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Kapitel 1 – Grundsätze und Ziele für die räumliche Ordnung und Entwicklung der Region 

1.1 Allgemeine Grundsätze zur Entwicklung der Region 

Az.  Nr.  Anregung Erläuterung des Abwägungsvor-
schlags 

Abwägungsvorschlag 

II.511 1.1 "1.1 G (3), Landschaftsverbrauch: Wir weisen da-
rauf hin, dass Landschaft nicht verbraucht, sondern 
gebraucht, bzw. genutzt wird. Da in den Zielen und 
Grundsätzen des Regionalplans das Ziel der effekti-
ven und sparsamen Flächennutzung mehrfach be-
tont wird, bitten wir darum, den negativ besetzten 
Teilsatz: „Der Flächenverbrauch soll eingedämmt 
werden“ an dieser Stelle ersatzlos zu streichen. Wir 
begrüßen dagegen den folgenden Satz: „Auf ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Ökonomie, 
Ökologie und Sozialem soll geachtet werden.“ 

Aus Sicht des Regionalverbands ist die 
Formulierung erforderlich, um auf die drin-
gend notwendige Reduktion der Flächen-
inanspruchnahme hinzuweisen und diese 
in der Abwägung bei raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen als gewichti-
gen Belang zu berücksichtigen. 

Keine Berücksichtigung 

1.2 Besondere Entwicklungsziele für den Bodenseeraum 

Az. Nr.  Anregung Erläuterung des Abwägungsvor-
schlags 

Abwägungsvorschlag 

I.000 1.2 " (1.2) Zu N (1) N/Z (2), Z (3) und Z (4) 

Das Ministerium für Landesentwicklung und Woh-
nen begrüßt die Neustrukturierung des Plansatzes 
und die vollständige Übernahme der in PS 6.2.4 
LEP aufgeführten Entwicklungsziele für den Boden-
seeraum. In N (1) wird der erste Absatz des Plan-
satzes 6.2.4 LEP nachrichtlich übernommen. Die im 
zweiten Absatz des Plansatzes 6.2.4. LEP enthalte-
nen Entwicklungsziele werden darüber hinaus in PS 
1.2 N/Z (2) als eigene regionale Ziele festgelegt. 
Ausgenommen hiervon sind alle Entwicklungs-ziele, 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 
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die der RVBO weiter konkretisiert. Diese konkreti-
sierten Ziele werden in Z (3) und Z (4) festgelegt 
und in der Begründung zu PS 1.2, unter Bezug-
nahme auf den LEP, näher ausgeführt. Die Vorge-
hensweise ist aus Sicht des MLW nachvollziehbar" 

I.000 1.2 " (1.2) Da die Entwicklungsziele in N/Z (2) nunmehr 
auch als eigenständige Zielfestlegungen des Regio-
nalverbandes festgelegt werden, sollte in der Be-
gründung zu Plansatz 1.2 auch auf alle Entwick-
lungsziele eingegangen werden. Das MLW bittet 
daher um Ergänzungen in der Begründung. " 

Die Begründung wird entsprechend der 
Anregung ergänzt. 

Berücksichtigung 

I.000 1.2 "Mit dem zweiten Offenlageentwurf ist der ehema-
lige PS 1.2 Z (3) zum Bodenseeuferplan entfallen. 
Weitergehende Ausführungen zu diesem Planwerk 
werden nunmehr nur noch in PS 3.2.1 Z (4) ge-
macht. Die Begründung zu Plansatz 1.2 enthält je-
doch weiterhin Ausführungen zum Bodenseeufer-
plan. Aus Sicht des Ministeriums für Landesent-
wicklung und Wohnen sollte der entsprechende Ab-
satz in die Begründung des Kapitel 3.2.1 überführt 
werden (s. auch S. 18 dieser Stellungnahme). " 

Die Begründung wird entsprechend der 
Anregung geändert, es wird jedoch ein 
Verweis in der Begründung zu PS 1.2 bei-
behalten, da dieser aus Sicht des Regio-
nalverbands erforderlich. Die wesentli-
chen Erläutern befinden sich durch die 
Anpassungen jedoch in der Begründung 
zu PS 3.2.1. 

Teilweise Berücksichti-
gung 

I.001 1.2 PS 1.2 Z (4): "Nach diesem PS soll soweit möglich 
eine intensive Abstimmung mit den „Nachbarn“ er-
folgen. Zum besseren Verständnis dieses Begriffs 
sollten hier Ausführungen in der Begründung er-
gänzt werden, wer damit umfasst ist." " 

Die Begründung wurde entsprechend der 
Anregung ergänzt.  

Berücksichtigung 

I.001 1.2 PS 1.2 Z (4): "Der letzte Satz dieses als Ziel formu-
lierten Plansatzes erfüllt die Voraussetzungen für 
ein abschließend abgewogenes Ziel nicht, sondern 
ist als Vorschlag an nicht weiter benannte Akteure 
im internationalen Bodenseeraum anzusehen und 
sollte entsprechend angepasst werden." 

Aus Sicht des Regionalverbands ist der 
Plansatz angemessen formuliert ("ist an-
zustreben"). Eine Anpassung erfolgt da-
her nicht. 

Keine Berücksichtigung 
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I.001 1.2 "Begründung: Seitens der höheren Raumordnungs-
behörde wird ausdrücklich begrüßt, dass die im Bo-
denseeraum relevanten Begrifflichkeiten in der Be-
gründung zum PS 1.2 definiert und dargestellt wer-
den. Es wird jedoch gebeten, die Verwendung der 
Begriffe in der weiteren Begründung zu überprüfen, 
da nicht immer eindeutig ist, was gemeint ist. Z.B. 
wird im zweitletzten Absatz auf Seite B3 ausgeführt, 
dass „eine maßvolle und ökologisch verträgliche 
Entwicklung des Bodenseeufers, insbesondere der 
engeren Uferzone von besonderer Bedeutung für 
die Region sei. Es wird gebeten, die Verwendung 
des Begriffs Freiflächen-Solarenergieanlage „en-
gere Uferzone“ in diesem Kontext zu überprüfen. 
Auch in der weiteren Begründung dieses Plansat-
zes ist aus Sicht der höheren Raumordnungsbe-
hörde eine Überprüfung und Vereinheitlichung der 
verwendeten Begrifflichkeiten erforderlich."  

Die drei Begriffe "Bodenseeraum", "Bo-
denseeuferbereich" und "engere Uferzone 
des Bodensees" wurden in der Begrün-
dung auf eine einheitliche Verwendung 
überprüft und an mehreren Stellen ange-
passt. Da der LEP 2002 selber keine 
räumliche Abgrenzung vornimmt, sondern 
sich in der Begründung zu PS 6.2.4 nur 
auf die Bodenseeuferpläne beider Regio-
nalverbände bezieht, hat die Verbands-
verwaltung in Anlehnung an den Gel-
tungsbereich des Bodenseeuferplans 
(Ufergemeinden des Bodensees) sowie 
den im LEP 1983 benannten Gemeinden 
und Gemeindeteilen eine Abgrenzung des 
Bodensee-Uferbereichs vorgenommen, 
der die administrativen Grenzen glättet 
und die voneinander abweichenden Ge-
bietskulissen harmonisiert. Hierbei wur-
den räumlich-funktionale Gesichtspunkte, 
wie Topographie (Höhenrücken oder 
sonstige raumbildende Reliefstrukturen), 
Raumnutzungen (z.B. Waldgebiete, Ver-
kehrsflächen), dem Uferbereich zuzurech-
nende Ortslagen, in Einzelfällen auch 
Sichtbeziehungen zum See, bei der Ge-
bietsabgrenzung berücksichtigt. Eine 
Übersichtskarte gibt diese Abgrenzung 
des Bodensee-Uferbereichs wieder und 
ergänzt die Begründungen zu den Plans-
ätzen 1.2 und 3.1.1.  

Berücksichtigung 

I.001 1.2 "Diese Landschaftsräume gewinnen insbesondere 
bei der Frage der Zulässigkeit von Freiflächen-So-
laranlagen eine erhebliche Bedeutung. Deshalb 
wird für den Bodenseeuferbereich an dieser Stelle 
ausdrücklich auf PS 6.2.4 LEP hingewiesen." Be-
sondere regionale Entwicklungsaufgaben für den 

Die Tatsache, dass in der Begründung zu 
PS 3.1.1 Z (4) bisher nicht der komplette 
Uferbereich des Bodensees aufgeführt 
wurde, ist darin begründet, dass bei der 
Landschaftsbildbewertung nach ROSER 
der hohe Siedlungsflächenanteil dieses 

Berücksichtigung 
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Bodenseeraum sind die dauerhafte Bewahrung der 
Kultur- und Naturlandschaft , die Weiterentwicklung 
des Bodensee-Uferbereichs als Freizeit-, Erho-
lungs- und Tourismusraum unter Beachtung limno-
logischer und naturschutzfachlicher Erfordernisse" 
Bei Betrachtung des „Roser-Index“ in der Beikarte 
fällt auf, dass dieser nur Teile der engeren Ufer-
zone des Bodensees von der Regionsgrenze bei 
Sipplingen bis Unteruhldingen erfasst. Mit Aus-
nahme dieser Gebiete bleibt damit der gesamte 
Landschaftsraum des nördlichen Bodenseeufers, 
der von den Zielen des LEP erfasst wird, bei den 
o.a. Landschaftsräumen ohne Beachtung. Hier wird 
eine Überprüfung der Vereinbarkeit mit den Zielen 
des LEP für zwingend erforderlich gehalten." 

Raums in Teilen zu einer Abwertung der 
Landschaftsbildqualität führt. Demgegen-
über steht aber die in der Anregung ge-
nannte verbindliche Zielsetzung des Lan-
desentwicklungsplans, die auch als Ziel in 
den vorliegenden Regionalplanentwurf 
übernommen wurde (PS 1.2 (2)). Insofern 
ist es folgerichtig und konsequent, den 
gesamten Uferbereich des Bodensees 
den anderen Landschaftsräumen der Re-
gion gleichzustellen, die nach der RO-
SER-Bewertung als herausragend identifi-
ziert wurden. Da der LEP 2002 selber 
keine räumliche Abgrenzung vornimmt, 
sondern sich in der Begründung zu PS 
6.2.4 nur auf die Bodenseeuferpläne bei-
der Regionalverbände bezieht, hat die 
Verbandsverwaltung in Anlehnung an den 
Geltungsbereich des Bodenseeuferplans 
(Ufergemeinden des Bodensees) sowie 
den im LEP 1983 benannten Gemeinden 
und Gemeindeteilen eine Abgrenzung des 
Bodensee-Uferbereichs vorgenommen, 
der die administrativen Grenzen glättet 
und die voneinander abweichenden Ge-
bietskulissen harmonisiert. Hierbei wur-
den räumlich-funktionale Gesichtspunkte, 
wie Topographie (Höhenrücken oder 
sonstige raumbildende Reliefstrukturen), 
Raumnutzungen (z.B. Waldgebiete, Ver-
kehrsflächen), dem Uferbereich zuzurech-
nende Ortslagen, in Einzelfällen auch 
Sichtbeziehungen zum See, bei der Ge-
bietsabgrenzung berücksichtigt. Eine 
Übersichtskarte gibt diese Abgrenzung 
des Bodensee-Uferbereichs wieder und 
ergänzt die Begründungen zu den Plans-
ätzen 1.2 und 3.1.1. In der Begründung zu 
PS 3.1.1 (4) wird zudem klargestellt, dass 
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aufgrund der eindeutigen Zielsetzungen 
des PS 6.2.4 LEP 2002 sowie des PS 1.2 
(2) dieses Plans der Bodensee-Uferbe-
reich den nach der ROSER-Bewertung er-
mittelten Landschaftsräumen von heraus-
ragender Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
gleichzustellen ist. 

II.411 1.2  Amtliche Schreibweise "Lindau (Bodensee)" über-
all verwenden 

die Formulierung Lindau (Bodensee) 
wurde im Kap. 1.2 berichtigt. 

Berücksichtigung 

II.511 1.2 "1.2 Besondere Entwicklungsziele für den Boden-
seeraum Der „Bodenseeraum“ ist nicht nur der Bo-
densee-Uferbereich, sondern beinhaltet ebenso 
das Bodenseehinterland. Deshalb können wir nicht 
nachvollziehen, dass das Ziel aus dem LEP, Plan-
satz 6.2.4, „Die Weiterentwicklung der Standortqua-
lität insbesondere für innovative, zukunftssichere 
und umweltverträgliche Forschungs- und Dienstleis-
tungsbetriebe und forschungsintensive Industrie un-
ter Einbindung der Hochschul- und Forschungsein-
richtungen“ gestrichen wurde. Die Region hat viele 
– auch im Bereich der Umwelttechnik – innovative 
Betriebe. Auch im Bereich der Forschungseinrich-
tungen sehen wir eine bessere Berücksichtigung 
der Region insbesondere bei der Einrichtung staatli-
cher Forschungsstellen als notwendig an. Das Ziel 
widerspricht u.E. nicht anderen Vorgaben für den 
Bodenseeraum, deshalb sollte dieses Ziel erhalten 
bleiben." 

Die Anregung kann nicht nachvollzogen 
werden. Aus Sicht des Regionalverbands 
ist das in der Anregung genannte Ziel im 
PS 1.2 enthalten. 

Kenntnisnahme 
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II.521 1.2 "1.2 Besondere Entwicklungsziele für den Boden-
seeraum auch aus Sicht der Bau- und Kunstdenk-
malpflege handelt es sich bei der insbesondere an 
den Bodensee anschließenden Landschaft um eine 
erhaltenswerte Kulturlandschaft. Das Ziel sie zu be-
wahren wird ausdrücklich begrüßt. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass die Verlagerung von Nutzungen 
ins Hinterland auch dort auf eine gewachsene Kul-
turlandschaft trifft, die teilweise auch vom Boden-
see aus auch einsehbar und daher entsprechend 
sensibel ist." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 

1.3 Nutzung des tiefen Untergrundes 

Az. Nr.  Anregung Erläuterung des Abwägungsvor-
schlags 

Abwägungsvorschlag 

I.000 1.3 In der Stellungnahme vom 20. Juni 2020 hat die 
oberste Raumordnungs- und Landesplanungsbe-
hörde die strikte Formulierung der Plansätze kriti-
siert sowie die Erforderlichkeit der Grundsätze G (5) 
und G (6) hinterfragt. Die Formulierungen wurden 
vom Regionalverband angepasst und der für einen 
Grundsatz der Raumordnung erforderlichen Spiel-
raum bzw. der mit einem Vorschlag verbundene 
Charakter für die nachfolgenden Ebenen deutlicher 
herausgestellt. Die Grundsätze G (5) und G (6) sind 
entfallen. 

 Kenntnisnahme 

I.001 1.3 Gegenüber dem Entwurf 2018 wurden die meisten 
Formulierungen abgeschwächt. Das ist aus wasser-
wirtschaftlicher Sicht bedauerlich, aber wahrschein-
lich der Tatsache geschuldet, das es sich lediglich 
um Grundsätze handelt. Gleichwohl geben auch die 
„Soll“ Formulierungen eine eindeutige Richtung vor. 
Unverständlich ist der Entfall des Grundsatzes zum 

Bezüglich Fracking wurde die Anregung 
des Wirtschafts- und Umweltministeriums 
bereits berücksichtigt. 
S. Abwägung 1. Offenlage 

Keine Berücksichtigung 
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Fracking. Nachdem ja wie die seinerzeitigen Er-
laubnisanträge zeigen durchaus höffige Gesteins-
schichten vorhanden sind, wäre eine eindeutige Po-
sitionierung begründet und wurde vom RP Tübin-
gen auch wiederholt angeregt. Die besondere Situ-
ation des Bodensees als Trinkwasserspeicher und 
die Heilwassernutzung sind unabhängig von allen 
Entwicklungen auf Bundesebene ein regionalspezi-
fisches Ausschlusskriterium für Fracking und wür-
den aus unserer Sicht deshalb auch ein eindeutiges 
Verbot im Rahmen des Regionalplans rechtfertigen. 

II.106, 
II.107,  
II.107_1, 
III.034, 
II.208 

1.3 Sensible tiefe Grundwasserleiter sind besonders zu 
schützen und bei Eingriffen in den Untergrund muss 
der Nachweis erbracht werden, dass Grundwasser-
vorkommen nicht durch nachteilige Einwirkungen 
beeinträchtigt werden. 

Eine Beeinträchtigung des Grundwassers 
ist immer auszuschließen. Dies gilt bereits 
durch den Besorgnisgrundsatz des Was-
serhaushaltsgesetztes. Diesem Anspruch 
müssen Genehmigungen zum Kiesabbau 
auch gerecht werden. Die Trinkwasserge-
winnung wird nicht durch den Kiesabbau 
gefährdet. 

Kenntnisnahme 

II.167 1.3 Die Stadt Bad Waldsee befürwortet die Initiative 
des Regionalverbands, dass die Heil- und Thermal-
wasserfassungen durch Heilquellenschutzgebiete 
abgesichert werden sollen. 

 Kenntnisnahme 

II.598 1.3 Der Regionalplan wird dem Vorrang der Standort-
auswahl gemäß Standortauswahlgesetz gegenüber 
Landesplanungen und Bauleitplanungen nicht ge-
recht. In § 12 StandAG wird das Verhältnis zwi-
schen Standortauswahlverfahren und Landespla-
nung klar geregelt. Demnach haben "die Entschei-
dungen im Standortauswahlverfahren einschließlich 
bergrechtlicher Zulassungen und Erlaubnisse ge-
mäß § 12 Abs. 1 StandAG) [...] Vorrang vor Lan-
desplanungen und Bauleitplanungen." 
Aus Sicht der BGE ist es erforderlich an zentraler 
Stelle des Regionalplans einen gänzlichen Bezug 

Im Regionalplan wird im Kap. 3.5. Roh-
stoffe ist bereits ein Ziel im Hinblick auf 
Bergbauberechtigungen verankert: 
Z(6) Bestehende Bergbauberechtigungen 
sind Rechtstitel, die das Recht zur Aufsu-
chung und Gewinnung von Bodenschät-
zen umfassen. Sie unterliegen dem Be-
standsschutz des Bundesberggesetzes 
und sind bei konkurrierenden raumbean-
spruchenden Maßnahmen zu beachten. 
 

Keine Berücksichtigung 
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zu § 12 StandAG mit aufzunehmen und den Vor-
rang der Entscheidungen im Standortauswahlver-
fahren vor Landesplanungen und Bauleitplanungen 
klar hervorzuheben. 
Dies sollte in der Überarbeitung des Regionalplans 
Bodensee-Oberschwaben unbedingt Beachtung fin-
den. 

Die konkurrierende Gesetzgebungszu-
ständigkeit des Bundes ermöglicht eine 
übertägige und untertägige Erkundung 
aus zwingenden Gründen des öffentlichen 
Interesses heraus. Ein Raumordnungs-
verfahren für die Errichtung des Endla-
gers findet nicht statt. Die Entscheidungen 
im Standortauswahlverfahren einschließ-
lich der Zulassungen und Erlaubnisse 
nach Absatz 1 haben Vorrang vor Lan-
desplanungen und Bauleitplanungen. 
Insofern gibt es nach Ansicht des Regio-
nalverbandes keine Erforderlichkeit einer 
expliziten Darstellung eines Bezugs zu § 
12 StandAG des Standortauswahlgeset-
zes.  
Im Rahmen der aktuellen Fortschreibung 
wird dieser Gesichtspunkt daher keine 
Aufnahme finden. 

Kapitel 2 – Regionale Siedlungsstruktur 

2.1 Raumkategorien 

Az. Nr.  Anregung Erläuterung des Abwägungsvor-
schlags 

Abwägungsvorschlag 

I.001 2.1 „Im 2. Anhörungsentwurf sind nun die Plansätze 
zum Umgang mit Fläche im Verdichtungsraum und 
in der Randzone um den Verdichtungsraum als 
nachrichtliche Übernahmen aufgenommen worden. 
Mit Blick auf die Regelungen unter PS 2.4 wird an-
geregt, diese auch als eigene Ziele in den Regio-
nalplan zu übernehmen und entsprechend mit N/Z 
zu kennzeichnen.“ 

Eine nachrichtliche Übernahme der ge-
nannten Plansätze ist aus Sicht des Regi-
onalverbandes an dieser Stelle ausrei-
chend, zumal es sich bei den Raumkate-
gorien um Festlegungen des Landesent-
wicklungsplans (LEP) handelt. Die Ziele 
des LEP sind unabhängig vom Regional-
plan bei raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen zu beachten. 

Keine Berücksichtigung 
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Teile der Plansätze sind zudem in ande-
ren Plansätzen geregelt, z.B. in den PS 
2.4.0 (2) und (5). 

 

2.2 Zentrale Orte und Verflechtungsbereiche 

Az. Nr.  Anregung Erläuterung des Abwägungsvor-
schlags 

Abwägungsvorschlag 

I.000 
I.001 

2.2.0 In der Begründung zu PS 2.2.0 sollte ein Hinweis 
auf die „abweichende bzw. eingeschränkte Funktion 
der Kleinzentren Kressbronn a. B. und Meersburg“ 
im Hinblick auf die Konzentration der Siedlungstä-
tigkeit ergänzt werden. 

Die Begründung zu PS 2.2.0 wurde wie 
folgt ergänzt (Fußnote): 
„Die Sondersituation der gleichzeitig als 
Kleinzentren und Gemeinden mit Be-
schränkung auf Eigenentwicklung festge-
legten Kommunen am Bodenseeufer - 
Kressbronn a.B. und Meersburg - ist zu 
beachten (s. PS 2.2.4 Z (4)).“ 

Berücksichtigung 

I.001 2.2.1 In der Begründung zu PS 2.2.1 und 2.2.2 sollte eine 
Anpassung der Begrifflichkeiten erfolgen. Da 
„Schwerpunkte für Einzelhandelsgroßprojekte“ nicht 
im Katalog des § 11 Abs. 3 LplG vorgesehen sind, 
sollte die Formulierung geändert werden. 

Die Begründung zu PS 2.2.1 und 2.2.2 
wurde wie folgt geändert: 
Die Formulierung „Schwerpunkte für Ein-
zelhandelsgroßprojekte“ wurde ersetzt 
durch „Schwerpunkte für Dienstleistungs-
einrichtungen (Einzelhandelsgroßprojekte 
siehe PS 2.7)“. 

Berücksichtigung 

IV.0200 2.2.3 „Die Höherstufung Salems zum Unterzentrum se-
hen wir extrem kritisch bezüglich des Verflech-
tungsbereiches. Im LEP wird als Ziel formuliert: 
„Unterzentren sollen als Standorte von Einrichtun-
gen und Arbeitsplätzen so entwickelt werden, dass 
sie auch den qualifizierten, häufig wiederkehrenden 
Bedarf eines Verflechtungsbereichs der Grundver-
sorgung decken könnten. Die Verflechtungsberei-
che sollen im Ländlichen Raum mindestens 10.000 
Einwohner umfassen." 

Bezüglich der Kriterien zur Festlegung 
von Unterzentren und zur Abgrenzung der 
Verflechtungsbereiche wird auf die Plans-
ätze 2.2.3 und deren Begründung sowie 
auf die Plansätze 2.5 LEP und deren Be-
gründung verwiesen. In der Begründung 
zu PS 2.5.6 LEP heißt es: 
„Die Zuordnung einer Gemeinde zu einem 
Verflechtungsbereich beruht in erster Li-
nie auf ihrer vorherrschenden Orientie-

Keine Berücksichtigung 



   
    

12 
 

Sowohl Salem als Flächengemeinde, als auch der 
GVV Salem, Frickingen und Heiligenberg werden in 
diesem Zusammenhang immer wieder genannt. Wir 
zweifeln jedoch an dieser Aussage, da die Anbin-
dung an andere nah gelegene Orte (MZ Pfullendorf, 
MZ Überlingen, UZ Markdorf) mindestens genauso 
stark ausgeprägt ist. Bei den Orten des GVV han-
delt es sich um Flächengemeinden, die sich am je-
weils nächsten größeren Ort orientieren, selbst die 
Salemer Teilorte orientieren sich differenziert. So 
sind Mittelsten- und Oberstenweiler typischer- 
weise nach Markdorf ausgeichtet, Mimmenhausen, 
Stefansfeld und Tüfingen dagegen nach Überlingen 
etc. 
Hinzu kommt, dass die genannten MZ und UZ im 
Gegensatz zu Salem über umfassende Schulstand-
orte verfügen, wodurch ein Teil der Bevölkerung da-
hin orientiert bleibt.“ 

rung. Überschneidungen der Einzugsbe-
reiche der einzelnen Versorgungseinrich-
tungen und Überlagerungen der darauf 
beruhenden Verflechtungsbeziehungen 
lassen sich dabei nicht vollständig vermei-
den. Die äußere Umgrenzung eines Ver-
flechtungsbereichs entspricht eher einem 
„durchlässigen" Grenzsaum als einer 
stringenten Grenzlinie. 
Die Abgrenzung der zentralörtlichen Ver-
flechtungsbereiche ist flächendeckend 
nach dem Prinzip der Einräumigkeit ange-
legt. Die Bereiche - beginnend auf der 
Ebene der zentralörtlichen Grundversor-
gung - ordnen sich lückenlos und mosaik-
artig in die jeweils nächst höhere Be-
reichsstufe ein. Dies setzt voraus, dass 
bei der zentralörtlichen Zuordnung einer 
Gemeinde bereits auf der Stufe der 
Grundversorgung deren mittel- und ober-
zentrale Orientierung geprüft und berück-
sichtigt werden muss. Ambivalenzen ein-
zelner Gemeinden im Grenzbereich be-
nachbarter Verflechtungsbereiche müs-
sen in Kauf genommen werden.“ 

I.001 2.2.3 Zu PS 2.2.3: „Als Begründung für die geplante Auf-
stufung von Meckenbeuren zum Unterzentrum wird 
auf die Versorgungsfunktion für die Ortsteile und 
das Umland verwiesen. Nach Tabelle 1 wird Me-
ckenbeuren jedoch kein Nahbereich zugeordnet. 
Dieser Widerspruch ist aufzulösen.“ 

Die Begründung zu PS 2.2.3 und 2.2.4 
wurde wie folgt ergänzt (Fußnote):  
„Auch wenn die Gemeinde Meckenbeuren 
über keinen Umlandgemeinden umfas-
senden Verflechtungsbereich verfügt, 
übernimmt das Unterzentrum eine Versor-
gungsfunktion für Teilorte der angrenzen-
den Gemeinden.“ 
Bezüglich der Ortsteile wird auf Tabelle 
B2 verwiesen.  

Berücksichtigung 



   
    

13 
 

I.000 
I.001 

2.2.4 Es wird um Erläuterung gebeten, was unter dem 
Kriterium einer „geeigneten Lage im Netz der Zent-
ralen Orte“ bei der Festlegung von Unter- und 
Kleinzentren zu verstehen ist. 

Die Begründung zu PS 2.2.3 und 2.2.4 
wurde wie folgt ergänzt (Fußnote): 
„Zu einer geeigneten Lage im Netz der 
Zentralen Orte tragen ein angemessener 
Abstand zum nächstgelegenen Zentralen 
Ort und eine Anbindung an eine Landes-
entwicklungsachse oder regionale Ent-
wicklungsachse bei.“ 

Berücksichtigung 

I.000 2.2.4 Zu PS 2.2.3 und 2.2.4: „Der Regionalverband Bo-
densee-Oberschwaben verzichtet weiterhin auf die 
verbindliche Festlegung von Verflechtungsberei-
chen und will mit den Tabellen B 1 und B 2 (B 13) 
lediglich ein „hilfreiches Werkzeug für Analysezwe-
cke“ und zur Anwendung des Zentrale-Orte-Kon-
zepts aufnehmen. Dabei bezieht er sich auf PS 
2.5.10/ 2.5.11 LEP der vorsehe, dass Verflech-
tungsbereiche nicht verbindlich auszuweisen seien. 
Die Begründung zu PS 2.5. bis 2.5.11 LEP beinhal-
tet aber lediglich die Formulierung, dass nach Lan-
desplanungsgesetz eine verbindliche Ausweisung 
von Nahbereichen für Unterzentren und Kleinzen-
tren in den Regionalplänen nicht vorgesehen ist. 
Der LEP geht an dieser Stelle aber mit seinen 
Plansätzen über die Regelung des Landespla-
nungsgesetzes hinaus. Nach PS 2.5.6. G LEP sol-
len die zentralörtlichen Verflechtungsbereiche […] 
abgegrenzt werden. Ein Verzicht der Festlegung 
von Verflechtungsbereichen bedarf nach Einschät-
zung des Ministeriums für Landesentwicklung und 
Wohnen daher zumindest einer Begründung. Ent-
sprechende Ergänzungen sind vorzunehmen und 
die fehlerhaften Aussagen in Bezug auf den LEP zu 
korrigieren.“ 

Die Begründung zu PS 2.2.3 und 2.2.4 
wurde wie folgt geändert:  
„Die Verflechtungsbereiche der Klein- und 
Unterzentren (Nahbereiche) werden im 
Regionalplan gem. Landesplanungsge-
setz nicht verbindlich ausgewiesen (s. 
auch Begründung zu PS 2.5.8 bis 2.5.11 
LEP 2002). Die nachfolgende Abgrenzung 
der Verflechtungsbereiche (Nahbereiche) 
gem. PS 2.5.6 LEP stellt jedoch ein hilfrei-
ches Werkzeug für Analysezwecke sowie 
für die Anwendung des Zentrale-Orte-
Konzepts dar.“ 

Berücksichtigung 

I.000 
I.001 

2.2.4 Die Festlegung von Unter- und Kleinzentren ohne 
Verflechtungsbereiche vermag nicht durchgehend 
zu überzeugen. 

Die Festlegung der Unter- und Kleinzen-
tren ohne Verflechtungsbereich erfolgte 
aufgrund verschiedener Aspekte. Diese 
sind in der Begründung zu PS 2.2.3 und 

Teilweise Berücksichti-
gung 
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Manchen vorgesehenen Zentralen Orten fehlt „die 
erforderliche abseitige Lage oder ungünstige Er-
reichbarkeit benachbarter Zentraler Orte (z.B. Her-
bertingen). Auch die Hinweise auf grenzüberschrei-
tende Verflechtungen oder die erforderliche Siche-
rung der Grundversorgung im dünn besiedelten 
ländlichen Raum sind nicht immer nachvollziehbar 
(z.B. Herbertingen, Hohentengen). Weiterhin wer-
den touristische Einrichtungen in den Gemeinden, 
z.B. Meckenbeuren, als Begründung für die Festle-
gung als Zentraler Ort genannt, ohne die Relevanz 
dieser Einrichtungen für die Sicherung der Grund-
versorgung der Bevölkerung mit Waren und Gütern 
des täglichen Bedarfs zu erläutern.“ 

2.2.4 benannt. Um das Argument hinsicht-
lich der Erreichbarkeit benachbarter Zen-
tren zu präzisieren, wurde die Begrün-
dung zu PS 2.2.3 und 2.2.4 wie folgt ge-
ändert: 
„Folgende Gründe führen zur Festlegung 
von Unter- und Kleinzentren, deren Nah-
bereich keine über die eigene Gemarkung 
hinausgehenden Gemeinden umfasst:  
(…) 
Große Flächengemeinden mit z.T. un-
günstiger Erreichbarkeit benachbarter 
Zentren (…)“ 
Die Kleinzentren Herbertingen und Ho-
hentengen tragen aus Sicht des Regional-
verbands durchaus zur Sicherung der 
Grundversorgung im dünn besiedelten 
ländlichen Raum bei. Durch die Lage von 
Herbertingen an der Regionsgrenze wird 
auch am Argument der grenzüberschrei-
tenden Verflechtungen festgehalten. 
Zur Erläuterung der Bedeutung von er-
gänzenden zentralörtlichen Einrichtungen, 
z.B. im touristischen Bereich wurde die 
Begründung zu PS 2.2.3 und 2.2.4 wie 
folgt ergänzt: 
„Diese tragen durch zusätzliche Beschäf-
tigte und Gäste vor Ort zu einer besseren 
Auslastung der zentralörtlichen Einrich-
tungen bei.“ 

I.001 2.2.4 „In der Begründung für die Beibehaltung des Klein-
zentrums Hohentengen wird unter anderem die 
Festlegung eines Regionalbedeutsamen Schwer-
punkts für Industrie- und Gewerbe auf der Konversi-
onsfläche des ehemaligen Kasernenareals ange-
führt. Dies überzeugt nicht, ist doch der ganz über-
wiegende Teil des ehemaligen Kasernengeländes 

Die Begründung zu PS 2.2.3 und 2.2.4 
wurde wie folgt geändert: 
„Dies zeigt sich auch an der Festlegung 
eines regionalbedeutsamen Schwer-
punkts für Industrie und Gewerbe, der 
sich z.T. auf der Konversionsfläche des 

Berücksichtigung 
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und insbesondere der Gebäudebestand der ehe-
maligen Oberschwabenkaserne selbst nicht inner-
halb des geplanten Schwerpunkts.“ 

ehemaligen Kasernenareals befindet (s. 
PS 2.6.1).“ 

II.136 
II.511 

2.2.4 Durch die Ablehnung der Aufstufung von Kißlegg 
zum Unterzentrum, insbesondere aufgrund eines 
nicht mehr aktuellen Landesentwicklungsplans 
(hier: Festlegung der Verflechtungsbereiche), wer-
den die Entwicklungsmöglichkeiten der Kommune 
eingeschränkt.  
Dies gilt insbesondere für den Bereich des Einzel-
handels. Daher wird der Regionalverband „dringend 
gebeten darauf hinzuwirken, dass Kißlegg zum Un-
terzentrum aufgestuft wird, zumindest aber die Vo-
raussetzung  zur Sicherung und Entwicklung der 
Grundversorgung schafft.“ Eine Nicht-Aufstufung 
zum Unterzentrum „gefährdet einen geordneten 
Strukturwandel des Einzelhandels und damit die Si-
cherung der Grundversorgung in Kißlegg“ und der 
umliegenden Orte. Es wurde bereits ein „Bebau-
ungsplanverfahren zur Sicherung und Stärkung des 
örtlichen Einzelhandels zusammen mit  Handelsun-
ternehmen am Standort „Erlenweg" durchgeführt.“ 

Eine Aufstufung der Gemeinde Kißlegg 
vom Kleinzentrum zum Unterzentrum mit 
dem Verflechtungsbereich Wolfegg ist 
nach Ansicht des Wirtschaftsministeriums 
BW aufgrund des Prinzips der Einräumig-
keit in der Gliederung der Zentralen Orte 
grundsätzlich nicht möglich, da Wolfegg 
dem Mittelbereich Ravensburg / Weingar-
ten und Kißlegg dem Mittelbereich Wan-
gen i.A. zugeordnet ist (PS 2.5.6 (G) 
LEP). Das Alter des Landesentwicklungs-
plans ist im Hinblick auf dessen Bindungs-
wirkung unerheblich.  
Zum Einzelhandel: 
Auch in Kleinzentren ist die Sicherung 
und Entwicklung der Grundversorgung 
gegeben. Wir verweisen auf das Konzent-
rationsgebot in Plansatz 2.7.0 (3): "Abwei-
chend hiervon kommen auch Standorte in 
Kleinzentren und Gemeinden ohne zent-
ralörtliche Einstufung in Betracht, wenn 
dies zur Sicherung der Grundversorgung 
geboten ist und von den Einzelhandels-
großprojekten keine überörtlichen Auswir-
kungen zu erwarten sind (...)". 
Zwar fällt durch die Nichtaufstufung Kiß-
leggs zum Unterzentrum das geplante 
"Vorranggebiet für zentrenrelevante Ein-
zelhandelsgroßprojekte" weg, doch für 
Einzelhandelsgroßprojekte, die zur Siche-
rung der Grundversorgung erforderlich 
sind (mit vorwiegend nahversorgungsrele-
vanten Sortiment), kommen ausnahms-

Keine Berücksichtigung 
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weise auch integrierte und verbraucher-
nahe Standorte außerhalb der Vorrangge-
biete in Frage (siehe Plansatz 2.7.1 (4))." 

II.105 2.2.4 Die Entscheidung, Argenbühl nicht als Kleinzentrum 
festzulegen wird zur Kenntnis genommen. 

Die Aussage wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 

2.3 Entwicklungsachsen 

Az. Nr.  Anregung Erläuterung des Abwägungsvor-
schlags 

Abwägungsvorschlag 

I.000 
I.001 

2.3.0 „Gegenüber dem ersten Anhörungsentwurf ist nun 
der dortige PS 2.3.0 Z (2) ersatzlos entfallen und 
damit die Funktion der Entwicklungsachsen im Re-
gionalplan auf die verkehrliche Funktion reduziert. 
Dies wird den im LEP beschriebenen Funktionen 
der Entwicklungsachsen nicht gerecht, die neben 
der verkehrlichen Funktion gerade auch die Auf-
gabe haben, die Siedlungsentwicklung in bestimmte 
Teilräume zu lenken“ (S.h. hierzu PS 2.6.4 Z LEP). 
„Aus Sicht der höheren Raumordnungsbehörde 
sollte der ursprüngliche PS Z 2 - unter entsprechen-
der Beachtung der Kleinzentren Meersburg und 
Kressbronn als Eigenentwicklergemeinden - wieder 
im Regionalplan Berücksichtigung finden.“  
Aus Sicht des MLW sollte eine Wiederaufnahme 
des ehemaligen PS 2.3.0 (2) (erster Anhörungsent-
wurf) geprüft werden. 

Die Lenkung der Siedlungsentwicklung in 
bestimmte Teilräume ist bereits in ande-
ren PS geregelt, insbesondere in PS 2.4.0 
(1) aber auch in den PS 2.2.0 (1) und (3), 
2.2.1 (2), 2.2.2 (2) und (3), 2.2.3 (2), 2.4.2 
(12) und (3), 2.5.0 (2), 2.5.1 (1), 2.6.1 (1). 
Auf eine Wiederholung in Form eines wei-
teren Plansatzes an dieser Stelle wird da-
her verzichtet. 
Die Anregung wurde jedoch aufgegriffen, 
indem die Begründung zu PS 2.3.0 wie 
folgt geändert wurde: 
„Die Entwicklungsachsen dienen einer 
ausgewogenen Raumentwicklung. Die ge-
ordnete und ressourcenschonende Sied-
lungsentwicklung im Verdichtungsraum 
und der Randzone um den Verdichtungs-
raum gem. PS 2.1.1 (4) und PS 2.1.2 (3) 
gilt auch und insbesondere entlang der 
Entwicklungsachsen in diesen Raumkate-
gorien (s. auch PS 2.6.4.1 LEP). An den 
Entwicklungsachsen des Ländlichen 
Raums wird durch die Konzentration der 
Siedlungsentwicklung in den Zentralen 
Orten und den Siedlungsbereichen gem. 
PS 2.2.0 (3) und PS 2.4.0 (1) die dezent-
rale Siedlungsstruktur gefestigt. Zwischen 

Teilweise Berücksichti-
gung 
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den Entwicklungsachsen werden über die 
Festlegungen der regionalen Freiraum-
struktur ökologisch wertvolle und zur Er-
holung dienende Flächen vor weiterer Be-
bauung geschützt (s. Kap. 3 und PS 2.6.4 
LEP). 
Durch die Sicherung und den Ausbau 
wichtiger Straßen- und Schienenwege 
entlang der Achsen wird der Leistungs-
austausch innerhalb der Region sowie 
über Regions- und Landesgrenzen hin-
weg gewährleistet. Sie vernetzen sowohl 
die wirtschaftlichen und bevölkerungsrei-
chen Siedlungsschwerpunkte im Verdich-
tungsraum und dessen Randzone als 
auch den Ländlichen Raum der Region 
über bandförmig gebündelte Infrastruktu-
ren.“ 

I.000 2.3.0 Die Fortführung grenzüberschreitender Entwick-
lungsachsen in Nachbarregionen gem. PS 2.3.0 (3) 
sollte im Hinblick auf die fehlende Regelungskom-
petenz in diesen Räumen überprüft werden. 

Der Plansatz richtet sich an benachbarte 
Regionalverbände, die im Sinne einer ab-
gestimmten Raumentwicklung die Ent-
wicklungsachsen auch jenseits der Regi-
onsgrenze weiterführen sollen. Auf die 
Sonderregelung in Bayern wird in der Be-
gründung hingewiesen. 

Kenntnisnahme 

II.801, 
IV.0013 
III.060 

2.3.0 In Verbindung mit dem im Abschnitt 4.1.0 (3) formu-
lierten Grundsatz zur Steigerung des Anteils der 
umweltfreundlichen Verkehrsträger am Personen- 
und Güterverkehr sollten Entwicklungsachsen 
grundsätzlich über attraktive Bahnverbindungen 
verfügen. Daher wurden in der nachfolgenden 
Karte der Entwicklungsachsen die vorhandenen so-
wie frühere Bahnstrecken in türkisblau eingetragen. 
Der Vergleich zeigt, dass es für etliche ausgewie-
sene Entwicklungsachsen keine Schienenverkehrs-
verbindung gibt. Es daher grundsätzlich für alle Ent-
wicklungsachsen zu überprüfen, ob diese entweder 

Für die Festlegung von Landesentwick-
lungsachsen und regionalen Entwick-
lungsachsen sind aktive Schienenver-
kehrsverbindungen wünschenswert, aber 
keine Voraussetzung. Über den Neubau 
von Schienenstrecken entscheiden zu-
dem die Träger der Fachplanung in eige-
ner Zuständigkeit. Die Regionalplanung 
besitzt in diesem Bereich keine Rege-
lungskompetenz. Von Seiten der Träger 
der Fachplanung kamen im Anhörungs-
verfahren dazu keine Anregungen. Die 

Keine Berücksichtigung 



   
    

18 
 

mit Schienenstrecken ausgestattet werden können 
oder andernfalls nicht weiterverfolgt werden. 

Anregung, bei fehlenden Schienenver-
kehrsverbindungen die Entwicklungsach-
sen nicht weiter zu verfolgen, kann daher 
nicht berücksichtigt werden. 

II.801, 
IV.0013 

2.3.0 Zu PS 2.3.0: Bis zur Realisierung zusätzlicher 
Schienenstrecken sollten hilfsweise zumindest ent-
sprechende Regiobus-Linien eingerichtet werden, 
z. B. auf den Relationen Pfullendorf-Bad Saulgau o-
der Meßkirch-Tuttlingen. Insbesondere im Bereich 
Stockach-Meßkirch-Sigmaringen könnte die aktuell 
diskutierte Reaktivierung der Ablachtalbahn (ein-
schließlich des abgebauten Seitenastes Krauchen-
wies-Sigmaringen) künftig die Versorgung der dort 
ausgewiesenen regionalen Entwicklungsachsen mit 
Schienenverkehr gewährleisten und bietet daneben 
auch interessante Potentiale für überregionale Ver-
bindungen (siehe auch unten zu 4.1.2 (4)). 

Über die Einrichtung von Regiobus-Linien 
entscheiden die Träger der Fachplanung 
(hier: Kreise und Land) in eigener Zustän-
digkeit. Die Regionalplanung besitzt in 
diesem Bereich keine Regelungskompe-
tenz. Von Seiten der Träger der Fachpla-
nung kamen dazu keine Anregungen. 
Diesbezüglich verweisen wir auch auf PS 
4.1.3 G (3), wo die Prüfung einer Auswei-
tung von Regiobus-Linien als Vorgabe 
enthalten ist. 
Bzgl. der Ablachtalbahn verweisen wir auf 
PS 4.1.2 G (4) in Verbindung mit PS 4.1.3 
G (1). 

Keine Berücksichtigung 

II.801, 
IV.0013 
III.092-2 
IV.0013 
IV.0056 
IV.0118 
IV.0158 
IV.0166 
IV.0167 
F14 

2.3.1 Der im Regionalplanentwurf konkretisierte Verlauf 
der Landesentwicklungsachse zwischen Friedrichs-
hafen und Überlingen über die Gemeinde Salem 
wird insbesondere aufgrund der Verkehrsproblema-
tik in Salem abgelehnt. Darüber hinaus wird durch 
den Verlauf der Landesentwicklungsachse ein Wi-
derspruch zum Anbindegebot der Siedlungsent-
wicklung gemäß PS 3.1.9 LEP gesehen. 

Die Konkretisierung des Verlaufs der Lan-
desentwicklungsachse ist in der Begrün-
dung zu PS 2.3.1 erläutert: 
„In der Uferzone des Bodensees soll 
keine weitere Bebauung oder Verdichtung 
erfolgen. (…) Durch die Ausformung der 
Landesentwicklungsachse von Friedrichs-
hafen über Markdorf und das neue Unter-
zentrum Salem nach Überlingen soll eine 
Aufwertung der Orte entlang der Boden-
seegürtelbahn erfolgen und damit das Ziel 
des LEP 2002 zur Stärkung des Boden-
seehinterlands unterstützt werden (PS 
6.2.4, LEP 2002).“  
Die Elektrifizierung und der abschnitts-
weise zweigleisige Ausbau der Bodensee-
gürtelbahn zwischen Friedrichshafen und 
Radolfzell sollen zur besseren Anbindung 

Keine Berücksichtigung 
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des Unterzentrums Salem an den ÖPNV 
beitragen. 
Ein inhaltlicher Zusammenhang zwischen 
PS 3.1.9 LEP und dem Verlauf der Lan-
desentwicklungsachse ist für den Regio-
nalverband nicht erkennbar. 
Ergänzend wird auf die Abwägung zum 
Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in 
Salem verwiesen. 

II.400 2.3.2 Nachdem die Regiobuslinie Konstanz-Ravensburg 
seit Ende 2020 im Stundentakt verkehrt, wird ange-
regt, die Begründung zu PS 2.3.2 (Achse Ravens-
burg– Markdorf – Meersburg – (Konstanz) entspre-
chend zu aktualisieren. 

Die Begründung zu PS 2.3.2 wurde wie 
folgt geändert: 
„Die Bedeutung der Verbindung wird zu-
dem durch die Regiobuslinie Ravensburg 
– Konstanz gestärkt, die seit dem Jahr 
2020 im Stundentakt verkehrt.“  

Berücksichtigung 

II.511 2.3.2 Das Streichen der regionalen Entwicklungsachsen 
Friedrichshafen – Meersburg – Überlingen und Me-
ckenbeuren – Tettnang – Kressbronn kann im Hin-
blick auf die geplante regionale und kommunale 
Siedlungsentwicklung  nicht nachvollzogen werden. 

Die Achsen sind aus Sicht des Wirt-
schaftsministeriums nicht mit PS 6.2.4 (Z) 
LEP (Lenkung der Siedlungsentwicklung 
vorrangig in das angrenzende Hinterland 
zur Milderung des Siedlungsdrucks im 
Uferbereich) vereinbar. 

Kenntnisnahme 

2.4 Siedlungsentwicklung 

Az. Nr.  Anregung Erläuterung des Abwägungsvor-
schlags 

Abwägungsvorschlag 

I.000 2.4 Die Ausweisung von Siedlungsflächen (800 ha für 
Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe und ca. 
300 ha für Schwerpunkte des Wohnungsbaus) "ist 
grundsätzlich im Sinne des Ministeriums für Lan-
desentwicklung und Wohnen sowie des Landes Ba-
den-Württemberg, das sich beispielsweise im Rah-
men der Wohnraum-Allianz für ausreichenden und 
bezahlbaren Wohnraum einsetzt. 

Die Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

Kenntnisnahme 
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Im Rahmen der ersten Stellungnahme hat die 
oberste Raumordnungs- und Landesplanungsbe-
hörde aber dennoch viele Plansätze, die zugrunde 
gelegten konzeptionellen Überlegungen, die ermit-
telten Bedarfe, sowie den sparsamen Umgang mit 
Grund und Boden kritisch hinterfragt. Der zweite 
Planentwurf lässt erkennen, dass sich der Regio-
nalverband mit diesen Themen weiter auseinander-
gesetzt hat. 

Mit der Festlegung des Gebots Innenentwicklung 
vor Außenentwicklung als Ziel der RO (PS 2.4.0 Z 
(2)), der Reduktion der Schwerpunkte für Industrie 
und Gewerbe um 140 ha (PS 2.6), der Anpassung 
der Zentralen Orte und Siedlungsbereiche (PS 
2.2.3, PS 2.2.4, PS 2.4.2), der Schärfung der Plans-
ätze für Gemeinden mit Beschränkung auf Eigen-
entwicklung (PS 2.4.3), der verbindlichen Festle-
gung von Mindestbruttowohndichten (PS 2.4.1 Z (5) 
und (6)), den verbindlichen Regelungen zur Flä-
chenbedarfsermittlung im FNP-Verfahren, die den 
Abzug von Flächenpotenzialen und Flächen der re-
gionalbedeutsamen Schwerpunkte beinhalten (PS 
2.4.1 Z (4) und Z (9), die nachrichtlich übernommen 
LEP Ziele zur Inanspruchnahme des Freiraums für 
Siedlungszwecke im Verdichtungsraum und seiner 
Randzone (PS 2.1.1 N (5) und 2.1.2 N (3)) werden 
zahlreiche Plansätze ergänzt bzw. durch eine Ziel-
festlegung geschärft, die eine aktivere Siedlungs-
steuerung sowie eine stärkere Berücksichtigung 
des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden er-
kennen lassen.“ 

I.001 2.4 „Auch wenn einzelne Regionale Entwicklungsach-
sen und zwei Siedlungsbereiche gestrichen wur-
den, ist eine regionalplanerische Steuerung der 
Wohnbauentwicklung nach wie vor nur undeutlich 
erkennbar.“  

Die Anzahl der Siedlungsbereiche ist vor 
allem in der dezentralen Siedlungsstruktur 
der Region begründet. Neben den Ge-
meinden, die aufgrund der zentralörtlichen 
Einstufung als Siedlungsbereiche festge-

Teilweise Berücksichti-
gung 
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(...) 

„Eine bedarfsabhängige Steuerung ist nicht ersicht-
lich, solange auch dann Zuschläge vorgesehen 
werden, wenn nach den Bevölkerungsprognosen 
kein Wachstum zu erwarten ist.“ Daher wird diesen 
Zuschlägen für Gemeinden ohne prognostizierte 
Wanderungsgewinne mit großen Bedenken begeg-
net. 

(…) 

Es bieten sich „für alle Siedlungsbereiche in der Re-
gion umfangreiche Möglichkeiten, in ihrer Bauleit-
planung entsprechende Flächen auszuweisen.“ 

legt wurden, erfüllen elf Siedlungsberei-
che eine Entlastungsfunktion von Ober- 
und Mittelzentren sowie des Bodensee-
uferbereichs (siehe Begründung zu PS 
2.4.2). In Verbindung mit den Gemeinden 
mit Beschränkung auf Eigenentwicklung 
ist eine regionalplanerische Steuerung 
aus Sicht des Regionalverbandes in der 
Fläche gegeben. Darüber hinaus bewir-
ken die bereichsscharf festgelegten Sied-
lungsbereiche eine Steuerung der ver-
stärkten Siedlungstätigkeit innerhalb der 
als Siedlungsbereich festgelegten Ge-
meinden.  

Zur Präzisierung des Sachverhalts wurde 
die Begründung zu PS 2.4.2 wie folgt er-
gänzt: 

„Die Anzahl an Siedlungsbereichen ist vor 
allem in der dezentralen Siedlungsstruktur 
der Region begründet. In Verbindung mit 
den Gemeinden mit Beschränkung auf Ei-
genentwicklung (siehe PS 2.4.3) bewirkt 
die Festlegung der Siedlungsbereiche 
eine wichtige räumliche Steuerung der 
Siedlungsentwicklung auf regionaler 
Ebene.“ 

Die Zuschläge zur Ermittlung des Wohn-
bauflächenbedarfs unterstützen diese 
Steuerung der Siedlungsentwicklung 
durch Konzentration der Siedlungstätig-
keit in den Siedlungsbereichen und Woh-
nungsbauschwerpunkten. Die Gründe für 
Zuschläge ohne prognostizierte Wande-
rungsgewinne sind in der Begründung zu 
PS 2.4.1 benannt.  
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Durch die im Vergleich zum ersten Anhö-
rungsentwurf der Regionalplan-Fortschrei-
bung deutlich geschärften Plansätze zur 
sparsamen Flächeninanspruchnahme 
wurden die Möglichkeiten zur Ausweisung 
ergänzender Flächen im Rahmen der 
Bauleitplanung deutlich präzisiert (siehe 
auch Abwägungen zur Flächeninan-
spruchnahme insgesamt sowie zu den PS 
2.5.0 (3) und 2.6.0 (5)). 

IV.0040 2.4 Die nachhaltige Steuerungsfunktion des Woh-
nungsbaus wird in Frage gestellt. 

Insbesondere durch die Festlegung der 
Vorranggebiete für den Wohnungsbau 
und für Industrie und Gewerbe (PS 2.5 
und 2.6) sowie der Siedlungsbereiche (PS 
2.4.2) und der Gemeinden mit Beschrän-
kung auf Eigenentwicklung ist eine regio-
nalplanerische Steuerung der Siedlungs-
entwicklung, insbesondere der Wohn-
raumentwicklung aus Sicht des Regional-
verbandes in der Fläche gegeben. Dar-
über hinaus bewirken die bereichsscharf 
festgelegten Siedlungsbereiche eine 
Steuerung der verstärkten Siedlungstätig-
keit innerhalb der als Siedlungsbereich 
festgelegten Gemeinden.  

Zur Präzisierung des Sachverhalts wurde 
die Begründung zu PS 2.4.2 wie folgt er-
gänzt: 

„In Verbindung mit den Gemeinden mit 
Beschränkung auf Eigenentwicklung 
(siehe PS 2.4.3) bewirkt die Festlegung 
der Siedlungsbereiche eine wichtige 
räumliche Steuerung der Siedlungsent-
wicklung auf regionaler Ebene.“ 

Teilweise Berücksichti-
gung 
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IV.0125 2.4 Die Siedlungswachstumspläne der Gemeinden, v.a. 
in Weingarten und Baienfurt werden in Frage ge-
stellt. Insbesondere Frischluftkorridore, Biotope, 
Streuobstbestände, Klimaaspekte, Artenschutz und 
weitere ökologische Gesichtspunkte werden zu we-
nig berücksichtigt. Ein Einschreiten der Regional-
planung zur Abkehr von dieser Planung wird ge-
wünscht. 

Der Regionalplanentwurf trägt über die 
Plansätze in Kap. 2 und 3 zu einer regio-
nalen Steuerung der Siedlungsentwick-
lung und zum Schutz hochwertiger Frei-
räume bei. Die Umsetzung der Plansätze 
betrifft jedoch in erster Linie die nachgela-
gerte Planungsebene (kommunale Pla-
nungshoheit). 

Kenntnisnahme 

IV.0176 2.4 „Das leitet über zum Thema der Eigenheime: Jung-
familienghettos  sind häufig nicht so idyllisch wie es 
von außen aussieht. Einzeln zu wohnen sollte weni-
ger werden.  Zunehmend gibt es Singlehaushalte, 
die alle eine eigene Wohnung brauchen, da geht es 
auf lange Sicht hin nur „zusammen": zusammen 
wohnen. Ein Mehrfamilienhaus kann auch einen ge-
sellschaftlichen  Zusammenhalt fördern  und gegen-
seitige Hilfe, so wie ich es in unserem Mehrfamilien-
haus erlebe, kann man sich auch geben. Dazu be-
nötigen wir nur einen kleinen Tick an Umdenken. 
Es fällt schwer, aber wir leben nicht mehr in der 
Welt von  1996. Ich bitte Sie daher mehr zu wagen, 
was der Gemeinschaft und der Region gut tut die  
Zukunft  sichert.“ 

Der Regionalplanentwurf trägt über die 
Plansätze in Kap. 2 und 3 zu einer regio-
nalen Steuerung der Siedlungsentwick-
lung und zum Schutz hochwertiger Frei-
räume bei. Die Umsetzung der Plansätze 
betrifft jedoch in erster Linie die nachgela-
gerte Planungsebene (kommunale Pla-
nungshoheit). 

Kenntnisnahme 

IV.0096 2.4 „Wenn man Ravensburg entlasten wollte, könnte 
man bei Grünkraut und vor Bavendorf allen Unter-
nehmen, die derzeit entlang der Schussen in 
Ravensburg produzieren (Omira, Ravensburger, 
Bausch etc. Grundstücke geben und dann die 
freien Flächen rückbauen und mit Wohnhäusern, 
Parks etc. versehen. Dann wäre das Stadtbild von 
diesen hässlichen Bauten befreit. Die Menschen 
bekämen Wohnraum in der Stadt und der Lastver-
kehr wäre durch den Tunnelbau effektiv aus der 
Stadt entfernt. Durch den Bau von neuen Anlagen 
wären wir energieeffizienter und es würde sich 
durch den Verkauf von Boden und Wohnungen ein 

Der Regionalplanentwurf trägt über die 
Plansätze in Kap. 2 und 3 zu einer regio-
nalen Steuerung der Siedlungsentwick-
lung bei, z.B. durch die Festlegung eines 
Schwerpunkts für Industrie und Gewerbe 
in Gullen.  

Die Anregung betrifft jedoch in erster Linie 
die nachgelagerte kommunale Planungs-
ebene. 

Kenntnisnahme 



   
    

24 
 

Großteil der Kosten gegenfinanzieren. Die Leute 
könnte man durch 2 Buslinien zur Abeit fahren und 
diese könnten auf 1 Auto pro Familie verzichten.“ 

II.118 
II.172  

2.4.0 Die in PS 2.4.0 (1) genannte Konzentration der 
Siedlungstätigkeit schränkt die kommunale Pla-
nungshoheit unangemessen ein und sollte als 
Grundsatz, nicht als Ziel festgelegt werden. Der 
Plansatz stellt eine unangemessene Benachteili-
gung insbesondere der Städte und Gemeinden im 
ländlichen Raum dar. 

Die Begründung zu PS 2.4.0 wurde wie 
folgt ergänzt: 

„Die in PS 2.4.0 (1) genannte Konzentra-
tion der Siedlungstätigkeit bedeutet eine 
Schwerpunktsetzung in mit den Kommu-
nen einvernehmlich abgestimmten ge-
bietsscharfen Vorranggebieten für den 
Wohnungsbau und für Industrie und Ge-
werbe (PS 2.5 und 2.6) sowie darüber 
hinaus in den bereichsscharf festgelegten 
Gemeindeteilen der Siedlungsbereiche 
(PS 2.4.2). Sie bedeutet aber keine Aus-
schließlichkeit. Eine bedarfsgerechte 
Siedlungsentwicklung im Rahmen der 
kommunalen Planungshoheit ist in allen 
Gemeinden der Region weiterhin mög-
lich.“ 

Teilweise Berücksichti-
gung 

II.301_1 2.4.0 Es wird um Ergänzung in der Begründung gebeten, 
wie der als Ziel festgelegte Plansatz 2.4.0 (2) zur 
Aktivierung der innerörtlichen Potentiale in der Bau-
leitplanung praktisch durchzusetzen ist, insbeson-
dere ob die Pflicht zur Durchsetzung auf die Kom-
munalaufsicht übertragen wird. 

Der PS 2.4.0 (2) des Regionalplans greift 
das Ziel des Landesentwicklungsplans in 
PS 2.2.3.1 auf. Dieses besagt, dass bei 
der Siedlungsentwicklung vorrangig die im 
Siedlungsbestand vorhandenen Potenzi-
ale an Brach- und Konversionsflächen, 
Baulücken und Baulandreserven zu nut-
zen sind. Die praktische Durchsetzbarkeit 
des Ziels wird insbesondere dadurch er-
reicht, dass Innenentwicklungspotenziale 
gemäß der PS 2.5.0 (3) und 2.6.0 (5) vor 
Neubebauungen im Außenbereich zu nut-
zen und gemäß PS 2.4.1 (4) und (9) im 
Rahmen der Flächennutzungsplanung 
vom ermittelten Flächenbedarf abzuzie-
hen sind. Die Auseinandersetzung mit 

Teilweise Berücksichti-
gung 
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dem Thema „aktivierbare Innenentwick-
lungspotenziale“ ist somit im Rahmen der 
Bauleitplanung nachzuweisen.  

Die Prüfung, ob der Plansatz im Rahmen 
der Bauleitplanung angemessen beachtet 
wurde obliegt insbesondere der höheren 
Raumordnungsbehörde, dem Regional-
verband sowie den Genehmigungsbehör-
den.  

Die Begründung zu PS 2.5 und 2.6 wurde 
diesbezüglich überarbeitet. 

II.170 2.4.0 Die Stadt Gammertingen äußert sich zum Thema 
Innen- vor Außenentwicklung wie folgt: 

„Trotz positiver bürgerschaftlicher Beteiligungspro-
zesse mit „Kleinstadt(-wieder) -belebung" oder „Le-
ben und Älterwerden in Gammertingen" ist es uns 
nicht nachhaltig gelungen  langjährig ungenützte  
private Baulücken oder Grundstücke in der Innen-
lage als Flächenpotential zu heben. Auch stehen 
uns keine bzw. keine geeigneten rechtlichen Rah-
menbedingungen zur Verfügung, um innerörtliche 
private Potenzialflächen zeitnah und wirtschaftlich 
darstellbar zu generieren. (…) Wir unterstützen da-
bei die bislang von der Mehrheit Ihrer Verbandsgre-
mien unterstützten und bislang im Fortschreibungs-
entwurf enthaltenen Rahmenbedingungen zur Be-
völkerungsperspektive und den Siedlungs- wie 
auch Gewerbestrukturen.“ 

Die Stellungnahme unterstreicht, dass auf 
kommunaler Ebene erhebliche Anstren-
gungen unternommen werden, um Innen-
entwicklungspotenziale auszuschöpfen, 
aufgrund der begrenzten Erfolgschancen 
jedoch auch eine bedarfsgerechte Ent-
wicklung im Außenbereich erforderlich ist. 

Kenntnisnahme 

IV.0070 2.4.0 „Im Regionalplanentwurf auf Seite 11 (Plansatz 
2.4.0 Nr. 3 (N)) wird“ der Plansatz 3.1.9 LEP als 
nachrichtliche Übernahme „nicht als Ziel definiert. 
Insbesondere im Bodenseekreis und in Oberschwa-
ben sollte das oberste Prinzip sein mit Grund und 
Boden sparsam umzugehen, aus diesem Grund 

Der PS 3.1.9 LEP des Landesentwick-
lungsplans ist unabhängig vom Regional-
plan ein Ziel der Raumordnung, das bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen zu beachten ist. 

Keine Berücksichtigung 
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sollte dieser Plansatz im Regionalplan auch als Ziel 
definiert werden.“ 

Zu den Themen Flächensparen und An-
bindegebot wird auf die Abwägungen zur 
Flächeninanspruchnahme insgesamt, 
zum Zielabweichungsverfahren (Plans-
ätze 3.3.6 und 3.1.9 LEP) sowie auf die 
entsprechenden Plansätze des Regional-
plans verwiesen. 

I.000 2.4.0 Der Regionalverband hat „mit dem neuen PS 2.4.0 
G (4) grundsätzlich festgelegt, dass auf die Mobili-
sierung und tatsächliche Verfügbarkeit der Bauflä-
chenpotenziale im Siedlungsbestand und der bau-
planungsrechtlich gesicherten Flächen hingewirkt 
werden und ein ungegliedertes bandartiges und flä-
chenhaft aufgreifendes Siedlungswachstum vermie-
den werden soll. Satz 2 des PS 2.4.0 G (4) ent-
spricht den Formulierungen des Plansatzes 2.2.3.2 
G LEP. Der Bezug zum Landesentwicklungsplan 
sollte in der Begründung hergestellt werden.“ 

Die Begründung zu PS 2.4.0 wurde wie 
folgt ergänzt: 

„Ein bandartiges oder flächenhaft ausgrei-
fendes Siedlungswachstum soll vermie-
den werden (s. auch PS 2.2.3.2 LEP).“ 

Berücksichtigung 

II.801, 
IV.0013 
III.060 

2.4.0 Der im ersten Anhörungsentwurf der Regionalplan-
fortschreibung in PS 2.4.0 (4) enthaltene Hinweis, 
„dass bei der Siedlungsentwicklung auf eine ÖPNV 
- Anbindung zu achten ist, (…) sollte unbedingt wie-
der aufgenommen werden. 

In Plansatz 2.4.1 (6), der als nachrichtli-
che Übernahme aus dem Landesentwick-
lungsplan übernommen wurde heißt es: 

„Die Siedlungsentwicklung ist (...) so zu 
gestalten, dass verkehrsbedingte Belas-
tungen zurückgehen und zusätzlicher mo-
torisierter Verkehr möglichst vermieden 
wird.“ 

Dies schließt die Anforderung einer 
ÖPNV-Anbindung ein.  

Ergänzend wird auf PS 4.1.0 (2) verwie-
sen: 

„Durch die stärkere Berücksichtigung der 
Wechselwirkungen zwischen Siedlungs-
entwicklung und Verkehr im Sinne einer 

Keine Berücksichtigung 
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integrierten Siedlungs- und Verkehrspla-
nung sollen die verkehrsbedingten Belas-
tungen verringert und eine umweltverträg-
liche Mobilität gefördert werden.“ 

F20 
IV.0013 

2.4.0 Es wird eine klimafreundliche Bauleitplanung gefor-
dert. 

Maßnahmen zum Klimaschutz und zur 
Klimaanpassung bei der Erschließung 
neuer Bauflächen sind in PS 2.4.0 (5) be-
reits benannt. Der Plansatz ist auf der 
kommunalen Planungsebene zu berück-
sichtigen. 

Kenntnisnahme 

IV.0095 2.4.0 „Die Gedanken zur primären innerörtlichen Nach-
verdichtung oder zur Präferenz innerörtlicher Er-
satzneubauten sind prinzipiell alle gut, aber nur ein-
geschränkt richtig. Es gelingt in attraktiven Orten 
nicht mehr, freiwerdende Grundstücke innerhalb 
der ortstypischen Struktur zu erhalten und an nach-
kommende Familien unter behutsamer Verdichtung 
weiterzugeben, da sie dem  Bedarfsmarkt durch die 
allseits aktiven Klein- und Mittel-Bauträger entrissen 
werden und ein Angebotsmarkt an Mietwohnungen 
entsteht, der den Bedürfnissen unserer Familien 
nicht gerecht wird.  Sie brauchen die Chance auf 
bis zum Renteneintritt abbezahlbarem Wohneigen-
tum und nicht die einzige Option lebenslang Mieter 
einer teuren Wohnung zu werden, in der sie so ei-
gentlich nicht wohnen wollten. Hat der Regionalplan 
die Möglichkeiten hier steuernd einzugreifen? Er-
kennen kann ich das nicht. 

Der hohe Anspruch an zeitgemäße nachhaltige 
Bauweisen , bis hin zur Kreislaufwirtschaft durch 
wiederverwertbaren Einsatz von Baumaterialien ist 
in den dort umgesetzten Investorenkonzepten sel-
ten verwirklicht , weil schlechter möglich, oder von 
den Akteuren als nachrangig oder unwichtig be-
trachtet. Hat der Regionalplan die Möglichkeiten 

Auf die Plansätze zu einer bedarfsgerech-
ten, sparsamen und nachhaltigen Flä-
cheninanspruchnahme für die zukünftige 
Siedlungsentwicklung wird verwiesen. 

Die übrigen Anregungen fallen nicht in die 
Regelungskompetenz des Regionalver-
bandes und sind auf der nachgelagerten 
Planungsebene zu behandeln. 

Kenntnisnahme 
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hier steuernd einzugreifen? Erkennen kann ich das 
nicht. 

Über die Richtigkeit der Forderung nach energieeffi-
zienten Bauweisen und dem Einsatz erneuerbarer 
Energien muss nicht diskutiert werden, allerdings 
wäre es wichtig zu erkennen in welchen Siedlungs- 
und Bauformen sich diese am besten verwirklichen 
lassen, und das sind Kleinteilige Strukturen viel e-
her, als zu kompakte Mehrgeschossige Gebäude 
mit deutlich schwierigeren technischen und bau-
rechtlichen Anforderungen. 

Auch halte ich es für dringend erforderlich in einer 
Betrachtung sinnvoller Siedlungsformen die Mög-
lichkeiten einer Koexistenz von Gebäuden und Na-
tur zu beleuchten, wodurch sich die verbrauchte 
Fläche im Gegensatz zu übermäßig verdichteten 
Strukturen, die die Natur ausgrenzen, wieder relati-
viert. 

Ich vertrete die Ansicht , dass kleinteilige Sied-
lungsstrukturen, z.B. in Form 3-geschossiger Dop-
pel- und Reihenhäuser, auf sinnvolle Weise in Ver-
bindung mit naturnahen Außenanlagen  auf spar-
same Flächenverwendung hin entwickelt, die ein-
zige Möglichkeit zu Plusenergiegebäuden in Eigen-
tum darstellt und dass es in vielen Gemeinden nicht 
gelingen wird sie innerörtlich in ausreichendem Um-
fang umsetzen zu können. 

Wir werden m.E. um eine Ausweisung weiterer Flä-
chen für diese Gebäudeart nicht herumkommen, 
solange es nicht möglich ist Bewohner unsinnig 
großer Einfamilienhausgrundstücke mit Klima-
schädlichen Gebäuden dazu zu bewegen, diese zur 
Verfügung zu stellen und Investoren innerorts -vor 
allem an Masse orientiert- Massivbauformen wäh-
len, die sowohl in der Erstellung als auch im Betrieb 
weit weg von einer C02-Neutralität sind. 
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Die vielfältig vorhandenen  Studien bzw. Prognosen 
zur Bevölkerungsentwicklung gehen von einem 
Peak zwischen 2030 und 2035 aus. Bis dahin sollte 
es möglich sein, die aktuellen Tendenzen in den 
Griff zu bekommen , bis dahin kommen wir ohne 
die ausreichende Ausweisung von Flächen in unse-
rer gefragten Region nicht aus, wenn wir soziale 
Verwerfungen vermeiden und ökologisch sinnvolle 
und diesbezüglich heute schon umsetzbare Wohn-
raumentwicklung betreiben wollen. Die in diesem 
Zeitraum stattfindende Siedlungsentwicklung kann 
mit  den richtigen Gebäuden dem Klimaschutz eher 
zuträglich sein, wenn sie richtig gemacht wird, keine 
negativen Auswirkungen auf den Artenschutz ha-
ben, sozial betrachtet einen positiven Beitrag leis-
ten und dabei unsere Landschaftsqualität im Ver-
gleich zu heute nicht wirklich merkbar verschlech-
tern. 

Um diese Ideen berücksichtigt zu wissen, sollte 
eine weitere Siedlungsentwicklung in unseren Ge-
meinden nicht vollständig beendet werden, sondern 
ähnlich einer Konzeptvergabe an den sinnvollen 
Grundzügen des Regionalplans  orientiert, darge-
stellt und -einer entsprechenden Prüfung unterzo-
gen- weiterhin möglich sein.“ 

I.001 2.4.0 Es wird gebeten, „die Funktion bzw. den Rege-
lungsinhalt des PS 2.4.0 Z (7) zu überprüfen, be-
schreibt dieser doch im Wesentlichen den Leitge-
danken der planerischen Steuerung der Siedlungs-
entwicklung in der Region Bodensee-Oberschwa-
ben. Eine über Z (1) dieses Plansatzes hinausge-
henden Regelungsinhalt für die Bauleitplanung o-
der sonstiger raumbedeutsamer Vorhaben und 
Maßnahmen ist dem Plansatz hingegen nicht zu 
entnehmen.“ 

PS 2.4.0 (7) beschreibt in Ergänzung zu 
PS 2.4.0 (1) die Notwendigkeit die Sied-
lungsentwicklung vom Bodenseeuferbe-
reich ins angrenzende Hinterland zu ver-
lagern und greift somit die besonderen 
Entwicklungsaufgaben für den Bodensee-
raum gemäß PS 6.2.4 LEP auf. PS 2.4.0 
(7) schafft somit den Rahmen für PS 2.4.0 
(1) und andere Plansätze, die zur Entlas-
tung des Bodenseeuferbereichs vom zu-
nehmenden Siedlungsdruck beitragen. 

Kenntnisnahme 
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Konkrete Konsequenzen für die Bauleit-
planung können sich z.B. im Rahmen der 
Berücksichtigung von örtlichen Besonder-
heiten bei der Wohnbauflächenbedarfsbe-
rechnung ergeben. 

II.643 2.4.0 Die Sicherheitsabstände von  Gasspeicherbohrun-
gen zu Bebauungsgebieten bzw. zu bewohnten 
baulichen Anlagen betragen 200 m bzw. 100 m. 

Die Sicherheitsabstände werden bei den 
Schwerpunkten des Wohnungsbaus und 
für Industrie und Gewerbe eingehalten. 

Kenntnisnahme 

II.175 2.4.0 Für eine angemessene Siedlungsentwicklung in 
Meersburg sind mehr Potenzialflächen für Wohn-
raum und Gewerbegebiete erforderlich. 

Die Festlegungen der Regionalen Frei-
raumstruktur lassen aus Sicht des Regio-
nalverbands genügend Spielraum für eine 
bedarfsgerechte Gewerbe- und Wohnbau-
flächenentwicklung auf kommunaler 
Ebene.  

Ergänzend wird auf den gegenüber dem 
ersten Regionalplan-Anhörungsentwurf 
gestrichenen Schwerpunkt für Industrie 
und Gewerbe in Uhldingen-Mühlhofen 
verwiesen, an dem die Gemeinde Meers-
burg beteiligt gewesen wäre. Die Oberste 
Raumordnungsbehörde (Wirtschaftsminis-
terium) hat damals darauf hingewiesen, 
dass der Standort nicht mit der Festle-
gung von Uhldingen-Mühlhofen als Ge-
meinde mit Beschränkung auf Eigenent-
wicklung vereinbar ist. Die vom Regional-
verband beabsichtigte Bündelung aus-
schließlich der Eigenbedarfe der am Ge-
meindeverwaltungsverband beteiligten 
Kommunen an einem geeigneten regio-
nalbedeutsamen Standort ist aus Sicht 
des Wirtschaftsministeriums aufgrund der 
potenziell möglichen Neuansiedlung von 
Betrieben unabhängig ihrer Herkunft, 

Kenntnisnahme 
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nicht mit PS 3.1.5 (Z) LEP 2002 vereinbar 
und daher nicht zulässig.  

II.106 
II.107 
II.208 

2.4.1 Zu PS 2.4.1: Die Bedeutung der Orientierungs-
/Richtwerte zum Wohn- und Gewerbeflächenbedarf 
für die kommunale Planung sind in der Begründung 
zu präzisieren. Sie dürfen nicht zu einem „Wind-
hundprizip“ im Zusammenhang mit den zusätzli-
chen kommunalen Flächen führen. 

Die Begründung zu PS 2.4.1 wurde insge-
samt präzisiert, sowohl hinsichtlich der 
Bedeutung der Orientierungswerte, als 
auch der zugrunde liegenden Bevölke-
rungsprognose. Eine Einschränkung der 
kommunalen Planungshoheit der Gemein-
den ist nicht gegeben und wäre rechtlich 
auch nicht zulässig. 

Teilweise Berücksichti-
gung 

II.511 2.4.1 Die Verringerung des Wohnbauflächenbedarfs im 
Vergleich zum ersten Anhörungsentwurf um 100 ha 
wird bedauert, da die Verfügbarkeit von Wohnraum 
einen entscheidenden Standortfaktor im Wettbe-
werb um Fachkräfte darstellt. 

Grund für die Reduktion des Wohnbauflä-
chenbedarfs ist die Berücksichtigung der 
neuen Bevölkerungsvorausrechnung des 
Statistischen Landesamts für den Zeit-
raum 2017 – 2035 (siehe Begründung zu 
PS 2.4.1).  

Kenntnisnahme 

I.000 2.4.1 Zu PS 2.4.1: "Die Abweichung von den Prognose-
werten des Statistischen Landesamtes begründet 
der Verband unter anderem durch den realen Be-
völkerungszuwachs in den zurückliegenden Jahren 
(Fußnote B 24 und 32) und im weiteren Verlauf der 
Begründung durch die Hinzuziehung weiterer Prog-
nosen (B 25) und den starken Arbeitsmarkt in der 
Region (B 25). Aus Sicht des Ministeriums für Lan-
desentwicklung und Wohnen sollten diese erhöhten 
Prognosewerte, die maßgeblich für den ermittelten 
regionsweiten Bedarf sind, ausführlicher und in ei-
nem zusammenhängenden Kontext begründet wer-
den, sodass auch die Differenz zu dem Prognose-
wert des StaLa nachvollziehbar wird." 

(...) 

Die Herleitung der regionsspezifischen Zuschläge 
zum Wohnbauflächenbedarf "und damit auch ihre 

Unter Berücksichtigung der vom MLW be-
schriebenen Sachverhalte wurde die Be-
gründung zu PS 2.4.1 insgesamt präzi-
siert. 

 

Berücksichtigung 
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Notwendigkeit kann der Begründung nur unzu-
reichend entnommen werden. Nach Auffassung des 
Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen 
ist dahingehend eine dringende Überarbeitung der 
Begründung erforderlich." 

(...) 

"Es sollte darüber hinaus geprüft werden, ob der 
Aufbau der Begründung zu PS 2.4.1 grundsätzlich 
nachvollziehbar und für den Leser schlüssig ist.“ 

(…) 

Das MLW empfiehlt eine inhaltliche Neugliederung 
des PS 2.4.1. 

I.001 2.4.1 Zu PS 2.4.1: Es „stellt sich die Frage, ob regional 
einheitliche Kriterien für die Ermittlung des Flächen-
bedarfs für die ganze Region die zu erwartende re-
alistische Situation sachgerecht abbildet. Auch 
wenn der Regionalverband die Siedlungsentwick-
lung nachvollziehbar von den hochbelasteten Sied-
lungsbereichen am Bodensee und im Schussental 
in weniger belastete Räume steuern will, stellt sich 
doch die Frage, ob die Entwicklung z.B. im Norden 
des Landkreises Sigmaringen mit der Entwicklung 
im näheren Umfeld des Verdichtungsraums und 
seiner Randzone vergleichbar ist bzw. gleich be-
handelt werden kann und soll. Insofern erscheint 
ein pauschaler Zuschlag für alle Siedlungsbereiche 
der Region unflexibel, fragwürdig und leistet einer 
übermäßigen Flächeninanspruchnahme in Teilräu-
men der Region Vorschub.“  

Das in PS 6.2.4 (Z) LEP benannte Boden-
see-Hinterland umfasst nach Ansicht des 
Regionalverbandes neben den nördlichen 
Teilen des Bodenseekreises die gesamte 
Fläche der Landkreise Ravensburg und 
Sigmaringen. Zur Entlastung des Boden-
seeuferbereichs ist neben den regionsweit 
geltenden Zuschlägen auch ein Puffer für 
örtliche Besonderheiten, z.B. für boden-
seenahe Teilräume, vorgesehen (siehe 
Begründung zu PS 2.4.1). 

Darüber hinaus dienen die Zuschläge zur 
Ermittlung des Wohnbauflächenbedarfs 
neben der Entlastung des Bodenseeufer-
bereichs und des Schussentals insbeson-
dere auch der regionsweiten Steuerung 
der Wohnraumentwicklung durch Kon-
zentration der Siedlungstätigkeit in den 
Siedlungsbereichen und Wohnungs-
bauschwerpunkten.  

Ergänzend wird auf die Abwägungen zur 
Flächeninanspruchnahme insgesamt, zur 

Kenntnisnahme 
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Bevölkerungsprognose / Wohnbauflä-
chenbedarf und zur regionalen Steuerung 
der Wohnbauentwicklung verwiesen. 

I.000 2.4.1 Zu PS 2.4.1: „Zur räumlichen Steuerung des regio-
nalen Mehrbedarfs sieht der Verband Zuschläge für 
Siedlungsbereiche und für Wohnungsbauschwer-
punkte vor, da schwerpunktmäßig Wohnraumpoten-
ziale in den Ober- und Mittelzentren und darüber 
hinaus in den übrigen Siedlungsbereichen geschaf-
fen werden sollen (B 24). Für eine schlüssige Be-
gründung sollte ergänzt werden, dass die Woh-
nungsbauschwerpunkte überwiegend in Ober- und 
Mittelzentren verortet sind.“ 

Die Begründung zu PS 2.4.1 wurde wie 
folgt geändert: 

„Um vor allem in den größeren Städten, 
also den Räumen der Region in denen in 
der Regel die höchste Nachfrage besteht, 
ausreichend Wohnraumpotenziale zu 
schaffen, wurden in den Ober-, Mittel- und 
Unterzentren der Region Wohnungs-
bauschwerpunkte festgelegt (s. PS 2.5).“ 

(…) 

„Aufbauend auf dem regionalen Bedarfs-
wert wurden die Zuschlagsfaktoren so ge-
wählt, dass eine zielgerichtete regionale 
Steuerung der Wohnbauflächenentwick-
lung gewährleistet ist, also schwerpunkt-
mäßig Wohnraumpotenziale in den Ober- 
und Mittelzentren geschaffen werden, dar-
über hinaus aber auch in den übrigen 
Siedlungsbereichen.“ 

 

Berücksichtigung 

I.000 
I.001 

2.4.1 Zu PS 2.4.1: Die Tatsache, dass Zuschläge ohne 
prognostizierte Wanderungsgewinne festgelegt 
werden bedarf einer konkreten Begründung. 

Die Begründung zu PS 2.4.1 wurde wie 
folgt geändert: 

„Aufgrund folgender Sachverhalte wurden 
Zuschläge auch ohne prognostizierte 
Wanderungsgewinne festgelegt: 

- In der Vergangenheit waren die Progno-
sewerte der Bevölkerungsvorausrechnung 
des Statistischen Landesamtes Baden-
Württemberg für die Region Bodensee-

Berücksichtigung 
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Oberschwaben in der Regel zu niedrig an-
gesetzt (s.o.),  

- durch die regionale Steuerung ist mit ei-
ner Zunahme der Wanderungen in den 
Siedlungsbereichen und Gemeinden mit 
Wohnungsbauschwerpunkten zu rech-
nen.“ 

I.001 2.4.1 Zu PS 2.4.1: Der Begriff „Abschlag“ im Zusammen-
hang mit der Nicht-Berücksichtigung von Wande-
rungseffekten bei Gemeinden mit Beschränkung 
auf Eigenentwicklung ist nicht mit dem „Hinweispa-
pier“ des WM vereinbar. 

Auf den Begriff „Abschlag“ wird im Zu-
sammenhang mit der Überarbeitung der 
Begründung zu PS 2.4.1 verzichtet.  

Berücksichtigung 

I.001 2.4.1 Zu PS 2.4.1: Das Argument einer entstandenen 
Wohnungsbaulücke ist nicht plausibel, „zumal diese 
Aussage auch mit keinen Zahlen hinterlegt und ihre 
Bedeutung für die Bevölkerungsprognose nicht wei-
ter erläutert wird.“ 

Die Begründung zu PS 2.4.1 wurde wie 
folgt ergänzt (Fußnote): 

„Der Begriff „Wohnungsbaulücke“ be-
schreibt den Sachverhalt, dass in den ver-
gangenen Jahren weniger Wohneinheiten 
gebaut wurden, als es für die Deckung 
des Bedarfs durch den Bevölkerungszu-
wachs notwendig gewesen wäre. Der 
Nachholeffekt führt somit zu einem höhe-
ren zukünftigen Wohnbauflächenbedarf.“ 

Außerdem wurde in der Begründung zu 
PS 2.4.1 ein Verweis auf die Erläuterung 
der Zahlen zur Wohnungsbaulücke in der 
Begründung zu PS 2.5.0 und 2.5.1 er-
gänzt. 

Teilweise Berücksichti-
gung 

I.000 2.4.1 Zu PS 2.4.1: „Das MLW geht davon aus, dass bzgl. 
der Aktivierbarkeit von Flächenpotenzialen die Dar-
legungen der jeweiligen Gemeinde maßgeblich sein 
werden und nicht die pauschale Annahme von 

Der Abzug von 50 % der ermittelten Flä-
chenpotenziale gilt tatsächlich nur für die 
regionale Bedarfsermittlung. Zur Präzisie-
rung der Vorgehensweise bei der regiona-

Teilweise Berücksichti-
gung 
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50%, die für die regionale Bedarfsermittlung (vgl. S. 
B 27, 28) herangezogen wurde.“ 

len Bedarfsermittlung wurde die Begrün-
dung zu PS 2.4.1 grundsätzlich überarbei-
tet. 

IV.0084 
IV.0084_1 2.4.1 „Der Entwurf berücksichtigt die Potentiale der In-

nenentwicklung zu wenig. Es fehlt eine detaillierte 
und nachvollziehbare Quantifizierung dieser Poten-
tiale. Es wird auch nicht berücksichtigt, dass der pro 
Kopf-Verbrauch an Siedlungsfläche in der Region 
Bodensee-Oberschwaben  im landesweiten Durch-
schnitt sowieso schon sehr hoch ist.“ 

Die Begründung zu PS 2.4.1 wurde über-
arbeitet, auch um die Vorgehensweise bei 
der Berücksichtigung der Potenziale zu 
präzisieren. Dies betrifft insbesondere die 
PS 2.4.1 (1), (4), (7), und (9). 

Der pro Kopf-Verbrauch an Siedlungsflä-
che spiegelt die wirtschaftliche Stärke und 
Dynamik der Region wieder.  

Ergänzend wird auf die Plansätze zur 
sparsamen Flächeninanspruchnahme ver-
wiesen. 

Teilweise Berücksichti-
gung 

IV.0040 2.4.1 Bei der Ermittlung des Flächenbedarfs wird die an-
gemessene Berücksichtigung der vorhandenen Flä-
chenpotenziale, insbesondere für Wohnbauflächen 
in Frage gestellt. 

Die Begründung zu PS 2.4.1 wurde über-
arbeitet, auch um die Vorgehensweise bei 
der Berücksichtigung der Potenziale zu 
präzisieren. Dies betrifft insbesondere die 
PS 2.4.1 (1), (4), (7), und (9). 

Ergänzend wird auf die Plansätze zur 
sparsamen Flächeninanspruchnahme ver-
wiesen. 

Teilweise Berücksichti-
gung 

IV.0011 
F16 F23 

2.4.1 Die Berechnung des Gewerbeflächenbedarfs wird 
in Frage gestellt, insbesondere die Genauigkeit der 
angewandten Berechnungsmodelle. 

Der Gewerbeflächenbedarf für die Region 
und deren Landkreise bis zum Jahr 2035 
wurde durch einen Gutachter unter Ein-
satz von anerkannten Berechnungsmo-
dellen ermittelt (siehe PS 2.4.1 des Regio-
nalplanentwurfs). 

Keine Berücksichtigung 

I.000 2.4.1 Die in der Begründung zu PS 2.4.1 genannte Aus-
weisung von ergänzenden kommunalen Wohnbau- 

Die Begründung zu PS 2.4.1 wurde wie 
folgt geändert: 

Berücksichtigung 
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und Gewerbeflächen erscheint vor dem Hintergrund 
der ermittelten Flächenpotenziale widersprüchlich. 

 „Der darüber hinausgehende Bedarf (ca. 
zwei Drittel) ist über Flächen im Rahmen 
der kommunalen Bauleitplanung – unter 
Berücksichtigung der bestehenden Poten-
ziale (s.u.) – zu sichern. Bei der Dimensi-
onierung der regionalbedeutsamen Woh-
nungsbauschwerpunkte wurden ebenfalls 
die bestehenden bauplanungsrechtlich 
gesicherten Potenzialflächen berücksich-
tigt.“ 

(…) 

„Darüber hinaus sind im Rahmen der Flä-
chennutzungsplanung unter Berücksichti-
gung von PS 2.5.0 (3) unbebaute baupla-
nungsrechtlich bereits gesicherte Flächen, 
einschließlich der Anteile der regionalbe-
deutsamen Schwerpunkte des Woh-
nungsbaus, die als kommunale Festle-
gungen in den Flächennutzungsplan über-
nommen werden (s. Begründung zu PS 
2.5.0 und 2.5.1) sowie aktivierbare Flä-
chenpotenziale im Innenbereich vom er-
mittelten Wohnbauflächenbedarf abzuzie-
hen.“ 

(…) 

„Der konkrete Flächenbedarf, insbeson-
dere der zusätzliche kommunale Bedarf, 
ist regelmäßig im Rahmen der vorberei-
tenden Bauleitplanung nachzuweisen. Un-
bebaute bauplanungsrechtlich bereits ge-
sicherte Flächen, einschließlich der An-
teile der regionalbedeutsamen Schwer-
punkte für Industrie und Gewerbe, die als 
kommunale Festlegungen in den Flächen-
nutzungsplan übernommen wurden (s. 
Begründung zu PS 2.6.0 und 2.6.1) sowie 
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aktivierbare Flächenpotenziale im Innen-
bereich sind dabei vom ermittelten Flä-
chenbedarf abzuziehen.“ 

Die Begründung zu PS 2.5.0 und 2.5.1 
wurde wie folgt geändert: 

„Der darüber hinausgehende Bedarf ist – 
unter Berücksichtigung der bestehenden 
Potenziale –  über ergänzende Flächen 
im Rahmen der kommunalen Bauleitpla-
nung, insbesondere durch eine Auswei-
sung von Wohnbauflächen in den Sied-
lungsbereichen (s. PS 2.4.2) zu sichern. „ 

(…) 

„Vor der Inanspruchnahme zusätzlicher 
Flächen im Außenbereich sind die unbe-
bauten bauplanungsrechtlich bereits gesi-
cherten Flächen, einschließlich der o.g. 
Anteile der regionalbedeutsamen Schwer-
punkte des Wohnungsbaus, die als kom-
munale Festlegungen in den Flächennut-
zungsplan übernommen werden sowie 
aktivierbare Flächenpotenziale im Innen-
bereich zu nutzen.“ 

Die Begründung zu PS 2.6.0 und 2.6.1 
wurde wie folgt geändert: 

„Vor der Inanspruchnahme zusätzlicher 
Flächen im Außenbereich sind die unbe-
bauten bauplanungsrechtlich bereits gesi-
cherten Flächen, einschließlich der o.g. 
Anteile der regionalbedeutsamen Schwer-
punkte für Industrie und Gewerbe, die als 
kommunale Festlegungen in den Flächen-
nutzungsplan übernommen werden sowie 
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aktivierbare Flächenpotenziale im Innen-
bereich zu nutzen.“ 

I.001 2.4.1 Zu PS 2.4.1: Die Begründung zum ergänzenden 
über die regionalen Flächen hinausgehenden kom-
munalen Gewerbeflächenbedarf ist im Hinblick auf 
die Einbeziehung der vorhandenen Potenziale zu 
präzisieren. 

Die Begründung zu PS 2.4.1 wurde wie 
folgt ergänzt: 

„Über eine GIS-gestützte Analyse hat der 
Regionalverband ermittelt, dass in rechts-
kräftigen Flächennutzungsplänen bereits 
ca. 400 ha Gewerbeflächenpotenziale 
bauplanungsrechtlich gesichert sind. Der 
Analyse liegt die Annahme zugrunde, 
dass ca. 50 % der Flächenpotenziale real 
verfügbar sind. Wesentliche Gründe für 
diese Annahme sind: 

- Die automatisierte Ermittlung von unbe-
bauten Flächen auf Basis einer GIS-tech-
nischen Verschneidung von Geodaten 
führt zu einer großen Anzahl von nicht 
nutzbaren Klein- und Restflächen. Auch 
wenn es sich im Einzelnen oftmals um ge-
ringe Flächengrößen handelt, resultieren 
in der Summe durchaus relevante Flä-
chenanteile.  

- Die Analyse basiert auf unterschiedlich 
aktuellen Geodaten. Während die Daten 
der Flächennutzungspläne dem aktuellen 
Stand zum Zeitpunkt der Analyse entspra-
chen (2017), stammten die Daten zur Be-
bauungssituation aus dem Jahr 2016. 
Neubebauungen innerhalb dieses Zeit-
raums führen zu einer Reduktion der ver-
fügbaren Potenziale. 

- Auch in den Folgejahren führten Neube-
bauungen zu einem weiteren Rückgang 
der Potenziale, während im Zeitraum 

Berücksichtigung 
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2017 - 2020 bei lediglich zwei in Kraft ge-
tretenen Flächennutzungsplan-Gesamt-
fortschreibungen  nur vergleichsweise we-
nige neue Planungsflächen hinzugekom-
men sind. 

- Flächen, deren Grunderwerb nicht reali-
sierbar ist und die aufgrund der Flächen-
größe bzw. des Flächenzuschnitts einem 
Flächentausch nicht zugänglich sind. 

(…) 

Da es sich bei der Ermittlung des regiona-
len Gewerbeflächenbedarfs um eine über-
geordnete Analyse auf Kreisebene han-
delt, ist eine direkte Ableitung des Gewer-
beflächenbedarfs einzelner Gemeinden o-
der Verwaltungsräume aus dem regiona-
len Bedarf (1.200 ha), z.B. anhand der 
Beschäftigtenanteile, nicht zulässig. Statt-
dessen sind die über die im Regionalplan 
festgelegten Vorranggebiete für Industrie 
und Gewerbe hinausgehenden Bedarfe 
von den Kommunen im Rahmen der Bau-
leitplanung zum Zeitpunkt des Verfahrens 
nachzuweisen. Bei diesen ergänzenden 
kommunalen Flächenausweisungen sind 
unter Berücksichtigung von PS 2.6.0 (5) 
zunächst die in den Flächennutzungsplä-
nen und verbindlichen Bebauungsplänen 
dargestellten bzw. noch verfügbaren Flä-
chen zu nutzen. 

Eine nach Landkreisen differenzierte Be-
trachtung der prognostizierten Gewerbe-
flächenbedarfe, der Flächen für regional-
bedeutsame Gewerbeschwerpunkte im 
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Regionalplan und der kommunalen Ge-
werbeflächenpotenziale stellt sich folgen-
dermaßen dar:“ 

Die Überschrift der letzten Spalte der 
nachfolgenden Tabelle wurde umbenannt 
in: 

„Kommunale Gewerbeflächenpotenziale“ 

I.001 2.4.1 Zu PS 2.4.1: „Das Erfordernis einer Flächenvor-
sorge wird auf Seite B29 unter anderem mit in be-
sonderem Maß begrenzter Flächenverfügbarkeit 
aufgrund konkurrierender Raumnutzungsansprüche 
und naturräumlicher Erschwernisse begründet. Die-
ses Argument ist nicht nachvollziehbar, da es mit 
Blick auf das Planungskonzept gerade Aufgabe der 
Regionalplanung ist, eine abschließende Abwä-
gung zwischen verschiedenen Raumnutzungsan-
sprüchen zu treffen und auf Ebene der Regionalpla-
nung geeignete Standorte auch mit Blick auf die na-
turräumlichen Gegebenheiten zu ermitteln.“ 

Der betroffene Textteil wurde in der Be-
gründung zu PS 2.4.1 gestrichen. 

 

Berücksichtigung 

II.186 
II.801, 
IV.0013 
III.047 
IV.0018 
IV.0018_1 
IV.0021 
IV.0040  
IV.0079 
IV.0124 
F9 F13 
F17 

2.4.1 Es wird angeregt, Baugebiete nach § 13, insbeson-
dere nach § 13 b BauGB in die Ermittlung der 
Wohnbauflächenbedarfe einzubeziehen. Außerdem 
wird darauf hingewiesen, dass durch dieses Instru-
ment die städtebaulichen Ziele der Außenbereichs-
schonung und der Förderung des (sozialen) Woh-
nungsbaus  in der Anwendung oft verfehlt werden. 

Ergänzend wird gefragt, warum 13b-Flächen nicht 
in der Raumnutzungskarte des Regionalplans dar-
gestellt sind. 

Die Regionalplanung kann eine Bundes-
gesetzgebung (z.B. § 13 b BauGB) nicht 
außer Kraft setzen. Allerdings gelten auch 
für 13b-Flächen die Plansätze des Regio-
nalplans, beispielsweise hinsichtlich der 
Mindest-Bruttowohndichte oder des 
Wohnbauflächenbedarfs in Verbindung 
mit der Flächeninanspruchnahme im Au-
ßenbereich.  

Die Begründung wurde diesbezüglich 
überarbeitet und präzisiert. 

 

Teilweise Berücksichti-
gung 
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Verfahren nach § 13 BauGB werden auf 
der kommunalen Planungsebene durch-
geführt und werden daher nicht in der 
Raumnutzungskarte des Regionalplans 
dargestellt. Zudem wird auf den Karten-
maßstab 1:50.000 der Raumnutzungs-
karte verwiesen. 

I.001 
II.186 
II.801, 
IV.0013 
III.092-1 
III.092-2 
III.092-3 

II.804-1 

III.046+III.
047 
III.046-1 

III.047  

III.048+III.
049 
III.050 
IV.0008 
IV.0011 
IV.0013 
IV.0018 
IV.0020 
IV.0018_1 

IV.0021 
IV.0022 
IV.0024_1 
IV.0026 
IV.0027 
IV.0040 

2.4.1 Die Bedarfsansätze für die Siedlungsentwicklung 
und die daraus abgeleitete geplante Flächeninan-
spruchnahme durch die Schwerpunkte des Woh-
nungsbaus und für Industrie / Gewerbe sind hoch 
bzw. zu hoch, v.a. um die Ziele der Bundesregie-
rung im Rahmen der deutschen Nachhaltigkeits-
strategie zu erreichen (Verringerung der Neuinan-
spruchnahme von Flächen für Siedlungen und Ver-
kehr auf unter 30 ha / Tag bis zum Jahr 2030).  

Der Verlust von ökologisch hochwertigen Flächen, 
aber auch von (hochwertigen)  landwirtschaftlichen 
Produktionsflächen ist nicht akzeptabel, zumal letz-
teres zur Aufgabe landwirtschaftlicher Betriebe füh-
ren kann. Umweltbelange sowie flächensparende 
und klimaschützende Konzepte werden zu wenig 
berücksichtigt. Der Regionalplan ist diesbezüglich 
nicht zukunftsweisend. 

Es wird gefordert, einzelne oder mehrere der ge-
planten Schwerpunkte des Wohnungsbaus und für 
Industrie / Gewerbe zu verkleinern oder zu strei-
chen und stattdessen vorhanden Flächenpotenziale 
im Bestand zu nutzen, incl. Leerstände. Die Flä-
cheneignung wird an verschiedenen Standorten in 
Frage gestellt. 

Gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 5 und 6 LplG sind 
im Regionalplan Schwerpunkte des Woh-
nungsbaus und Schwerpunkte für Indust-
rie, Gewerbe und Dienstleistungseinrich-
tungen festzulegen, soweit es für die Ent-
wicklung und Ordnung der räumlichen 
Struktur der Region erforderlich ist. So-
wohl die Notwendigkeit der Festlegungen, 
als auch die in der Laufzeit des Regional-
plans prognostizierte Flächenbedarfe, die 
noch vorhandenen Flächenpotenziale und 
das zur Standortfindung angewandte Pla-
nungskonzept sind im Regionalplanent-
wurf dokumentiert. Auf eine möglichst 
sparsame Flächeninanspruchnahme wird 
durch eine Vielzahl von Plansätzen des 
Regionalplanentwurfs hingewirkt, bei-
spielsweise durch die Ziele zur Mindest-
Bruttowohndichte, die im Verdichtungs-
raum der Region über den Landeswerten 
liegen, zur Nutzung vorhandener und ver-
fügbarer Flächen- und Aktivierungspoten-
ziale vor der Inanspruchnahme zusätzli-
cher Außenbereichsflächen und zur hoch-
wertigen und intensiven Geländenutzung. 
Die Vorgehensweise entspricht somit den 
gesetzlichen Vorgaben einer bedarfsge-
rechten Siedlungsentwicklung.  

Keine Berücksichtigung 
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IV.0056 
IV.0063 
IV.0070 
IV.0071 
IV.0079 
IV.0083 
IV.0084 
IV.0084_1  
IV.0096 
IV.0110 
IV.0111 
IV.0112 
IV.0113 
IV.0114 
IV.0115 
IV.0116 
IV.0117 
IV.0118 
IV.0119 
IV.0120 
IV.0121 
IV.0122 
IV.0124 
IV.0125 
IV.0133 
IV.0134 
IV.0139 
IV.0153 
IV.0155 
IV.0156 
IV.0158 
IV.0160 
IV.0163 
IV.0166 
IV.0167 
IV.0169 
IV.0176 
IV.0200  
F9 F12 

Bei der Flächeninanspruchnahme ist zu-
dem zwischen der regionalen und kom-
munalen Ebene sowie zwischen der Bin-
dungswirkung von Zielen, Grundsätzen 
und nachrichtlichen Übernahmen des Re-
gionalplans zu unterscheiden. Die in PS 
2.4.1 genannten Flächenangaben (Woh-
nen: 1.000 ha, Industrie / Gewerbe: 1.200 
ha) und Zuschläge auf Bevölkerungsprog-
nosewerte sind als Grundsatz festgelegt, 
d.h. sie unterliegen der Abwägung, sollten 
sich die Gegebenheiten im Lauf der Zeit 
ändern. Als raumordnerisches Ziel festge-
legt sind dagegen die Flächen für die 
Schwerpunkte des Wohnungsbaus (ca. 
320 ha, davon ca. 60 ha Innenentwicklung 
oder Arrondierung) sowie für Industrie und 
Gewerbe (ca. 800 ha, davon ca. 70 ha 
Konversionsflächen), in der Summe also 
ca. 1.120 ha. Da von diesen 1.120 ha be-
reits ca. 300 ha bauplanungsrechtlich ge-
sichert sind, werden durch regionalplane-
rische Festlegungen ca. 820 ha für Wohn- 
und Gewerbezwecke neu überplant. Pla-
nungsrelevant sind darüber hinaus wei-
tere, außerhalb der regionalbedeutsamen 
Schwerpunkte liegende, bauplanungs-
rechtlich gesicherten Bauflächenpotenzi-
ale (Wohnen: ca. 700 ha, Industrie / Ge-
werbe: ca. 400 ha, siehe Begründung zu 
PS 2.4.1). Über die regionalen und kom-
munalen Potenziale werden somit regi-
onsweit betrachtet die Bedarfe für Wohn- 
und Gewerbeflächen bis zum Jahr 2035 
voraussichtlich abgedeckt. In Teilräumen, 
v.a. in Gemeinden ohne regionalbedeut-
same Schwerpunkte des Wohnungsbaus 
und für Industrie / Gewerbe können sich 
weitere, über die regional und kommunal 
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F13  F16 
F17 F20 
F23 

vorhandenen und verfügbaren Potenziale 
hinausgehenden, Bedarfe ergeben, für die 
im Rahmen der Flächennutzungsplanung 
entsprechende Nachweise zu erbringen 
sind.  

Im Zusammenspiel zwischen der regiona-
len und der kommunalen Planung bedeu-
tet das Anpassungsgebot der Bauleitpläne 
an die Ziele der Raumordnung (§ 1 Abs. 4 
BauGB) nicht, dass die gesamten Flächen 
der regionalbedeutsamen Schwerpunkte 
des Wohnungsbaus und für Industrie / 
Gewerbe als kommunale Festlegungen in 
die Flächennutzungspläne zu überneh-
men sind. Vielmehr besteht die Möglich-
keit – unter Berücksichtigung des örtli-
chen Flächenbedarfs zum Zeitpunkt des 
bauleitplanerischen Verfahrens – nur Teil-
flächen des regionalen Vorranggebiets als 
kommunale Wohnbau- / Gewerbeflächen 
in den Flächennutzungsplan zu überneh-
men. Durch diese zeitlich gestaffelte 
Überführung der regionalen Vorrangflä-
chen in die bauleitplanerische Umsetzung 
würde eine schrittweise Überprüfung der 
im Regionalplan prognostizierten mit der 
tatsächlichen Entwicklung ermöglicht. Die 
Festlegung der regionalbedeutsamen 
Schwerpunkte des Wohnungsbaus und 
für Industrie / Gewerbe bedeutet somit 
nicht, dass diese Flächen tatsächlich auch 
bebaut werden. Diese Entscheidung wird 
weiterhin auf der kommunalen Planungs-
ebene getroffen. Zur Präzisierung dieses 
Sachverhalts wurde die Begründung zu 
PS 2.4.1 überarbeitet. 

Zum nicht normierten 30-Hektar-Ziel der 
Bundesregierung (bis zum Jahr 2030 soll 
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die Neuinanspruchnahme von Flächen für 
Siedlungen und Verkehr auf unter 30 Hek-
tar pro Tag verringert werden) gibt es 
keine rechtliche Regelung, wie der bun-
desweite Mittelwert – unter Berücksichti-
gung von regionalen Besonderheiten (z.B. 
Wachstums- / Schrumpfungseffekte) – auf 
kleinere räumliche Einheiten (Länder, Re-
gionen, Gemeinden etc.) übertragen wer-
den soll. Eine Umrechnung auf die 
Wachstumsregion Bodensee-Oberschwa-
ben anhand der aktuellen Bevölkerungs-
zahlen würde beispielsweise dazu beitra-
gen, das Problem des Wohnraummangels 
deutlich zu verschärfen. 

Die Bedenken in Bezug auf den Verlust 
von landwirtschaftlichen Produktionsflä-
chen betreffen alle landwirtschaftlich ge-
nutzten Standorte gleichermaßen. Soweit 
möglich, werden bei der Festlegung der 
Schwerpunkte des Wohnungsbaus und 
für Industrie / Gewerbe vorbelastete 
Standorte (Konversionsflächen etc.) ge-
nutzt, in vielen Teilräumen der Region ist 
dies jedoch nicht möglich. 

Alle relevanten Umweltbelange wurden im 
Rahmen einer vertieften Umweltprüfung 
untersucht und im Umweltbericht zum Re-
gionalplanentwurf dokumentiert. Diese 
Prüfung umfasst insbesondere natur-
schutzrechtliche Prüfungen gemäß Bun-
desnaturschutzgesetz und eine strategi-
sche Umweltprüfung gemäß EU-Richtlinie 
2001/42/EG (SUP-RL). Mögliche Rück-
nahmen von Festlegungen der Regiona-
len Freiraumstruktur des Regionalplans 
1996 (z.B. Regionale Grünzüge) zuguns-
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ten von Vorranggebieten für den Woh-
nungsbau oder von Vorranggebieten für 
Industrie und Gewerbe sind das Ergebnis 
eines Abwägungsprozesses.  

Der Aspekt des Klimaschutzes wird durch 
eine Vielzahl von Plansätzen des Regio-
nalplanentwurfs aufgegriffen, beispiels-
weise durch die Ziele zur Aktivierung in-
nerörtlicher Bauflächenpotenziale (PS 
2.4.0 (2), der Festlegung von Mindest-
Bruttowohndichtewerten (PS 2.4.1 (5) und 
(6)), die ausnahmsweise Zulässigkeit von 
Windkraftanlagen in Vorranggebieten für 
besondere Waldfunktionen (PS 3.2.2 (3)) 
und Vorranggebieten für Naturschutz und 
Landschaftspflege (PS 3.2.1 (3)) sowie 
die ausnahmsweise Zulässigkeit von Frei-
flächen-Solarenergieanlagen in Regiona-
len Grünzügen (PS 3.1.1 (4)). 

Die im Umweltbericht für Verkehrsflächen 
prognostizierte Flächeninanspruchnahme 
(300 ha bis 2035) beruht auf einer Ab-
schätzung auf Basis der Projekte des vor-
dringlichen Bedarfs des Bundesverkehrs-
wegeplans 2030. Hierbei handelt es sich 
um nachrichtlich übernommene Festle-
gungen und keine eigenen Festlegungen 
des Regionalplans. 

Ergänzend wird auf das im Umweltbericht 
zum Regionalplan beschriebene Monito-
ring-Konzept zur Überwachung der vo-
raussichtlichen Umweltauswirkungen 
durch Festlegungen der Regionalen Sied-
lungsstruktur verwiesen. 
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I.001 
II.161 
III.092-2 
IV.0008 
IV.0013 
IV.0018 
IV.0018_1 
IV.0022 
IV.0024_1 
IV.0026 
IV.0027 
IV.0039 
IV.0040 
IV.0056 
IV.0071 
IV.0079 
IV.0083 
IV.0084 
IV.0084_1 
IV.0110 
IV.0111 
IV.0112 
IV.0113 
IV.0114 
IV.0115 
IV.0116 
IV.0117 
IV.0118 
IV.0119 
IV.0120 
IV.0121 
IV.0122 
IV.0124 
IV.0134 
IV.0153 
IV.0155 
IV.0156 
IV.0158 
IV.0166 

2.4.1 Die in der Regionalplan-Fortschreibung angewand-
ten Zahlen zur prognostizierten Bevölkerungsent-
wicklung werden in Frage gestellt, insbesondere da 
diese Werte über denen der aktuellen Bevölke-
rungsvorausrechnung des Statistischen Landesam-
tes liegen. Auch die daraus abgeleiteten regions-
spezifischen Zuschläge zur Berechnung des Wohn-
bauflächenbedarfs und die Bedarfswerte insgesamt 
(PS 2.4.1) werden vielfach als zu hoch, teilweise 
auch als zu gering angesehen. 

 

In der Handlungsanleitung des Wirt-
schaftsministeriums zur Plausibilitätsprü-
fung der Bauflächenbedarfsnachweise im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
nach §§ 6 und 10 Abs. 2 BauGB vom 15. 
Februar 2017 heißt es: 

„Für die Plausibilität des Planungsansat-
zes zum Wohnbauflächenbedarf kommt 
es deshalb insbesondere auf die Nach-
vollziehbarkeit des vom Plangeber ermit-
telten Bedarfs aus der Bevölkerungsent-
wicklung (ggf. prognostizierter Bevölke-
rungszuwachs, Wanderungsgewinne) und 
der Entwicklung der Belegungsdichte 
(EW/WE, Wohnfläche/EW) sowie auf die 
Nachvollziehbarkeit des Flächenneube-
darfs (nach Berücksichtigung vorhande-
ner Flächenpotenziale im Gemeindege-
biet und angemessener Mindest-Brutto-
wohndichtewerte) an. Örtliche und regio-
nal bedingte Besonderheiten, die ggf. zu 
besonderem Bedarf oder auch minderem 
Bedarf führen können, sowie ggf. regio-
nalplanerische Vorgaben zur Wohnbauflä-
chenentwicklung sind mit in die Bewer-
tung einzubeziehen.“ 

Die Einbeziehung von regional und örtlich 
bedingten Besonderheiten ist somit mög-
lich. Die geplante Regelung für die Region 
Bodensee-Oberschwaben ist PS 2.4.1 
des Regionalplan-Fortschreibungsent-
wurfs zu entnehmen.  

Zur Bevölkerungsprognose, die dem Re-
gionalplanentwurf zugrunde liegt (Zu-
wachs von ca. 29.000 Personen bis zum 
Jahr 2035): 

Teilweise Berücksichti-
gung 
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IV.0167 
IV.0169 
F13 F15 
F17 F20 

Der von der Verbandsverwaltung ange-
wandten Methodik liegt ein sich über meh-
rere Jahre erstreckender Entscheidungs-
prozess mit mehrfachen Gremienbe-
schlüssen zugrunde. In der Sitzung des 
Planungsausschusses am 13.04.2016 
wurde der Beschluss gefasst, für die Ab-
schätzung der zukünftigen Bevölkerungs-
entwicklung im Rahmen der Regional-
plan-Fortschreibung die Hauptvariante der 
regionalisierten Bevölkerungsvorausrech-
nung des Statistischen Landesamts Ba-
den-Württemberg als Orientierungswert 
zu nutzen. Ein wesentlicher Grund für die 
Nutzung der amtlichen Zahlen war das 
Vorliegen von Prognosewerten auf Ge-
meindeebene, die unter anderem die Er-
mittlung der regionsspezifischen Zu-
schläge und die Abschätzung der Ent-
wicklung auf kommunaler Ebene ermögli-
chen. Grundlage des Beschluss aus dem 
Jahr 2016 war die Prognose für den Zeit-
raum 2014 - 2035, die als entscheidungs-
relevanten Aspekt einen gemeindespezifi-
schen Entwicklungskorridor umfasste, der 
im Wesentlichen die Unsicherheiten im 
Wanderungsgeschehen abbildete. Dieser 
Entwicklungskorridor ließ „genügend 
Spielraum, um z.B. einen zusätzlichen 
Bedarf durch örtliche und regional be-
dingte Besonderheiten zu begründen. Ins-
besondere in Gemeinden mit Wohnungs-
bauschwerpunkten und Siedlungsberei-
chen ist mit zusätzlichen Wanderungsge-
winnen zu rechnen.“ (Zitat aus der  Sit-
zungsvorlage zum Planungsausschuss 
vom 5. April 2017). Der vom Regionalver-
band prognostizierte Bevölkerungszu-
wachs von 29.000 Personen bis 2035 
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liegt im oberen Bereich des damaligen 
Entwicklungskorridors (der Entwicklungs-
korridor für die Region wurde aus den ge-
meindebezogenen Korridoren berechnet). 
Dieser Wert wurde unter Berücksichtigung 
der Bevölkerungsvorausrechnung des 
Statistischen Landesamts BW (Basisjahr 
2012, Hauptvariante) für die Region Bo-
densee-Oberschwaben festgelegt. Der re-
ale Bevölkerungszuwachs in den Jahren 
2012 – 2018 (25.845 Personen) hat den 
damaligen Prognosewert für 2018 (Zu-
wachs: 11.708) um mehr als das Doppelte 
übertroffen. 

Durch den Wegfall des Entwicklungskorri-
dors beim Übergang zur aktuellen Bevöl-
kerungsvorausrechnung des Statistischen 
Landesamts (Zeitraum 2017 - 2035) ist 
die Möglichkeit, regionale Besonderheiten 
im Rahmen der Prognoseunsicherheit zu 
berücksichtigen entfallen. Daher wurden 
zur Begründung der gegenüber der neuen 
Hauptvariante des Statistischen Landes-
amts erhöhten Prognosewerte ergänzend 
andere Bevölkerungsvorausrechnungen 
herangezogen (Prognos AG (2017): 
Wohnraumbedarf in Baden-Württemberg, 
Studie im Rahmen der Wohnraumallianz, 
Endbericht, Stuttgart und Bundesinstitut 
für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR) (2021): Raumordnungsprognose 
2040, BBSR-Analysen KOMPAKT 
03/2021). Die im Rahmen der Wohn-
raumallianz der Landesregierung genutzte 
Prognos-Studie (Hauptvariante) geht im 
Zeitraum 2015 - 2040 von einem Zuwachs 
in der Region von ca. 41.000 - 43.000 
Personen (Landeswerte wurden anhand 
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der Bevölkerungsanteile auf die Region 
übertragen), die BBSR-Prognose im Zeit-
raum 2017 - 2040 von einer Zunahme von 
ca. 27.000 - 29.000 Personen aus. Die 
Spanne des Bevölkerungszuwachses ist 
darin begründet, dass entweder nur die 
Prognose zugrunde gelegt wird oder die 
reale Entwicklung vom Prognosebeginn 
bis heute (Bevölkerungszahlen des Statis-
tischen Landesamts zum 31.12.2019) in 
die Berechnung einfließt. Der vom Regio-
nalverband prognostizierte Zuwachs von 
29.000 Personen bis zum Jahr 2035 liegt 
auch unter Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Prognosezeiträume im Be-
reich dieser Zahlen.  

Bezüglich der Prognosezeiträume ist zu 
berücksichtigen, dass der derzeit verbind-
liche Regionalplan aus dem Jahr 1996 be-
reits eine Laufzeit von 25 Jahren aufweist. 
Das im Regionalplan-Fortschreibungsent-
wurf angewandte Zieljahr 2035 ist der Tat-
sache geschuldet, dass die Bevölkerungs-
vorausrechnung des Statistischen Lan-
desamts nicht weiter in die Zukunft reicht. 
Da von einer längeren Laufzeit des Regio-
nalplans auszugehen ist (15-20 Jahre), 
sind eher die Prognosewerte bis zum Jahr 
2040 relevant. 

Aussagekräftig ist darüber hinaus die Be-
trachtung der Bevölkerungsentwicklung in 
den vergangenen Jahren. In den letzten 8 
Jahren, vom Zensus 2011 bis zu den ak-
tuell vorliegenden Zahlen (2019), ist die 
Bevölkerung in der Region Bodensee-
Oberschwaben, um ca. 32.000 Personen 
gewachsen (vgl. Statistisches Landesamt 
BW, Regionaldatenbank, Stand: Mai 
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2021). Bei einer linearen Fortsetzung die-
ser Entwicklung würde der Bevölkerungs-
zuwachs bis 2035 bei ca. 63.000 Perso-
nen liegen. 

Unter Berücksichtigung der o.g. Sachver-
halte wurde die Begründung zu PS 2.4.1 
insgesamt präzisiert. 

II.182 2.4.1 „Die der Fortschreibung des Regionalplans zugrun-
deliegenden Zahlen zum Bevölkerungswachstum 
sind von einer unabhängigen, wissenschaftlichen 
Stelle zu überprüfen.“ 

Die zugrunde gelegten Zahlen zur Bevöl-
kerungsprognose sind aus Sicht des Re-
gionalverbands ausreichend begründet 
(siehe überarbeitete Begründung zu PS 
2.4.1). Über die Nutzung der Zahlen und 
die Vorgehensweise insgesamt entschei-
den die Gremien des Regionalverbandes. 

Keine Berücksichtigung 

II.181 
II.186  

2.4.1 Die PS 2.4.1 (5) und (6) zur Einhaltung der Min-
dest-Bruttowohndichte sollen als Grundsatz nicht 
als Ziel festgelegt werden.  

Durch die PS 2.4.1 (5) und (6) werden 
Vorgaben des Landesentwicklungsplans 
(PS 3.1.9 (Z) und 3.2.4 (G)) zur Verdich-
tung und sparsamer Flächeninanspruch-
nahme aufgegriffen und auf regionaler 
Ebene gemäß § 11 Abs. 2 LplG konkreti-
siert. Das Ziel unterstreicht die Notwen-
digkeit der  sparsamen und effizienten 
Flächennutzung zukünftig mehr Bedeu-
tung einzuräumen. 

Zur Präzisierung der Anwendung der 
Plansätze im Rahmen der Bauleitplanung 
wurde die Begründung wie folgt geändert: 

„Die jeweilige Mindest-Bruttowohndichte 
ist sowohl bei der Berechnung des erfor-
derlichen Wohnbauflächenbedarfs im 
Rahmen der Flächennutzungsplanung, 
als auch bei Neubebauungen im Zuge der 
verbindlichen Bauleitplanung zu beach-
ten. Dabei kann ein Ausgleich zwischen 

Keine Berücksichtigung 
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Bauflächen mit höherer Verdichtung und 
solchen mit niedrigerer Verdichtung erfol-
gen. Auf diese Weise wird ein hohes Maß 
an Gestaltungsmöglichkeiten gewährleis-
tet. Entscheidend ist, dass im Mittel die 
vorgegebene Mindest-Bruttowohndichte 
eingehalten wird und damit die Flächenin-
anspruchnahme reduziert werden kann. 
Einzelplanungen sind also regelmäßig im 
Sinne dieser Gesamtbetrachtung zu prü-
fen und nachvollziehbar zu dokumentie-
ren, beispielsweise in Form eines Wohn-
dichte-Monitorings oder ähnlicher Instru-
mente.“ 

II.169 2.4.1 „Die Erhöhung der regionalplanerisch festgelegten 
Bruttowohndichte in Vorranggebieten für den Woh-
nungsbau für Oberzentren von 90 auf 95 EW / ha 
sowie die Tatsache, dass dieser Wert künftig nicht 
mehr als Orientierungswert, sondern als zwingend 
einzuhaltender Mindestwert bestimmt ist, betrifft 
Friedrichshafen bei der Entwicklung des Vorrangge-
biets „langes Feld"; wir sehen diese Vorgabe je-
doch vor dem Hintergrund der oben beschriebenen 
Grundsätze für eine flächensparende Siedlungsent-
wicklung als angemessen an.“ 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 

II.178 
II.181 

2.4.1 Der Stadt Pfullendorf „erscheint die Mindest-Brutto-
wohnraumdichte mit 75 Einwohner pro Hektar als 
sehr hoch angesetzt. Im ländlich geprägten Raum 
einen solchen Wert als verbindliches Ziel der 
Raumordnung anzusetzen, wird als durchaus kri-
tisch angesehen.“ 

Die Stadt Sigmaringen fordert eine Reduzierung der 
Mindest-Bruttowohndichtewerte für Mittelzentren 
von derzeit 75 EW / ha auf 45 EW / ha.  

Im Hinweispapier des Wirtschaftsministe-
riums zur Plausibilitätsprüfung der Bauflä-
chenbedarfsnachweise ist für Mittelzen-
tren ein Dichtewert von 80 EW / ha vorge-
sehen. Unter Berücksichtigung aller in der 
Begründung zu PS 2.4.1 genannten Be-
lange erscheinen die im Regionalplanent-
wurf festgelegten Mindest-Bruttowohn-
dichtewerte angemessen und berechtigt. 

Die Festlegung trägt insbesondere zu ei-
ner sparsamen Flächeninanspruchnahme 

Keine Berücksichtigung 
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bei. Die genannten 75 Einwohner pro 
Hektar beziehen sich auf die in Mittelzen-
tren festgelegten Wohnungsbauschwer-
punkte. Außerhalb dieser Vorranggebiete 
gilt in Mittelzentren der Wert von 70 Ein-
wohner pro Hektar.  

Bei den Mindest-Bruttowohndichten han-
delt es sich zudem um Mittelwerte, die ei-
nen Ausgleich zwischen Bauflächen mit 
höherer Verdichtung und solchen mit 
niedrigerer Verdichtung ermöglichen 
(siehe Begründung zu PS 2.4.1). 

IV.0013 
IV.0018_1 
IV.0155 
IV.0156 
F20 

2.4.1 Die Mindest-Bruttowohndichtewerte sind zu niedrig, 
v.a. im Vergleich zu den Werten anderer Regional-
verbände. Dies gilt insbesondere für den Wert von 
95 EW / ha für Wohnungsbauschwerpunkte im 
Oberzentrum. 

In der Begründung zu PS 2.4.1 ist erläu-
tert, auf welcher Grundlage die Mindest-
Bruttowohndichtewerte festgelegt wurden. 
Demnach liegen sie deutlich über den be-
stehenden Dichtewerten und gewährleis-
ten so eine angemessen verdichtete Be-
bauung.  

Keine Berücksichtigung 

I.000 2.4.1 In der Begründung zu PS 2.4.1 sollte „verstärkt der 
Begriff Mindestbruttowohndichte verwendet werden, 
um zu verdeutlichen, dass es sich um einen Min-
deststandard handelt, der auch noch oben hin über-
troffen werden kann. Oftmals wird pauschal nur von 
„Bruttowohndichten“ gesprochen (z.B. B 26).“ 

Die Begründung wurde im Hinblick auf 
eine einheitliche Begrifflichkeit geändert. 

Berücksichtigung 

II.106 
II.107 
II.186 
II.208 

2.4.1 Die summarische Einhaltung der Mindest-Brutto-
wohndichte ist im Plansatz selbst zu benennen, 
nicht nur in der Begründung. 

Die Begründung dient dazu die Plansätze 
näher zu erläutern. Die Erläuterung zur 
praktischen Anwendung der Plansätze zur 
Mindest-Bruttowohndichte in der Begrün-
dung ist daher aus Sicht der Verbandsver-
waltung ausreichend. 

Keine Berücksichtigung 
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I.001 2.4.1 Es wird gebeten, „die in der Begründung dargelegte 
Handhabung der Dichtewerte in den Bebauungs-
plänen nochmals zu überprüfen oder zumindest ein 
klares, zeitlich abgrenzbares Kontrollinstrument zu 
entwickeln, da eine konsequente Umsetzung in der 
beschriebenen Art und Weise in der Praxis kaum 
nachvollziehbar sein dürfte.“ 

Der Regionalverband beabsichtigt das 
seit 2018 praktizierte Monitoring von Brut-
towohndichtewerten in Bebauungsplänen 
fortzuführen. Darauf aufbauend soll ein 
Kontrollinstrument entwickelt werden, das 
die Einhaltung der PS 2.4.1 (5) und (6) 
unter Berücksichtigung von räumlichen 
und zeitlichen Aspekten, insbesondere 
der Anzahl und Lage der Bebauungspläne 
innerhalb einer Gemeinde gewährleistet. 

Teilweise Berücksichti-
gung 

II.301_1 2.4.1 Es bestehen Bedenken, dass die Möglichkeit zur 
Kontrolle der Mindest-Bruttowohndichtewerte durch 
die Genehmigungsbehörden bei nicht genehmi-
gungspflichtigen Bebauungsplänen nicht gegeben 
ist. 

Der Regionalverband beabsichtigt das 
seit 2018 praktizierte Monitoring von Brut-
towohndichtewerten in Bebauungsplänen 
fortzuführen. Darauf aufbauend soll ein 
Kontrollinstrument entwickelt werden, das 
die Einhaltung der PS 2.4.1 (5) und (6) 
unter Berücksichtigung von räumlichen 
und zeitlichen Aspekten, insbesondere 
der Anzahl und Lage der Bebauungspläne 
innerhalb einer Gemeinde gewährleistet. 

Auch nicht genehmigungspflichtige Pläne 
fließen im Zuge der Beteiligung der Trä-
ger öffentlicher Belange in das Monitoring 
ein. Mögliche nachträgliche Änderungen 
an den Bruttowohndichtewerten können 
bei Bedarf von den Gemeinden geltend 
gemacht werden. Grundsätzlich ist zu be-
rücksichtigen, dass es sich bei den Dich-
tewerte häufig um Abschätzungen han-
delt, die eine gewisse Unschärfe beinhal-
ten. 

Sollten die Genehmigungsbehörden ein 
eigenes Monitoring durchführen, wäre 
eine analoge Vorgehensweise denkbar. 

Kenntnisnahme 
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I.000 
I.001 

2.4.1 Aus Sicht des MLW ist Aussagegehalt und Folge-
wirkung des Orientierungswertes in PS 2.4.1 G (1) 
und damit des Grundsatzes der Raumordnung nicht 
erkennbar. Der Plansatz suggeriert "das Dimensio-
nieren von ergänzenden kommunalen Wohnbauflä-
chen – in Summe mit den Schwerpunkten für Woh-
nungsbau – bis zu einer Höhe von 1.000 ha. Eine 
dementsprechende Berücksichtigung des Orientie-
rungswertes in der kommunalen Abwägung würde 
jedoch rechtliche Fragen und Probleme nach sich 
ziehen" (…) „Zum anderen könnte es zu Abwä-
gungsfehlern kommen, wenn eine Kommune unter 
Berufung auf den Orientierungswert Wohnbauflä-
chen in einem bestimmten Umfang ausweisen will. 
Eine Verschiebung der Aussage des Grundsatzes 
in 2.4.1 G (1) in den Begründungsteil – wie schon 
vom RP Tübingen vorgeschlagen – erscheint des-
halb sachgerecht. Das gleiche gilt für den vergleich-
baren Grundsatz mit Orientierungswert für den Ge-
werbeflächenbedarf in PS 2.4.1 G (7). Auch diese 
Aussage sollte in den Begründungsteil verschoben 
werden.“ 

Auch aus Sicht des RPT erschließt sich die Funk-
tion der neu eingefügten Plansätze G (1) und G (7) 
nicht. „Diese legen als Orientierungswerte regionale 
Flächenbedarfe für Wohnungsbau und Gewerbe 
fest. Grundsätze der Raumordnung sind „Aussagen 
zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des 
Raums als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- 
oder Ermessensentscheidungen“ (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 
ROG). Im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung 
können Planungsträger aber nur für ihr jeweiliges 
Planungsgebiet Entscheidungen treffen. Ein regio-
naler Orientierungswert hat in diesem Rahmen 
keine Funktion. (...) Es wird deshalb angeregt, die 

Die in den PS 2.4.1 (1) und (7) genannten 
Orientierungswerte legen den Rahmen 
fest für das Zusammenspiel von regiona-
ler und kommunaler Planung in den Berei-
chen Wohnen und Industrie / Gewerbe. 
Sie haben konkrete Konsequenzen für die 
Summe der neben den regional festgeleg-
ten Vorranggebieten verbleibenden kom-
munalen Flächenbedarfe. Die Bedeutung 
für die Bauleitplanung wird in den nachfol-
genden Plansätzen und der Begründung 
zu PS 2.4 - 2.6 weiter ausgeführt.  

Darüber hinaus wird durch die Plansätze 
festgelegt, dass es sich lediglich um prog-
nostizierte Orientierungswerte handelt, die 
unter Berücksichtigung der realen Ent-
wicklung während der Laufzeit des Regio-
nalplans der Abwägung unterliegen. 

Auch wenn die Plansätze im Hinblick auf 
die Bedeutung für die nachgelagerte Pla-
nungsebene nicht zwingend sind, tragen 
sie zur Verständlichkeit der nachfolgen-
den Plansätze sowie des Planungskon-
zepts und des Regionalplans insgesamt 
bei. 

Um eine Fehlinterpretation zu vermeiden, 
wird die Begründung zu PS 2.4.1 wie folgt 
ergänzt: 

 „Da bei der Ermittlung des regionalen Be-
darfs auf der einen Seite und der kommu-
nalen Bedarfe auf der anderen Seite – wie 
oben beschrieben – unterschiedliche me-
thodische Randbedingungen angewandt 
werden, ist eine direkte Ableitung des 
Wohnbauflächenbedarfs einzelner Ge-
meinden oder Verwaltungsräume aus 

Teilweise Berücksichti-
gung 
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beiden Plansätze in die Begründung für die ge-
troffenen Regelungen zur Flächenentwicklung zu 
verschieben.“ 

dem regionalen Bedarf (1.000 ha), z.B. 
anhand der Bevölkerungsanteile, nicht zu-
lässig. Stattdessen soll die Berechnung 
der kommunalen Bedarfe gemäß der PS 
2.4.1 (2) bis PS 2.4.1 (6), unter Berück-
sichtigung der zum Zeitpunkt des Verfah-
rens bestehenden Rahmenbedingungen 
(z.B. aktuelle Bevölkerungsprognose), er-
folgen.“ 

(…) 

 „Die Berechnung der Wohnbauflächenbe-
darfe im Rahmen der Flächennutzungs-
planung soll somit anhand folgender Fak-
toren erfolgen: Bevölkerungsvorausrech-
nung des Statistischen Landesamts 
(Hauptvariante), Belegungsdichterück-
gang gemäß Hinweispapier, tatsächliche 
Bevölkerungsentwicklung seit Beginn der 
Bevölkerungsvorausrechnung, Zuschläge 
für Siedlungsbereiche und Wohnungs-
bauschwerpunkte (s.o.), keine Berück-
sichtigung von Wanderungseffekten bei 
Gemeinden mit Beschränkung auf Eigen-
entwicklung (s.o.), regionsspezifische 
Mindest-Bruttowohndichtewerte (s.o.), 
darüber hinausgehende örtliche Beson-
derheiten (s.o.).“ 

(…) 

„Da es sich bei der Ermittlung des regio-
nalen Gewerbeflächenbedarfs um eine 
übergeordnete Analyse auf Kreisebene 
handelt, ist eine direkte Ableitung des Ge-
werbeflächenbedarfs einzelner Gemein-
den oder Verwaltungsräume aus dem re-
gionalen Bedarf (1.200 ha), z.B. anhand 
der Beschäftigtenanteile, nicht zulässig. 
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Stattdessen sind die über die im Regio-
nalplan festgelegten Vorranggebiete für 
Industrie und Gewerbe hinausgehenden 
Bedarfe von den Kommunen im Rahmen 
der Bauleitplanung zum Zeitpunkt des 
Verfahrens nachzuweisen.“ 

II.301_1 2.4.1 Es wird um eine weitergehende Erläuterung der Be-
deutung der PS 2.4.1 (3) und (8) zum Bedarfsnach-
weis an Wohnbau- und Gewerbeflächen für die Ge-
meinden bzw. für das Genehmigungsverfahren von 
Flächennutzungsplänen gebeten. 

Die in den PS 2.4.1 (3) und (8) genannten 
Regelungen für ergänzende kommunale 
Bedarfe sind im Zusammenspiel mit den 
erstmalig im Regionalplan festgelegten re-
gionalbedeutsamen Schwerpunkten des 
Wohnungsbaus und für Industrie / Ge-
werbe zu sehen.  

Die Begründung zu PS 2.4 - 2.6 wurde 
überarbeitet, auch um die Bedeutung der 
genannten Plansätze für die Bauleitpla-
nung zu präzisieren. 

Teilweise Berücksichti-
gung 

II.301_1 2.4.1 Es wird um eine klare Formulierung in der Begrün-
dung gebeten, ob sich der in den PS 2.4.1 (4) und 
(9) genannte Abzug der unbebauten Flächen der 
Schwerpunkte des Wohnungsbaus und für Industrie 
und Gewerbe vom Flächenbedarf nur auf die jewei-
lige Gemeinde bezieht, in der der Standort liegt. 

Die Begründung zu PS 2.4.1 wurde wie 
folgt geändert (Fußnoten): 

(1) Wohnen 
„Die zum Abzug kommenden Flächenpo-
tenziale sind gemeindeweise zu ermitteln. 
Die Potenziale in Wohnungsbauschwer-
punkten sind der Kommune zuzuordnen, 
in der das Vorranggebiet liegt. 

(2) Gewerbe 
„Die zum Abzug kommenden Flächenpo-
tenziale sind gemeindeweise zu ermitteln. 
Die Potenziale in Schwerpunkten für In-
dustrie und Gewerbe sind bei nicht-inter-
kommunalen Standorten der Kommune 
zuzuordnen, in der das Vorranggebiet 
liegt. Bei interkommunalen Standorten 

Berücksichtigung 
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sind die Flächenanteile der beteiligten Ge-
meinden am IKG, ggf. unter Berücksichti-
gung von Beteiligungsschlüsseln aus 
Zweckverbandssatzungen, im Rahmen 
der vorbereitenden Bauleitplanung festzu-
legen. Örtlich bedingte Besonderheiten 
sind dabei zu berücksichtigen.“ 

IV.0094 2.4.1 Durch ca. 60.000 Zuwanderer / Flüchtlinge entsteht 
ein Bedarf von ca. 30.000 Wohneinheiten bzw. ein 
Flächenbedarf von ca. 110 Fußballfeldern. 

Die Anregung wird dankend zur Kenntnis 
genommen. Die Wanderungsbewegungen 
sind Teil der dem Regionalplanentwurf zu-
grundeliegenden Bevölkerungsvoraus-
rechnung des Statistischen Landesamts 
BW. 

Kenntnisnahme 

II.123 
II.172 
II.178 
II.179 

2.4.2 Die in den PS 2.4.2 (1) und (2) genannte Konzent-
ration der Siedlungstätigkeit innerhalb der Sied-
lungsbereiche schränkt die Siedlungsentwicklung in 
anderen Ortsteilen unangemessen ein. Zur Schaf-
fung von Wohnraum sollen auch die (größeren) Ort-
steile einbezogen werden, um diese vom insgesamt 
stattfindenden Entwicklungsprozess nicht abzuhän-
gen. Die Lage der Orte mit verstärkter Siedlungs-
entwicklung muss klarer formuliert werden. 

Die Begründung zu PS 2.4.2 wurde wie 
folgt ergänzt: 

„Die Gemeindehauptorte und Teilorte der 
verstärkten Siedlungstätigkeit sind in der 
Raumnutzungskarte durch die Punktsig-
natur „Siedlungsbereich“ dargestellt. Der 
räumliche Bereich in dem die verstärkte 
Siedlungstätigkeit zu realisieren ist, um-
fasst den gesamten Innenbereich dieser 
Orte sowie geeignete angrenzende Au-
ßenbereichsflächen. Um verkehrsbe-
dingte Belastungen und die Flächeninan-
spruchnahme zu reduzieren, sollte die 
Siedlungsentwicklung jedoch – soweit 
möglich – in den jeweiligen Kernorten 
stattfinden. In den übrigen, nicht durch die 
Punktsignatur „Siedlungsbereich“ in der 
Raumnutzungskarte gekennzeichneten 
Orten der Region, ist eine bedarfsge-
rechte, der örtlichen Situation angemes-
sene Siedlungstätigkeit möglich. In Ge-

Teilweise Berücksichti-
gung 
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meinden mit Beschränkung auf Eigenent-
wicklung gelten die in PS 2.4.3 genannten 
Regelungen.“ 

II.110 2.4.2 Die Gemeinde Bermatingen ist wie im 1. Anhö-
rungsentwurf als Siedlungsbereich festzulegen. 

Am Beschluss der Verbandsversammlung 
vom 23.10.2020 wird festgehalten. Dem-
nach wird Bermatingen aufgrund geringer 
Siedlungsentwicklungspotenziale (geringe 
Entlastungswirkung für den Bodensee-
uferbereich) nicht als Siedlungsbereich 
festgelegt. 

Keine Berücksichtigung  

II.164 2.4.2 „Die Gemeinde Wolpertswende bedankt sich vor al-
lem für die Festlegung der Gemeinde als Sied-
lungsbereich, insbesondere für den Teilort Mochen-
wangen, und die Betonung des Entwicklungspoten-
zials der ehemaligen Papierfabrik in Mochenwan-
gen für Wohnraum und Gewerbe aufgrund des an-
gespannten Wohnungsmarkts und fehlender Flä-
chenverfügbarkeiten in den angrenzenden Ober-
zentren Ravensburg und Weingarten.“ 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 

I.001 2.4.2 Es wird angeregt in PS 2.4.2 Z (1) – Festlegung von 
Siedlungsbereichen –   zum besseren Verständnis 
im 2. Satz das Wort „sowie“ durch das Wort „oder“ 
zu ersetzen um auch im Plansatz selbst klar zu stel-
len, dass nicht beide Varianten möglich sind, wie 
sich aus der Begründung ergibt. 

Plansatz 2.4.2 (1) bezieht sich auf alle 
Siedlungsbereiche in der Region. Das 
Wort „sowie“ in der Bedeutung von „und“ 
hat also seine Berechtigung. Der letzte 
Satz des PS konkretisiert die Lage der 
einzelnen Siedlungsbereiche: 

„Diese Gemeindehauptorte und Teilorte 
der verstärkten Siedlungstätigkeit sind 
(…) in der Raumnutzungskarte durch die 
Punktsignatur „Siedlungsbereich“ darge-
stellt.“ 

Keine Berücksichtigung  

I.001 2.4.3 In der Begründung zu PS 2.4.3 (Gemeinden mit Be-
schränkung auf Eigenentwicklung) wäre statt der 
Formulierung „Freihaltung der engeren Uferzone“ 

Die Begründung zu PS 2.4.3 wurde wie 
folgt geändert: 

Berücksichtigung 
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mit Blick auf die Definitionen in der Begründung zu 
PS 1.2 der Begriff „Bodenseeuferbereich“ und die 
Lenkung der Siedlungsentwicklung in das angren-
zende Hinterland nach PS 6.2.4 LEP plausibler. 

„In der Region Bodensee-Oberschwaben 
werden – wie bereits im Regionalplan 
1996 – folgende 14 Gemeinden mit Be-
schränkung auf Eigenentwicklung festge-
legt: 

Die Gemeinden Daisendorf, Eriskirch, 
Hagnau a.B., Immenstaad a.B., Kress-
bronn a.B., Langenargen, Meersburg, 
Sipplingen, Stetten und Uhldingen-Mühlh-
ofen zur Erhaltung der natürlichen und 
kulturellen Eigenart der Bodenseeland-
schaft, zur Freihaltung des Bodenseeufer-
bereichs von weiterer Bebauung und Ver-
dichtung sowie zur Lenkung der Sied-
lungsentwicklung in das angrenzende 
Hinterland (PS 6.2.4, LEP 2002).“ 

IV.0095 2.4.3 Zu PS 2.4.3: „Die Festlegung, künftige Siedlungs-
entwicklungen aus den Bodenseegemeinden weg  
in das Hinterland zu verlagern, berücksichtigt m.E. 
zu wenig die dort herrschende dramatische Situa-
tion bezüglich Verfügbarkeit und Preisgefüge aller 
Arten von Wohnraum, die den Betroffenen ohne 
vorhandenes Wohneigentum kaum mehr zuzumu-
ten ist und wird sie dramatisch verschlechtern. Der 
Gedanke der Eigenentwicklung funktioniert hier 
nicht, es findet ein  Bevölkerungswechsel  mit star-
ker Verdrängungstendenz gegenüber Teilen der 
ortsansässigen Bevölkerung statt. 

Dass dieser Ansatz auch andere negative Auswir-
kungen mit sich bringen wird, denen, den Intentio-
nen Ihres Plans entsprechend, entgegengewirkt 
werden sollte, sehe ich nicht berücksichtigt. 

Er wird eine Entwicklung verstärken, die weitere am 
Ort Tätige zwingt, diesen als Wohnort zu verlassen 
und täglichen Verkehr zu verursachen, genau das 

Die Festlegung der Gemeinden mit der 
Beschränkung auf Eigenentwicklung am 
Bodenseeufer setzt das Ziel des Landes-
entwicklungsplans um, die natürliche und 
kulturelle Eigenart der Bodenseeland-
schaft zu erhalten, den Bodenseeuferbe-
reich von weiterer Bebauung und Verdich-
tung freizuhalten sowie die Siedlungsent-
wicklung in das angrenzende Hinterland 
zu lenken (PS 6.2.4, LEP 2002). 

Die Flächenkonkurrenz mit entsprechen-
den Folgeerscheinungen ist in der Tat im 
Bereich des Bodenseeufers besonders 
hoch. Um die Unterdeckung an Flächen 
zur Siedlungsentwicklung im Bodensee-
kreis auszugleichen, werden zusätzliche 
Flächen im Landkreis Ravensburg, insbe-
sondere aber im Landkreis Sigmaringen, 
festgelegt (siehe Begründung zu PS 2.4.0 
und PS 2.4.1). 

Keine Berücksichtigung 
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will Ihr Plan vermeiden. Er wird zu Spannungen in-
nerhalb der Bevölkerung führen, da er zu unglei-
chen Lebensverhältnissen führen wird und der 3. 
Nachhaltigkeits-Säule „Soziales" zu wenig Raum 
gibt. Er wird zeitgemäße, energetisch optimierte 
Bauformen verhindern, da er nur denjenigen Akteu-
ren das Speilfeld überlässt, die andere Ziele verfol-
gen. 

Ihr Plan erwartet offensichtlich bereits die Verdrän-
gung von Bevölkerungsteilen und nimmt sie in Kauf. 
Die als künftige Siedlungsbereich vorgesehenen 
Kommunen haben allerdings alle eigene Probleme 
mit der Schaffung von Wohnraum, eine Diskussion 
über eine entsprechende Qualität für die künftigen 
Bewohner findet keinen Raum mehr, ein dort ohne-
hin nur „in die Höhe" auf kleiner Fläche ist nicht 
das, was viele für eine funktionierende Ortsgemein-
schaft wichtige Familien mit Kindern brauchen und 
ist schon nur für die eigene Bevölkerung nicht aus-
reichend. Es ist meines Erachtens nicht zu erken-
nen, dass diese Orte jetzt auch noch bereit dafür 
sind Wanderungsgewinne durch Seeflüchtlinge zu 
berücksichtigen oder zu akzeptieren. Dafür muss 
jedoch ein Regionalplan sorgen, der auf der ande-
ren Seite zu erzwungenen Abwanderungsbewegun-
gen  führen wird!“ 

II.521 2.4.3 Zu PS 2.4.3: Es stellt sich "die Frage, warum man 
nur in bestimmte Orten am Bodenseeufer die Ent-
wicklung auf die Eigenentwicklung beschränkt. So 
trifft diese Einschränkung auf Meersburg zu, nicht 
jedoch auf Übelringen." 

Die Festlegung von Friedrichshafen als 
Oberzentrum und Überlingen als Mittel-
zentrum, einschließlich deren zentralörtli-
che Funktionen, erfolgt über den Landent-
wicklungsplan. Die Festlegung aller übri-
gen Bodenseeufergemeinden als Ge-
meinden mit Beschränkung auf Eigenent-
wicklung, einschließlich der Kleinzentren 
Kressbronn und Meersburg erfolgt über 
den Regionalplan. 

Kenntnisnahme 
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2.5 Schwerpunkte des Wohnungsbaus 

Az. Nr.  Anregung Erläuterung des Abwägungsvor-
schlags 

Abwägungsvorschlag 

II.801, 
IV.0013 

2.5 Zu PS 2.5.1: „Folgende geplante Flächenauswei-
sungen sollten verkleinert bzw. gestrichen werden: 

Ravensburg-Sickenried: geplant 30 ha, verkleinern 
auf 15 ha 

Weingarten-Riedhof: geplant 45 ha, verkleinern auf 
20 bis 25 ha 

Aulendorf-Nord: geplant 15 ha, verkleinern auf 9 ha 

Friedrichshafen-Jettenhausen: geplant 16 ha, ver-
kleinern auf 10 ha 

Überlingen-Flinkern: geplant 16 ha, streichen 
Hälfte/Teilfläche 

Sigmaringen-Schönenberg: geplant 26 ha, strei-
chen bzw. deutlich verkleinern 

Pfullendorf-Galgenbühl: geplant 21 ha, deutlich ver-
kleinern 

Pfullendorf-Ostracher Straße: geplant: 15 ha, deut-
lich verkleinern 

Bad Saulgau-Kessel: geplant: 28 ha, deutlich ver-
kleinern auf 14 ha 

Meßkirch-Hauptbühl: geplant 12 ha, streichen bzw. 
deutlich verkleinern“ 

Argumente für die geforderte Verkleinerung / Strei-
chung der Standorte werden in der Stellungnahme 
benannt. 

Die vorgebrachten Belange führen in kei-
nem Fall zu einer Verunmöglichung der 
jeweiligen Planung. 

Ergänzend wird auf die Abwägung zur 
Flächeninanspruchnahme insgesamt ver-
wiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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II.521 2.5 „Hinsichtlich der von Ihnen definierten Vorrangge-
biete sind für die Bau- und Kunstdenkmalpflege ins-
besondere die Schwerpunkte für den Wohnungs-
bau (…) von Interesse. Wie bereits in unserer ers-
ten Stellungnahme angemerkt, sind in den jeweili-
gen Umwelt-Steckbriefen die denkmalfachlichen 
Belange dankenswerterweise immer benannt, so-
weit eben Kulturdenkmale von regionaler Bedeu-
tung betroffen sind, und werden gegebenenfalls 
auch kritisch bewertet (z.B. „erhebliche Beeinträch-
tigung des Schutzgutes“). Soweit in den Steckbrie-
fen diese Bewertung zu finden ist, ist davon auszu-
gehen, dass das Landesamt für Denkmalpflege im 
Zuge der Anhörung im Rahmen entsprechender 
Bauleitplanverfahren ebenfalls erhebliche Beden-
ken vortragen könnte. Dies kann aber nur im Ein-
zelfall geklärt werden, zumal man bei der Umset-
zung der hier aufgeführten Vorranggebiete die Be-
lange der Bau- und Kunstdenkmalpflege auf Basis 
der Umwelt-Steckbriefe vielleicht auch schon be-
rücksichtigt und die Plangebiete denkmalgerecht 
modifiziert.“ 

(…) 

„Grundsätzliche Bedenken werden von Seiten der 
archäologischen Denkmalpflege nicht geäußert. Ei-
nige Vorranggebiete überschneiden sich mit Kultur-
denkmalen, andere sind bereits aus dem Bereich 
der Vorranggebiete ausgegliedert. Entsprechende 
Bedenken und notwendige Maßnahmen zur Erhal-
tung wenigstens des Dokumentwertes werden im 
Zuge der Bauleitplanungen geäußert werden.“ 

(…) 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 
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„Es können im Falle einer Überbauung (…) auch 
über die Grenzen der“ auf Basis der bereit gestell-
ten Geodaten „dargestellten Flächen hinaus Maß-
nahmen erforderlich werden.“ 

II.600 2.5 In Kap. 2.5 ist bei der Neuentwicklung von Wohn-
bauflächen die ÖPNV-Erschließung „konkretisie-
rungsbedürftig, um aus Sicht des ÖPNV sinnvolle 
und erfolgreiche Angebote zu ermöglichen.“ 

Über den konkreten Aus- und Neubau von 
Straßen und Schienenstrecken entschei-
den die Träger der Fachplanung in eige-
ner Zuständigkeit. Die Regionalplanung 
besitzt in diesem Bereich keine Rege-
lungskompetenz. Auch beim Ausbau des 
Fuß- und Radverkehrs und des ÖPNV be-
sitzt der Regionalverband keine Rege-
lungskompetenz. Daher kann der Regio-
nalverband auch die SPNV-Anbindung 
und den Busanschluss der Standorte so-
wie die infrastrukturelle Ausstattung und 
den Bedienungsstandard nicht weiter kon-
kretisieren. Eventuelle Vorgaben (z.B. im 
Bebauungsplan) können auf regionalpla-
nerischer Ebene nicht erstellt werden. Sie 
sind erst auf der nachgelagerten Pla-
nungsebene bzw. im Rahmen eines Ge-
nehmigungsverfahrens möglich. 

Keine Berücksichtigung 

II.580 2.5 Bei Vorranggebieten für den Wohnungsbau im Um-
feld von Sondergebieten für militärische Liegen-
schaften ist ein Planungsrichtpegel von 65 dB (A), 
bei Truppenübungsplätzen von 70 dB (A) zu 
Grunde zu legen (Lärmimmission). Dies gilt v.a. für 
den Truppenübungsplatz Heuberg und im Bereich 
Pfullendorf. 

Die Wohnungsbauschwerpunkte wurden 
mit ausreichendem Abstand zu den militä-
rischen Liegenschaften festgelegt. 

Kenntnisnahme 

II.107 
II.179 
II.179_1 
II.186 
II.208 

2.5.0 Durch PS 2.5.0 (3) wird die kommunale Planungs-
hoheit (Art. 28 Abs. 2 GG) eingeschränkt. Der Plan-
satz ist somit nicht zulässig.  

Zur Erläuterung von PS 2.5.0 (3), insbe-
sondere hinsichtlich der Umsetzung im 
Rahmen der Bauleitplanung wurde die 
Begründung wie folgt ergänzt: 

Teilweise Berücksichti-
gung 
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Eine strikte Auslegung des Plansatzes würde dazu 
führen, dass die im Regionalplan festgelegten Vor-
ranggebiete zu nutzen sind, bevor andere Flächen 
im Flächennutzungsplan ausgewiesen werden kön-
nen. 

„Bei der Ausweisung der ergänzenden 
Flächen auf der nachgelagerten kommu-
nalen Planungsebene sind die regionalbe-
deutsamen Schwerpunkte des Woh-
nungsbaus zu beachten. Das Anpas-
sungsgebot der Bauleitpläne an die Ziele 
der Raumordnung (§ 1 Abs. 4 BauGB) be-
deutet jedoch nicht, dass die gesamte 
Fläche der Wohnungsbauschwerpunkte 
als kommunale Festlegungen in den Flä-
chennutzungsplan zu übernehmen sind. 
Vielmehr besteht die Möglichkeit – unter 
Berücksichtigung des örtlichen Flächen-
bedarfs zum Zeitpunkt des bauleitplaneri-
schen Verfahrens – nur Teilflächen des 
regionalen Vorranggebiets als kommunale 
Wohnbauflächen in den Flächennutzungs-
plan zu übernehmen. Durch diese zeitlich 
gestaffelte Überführung der regionalen 
Vorrangflächen in die bauleitplanerische 
Umsetzung würde eine schrittweise Über-
prüfung der im Regionalplan prognosti-
zierten mit der tatsächlichen Entwicklung 
ermöglicht.  

Vor der Inanspruchnahme zusätzlicher 
unverbauter Flächen im Außenbereich 
sind die regionalen Potenzialflächen in 
Form der Vorranggebiete für den Woh-
nungsbau sowie die kommunalen baupla-
nungsrechtlich bereits gesicherten Wohn-
bauflächen, insbesondere die vorhande-
nen Innenentwicklungspotenziale, zu nut-
zen. Eine über diese regionalen und kom-
munalen Potenzialflächen hinausgehende 
Inanspruchnahme von zusätzlichen un-
verbauten Flächen im Außenbereich für 
die Wohnbebauung ist zulässig, wenn  
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- gleichzeitig an anderer Stelle baupla-
nungsrechtlich gesicherte Wohnbauflä-
chen zurückgenommen werden (Flächen-
tausch), oder 

- ein Bedarf nachgewiesen wird, der über 
die vorhandenen und verfügbaren Poten-
zialflächen hinausgeht. Die vorhandenen 
Potenziale umfassen bauplanungsrecht-
lich gesicherte, aber noch nicht bebaute 
Flächen, einschließlich der Anteile der re-
gionalbedeutsamen Schwerpunkte des 
Wohnungsbaus, die als kommunale Fest-
legungen in den Flächennutzungsplan 
übernommen wurden sowie aktivierbare 
Innenentwicklungspotenziale. Als verfüg-
bar gelten tatsächlich nutzbare Flächen 
(Flächenerwerb möglich, keine neuen na-
tur- / artenschutzfachliche Ausschluss-
gründe etc.) sowie Gebiete, die einem 
Flächentausch zugänglich sind. 

Darüber hinaus können Ausnahmefälle 
eine Nutzung von zusätzlichen Flächen im 
Außenbereich für den Wohnungsbau auf 
kommunaler Ebene rechtfertigen. Dazu 
gehören z.B. eine Lückenfüllung zwischen 
bereits bebauten Siedlungskörpern oder 
eine nur geringfügige Flächeninanspruch-
nahme. Über die Zulässigkeit einer sol-
chen Ausnahme ist im Einzelfall unter Be-
rücksichtigung der örtlichen Situation zu 
entscheiden. Bei der Analyse der örtlichen 
Situation sind neben dem Bedarfsnach-
weis und der Einbeziehung der o.g. Po-
tenzialflächen insbesondere die Möglich-
keiten eines Flächentauschs (s.o.) und ei-
ner Nachverdichtung im Bestand gemäß 
der Plansätze 2.4.0 (2) und (4) zu prüfen. 
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Außerdem ist der Umfang der in den ver-
gangenen Jahren im Rahmen des be-
schleunigten Verfahrens (§ 13b BauGB) 
für den Wohnungsbau in Anspruch ge-
nommene Außenbereichsfläche in die 
Entscheidung einzubeziehen.  

Unter Berücksichtigung dieser Vorausset-
zungen führt die Neuausweisung von 
Wohnbauflächen im Rahmen von Bauleit-
planverfahren nicht zur Notwendigkeit, die 
Gesamtfläche der regionalbedeutsamen 
Wohnungsbauschwerpunkte vor der Inan-
spruchnahme von Flächen im Außenbe-
reich zu nutzen. Die Regelung in PS 2.5.0 
(3) ermöglicht somit weiterhin eine be-
darfsgerechte kommunale Wohnbauflä-
chenentwicklung im Rahmen der kommu-
nalen Planungshoheit der Gemeinden. 
Gleichzeitig wird durch die priorisierte 
Nutzung der vorhandenen Potenziale eine 
über den Bedarf hinausgehende Inan-
spruchnahme von Außenbereichsflächen 
vermieden und das angestrebte Flächen-
sparziel unterstützt.“ 

II.178 2.5.0 Es wird davon ausgegangen, dass die Ausweisung 
einzelner, kleinerer Baugebiete (also jedenfalls un-
ter 5 ha) kein raumbedeutsames Vorhaben dar-
stellt. 

Der Begriff „raumbedeutsam“ wird in den 
Erläuterungen im Textteil des Regional-
planentwurfs definiert. Demnach ist die 
Frage, ob Ausweisungen einzelner, klei-
nerer Wohnbaubauflächen raumbedeut-
sam sind, im Einzelfall zu entscheiden. 

Kenntnisnahme 

I.001 2.5.0 „PS 2.5.0 G (4): 
Mit Blick auf die angestrebte Nutzungsmischung, 
z.B. in PS 3.3.6 Z LEP sollte dieser Grundsatz 
nochmals überprüft werden, da er eine einseitige 
Orientierung auf Wohnbauflächen beinhaltet und 
Mischformen grundsätzlich ausschließt.“ 

Die Begründung zu PS 2.5.0 wurde wie 
folgt ergänzt: 

„Zu einer flächensparenden Siedlungsent-
wicklung soll darüber hinaus die Nutzung 
der vorhandenen Potenziale zum Ausbau 

Teilweise Berücksichti-
gung 
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und zur Erweiterung vorhandener Bau-
substanz beitragen. Neben der Schaffung 
von Wohnraum in reinen Wohngebieten 
sollen dabei auch Mischnutzungen er-
möglicht werden.“ 

 

II.510 2.5.1 Es wird auf eine mögliche Lärmbelästigung und 
möglicherweise eingeschränkte Erschließungsmög-
lichkeiten des Wohnungsbauschwerpunkts in Fried-
richshafen durch den Verkehrslandeplatz Fried-
richshafen hingewiesen. 

Im Umweltbericht sind die Belange des 
Luftverkehrs bereits berücksichtigt. Sie 
sind auf der nachgelagerten Planungs-
ebene zu prüfen. 

Kenntnisnahme 

II.510 2.5.1 Es wird auf eine mögliche Lärmbelästigung und 
möglicherweise eingeschränkte Erschließungsmög-
lichkeiten des Wohnungsbauschwerpunkts in Bad 
Saulgau durch den Sonderlandeplatz für Segelflie-
ger hingewiesen. 

Der Sachverhalt ist auf der nachgelager-
ten Planungsebene zu prüfen. Der Um-
weltbericht (Steckbriefe) wurde diesbe-
züglich überarbeitet. Die Bewertung der 
Schutzgüter bleibt unverändert.  

Berücksichtigung 

IV.0001 2.5.1 Zu PS 2.5.1: „Im amtlichen Mitteilungsblatt der 
Stadt Bad Saulgau vom 14.01.2021, Seite 3 (An-
lage) hat die Stadt Bad Saulgau jedenfalls mitge-
teilt, dass das Schulgebiet sowie das Gebiet direkt 
gegenüber des Störck-Gymnasiums zu überplanen 
bzw. künftig zum Gegenstand eines planerischen 
Ideenwettbewerbs zu machen. Das Gebiet dürfte 
wegen der insgesamten Größe jedenfalls nicht un-
bedeutsam für die Raumplanung sein.“ 

Der regionalbedeutsame Wohnungs-
bauschwerpunkt in Bad Saulgau wurde in 
Abstimmung mit der Stadt festgelegt.  

Bei entsprechendem Bedarfsnachweis 
kann die in der Stellungnahme benannte 
Fläche im Rahmen der kommunalen Bau-
leitplanung entwickelt werden. 

Kenntnisnahme 

IV.0021 2.5.1 „Zum geplanten zusätzlichen Wohngebiet Bad 
Saulgau - Kessel (Nr 437 701) VRG Wohnungsbau, 
27,9 qm 

Wir bitten Sie, dieses Wohngebiet zu begrenzen auf 
die Fläche zwischen dem jetzigen  Wohngebiet und 
dem Geh- und Radweg, der von der früheren Land-
straße 285 über eine Brücke über die Kernstadtent-
lasungsstraße nach Haid führt. Insbesondere muss 

Die Größe des Vorranggebiets ist im regi-
onalen Kontext zu sehen. Die Gesamtflä-
che aller Wohnungsbauschwerpunkte in 
der Region wurde auf Basis des prognos-
tizierten Flächenbedarfs festgelegt. Das 
zugrunde liegende Planungskonzept ist in 
der Begründung zu PS 2.5.0 und 2.5.1 er-
läutert. 

Keine Berücksichtigung 
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der Bereich der ehemaligen Kiesgrube herausge-
nommen werden. Dies würde eine Reduzierung von 
etwa 28 ha auf etwa 14 ha bedeuten. 

Begründung: Hierdurch würde die in der raumord-
nerischen Gesamtbewertung  angeführten "beson-
ders erheblichen  Beeinträchtigungen von Schutz-
gütern" und "hochwertigen Lebensräume und po-
tenzieller Lebensstätten" (laut raumordnerischer  
Gesamtbewertung)  wesentlich reduziert.“ 

Die Abgrenzung des Standorts wurde in 
Abstimmung mit der Stadt Bad Saulgau 
festgelegt.  

Ergänzend wird auf die Abwägung zur 
Flächeninanspruchnahme insgesamt ver-
wiesen. 

II.521 2.5.1 Zum Wohnungsbauschwerpunkt in Bad Saulgau: 
„Wie im Umweltsteckbrief dargestellt befindet sich 
das Plangebiet im Bereich der Wirkzone zweier re-
gional bedeutsamen Kulturdenkmale und führt zu 
einer erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgu-
tes. Sollte die Planung dennoch umgesetzt werden, 
müsste man wohl zumindest auf einen Teil der ge-
planten Fläche verzichten. Konkreter würde dies im 
Bauleitplanverfahren geklärt.“ 

(…) 

Archäologische Denkmalpflege: Beim Wohnungs-
bauschwerpunkt in Bad Saulgau sind "im Falle von 
Baumaßnahmen und den damit verbundenen Bo-
deneingriffe Kulturdenkmale gemäß § 2 DSchG ge-
fährdet (…) oder“ können „bei Prüffällen gefährdet 
sein (...). In dieser Fläche liegt ein vorgeschichtli-
ches Gräberfeld, dessen Lage und Ausdehnung 
nicht genau bekannt sind. Im Falle einer Bebauung 
muss im Vorfeld durch Sondagen geklärt werden, in 
wie weit Teile dieses Kulturdenkmals betroffen sind 
und ggf. vorher auf Kosten des Planungsträgers 
ausgegraben werden müssen." 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 

II.510 2.5.1 Es wird auf eine mögliche Lärmbelästigung und 
möglicherweise eingeschränkte Erschließungsmög-
lichkeiten des Wohnungsbauschwerpunkts „Am 

Der Sachverhalt ist auf der nachgelager-
ten Planungsebene zu prüfen. Der Um-

Berücksichtigung 
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Galgenbühl„ in Pfullendorf durch die Sonderlande-
plätze für Segelflieger und Rettungshubschrauber 
hingewiesen. 

weltbericht (Steckbriefe) wurde diesbe-
züglich überarbeitet. Die Bewertung der 
Schutzgüter bleibt unverändert.  

II.510 2.5.1 Es wird auf eine mögliche Lärmbelästigung und 
möglicherweise eingeschränkte Erschließungsmög-
lichkeiten des Wohnungsbauschwerpunkts „Ostra-
cher Straße„ in Pfullendorf durch den Sonderlande-
platz für Rettungshubschrauber hingewiesen. 

Der Sachverhalt ist auf der nachgelager-
ten Planungsebene zu prüfen. Der Um-
weltbericht (Steckbriefe) wurde diesbe-
züglich überarbeitet. Die Bewertung der 
Schutzgüter bleibt unverändert.  

Berücksichtigung 

II.178 2.5.1 Die Wohnungsbauschwerpunkte „Am Galgenbühl" 
und „Ostracher Straße" in Pfullendorf „werden drin-
gendst benötigt, um die Zielvorgaben im Regional-
plan seitens der Stadt Pfullendorf einhalten zu kön-
nen.“ 

Die Anregung bestätigt das Planungskon-
zept des Regionalverbandes. 

Kenntnisnahme 

II.521 2.5.1 Zum Wohnungsbauschwerpunkt in Pfullendorf – 
Ostracher Straße: „Wie im Umweltsteckbrief darge-
stellt befindet sich das Plangebiet im Bereich der 
Wirkzone mehrerer regional bedeutsamer Kultur-
denkmale und führt zu einer besonders erheblichen 
Beeinträchtigung des Schutzgutes. Sollte die Pla-
nung dennoch umgesetzt werden, müsste man zu-
mindest auf einen Teil der geplanten Fläche ver-
zichten. Konkreter würde dies im Bauleitplanverfah-
ren geklärt.“ 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 

II.801, 
IV.0013 

2.5.1 Der Wohnungsbauschwerpunkt in Weingarten ist 
schlecht an den ÖPNV angebunden und erzeugt 
weitere Pendlerverkehre auf den Straßen. 

Darüber hinaus werden Bedenken zum Flächenver-
brauch sowie zum Boden- und Artenschutz geäu-
ßert. 

Eine Anbindung des Wohngebietes an 
den öffentlichen Verkehr wäre z.B. über 
eine Buslinie möglich. Darüber entschei-
den jedoch die Träger der Fachplanung 
im Zuge der nachgelagerten Planungspro-
zesse in eigener Zuständigkeit. Dies fällt 
nicht in die Reglungskompetenz des Regi-
onalverbandes. 

Bezüglich der übrigen Anregungen wird 
auf die Abwägung zur Flächeninanspruch-
nahme insgesamt verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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2.6 Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe 

Az. Nr.  Anregung Erläuterung des Abwägungsvor-
schlags 

Abwägungsvorschlag 

II.201 2.6 Es wird darum gebeten „ausreichend Flächen für 
eine zukunftsgerichtete Gewerbe- und Wohnent-
wicklungspolitik“ im Verbandsgebiet Altshausen 
auszuweisen. „Ein Augenmerk sollte hier insbeson-
dere auf der Ausweisung von interkommunalen Ge-
werbegebieten liegen.“ 

Mehrere Gemeinden des Verbandsge-
biets Altshausen sind an den interkommu-
nalen Schwerpunkten für Industrie und 
Gewerbe in Bad Saulgau / Aulendorf oder 
Ostrach beteiligt.  

Auch die Festlegungen der Regionalen 
Freiraumstruktur lassen aus Sicht des Re-
gionalverbands genügend Spielraum für 
eine bedarfsgerechte Gewerbe- und 
Wohnbauflächenentwicklung auf kommu-
naler Ebene.  

Kenntnisnahme 

II.801, 
IV.0013 

2.6 Zu PS 2.6.1: „Folgende geplante Flächenauswei-
sungen sollten verkleinert werden:  

Meßkirch-Industriepark: geplant 27 ha, verkleinern 
im Süden (Puffer) 

Herbertingen: geplant 23 ha, verkleinern (Natur-
schutz) 

Hohentengen: geplant 40 ha, verkleinern (Natur-
schutz!) 

Sigmaringen-Kaserne IKG: geplant 62 ha, erheblich 
verkleinern 

Gammertingen: geplant 13 ha; verkleinern 

Ostrach: geplant 22 ha, verkleinern  auf 11 ha 

Bad Saulgau: geplant 44 ha, verkleinern auf 22 ha 

Die vorgebrachten Belange führen nach 
derzeitigem Kenntnisstand in keinem Fall 
zu einer Verunmöglichung der jeweiligen 
Planung. Für die vier Standorte Fried-
richshafen-Hirschlatt, Kißlegg-Waltersh-
ofen (IKOWA), Leutkirch-Riedlings und 
Pfullendorf-Wattenreute wird derzeit eine 
Vereinbarkeit mit den genannten Zielen 
des LEP (Anbindegebot) vom Regie-
rungspräsidium Tübingen geprüft. Das Er-
gebnis bleibt abzuwarten, gegebenenfalls 
sind Nebenbestimmungen aus dem Ver-
fahren in den Regionalplan zu überneh-
men. 

Ergänzend wird auf die Abwägung zur 
Flächeninanspruchnahme insgesamt ver-
wiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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Baindt-Baienfurt: geplant 70 ha, verkleinern (Streu-
obst, Biotope) 

Aulendorf-GIO: geplant 32 ha, verkleinern auf 15 ha 

Folgende geplante Flächenausweisungen lehnen 
wir ab: 

Friedrichshafen-Hirschlatt: 30 ha, Widerspruch LEP 

Pfullendorf-Wattenreute: 39 ha, Widerspruch LEP 

Leutkirch-Riedlings: 17 ha, Widerspruch LEP 

Kißlegg-Waltershofen (IKOWA): 33 ha, Wider-
spruch LEP 

Ravensburg-Erlen: 26 ha, FFH-Nähe, keine Anbin-
dung 

Salem-Neufrach: 27 ha, Landwirtschaftliche Vor-
rangflächen 

Tettnang-Bürgermoos: 19 ha, Artenschutz“ 

Weitergehende Argumente für die geforderte Ver-
kleinerung / Streichung der Standorte werden in der 
Stellungnahme benannt. 

II.521 2.6 „Hinsichtlich der von Ihnen definierten Vorrangge-
biete sind für die Bau- und Kunstdenkmalpflege ins-
besondere die Schwerpunkte für (…) Industrie und 
Gewerbe von Interesse. Wie bereits in unserer ers-
ten Stellungnahme angemerkt, sind in den jeweili-
gen Umwelt-Steckbriefen die denkmalfachlichen 
Belange dankenswerterweise immer benannt, so-
weit eben Kulturdenkmale von regionaler Bedeu-
tung betroffen sind, und werden gegebenenfalls 
auch kritisch bewertet (z.B. „erhebliche Beeinträch-
tigung des Schutzgutes“). Soweit in den Steckbrie-
fen diese Bewertung zu finden ist, ist davon auszu-
gehen, dass das Landesamt für Denkmalpflege im 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 
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Zuge der Anhörung im Rahmen entsprechender 
Bauleitplanverfahren ebenfalls erhebliche Beden-
ken vortragen könnte. Dies kann aber nur im Ein-
zelfall geklärt werden, zumal man bei der Umset-
zung der hier aufgeführten Vorranggebiete die Be-
lange der Bau- und Kunstdenkmalpflege auf Basis 
der Umwelt-Steckbriefe vielleicht auch schon be-
rücksichtigt und die Plangebiete denkmalgerecht 
modifiziert.“ 

(…) 

„Grundsätzliche Bedenken werden von Seiten der 
archäologischen Denkmalpflege nicht geäußert. Ei-
nige Vorranggebiete überschneiden sich mit Kultur-
denkmalen, andere sind bereits aus dem Bereich 
der Vorranggebiete ausgegliedert. Entsprechende 
Bedenken und notwendige Maßnahmen zur Erhal-
tung wenigstens des Dokumentwertes werden im 
Zuge der Bauleitplanungen geäußert werden.“ 

(…) 

„Es können im Falle einer Überbauung (…) auch 
über die Grenzen der“ auf Basis der bereit gestell-
ten Geodaten „dargestellten Flächen hinaus Maß-
nahmen erforderlich werden.“ 

II.118 
II.132 
II.167 
II.168 
II.172 
II.179 
II.179_1 
II.186 
II.301_1 
II.511 

2.6.0 Durch PS 2.6.0 (5) wird die kommunale Planungs-
hoheit (Art. 28 Abs. 2 GG) eingeschränkt. Der Plan-
satz ist somit nicht zulässig. Insbesondere die Er-
weiterungsmöglichkeit von ortsansässigen Unter-
nehmen zum Erhalt von wohnortnahen Arbeitsplät-
zen muss erhalten bleiben. 

Eine strikte Auslegung des Plansatzes würde dazu 
führen, dass die im Regionalplan festgelegten Vor-
ranggebiete zu nutzen sind, bevor andere Flächen 
im Flächennutzungsplan ausgewiesen werden kön-
nen. 

Zur Erläuterung von PS 2.6.0 (5), insbe-
sondere hinsichtlich der Umsetzung im 
Rahmen der Bauleitplanung wurde die 
Begründung zu wie folgt ergänzt: 

 „Auf der nachgelagerten kommunalen 
Planungsebene sind diese regionalbe-
deutsamen Schwerpunkte für Industrie 
und Gewerbe zu beachten. Das Anpas-
sungsgebot der Bauleitpläne an die Ziele 
der Raumordnung (§ 1 Abs. 4 BauGB) be-
deutet jedoch nicht, dass die gesamte 

Teilweise Berücksichti-
gung 
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Fläche der regionalbedeutsamen Schwer-
punkte für Industrie und Gewerbe als 
kommunale Festlegungen in den Flächen-
nutzungsplan zu übernehmen sind. Viel-
mehr besteht die Möglichkeit – unter Be-
rücksichtigung des örtlichen Flächenbe-
darfs zum Zeitpunkt des bauleitplaneri-
schen Verfahrens – nur Teilflächen des 
regionalen Vorranggebiets als kommunale 
Gewerbeflächen in den Flächennutzungs-
plan zu übernehmen. Durch diese zeitlich 
gestaffelte Überführung der regionalen 
Vorrangflächen in die bauleitplanerische 
Umsetzung würde eine schrittweise Über-
prüfung der im Regionalplan prognosti-
zierten mit der tatsächlichen Entwicklung 
ermöglicht.  

 (…) 

Eine über diese regionalen und kommu-
nalen Potenzialflächen hinausgehende In-
anspruchnahme von zusätzlichen unver-
bauten Flächen im Außenbereich für die 
Entwicklung von Industrie- und Gewerbe-
gebieten ist zulässig, wenn  

- gleichzeitig an anderer Stelle baupla-
nungsrechtlich gesicherte Industrie- und 
Gewerbeflächen zurückgenommen wer-
den (Flächentausch), oder 

- ein Bedarf nachgewiesen wird, der über 
die vorhandenen und verfügbaren Poten-
zialflächen hinausgeht. Die vorhandenen 
Potenziale umfassen bauplanungsrecht-
lich gesicherte, aber noch nicht bebaute 
Flächen, einschließlich der Anteile der re-
gionalbedeutsamen Schwerpunkte für In-
dustrie und Gewerbe, die als kommunale 
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Festlegungen in den Flächennutzungs-
plan übernommen wurden sowie aktivier-
bare Innenentwicklungspotenziale. Als 
verfügbar gelten tatsächlich nutzbare Flä-
chen (Flächenerwerb möglich, keine 
neuen natur- / artenschutzfachliche Aus-
schlussgründe etc.) sowie Gebiete, die ei-
nem Flächentausch zugänglich sind. 

Darüber hinaus können Ausnahmefälle 
eine Nutzung von zusätzlichen Flächen im 
Außenbereich für die Industrie- und Ge-
werbeentwicklung auf kommunaler Ebene 
rechtfertigen. Dazu gehören z.B. die Er-
weiterung eines bestehenden Betriebs am 
aktuellen Standort, eine Lückenfüllung 
zwischen bereits bebauten Siedlungskör-
pern oder eine nur geringfügige Flächen-
inanspruchnahme. Über die Zulässigkeit 
einer solchen Ausnahme ist im Einzelfall 
unter Berücksichtigung der örtlichen Situ-
ation zu entscheiden. Bei der Analyse der 
örtlichen Situation sind neben dem Be-
darfsnachweis und der Einbeziehung der 
o.g. Potenzialflächen insbesondere die 
Möglichkeiten eines Flächentauschs (s.o.) 
und einer Nachverdichtung im Bestand 
gemäß der Plansätze 2.4.0 (2) und (4) so-
wie 2.6.0 (3) und (4) zu prüfen. 

Unter Berücksichtigung dieser Vorausset-
zungen führt die Neuausweisung von Ge-
werbeflächen im Rahmen von Bauleit-
planverfahren nicht zur Notwendigkeit, die 
Gesamtfläche der regionalbedeutsamen 
Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe 
vor der Inanspruchnahme von Flächen im 
Außenbereich zu nutzen. Die Regelung in 
PS 2.6.0 (5) ermöglicht somit weiterhin 
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eine bedarfsgerechte kommunale Gewer-
beflächenentwicklung im Rahmen der Pla-
nungshoheit der Gemeinden. Gleichzeitig 
wird durch die priorisierte Nutzung der 
vorhandenen Potenziale eine über den 
Bedarf hinausgehende Inanspruchnahme 
von Außenbereichsflächen vermieden und 
das angestrebte Flächensparziel unter-
stützt.“ 

II.301_1 2.6.0 Welche praktische Konsequenz hat PS 2.6.0 Z (3) 
für die Bebauungspläne. „Wer überwacht die hoch-
wertige und intensive Nutzung der Flächen? Auch 
hierzu empfehlen wir weitere Ausführungen in der 
Begründung, sowie zur Anpassungspflicht nach § 1 
Abs. 4 BauGB, wenn die Belegung fehlerhaft erfolgt 
ist.“ 

In der Begründung wird der PS 2.6.0 (3) 
erläutert: 

„Im Hinblick auf Umweltbelastungen und 
Landschaftsverbrauch haben Standorter-
schließung und Flächenbelegung zudem 
eine hochwertige und intensive Nutzung 
des Geländes zu gewährleisten. Eine Prü-
fung von Maßnahmen zur Reduzierung 
der Flächeninanspruchnahme und der 
Umweltbelastung durch Vorgaben zur 
mehrgeschossigen Bauweise, zur Be-
schränkung ebenerdiger Parkplätze, zur 
Errichtung von Parkhäusern, zur Ermögli-
chung von Umnutzungen, zur Nutzung 
von Dächern gewerblicher Gebäude und 
Parkplatzüberdachungen für Solarener-
gieanlagen und ähnlicher Maßnahmen ist 
auf der nachgelagerten Planungsebene 
nachzuweisen.“ 

Die Prüfung, ob der Plansatz im Rahmen 
der verbindlichen Bauleitplanung ange-
messen beachtet wurde obliegt insbeson-
dere der höheren Raumordnungsbehörde, 
dem Regionalverband sowie den Geneh-
migungsbehörden. Ergänzend wird auf 
die gängige Rechtsprechung verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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IV.0070 2.6.0 „Wir befürworten es, dass im Plansatz 2.6.0 Nr. 4 
(G) darauf hingewiesen Wird, dass in Gebieten mit 
Schwerpunkt Industrie und Gewerbe mehrgeschos-
sige Gebäude, Parkhäuser sowie Solarenergieanla-
gen auf gewerblichen Gebäude und Parkplatzüber-
dachungen gebaut werden sollen. Jedoch sollten 
alle Gebäude mit Solarenergieanlagen ausgestattet 
werden und nicht nur die Großdächern. Wir bitten 
um Streichung des Wortes „Großdächern".“ 

Der Begriff „Großdach“ bezieht sich auf 
die i.d.R. überdurchschnittliche Größe von 
Gewerbegebäuden. Eine flächenmäßige 
Begrenzung ist damit nicht verbunden. 
Stattdessen wurde der PS 2.6.0 (4) in der 
Begründung wie folgt präzisiert: 

„Im Hinblick auf Umweltbelastungen und 
Landschaftsverbrauch haben Standorter-
schließung und Flächenbelegung zudem 
eine hochwertige und intensive Nutzung 
des Geländes zu gewährleisten. Eine Prü-
fung von Maßnahmen zur Reduzierung 
der Flächeninanspruchnahme und der 
Umweltbelastung durch Vorgaben zur 
mehrgeschossigen Bauweise, zur Be-
schränkung ebenerdiger Parkplätze, zur 
Errichtung von Parkhäusern, zur Ermögli-
chung von Umnutzungen, zur Nutzung 
von Dächern gewerblicher Gebäude und 
Parkplatzüberdachungen für Solarener-
gieanlagen und ähnlicher Maßnahmen ist 
auf der nachgelagerten Planungsebene 
nachzuweisen.“ 

Keine Berücksichtigung 

II.600 2.6.0 In Kap. 2.6 ist bei der Neuentwicklung von Gewer-
beflächen die ÖPNV-Erschließung „konkretisie-
rungsbedürftig, um aus Sicht des ÖPNV sinnvolle 
und erfolgreiche Angebote zu ermöglichen.“ 

Über den konkreten Aus- und Neubau von 
Straßen und Schienenstrecken entschei-
den die Träger der Fachplanung in eige-
ner Zuständigkeit. Die Regionalplanung 
besitzt in diesem Bereich keine Rege-
lungskompetenz. Auch beim Ausbau des 
Fuß- und Radverkehrs und des ÖPNV be-
sitzt der Regionalverband keine Rege-
lungskompetenz. Daher kann der Regio-
nalverband auch die SPNV-Anbindung 
und den Busanschluss der Standorte so-
wie die infrastrukturelle Ausstattung und 

Keine Berücksichtigung 
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den Bedienungsstandard nicht weiter kon-
kretisieren. Eventuelle Vorgaben (z.B. im 
Bebauungsplan) können auf regionalpla-
nerischer Ebene nicht erstellt werden. Sie 
sind erst auf der nachgelagerten Pla-
nungsebene bzw. im Rahmen eines Ge-
nehmigungsverfahrens möglich. 

II.106 
II.107 
II.186 
II.208 
II.801, 
IV.0013 

2.6.1 In PS 2.6.1 (3) ist die Interkommunalität als Grund-
satz, nicht als Ziel zu formulieren. Die Zielvorgabe 
erschwert und verzögert die Entwicklung des Ge-
biets und greift in die kommunale Planungshoheit  
(Art. 28 Abs. 2 GG) ein. 

Im PS 2.6.2 (3) wird der Grundsatz des 
Landesentwicklungsplans zur Intensivie-
rung der Entwicklung interkommunaler 
Gewerbegebiete (PS 3.3.6 (G) LEP) auf-
gegriffen und auf regionaler Ebene durch 
die Zielvorgabe, für einzelne Standorte 
konkretisiert (§ 11 Abs. 2 LplG). Ein Ein-
griff in die kommunale Planungshoheit ist 
nicht erkennbar, zumal den beteiligten 
Gemeinden eine bedarfsgerechte Ent-
wicklung von Industrie- und Gewerbeflä-
chen weiterhin ermöglicht wird. Eine mög-
liche Verzögerung oder Erschwernis bei 
der Entwicklung des Gebiets ist in Kauf zu 
nehmen, da in der Regel die Vorteile einer 
interkommunalen Ausrichtung überwie-
gen. Zu den Vorteilen gehören eine spar-
samere Flächeninanspruchnahme und 
der Schutz von lokalen Flächen an ande-
rer Stelle, die landschaftlich und ökolo-
gisch oftmals hochwertiger einzustufen 
sind. Darüber hinaus ist die Zielsetzung 
der interkommunalen Ausrichtung der im 
Regionalplanentwurf gekennzeichneten 
Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe 
in Abstimmung mit den beteiligten Kom-
munen erfolgt.  

Keine Berücksichtigung 
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II.167 2.6.0 Durch PS 2.6.0 (6) wird die kommunale Planungs-
hoheit (Art. 28 Abs. 2 GG) eingeschränkt.  

Der Plansatz 2.6.0 (6) soll regionsweit be-
trachtet nachfragegerechte Standortange-
bote für Industriebetriebe gewährleisten, 
um Möglichkeiten für eine Verlagerung 
von bereits bestehenden, aufgrund von 
Emissionen (Lärm, Geruch etc.) jedoch 
am derzeitigen Standort störenden Be-
triebe (z.B. der Rohstoffindustrie) zu 
schaffen. Der Plansatz ist als Grundsatz 
festgelegt, unterliegt also der Abwägung. 
Es besteht keine Verpflichtung, in jedem 
Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe 
auch Industriegebiete gem. § 9 BauNVO 
auszuweisen. Der Sachverhalt ist jedoch 
im Rahmen der Bauleitplanung zu prüfen 
und die Entscheidung zu begründen. 

Keine Berücksichtigung 

II.511 2.6.1 Die Streichung von Schwerpunkten für Industrie 
und Gewerbe im Vergleich zum ersten Anhörungs-
entwurf wird bedauert, insbesondere da viele wirt-
schaftlichen Kennzahlen die wirtschaftliche Stärke 
und Dynamik der Region belegen, im Bodensee-
kreis durch die deutliche Unterdeckung im Hinblick 
auf den prognostizierten Bedarf ein großer Stand-
ortnachteil entsteht, die als sinnvoll angesehene 
Bündelung der Bedarfe von Gemeinden mit Be-
schränkung auf Eigenentwicklung an zentralen in-
terkommunalen Standorten (Kressbronn a.B., Uhl-
dingen-Mühlhofen) entfallen ist und aufgrund von 
Flächenkonkurrenzen kaum mehr ausreichende 
Gewerbeflächenpotenziale erschlossen werden 
können.  

Gründe für die Streichung von Schwer-
punkten für Industrie und Gewerbe im 
Vergleich zum ersten Anhörungsentwurf 
der Regionalplan-Fortschreibung waren 
insbesondere der PS 3.1.5 (Z) LEP (Ge-
meinden mit Beschränkung auf Eigenent-
wicklung) und neue naturschutzfachliche 
Erkenntnisse.  

 

Kenntnisnahme 

II.300 2.6.1 Im Bodenseekreis, der zu den wirtschaftlich innova-
tivsten Regionen Baden-Württembergs gehört, 
kann der ermittelte Gewerbeflächenbedarf nicht an-
nähernd gedeckt werden. Den „ansässigen Unter-

Die beschriebene Problematik ist dem Re-
gionalverband bekannt und in das Pla-

Kenntnisnahme 
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nehmen stehen damit keine ausreichenden Ent-
wicklungsmöglichkeiten mehr zur Verfügung.“ „Die 
Ausweisung von genügend Vorrangflächen für In-
dustrie und Gewerbe, die in ausreichendem Ab-
stand von vorhandenen  oder geplanten Wohnge-
bieten liegen und über kurze Anbindungen an Bun-
des- oder Landesstraßen verfügen“, wird daher für 
notwendig erachtet. „Aus Sicht des Immissions-
schutzes können sich Gewerbebetriebe auf Grund 
der Nähe zu Wohngebieten an ihren historisch be-
dingten Standorten nicht oder nur mit erheblichen 
zusätzlichen Investitionskosten für Lärmschutzmaß-
nahmen  weiterentwickeln.“ 

nungskonzept zur Regionalplan-Fort-
schreibung eingeflossen (siehe Begrün-
dung zu PS 2.4.1 und 2.6): 

Um die Unterdeckung an Flächen zur 
Siedlungsentwicklung im Bodenseekreis 
auszugleichen, werden zusätzliche Flä-
chen im Landkreis Ravensburg, insbeson-
dere aber im Landkreis Sigmaringen, fest-
gelegt (siehe Begründung zu PS 2.4.0 
und PS 2.4.1). 

I.000 
I.001 

2.6.1 Das MLW weist darauf hin, dass das Zielabwei-
chungsverfahren (ZAV) bzgl. der vier nicht an den 
Siedlungsbestand angebundenen Schwerpunkte für 
Industrie und Gewerbe noch nicht abgeschlossen 
ist. „Die abschließende Verbindlicherklärung dieser 
vier Schwerpunkte durch die oberste Raumord-
nungs- und Landesplanungsbehörde kann nur er-
folgen, sofern das ZAV positiv beschieden wird. An-
dernfalls behält sich das Ministerium für Landesent-
wicklung und Wohnen eine Herausnahme einzelner 
Gebiete von der Verbindlicherklärung vor.“ 

Auch das RPT verweist darauf, dass das Ergebnis 
des ZAV abzuwarten ist und gegebenenfalls Ne-
benbestimmungen aus dem ZAV in den Regional-
plan zu übernehmen sind. 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 

II.511 
IV.0070 

2.6.1 Zur Deckung des prognostizierten Gewerbeflächen-
bedarfs  wird es als dringend erforderlich angese-
hen, die im Vergleich zum ersten Regionalplan-An-
hörungsentwurf entfallenen Standorte an anderer 
Stelle auszugleichen. Flächen, die überhaupt für 
Gewerbenutzung in Frage kommen sollten zur 
Standorterhaltung bestehender Unternehmen und 

Der Regionalverband hat mit Schreiben 
vom 13.01.2021 gemäß dem Beschluss 
der Verbandsversammlung vom 23. Okto-
ber 2020 – parallel zum Verfahren der Re-
gionalplan-Fortschreibung – für die vier 
Standorte Friedrichshafen-Hirschlatt, Kiß-
legg-Waltershofen (IKOWA), Leutkirch-
Riedlings und Pfullendorf-Wattenreute die 

Kenntnisnahme 
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zur Arbeitsplatzsicherung unbedingt gesichert wer-
den. Dies gilt – mit Verweis auf Regelungen in Bay-
ern – insbesondere auch für die vier nicht an den 
Siedlungsbestand angebundenen Standorte für die 
ein Zielabweichungsverfahren (Plansätze 3.3.6 und 
3.1.9 LEP) eingeleitet wurde. In diesem Zusam-
menhang wird eine Fortschreibung des Landesent-
wicklungsplans wird für dringend erforderlich ange-
sehen, insbesondere um eine wirtschaftliche Ent-
wicklung mit effektiver Flächennutzung nicht zu be-
hindern. 

Einleitung eines Verfahrens zur Abwei-
chung von den Plansätzen 3.3.6 (Z) und  
3.1.9 (Z) des Landesentwicklungsplans 
Baden-Württemberg 2002 nach §§ 6 ROG 
und 24 LplG beim Regierungspräsidium 
Tübingen beantragt. Das Ergebnis bleibt 
abzuwarten, gegebenenfalls sind Neben-
bestimmungen aus dem Verfahren in den 
Regionalplan zu übernehmen. 

II.169 2.6.1 Zu PS 2.6.1: „Ergänzend weisen wir daraufhin, 
dass die Stadt Friedrichshafen auch im Rahmen 
des parallel laufenden Zielabweichungsverfahrens 
gegenüber dem Regierungspräsidium Tübingen 
eine ablehnende Stellungnahme“ zum Schwerpunkt 
für Industrie und Gewerbe in Friedrichshafen-
Hirschlatt  „abgegeben hat. Somit ergibt sich bei der 
Fläche Hirschlatt eine inhaltliche Konsistenz bei 
beiden Stellungnahmen.“ 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 

IV.0080 2.6.1 Zu PS 2.6.1: „Gewerbegebiet Herfatz 

Wir begrüßen natürlich  die Rücknahme der ur-
sprünglichen Flächenausweisung. Wir sind jedoch  
der Auffassung, dass bei noch bestehender Flä-
chenausweisung  keine Anbindung an den Ortsteil 
Herfatz stattfindet. Die Folge wäre, auch hier ein 
Zielabweichungsverfahren  einzuleiten.“ 

Nach Einschätzung der dafür zuständigen 
höheren Raumordnungsbehörde ist der 
Standort gemäß PS 3.3.6 / 3.1.9 LEP als 
an die Siedlung angebundenen zu werten. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0124 2.6.1 Zu PS 2.6.1: „Der Standort IKOWA u. Leutkirch 
(Riedlings) schließen nicht an bestehende Sied-
lungsstrukturen an. Sie widersprechen damit meh-
reren Zielvorgaben des LEP (u.a. 3.1.9, 3.3.6). 
Diese Standorte verlangen zudem erhöhte Infra-
struktur und Unterhaltskosten für Straßenbau, IT-
Anbindung, Wasser-, Abwasser usw. 

Der Regionalverband hat mit Schreiben 
vom 13.01.2021 gemäß dem Beschluss 
der Verbandsversammlung vom 23. Okto-
ber 2020 – parallel zum Verfahren der Re-
gionalplan-Fortschreibung – für die vier 
Standorte Friedrichshafen-Hirschlatt, Kiß-
legg-Waltershofen (IKOWA), Leutkirch-

Kenntnisnahme 
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Zudem wird dadurch das Verkehrsaufkommen er-
höht. Was zu erhöhtem Lärm-, Schadstoffaufkom-
men u. der Ressourcenverbrauch führt. 

Zudem trägt diese Maßnahmen zu einer erhöhten 
Zersiedelung bei.“ 

Riedlings und Pfullendorf-Wattenreute die 
Einleitung eines Verfahrens zur Abwei-
chung von den Plansätzen 3.3.6 (Z) und  
3.1.9 (Z) des Landesentwicklungsplans 
Baden-Württemberg 2002 nach §§ 6 ROG 
und 24 LplG beim Regierungspräsidium 
Tübingen beantragt. Das Ergebnis bleibt 
abzuwarten, gegebenenfalls sind Neben-
bestimmungen aus dem Verfahren in den 
Regionalplan zu übernehmen. 

I.001  2.6.1 Zur Vermeidung einer bandartigen Entwicklung wird 
um Prüfung eines anderen Zuschnitts des Schwer-
punkts für Industrie und Gewerbe in Aulendorf ge-
beten.  

Zwischen dem Vorranggebiet des Regionalplans 
und den Gewerbeflächen des rechtskräftigen Flä-
chennutzungsplans wird eine Lücke erkannt.  

Darüber hinaus werden naturschutzfachliche Be-
denken der Höheren Naturschutzbehörde zum ge-
planten Standort geäußert. 

 

Die Abgrenzung des Vorranggebiets 
wurde in Abstimmung mit dem Landrats-
amt Ravensburg und den beteiligten Kom-
munen unter Berücksichtigung mehrjähri-
ger Vorarbeiten für den interkommunalen 
Gewerbe- und Industriepark Oberschwa-
ben (GIO) der Gemeinden Altshausen, 
Aulendorf, Bad Saulgau und Boms festge-
legt. Die Prüfung eines anderen Zu-
schnitts ist somit bereits im Vorfeld erfolgt. 
Dabei wurden insbesondere naturschutz-
fachliche Aspekte einbezogen.  

Für den geplanten Standort sieht das 
Landratsamt Ravensburg keine unüber-
windbaren Restriktionen hinsichtlich na-
turschutzfachlicher Belange. Es wurde je-
doch darauf hingewiesen, dass vertiefte 
artenschutzrechtliche Untersuchungen im 
Rahmen der nachgelagerten Verfahren 
erforderlich sind. Insbesondere konnten 
eine signifikante Gefährdung des bekann-
ten Feldlerchen-Lebensraums im betroffe-
nen Gebiet und damit verbundene CEF-
Maßnahmen (dauerhafte Sicherung der 
ökologischen Funktion) nicht ausge-
schlossen werden.  

Keine Berücksichtigung 
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Zur Lücke zwischen dem Vorranggebiet 
des Regionalplans und den Gewerbeflä-
chen des rechtskräftigen Flächennut-
zungsplans: 
Die kommunalen Planungen zur Schlie-
ßung der Lücke sind noch nicht verbind-
lich, aber durch ein eingeleitetes FNP-Än-
derungsverfahren und ein BPlan-Verfah-
ren konkretisiert. 

II.510 2.6.1 Der Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in Au-
lendorf „ist luftrechtlich unbedenklich, soweit keine 
Bauwerke mit einer Gesamthöhe von über 100 m 
über Grund errichtet werden sollen. In diesem Fall 
wäre ein flugbetriebliches Gutachten der Deutschen 
Flugsicherung (DFS) und eine Prüfung des Vorha-
bens durch das Bundesaufsichtsamt für Flugsiche-
rung (BAF) nach § 18 a LuftVG erforderlich.“ 

Die Anregung ist auf der nachgelagerten 
Planungsebene zu prüfen. 

Kenntnisnahme 

IV.0021 2.6.1 „Zu dem ausgewiesenen Gewerbegebiet im Raum 
Bad Saulgau: Uns irritiert, dass in der Fortschrei-
bung   des Regionalplans das geplante interkom-
munale  Gewerbegebiet  des Zweckverbands Inter-
kommunaler Gewerbe- und Industriepark Ober-
schwaben (GIO) nicht enthalten ist. Das GIO-Ge-
biet setzt sich von der im fortgeschriebenen Regio-
nalplan ausgewiesenen Fläche bis nach Borns bzw. 
Altshausen fort. Diese sind in der Fortschreibung 
des Regionalplans nicht enthalten. Wenn man 
diese  Fläche mit in den  Regionalplan aufnehmen 
würde, würde das zusätzliche Gewerbegebiet noch 
wesentlich vergrößert. Können Sie uns erklären, 
warum die GIO-Gebiete nicht im Regionalplan aus-
gewiesen werden? 

Wir bitten Sie, die Fläche östlich der Bahnlinie (in 
Richtung Wald) aus der Fortschreibung des Regio-
nalplans herauszunehmen. Dies würde zu einer 

Die Größe des Vorranggebiets ist im regi-
onalen Kontext zu sehen. Die Gesamtflä-
che aller Schwerpunkte für Industrie und 
Gewerbe in der Region wurde auf Basis 
des prognostizierten Flächenbedarfs fest-
gelegt. Das zugrunde liegende Planungs-
konzept ist in der Begründung zu PS 2.6.0 
und 2.6.1 erläutert. 

Darüber hinaus wurde die Abgrenzung 
des Standorts in Abstimmung mit der 
Stadt Bad Saulgau festgelegt. Bei ent-
sprechendem Bedarfsnachweis kann die 
Stadt weitere Fläche im Rahmen der kom-
munalen Bauleitplanung entwickeln, z.B. 
im Bereich des in der Stellungnahme be-
nannten GIO, der über das Vorranggebiet 
hinausgeht. 

Keine Berücksichtigung 
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Verkleinerung der zusätzlichen Gewerbefläche von 
etwa 44 auf etwa 33 ha führen. 

Begründung: Diese Ackerflächen sind ökologisch 
auf jeden Fall  wertvoller als ein Gewerbegebiet. 
Vor allem vermindern alle versiegelten Flächen die 
Grundwasserzufuhr und die  C02- Speicherung. 
Der Flächenbedarf  wäre geringer, wenn flächen-
sparsamer (mehrgeschossig) gebaut würde. Hierzu 
würden höhere Grundstückspreise beitragen. 

Auch könnte die Fläche zwischen Bahnlinie und 
Wald sehr gut als Ausgleichsfläche  für die durch 
Gewerbegebiete versiegelten Flächen genutzt wer-
den.“ 

Ergänzend wird auf die Abwägung zur 
Flächeninanspruchnahme insgesamt so-
wie auf die Plansätze des Regionalplans 
zur sparsamen Flächeninanspruchnahme 
(z.B. PS 2.6.0 (4)) verwiesen. 

II.510 2.6.1 Der Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in Bad 
Saulgau „beeinträchtigt den Sonderlandeplatz Saul-
gau (EDTU) und dessen Platzrunde nicht. Das Vor-
ranggebiet ist dann luftrechtlich unbedenklich, so-
weit keine Bauwerke mit einer Gesamthöhe von 
über 100 m über Grund errichtet werden sollen. In 
diesem Fall wäre ein flugbetriebliches Gutachten 
der Deutschen Flugsicherung (DFS) und eine Prü-
fung des Vorhabens durch das Bundesaufsichtsamt 
für Flugsicherung (BAF) nach § 18 a LuftVG erfor-
derlich.“ 

Die Anregung ist auf der nachgelagerten 
Planungsebene zu prüfen. 

Kenntnisnahme 

II.510 2.6.1 Der Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in Bad 
Waldsee (Gaisbeuren) „wird von der Platzrunde für 
motorisierte Luftfahrzeuge des Flugplatzgeländes 
Bad Waldsee-Reute tangiert. Da momentan die 
konkrete Lage der Baufenster und deren zulässige 
maximalen Gebäudehöhe nicht feststehen, ist eine 
weitergehende Stellungnahme nicht möglich. Die 
Platzrunde ist in einer Höhe von 2.700 feet MSL 
bzw. 839 m ü. NN. geführt.“ 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 
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II.510 2.6.1 Der Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in Bad 
Waldsee (Wasserstall) „ist luftrechtlich unbedenk-
lich, soweit keine Bauwerke mit einer Gesamthöhe 
von über 100 m über Grund errichtet werden sollen. 
In diesem Fall wäre ein flugbetriebliches Gutachten 
der Deutschen Flugsicherung (DFS) und eine Prü-
fung des Vorhabens durch das Bundesaufsichtsamt 
für Flugsicherung (BAF) nach § 18 a LuftVG erfor-
derlich. Außerdem befindet sich in der Nähe ein 
Gelände, welches für den Gleitschirmbetrieb ge-
nutzt wird (Gelände Osterhofen). Wir empfehlen 
deshalb, den Deutschen Hängegleiterverband e.V. 
zu beteiligen.“ 

Die Anregung ist auf der nachgelagerten 
Planungsebene zu prüfen. 

Eine Beteiligung des Deutschen Hänge-
gleiterverband e.V. ist erfolgt (keine Be-
troffenheit). 

Kenntnisnahme 

II.168  2.6.1 Die Stadt Bad Wurzach kann der Herausnahme des 
gegenüber dem ersten Anhörungsentwurf der Regi-
onalplan-Fortschreibung gestrichenen Schwer-
punkts für Industrie und Gewerbe in Bad Wurzach - 
Brugg „nur unter Vorbehalt zustimmen, dass hier-
durch kein Verlust an gewerblichen Bauflächen für 
die Stadt entsteht.“ 

Die Stadt Bad Wurzach ist am neu festge-
legten interkommunalen Schwerpunkt für 
Industrie und Gewerbe in Leutkirch-Ried-
lings beteiligt, das ersatzweise für den 
Standort Bad Wurzach (Brugg) in den Re-
gionalplanentwurf aufgenommen wurde.  

Darüber hinaus ist eine bedarfsgerechte 
kommunale Gewerbeentwicklung möglich 
(siehe Ausführungen zu PS 2.6.0 (5)). 

Kenntnisnahme 

IV.0063 
IV.0151 
F23 

2.6.1 Es werden Bedenken gegenüber dem Schwerpunkt 
für Industrie und Gewerbe in Baienfurt / Baindt ge-
äußert aufgrund:  

(a) einer nicht ausreichenden Berücksichtigung von 
gesetzlichen Grundlagen (Klimaschutzgesetz, Na-
turschutzgesetz etc.), 

(b) der angewandten Methodik zur Ermittlung des 
Gewerbeflächenbedarfs,  

(c) einer zu hohen Flächeninanspruchnahme (Ver-
siegelung, 30-Hektar-Ziel), 

Der Regionalverband beurteilt die Beden-
ken wie folgt: 

(a) Alle rechtlichen Grundlagen wurden im 
Fortschreibungsentwurf des Regional-
plans angemessen berücksichtigt, insbe-
sondere das Raumordnungsgesetz, das 
Landesplanungsgesetz sowie weitere  
Gesetze und Rechtsvorschriften zum Na-
turschutz, Bodenschutz, Klimaschutz etc. 

(b) Der Gewerbeflächenbedarf für die Re-
gion und deren Landkreise bis zum Jahr 
2035 wurde durch einen Gutachter unter 

Keine Berücksichtigung 



   
    

85 
 

(d) der Rücknahme eines Regionalen Grünzugs, 

(e) der nicht angemessenen Berücksichtigung von 
Umweltaspekten, insbesondere zum Klimaschutz, 
Natur- und Artenschutz, Bodenschutz und von Aus-
wirkungen auf den Menschen (Emissionen, Lebens-
qualität), 

(f) von Beeinträchtigungen für die Landwirtschaft 
(Nahrungsmittel-produktion, mögliche Betriebsauf-
gaben) sowie 

(g) sonstigen Belangen (zu wenig entstehende Ar-
beitsplätze, Aspekte des Flächenerwerbs).  

Die Bedenken wurden auch im Rahmen einer Peti-
tion an den Landtag von BW gerichtet. 

 

Einsatz von anerkannten Berechnungs-
modellen ermittelt (siehe PS 2.4.1 des 
Regionalplanentwurfs). 

(c) Gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 5 LplG sind im 
Regionalplan Schwerpunkte für Industrie, 
Gewerbe und Dienstleistungseinrichtun-
gen festzulegen, soweit es für die Ent-
wicklung und Ordnung der räumlichen 
Struktur der Region erforderlich ist. So-
wohl die Notwendigkeit der Festlegungen, 
als auch die in der Laufzeit des Regional-
plans prognostizierten Flächenbedarfe 
sind im Regionalplanentwurf dokumentiert 
(PS 2.4.1 und 2.6).  

Auf eine möglichst sparsame Flächenin-
anspruchnahme wird durch eine Vielzahl 
von Plansätzen des Regionalplanentwurfs 
hingewirkt, beispielsweise durch die Ziele 
zu einer effizienten Flächeninanspruch-
nahme (PS 2.6.0 (3)) und zur Nutzung 
vorhandener und verfügbarer Flächenpo-
tenziale vor der Inanspruchnahme zusätz-
licher Außenbereichsflächen (PS 2.6.0 
(5)). Die Vorgehensweise entspricht somit 
den gesetzlichen Vorgaben einer bedarfs-
gerechten Siedlungsentwicklung.  

Zum nicht normierten 30-Hektar-Ziel der 
Bundesregierung  gibt es derzeit noch 
keine rechtliche Regelung, wie der bun-
desweite Mittelwert – unter Berücksichti-
gung von regionalen Besonderheiten (z.B. 
Wachstums- / Schrumpfungseffekte) – auf 
kleinere räumliche Einheiten (Länder, Re-
gionen, Gemeinden etc.) übertragen wer-
den soll. Eine undifferenzierte Umrech-
nung auf die Wachstumsregion Boden-
see-Oberschwaben anhand der aktuellen 



   
    

86 
 

Bevölkerungszahlen würde beispielsweise 
dazu beitragen, das Problem des Wohn-
raummangels deutlich zu verschärfen. 

Die Festlegung des interkommunalen 
Standorts Baienfurt/Baindt ist zudem im 
Zusammenhang mit dem benachbarten 
Oberzentrum Weingarten zu sehen, auf 
dessen Gemarkung keine größere Gewer-
beflächenentwicklung mehr möglich ist. 
Darüber hinaus trägt der Standort dazu 
bei, den Bodenseeuferbereich vom zu-
nehmenden Siedlungsdruck zu entlasten 
(PS 6.2.4 LEP). 

(d) Die Rücknahme des Regionalen Grün-
zugs zugunsten eines Vorranggebiets für 
Industrie und Gewerbe ist das Ergebnis 
eines Abwägungsprozesses. Im Ergebnis 
der Abwägung überwiegen die Belange 
einer bedarfsgerechten Gewerbeentwick-
lung gegenüber den Belangen des Frei-
raumschutzes (siehe auch e.). In Ergän-
zung dazu wird der gesamte Landschafts-
raum westlich der B 30 unter Flächen-
schutz gestellt. 

(e) Alle relevanten Umweltbelange wur-
den im Rahmen einer vertieften Umwelt-
prüfung untersucht und im Umweltbericht 
zum Regionalplanentwurf dokumentiert. 
Diese Prüfung umfasst alle vom Petenten 
genannten Aspekte, insbesondere natur-
schutzrechtliche Prüfungen gemäß Bun-
desnaturschutzgesetz und eine strategi-
sche Umweltprüfung gemäß EU-Richtlinie 
2001/42/EG (SUP-RL). Im Ergebnis führt 
das Vorhaben zwar zu Beeinträchtigun-
gen (Natura 2000 - Gebiete, Artenvorkom-
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men, Schutzgüter Mensch, Tiere/Pflan-
zen/biologische Vielfalt, Boden sowie 
Klima und Luft), in der raumordnerischen 
Gesamtbewertung ist der Standort jedoch 
als Vorranggebiet geeignet. 

Der Aspekt des Klimaschutzes wird dar-
über hinaus durch eine Vielzahl von 
Plansätzen des Regionalplanentwurfs auf-
gegriffen, beispielsweise durch die Ziele 
zur Aktivierung innerörtlicher Bauflächen-
potenziale (PS 2.4.0 (2), der Festlegung 
von Mindest-Bruttowohndichtewerten (PS 
2.4.1 (5) und (6)), die ausnahmsweise Zu-
lässigkeit von Windkraftanlagen in Vor-
ranggebieten für besondere Waldfunktio-
nen (PS 3.2.2 (3)) und Vorranggebieten 
für Naturschutz und Landschaftspflege 
(PS 3.2.1 (3)) sowie die ausnahmsweise 
Zulässigkeit von Freiflächen-Solarenergie-
anlagen in Regionalen Grünzügen (PS 
3.1.1 (4)). 

(f) Die genannten Bedenken treten an al-
len landwirtschaftlich genutzten Standor-
ten gleichermaßen auf und sind somit 
kein spezifisches Kriterium für den Stand-
ort Baienfurt/Baindt. Soweit möglich, wer-
den bei der Festlegung der Schwerpunkte 
für Industrie und Gewerbe vorbelastete 
Standorte (Konversionsgebiete etc.) ge-
nutzt, in vielen Teilräumen der Region ist 
dies jedoch nicht möglich. 

(g) Weitere genannte Bedenken (zu wenig 
Arbeitsplätze, Flächenerwerb) fallen nicht 
in die Regelungskompetenz des Regio-
nalverbandes und sind auf der nachgela-
gerten Planungsebene zu behandeln. 
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II.106 
II.107 
II.186 
II.208  

2.6.1 In PS 2.6.1 (3) wird die interkommunale Ausrich-
tung des Schwerpunkts für Industrie und Gewerbe 
in Baienfurt / Baindt als Ziel formuliert. Dadurch 
wird die Entwicklung des Gebiets erschwert und 
verzögert.  

Die Festlegung der interkommunalen Aus-
richtung erfolgte in Abstimmung mit den 
beteiligten Kommunen. Eine mögliche 
Verzögerung oder Erschwernis bei der 
Entwicklung des Gebiets ist in Kauf zu 
nehmen, da die Vorteile einer interkom-
munalen Ausrichtung überwiegen. Zu den 
Vorteilen gehören eine sparsamere Flä-
cheninanspruchnahme und der Schutz 
von lokalen Flächen an anderer Stelle, die 
landschaftlich und ökologisch oftmals 
hochwertiger einzustufen sind.  

Beim Standort in Baienfurt / Baindt ist die 
interkommunale Ausrichtung insbeson-
dere durch die fehlenden Entwicklungs-
möglichkeiten in benachbarten Gemein-
den innerhalb des Verwaltungsverbands, 
durch die aus der Bündelung der Bedarfe 
resultierende Größe des Vorranggebiets 
sowie durch die gemarkungsübergrei-
fende Lage begründet. Bezüglich der am 
interkommunalen Gewerbegebiet beteilig-
ten Kommunen sind die Gemeinden Bai-
enfurt, Baindt, Berg und die Stadt Wein-
garten vorgesehen. 

Keine Berücksichtigung 

II.106 2.6.1 Im Bereich des geplanten Schwerpunkts für Indust-
rie und Gewerbe „Niederbiegen / Schachen“ ist der 
Gemeinde Baienfurt ein eigenes Gewerbegebiet in 
einer Größenordnung von 15 ha zu ermöglichen. 
Auf die Stellungnahme der Gemeinde Baienfurt 
zum ersten Anhörungsentwurf der Regionalplan-
Fortschreibung, insbesondere auf Anlage 1 dieser 
Stellungnahme wird verwiesen. 

Die Abgrenzung des Standorts ist in en-
ger Abstimmung mit den am interkommu-
nalen Schwerpunkt für Industrie und Ge-
werbe beteiligten Kommunen erfolgt. Die 
Größe des Vorranggebiets deckt, auch 
unter Berücksichtigung der anderen am 
interkommunalen Standort beteiligten 
Kommunen, den Gewerbeflächenbedarf 
der Gemeinde Baienfurt vollständig ab. 

Keine Berücksichtigung 
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II.521 2.6.1 Archäologische Denkmalpflege: Beim Schwerpunkt 
für Industrie und Gewerbe in Baienfurt / Baindt sind 
"im Falle von Baumaßnahmen und den damit ver-
bundenen Bodeneingriffe Kulturdenkmale gemäß § 
2 DSchG gefährdet (…) oder“ können „bei Prüffäl-
len gefährdet sein (...). Die überplanten Bereichen 
tangieren jeweils Prüffallflächen von historischen 
Ortskernen. Hier ist für alle Erdbaumaßnahmen in 
diesen Bereichen eine denkmalschutzrechtliche 
Genehmigung erforderlich, die je nach Umfang und 
Art der Maßnahmen Auflagen enthalten wird.“ 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 

II.510 2.6.1 Der Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in Bai-
enfurt / Baindt „ist luftrechtlich unbedenklich, soweit 
keine Bauwerke mit einer Gesamthöhe von über 
100 m über Grund errichtet werden sollen. In die-
sem Fall wäre ein flugbetriebliches Gutachten der 
Deutschen Flugsicherung (DFS) und eine Prüfung 
des Vorhabens durch das Bundesaufsichtsamt für 
Flugsicherung (BAF) nach § 18 a LuftVG erforder-
lich.“ 

Die Anregung ist auf der nachgelagerten 
Planungsebene zu prüfen. 

Kenntnisnahme 

II.169  2.6.1 Entsprechend dem Beschluss des Gemeinderats 
erneuert die Stadt Friedrichshafen die Bitte, den 
Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in Hirsch-
latt aus dem Regionalplanentwurf zu streichen. 

Die Verbandsverwaltung hält am Be-
schluss der Verbandsversammlung vom 
23.10.2020 fest. Demnach verbleibt der 
Standort aus folgenden Gründen im Regi-
onalplanentwurf: 

(1) Das Oberzentrum Friedrichshafen hat 
als wichtigstes wirtschaftliches Zentrum 
der Region die Bereitstellung von Arbeits-
plätzen zu gewährleisten (PS 2.5.8 (Z) 
LEP und PS 2.2.1 Z (2) Regionalplan). 
Die Stadt verfügt nach eigenen Angaben 
ohne den Standort Hirschlatt nur noch 
über 1,4 ha gewerbliche Bauflächen. 

Keine Berücksichtigung 
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(2) Es gibt keine vernünftigen Alternativ-
flächen mit vergleichbarer Eignung. Insbe-
sondere ist der Standort mit dem Stadt-
entwicklungskonzept der Stadt (Oktober 
2017) vereinbar.  

(3) Unter Berücksichtigung der Studie 
zum regionalen Gewerbeflächenbedarf 
(siehe PS 2.4.1) kann der Bodenseekreis 
den Bedarf an Industrie und Gewerbeflä-
chen nicht decken. 

(4) Der Standort ist über die geplante 
Bundesstraße B 30 (neu) zukünftig sehr 
gut an das übergeordnete Straßennetz 
angebunden. 

(5) Der Regionalplan sichert die Flächen 
für eine gewerbliche Nutzung über die 
Laufzeit des Plans (15-20 Jahre). Über 
die tatsächliche Entwicklung der Flächen 
entscheidet die Stadt im Rahmen ihrer 
kommunalen Planungshoheit. 

II.521 
II.521_1 
II.521_2 

2.6.1 Das Landesamt für Denkmalpflege äußert aus 
denkmalfachlichen Gründen Bedenken gegen eine 
gewerbliche Entwicklung am Standort Friedrichsha-
fen-Hirschlatt, da das Plangebiet innerhalb der 
Wirkzone des regional bedeutsamen Kulturdenkma-
les Kehlhof liegt (Blickperspektiven). Die Belange 
des Umgebungsschutzes bezüglich dieses regional 
bedeutsamen Kulturdenkmales müssen auf der 
Ebene der Regionalplanung thematisiert und in den 
nachgelagerten Verfahren geklärt werden. Die For-
derung auf den Verzicht des Standorts im Rahmen 
des Zielabweichungsverfahrens zum Anbindegebot, 
die von der Einschätzung der anderen Stellungnah-
men des Landesdenkmalamts zur Regionaplan-
Fortschreibung abweicht, wurde durch eine ergän-
zende Stellungnahme dahingehend überarbeitet, 

Die Beeinträchtigung ist bereits im An-
hang des Umweltberichts beim Schutzgut 
„Kultur- und Sachgüter“ (Steckbriefe) the-
matisiert. Bei den Minimierungsmaßnah-
men wurde der Sachverhalt ergänzt: 

„Berücksichtigung des Denkmalschutzes 
(…) in der Bauleitplanung“. 

Teilweise Berücksichti-
gung 
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dass die denkmalfachlichen Belange auf der nach-
gelagerten kommunalen Planungsebene geklärt 
werden müssen. 

I.001 
II.801, 
IV.0013 

2.6.1 Zum Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe Fried-
richshafen-Hirschlatt hat die Höhere Naturschutzbe-
hörde „inzwischen Kenntnis vom Vorkommen von 
mindestens sechs streng geschützten Fledermaus-
arten im direkt südöstlich angrenzenden Waldgebiet 
(„großes Moos“). Zudem sind im weiteren Umfeld 
Wochenstuben von sieben weiteren Fledermausar-
ten bekannt. Es muss davon ausgegangen werden, 
dass zumindest ein Teil der Arten die überplanten 
Flächen zum Nahrungserwerb aufsucht. Wie essen-
tiell diese Flächen für die vorkommenden Fleder-
mäuse sind, müsste auch auf Ebene der Regional-
planung zumindest überschlägig fachgutachterlich 
beleuchtet werden.“ 

Aufgrund der Habitatausstattung (vorwie-
gend Intensivobst, zur Hälfte unter Hagel-
netzen, sehr wenige Altbäume, die zudem 
erhalten werden können) kann auf der 
vorliegenden Planungsebene nicht davon 
ausgegangen werden, dass der Teille-
bensraum des geplanten Gewerbegebie-
tes ein essentieller Nahrungsraum für die 
genannten Fledermausvorkommen dar-
stellt. Zudem stehen vergleichbare Offen-
landflächen in der Umgebung in ausrei-
chendem Umfang zur Verfügung. Weiter-
hin bestehen auf nachgelagerten Pla-
nungsebene diverse Möglichkeiten ver-
bleibende Beeinträchtigungen durch An-
passungsmaßnahmen oder durch Struk-
turverbesserungen zu beheben (s.u.). In-
sofern ist auch nicht von erheblichen Be-
einträchtigungen für die vorkommenden 
FFH-Arten (Anhang IV) auszugehen. Auf 
Regionalplanebene ist vielmehr davon 
auszugehen, dass durch vorgezogene 
CEF-oder  FCS Maßnahmen eine Kom-
pensation erreicht werden kann.  

Es bestehen keine Ausschlussgründe auf 
vorliegender Planungsebene. Dies wurde 
auch nach Rücksprache mit dem Fach-
gutachter so bestätigt, der die örtlichen 
Verhältnisse sehr gut kennt. 

Folgende Minimierungsmaßnahmen soll-
ten im Rahmen der nachgelagerten Ver-
fahren geprüft werden: 

Teilweise Berücksichti-
gung 
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-Durchdachtes Beleuchtungsmanagement 
mit Abschirmung angrenzender Flächen 
vor Lichtemissionen (z.B. hohe Vegetati-
onsstrukturen insbesondere im Hinblick 
auf die Bechstein Fledermaus) 

-Aufwertung von Habitatstrukturen im 
räumlich funktionalen Umfeld  

-Nutzungsextensivierung, Förderung des 
Strukturreichtums 

-Langfristige Sicherung von Habitatbe-
standteilen (Sicherung von Bäumen, die 
Quartierfunktion für Fledermäuse über-
nehmen können, licht- und barrierefrei) 

-Einsatz heimischer Gehölze innerhalb 
der Gewerbegebietserweiterung 

-Erhalt eines Nahrungskorridors westlich 
der K7726 bis zum Waldgebiet Dornach 

Der Anhang des Umweltberichts (Steck-
brief) wurde beim Schutzgut „Tiere, Pflan-
zen und biologische Vielfalt“ (Beeinträchti-
gungen und Minimierungsmaßnahmen) 
diesbezüglich präzisiert. 

II.801, 
IV.0013 

2.6.1 Solange der Verlauf der Bundesstraße B 30 (neu) 
zur verkehrlichen Anbindung des Schwerpunkts für 
Industrie und Gewerbe Friedrichshafen-Hirschlatt 
noch nicht feststeht, kann damit nicht argumentiert 
werden. 

Darüber hinaus werden Bedenken zum Boden-, Na-
tur- und Artenschutz geäußert.  

 

Im Abstimmungsprozess zwischen dem 
Bundesministerium für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur, dem Ministerium für Ver-
kehr Baden-Württemberg und dem Regie-
rungspräsidium Tübingen wurde einver-
nehmlich festgestellt, dass die bisherigen 
Untersuchungen zur B 30 neu zwischen 
Friedrichshafen und Ravensburg/Eschach 
für die Variante Ost sprechen. Nur diese 
Variante lässt eine Bewältigung der natur-
schutzfachlichen und –rechtlichen Kon-
flikte erwarten. Die Variante Ost bindet 

Keine Berücksichtigung 
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den geplanten Standort Friedrichshafen 
(Hirschlatt) sehr gut an. 

Bezüglich der übrigen Anregungen wird 
auf die Abwägung zur Flächeninanspruch-
nahme insgesamt verwiesen. 

II.142 2.6.1 Es wird gefordert, die Realisierung des Schwer-
punkts für Industrie und Gewerbe Friedrichshafen-
Hirschlatt von der Verkehrsfreigabe der Bundes-
straße B 30 (neu) abhängig zu machen und einen 
entsprechenden Hinweis im Regionalplanentwurf zu 
ergänzen. 

Von Seiten der zuständigen Verkehrsbe-
hörde des Kreises sind keine Hinweise 
bzgl. der Erhöhung des innerörtlichen 
Verkehres bzw. der Überlastung des Stra-
ßennetzes an uns herangetragen worden. 
Zudem steht noch nicht feststeht, welche 
Art von Gewerbe sich auf dem Vorrangge-
biet Hirschlatt ansiedeln wird. Daher kön-
nen auch noch keine belastbaren Progno-
sen über die Zunahme des Berufsver-
kehrs der dort Beschäftigten und den Ge-
werbeverkehr getroffen werden. Über die 
bauliche und zeitliche Realisierung des 
Vorranggebietes ist auf der nachgelager-
ten Planungsebene zu entscheiden. 

Keine Berücksichtigung 

II.510 2.6.1 Es wird auf möglicherweise eingeschränkte Er-
schließungsmöglichkeiten des Schwerpunkts für In-
dustrie und Gewerbe in Friedrichshafen durch den 
Verkehrslandeplatz Friedrichshafen hingewiesen. 

Im Umweltbericht sind die Belange des 
Luftverkehrs bereits berücksichtigt. Sie 
sind auf der nachgelagerten Planungs-
ebene zu prüfen. 

Kenntnisnahme 

I.001 2.6.1 Aufgrund der Inanspruchnahme von Niedermoorbö-
den wird der Schwerpunkt für Industrie und Ge-
werbe in Fronreute abgelehnt. Zudem sind klima-
schädliche Auswirkungen nicht berücksichtigt. 

„Auch die Frage nach der Notwendigkeit der Aus-
weisung eines VRG an dieser Stelle, wenn nur 5 
km entfernt ein anderes, dreimal so großes VRG für 

Nach Ansicht des Regionalverbandes 
handelt es sich um ein ehemaliges, inzwi-
schen weitgehend degeneriertes Nieder-
moor, das zudem eine isolierte, singuläre 
Lage und eine begrenzte Ausdehnung (< 
10 ha) aufweist. Die Inanspruchnahme 
der Fläche zur Gewerbeentwicklung stellt 
daher gemäß Anlage 3 des Umweltbe-
richts zwar eine erhebliche Beeinträchti-
gung des Schutzguts Boden dar, jedoch 

Keine Berücksichtigung 
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Industrie und Gewerbe geplant ist (436-141 Baien-
furt-Baindt – Niederbiegen/Schachen), bleibt weiter-
hin offen.“ 

keinen Ausschlussgrund. Mögliche klima-
tische Auswirkungen sind in dieser Be-
wertung eingeschlossen. 

Die Notwendigkeit des Vorranggebiets ist 
im regionalen Kontext zu sehen. Die Ge-
samtfläche aller Schwerpunkte für Indust-
rie und Gewerbe in der Region wurde auf 
Basis des prognostizierten Flächenbe-
darfs festgelegt. Das zugrunde liegende 
Planungskonzept ist in der Begründung 
zu PS 2.6.0 und 2.6.1 erläutert.  

II.509 2.6.1 Der Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe „"Fron-
reute-Blitzenreute" (ca. 14 ha) liegt etwa zu Zwei-
drittel auf einem Niedermoor.“ 

Das Thema Niedermoor ist im Umweltbe-
richt bereits berücksichtigt. 

Kenntnisnahme 

II.164 2.6.1 Die Gemeinde Wolpertswende begrüßt „die Auf-
nahme des gemeinsam mit der Gemeinde Fron-
reute vorgesehenen, interkommunalen Gewerbege-
biets an der Bundesstraße B 32 in Blitzenreute.“ 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 

II.510 2.6.1 Der Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in 
Fronreute „ist luftrechtlich unbedenklich, soweit 
keine Bauwerke mit einer Gesamthöhe von über 
100 m über Grund errichtet werden sollen. In die-
sem Fall wäre ein flugbetriebliches Gutachten der 
Deutschen Flugsicherung (DFS) und eine Prüfung 
des Vorhabens durch das Bundesaufsichtsamt für 
Flugsicherung (BAF) nach § 18 a LuftVG erforder-
lich.“ 

Die Anregung ist auf der nachgelagerten 
Planungsebene zu prüfen. 

Kenntnisnahme 

II.203 2.6.1 Der Gemeindeverwaltungsverband Lauchertal be-
grüßt „die im Fortschreibungsentwurf enthaltenen 
Potentialflächenentwicklungen der beiden interkom-

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 
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munalen Gewerbeflächen „Hettingen/Veringen-
stadt“ sowie Laucherttal „Nord“ in der Grenzlage 
von Gammertingen mit Neufra.“ 

II.170 2.6.1 Die Stadt Gammertingen sieht nicht „nur in unse-
rem eigenen städtischen Interesse, sondern auch in 
konkreter interkommunaler Zusammenarbeit mit der 
Nachbarkommune Neufra“ (…) „die  von Ihnen vor-
genommenen  und zugesagten  Ergänzungen  und  
Korrekturen  der  Gewerbe-   und Industrieflächen 
im Bereich des geplanten interkommunalen Gewer-
begebietes „Laucherttal Nord" als sehr gelungen 
an. Vor allem in Folge der sich inzwischen   ver-
schärften Biotopverbundssituation auf der Gemar-
kung Neufra sind wir als Stadt  Gammertingen sehr 
daran interessiert, die gewerblichen Entwicklungen 
mit entsprechenden  Potenzialflächen für beide 
Kommunen umzusetzen. Insoweit sind wir gerne 
bereit, die im Flächennutzungsplan „Laucherttal" 
ausgewiesenen Gewerbepotenzialflächen entspre-
chend nochmals anzupassen. Allerdings erfordert 
momentan die Raumordnungsbehörde beim Regie-
rungspräsidium Tübingen, in Zusammenhang mit 
einer geringfügigen Anpassung unseres  Gewerbe-
gebietsentwi cklung im GE „Alb III"  im  Stadtteil  
Harthausen,  eine  Reduzierung unserer im Flä-
chennutzungsplan „Laucherttal"  dargestellten GE 
3-Fläche   im  Gewann „Staigesch/Herdleäcker" um 
rund l ha  Fläche, um die  im BPlanverfahren „Alb 
III" vorgesehenen weiteren ca. 1 ha erforderlichen 
Kleingewerbe- und Handwerksflächen 1 : 1 auszu-
gleichen. Das RP vertritt dabei seit längerem die für 
uns nicht nachvollziebare Haltung, dass eine klein-
gewerbliche Entwicklung  lokaler  Handwerks-  und 
Dienstleistungsunternehmen, die in Folge vorhan-
dener Gemengelagen oder nicht vorhandener in-
nerörtlicher Erweiterungsflächen in GE aussiedeln 
wollen, nicht an dem von uns vorgesehenen zentra-

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 
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len Kleingewerbestandort in unseren drei Albge-
meinden Harthausen, Feldhausen und Kettenacker, 
sondern lediglich nur noch am Zentralstandort in 
Gammertingen „Laucherttal Nord" stattfinden kann. 
Die vom RP geforderte „gegenseitige Aufrechnung" 
ist aber mit Blick auf die neue interkommunale Ent-
wicklung  von Gammertingen und Neufra in „Lau-
cherttal „Nord" nicht mehr  zeitgemäß   und  nur  
lokla fixiert. Vor dem Hintergrund einer  dringend  
gebotenen  gewerblichen  Entwicklung  im Norden 
des Landkreises Sigmaringen, und insbesondere 
auch im Norden der Region Bodensee-Oberschwa-
ben in der  unmittelbaren  Nähe  zur  Nachbarre-
gion  Neckar-Alb, sollten wir hier gemeinsam eine 
solche gegenseitige Auffrechnung nicht weiterver-
folgen müssen. Insoweit werden wir uns im nächs-
ten Verfahrensschritt des Bebauungsplanverfah-
rens „Alb III" noch vor der nächsten Offenlage 
nochmals mit Ihnen konkret in Verbindung setzen. 
Auch hierzu in der Anlage aktuelle Bebauungsplan- 
und FNPL- Skizzen.“ 

II.510 2.6.1 Der Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in 
Gammertingen / Neurfa „beeinträchtigt nicht die In-
teressen des Sonderlandeplatzes Albstadt Deger-
feld  (EDSA). Das Vorranggebiet ist dann luftrecht-
lich unbedenklich, soweit keine Bauwerke mit einer 
Gesamthöhe von über 100 m über Grund errichtet 
werden sollen. In diesem Fall wäre ein flugbetriebli-
ches Gutachten der Deutschen Flugsicherung 
(DFS) und eine Prüfung des Vorhabens durch das 
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) nach 
§ 18 a LuftVG erforderlich.“ 

Die Anregung ist auf der nachgelagerten 
Planungsebene zu prüfen. 

Kenntnisnahme 

II.510 2.6.1 Es wird auf möglicherweise eingeschränkte Er-
schließungsmöglichkeiten des Schwerpunkts für In-
dustrie und Gewerbe in Gullen durch den Verkehrs-
landeplatz Friedrichshafen hingewiesen. 

Im Umweltbericht sind die Belange des 
Luftverkehrs bereits berücksichtigt. Sie 
sind auf der nachgelagerten Planungs-
ebene zu prüfen. 

Kenntnisnahme 
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I.001 
II.302 
II.801, 
IV.0013 
II.804-1 

2.6.1 Aufgrund naturschutzfachlicher Restriktionen wer-
den die regionalbedeutsamen Schwerpunkte für In-
dustrie und Gewerbe in Herbertingen und Hohen-
tengen in Frage gestellt. Insbesondere wird die 
Konkretisierung / Überarbeitung von Plansätzen, 
Begründung und Umweltbericht im Hinblick auf die 
notwendigen Ausgleichsmaßnahmen und die Ab-
grenzung des Vorranggebiets gefordert. 

Außerdem wird die Vereinbarung mit dem Biodiver-
sitätsschutzgesetzt des Landes durch die Nähe 
zum benachbarten Naturschutzgebiet „Ölkover 
Ried“ in Frage gestellt (Kulissenwirkung, Zugvögel, 
Vögel der offenen Feldfluren etc.). 

Mögliche naturschutzfachliche Beein-
trächtigungen durch das Vorranggebiet 
wurden mit Vertretern des Regierungsprä-
sidiums Tübingen, des Landratsamtes 
Sigmaringen, der beteiligten Gemeinden, 
des mit einem naturschutzfachlichen Gut-
achten beauftragten Büros für Tierökolo-
gie und Planung (Trautner, Quellenan-
gabe s.u.) und des Regionalverbands mit 
folgendem Ergebnis erörtert: 

1. Die beteiligten Stellen (s.o.) halten eine 
artenschutzfachlich orientierte Inwertset-
zung von Waldgebieten im Naturschutz-
gebiet bzw. dem dienenden Landschafts-
schutzgebiet (Umwandlung in Offenland 
etc.) zur Schaffung von zusätzlichem Le-
bensraum für den vom Aussterben be-
drohten Großen Brachvogel und für an-
dere an gehölzfreie Wiesenlandschaften 
gebundene Vogelarten für geeignete 
Maßnahmen, um die durch die Gewerbe-
gebiete zu erwartenden Nachteile zu kom-
pensieren. 

2. Naturschutzfachliche Bedenken stellen 
somit auf der Ebene der Regionalplanung 
kein Ausschlusskriterium dar. Die ab-
schließende Prüfung zur Vereinbarkeit 
von Gewerbeflächenentwicklung und Na-
turschutz ist auf der nachgelagerten Pla-
nungsebene durchzuführen. 

3. Der aus der Umwandlung in Offenland 
resultierende Waldausgleich ist im Zuge 
des Genehmigungsverfahrens auf kom-
munaler Ebene umzusetzen.  

Teilweise Berücksichti-
gung 
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4. Der im Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020 vorgesehene Schwerpunkt für In-
dustrie und Gewerbe in Hohentengen 
bleibt bestehen. 

 

Der Plansatz 2.6.1 (2) wurde nicht geän-
dert. Zur Präzisierung des Sachverhalts 
wurde jedoch die Begründung zu PS 2.6.0 
und 2.6.1 wie folgt ergänzt: 

„Die Schwerpunkte für Industrie und Ge-
werbe in Herbertingen und Hohentengen 
sind aufgrund von naturschutzfachlichen 
Restriktionen nur dann in der vorgesehe-
nen Größe umsetzbar, wenn entspre-
chende Ausgleichsmaßnahmen auf der 
nachgelagerten Planungsebene durchge-
führt werden. Insbesondere ist darzule-
gen, wie die Beeinträchtigungen durch 
Gegensteuerungsmaßnahmen an ande-
ren Stellen im Randbereich des Natur-
schutzgebiets und Aufwertungsmaßnah-
men innerhalb des Naturschutzgebiets 
ausgeglichen werden können. Mögliche 
Änderungen der Gebietsabgrenzungen 
können erst nach weiteren vertiefenden 
Untersuchungen im Zuge der Bauleitpla-
nung abschließend beurteilt werden 
(siehe Umweltbericht).“ 

Darüber hinaus wurde der Anhang des 
Umweltberichts (Steckbriefe) beim 
Schutzgut „Tiere, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt“ (Minimierungsmaßnahmen) 
und der raumordnerischen Gesamtbewer-
tung diesbezüglich präzisiert. 

Quellenangabe: 
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TRAUTNER, J. (2020): Fortschreibung 
Regionalplan Bodensee-Oberschwaben - 
Einschätzung des Konfliktpotenzial der 
geplanten Vorranggebiete für Industrie 
und Gewerbe sowie Vorranggebiete für 
den Wohnungsbau hinsichtlich Arten- und 
Gebietsschutz: Fachgutachten mit Steck-
briefen zu Einzelgebieten - Arbeitsgruppe 
für Tierökologie und Planung, Filderstadt. 

II.510 2.6.1 Es wird auf möglicherweise eingeschränkte Er-
schließungsmöglichkeiten der Schwerpunkte für In-
dustrie und Gewerbe in Herbertingen, Hohentengen 
und Mengen durch den Verkehrslandeplatz Men-
gen hingewiesen. 

Im Umweltbericht sind die Belange des 
Luftverkehrs bereits berücksichtigt. Sie 
sind auf der nachgelagerten Planungs-
ebene zu prüfen. 

Kenntnisnahme 

II.804-1 2.6.1 Zur Minderung der Auswirkungen durch den 
Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in Herbert-
ingen ist ein dienendes Landschaftsschutzgebiet 
nötig. Außerdem ist beiderseits des Rötenbachs ein 
10 m breiter Randstreifen auszuweisen. 

Die Ausweisung von (dienenden) Land-
schaftsschutzgebieten fällt nicht in die Zu-
ständigkeit des Regionalverbandes. Ein 
10 m breiter Randstreifen ist im Planungs-
maßstab 1 : 50.000 der Raumnutzungs-
karte des Regionalplans nicht abzubilden. 

Keine Berücksichtigung 

II.509 2.6.1 Der Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in Her-
bertingen liegt „mit über 50 % der Fläche auf einem 
Feuchtbodenstandort mit den Bodentypen Anmoor-
gley, Nassgley und Moorgley.“ 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 

II.171 2.6.1 Die Gemeinde Hettingen regt an, die im Bereich 
Langensteig bereits im rechtskräftigen FNP enthal-
tenen Gewerbeflächen als Vorranggebiet für Indust-
rie und Gewerbe festzulegen. 

Der von der Gemeinde Hettingen vorge-
schlagene Schwerpunkt für Industrie und 
Gewerbe wird aus folgenden Gründen 
nicht als Vorranggebiet in den Regional-
plan übernommen: 

 1. Regionalbedeutsame Schwerpunkte 
für Industrie und Gewerbe werden insbe-
sondere dort festgelegt, wo aufgrund gro-

Keine Berücksichtigung 
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ßer Flächenkonkurrenz (Verdichtungs-
raum, Bodenseekreis) oder bei fehlendem 
Entwicklungspotenzial einzelner Gemein-
den eine interkommunal ausgerichtete 
Flächensicherung notwendig ist. Dies trifft 
für den vorgeschlagenen Standort nicht 
zu.  

2. Die betroffene Fläche kann auch ohne 
die Festlegung eines regionalbedeutsa-
men Schwerpunkts für Industrie und Ge-
werbe im Rahmen der Bauleitplanung auf 
kommunaler Ebene entwickelt werden. 
Der kommunalen Gewerbeentwicklung 
entgegenstehende Freiraumfestlegungen 
liegen im Regionalplan-Fortschreibungs-
entwurf nicht mehr vor. Voraussetzung für 
eine kommunale Gewerbeentwicklung ist 
ein Bedarfsnachweis, der über die vor-
handenen Potenzialflächen (bauplanungs-
rechtlich gesicherte Gewerbeflächen, ein-
schließlich Innenentwicklungspotenziale) 
hinausgeht (siehe auch Ausführungen zu 
PS 2.6.0 (5)). 

II.172 2.6.1 Die Stadt Isny hält an der Forderung fest, einen 
weiten Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in 
Isny (Bereich Ziegelstradel) festzulegen, insbeson-
dere weil sie über keine verfügbaren Gewerbeflä-
chenpotenziale mehr verfügt und auch nicht an ei-
nem der interkommunalen Standorte in der Umge-
bung beteiligt ist. Außerdem sieht sie sich in starker 
Flächenkonkurrenz mit den umliegenden Gemein-
den, einschließlich des bayrischen Umlands. 

Der von der Stadt Isny beantragte zusätz-
liche Schwerpunkt für Industrie und Ge-
werbe im Bereich Ziegelstadel wird aus 
folgenden Gründen nicht als Vorrangge-
biet in den Regionalplan übernommen: 

 1. Regionalbedeutsame Schwerpunkte 
für Industrie und Gewerbe werden insbe-
sondere dort festgelegt, wo aufgrund gro-
ßer Flächenkonkurrenz (Verdichtungs-
raum, Bodenseekreis) oder bei fehlendem 
Entwicklungspotenzial einzelner Gemein-
den eine interkommunal ausgerichtete 
Flächensicherung notwendig ist. Dies trifft 

Keine Berücksichtigung 
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für den beantragten Standort in Isny nicht 
zu.  

2. Die betroffene Fläche kann auch ohne 
die Festlegung eines regionalbedeutsa-
men Schwerpunkts für Industrie und Ge-
werbe im Rahmen der Bauleitplanung auf 
kommunaler Ebene entwickelt werden. 
Der kommunalen Gewerbeentwicklung 
entgegenstehende Freiraumfestlegungen 
des Regionalplans liegen dort nicht vor. 
Voraussetzung für eine kommunale Ge-
werbeentwicklung ist ein Bedarfsnach-
weis, der über die vorhandenen Potenzial-
flächen (bauplanungsrechtlich gesicherte 
Gewerbeflächen, einschließlich Innenent-
wicklungspotenziale) hinausgeht (siehe 
auch Ausführungen zu PS 2.6.0 (5)). 

II.801, 
IV.0013 
IV.0010 
IV.0080 
IV.0124 

2.6.1 Der Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in Kiß-
legg-Waltershofen (IKOWA) wird abgelehnt. Als we-
sentliche Gründe werden genannt: Der Standort ist 
nicht mit den Zielen des LEP (Anbindegebot, Lage 
in einem überregional bedeutsamen naturnahen 
Landschaftsraum) vereinbar, es gibt erhebliche Be-
einträchtigungen von Umweltbelangen, es existie-
ren alternative Standorte für eine regionale und 
kommunale Gewerbeflächenentwicklung und es ist 
mit Schwierigkeiten bei der Erschließung zu rech-
nen (Baugrund, Entwässerung etc.). In diesem Zu-
sammenhang wird eine interkommunale Koopera-
tion zwischen den Mittelzentren Leutkirch und Wan-
gen bei der Gewerbeflächenentwicklung als zielfüh-
rend angesehen. Eine Verminderung der Chancen-
gleichheit gegenüber nahe gelegenen bayrischen 
Standorten (andere Interpretation des Anbindege-
bots durch das LEP Bayern 2018) wird in Frage ge-
stellt.  

Eine Vereinbarkeit mit den genannten Zie-
len des LEP (Anbindegebot) wird derzeit 
vom Regierungspräsidium Tübingen ge-
prüft. Das Ergebnis bleibt abzuwarten, ge-
gebenenfalls sind Nebenbestimmungen 
aus dem Verfahren in den Regionalplan 
zu übernehmen. 

Bei der Festlegung des Standorts wurden 
kommunale Gewerbeflächenentwick-
lungspotenziale berücksichtigt und Alter-
nativstandorte geprüft (siehe PS 2.4.1 und 
Umweltbericht). Anderweitige Planungs-
möglichkeiten im Umfeld (z.B. Zaisenh-
ofen und Waltershofen-West) kommen 
aufgrund der zu geringen Flächengröße 
nicht als regionalbedeutsame Schwer-
punkte für Industrie und Gewerbe in 
Frage. Eine kommunale Gewerbeflächen-
entwicklung an diesen Standorten ist bei 

Keine Berücksichtigung 
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entsprechendem Bedarfsnachweis denk-
bar. Auf diese Weise könnte Raum für lo-
kales Gewerbe geschaffen und Verkehr 
vermieden werden. 

Eine Kooperation zwischen den Mittelzen-
tren Leutkirch und Wangen wurde in den 
Abstimmungsgesprächen mit den Kom-
munen zur Gewerbeflächenentwicklung 
nicht weiter verfolgt, insbesondere weil 
kein einzelner großer bedarfsdeckender 
Standort gefunden wurde. Der Standort 
IKOWA ist jedoch gemäß PS 2.6.1 (3) in-
terkommunal  zu entwickeln. Es spricht 
aus Sicht des Regionalverbands nichts 
dagegen, dass neben den im Umweltbe-
richt dargestellten Kooperationspartnern 
(Übersichtskarte) auf kommunaler Ebene 
weitere Gemeinden an der interkommuna-
len Zusammenarbeit beteiligt werden. 

Im Zuge der Umweltprüfung wurden alle 
relevanten Umweltbelange berücksichtigt 
(siehe Umweltbericht). Die landesweit be-
deutsamen naturnahen Landschafts-
räume wurden gemäß § 11 Abs. 2 LplG 
im Regionalplan ausgeformt (siehe Fest-
legungen zur Regionalen Freiraumstruk-
tur). Unter Berücksichtigung dieser Aus-
formungen wird der PS 5.1.2 (Z) LEP bei 
der Festlegungen des Schwerpunkts für 
Industrie und Gewerbe in Kißlegg-Walter-
shofen beachtet. 

Die Prüfung von Belangen der Flächener-
schließung (Baugrund, Entwässerung 
etc.) wird auf die nachgelagerte Planungs-
ebene abgeschichtet. 
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An der Argumentation zur Chancengleich-
heit gegenüber nahe gelegenen bayri-
schen Standorten wird gemäß der Be-
gründung zu PS 2.6.0 und 2.6.1 festge-
halten. 

Ergänzend wird auf die Abwägung zur 
Flächeninanspruchnahme insgesamt ver-
wiesen. 

II.527 2.6.1 Der Verkehrsdienst Kißlegg des Polizeipräsidiums 
Oberschwaben befürchtet, dass durch den geplan-
ten Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe "Kiß-
legg-Waltershofen (IKOWA)" v.a. ein höheres Ver-
kehrsaufkommen an der Autobahnauffahrt Kißlegg 
(A 96) die Durchführbarkeit der polizeilichen Arbeit 
erschweren könnte. 

Von Seiten der zuständigen Verkehrsbe-
hörde des Kreises sind keine Hinweise 
bzgl. der Überlastung des Straßennetzes 
an der Anschlussstelle an uns herangetra-
gen worden. Zudem steht noch nicht fest, 
welche Art von Gewerbe sich auf dem 
Vorranggebiet ansiedeln wird. Daher kön-
nen auch noch keine belastbaren Progno-
sen über die Zunahme des Berufsver-
kehrs und des Gewerbeverkehrs getroffen 
werden. Sollte es konkrete Hinweise ge-
ben, das eventuell die Durchführbarkeit 
der polizeilichen Arbeit durch die Ansied-
lung von Betreiben auf dem Vorrangge-
biet erschwert werden könnte, ist eine 
entsprechende Lösung auf der nachgela-
gerten Planungsebene zu suchen. 

Keine Berücksichtigung 

II.510 2.6.1 „Die Interessen des Hubschrauberlandeplatz Kiss-
legg im Ortsteil Zaisenhofen werden durch das Vor-
ranggebiet“ für Industrie und Gewerbe in Kißlegg 
„vermutlich nicht tangiert. Eine genauere Beurtei-
lung ist erst nach einer klaren Abgrenzung des Vor-
ranggebiets möglich. Ob das Segelfluggelände Kis-
slegg bzw. dessen Platzrunde durch das Vorrang-
gebiet tangiert wird, kann ebenso erst nach einer 
gebietsscharfen Abgrenzung des Vorranggebiets 
beurteilt werden.“ 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 
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II.139 2.6.1 Der im Zuge des ersten Anhörungsverfahrens zur 
Regionalplanfortschreibung gestrichene Schwer-
punkt für Industrie und Gewerbe in Kressbronn ist 
nach Ansicht der Gemeinde Kressbronn wieder in 
den Regionalplan aufzunehmen. 

Die Oberste Raumordnungsbehörde 
(Wirtschaftsministerium) hat bereits in ih-
rer Stellungnahme zum ersten Anhö-
rungsentwurf der Regionalplanfortschrei-
bung darauf hingewiesen, dass der 
Standort nicht mit der Festlegung von 
Kressbronn als Gemeinde mit Beschrän-
kung auf Eigenentwicklung vereinbar ist. 
Die vom Regionalverband beabsichtigte 
Bündelung ausschließlich der Eigenbe-
darfe der am Gemeindeverwaltungsver-
band beteiligten Kommunen an einem ge-
eigneten regionalbedeutsamen Standort 
ist aus Sicht des Wirtschaftsministeriums 
aufgrund der potenziell möglichen Neuan-
siedlung von Betrieben unabhängig ihrer 
Herkunft, nicht mit PS 3.1.5 (Z) LEP 2002 
vereinbar und daher nicht zulässig.  

Darüber hinaus hat das naturschutzfachli-
che Gutachten des Büros Trautner arten-
schutzfachliche Ausschlussgründe er-
kannt (TRAUTNER, J. (2020): Fortschrei-
bung Regionalplan Bodensee-Ober-
schwaben - Einschätzung des Konfliktpo-
tenzial der geplanten Vorranggebiete für 
Industrie und Gewerbe sowie Vorrangge-
biete für den Wohnungsbau hinsichtlich 
Arten- und Gebietsschutz: Fachgutachten 
mit Steckbriefen zu Einzelgebieten - Ar-
beitsgruppe für Tierökologie und Planung, 
Filderstadt). 

Auf kommunaler Ebene besteht jedoch 
die Möglichkeit einer bedarfsgerechten 
Gewerbeflächenentwicklung auf Teilflä-

Keine Berücksichtigung 
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chen des ursprünglich geplanten Schwer-
punkts für Industrie und Gewerbe im Rah-
men der Bauleitplanung. 

II.510 2.6.1 Der Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in 
Leutkirch (Heidrain) „ist luftrechtlich unbedenklich, 
soweit keine Bauwerke mit einer Gesamthöhe von 
über 100 m über Grund errichtet werden sollen. In 
diesem Fall wäre ein flugbetriebliches Gutachten 
der Deutschen Flugsicherung (DFS) und eine Prü-
fung des Vorhabens durch das Bundesaufsichtsamt 
für Flugsicherung (BAF) nach § 18 a LuftVG erfor-
derlich.“ 

Die Anregung ist auf der nachgelagerten 
Planungsebene zu prüfen. 

Kenntnisnahme 

II.510 2.6.1 Der Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in 
Leutkirch (Riedlings) „ist luftrechtlich unbedenklich, 
soweit keine Bauwerke mit einer Gesamthöhe von 
über 100 m über Grund errichtet werden sollen. In 
diesem Fall wäre ein flugbetriebliches Gutachten 
der Deutschen Flugsicherung (DFS) und eine Prü-
fung des Vorhabens durch das Bundesaufsichtsamt 
für Flugsicherung (BAF) nach § 18 a LuftVG erfor-
derlich. Nachdem sich das Vorranggebiet nahezu in 
der Verlängerung der An- und Abflugfläche des 
Verkehrsflughafen Memmingen befindet, ist die 
bayrische Luftfahrtbehörde zu beteiligen.“ 

Die bayrische Luftfahrtbehörde wurde be-
teiligt. Sie sieht keine Betroffenheit. 

Die Prüfung von Belangen des Luftver-
kehrs bei der Flächenerschließung wird 
auf die nachgelagerte Planungsebene ab-
geschichtet. Der Umweltbericht (Steck-
briefe) wurde diesbezüglich überarbeitet. 
Die Bewertung der Schutzgüter bleibt un-
verändert.  

Teilweise Berücksichti-
gung 

II.142 2.6.1 Der Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in Me-
ckenbeuren ist durch die Herausnahme des FFH-
Gebiets um 1,7 ha zu viel verkleinert worden. 

Es wird auf den regionalen Planungsmaß-
stab 1 : 50.000 sowie den Ausformungs-
spielraum auf der nachgelagerten kom-
munalen Planungsebene verwiesen. Die 
gewählte Flächenabgrenzung ist erforder-
lich, um die Herausnahme des linearen 
FFH-Gebiets (Fließgewässer) im Maßstab 
1 : 50.000 darstellen zu können. 

Keine Berücksichtigung 
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II.509 2.6.1 Der Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in Me-
ckenbeuren liegt „mit über 50 % der Fläche auf ei-
nem Feuchtbodenstandort mit den Bodentypen An-
moorgley, Nassgley und Moorgley.“ 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 

II.510 2.6.1 Es wird auf möglicherweise eingeschränkte Er-
schließungsmöglichkeiten des Schwerpunkts für In-
dustrie und Gewerbe in Meckenbeuren durch den 
Verkehrslandeplatz Friedrichshafen hingewiesen. 

Im Umweltbericht sind die Belange des 
Luftverkehrs bereits berücksichtigt. Sie 
sind auf der nachgelagerten Planungs-
ebene zu prüfen. 

Kenntnisnahme 

II.804-1 2.6.1 Der Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in 
Mengen ist überdimensioniert. Westlich des Zwe-
renwegs muss ein 50 m breiter Bereich freigehalten 
werden (Minderung der Kulissenwirkung, Aus-
gleichsmaßnahmen). 

Die Gesamtfläche aller Schwerpunkte für 
Industrie und Gewerbe in der Region 
wurde auf Basis des prognostizierten Flä-
chenbedarfs festgelegt. Die Größe einzel-
ner Flächen ist immer im regionalen Kon-
text zu sehen (siehe PS 2.4.1 des Regio-
nalplanentwurfs). Das zugrunde liegende 
Planungskonzept ist in der Begründung 
zu PS 2.6.0 und 2.6.1 erläutert. 

Bezüglich der übrigen Anregungen wird 
auf den regionalen Planungsmaßstab 1 : 
50.000, (Ausformungsspielraum) sowie 
die nachgelagerte kommunale Planungs-
ebene verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 

I.001 2.6.1 Der Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in 
Meßkirch wurde aus Sicht des Regierungspräsidi-
ums Tübingen nicht wie in der Sitzungsvorlage der 
Verbandsversammlung vom 23. Oktober 2020 be-
schrieben verkleinert. Stattdessen wurden die Ge-
werbeflächen nach Süden erweitert. Es wird um 
Prüfung einer Rücknahme der südlichen Flächen 
und Aufklärung des Sachverhalts gebeten. 

Durch die Verlagerung des Vorrangge-
biets nach Süden hat sich die im Regio-
nalplan festgelegte Fläche im Vergleich 
zum ersten Anhörungsentwurf verkleinert. 
Die Änderung ist darin begründet, dass 
die ursprünglich überplanten Flächen in-
zwischen bereits auf kommunaler Ebene 
entwickelt und größtenteils bebaut oder 
verkauft sind. Die Gesamtfläche, des für 

Keine Berücksichtigung 
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die gewerbliche Entwicklung vorgesehe-
nen Areals an diesem Standort hat sich 
erhöht. 

Die Notwendigkeit des Vorranggebiets ist 
im regionalen Kontext zu sehen. Die Ge-
samtfläche aller Schwerpunkte für Indust-
rie und Gewerbe in der Region wurde auf 
Basis des prognostizierten Flächenbe-
darfs festgelegt. Das zugrunde liegende 
Planungskonzept ist in der Begründung 
zu PS 2.6.0 und 2.6.1 erläutert. 

II.801, 
IV.0013 

2.6.1 Zum Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in 
Meßkirch: „Falls eine Industriegebietserweiterung 
südlich des im Entstehen befindlichen für unver-
zichtbar gehalten wird, ist auf jeden Fall eine Verrin-
gerung der Ausdehnung nach Süden erforderlich. 
Aus den oben genannten Gründen ist es unbedingt 
notwendig, einen 200 m breiten Pufferstreifen an 
der nördlichen Seite des ND beginnend vom Hof 
Sieger bis zur B313 von jeglicher Bebauung freizu-
halten. Dieser Pufferstreifen kann für Ausgleichs-
maßnahmen herangezogen werden. " 

Es wird auf die Abwägung zur Flächenin-
anspruchnahme insgesamt verwiesen, 
insbesondere auf den Abschnitt „Umwelt-
belange“. 

Ergänzender Hinweis: 
Südlich an die geplante Gewerbefläche 
grenzt gemäß Regionalplanentwurf ein 
„Vorranggebiet für Naturschutz und Land-
schaftspflege“ an. Die Flächen sind als 
flächenhaftes Naturdenkmal („Birkenloch“) 
geschützt und stellen Kernflächen und 
Kernräume des regionalen Biotopverbun-
des dar. Da der Naturraum um Meßkirch 
insgesamt wenig naturschutzfachlich 
wertvolle Flächen aufweist, kommt dem 
Naturdenkmal besondere Bedeutung zu. 
Der im Regionalplanentwurf vorgesehene 
Abstand von ca. 100 m ist aus Sicht des 
Regionalverbands für den Schutz des Na-
turdenkmals ausreichend. Weitere mög-
licherweise notwendige Maßnahmen zur 
Minimierung von Beeinträchtigungen des 
Naturdenkmals sind auf der nachgelager-
ten Planungsebene zu prüfen. 

Kenntnisnahme 
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II.177 2.6.1 Zum Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in 
Meßkirch: "Beim Thema Industriepark: Am besten 
die Streichen im Salmansweiler Wäldchen alles. 
Weder Wald noch Natur Vorrang oder Gedönse. 
Dann sind wir da in Zukunft ganz frei. Wenn nix 
drinnen steht ist es am besten." 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 

II.521 2.6.1 Zum Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in 
Meßkirch (incl. Standortalternativen 437-562 und 
427-564): „Etwa zwei Kilometer nordöstlich des 
Plangebietes befindet sich das Schloß Meßkirch. 
Ob und wie erheblich das geplante Gewerbegebiet 
die mutmaßlich bestehende Blickbeziehung von der 
B 313 zum Schloß zerstören würde ist im Bauleit-
planverfahren abzuklären. Gegebenenfalls müsste 
zumindest auf einen Teil des Plangebietes verzich-
tet werden (Zone am Mettenbach).“ 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 

II.510 2.6.1 Der Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in 
Meßkirch „ist dann luftrechtlich unbedenklich, so-
weit keine Bauwerke mit einer Gesamthöhe von 
über 100 m über Grund errichtet werden sollen. In 
diesem Fall wäre ein flugbetriebliches Gutachten 
der Deutschen Flugsicherung (DFS) und eine Prü-
fung des Vorhabens durch das Bundesaufsichtsamt 
für Flugsicherung (BAF) nach § 18 a LuftVG erfor-
derlich.“ 

Die Anregung ist auf der nachgelagerten 
Planungsebene zu prüfen. 

Kenntnisnahme 

II.521 2.6.1 Zum Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in Os-
trach: „Im Plangebiet befinden sich zwei Kleindenk-
male bzw. Wegkreuze. Sollten Maßnahmen anste-
hen müsste deren mögliche Denkmaleigenschaft 
geklärt werden.“ 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 

II.510 2.6.1 Der Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in Ost-
rach „ist dann luftrechtlich unbedenklich, soweit 
keine Bauwerke mit einer Gesamthöhe von über 

Die Anregung ist auf der nachgelagerten 
Planungsebene zu prüfen. 

Kenntnisnahme 
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100 m über Grund errichtet werden sollen. In die-
sem Fall wäre ein flugbetriebliches Gutachten der 
Deutschen Flugsicherung (DFS) und eine Prüfung 
des Vorhabens durch das Bundesaufsichtsamt für 
Flugsicherung (BAF) nach § 18 a LuftVG erforder-
lich.“ 

II.178 2.6.1 Da der Verwirklichung des Schwerpunkts für Indust-
rie und Gewerbe in Pfullendorf - Mengener Straße 
derzeit und in naher Zukunft Hindernisse (Flächen-
erwerb) entgegenstehen und zudem Teile der Flä-
chen bereits veräußert wurden, ist die Festlegung 
des Schwerpunkts für Industrie und Gewerbe in 
Pfullendorf-Wattenreute von großer Bedeutung für 
die Stadt Pfullendorf, auch vor dem Hintergrund, 
das Bodenseeufer zu entlasten, also der Zielvor-
gabe des Regionalplans nachzukommen. Eine Stel-
lungnahme der Stadt Pfullendorf zum eingeleiteten 
Zielabweichungsverfahren nach § 6 ROG i. V. m. § 
24 LplG (Anbindegebot Standort Wattenreute) wird 
bis zum 28.02.2021 an das Regierungspräsidium 
Tübingen übersandt. 

Der Regionalverband hat mit Schreiben 
vom 13.01.2021 gemäß dem Beschluss 
der Verbandsversammlung vom 23. Okto-
ber 2020 – parallel zum Verfahren der Re-
gionalplan-Fortschreibung – für den 
Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe 
„Wattenreute“ sowie für drei weitere 
Standorte die Einleitung eines Verfahrens 
zur Abweichung von den Plansätzen 3.3.6 
(Z) und  3.1.9 (Z) des Landesentwick-
lungsplans Baden-Württemberg 2002 
nach §§ 6 ROG und 24 LplG beim Regie-
rungspräsidium Tübingen beantragt. Der 
Antrag – der der der Stadt Pfullendorf vor-
liegt – umfasst eine ausführliche Begrün-
dung, warum die Standorte zur Deckung 
des Gewerbeflächenbedarfs erforderlich 
sind. 

 

 

Kenntnisnahme 

II.521 2.6.1 Zum Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in 
Pfullendorf – Mengener Straße: „Wie im Um-
weltsteckbrief dargestellt befindet sich das Plange-
biet im Bereich der Wirkzone eines oder auch meh-
rerer regional bedeutsamer Kulturdenkmale. Im 
weiteren Verfahren muss geprüft werden, ob das 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 
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Plangebiet die geschützte Umgebung dieses Kultur-
denkmales beeinträchtigt. Gegebenenfalls sind ent-
sprechende Konsequenzen zu ziehen.“ 

II.510 2.6.1 Möglicherweise befinden sich Teile des Schwer-
punkts für Industrie und Gewerbe in Pfullendorf 
(Mengener Straße) „im direkten nordöstlichen An- 
und Abflugbereich des Sonderlandeplatzes für Ret-
tungshubschrauber des Krankenhauses Pfullen-
dorf. Eine genauere Beurteilung ist erst dann mög-
lich, wenn konkretere Pläne vorliegen, denen die je-
weiligen Baufenster und die maximal zulässigen 
Gebäudehöhen entnommen werden können.“ 

Die Anregung ist auf der nachgelagerten 
Planungsebene zu prüfen. 

Kenntnisnahme 

II.801, 
IV.0013 

2.6.1 Der Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in 
Ravensburg (Erlen) ist schlecht an den ÖPNV an-
gebunden und erzeugt eine weitere Überlastung 
der Bundesstraße B 33. 

Darüber hinaus werden Bedenken zum Flächenver-
brauch sowie zum Boden- und Naturschutz geäu-
ßert. 

Eine bessere Anbindung des Gewerbege-
bietes Erlen an den öffentlichen Verkehr 
(z.B. Stadtbuslinie, Regio-Bus-Linie) und 
damit eine Entlastung der B 33 vom MIV 
wäre theoretisch möglich. Darüber ent-
scheiden jedoch die Träger der Fachpla-
nung im Zuge der nachgelagerten Pla-
nungsprozesse in eigener Zuständigkeit. 
Dies fällt nicht in die Reglungskompetenz 
des Regionalverbandes. 

Bezüglich der übrigen Anregungen wird 
auf die Abwägung zur Flächeninanspruch-
nahme insgesamt verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 

II.521 2.6.1 Archäologische Denkmalpflege: Bei den Schwer-
punkten für Industrie und Gewerbe in Ravensburg 
(Erlen-Erweiterung, Mariatal-Karrer) sind "im Falle 
von Baumaßnahmen und den damit verbundenen 
Bodeneingriffe Kulturdenkmale gemäß § 2 DSchG 
gefährdet (…) oder“ können „bei Prüffällen gefähr-
det sein (...). Die überplanten Bereichen tangieren 
jeweils Prüffallflächen von historischen Ortskernen. 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 
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Hier ist für alle Erdbaumaßnahmen in diesen Berei-
chen eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung 
erforderlich, die je nach Umfang und Art der Maß-
nahmen Auflagen enthalten wird.“ 

II.510 2.6.1 Es wird jedoch darauf hingewiesen, sich in unmittel-
barer Nähe“ des Schwerpunkts für Industrie und 
Gewerbe in Ravensburg (Karrer-Mariatal) „der 
Pflichtmeldepunkt „Oscar“ befindet, welcher für das 
An- und Abflugverfahren des Verkehrslandeplatzes 
Friedrichshafen benötigt wird. Gemäß NfL 1-847-16 
ist grundsätzlich von einer Gefährdung des an- und 
abfliegenden Luftverkehrs nach Sichtflugregeln 
auszugehen, wenn luftrechtlich relevante Bauwerke 
oder sonstige Anlagen innerhalb eines Radius von 
2.000 m um Pflicht- und Bedarfsmeldepunkte er-
richtet werden sollen. Eine genauere Beurteilung ist 
jedoch erst dann möglich, wenn konkrete Pläne vor-
liegen, der die Lage der jeweiligen Baufenster und 
maximal zulässigen Gebäudehöhen entnommen 
werden können.“ 

Die Anregung ist auf der nachgelagerten 
Planungsebene zu prüfen. 

Kenntnisnahme 

II.110 
II.149 
II.149_1 
II.801, 
IV.0013 
III.092-2 
IV.0013 
IV.0056 
IV.0110 
IV.0111 
IV.0112 
IV.0113 
IV.0114 
IV.0115 
IV.0116 
IV.0117 
IV.0118 

2.6.1 Der Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in Sa-
lem wird von verschiedener Seite abgelehnt. Als 
wesentliche Gründe werden genannt: Der Standort 
ist bezogen auf die Gemeinde Salem überdimensio-
niert, im Regionalplan 1996 ist die Fläche als Regi-
onaler Grünzug festgelegt, landwirtschaftliche Pro-
duktionsflächen gehen verloren, es gibt erhebliche 
Beeinträchtigungen von Umweltbelangen und eine 
Zunahme der Verkehrsbelastung bei einem nicht 
leistungsfähigen Straßen- und Schienennetz. Die 
Größe des Standorts wird insbesondere in Verbin-
dung mit der fehlenden Pflicht zur interkommunalen 
Entwicklung in Frage gestellt. Darüber hinaus sei 
Salem nicht als Bodensee-Hinterland zu werten. 

Die Gemeinde Salem lehnt einerseits das regional-
bedeutsame Vorranggebiet ab, bekennt sich aber 

Die Gesamtfläche aller Schwerpunkte für 
Industrie und Gewerbe in der Region 
wurde auf Basis des prognostizierten Flä-
chenbedarfs festgelegt. Die Größe einzel-
ner Flächen ist somit immer im regionalen 
Kontext zu sehen. Im Bodenseekreis kann 
auch unter Berücksichtigung des Stand-
orts in Salem der prognostizierte Gewer-
beflächenbedarf nicht gedeckt werden 
(siehe PS 2.4.1). 

Beim Standort in Salem ist gemäß PS 
2.6.1 (3) eine nicht-interkommunale Ent-
wicklung zulässig. Es spricht aus Sicht 
des Regionalverbands jedoch nichts da-
gegen, dass auf kommunaler Ebene eine 

Keine Berücksichtigung 
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IV.0119 
IV.0120 
IV.0121 
IV.0122 
IV.0158 
IV.0160 
IV.0163 
IV.0166 
IV.0167 
IV.0200 
F14 
IV.25_092 

andererseits zum Gewerbegebiet Salem - Neufrach 
und befürwortet eine bedarfsgerechte Weiterent-
wicklung auf kommunaler Ebene. Eine für die loka-
len Bedarfe notwendige Rücknahme des Regiona-
len Grünzugs zwischen Neufrach und Buggensegel 
wird akzeptiert. 

Die Gemeinde Bermatingen befürchtet eine Zu-
nahme der Verkehrsbelastung und fordert ein Ver-
kehrsgutachten. Darüber hinaus fordert sie eine Be-
teiligung am interkommunalen Gewerbegebiet in 
Salem-Neufrach. 

 

interkommunale Zusammenarbeit mit Be-
teiligung der Gemeinde Bermatingen oder 
anderen Gemeinden vereinbart wird.  

Die Rücknahme des Regionalen Grün-
zugs zugunsten eines Vorranggebiets für 
Industrie und Gewerbe ist das Ergebnis 
eines Abwägungsprozesses. Im Ergebnis 
der Abwägung überwiegen die Belange 
einer bedarfsgerechten Gewerbeentwick-
lung gegenüber den Belangen des Frei-
raumschutzes.  

Das Bodensee-Hinterland ist in PS 6.2.4 
(Z) LEP nicht näher definiert. In PS 2.1 (3) 
formt der Regionalplan jedoch den Lan-
desentwicklungsplan gemäß § 11 Abs. 2 
LplG räumlich aus, indem er die Stärkung 
des Unterzentrums Salem zur Entlastung 
des Bodenseeuferbereichs als Ziel festge-
legt (siehe auch Beikarte in der Begrün-
dung zu PS 2.1 in der die engere Ufer-
zone sowie der Uferbereich des Boden-
sees räumlich konkretisiert wird). 

Alle relevanten Umweltbelange (ein-
schließlich Böden, Verkehr etc.) wurden 
im Umweltbericht berücksichtigt. 

Zur Verkehrsbelastung: 
Von Seiten der zuständigen Verkehrsbe-
hörde des Kreises sind keine Hinweise 
bzgl. einer möglichen Überforderung der 
Verkehrsinfrastruktur bzw. der Überlas-
tung des Straßennetzes an uns herange-
tragen worden. Zudem steht noch nicht 
fest, welche Art von Gewerbe sich auf 
dem Vorranggebiet in Salem ansiedeln 
wird. Daher können auch noch keine be-
lastbaren Prognosen über die Zunahme 
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des Verkehrs getroffen werden. Ein Ver-
kehrsgutachten macht daher erst im Rah-
men der nachgelagerten Planungspro-
zesse Sinn. Über den Aus- und Neubau 
von Straßen (hier die genannten Ortsum-
fahrungen Bermatingen, Markdorf und 
Neufrach) und ihre zeitliche Realisierung 
entscheiden die Träger der Fachplanung 
in eigener Zuständigkeit. Die Regionalpla-
nung besitzt in diesem Bereich keine Re-
gelungskompetenz.   

Für die in PS 4.1.2 (2) aufgeführte Stre-
cke der Bodenseegürtelbahn legt der Re-
gionalverband eine "Freihaltetrasse für 
den Schienenverkehr (Ausbau)" fest. Vor-
gesehen ist der zweigleisige Ausbau der 
o.g. Strecke. Ob dieser Ausbau vollstän-
dig realisierbar ist, muss in vertiefenden 
Planungsebenen konkretisiert werden. So 
führt z.B. die Bodenseegürtelbahn teil-
weise durch beidseitig dicht bebaute Sied-
lungsbereiche und zum Teil direkt am 
Ufer des Bodensees entlang. Jedoch 
muss es zukünftig möglich sein, auf 
Grundlage entsprechender Fahrplankon-
zeptionen längere zweigleisige Abschnitte 
aber auch kürzere Ausweichgleise bzw. 
Begegnungsabschnitte zu bauen. Es geht 
also darum, die verschiedenen, konzepti-
onell unterschiedlichen Ausbaumöglich-
keiten "nicht zu verbauen", sondern diese 
langfristig planerisch zu sichern und die 
dafür benötigten Flächen freizuhalten. 
Durch die Festlegung als "Freihaltetrasse 
für den Schienenverkehr (Ausbau)" sind 
andere raumbedeutsame Nutzungen oder 
Maßnahmen, die einem späteren zwei-
gleisigen Bahnbetrieb entgegen stehen 
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könnten oder mit der Bahntrasse nicht 
vereinbar sind, nicht zulässig. Die Pla-
nung zum Ausbau der Bodenseegürtel-
bahn befindet sich z.Z. in der sogenann-
ten Vorplanung. Über den konkreten Aus-
bau, die zeitliche Realisierung sowie Mög-
lichkeiten des Güterverkehrs (inkl. Gleis-
anschlüsse) entscheiden die Träger der 
Fachplanung in eigener Zuständigkeit. 
Dies fällt nicht in die Reglungskompetenz 
des Regionalverbandes. 

Ergänzend wird auf die Abwägung zur 
Flächeninanspruchnahme insgesamt ver-
wiesen. 

II.510 2.6.1 Der Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in Sa-
lem „ist luftrechtlich unbedenklich, soweit keine 
Bauwerke mit einer Gesamthöhe von über 100 m 
über Grund errichtet werden sollen. In diesem Fall 
wäre ein flugbetriebliches Gutachten der Deutschen 
Flugsicherung (DFS) und eine Prüfung des Vorha-
bens durch das Bundesaufsichtsamt für Flugsiche-
rung (BAF) nach § 18 a LuftVG erforderlich.“ 

Die Anregung ist auf der nachgelagerten 
Planungsebene zu prüfen. 

Kenntnisnahme 

I.001 2.6.1 Der geplante Schwerpunkt für Industrie und Ge-
werbe in Sigmaringen überplant auf dem Flurstück 
1805/6 (Gemarkung Sigmaringen) Lager- und Ver-
kehrsflächen der Landeserstaufnahmeeinrichtung 
für Flüchtlinge (LEA). Die LEA ist gemäß Kabinetts-
beschluss des Landes BW als dauerhafter Standort 
vorgesehen. Daher werden eine Änderung der Ab-
grenzung des Vorranggebiets sowie eine Verein-
barkeitsprüfung / Berücksichtigung der (Lärm-) Im-
missionen für die LEA als „Wohnbebauung“ gefor-
dert. 

Das überplante Flurstück stellt lediglich ei-
nen ca. 100 m breiten Streifen am nördli-
chen Rand des Schwerpunkts für Indust-
rie und Gewerbe dar und betrifft somit nur 
einen kleinen Teil des Vorranggebiets, der 
zudem als Lager- und Verkehrsfläche ge-
nutzt wird. Bei einer dauerhaften Nutzung 
der Flächen als Aufnahmeeinrichtung für 
Flüchtlinge geniest die LEA Bestands-
schutz, eine gewerbliche Entwicklung ist 
in diesem Fall nicht möglich. Nach Aus-
kunft der Stadt Sigmaringen ist der LEA-

Teilweise Berücksichti-
gung 
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Betrieb derzeit jedoch vertraglich noch 
temporär angelegt.  

Der weitere Umgang mit der betroffenen 
Fläche im Hinblick auf die gewerbliche 
Entwicklung sowie die Vermeidung einer 
Beeinträchtigung der LEA, aber auch der 
geplanten benachbarten Zollschule durch 
(Lärm-) Immissionen wird auf die nachge-
lagerte Planungsebene abgeschichtet.  

Der Umweltbericht (Schutzgut Mensch) 
wurde zur Präzisierung des Sachverhalts 
überarbeitet, die Abgrenzung des Vor-
ranggebiets bleibt bestehen. 

II.521 2.6.1 Zum Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in Sig-
maringen: „Teile des Plangebietes überschneiden 
sich mit dem Gelände der ehemaligen Graf-Stauf-
fenberg-Kaserne. Innerhalb des Geländes stehen 
einzelne Objekte unter Denkmalschutz. Wie bisher 
üblich sollte das Landesamt für Denkmalpflege bei 
Überplanungen des Areals immer beteiligt werden.“ 

(…) 

Archäologische Denkmalpflege: Beim Schwerpunkt 
für Industrie und Gewerbe in Sigmaringen (incl. 
Standortalternative) sind "im Falle von Baumaßnah-
men und den damit verbundenen Bodeneingriffe 
Kulturdenkmale gemäß § 2 DSchG gefährdet (…) 
oder“ können „bei Prüffällen gefährdet sein (...). In 
beiden Flächen liegen vorgeschichtliche Grabhügel, 
die z.T. verflacht sind und obertägig nicht mehr 
sichtbar sind. Im Falle einer Überplanung muss 
durch Sondagen überprüft werden, in welchem Um-
fang das Kulturdenkmal gefährdet ist und vorherige 
Ausgrabungen auf Kosten des Planungsträgers 
stattfinden müssen." 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 
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II.801, 
IV.0013 

2.6.1 Das bisherige Zollschulgelände wäre eine Alterna-
tive zum geplanten Schwerpunkt für Industrie und 
Gewerbe in Sigmaringen (Graf-Stauffenberg-Ka-
serne). 

Der Umzug der Zollschule vom bisherigen 
in den neuen Standort auf dem Kasernen-
gelände ist nach Auskunft der Stadt Sig-
maringen aufgrund von betriebsbedingten 
Überlegungen und Umbaumaßnahmen 
erst in ca. 10 Jahren möglich. Eine Nach-
folgenutzung des bisherigen Standorts ist 
daher derzeit nicht absehbar. 

Keine Berücksichtigung 

I.001 2.6.1 „Die Tatsache, dass Teile der Planungen“ zum 
Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe in Sigma-
ringen „auf der Ebene der Bauleitplanung bereits in 
Umsetzung sind, schränkt (…) die übergeordnete 
Lenkungsaufgabe der Regionalplanung ein. Derar-
tige Parallelplanungen sollten vermieden werden.“ 

Parallelplanungen auf regionaler und 
kommunaler Ebene können nicht in jedem 
Fall vermieden werden, z.B. aufgrund von 
unterschiedlichen Maßstabsebenen, Ver-
fahrensständen und Verfahrensdauern. 
Eine Umsetzung von Teilflächen des 
Schwerpunkts für Industrie und Gewerbe 
in Sigmaringen auf kommunaler Ebene 
während des Verfahrens zur Regional-
plan-Fortschreibung stellt aus Sicht des 
Regionalverbandes keine Einschränkung 
der regionalen Lenkungsaufgabe dar. 

Keine Berücksichtigung 

II.510 2.6.1 Der Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in Sig-
maringen „ist dann luftrechtlich unbedenklich, so-
weit keine Bauwerke mit einer Gesamthöhe von 
über 100 m über Grund errichtet werden sollen. In 
diesem Fall wäre ein flugbetriebliches Gutachten 
der Deutschen Flugsicherung (DFS) und eine Prü-
fung des Vorhabens durch das Bundesaufsichtsamt 
für Flugsicherung (BAF) nach § 18 a LuftVG erfor-
derlich.“ 

Die Anregung ist auf der nachgelagerten 
Planungsebene zu prüfen. 

Kenntnisnahme 

II.510 2.6.1 Es wird auf möglicherweise eingeschränkte Er-
schließungsmöglichkeiten der beiden Schwer-
punkte für Industrie und Gewerbe in Tettnang durch 
den Verkehrslandeplatz Friedrichshafen hingewie-
sen. 

Im Umweltbericht sind die Belange des 
Luftverkehrs bereits berücksichtigt. Sie 
sind auf der nachgelagerten Planungs-
ebene zu prüfen. 

Kenntnisnahme 
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II.510 2.6.1 Der Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in 
Überlingen „ist luftrechtlich unbedenklich, soweit 
keine Bauwerke mit einer Gesamthöhe von über 
100 m über Grund errichtet werden sollen. In die-
sem Fall wäre ein flugbetriebliches Gutachten der 
Deutschen Flugsicherung (DFS) und eine Prüfung 
des Vorhabens durch das Bundesaufsichtsamt für 
Flugsicherung (BAF) nach § 18 a LuftVG erforder-
lich.“ 

Die Anregung ist auf der nachgelagerten 
Planungsebene zu prüfen. 

Kenntnisnahme 

II.159 
II.163 
II.212 
IV.0009 
IV.0135 

2.6.1 Der im Zuge des ersten Anhörungsverfahrens zur 
Regionalplanfortschreibung gestrichene Schwer-
punkt für Industrie und Gewerbe in Vogt ist nach 
Ansicht der Gemeinden Vogt und Wolfegg, der Ver-
waltungsgemeinschaft Vogt-Wolfegg und der von 
der Gemeinde beauftragten Rechtsanwaltskanzlei 
wieder in den Regionalplan aufzunehmen, ggf. in 
reduzierten Umfang. Die Forderung wird dadurch 
begründet, dass der Standort die Eignungskriterien 
des regionalplanerischen Konzepts erfüllt und die 
naturschutzfachlichen Restriktionen allenfalls einen 
Teilausschluss rechtfertigen. Insbesondere die 
fachliche Begründung und rechtliche Bindungswir-
kung des Erholungswaldes wird in Frage gestellt. 
Außerdem wird die Erstellung eines Verkehrskon-
zepts angeregt. 

Die fachliche Bewertung der Forstbehör-
den (z.B. Erholungswälder) ist unter Be-
rücksichtigung von PS 5.3.5 (Z) LEP in 
den Abwägungsprozess im Rahmen der 
Regionalplan-Fortschreibung einzubezie-
hen. Dies gilt unabhängig von der rechtli-
chen Bindungswirkung der Einstufung als 
Erholungswald im Rahmen der Waldfunk-
tionenkartierung. Eine Überprüfung von 
Bewertungen der Fachbehörden ist nicht 
Aufgabe der Regionalplanung.  

Darüber hinaus ist die Festlegung der 
Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe 
im regionsweiten Gesamtkontext zu se-
hen. Im Zuge des ersten Anhörungsver-
fahrens zur Regionalplanfortschreibung 
wurden Anregungen zur sparsameren 
Flächeninanspruchnahme aufgegriffen 
und die Gesamtfläche der Schwerpunkte 
für Industrie und Gewerbe in der Region 
reduziert. Die raumordnerische Gesamt-
bewertung hat somit ebenfalls dazu bei-
getragen, den Standort Vogt bzw. Teilflä-
chen davon nicht mehr als Schwerpunkt 
für Industrie und Gewerbe festzulegen. 

Auf kommunaler Ebene besteht jedoch 
die Möglichkeit einer bedarfsgerechten 

Keine Berücksichtigung 
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Gewerbeflächenentwicklung auf Teilflä-
chen des ursprünglich geplanten Schwer-
punkts für Industrie und Gewerbe im Rah-
men der Bauleitplanung. Fragen zur Ver-
kehrsführung wären ebenfalls auf der 
kommunalen Ebene zu klären. 

II.521 2.6.1 Archäologische Denkmalpflege: Beim Schwerpunkt 
für Industrie und Gewerbe in Wangen sind "im Falle 
von Baumaßnahmen und den damit verbundenen 
Bodeneingriffe Kulturdenkmale gemäß § 2 DSchG 
gefährdet (…) oder“ können „bei Prüffällen gefähr-
det sein (...). Die überplanten Bereichen tangieren 
jeweils Prüffallflächen von historischen Ortskernen. 
Hier ist für alle Erdbaumaßnahmen in diesen Berei-
chen eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung 
erforderlich, die je nach Umfang und Art der Maß-
nahmen Auflagen enthalten wird.“ 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 

II.521 2.6.1 Zur Standortalternative 436-501 (Schwerpunkt für 
Industrie und Gewerbe in Wangen): „Im Plangebiet 
befinden sich ein denkmalgeschütztes Kleindenk-
mal, konkret ein Wegkreuz. Dessen Erhalt ist si-
cherzustellen.“ 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 

II.510 2.6.1 Der Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe in Amt-
zell / Wangen „ist luftrechtlich unbedenklich, soweit 
keine Bauwerke mit einer Gesamthöhe von über 
100 m über Grund errichtet werden sollen. In die-
sem Fall wäre ein flugbetriebliches Gutachten der 
Deutschen Flugsicherung (DFS) und eine Prüfung 
des Vorhabens durch das Bundesaufsichtsamt für 
Flugsicherung (BAF) nach § 18 a LuftVG erforder-
lich.“ 

Die Anregung ist auf der nachgelagerten 
Planungsebene zu prüfen. 

Kenntnisnahme 
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2.7 Schwerpunkte für Einzelhandelsgroßprojekte 

Az. Nr.  Anregung Erläuterung des Abwägungsvor-
schlags 

Abwägungsvorschlag 

I.000 2.7.1, 2.7.2 „Im zweiten Anhörungsentwurf wurden die Schraffu-
ren der in der Raumnutzungskarte festgelegten 
VRG für zentrenrelevante Einzelhandelsgroßpro-
jekte sowie die VBG für nicht-zentrenrelevante Ein-
zelhandelsgroßprojekte intensiviert. Es ist jedoch 
nicht klar, ob alle im regionalen Einzelhandelsgut-
achten (s. zweckdienliche Unterlagen) aufgeführten 
Standorte Eingang in den Regionalplanentwurf ge-
funden haben. Die übrigen Vorrang- und Vorbe-
haltsfestlegungen im Regionalplan (z.B. Wohnungs-
bauschwerpunkte, Schwerpunkte für Industrie und 
Gewerbe, Standorte zum Abbau bzw. der Siche-
rung oberflächennaher Rohstoffe etc.) wurden ne-
ben der zeichnerischen Festlegung in der Raumnut-
zungskarte zumindest auch tabellarisch im textli-
chen Teil des Planentwurfs aufgeführt. Dies ist bei 
den Einzelhandelsstandorten nicht der Fall. Im 
Sinne einer konsistenten Planung sollte geprüft 
werden, ob nicht auch in den Kapiteln 2.7.1 und 
2.7.2 entsprechenden Tabellen ergänzt werden 
können.“ 

Auf Grund von kommunalen Entwicklun-
gen (z.B. veränderte Ansiedlungsabsich-
ten von Unternehmen), die zwischen der 
Veröffentlichung des regionalen Einzel-
handelsgutachten und des ersten Anhö-
rungsentwurfes stattfanden, haben nicht 
alle im regionalen Einzelhandelsgutachten 
aufgeführte Standorte Eingang in den Re-
gionalplanentwurf gefunden. Um eine Ver-
besserung der Lesbarkeit der Raumnut-
zungskarte zu erreichen, wurden die für 
die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete ge-
wählten Schraffuren nochmals geändert. 
Bei der Anregung, die Abgrenzungen der 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete in der 
Begründung zusätzlich zu beschreiben, 
sehen wir jedoch das Problem, durch eine 
genaue Beschreibung in eine parzellen-
scharfe Abgrenzung zu kommen, die der 
Maßstabsebene des Regionalplans nicht 
entspricht. Bei der räumlichen Festlegung 
der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete han-
delt es sich um im regionalen Maßstab 
generalisierte, gebietsscharfe Abgrenzun-
gen, die auf der kommunalen Planungs-
ebene parzellenscharf konkretisiert wer-
den können.  

Teilweise Berücksichti-
gung 

I.001 2.7.1 „Auch im nun vorliegenden Entwurf bleibt die Ab-
grenzung von räumlich definierten Zielen der 
Raumordnung insbesondere bei den VRG für den 
großflächigen Einzelhandel sehr unscharf. Der ent-

Um eine Verbesserung der Lesbarkeit der 
Raumnutzungskarte zu erreichen, werden 
die für die Vorrang- und Vorbehaltsge-
biete gewählten Schraffuren geändert. Bei 

Teilweise Berücksichti-
gung 
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sprechenden Anregung des RP, z.B. durch eine Be-
schreibung der Gebiete diese genauer zu umgren-
zen, wurde leider nicht gefolgt. In der nun vorliegen-
den Darstellungsweise sieht das RP nach wie vor 
erhebliche Probleme bei der Umsetzung, insbeson-
dere in den Randbereichen.“ 

der Anregung, die Abgrenzungen der Vor-
rang- und Vorbehaltsgebiete in der Be-
gründung zusätzlich zu beschreiben, se-
hen wir jedoch das Problem, durch eine 
genaue Beschreibung in eine parzellen-
scharfe Abgrenzung zu kommen, die der 
Maßstabsebene des Regionalplans nicht 
entspricht. Bei der räumlichen Festlegung 
der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete han-
delt es sich um im regionalen Maßstab 
generalisierte, gebietsscharfe Abgrenzun-
gen, die auf der kommunalen Planungs-
ebene parzellenscharf konkretisiert wer-
den können. 

I.001 2.7.0 „Integrationsgebot: Plansatz 2.7.0 N (7) ist bislang 
nur als nachrichtliche Übernahme (N) aus dem LEP 
formuliert. Wir bitten um Überprüfung, ob das Integ-
rationsgebot tatsächlich nur als nachrichtliche Über-
nahme in den Regionalplan Eingang finden soll o-
der ob dem Integrationsgebot auch im Regionalplan 
selbst ein eigenständiger Zielcharakter gegeben 
wird.“ 

Die nachrichtliche Übernahme des Integ-
rationsgebotes in LEP PS 3.3.7.2. erfolgt 
vor dem Hintergrund der in PS 2.7.0 Z (3) 
geregelten ausnahmsweisen Zulassung 
von Einzelhandelsgroßprojekten, die der 
Grundversorgung dienen. Der LEP PS 
3.3.7.2. gilt für Kleinzentren und Gemein-
den ohne zentralörtliche Einstufung unmit-
telbar. Für die Ober-, Mittel- und Unter-
zentren erfolgt eine räumliche und sachli-
che Ausformung über den PS 2.7.1. 

Kenntnisnahme 

I.001 2.7.0 „Allerdings wird in der Begründung zu PS 2.7.0 Z 
(8) auf Seite B 41 erwähnt, dass Einzelhandelsag-
glomerationen in den zentralörtlichen Versorgungs-
kernen, im Nebenzentrum, in den Grund- und Nah-
versorgungszentren in den Stadtteilen und in den 
Ortsmitten der Kleinzentren und nicht Zentralen 
Orte erwünscht sind. Im Regionalplan ist bislang je-
doch kein Nebenzentrum festgelegt. Auch finden 
sich keine Ausführungen zu Grund- und Nahversor-
gungszentren. Der höheren Raumordnungsbehörde 
ist daher unklar, auf was sich diese beiden Zentren 

Der Anregung wird gefolgt. Da im Regio-
nalplan keine Nebenzentren und keine 
Grund- und Nahversorgungszentren fest-
gelegt sind, werden diese Begrifflichkeiten 
in der Begründung zu PS 2.7.0 Z (8) ge-
strichen. 

Berücksichtigung 
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in der Begründung zum Regionalplan beziehen. 
Entweder sind im Regionalplan Nebenzentren so-
wie Grund- und Nahversorgungszentren festzule-
gen oder in der Begründung zum Regionalplan sind 
diese Begrifflichkeiten zu streichen. Des Weiteren 
ist für den Fall, dass im Regionalplan Grund- und 
Nahversorgungszentren festgelegt werden in der 
Begründung klarzustellen, dass sich die erwünschte 
Agglomeration in diesen Zentren nur auf in einem 
Grund- und Nahversorgungszentrum erwünschte 
Sortimente bezieht.“ 

I.001 2.7.1 „Bei Plansatz 2.7.1 Z (3) regen wir an, das in Klam-
mern genannte Beispiel („z.B. Gremienbeschluss 
mit Zeitplan“) in die Begründung zu Plansatz 2.7.1 
Z (3) zu verschieben, da im Plansatz aus unserer 
Sicht nicht mit Beispielen gearbeitet werden sollte.“ 

Der Anregung wird gefolgt. Das in PS 
2.7.1 Z (3) in Klammern genannte Beispiel 
(„z.B. Gremienbeschluss mit Zeitplan“) 
wird in die Begründung zu PS 2.7.1 Z (3) 
verschoben. 

Berücksichtigung 

I.001 2.7.2 „In Plansatz 2.7.2 G des Regionalplanentwurfs ist in 
Satz 3 nach wie vor genannt, dass die Vorbehalts-
gebiete „dargestellt“ sind. Es ist hier jedoch die Be-
grifflichkeit „festgelegt“ zu verwenden.“ 

Der Anregung wird gefolgt. In Satz 3 des 
PS wird das Wort „dargestellt“ durch das 
Wort „festgelegt“ ersetzt. 

Berücksichtigung 

I.001 2.7.2 „Des Weiteren ist in Plansatz 2.7.2 G noch deutli-
cher zum Ausdruck zu bringen, dass für die nicht-
zentrenrelevanten Einzelhandelsgroßprojekte, falls 
eine Ansiedlung in den Vorranggebieten nicht mög-
lich ist, eine Ansiedlung in den Vorbehaltsgebieten 
vorzugswürdig ist. Nur so kann dieser Grundsatz im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens als abwä-
gungsrelevanter Belang Berücksichtigung finden. 
Aus der bisherigen Formulierung ergibt sich nur, 
dass Vorbehaltsgebiete für nicht-zentrenrelevante 
Einzelhandelsgroßprojekte festgelegt werden. Es 
ergibt sich aber bislang nicht hinreichend, dass eine 

Der Anregung wird gefolgt. Um klarer zu 
betonen, dass eine Ansiedlung nicht zen-
trenrelevanter Einzelhandelsgroßprojekte, 
sofern sie in nicht integrierter Lage erfol-
gen, auch vorrangig in den Vorbehaltsge-
bieten erfolgen soll, wird im letzten Satz 
des PS das Wort „hierfür“ eingefügt. Der 
Satz lautet demnach neu: „In der Raum-
nutzungskarte sind hierfür Vorbehaltsge-
biete für nicht-zentrenrelevante Einzel-
handelsgroßprojekte festgelegt. 

Berücksichtigung 
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Ansiedlung dieser Projekte, sofern sie in nicht inte-
grierter Lage erfolgen, auch vorrangig in den Vorbe-
haltsgebieten erfolgen soll.“ 

I.001 2.7.1 „Zwar ist nun in Plansatz 2.7.1 Z (1) ein Verweis auf 
die Sortimentsliste erfolgt. Allerdings lässt die Be-
gründung weiterhin nicht klar erkennen, wann die 
Kommune eine von der Sortimentsliste im Regio-
nalplan abweichende Entscheidung treffen kann. 
Zwar ist im letzten Absatz der Begründung auf 
Seite B 43 genannt, dass es auch Sortimente gibt, 
die in der Regel zentrenrelevant sind, jedoch im 
konkreten Einzelfall ortsspezifisch auch nicht zen-
trenrelevant sein können und dass diese konkrete 
Zuordnung bei den Kommunen liegt. Allerdings gibt 
es in der Sortimentsliste des Regionalplanes keine 
Kategorie der „in der Regel zentrenrelevanten“ Sor-
timente. Die höhere Raumordnungsbehörde geht 
davon aus, dass der Regionalverband es nicht für 
jedes zentrenrelevante Sortiment den Kommunen 
anheimstellen will, hier im Rahmen eines Kommu-
nalen Einzelhandelskonzeptes zu einem anderen 
Ergebnis zu kommen. Daher sollte in der Sorti-
mentsliste eine Unterscheidung zwischen „zentren-
relevanten“ und „in der Regel zentrenrelevanten“ 
Sortimenten erfolgen.“ 

In der Begründung zu PS 2.7.1 wird be-
tont, dass Sortimente grundsätzlich als 
zentrenrelevant einzustufen sind, wenn 
sie nahversorgungsrelevant sind. Zudem 
wird darauf hingewiesen, dass Kommu-
nen im Rahmen von kommunalen Einzel-
handelskonzepten auf Basis der Vor-Ort-
Situation mit entsprechender Begründung 
Sortimentslisten zusammenstellen kön-
nen. Dadurch ist eine Abweichung von 
der Sortimentsliste des Regionalverban-
des begründbar. 

Keine Berücksichtigung 

II.142 2.7.1 „Auf die Stellungnahme der Gemeinde Meckenbeu-
ren vom 12.11.2019 wird Bezug genommen. (…) 
Nachdem die Wohnsiedlung westlich des KIM-Cen-
ters seit Jahren errichtet ist, sollte der Bereich des 
KIM-Centers (Oskar-von-Miller-Platz 2-10) in das 
Vorranggebiet miteinbezogen werden.“ 

Im Bereich „Oskar-von-Miller-Platz 2-10 
(Kim-Center)“ ist bereits ein Vorbehaltsge-
biet für nicht-zentrenrelevante Einzelhan-
delsgroßprojekt ausgewiesen. Eine Zu-
sammenlegung mit dem östlich der Bahn-
linie in der Raumnutzungskarte dargestell-
ten Vorranggebiet für zentrenrelevante 
Einzelhandelsgroßprojekte ist vom Gut-
achter und dem Regionalverband im Rah-
men der Bearbeitung des Regionalen Ein-
zelhandelskonzeptes bereits abgelehnt 

Keine Berücksichtigung 
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worden. Ein Grund hierfür war u.a. die im 
regionsweiten Vergleich und im Hinblick 
auf die zentralörtliche Bedeutung von Me-
ckenbeuren deutlich zu große Ausdeh-
nung des Vorranggebietes. Zudem stellt 
die Bahnlinie trotz der genannten Unter-
führung eine deutliche städtebauliche Zä-
sur dar. 

II.167 2.7.2 „Ziffer 2. 7 - Schwerpunkte für Einzelhandelsgroß-
projekte: Im Bereich des Gewerbeparks Wasserstall 
ist ein Vorbehaltsgebiet für ein nicht zentrenrele-
vantes Einzelhandelsgroßprojekt dargestellt. Dieses 
stimmt jedoch nicht mit dem vorm Gemeinderat der 
Stadt Bad Waldsee am 21.12.2015 beschlossenen 
ganzheitlichen Einzelhandelskonzept überein. Die 
Stadt Bad Waldsee bittet daher dieses nicht zen-
trenrelevante Einzelhandelsgroßprojekt nach Nor-
den bis zum dargestellten Schwerpunkt für Industrie 
und Gewerbe im Bereich Wasserstall auszudehnen. 
In der Anlage 1 ist die Seite 120 unseres Einzelhan-
delskonzeptes beigefügt.“ 

Die Ausweisung der Vorranggebiet und 
Vorbehaltsgebiete erfolgte in enger Ab-
stimmung mit Vertretern der Stadt Bad 
Waldsee. Hierzu wird auf die Diskussions-
ergebnisse des Workshops vom 
29.06.2016 bei der IHK Bodensee-Ober-
schwaben in Weingarten hingewiesen, wo 
die Abgrenzung gemeinsam überprüft und 
– wie in der Raumnutzungskarte darge-
stellt – festgelegt wurden. Die in PS 2.7.2 
G (1) festgelegten Vorbehaltsgebiete für 
nicht-zentrenrelevante Einzelhandels-
großprojekte gelten zunächst für alle neu 
auszuweisenden oder zu errichtenden 
Einzelhandelsgroßprojekte als Anknüp-
fungspunkt für die Standortfestlegung. Be-
reits bestehende Betriebe genießen bau-
rechtlichen Bestandsschutz, ebenso die 
existierenden Bebauungspläne mit der 
Festsetzung „SO Einzelhandel", die keine 
Einschränkung der Verkaufsfläche und 
der Sortimente enthalten. Da es sich bei 
den Vorbehaltsgebieten jedoch um 
Grundsätze der Raumordnung handelt, 
sind sie in Abwägungs- oder Ermessens-
entscheidungen zu berücksichtigen. Einen 
Widerspruch sehen wir dabei aber nicht. 

Keine Berücksichtigung 
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II.301_1 2.7.0, 2.7.1 „S. 20, 2.7.0 Z (8) Einzelhandelsagglomeration und 
Vorranggebiete 2.7.1 Z (1): Mehrere Einzelhandels-
betriebe können wie ein „einheitliches " Einzelhan-
delsgroßprojekt beurteilt werden und sind dann nur 
noch in den Vorranggebieten zulässig , soweit auch 
zentrenrelevante Sortimente angeboten werden. 
Bitte stellen Sie klar, ob bei der Abwägung dieses 
Ziels den bestehenden Betrieben ein Bestands-
schutz zugestanden wird und wie die Bebauungs-
pläne nachträglich angepasst werden müssen, um 
nicht anfechtbar zu sein.“ 

Bereits bestehende Betriebe genießen 
baurechtlichen Bestandsschutz, ebenso 
die existierenden Bebauungspläne mit der 
Festsetzung „SO Einzelhandel", die keine 
Einschränkung der Verkaufsfläche und 
der Sortimente enthalten. Wir verweisen 
auf die entsprechenden Begründungen zu 
den o.g. Plansätzen. 

Keine Berücksichtigung 

III.064 2.7.0 
2.7.1 
2.7.2 

„…besten Dank für die Beteiligung. Das Gutachten 
attestiert dem Einzelhandel in der Region Boden-
see-Oberschwaben mit 628.000 Einwohnern eine 
gute Verfassung. Die Bevölkerung wächst aller-
dings unterschiedlich, da vor allem im Landkreis 
Sigmaringen auch Rückgänge prognostiziert wer-
den. Stabilisierend auch für den Einzelhandel vor 
allem entlang des Bodensees ist der Faktor Touris-
mus. Zumindest in der Vergangenheit konnte fest-
gestellt werden, dass die Mobilität und die Mobili-
tätsbereitschaft zugenommen haben. Somit sind 
Konkurrenzstandorte im stationären Handel wie 
Bregenz, Dornbirn, auch Konstanz, Memmingen; 
Ulm besser zu erreichen gewesen. Auf der anderen 
Seite muss auch diese Mobilitätsbereitschaft bei 
den Kommunen vor Ort wahrgenommen werden, 
um entsprechend sowohl die Erreichbarkeit als 
auch das Parken einfach und bequem zu organisie-
ren. Wird dies nicht beachtet, so hat der Kunde die 
Alternative im Onlinebereich mit all seinen negati-
ven ökologischen Auswirkungen. Der Gutachter 
weist ausdrücklich darauf hin, dass ein lebendiges 
Zentrum ohne Einzelhandel nicht vorstellbar ist und 
er sieht den Einzelhandel weiter als Leitfunktion, 
wobei es auf die richtige Nutzungsdurchmischung 
ankommt. Der Gutachter beziffert den Umsatz auf 

 Kenntnisnahme 
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rund 3,9 Mrd. €. Bei Gegenüberstellung der einzel-
handelsrelevanten Kaufkraft mit auch rund 3,9 Mrd. 
€ stellt er eine Bindungsquote von etwas mehr als 
100 % fest. Dies bedeutet, dass statistisch betrach-
tet die vorhandene Kaufkraft in der Region Boden-
see-Oberschwaben auch in der Eigenregion ausge-
geben wird. Sicherlich gibt es Gewinner und Verlie-
rer. Zu den Gewinnern zählen sicherlich das Ober-
zentrum Ravensburg mit einer Bindungsquote von 
175 % aber auch Mittelzentren wie Bad Saulgau 
und Sigmaringen in ähnlicher Dimensionierung aber 
auch weitere Mittelzentren haben einen positiven 
Überhang. Bereits in den letzten Jahren waren ne-
gative Bindungsquoten im ländlichen Raum bei Un-
terzentren oder Orten ohne zentrale Einordnung be-
sonders im mittel- und langfristigen Bedarfsbereich 
zu sehen. Das zentrale Ortesystem hat sich sicher 
bewährt und ist weiter ein zentraler Punkt im Regio-
nalplan. Ein wichtiger Fokus ist die besondere Be-
deutung der Nahversorgung, um eine flächende-
ckende möglichst fußläufige Versorgung der Bevöl-
kerung mit Lebensmitteln zu garantieren. Dies wird 
sicher unter anderem unterstützt, dass auch Stand-
orte in Kleinzentren und Gemeinden ohne zentral-
örtliche Einstufung zur Sicherung der eigenen 
Grundversorgung auch großflächige Betriebe ansie-
deln können. Der Fokus für zentrenrelevanten Ein-
zelhandel ist aber die abgegrenzten Vorrangge-
biete, die Sie ja im Austausch mit den Kommunen 
ermittelt haben. Um städtebauliche Fehlentwicklun-
gen zu verhindern, dient auch die Agglomerations-
regel, die überprüft, ob mehrere an sich selbstän-
dige, nicht großflächige Handelsbetriebe als einheit-
liches Einzelhandelsgroßprojekt zu werten sind. Wir 
schlagen vor, dass dieses Ziel dahingehend noch 
konkretisiert werden könnte: „Mehrere - an sich 
selbständige, nicht großflächige - Einzelhandelsbe-
triebe, die aufgrund ihrer räumlichen Nähe Funkti-
onszusammenhänge….“ Wichtig ist besonders für 
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die Lebensmittelbetriebe einen Entwicklungsspiel-
raum zu haben, da neue Produktgruppen wie bio, 
vegan oder gluthenfrei Einzug halten, was aber 
durch Überlegungen zu der bestandsorientierten 
Erweiterung auch in Verbindung mit der Zielset-
zung, was für die Grundversorgung erforderlich ist, 
ermöglicht wird. Ferner erlauben Sie bei integrierten 
Standorten, die unmittelbar an Vorrang- gebiete an-
grenzen auch gewisse Spielräume, wenn die Kom-
munen signalisieren, das Vorranggebiet vergrößern 
wollen. Auch dies tragen wir mit. Bei den Verkaufs-
flächenentwicklungen weisen wir darauf hin, dass 
der Onlinehandel besonders bereits die letzten 
Jahre an Bedeutung gewonnen hat. Dies wurde 
noch deutlich verstärkt während den coronabeding-
ten Lockdowns. Daher sollte im Non-Feod-Bereich 
die Verkaufsflächenentwicklung nur sehr konserva-
tiv angesetzt werden, da sich auch die überschau-
bare Leerstandsituation durch die Folgen der 
coronabedingten Schließungen deutlich verstärken 
wird. Somit ist es umso notwendiger, den Fokus auf 
die Innenstadt zu legen. Ein besonders gutes Bei-
spiel der Innenstadtstärkung sehen wir in Markdorf, 
wo es gelungen ist, einen Lebensmittelvollsorti-
mentsbetrieb in der Innenstadt zu halten, zu vergrö-
ßern, zu modernisieren und zusätzlich ein Ärzte-
haus anzusiedeln. Standorte, bei denen die Ver-
kaufsflächen bereits heute mehrheitlich außerhalb 
des zentralen Versorgungsbereichs liegen wie 
Überlingen oder Bad Saulgau aber auch Messkirch 
und Pfullendorf werden es zukünftig noch schwer 
haben, lebendige Innenstädte darzustellen. Der Re-
gionalplan soll Grundlage für ein regionales abge-
stimmtes Vorgehen sein, um weiter den Erhalt und 
Ausbau attraktiver und marktfähiger Angebote zu 
gewährleisten. Hierbei ist der Vorrang auf die Zen-
tren zu legen, was in der Nach-Corona-Phase von 
noch größerer Bedeutung sein wird. Bezüglich der 
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Sortimentsliste, die von unserer Seite nachvollzo-
gen werden kann, wollen wir bekräftigen, dass 
Fahrräder i.d.R. nicht innenstadtrelevante Sorti-
mente sind, da der Trend zu E-Bikes den Flächen-
bedarf dieser Einzelhandelsgeschäfte noch vergrö-
ßert, der in der Regel nicht in einer Innenstadt zur 
Verfügung steht und Fahrräder nicht zum Taschen-
einkauf gezählt werden können. 
Diese Aussagen treffen wir auch im Namen des 
Handelsverbandes Baden- Württemberg.“ 

 

Kapitel 3 – Regionale Freiraumstruktur 

3.1 Regionale Grünzüge und Grünzäsuren 

Az. Nr.  Anregung Erläuterung des Abwägungsvor-
schlags 

Abwägungsvorschlag 

IV.0041 3 „zusammen, mit meinem Sohn XXX, bewirtschafte 
ich einen landwirtschaftlichen Obstbaubetrieb mit 
20 ha Sonderkulturen (Apfel, Kirschen und Himbee-
ren. XXX  wende ich mich heute an Sie. Wir, der 
Ortsverband Kressbronn (90 Mitglieder mit 2.300 ha 
Landfläche) legen hiermit schriftlich Einspruch ge-
gen den Regionalplan des Regionalverbandes Bo-
densee Oberschwaben ein. Unserer Ansicht nach 
ist der Plan völlig überzogen. Im Plan sind viel zu 
viele Schutzgebiete und Vorranggebiete für Hoch-
wasserschutz, Vogelschutz, Landschaftsschutz und 
Naturschutzgebiete. Des Weiteren sind die Gebiete 
nicht flächengenau ausgezeichnet. Der Maßstab ist 
viel zu groß um flächengenau zu definieren um wel-
che es sich handelt. Die Landwirte und Grund-

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlagen 2 und 7 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

keine Berücksichtigung   
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stücksflächenbesitzer können Ihre Flächen nicht zu-
ordnen. Somit fordern wir vom Ortsverband Kress-
bronn eine Überarbeitung des Regionalplanes. 

F14 3.1.1 "Salem verlöre dann nicht nur den klimatisch be-
deutsamen Grünzug, sondern „gewänne“ im Ge-
genzug auch noch „störende“ Betriebe, d.h. solche 
mit vielen Emissionen hohem Lärmaufkommen u.ä. 
– von dem zusätzlichen (Schwer-)Verkehrsaufkom-
men ganz zu schweigen. Leider hat auch die über-
arbeitete Version der Planung nach unserer Auffas-
sung diverse Mängel. (…) 2 Klimatische Situation: 
Laut Klimafibel und Klimagutachten des RVBO han-
delt es sich bei genanntem Gebiet um eine Frisch-
luftschneise. Daher wurde das Gebiet seinerzeit 
auch als schützenswerter Grünzug ausgewiesen. 
Dürfen Grünzüge aufgehoben werden, ohne dass 
neuere Gutachten plausibel belegen, warum der 
Schutzstatus entfallen kann?“ 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf Anlage 6 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 

I.001 3.1 "Leider nicht nachgeschärft wurde die Funktion der 
Regionalen Grünzüge/Grünzäsuren als Steue-
rungsinstrumente für die Siedlungsentwicklung. 
Weiterhin sind umfangreiche „weiße Flächen“ um 
kleinste Siedlungsbereiche vorgesehen, die so nicht 
nachvollziehbar sind. Aus Sicht der höheren Raum-
ordnungsbehörde bestehen damit weiterhin erhebli-
che Bedenken gegen die Ausformung der Regiona-
len Grünzüge/Grünzäsuren." 

Es wird auf die Anlage 4 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. Die Ausfüh-
rungen werden zur Kenntnis genommen. 

Kenntnisnahme 

I.001 3.1.0 "Es wird gebeten, den Begriff "ausgewiesen" in PS 
3.1.0 Z (1) durch den Begriff "festgelegt" zu erset-
zen." 

Der Plansatz wurde entsprechend der An-
regung angepasst. 

Berücksichtigung 

I.001 3.1.0 "Nach Z (3) dient die Festlegung von Regionalen 
Grünzüge auch der Sicherung von Gebieten für den 
vorbeugenden Hochwasserschutz. Ein kurzer Hin-
weis auf die Ergänzung der Gebietskulisse durch 

Die Begründung wurde entsprechend der 
Anregung geändert. 

Berücksichtigung 
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die in PS 3.2.0 festgelegten Gebiete für besondere 
Nutzung im Freiraum in der Begründung wird emp-
fohlen." 

I.001 3.1.1 "Im Plansatz sollte ein Verweis auf die in der Be-
gründung enthaltenen Beikarten aufgenommen 
werden." 

Die Beikarten haben keine rechtliche Bin-
dungswirkung, sondern haben nur dekla-
ratorischen Charakter. Daher erfolgt kein 
Querverweis im Plansatz. In der Begrün-
dung zu PS 3.1.1 wurden Querverweise 
auf die Beikarten sowie auf die interaktive 
Karte zur Raumstruktur ergänzt. 

teilweise Berücksichti-
gung 

I.001 3.1.0 "Wie im ersten Entwurf sind die Regionalen Grün-
züge und Grünzäsuren multifunktional aufgebaut 
und dienen verschiedenen Schutzfunktionen, unter 
anderem dem vor- beugenden Hochwasserschutz. 
Anders als die Funktionen „Schutz der besten land-
wirtschaftlichen Standorte“ und der „Landschafts-
räume von herausragender Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit“ werden die Bereiche mit der Schutz-
funktion „vorbeugender Hochwasserschutz“ nicht 
regionsweit festgelegt. Ob in den anderen Teilräu-
men hierfür keine Erforderlichkeit besteht oder die 
Sicherung über die Gebiete für besondere Nutzun-
gen im Freiraum abgedeckt werden, sollte in der 
Begründung erläutert werden. Gegebenenfalls sind 
entsprechende Querbezüge herzustellen." 

Die Begründung wurde entsprechend der 
Anregung geändert. Er wird auf die inter-
aktive Karte zur Raumstruktur, abrufbar 
auf der Homepage des Regionalver-
bands, verwiesen. 

Berücksichtigung 

I.001 3.1.0 "Mit den Beikarten und der Beschreibung der Land-
schaftsräume in der Begründung wird die Lesbar-
keit der konkreten Funktion eines Regionalen Grün-
zugs verbessert. Allerdings sind diese sehr groß-
räumig angelegt, so dass eine Identifikation schwer-
fällt. Für die Gebiete für den vorbeugenden Hoch-
wasserschutz wurde keine eigene Beikarte erstellt. 
Nachdem diese eine wesentliche Funktion der Re-
gionalen Grünzüge und Grünzäsuren – gerade mit 
Blick auf PS 4.3.6 und 4.3.7 LEP – darstellen, sollte 

In der Begründung wurde mehrfach ein 
Hinweis ergänzt, dass auf der Homepage 
des RVBO bei den Planunterlagen eine 
interaktive Karte zur Raumstruktur einge-
stellt ist, welche den Maßstab 1:50.000 
aufweist und daher eine detailliertere 
Identifikation der Schutzzwecke ermög-
licht.  

teilweise Berücksichti-
gung 
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eine solche noch der Begründung beigefügt wer-
den." 

I.001 3.1.0 "In der Begründung wird zusätzlich auf kleinräumig 
vorliegende Schutzziele verwiesen. Welche dies 
sind, was unter „kleinräumig“ in diesem Fall zu ver-
stehen ist und wie diese für die weiteren Planungen 
und Maßnahmen erkennbar sind, wird nicht weiter 
erläutert. Hier ist aus Sicht der höheren Raumord-
nungsbehörde eine Ergänzung erforderlich." 

Die Begründung wurde entsprechend der 
Anregung konkretisiert. 

Berücksichtigung 

I.001 3.1.0 "Außerdem sollte die Begrifflichkeit in Begründung 
und Karte angepasst werden. Für die „Landschafts-
räume von herausragender Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit“ wird in der Begründung auf den „Roser-
Index“ verwiesen. Die zugehörige Karte stellt je-
doch daneben noch die Landschaftsschutzgebiete 
und die Regionalen Grünzüge/Grünzäsuren dar. 
Hier muss ein eindeutiger Bezug hergestellt wer-
den." 

Die Begründung zu PS 3.1.0 wurde um ei-
nen eindeutigen Bezug zwischen Text 
und Begründungskarte ergänzt. 

Berücksichtigung 

I.001 3.1.1 "Im 3. Absatz der Begründung zu PS 3.1.1 (S. B51) 
wird der Regelungsumfang der regionalen Festle-
gungen erläutert. Der Absatz sollte nochmals über-
arbeitet werden. Insbesondere sollte der Bezug zu 
§ 35 BauGB konkretisiert werden. Die Zulässigkeit 
land- und forstwirtschaftlicher Vorhaben ist in § 35 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB geregelt. Die weiteren Vor-
schriften betreffen andere privilegierte Vorhaben 
und sonstige Vorhaben im Außenbereich sowie 
Sonderregelungen." 

Die Begründung zu PS 3.1.1 wurde ent-
sprechend der Anregung konkretisiert. 

Berücksichtigung 

I.001 3.1.1, 3.1.2  "Auch die Erläuterung zum Begriff „Besiedlung“ ist 
missverständlich. Im Bereich eines Bebauungs-
plans (§ 30 BauGB) oder im unbeplanten Innenbe-
reich (§ 34 BauGB) beurteilt sich die Zulässigkeit ei-
nes Vorhabens allein nach diesen Vorschriften. Es 

Die Begründung zu PS 3.1.1 und 3.1.2 
wurde entsprechend der Anregung er-
gänzt. 

Berücksichtigung 
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wird davon ausgegangen, dass mit den Ausführun-
gen vielmehr gemeint ist, dass unter Besiedlung 
Planungen und Vorhaben zu verstehen seien, für 
die eine Bauleitplanung erforderlich wird (§ 1 Abs. 4 
BauGB) oder durch die bisherige Außenbereichsflä-
chen in Innenbereich umgewandelt werden (z.B. 
Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB)." 

I.001 3.1.1 "Auch in der weiteren Begründung wird gebeten zu 
prüfen, ob die jeweils zitierten Absätze des BauGB 
korrekt das ausdrücken, was in der Begründung 
ausgesagt werden soll. So umfasst z.B. der auf S. 
B52, zweitletzter Absatz im Zusammenhang mit 
standortgebundenen Anlagen der Land- und Forst-
wirtschaft genannte § 35 Abs. 1 BauGB weit mehr 
als diese Vorhaben. Auch die Ausführungen auf S. 
B55 zu Aus- und Umbauten land- und forstwirt-
schaftlicher Anlagen nach § 35 Abs. 4 BauGB ist so 
missverständlich und schwer nachvollziehbar. " 

Die Begründung zu PS 3.1.1 wurde ent-
sprechend der Anregung verbessert.  

Berücksichtigung 

I.001 3.1.1 "Beim Ausnahmetatbestand „standortgebundene 
bauliche Anlagen der technischen Infrastruktur“ 
sind Plansatz und Begründung nicht identisch. 
Während der Plansatz selbst an die Standortgebun-
denheit anknüpft, wird die Erforderlichkeit der Aus-
nahme in der Begründung nur für „leitungsgebun-
dene Trassen und Anlagen der Infrastruktur zur 
Versorgung der Bevölkerung aus Gründen des All-
gemeinwohls“ begründet. Eine Anpassung wird 
dringend empfohlen." 

Die Begründung zu PS 3.1.1 wurde ent-
sprechend der Anregung verbessert. 

Berücksichtigung 

I.001 3.1.1 "Auf Seite B53 wird auf die Ausnahmeregelung für 
Camping- und Wohnmobilstellplätze eingegangen. 
Um Ausführungen, was unter „kleinräumiger Erwei-
terung“ zu verstehen ist, wird gebeten." 

Bei der Beurteilung "kleinräumiger Erwei-
terungen" handelt es sich um eine Einzel-
fallentscheidung. Eine Anpassung der Be-
gründung erfolgt daher nicht. 

Keine Berücksichtigung 
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I.001 3.1.1 "Bei PS 3.1.1 Z (2) stimmen Plansatz und Begrün-
dung nicht überein. Während der Plansatz generell 
Aufschüttungen und Abgrabungen untersagt, wird 
dies in der Begründung ausschließlich auf Abgra-
bungen für den Rohstoffabbau reduziert. Eine An-
passung ist auch hier erforderlich." 

Die Begründung wurde bezüglich der Zu-
lässigkeit von Aufschüttungen und Abgra-
bungen in Regionalen Grünzügen an die 
PS 3.1.1 Z (2) und 3.1.1 Z (3) angepasst.  

Berücksichtigung 

I.001 3.1.1 "Weiter wird darauf hingewiesen, dass in den VRG 
Sicherung ein kurzfristiger Abbau nicht bzw. nur un-
ter engen Voraussetzungen möglich ist." 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen Kenntnisnahme 

I.001 3.1.0 "Im Rahmen der Gesamtfortschreibung zur Regio-
nalplanung wurden lediglich die Flächen der Vor-
rangflur Stufe I (sehr gute Böden und Sonderkul-
turflächen), welche fast ausnahmslos im Bodensee-
kreis zu verorten sind, in die Regionalen Grünzüge 
einbezogen, Flächen der Vorrangflur Stufe II blie-
ben weitgehend unberücksichtigt, obwohl aufgrund 
der veränderten Rahmenbedingungen diese insbe-
sondere in Regionen mit einem hohen Viehbesatz 
von zunehmender Bedeutung für den ökonomi-
schen Land- bau sind. Dementsprechend genießen 
insbesondere im Landkreis Sigmaringen sowie bis 
auf die Sonderkulturflächen im Kreis Ravensburg 
agrarstrukturell bedeutende Flächen keinen Schutz, 
der Notwendigkeit der Sicherung dieser Flächen für 
den ökonomischen Landbau trägt die Regionalpla-
nung keine Rechnung. Da aufgrund der gesell-
schaftlichen Veränderungen zunehmend konkurrie-
rende Nutzungsansprüche an den Freiraum entste-
hen (insbesondere großflächige Freiflächensolaran-
lagen), ist der Schutz agrarstrukturell bedeutender 
Standorte auch in Bereichen, in denen der Sied-
lungsdruck weniger ausgeprägt ist als im Boden-
seeraum, wichtiger denn je. Der Er- halt von diesen 
agrarstrukturell bedeutenden Standorten ist insbe-
sondere in Räumen mit einer ausgeprägten Tierhal-
tung, wie sie im Landkreis Ravensburg (Viehdichte 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf Anlage 7 zu Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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ungefähr doppelt so hoch wie im Landesdurch-
schnitt, in etlichen Gemeinden des Allgäus noch 
deutlich höher) und auch im südöstlichen Bereich 
des Landkreises Sigmaringen vorherrscht, von be-
sonderer Bedeutung. Das Vorhalten dieser Flächen 
für die produktive Landwirtschaft ist insbesondere 
im Hinblick auf den Erhalt einer bodengebundenen 
Tierhaltung und der Vermeidung negativer Umwelt-
wirkungen erforderlich und gesellschaftlich geboten. 
Dementsprechend ist es aus regional übergeordne-
ter landwirtschaftlich fachlicher Sicht nicht mehr 
ausreichend, den Freiraumschutz (hier über Regio-
nale Grünzüge) allein auf Standorte der Vorrangflur 
Stufe I zu begrenzen. Vielmehr ist dieser auf agrar-
strukturell bedeutende Flächen, somit insbesondere 
in Räumen mit hoher Viehdichte und einer hohen 
Flächennachfrage auf die Flächen der Vorrangflur 
Stufe II auszudehnen, wie es in etlichen anderen 
Regionalplanungen erfolgt." ..."Da von der üblichen 
Klassifizierung der Wirtschaftsfunktionenkarte der 
Flurbilanz abgewichen wurde, ist die Darstellung 
missverständlich und suggeriert einen weitgehen-
den Schutz landwirtschaftlich hochwertiger Flächen 
in der Region, obwohl die landbauwürdigen Flä-
chen der Vorrangflur Stufe II tatsächlich überwie-
gend keinen Schutz genießen. Insofern ist die Be-
gründung zu Plansatz 3.1.0, dass die Sicherung 
hochwertiger landwirtschaftlicher Standorte bei der 
Ausweisung im Vordergrund steht, wenig aussage-
kräftig. Aus landwirtschaftlich fachlicher Sicht wird 
angeregt, als agrarstrukturelle Fachkarte die Wirt-
schaftsfunktionenkarte der Digitalen Flurbilanz mit 
der Darstellung der Vorrangfluren Stufe I und II und 
Grenzfluren für die Gesamtregion zu verwenden." 

I.001 3.1.1 "Weiterhin bestehen Bedenken gegenüber der Aus-
formulierung von der ausnahmsweisen Zulässigkeit 
von baulichen Anlagen der Landwirtschaft in Gebie-

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men und es wird auf Anlage 2 zur Sy-

Kenntnisnahme 
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ten mit Freiraumschutz, insbesondere da nicht ab-
schließend erläutert ist, dass nach §35 (1) Nr. 1 
BauGB landwirtschaftlich privilegierte Vorhaben 
grundsätzlich als nicht raumbedeutsam anzusehen 
und somit zulässig sind. Plansatz 3.1.1 Z (3) ist ge-
genüber der vorhergehenden Anhörung bezüglich 
landwirtschaftlicher Bauten unverändert, so dass 
deren ausnahmsweise Zulässigkeit nur gegeben ist, 
wenn außerhalb der regionalen Grünzüge keine zu-
mutbaren Planungsalternativen bestehen. Die For-
mulierung „standortgebundener“ baulicher Anlagen 
ist ebenfalls unverändert erhalten geblieben, so 
dass das Baurecht für privilegierte landwirtschaftli-
che Vorhaben in Regionalen Grünzügen einge-
schränkt und erschwert wird. In der Begründung 
zum Plansatz wird auf die Erforderlichkeit der Prü-
fung von Planungsalternativen hingewiesen. Die Er-
läuterung zur Notwendigkeit der Zulässigkeit stand-
ortgebundener baulicher Anlagen der Landwirt-
schaft schränkt diese stark ein, da die Erläuterung 
darauf abhebt, dass eine Standortgebundenheit 
z.B. dann gegeben ist, wenn der Baustandort auf 
die Bewirtschaftung der unmittelbar umliegenden 
landwirtschaftlichen Flächen angewiesen ist, als 
Beispiel wird die Errichtung von Stallungen mit um-
gebenden Weideflächen genannt. Für „größere 
landwirtschaftliche Produktionsanlagen (z.B. Mast-
betriebe) wird eine Standortgebundenheit zunächst 
verneint. Insbesondere im Rahmen der Erschlie-
ßung neuer Standorte für Stallungen im Außenbe-
reich dürfte dies in Regionalen Grünzügen zu er-
heblichen Erschwernissen führen. Die Notwendig-
keit zur Neuaussiedlung von Tierhaltungen wird je-
doch aufgrund einer allseits anhaltenden Sied-
lungsentwicklung und steigender gesellschaftlicher 
Anforderungen an die landwirtschaftliche Tierhal-
tung (z.B. emissionsverursachende Freiausläufe 

nopse (https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 
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auch für Schweinehaltungen) auch bei ggfs. rück-
läufiger Tierhaltung insgesamt noch weiter zuneh-
men." 

I.001 3.1.1 "Gerade im Hinblick auf einen wie oben dargestell-
ten unzureichenden Schutz landwirtschaftlicher Flä-
chen ist es in keiner Weise nachvollziehbar, dass 
für Freiflächen-Solaranlagen eine Prüfung von 
Standortalternativen außerhalb der Regionalen 
Grünzüge nicht erforderlich ist. Eine Standortge-
bundenheit dieser Vorhaben ist regelmäßig zu ver-
neinen, was im vorherigen Entwurf auch bestätigt 
wurde. Die Raumbedeutsamkeit von Freiflächen-
Solaranlagen dürfte darüber hinaus regelmäßig weit 
über der von baulichen Anlagen der Landwirtschaft 
liegen. Erstere nehmen regelmäßig Flächen von 
mehr als 10 ha in Anspruch, die allermeisten bauli-
chen Anlagen der Landwirtschaft dürften dahinge-
gen weniger als 1 ha beanspruchen. Die weitge-
hende Ausnahme für Solar-Freiflächenanlagen in 
Regionalen Grünzügen ist geeignet, den Druck auf 
agrarstrukturell besonders hochwertige Flächen 
(große, zusammenhängende Schläge) im Landkreis 
Ravensburg und Sigmaringen (die ausnahmslos 
nicht als beste landwirtschaftliche Standorte in der 
Fachkarte gekennzeichnet sind) erheblich zu ver-
stärken, und widerspricht dem formulierten Ziel der 
Regionalplanung, hochwertige landwirtschaftliche 
Flächen über Regionale Grünzüge verstärkt zu 
schützen. Vielmehr bleiben damit landwirtschaftli-
che Flächen in der gesamten Region mit Ausnahme 
der allerbesten Standorte (fast ausschließlich im 
Bodenseekreis) ohne jeglichen Schutz." 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf Anlage 5 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 

I.001 3.1.2 "Die Formulierung in Plansatz 3.1.2 Z (3) wurde be-
züglich der ausnahmsweisen Zulässigkeit baulicher 
Anlagen der Landwirtschaft präzisiert, so dass dem-
nach in Grünzäsuren nur der Um- und Ausbau im 

Die Begründung zu PS 3.1.2 wurde ange-
passt. Es wird darauf hingewiesen, dass 
der Aus- und Umbau im Bestand sowie 
die gleichartige Neuerrichtung baulicher 

teilweise Berücksichti-
gung 
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Bestand zulässig ist. Unklar ist, ob hiermit die Er-
weiterung bestehender landwirtschaftlicher Hofstel-
len im Außenbereich zulässig ist, insbesondere da 
die Raumbedeutsamkeit der betrieblich erforderli-
chen Erweiterungsbauten hinsichtlich Größe und 
Wirkungen ungeklärt ist (s.o.). Die angemessene 
Erweiterung bestehender landwirtschaftlicher Hof-
stellen im Rahmen landwirtschaftlich privilegierter 
Vorhaben nach § 35 (1) Nr. 1 BauGB muss aus re-
gional übergeordneter landwirtschaftlich fachlicher 
Sicht auch in Grünzäsuren zulässig sein. Eine Be-
schränkung auf den Aus- und Umbau im Bestand 
gemäß § 35 (4) BauGB, wie sie in der Begründung 
zum Plansatz ausgeführt ist, käme einer betriebli-
chen Veränderungssperre gleich, und würde eine 
unzumutbare Härte für die landwirtschaftlichen Un-
ternehmen darstellen. Eine Anpassung der landwirt-
schaftlichen Produktion an veränderte gesellschaft-
liche Rahmenbedingungen wie z.B. ein höheres 
Platzangebot sowie Ausläufe in der Tierhaltung so-
wie angemessene Kapazitätserweiterungen, welche 
regelmäßig nach § 35 (1) Nr. 1 BauGB zulässig 
sind, wären in Regionalen Grünzügen unzulässig, 
Umnutzungen von landwirtschaftlichen Wirtschafts-
gebäuden zu Wohnraum gemäß § 35 (4) BauGB je-
doch zulässig. Dementsprechend erscheint die Be-
gründung zum Plansatz 3.1.2 Z (3) hinsichtlich bau-
licher Anlagen der Landwirtschaft nicht ausreichend 
präzise formuliert." 

Anlagen gemäß §35 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
BauGB in Grünzäsuren ausnahmsweise 
zulässig sind. Der Verweis auf §35 Abs. 4 
BauGB wurde gestrichen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass die meisten Vorhaben 
der Land- und Forstwirtschaft als nicht 
raumbedeutsam eingestuft werden kön-
nen. Aus Sicht des Regionalverbands ist 
es vertretbar und erforderlich, bei den 
Festlegungen zu Grünzäsuren keine 
neuen raumbedeutsamen baulichen Anla-
gen der Land- und Forstwirtschaft zuzu-
lassen, da Grünzäsuren wenige, noch 
verbliebene Freiräume aus verschiedenen 
Gründen (Sicherung von Kaltluftschnei-
sen, Sicherung siedlungsnaher Erho-
lungsflächen, Vermeidung einer bandarti-
gen Siedlungsentwicklung) von weiterer 
Bebauung freihalten. In Regionalen Grün-
zügen, die deutlich großräumiger festge-
legt werden, ist hingegen die Neuerrich-
tung baulicher Anlagen der Land- und 
Forstwirtschaft gemäß §35 Abs. 1 Nr. 1 
und 2 BauGB ausnahmsweise zulässig. 
Im Zweifelsfall sind Planungsalternativen 
außerhalb der Grünzäsuren zu prüfen. 

I.001 3.1.1 "Das Kompetenzzentrum Energie begrüßt die Öff-
nung der Regionalen Grünzüge für eine ausnahms-
weise Zulassung von Solar-Freiflächenanlagen in 
PS 3.1.1 Z (4). Die optimale solare Einstrahlung in 
der Region und die geringere Wirkung für das 
Landschaftsbild sprechen eindeutig für einen vor-
rangigen Ausbau im Bereich Solar. Ungeachtet der 
geplanten Teilfortschreibung - Energieinfrastruktur 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 
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erweitert die in PS. 3.1.1 Z (4) geplante, sehr mode-
rate Zulassungen von Solarfreiflächenanlagen die 
Flächenkulisse für den Ausbau nur geringfügig." 

I.001 3.1.1 "Die Erweiterung der Regionalen Grünzüge auf die 
kompletten Wald- und Randflächen der Adelegg 
und im Bodenmöser, die nach dem Windatlas als 
sehr windhöffig ausgewiesen sind, reduziert die po-
tenziellen Flächen für die Windkraft. Der Status der 
Gebiete als FFH/Vogelschutzgebiet und als Natur-
schutzgebiet, sowie die an den Standorten erhebli-
che Frage des Landschaftsbildes erfordert zweifels-
ohne ein restriktives Vorgehen auf diesen Flächen. 
Die Gesamtrestriktion auf Ebene des Regionalplans 
greift einer potenziellen, detaillierten Prüfung auf er-
heblichen Flächenanteilen jedoch vorweg." 

Aus Sicht des Regionalverbands ist die 
Festlegung von Regionalen Grünzügen in 
der Adelegg und im Bodenmöser erforder-
lich. Aus Sicht des Regionalverbands ver-
bleiben außerhalb der Regionalen Grün-
züge ausreichend Flächen, um dem Aus-
bau der Nutzung von Windenergie sub-
stanziell Raum einzuräumen. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass die Verbandsver-
sammlung am 18.12.2020 die Aufstellung 
des Teilregionalplans Energie beschlos-
sen hat. In diesem Teilregionalplan wer-
den u.a. Vorranggebiete für Windkraftan-
lagen geprüft werden. 

Kenntnisnahme 

I.001 3.1.1 "Der Umgang mit der vergleichbaren Thematik im 
Altdorfer Wald, in dem zwei Planungen für Wind-
kraftprojekte bekannt sind, wird vom Kompetenz-
zentrum insofern begrüßt, als im nördlichen Teil am 
Rande (Röschenwald) ein Teil aus dem Regionalen 
Grünzug ausgenommen wurde. Nichtsdestoweniger 
bedeutet die Überplanung der Flächen des schon in 
Vorplanung befindlichen Windparks Wannenbühl 
(Bergatreute) mit ursprünglich 8 Windenergieanla-
gen einen großen Verlust an Ausbaupotenzial." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

 

Kenntnisnahme 

I.001 3.1 "Obwohl die Plansätze konkretisiert und geschärft 
wurden, erfüllen die Festlegungen zum Freiraum-
schutz in ihrer räumlichen Ausformung weiterhin 
nicht ihre Funktion, als Komplementär die Sied-
lungsentwicklung zu steuern. Wenn überhaupt wur-
den Regionale Grünzüge/Grünzäsuren nur kleinräu-
mig im Siedlungsumfeld erweitert, in sehr viel grö-

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf die Anlage 4 
zur Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 
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ßerem Umfang jedoch zurückgenommen. Eine Un-
terstützung des Gesamtkonzepts ist weiterhin kaum 
zu erkennen." 

I.001 3.1 "In ihrer Funktion für den Erhalt leistungsfähiger 
landwirtschaftlicher Produktionsflächen wurden die 
Regionalen Grünzüge/Grünzäsuren nun auf die ge-
samte Region ausgedehnt. Allerdings reduziert sich 
dieser Schutz auf die landwirtschaftlich besten 
Standorte und die Sonderkulturflächen. Eine Be-
gründung, weshalb Bereiche mit einem hohen land-
wirtschaftlichen Flächendruck, aber möglicherweise 
keinen Spitzenwerten in der Bodenproduktivität 
nicht weiter beachtet werden, bleibt der Regional-
planentwurf indessen schuldig. Insoweit stellt sich 
weiterhin die Frage, ob die Belange der Landwirt-
schaft im nun vorliegenden Entwurf als Bestandteil 
der Regionalen Grünzüge/Grünzäsuren ausrei-
chend Berücksichtigung finden." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf die Anlage 7 
zur Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 

I.001 3.1 "Mit Blick auf die Stellungnahme der Landwirt-
schaftsabteilung unter V. dieser Stellung- nahme 
wird ferner um Prüfung gebeten, ob dem Schutz der 
besten landwirtschaftlichen Flächen mit der Festle-
gung von Flächen der Vorrangflur Stufe I und den 
Sonderkulturflächen tatsächlich ausreichend Be-
achtung eingeräumt ist. Es ist zu hinterfragen, ob 
zumindest teilräumlich nicht auch Flächen der Vor-
rangflur Stufe II vor weiterer Inanspruchnahme 
durch konkurrierende Nutzungen geschützt werden 
müssen, gerade in Gebieten mit hohem landwirt-
schaftlichem Nutzungsdruck, z.B. durch eine hohe 
Viehdichte oder viele Biogasanlagen. " 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf die Anlage 7 
zur Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 

I.001 3.1 "PS 3.1.1 und PS 3.1.2: Bereits in der Begründung 
zu PS 3.1.0 (S. B47) wird auch die – nach Ansicht 
des Regionalverbands eingeschränkte - Steue-
rungsfunktion der Regionalen Grünzüge und 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 4 zur Synopse 

Keine Berücksichtigung 
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Grünzäsuren für die Siedlungsentwicklung erwähnt. 
Gerade die mangelnde Umsetzung dieser Steue-
rungsfunktion wurde in unserer Stellungnahme zum 
1. Anhörungsentwurf bemängelt. Im nun vorliegen-
den Entwurf wurden keine nennenswerten Nach-
besserungen bei der Ausgestaltung der Regionalen 
Grünzüge vorgenommen. Im Gegenteil wurden – 
bei kursorischer Durchsicht – in mehr Fällen Regio-
nale Grünzüge/ Grünzäsuren zurückgenommen als 
zur Steuerung der Siedlungsentwicklung ergänzt. 
Insbesondere werden im neuen Entwurf eine Viel-
zahl von Lücken im Freiraumverbund für landwirt-
schaftliche Ansiedlungen oder kleine Splittersied-
lungen eröffnet. Eine Begründung hierfür erfolgt 
nicht. Lediglich in den Unterlagen zur Verbandsver-
sammlung am 23.10.2020 wird dazu ausgeführt7, 
dass „Stadt- und Gemeindeteile, welche einen Orts-
teil mit einem klaren Bebauungszusammenhang 
darstellen, also planungsrechtlich nach § 30, § 34 
oder nach § 35 Abs. 6 BauGB zu bewerten sind, 
bewusst von Regionalen Grünzügen und Grünzäsu-
ren freigestellt“ würden. Soweit es sich um Gebiete 
im beplanten oder unbeplanten Innenbereich (§§ 30 
und 34 BauGB) handelt, kann dies nachvollzogen 
werden, soweit die Bereiche mit anderen Zielen der 
Raumordnung (z.B. Anbindegebot nach PS 3.1.9 
LEP) vereinbar und bebaut sind. 
Hingegen sind Gebiete innerhalb einer Satzung 
nach § 35 Abs. 6 BauGB (Außenbereichssatzun-
gen) weiterhin planungsrechtlich dem Außenbe-
reich zuzurechnen. Eine Umwandlung dieser Berei-
che in Innenbereich ist damit gerade nicht verbun-
den. Die Freistellung der Siedlungssplitter von den 
Regelungen in den Regionalen Grünzügen/Grünzä-
suren ist damit in keinster Weise nachvollziehbar, 
zumal für diese Bereiche weiterhin gilt, dass die An-
wendbarkeit raumordnerischer Erfordernisse auf 
raum- bedeutsame Maßnahmen und Planungen be-
grenzt ist. Nach unseren Unterlagen sind diese 

(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 



   
    

140 
 

Freistellungen auch nicht auf Gebiete beschränkt, 
für welche bereits eine Außenbereichssatzung er-
lassen wurde. Auch geht die höhere Raumord-
nungsbehörde nicht davon aus, dass der Regional-
verband in den freigestellten Bereichen geprüft hat, 
ob die Voraussetzungen für eine Außenbereichs-
satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB vorliegen. Die 
fraglichen Bereiche werden aufgrund der Vielzahl 
hier nicht aufgelistet, können aber gerne bespro-
chen werden. Vor dem konzeptionellen Hintergrund 
der Regionalen Grünzüge/Grünzäsuren bestehen 
daher erhebliche Bedenken gegen diese Vorge-
hensweise. 
Mit Blick auf bestehende Siedlungsbereiche ist 
nicht ersichtlich, dass hier in nennenswertem Um-
fang zugunsten einer Unterstützung der in Kapitel 2 
festgelegten Siedlungsentwicklung nachgesteuert 
worden wäre. Als Beispiel sei hier die Siedlung 
Schussenreute (Gemeinde Eriskirch) genannt. Für 
den eigentlichen Siedlungsbereich besteht eine 
Satzung, die im Regionalplanentwurf freigehaltene 
„weiße Fläche“ geht aber über den Geltungsbereich 
dieser Satzung weit hinaus, obwohl die Siedlung 
aufgrund ihrer abgesetzten Lage kaum für eine wei-
tere Entwicklung (soll in die Hauptorte gelenkt wer-
den) in Frage kommen dürfte. Auch hier wird auf 
eine Aufzählung weiterer Beispiele verzichtet, die 
ebenfalls gerne besprochen werden können. Mit 
Blick auf die Ausformung der Regionalen Grünzüge 
und Grünzäsuren bestehen daher weiterhin erhebli-
che Bedenken der höheren Raumordnungsbe-
hörde." 

IV.0164 Sonstige Zu:  Regionale Freiraumstruktur, 3.1 Regionale 
Grünzüge und Grünzäsuren Klimatische Situation 
Regionalgebiet Maximal 1,5 Grad Erderwärmung 
bis zur Jahrtausendwende, dieses Limit wurde 2015 
von fast allen Regierungen der Welt beim Klimagip-
fel in Paris beschlossen. Sowohl auf EU -, Bundes- 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 1 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan,  Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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als auch Länderebene wurde das Ziel stets bekräf-
tigt. Erreichbar ist das nur, wenn man den C02 Aus-
stoß auf jährlich 2 Tonnen pro Person begrenzt. Je-
der Oberschwabe ist aktuell mit durchschnittlich 9 
bis 10 Tonnen dabei. Bleibt das so, dann wird die 
1,5 Grad-Grenze bereits in weniger als 10 Jahren 
gerissen Wichtige Stellschrauben sind unser Um-
gang mit Energie, Flächen und Rohstoffen. Mobili-
tät, Wohnen, Arbeiten und Konsum spielen hier 
eine große Rolle. Der Regionalverband trägt mit 
seinen Vorgaben also eine sehr große Verantwor-
tung für die Einhaltung von regionalen Nachhaltig-
keits- und Klimazielen. Der Regionalverband   ver-
weigert jedoch seine Mitarbeit an staatlichen Vorga-
ben mit den Worten von Hr. Franke: Wir würden 
furchtbar gerne mehr Klimaschutz einbauen, aber 
es gibt leider! Leider keine Gesetze dazu! (Aussage 
in einer öffentlichen Sitzung) Das Ziel von 1,5 Grad 
(30 ha) wird stattdessen von der Mehrheit der Pla-
nerinnen  der Regionalversammlung als "Hoch-
glanzbroschüre", als "gesetzlich nicht verankerte 
Absichtserklärungen" bezeichnet. Klimarelevante 
Grünzüge werden in der Fortschreibung einfach 
aufgehoben, die Bedarfsprognose ist völlig überzo-
gen (und nicht einmal nachvollziehbar}. Ich emp-
finde diesen Umgang mit wichtigen Klimazielen als 
absolut unverantwortlich und keinesfalls akzeptabel 
von so einem Gremium. Eine Abwägung in diesem 
Sinne erscheint mir nicht im Sinne unseres Ge-
samtstaatlichen Gemeinwohls und daher unzuläs-
sig. 

IV.0161 3.1 Zu: Regionale Freiraumstruktur, 3.1 Regionale 
Grünzüge und Grünzäsuren Klimatische Situation 
Salemer Becken Laut Klimafibel und Klimagutach-
ten des RVBO handelt es sich bei dem durch den 
Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe tangierten 
Gebietsausweisung um eine Frischluftschneise. Da-
her wurde das Gebiet seinerzeit auch einstimmig im 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlagen 1 und 6 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan,  
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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Regionalverband und im Gemeinderat als schüt-
zenswerter Grünzug ausgewiesen. Während Regio-
nalverbandsdirektor Wilfried Franke nicht müde 
wird, darauf hinzuweisen, wie kritisch die Durchlüf-
tung des Schussentals ist, wird im Abwägungspro-
zess für das VRG Salem der negative klimatische 
Einfluss offensichtlich nicht berücksichtigt. Wie 
kann dieser Grünzug nun aufgehoben werden, 
ohne dass neuere Gutachten plausibel belegen, 
warum der Schutzstatus entfallen kann? Wir sind 
der Überzeugung, dass diese kleinräumlichen kli-
matischen Gegebenheiten in der heutigen Zeit der 
Klimaerwärmung mehr benötigt werden denn je. 
Gerade der klimatisch höchst sensible Bodensee-
raum bedarf eines Schutzes!  Zitat aus der Klimafi-
bel des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwa-
ben 2010  "Größere Beckenlandschaften im südli-
chen Teil des Untersuchungsgebietes, die sich zum 
Bodensee hin öffnen, zeigen bodennah nach Sü-
den gerichtete Kaltluftbewegungen. Beobachtet 
wurden solche Talabwinde in bzw. aus Beckenland-
schaften heraus ... im Salemer Becken. Trotz der 
Kaltluftbewegungen müssen solche Beckenland-
schaften aber auch als Kaltluftsammelgebiete ange-
sehen werden. ( Seite 29 ) Vorgeschlagen wurde, in 
solchen Bereichen keine Emittenten anzusiedeln, 
die Flächen frei zu halten damit die Entstehungsge-
biete der Kaltluft erhalten bleiben und die Vermei-
dung von Strömungshindernissen um die Luftbewe-
gungen nicht zu bremsen zusammenfassend sei 
gesagt, dass die Grünzüge zwischen den bestehen-
den Siedlungsflächen als Belüftungsschneisen die-
nen „Unter der Annahme eines sich fortsetzenden 
Klimawandels ist davon auszugehen, dass die be-
reits jetzt in der Region Bodensee- Oberschwaben 
auftretenden Belastungssituationen, insbesondere 
die sommerliche Wärmebelastung, in den kommen-
den Jahrzehnten eher noch zunehmen werden." 
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IV.0159 3.1 „Klimatische Situation Salemer Becken Laut Klima-
fibel und Klimagutachten des RVBO handelt es sich 
bei dem durch den Schwerpunkt für Industrie und 
Gewerbe tangierten Gebietsausweisung um eine 
Frischluftschneise. Daher wurde das Gebiet seiner-
zeit auch einstimmig im Regionalverband und im 
Gemeinderat als schützenswerter Grünzug ausge-
wiesen.  Während Regionalverbandsdirektor 
Wilfried Franke nicht müde wird, darauf hinzuwei-
sen, wie kritisch die Durchlüftung des Schussentals 
ist, wird im Abwägungsprozess für das VRG Salem 
der negative klimatische Einfluss offensichtlich nicht 
berücksichtigt.  Wie kann dieser Grünzug nun auf-
gehoben werden, ohne dass neuere Gutachten 
plausibel belegen, warum der Schutzstatus entfal-
len kann? Wir sind der Überzeugung, dass diese 
kleinräumlichen klimatischen Gegebenheiten in der 
heutigen Zeit der Klimaerwärmung mehr benötigt 
werden denn je. Gerade der klimatisch höchst sen-
sible Bodenseeraum bedarf eines Schutzes!  Zitat 
aus der Klimafibel des Regionalverbandes Boden-
see-Oberschwaben  2010  „Größere Beckenland-
schaften im südlichen Teil des Untersuchungsge-
bietes, die sich zum Bodensee hin öffnen, zeigen 
bodennah nach Süden gerichtete Kaltluftbewegun-
gen. Beobachtet wurden solche Tatabwinde in bzw. 
aus Beckenlandschaften heraus ... im Salemer Be-
cken. Trotz der Kaltluftbewegungen müssen solche 
Beckenlandschaften aber auch als Kaltluftsammel-
gebiete angesehen werden. ( Seite 29 ) Vorge-
schlagen wurde, in solchen Bereichen keine Emit-
tenten anzusiedeln, die Flächen frei zu halten damit 
die Entstehungsgebiete der Kaltluft erhalten bleiben 
und die Vermeidung von Strömungshindernissen 
um die Luftbewegungen nicht zu bremsen zusam-
menfassend sei gesagt, dass die Grünzüge zwi-
schen den bestehenden Siedlungsflächen als Be-
lüftungsschneisen dienen „Unter der Annahme ei-

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlagen 1 und 6 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan,  
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 
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nes sich fortsetzenden Klimawandels ist davon aus-
zugehen, dass die bereits jetzt in der Region Bo-
densee- Oberschwaben auftretenden Belastungssi-
tuationen, insbesondere die sommerliche Wärme-
belastung, in den kommenden Jahrzehnten eher 
noch zunehmen werden."“ 

IV.0157 3.1 „Klimatische Situation Salemer Becken Laut Klima-
fibel und Klimagutachten des RVBO handelt es sich 
bei dem durch den Schwerpunkt für Industrie und 
Gewerbe tangierten Gebietsausweisung um eine 
Frischluftschneise. Daher wurde das Gebiet seiner-
zeit auch einstimmig im Regionalverband und im 
Gemeinderat als schützenswerter Grünzug ausge-
wiesen.  Während Regionalverbandsdirektor  
Wilfried Franke nicht müde wird, darauf hinzuwei-
sen, wie kritisch die Durchlüftung des Schussentals 
ist, wird im Abwägungsprozess für das VRG Salem 
der negative klimatische Einfluss offensichtlich nicht 
berücksichtigt.  Wie kann dieser Grünzug nun auf-
gehoben werden, ohne dass neuere Gutachten 
plausibel belegen, warum der Schutzstatus entfal-
len kann? Wir sind der Überzeugung, dass diese 
kleinräumlichen klimatischen Gegebenheiten in der 
heutigen Zeit der Klimaerwärmung mehr benötigt 
werden denn je. Gerade der klimatisch höchst sen-
sible Bodenseeraum bedarf eines Schutzes!  Zitat 
aus der Klimafibel des Regionalverbandes  Boden-
see-Oberschwaben 2010  „Größere Beckenland-
schaften  im südlichen Teil des Untersuchungsge-
bietes,  die sich zum Bodensee hin öffnen, zeigen 
bodennah nach Süden gerichtete Kaltluftbewegun-
gen.  Beobachtet wurden solche Talabwinde in 
bzw. aus Beckenlandschaften  heraus ... im Sale-
mer Becken. Trotz der Kaltluftbewegungen  müssen 
solche Beckenlandschaften aber auch als Kaltluft-
sammelgebiete angesehen werden. „{Seite 29)  
Vorgeschlagen wurde, in solchen Bereichen keine 
Emittenten anzusiedeln, die Flächen frei zu halten 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlagen 1 und 6 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan,  
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 
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damit die Entstehungsgebiete der Kaltluft erhalten 
bleiben und die Vermeidung von Strömungshinder-
nissen um die Luftbewegungen nicht zu bremsen 
Zusammenfassend sei gesagt, dass die Grünzüge 
zwischen den bestehenden Siedlungsflächen als 
Belüftungsschneisen dienen „Unter der Annahme 
eines sich fortsetzenden  Klimawandels ist davon 
auszugehen, dass die bereits jetzt  in der Region 
Bodensee- Oberschwaben auftretenden Belas-
tungssituationen, insbesondere die sommerliche 
Wärmebelastung,  in den kommenden Jahrzehnten 
eher noch zunehmen werden." Angesichts des im-
mer stärkeren Klimaerwärmung bitte Sie dringlich 
diesen Einwand zu berücksichtigen.“ 

I.001 3.1.1 "Zwischen dem geplanten Regionalen Schwerpunkt 
für Industrie und Gewerbe Niederbiegen/Schachen 
und den Ortslagen von Baienfurt und Baindt enthält 
der Regionalplanentwurf eine große „weiße Flä-
che“. Um hier eine ausufernde Siedlungsentwick-
lung und Zersiedelung zu verhindern wird angeregt, 
diese, einer zukünftigen Siedlungsentwicklung 
grundsätzlich offen stehende, Fläche durch die 
Festlegung eines Regionalen Grünzugs zu begren-
zen und die Entwicklung damit zu steuern. " 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
Aus Sicht des Regionalverbands soll die 
Fläche als "weiße Fläche" erhalten wer-
den, um den Gemeinden ausreichend 
Entwicklungspotenziale zu bieten. Die Ge-
meinden des GVV Mittleres Schussental 
werden auch in Zukunft einen wesentli-
chen Beitrag für die Entwicklung unserer 
Region leisten müssen (Schwerpunkt für 
Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen, 
Schwerpunkt für den Wohnungsbau, 
Hochschulstandort, günstige Verkehrsan-
bindung über Schiene und Straße). Dem-
gegenüber steht die Tatsache, dass ein-
zelne Gemeinden, wie die Stadt Weingar-
ten, aber auch die Gemeinde Berg und 
die Stadt Ravensburg bzgl. Ihren langfris-
tigen Entwicklungsmöglichkeiten be-
schränkt sind. Es besteht daher in hohem 
Maße ein Bedarf an Flächen für eine in-
terkommunal getragene Siedlungsent-
wicklung. Innerhalb des Schussentals und 
damit innerhalb des infrastrukturell er-

Keine Berücksichtigung 
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schlossenen Perimeters des Verdich-
tungsraums im Raum Ravensburg/Wein-
garten steht hierfür aber nur noch der 
nördliche Teil des Mittleren Schussentals 
zur Verfügung. Die Engstelle im Bereich 
Ravensburg/Weingarten (Hochwasser, 
Klima, Biotopverbund) sowie der Raum 
südlich Ravensburg (Sonderkulturen) ist 
wegen konkurrierender Nutzungsansprü-
che faktisch ausgereizt. Da auch das Ge-
biet westlich der B30 aufgrund seiner ho-
hen naturschutzfachlichen Wertigkeit, sei-
ner Bedeutung für die Durchlüftung des 
Schussentals und seiner Funktion als 
Naherholungsraum von weiterer Bebau-
ung konsequent festgehalten werden 
muss, verbleibt für eine künftige Sied-
lungsentwicklung nur noch der Raum öst-
lich der B30. Dieses potenzielle Entwick-
lungsgebiet ist jedoch aus überörtlicher 
Sicht nur schwer zu überplanen. Grund 
hierfür ist vor allem die schwierige Flä-
chenverfügbarkeit. Aber auch die unge-
schickten Grenzverläufe zwischen Baindt, 
Baienfurt und Weingarten geben von au-
ßen gesehen wenig Anhaltspunkte, in 
welche Richtung die kommunal getragene 
Siedlungsentwicklung künftig gehen kann. 
Hier steht den betroffenen Gemeinden ein 
schwieriger Abstimmungsprozess bevor, 
der ein hohes Maß an gegenseitigem Ver-
ständnis und eine große Bereitschaft zu 
interkommunalen Lösungen abverlangt. 
Dieser Prozess ist voraussichtlich lang-
wierig und braucht entsprechenden Pla-
nungsspielraum. Insofern ist es geboten, 
den kommunalen Planungspielraum nicht 
allzu sehr einzuschränken, zumal sich au-
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ßer den Hochwassergebieten aus frei-
raumplanerischen Überlegungen für die-
sen Raum nur wenige einschränkende 
Anhaltspunkte ergeben. 

I.001 3.1.1 "Ein wesentlicher Kritikpunkt der höheren Raumord-
nungsbehörde war, dass das Instrument der Regio-
nalen Grünzüge als Komplementärelement zur 
Siedlungsstruktur nur unzureichend genutzt wird 
und dadurch eine zielgerichtete Siedlungsentwick-
lung zusätzlich erschwert wird. Daran hat auch der 
vorliegende Entwurf nichts wesentlich verändert, so 
dass die diesbezüglichen Bedenken vollumfänglich 
aufrechterhalten werden." 

Die Anregung zur Kenntnis genommen 
und es wird auf die Anlage 4 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 

I.001 3.1.1 "In seiner Stellungnahme zum 1. Entwurf des Regi-
onalplans hat das Regierungspräsidium eine Über-
prüfung der räumlichen Ausdehnung der Regiona-
len Grünzüge und um eine Konkretisierung der 
Ausnahmeregelungen für Planungen und Maßnah-
men in den Regionalen Grünzügen gebeten. Die-
sen Anregungen ist der Regionalverband in seinem 
2. Anhörungsentwurf insoweit gefolgt, als die Plans-
ätze überarbeitet und Ausnahmeregelungen kon-
kretisiert wurden. Zu den Plansätzen selbst erfolgen 
damit keine grundsätzlichen Anregungen oder Be-
denken mehr, jedoch noch zu Details. Allerdings 
sind aus unserer Sicht Änderungen und Ergänzun-
gen bei der Begründung der Plansätze erforderlich. 
" 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 

I.001 3.1.1 "Die Unterlagen zum Regionalplan wurden zur bes-
seren Beurteilung und Berücksichtigung agrarstruk-
tureller Belange, insbesondere bezüglich der Zuläs-
sigkeit von Freiflächensolaranlagen innerhalb Regi-
onaler Grünzüge, um eine Fachkarte ergänzt, in 
welcher die „Gebiete mit den besten landwirtschaft-

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 7 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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lichen Standorten“ dargestellt werden. Laut Le-
gende sind Gebiete mit sehr guten landwirtschaftli-
chen Standorten (Vorrangflur 1) sowie Gebiete mit 
guten landwirtschaftlichen Standorten und einem 
hohen Sonderkulturanteil jeweils eingefärbt, womit 
ein gewisser Bezug zur Digitalen Flurbilanz herge-
stellt wird. Es wird jedoch nicht die auf agrarstruktu-
rellen Faktoren beruhende Darstellung der Vorrang-
fluren I und II sowie Grenzfluren der Wirtschafts-
funktionenkarte verwendet (obwohl diese für das 
Gesamtgebiet der Regionalplanung zur Verfügung 
steht), sondern eine veränderte Darstellung ge-
wählt. Somit ist die Fachkarte zur Berücksichtigung 
agrarstruktureller Belange nur bedingt geeignet. 
Bei einem groben Abgleich mit der Wirtschaftsfunk-
tionenkarte der Digitalen Flurbilanz ist festzustellen, 
dass in weiten Teilen Flächen, die in der Wirt-
schaftsfunktionenkarte der Vorrangflur Stufe I zuge-
ordnet werden, in der Fachkarte nicht als solche 
dargestellt sind, sondern als Gebiete mit guten 
landwirtschaftlichen Standorten und einem hohen 
Sonderkulturanteil. Da von der üblichen Klassifizie-
rung der Wirtschaftsfunktionenkarte der Flurbilanz 
abgewichen wurde, ist die Darstellung missver-
ständlich und suggeriert einen weitgehenden 
Schutz landwirtschaftlich hochwertiger Flächen in 
der Region, obwohl die landbauwürdigen Flächen 
der Vorrangflur Stufe II tatsächlich überwiegend kei-
nen Schutz genießen. Insofern ist die Begründung 
zu Plansatz 3.1.0, dass die Sicherung hochwertiger 
landwirtschaftlicher Standorte bei der Ausweisung 
im Vordergrund steht, wenig aussagekräftig. Aus 
landwirtschaftlich fachlicher Sicht wird angeregt, als 
agrarstrukturelle Fachkarte die Wirtschaftsfunktio-
nenkarte der Digitalen Flurbilanz mit der Darstel-
lung der Vorrangfluren Stufe I und II und Grenzflu-
ren für die Gesamtregion zu verwenden."  
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II.100 3.1.1 "Deswegen beantragt der Gemeinderat mit einstim-
migem Beschluss aus der Sitzung vom 
25.02.2021den Regionalen Grünzug östlich und 
südlich von Baindt in einer Fläche von 20.500 m² zu 
vergrößern. Bei diesen Flächen handelt es sich 
zum großen Teil um Streuobstbestände von hoher 
ökologischer Bedeutung und um Grünland, das den 
Ortsrand von Baindt aufwertet. Im Gegenzug erwar-
tet der Gemeinderat die Verkleinerung des Regio-
nalen Grünzugs nördlich der Landesstraße L 2374 
auf einer Fläche von rd. 18.900 m². Hierbei handelt 
es sich um Grünland in Nähe der Autobahn A96 mit 
nur wenigen Bäumen und Obstbäumen." 

Die Festlegung des Regionalen Grünzugs 
an der genannten Stelle ist aus Gründen 
der Landwirtschaft und der Sicherung des 
Landschaftsbildes sowie der Gliederung 
des Siedlungsraums erforderlich. Eine 
Rücknahme findet nicht statt.  

Keine Berücksichtigung 

II.105 3.1.1 "Für den Bereich des Kapitels 3 „Regionale Frei-
raumstruktur" fordert die Gemeinde nochmals, für 
standortgebundene bauliche Anlagen der Land- 
und Forstwirtschaft die Prüfung von Planungsalter-
nativen zu streichen und diese regelmäßig in Regi-
onalen Grünzügen zuzulassen. Es wird davon aus-
gegangen, dass Anlagen der Land- und Forstwirt-
schaft regelmäßig standortgebunden sind und sich 
deshalb eine Alternativenprüfung erübrigt. Zudem 
sollen Anlagen der Land- und Forstwirtschaft regel-
mäßig im Außenbereich und gerade nicht im Innen-
bereich realisiert werden. Hier sollten die mit dem 
Außenbereich in vielen Fällen räumlich deckungs-
gleichen Regionalen Grünzüge kein weiteres Pla-
nungshindernis darstellen. Im Übrigen erfolgt wie 
bisher eine Vorhabenprüfung nach dem Baugesetz-
buch sowie dem Bauordnungsrecht." 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 

II.105 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionaler Grünzug auf 
Fläche des Kunstrasenplatzes bei Eglofs 

Aus Sicht des Regionalverbands besteht 
kein Konflikt zwischen dem Kunstrasen-
platz und der Festlegung eines Regiona-
len Grünzugs. Der Regionalplan widmet 
sich nur raumbedeutsamen Planungen, 

Keine Berücksichtigung 
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Maßnahmen und Vorhaben. Für beste-
hende bauliche Anlagen besteht Be-
standsschutz. Zudem wird auf die Aus-
nahmeregelungen gemäß PS 3.1.1 Z (3) 
Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 ver-
wiesen. Eine Rücknahme des Regionalen 
Grünzugs im in der Anregung genannten 
Gebiet ist aus Sicht des Regionalver-
bands nicht geboten. 

II.105 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionaler Grünzug Ferien-
dorf Eglofs 

Die Sicherung des im der Anregung ge-
nannten Gebiets als Regionaler Grünzug 
erfolgt aus Gründen des Klimaschutzes. 
Eine Rücknahme erfolgt nicht. Es wird auf 
die Erläuterungen zum Regionalplan (S. 
1-2) des Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020 verwiesen (Ausformungsspielraum, 
Planunschärfe) 

Keine Berücksichtigung 

II.105 3.1.1, 3.2.1 Anregung: Rücknahme Regionaler Grünzug und 
Vorranggebiet für Naturschutz und Landschafts-
pflege SO Eisenharz Baugebiet "Rummels" (Annab-
ach) 

Gemäß Umweltbericht zum Regionalplan 
sind im Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020 über die Vorranggebiete für Natur-
schutz und Landschaftspflege sowie die 
Vorranggebiete für besondere Waldfunkti-
onen 99,5% der prioritären Fließgewässer 
(nach der Wasserrahmenrichtlinie, Stand 
2020) inklusive Randstreifen mit einer 
Breite von ca. 50 m planungsrechtlich ge-
sichert. Bauliche Vorhaben im Innenbe-
reich, die nach §34 BauGB zu beurteilen 
sind, sind in der Regel zulässig, wenn sie 
entweder in den Ausformungsspielraum 
fallen (Planunschärfe des Regionalplans, 
Raumnutzungskarte im Maßstab 1:50.000 
rechtsgültig, siehe Erläuterungen zum Re-
gionalplan S. 2 Regionalplan Anhörungs-
entwurf 2020) und / oder die Funktionsfä-

Keine Berücksichtigung 
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higkeit bzw. die Renaturierung des Fließ-
gewässer-Biotopverbunds durch die Maß-
nahme nicht beeinträchtigt wird. Eine 
Rücknahme des Vorranggebiets für Na-
turschutz und Landschaftspflege ist aus 
Sicht des Regionalverbands aufgrund der 
Notwendigkeit der Sicherung des regiona-
len Biotopverbunds nicht geboten. 

II.105 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionaler Grünzug Zim-
mermannshof 2 Eglofs 

Der Regionale Grünzug an der genannten 
Fläche ist aus folgenden Gründen erfor-
derlich: Schutz des Landschaftsbilds, 
Hanglage. Eine Rücknahme erfolgt nicht. 
Es wird auf den Ausformungsspielraum 
(Planunschärfe des Regionalplans, 
Raumnutzungskarte im Maßstab 
1:50.000) hingewiesen. 

Keine Berücksichtigung 

II.106 3.1 "Im Rahmen des jetzigen Entwurfs sind unter PS 
3.1.1 und 3.1.2 – jeweils im Absatz 3 – die Voraus-
setzungen von Ausnahmen von Grünzügen bzw. 
Grünzäsuren festgelegt. Gegenüber dem aktuell 
gültigen Regionalplan sind nunmehr erheblich 
strengere Voraussetzungen formuliert und so die 
Ausnahmevorschriften erheblich eingeschränkt, ins-
besondere weil nunmehr auf eine „Standortgebun-
denheit“ abgestellt wird. Maßnahmen und insbeson-
dere Neuanlagen sind damit weitgehend ausge-
schlossen, Es wird beantragt, die bisherigen – we-
niger restriktiven - Ausnahmeregelungen hierzu bei-
zubehalten." 

In den Begründungen zu PS 3.1.1 und 
3.1.2 Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020 ist erläutert, was unter "standortge-
bunden" zu verstehen ist. Die Vorausset-
zungen für die Ausnahmeregelungen sind 
aus Gründen des Freiraumschutzes erfor-
derlich und wurden sorgfältig abgewogen. 
Es wird zudem auf die Erläuterungen zum 
Regionalplan (S. 2 Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020) verwiesen (v.a. Pla-
nunschärfe, Raumbedeutsamkeit). 

Keine Berücksichtigung 

II.106 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionaler Grünzug auf 
Fläche W3 

Im Zuge des 1. Anhörungsverfahrens er-
folgte bereits eine moderate Rücknahme, 
Erhalt einer Grünzäsur von ca. 200 - 250 
m zur Vermeidung einer bandartigen 
Siedlungsentwicklung erforderlich. 

Kenntnisnahme 
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II.106 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionaler Grünzug auf 
Fläche W4 

Im Zuge des 1. Anhörungsverfahrens er-
folgte bereits eine moderate Rücknahme, 
Erhalt einer Grünzäsur von ca. 200 - 250 
m zur Vermeidung einer bandartigen 
Siedlungsentwicklung ist aus Sicht des 
Regionalverbands erforderlich. 

Kenntnisnahme 

II.106 3.1.2 Anregung: Rücknahme Grünzäsur auf Fläche W5 Grünzäsur muss im Regelfall eine Min-
destbreite von 200 - 250m haben, um ihre 
Wirkung entfalten zu können. Diese wäre 
bei einer Rücknahme entsprechend der 
Anregung nicht mehr gegeben. Daher 
wird die Anregung nicht berücksichtigt. 

Keine Berücksichtigung 

II.106 3.1.2 Anregung: Rücknahme Grünzäsur Gebietsbereich 
G2 (Gartenbaubetrieb) (Lange Wand) 

Grünzäsur muss im Regelfall eine Min-
destbreite von 200 - 250m haben, um ihre 
Wirkung entfalten zu können. Diese wäre 
bei einer Rücknahme entsprechend der 
Anregung nicht mehr gegeben. Zudem 
liegt die Fläche im Außenbereich und es 
wird auf die Ausnahmen nach PS 3.1.2 Z 
(3) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 

II.106 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionaler Grünzug Wald-
bad 

Ausformungsspielraum zur Umsetzung 
des Bebauungsplans aus Sicht des Regi-
onalverbands ausreichend, Abstand zum 
Gewässer ist zu beachten, um Durchgän-
gigkeit des Fließgewässer-Biotopver-
bunds zu gewährleisten. Festlegung des 
Regionalen Grünzugs erforderlich auf-
grund Biotopverbund und FFH-Gebiet 

Keine Berücksichtigung 

II.106 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionaler Grünzug Was-
serschloss Kickach 

Die Festlegung der Regionalen Grünzüge 
ist erforderlich aus Gründen der Siche-
rung der Erholungsfunktion und des Land-
schaftsbilds. Es handelt sich um Außen-

Keine Berücksichtigung 
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bereich, es liegt keine ausreichende Be-
gründung vor, warum Herausnahme aus 
Regionalem Grünzug erforderlich ist. Es 
wird auf die Ausnahmen gemäß PS 3.1.1 
Z (3) verwiesen. 

II.106 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionaler Grünzug wegen 
gültiger Bebauungspläne oder Satzungen in Köpfin-
gen-Ost 

Regionaler Grünzug wurde im Rahmen 
der Überarbeitung der Planunterlangen 
nach der 1. Anhörung zurückgenommen 
wegen gültiger Bebauungspläne bzw. Sat-
zungen, weitere Rücknahme nicht mög-
lich wegen tlw. Kernflächen des landes-
weiten Biotopverbunds mittlerer Stand-
orte; darüber hinaus wird auf den Ausfor-
mungsspielraum verwiesen 

Kenntnisnahme 

II.106 3.1.2, 3.2.1 Anregung: Rücknahme Grünzäsur Sportanlagen 
(Hinweis: betrifft auch Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege) 

 

Grünzäsur wurde im Rahmen der Überar-
beitung der Planunterlangen nach der 1. 
Anhörung zurückgenommen, da Ein-
schränkungen in Grünzäsuren zu weitge-
hend angesichts des vorhanden Bestands 
erscheinen, Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege bleibt je-
doch bestehen (Biotopverbund); darüber 
hinaus wird auf den Ausformungsspiel-
raum verwiesen 

Kenntnisnahme 

II.106 3.1.2 Anregung: Rücknahme Grünzäsur Ortsabrundungs-
atzung Niederbiegen 

Festlegung der Grünzäsur erforderlich 
wegen: Überschwemmungsgebiet 
(HQ100), Biotopverbund; Fläche ist im 
FNP als Grünfläche bzw. gar nicht darge-
stellt, Rücknahme der Grünzäsur erfolgt 
nicht, Rücknahme des Vorranggebiets für 
Naturschutz und Landschaftspflege ent-
lang der Wolfegger Ach ebenfalls nicht 
(Sicherung der Durchgängigkeit des 
Fließgewässer-Biotopverbunds macht 

Keine Berücksichtigung 
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Vorranggebiet für Naturschutz und Land-
schaftspflege an dieser Stelle erforder-
lich); darüber hinaus wird auf den Ausfor-
mungsspielraum verwiesen 

II.106, 
II.107,  
II.107_1, 
III.034, 
II.208 

3.1.1 "Zur Bedeutung der Abwägungsanforderungen wird 
auf das Normenkontrollurteil des Verwaltungsge-
richtshofs Baden-Württemberg vom 19.11.2020 – 5 
S 1107/18 – verwiesen, in welchem die Teilfort-
schreibung eines Regionalplans für unwirksam er-
klärt wurde. In der Entscheidung heißt es wie folgt 
(Rn. 60 juris): Das bedeutet, dass das in die Abwä-
gung einzustellende Abwägungsmaterial je nach 
Grad der Konkretheit der raumordnungsrechtlichen 
Zielbestimmung in unterschiedlichem Maße ein-
zelne Belange zusammenfassend und vergröbert 
darstellen darf. Umgekehrt bedeutet dies aber 
auch, dass bei einer abschließenden konkreten 
raumordnungsrechtlichen Zielsetzung, die für die 
Fachplanung verbindliche Ausschlusswirkungen 
hervorruft, die Zusammenstellung des Abwägungs-
materials und der Abwägungsvorgang selbst sich 
den Anforderungen an die Abwägung bei Fachpla-
nungen annähert. Das Maß der Abwägung muss 
daher für die einzelnen raumordnerischen Festle-
gungen jeweils konkret ermittelt werden (vgl. VGH 
Bad.-Württ., Urteil vom 9.6.2005 3 S 1545/04 juris 
Rn. 47). Bei der Festlegung von Vorranggebieten 
handelt es sich um Ziele der Raumordnung mit der 
Folge der Notwendigkeit einer umfassenden Abwä-
gung im Sinne der Ermittlung und Bewertung der 
berührten öffentlichen und privaten Belange, denn 
sie enthalten eine landesplanerische Letztentschei-
dung über die zulässige Raumnutzung in einem ab-
gegrenzten Gebiet (vgl. Klümper in Kment, ROG, 1. 
Auflage 2019, § 3 Rn. 82 m. w. N.; Runkel in 
Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, 2. Auflage 
2018, § 7 Rn. 42 m. w. N.; VGH Bad.-Württ., Urteil 

Bei der Abgrenzung der Regionalen Grün-
züge hat eine sachgerechte Abwägung 
stattgefunden. Die Neuabgrenzung der re-
gionalen Grünzüge und weiterer Festle-
gungen im Bereich Freiraum und Siedlung 
erfolgte parallel zur Festlegung der Ge-
biete für den Abbau und zur Sicherung 
oberflächennaher Rohstoffe, um die Ver-
einbarkeit aller Festlegungen zu gewähr-
leisten. Damit werden auch die rechtskräf-
tigen Festlegungen aus dem Regionalplan 
von 1996 und dem Teilregionalplan Ober-
flächennahe Rohstoffe von 2003 abgelöst, 
die den aktuellen Festlegungen zum 
Thema Oberflächennahe Rohstoffe zum 
Teil entgegenstehen. Somit erfolgt ge-
samthaft eine Abwägung des Vorrangs für 
den Abbau Oberflächennaher Rohstoffe 
bzw. eines Vorrangs für die Sicherung 
von Rohstoffvorkommen mit anderen Be-
langen wie Erholung, Naturschutz, Wald-
funktionen, Grundwasservorsorge, Bo-
den- und Klimaschutz, Siedlungsentwick-
lung und weiteren freiraumschützenden 
Belangen. Zudem wurden auch weitere 
Erfordernisse der Raumordnung, wie die 
des Landesentwicklungsplans, mit in die 
Abwägung einbezogen. Die Ausschluss-
gebiete nach § 11 Abs. 7 LplG für die re-
gional bedeutsame Rohstoffgewinnung 
werden aus raumordnerischer Sicht im 
vorliegenden Plan demnach über die 
Festlegungen zur Regionalen Freiraum-

Kenntnisnahme 
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vom 9.6.2005 3 S 1545/04 juris Rn. 47). Nachfol-
gende Planungen dürfen weder die vorrangige Nut-
zung verändern noch unvereinbare Nutzungen zu-
lassen. Ausformulierungsspielraum besteht (nur 
noch) bei der räumlichen Verortung und der sachli-
chen Detaillierung der vorrangigen Nutzungen so-
wie bei der Regelung von mit der Vorrangfestle-
gung vereinbaren Nutzungen (vgl. Hager, Kommen-
tar zum Landesplanungsrecht in Baden-Württem-
berg, 1. Auflage 2015, § 11 ROG Rn. 90). Diesen 
Anforderungen an eine sachgerechte Abwägung 
wird die Festlegung von regionalen Grünzügen als 
Vorranggebiete nicht gerecht. " 

struktur (s.o.) gesteuert. Explizit festge-
legte Ausschlussgebiete werden aus die-
sem Grund bei der Fortschreibung entfal-
len. In Regionalen Grünzügen (PS 3.1.1), 
Grünzäsuren (PS 3.1.2), Vorranggebieten 
für Naturschutz und Landschaftspflege 
(PS 3.2.1), Vorranggebieten für beson-
dere Waldfunktionen (PS 3.2.2) sowie 
Vorranggebieten zur Sicherung von Was-
servorkommen (PS 3.3.1) ist kein Roh-
stoffabbau zulässig, weil diese Festlegun-
gen des Regionalplans dem Rohstoffab-
bau entgegenstehen (s.a. Begründung zu 
PS 3.5.1) (Tab. U13 im Umweltbericht). 
Außerhalb dieser Festlegungen gilt die 
Einzelfallprüfung wie in dem Kapitel zur 
Regionalbedeutsamkeit beschrieben. 

II.106, 
II.107,  
II.107_1, 
III.034, 
II.208 

3.1.1 "Hinzukommt, dass die Ausnahmeregelung in Ab-
satz 3 sehr restriktiv und an mehrere kumulativen 
Voraussetzungen geknüpft ist, so dass die Ausnah-
meregelung im Ergebnis leerläuft." 

Es ist zulässig, für Ausnahmen von Zielen 
der Raumordnung nach § 6 Abs. 1 ROG 
Bedingungen / Voraussetzungen festzule-
gen. 

Kenntnisnahme 

II.106, 
II.107,  
II.107_1, 
III.034, 
II.208 

3.1.1 "Fehl geht in diesem Zusammenhang auch die An-
nahme, dass nicht raumbedeutsame Maßnahmen 
von der Regelung nach PS 3.1.1. (2) nicht betroffen 
sind (vgl. B 51). Daraus resultiert auch eine Fehlge-
wichtung in der Abwägung." 

Der Regionalplan widmet sich gemäß § 7 
Abs. 3 ROG ausschließlich der Zulässig-
keit raumbedeutsamer Planungen, Maß-
nahmen, Funktionen und Nutzungen. Da-
her können nicht raumbedeutsame Maß-
nahmen von der Regelung nach PS 3.1.1 
Z (2) nicht betroffen sein. Aus Sicht des 
Regionalverbands liegt daher keine Fehl-
gewichtung in der Abwägung vor. 

Kenntnisnahme 

II.106, 
II.107,  
II.107_1, 

3.1.2 "Vorgenannte Ausführungen gelten für Grünzäsu-
ren gemäß PS 3.1.2 entsprechend. Auch diese Re-
gelung ist abwägungsfehlerhaft. " 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men und es wird auf obige Ausführungen 
(Festlegungen in PS 3.1.1, Az. II.106, 

Kenntnisnahme 
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III.034, 
II.208 

II.107,  
II.107_1, III.034, II.208) verwiesen. 

II.106, 
II.107,  
II.107_1, 
III.034, 
II.208 

3.1.1 "In der Begründung des Regionalplans wird hierzu 
davon ausgegangen, dass überlagernde Festlegun-
gen in Bezug auf andere Vorranggebiete in keinem 
inhaltlichen Zielkonflikt zueinander stehen und alle 
sich überlagernden Festlegungen gleichzeitig zu 
beachten sind (B 52). Jedoch lassen sich konkurrie-
rende Vorrangfestlegungen grundsätzlich nicht 
überlagern; zumindest muss der Kollisionsfall gere-
gelt sein, weil nur dann ausnahmsweise auch über-
lagernde Zielsetzungen zulässig sein können. Vgl. 
Hager, Kommentar zum LplG, § 11 Rn 91. Vorlie-
gend ist dies gerade nicht der Fall.“ 

 

 

  

Aus Sicht des Regionalverbands ist mit 
der in der Begründung zu PS 3.1.1 erläu-
terten Vorgehensweise jeder Kollisionsfall 
geregelt, weil eine raumbedeutsame Pla-
nung oder Maßnahme nur dann zulässig 
ist, wenn sie alle Festlegungen des Regi-
onalplans, die sich auf diesem Gebiet be-
finden, beachtet. Im Verfahren der Ge-
samtfortschreibung wurden alle zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt absehbaren Pla-
nungen und Vorhaben geprüft und in der 
Abwägung wurde festgestellt, dass mit 
dieser Regelung jeder Kollisionsfall gere-
gelt ist. 

Kenntnisnahme 

II.107 3.1.1 "Im Bereich des Logistikunternehmens soll der regi-
onale Grünzug etwas nach Norden zurückgedrängt 
werden. (siehe Markierung Nr. 2)" 

Die Festlegung als Regionaler Grünzug 
ist an dieser Stelle aufgrund des Boden-
schutzes und des Klimaschutzes erforder-
lich. Eine Rücknahme findet nicht statt. Es 
wird darauf hingewiesen, dass im Rah-
men der planerischen Unschärfe ein Aus-
formungsspielraum besteht (s. Erläuterun-
gen zum Regionalplan) 

Keine Berücksichtigung 

II.108 3.1.1 "Um die meisten der bestehenden Wohngebiete 
wurden die Regionalen Grünzüge wunschgemäß 
zurückgenommen. Lediglich der in Vorberg in Rich-
tung Kasernen eingetragene Regionale Grünzug 
wurde belassen. Ihre Stellungnahme hierzu haben 
wir bereits erhalten. Dennoch möchten wir darum 
bitten, die Möglichkeit zur Rücknahme des Regio-
nalen Grünzugs im rot umrandeten Bereich noch 

Aus Sicht des Regionalverbands würde 
eine weitergehende Rücknahme des Re-
gionalen Grünzugs an der genannten 
Stelle zu einer bandartigen Siedlungsent-
wicklung führen und die Zäsur in Richtung 
Kasernen verringern. Dies steht im Wider-
spruch zu PS 2.2.3.2 (G) LEP 2002. Zu-
dem sichert der Regionale Grünzug die 

Keine Berücksichtigung 
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einmal wohlwollend zu prüfen. Das Argument eines 
Zusammenwachsens der Teilorte Vorberg und Ka-
sernen wäre mit der dargestellten Abgrenzung ent-
kräftet und der Gemeinde wären bauliche Entwick-
lungen in Vorberg weiterhin möglich. Es wird ange-
regt, den Regionalen Grünzug im rot gekennzeich-
neten Bereich zurückzunehmen." 

Gebiete mit den besten landwirtschaftli-
chen Standorten auf dem in der Anregung 
genannten Gebiet. 

II.109 3.1.1 "Die Festsetzung eines Grünzuges im Altdorfer 
Wald wird ausdrücklich begrüßt. In Zeiten des Kli-
mawandels und Insektensterbens ist es notwendig, 
für die Vielfalt der Arten Rückzugsgebiete zu schaf-
fen bzw. eine Durchgängigkeit und Vernetzung her-
zustellen. Der Altdorfer Wald ist für diese Aufgabe 
prädestiniert. Ein durchgängiger Grünzug ist hier 
richtig und wichtig, um diese Aufgabe zu erfüllen. 
Für das angrenzende Schussental ist der Altdorfer 
Wald sozusagen die grüne Lunge." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 

II.110 3.1.1 "Um der gewünschten Entlastungsfunktion für den 
Bodenseeuferbereich wirksam Rechnung tragen zu 
können fordern wir eine moderate Rücknahme der 
regionalen Grünzüge auf den Gemarkungen Ber-
matingen und Ahausen mindestens auf das Maß 
des 1. Anhörungsentwurfs." 

Die Festlegungen der Regionalen Grün-
züge auf den Gemarkungen Bermatingen 
und Ahausen sind aus den in PS 3.1.0 ge-
nannten Zielen der Raumordnung erfor-
derlich. Die Erweiterung des Regionalen 
Grünzugs bei Kesselbach erfolgte zur In-
tegration von Kernflächen des Landesbio-
topverbunds mittlerer Standorte, unter an-
deren auf Anregung des Landesnatur-
schutzverbands hin. Diese Erweiterung 
wird aufgrund der Schutzwürdigkeit der 
Fläche beibehalten. Ansonsten liegen 
keine Veränderungen bei der Abgrenzung 
der Regionalen Grünzüge auf den Gemar-
kungen Bermatingen und Ahausen ge-
genüber dem Anhörungsentwurf 2019 vor. 

Keine Berücksichtigung 
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II.112 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionaler Grünzug west-
lich Hitzkofen 

Die Festlegung des Regionalen Grünzugs 
im in der Anregung genannten Gebiet ist 
erforderlich wegen des Landschafts-
schutzgebiets, der dortigen FFH-Mähwie-
sen. Zudem soll das Zusammenwachsen 
von Bingen und Hitzkofen vermieden wer-
den. Eine Rücknahme des Regionalen 
Grünzugs an dieser Stelle würde zu einer 
bandartigen Siedlungsentwicklung führen. 
Diese stünde im Widerspruch zu PS 
2.2.3.2 (G) LEP 2002. 

Keine Berücksichtigung 

II.113 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionaler Grünzug Fläche 
W1 

Rücknahme des Regionalen Grünzugs bis 
zum Weiler Schmidhausen ist im Regio-
nalplan Anhörungsentwurf 2020 erfolgt. 
Weitere Rücknahme erfolgt nicht wegen: 
Hanglage, Vorhandensein Biotope mittle-
rer Standorte, Gefahr von Zersiedelung 
und spornartiger Siedlungsentwicklung 
(Widerspruch zu PS 2.2.3.2 (G) LEP 
2002.) 

Keine Berücksichtigung 

II.115 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionaler Grünzug west-
lich der K 7783 in Richtung Mühlhofen (neu im Ent-
wurf 2020) 

Die Festlegung des Regionalen Grünzugs 
im in der Anregung genannten Gebiet ist 
erforderlich wegen: Landschaftsschutzge-
biet, Gebiet mit den regional besten land-
wirtschaftlichen Standorten, Hangnei-
gung, Biotopverbund-Kernfläche (Offen-
land Mitte), Streuobstgebiet. Eine Rück-
nahme erfolgt daher nicht. 

Keine Berücksichtigung 

II.116 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionaler Grünzug Gewer-
begebiet Deggenhausen 

Die zur Rücknahme beantragte Fläche ist 
Kernfläche und Kernraum des landeswei-
ten Offenlandbiotopverbunds mittlerer 
Standorte (s. beiliegende Karte). Zudem 
ist die Kernfläche auch als FFH-Mähwiese 
erfasst. Da das Deggenhausertal regional 

Keine Berücksichtigung 
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gesehen ein Schwerpunktgebiet des mitt-
leren Biotopverbunds darstellt, würde ein 
Eingriff an dieser Stelle eine ernst zu neh-
mende Einschränkung der Kohärenz 
(Durchgängigkeit) des Biotopverbunds be-
deuten. Eine Rücknahme erfolgt daher 
nicht. 

II.120 3.1.1  "Die eine Fläche schließt an den Gewerbebetrieb 
Holstein, nordwestlich des Einkaufszentrums Eris-
kirch an und erstreckt sich in Richtung Friedrichsha-
fen, wo sich in etwa 1 ,4 km Entfernung ebenfalls 
ein Gewerbegebiet {FN-Ost) befindet. Fläche hier 
ca. 2,3-2,4 ha. Durch den verbleibenden Abstand 
zum Gewerbegebiet in Friedrichshafen würden eine 
ausreichende Zäsur und eine Sichtachse als Ver-
bindung zwischen Seewald/Hinterland und dem 
Seeufer gewahrt bleiben. Die überwiegend als 
Wiese genutzte Fläche zwischen der sehr stark be-
fahrenen B31 neu (über 30.000 Fahrzeugbewegun-
gen pro Tag) und der Bahnlinie ist augenscheinlich 
naturschutzfachlich nicht von großer Bedeutung . 
Im Anschluss an die Fläche könnte durch eine ent-
sprechende Eingrünung ein ansprechender Orts-
rand geschaffen werden." 

Die Festlegung des Regionalen Grünzugs 
im in der Anregung genannten Gebiet ist 
aus Gründen des Bodenschutzes sowie 
der Sicherung landwirtschaftlicher Flä-
chen erforderlich. Außerdem dient die 
Festlegung der Freihaltung der engeren 
Uferzone vor weiterer Bebauung und Ver-
dichtung (gemäß PS 6.2.4 (Z) LEP 2002). 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein 
Ausformungsspielraum besteht (s. Erläu-
terungen zum Regionalplan) 

Keine Berücksichtigung 

II.120 3.1.1 "Die zweite Fläche liegt östlich zwischen Obstgroß-
markt Spannagel und der Baumgartener Straße. 
Die Fläche wird aktuell für den Anbau von lntensiv-
obst genutzt. Das Gelände ist eben und fällt erst 
jenseits der Baumgartener Straße zur Schussen hin 
ab. Der Anschluss dieser Fläche an den überörtli-
chen Verkehr könnte über den (auszubauenden) 
Wirtschaftsweg zwischen dem Obstgroßmarktspan-
nagel und der B31 neu erfolgen. FFH-Gebiete oder 
andere Schutzgebiete sind in diesen Bereichen 
nicht berührt. Die Festlegung auf diese beiden Flä-
chen erfolgte in erster Linie wegen der fehlenden 

Die Festlegung des Regionalen Grünzugs 
im in der Anregung genannten Gebiet ist 
aus Gründen der Sicherung landwirt-
schaftlicher Flächen erforderlich. Außer-
dem dient die Festlegung der Freihaltung 
der engeren Uferzone vor weiterer Bebau-
ung und Verdichtung (gemäß PS 6.2.4 (Z) 
LEP 2002). Es wird darauf hingewiesen, 
dass ein Ausformungsspielraum besteht 
(s. Erläuterungen zum Regionalplan) 

Keine Berücksichtigung 
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Betroffenheit von Schutzgebieten, den anschließen-
den Gewerbe-/Sondergebietsflächen und der mögli-
chen Anschluss an den überörtlichen Verkehr ohne 
Wohnflächen zu tangieren." 

II.120 3.1.1 "Die blaue Ellipse zeigt in etwa den Standort auf 
der Karte mit den regionalen Grünzügen. Dieser 
müsste minimal zurückgenommen werden. Die Ge-
meinde Eriskirch trägt mit diesem sehr auf das al-
lernötigste reduzierten Entwurf den im FNP- und 
Raumordnungsverfahren Rechnung und beantragt 
die sehr geringfügige Rücknahme des regionalen 
Grünzugs an dieser Stelle, um zu einem späteren 
Zeitpunkt, ohne dass ein Regionalplan- und Zielab-
weichungsverfahren erforderlich wird eine neue Zu-
fahrt ins Gewerbegebiet „ Im Lehen"/ „ Aspen" 
bauen zu können." 

Gemäß PS 3.1.1 Z (3) Regionalplan An-
hörungsentwurf 2020 sind Anlagen der 
technischen Infrastruktur, darunter Stra-
ßen, in Regionalen Grünzügen grundsätz-
lich ausnahmsweise zulässig. Ein Konflikt 
mit der Festlegung als Regionaler Grün-
zug ist nicht erkennbar. eine Rücknahme 
des Regionalen Grünzugs erfolgt daher 
nicht. 

Keine Berücksichtigung 

II.120 3.1.1 "Der bereits in der 2. Generation geführte örtlich an-
gesiedelte Gartenbaubetrieb XXX hat einen Bedarf 
an Erweiterungsfläche für den laufenden Betrieb 
angemeldet. Zur Sicherung einer angemessenen 
betrieblichen Entwicklung des dortigen Gartenbau-
betriebes soll die Freilassung der Fläche von regio-
nalem Grünzug bzw. Grünzäsur eine angemessene 
Entwicklung ermöglichen, damit der Betrieb wettbe-
werbsfähig bleiben kann. In Anlehnung an die Be-
gründung zu Punkt l. in Bezug auf den Gewerbeflä-
chenbedarf und die Möglichkeit einer endogenen 
Entwicklung, ist es ein berechtigtes Anliegen der 
Gemeinde Eriskirch, diesem Bedarf des Gartenbau-
betriebs gerecht werden zu können" 

Eine Rücknahme des Regionalen Grün-
zugs in dem genannten Bereich ist nicht 
aus Sicht des Regionalverbands nicht er-
forderlich wegen PS 3.1.1 Z (3) Regional-
plan Anhörungsentwurf 2020 (vgl. auch 
Begründung zu PS 3.1.1). Eine Rück-
nahme erfolgt daher nicht. 

Keine Berücksichtigung 

II.120 3.1.2 "Im Bereich des seit Jahrzehnten landwirtschaftlich 
geführten Betriebs XXX wurde im vorliegenden Ent-
wurf eine Grünzäsur geplant. Anlehnend an die 
Stellungnahme der Gemeinde Langenargen zum 

Die Festlegung der Grünzäsur im in der 
Anregung genannten Gebiet ist aus fol-
genden Gründen erforderlich: Freihalten 
der engeren Uferzone des Bodensees 
von weiterer Bebauung und Verdichtung 

Keine Berücksichtigung 
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zweiten Anhörungsentwurf vom 23 .02.2021 , unter-
stützt die Gemeinde Eriskirch, den dort genannten 
Punkt 1 und beantragt die Rücknahme der geplan-
ten Grünzäsur auch auf den Flächen, welche sich 
auf Gemarkung Eriskirch befinden. Das Gebiet soll 
hinsichtlich seiner Einstufung gegenüber dem bis-
herigen Regionalplan unverändert als regionaler 
Grünzug ausgewiesen bleiben." 

(Konkretisierung PS 6.2.4 LEP 2002), 
wichtige Erholungsfunktion des Gebiets, 
Bedeutung des Gebiets für die Landwirt-
schaft (s. auch PS 3.1.0 Regionalplan An-
hörungsentwurf 2020). Eine Rücknahme 
erfolgt daher nicht. Bezüglich der Zuläs-
sigkeit baulicher Anlagen nach § 35 Abs. 
1 Nr. 1 und 2 in Grünzäsuren wird auf PS 
3.1.2 Z (3) Regionalplan Anhörungsent-
wurf 2020 und die zugehörige Begrün-
dung verwiesen. 

II.123 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionaler Grünzug Fläche 
1 

Fläche 1: Die Festlegung des regionalen 
Grünzugs ist erforderlich aus folgenden 
Gründen: Klimaschutz, Vermeidung einer 
bandartigen Siedlungsentwicklung (Glie-
derung des Siedlungsraums, PS 2.2.3.2 
(G) LEP 2002). Eine Rücknahme erfolgt 
daher nicht. 

Keine Berücksichtigung 

II.123 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionaler Grünzug Fläche 
2 

Fläche 2: Die Festlegung des regionalen 
Grünzugs ist erforderlich aus folgenden 
Gründen: Sicherung hochwertiger land-
wirtschaftlicher Standorte, Vermeidung ei-
ner bandartigen Siedlungsentwicklung 
(Gliederung des Siedlungsraums, PS 
2.2.3.2 (G) LEP 2002). Eine Rücknahme 
erfolgt daher nicht. 

Keine Berücksichtigung 

II.123 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionaler Grünzug Fläche 
3 

Fläche 3: Die Festlegung des regionalen 
Grünzugs ist erforderlich aus folgenden 
Gründen: Sicherung hochwertiger land-
wirtschaftlicher Standorte, Vermeidung ei-
ner bandartigen Siedlungsentwicklung 
(Gliederung des Siedlungsraums, PS 
2.2.3.2 (G) LEP 2002), Topographie 

Keine Berücksichtigung 
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(Hanglage). Eine Rücknahme erfolgt da-
her nicht. 

II.123 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionaler Grünzug Fläche 
4 

Fläche 4: Die Festlegung des regionalen 
Grünzugs ist erforderlich aus folgenden 
Gründen: Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Flora, Fauna, Biotope; FFH-Lebens-
stätten, FFH-Gebiet, Kernflächen des 
Landesweiten Biotopverbunds, Waldbio-
top). Eine Rücknahme erfolgt daher nicht. 

Keine Berücksichtigung 

II.123 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionaler Grünzug Fläche 
5 

  

Fläche 5: Die Festlegung des regionalen 
Grünzugs ist erforderlich aus folgenden 
Gründen: Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Flora, Fauna, Biotope; Kernfläche 
des Landesweiten Biotopverbunds), Si-
cherung hochwertiger landwirtschaftlicher 
Standorte. Eine Rücknahme erfolgt daher 
nicht. 

Keine Berücksichtigung 

II.123 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionaler Grünzug Fläche 
6 

Fläche 6: Die Festlegung des regionalen 
Grünzugs und des Vorranggebiets für Na-
turschutz und Landschaftspflege ist erfor-
derlich aus folgenden Gründen: Sicherung 
des regionalen Biotopverbunds, vorbeu-
gender Hochwasserschutz (HQ100 und 
HQextrem Überschwemmungsflächen 
nach Hochwassergefahrenkarte), Siche-
rung hochwertiger landwirtschaftlicher 
Standorte. Eine Rücknahme erfolgt daher 
nicht. 

Keine Berücksichtigung 

II.123 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionaler Grünzug Fläche 
7 

Fläche 7: Die Festlegung des regionalen 
Grünzugs ist erforderlich aus folgenden 
Gründen: Topographie (Hanglage), Au-
ßenbereich, kein Siedlungsansatz erkenn-
bar, Ausnahmeregelungen gem. PS 3.1.1 
Z (3) Regionalplan Anhörungsentwurf 

Keine Berücksichtigung 
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2020 vorhanden. Eine Rücknahme erfolgt 
daher nicht. 

II.123 3.1.1 "Entsprechend dem Ziel unter Kapitel 3.1.1 sind die 
regionalen Grünzüge von Bebauung freizuhalten. 
Dies gilt i.d.R auch für Vorhaben nach § 35 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB; privilegierte Vorhaben). 
Nur im begründeten Einzelfall sind Ausnahmen von 
dieser Regelung möglich, z.B. standortgebundene 
bauliche Anlagen der Land- und Forstwirtschaft. Im 
Umkehrschluss wären nicht standortgebundene 
bauliche Anlagen in den regionalen Grünzügen un-
zulässig. Hierunter würden z.B. auch Lager- und 
Abstellgebäude im Anschluss an bestehende Hof-
stellen fallen, für die eine Standortbindung möglich-
erweise nicht nachweisbar wäre, die unmittelbare 
Nähe zur Hofstelle jedoch auch unter Vermeidung 
unnötiger Wege nahe liegend ist. Die Hürden zur 
Zulassung von Ausnahmen für bauliche Anlage der 
Land- und Forstwirtschaft in regionalen Grünzügen 
(hier insbesondere die angesprochene Standortal-
ternativenprüfung) sind deutlich zu reduzieren, da 
ansonsten bauliche Anlagen landwirtschaftlicher 
Betriebe unangemessen oft von den zu bewirt-
schaftenden Flächen deutlich abrücken müssen. 
Außerdem ist zu befürchten, dass forst- und land-
wirtschaftliche Anlagen häufiger in die Nähe von 
künftigen bzw. potenziellen Siedlungserweiterungs-
flächen entstehen, womit ein erhebliches Potenzial 
zur Verschärfung von Nutzungskonflikten bei deren 
Entwicklung zu erwarten ist. Wir fordern deshalb, 
dass im regionalen Grünzug eine landwirtschaftli-
che Umnutzung von Gebäuden im Außenbereich 
möglich und erlaubt sein muss und auch landwirt-
schaftliche Neubauten nach der guten gängigen 
Praxis." 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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II.124 3.1 "Ansonsten verweist die Gemeinde Grünkraut auf 
die nachstehend weiterhin gültige Argumentation im 
Zuge des 1. Beteiligungsverfahrens gern. § 10 Ab-
satz 1 des Raumordnungsgesetzes (ROG alt) in 
Verbindung mit §12 Absatz 1 ROG (alt) i.V.m. § 12 
Abs. 2 LplG: Folgende Argumente sind nicht stand-
ortspezifisch, leiten sich aber aus dem Bundes- 
bzw. Landesrecht für die Gemeinde Grünkraut ab: 
In ländlichen Räumen ist den demographischen, 
wirtschaftlichen, sozialen sowie anderen struktur-
verändernden Herausforderungen Rechnung zu tra-
gen, ebenso in Hin blick auf den Rückgang und Zu-
wachs von Bevölkerung und Arbeitsplätzen (gern. 
§2 Abs. 2 Nr. 1 ROG). Es sind ausgeglichene sozi-
ale, infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologische 
und kulturelle Verhältnisse anzustreben und die 
vielfältigen Aufgaben für die Gesellschaft zu erfüllen 
(gern. §2 Abs. 2 Nr. 1 ROG). Gemäß dem Grund-
satz (3.2.1.) des Landesentwicklungsplans (LEP) 
2002 Baden Württemberg gilt es eine ausreichende 
und angemessene Versorgung von Wohnraum zu 
gewährleisten. Die städtebauliche Erneuerung und 
Entwicklung sind an den voraussehbaren Bedürf-
nissen und Aufgaben zu orientieren. Gemäß § 1 
Abs. 5 BauGB haben Kommunen durch das Auf-
stellen von Bauleitplänen dafür Sorge zu tragen, die 
Anforderungen der Bevölkerung in Bezug auf deren 
Wohn Bedürfnisse zu erfüllen und gleichzeitig eine 
nachhaltige und städtebaulich hochwertige Sied-
lungsentwicklung voranzutreiben. Die Gemeinde 
Grünkraut ist in ihrer kommunalen Entwicklungs-
möglichkeit für die Zukunft sehr stark einge-
schränkt. Im Gemeindegebiet spielen hierbei natür-
liche als auch unnatürliche Faktoren eine wichtige 
Rolle: Eine Entwicklung der Gemeinde Grünkraut 
ist in vielen Bereichen auf Grund dieser Faktoren 
erschwert oder gar ausgeschlossen. Es sollen im 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Gemäß den Festlegungen 
des Regionalplans Anhörungsentwurf 
2020 könnte die Gemeinde Grünkraut im 
Gültigkeitszeitraum des Regionalplans 
theoretisch ihre bisherige Siedlungs- und 
Verkehrsfläche in etwa verdoppeln. In 
Summe ergibt sich ein aus Sicht der Ver-
bandsverwaltung ausreichendes Entwick-
lungspotenzial, das der weiteren Sied-
lungsentwicklung noch viel Spielraum be-
lässt. 

Kenntnisnahme 
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Folgenden zur Argumentation die limitierenden Fak-
toren. kurz skizziert werden: Grundsätzlich räumli-
che Einschränkungen ergeben sich durch das rund 
26 ha große und als Naturschutzgebiet ausgewie-
sene Wasenmoos, welches östlich des Hauptortes 
liegt und eine Siedlungsentwicklung in diese Rich-
tung ausschließt. Südlich des Ortsteils "Atzenwei-
ler" befinden sich ebenfalls Niedermoorflächen, de-
nen neben ihrer Bedeutung als Sonderstandort für 
spezialisierte Tiere und Pflanzen sowie als Wasser- 
und Kohlenstoffspeicher auch für den Biotopver-
bund feuchter Standorte eine wichtige Rolle zu-
kommt. Darüber hinaus gibt es an verschiedenen 
Stellen im Gemeindegebiet - z.B. rund um den 
"Rößlerhof', südlich von "Atzenweiler", am Ortsrand 
von "Gommetsweiler", rund um "Liebenhofen" so-
wie westlich von "Hübschenberg" und westlich von 
"Lochmühle" - größere Streuobstbestände, welche 
Teil des Biotopverbunds mittlerer Standorte sind. 
Auch diese Flächen sollten von Bebauung frei ge-
halten werden und schränken damit die Siedlungs-
entwicklung der Gemeinde Grünkraut weiter ein 
(siehe auch Anlage 6: Übersicht naturschutzfachli-
che Belange im Gemeindegebiet). Durch die im Ge-
meindegebiet Grünkraut verlaufenden 220-/ 380 
kV-Hochspannungsfreileitungen der Amprion 
GmbH ist der Hauptort Grünkraut in seiner Entwick-
lung dar über hinaus ebenso stark eingeschränkt. 
Da in der jüngeren Vergangenheit umfangreiche In-
vestitionen in die Instandhaltung und Renovierung 
dieser Leitungen getätigt wurden, ist diesbezüglich 
auch in mittelfristiger Zukunft keine Änderung des 
Trassenverlaufs aus ökonomischer Sicht zu erwar-
ten. Generelle Faktoren wie der potenzielle Grund-
stückserwerb von Flächen als auch das Konfliktpo-
tential mit konkurrierenden Nutzungen (beispiels-
weise Umnutzung von landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen oder Umnutzung von der Erholung dienenden 
Flächen) schränken die kommunale Entwicklung 
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weiter ein. Die Gemeinde Grünkraut will den bereits 
vorhandenen als auch den zukünftig zu erwarten-
den Wohnbaubauflächenbedarf jeder Zeit gerecht 
werden, um eine ausgewogene Bevölkerungszu-
sammensetzung im Gemeindegebiet zu gewährleis-
ten. Hierfür ist die Verfügbarkeit geeigneter Bauflä-
chen von essenzieller Bedeutung. Derzeit und zu-
künftig sind in der Gemeinde Grünkraut wie oben 
aufgeführt durch limitierende Faktoren nicht ausrei-
chend geeignete Flächen vorhanden, um den 
Nachfragebedarf gerecht zu werden. Potenzielle 
Flächen sollen für Wohnzwecke möglichst günstige 
Rahmenbedingungen bieten. Hierzu wurde in Hin-
blick auf die Darstellungen im Entwurf der Fort-
schreibung des Regional planes 2020 in Zusam-
menarbeit mit dem Büro Sieber eine Standort-Prü-
fung der noch verfügbaren Standorte durchgeführt, 
um eine generelle Eignung der Standorte zu prüfen 
(siehe u.a. Anlage 1: Standort-Prüfung - Textteil). 
Die Gemeinde Grünkraut kommt somit zu folgen-
dem Ergebnis: Der Regionalplan ist auf einen lan-
gen Zeitraum auslegt und sollte deshalb entspre-
chende zukünftige Entwicklungen der betroffenen 
Gemeinden berücksichtigen. Durch eine Auswei-
sung von Schutzbereichen darf die potenzielle 
Siedlungsentwicklung jedoch nicht derart einge-
schränkt werden, dass die Planungshoheit der Ge-
meinden untergraben wird. Es gilt ein Gleichgewicht 
zu erreichen zwischen den Belangen der Natur, der 
Umwelt sowie des Klimas auf der einen Seite und 
der Belange der Bevölkerung auf der anderen 
Seite. Der Schutz der Natur und der regionalen 
landschaftsprägenden Elemente durch Ausweisung 
entsprechender schutzbedürftiger Bereiche in den 
Regionalplänen muss mit der angestrebten Sied-
lungsentwicklung der Gemeinde in Einklang ge-
bracht werden. Die Planungshoheit der Gemeinden 
ist durch den Gesetzgeber gesichert. Die höheren 
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Planungsinstanzen müssen den Gemeinden ausrei-
chenden Handlungsspielraum in Bezug auf deren 
Entwicklungsflächen einräumen. Die massiven Ein-
schränkungen in Bezug auf zukünftige Flächen zur 
Siedlungserweiterung durch die Darstellung der Ge-
meindeflächen beispielsweise als "Regionalen 
Grünzug" und "Grünzäsur" im Entwurf der Fort-
schreibung des Regionalplanes 2020 untergraben 
die oben beschriebene vom Gesetzgeber gesi-
cherte Planungshoheit der Gemeinde. Der Ge-
meinde bleiben auf Grund des ausgewiesenen "Re-
gionalen Grünzugs" sowie der "Grünzäsur" auf 
Grund ihrer limitierenden Faktoren nur minimale 
Flächen zur Siedlungserweiterung für die Dauer der 
Gültigkeit des Regionalplanes 2020. Eine derart 
massive Einschränkung ist nicht mit den Vorgaben 
des Baugesetzbuches, der Raumordnung oder der 
Landesplanung vereinbar. Als Entscheidungsgrund-
lage konnte die Gemeinde Grünkraut durch die 
Standort-Prüfung die zukünftigen Flächen zur Sied-
lungsentwicklung fachlich priorisieren. Die verblei-
benden Flächen zur Siedlungserweiterung stehen 
der Gemeinde jedoch gegebenenfalls unter ande-
rem auf Grund der vorherrschenden Besitzverhält-
nisse nur bedingt zur Verfügung. Die Standort-Prü-
fung stellt somit weiterhin keine abschließende 
Grundlage für ein Bauleitplanverfahren dar. Den-
noch möchte sich die Gemeinde Grünkraut entspre-
chenden Handlungsspielraum auch zukünftig frei-
halten." 

II.124 3.1.2 "zur Fortschreibung des Regionalplans Bodensee 
Oberschwabens wurde bereits mit Schreiben vom 
28 .11.2019 aus Sicht der Gemeinde Grünkraut 
Stellung genommen. Die darin vorgebrachten Ein-
wendungen wurden nur zum Teil berücksichtigt. 
Dass die Flächen S1 und S3 der durchgeführten 
Standortprüfung bei der Überarbeitung der Fort-

Die Festlegung der Grünzäsur ist erfor-
derlich aus folgenden Gründen: Verhinde-
rung einer bandartigen Siedlungsstruktur 
(PS 2.2.3.2 (G) LEP 2002), teilweise 
Streuobstwiesen, Bodenschutz (anmoori-
ger Feuchtboden). Eine Rücknahme er-
folgt daher nicht. 

Keine Berücksichtigung 
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schreibung des Regionalplans Bodensee Ober-
schwabens berücksichtigt wurden, begrüßt die Ge-
meinde Grün kraut. Der Standort S2 jedoch würde 
gemäß der Darstellung der Fortschreibung des Re-
gionalplans 2020 weiterhin als "Grünzäsur" darge-
stellt werden. Somit entfallen potenziell wichtige 
Entwicklungsmöglichkeiten, vor allem auch aus ver-
kehrsinfrastruktureller Sicht. Der Standort fungiert 
außerdem für die Gemeinde Grünkraut als Lücken-
schluss des Siedlungsbereiches und ragt damit 
auch nicht weiter in die offene Landschaft rein, 
wodurch eine gute Verträglichkeit mit dem Land-
schafts- und Ortsbild einhergeht. Bereits zum jetzi-
gen Zeit punkt kann nicht von einer durchgängigen 
Verbindung der Grünzäsur in diesem Bereich ge-
sprochen werden, da östlich der "Scherzachstraße" 
bereits kleinteilige Siedlungsstrukturen vorherr-
schend sind. (...) Die Gemeinde Grünkraut fordert 
somit für den Standort S 2 eine neue Darstellung im 
Regionalplan 2020 auf Grund der oben aufgeführ-
ten Argumente herauszunehmen und der Ge-
meinde hier in Zukunft eine Entwicklung zu ermögli-
chen. Die Gewährleistung der kommunalen Aufga-
ben und Ziele sind ansonsten nicht weiter sicherge-
stellt und die Entwicklung der Gemeinde Grünkraut 
für die Zukunft eingeschränkt." 

II.129 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionaler Grünzug wegen 
(Agri)-PV in Heggelbach (Stellungnahme aus 1. Of-
fenlage gilt weiterhin) 

Gemäß PS 3.1.1 Z (4) Regionalplan An-
hörungsentwurf 2020 sind Freiflächen-So-
larenergieanlagen inkl. Agri-PV-Anlagen 
in den Regionalen Grünzügen unter be-
stimmten Voraussetzungen ausnahms-
weise zulässig. Diese Voraussetzungen 
liegen für die in der Anregung genannten 
Flächen vor. Daher stehen der Errichtung 
von Freiflächen-Solarenergieanlagen 
keine Ziele des Regionalplan-Entwurfs 
entgegen. Darüber hinaus wurde der Re-

Kenntnisnahme 
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gionale Grünzug an zwei Stellen gegen-
über dem Anhörungsentwurf 2019 zurück-
genommen. Es wird auf die Raumnut-
zungskarte verwiesen. 

II.134 3.1.1 "In Bezug auf die Stellungnahme unter 1.1 sollte 
auf jeden Fall der Grünzug zwischen Friedhof, K 
7745 und der B 31, sowie auf der Fläche des beste-
henden Friedhofes entfallen. Die Gemeinde lmmen-
staad ist gerade dabei einen Gemeindeentwick-
lungsplan zu erstellen (...) Im Gemeindeentwick-
lungsprozess ist die Fläche zwischen Friedhof, K 
7745 und der B 31 von hoher Bedeutung und die 
Gemeinde lmmenstaad benötigt diese Fläche drin-
gend als Entwicklungsfläche für die kommunale Inf-
rastruktur. Die Gemeinde lmmenstaad bittet ein-
dringlich den Grünzug, entsprechend dem 1. Ent-
wurf aus dem Jahr 2019 und auf der Fläche des 
Friedhofes, zurück zu nehmen." 

Die Festlegung des Regionalen Grünzugs 
steht in keinem Konflikt zum bestehenden 
Friedhof und für den Friedhof möglicher-
weise notwendige zukünftige bauliche 
Maßnahmen. Die Festlegung des Regio-
nalen Grünzug auf der genannten Fläche 
ist erforderlich aus folgenden Gründen: 
Sicherung von hochwertigen landwirt-
schaftlichen Flächen, bestehendes Land-
schaftsschutzgebiet. Zudem soll eine 
bandartige Siedlungsentwicklung in Rich-
tung Kippenhausen vermieden werden, 
da dies im Widerspruch zu PS 2.2.3.2 (G) 
LEP 2002 stehen würde. 

Keine Berücksichtigung 

II.134 3.1.2 Bitte, die nördliche Grenze der Grünzäsur südlich 
des Gebietes „Hardt-Horn" zu begradigen oder ge-
gebenenfalls zurück zu nehmen, sodass dieser ei-
ner möglichen Arrondierung des Bebauungsplange-
bietes „Hardt-Horn" (insbesondere Bereich Hardt-
hof) nicht entgegensteht. "In diesem Bereich be-
steht ein erhöhtes kommunales Interesse an der 
behutsamen Ausschöpfung von Nachverdichtungs-
potentialen." 

Die Grünzäsur am Bodenseeufer dient 
der Freihaltung der engeren Uferzone vor 
weiterer Bebauung und Verdichtung (ge-
mäß PS 6.2.4 (Z) LEP 2002). Zudem han-
delt es sich um ein rechtskräftiges Land-
schaftsschutzgebiet. Eine Rücknahme er-
folgt daher nicht. 

Keine Berücksichtigung 

II.134 3.1.1 "Es wird zudem nochmals darum gebeten, den regi-
onalen Grünzug südwestlich der Straße K 7745 
wieder zu streichen, um einen Korridor in Richtung 
Kippenhausen frei zu halten (entsprechend Regio-
nalplan 1996)." 

Die Festlegung des Regionalen Grünzugs 
ist aus folgenden Gründen erforderlich: 
größtenteils rechtskräftiges Landschafts-
schutzgebiet, Vorrangfluren 1 (hochwer-
tige landwirtschaftliche Flächen). Eine 
Rücknahme des Regionalen Grünzugs an 
dieser Stelle würde zu einer bandartigen 
Siedlungsentwicklung führen. Dies stünde 

Keine Berücksichtigung 
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im Widerspruch zu PS 2.2.3.2 (G) LEP 
2002. Eine Rücknahme erfolgt daher 
nicht. 

II.135 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionale Grünzüge Inzig-
kofen gemäß Stellungnahme zur 1. Offenlage 

Die Anregung zur Rücknahme des Regio-
nalen Grünzugs (Regionaler Grünzug) 
beim ehem. Bahnhof / Donauwelt wurde 
nicht berücksichtigt aus folgenden Grün-
den: Landschaftsschutzgebiet, Außenbe-
reich (keine Bauleitplanung, kein Sied-
lungsansatz i.S. von § 34 BauGB). Die 
Anregung zur Rücknahme des Regionaler 
Grünzug in Dietfurt, Gasthaus Mühle, 
wurde nicht berücksichtigt aus folgenden 
Gründen: Weiler Dietfurt ist bereits freige-
stellt, gegen eine weitere Rücknahme des 
Regionaler Grünzug sprechen u.a.: FFH-
Gebiet, Landschaftsschutzgebiet, Über-
schwemmungsgebiet (HQ10 - HQ100). 
Die Anregung zur Rücknahme des Regio-
naler Grünzug bei Gasthaus Parkstüble 
wurde nicht berücksichtigt aus folgenden 
Gründen: empfindliche landschaftliche Si-
tuation, steile Hanglage, der Regionaler 
Grünzug ist bereits soweit vertretbar zu-
rückgenommen worden. Die Anregung 
zur Rücknahme des Regionalen Grün-
zugs östlich des landwirtschaftlichen Be-
triebs, wurde nicht berücksichtigt aus fol-
genden Gründen: empfindliche land-
schaftliche Situation, steile Hanglage, der 
Regionaler Grünzug ist bereits soweit ver-
tretbar zurückgenommen worden. Weiter-
gehende Rücknahmen erfolgen nicht, da 
sich diesbezüglich keine neuen Erkennt-
nisse ergeben haben. 

Keine Berücksichtigung 
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II.135 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionale Grünzüge Inzig-
kofen gemäß Stellungnahme 1. Offenlage: Vilsin-
gen 

Die Anregung zur Rücknahme des Regio-
nalen Grünzugs (Regionaler Grünzug) in 
Vilsingen wurde im 1. Anhörungsverfah-
ren bereits teilweise berücksichtigt aus 
folgenden Gründen: in nördlicher Rich-
tung Feuchtbiotop, in nordöstlicher Rich-
tung moderate Rücknahme des Regiona-
ler Grünzug vertretbar. Eine weiterge-
hende Rücknahme erfolgt nicht, da sich 
zwischenzeitlich keine neuen Erkennt-
nisse ergeben haben. 

Kenntnisnahme 

II.139 3.1.1 "In diesem Zusammenhang sollte auch die Umset-
zung der Agrophotovoltaik möglich sein." 

Die Zulässigkeit von Agri-Photovoltaikan-
lagen in Regionalen Grünzügen richtet 
sich nach den Festlegungen gemäß PS 
3.1.1 Z (4) Regionalplan Anhörungsent-
wurf 2020. In Grünzäsuren sind Agropho-
tovoltaikanlagen hingegen nicht zulässig. 

Kenntnisnahme 

II.140 3.1.2 "1. Für die auf dem Gemeindegebiet ausgewiese-
nen Grünzäsuren im Bereich Schwedi und Maler-
ecke- Argenaue, sowie für die regionalen Grünzüge 
ist bei der textlichen Definition der zulässigen Maß-
nahmen und Nutzung darauf zu achten, dass die 
bereits jahrzehntelange landwirtschaftliche und gar-
tenbauliche Nutzung auch weiterhin so zugelassen 
ist, dass die betroffenen Betriebe sich auch in Zu-
kunft entsprechend entwickeln können und die Be-
arbeitungsmöglichkeiten der Flächen weite hin so 
möglich sind, dass die Betriebe auch in Zukunft an 
Ihrem Standort wettbewerbsfähig bleiben und auch 
produzieren können. Für das im beiliegenden Plan 
Bild 2 (siehe Ausschnitt aus dem Regionalplan) 
schwarz umrandete Gebiet soll keine Grünzäsur 
eingetragen werden. Das Gebiet soll hinsichtlich 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt; für 
die Erläuterung wird auf Anlage 2 zur Sy-
nopse (https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen 

Keine Berücksichtigung 
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seiner Einstufung gegenüber dem bisherigen Regi-
onalplan unverändert als regionaler Grünzug aus-
gewiesen bleiben (Bild 1)." 

II.140 3.1.2 "Für das im beiliegenden Plan Bild 2 (siehe Aus-
schnitt aus dem Regionalplan) schwarz umrandete 
Gebiet soll keine Grünzäsur eingetragen werden. 
Das Gebiet soll hinsichtlich seiner Einstufung ge-
genüber dem bisherigen Regional plan unverändert 
als regionaler Grünzug ausgewiesen bleiben (Bild 
1)." 

Die Festlegung der Grünzäsur ist erfor-
derlich wegen: freihalten der engeren 
Uferzone von weiterer Bebauung und Ver-
dichtung (PS 6.2.4 LEP 2002), Erholungs-
landschaft, hochwertige landwirtschaftli-
che Flächen. Eine Rücknahme entspre-
chend der Anregung erfolgt nicht. 

Keine Berücksichtigung 

II.145 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionale Grünzüge ge-
mäß Stellungnahme Oberteuringen 1. Offenlage 

Die Anregung zur Rücknahme des Regio-
nalen Grünzugs (Regionaler Grünzug) bei 
Oberteuringen Neuhaus beim LIDL-Markt 
wurde nicht berücksichtigt aus folgenden 
Gründen: Vermeidung bandartige Sied-
lungsentwicklung, Biotopverbund, Vor-
rangflur 1. Die Anregung zur Rücknahme 
des Regionalen Grünzugs (Regionaler 
Grünzug) bei Oberteuringen Rohmbach-
straße wurde nicht berücksichtigt aus fol-
genden Gründen: Vermeidung bandartige 
Siedlungsentwicklung, Biotopverbund, 
Hanglage. Die Anregung zur Rücknahme 
des Regionalen Grünzugs (Regionaler 
Grünzug) bei Unterteuringen (Kläranlage) 
wurde nicht berücksichtigt aus folgenden 
Gründen: nicht erforderlich, da Ausnah-
meregelung für standortgebundene Anla-
gen der technischen Infrastruktur gemäß 
PS 3.1.1 Z (3). die Anregung zur Rück-
nahme des Regionaler Grünzug bei Hefig-
kofen, südlich der B33 wurde nicht be-
rücksichtigt aus folgenden Gründen: 
bandartige Siedlungsentwicklung, Hang-
lage. 

Keine Berücksichtigung 
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II.145 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionale Grünzüge ge-
mäß Stellungnahme Oberteuringen 1. Offenlage 

Die Anregung zur Rücknahme des Regio-
nalen Grünzugs in Unterteuringen bei Rie-
desch wurde im 1. Anhörungsverfahren 
bereits berücksichtigt aus folgendem 
Grund: Kernfläche des Regionalen Bio-
topverbunds nur randlich betroffen. 

Kenntnisnahme 

II.145 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionale Grünzüge ge-
mäß Stellungnahme Oberteuringen 1. Offenlage 

Die Anregung zur Rücknahme des Regio-
nalen Grünzugs in Hefigkofen nördlich der 
B33 wurde im 1. Anhörungsverfahren be-
reits teilweise berücksichtigt aus folgen-
dem Grund: vorhandenes SO-Gebiet, je-
doch teilweise Biotopflächen, bei denen 
eine Rücknahme nicht vertretbar ist; eine 
weitergehende Rücknahme erfolgt daher 
nicht 

Kenntnisnahme 

II.145 3.1.2 Rücknahme Grünzäsur Oberteuringen gemäß Stel-
lungnahme 1. Offenlage 

Die Anregung zur Rücknahme der 
Grünzäsur wurde im 1. Anhörungsverfah-
ren bereits wegen der geplanten Hoch-
wasserschutzmaßnahmen. 

Kenntnisnahme 

II.145 3.1.1, 3.2.1 Anregung: Rücknahme Regionaler Grünzug und 
Vorranggebiet für Naturschutz und Landschafts-
pflege zw. Neuhaus und Hefigkofen gemäß Stel-
lungnahme 1. Offenlage 

Eine Rücknahme des Regionalen Grün-
zugs und Vorranggebiet für Naturschutz 
und Landschaftspflege auf der genannten 
Fläche ist aufgrund der Notwendigkeit der 
Sicherung des Regionalen Biotopver-
bunds, der dortigen Streuobstbestände 
sowie der dort vorliegenden Kernflächen 
des Regionalen Biotopverbunds nicht ver-
tretbar. 

Keine Berücksichtigung 

II.148 3.1.1 "d) Hinsichtlich der Ausweisung regionaler Grün-
züge und der darin aufgeführten Zulassungen weist 
die Gemeinde Riedhausen darauf hin, dass das Na-
turschutzgebiet Pfrunger-Burgweiler Ried zuneh-
mend von Wanderer, Touristen, Vogelkundlern, 

Die Ausführung wird zur Kenntnis genom-
men und es wird auf PS 3.1.1 Z (3) ver-
wiesen. 

Kenntnisnahme 



   
    

174 
 

Freizeitsportler , usw. frequentiert wird. Es muss 
möglich sein, für diesen Personenkreis in Zukunft 
ausreichende Parkflächen zu schaffen. Bei den Zu-
lassungen wird die Anlage eines Parkplatzes nicht 
genannt, was aber noch erfolgen sollte." 

II.164 3.1.1 "Entsprechend dem Ziel unter Kapitel 3.1.1 sind die 
regionalen Grünzüge von Bebauung freizuhalten. 
Dies gilt i.d.R. auch für Vorhaben nach § 35 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB; privilegierte Vorhaben). 
Nur im begründeten Einzelfall sind Ausnahmen von 
dieser Regelung möglich, z.B. standortgebundene 
bauliche Anlagen der Land- und Forstwirtschaft. Im 
Umkehrschluss wären nicht standortgebundene 
bauliche Anlagen in den regionalen Grünzügen un-
zulässig. Hierunter würden z.B. auch Lager- und 
Abstellgebäude im Anschluss an bestehende Hof-
stellen fallen, für die eine Standortbindung möglich-
erweise nicht nachweisbar wäre, die unmittelbare 
Nähe zur Hofstelle jedoch auch unter Vermeidung 
unnötiger Wege naheliegend ist. Die Hürden zur 
Zulassung von Ausnahmen für bauliche Anlage der 
Land- und Forstwirtschaft in regionalen Grünzügen 
sind deutlich zu reduzieren. Die Hürden zur Zulas-
sung von Ausnahmen für bauliche Anlage der 
Land- und Forstwirtschaft in regionalen Grünzügen 
(hier insbesondere die angesprochene Standortal-
ternativenprüfung) sind deutlich zu reduzieren, da 
ansonsten bauliche Anlagen landwirtschaftlicher 
Betriebe unangemessen oft von den zu bewirt-
schaftenden Flächen deutlich abrücken müssen. 
Außerdem ist zu befürchten, dass forst- und land-
wirtschaftliche Anlagen häufiger in die Nähe von 
künftigen bzw. potenziellen Siedlungserweiterungs-
flächen entstehen, womit ein erhebliches Potenzial 
zur Verschärfung von Nutzungskonflikten bei deren 
Entwicklung zu erwarten ist. Die Gemeinde spricht 
sich für die Streichung des 1. Halbsatzes, Absatz 3 

Es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. Eine Strei-
chung des 1. Halbsatzes des PS 3.1.1 Z 
(3) entsprechend der Anregung erfolgt da-
her nicht. 

Keine Berücksichtigung 
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der Nr.3.1.1 des Textteils des Regionalplanentwurfs 
aus." 

II.164 3.1.1 "Die Gemeinde bedankt sich für die Herausnahme 
der Bereiche östlich und südöstlich von Wolperts-
wende und um Segelbach und Niedersweiler aus 
dem Regionalen Grünzug." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 

II.164 3.1.1 "Dazu fordert die Gemeinde Wolpertswende nach 
wie vor die Herausnahme der Gehöfte, Weiler (ins-
besondere jetzt: Haller, Stroppel, Steinhausen) und 
bestehenden Bebauungen auf Gemarkung Wol-
pertswende aus dem regionalen Grünzug." 

Aus den oben (Bearbeitung der Anregung 
zu Az. II.164) genannten Gründen (Ziele 
der Regionalplanung beziehen sich nur 
auf raumbedeutsame Vorhaben, Be-
standsschutz, Ausnahmeregelung für 
bauliche Anlagen der Landwirtschaft in 
Regionalen Grünzügen gem. PS 3.1.1 Z 
(3) Regionalplan Anhörungsentwurf 2020) 
ist eine Rücknahme der genannten Flä-
chen aus den Regionaler Grünzug aus 
Sicht des Regionalverbands nicht erfor-
derlich. 

Keine Berücksichtigung 

II.169 3.1 "Zu einzelnen Grünzugausweisungen Die allermeis-
ten seitens der Stadt Friedrichshafen vorgeschlage-
nen Ergänzungen oder Neuabgrenzungen wurden 
in den Entwurf übernommen. Zudem wurden ge-
genüber dem Vorentwurf einige Grünzüge und 
Grünzäsuren in Ihrer Abgrenzung geändert bzw. 
ganz neu dargestellt. Diese Änderungen / Ergän-
zungen erscheinen fachlich nachvollziehbar und 
stellen bauliche Entwicklungsoptionen nicht infrage, 
so dass die Stadt diesen Grünzäsuren zustimmen 
kann.“ 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen 

Kenntnisnahme 

II.175 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionaler Grünzug auf 
Flächen Toren "nördliche Gewerbegebietserweite-
rung" 

Die Anregung wurde im 1. Anhörungsver-
fahren berücksichtigt, eine Rücknahme 
des regionalen Grünzugs an dieser Stelle 

Kenntnisnahme 
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ist aus Sicht des Regionalverbands ver-
tretbar. 

II.175 3.1.2 Anregung: Rücknahme Grünzäsur auf Fläche "San-
Gimignano-Weg" 

Der regionale Grünzug auf dieser Fläche 
ist erforderlich wegen: Topographie, 
rechtskräftiges Landschaftsschutzgebiet, 
eine Rücknahme erfolgt daher nicht. 

Keine Berücksichtigung 

II.175 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionaler Grünzug auf 
Flächen Toren "nordwestliche Gewerbegebietser-
weiterung" und "Gewerbeflächen an der B31" 

Der Regionale Grünzug auf der Fläche 
"Toren I" ist erforderlich aus folgenden 
Gründen: Topographie (stark geneigt bis 
steile Hanglagen) Gebiete mit den regio-
nal besten landwirtschaftlichen Standor-
ten, . Die Grünzäsur auf der Fläche "Ge-
werbeflächen an der B31" ist erforderlich 
aus folgenden Gründen: Topographie, 
rechtskräftiges Landschaftsschutzgebiet, 
Gebiete mit den regional besten landwirt-
schaftlichen Standorten, Sicherung von 
siedlungsnahen Freiräumen, Vermeidung 
einer bandartigen Siedlungsstruktur. Eine 
Rücknahme der Festlegungen erfolgt da-
her nicht. 

Keine Berücksichtigung 

II.181 3.1.2 "Im Entwurf wird die Errichtung freiraumbezogener 
Anlagen für Erholung, Freizeit und Sport in Grünzä-
suren ausgeschlossen. Wären mit den vorgeschla-
genen Grünzäsuren in Sigmaringen die im Rahmen 
der Gartenschau 2013 entstandenen Anlagen (2 
Fußgängerbrücken, Veranstaltungsplatz und Do-
nauzugänge, Gastronomiegebäude, Sport- und 
Spielplätze) unzulässig? Um zukünftig auch mit 
neuen Einrichtungen die Qualität und das Erleben 
dieser Grünräume verbessern zu können, bitten wir, 
a) entweder auf die Ausweisung von Grünzäsuren 
in Sigmaringen zu verzichten. In den entsprechen-
den Bereichen bestehen naturschutzfachliche Rest-

Die Festlegungen im Regionalplan gelten, 
wenn Ziele der Raumordnung betroffen 
sind. Ziele der Raumordnung sind unter 
bestimmten Voraussetzungen betroffen. 
Der Regionalplan widmet sich gemäß § 7 
Abs. 3 ROG ausschließlich der Zulässig-
keit raumbedeutsamer Planungen, Maß-
nahmen, Funktionen und Nutzungen (s. 
Erläuterungen zum Regionalplan, S. 2). 
Der Regionalplan entfaltet keine Steue-
rungswirkung gegenüber nicht raumbe-
deutsamen Vorhaben. Der Begriff der 
Raumbedeutsamkeit wird in § 3 Nr. 6 
ROG definiert. Die Entscheidung, ob eine 

Keine Berücksichtigung 
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riktionen, die ohnehin bei jeder Planung zu berück-
sichtigen sind; b) oder genauer zu bestimmen, wo-
rauf sich das Bauverbot bezieht: Was sind "raum-
bedeutsame Anlagen mit überörtlicher Bedeutung 
im Sinne des § 29 Abs. 1 BauGB", wo beginnt die 
"räumliche Unschärfe" Einzelfallentscheidungen - 
ggf. mit Zielabweichungsverfahren - möchten wir 
vermeiden. c) oder als Ausnahme bauliche Anlagen 
für Erholung, Freizeit und Sport in Grünzäsuren zu-
zulassen, bei denen als Voraussetzungen die Be-
deutung für die Allgemeinheit, die Erforderlichkeit, 
die Betrachtung von Alternativlösungen, die unter-
geordnete, ortspezifische Art · der baulichen Aus-
formung sowie die Einhaltung der Zielsetzung eines 
Grünzuges gegeben sind." 

bauliche Anlage bzw. ein bauliches Vor-
haben raumbedeutsam ist, ist stets vom 
Einzelfall abhängig. Es können keine pau-
schalen Werte für die Schwelle der Raum-
bedeutsamkeit in den Regionalplan aufge-
nommen werden. Dieses Vorgehen ist im 
Vorfeld mit anderen Regionalverbänden in 
Baden-Württemberg so abgestimmt wor-
den. Die Errichtung von Flusszugängen 
sowie Spielplätzen von moderater Größe 
beispielsweise sind Vorhaben, die in der 
Regel als nicht raumbedeutsam einzustu-
fen sind. Ein Verzicht auf die Festlegung 
der Grünzäsuren in Sigmaringen wird 
nicht vorgenommen, weil mehrere Schutz-
zwecke vorliegen, die die Festlegung ei-
ner Grünzäsur erforderlich machen (Über-
schwemmungsflächen, Kernfläche des re-
gionalen Biotopverbunds, Hangneigung, 
Vermeidung weiterer Bebauung im Do-
nauuferbereich). 

II.182 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionale Grünzüge Tettn-
ang gemäß Stellungnahme 1. Offenlage 

Folgende räumlich konkreten Anregungen 
wurden in der 1. Offenlage berücksichtigt: 
Kau Fläche 3 Einbeziehung einzelner 
Wohngebäude des Außenbereichs, so-
weit, dass die Luftaustauschbahn nicht 
deutlich eingeengt wird; Kau Fläche 4 An-
passung an Landschaftsschutzgebiet-Ab-
grenzung; Tettnang Biggenmoos als Ent-
wicklungsfläche für Gewerbe (Bau-
schuttrecycling), Lage in einer Kiesgrube 
zw. zwei Gewerbe-Gebieten nach dem 
FNP:´; Apflau Verbesserung der Kongru-
enz mit Landschaftsschutzgebiet-Abgren-
zung, Berücksichtigung HQ100, Vorrang-
flur 1; Oberwolfertsweiler Anpassung an 
Landschaftsschutzgebiet-Abgrenzung, 
stringentere Trennung von Ortslage und 

Kenntnisnahme 
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Außenbereich; Brünnensweiler Berück-
sichtigung, da Vergrößerung der Entwick-
lungsfläche vertretbar; Hergottsweiler Be-
rücksichtigung, da Siedlungsansatz im 
Sinne § 34 BauGB erkennbar ist; Büchel 
Berücksichtigung, da räumlicher Zusam-
menschluss der Siedlungsansätze sinn-
voll; Obereisenbach Fläche 26 Berück-
sichtigung zur Einbeziehung des Weilers 
Herishäusern; Tannau Berücksichtigung, 
da Rücknahme Regionaler Grünzug 
grundsätzlich vertretbar, jedoch tlw. An-
mooriger Boden; Wiesertsweiler Berück-
sichtigung, da moderate Vergrößerung 
der Entwicklungsfläche vertretbar; Flo-
ckenbach Berücksichtigung, da Sied-
lungsansatz im Sinne von § 34 BauGB er-
kennbar; Tettnang Gemertsweiler, Rück-
nahme Regionaler Grünzug Berücksichti-
gung, da Siedlungsansatz im Sinne von § 
34 BauGB erkennbar. Folgende räumlich 
konkreten Anregungen wurden in der 1. 
Offenlage teilweise berücksichtigt: Den-
tenweiler Freistellung des nördlichen 
Siedlungsansatzes, Freihaltung der Bach-
aue; Rappertsweiler moderate Vergröße-
rung der Entwicklungsfläche vertretbar, 
Flächen zum Teil bereits bebaut; Höll we-
gen Einbeziehung weiterer Gebäude auf 
der Ostseite der Kreisstraße teilweise be-
rücksichtigt, jedoch zur Vermeidung einer 
weiteren bandartigen Siedlungsentwick-
lung nicht vollständig berücksichtigt; Sig-
genweiler Fläche 18 teilweise Berücksich-
tigung, da moderate Vergrößerung der 
Entwicklungsfläche vertretbar ist, Wildtier-
korridore aber beachtet werden müssen; 
Wiedenbach / Schierlingen teilweise Be-
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rücksichtigung, da moderate Vergröße-
rung der Entwicklungsfläche vertretbar, je-
doch Zusammenwachsen der beiden 
Ortslagen vermeiden, Biotopfläche; 
Obereisenbach Fläche 25 teilweise Be-
rücksichtigung, da moderate Vergröße-
rung der Entwicklungsfläche vertretbar, je-
doch Wildtierkorridor des Generalwild-
wegeplans beachten; Krumbach teilweise 
Berücksichtigung, da moderate Vergröße-
rung der Entwicklungsfläche unter Be-
rücksichtigung der Feuchtgebiete vertret-
bar; Notzenhaus teilweise Berücksichti-
gung, da moderate Vergrößerung der Ent-
wicklungsfläche nach Norden und Süden 
vertretbar; Holzhäusern teilweise Berück-
sichtigung, da moderate Vergrößerung 
der Entwicklungsfläche nach Westen ver-
tretbar, dafür Verkleinerung Regionaler 
Grünzug im Osten (Biotopflächen). Fol-
gende räumlich konkreten Anregungen 
wurden in der 1. Offenlage nicht berück-
sichtigt: Tettnang Argenhardt Rücknahme 
Regionaler Grünzug Keine Berücksichti-
gung wegen Landschaftsschutzgebiet, 
Streuobstwiese; Tettnang Kau Fläche 2 
Keine Berücksichtigung, da Lage im Au-
ßenbereich; Rudenweiler keine Einbezie-
hung des nördlichen, im Landschafts-
schutzgebiet liegenden Siedlungssplitters; 
Unterlangnau Keine Berücksichtigung, da 
Grünzäsur eine bandartige Siedlungsent-
wicklung und ein Zusammenwachsen von 
Unter- und Oberlangnau verhindert; Ober-
langnau Keine Berücksichtigung zur Frei-
haltung der Argenaue (Biotopverbund, 
Landschaftsbild, Erholungsraum); 
Steinenbach Keine Berücksichtigung we-
gen Landschaftsschutzgebiet; Laimnau 
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Keine Berücksichtigung wegen tlw. 
Rutschgefährdete Hanglage, Flussaue, 
Biotopverbund, Feurenmoos Lage im 
Wildtierkorridor des GVWP; Dieglishofen 
Keine Berücksichtigung wegen ausrei-
chend Entwicklungsspielraum, keine Frei-
stellung der Bachaue; Siggenweiler Flä-
che 19 Keine Berücksichtigung wegen 
Hanglage, Wildtierkorridor des General-
wildwegeplans; Vorderreute Keine Be-
rücksichtigung wegen Landschaftsschutz-
gebiet; Baldensweiler / Dietmannsweiler 
Keine Berücksichtigung, zur Vermeidung 
einer bandartigen Siedlungsstruktur, Zu-
sammenwachsen der Weiler vermeiden; 
Iglerberg Keine Berücksichtigung, da Ent-
wicklungsspielraum angesichts der Au-
ßenbereichslage ausreichend; Obereisen-
bach Fläche 34 Keine Berücksichtigung, 
da Entwicklungsspielraum angesichts der 
Außenbereichslage ausreichend; Lehen-
haldenesch Keine Berücksichtigung, da 
Siedlungsansatz im Sinne § 34 BauGB 
noch wenig ausgeprägt, keine weitere 
Siedlungsentwicklung sinnvoll, da nur 
bandartig möglich (Zersiedelung); Flo-
ckenbach Ost Keine Berücksichtigung, 
denn Entwicklungsspielraum ist ange-
sichts der abgelegenen Lage ausrei-
chend. Da sich zwischenzeitlich keine 
neuen Erkenntnisse im Vergleich zur Be-
arbeitung der Anregung der 1. Offenlage 
ergeben haben, wird an der Abwägung 
der 1. Offenlage festgehalten, es werden 
keine weiteren Änderungen vorgenom-
men.  
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II.183 3.1.1 "Wir bitten dennoch, den regionalen Grünzug im 
Bereich des Flurstücks 531 im Ortsteil Nesselwan-
gen zurückzunehmen." 

 

Eine Rücknahme des Regionalen Grün-
zugs in dem genannten Bereich ist nicht 
erforderlich, es wird auf den Ausfor-
mungsspielraum verwiesen (Planun-
schärfe). Siehe auch Erläuterungen zum 
Regionalplan S. 2 Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020. 

Keine Berücksichtigung 

II.185 3.1 "3.1 Regionale Grünzüge und Grünzäsuren 3.1.1 
Allgemeine Grundsätze und Ziele Als Grundsatz 
wird angeführt, dass in Gebieten mit Verdichtungs-
ansätzen oder absehbarem Siedlungsdruck sowie 
in benachbarten Landschaftsräumen, bei denen 
aufgrund bestehender oder zu erwartender funktio-
naler Verflechtungen ein besonderer Handlungsbe-
darf für den Freiraumschutz besteht, Regionale 
Grünzüge ausgewiesen werden. Für uns stellt sich 
die Frage, ob dies die Ausweisung der Regionalen 
Grünzüge bis in den Nahbereich der Siedlungen 
rechtfertigt und künftig einen verstärkten Ab- stim-
mungsbedarf mit dem Regionalplan erfordert; unse-
res Erachtens obliegt dieser Nahbereich der kom-
munalen Bauleitplanung. Die künftigen anthropoge-
nen Wirkungen auf die Landschaft lassen sich nicht 
abschätzen; die Siedlungsentwicklung in der Raum-
schaft wird durch die vorliegen- den naturräumli-
chen Gegebenheiten bestimmt. Darüber hinaus 
wird uns vielmehr der Wandel der Faktoren wie 
Klima, Landwirtschaft, Wirtschaft, Mobilität, Land-
flucht maßgeblich beeinflussen und verändern; un-
sere Anstrengungen sollten wir dazu verwenden 
uns darauf vorzubereiten. Grundsätzlich stellt die 
Ausweisung der Regionalen Grünzüge eine Ein-
schränkung von Siedlungsausweisungen dar, die in 
den nicht vom Regionalen Grünzug betroffenen Ge-
meinden einen Standortvorteil verschaffen." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Gemäß den Festlegungen 
des Regionalplans Anhörungsentwurf 
2020 könnte die Stadt Wangen i.A. ihre 
Siedlungs- und Verkehrsflächen im Gültig-
keitszeitraum des Regionalplans um ca. 
55% des aktuellen Bestands (Stand: 
7.6.2021) erweitern. In Summe ergibt sich 
ein Aus Sicht der Verbandsverwaltung 
ausreichendes Entwicklungspotenzial, 
das der weiteren Siedlungsentwicklung 
noch viel Spielraum belässt. 

Kenntnisnahme 
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II.185 3.1.2 "In der Ortschaft Niederwangen wurde eine 
Grünzäsur in der Ortsmitte eingeführt; für die Ent-
wicklung der Ortsmitte sollte eine Verkleinerung der 
Grünzäsur entsprechend der Anlage erfolgen." 

Die Ausweisung ist aus Gründen der 
Siedlungszäsur, des Klimaschutzes, der 
Sicherung des Regionalen Biotopver-
bunds und des Landschaftsbilds erforder-
lich. Eine Rücknahme erfolgt nicht.  

Keine Berücksichtigung 

II.185 3.1.2 "In der Begründung der Plansätze wird ausgeführt, 
dass in den Grünzäsuren nur der Aus- und Umbau 
bereits bestehender land- und forstwirtschaftlicher 
Anlagen zulässig ist. Entsprechendes gilt auch für 
die baulichen Anlagen der technischen Infrastruk-
tur, zu der auch alle Einrichtungen der Verkehrsinf-
rastruktur zählen. Soweit in Grünzäsuren bereits 
Anlagen für Freizeit, Erholung und Sport vorhanden 
sind, ist nur eine Erneuerung der bisherigen Anla-
gen unter Beibehaltung der bisherigen baulichen 
Ausprägung möglich. Raumwirksame Abgrabungen 
und Aufschüttungen sind generell unzulässig. Aus-
genommen hiervon ist nur die Errichtung baulicher 
Anlagen zum Zwecke des Hochwasserschutzes. 
Aus baurechtlicher Sicht bestehen hinsichtlich den 
Grünzäsuren mehrere offene Fragen. In den Berei-
chen mit Grünzäsur sind außer der Anlage für den 
Hochwasserschutz keinerlei Neubauten oder Erwei-
terungsbauten zulässig. Bestandsgebäude der 
Land- und Forstwirtschaft können nur noch aus- 
und umgebaut, Anlagen der technischen Infrastruk-
tur und freiraumbezogene Anlagen nur erneuert 
und aus- gebaut werden. Zu definieren wären auch 
die Begriffe "Erneuerung", "Ausbau" und "Umbau" 
(u. a. Erweiterungen möglich? Wenn ja, in welchem 
Umfang?) sowie die Formulierung "untergeordnete 
bauliche Ausprägung"." 

Die Festlegungen im Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020 gelten, wenn Ziele der 
Raumordnung betroffen sind. Ziele der 
Raumordnung sind unter bestimmten Vo-
raussetzungen betroffen. Der Regional-
plan widmet sich gemäß § 7 Abs. 3 ROG 
ausschließlich der Zulässigkeit raumbe-
deutsamer Planungen, Maßnahmen, 
Funktionen und Nutzungen (s. Erläuterun-
gen zum Regionalplan, S. 2). Der Regio-
nalplan entfaltet keine Steuerungswirkung 
gegenüber nicht raumbedeutsamen bauli-
chen Vorhaben. In Grünzäsuren sind 
raumbedeutsame Erneuerungen, Aus- 
und Umbauten der Land- und Forstwirt-
schaft grundsätzlich zulässig. Auch in 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Re-
gionalplans sonstige ausgeübte rechtmä-
ßige Nutzungen sowie bestehende öffent-
lich-rechtlich begründete Rechte wird 
durch die Festlegungen nicht eingegriffen 
(Bestandsschutz). Definitionen sind hier 
aus Sicht des Regionalverbands nicht er-
forderlich. Die Betroffenheit von Zielen der 
Raumordnung bei raumbedeutsamen Vor-
haben ist im Einzelfall zu prüfen. Eine De-
finition des Begriffs "gleichartig" wurde in 
der Begründung ergänzt. Beim Begriff der 
untergeordneten baulichen Ausprägung 
ist aus Sicht des Regionalverbands keine 
Definition erforderlich, da es sich um ei-
nen alltäglichen Begriff handelt und die 

Keine Berücksichtigung 



   
    

183 
 

Entscheidung, ob ein Vorhaben eine un-
tergeordnete bauliche Ausprägung hat, 
ohnehin im Einzelfall getroffen werden 
muss. Es wird darauf hingewiesen, dass 
Grünzäsuren im Regionalplan nur im äu-
ßerst begrenzten Umfang festgelegt wer-
den kund dies auch nur in hochsensiblen 
Lagen, welche eine weitere Bebauung 
bzw. Verdichtung nicht vertragen. 

II.185 3.1.1 "Der Regionalplan Bodensee-Oberschwaben bildet 
die Basis für eine nachhaltige Entwicklung der 
Kommunen; durch die Ausweisung von Regionalen 
Grünzügen wird eine ressourcenschonende Sied-
lungsentwicklung der Kommunen gewährleistet. Die 
Fortschreibung des Regionalplans Bodensee–
Oberschwaben wird eine wichtige Grundlage für die 
Entwicklung der Kommunen in den kommenden 
Jahren sein. Wir möchten Sie daher bitten, uns die 
Möglichkeit zu geben, in einer weiteren Abstim-
mung die gewünschten Freiräume mit Ihnen vertie-
fend zu erörtern; dies betrifft ins besondere die Flä-
chen für die eine Berücksichtigung für die Stadt 
Wangen erforderlich erscheint und eine Abgren-
zung im Detail angepasst werden kann. Gerne wür-
den wir zur Kompensation vorrangiger Freiflächen 
andere Bereiche im Tausch zurücknehmen um dort 
geschützte Flächen auszuweisen wo es die Sied-
lungsentwicklung nicht beeinträchtigt." 

Die Abgrenzung der Regionalen Grün-
züge und Grünzäsuren in der Stadt Wan-
gen ist das Ergebnis eines umfassenden 
Abstimmungs- und Abwägungsprozesses. 
Bei den Absprachen war die Stadt Wan-
gen eingebunden. Weitere Abstimmungs-
gespräche sind aus Sicht des Regional-
verbands nicht geboten. Die Anregung 
wird nicht berücksichtigt. 

Keine Berücksichtigung 

II.185 3.1.2 "Die Ausweisung der Grünzäsuren in den Berei-
chen östlich des Krankenhauses in Wangen, süd-
lich und westlich des Interkommunalen Gewerbege-
bietes Geiselharz-Schauwies und in Neuravensburg 
Föhlschmitten stellen eine zusätzliche Form der 
Einschränkung für weitere Siedlungseinwicklung 
ähnlich der Regionalen Grünzüge dar." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen 

Kenntnisnahme 
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II.185 3.1.1 "Die Regionalen Grünzüge wurden nur bedingt zu-
rückgenommen. In der beigefügten Unterlage sind 
die entsprechend unserer Stellungnahme berück-
sichtigten Flächen rot dargestellt (gelbe Flächen 
wurden zu Grünzäsuren umgewandelt, grüne Flä-
chen zum Grünzug ergänzt); die grauen Flächen 
wurden nicht berücksichtigt. Im beigefügten Auszug 
aus dem Entwurf des Regionalplanes wird darge-
stellt, dass in Regionalen Grünzügen Freiflächen-
Solaranlagen ausnahmsweise zugelassen werden 
können. Im weiteren Auszug aus dem Entwurf des 
Regionalplanes wird auf die Privilegierung der 
Landwirtschaft eingegangen; demnach ist die Er-
richtung landwirtschaftlich privilegierter baulicher 
Anlagen in Regionalen Grünzügen und Vorrangbie-
ten für Naturschutz und Landschaftspflege möglich. 
Ergänzend wird im Auszug aus dem Entwurf des 
Regionalplanes auf die begünstigten Vorhaben ge-
mäß §35 Abs. 4 BauGB (Nutzungsänderungen, Er-
satzbauten, Erweiterungen) eingegangen; demnach 
sind diese zulässig solange sie nicht raumbedeut-
sam sind." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen 

Kenntnisnahme 

II.185 3.1 "Zu den einzelnen Karten und den darin dargestell-
ten Freiräumen im Einzelnen: Wangen 1.1 Karte 
Wangen Kernstadt 1.1.1 Freiraum Fronwiesen Der 
Bereich ist in dem rechtskräftigen BP „Fronwiesen“ 
ausgewiesen; dieser sieht eine flächige Bebauung 
mit Geschirrhütten vor. Ein entsprechen- der Frei-
raum ist daher folgerichtig. Wurde berücksichtigt! 
1.1.2 Landesgartenschaunutzungen Berücksichti-
gung des Rahmenplans für die Landesgartenschau 
2024 in Wangen. Wurde berücksichtigt! Deuchel-
ried 2.1 Karte Deuchelried Nord 2.1.1 Gewerbeent-
wicklung Bahnhof Ratzenried Entwicklungsmöglich-
keiten für den bestehenden Gewerbestandort 
Wurde berücksichtigt! 2.1.2 Gewerbeentwicklung 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Es haben sich diesbezüglich 
nach der 2. Offenlage keine neuen Er-
kenntnisse ergeben. 

Kenntnisnahme 
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Käferhofen Entwicklung für den bestehenden Ge-
werbestandort sowie Übernahme des Rahmenpla-
nes zur Standortsicherung Käferhofen/ Hymer 
Wurde berücksichtigt! 2.1.3 ABS Käferhofen Erwei-
terung des Bereiches für eine Außenbereichssat-
zung Wurde berücksichtigt! 2.1.4 ABS Oberau Be-
rücksichtigung des Bereiches für eine Außenbe-
reichssatzung Wurde berücksichtigt! 2.1.5 Oflings 
Erweiterung des Siedlungsbereiches in Richtung 
Osten Wurde berücksichtigt! (,) 2.3.2 Steibisberger 
Weg weitere Siedlungsmöglichkeiten durch Lücken-
schluss Wurde berücksichtigt! 2.3.3 Nägeles Halde 
Ausweitung der bestehenden Siedlungsausweisung 
Wurde nicht berücksichtigt! 2.3.4 Riedhof Auswei-
tung der bestehenden Siedlungsausweisung Wurde 
berücksichtigt! (...) 2.3.6 ABS Edensbach Berück-
sichtigung des Bereiches für eine Außenbereichs-
satzung Gewerbebetrieb vorhanden Wurde berück-
sichtigt! 2.3.7 Wolfazer Weg Ost Ausweitung der 
bestehenden Siedlungsausweisung Wurde nicht 
berücksichtigt! 2.3.8 ABS Wolfaz Berücksichtigung 
des Bereiches für eine Außenbereichssatzung Ge-
werbebetrieb vorhanden Wurde größtenteils be-
rücksichtigt! Karsee 3.1 Karte Karsee Ortslage 
3.1.1 Karsee West Erweiterung des Siedlungsberei-
ches bis zur Grenze Landschaftsschutzgebiet 
Wurde nicht berücksichtigt! 3.1.2 Karsee Süd Aus-
weitung der bestehenden Siedlungsausweisung 
Wurde in größerem Umfang berücksichtigt! (...) 
3.1.1 Feuerwehrhaus Karsee-Leupolz Berücksichti-
gung der laufenden Bauleitplanungen Wurde be-
rücksichtigt! Leupolz 4.1 Karte Leupolz Ortslage 
4.1.1 Leupolz Nord-West Weitere Siedlungsmög-
lichkeiten Wurde größtenteils berücksichtigt! 4.1.2 
Leupolz Nord-Ost Weitere Siedlungsmöglichkeiten 
Wurde berücksichtigt! 4.1.3 Vor dem Dorfstadel Er-
weiterung des Siedlungsbereiches bis zur Grenze 
Landschaftsschutzgebiet Wurde berücksichtigt! 
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4.1.4 Steinberger Steige Erweiterung der bestehen-
den Siedlungsausweisung Wurde in größerem Um-
fang berücksichtigt! (...) Außenbereich Weiler Ent-
wicklungsmöglichkeiten für eine Außenbereichssat-
zung durch Aussparung des Regionalen Grünzugs 
geschaffen Berücksichtigung für eine Außenbe-
reichssatzung kann belassen werden. (...) Neu-
ravensburg 5.1 Karte Neuravensburg Nord 5.1.1 
Kiesgrub Erweiterung der bestehenden Siedlungs-
ausweisung Wurde berücksichtigt! 5.1.2 Föhlsch-
mitten Erweiterung der bestehenden Siedlungsaus-
weisung Hier: Ausweisung Grünzäsur Wurde nicht 
berücksichtigt! (Berücksichtigung nicht erforderlich, 
da südlich der Grünzäsur Erweiterung möglich) 
5.1.3 Entwicklung Ortsmitte Entwicklungsmöglich-
keit der Ortsmitte in kommunaler Verantwortung 
Berücksichtigung der Grenze des Landschafts-
schutzgebiet Wurde berücksichtigt! 5.1.4 ABS 
Grub-Neuravensburg Berücksichtigung des Berei-
ches für eine Außenbereichssatzung Wurde größ-
tenteils berücksichtigt! (...) 5.2.2 Roggenzell Süd 
Erweiterung der bestehenden Siedlungsauswei-
sung Wurde berücksichtigt! 5.2.4 Roggenzell Nord 
Berücksichtigung des rechtskräftigen Bebauungs-
planes Wurde berücksichtigt! Gewerbeentwicklung 
Unteres Feld 
Entwicklung für den bestehenden Gewerbestandort 
Wurde größtenteils berücksichtigt! 6.1.6 ABS Lot-
tenmühle Berücksichtigung des Bereiches für eine 
Außenbereichssatzung Wurde berücksichtigt! 7.2 
Karte Alt Schomburg 7.2.1 Altschomburg Süd Er-
weiterung der bestehenden Siedlungsausweisung 
zum Siedlungsschwerpunkt Wurde berücksichtigt! " 

II.185 3.1.1 "Zurwies Entwicklungsmöglichkeiten für den beste-
henden Gewerbestandort Wurde nicht berücksich-
tigt! Berücksichtigung erforderlich da Käserei und 
Erweiterung bauleitplanerisch vorgesehen." 

keine bauplanungsrechtliche Festsetzung, 
Siedlungsansatz im Sinne von §34 

Keine Berücksichtigung 
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BauGB nicht eindeutig gegeben, eher Au-
ßenbereich, daher keine Rücknahme des 
Regionalen Grünzugs 

II.185 3.1.2 "2.2 Karte Deuchelried West 2.2.1 Gewerbeent-
wicklung Beutelsau Sicherung der Entwicklungs-
möglichkeit für Stadtnahes Gewerbe Nutzung der 
ebenen Fläche ohne Hochwasserproblematik Hier: 
Ausweisung Grünzäsur Wurde nicht berücksichtigt! 
Berücksichtigung erforderlich zur Sicherung der 
Entwicklungsmöglichkeit für stadtnahes Gewerbe" 

keine weitere Gewerbe-Entwicklung in der 
Argenaue, da Bestandteil des Freiraum-
verbunds von landesweiten Freiraumver-
bunds (LEP), FFH-Nähe, Erholungsraum, 
daher keine Rücknahme der Grünzäsur 

Keine Berücksichtigung 

II.185 3.1.1 "2.3 Karte Deuchelried Ortslage 2.3.1 Wasserbu-
ckel Möglichkeiten zur Auslagerung von Feuerwehr 
und Bauhof Wurde nicht berücksichtigt! Berücksich-
tigung erforderlich zur Aussiedlung Feuerwehr/ 
Bauhof Deuchelried" 

landschaftsprägende feuchte Senke 
(Gleyboden), daher keine Rücknahme 
des Regionalen Grünzugs  

Keine Berücksichtigung 

II.185 3.1.1 "2.3.3 Nägeles Halde Ausweitung der bestehenden 
Siedlungsausweisung Wurde nicht berücksichtigt! 
2.3.4 Riedhof Ausweitung der bestehenden Sied-
lungsausweisung Wurde berücksichtigt! " 

keine weitere Hangbebauung (Zersiede-
lung) daher keine Rücknahme des Regio-
nalen Grünzugs  

Keine Berücksichtigung 

II.185 3.1.1 "2.3.5 Obere Dorfstraße Berücksichtigung der be-
reits bestehenden Bebauung Wurde nicht berück-
sichtigt! Berücksichtigung erforderlich da bereits 
Bestand" 

keine weitere Hangbebauung (Zersiede-
lung), daher keine Rücknahme des Regio-
nalen Grünzugs  

Keine Berücksichtigung 

II.185 3.1.1 "3.1.3 Karsee Sportplatz Berücksichtigung der Aus-
gewiesenen Nutzungen Wurde nicht berücksichtigt! 
Berücksichtigung erforderlich da bereits Bestand" 

Die Anregung wurde im 1. Anhörungsver-
fahren berücksichtigt, es erfolgte eine An-
passung ans Landschaftsschutzgebiet. 

Kenntnisnahme 

II.185 3.1.1 "3.1.4 Karsee Nord-Ost Weitere Siedlungsmöglich-
keiten Berücksichtigung der ursprünglich im FNP 
vorgesehenen Fläche Wurde größtenteils berück-
sichtigt! Berücksichtigung zur Weiterentwicklung 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen 

Kenntnisnahme 
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der Ortslage erforderlich; Abgrenzung kann im De-
tail angepasst werden" 

II.185 3.1.1 "3.1.5 Karsee Süd-Ost Weitere Siedlungsmöglich-
keiten Berücksichtigung und Entwicklung bestehen-
der Nutzungen Wurde nicht berücksichtigt! Berück-
sichtigung zur Weiterentwicklung der Ortslage erfor-
derlich; Abgrenzung kann im Detail angepasst wer-
den." 

Lage im Landschaftsschutzgebiet, Ent-
wicklung eines Siedlungssporn, daher 
keine Rücknahme des Regionalen Grün-
zugs  

Keine Berücksichtigung 

II.185 3.1.1 "4.1.5 Gewerbeentwicklung Süd-West Weitere 
Siedlungsmöglichkeiten Wurde nicht berücksichtigt! 
Berücksichtigung eines Streifens entlang der L 325 
und Umbau des Kreuzungsbereiches erforderlich; 
Abgrenzung kann im Detail angepasst werden. " 

Lage im Landschaftsschutzgebiet, erhal-
tenswerte landschaftliche Situation, daher 
keine Rücknahme des Regionalen Grün-
zugs  

Keine Berücksichtigung 

II.185 3.1.1 "4.1.6 Gewerbeentwicklung Süd-Ost Weitere Sied-
lungsmöglichkeiten Wurde nicht berücksichtigt! Be-
rücksichtigung erforderlich da Erweiterung Käserei 
bauleitplanerisch vorgesehen" 

Lage im Landschaftsschutzgebiet, erhal-
tenswerte landschaftliche Situation, daher 
keine Rücknahme des Regionalen Grün-
zugs  

Keine Berücksichtigung 

II.185 3.1.1 "4.2.1 Entwicklung Röhrenmoos Entwicklungsmög-
lichkeiten für den bestehenden Campingplatzstand-
ort Wurde nicht berücksichtigt! Berücksichtigung er-
forderlich da Campingplatz bauleitplanerisch ausge-
wiesen." 

exponierter Drumlin, Campingplatzerwei-
terung aus Sicht des Regionalverbands 
im Regionaler Grünzug möglich (Ausnah-
meregelung), daher keine Rücknahme 
des Regionalen Grünzugs  

Keine Berücksichtigung 

II.185 3.1.1 "Neuravensburg Süd: Entwicklung Ortsmitte Ent-
wicklungsmöglichkeit der Ortsmitte Berücksichti-
gung der Grenze des Landschaftsschutzgebiet 
Wurde nur teilweise berücksichtigt! Berücksichti-
gung der Fläche unter Berücksichtigung der Topo-
grafie erforderlich; Abgrenzung kann im Detail an-
gepasst werden. " 

weitere Bebauung an dieser Stelle auf-
grund des landschaftsprägenden Drum-
lins nicht vertretbar, daher keine Rück-
nahme des Regionalen Grünzugs  

Keine Berücksichtigung 
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II.185 3.1.1 "5.1.1 Gewerbeentwicklung Hundriss Entwicklungs-
möglichkeiten für den angrenzenden Gewerbe-
standort in Rupolz in der Gemeinde Hergensweiler 
Interkommunales Gewerbegebiet Wurde nicht be-
rücksichtigt! Berücksichtigung grundsätzlich für den 
bestehenden Gewerbestandort in Rupolz erforder-
lich; Abgrenzung kann im Detail angepasst werden. 
" 

Möglicherweise Verstoß gegen Anbinde-
gebot (LEP PS 3.1.9), Lage in Land-
schaftsschutzgebiet, daher keine Rück-
nahme des Regionalen Grünzugs  

Keine Berücksichtigung 

II.185 3.1.1 "Karte Niederwangen Ortslage 6.1.1 Knobel West 
Weitere Siedlungsmöglichkeiten Wurde nicht be-
rücksichtigt! Berücksichtigung grundsätzlich für die 
Siedlungsentwicklung der Stadt Wangen erforder-
lich; Abgrenzung kann im Detail angepasst werden. 
" 

es existiert genügend Raum für Sied-
lungsentwicklung an anderer Stelle, Si-
cherung von wohnortnahen Freiräumen, 
daher keine Rücknahme des Regionalen 
Grünzugs  

Keine Berücksichtigung 

II.185 3.1.1 "6.1.2 Niederwangen Süd-West Erweiterung der 
bestehenden Siedlungsausweisung Grundstücks-
verhandlungen im Gange Wurde nur teilweise be-
rücksichtigt! Berücksichtigung für die Fortführung 
der bestehenden Bebauung in Richtung Südwest 
erforderlich; Abgrenzung kann im Detail angepasst 
werden. " 

Sicherung der Hanglage zw. oberer und 
unterer Ortslage durch eine Grünzäsur 
(Landschaftsbild), Erweiterung der Ent-
wicklungsflächen nach Westen, daher 
keine Rücknahme des Regionalen Grün-
zugs  

Keine Berücksichtigung 

II.185 3.1.1 "6.1.3 Niederwangen Nord-Ost Weitere Siedlungs-
möglichkeiten Teilweise Grundstücksverhandlun-
gen im Gange Wurde nur teilweise berücksichtigt! 
Berücksichtigung für die Fortführung der bestehen-
den Bebauung am Kapellenberg in Richtung Nord-
ost erforderlich; Abgrenzung kann im Detail ange-
passt werden." 

Freihaltung des Kapellenbergs (reg. bed. 
Kulturdenkmal) erforderlich, Siedlungsan-
sätze im Osten bereits vorhanden, Siche-
rung einer Zäsur zw. Wangen und Nieder-
wangen, daher keine Rücknahme des Re-
gionalen Grünzugs  

Keine Berücksichtigung 

II.185 3.1.1 "6.1.4 Niederwangen Süd-Ost Gestaltung Ortan-
sicht in kommunaler Verantwortung Wurde nicht be-
rücksichtigt! Berücksichtigung des südwestlichen 

Niedermoor, Entstehung eines ungeglie-
derten Siedlungsbreis im Argental verhin-
dern, daher keine Rücknahme des Regio-
nalen Grünzugs  

Keine Berücksichtigung 
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Bereiches für Nahversorgung erforderlich; Abgren-
zung kann im Detail angepasst werden." 

II.185 3.1.1 "Schomburg 7.1 Karte Haslach Ortslage 7.1.1 Ho-
genberg Erweiterung der in der Planung befindli-
chen Siedlungsausweisung Wurde nicht berück-
sichtigt! Berücksichtigung einer Freifläche am Fuß 
des Hogenberges für die Erweiterung der Sied-
lungsausweisung erforderlich; Abgrenzung kann im 
Detail angepasst werden. " 

keine Bebauung landschaftsprägender 
Geländeformen (Drumlin), daher keine 
Rücknahme des Regionalen Grünzugs  

Keine Berücksichtigung 

II.185 3.1.1 "Primisweiler Spatzenweg: Geringfügige Erweite-
rung des bestehenden Siedlungsansatzes an der 
bestehenden Erschließung; Bauvoranfragen liegen 
bereits vor. Wurde nicht berücksichtigt! Berücksich-
tigung einer Freifläche für die Erweiterung der Sied-
lungsausweisung erforderlich; Abgrenzung kann im 
Detail angepasst werden." 

liegt im Bereich des kommunalen Ausfor-
mungsspielraums keine Rücknahme des 
Regionalen Grünzugs  

Keine Berücksichtigung 

II.185 3.1.1 "Gewerbeentwicklung Hiltensweiler Weitere Sied-
lungsmöglichkeiten für Gewerbe Hochwasser-
schutzmaßnahme bereits in Planung Wurde nicht 
berücksichtigt! Berücksichtigung grundsätzlich für 
die Gewerbeentwicklung der Stadt Wangen erfor-
derlich; Abgrenzung kann im Detail angepasst wer-
den." 

Überschwemmungsgebiet mit tlw. hoher 
Wiederkehrwahrscheinlichkeit, Argenaue, 
Bedeutung für Biotop- und Freiraumver-
bund (LEP), daher keine Rücknahme des 
Regionalen Grünzugs  

Keine Berücksichtigung 

II.300 3.1.1 "Entgegen unserer Bitte, zum Schutz des Wasser-
vorkommens ein Vorrang- und Vorbehaltsgebiet 
auszuweisen, wurde gegenüber dem Entwurf der 
ersten Anhörung sogar im Bereich der geplanten 
Zone II auch noch der Regionale Grünzug gestri-
chen. Aus Grundwasserschutzgründen halten wir 
dies für falsch und bitten dringend darum, die ge-
plante Streichung des Regionalen Grünzuges nörd-
lich der K 7725 rückgängig zu machen und diesen 
dort zu belassen. Alleine die fachtechnische Ab-

Die Rücknahme des Regionalen Grün-
zugs im in der Anregung genannten Ge-
biet erfolgte auf Anregung der Stadt Fried-
richshafen (Stellungnahme 1. Offenlage) 
hin. Aus Sicht des Regionalverbands ist 
die Rücknahme erforderlich, um der Stadt 
Friedrichshafen ausreichend Entwick-
lungspotenziale für eine kommunale Ent-
wicklung zu erhalten. Die Sicherung einer 
kleinen Teilfläche der geplanten WSG-
Zone II durch einen Regionalen Grünzug 

Keine Berücksichtigung 
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grenzung eines Wasserschutzgebietes bewirkt kei-
nen (rechts-)wirksamen Schutz des Wasservorkom-
mens.“ 

entspricht nicht dem regionalen Planungs-
maßstab. Hier handelt es sich um eine 
parzellenscharfe Feinabgrenzung des 
Wasserschutzgebiets, die auf der kommu-
nalen Planungsebene abgestimmt werden 
muss. 

II.300 3.1.1 "Landschaftsschutzgebiete haben, ähnlich wie Re-
gionale Grünzüge, auch eine siedlungssteuernde 
Funktion. Insoweit wird die inzwischen erfolgte weit-
gehende Aufnahme der Schutzgebiete in die Regio-
nalen Grünzüge, -zäsuren oder Vorrangflächen für 
sinnvoll erachtet. Allerdings sind nicht alle Flächen 
der Schutzgebiete im Entwurf enthalten. Dies wird 
mit besonders begründeten Ausnahmefällen ge-
rechtfertigt, ohne dass die Begründung den Unterla-
gen zu entnehmen ist. Eine fachliche Bewertung ist 
uns daher nicht möglich. Beispielhaft können hierfür 
die Abgrenzungen in Heiligenberg, Daisendorf, 
Friedrichshafen am Ufer, Tettnang-Oberlangnau, 
Langenargen-Schwedi, Langenargen westlich Bau-
hof oder Kressbronn-Künstlereck genannt werden. 
Insbesondere im Uferbereich des Bodensees sollte 
der Zielsetzung des Landesentwicklungsplanes ei-
ner Freihaltung der engeren Uferzone von weiterer 
Bebauung und Verdichtung durch die Übernahme 
der Landschaftsschutzgebiete in die Regionalen 
Grünzüge, Grünzäsuren oder Vorranggebiete 
Rechnung getragen werden. Auf die Ausführungen 
auf Seite 4 sowie B3 des Textteils wird hierzu er-
gänzend verwiesen." 

Folgende Gründe führen dazu, dass die 
Abgrenzung der rechtskräftigen Land-
schaftsschutzgebiete nicht vollständig in 
die Gebietskulisse der Regionalen Grün-
züge und Grünzäsuren aufgenommen 
wurde: zunächst ist der rechtsgültige 
Maßstab der Raumnutzungskarte 
1:50.000, es besteht also eine planerische 
Unschärfe (s. Erläuterungen zum Regio-
nalplan, S. 2). In manchen Fällen, z.B. in 
Oberlangnau, reicht das Landschafts-
schutzgebiet bis an den Ortsrand heran. 
Hier wurde seitens des Regionalverbands 
mit der Abgrenzung des Regionalen 
Grünzugs etwas von der bestehenden Be-
bauung abgerückt, um die kommunale 
Planungshoheit zu gewährleisten. Zudem 
wurden bestehende Darstellungen der 
rechtskräftigen Flächennutzungspläne be-
rücksichtigt; siedlungsbezogene Darstel-
lungen wurden nicht mit Regionalen Grün-
zügen und Grünzäsuren überlagert. 
Ebenso werden bereits stark baulich ge-
prägte Gebiete nicht mit Regionalen 
Grünzügen und Grünzäsuren überlagert 
(z.B. Kressbronn Künstlereck). Aus Sicht 
des Regionalverbands ist dieses Vorge-
hen angemessen. 

Keine Berücksichtigung 
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II.300 3.1.1 "Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 
27.11.2019 und bitten, die Zulässigkeit kleinräumi-
ger Erweiterung von vorhandenen Campingplätzen 
oder Wohnmobilstellplätzen als Ausnahme in den 
Regionalen Grünzügen zu überprüfen. Dies betrifft 
auch die ausnahmsweise zulässige Errichtung 
neuer Wohnmobilstellplätze mit untergeordneter 
baulicher Ausprägung. Wir sind der Auffassung, 
dass für diese ferner der Grundsatz nach Plansatz 
3.1.1 (5) gilt, wonach bauliche Anlagen nach Mög-
lichkeit bestehenden baulichen Anlagen zugeordnet 
werden sollen. Demzufolge sollten Wohnmobilstell-
plätze auch nicht ausnahmsweise im Regionalen 
Grünzug zulässig sein." 

Gemäß PS 3.1.0 Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020 werden Regionale 
Grünzüge unter anderem aufgrund der 
Bedeutung der freien Landschaft für die 
Erholung und den Tourismus festgelegt. 
Wohnmobilstellplätze stehen aus Sicht 
des Regionalverbands nicht im Konflikt 
zum Ziel der Erhaltung einer freien Land-
schaft, wenn sie sich baulich unterordnen, 
nur kleinräumige Erweiterungen zulässig 
sind, keine weiteren Festlegungen entge-
genstehen und die Schutzzwecke der Re-
gionalen Grünzüge gewährleistet bleiben. 
(s. PS 3.1.0, 3.1.1 und Begründung zum 
Regionalplan Anhörungsentwurf 2020). 

Keine Berücksichtigung 

II.300 3.1 "Das Landwirtschaftsamt regt außerdem an, inner-
halb Regionaler Grünzüge und Grünzäsuren Bau-
maßnahmen, soweit sie einem land- oder forstwirt-
schaftlichen Betrieb dienen sowie teilprivilegierte 
Bauvorhaben im Sinne des § 35 Abs. 4 Baugesetz-
buch, zuzulassen. (...) Aufgrund des fortschreiten-
den Klimawandels, der sich durch zunehmende 
Trockenheit und häufigere Spätfrostereignisse in 
der Landwirtschaft bemerkbar macht, gewährt das 
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz (MLR) auf der Grundlage der Verwaltungs-
vorschrift vom 03.02.2021 Zuschüsse zur Errich-
tung gemeinschaftlicher Bewässerungsinfrastruktu-
ren zur Trockenheitsbewässerung und Frostschutz-
beregnung . Ziel ist es, natürliche Ressourcen effizi-
enter einzusetzen, wirtschaftliche Schäden zu ver-
meiden und die eigenverantwortliche betriebliche 
Risikovorsorge landwirtschaftlicher Unternehmern 
zur stärken. Ein erheblicher Anteil der Raumkultu-
ren liegt in den Regionalen Grünzügen. Das Land-
wirtschaftsamt regt deshalb an, die Anpassung der 

Es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. Ein Hinweis 
auf die Bewässerungsinfrastruktur zur An-
passung der Landwirtschaft an die Folgen 
des Klimawandels ist aus Sicht des Regi-
onalverbands nicht erforderlich. Ebenso 
nicht erforderlich ist aus Sicht des Regio-
nalverbands der Hinweis auf den Be-
standsschutz bei den Sonderkulturen, weil 
es ohnehin nicht im Ermessen der Regio-
nalplanung liegt, Vorgaben zu land- und 
forstwirtschaftlichen Bodennutzungen zu 
machen. 

Keine Berücksichtigung 
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Landwirtschaft an den Klimawandel zu berücksichti-
gen und auf Seite 22 die gemäß Plansatz 3.1.1 (3) 
in den Regionalen Grünzügen ausnahmsweise zu-
lässigen Anlagen um "standortgebundene Anlagen 
der Bewässerungsinfrastruktur zur Anpassung der 
Landwirtschaft an die Folgen des Klimawandels" zu 
ergänzen. (...) Des Weiteren bittet das Landwirt-
schaftsamt, die Erhaltung hochwertiger Sonderkul-
turnutzungen in Regionalen Grünzügen und 
Grünzäsuren zu ermöglichen. Aus diesem Grund 
sollte im auf Seite B 57 zu findenden letzten Satz 
der Begründung zu Plansatz 3.2.0 auch der Schutz 
von Sonderkulturen in die Bestandsschutzgarantie 
aufgenommen werden. Mit der namentlichen Be-
nennung der Sonderkulturen würde der Sorge der 
Bewirtschafter um die Zukunft der Sonderkulturen 
Rechnung getragen. Es wird deshalb angeregt, den 
letzten Satz um die Worte „einschließlich der Son-
derkulturen" zu ergänzen, so dass dieser wie folgt 
lauten würde: „Auch in zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des Regionalplans sonstige ausgeübte recht-
mäßige Nutzungen, einschließlich der Sonderkultu-
ren, sowie bestehende öffentlich-rechtlich begrün-
dete Rechte wird durch die Festlegungen nicht ein-
gegriffen (Bestandsschutz)." 

II.300 3.1.2 "Gemäß Plansatz 3.1.2 (3) soll nur die gleichartige 
Neuerrichtung baulicher Anlagen der Land- und 
Forstwirtschaft ausnahmsweise zulässig sein. Wir 
schlagen vor, das Wort "gleichartig" zu streichen, 
da Markttrends, Entwicklung von Preis- und Kosten-
verhältnissen, gesetzliche Auflagen und Verbote, 
züchterische und technische Fortschritte und der 
Klimawandel die relative Vorzüglichkeit von Produk-
tionsverfahren verändern und Anpassungen der 
Unternehmensentwicklung erfordern. Aufgrund der 
Globalisierung steht die Landwirtschaft im Boden-
seeraum heutzutage im interregionalen und im in-
ternationalen Wettbewerb mit Konkurrenten im In- 

Der Regionalplan widmet sich gemäß § 7 
Abs. 3 ROG ausschließlich der Zulässig-
keit raumbedeutsamer Planungen, Maß-
nahmen, Funktionen und Nutzungen (s. 
Erläuterungen zum Regionalplan, S. 2). 
Der Regionalplan entfaltet keine Steue-
rungswirkung gegenüber nicht raumbe-
deutsamen baulichen Vorhaben. Nicht 
raumbedeutsame Vorhaben sind somit in 
Grünzäsuren ausnahmslos zulässig. Um 
genauer darzulegen, wie der Begriff 

teilweise Berücksichti-
gung 
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und Ausland. Ohne bauliche Anpassungen bei sich 
ändernden Rahmenbedingungen würden landwirt-
schaftliche Betriebe dem Verdrängungswettbewerb 
ausgesetzt werden. Im Generationenwechsel findet 
je nach Neigung des Hofnachfolgers eine Neuaus-
richtung des Betriebsschwerpunktes statt, die gege-
benenfalls eine andersartige Neuerrichtung von 
baulichen Anlagen der Land- und Forstwirtschaft er-
fordert. Für einen Hofnachfolger mit Neigung zum 
Obstbau und fehlendem Interesse an der Milchvieh-
haltung macht die Übernahme des elterlichen 
Milchviehbetriebs keinen Sinn, wenn er nur gleich-
artige Anlagen der Land- und Forstwirtschaft neu 
errichten darf." 

"gleichartig" auszulegen ist, wurde die Be-
gründung zu PS 3.1.2 entsprechend an-
gepasst. 

II.300 3.1.1, 3.2.1 "Bodenschutz: Im Bodenseekreis gibt es an ver-
schiedenen Stellen Bereiche, in denen sich frühere 
Flächeninanspruchnahmen durch Abgrabungen 
und Auffüllungen nicht hinreichend in die dortige 
besonders geprägte Landschaftsformation (z. B. 
Drumlinlandschaft) einfügen. Wir verweisen auf un-
sere Stellungnahme vom 27.11.2019 und bitten 
nochmals um Aufnahme folgender textlicher Anpas-
sungen: 3.1.1 (3) letzter Spiegelstrich: "- Aufschüt-
tungen und Abgrabungen, soweit sie der Wieder-
herstellung der ursprünglichen Geländeform oder 
der landschaftsgerechten Wiedereingliederung von 
Abgrabungen/Auffüllungen in besonders geprägten 
Landschaftsformationen und den besonderen Erfor-
dernissen des Hochwasserschutzes sowie der Er-
weiterung bestehender Deponien dienen. "" 

Durch die Ausnahmeformulierung nach 
PS 3.1.1 Z (3) Regionalplan Anhörungs-
entwurf 2020 wird aus Sicht des Regional-
verbands der Anregung bereits ausrei-
chend Rechnung getragen. Die Begrün-
dung zu PS 3.1.1 wurde ergänzt, um den 
Sachverhalt genauer zu erläutern. Ebenso 
ergänzt wurde die Begründung zu PS 
3.2.1. 

teilweise Berücksichti-
gung 

II.300 3.1.1 "In der Gemeinde Oberteuringen sind drei Flächen 
im Regionalen Grünzug belassen worden (Flächen 
1 bis 3, Stellungnahme der Gemeinde Oberteurin-
gen vom 21.10.2019), auf denen laut fachlicher Ein-

Die Anregung zur Rücknahme des Regio-
nalen Grünzugs (Regionaler Grünzug) bei 
Oberteuringen Neuhaus beim LIDL-Markt 
wurde nicht berücksichtigt aus folgenden 
Gründen: Vermeidung bandartige Sied-

Keine Berücksichtigung 
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schätzung des Landratsamtes eine spätere Ent-
wicklung zu gewerblichen Bauflächen möglich 
wäre." 

lungsentwicklung, Biotopverbund, Vor-
rangflur 1. Eine Rücknahme des Regiona-
len Grünzugs und Vorranggebiet für Na-
turschutz und Landschaftspflege auf der 
Fläche zwischen Neuhaus und Hefigkofen 
ist aufgrund der Notwendigkeit der Siche-
rung des Regionalen Biotopverbunds, der 
dortigen Streuobstbestände sowie der 
dort vorliegenden Kernflächen des Regio-
nalen Biotopverbunds nicht vertretbar. Die 
Anregung zur Rücknahme des Regionaler 
Grünzug bei Hefigkofen, südlich der B33 
wird nicht berücksichtigt aus folgenden 
Gründen: bandartige Siedlungsentwick-
lung, Hanglage, Sicherung von Luftaus-
tauschbahnen für den Luftaustausch. Da 
sich diesbezüglich keine neuen Erkennt-
nisse ergeben haben, erfolgt auch keine 
weitergehende Rücknahme von Regiona-
len Grünzügen. 

II.300 3.1.1 "In der Gemeinde Deggenhausertal wäre eine 
Rücknahme des Regionalen Grünzuges auf den 
Grundstücken Flurstück-Nummern 107,108 und 
109 der Gemarkung Deggenhausen wünschens-
wert, da neben ansässigen Unternehmen auch der 
Lehenhof, eine Camphill-Behinderteneinrichtung, 
eine Vergrößerung der Gärtnerei und der Werkstät-
ten anstrebt." 

Die zur Rücknahme beantragte Fläche ist 
Kernfläche und Kernraum des landeswei-
ten Offenlandbiotopverbunds mittlerer 
Standorte (s. beiliegende Karte). Zudem 
ist die Kernfläche auch als FFH-Mähwiese 
erfasst. Da das Deggenhausertal regional 
gesehen ein Schwerpunktgebiet des mitt-
leren Biotopverbunds darstellt, würde ein 
Eingriff an dieser Stelle eine ernst zu neh-
mende Einschränkung der Kohärenz 
(Durchgängigkeit) des Biotopverbunds be-
deuten. Eine Rücknahme erfolgt daher 
nicht. 

Keine Berücksichtigung 

II.300 3.1.1 "Die Stadt Meersburg strebt die Festsetzung zweier 
Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe mit einer 

Obwohl der Stellungnahme die genaue 
Lage der genannten Flächen mangels 
Kartenmaterial nicht entnommen werden 

Keine Berücksichtigung 
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Gesamtfläche von rund 16 ha an, die aktuell im Re-
gionalen Grünzug liegen." 

können, geht der Regionalverband davon 
aus, dass es sich um die Flächen "Nord-
westliche Gewerbegebietserweiterung 
Toren" (Toren I) und "Gewerbeflächen an 
der B31" handelt, die in der Stellung-
nahme der Stadt Meersburg zur 1. Anhö-
rung nicht berücksichtigt wurden. Der Re-
gionale Grünzug auf der Fläche "Toren I" 
ist erforderlich aus folgenden Gründen: 
Topographie (stark geneigt bis steile 
Hanglagen) Gebiete mit den regional bes-
ten landwirtschaftlichen Standorten, . Die 
Grünzäsur auf der Fläche "Gewerbeflä-
chen an der B31" ist erforderlich aus fol-
genden Gründen: Topographie, rechts-
kräftiges Landschaftsschutzgebiet, Ge-
biete mit den regional besten landwirt-
schaftlichen Standorten, Sicherung von 
siedlungsnahen Freiräumen, Vermeidung 
einer bandartigen Siedlungsstruktur PS 
2.2.3.2 (G) LEP 2002 . Da sich diesbe-
züglich keine neuen Erkenntnisse erge-
ben haben, erfolgt auch keine weiterge-
hende Rücknahme von Regionalen Grün-
zügen. 

II.300 3.1 "V. Belange der Landwirtschaft: In den nicht durch 
Regionale Grünzüge oder Grünzäsuren besonders 
geschützten Bereichen entfallen die bisherigen Vor-
ranggebiete für Land- und Forstwirtschaft. Es wird 
daher nochmals angeregt, für außerhalb von Regio-
nalen Grünzügen oder Grünzäsuren liegende hoch-
wertige landwirtschaftliche Produktionsflächen, so-
genannte Vorrangflurflächen, einen Schutzstatus zu 
formulieren." 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 7 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 



   
    

197 
 

II.300 3.1.1 "Wir bitten zudem, die im Regionalplan formulierten 
Ausschlusskriterien für abfallwirtschaftliche bauliche 
Anlagen zu streichen." 

In Regionalen Grünzügen ist die Erweite-
rung von Deponien sowie baulicher Anla-
gen der Abfallbehandlung grundsätzlich 
ausnahmsweise zulässig (vgl. PS 3.1.1 Z 
(3) Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020). Zu den Voraussetzungen zur Ertei-
lung einer Ausnahme wird auf den PS 
3.1.1 Z (3) und die zugehörige die Be-
gründung zu PS 3.1.1 verwiesen. Diese 
Voraussetzungen zur Erteilung einer Aus-
nahme sind erforderlich, um die Schutz-
ziele der Regionalen Grünzüge nach PS 
3.1.0 zu erfüllen.  

Keine Berücksichtigung 

II.301_1 3.1 "In den regionalen Grünzügen sind Bauvorhaben 
der Land- und Forstwirtschaft generell verboten. 
Nur ausnahmsweise können standortgebundene 
bauliche Anlagen der Land- und Forstwirtschaft zu-
gelassen werden, wenn keine zumutbaren Pla-
nungsalternativen bestehen, die Liste der Schutz-
ziele in PS 3.1.0 nicht beeinträchtigt werden und 
keine Festlegungen des Regionalplans entgegen-
stehen. In der Stellungnahme vom 13.11.2019 ha-
ben wir angeregt, die privilegierten Vorhaben nach 
§ 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB wie bisher vom Verbot 
grundsätzlich auszunehmen. In der Abwägung auf 
S. 20 (42) führen Sie aus, dass der Regionalplan 
nur für raumbedeutsame Planungen und Maßnah-
men Festlegungen trifft und somit ein Ausformungs-
spielraum bestehe. Was im Regionalplan im Maß-
stab 1:50.000 nicht erkennbar sei, liege im Bereich 
des Ausformungsspielraums. Für diese Vorhaben 
treffe der Regionalplan grundsätzlich keine Festle-
gungen...Diese Ausführungen könnten bedeuten, 
dass privilegierte Einzelvorhaben nicht vom Verbot 
betroffen wären. In der Konsequenz empfehlen wir 
daher erneut, die o.g. Bauvorhaben der Land- und 
Forstwirtschaft im Grünzug generell zuzulassen. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. Da sich der 
Regionalplan nur raumbedeutsamen Vor-
haben widmet, gilt auch die Festlegung 
nach PS 3.1.2 Z (3), 1. Spiegelstrich Regi-
onalplan Anhörungsentwurf 2020 nur für 
raumbedeutsame Vorhaben. Bei nicht 
raumbedeutsamen Vorhaben sind auch 
keine entsprechenden Nachweise erfor-
derlich. 

Keine Berücksichtigung 
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Aufgrund der Ausführungen zum Ausformungsspiel-
raum erschließt sich uns nicht, weshalb vom Regio-
nalverband jeder "Aus- und Umbau im Bestand" als 
raumbedeutsam eingestuft wird, sodass die Bau-
herren einen Nachweis vorlegen müssen, dass 
keine Planungsalternativen bestehen und die 
Schutzziele nach PS 3.1.0 nicht beeinträchtigt wer-
den. U. E. kann hier der Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit verletzt sein. Auf die Stellungnahme vom 
13.11.2019 wird verwiesen, insbesondere zu der 
Frage, ob der Regionalverband selbst für die Ertei-
lung der Ausnahme zuständig ist." 

II.301_1 3.1.2 "Auch in Grünzäsuren kann es erforderlich sein, 
dass bauliche Anlagen zur Ausübung der ord-
nungsgemäßen Forstwirtschaft neu errichtet wer-
den. Die vorliegende Formulierung sollte dahinge-
hend angepasst werden, dass die zur Ausübung 
der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft notwendigen 
baulichen Anlagen weiterhin innerhalb der ohnehin 
engen Grenzen des § 35 BauGB sowie weiterer 
baurechtlicher Vorschriften auch neu errichtet wer-
den können." 

Zunächst einmal wird darauf hingewiesen, 
dass es in der Region kaum Fälle gibt, in 
denen Wälder von Grünzäsuren überla-
gert werden. Die Festlegungen im Regio-
nalplan gelten, wenn Ziele der Raumord-
nung betroffen sind. Ziele der Raumord-
nung sind unter bestimmten Vorausset-
zungen betroffen. Der Regionalplan wid-
met sich gemäß § 7 Abs. 3 ROG aus-
schließlich der Zulässigkeit raumbedeut-
samer Planungen, Maßnahmen, Funktio-
nen und Nutzungen (s. Erläuterungen 
zum Regionalplan, S. 2). Der Regional-
plan entfaltet keine Steuerungswirkung 
gegenüber nicht raumbedeutsamen bauli-
chen Vorhaben. Nicht raumbedeutsame 
Vorhaben sind somit in Grünzäsuren aus-
nahmslos zulässig. Grünzäsuren dienen 
der Sicherung schmaler Freiflächen von 
wenigen hundert Metern Breite. Es han-
delt sich um verbliebene Freiflächen zwi-
schen bestehender Bebauung, die vor 
weiterer Bebauung freizuhalten sind. Am 
Bodenseeufer sind die Grünzäsuren zu-
dem dazu da, das engere Bodenseeufer 
von weiterer Bebauung freizuhalten und 

Keine Berücksichtigung 
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damit das Ziel 6.2.4 (Z) Landesentwick-
lungsplan 2002 zu unterstützen. In 
Grünzäsuren ist aus oben genannten 
Gründen, anders als in Regionalen Grün-
zügen und Vorranggebieten für Natur-
schutz und Landschaftspflege, die Errich-
tung neuer, raumbedeutsamer baulicher 
Anlagen der Land- und Forstwirtschaft ge-
mäß PS 3.1.2 Z (2) und Z (3) Regional-
plan Anhörungsentwurf 2020 nicht zuläs-
sig. In PS 3.1.2 Z (3) ist aufgeführt, dass 
raumbedeutsame Aus- und Umbauten so-
wie die gleichartige Neuerrichtung von 
standortgebundenen baulichen Anlagen 
der Land- und Forstwirtschaft in Grünzä-
suren ausnahmsweise zugelassen wer-
den können. Darunter fallen raumbedeut-
same Vorhaben, die dem § 35 Abs. 1 Nr. 
1 und 2 BauGB zugeordnet werden kön-
nen (s. Begründung zum Regionalplan).  

II.301_1 3.1 "Zu 3.1.1 und 3.1.2: Auffüllungen/Abgrabungen im 
Bereich Regionaler Grünzüge und Grünzäsuren: In 
den Gebieten, die als Grünzüge und Grünzäsuren 
ausgewiesen werden, sind keine Aufschüttungen 
und Abgrabungen mehr zulässig. Wir gehen davon 
aus, dass sich diese Aussage nur auf raumbedeut-
same Vorhaben beschränkt und die ordnungsge-
mäße Bodenverwertung, z.B. zur Bodenverbesse-
rung weiter ohne Ausnahmegenehmigung möglich 
ist." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen, der Sachverhalt wurde richtig 
erkannt. 

Kenntnisnahme 

II.301_1 3.1 "Ein Schutz landwirtschaftlich gut nutzbarer Produk-
tionsflächen erfolgt im Regionalplan lediglich inner-
halb der Regionalen Grünzüge (PS 3.1.1) sowie der 
Grünzäsuren (PS 3.1.2) wobei dieser auf Flächen 
der Vorrangflur 1 sowie Anbauflächen für Sonder-
kulturen eingeschränkt wird. Die Grünzüge und 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf die Anlagen 2 
und 7 zur Synopse (https://www.rvbo.de 
Rubrik: Planung/Fortschreibung-Regional-
plan, Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 
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Grünzäsuren sind zudem nur auf die südlicheren 
Bereiche des Landkreises beschränkt. Weitere Be-
reiche der landwirtschaftlichen Nutzfläche erfahren 
daher nur einen Schutz durch die allgemeinen ge-
setzlichen Vorschriften." 

II.301_1 3.1.1 "Des Weiteren wird es kritisch gesehen, dass Er-
weiterungen innerhalb des regionalen Grünzugs 
nur unter strengen Ausnahmevorschriften möglich 
sind. Seitens des öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträgers wird daher bezweifelt, ob überhaupt 
Erweiterungsbaumaßnahmen genehmigt werden 
können." 

In Regionalen Grünzügen ist die Erweite-
rung von Deponien sowie baulicher Anla-
gen der Abfallbehandlung grundsätzlich 
ausnahmsweise zulässig (vgl. PS 3.1.1 Z 
(3) Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020). Zu den Voraussetzungen zur Ertei-
lung einer Ausnahme wird auf den PS 
3.1.1 Z (3) und die zugehörige die Be-
gründung zu PS 3.1.1 verwiesen. Diese 
Voraussetzungen zur Erteilung einer Aus-
nahme sind erforderlich, um die Schutz-
ziele der Regionalen Grünzüge nach PS 
3.1.0 zu erfüllen.  

Kenntnisnahme 

II.302 3.1 "Im zweiten Anhörungsentwurf werden Vorrangflu-
ren 1 der digitalen Flurbilanz, Weinbaugebiete und 
Sonderkulturen zu den regional besten landwirt-
schaftlichen Standorten gezählt. Durch die Festle-
gung Regionaler Grünzüge (PS 3.1.1) sollen leis-
tungsfähige Produktionsflächen für die Landwirt-
schaft planungsrechtlich gesichert werden (PS 
3.1.0.Z (2)). Für eine zukunftsfähige Landwirtschaft 
in der Region und die regionale Nahrungsmitteler-
zeugung sind sowohl die Sicherung der Produkti-
onsflächen als auch der Schutz von guten und ge-
eigneten Böden von essentieller Bedeutung. Die Si-
cherung der Existenz und der Entwicklungsmöglich-
keiten landwirtschaftlicher Betriebe ist in der ge-
samten Region erforderlich und auf Ebene der Re-
gionalplanung zu gewährleisten. Die Schutzwirkung 
der Regionalen Grünzüge und Grünzäsuren ist hier-

Die Anregungen werden nicht berücksich-
tigt und es wird auf die Anlagen 2 und 7 
zur Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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für unzureichend. In der Stellungnahme zum 1. An-
hörungsentwurf wurde bereits vorgeschlagen diese 
Belange der Landwirtschaft durch Ausweisung 
landwirtschaftlicher Vorranggebiete zu berücksichti-
gen. Da rauf möchten wir nochmals hinweisen. (...) 
Die Frage stellt sich, ob die vorgesehene Erstellung 
landwirtschaftlicher Fachkarten eine Schutzwirkung 
für die Landwirtschaft außerhalb der Regionalen 
Grünzüge und Grünzäsuren bewirken kann. Grund-
lage für die landwirtschaftlichen Fachkarten kann 
nur die digitale Flurbilanz der Landwirtschaftsver-
waltung darstellen. Dabei darf sich der Schutz nicht 
allein auf die Vorrangfluren 1 reduzieren. Die Vor-
rangfluren 2 dürfen schon allein wegen des Um-
fangs nicht außer Acht gelassen werden. Weiter 
zählen nach landwirtschaftlichen Maßstäben die 
Vorrangfluren 2 mit zu den besten landwirtschaftli-
chen Standorten, die die Region zu bieten hat. Die 
Vorrangflur 2 umfasst überwiegend gute bis sehr 
gute landbauwürdige Flächen und ist daher so weit 
wie möglich der landwirtschaftlichen Nutzung vorzu-
behalten. Vorrangfluren 2 sind zu berücksichtigen 
und mit den Vorrangfluren 1 zu sinnvollen Einheiten 
zusammenzufassen. " 

II.302 3.1.1 "Nach PS 3.1.1. Z (4) sind Freiflächen-Solarener-
gieanlagen in Regionalen Grünzügen ausnahms-
weise zulässig, wenn sie u.a. außerhalb der Ge-
biete mit den besten landwirtschaftlichen Standor-
ten liegen. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) und die Freiflächenöffnungsverordnung 
(FFÖ-VO) enthalten bereits Regelungen hinsichtlich 
der Zulässigkeit bzw. Beschränkungen von Freiflä-
chen-Solarenergieanlagen. Nach der FFÖ-VO vom 
17. 03 . 2017 ist eine Freiflächen-PV-Anlage auf 
landwirtschaftlicher Fläche grundsätzlich möglich, 
wenn bestimmte öffentliche Belange nicht beein-
trächtigt werden, es sich nicht um beste Böden han-
delt oder andere landwirtschaftliche Belange gegen 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 
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das Vorhaben sprechen und wenn es sich um ein 
benachteiligtes Gebiet handelt. Benachteiligtes Ge-
biet ist ein Gebiet im Sinne der Richtlinie 
86/465/EWG des Rates vom 14. Juli 1986, betref-
fend das Gemeinschaftsverzeichnis der benachtei-
ligten landwirtschaftlichen Gebiete im Sinne der 
Richtlinie 75/268/EWG (Deutschland) (ABI. L 273 
vom 24.9.1986, S. 1), in der Fassung der Entschei-
dung 97/172/EG (ABI. L 72 vom 13.3. 1997, S. 1)." 

II.309 3.1.1 "Die regionale Freiraumstruktur des Regionalplans 
entlang der Grenze des Zollernalbkreises sieht eine 
Reihe von Vorranggebieten für Naturschutz und 
Landschaftspflege, für besondere Waldfunktionen 
und Regionale Grünzüge vor. Nicht ganz nachvoll-
ziehbar ist aber in diesem Zusammenhang, dass 
nördlich bzw. nordwestlich von Frohnstetten bzw. 
südlich von Kaiseringen entlang der Kreisgrenze 
zum ZAK keine Grünzüge ausgewiesen wurden, 
obwohl der Fachplan zur Konkretisierung der 
Raumkulisse hinsichtlich Fauna und Artenschutz in 
Karte 4 hier bedeutendste Verbundräume im Offen-
land trockener Standorte als Kernflächen ausweist." 

Die regionalplanerische Sicherung des 
Regionalen Biotopverbunds erfolgt in ers-
ter Linie durch die Festlegung von Vor-
ranggebieten für Naturschutz und Land-
schaftspflege sowie Vorranggebiete für 
besondere Waldfunktionen (siehe auch 
Plansätze und Begründung zu 3.2.0, 3.2.1 
und 3.2.2 Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020). Das genannte Gebiet ist zu einem 
großen Teil mit eben diesen Festlegungen 
überlagert. Damit sind die Verbundräume 
des Biotopverbunds im Offenland trocke-
ner Standorte aus Sicht des Regionalver-
bands Bodensee-Oberschwaben ausrei-
chend gesichert.  

Kenntnisnahme 

II.309 3.1.1 "Vom Grundsatz her ist auch hier die Errichtung 
von Freiflächen-Solarenergieanlagen in Regionalen 
Grünzügen klar geregelt und wird nur unter er-
schwerten Voraussetzungen ermöglicht. Unter ganz 
bestimmten Bedingungen sind Freiflächen-Solar-
energieanlagen ausnahmsweise auch in regionalen 
Grünzügen möglich, soweit keine übrigen Festle-
gungen des Regionalplans entgegenstehen. Ver-
misst wird in diesem Zusammenhang eine Gewich-
tung des Schutzguts Landschaftsbild." 

Gemäß PS 3.1.1 Z (4) Regionalplan An-
hörungsentwurf 2020 sind Freiflächen-So-
larenergieanlagen in Regionalen Grünzü-
gen in Gebieten mit herausragender Viel-
falt, Eigenart und Schönheit nicht zuläs-
sig. In der Begründung zum Regionalplan 
ist dargestellt, welche Gebiete zu diesen 
Gebieten mit herausragender Vielfalt, Ei-
genart und Schönheit gehören. Damit wird 
dem Landschaftsbild im Zusammenhang 
mit Freiflächen-Solarenergieanlagen be-

Keine Berücksichtigung 
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reits jetzt Rechnung getragen. Im An-
schluss an die laufende Gesamtfortschrei-
bung ist eine Teilfortschreibung Energie 
geplant, bei der auch eine intensivere 
Auseinandersetzung mit dem Schutzgut 
Landschaftsbild vorgesehen ist. 

II.309 3.1.1 "Wir begrüßen die Regelung, dass Freiflächen-So-
laranlagen hier nur mit Ausnahme innerhalb Regio-
naler Grünzüge errichtet werden dürfen." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen 

Kenntnisnahme 

II.511 3.1.1 "Das Ziel 2 legt fest, dass regionale Grünzüge von 
Bebauung frei zu halten sind. Explizit wird die Ge-
winnung von oberflächennahen Rohstoffen ohne 
die Möglichkeit der Ausnahme ausgeschlossen. 
U.E. ist dieser Ausschluss zu absolut formuliert. Ei-
nige geplante Abbaustellen grenzen unmittelbar an 
Regionale Grünzüge. Sollte sich in den Grenzzonen 
der Abbaustellen herausstellen, dass Kiesvorkom-
men in kleinräumigen Erweiterungen effektiv ausge-
kiest werden können, muss zumindest geprüft wer-
den, ob ein Eingriff in den Grünzug möglich ist. Der 
Kiesabbau erfolgt zudem zeitlich befristet, nach der 
Rekultivierung kann die Fläche wieder in ihrer 
Funktion als Grünzug zur Verfügung stehen. Wir 
bitten daher darum, dass in Z (3) eine weitere Aus-
nahme integriert wird: "Darüber hinaus ist eine 
raumwirksame Veränderung der Geländeoberfläche 
außerhalb der im Regionalplan für die Gewinnung 
oberflächennaher Rohstoffe festgelegten Gebiete in 
Ausnahmefällen zulässig." Wir verweisen hier auf 
unsere Stellungnahme im Rahmen der ersten An-
hörung, in der wir auch die Übernahme von Formu-
lierungen aus anderen Regionalplänen angeregt 
hatten. Wir können nicht nachvollziehen, warum in 
der Region Bodensee-Oberschwaben strengeren 
Vorgaben gelten sollen. Zudem zeigen verschie-
dene Veröffentlichungen, dass der Rohstoffabbau 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
Gemäß PS 3.1.1 Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020 sind Veränderungen 
der Geländeoberfläche in Regionalen 
Grünzügen (Abgrabung, Aufschüttung) 
außerhalb der im Regionalplan für die Ge-
winnung oberflächennaher Rohstoffe fest-
gelegten Gebiete ausgeschlossen, da 
über die im Regionalplan ausgewiesenen 
Standorte die Deckung des regionalen 
Bedarfs gesichert wird (siehe Plansatz 
3.5). Bereits bestehende Genehmigun-
gen, Betriebsanlagen und Rekultivie-
rungsziele bleiben von den Festlegungen 
unberührt. Zudem können notwendige An-
lagen zur Erschließung von geplanten 
Rohstoffabbaustellen (in der Regel Vor-
ranggebiete für den Abbau oberflächen-
naher mineralischer Rohstoffe) nach einer 
Prüfung des Einzelfalls gemäß PS 3.1.1 
Z(3) ausnahmsweise zugelassen werden. 

Keine Berücksichtigung 
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durchaus mit Naturschutz- und Biotopverbundzielen 
vereinbar ist. Deshalb ist der absolute Ausschluss 
aus den Regionalen Grünzügen u.E. nicht gerecht-
fertigt." 

II.511 3.1.1 "3.1.1 Z (3), Ausnahmen: Wir begrüßen es, dass 
die Ausnahmen für die Erneuerung bzw. die klein-
räumige Erweiterung vorhandener Campingplätze 
oder Wohnmobilstellplätze und für die Errichtung 
baulicher Anlagen der Abfallbehandlung und -be-
seitigung aufgenommen wurden." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen 

Kenntnisnahme 

II.511 3.1.1 "3.1.1 Z (4) Standorte für Energiegewinnungsanla-
gen in regionalen Grünzügen Wir begrüßen es, 
dass im zweiten Entwurf Freiflächensolaranlagen 
ausnahmsweise in regionalen Grünzügen zulässig 
sind, sofern es sich nicht um Waldflächen handelt. 
Deshalb möchten wir unsere Anregung aus der ers-
ten Anhörung wiederholen, dass im Regionalplan 
auch für Windkraftanlagen Ausnahmen in regiona-
len Grünzügen gelten sollten. Insbesondere auch 
deshalb, da der Teilregionalplan Energie erst nach 
dem Regionalplan erstellt wird, und heute noch 
nicht bekannt ist, wo in den nächsten Jahren ggf. 
aufgrund neuer Techniken, Potenziale für Wind-
kraftanlagen bestehen." 

Aufgrund der besonderen Schutzwürdig-
keit der Regionalen Grünzüge, vor allem 
der Sicherung siedlungsnaher Erholungs-
flächen sowie der Bewahrung von Gebie-
ten mit herausragender landschaftlicher 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sind 
Windenergieanlagen in Regionalen Grün-
zügen nicht zulässig. Zudem sind in gro-
ßen Teilen der Regionalen Grünzüge die 
erforderlichen Standortvoraussetzungen 
(z.B. Windhöffigkeit) nicht gegeben. In 
Randbereichen der Kulisse der Regiona-
len Grünzüge wurde bei bestehenden Pla-
nungen von Windenergieanlagen mit Rea-
lisierungsmöglichkeit jedoch eine entspre-
chende Anpassung der Regionalen Grün-
züge vorgenommen. In der nach der Ge-
samtfortschreibung des Regionalplans fol-
genden Teilfortschreibung zu Erneuerba-
ren Energien ist geplant, Vorranggebiete 
für Windenergieanlagen in der Region Bo-
densee-Oberschwaben festzulegen. 
Diese Vorranggebiete können unter be-
stimmten Umständen in Regionalen Grün-
zügen liegen und dort Windenergieanla-
gen ermöglichen. 

Keine Berücksichtigung 
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II.565 3.1 "Der Vorgabe des Landesentwicklungsplans 2002 
„PS 6.2.4 (Z): „Freihaltung der engeren Uferzone 
von weiterer Bebauung und Verdichtung" wird im 
vorliegenden Regionalplan nicht ausreichend Rech-
nung getragen. Alle direkt an den See grenzenden 
Landschaftsschutzgebiete sind raumplanerisch mit 
Grünzügen oder Grünzäsuren zu sichern. Dies 
wurde beispielsweise in Kressbronn und Langenar-
gen nicht vollständig umgesetzt. Eine Begründung 
hierfür ist in den Unterlagen nicht ersichtlich. Für 
den Landschaftsraum "östliches Bodenseeufer 
(Nr.1104)" wird auf S. 68 des Umweltberichts als 
Begründung für die „mehr oder weniger unverän-
derte" Situation bei den Regionalen Grünzügen und 
Grünzäsuren nur allgemein formuliert, dass weitere 
Einschränkungen der Siedlungsentwicklung der 
wirtschaftlichen Entwicklung dieses Raums entge-
genstünden. Dies kann sich aber nicht auf die un-
mittelbar an das Ufer angrenzenden Bereiche be-
ziehen - diese sind zwingend zu schützen. Dieser 
Eintrag ist in den Regionalplan einzuarbeiten.“ 

Aus Sicht des Regionalverbands wird mit 
dem Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020 die engere Uferzone des Bodensees 
so weit wie möglich geschützt. Wir weisen 
darauf hin, dass siedlungsbezogene Fest-
legungen rechtsgültiger Flächennutzungs-
pläne und Bebauungspläne grundsätzlich 
nicht mit Regionalen Grünzügen und 
Grünzäsuren überlagert werden können, 
da es sich bei regionalen Grünzügen und 
Grünzäsuren um Instrumente zur Siche-
rung des Freiraums handelt und daher in 
der Regel nur solche Gebiete durch Regi-
onale Grünzüge und Grünzäsuren pla-
nungsrechtlich gesichert werden, die dem 
Außenbereich (§35) zugeordnet werden 
können. Bei dem allergrößten Teil des en-
geren Bodenseeufers liegen dort, wo in 
der Raumnutzungskarte keine Regionalen 
Grünzüge und Grünzäsuren festgelegt 
sind, Festlegungen rechtsgültiger Flä-
chennutzungspläne und Bebauungspläne 
vor. Aus Sicht des Regionalverbands wird 
somit dem PS 6.2.4 (Z) LEP ausreichend 
Rechnung getragen. 

Keine Berücksichtigung 

II.801, 
IV.0013 

3.1.1 "Das große zusammenhängende Waldgebiet „Alt-
dorfer Wald“ muss deshalb in die regionalen Grün-
züge einbezogen werden (Biotopverbund, landes-
weiter Wildtierkorridor). Eine Sicherung über eine 
Vorrangfläche "Besondere Waldfunktion“ ist nicht 
ausreichend und wird den Anforderungen des Bio-
topverbundes nicht gerecht." 

Im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 
dienen Vorranggebiete für besondere Nut-
zungen im Freiraum (Vorranggebiete für 
Naturschutz und Landschaftspflege + Vor-
ranggebiete für besondere Waldfunktio-
nen) in erster Linie der Sicherung des Re-
gionalen Biotopverbunds, nicht Regionale 
Grünzüge (siehe auch PS 3.2.0 und PS 
3.2.2 Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020 und die zugehörige Begründung). 
Zur Festlegung der gesamten Fläche des 
Altdorfer Walds als Regionaler Grünzug 

Keine Berücksichtigung 
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bzw. als Vorranggebiet für besondere 
Waldfunktionen sowie zur generellen Be-
wahrung der Funktion des Altdorfer Walds 
für den Biotopverbund und die Vernet-
zung von Lebensräumen lässt sich Fol-
gendes festhalten: Innerhalb von Waldge-
bieten werden im Anhörungsentwurf Regi-
onalplan 2020 zur Vernetzung von Wald-
lebensräumen, zur Sicherung von Wild-
tierkorridoren und zur Erhaltung der Erho-
lungsqualität des Waldes Vorranggebiete 
für besondere Waldfunktionen planungs-
rechtlich gesichert. Vorranggebiete für 
Naturschutz und Landschaftspflege er-
strecken sich auf Flächen außerhalb von 
den Wäldern. Betreffend der Ausweisung 
der Fläche als Vorranggebiet für beson-
dere Waldfunktionen kann angeführt wer-
den, dass nahezu der gesamte Altdorfer 
Wald als Vorranggebiet für besondere 
Waldfunktionen festgelegt wird. Teilweise 
wird er randlich auch noch von Vorrang-
gebieten für Naturschutz und Land-
schaftspflege flankiert. Auf 96,3 % der 
Fläche des Altdorfer Waldes sind Vor-
ranggebiete für besondere Nutzungen im 
Freiraum (Vorranggebiete für Naturschutz 
und Landschaftspflege + Vorranggebiete 
für besondere Waldfunktionen) festgelegt 
Zudem sind 56,2 % als Regionaler Grün-
zug festgelegt. Damit zeigt sich, dass der 
Regionalverband die vielfältigen Funktio-
nen des Altdorfer Waldes erkannt hat und 
fast den kompletten Altdorfer Wald unter 
Schutz gestellt hat. Die geplanten Festle-
gungen für den Rohstoffabbau greifen nur 
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randlich in den Altdorfer Wald ein. Berei-
che mit hoher Biotopqualität werden be-
wusst nicht in Anspruch genommen. 

II.801, 
IV.0013 

3.1.1 "Wir sind nach wie vor der Auffassung, dass das 
Areal der ehemaligen Werft im regionalen Grünzug 
belassen werden muss. Es bietet sich hier die ein-
malige Chance, durch naturnähere Gestaltung ein 
Stück bebauter Fläche am Bodenseeufer der Natur 
und den Menschen zurückzugeben. Es gibt keinen 
Grund warum dort eine bauliche Nutzung erfolgen 
muss. Unser Vorschlag: Fläche in Kompensations-
flächenpool des Regionalverbandes aufnehmen. 
Sie bietet ein hohes Aufwertungspotential für Was-
serhaushalt & Naturschutz 
Ziel der Einrichtung von Grünzügen ist u.a. der 
Schutz und die Vernetzung ökologisch wertvoller 
Landschaftselemente. Gerade dem Bereich des 
Areals Bodan-West kommt durch seine unmittel-
bare Nähe zur Nonnenbachaue eine besondere 
ökologische Vernetzungsfunktion als Verbindungs-
tück zwischen dieser und der Bodenseeufer-vege-
tation zu („Grünbrücke“). Dieser ökologisch bedeut-
same Vernetzungskorridor würde durch die vorge-
schlagene Änderung und die vorgelegte Bebau-
ungs-Planung nachhaltig zerstört. (Mit dem inzwi-
schen hierzu vorliegenden vorgezogenen Bebau-
ungsplan vom 31.3.2020 wird das auch nochmals 
nachdrücklich bestätigt). Demgegenüber besteht 
hier die einmalige Chance, in Ufernähe ein Stück 
versiegelter Fläche der Natur und den Menschen 
zurückzugeben. Deshalb sollten diese Flächen auf 
keinen Fall bebaut werden. Würde dort nicht ge-
baut, könnte davon ausgegangen werden, dass 
sich dort bei entsprechender Gestaltung aufgrund 
des großen Potentials in kürzester Zeit eine land-
schaftsschutzgemäße Flora und Fauna entwickeln 
würde. Mit dem Bau der Bodan-Werft erfolgte ein 
erster Eingriff in die zuvor intakte bodenseetypische 

Die Herausnahme des Regionalen Grün-
zugs im Bereich des Bodan-Areals be-
rücksichtigt die im genehmigten Flächen-
nutzungsplan aus dem Jahr 1980 festge-
legte gewerbliche Baufläche. Da eine ge-
werbliche bauliche Nutzung dieser Fläche 
nicht mit den Zielen der Regionalen Grün-
züge/Grünzäsuren vereinbar ist, folgt die 
Herausnahme dieses Bereichs aus dem 
Regionalen Grünzug der aktuellen 
Rechtssituation. Sie bestimmt jedoch 
nicht die spätere Nutzung des Gebiets. 

Keine Berücksichtigung 
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Uferlandschaft im Bereich der heutigen Gemarkung 
Kressbronn. Diesem folgten später durch Erweite-
rungen der Werft, durch den Bau eines Freibades, 
durch umfangreiche Flächenumwidmungen für 
Großcampingplätze und durch landwirtschaftliche 
Intensivierung weitere Eingriffe. Das gesamte Ge-
biet westlich des damals bebauten Werftareals wies 
jedoch zum Zeitpunkt der Ausweisung als Land-
schaftsschutzgebiet bis in die 60er Jahre immer 
noch den standorttypischen Riedwiesen-Charakter 
auf. Ganz offensichtlich war auch bei der Erstellung 
des jetzt noch gültigen Regionalplans von 1996 
vollkommen unstrittig, dass es sich dort um einen 
von Bebauung freizuhaltenden Außenbereich han-
delte, der deshalb auch in den damals ausgewiese-
nen „Grünzug 12“ einbezogen wurde. (Im Zuge des 
o.g. Antrags auf Teilaufhebung des Landschafts-
schutzgebiets wird allerdings seitens der Gemeinde 
Kressbronn eine Zuordnung zum Innenbereich als 
gegeben angenommen. Diese Zuordnung erfolgte 
jedoch mutwillig erst im Zuge der Bebauungspla-
nung durch das Baurechtsamt ohne belegbare 
Rechtsgrundlage). Mit der oben geschilderten –be-
züglich der rechtlichen Grundlagen übrigens nicht 
durchgängig nachvollziehbaren -Entwicklung und 
der in den letzten Jahren zusätzlich erfolgten Um-
nutzung des Bodan-Geländes ging die ursprünglich 
naturnahe Ausprägung des gesamten Kressbron-
ner Seeufers westlich der Bodanwerft bis auf we-
nige Stellen verloren.(Laut 
geltendem Flächennutzungsplan ist das fragliche 
Areal ja immer noch als Gewerbegebiet ausgewie-
sen, woraus die Gemeinde bestehende Bestands-
rechte ableitet und die Aufhebung der damit im Wi-
derspruch stehenden Ausweisung als Landschafts-
schutzgebiet und Grünzug fordert. Demgegenüber 
ergibt sich im Hinblick auf die rechtliche Ausgangs-
lage doch zwingend, dass die Ausweisung als Ge-
werbegebiet an dieser Stelle nicht rechtskonform 
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war und dort daher diese und nicht das Land-
schaftsschutzgebiet und der Grünzug aufgehoben 
werden muss!).. Diese Entwicklung konnte gesche-
hen, obwohl doch die geltenden Grundsätze der 
Raumplanung dem Schutz des Bodenseeufers ei-
nen überragenden Stellenwert zuweisen. Indem in 
diesem Bereich in der Vergangenheit diese Grunds-
ätze der Raumplanung fast durchgängig zu Guns-
ten anderer Interessen hintangestellt wurden, sind 
dort ohne Zweifel die Grenzen der ökologischen 
Belastbarkeit jetzt schon erreicht -wenn nicht über-
schritten. Auch wenn der Flächenanteil des Grün-
zugs an dieser Stelle vergleichsweise gering er-
scheint, würde dessen Aufgabe mit hoher Wahr-
scheinlichkeit alle Bestrebungen endgültig gefähr-
den, die dort noch vorhandenen Reste zu schützen 
und zu erhalten. In diesem Zusammenhang ist ins-
besondere auch zu bedenken, dass der gesamte 
westliche Uferbereich zwischen Bodan-Gelände 
und Campingplatz-Iriswiese (einschließlich des an-
grenzenden Hinterlands!) als FFH-Schutzgebiet 
ausgewiesen ist, und daher alle Eingriffe in diesem 
Bereich auch in besonderem Maß auch auf Auswir-
kungen für diesen Schutzaspekt bewertet werden 
müssen. Dabei ist zu beachten, dass mögliche Aus-
wirkungen eines geplanten Eingriffs nicht auf das 
fragliche Areal selbst beschränkt (dort z.B. die ge-
schützte Zauneidechse) betrachtet werden, son-
dern, es müssen auch Fernwirkungen auf benach-
barte Areale berücksichtigt werden. So wäre bei-
spielsweise das letzte ufertypische Biotop in diesem 
Bereich, die nahegelegene artenreiche Iriswiese 
„Boschach“ ohne Zweifel mitbetroffen, wenn die ge-
planten Maßnahmen umgesetzt werden. Ange-
sichts des zweifellos gegebenen Aufwertungspoten-
zials für Wasserhaushalt und Naturschutz erscheint 
es als überaus sinnvoller und leicht verwirklichbarer 
Beitrag zur Sicherung der noch verbleibenden Po-
tenziale zur Umsetzung der landesplanerischen 
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Umweltziele, wenn die Änderungen des Grünzugs 
in diesem Bereich nicht vollzogen und der zum 
Landschaftsschutzgebiet und FFH Gebiet zählende 
Teil des ehemaligen Werftareals von jeglicher Be-
bauung freigehalten und in einen naturnahen Zu-
stand-beispielsweise als Uferpark-zurückgeführt 
wird. Stattdessen sollte dieses Areal in den Kom-
pensationspool des BUND-Regionalverbandes auf-
genommen werden. Darin soll durchaus auch ein 
Ausgleich für die erfolgten Baumaßnahmen im Be-
reich Bodan-Ost gesehen werden. Im Zuge der bis-
her erfolgten Umgestaltung des Bodan-Areals sind 
nämlich die Belange des Natur-und Umweltschut-
zes fast durchgängig zu Gunsten anderer Belange 
geopfert wurden. Demgegenüber wäre mit der 
Nichtbebauung endlich auch ein wirklich zählbarer 
Beitrag für den Naturschutz geschaffen. Dass ein 
Gelände in der Vergangenheit baulich belastet 
wurde, bedeutet nicht, dass es nicht als Grünbe-
reich entwickelt oder zumindest ohne weitere Inten-
sivierung erhalten werden kann. Die Herausnahme 
aus dem Grünzug würde wesentlichen Planungs-
zielen der Raumordnung widersprechen (z.B. Lan-
desentwicklungsplan, Bodenseeuferplan): Die en-
gere Uferzone ist in besonderem Maße von der Be-
bauung freizuhalten. Eine Beschneidung des Grün-
zugs in diesem Bereich und eine dadurch ermög-
lichte Ausweitung der Bebauung bei der ehemali-
gen Bodanwerft in Kressbronn, schadet nicht nur 
dem Natur-und Landschaftsschutz, sondern auch 
der Glaubwürdigkeit der Behörden und damit dem 
Vertrauen in die staatlichen Strukturen." 

II.801, 
IV.0013 

3.1.1 "3.1.Regionale Grünzüge Grundsätzliche Bemer-
kungen Regionale Grünzüge sind begründet mit der 
Sicherung von Flächen für den Naturschutz, Hoch-
wasserschutz, die Land- und Forstwirtschaft. Sie er-
möglichen aber auch die Steuerung der Bebauung. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf die Anlagen 1 
und 4 zur Synopse (https://www.rvbo.de 
Rubrik: Planung/Fortschreibung-Regional-
plan, Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 
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Diese Planung entfaltet jedoch keine Steuerungs-
wirkung. das machen unsere Nachbarn besser: im 
Rheintal in Vorarlberg reicht die geschützte Landes-
grünzone bis an die Siedlungsränder - das zwingt 
die Gemeinden zur Innentwicklung und Verdich-
tung. Die weiteren Festlegungen ("weiße Flächen" 
um jede Ortschaft in Verbindung mit dem §13b) 
leisten einem zusätzlichen Flächenfraß Vorschub, 
der im Regionalplan noch nicht einmal beziffert ist." 

II.801, 
IV.0013 

3.1.1 " a) Altdorfer Wald: Größe und Lage - Großes zu-
sammenhängendes Waldgebiet in Oberschwaben, 
circa 10.000 ha, davon über 80% Staatswald - Meh-
rere Gemeinden: Wolpertswende, Baindt, Ber-
gatreute, Bad Waldsee, Wolfegg, Vogt, Kißlegg, 
Schutzgebiete - Ca. 25% geschützt über FFH (950 
ha), NSG (200 ha); ND (50 ha ?); Bannwald (63 ha) 
geschützte Biotope (ca. 400 mit 1.200 ha?) = 2.000 
– 2.300 ha, Achtung: Überschneidungen! - Ca. 10-
15% geschützt über Landschaftsschutzgebiet – 3 
große Landschaftsschutzgebiet: Durchbruchtal Wol-
fegger Ach (770 ha – fast alles Wald), Jungmoräne-
landschaft Amtzell-Vogt/Lankrain (im Norden klei-
ner Anteil Altdorfer Wald – nur wenige Hektar), 
Gaishauser Ried (113 ha), Lauratal-Rößlerweiher 
662 ha, - Ca. 10-15% Wasserschutzgebiet - 3 Was-
serschutzgebiete: bei Vogt, Wolfegg und Enzisreute 
– zusammen über 1.000 ha? - Bodenschutzwald 
nach WFK: ca. 1.100 ha - Immissionsschutzwald 
nach WFK: ca. 200 ha Der Verein „Altdorfer Wald 
e.V.“ schätzt, dass zusammen etwa 55% der Wald-
fläche geschützt sind – ohne WSG ca. 40%. (Quelle 
www.altdorferwald.org) Artenvielfalt und Biotopver-
bund - große Amphibienpopulationen mit seltenen 
Arten wie Kammmolch, Laubfrosch, Gelbbauch-
unke, - über 100 Brutvogelarten (ORNIKA 2000). 
Besonderheiten: Waldschnepfe (landesweit bedeu-
tendes Vorkommen!), Schwarzstorch (Brutvogel) 

Auf 97,6 % der Fläche des Altdorfer Wal-
des (81,9 qkm) werden Vorranggebiete 
zur Freiraumsicherung im Regionalplan 
Anhörungsentwurf 2020 festgelegt (Regi-
onale Grünzüge, Vorranggebiete für Na-
turschutz und Landschaftspflege, Vor-
ranggebiete für besondere Waldfunktio-
nen). Vorranggebiete für besondere Nut-
zungen im Freiraum (Vorranggebiete für 
Naturschutz und Landschaftspflege sowie 
Vorranggebiete für besondere Waldfunkti-
onen werden auf 96,3 % der Fläche des 
Altdorfer Waldes festgelegt. Die jeweils in 
Anspruch genommenen Flächen für einen 
geplanten Rohstoffabbau sind in der Grö-
ßenrelation überschaubar (ca. 35 ha von 
8200 ha entspricht ca. 0,4 % der Fläche 
des Altdorfer Waldes). In Summe wird le-
diglich an drei Stellen im Altdorfer Wald 
dem Rohstoffabbau auf kleineren Flächen 
der Vorrang eingeräumt. Die in Abbau be-
findlichen Flächen werden sich nur um ca. 
10 ha erhöhen und in der Summe ca. 
0,3% der Gesamtfläche des Waldes be-
tragen, da die Rekultivierung sukzessive 
nachfolgt. Dieses Vorgehen ist aus Sicht 
des Regionalverbands maßvoll und ver-
tretbar und den Funktionen des Altdorfer 

Keine Berücksichtigung  
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Schwarzspecht, Eisvogel, Wespenbussard - Sel-
tene Säugetiere: Bibervorkommen z.B. im Loch-
moos bei Schlier, beim Rössler Weiher, an Wolfeg-
ger Ach, mehrere Fledermausarten (Bechstein-Fle-
dermaus) und Wildkatze !! (Nachweis im Winter 
2014/2015 erfolgt) - Viele Insektenarten – vor allem 
in den einestreuten feuchtgebieten (Goldener Sche-
ckenfalter im Lochmoos) und in alten Baumbestän-
den (holzbewohnende Arten) - Wildtierkorridor mit 
nationaler Bedeutung mittig – West nach Ost - Bio-
topverbund feuchter Standorte – vor allem in den 
Randbereichen Fazit Beim Altdorfer Wald handelt 
es sich um einen Biotopkomplex mit zentraler Be-
deutung für waldbewohnende Arten in der Region. 
Er ist ein „hotspot“ der Biodiversität. Weitere Ein-
griffe durch Durchschneidungen, Verinselungen 
und Biotopverluste sind über einen regionalen 
Grünzug zu vermeiden. Als Teil des Generalwild-
wegeplanes muss er unseres Erachtens in seiner 
Gesamtheit über einen regionalen Grünzug gesi-
chert werden" 

Waldes wird ausreichend Rechnung ge-
tragen. Eine komplette Überlagerung des 
Altdorfer Walds mit einem Regionalen 
Grünzug ist aus Sicht des Regionalver-
bands nicht geboten, da nahezu auf der 
gesamten Fläche des Altdorfer Walds be-
reits Vorranggebiete zur Freiraumsiche-
rung festgelegt sind.  

II.801, 
IV.0013 

3.1.1 "a) FN-Manzell/-Spaltenstein /FN Schnetzenhau-
sen/-Waggershausen/-Industriegebiet Der Bereich 
zwischen FN-Manzell/-Spaltenstein (bis zum Bu-
chenbach) im SW und FN Schnetzenhausen/-Wag-
gershausen/-Industriegebiet im NO (ca. alles süd-
lich der B 31 neu) sollte in den nördlich verlaufen-
den Grünzug einbezogen werden oder zur Grünzä-
sur erklärt werden. Begründung: Die Reihe kleine-
rer Wäldchen verbindet das Seemooser Wäldchen 
am Ufer (besondere Waldfunktion) mit dem Boden-
see-Hinterland; Die Biotopverbundfläche schafft 
eine Verbindung des Landschaftsschutzgebiet und 
des Bodenseeufers (FFH-Gebiet) mit dem Hinter-
land. Diese Verbindungen sind aufgrund der fast 
durchgehenden Bebauung selten und deshalb be-
sonders wichtig und wertvoll.;  In der Fläche liegen 

Die Anregung ist begründet, würde aber 
eine sehr starke Einschränkung des kom-
munalen Handlungsspielraums der Stadt 
Friedrichshafen als Oberzentrum mit sich 
bringen. Daher wird die Anregung nicht 
berücksichtigt. Die Prüfung der natur-
schutzfachrechtlichen Wertigkeit die Erfül-
lung diesbezüglicher gesetzlicher Vorga-
ben und ggf. die Sicherung der Fläche ist 
Aufgabe nachgelagerter Planungsebenen. 
Ebenso ist es nach § 22 Abs. 2 NatSchG 
Aufgabe der Städte und Gemeinden, den 
Biotopverbund zu berücksichtigen und 
umzusetzen. 

Keine Berücksichtigung 
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mehrere Biotopverbundflächen feuchter und mittle-
rer Standorte, u.a. auch Kernflächen (s. LUBW-
Karte unten);  Die Fläche enthält mehrere § 30 Bio-
tope (s. LUBW Karte unten); Mehrfach sind kleinere 
und größere Streuobstwiesen, Hochstammbaumrei-
hen, Feuchtbiotope/Gräben, Mähwiesen und Wei-
den eingestreut, die in ihrer Summe einen wichtigen 
Beitrag zur Biodiversität und zum Biotopverbund 
leisten. (einige Beispiele in der RPlan-Karte mar-
kiert: rot = Streuobst, grün = Wiesen/Weiden, blau 
= Feuchtgebiet/Gräben). Würde die Fläche zuge-
baut, verlören sie ihren ökologischen Wert; Weitge-
hend handelt es sich um Flächen mit sehr guten 
landwirtschaftlichen Standorten (B Vorrangflur 1 
nach der digitalen Flächenbilanz) Die Fläche ist 
wichtig „zur Gliederung der Stadtlandschaft und des 
ländlichen Siedlungsraums (Vermeidung von Zer-
siedelung) sowie zur Erhaltung siedlungsnaher 
Freiflächen“ Wichtige Luftleitbahn für Kaltluftströme 
vom Freiland zu Siedlungsflächen (s. Klimatopkarte 
der Stadt Friedrichshafen). Diese würden durch Be-
bauung zerstört, was negative Folgen für die vor-
handene Siedlungsfläche hätte. a) FN-Manzell/-
Spaltenstein /FN Schnetzenhausen/-Waggershau-
sen/-Industriegebiet 
Der Bereich zwischen FN-Manzell/-Spaltenstein 
(bis zum Buchenbach) im SW und FN Schnetzen-
hausen/-Waggershausen/-Industriegebiet im NO 
(ca. alles südlich der B 31 neu) sollte in den nörd-
lich verlaufenden Grünzug einbezogen werden oder 
zur Grünzäsur erklärt werden. Begründung: Die 
Reihe kleinerer Wäldchen verbindet das Seemoo-
ser Wäldchen am Ufer (besondere Waldfunktion) 
mit dem Bodensee-Hinterland. Die Biotopverbund-
fläche schafft eine Verbindung des Landschafts-
schutzgebiet und des Bodenseeufers (FFH-Gebiet) 
mit dem Hinterland. Diese Verbindungen sind auf-
grund der fast durchgehenden Bebauung selten 
und deshalb besonders wichtig und wertvoll. In der 
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Fläche liegen mehrere Biotopverbundflächen feuch-
ter und mittlerer Standorte, u.a. auch Kernflächen 
(s. LUBW-Karte unten).  Die Fläche enthält mehrere 
§ 30 Biotope (s. LUBW Karte unten).  Mehrfach 
sind kleinere und größere Streuobstwiesen, Hoch-
stammbaumreihen, Feuchtbiotope/Gräben, Mäh-
wiesen und Weiden eingestreut, die in ihrer Summe 
einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität und zum 
Biotopverbund leisten. (einige Beispiele in der 
RPlan-Karte markiert: rot = Streuobst, grün = Wie-
sen/Weiden, blau = Feuchtgebiet/Gräben). Würde 
die Fläche zugebaut, verlören sie ihren ökologi-
schen Wert. Weitgehend handelt es sich um Flä-
chen mit sehr guten landwirtschaftlichen Standorten 
(B Vorrangflur 1 nach der digitalen Flächenbilanz). 
Die Fläche ist wichtig „zur Gliederung der Stadt-
landschaft und des ländlichen Siedlungsraums 
(Vermeidung von Zersiedelung) sowie zur Erhal-
tung siedlungsnaher Freiflächen“. Wichtige Luftleit-
bahn für Kaltluftströme vom Freiland zu Siedlungs-
flächen (s. Klimatopkarte der Stadt Friedrichsha-
fen). Diese würden durch Bebauung zerstört, was 
negative Folgen für die vorhandene Siedlungsflä-
che hätte." 

II.801, 
IV.0013 

3.1.1 "Der gesamte Seewald sollte als Grünzug ge-
schützt werden, also auch der Streifen zwischen 
jetziger B30 und Bahnlinie (oranges Oval). Begrün-
dung: 
- Der Waldstreifen enthält streng geschützte Tierar-
ten. Das Faunistisches Gutachten (Zusammenfas-
sung s.u.) sieht artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stände bei Rodung auch nur eines Teilbereiches, 
also ist es geboten, ihn in den Seewald-Grünzug 
einzubeziehen.- Der Waldstreifen schützt den im 
NO anschließenden Vorrangbereich für Naturschutz 
und Landschaftspflege. Wenn der Waldstreifen ge-
rodet und bebaut werden sollte, ist der Bereich im 
NO ebenfalls entwertet.- Der Waldstreifen schützt 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
Die Fläche dient der Sicherung von Ent-
wicklungspotenzial für das Oberzentrum 
Friedrichshafen. Der Regionale Grünzug 
im Nordosten sichert den Biotopverbund 
zwischen dem Seewald und dem Flugha-
fengelände. Die Prüfung der naturschutz-
fachrechtlichen Wertigkeit, die Erfüllung 
diesbezüglicher gesetzlicher Vorgaben 
und ggf. die Sicherung der Flächen ist 
Aufgabe nachgelagerter Planungsebenen. 
Ebenso ist es nach § 22 Abs. 2 NatSchG 
Aufgabe der Städte und Gemeinden, den 

Keine Berücksichtigung 
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den Seewald vor dem Lärm von Flughafen und 
Bahn "Teilgebiet 3 (geplanter Gewerbe-Standort) 
trennt sich aufgrund der Bestandssituation primär 
bezogen auf Vögel (vorrangig hier der stark gefähr-
dete Grauspecht) sowie die stark gefährdete FFH-
Anhang IV-Amphibienart Gelbbauchunke klar in 
den Teil westlich des Kreisverkehrs an der beste-
henden B 30 und der Querspange zum Flughafen 
sowie den Teilbereich nordöstlich. Letzterer ist vor 
dem Hintergrund dieser Artenvorkommen als regio-
nal bedeutsam (Wertstufe 7 der neunstufigen Skala 
von KAULE 1991) einzustufen und beherbergt eine 
Reihe weiterer gefährdeter oder rückläufiger Arten. 
Demgegenüber ist der westliche Teil als lediglich 
örtlich bedeutsam (Wertstufe 6 der neunstufigen 
Skala von KAULE 1991) zu bewerten. Auch dieser 
beherbergt allerdings u. a. mit der streng geschütz-
ten Haselmaus Arten mit besonderer artenschutz-
rechtlicher Relevanz. Vor dem Hintergrund der be-
reits vorhandenen Fragmentierung der beiden Teil-
gebiete des geplanten Gewerbestandortes sowie 
Biologie und Lebensraumansprüchen der betroffe-
nen Arten (insbesondere Gelbbauchunke und Ha-
selmaus) ist nicht davon auszugehen, dass bei Re-
alisierung des Vorhabens artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG vermieden 
werden können. Daher ist eine Realisierung voraus-
sichtlich nur im Rahmen einer artenschutzrechtli-
chen Ausnahme zu erwarten, soweit die Rahmen-
bedingungen hierfür erfüllt werden können. Zudem 
besteht ein hoher Maßnahmen- und Flächenbedarf 
für Funktionserhalt bzw. Maßnahmen zur Vermei-
dung einer Verschlechterung des Erhaltungszu-
stands von Populationen betroffener Arten.“ (Aus: 
Arbeitsgruppe Tierökologie J. Trautner (Hg.), Ge-
plantes Gewerbegebiet Flughafen Süd- Ost der 
Stadt Friedrichshafen - Bestand und Bewertung 

Biotopverbund zu berücksichtigen und 
umzusetzen. 
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Fauna, S. 29)en Nordwesten.“ 
Sitzungsvorlage GR FN 16.11.2020, S. 5" 

II.801, 
IV.0013 

3.1.1 "Weingarten Ortliebs: Die im Luftbild markierten 
Streuobstwiesen am nördlichen Rand von Weingar-
ten (Ortliebs) sind nicht durch den Regionalen 
Grünzug gedeckt. Da diese aufgrund ihrer Größe 
zum geschützten Bestand nach dem Biodiversitäts-
stärkungsgesetz BW gehören, fordern wir, die 
Grünzüge nach Süden zu erweitern." 

Die Fläche ist sehr klein und aufgrund der 
Maßstabsebene des Regionalplans (Pla-
nunschärfe, Rechtsverbindlichkeit im 
Maßstab 1:50.000) sowie der kommuna-
len Planungshoheit (Entwicklungsspiel-
raum des Oberzentrums Weingarten) ist 
es aus Sicht des Regionalverbands nicht 
geboten, diese Fläche mit einem Regio-
nalen Grünzug zu überlagern. Viele Kern-
flächen des Biotopverbunds mittlerer 
Standorte nach dem Fachplan landeswei-
ter Biotopverbund sind zu klein, um diese 
auf der regionalen Maßstabsebene zu si-
chern. Die Prüfung der naturschutzfach-
rechtlichen Wertigkeit, die Erfüllung dies-
bezüglicher gesetzlicher Vorgaben und 
ggf. die Sicherung der Flächen ist Auf-
gabe nachgelagerter Planungsebenen. 
Ebenso ist es nach § 22 Abs. 2 NatSchG 
Aufgabe der Städte und Gemeinden, den 
Biotopverbund zu berücksichtigen und 
umzusetzen. 

Keine Berücksichtigung 

II.801, 
IV.0013 

3.1.1 "Weingarten: Im markierten Gebiet klafft eine Lücke 
zwischen dem südlichen Bebauungsrand am Vor-
derochsen und dem vorhandenen regionalen Grün-
zug. Eine Erweiterung des regionalen Grünzuges 
nach Norden würde die Grünfläche 15 der Stadt 
Weingarten mit einbeziehen. Wir bitten um diese 
Ergänzung." 

Die Fläche ist sehr klein und aufgrund der 
Maßstabsebene des Regionalplans (Pla-
nunschärfe, Rechtsverbindlichkeit im 
Maßstab 1:50.000) sowie der kommuna-
len Planungshoheit (Entwicklungsspiel-
raum des Oberzentrums Weingarten) ist 
es aus Sicht des Regionalverbands nicht 
geboten, diese Fläche mit einem Regio-
nalen Grünzug zu überlagern. Viele Kern-
flächen des Biotopverbunds mittlerer 
Standorte nach dem Fachplan landeswei-
ter Biotopverbund sind zu klein, um diese 

Keine Berücksichtigung 
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auf der regionalen Maßstabsebene zu si-
chern. Die Prüfung der naturschutzfach-
rechtlichen Wertigkeit, die Erfüllung dies-
bezüglicher gesetzlicher Vorgaben und 
ggf. die Sicherung der Flächen ist Auf-
gabe nachgelagerter Planungsebenen. 
Ebenso ist es nach § 22 Abs. 2 NatSchG 
Aufgabe der Städte und Gemeinden, den 
Biotopverbund zu berücksichtigen und 
umzusetzen. 

II.801, 
IV.0013 

3.1.1 "d) Berg/Ettishofen; In Berg-Ettishofen finden sich 
verschiedene Streuobstbestände mit mehreren 
1.000qm. Vergleicht man hierzu den Regionalplan-
entwurf so reicht z.B. der Regionale Grünzug im 
Süden von Ettishofen nicht über die Ach nach Nor-
den, um die Streuobstwiese abzudecken. Hier bit-
ten wir um eine Erweiterung nach Norden. Eben-
falls könnten die Grünzüge im Nordosten die sied-
lungsnahen Bestände besser abdecken." 

Die Flächen sind sehr klein und aufgrund 
der Maßstabsebene des Regionalplans 
(Planunschärfe, Rechtsverbindlichkeit im 
Maßstab 1:50.000) sowie der kommuna-
len Planungshoheit des Oberzentrums 
Friedrichshafen ist es aus Sicht des Regi-
onalverbands nicht geboten, diese Flä-
chen mit einem Regionalen Grünzug zu 
überlagern. Viele Kernflächen des Bio-
topverbunds mittlerer Standorte nach dem 
Fachplan landesweiter Biotopverbund 
sind zu klein, um diese auf der regionalen 
Maßstabsebene zu sichern. Die Prüfung 
der naturschutzfachrechtlichen Wertigkeit, 
die Erfüllung diesbezüglicher gesetzlicher 
Vorgaben und ggf. die Sicherung der Flä-
chen ist Aufgabe nachgelagerter Pla-
nungsebenen. Ebenso ist es nach § 22 
Abs. 2 NatSchG Aufgabe der Städte und 
Gemeinden, den Biotopverbund zu be-
rücksichtigen und umzusetzen. 

Keine Berücksichtigung 

II.801, 
IV.0013 

3.1.1 "Ettishofen: Der westl. Berg vorhandene Grünzug 
könnte ziemlich lückenlos nach Osten um den 
Streuobstbestand erweitert werden." 

Eine Überlagerung mit einem Grünzug auf 
der in der Anregung genannten Fläche 
findet nicht statt. Die Fläche dient der Si-
cherung von Entwicklungsspielraum für 
das Oberzentrum Friedrichshafen. Es wird 

Keine Berücksichtigung 



   
    

218 
 

darauf hingewiesen, dass viele Streuobst-
wiesen aufgrund der Planunschärfe des 
Regionalplans zu klein sind, um sie mit 
Vorranggebieten wie Regionalen Grünzü-
gen zu überlagern. Die Prüfung der natur-
schutzfachrechtlichen Wertigkeit, die Er-
füllung diesbezüglicher gesetzlicher Vor-
gaben und ggf. die Sicherung der Fläche 
ist Aufgabe nachgelagerter Planungsebe-
nen. Ebenso ist es nach § 22 Abs. 2 
NatSchG Aufgabe der Städte und Ge-
meinden, den Biotopverbund zu berück-
sichtigen und umzusetzen. 

II.801, 
IV.0013 

3.1.1 "e) Bermatingen/ Kesselbach 
Wir regen an, die Grenzen des Grünzuges im Be-
reich Kesselbach (Gemeinde Bermatingen) derge-
stalt zu verändern, dass sie sich an den Grenzen 
des Biotopverbundes orientieren. Siehe Abbildung. 
Begründung: 1. In diesem Bereich sind aufgrund 
der für die Biodiversität so wichtigen wechselnden 
verschiedenen Kleinstrukturen Kernräume und 
Kernzonen des Biotopverbundes mittlerer Standorte 
in relativ großer Zahl ausgewiesen – siehe Abbil-
dung. 2. Verschiedene Heckenstrukturen sind als 
Biotope nach § 33 NatSchG bzw. § 30 BNatschG 
NatSchG kartiert – rote Flächen in der Abbildung. 3. 
Auf mehreren Flächen befinden sich ältere Streu-
obstbestände, die insbesondere der Vogelwelt als 
Lebensraum dienen – schraffierte Flächen in der 
Abbildung. 4. Ein weiteres wichtiges Landschafts-
element ist der Kesselbach mit staudenbestande-
nem Randstreifen. Wir fordern Sie daher auf, die 
örtliche Situation noch einmal zu überprüfen und 
den Grünzug auf dieser Fläche wiederherzustellen." 

Im Rahmen der Überarbeitung der Raum-
nutzungskarte nach dem 1. Anhörungs-
verfahren wurde der Regionale Grünzug 
im in der Anregung genannten Gebiet et-
was erweitert um Kernflächen des Lan-
desbiotopverbunds mittlerer Standorte. 
Eine Erweiterung des Regionalen Grün-
zugs darüber hinaus ist aus Sicht des Re-
gionalverbands aufgrund der kommunalen 
Planungshoheit nicht geboten. Die Prü-
fung der naturschutzfachrechtlichen Wer-
tigkeit, die Erfüllung diesbezüglicher ge-
setzlicher Vorgaben und ggf. die Siche-
rung der Fläche ist Aufgabe nachgelager-
ter Planungsebenen. Ebenso ist es nach 
§ 22 Abs. 2 NatSchG Aufgabe der Städte 
und Gemeinden, den Biotopverbund zu 
berücksichtigen und umzusetzen. 

Keine Berücksichtigung 
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II.801, 
IV.0013 

3.1.1 "Immenstaad Ost zw. B31 und Siedlung: Ergän-
zend fordern wir, einen durchaus relevanten Grün-
gürtel mit Kernfläche, Kernraum und Suchraum des 
Biotopverbunds mittlerer Standorte als Grünzug 
aufzunehmen, anstatt diesen Bereich als weiße Flä-
che der kommunalen Planungshoheit zu überlas-
sen:" 

Eine Überlagerung mit einem Regionalen 
Grünzug auf der in der Anregung genann-
ten Fläche findet nicht statt. Die Fläche 
dient der Sicherung von Entwicklungs-
spielraum für die Gemeinde Immenstaad 
Es wird darauf hingewiesen, dass viele 
Kernflächen des landesweiten Biotopver-
bunds mittlerer Standorte aufgrund der 
Planunschärfe des Regionalplans zu klein 
sind, um sie mit Vorranggebieten wie Re-
gionalen Grünzügen zu überlagern. Die 
Prüfung der naturschutzfachrechtlichen 
Wertigkeit, die Erfüllung diesbezüglicher 
gesetzlicher Vorgaben und ggf. die Siche-
rung der Fläche ist Aufgabe nachgelager-
ter Planungsebenen. Ebenso ist es nach 
§ 22 Abs. 2 NatSchG Aufgabe der Städte 
und Gemeinden, den Biotopverbund zu 
berücksichtigen und umzusetzen. 

Keine Berücksichtigung 

II.801, 
IV.0013 

3.1.1 "d) FN-Ober- und Unterlottenweiler (Ailingen) 
Der Grünzug zwischen FN-Ober- und Unterlotten-
weiler (bei Ailingen) sollte fortgesetzt werden. Be-
gründung: Hier liegt eine Kernfläche des Biotopver-
bunds mittlerer Standorte (s. LUBW-Karte unten). 
Ohne diesen Trittstein besteht keine Verbindung zu 
den westlich davon gelegenen Biotopen. Das ge-
plante Wasserschutzgebiet Ailinger Rinne liegt in 
der Nähe (s. Anregung des LRA unten). In Zeiten 
der immer trockeneren Sommer und der sich ab-
zeichnenden Knappheit an trinkbarem Grundwas-
ser, sollten Trinkwasservorkommen möglichst gut 
geschützt werden. Die Ausweitung des Grünzuges 
würde den Schutz deutlich verbessern, weil er die 
Bebauung zwischen Ober- und Unterlottenweiler 
verhindern würde. Die Antwort des Regionalverban-
des, dass die Bauleitplanung FNs einem Vorrang-
gebiet für Wasser entgegenstünde, können wir 

Der verbleibende Korridor (ca. 130 m 
breit) zwischen Unter- und Oberlottenwei-
ler ist zu kleinteilig für die regionale Pla-
nungsebene. Die Prüfung der natur-
schutzfachrechtlichen Wertigkeit, die Er-
füllung diesbezüglicher gesetzlicher Vor-
gaben und ggf. die Sicherung der Flächen 
ist Aufgabe nachgelagerter Planungsebe-
nen. Ebenso ist es nach § 22 Abs. 2 
NatSchG Aufgabe der Städte und Ge-
meinden, den Biotopverbund zu berück-
sichtigen und umzusetzen. 

Keine Berücksichtigung 
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nicht nachvollziehen. Es besteht weder ein BP noch 
sieht der FNP eine Nutzung über das ohnehin be-
baute Gebiet hinaus vor." 

II.801, 
IV.0013 

3.1.1 "d) Ettenkirch - „Loch“ im Grünzug: Wir bedanken 
uns für die Ausweitung des Grünzugs nordwestlich 
von Ettenkirch. Südöstlich von Ettenkirch liegen 
zwei große Streuobstwiesen (s. LUBW-Luftbild un-
ten), diese sollten ebenfalls in den Grünzug einbe-
zogen werden. Begründung: Es ist anzunehmen, 
dass die nicht im Grünzug liegenden Flächen für 
Wohnbebauung vorgesehen sind (neuere Wohnge-
biete schon vorhanden, andere im Bau). Ettenkirch 
liegt rel. weit von den Arbeitsplätzen in FN entfernt 
und ist mit ÖPNV schlecht erreichbar, deshalb ist 
es nicht sinnvoll, die Wohngebiete dort auszuwei-
ten." 

Eine Überlagerung mit einem Grünzug auf 
der in der Anregung genannten Fläche 
findet nicht statt. Aufgrund der kommuna-
len Planungshoheit wird hier dem Ober-
zentrum Friedrichshafen Entwicklungs-
spielraum gegeben. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass viele Streuobstwiesen auf-
grund der Planunschärfe des Regional-
plans zu klein sind, um sie mit Vorrangge-
bieten wie Regionalen Grünzügen zu 
überlagern. Die Prüfung der naturschutz-
fachrechtlichen Wertigkeit, die Erfüllung 
diesbezüglicher gesetzlicher Vorgaben 
und ggf. die Sicherung der Flächen ist 
Aufgabe nachgelagerter Planungsebenen. 
Ebenso ist es nach § 22 Abs. 2 NatSchG 
Aufgabe der Städte und Gemeinden, den 
Biotopverbund zu berücksichtigen und 
umzusetzen. 

Keine Berücksichtigung 

II.801, 
IV.0013 

3.1.1 "Kehlen/ Gunzenhaus: Die Fläche südwestlich von 
Kehlen bis Gunzenhaus sollte in den Grünzug inte-
griert werden. Sie ist ein breiter + wichtiger Bio-
topverbundkorridor feuchter Standorte zum FFH-
Gebiet Schussen (s. LUBW-Karte unten)." 

Die Festlegung eines Regionalen Grün-
zugs auf der in der Anregung genannten 
Fläche findet aus folgenden Gründen 
nicht statt: der Schwerpunkt des Bio-
topverbunds zur Schussen liegt zw. Keh-
len und Sammletshofen, dieser ist im Re-
gionalplan Anhörungsentwurf 2020 pla-
nungsrechtlich gesichert. Die in der Anre-
gung genannte Fläche stellt die einzige 
Entwicklungsmöglichkeit für Kehlen dar, 
außerdem gibt es Planungen für eine 
Ortsumfahrung. Die Prüfung der natur-
schutzfachrechtlichen Wertigkeit, die Er-

Keine Berücksichtigung 
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füllung diesbezüglicher gesetzlicher Vor-
gaben und ggf. die Sicherung der Fläche 
ist Aufgabe nachgelagerter Planungsebe-
nen. 

II.801, 
IV.0013 

3.1.1 "Die Zulassung von Deponie-Erweiterungen in 
Grünzügen unter den u. g. Bedingungen finden wir 
sehr bedenklich. Die RPlan-Unterlagen sagen 
selbst, dass die Ausweisung von Vorranggebieten 
für abfalltechnische Anlagen umfangreiche Umwelt-
untersuchungen benötigen würden. Diese werden 
nun mit der Ausnahmeregelung umgangen." 

Von der Ausnahmeregelung unter PS 
3.1.1 Z (3) für die Erweiterung bestehen-
der Deponien bleiben nachfolgende Ge-
nehmigungs- und Zulassungsverfahren 
unberührt. Das bedeutet, dass umfangrei-
che Umweltuntersuchung z.B. im Rahmen 
von Planfeststellungsverfahren weiterhin 
notwendig ist, um eine Deponie zu erwei-
tern. 

Kenntnisnahme 

II.801, 
IV.0013 

3.1.2 "Riedlewald: Der Riedlewald war im alten Regional-
plan als Wald kartiert, jetzt nicht mehr. Wir fordern, 
diesen als Grünzäsur festzulegen. Begründung: Der 
Wald ist ein wichtiger Lebensraum für geschützte 
Vogel- und Fledermausarten, er dient als Naherho-
lungsraum für die Bevölkerung und ist außerdem 
stadtklimatisch bedeutsam. (https://www.friedrichs-
hafen.de/buerger-stadt/planen-bauen-umwelt/um-
welt- klimaschutz/stadtgruen/stadtwald/)." 

Der Riedlewald liegt innerhalb der Bebau-
ung der Stadt Friedrichshafen. Aus Sicht 
des Regionalverbands ist es Aufgabe der 
Städte und Gemeinden, innerstädtische 
Grünflächen zu sichern. Die Prüfung der 
naturschutzfachrechtlichen Wertigkeit, die 
Erfüllung diesbezüglicher gesetzlicher 
Vorgaben und ggf. die Sicherung der Flä-
chen ist Aufgabe nachgelagerter Pla-
nungsebenen. Ebenso ist es nach § 22 
Abs. 2 NatSchG Aufgabe der Städte und 
Gemeinden, den Biotopverbund zu be-
rücksichtigen und umzusetzen. 

Keine Berücksichtigung 

II.801, 
IV.0013 

3.1 "d) FN-Efrizweiler, -Kluftern, -Lipbach: An verschie-
denen Stellen sollten die Grünzüge oder Grünzäsu-
ren um FN-Efrizweiler, - Kluftern und Lipbach aus-
geweitet werden, weil hier ökologisch wertvolle Le-
bensräume liegen. Andernfalls sollte deutlich darge-
stellt werden, dass die vorhandenen Biotope inner-
halb der Grünzüge/-zäsuren liegen. Streuobstwie-
sen sind zwar gesetzlich vor Rodung geschützt, 
aber wenn die Fläche um eine Streuobstwiese 

Die in der Anregung genannten Flächen 
sind sehr klein und aufgrund der Maß-
stabsebene des Regionalplans (Planun-
schärfe, Rechtsverbindlichkeit im Maß-
stab 1:50.000) sowie der kommunalen 
Planungshoheit des Oberzentrums Fried-
richshafen ist es aus Sicht des Regional-
verbands nicht geboten, diese Flächen 

Keine Berücksichtigung 
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herum bebaut wird, sind sie ökologisch weit weni-
ger wertvoll. Deshalb sollte auch die Umgebung ei-
ner großen Streuobstwiese durch Grünzüge/-zäsu-
ren geschützt werden. Südöstlich von Efrizweiler: 
Ausweitung des Grünzuges, sodass die große 
Streuobstwiese darin liegt. Hier liegt außerdem eine 
Kernfläche des Biotopverbundes mittlerer Standorte 
(s. LUBW-Karte unten) Südwestlich. westlich und 
nordwestlich von Kreuzäcker: die Grünzäsur 
schützt nur einen Teil der im SW gelegenen Streu-
obstwiesen. Diese Grünzäsur oder der Grünzug 
sollte soweit ausgeweitet werden, dass die Streu-
obstwiesen um Kreuzäcker geschützt sind. Auch 
hier liegen Kernflächen und Kernräume des Bio-
topverbundes mittlerer Standorte (s.u.) Nördlich des 
Friedhofes: Unklar, ob die Grünzäsur die Streuobst-
wiesen beinhaltet. Die gesamte Fläche innerhalb 
der Bachschlinge hat lt. FNP Ökopool- Potential 
und ist als Geschützter Grünbestand geplant. Aus 
beiden Gründen sollte die Grünzäsur die gesamte 
Fläche bis zur Bebauung umfassen." 

mit einem Regionalen Grünzug zu überla-
gern. Viele Kernflächen des Biotopver-
bunds mittlerer Standorte nach dem Fach-
plan landesweiter Biotopverbund sind zu 
klein, um diese auf der regionalen Maß-
stabsebene zu sichern. Die Prüfung der 
naturschutzfachrechtlichen Wertigkeit, die 
Erfüllung diesbezüglicher gesetzlicher 
Vorgaben und ggf. die Sicherung der Flä-
chen ist Aufgabe nachgelagerter Pla-
nungsebenen. Ebenso ist es nach § 22 
Abs. 2 NatSchG Aufgabe der Städte und 
Gemeinden, den Biotopverbund zu be-
rücksichtigen und umzusetzen. 

II.801, 
IV.0013 

3.1.1, 3.2.1 "Übersichts-Karte A zu 1. Flurname Grivitten – im 
Sprachgebrauch auch „Siechenwiesen“. Im vorlie-
genden Entwurf des Regionalplanes ist nicht er-
kannt: Hier befindet sich ein Feuchtgebiet, eine wei-
tere Entwicklung der Wohnbebauung nach Westen 
ist aufgrund der faunistischen Kartierungen nicht 
möglich. Beleg durch den Auszug des nachstehen-
den Gutachtens 
Auszugsweise aus: „Faunistisches Gutachten Grivi-
ten in Markdorf“, 365° freiraum + umwelt Seite 42 
von 45 6. Zusammenfassung der Ergebnisse des 
faunistischen Gutachtens Das Untersuchungsgebiet 
(ca. 4,7 ha) und insbesondere der Feuchtbiotop-
komplex (ca. 1,25 ha) sowie die randliche Gehölz-
strukturen sind in Bezug auf den Arten- und Bio-
topschutz von lokal bis regional hoher Bedeutung. 

Aufgrund der kommunalen Planungsho-
heit wird hier der Stadt Markdorf Entwick-
lungsspielraum gegeben. Die Prüfung der 
naturschutzfachrechtlichen Wertigkeit, die 
Erfüllung diesbezüglicher gesetzlicher 
Vorgaben und ggf. die Sicherung der Flä-
chen ist Aufgabe nachgelagerter Pla-
nungsebenen. Ebenso ist es nach § 22 
Abs. 2 NatSchG Aufgabe der Städte und 
Gemeinden, den Biotopverbund zu be-
rücksichtigen und umzusetzen. 

Keine Berücksichtigung 
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Die hohe Bedeutung bedingt eine hohe Empfind-
lichkeit gegenüber Verlust und Beeinträchtigungen 
durch Bebauung und Versiegelung. Dies wiederum 
führt zu einem hohen natur und artenschutzfachli-
chen Konfliktpotenzial. Die hohe Wertigkeit ist 
durch die Schutzwürdigkeit des Großseggen-Rieds 
und des Vorkommens europarechtlich geschützter 
und national streng geschützter wertgebender Tier-
arten begründet. Eine Bebauung und Versiegelung 
der Riedsenke ist naturschutzrechtlich daher nur 
schwer realisierbar. Es wäre ein erheblicher Aus-
gleichs- und Kompensationsaufwand erforderlich, 
um erhebliche Beeinträchtigungen der nach An-
hang II und IV geschützten Fledermausarten, der 
Gelbbauchunke, der Zauneidechse, des Nachtker-
zenschwärmers und der vorkommenden Vogelarten 
sowie des nach § 33 NatSchG geschützten Biotops 
zu vermeiden. Der zu erwartende sehr hohe Aus-
gleichs- und Kompensationsbedarf in Kombination 
mit so genannten CEF-Maßnahmen (Continuous 
ecological functionality-measures = vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen) zur Herstellung von Er-
satzlebensräume wäre/ist mit einem unverhältnis-
mäßig hohen Zeit- und Kostenaufwand verbunden. 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erfordern ei-
nen ausreichenden zeitlichen Vorlauf und die Ver-
fügbarkeit geeigneter Flächen in erreichbarer Nähe 
zur Herstellung qualitativ gleichwertiger Ersatzle-
bensräume. Sofern notwendige artenschutzrechtli-
che Maßnahmen nicht umsetzbar sind, bzw. nicht 
zum gewünschten Erfolg führen wäre ein Vorhaben 
nur mit einem Ausnahmeverfahren gem. § 45 (8) 
BNatSchG beim zuständigen Regierungspräsidium 
möglich. Allerdings ist fraglich, ob die Ausnahmevo-
raussetzungen in jedem Fall gegeben wären. Der 
Verlust des nach §33 NatSchG geschützten Biotops 
ist gleichartig und gleichwertig zu ersetzen. D.h. es 
muss an anderer Stelle wieder ein Großseggen-
Ried in gleicher Ausdehnung und Qualität wie die 
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Verlustfläche hergestellt werden (Ausnahmeantrag 
gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG erforderlich). Auf-
grund der zahlreichen, nur schwer überwindbaren, 
naturschutz- und artenschutzrechtlichen Konflikte 
wird empfohlen, von einer weiteren baulichen Ent-
wicklung an dieser Stelle abzusehen. Das Plange-
biet hat durch weitere Biotoppflege und Entwick-
lungsmaßnahmen ein naturschutzfachliches Auf-
wertungspotenzial und würde sich durchaus als 
Ökokontomaßnahme eignen. (Textende) Weiter zu 
1 Außerdem weisen wir darauf hin, dass auch der 
Biotopverbund „Feuchte Standorte“ seitens des Re-
gionalplanes beachtet werden muss: 
https://udo.lubw.baden- wuerttemberg.de/public/pa-
ges/map/default/index.xhtml 
Zudem ist auch für die Flächen 1 der Biotopverbund 
„Mittlere Standort“ zu beachten (siehe nachste-
hende Karte): für 1 Biotopverbund „Mittlere Stand-
ort“ Für 1 : Aus vorgenannten Gründen fordern wir 
westlich der Markdorfer Bebauung ein Vorrangge-
biet für Naturschutz und Landschaftspflege, umge-
ben von einem Regionalen Grünzug, in den Regio-
nalplan aufzunehmen." 

II.801, 
IV.0013 

3.1.1 "Zu 2: Eine weitere fingerartige Ausuferung der Be-
bauung an den Verflachungen der östlich von Mög-
genweiler gelegenen Gehrenbergabhänge lehnen 
wir aus landschaftspflegerischen Gründen ab. Der 
Biotopverbund „Mittlere Standorte“ erfordert eine 
Ausweitung des Regionalen Grünzuges." 

Im Rahmen der Überarbeitung der Raum-
nutzungskarte nach dem 1. Anhörungs-
verfahren wurde der Regionale Grünzug 
im in der Anregung genannten Gebiet er-
weitert (Einbeziehung einer Kernfläche 
des Landesbiotopverbunds mittlerer 
Standorte). Eine Erweiterung des Regio-
nalen Grünzugs darüber hinaus ist aus 
Sicht des Regionalverbands aufgrund der 
kommunalen Planungsautonomie nicht 
geboten. Viele Kernflächen des Biotopver-
bunds mittlerer Standorte nach dem Fach-
plan landesweiter Biotopverbund sind zu 
klein, um diese auf der regionalen Maß-
stabsebene zu sichern. Die Prüfung der 

Keine Berücksichtigung 
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naturschutzfachrechtlichen Wertigkeit, die 
Erfüllung diesbezüglicher gesetzlicher 
Vorgaben und ggf. die Sicherung der Flä-
chen ist Aufgabe nachgelagerter Pla-
nungsebenen. Ebenso ist es nach § 22 
Abs. 2 NatSchG Aufgabe der Städte und 
Gemeinden, den Biotopverbund zu be-
rücksichtigen und umzusetzen. 

II.801, 
IV.0013 

3.1.2 "Zu 3: Das Offenland zwischen Steibensteg und 
Leimbach ist im bisherigen Regionalplan mit einer 
Grünzäsur belegt. Dies hat dazu geführt, dass die 
Ortsteile als Siedlungseinheiten erhalten blieben, 
die Entwicklung hin zum Siedlungsbrei wurde 
dadurch verhindert. In dem jetzt vorliegenden Plan-
Entwurf vermissen wir eine Grünzäsur. Diese er-
achten wir als unverzichtbar. Außerdem ist der Bio-
topverbund „Mittlere Standorte“ zu beachten: Karte 
zu 3" 

Auf der Fläche besteht bereits ein SO 
Camping im FNP, die Restfläche ist für 
die Sicherung durch eine Grünzäsur auf 
regionalplanerischer Ebene (Planun-
schärfe) zu klein. Die Prüfung der natur-
schutzfachrechtlichen Wertigkeit, die Er-
füllung diesbezüglicher gesetzlicher Vor-
gaben und ggf. die Sicherung der Fläche 
ist Aufgabe nachgelagerter Planungsebe-
nen. 

Keine Berücksichtigung 

II.801, 
IV.0013 

3.1.1 "Wir begrüßen die Erweiterung der Grünzüge zwi-
schen Kippenhausen und Immenstaad." 

die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 

II.801, 
IV.0013 

3.1.1 "Eine Beibehaltung der Grünzüge südwestlich der K 
7745 und der Grünzug zwischen dem Friedhof, der 
K 7745, der B31 und dem Kogenbach ist zwingend 
notwendig. Begründung: Die Verschmelzung der 
Orte Kippenhausen und Immenstaad soll vermie-
den und der landesweite Biotopverbund berücksich-
tigt werden. Auch der Grünzug südlich des Bauge-
bietes Hardt-Horn wird begrüßt und sollte beibehal-
ten werden. Begründung: Die Fläche ist nicht geeig-
net und wird nicht benötigt für die Ausschöpfung 
von Nachverdichtungspotentialen. Vielmehr besteht 
öffentliches Interesse bezüglich eines möglichst of-
fenen Uferbereichs und der Biotopverbund entlang 
des Ufers muss weitgehend erhalten und geschützt 
bleiben. Das folgende Satellitenbild zeigt, dass es 

Eine Festlegung eines Regionalen Grün-
zugs auf den in der Anregung genannten 
Flächen findet nicht statt. Aufgrund der 
kommunalen Planungshoheit wird hier der 
Gemeinde Immenstaad a. B. Entwick-
lungsspielraum gegeben. Viele Kernflä-
chen des Biotopverbunds mittlerer Stand-
orte nach dem Fachplan landesweiter Bio-
topverbund sind zu klein, um diese auf 
der regionalen Maßstabsebene zu si-
chern. Die Prüfung der naturschutzfach-
rechtlichen Wertigkeit, die Erfüllung dies-
bezüglicher gesetzlicher Vorgaben und 
ggf. die Sicherung der Flächen ist Auf-
gabe nachgelagerter Planungsebenen. 

Kenntnisnahme 
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im westlichen Siedlungsbereich von Immenstaad 
genügend innere Bauflächen gibt, die vorerst be-
hutsam nachverdichtet werden könnten." 

Ebenso ist es nach § 22 Abs. 2 NatSchG 
Aufgabe der Städte und Gemeinden, den 
Biotopverbund zu berücksichtigen und 
umzusetzen. 

II.801, 
IV.0013 

3.1.1 "Die Grünzüge zwischen Siedlung und der B 31 
müssen ebenfalls erweitert werden – Kernzonen 
des Biotopverbunds und geschützte Streuobstbe-
stände müssen so abgesichert werden." 

Eine Festlegung eines Regionalen Grün-
zugs auf den in der Anregung genannten 
Flächen findet nicht statt. Aufgrund der 
kommunalen Planungshoheit wird hier der 
Gemeinde Immenstaad Entwicklungs-
spielraum gegeben. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass viele Streuobstwiesen auf-
grund der Planunschärfe des Regional-
plans zu klein sind, um sie mit Vorrangge-
bieten wie Regionalen Grünzügen zu 
überlagern. Die Prüfung der naturschutz-
fachrechtlichen Wertigkeit, die Erfüllung 
diesbezüglicher gesetzlicher Vorgaben 
und ggf. die Sicherung der Flächen ist 
Aufgabe nachgelagerter Planungsebenen. 
Ebenso ist es nach § 22 Abs. 2 NatSchG 
Aufgabe der Städte und Gemeinden, den 
Biotopverbund zu berücksichtigen und 
umzusetzen. 

Keine Berücksichtigung 

II.801, 
IV.0013 

3.1.1 "Zu 5 (siehe Übersichts-Karte B, Riedheim West). 
Diese Fläche würde bei einer Bebauung den Mark-
dorfer Siedlungskörper fingerartig in die Landschaft 
hineintreiben. Dies entspricht nicht den landschafts-
pflegerischen Bemühungen und ist abzulehnen. 
Auch der Biotopverbund "Mittlere Standorte" – 
siehe Karte bei 4 - ist zu beachten" 

Eine Festlegung eines Regionalen Grün-
zugs auf den in der Anregung genannten 
Flächen findet nicht statt. Die Bebauung 
ist bereits heute fingerartig und aus Sicht 
des Regionalverbands ist eine Sicherung 
des Biotopverbunds an dieser Stelle nicht 
zwingend. Aufgrund der kommunalen Pla-
nungshoheit wird hier der Stadt Markdorf 
Entwicklungsspielraum gegeben. Die Prü-
fung der naturschutzfachrechtlichen Wer-
tigkeit, die Erfüllung diesbezüglicher ge-
setzlicher Vorgaben und ggf. die Siche-

Keine Berücksichtigung 
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rung der Flächen ist Aufgabe nachgela-
gerter Planungsebenen. Ebenso ist es 
nach § 22 Abs. 2 NatSchG Aufgabe der 
Städte und Gemeinden, den Biotopver-
bund zu berücksichtigen und umzusetzen. 

II.801, 
IV.0013 

3.1.1 "b) Grünzug zwischen Langenargen Hauptort und 
Langenargen Bierkeller 
Wir beantragen, den südlich des Sportplatzbereichs 
Bierkeller gelegenen landwirtschaftlichen Bereich in 
den Grünzug mit aufzunehmen. Begründung: Diese 
Fläche ist von hohem landwirtschaftlichem Wert 
und war bislang landwirtschaftliche Vorrangfläche. 
Sie ist zudem Teil des Freilandkorridors zwischen 
dem Hauptort Langenargen und dem Ortsteil Bier-
keller. Dieser Korridor würde durch eine Bebauung 
der Fläche stark reduziert, Eine solche Zerschnei-
dung der freien Landschaft widerspricht jedoch der 
gesetzlichen Zielsetzung (z.B. Raumordnungsge-
setz, 2008) und würde den Biotopverbund erheblich 
beeinträchtigen. Da Langenargen eine Gemeinde 
ist, deren Entwicklung sich an der Eigenentwicklung 
bemisst, ist eine bauliche Entwicklung in diesem 
Bereich auch nicht nachvollziehbar. Als Gemeinde 
im Uferbereich des Bodensees ist Langenargen zu-
dem verpflichtet, in besonderem Maße sparsam mit 
der freien Landschaft umzugehen. Eine Zerschnei-
dung der Landschaft durch Parkplätze oder Wohn-
mobil-Stellflächen, wie bisher im Rahmen der Flä-
chennutzungsplanung für die Fläche angedeutet, ist 
mit dieser Vorgabe nicht vereinbar." 

Im in der Anregung genannten Gebiet 
wird kein Regionaler Grünzug festgelegt, 
aus folgenden Gründen: wichtiger Ent-
wicklungsbereich zur Erweiterung des 
Sport- und Freizeitgeländes, es verbleibt 
noch eine Zäsur zw. Langenargen und 
Tuniswald 

Keine Berücksichtigung 

II.801, 
IV.0013 

3.1.1 "Wir beantragen, den Bereich nordöstlich des Ge-
werbegebietes von Langenargen in den Grünzug 
mit aufzunehmen. Begründung: Das Gewerbege-
biet von Langenargen wird am nordöstlichen Rand 
durch Ausgleichsflächen begrenzt, welche als 
Streuobstwiesen ausgewiesen bzw. angelegt sind 

Im in der Anregung genannten Gebiet 
werden kein Regionaler Grünzug und kein 
Vorranggebiet für Naturschutz und Land-
schaftspflege festgelegt, weil es sich um 
den letzten in Langenargen verbleibenden 
Entwicklungsbereich für Gewerbe handelt. 

Keine Berücksichtigung 
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und daher in besonderem Maße zu schützen sind 
(u.a. Biotopstärkungsgesetz). Die Flächen haben 
eine wichtige biotopvernetzende Funktion in einem 
Bereich, der durch eine zunehmende Intensivierung 
und Lebensraumverluste gekennzeichnet ist. Die 
Flächen dienen dauerhaft dem Ausgleich der Ein-
griffe durch das Gewerbegebiet. Sie stellen gemäß 
der Bauleitplanung den endgültigen Abschluss der 
Bebauung in diesem Bereich dar." 

Die Prüfung der naturschutzfachrechtli-
chen Wertigkeit, die Erfüllung diesbezügli-
cher gesetzlicher Vorgaben und ggf. die 
Sicherung der Flächen ist Aufgabe nach-
gelagerter Planungsebenen. Ebenso ist 
es nach § 22 Abs. 2 NatSchG Aufgabe 
der Städte und Gemeinden, den Bio-
topverbund zu berücksichtigen und umzu-
setzen. 

II.801, 
IV.0013 

3.1.2 "c) Langenargen a) Grünzäsur nördlich von Lan-
genargen 
Wir beantragen, den Grünzug bzw. die Grünzäsur 
bis an den Mooser Weg auszudehnen (im auf der 
Karte rot umrandeten Bereich). Die unbebauten 
Flächen in diesem Bereich sind überwiegend Aus-
gleichsflächen und Streuobstwiesen, welche in be-
sonderem Maße zu schützen sind (u.a. Biotopstär-
kungsgesetz). Damit wird zudem ein landschaftlich 
sehr bedeutsamer und empfindlicher Bereich des 
engeren Bodenseeufers geschützt. Eine weitere 
Bebauung in diesem Bereich würde den Zielen des 
LEP (2002) widersprechen, in dem festgelegt ist, 
dass die engere Uferzone von weiterer Bebauung 
und Verdichtung freizuhalten ist (PS 6.2.4, LEP 
2021." 

Die in der Anregung genannte Fläche ist 
sehr klein und aufgrund der Maßstabs-
ebene des Regionalplans (Planunschärfe, 
Rechtsverbindlichkeit im Maßstab 
1:50.000) ist es aus Sicht des Regional-
verbands nicht geboten, diese Fläche mit 
einer Grünzäsur zu überlagern. Viele 
Kernflächen des Biotopverbunds mittlerer 
Standorte nach dem Fachplan landeswei-
ter Biotopverbund sind zu klein, um diese 
auf der regionalen Maßstabsebene zu si-
chern. Die Prüfung der naturschutzfach-
rechtlichen Wertigkeit, die Erfüllung dies-
bezüglicher gesetzlicher Vorgaben und 
ggf. die Sicherung der Flächen ist Auf-
gabe nachgelagerter Planungsebenen. 
Ebenso ist es nach § 22 Abs. 2 NatSchG 
Aufgabe der Städte und Gemeinden, den 
Biotopverbund zu berücksichtigen und 
umzusetzen. 

Keine Berücksichtigung 

II.801, 
IV.0013 

3.1.2 "Landschaftsschutzgebiet Württembergisches Bo-
denseeufer: Teilbereich FN West: Das Landschafts-
schutzgebiet Württembergisches Bodenseeufer - 
Teilbereich Friedrichshafen-West ist zum größten 
Teil nicht Bestandteil eines Grünzuges oder 
Grünzäsur (außer einem kleinen Gebiet ganz im 
Westen und dem Seemooser Wäldchen in der 

Eine Festlegung des gesamten Gebiets 
als Grünzäsur ist aus Sicht des Regional-
verbands nicht möglich aus folgenden 
Gründen: viele Teilflächen sind zu klein, 
um diese auf regionalplanerischer Ebene 
zu sichern (Planunschärfe). Andere Flä-
chen sind bereits stark baulich überprägt, 

Keine Berücksichtigung 
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Mitte) – s. Karten unten. Entgegen den Aussagen in 
der Abwägung der Einwendungen (s. rechts), ha-
ben wir nirgends eine Begründung gefunden, wa-
rum dies so ist. U. E. muss das gesamte Land-
schaftsschutzgebiet als Grünzäsur festgelegt wer-
den. Die Fläche ist wichtig „zur Gliederung der 
Stadtlandschaft und des ländlichen Siedlungsraums 
(Vermeidung von Zersiedelung) sowie zur Erhal-
tung siedlungsnaher Freiflächen“ in diesem Be-
reich. Da dieses Landschaftsschutzgebiet in der 
Vergangenheit durch zahlreiche Eingriffe (Baumaß-
nahmen, Baumfällungen usw.) schon stark beein-
trächtigt wurde und weitere Beeinträchtigungen dro-
hen, ist ein weiterer Schutz dringend nötig. 
Entsprechendes gilt für das Landschaftsschutzge-
biet Württembergisches Bodenseeufer östlich von 
Friedrichshafen. 
Entsprechendes gilt für das Landschaftsschutzge-
biet Höhe 493,8 südlich Tettnang bei Schäferhof" 

daher macht die Überlagerung mit einer 
Grünzäsur, welche gem. PS 3.1.2 Regio-
nalplan Anhörungsentwurf 2020 dem 
Schutz von Freiräumen vor Bebauung 
dient, nach dem Konzept des Regional-
plans keinen Sinn. Unter anderem werden 
Flächen, für welche eine siedlungsbezo-
gene Darstellung im FNP vorhanden ist, 
grundsätzlich nicht mit Festlegungen der 
regionalen Freiraumstruktur des Regional-
plans überlagert. Das Landschaftsschutz-
gebiet ist weiterhin auf nachgelagerten 
Planungsebenen zu beachten. 

II.801, 
IV.0013 

3.1.1 "e) Grubbühl (Kreis Sigmaringen): Der regionale 
Grünzug würde durch dieses Baugebiet unterbro-
chen. Wir sollten deshalb fordern, dass der regio-
nale Grünzug auch das geplante Baugebiet ein-
schließt. Es handelt sich um eine sehr wertvolle 
Streuobstwiese. In Sigmaringendorf ist die Fläche 
Grubbühl II für eine Wohnbebauung vorgesehen. 
Es handelt sich dabei um eine ökologisch wertvolle 
Streuobstwiese. Auf der Fläche steht eine Anzahl 
alter Obstbäume mit Höhlen, die verschiedenen 
Tieren als Lebensraum dienen. Das Gebiet wird 
von verschiedenen Fledermausarten als Nahrungs-
habitat und vermutlich auch als Bruthabitat genutzt. 
Außerdem wurden dort 13 Individuen der FFH IV 
Art Zauneidechse nachgewiesen. Das Gebiet sollte 
deshalb als Wohnbaufläche gestrichen werden". 

Bestehende siedlungsbezogene bauleit-
planerische Festsetzungen werden im Re-
gionalplan grundsätzlich nicht mit Festle-
gungen der regionalen Freiraumstruktur 
überlagert. Die Prüfung der naturschutz-
fachrechtlichen Wertigkeit, die Erfüllung 
diesbezüglicher gesetzlicher Vorgaben 
und ggf. die Sicherung der Flächen ist 
Aufgabe nachgelagerter Planungsebenen. 
Ebenso ist es nach § 22 Abs. 2 NatSchG 
Aufgabe der Städte und Gemeinden, den 
Biotopverbund zu berücksichtigen und 
umzusetzen. 

Keine Berücksichtigung 
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II.801, 
IV.0013 

3.1.1 "Im Grundsatz stimmen wir der künftigen Struktur 
zu. Wir begrüßen die Einbeziehung des landeswei-
ten Biotopverbunds in die regionalen Grünzüge und 
die Vorrangflächen für den Naturschutz." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen 

Kenntnisnahme 

II.801, 
IV.0013 

3.1 Im Detail werden auf mehreren Gemarkungen Än-
derungsvorschläge für die Abgrenzung der regiona-
len Grünstruktur gemacht. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf die Behand-
lung der räumlich konkreten Anregungen 
verwiesen. 

Kenntnisnahme 

II.801, 
IV.0013 

3.1.1 "Jettenhausen: Wir begrüßen die Ausweitung des 
Grünzugs bis an den Rand des geplanten Vorrang-
gebietes. Das Vorranggebiet für Wohnungsbau 
selbst hat aber seine Größe behalten. Es sollte ver-
kleinert werden und der nördlich verlaufende Grün-
zug verbreitert werden. Begründung: siehe "Vor-
ranggebiete Wohnbebauung" 

Das Vorranggebiet für den Wohnungsbau 
dient der Deckung des regionsweiten Be-
darfs an Wohnbauflächen. Seine Lage 
und Größe ist das Ergebnis eines umfas-
senden Abwägungsprozesses, bei dem 
alle auf regionaler Ebene erkennbaren 
Belange untereinander und gegeneinan-
der abgewogen wurden. Aus Sicht des 
Regionalverbands ist das Vorranggebiet 
für den Wohnungsbau im in der Anregung 
genannten Gebiet erforderlich zur De-
ckung des Bedarfs erforderlich. Eine 
Rücknahme des Vorranggebiets für den 
Wohnungsbaus sowie eine Erweiterung 
des Regionalen Grünzugs erfolgt daher 
nicht. Die Prüfung der naturschutzfach-
rechtlichen Wertigkeit, die Erfüllung dies-
bezüglicher gesetzlicher Vorgaben und 
ggf. die Sicherung der Flächen ist Auf-
gabe nachgelagerter Planungsebenen. 
Ebenso ist es nach § 22 Abs. 2 NatSchG 
Aufgabe der Städte und Gemeinden, den 
Biotopverbund zu berücksichtigen und 
umzusetzen. 

 Keine Berücksichtigung 

II.804-1 3.1 "Sehr bedenklich ist die oft weitgehende Zurück-
drängung der Grünzüge und der Grünzäsuren .Das 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf Anlage 4 zur 

Keine Berücksichtigung 
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eröffnet Möglichkeiten für einen erleichterten, künfti-
gen, über die jetzige Planungen hinausgehenden 
Landschaftsverbrauch, verbunden mit dem Verlust 
an Natur- und Naherholungsräumen." 

Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

II.804-1 3.1.1 Stellungnahme, das Ablachtal westlich von Mengen 
(Ennetach) sei nicht ausreichend als Regionaler 
Grünzug geschützt (Naherholung, HQ100, Vogel-
vorkommen, Kaltluftschneise) 

Die Festlegung eines Regionalen Grün-
zugs auf den in der Anregung genannten 
Flächen findet nicht statt. Aufgrund der 
kommunalen Planungshoheit wird hier der 
Stadt Mengen Entwicklungsspielraum ge-
geben. Die Prüfung der naturschutzfach-
rechtlichen Wertigkeit und anderer Be-
lange, die Erfüllung diesbezüglicher ge-
setzlicher Vorgaben und ggf. die Siche-
rung der Flächen ist Aufgabe nachgela-
gerter Planungsebenen. 

Keine Berücksichtigung 

II.804-1 3.1.1 "Der Bereich nördlich des Gemeindeverbindungs-
weges Mengen-Bremen, beim Waldeck, ist mit sei-
nen naturschutzrelevanten Landschaftselementen 
geeignet für einen Biotopverbund zwischen dem 
Grünzug Mengener/Beizkofer Ried und dem Vor-
ranggebiet für besondere Waldfunktionen und über 
das Schwärzertal zum Ablachtal. Er sollte als Grün-
zug ausgewiesen werden." 

Aus Sicht des Regionalverbands erfüllt 
das in der Anregung genannte Gebiet 
nicht die erforderlichen Kriterien für eine 
Festlegung als Regionaler Grünzug. Zu 
den Schutzzwecken der Regionalen 
Grünzüge wird auf PS 3.1.0 Regionalplan 
Anhörungsentwurf 2020 und die zugehö-
rige Begründung verwiesen. Die Anre-
gung wird nicht berücksichtigt. 

Keine Berücksichtigung 

II.804-2 3.1.1 "Wir beantragen, den südlich des Ortsteils Bierkel-
ler / Tuniswald (bzw. südlich des Sportzentrums) 
gelegenen landwirtschaftlichen Bereich, der bislang 
landwirtschaftliche Vorrangfläche ist, in den Grün-
zug mit aufzunehmen" 

Im in der Anregung genannten Gebiet 
wird kein Regionaler Grünzug festgelegt, 
aus folgenden Gründen: wichtiger Ent-
wicklungsbereich zur Erweiterung des 
Sport- und Freizeitgeländes von Langen-
argen, es verbleibt noch eine aus Sicht 
des Regionalverbands ausreichende Zä-
sur zw. Langenargen und Tuniswald. 

Keine Berücksichtigung 
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II.804-2 3.1.1 "Die artenschutzrechtlichen Überprüfungen bzw. 
naturschutzfachlichen Begutachtungen des Be-
reichs Kapellenesch-Haslach Kressbronn haben er-
geben, dass diese Fläche sich nicht für eine Bebau-
ung eignet. Wir beantragen daher, dass diese Flä-
che konsequenter Weise in den Grünzug mit aufge-
nommen wird." 

Im in der Anregung genannten Gebiet 
wird kein Regionaler Grünzug festgelegt, 
aus folgenden Gründen: Entwicklungs-
spielraum soll den Gemeinden weiterhin 
erhalten bleiben (s. geplante Festlegung 
des FNP). Die Prüfung der naturschutz-
fachrechtlichen Wertigkeit, die Erfüllung 
diesbezüglicher gesetzlicher Vorgaben 
und ggf. die Sicherung der Flächen ist 
Aufgabe nachgelagerter Planungsebenen.  

Keine Berücksichtigung 

II.804-2 3.1.1, 3.2.1 "Wir beantragen die Beibehaltung des bisher gel-
tenden Grünzugs im Bereich der ehemaligen Bo-
dan-Werft (v.a. Flurstück 1773) in Kressbronn und 
die Aufnahme der Fläche als Vorranggebiet für Na-
turschutz und Landschaftspflege." 

Die Herausnahme des Regionalen Grün-
zugs im Bereich des Bodan-Areals be-
rücksichtigt die im genehmigten Flächen-
nutzungsplan aus dem Jahr 1980 festge-
legte gewerbliche Baufläche. Da eine ge-
werbliche bauliche Nutzung dieser Fläche 
nicht mit den Zielen der Regionalen Grün-
züge/Grünzäsuren vereinbar ist, folgt die 
Herausnahme dieses Bereichs aus dem 
Regionalen Grünzug der aktuellen 
Rechtssituation. Sie bestimmt jedoch 
nicht die spätere Nutzung des Gebiets.  

Keine Berücksichtigung 

II.804-2 3.1 "Wir beantragen, den Grünzug bzw. die Grünzäsur 
sowie die Vorrangfläche für Naturschutz und Land-
schaftspflege bis an den Mooser Weg auszudehnen 
(im auf der Karte rot umrandeten Bereich)." 

Die in der Anregung genannte Fläche ist 
sehr klein und aufgrund der Maßstabs-
ebene des Regionalplans (Planunschärfe, 
Rechtsverbindlichkeit im Maßstab 
1:50.000) ist es aus Sicht des Regional-
verbands nicht geboten, diese Fläche mit 
einer Grünzäsur zu überlagern. Viele 
Kernflächen des Biotopverbunds mittlerer 
Standorte nach dem Fachplan landeswei-
ter Biotopverbund sind zu klein, um diese 
auf der regionalen Maßstabsebene zu si-
chern. Die Prüfung der naturschutzfach-
rechtlichen Wertigkeit, die Erfüllung dies-
bezüglicher gesetzlicher Vorgaben und 

Keine Berücksichtigung 
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ggf. die Sicherung der Flächen ist Auf-
gabe nachgelagerter Planungsebenen. 
Ebenso ist es nach § 22 Abs. 2 NatSchG 
Aufgabe der Städte und Gemeinden, den 
Biotopverbund zu berücksichtigen und 
umzusetzen. 

III.013 3.1.1 "der Abwasserverband Lipbach-Bodensee erhebt 
keine Einwendungen zur Forstschreibung des Regi-
onalplans Bodensee-Oberschwaben - 2. Anhörung. 
Gerne geben wir noch den Hinweis, dass die Klär-
anlage Lipbach-Bodensee in Immenstaad (beste-
hend seit 1969) nicht im Katasterplan aufgeführt 
wurde, die Bauwerke sind nicht im Plan ersichtlich. 
Über einen Teilbereich der bebauten Kläranlagen-
fläche verläuft ein Regionaler Grünzug, dieser darf 
einer zukünftigen Erweiterung im Inneren der Klär-
anlagenfläche nicht entgegenstehen. " 

Die Ausführungen werden mit Verweis auf 
PS 3.1.1 Z (3) Regionalplan Anhörungs-
entwurf 2020 zur Kenntnis genommen 
(Spiegelstrich bezüglich technischer Infra-
struktur). 

Kenntnisnahme 

III.046 + 
III.047 

3.1.1 "Freiflächen und Photovoltaik: Gerade im Hinblick 
auf Freiflächensolarenergieanlagen in regionalen 
Grünzügen, die unter ganz bestimmten Vorausset-
zungen ausnahmsweise möglich sind, wird die Er-
forderlichkeit einer solchen Ausnahmeregelung da-
mit begründet, dass dem Ausbau der Nutzung der 
Solarenergie als regenerativen Energieträger in der 
Region substanzieller Raum eingeräumt werden 
müsste. Konsequent wird in der Folge eingeräumt, 
dass Raumnutzungskonflikte zwischen land- und 
forstwirtschaftlicher Nutzung im Zusammenhang mit 
der Nutzung regenerativer Solarenergie in Grünzü-
gen lediglich minimiert werden könnten:... Die Ener-
giewende kann nach diesseitigem Verständnis aber 
nur gelingen, wenn die Anliegen des ländlichen 
Raumes, der Grundstückseigentümer und der 
Landwirtschaft und die Bedürfnisse und Erforder-
nisse der Agrarstruktur berücksichtigt werden. Mit 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf Anlage 5 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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Blick auf die Errichtung von großflächigen Photovol-
taikanlagen in der freien Landschaft erfolgt eine 
Umwidmung vormals naturnaher landwirtschaftlich 
genutzter in siedlungsbezogene Flächen - auch 
wenn es mittlerweile Agrophotovoltaikprojekte gibt. 
Im Energiekonzept Baden-Württemberg 2020 wird 
zu Freiflächenanlagen für Photovoltaik in diesem 
Zusammenhang folgendes ausgeführt: „In Anbe-
tracht der begrenzten Flächenressourcen im dicht 
besiedelten Baden-Württemberg sollten Photovolta-
ikanlagen nach Auffassung der Landesregierung 
vornehmlich auf Dächern und an Fassaden und nur 
in begründeten Ausnahmefällen auf Freiflächen, z. 
B. auf Deponien, installiert werden. Nicht nur die 
„besten" landwirtschaftlichen Flächen, sondern 
grundsätzlich ertragreiche Flächen sollten insoweit 
nur im notwendigen Umfang, d.h. möglichst nicht 
für derlei Zwecke in Anspruch genommen werden." 

III.046-1 3.1.1 "2. Insofern ist die Ausweisung von regionalen 
Grünzügen im gesamten Gebiet nicht ausreichend. 
Ausweislich des Textteils Ziffer 3.1.0 Ziffer 2 sollen 
nur die „besten landwirtschaftlichen Standorte" ge-
sichert werden. Gemäß Ziffer 3.1.0 Ziffer 3 sollen 
nur „leistungsfähige Produktionsflächen für die 
Landwirtschaft" gesichert werden. Mit dieser Defini-
tion können wir uns überhaupt nicht einverstanden 
erklären, verschiebt sich doch die Skala, was „die 
besten Produktionsflächen" sind, mit jedem Verlust 
minderwertigerer landwirtschaftlicher Fläche weiter 
nach oben." 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 7 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 

III.046-1 3.1.1 "3. In regionale Grünzügen nach Ziffer 3.1.1 des 
Textteils zur Planung sollen zwar standortgebun-
dene bauliche Anlagen der Land- und Forstwirt-
schaft weiter zulässig sein, jedoch nur "ausnahms-
weise" und nur dann, wenn keine zumutbaren Pla-
nungsalternativen bestehen, Schutzziele nach PS 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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3.1.0 nicht beeinträchtigt werden und keine weite-
ren Festlegungen des Regionalplans entgegenste-
hen. Wir sehen hier eine erhebliche Erschwerung 
von landwirtschaftlichen Bauten, und bitten hier da-
rum, für landwirtschaftliche Bauten weitergehende 
Öffnungsmöglichkeiten zuzulassen.“ 

III.046-1 3.1.1 "Hinsichtlich der Zulässigkeit von Freiland-PV-Anla-
gen in regionalen Grünzügen ist die Regelung in 
Ziffer 3.1.1 Ziffer 4 wiederum nur hinsichtlich der 
„besten landwirtschaftlichen Standorte" für uns 
nicht ausreichend, da hier der Willkür Tür und Tor 
geöffnet wird. Für einen landwirtschaftlichen Betrieb 
ist jeder Hektar Betriebsfläche notwendig." 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men und es wird auf Anlage 5 zur Sy-
nopse (https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 

III.046-
1_1 

3.1.1 "Mit Schrecken musste ich feststellen, dass in der 
Gemeinde Hagnau eine sehr große Weinbaufläche 
aus dem regionalen Grünzug herausgenommen 
wurde. Auf den Flurstücken Hundsrücken und 
Bächler wurde eine unverhältnismäßig große Flä-
che nicht mehr als Grünzug ausgewiesen. Mit dem 
neuen Gewerbegebiet wurden aktuell über 2 ha 
Fläche aus der landwirtschaftlichen Produktion her-
ausgenommen. Dieses Zugeständnis zur dörflichen 
Weiterentwicklung ist von Seiten der Landwirtschaft 
vor dem Hintergrund von 25 Haupterwerbsbetrie-
ben und einer Gesamtgemarkungsfläche von rund 
290 ha schon entgegenkommend. Des Weiteren 
drohen uns weitere Rebflächen Verluste durch die 
B31 neu Planung. Auf den Gemarkungen Hagnau 
und Stetten auf denen sich unsere Rebflächen be-
finden. Diese Flächen sind für unsere Winzer wert-
vollstes Rebland. Wie wir in den letzten Jahren im-
mer wieder feststellen konnten nehmen durch den 
Klimawandel Spätfrostereignisse deutlich zu. Umso 
wichtiger sind für uns die See nahen Rebflächen da 
diese deutlich weniger Frostgefährdet sind und so-
mit die Existenz unserer Betriebe sichern helfen. 

Die Rücknahme des Regionalen Grün-
zugs im in der Anregung genannten Be-
reich dient der Wahrung der kommunalen 
Planungshoheit der Gemeinde Hagnau a 
.B., welche ansonsten kaum noch Ent-
wicklungspotenziale besitzt. Eine Erweite-
rung des Regionalen Grünzugs in das in 
der Anregung genannte Gebiet erfolgt da-
her nicht. 

Keine Berücksichtigung 
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Ebenso ist es für unsere Winzergenossenschaft 
wichtig lieferfähig zu bleiben um am Markt bestehen 
zu können und keine Marktanteile zu verlieren. Da-
für sind die ertragssicheren seenahen Rebflächen 
unverzichtbar. Wir bitten Sie daher dies bei Ihrer 
Planung zu berücksichtigen und größten Wert auf 
den Schutz dieser unwiederbringlichen Flächen zu 
legen." 

III.048+III.
049 

3.1.1 "Verstärkt wird der Flächenverbrauch zusätzlich 
durch die neu geschaffene Möglichkeit des Errich-
tens von Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Unsere 
Landwirtsbetriebe bekennen sich zur Energiewende 
und tragen ihren Teil zu ihr bei. Wir sehen aller-
dings die Notwendigkeit, PV-Anlagen prioritär auf 
Dächern oder anderen bereits versiegelten Flächen 
zu errichten. Photovoltaikanlagen in der Fläche sol-
len nur im absoluten Ausnahmefall errichten wer-
den können. Letztlich gehören alle landwirtschaft-
lich genutzten Flächen vor einer diesbezüglichen 
Inanspruchnahme geschützt und nicht nur die "bes-
ten" landwirtschaftlichen Flächen." 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf Anlage 5 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 

III.048+III.
049 

3.1.0 "Regionale Freiraumstruktur Wir begrüßen grund-
sätzlich, dass der Planentwurf die Notwendigkeit 
sieht, den Freiraum (und damit im Wesentlichen 
landwirtschaftlich genutzte Flächen) im Verdich-
tungsraum der Region, in Gebieten mit Verdich-
tungsansätzen oder absehbarem Siedlungsdruck 
und teilweise den benachbarten Gebieten als zu-
sammenhängende Landschaften zu schützen. Aus 
unserer Sicht gebietet dies allerdings, wie im bisher 
geltenden Regionalplan, Vorranggebiete für Land-
wirtschaft zur Sicherung der landwirtschaftlichen 
Flächen auszuweisen. Letztlich würde dadurch 
auch dem bindenden Auftrag des Landesentwick-
lungsplanes Rechnung getragen werden (LEP 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 7 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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BaWü - Planansätze 5.3.2 und 5.3.3). Einen sozu-
sagen mitgezogener Schutz der landwirtschaftli-
chen Produktionsflächen mit anderen Nutzungen 
des Freiraumes durch regionale Grünzüge und 
Grünzäsuren erachten wir nicht als ausreichend. 
Dieser Planansatz ist sicherlich gut gemeint. Er ver-
kennt aus unserer Sicht allerding s, dass es auch 
innerhalb der Freiraumstruktur konkurrierende Nut-
zungsarten gibt. Diese verschiedenen Funktionsei-
genschaften des Freiraumes lassen sich nicht im-
mer und zwangsläufig unter einen Hut bringen. 
Exemplarisch verweisen wir auf die allgemeinen 
Ziele der Freiraumstruktur in 3.1.0 III des Planent-
wurfes. Dort ist geregelt, dass die Ausweisung der 
regionalen Grünzüge und Grünzäsuren aus folgen-
den Gründen erfolgt: zur Erhaltung der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und 
der biologischen Vielfalt zur Wahrung des Land-
schaftsbildes und des Charakters der traditionellen 
Natur- und Kulturlandschaft zur Gliederung der 
Stadtlandschaft und des ländlichen Siedlungsraums 
sowie zum Erhalt siedlungsnaher Freiflächen zur 
Sicherung leistungsfähiger Produktionsflächen für 
die Landwirtschaft zur Sicherung von Gebieten für 
den vorbeugenden Hochwasserschutz Unsere land-
wirtschaftlichen Familienbetriebe sind gerade in Be-
zug auf die Flächen mit günstigen Erzeugungsbe-
dingungen auf einen expliziten Schutz dieser Flä-
chen angewiesen. Dieser Schutz ist durch den vor-
liegenden Planentwurf nicht gewährleistet. Ein sol-
cher Schutz der am besten zur Produktion geeigne-
ten Flächen, beispielsweise auf der Grundlage der 
digitalen Flurbilanz fehlt bisher." 

III.092-2, 
IV.0013 

3.1.1 "Ergänzung: Kritik an Weißen Flächen Die Festle-
gung der "weißen Flächen" um die Ortskerne 
scheint willkürlich und unbegründet. Es besteht of-
fensichtlich die Absicht den Kommunen ausrei-
chend Flächen für den Eigenbedarf zur Verfügung 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. Es 
wird auf Anlage 4 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-

Keine Berücksichtigung 
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zu stellen. In den untersuchten Gebieten um Salem 
finden sich weiße Flächen, die sich gegenüber dem 
Regionalplan von 1996 vergrößert haben. Im Be-
reich westlich von Mimmenhausen wurde sogar 
eine Grünzäsur zugunsten der weißen Fläche zu-
rückgenommen. Nördlich Neufrach wurde zwar 
konsequenterweise eine weiße Fläche im Bereich 
einer Ausgleichsfläche reduziert, aber gleichzeitig in 
den ehemaligen Grünzug hinein erweitert. Ähnliche 
Beispiele finden sich in Mühlhofen oder Markdorf. 
Der Nachweis der Veränderungen mit Hilfe der 
grobgerasterten Karte ist sehr schwierig, ungenau 
und nur in Einzelfällen möglich, deshalb wäre es die 
Aufgabe der Regionalverbandes die Größe und die 
Veränderungen der weißen Flächen für die ge-
samte Region und für jede Kommune gebietsscharf 
zu dokumentieren. Da der Regionalplan auf einem 
GIS basiert, ist die numerische Bestimmung der 
weißen Flächen für den Regionalverband leicht 
möglich. Solange diese Zahlen nicht vorliegen sind 
Flächenausweisungen für Wohnbau und Gewerbe 
nicht plausibel und damit nicht akzeptierbar." 

gen zur Synopse) verwiesen. Eine ge-
bietsscharfe Dokumentation der Verände-
rungen der "weißen Flächen" des Regio-
nalplans Anhörungsentwurfs 2020 gegen-
über dem rechtsgültigen Regionalplan 
1996 ist nicht ohne weiteres möglich, da 
z.B. die Grünzäsuren im Regionalplan 
1996 nur als Symbole dargestellt waren. 
Im Umweltbericht sind auf S. 62 für die 
gesamte Region die Veränderungen der 
Freiraumgebietsfestlegungen des Regio-
nalplan Anhörungsentwurfs 2020 gegen-
über dem Regionalplan 1996 numerisch 
dargestellt. Ein eins-zu-eins Vergleich 
zwischen dem Regionalplan 1996 und 
dem Regionalplan-Entwurf 2020 ist aus 
Sicht des Regionalverbands nicht gebo-
ten, da dem Regionalplan 2020 ein ande-
res Plankonzept und andere Planungs-
grundlagen zugrunde liegen als dem Re-
gionalplan 1996. Daher ist die geforderte 
Dokumentation aus Sicht des Regional-
verbands nicht zweckmäßig. 

III.092-2, 
IV.0013 

3.1.1 "Nach sorgfältiger Sichtung der vom Regionalver-
band in die Offenlage gebrachten Unterlagen, kann 
die Aufhebung des regionalen Grünzugs nicht 
nachvollzogen werden. Alle Gründe, die 1996 zur 
Ausweisung des Grünzugs führten, haben bis heute 
nicht an Bedeutung verloren. Vielmehr haben sie 
vor dem Hintergrund der Erwärmung durch den Kli-
mawandel mit seinen Folgen auf die Umwelt, an 
Bedeutung gewonnen. Dies bedeutet, dass der 
Grad der Verantwortung im Umgang mit diesen 
Schutzgütern enorm gestiegen ist." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf die Anlage 6 
zur Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 

III.092-3, 
IV.0013 

3.1.2 Forderung, Grünzäsur bei Hardt-Horn nicht zurück-
zunehmen: "Die Begründung der Gemeinde für die 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Die Anregung der Gemeinde 

Kenntnisnahme 
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Streichung des Grüngürtels südlich des Baugebie-
tes Hardt-Horn: „ In diesem Bereich besteht ein er-
höhtes kommunales Interesse an einer behutsamen 
Ausschöpfung  von Nachverdichtungspotentialen " 
kann von Seiten der Umweltverbände nicht nach-
vollzogen werden. Es ist nicht bekannt, dass die 
Gemeinde hier im Grundstückbesitz  ist. Das öffent-
liche Interesse besteht hingegen auf einem mög-
lichst offenen Uferbereich und der Biotopverbund 
entlang des Ufers muss weitgehendste  erhalten 
und geschützt bleiben. Das folgende Google-Bild 
zeigt, dass es im westlichen  Siedlungsbereich von 
lmmenstaad genügend innere Bauflächen gibt, die 
vorerst  behutsam nachverdichtet werden 

könnten. Vielmehr ist aus obigem Google-Bild zu 
erkennen, dass eine Bebauung südlich des Gebie-
tes Hardt-Horn keine Verdichtung, sondern eher 
eine Bebauung im Außenbereich zu Lasten von Na-
tur und Umwelt bedeuten würde, sowie zur Ein-
schränkung der öffentlichen Erholungsfunktion. 
Eine Natura 2000 Vorprüfung hat nicht stattgefun-
den (Ref. RVBO RPlan 2020 - Umweltbericht zur 
Anhörung 2020). Die entsprechende Forderung der 
Gemeinde lmmenstaad (mehrheitlich im GR am 8. 
Feb. beschlossen) ist auf der folgenden Folie der 
Gemeinderatsvorlage ersichtlich. 1.2 . Regionaler 
Grünzug bzw. Grünzäsur  am Bodenseeufer Die 
Gemeinde lmmenstaad am Bodensee bittet darum, 
die nördliche Grenze des Grünzuges südlich des 
Gebietes. Hardt-Horn" zu begradigen oder gegebe-
nenfalls zurück zu nehmen, sodass dieser einer 
möglichen Arrondierung des Bebauungsplangebie-
tes „Hardt-Horn" (insbesondere Bereich Hardthof) 
nicht entgegensteht. In diesem Bereich besteht ein 
erhöhtes kommunales Interesse an der behutsa-
men Ausschöpfung von Nachverdichtungspotenzia-
len. Beschlussantrag: Die Gemeinde lmmenstaad 

Immenstaad a. B. zur Grünzäsur bei 
Hardt Horn wurde sowohl im 1. als auch 
im 2. Anhörungsverfahren nicht berück-
sichtigt. 



   
    

240 
 

am Bodensee gibt eine Stellungnahme entspre-
chend der genannten Punkte ab. " 

III.092-3, 
IV.0013 

3.1.1 "Im 2. Anhörungsentwurf dargestellte Entfernung 
des Regionalen Grünzugs im Bereich des Immen-
staader Bauhofs sollte wieder revidiert werden" 

Im Bereich des Immenstaader Bauhofs ist 
im 2. Anhörungsentwurf Regionalplan 
2020 zwar eine geringfügige Rücknahme 
des Regionalen Grünzugs erfolgt. Gleich-
zeitig wurde der Regionale Grünzug aber 
auch im Bereich westlich der K7745 nach 
Kippenhausen großzügig erweitert. Eben-
falls erweitert wurde der Regionale Grün-
zug im Bereich des Seelbachs. Aus Sicht 
des Regionalverbands ist diese Vorge-
hensweise, auch im Hinblick auf die not-
wendige Sicherung kommunaler Hand-
lungsspielräume der Gemeinde Immen-
staad a. B., angemessen. Die Anregung 
wird nicht berücksichtigt. 

Keine Berücksichtigung 

III.092-3, 
IV.0013 

3.1.1 "Der Gemeinderat lmmenstaad hat am 8. Feb. 21 
mehrheitlich beschlossen, die Forderungen aus der 
ersten Offenlegung des Regionalplanes 2019 auf-
recht zu erhalten. Somit besteht auch weiter die 
Forderung, das Gewerbegebiet „Am Kniebach" 
nördlich der Hochhäuser Spiegelberg im jetzigen 
Plan wieder aufzunehmen. Diese Fläche wurde sei-
nerzeit aus dem FNP herausgenommen, da lmmen-
staad im Osten der Gemarkung 6 ha Gewerbeflä-
chen genehmigt bekam. Die 6 ha waren ursprüng-
lich mit einem künftigen Motorenwerk für MTU be-
gründet worden. Eine Absicht, die explizit im Lan-
desentwicklungsplan-BW (LEP) untersagt ist: In-
dustrielle Fertigungsstätten in der Bodensee-Ufer-
zone sind nicht erlaubt. (Ref. LEP 2002 , Para. 
6.2.4) Nachdem MTU nicht mehr interessiert war, 
entwickelte lmmenstaad die Grundstücke für Klein- 
und Mittelbetriebe; musste aber im Gegenzug die 
Gewerbefläche „Am Kniebach" im FNP streichen. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Der in der Anregung genann-
ten Forderung seitens der Gemeinde Im-
menstaad a. B. wird auch in der Abwä-
gung des 2. Offenlageentwurfs nicht 
Rechnung getragen. 

Kenntnisnahme 
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Die aktuelle Forderung, diese Fläche wiederum 
dringend als Gewerbefläche auszuweisen, sollte 
nur nach Vorlage einer Gewerbeflächenbilanz erfol-
gen (siehe dazu auch Seite 4-10). In dieser Bilanz 
müssen dann aber auch die "versteckten" Gewer-
beflächen gelistet sein, wie z.B. der Reiterhof im 
Osten der Gemarkung. Rot umrandet in folgendem 
Satellitenbild. Hier handelt es sich nicht um einen 
landwirtschaftlich privilegierten Betrieb, sondern um 
einen gewerblichen Reiterhof, ausgesiedelt aus 
dem Gewerbegebiet Steigwiesen." 

IV.0007, 
IV.0007_1 

3.1.1 IV.0007: "der uns mit großer Sorge um unsere Exis-
tenz als Landwirtschaft im Vollerwerb, erfüllt. In die-
sem Bericht, den ich als Kopie beilege, geht es u.a. 
um Photovoltaikanlagen auf Freiflächen entlang der 
Gemarkung Achberg, an der BAB A96 München - 
Lindau. Hier bezeichnet der Gemeinderat von Ach-
berg den Regionalplan, als so wörtlich "Verhinde-
rungsinstrument" und bezeichnet des Weiteren die 
Flächen entlang der BAB A 96, als minderwertig 
und unbrauchbar für die Landwirtschaft. Deshalb 
sei eine Nutzung als PV Standort sinnvoll. Diese 
Aussagen entsprechen absolut nicht!!! der Wahrheit 
und deuten auf eine gewisse "politische Voreinge-
nommenheit" seitens der Gemeinde Achberg hin. 
Diese Flächen werden seit Generationen von Land-
wirten aktiv bewirtschaftet und sind im Zuge des 
Baus der BAB A 96 XXX. Das Gebiet um welches 
es hier geht, wird im Katasterauszug als XXX be-
zeichnet und ist eine hervorragend geeignete nutz-
bare Fläche für Grünlandwirtschaft und dient zudem 
als Rückzugsgebiet für Tiere. Insbesondere Rehe 
haben auf den Wiesen ihre Futter- und Auslaufflä-
che und gebären im Frühjahr dort Ihre Jungen. 
Diese Flächen als minderwertig zu bezeichnen, ent-
schuldigen Sie Herr Dipl. Geograph Franke, ist eine 
absolut negative Verunglimpfung der Tatsachen 
und entbehrt jeder realen Grundlage. Wenn Sie von 

In PS 3.1.1 Z (4) Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020 ist dargelegt, unter 
welchen Voraussetzungen Freiflächen-
Solarenergieanlagen in Regionalen Grün-
zügen ausnahmsweise zulässig sein kön-
nen. Nach den Planunterlagen, welche 
dem Regionalverband vorliegen, handelt 
es sich bei den in der Anregung genann-
ten Flächen um landwirtschaftliche Flä-
chen, die von der Landwirtschaftsverwal-
tung mit Vorrangflur I bewertet werden. 
Auf solchen hochwertigen Flächen sind 
gemäß PS 3.1.1 Z (4) Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020 Freiflächen-Solarener-
gieanlagen nicht zulässig. Für die Ent-
scheidung über die Zulässigkeit von Frei-
flächen-Solarenergieanlagen in Regiona-
len Grünzügen zählen letzten Endes die 
tatsächlichen Verhältnisse vor Ort, die von 
nachgelagerten Planungsebenen geprüft 
werden müssen. Im Rahmen der Abwä-
gung der Stellungnahmen zur 2. Offen-
lage ist es nicht möglich, die vorgelegten 
Unterlagen umfassend zu prüfen. 

Kenntnisnahme 
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Wangen nach Lindau auf der A96 fahren blicken 
Sie auf die Gemarkung XXX und sehen eine wun-
derschön anzuschauende und sinnvolle Grünland-
fäche mit Wildtierbesatz, eingebettet in die voral-
pine Hügellandschaft. Und nun möchte die Ge-
meinde Achberg diese grüne Oase mit PV Spiegeln 
zerstören, im Sinne von lasst uns hier wo vermeint-
lich wenig Widerstand ist "Gutes für die Umwelt" tun 
und an anderer Stelle dann Flächen versiegeln. (...) 
Wir leben Landwirtschaft und wollen uns nicht der 
Zukunft und der Energiewende verschließen. Wir 
selbst betreiben seit XXX. Nur an den für uns best-
geeigneten Grünlandflächen zum Erhalt unsere Vol-
lerwerbslandwirtschaft PV Anlagen zu favorisieren 
und diese Flächen dann, ganz bewusst, als "min-
derwertig" darzustellen, entbehrt jeder Grundlage 
und ist ein Schlag ins Gesicht für uns, als Land-
wirte, die diese Flächen seit Jahrzehnten hegen 
und pflegen. Schreiben danach, dass Flächen ab-
solut landwirtschaftlich sinnvoll und ökologisch ge-
nutzt werden." 

IV.0015 3.1 "Prüft man die Veranlassung der Planung, ist nicht 
ersichtlich, weswegen für die Betriebsgrundstücke 
unserer Mandantschaft überhaupt Änderungen hin-
sichtlich der bisherigen Ausweisung erfolgen. Ver-
anlassung der Änderung des Regionalplans bezüg-
lich der Ausweisung von Grünzügen ist doch insbe-
sondere, dass zum einen aus diesen Grünzügen 
Flächen herausgenommen werden müssen, die für 
Siedlungsmaßnahmen benötigt werden, zum ande-
ren aber auch früher einer Ausweisung als Grünzug 
nicht zugängliche Flächen nunmehr für eine solche 
Ausweisung zur Verfügung stehen. Am Betrieb un-
serer Mandantschaft hat sich nichts geändert, wes-
wegen nicht zu ersehen ist, warum die Betriebs-
grundstücke nunmehr in eine Grünzäsur einbezo-
gen werden sollen, die gegenüber einem regiona-
len Grünzug nach den Zielen der Planung sogar die 

Im Rahmen der Gesamtfortschreibung 
des Regionalplans Bodensee-Oberschwa-
ben wurde die Kulisse der Regionalen 
Grünzüge und Grünzäsuren überprüft und 
gesamthaft neu abgegrenzt. Grünzäsuren 
dienen nach PS 3.1.0 und 3.1.2 Regional-
plan Anhörungsentwurf 2020 dem beson-
deren Schutzziel, die engere Uferzone 
des Bodensees von weiterer Bebauung 
und Verdichtung freizuhalten. Damit kon-
kretisieren die Grünzäsuren, die im Be-
reich der engeren Uferzone des Boden-
sees festgelegt werden, PS 6.2.4 des 
Landesentwicklungsplans 2002, welcher 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
rechtsgültigen Regionalplans 1996 noch 
nicht existierte. Die Flächen, auf die sich 

Kenntnisnahme 
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gewissermaßen strengere Form ist insbesondere 
dahin, dass die Neuerrichtung baulicher Anlagen 
nur noch sehr begrenzt möglich ist. Es erschließt 
sich nicht, weswegen man offenbar der Auffassung 
ist, dass das Betriebsgelände unserer Mandant-
schaft eine Fläche sein soll, die früher nicht für eine 
Ausweisung als Grünzug zur Verfügung stand, nun-
mehr aber hierfür zur Verfügung stehen soll - nur, 
wenn sich unter diesem Gesichtspunkt an den tat-
sächlichen Verhältnissen bei Erlass des früheren 
Flächennutzungsplans gegenüber den heutigen et-
was geändert hätte, wäre Raum für eine Änderung 
der Festsetzungen - es müsste ein Umstand einge-
treten sein, der es heute im Gegensatz zu früher er-
lauben würde, einen Grünzug festzulegen, was 
nicht der Fall ist." 

die Anregung bezieht, liegen innerhalb 
der engeren Uferzone des Bodensees. 
Die Änderung der Kulisse der Grünzäsu-
ren auf diesen Flächen ist somit aus Sicht 
des Regionalverbands geboten.  

IV.0015 3.1 "Es fällt insoweit auf, dass, wenn man das Konzept 
schon überarbeitet, zunächst einmal die grundle-
genden Planziele zu überarbeiten sind. Diese be-
rücksichtigen nämlich, was für Grünzüge und 
Grünzäsuren gleichermaßen gilt, nur Betriebe der 
Land- und Forstwirtschaft, obwohl gemäß der Re-
gelungen in § 35 BauGB auch der Gartenbaube-
trieb, XXX im Außenbereich privilegiert bauen darf. 
Gartenbaubetriebe finden aber im Regionalplan 
keine Erwähnung. Der Gartenbaubetrieb wäre also 
im Zuge der Fortschreibung des Regionalplans ge-
nauso aufzunehmen wie der land- und forstwirt-
schaftliche Betrieb, wobei ein Gartenbaubetrieb 
herkömmlich insbesondere im Verhältnis zur Ge-
samtfläche in viel höherem Umfang bauliche Anla-
gen benötigt wie ein Betrieb der Land- oder Forst-
wirtschaft. Es erscheint von daher sehr zweifelhaft, 
wenn einem solchen Betrieb bislang keinerlei Er-
neuerung oder Umbau von baulichen Anlagen ge-
stattet werden soll. Der Gartenbaubetrieb bewegt 
sich viel stärker in Richtung des klassischen Ge-

Der Regionalplan widmet sich gemäß § 7 
Abs. 3 ROG ausschließlich der Zulässig-
keit raumbedeutsamer Planungen, Maß-
nahmen, Funktionen und Nutzungen (s. 
Erläuterungen zum Regionalplan, S. 2). 
Der Regionalplan entfaltet keine Steue-
rungswirkung gegenüber nicht raumbe-
deutsamen baulichen Vorhaben. Nicht 
raumbedeutsame Vorhaben sind somit in 
Grünzäsuren ausnahmslos zulässig. In 
PS 3.1.2 Z (3) Regionalplan Anhörungs-
entwurf 2020 ist aufgeführt, dass raumbe-
deutsame Aus- und Umbauten sowie die 
gleichartige Neuerrichtung von standort-
gebundenen baulichen Anlagen der Land- 
und Forstwirtschaft in Grünzäsuren grund-
sätzlich ausnahmsweise zulässig sind. 
Der Begriff der Landwirtschaft wird in 
§201 BauGB definiert und umfasst auch 
den Gartenbau. Zu diesen ausnahms-
weise zulässigen Vorhaben fallen daher 
raumbedeutsame Vorhaben, die dem § 35 

Teilweise Berücksichti-
gung 



   
    

244 
 

werbebetriebs als ein Betrieb der Land- oder Forst-
wirtschaft, weil im Verhältnis zum Produktionsvolu-
men die benötigte Fläche relativ klein ist, jedoch er-
heblich stärker überbaut." 

Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB zugeordnet 
werden können. Die Begründung wurde 
diesbezüglich mit dem Verweis auf §35 
Abs. 1 Nr. 2 BauGB konkretisiert.  

IV.0015 3.1 "Es gibt danach für einen Gartenbaubetrieb zwei 
Möglichkeiten der planerischen Bewältigung im Re-
gionalplan: Entweder man verzichtet auf die Aus-
weisung von Grünzug oder gar einer Grünzäsur für 
die von einem Gartenbaubetrieb genutzten Grund-
stücke oder man definiert die Planziele so, dass ein 
solcher Betrieb nicht nur ausnahmsweise Änderun-
gen und Erweiterungen der benötigten baulichen 
Anlagen vornehmen kann." 

In PS 3.1.2 Z (3) Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020 ist aufgeführt, dass 
raumbedeutsame Aus- und Umbauten so-
wie die gleichartige Neuerrichtung von 
standortgebundenen baulichen Anlagen 
der Land- und Forstwirtschaft in Grünzä-
suren grundsätzlich ausnahmsweise zu-
lässig sind. Der Begriff der Landwirtschaft 
wird in §201 BauGB definiert und umfasst 
auch den Gartenbau. Zu diesen aus-
nahmsweise zulässigen Vorhaben fallen 
daher raumbedeutsame Vorhaben, die 
dem § 35 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB zu-
geordnet werden können. Die Begrün-
dung wurde hier mit dem Verweis auf §35 
Abs. 1 Nr. 2 BauGB konkretisiert. 

Teilweise Berücksichti-
gung 

IV.0015 3.1.2 "Da ein Gartenbaubetrieb in viel höherem Umfang 
als Betriebe der Landwirtschaft oder Forstwirtschaft 
darauf angewiesen ist, zusätzliche Anlagen zu er-
richten und bestehende Anlagen an moderne Be-
triebsbedürfnisse anzupassen, ist es nach hier ver-
tretener Auffassung planerisch nicht vertretbar, die 
betriebliche Entwicklung dadurch einzuschränken, 
dass eine Grünzäsur oder auch nur ein Grünzug 
ausgewiesen werden . Im Hinblick auf das Ange-
wiesensein auf die Erweiterung und den Umbau 
baulicher Anlagen sollte man bei einem Gartenbau-
betrieb auf solche Ausweisungen komplett verzich-
ten, was wir hiermit ausdrücklich anregen. Dies gilt 
umso mehr, als in absehbarer Zeit, um das Ziel, auf 
Pflanzenschutzmittel verzichten zu können, wel-

Die Festlegung der Grünzäsur im in der 
Anregung genannten Gebiet ist aus fol-
genden Gründen erforderlich: Freihalten 
der engeren Uferzone des Bodensees 
von weiterer Bebauung und Verdichtung 
(Konkretisierung PS 6.2.4 LEP 2002), 
wichtige Erholungsfunktion des Gebiets, 
Bedeutung des Gebiets für die Landwirt-
schaft (s. auch PS 3.1.0 Regionalplan An-
hörungsentwurf 2020). Eine Rücknahme 
erfolgt daher nicht. Bezüglich der Zuläs-
sigkeit baulicher Anlagen nach § 35 Abs. 
1 Nr. 1 und 2 in Grünzäsuren wird auf 
obige Ausführungen verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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ches insbesondere in der Bodenseeregion von er-
heblicher ökologischer Bedeutung ist, zu verwirkli-
chen, die bestehenden Betriebsgebäude grundle-
gend erneuert werden müssen. Letztendlich würde 
damit sogar ökologischer Fortschritt torpediert: Un-
sere Mandantschaft hat in den letzten Jahren in er-
heblichem Umfang baulich investiert im Sinne des 
Umweltschutzes. XXX Der Ausschluss der Erweite-
rungen des Umbaus baulicher Anlagen würde lang-
fristig dazu führen, dass unsere Mandantschaft öko-
logischen Anforderungen nicht mehr gerecht wer-
den kann mit der Folge, dass der Betrieb auch nicht 
mehr aufrechterhalten werden könnte. Unabhängig 
von den ökologischen Faktoren ist eine Erwerbs-
gärtnerei immer auch gezwungen, sich aktuellen 
Entwicklungen auf dem Markt anzupassen insbe-
sondere hinsichtlich der Beliebtheit bestimmter Ar-
ten von Pflanzen. Die Notwendigkeit, das entspre-
chende Sortiment umzustellen bewirkt häufig auch 
die Notwendigkeit von baulichen Erweiterungen 
und Änderungen." 

IV.0015 3.1.2 "Unsere Mandantin hat im laufenden Verfahren der 
Änderung des Regionalplans mit Schreiben vom 
25. Oktober 2019 bereits Einwendungen dahin er-
hoben, dass für die Betriebsgrundstücke unserer 
Mandantin, im dortigen Schreiben genau bezeich-
net, eine Grünzäsur vorgesehen ist. Die dortigen 
Ausführungen gelten nach wie vor, da sich an der 
geplanten Festsetzung auch im Rahmen der 2. An-
hörung nichts geändert hat." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen 

Kenntnisnahme 

IV.0015 3.1.2 "Grünzäsuren werden herkömmlich über siedlungs-
nahe Freiflächen gelegt, um zu gewährleisten, dass 
dort Lebensräume für Pflanzen und Tiere sicher be-
stehen bleiben. Dabei geht es aber nicht um den 
Erhalt von Pflanzen in Gartenbaubetrieben. Es geht 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 
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überhaupt nicht um die Überplanung von landwirt-
schaftlich oder gewerblich genutzten Flächen." 

IV.0015 3.1.2 "Solche sind keine Freiflächen. Die Planung wäre 
auch dann bedenklich, wenn sie dem Zweck dienen 
würde, z.B. im Falle einer Betriebsauflösung den 
Betrieb, weil er sich an einer gewissermaßen uner-
wünschten Stelle befindet, langfristig zu unterbin-
den. Ein solcher Planungswunsch könnte verwirk-
licht werden, wenn mit einer kurzfristigen Dynamik 
im Plangebiet gerechnet werden könnte, nicht aber, 
wenn die Nutzung der überplanten Fläche stabil er-
scheint und deswegen absehbar nicht mit Änderun-
gen derselben gerechnet werden kann." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Es wird darauf hingewiesen, 
dass der Regionalverband keine der in 
der Anregung aufgeführten Absichten ver-
folgt. 

Kenntnisnahme 

IV.0015 3.1.2 "Bezeichnenderweise wird auch das Areal des Ho-
tels Schwedi von Grünzug- bzw. Grünzäsurfestset-
zungen ausgenommen. Hierbei handelt es sich um 
ein Bauvorhaben, welches im Außenbereich nicht 
privilegiert ist. Weswegen dort eine Herausnahme 
erfolgt, während eine einschränkende Festsetzung 
einer Zäsur für die Betriebsgrundstücke unserer 
Mandanten, die sogar außenbereichsprivilegiert zu 
behandeln sind, erfolgt, erschließt sich nicht." 

As Sicht des Regionalverbands besteht 
bei der Festlegung der Grünzäsur auf den 
Betriebsgrundstücken der in der Anre-
gung genannten Mandantin kein Wider-
spruch mit nach §35 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
BauGB im Außenbereich privilegierten 
Vorhaben und Maßnahmen. Hingegen 
stehen Vorhaben, die im Außenbereich 
nicht privilegiert sind, grundsätzlich gegen 
eine Festlegung als Regionaler Grünzug 
oder Grünzäsur. Daher ist das in der An-
regung genannte Areal Schwedi von die-
sen Festlegungen ausgenommen. 

Kenntnisnahme 

IV.0017_1 3.1.1 "Bis zum Sommer 2018 hatten wir XXX und muss-
ten mit Bestürzung feststellen, was die Umsetzung 
der dann erlassenen Gesetze für Auswirkungen auf 
unseren Betrieb und die Betriebe unserer Berufs-
kollegen hat. Das alte Landschaftsschutzgebiet Ar-
genauen und Eiszeitliche Ränder, seit 1997, war 
durch die ausgewiesenen Vorrangflächen für Land-
wirtschaft die Grundlage für landwirtschaftliches 
Wirtschaften, Vertragsnaturschutz auf freiwilliger 

Es wird auf PS 3.1.1 Z(3) Regionalplan 
Anhörungsentwurf 2020 verwiesen sowie 
auf die Tatsache, dass sich der Regional-
plan nur raumbedeutsamen Vorhaben 
widmet (s. Erläuterungen zum Regional-
plan) und Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 
1 BauGB grundsätzlich auch in Regiona-
len Grünzügen zulässig sind. Eine Rück-
nahme des Regionalen Grünzugs auf der 

Keine Berücksichtigung 
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Basis und Erhalt und die Pflege einer attraktiven Er-
holungslandschaft für den bedeutenden Tourismus 
in unserer Region. Unser Betrieb liegt in der Nähe 
des XXX. Durch den Tourismus haben wir einen 
Standortsvorteil, den wir seit vielen Jahren für 
Selbstvermarktung unserer Produkte und Produk-
ten aus dem Umland nutzen. Seit einiger Zeit pla-
nen wir den beengen Verhältnissen im Dorf hin-
sichtlich der Rinderhaltung, mit einer Aussiedlung 
Abhilfe zu verschaffen. Es ist geplant auf Flurstück 
Nr. XXX zu bauen. Da bei diesem Vorhaben nur der 
Rinderstall und eine Maschinen- oder Bergehalle 
unter die landwirtschaftliche Privilegierung fällt, bit-
ten wir Sie zur Erstellung und Realisierung unserer 
Aussiedlung, dass das XXX im regionalen Grünzug 
aus dem Entwurf des Regionalplans herausgenom-
men wird. Gleichzeitig ist die beantragte Fläche aus 
dem geplanten Wasserschutzgebiet zu streichen. " 

in der Anregung genannten Fläche ist da-
her aus Sicht des Regionalverbands nicht 
erforderlich. Für die Ausweisung von 
Wasserschutzgebieten sind andere Fach-
behörden zuständig. 

IV.0018, 
II.186 

3.1.1 "Betrachtet man den Planteil des Regionalplanent-
wurfs, so fällt auf, dass um alle Gemeinden herum 
"weiße Flächen“ ausgespart worden sind, d.h. Flä-
chen, die im Plan durch keinerlei Nutzung definiert 
sind. Das bedeutet, dass eine Gemeinde, die ihren 
Siedlungsrand auf diese Flächen ausweiten will, 
nicht mit den Zielen des Regionalplans als überge-
ordnete Planung in Konflikt kommt und damit auch 
für die Ausweisung eines Baugebiets auf diesen 
Flächen kein Zielabweichungsverfahren benötigt." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Es wird auf die Anlage 4 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 

IV.0018, 
II.186 

3.1.1 "Der § 13b und die „weißen Flecken“ im Regional-
plan Betrachtet man den Planteil des Regionalplan-
entwurfs, so fällt auf, dass um alle Gemeinden 
herum „weiße Flächen“ ausgespart worden sind, 
d.h. Flächen, die durch keinerlei Nutzung definiert 
sind. Das bedeutet, dass eine Gemeinde, die ihren 
Siedlungsrand auf diese Flächen ausweiten will, 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Es wird auf die Anlagen 1 
und 4 zur Synopse (https://www.rvbo.de 
Rubrik: Planung/Fortschreibung-Regional-
plan, Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 
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nicht mit den Zielen des Regionalplans als überge-
ordneter Planung in Konflikt kommt. Der Regional-
plan formuliert explizit, dass "örtliche Besonderhei-
ten, die zu einem höheren oder geringeren Bedarf 
führen können, zu berücksichtigen“ sind und stellt 
den allgemeinen Grundsatz auf: "Neben den regio-
nalbedeutsamen Schwerpunkten des Wohnungs-
baus sollen im Rahmen der kommunalen Bauleit-
planung bedarfsgerecht ergänzende Wohnbauflä-
chen, insbesondere in Siedlungsbereichen ausge-
wiesen werden. Dies wurde vom Regierungspräsi-
dium Tübingen als Aufsichtsbehörde schon beim 
ersten Entwurf des Regionalplans kritisiert (Schrei-
ben vom 27. Nov. 2019): „Auch in der Zusammen-
schau mit der Freiraumplanung wird keine nachvoll-
ziehbare Steuerung der Siedlungsentwicklung er-
kennbar, da auch kleine Teilorte und Weiler, die ei-
gentlich nicht zur Entwicklung vorgesehen sind, 
großzügig mit „weißen Flächen" umgeben sind.“ 83 
Quelle: Frank Thalheimer (2010): Die Regionen Ba-
den-Württembergs: Wirtschaftsleistung und Struktu-
ren im Vergleich. Statistisches Monatsheft Baden-
Württemberg 12/2010, https://www.statistik-
bw.de/Service/Veroeff/Monatshefte/PDF/Bei-
trag10_12_06.pdf.84 Fortschreibung des Regional-
plans Bodensee-Oberschwaben Regionale Sied-
lungsstruktur - Kap. 2.1 bis 2.6, Beschluss der Ver-
bandsversammlung am 23. Oktober 2020, S. 70 
und Kap. 2.5.0, S. 43. Damit ist einem noch größe-
ren Flächenverbrauch Tür und Tor geöffnet. Dass 
dies kein abstraktes Problem, sondern eine reali-
tätsnahe Einschätzung der Lage ist, zeigt der Um-
gang mit dem § 13b BauG in den vergangenen 
Jahren. Von 860 Bebauungsplanverfahren nach 
dem §13b in Baden- Württemberg, die den Regie-
rungspräsidien derzeit bekannt sind, entfielen auf 
die Region Boden- see-Oberschwaben allein 134 
Verfahren, also > 15% aller Verfahren im Land.85 
Davon wurden allein 73 Verfahren im Landkreis 
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Ravensburg durchgeführt, d.h. ca. 1,9 Baugebiete 
pro Gemeinde. Die Verfahren wurden nach Aussa-
gen der anerkannten Naturschutzverbände, die als 
Träger öffentlicher Belange zu diesen Planungen 
Stellung nehmen können, überwiegend im ländli-
chen Raum durchgeführt und häufig mit einer ge-
planten Bebauung mit Einfamilienhäusern. Unter 
der Annahme, dass sich die Größe der von §13b- 
Verfahren betroffenen Gebiete im Landesdurch- 
schnitt bewegt, wurden auf diese Weise auf dem 
Gebiet des Regionalverbands Bodensee- Ober-
schwaben in den 4 Jahren 2017-2020 insg. 214 ha 
Fläche zur Bebauung freigegeben." 

IV.0023 3.1 "2.) Zu der Karte 'Landschaftsräume von herausra-
gender Vielfalt, Eigenart und Schönheit gem. PS 
3.1.0 (2) und PS 3.1.1 (4): Die auf Seite B47 zum 
Punkt 3.1. 'Regionale Grünzüge und Grünzäsuren' 
dargestellte Argumentation und insbesondere die in 
der obengenannten Karte auf Seite 99 ausgewiese-
nen Landschaftsräume scheinen willkürlich festge-
legt, da nicht eingängig ist, warum beispielsweise 
der Landschaftsraum 1206 von „herausragender 
Schönheit“ sein soll, wohingegen die unmittelbar 
angrenzenden Landschaftsräume 1412 (Beurener 
Hügelland) und 1413 (Argenbühl-Isnyer Hügel- und 
Moorland) nicht einmal ein 'schönes Landschafts-
bild' haben sollen. Dies wird bei Betrachtung der 
Landschaft von der Aussichtsplattform des Schloss 
Zeil in Richtung Berge besonders deutlich. Nach 
unserer Bewertung würde diese Qualifizierung einer 
gerichtlichen Überprüfung nicht Stand halten. Die 
diesbezügliche Einschätzung des Regionalver-
bands Bodensee Oberschwaben war im übrigen 
einmal anders festgelegt. Insoweit weisen wir aus-
drücklich darauf hin, dass gemäß dem früheren 
Teilregionaplan Windenergie aus dem Jahr 2006 
gemäß Ziffer (9) der Tabelle der Ausschlusskrite-

In der Begründung zu PS 3.1.0 Regional-
plan Anhörungsentwurf 2020 ist erläutert, 
dass sich die Landschaftsräume von her-
ausragender Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit sowohl auf den Landschaftsräumen 
der Region Bodensee-Oberschwaben be-
ziehen (Tabelle B5) als auch auf den Ro-
ser-Index. Es wurden nur Landschafts-
räume mit einem mittleren Roser-Index > 
5,7 in die Kulisse aufgenommen. Dabei 
kann es auch außerhalb dieser Gebiets-
kulisse Gebiete mit schönem Land-
schaftsbild geben. Der Regionalverband 
hat sich nach Abwägung aller relevanten 
Belange dafür entschieden, als Daten-
grundlage den Roser-Index zu verwenden 
und bei der Festlegung der Landschafts-
räume von regional überdurchschnittlicher 
Landschaftsbildqualität auf den Wert über 
5,7 zurückzugreifen (s. Umweltbericht 
zum Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020 und Begründung zu PS 3.1.0 des 
Regionalplans). Es wird darauf hingewie-
sen, dass anderweitige Prüfungs-, Zulas-
sungs- und Genehmigungsverfahre von 

Keine Berücksichtigung 
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rien wie folgt definiert war: „Regional und überregio-
nal bedeutsame Gebiete, die wegen ihrer Eigenart, 
Schönheit und Vielfalt besonders schutzwürdig 
sind, und in denen die Errichtung regionalbedeutsa-
mer Windkraftanlagen besonders schwer wiegt. 
Diese sind im Einzelnen: (...) (b) das Bergland der 
Adelegg mit Vorbergen, (...) Damals wie heute gilt, 
dass aufgrund ihrer besonderen natur- und kultur-
räumlichen Ausprägung die Errichtung von (Wind-
kraft-/Antennen- und sonstigen raumbedeutsamen) 
Anlagen in diesen Landschaftsteilen von regionaler 
und überregionaler Bedeutung einen besonders 
groben Eingriff in das Landschaftsbild darstellt. Für 
die Beurteilung der Schwere des Eingriffs in das 
Landschaftsbild spielt es grundsätzlich keine Rolle, 
ob das Gebiet naturschutzrechtlich geschützt ist o-
der nicht, soweit sich die besondere Schutzwürdig-
keit auch anderweitig nachweisen lässt (vgl. VGH 
Mannheim, Urteil vom 16.10.2002, 8 S 737/02). Die 
Landschaftsräume 1314 (Wangener Hügelland), 
1412 (Beurener Hügelland) und 1413 (Argenbühl-
Isnyer Hügel- und Moorland) sind unstreitig im Ge-
biet der Vorberge der Adelegg. Insoweit ist es nicht 
nachvollziehbar, wieso dieses Gebiet gemäß dem 
Teilregionalplan Windenergie 2006 unter Hinweis 
auf das Urteil des VGH Mannheim, Urteil vom 
16.10.2002, 8 S 737/02 ein absolutes Tabugebiet 
aufgrund von Landschaftsschutz gewesen ist und 
diese Kriterien zwischenzeitlich nicht mehr gelten 
sollen. Die Landschaft des Allgäus umfasst im we-
sentlichen Tal- und Hanglagen und nur verhältnis-
mäßig wenige hohe Erhebungen, die jedoch den 
Charakter der Landschaft wesentlich prägen. Das 
„Gesicht” dieser Landschaft könnte daher durch ei-
nige wenige auf Bergkuppen errichtete Anlagen 
jedweder Art nachhaltig verändert werden (VGH 
München Urteil vom 25.03.1996, Az.: 14 B 94.119). 
Jedwedes in den vorgenannten Landschaftsräumen 

den Festlegungen des Regionalplans un-
berührt bleiben. Die Anregung wird nicht 
berücksichtigt. 
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in Erscheinung tretende raumbedeutsame Vorha-
ben würde sich daher auf den bisher landschaftlich 
unbeeinträchtigten Bereich erheblich negativ aus-
wirken. Gerade die genannte Gegend weist eine 
Vielzahl von Bereichen auf, in denen die Umge-
bung von sanft ansteigenden Berg- und Hügelket-
ten von seltener Schönheit und bemerkenswerten 
Weitsichtmöglichkeiten geprägt ist. Insbesondere 
beim Landschaftsraum 1412 handelt es sich um ei-
nen Bereich, von dem und auf den in beruhigender 
Weise auch aus größeren Entfernungen geblickt 
werden kann. Schutzzweck und Schutzgegenstand 
des Landschaftsschutzes ist das für das Westallgäu 
typische Landschaftsbild, das gerade in der nähe-
ren und weiteren Umgebung des Landschaftsrau-
mes 1412 gegeben ist. Dabei ist auch zu berück-
sichtigen, dass raumbedeutsame technische Anla-
gen auf erhöhten Standorten im Württembergischen 
Allgäu sowie in Oberschwaben kulturhistorisch nicht 
vorgegeben sind (VG Regensburg Urteil vom 
31.07.2001, Az.: RN 6 K 00.1291). Zudem sind die 
vorbezeichneten Landschaftsräume auch solche 
mit besonderer Ausprägung einzelner wichtiger 
Umweltaspekte (Schutzgüter) im Sinne des Um-
weltberichts zur Fortschreibung des Regionalplans 
aus dem Juli 2019 (siehe dort die Zusammenfas-
sung auf Seite 60 f). Ein weiterer Aspekt ist, dass 
der größte Teil des Waldes in Deutschland – und 
mithin auch in den genannten Landschaftsräumen 
1314 (Wangener Hügelland), 1412 (Beurener Hü-
gelland) und 1413 (Argenbühl-Isnyer Hügel- und 
Moorland) hinsichtlich der Bewertung des Land-
schaftsbildes eine hohe oder sehr hohe Bedeutung 
erreicht, soweit man die gesetzliche geforderten 
zentralen Kriterien Natürlichkeit, Historische Konti-
nuität, Vielfalt und Freiheit von Beeinträchtigungen 
zugrunde legt. Die übrige Waldfläche des vorge-
nannten Gebiets erreicht zumindest die nächstfol-
gende, mittlere Bedeutung. Aufgrund der von der 
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Forstverwaltung angestrebten naturnäheren Forst-
wirtschaft werden sich die Waldbilder dort stetig zu 
einer höheren Wertstufe hin entwickeln. Eine ähnli-
che Entwicklung ist aufgrund von Förderrichtlinien 
und der Anforderungen der guten fachlichen Praxis 
der Waldbewirtschaftung auch im Bereich der übri-
gen Waldeigentumsarten im vorgenannten Gebiet 
langfristig zu erwarten. Schon aus diesen Erwägun-
gen heraus ist der generelle Schutz des Waldes 
vorrangig und mithin eine grundsätzliche Einbezie-
hung der Landschaftsräume 1412 (Beurener Hügel-
land) und 1413 (Argenbühl-Isnyer Hügel- und Moor-
land) in die Unterschutzstellung geboten. Schließ-
lich kommt auch den Landschaftsräumen 1314 
(Wangener Hügelland), 1412 (Beurener Hügelland) 
und 1413 (Argenbühl-Isnyer Hügel- und Moorland) 
aufgrund der Nähe zu touristischer Infrastruktur wie 
dem Center Parc in Leutkirch ebenso wie den Erho-
lung suchenden Einwohnern von Isny, Leutkirch, 
Argenbühl und den umliegenden Orten besondere 
Bedeutung zu. Wir beantragen insoweit insbeson-
dere in Ziffer 3. auf Seite B 47 wie folgt zu ergänzen 
(grüne Anmerkungen) (…) Regional und überregio-
nal bedeutsame Gebiete, die wegen ihrer Eigenart, 
Schönheit und Vielfalt besonders schutzwürdig 
sind, sind das Bergland der Adelegg mit Vorbergen 
und damit insbesondere auch die Landschafts-
räume 1314 (Westliches Wangener Hügelland), 
1412 (Beurener Hügelland) und 1413 (Argenbühl-
Isnyer Hügel- und Moorland) (…)" 

IV.0029 3.1.1 "Ich beantrag das Gewerbegrundstück XXX aus 
dem Grünzug heraus zu nehmen." 

Die Festlegung des Regionalen Grünzugs 
im in der Anregung genannten Gebiet ist 
erforderlich aus den folgenden Gründen: 
Aufrechterhaltung des klimatisch und luft-
hygienisch bedeutsamen Luftaustauschs, 
Sicherung siedlungsnaher Erholungsflä-
chen, Vermeidung von Zersiedelung, 

Keine Berücksichtigung 
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Schaffung eines ausgewogenen Verhält-
nisses zwischen Siedlungsgebieten und 
Freiraum, zum Teil Sicherung von Gebie-
ten mit den besten landwirtschaftlichen 
Standorten (s. Begründung zu PS 3.1.0 
Regionalplan Anhörungsentwurf 2020). 
Eine Rücknahme des Regionalen Grün-
zugs erfolgt daher nicht. 

IV.0031 3.1.1 "Wir erheben Einspruch gegen den Regionalplan 
Bodensee - Oberschwaben, Raumnutzungskarte 
Blatt Süd im Bereich 88094 Oberteuringen Bitzenh-
ofen und möchten sie darauf aufmerksam machen, 
dass eine Bebauung der Grundstücke südlich der 
XXX möglich war .Dadurch sehen wir uns sehr be-
nachteiligt und wollen dies so nicht akzeptieren. Wir 
verstehen ihre Belange und tragen dies auch mit ei-
ner kleinen Korrektur mit. Am XXX hatten wir einen 
XXX und erklärten ihm unser Anliegen. Wir wollen 
keine Baulückenschließung zw. XXX und wollen 
diesen Durchgang auch für die Natur offen halten, 
jedoch nicht in voller Breite. Herrn Franke haben wir 
vor Ort gezeigt und gebeten, für eine eventuelle Be-
bauung eine Fläche von 25 m Breite von XXX aus 
dem Raumnutzungsplan herauszunehmen (siehe 
beiliegende Zeichnung). Herr Franke meinte, dass 
seiner Meinung nach trotz einem Haus die Durch-
lüftung weiterhin gewährleistet wäre. Wir wären 
ihnen dankbar, wenn sie unser Anliegen berück-
sichtigen könnten. In der Anlage erhalten sie einen 
Auszug aus der Raumnutzungskarte Blatt Süd mit 
der Kennzeichnung der herauszunehmenden Flä-
che und ein Flurstücksplan, ebenfalls mit der ge-
kennzeichneten Fläche. Wir bedanken uns bei 
ihnen und bitten um eine Rückmeldung." 

Die genannte Größenordnung des Vorha-
bens liegt im Bereich des Ausformungs-
spielraums (s. Erläuterungen zum Regio-
nalplan Anhörungsentwurf 2020). Eine 
Herausnahme der genannten Fläche aus 
dem Regionalen Grünzug erfolgt daher 
nicht. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0040 3.1 "Derzeit ist meines Erachtens nämlich nur bedingt 
von "Planung" oder "Raumordnung" zu sprechen, 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf die Anlage 4 

Kenntnisnahme 
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zumindest entfaltet der derzeitige 2.Entwurf für die 
2.Anhörung keine nachhaltige Steuerungsfunktion 
des Wohnbaus sowie des Freiraumes bzw. stellt 
keine ausreichende Abstimmung raumbedeutsamer 
Planungen und Maßnahmen dar! Dies belegen u.a. 
auch die bereits bemängelten "weißen Flecken" des 
RPlans, die zum Teil sogar noch im aktuellen 2.Ent-
wurf um einige Dörfer/Siedlungen vergrößert wur-
den!" 

zur Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen.  

IV.0042 3.1, 3.2 "hiermit legen wir Fristgerecht Einspruch gegen die 
Fortschreibung des Regionalplanes Bodensee- 
Oberschwaben ein. Mit der Fortschreibung des Re-
gionalplans würde über mein Grundstück, Gemar-
kung Langenargen Flurstücknummer 1429 (1) Ge-
markung Langenargen Flurstücknummer 2141 (2) 
Gemarkung Langenargen Flurstücknummer 5492 
(3) Gemarkung Kressbronn Flurstücknummer 599 
(4) Gemarkung Langenargen Flurstücknummer 605 
(5) ein Grünzug Grünzäsur gelegt. Durch diese Ein-
schränkung ist eine weite.re Entwicklung in diesem 
Bereich nicht mehr möglich. Wir bitten Sie daher die 
gesamte Fläche aus der Grünzäsur, Grünzug und 
allen Vorranggebieten zu entfernen." 

Die Regionalen Grünzüge und Vorrangge-
biete für besondere Freiraumfunktionen in 
den in der Anregung genannten Gebieten 
sind unter anderem aus folgenden 
Gründe erforderlich: Klimaschutz (Auf-
rechterhaltung des klimatisch und lufthygi-
enisch bedeutsamen Luftaustauschs) 
(Flächen 1 und 2); vorbeugender Hoch-
wasserschutz (Fläche 3) FFH-Gebiete, 
Erholungswald (Fläche 4 und 5). Rück-
nahmen erfolgen daher nicht. Der Regio-
nalplan widmet sich gemäß § 7 Abs. 3 
ROG ausschließlich der Zulässigkeit 
raumbedeutsamer Planungen, Maßnah-
men, Funktionen und Nutzungen (s. Er-
läuterungen zum Regionalplan, S. 2). (vgl. 
Anlage 2 zur Synopse 
https://www.rvbo.de Rubrik: Planung/Fort-
schreibung-Regionalplan, Anlagen zur Sy-
nopse)  

Keine Berücksichtigung 

IV.0043 3.1.1, 3.1.2 "hiermit legen wir Fristgerecht Einspruch gegen die 
Fortschreibung des Regionalplanes Bodensee- 
Oberschwaben ein. Mit der Fortschreibung des Re-
gionalplans würde über mein Grundstück, Gemar-
kung Langenargen Flurstücknummer 1822 / 8 (1) 
Gemarkung Kressbronn Flurstücknummer 5492 (2) 

Die Grünzäsur im in der Anregung ge-
nannten Gebiet (Fläche 1) ist erforderlich 
aus folgenden Gründen: Freihalten des 
engeren Uferbereichs des Bodensees von 
weiterer Bebauung und Verdichtung (PS 
6.2.4 LEP 2002), Biotopverbund-Kern-
räume, Überschwemmungsgebiet. Eine 

Keine Berücksichtigung 
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ein Grünzug Grünzäsur gelegt. Durch diese Ein-
schränkung ist eine weitere Entwicklung in diesem 
Bereich nicht mehr möglich. Wir bitten Sie daher die 
gesamte Fläche aus der Grünzäsur, Grünzug und 
allen Vorranggebieten zu entfernen." 

Rücknahme der Grünzäsur erfolgt daher 
nicht. Der Regionale Grünzug (Fläche 2) 
ist erforderlich aus folgenden Gründen: 
vorbeugender Hochwasserschutz. Der 
Regionalplan widmet sich gemäß § 7 Abs. 
3 ROG ausschließlich der Zulässigkeit 
raumbedeutsamer Planungen, Maßnah-
men, Funktionen und Nutzungen (s. Er-
läuterungen zum Regionalplan, S. 2). (vgl. 
Anlage 2 zur Synopse 
https://www.rvbo.de Rubrik: Planung/Fort-
schreibung-Regionalplan, Anlagen zur Sy-
nopse) 

IV.0044 3.1.1 "hiermit legen wir Fristgerecht Einspruch gegen die 
Fortschreibung des Regionalplanes Bodensee- 
Oberschwaben ein. Mit der Fortschreibung des Re-
gionalplans würde über mein Grundstück, Gemar-
kung Langenargen Flurstücknummer 1216 Gemar-
kung Eriskirch Mariabrunn Flurstücknummer 1780 
ein Grünzug Grünzäsur gelegt. Durch diese Ein-
schränkung ist eine weitere Entwicklung in diesem 
Bereich nicht mehr möglich. Wir bitten Sie daher die 
gesamte Fläche aus der Grünzäsur, Grünzug und 
allen Vorranggebieten zu entfernen." 

Die Regionalen Grünzüge auf den in der 
Anregung genannten Flächen sind aus 
folgenden Gründen erforderlich: Klima-
schutz (Aufrechterhaltung des klimatisch 
und lufthygienisch bedeutsamen Luftaus-
tauschs), Sicherung der regional besten 
landwirtschaftlichen Standorte. Rücknah-
men erfolgen daher nicht. Der Regional-
plan widmet sich gemäß § 7 Abs. 3 ROG 
ausschließlich der Zulässigkeit raumbe-
deutsamer Planungen, Maßnahmen, 
Funktionen und Nutzungen (s. Erläuterun-
gen zum Regionalplan, S. 2). (vgl. Anlage 
2 zur Synopse https://www.rvbo.de 
Rubrik: Planung/Fortschreibung-Regional-
plan, Anlagen zur Synopse) 

Keine Berücksichtigung 

IV.0045 3.1.1, 3.2.1 "Hiermit legen wir fristgerecht Einspruch gegen die 
Fortschreibung des Regionalplanes Bodensee-
Oberschwaben ein. Mit der Fortschreibung des Re-
gionalplanes würde über mein Grundstück: Gemar-
kung Langenargen Flurstücknummer 1808 (1) und 
Gemarkung Kressbronn Flurstücknummer 5435 (2) 
ein Grünzug / Grünzugzäsur gelegt. Dies stellt eine 

Die Regionalen Grünzüge auf den in der 
Anregung genannten Flächen sind aus 
folgenden Gründen erforderlich: Vorbeu-
gender Hochwasserschutz, Sicherung der 
regional besten landwirtschaftlichen 
Standorte (Fläche 1), Sicherung der bes-

Keine Berücksichtigung 
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Wertminderung der Grundstücke dar. Außerdem ist 
durch diese Einschränkung keine weitere Entwick-
lung in diesem Bereich möglich. Daher bitte ich Sie 
hiermit, die gesamte Fläche aus der Grünzäsur, 
Grünzug und allen Vorranggebieten zu entfernen!" 

ten landwirtschaftlichen Standorte, Klima-
schutz (Sicherung des klimatisch und luft-
hygienisch bedeutsamen Luftaustauschs), 
vorbeugender Hochwasserschutz (Fläche 
2, auch Vorranggebiet für Naturschutz 
und Landschaftspflege). Rücknahmen er-
folgen daher nicht. Der Regionalplan wid-
met sich gemäß § 7 Abs. 3 ROG aus-
schließlich der Zulässigkeit raumbedeut-
samer Planungen, Maßnahmen, Funktio-
nen und Nutzungen (s. Erläuterungen 
zum Regionalplan, S. 2). (vgl. Anlage 2 
zur Synopse https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) 

IV.0046 3.1.1, 3.2.1 "hiermit legen wir Fristgerecht Einspruch gegen die 
Fortschreibung des Regionalplanes Bodensee- 
Oberschwaben ein. Mit der Fortschreibung des Re-
gionalplans würde über mein Grundstück, Gemar-
kung Langenargen Flurstücknummer 1822 I 4 (1) 
XXX Gemarkung Kressbronn Flurstücknummer 
5492 (2) ein Grünzug Grünzäsur gelegt. Durch 
diese Einschränkung ist eine weitere Entwicklung in 
diesem Bereich nicht mehr möglich. Wir bitten Sie 
daher die gesamte Fläche aus der Grünzäsur, 
Grünzug und allen Vorranggebieten zu entfernen." 

Die Festlegungen auf den in der Anre-
gung genannten Flächen sind aus folgen-
den Gründen erforderlich: Fläche 1: Ge-
biete mit den regional besten landwirt-
schaftlichen Standorten, Kernfläche des 
landesweiten Biotopverbunds Offenland 
feucht, nährstoffreiches Feucht- und 
Nassgrünland. Fläche 2: vorbeugender 
Hochwasserschutz, Sicherung der besten 
landwirtschaftlichen Standorte, Klima-
schutz (Sicherung des klimatisch und luft-
hygienisch bedeutsamen Luftaustauschs). 
Rücknahmen erfolgen daher nicht. Der 
Regionalplan widmet sich gemäß § 7 Abs. 
3 ROG ausschließlich der Zulässigkeit 
raumbedeutsamer Planungen, Maßnah-
men, Funktionen und Nutzungen (s. Er-
läuterungen zum Regionalplan, S. 2). (vgl. 
Anlage 2 zur Synopse 
https://www.rvbo.de Rubrik: Planung/Fort-
schreibung-Regionalplan, Anlagen zur Sy-
nopse) 

Keine Berücksichtigung 
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IV.0048 
IV.0048_1 3.1.1 Anregung: Rücknahme Regionaler Grünzug auf 

zwei Grundstücken in Weingarten, um dort Wohn-
haus zu eigenen Wohnzwecken zu bauen (hand-
schriftlich eingereicht) 

Die Festlegung des Regionalen Grünzugs 
auf der genannten Fläche ist erforderlich 
aus folgenden Gründen: Vermeidung von 
Zersiedelung, Sicherung siedlungsnaher 
Erholungsflächen, Sicherung des klima-
tisch bedeutsamen Luftaustauschs, auch 
im Rahmen der Anpassung an den Klima-
wandel. Es wird darauf hingewiesen, dass 
ein Ausformungsspielraum besteht (s. Er-
läuterungen zum Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020) 

Keine Berücksichtigung 

IV.0055 3.1.1 "Nun bin ich mehr als überrascht, dass die ehema-
lige Kreismülldeponie keine Erwähnung findet, da-
mit die Fläche nicht mit einem Grünzug belegt wird. 
Mir wurde vom RVBO vor 3-4 Wochen zugesichert, 
mir per Mail die Info zu geben, warum das LRA un-
bedingt die Deponie mit einem Grünzug belegt ha-
ben möchte. Dies ist leider nicht erfolgt, danach 
hatte ich leider andere Probleme. " 

Die Zulässigkeit von Freiflächen-Solar-
energieanlagen in Regionalen Grünzügen 
nach dem Regionalplan Anhörungsent-
wurf 2020 richtet sich nach PS 3.1.1 Z (4). 
Da die in PS 3.1.1 Z (4) genannten Anfor-
derungen erfüllt sind, stehen der Errich-
tung einer Freiflächen-Solaranlage auf der 
genannten Fläche keine Ziele des Regio-
nalplans Anhörungsentwurf 2020 entge-
gen. 

Kenntnisnahme 

IV.0056 3.1.1 "Ergänzung: Kritik an Weißen Flächen Die Festle-
gung der „weißen Flächen" um die Ortskerne 
scheint willkürlich und unbegründet. Es besteht of-
fensichtlich die Absicht den Kommunen ausrei-
chend Flächen für den Eigenbedarf zur Verfügung 
zu stellen. In den untersuchten Gebieten um Salem 
finden sich weiße Flächen, die sich gegenüber dem 
Regionalplan von 1996 vergrößert haben. Im Be-
reich westlich von Mimmenhausen wurde sogar 
eine Grünzäsur zugunsten der weißen Fläche zu-
rückgenommen. Nördlich Neufrach wurde zwar 
konsequenterweise eine weiße Fläche im Bereich 
einer Ausgleichsfläche reduziert, aber gleichzeitig in 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf die Anlage 4 
zur Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen.  

Kenntnisnahme 
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den ehemaligen Grünzug hinein erweitert. Ähnliche 
Beispiele finden sich in Mühlhofen oder Markdorf" 

IV.0056 3.1 "Der Nachweis der Veränderungen mit Hilfe der 
grobgerasterten Karte ist sehr schwierig, ungenau 
und nur in Einzelfällen möglich, deshalb wäre es die 
Aufgabe der Regionalverbandes die Größe und die 
Veränderungen der weißen Flächen für die ge-
samte Region und für jede Kommune gebietsscharf 
zu dokumentieren. Da der Regionalplan auf einem 
GIS basiert, ist die numerische Bestimmung der 
weißen Flächen für den Regionalverband leicht 
möglich. Solange diese Zahlen nicht vorliegen sind 
Flächenausweisungen für Wohnbau und Gewerbe 
nicht plausibel und damit nicht akzeptierbar." 

Eine gebietsscharfe Dokumentation der 
Veränderungen der "weißen Flächen" des 
Regionalplans Anhörungsentwurfs 2020 
gegenüber dem rechtsgültigen Regional-
plan 1996 ist nicht ohne Weiteres mög-
lich, da z.B. die Grünzäsuren im Regional-
plan 1996 nur als Symbole dargestellt wa-
ren. Im Umweltbericht ist auf S. 62 für die 
gesamte Region die Veränderungen der 
Freiraumgebietsfestlegungen des Regio-
nalplan Anhörungsentwurfs 2020 gegen-
über dem Regionalplan 1996 numerisch 
dargestellt. Ein eins-zu-eins Vergleich 
zwischen dem Regionalplan 1996 und 
dem Regionalplan-Entwurf 2020 ist aus 
Sicht des Regionalverbands nicht gebo-
ten, da dem Regionalplan 2020 ein ande-
res Plankonzept und andere Planungs-
grundlagen zugrunde liegen als dem Re-
gionalplan 1996. Daher ist die geforderte 
Dokumentation aus Sicht des Regional-
verbands nicht zweckmäßig und wird 
nicht durchgeführt. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0059 3.1.2, 3.2.1 "Der BMK Yachthafen Langenargen befindet sich 
westlich der Argenmündung. Im vorliegenden Plan-
entwurf stellen wir nun Überlagerungen verschiede-
ner Nutzungsplanungen fest, die für unseren Be-
trieb nicht vertretbare Einschränkungen mit sich 
bringen würden. Wir bitten Sie daher in den Plans-
ätzen im Bereich zwischen dem Restaurant "Maler-
eck und dem Yacht-Club Langenargen e.V. (siehe 
hierzu die Abbildungen in der Anlage) die Signatu-
ren für Grünzäsur und VRG Naturschutz und Land-
schaftspflege heraus zu nehmen." „Wir erachten es 

Die Festlegungen im Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020 gelten nur, wenn Ziele 
der Raumordnung betroffen sind. Ziele 
der Raumordnung sind nur unter be-
stimmten Voraussetzungen betroffen. Der 
Regionalplan widmet sich gemäß § 7 Abs. 
3 ROG ausschließlich der Zulässigkeit 
raumbedeutsamer Planungen, Maßnah-
men, Funktionen und Nutzungen (s. Er-
läuterungen zum Regionalplan, S. 2). Der 

Keine Berücksichtigung 
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von sehr großer Bedeutung, dass im Bereich des 
Hafengeländes, trotz Überlagerung mit Grünzäsur 
und VRG Naturschutz und Landschaftspflege, auch 
an dessen Randlagen eine zukünftige bauliche und 
betriebliche Entwicklung möglich sein muss. Daher 
möchten wir Sie des Weiteren bitten, in den textli-
chen Ausführungen zu den Zielen von Grünzäsuren 
(PS 3.1.2) und Gebieten für besondere Nutzungen 
im Freiraum (PS 3.2) dies entsprechend zu würdi-
gen. Zur Verdeutlichung haben wir im Anhang zu 
diesem Schreiben die oben genannten Konflikte 
grafisch zusammengefasst. Wir bitten Sie unsere 
Anregungen in die Planung zu übernehmen. Gerne 
stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung" 

Regionalplan entfaltet keine Steuerungs-
wirkung gegenüber nicht raumbedeutsa-
men baulichen Vorhaben. Auch in zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Regional-
plans sonstige ausgeübte rechtmäßige 
Nutzungen sowie bestehende öffentlich-
rechtlich begründete Rechte wird durch 
die Festlegungen nicht eingegriffen (Be-
standsschutz). Die Unterhaltung und Er-
neuerung von Einrichtungen der naturbe-
zogenen Erholungsnutzung wird durch 
Festlegungen des Regionalplans eben-
falls nicht berührt. Die Betroffenheit von 
Zielen der Raumordnung bei raumbedeut-
samen Neubauvorhaben oder Erweiterun-
gen ist im Einzelfall zu prüfen. Zum Vor-
ranggebiet für Naturschutz und Land-
schaftspflege: Durch die Festlegung von 
Gebieten für besondere Nutzungen im 
Freiraum, zu denen Vorranggebiete für 
Naturschutz und Landschaftspflege gehö-
ren, erfüllt der Regionalverband Boden-
see-Oberschwaben den seit 2015 beste-
henden landesweiten Auftrag, den Bio-
topverbund im Rahmen der Regio-
nalpläne planungsrechtlich zu sichern 
(§22 Abs. 4 NatSchG). Zudem besteht 
nach dem neuen Biodiversitätsstärkungs-
gesetz das Ziel, den Biotopverbund bis 
zum Jahr 2030 auf mindestens 15% Of-
fenland der Landesfläche auszubauen. Im 
Rahmen der Gesamtfortschreibung wurde 
zur Erfüllung dieses Auftrags ein eigen-
ständiger regionaler Biotopverbund entwi-
ckelt und mit dieser Grundlage wurden die 
Vorranggebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege abgegrenzt. Der regionale 
Biotopverbund setzt sich aus Kernflächen 
und Kernräumen sowie Verbundräumen 
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und Verbundachsen zusammen. Bei den 
Kernflächen und Kernräumen handelt es 
sich um Flächen, bei denen die Vermei-
dung konkurrierender Raumnutzungen 
zum Erreichen des Ziels der Sicherung 
und Entwicklung des regionalen Bio-
topverbunds elementar sind. In PS 3.2.1 Z 
(2) und 3.2.1 Z (3) Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020 ist aufgeführt, welche 
Planungen und Maßnahmen in Vorrang-
gebieten für Naturschutz und Land-
schaftspflege unter welchen Vorausset-
zungen zulässig sind. Diese Festlegungen 
sind aus Sicht des Regionalverbands er-
forderlich, um den regionalen Biotopver-
bund zu sichern. Aus Sicht des Regional-
verbands ist es weder erforderlich noch 
zweckmäßig, die Plansätze entsprechend 
der Anregung zu ändern. Die Grünzäsur 
dient dienen sie dem besonderen Schutz-
ziel, die engere Uferzone des Bodensees 
von weiterer Bebauung und Verdichtung 
freizuhalten (PS 1.2 sowie PS 6.2.4 LEP 
2002). In PS 3.1.2 Z (2) und 3.1.2 Z (3) 
Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 ist 
aufgeführt, welche Planungen und Maß-
nahmen in Grünzäsuren unter welchen 
Voraussetzungen zulässig sind. Diese 
Festlegungen sind aus Sicht des Regio-
nalverbands erforderlich, um das engere 
Bodenseeufer von weiterer Bebauung und 
Verdichtung freizuhalten. Eine Rück-
nahme der Grünzäsur im in der Anregung 
genannten Gebiet erfolgt daher nicht. 

IV.0067 3.1.1 "im Rahmen der Öffentlichkeitsanhörung zur Fort-
schreibung des Regionalplans Bodensee Ober-
schwaben möchte ich zum Erhalt der geplanten 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Die Anregungen der Ge-

Kenntnisnahme 
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Grünzüge im Deggenhausertal, Ortsteil Deggen-
hausen eine Stellungnahme als Privatperson und 
Einwohnerin abgeben. Unser Gemeinderat hat sich 
ja, wie ich aus dem Mitteilungsblatt erfahren habe, 
dafür ausgesprochen ein weiteres Grundstück aus 
dem Grünzug raus zu nehmen, was glücklicher-
weise bis jetzt nicht genehmigt wurde. Es handelt 
sich hier um die Möglichkeit einer weiteren Erweite-
rung des Gewerbegebietes Ziegelei. Als betroffene 
Einwohnerin würde ich mich sehr freuen, wenn die 
Herausnahme des Grundstücks auch weiterhin 
nicht genehmigt würde, weil hier meines Erachtens 
nach sowieso schon ein sehr großer Eingriff in die 
schöne und wichtige Naturlandschaft des Deggen-
hausertals erfolgt ist durch die Erweiterung Ziegelei 
IV, die gerade erschlossen wird. Im Jahre XXX , o-
der zu versuchen, sie ein bißchen mehr im Maß zu 
halten, damals aber nichts erreicht, weil eigentlich 
alles schon viel früher fertig geplant war, die Grund-
stücke waren schon vor 10 Jahren gekauft, Er-
schließungen schon getätigt etc. Ich weiß, daß jede 
Gemeinde nicht nur schöne Natur, sondern auch 
Arbeitsplätze braucht, aber hier im Deggenhauser-
tal haben wir von der Gewerbestruktur her im Ver-
gleich zu anderen Gemeinden auch sehr viele Men-
schen, die vom Tourismus leben. Wenn wir unsere 
Gegend völlig mit Baugebieten verschandeln, wird 
dafür dieser Erwerbszweig auf Dauer darunter lei-
den. Ich habe mir gerade den Plan der schon be-
stehenden Gewerbegebiete (incl. des erschlosse-
nen Ziegelei V was noch im Bau ist) mal ange-
schaut-schon jetzt ist dieser Gewerbeteil ge-
nausogroß wie der ursprüngliche alte Ortskern Das 
darf doch nicht endlos immer weiter wachsen!! Im 
Jahr 2018,als die XXX und in dem Rahmen viele 
Gespräche geführt-damals waren wirklich viele Ein-
wohnerinnen schockiert über die Größe des neuen 
Gewerbegebiets. Kaum ist dieses fertig erschlossen 
wird jetzt die nächste Erweiterung geplant! Außer 

meinde Deggenhausertal in der Stellung-
nahme zum 2. Offenlageentwurf des Re-
gionalplans wurden nicht berücksichtigt. 
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der Größe und dem Landschaftsverbrauch waren 
speziell hier in Deggenhausen viele sehr betroffen 
von der jetzt schon spürbaren Last des Schwerver-
kehrs. Die Zufahrt zum neuen Gewerbegebiet geht 
ja jetzt nicht über den Ziegeleiweg, was unzumutbar 
erschien, sondern über die Hauptstraße (Aach-
straße)und eine eigene Abbiegespur. An eben die-
ser Hauptstraße lebt aber ein großer Teil der Bevöl-
kerung von Deggenhausen als typisches Straßen-
dorf; es gibt nicht wenige Häuser, die direkt mit der 
Haustür auf diese Hauptstraße gehen, nur ein 
schmaler Gehweg trennt sie davon. Diese engen 
Straßendörfer hier sind einfach nicht geeignet für 
noch größere Industrieansammlungen! 1 Und un-
sere schöne Natur darf nicht immer mehr zersiedelt 
und verbaut werden, wir brauchen diese Schönheit 
auch als Naherholungsraum! Ich hatte gestern XXX 
und er sagte mir , daß unter anderem der Lehenhof 
angefragt hätte, sich irgendwann zu erweitern und 
daß das ein Grund für eine weitere Erweiterung sei. 
Gegen schon ansässige Betriebe schießt man na-
türlich nicht gerne, auch ich nicht. Gegen soziale 
Einrichtungen schon gar nicht. Ich möchte trotzdem 
folgendes anmerken: Der Lehenhof hat ja an sich 
am jetzigen Ort genug Platz, ich glaube,sein Inte-
resse woanders zu bauen, kommt eher daher, weil 
die Firma Sonett seit Jahren Interesse hat, das 
Lehenhofgelände zur Erweiterung Ihrer Firma zu er-
werben. ich frage mich hier, ob nicht bei der jetzt 
schon erfolgten Erweiterung des Gewerbegebiets 
dieses Interesse vielleicht auch hätte befriedigt wer-
den können, statt da erst mal neue Firmen anzusie-
deln und danach wieder Erweiterung für die beste-
henden zu verlangen. In ein paar Jahren kommen 
dann die jetzt neu angesiedelten und wollen sich 
auch vergrößern und so geht 
das endlos weiter. Daß nach der wirklich großen 
Fläche Ziegelei V jetzt schon nach nicht mal 3 Jah-
ren schon wieder die nächste Vergrößerung geplant 
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wird hat mich wirklich schockiert! Und ich habe 
schon das Gefühl, daß der Lehenhof als soziale 
Einrichtung hier sehr bewußt als Argument einge-
setzt wird um Dinge genehmigt zu bekommen, die 
aus Naturschutzgründen bisher abgelehnt worden 
sind. Auf diese Naturschutzgründe möchte ich mich 
zum Schluß nochmal beziehen. Ich nehme an,die 
Größe und Lage des Grünzugs waren wohl be-
dacht. Ich würde mich sehr freuen,wenn der Regio-
nalverband hier bei seiner Linie bleiben würde und 
dem Verbrauch von Naturflächen Grenzen setzen 
würde. Grenzen, die auch dauerhaft Bestand haben 
und nicht nach kurzer Zeit wieder aufgeweicht wer-
den durch Ausnahmen. Wir zumindest fühlen uns 
sehr betroffen zum Einen durch den Landschafts-
verbrauch und auch durch die zu erwartende Stei-
gerung des Verkehrslärms. Meine Argumentation 
mit dem Verkehrslärm wird seitens der Gemeinde 
sicher infrage gestellt werden, weil der Lehenhof, 
der da bauen will, nicht die größte Verkehrsbelas-
tung erzeugt-das ist auch richtig. Angesichts der 
sonst gefahrenen Politik würde ich aber bezweifeln, 
daß im Falle einer weiteren Erweiterung wirklich nur 
der Lehenhof da baut. Außerdem wird er nur dahin-
ten bauen, wenn er vorne sein Gelände abgibt, 
denke ich...Sollte sich der Regionalverband zu wei-
teren Ausnahmen im Grünzug bewegen lassen, 
würde ich als Einwohnerin zumindest bitten, daß 
die Ausnahme dann wirklich nur für den Lehenhof 
gilt und nicht eine weitere 4 ha Erweiterung ins 
Haus steht. das wäre wirklich eine Katastrophe für 
den Naturraum da und für unseren Lebensraum als 
Anwohner! 

IV.0068 3.1.1 "Für die Anlage und Erweiterung von P&R-Parkplät-
zen ist auf das Kriterium keine zumutbaren Pla-
nungsalternativen zu verzichten. Die Verringerung 
von öffentlichen Kfz-Stellflächen für den privaten, 

In der Begründung zu PS 3.1.1 Regional-
plan Anhörungsentwurf 2020 heißt es: 
"Als unzumutbar können Planungsalterna-
tiven angesehen werden, welche bei-

Keine Berücksichtigung 
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motorisierten Verkehr in den Städten ist ein zentra-
ler Baustein zur Umsetzung der erforderlichen Ver-
kehrs- bzw. Mobilitätswende. Damit einher geht die 
Schaffung von alternativen Mobilitätsangeboten, 
einschließlich Umstiegspunkten zwischen den Ver-
kehrsmitteln (vergleiche Abschnitt 4.1.0 „Allgemeine 
Grundsätze") am Rand bzw. außerhalb des Sied-
lungsbereichs. Da regionale Grünzüge in der Re-
gion Bodensee Oberschwaben „relativ großflächig 
ausgewiesen werden" (vergleiche Begründung, 
Seite B 52), bleibt für die Anlage solcher P&R-Park-
plätze andernfalls kaum Raum." 

spielsweise aus rechtlichen oder techni-
schen Gründen oder aus Gründen der 
Verhältnis-mäßigkeit nicht realisierbar 
sind. Als Nachweis, dass zumutbare Pla-
nungsalternativen bei einem Vorhaben 
fehlen, ist schlüssig zu erläutern, welche 
Planungsalternativen geprüft wurden und 
warum diese als nicht zumutbar erachtet 
werden." Wenn diese Voraussetzungen 
gegeben sind, können P&R-Parkplätze 
als technische Anlagen der Infrastruktur in 
Regionalen Grünzügen und Grünzäsuren 
errichtet werden. Aus Sicht des Regional-
verbands ist diese Vorgehensweise maß-
voll und vertretbar. 

IV.0068 3.1.1 "Im Übrigen ist der Begriff „zumutbare Planungsal-
ternativen" enger zu fassen. Gemäß den Ausfüh-
rungen in der Begründung (Seite B 51) sollen (ne-
ben rechtlichen oder technischen Gründen) auch 
„Gründe der Verhältnismäßigkeit" genügen, ohne 
dass dies näher spezifiziert wird. Außerdem impli-
ziert die Verwendung des Begriffs „beispielsweise", 
dass die Aufzählung nicht abschließend ist Das 
.Verständnis des Begriffs „zumutbar" ist daher zu 
schärfen. Jedenfalls dürfen rein (oder überwiegend) 
finanzielle oder organisatorische Erwägungen nicht 
ausreichen, um den Ausnahmetatbestand zu erfül-
len. " 

In der Begründung zu PS 3.1.1 Regional-
plan Anhörungsentwurf 2020 heißt es: 
"Als unzumutbar können Planungsalterna-
tiven angesehen werden, welche bei-
spielsweise aus rechtlichen oder techni-
schen Gründen oder aus Gründen der 
Verhältnis-mäßigkeit nicht realisierbar 
sind." Damit ist bereits ein Verweis auf die 
Verhältnismäßigkeit gegeben. Es wird da-
rauf verwiesen, dass die Begründung zum 
Regionalplan nicht rechtsverbindlich ist. 
Die Entscheidung, ob ein Ausnahmetatbe-
stand im Regionalen Grünzug erfüllt ist o-
der nicht, ist stets eine Einzelfallentschei-
dung. Aus Sicht des Regionalverbands ist 
die Formulierung in der Begründung aus 
Gründen der Verhältnismäßigkeit erfor-
derlich. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0068 3.1.1 "Der im zweiten Spiegelstrich verwendete Begriff 
„bauliche Anlagen der technischen Infrastruktur" ist 
- ohne nähere Spezifikation - zu allgemein gefasst. 

Aus Sicht des Regionalverbands ist die 
Formulierung "bauliche Anlagen der tech-

Keine Berücksichtigung 
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Gerade durch den Wegfall der im ersten Anhö-
rungsentwurf verwendeten Formulierung „insbeson-
dere der Verkehrsinfrastruktur und in Verbindung 
mit dem Begriff „zumutbare Planungsalternativen" 
lässt die Regelung einen zu großen Ermessens-
spielraum ." 

nischen Infrastruktur" erforderlich, da ne-
ben baulichen Anlagen der Verkehrsinfra-
struktur z.B. auch standortgebundene Lei-
tungen und Trassen, aber auch z.B. bauli-
che Anlagen des Hochwasserschutzes o-
der der Trinkwasserversorgung in Regio-
nalen Grünzügen in Ausnahmefällen er-
möglicht werden müssen. 

IV.0068 3.1.1 "In der Raumnutzungskarte ist auf dem Gebiet der 
Stadt Überlingen im Bereich der Anschlussstelle B 
31 alt/K 7786 (nördlich des Krankenhauses) die 
nördlich der 8 31 alt gelegene Fläche, die von der 
bestehenden Auf-/Abfahrt auf die/von der B 31 alt 
begrenzt wird, sowie die Fläche dieser Auf-/Abfahrt 
aus dem regionalen Grünzug herauszunehmen. So-
weit bekannt wurde über die Weiternutzung dieser 
Auf-/Abfahrtsspuren noch nicht abschließend ent-
schieden." 

Gemäß PS 3.1.1 Z (3) Regionalplan An-
hörungsentwurf 2020 können bauliche 
Anlagen der technischen Infrastruktur, da-
runter verkehrliche Anlagen, in Regiona-
len Grünzügen ausnahmsweise zugelas-
sen werden. Eine Herausnahme der ge-
nannten Fläche aus dem Regionalen 
Grünzug erfolgt daher nicht. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0068 1.2 "Gemäß den Ausführungen in Abschnitt 1.2 zum 
Landesentwicklungsplan besteht unter anderem die 
regionale Entwicklungsaufgabe einer Weiterent-
wicklung des Bodenseeuferbereichs als Freizeit-. 
Erholungs- und Tourismusraum unter Bewahrung 
der Kultur- und Naturlandschaft. 

Nähere Ausführungen zu dieser Entwicklungsauf-
gabe finden sich - soweit ersichtlich - im vorliegen-
den Entwurf nicht. Hinzuweisen ist in diesem Zu-
sammenhang auf den bestehenden Regionalplan. 
In Kapitel 3 Regionale Freiraumstruktur" findet sich 
dort der einleitende Abschnitt 3.1 Grundsätze" mit 
dem Punkt 3.1.4 „Fremdenverkehr und Erholung". 
Der dort (Seite 54) verankerte Grundsatz eines um-
welt- und sozialverträglichen Tourismus sollte in der 
Fortschreibung übernommen werden. Ebenso soll-
ten die diesbezüglich für den Bereich des nördli-

Die Anregung wird mit Verweis auf PS 1.2 
und die zugehörige Begründung des Re-
gionalplan Anhörungsentwurf 2020 zur 
Kenntnis genommen. 

Kenntnisnahme 
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chen Bodenseegebiets aufgeführten Vorschläge ei-
ner Verringerung  der  Belastungen aus Tages- und 
Kurzzeittourismus zugunsten längerfristiger Erho-
lungsformen sowie die nur noch beschränkt quanti-
tative, vorrangig aber qualitative Weiterentwicklung 
der Ferienerholung übernommen werden. Die im 
bestehenden Regionalplan auf Seite 56 zur Be-
gründung genannten .deutlichen Überlastungser-
scheinungen" gelten mehr denn je. 

IV.0075 3.1.1 "Zu widersprechen ist aber der Option, dass im 
Rahmen eines Zielabweichungsverfahrens gemäß 
§ 6 Abs. 2 ROG von diesem Ausschluss zugunsten 
von Windenergieanlagen abgewichen werden kann, 
wenn dies aus raumordnerischen Gesichtspunkten 
im betreffenden Einzelfall vertretbar ist und die 
Schutzzwecke des Regionalen Grünzugs gemäß 
PS 3.1.0 Z (2) nicht berührt werden. Diese mögliche 
Ausnahmeregelung ist aber nicht gerechtfertigt, weil 
damit grundsätzlich gegen Sinn und Zweck eines 
Grünzuges verstoßen wird. Bei Windkraftanlagen 
handelt es sich nicht um einzelne Einrichtungen un-
tergeordneter Bedeutung, sondern um raumbedeut-
same Anlagen mit weitreichender Wirkung. Gesetz-
geber und Rechtsprechung gehen von Raumbe-
deutsamkeit einer Windkraftanlage ab 50 m Ge-
samthöhe aus. Derzeit übliche Windkraftanlagen 
besitzen aber Gesamthöhen zwischen 200 und 250 
m. Damit wird die Schutzwirkung eines Grünzuges 
beseitigt. Dies gilt schon für eine einzige Windkraft-
anlage, wobei in der Regel aber mehrere solcher 
Anlagen errichtet werden, um die Wirtschaftlichkeit 
des Anschlusses herbeizuführen. Derartige großdi-
mensionierte Anlagen können in einem Grünzug 
nicht genehmigt werden. Dies gilt selbst für den 
Fall, dass der konkrete Standort einer Windkraftan-
lage innerhalb des Grünzuges gegebenenfalls 
durch Zonierung auszunehmen wäre. Aufgrund der 

Der Hinweis auf die Möglichkeit eines 
Zielabweichungsverfahrens wurde aus 
der Begründung zu PS 3.1.1 gestrichen, 
es wird auf die neue Begründung im Regi-
onalplan verwiesen. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass das Instrument des Zielab-
weichungsverfahrens gemäß § 6 Abs. 2 
ROG u. § 24 LplG BW generell gegen 
Ziele der Raumordnung angewendet wer-
den kann.  

Teilweise Berücksichti-
gung 
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Höhe der Windkraftanlagen und auch der benötig-
ten Zuwegungen, die auch während des Betriebs 
der Windkraftanlagen freizuhalten sind (auch Zu-
fahrt von Schwerkraftfahrzeugen, Kran und derglei-
chen) wird der Grünzug auch außerhalb einer zoni-
erten Fläche rechtswidrig in Anspruch genommen . 
Darüber hinaus wirken die Windkraftanlagen auf-
grund ihrer immensen Höhe und der ebenso gro-
ßen Rotordurchmesser weit in den Bereich des 
Grünzuges hinein. Ähnliche Zonierungsversuche 
wie beispielsweise in den Landkreisen Regens-
burg/Kelheim wurden durch den dortigen Regional-
verband wieder ad acta gelegt, weil der Schutzge-
bietscharakter durch derartige Zonierungen oder 
Zielabweichungen innerhalb eines Schutzgebietes 
zum Verlust nahezu des gesamten Gebietes führen 
würde. Die Möglichkeit der Zielabweichung zuguns-
ten der Windenergie im Bereich der Grünzüge ist 
deshalb absurd." 

IV.0080 3.1.1 "Dennoch sind wir nicht zufrieden mit der Auswei-
sung der Grünzüge entlang der Argen, wie sie im 
ausgelegten Plan dargestellt sind. Uns fehlen noch 
weitere Flächen im Bereich der Oberen Argen zwi-
schen Wangen und Eglofstal sowie im Bereich der 
Unteren Argen zwischen Beutelsau/Wangen und 
Gottrazhofen/ Argenbühl. Hier handelt es sich nicht 
um intensiv genutzte Flächen der Landwirtschaft 
und bei entsprechender Förderung sind die Land-
wirte sicher bereit, weiter zu extensivieren. (Anlage: 
Plan LNV 2000, Antrag des LNV 2007 und Plan der 
Schutzgemeinschaft Argentäler 2006)" 

Die Festlegung von Regionalen Grünzü-
gen erfolgt nach bestimmten Kriterien (s. 
PS 3.1.0 Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020). Nicht alle Flächen erfüllen die Kri-
terien zur Festlegung von Regionalen 
Grünzügen. Zudem werden manche Flä-
chen am Siedlungsrand zum Erhalt von 
ausreichend Entwicklungspotenzialen für 
die Städte und Gemeinden (kommunale 
Planungshoheit, Art. 28 Abs. 2 Grundge-
setz) bewusst nicht mit Regionalen Grün-
zügen und Grünzäsuren überlagert. Aus 
Sicht des Regionalverbands ist die Vorge-
hensweise maßvoll und vertretbar. Eine 
Erweiterung der Regionalen Grünzüge auf 
die in der Anregung genannten Flächen 
findet daher nicht statt. 

Keine Berücksichtigung 
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IV.0080 3.1.1 "Leider sind die Grünzüge, die einen weiteren Be-
siedelungsdruck verhindern sollen, zu schwach ge-
kennzeichnet an der Oberen Argen zwischen Wan-
gen und Eglofstal wie an der Unteren Argen zwi-
schen Wengen und Gottrazhofen. Nachdem der 
Besiedlungsdruck aus dem Bodenseeraum in das 
Hinterland und das Allgäu gelenkt werden soll 
durch die massive Ausweisung von Grünzügen, ge-
nießt das Hinterland nur einen lückigen Schutz mit 
der möglichen katastrophalen Auswirkung hinsicht-
lich des Artenschutzes. Bereits heute ist der Druck 
durch den Tourismus deutlich erkennbar durch die 
Ausweisung von Rad- und Mountainbikerstrecken 
sowie Wanderwege, so dass private Waldbesitzer 
schon von einem erhöhten Risiko berichten, wenn 
sie Bäume im FFH Gebiet und in den Hangschutz-
wäldern der Argen fällen müssen. Damit kann man 
keine „gleichwertigen Lebensverhältnisse" begrün 
den, wenn es gegen den Naturschutz, den Arten-
schutz und den Bodenschutz geht. So findet die an-
gekündigte „Wende" nicht statt, weil sie zu Lasten 
von schutzwürdigen Landesteilen führt. Die EU-
Kommission bringt Deutschland vor den Europäi-
schen Gerichtshof, heißt es in der Schwäbischen 
Zeitung vom 19.2.2021, ( S. 4, Nachrichten und 
Hintergrund), weil die Bundesrepublik seine Pflich-
ten aus der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie verletzt. 
Die Kommission vermute, dass es in Bund und Län-
dern Praxis war, für alle 4606 Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung keine hinreichend detaillier-
ten und quantifizierten Erhaltungsziele festzulegen. 
Das trifft auch für die FFH-Gebiete Argen zu. Es 
fehlt eine Schutzgebietsverordnung für die Obere 
und Untere Argen. Die Kritik der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen/ödp, dass die Grünzüge nicht de-
ckungsgleich die Schutzgebiete 5.1.3 LEP und der 
Schutz der landwirtschaftlichen Flächen (5.1.2.3 
LEP) sind, ist zuzustimmen" 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die Regionalplanung keine Fachpla-
nung Naturschutz ist, sondern Teil der 
überörtlichen und überfachlichen Raum-
ordnung (s.  §1 und §13 Raumordnungs-
gesetz, ROG). 

Keine Berücksichtigung 
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IV.0080 3.1 "Unterschutzstellung der Argentäler Bereits mit 
Schreiben vom 31.5.2007 hatte der Unterzeichner 
einen Antrag im Auftrag der BUND-Gruppe Kißlegg-
Argenbühl zur Ergänzung des Regionalplanes Bo-
densee- Oberschwaben eingereicht, der sich auf 
die Argentäler bezog (Anlage). 

Die Festlegung von Regionalen Grünzü-
gen erfolgt nach bestimmten Kriterien (s. 
PS 3.1.0 Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020). Nicht alle Flächen erfüllen die Kri-
terien zur Festlegung von Regionalen 
Grünzügen. Zudem werden manche Flä-
chen am Siedlungsrand zum Erhalt von 
ausreichend Entwicklungspotenzialen für 
die Städte und Gemeinden (kommunale 
Planungshoheit) bewusst nicht mit Regio-
nalen Grünzügen und Grünzäsuren über-
lagert. Aus Sicht des Regionalverbands 
ist die Vorgehensweise maßvoll und ver-
tretbar. Eine Erweiterung der Regionalen 
Grünzüge auf die in der Anregung ge-
nannten Flächen findet daher nicht statt. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0080 3.1 "Die Frage ist nicht methodisch geklärt, warum und 
weshalb in bestimmten Fällen die landwirtschaftli-
chen Flächen einbezogen sind und andererseits 
„weiße" Flecken um Städte und Dörfer eingezeich-
net sind zur Raumentwicklung der Kommunen. Ge-
rade durch den Siedlungsdruck sind diese ortsna-
hen landwirtschaftlichen Grundstücke höchst ge-
fährdet. Das ist unlogisch. Entweder man nimmt 
alle landwirtschaftlichen Grundstücke in Grünzüge 
auf - wobei damit die ganze Landschaft außer dem 
Wald bedeckt wäre, oder man trennt die beiden Be-
reiche besser." 

Die in der Anregung genannten weißen 
Flächen sichern die kommunale Pla-
nungshoheit der Städte und Gemeinden 
in der Region Bodensee-Oberschwaben. 
Es wird auf die Anlagen 4 und 7 der Sy-
nopse (https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. Aus Sicht 
des Regionalverbands ist es nicht mög-
lich, alle landwirtschaftlichen Grundstücke 
in die Regionalen Grünzüge aufzuneh-
men, weil dann nicht mehr ausreichend 
Entwicklungsspielraum für die kommunale 
Planungshoheit gegeben wäre (Art. 28 
Abs. 2 GG) Die Ausführungen werden zur 
Kenntnis genommen. 

Kenntnisnahme 

IV.0080 3.1.1 "4) Grünzüge Der Begriff der Grünzüge scheint ju-
ristisch nicht klar definiert zu sein und findet sich 
weder im BnatSchG, noch im NatSchG Baden 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Bezüglich der Definition Regi-
onaler Grünzüge wird auf PS 5.1.3 (Z) 
und die zugehörige Begründung des LEP 

Kenntnisnahme 
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Württemberg und nicht im LplG Baden-Württem-
berg. Es scheint sich um eine geographische Be-
griffsbildung zu handeln, die nicht abgesichert ist. 
Unter den Grünzügen wurde alles subsummiert, 
was von landschaftlicher Bedeutung ist, also NSG, 
Landschaftsschutzgebiet, FFH-Gebiete, Vorrangge-
biete für Naturschutz und Landschaftspflege, Bio-
tope, Interessen des landesweiten Biotopverbun-
des, Gewässer aller Art und der Landwirtschaft, de-
ren Einzelkategorie im Regionalplanentwurf aufge-
hoben ist. Hier stellt sich eine methodische Frage 
des planerischen Vorgehens. Die Grundüberlegung 
fußt auf der Erkenntnis der Verdichtung des Boden-
seeraumes und der Position, man müsse die Ent-
wicklung stoppen und ins Bodenseehinterland ver-
lagern. Diese Einstellung findet sich ja auch schon 
im Regionalplan 1996. Nachdem dies nicht gelun-
gen ist, soll über den „Grünzugsbegriff" flächende-
ckend insbe sondere ein Schutz für die Obst anbau-
enden landwirtschaftlichen Betriebe im Bodensee-
raum aufgebaut werden, gleichzeitig sollen je doch 
auch die Bereiche im Hinterland geschützt werden, 
die wertvoll sind und auf die der Siedlungsdruck zu-
kommen wird, sofern diese Regionalplanung Be-
stand hat. Die methodische Schwierigkeit ist die 
Gebietsabgrenzung, die nicht parzellenscharf erfol-
gen kann. Gerade deswegen erhebt sich der Wider-
stand insbesondere der Bürgermeister, die sich in 
ihrer Planungshoheit eingeschränkt sehen. Dieser 
Widerstand ist auch laufend dokumentiert in den 
Zeitschriften des Gemeindetags Baden Württem-
berg. So heißt es z.B. schon 2009: „Wichtig ist der 
Grundsatz, dass die Umsteuerung bei der Flächen-
inanspruchnahme nur mit und nicht gegen die Ge-
meinden möglich ist. Dies darf den Gemeinden 
nicht von ,oben' verordnet werden" (S. 600, BWGZ 
12/2009). Man stellt sich dabei die Frage, ob das 
das sog. „Gegenstromprinzip" gern. LplG darstellt 
oder ob politische Aktionen wie die Agenda 21 oder 

2002 verwiesen sowie auf PS 3.1 Regio-
nalplan Anhörungsentwurf 2020 und die 
zugehörige Begründung. 
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das „Aktionsbündnis Flächen gewinnen in Baden-
Württemberg" an den kommunalen Gremien vorbei-
ging und das föderale System zumindest bei Pla-
nungen mehr als hinderlich ist." 

IV.0080 3.1 "5) Alternativvorstellung des LNV sowie der Schutz-
gemeinschaft Argentäler Auch wir standen im Jahre 
2000 vor der Frage der Methode. Wir haben uns 
dann entschlossen, uns an der geologischen For-
mation zu orientieren und haben die damals schon 
vorgelegenen Planvorschläge des Büros Bauer-Ho-
lender, Isny, aufgegriffen, das sich an den Höhenli-
nien orientiert hatte, insbesondere was die Untere 
Argen als geplantes Naturschutzgebiet betraf. Wir 
haben dann diese Abgrenzung auf die Obere Argen 
und das Gießbachtal übertragen und darüber hin-
aus alle Wasserzuläufe zu den Argen (Moore, 
Hangquellmoore, Seen, Teiche, Bäche usw.) einbe-
zogen. Dr. Kapfer, Tuttlingen, hat in seiner Projekt-
skizze ,Voralpine Wildflusslandschaft Argen/West-
allgäu ', die im Auftrag von ProRegio Oberschwa-
ben, Ravensburg, im Jahre 2000 fertiggestellt 
wurde, ins besondere die Gewässerbeziehungen 
deutlich gemacht (Abb. 5, Geologie), was wir eben-
falls dankbar aufgenommen haben. Des Weiteren 
haben wir dafür gesorgt, dass die Gemeinde Argen-
bühl, die von Oberer und Unterer Argen umschlos-
sen ist, ein ,Gewässerunterhaltungskonzept Argen-
bühl' , November 2000, in Auftrag gegeben hat, das 
sich mit den Gewässern, die alle entweder mit der 
Oberen oder Unteren Argen verbunden sind, be-
fasst hat und ein Gewässerunterhaltungskonzept 
erstellt wurde (Dr. Fürst, Biberach). Auf der Grund-
lage von vorhandenen Daten zu naturschützeri-
schen Belangen und den Interessen der Land-
schaftspflege haben wir dann eine Karte erstellt, die 
alle diese Belange subsummiert hat, auch unter 
Einbeziehung der landwirtschaftlichen Flächen, wo 
dies erforderlich erschien, alles bezogen auf die 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 
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Flußlandschaften Obere und Untere Argen und 
ganz im Sinne der „Würdigung der Argen" durch die 
Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege 
Tübingen (1992). Sicherlich ist dieses Vorgehen 
einfacher im Bereich des Linearbiotops Argen, als 
in anderen geologischen Teilbereichen des Regio-
nalverbandes." 

IV.0084 
IV.0084_1 3.1.1 "Der Planentwurf eröffnet im Planteil allen Gemein-

den zusätzliche Möglichkeiten, im vereinfachten 
Verfahren neue Baugebiete am Siedlungsrand aus-
zuweisen, ohne mit dem Regionalplan in Konflikt zu 
kommen, da an der jeweiligen Siedlungsgrenze Flä-
chen bestehen, für die der Plan keine Festlegungen 
zur Flächennutzung trifft . Damit ermöglicht er den 
Gemeinden die zusätzliche Ausweisung von Bau-
gebieten in erheblichem Umfang. Diese Flächenpo-
tentiale wurden bisher nicht einmal quantifiziert." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf die Anlage 4 
zur Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen.  

Kenntnisnahme 

IV.0086 3.1.0 "Regionale Freiraumstruktur 3.1 Regionale Grün-
züge und Grünzäsuren 3.1.0 Allgemeine Ziele Z (1) 
Zum Schutz des Freiraums vor konkurrierenden 
Raumnutzungen und Flächeninanspruchnahmen 
werden im Verdichtungsraum der Region, in Gebie-
ten mit Verdichtungsansätzen oder absehbarem 
Siedlungsdruck sowie in benachbarten Land-
schaftsräumen, bei denen aufgrund bestehender o-
der zu erwartender funktionaler Verflechtungen ein 
besonderer Handlungsbedarf für den Freiraum-
schutz besteht, Regionale Grünzüge als zusam-
menhängende Landschaften ausgewiesen. Zudem 
werden zur Gliederung von Siedlungsgebieten so-
wie zum Schutz des landseitigen Bodenseeufers 
Grünzäsuren festgelegt. Z (2) Gebiete mit den bes-
ten landwirtschaftlichen Standorten sowie Land-
schaftsräume von herausragender Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit werden in allen Teilen der Region 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 



   
    

273 
 

als Regionale Grünzüge oder Grünzäsuren gesi-
chert. Z (3) Die Ausweisung der Regionalen Grün-
züge und Grünzäsuren erfolgt - zur Erhaltung der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts (Klima, Luft, Boden, Wasser) und der biologi-
schen Vielfalt (Flora, Fauna, Biotope), zur Wahrung 
des Landschaftsbildes und des Charakters der tra-
ditionellen Natur- und Kulturlandschaft (Vielfalt, Ei-
genart, Schönheit), nicht zuletzt auch aufgrund der 
Bedeutung der freien Landschaft für Erholung und 
Tourismus, zur Gliederung der Stadtlandschaft und 
des ländlichen Siedlungsraums (Vermeidung von 
Zersiedelung) sowie zur Erhaltung siedlungsnaher 
Freiflächen, zur Sicherung leistungsfähiger Produk-
tionsflächen für die Landwirtschaft, zur Sicherung 
von Gebieten für den vorbeugenden Hochwasser-
schutz ." 

IV.0086 3.1.1 "Gegen die Rücknahme des Regionalen Grünzugs 
im Bereich des XXX wenden sich unsere Mandan-
ten mit Nachdruck. Es ist bekannt, dass die Redu-
zierung des Regionalen Grünzugs auf Betreiben 
der Stadt Ravensburg erfolgt, um die Aufstellung ei-
nes Bebauungsplans zu ermöglichen, auf dessen 
Grundlage das bislang im Außenbereich gelegene 
XXX - um größere Neubauten ergänzt - zu einem 
Luxus-Hotel umgebaut werden soll. Geplant sind 
nach der Sitzungsvorlage XXX .Im rechtsgültigen 
Regionalplan wurde noch begründet, warum die 
Hanglagen westlich der Kernstadt von Ravensburg 
von besonderer Bedeutung für die Sicherung des 
Stadtklimas (Kaltluftschneisen), die Wahrung des 
Stadt- und Landschaftsbilds sowie die Erhaltung 
stadtnaher Erholungsflächen sind. Auch im Fort-
schreibungsentwurf stellen die Erhaltung der Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
(einschl. des Klimas), die Wahrung des Land-
schaftsbilds, die Erhaltung stadtnaher Erholungsflä-

Vor dem Hintergrund der kommunalen 
Planungshoheit der Stadt Ravensburg be-
steht die Absicht, das in der Anregung ge-
nannte Gebiet in absehbarer Zeit zu ent-
wickeln. Die Rücknahme des Regionalen 
Grünzugs ist Ergebnis einer sorgfältigen 
Abwägung aller relevanten Belange. 
Fachliche Gründe, die eine Festlegung als 
Regionaler Grünzug zwingend erforderlich 
machen, liegen nach Ansicht des Regio-
nalverbands nicht vor. 

Keine Berücksichtigung 
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chen und die Gliederung der Stadtlandschaft wich-
tige Ziele der Regionalen Freiraumstruktur dar. Ge-
rade der Bereich des XXX ist zur Erreichung dieser 
Ziele unbedingt zu schützen: a) Die dargestellte 
„Grünschneise" stellt eine bedeutende Kaltluft-
schneise für die Stadt Ravensburg dar. Dies haben 
Untersuchungen ergeben, die der Regionalverband 
selbst im Jahr 2010 in Auftrag gegeben hat. Vgl. 
dazu die „Klimafibel - Ergebnisse der Klimaanalyse 
für die Region Bodensee-Oberschwaben und ihre 
Anwendung in der regionalen und kommunalen 
Planung", 2010. Nach der der Klimafibel in der An-
lage beigefügten „Klimaanalyse-
karte_Blatt_Sued.tif" ist gerade der Bereich des 
XXX von besonderer Bedeutung für die Hangab-
winde in südöstlicher Richtung (vgl. grüner Kreis): 
Damit trifft die Begründung, die bereits im rechts-
gültigen Regionalplan (1996) aus klimatologischen 
Gründen für eine Festlegung des Bereichs um das 
XXX als Regionaler Grünzug geführt hat, nach wie 
vor zu, wurde sogar durch wissenschaftliche Unter-
suchungen bestätigt. b) Auch völlig ungeachtet der 
Bedeutung für das lokale Klima ist der Bereich um 
das XXX aus weiteren Gründen als Regionaler 
Grünzug zu erhalten. Das XXX prägt als (denkmal 
geschütztes) landwirtschaftliches Anwesen das 
Landschaftsbild am Rande der Stadt Ravensburg in 
besonderem Maße. Diese Prägung kommt insbe-
sondere in der Verbindung des landwirtschaftlichen 
Anwesens mit der dieses umgebenden Kulturland-
schaft zum Ausdruck. Durch die geplante Neube-
bauung und Nutzungsänderung - so „verträglich" 
diese (angeblich) auch sein mag - würde dieser Zu-
sammenhang für immer verloren gehen. Neben ei-
ner Beeinträchtigung 
des Denkmalwerts des XXX hätte dies auch eine 
erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbilds 
zur Folge. Daher ist auch das Schutzziel „Land-
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schaftsbild", das zur Festlegung Regionaler Grün-
züge im Entwurf der vorliegenden Regionalplanfort-
schreibung Anlass gibt, tangiert. c)Die ungeschmä-
lerte Erhaltung des im rechtsgültigen Regionalplan 
(1996) festgelegten Regionalen Grünzugs im Be-
reich des XXX ist auch zur Sicherung der Ziele „Er-
haltung stadtnaher Erholungsflächen " und insbe-
sondere zur „Gliederung der Stadtlandschaft" erfor-
derlich. Die derzeit lediglich mit dem historischen 
Gut bebaute, im Übrigen aber unbebaute Fläche 
zwischen XXX und Weststadt bildet eine räumliche 
Zäsur zwischen beiden Stadtbereichen. Die Rück-
nahme des Regionalen Grünzugs würde regional-
planerisch den Weg für eine Bebauung der gesam-
ten Fläche östlich sowie in geringerem Umfang 
auch nördlich des XXX frei machen. Eine geringe 
Zäsurwirkung würde dann nur noch durch die vor-
gesehene - für eine Gliederung der Stadtlandschaft 
aber zu schmale - Regionale Grünzäsur (mit überla-
gernder Festlegung eines Vorranggebiets für Natur-
schutz und Landschaftspflege) herbeigeführt wer-
den. Auch aus diesem Grunde ist die geplante 
räumliche Verkleinerung des Regionalen Grünzugs 
abzulehnen. 3.Die Ausweisung einer Regionalen 
Grünzäsur mit überlagernder Festlegung eines Vor-
ranggebiets für Naturschutz und Landschaftspflege 
in einem Streifen entlang des Schwalbenbachs wird 
von unseren Mandanten ausdrücklich begrüßt - sie 
ist aber aus den dargelegten Gründen nicht ausrei-
chend zur Erreichung der Schutzziele der Regiona-
len Freiraumplanung." 

IV.0087 3.1.1  Die Grundstücke weisen zusammen eine Fläche 
von ca. XXX auf. 2. Die Grundstücke liegen im Gel-
tungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans 
„Waldbad" der Gemeinde Baienfurt vom 
29.11.1996. Der Bebauungsplan weist für die Bau-
grundstücke verschiedene Sondergebietsflächen 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen, es wird auf die Behandlung 
der Anregung (AZ IV.0087) verwiesen. 

Kenntnisnahme 



   
    

276 
 

aus, die die Errichtung von Hotelanlagen mit Res-
taurants, Tiefgaragen, Sporteinrichtungen, Tennis-
hallen, Trainingsplätzen sowie oberirdischen Stell-
plätzen zulassen. Insgesamt wird in den verschie-
denen Baufenstern eine überbaubare Fläche von 
9.100 m2 zugelassen. 3. Für die Bebauung des 
Grundstücks nach den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans wurde im November 2020 eine Bauvor-
anfrage eingereicht, die sich derzeit im Verfahren 
befindet. 4.Das Baugebiet befindet sich zudem in-
nerhalb eines Bereichs, der durch die Verordnung 
des Regierungspräsidiums Tübingen zur Festle-
gung der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung (FFH-VO) vom 05.11.2018, verkündet am 27 
.12.2018, als Teil des FFH-Gebiets ausgewiesen 
wurde. Weil die Ausweisung als FFH-Gebiet die be-
reits seit 1996 bestehenden Baurechte nicht in aus-
reichender Weise berücksichtigt hat unsere Man-
dantin gegen die Rechtsverordnung fristgerecht 
beim VGH Mannheim einen Normenkontrollantrag 
eingereicht. Das Verfahren ruht derzeit im Einver-
nehmen mit dem Regierungspräsidium. Es soll - 
möglicherweise - nicht mehr fortgeführt werden, 
wenn eine bestandskräftige Baugenehmigung für 
die beantragte Hotelnutzung vorliegt und im Verfah-
ren abschließend geklärt wurde, dass die geplante 
Hotelnutzung nicht zu einer erheblichen Beeinträch-
tigung der Erhaltungsziele des FFH-Gebiets führt. 5 
. Nach dem aktuellen Entwurf zur Fortschreibung 
des Regionalplans ist das Plangebiet von einem re-
gionalen Grünzug (Z) sowie von einem Vorrangge-
biet für besondere Waldfunktionen (Z) umgeben 
(hier blau eingekreist): 6. Nach Plansatz 3.1 .1 (Z) 
sind die Regionalen Grünzüge von Bebauung frei-
zuhalten. Die Ausnahmen sind eng gefasst (vgl. PS 
3.1.1. (3)), die Errichtung eines Hotelkomplexes 
wäre danach nicht möglich. Nach PS 3.2.2 (Z) hat 
in den Vorranggebieten für besondere Waldfunktio-
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nen die Erhaltung und Entwicklung eines naturna-
hen Waldbestandes Vorrang vor anderen Nut-
zungsansprüchen, weswegen alle Vorhaben und 
Planungen ausgeschlossen sind, die dieser Zielset-
zung entgegenstehen." 

IV.0087 3.1.1 "7. Zwar scheint das Plangebiet des Bebauungs-
plans „Waldbad" von den Festlegungen des Regio-
nalen Grünzugs und des Vorranggebiets für beson-
dere Waldfunktionen ausgenommen zu sein. Der 
Festlegung im zeichnerischen Teil des Regional-
plans ist jedoch nicht mit hinreichender Sicherheit 
zu entnehmen, dass dies auch für das gesamte 
Plangebiet gilt. Insbesondere die Festlegung des 
Vorranggebiets für besondere Waldfunktionen 
scheint das Bebauungsplangebiet im nördlichen 
Bereich (unmittelbar südlich der Landesstraße) zu 
überlagern. Es ist sicherzustellen, dass das beste-
hende Baurecht durch die Festlegung in keiner 
Weise eingeschränkt wird. Wir regen gerade auf-
grund der randlichen Bereichsunschärfe der Festle-
gung im Regionalplan an, einen ausreichenden Si-
cherheitspuffer um das Bebauungsplangebiet 
„Waldbad" vorzusehen, damit die zulässige Nut-
zung auch bei einer etwaigen künftigen Änderung 
oder Neufassung des Bebauungsplans durch die 
Gemeinde nicht eingeschränkt wird." 

Aus Sicht des Regionalverbands ist die 
Aussparung des Regionalen Grünzugs 
sowie des Vorranggebiets für besondere 
Waldfunktionen im Bereich des bestehen-
den B-Plans "Waldbad" ausreichend. Es 
wird auf den Ausformungsspielraum ver-
wiesen (s. Erläuterungen zum Regional-
plan Anhörungsentwurf 2020). Der Ab-
stand zum Gewässer ist zu beachten, um 
Durchgängigkeit des Fließgewässer-Bio-
topverbunds zu gewährleisten. Die Festle-
gung des Regionalen Grünzugs sowie 
des Vorranggebiets für besondere Wald-
funktionen ist erforderlich zur Sicherung 
des regionalen Biotopverbunds.  

Keine Berücksichtigung 

IV.0090 3.1.1 "Unser landwirtschaftlicher Haupterwerbsbetrieb 
liegt im Außenbereich der Gemarkung XXX und 
wird von einem Regionalen Grünzug überlagert 
Grundsätzlich werden Regionale Grünzuge als Vor-
ranggebiete ausgewiesen und sind gemäß PS 3.1.1 
Z (2) von Bebauung freizuhalten. Nicht raumbe-
deutsame land- und forstwirtschaftliche Vorhaben. 
im Außenbereich, die gem. § 35 BauGB privilegiert 
sind, sowie die begünstigten Vorhaben gern §5 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen.  

Keine Berücksichtigung 
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Abs. 4 BauGB (Nutzungsänderungen, Ersatzbau-
ten, Erweiterungen) sind von dieser Regelung nicht 
betroffen Raumbedeutsame standortgebundene 
Anlagen der Land- und Forstwirtschaft gemäß §35 
Abs. 1 BauGB können ausnahmsweise zugelassen 
werden. Bauliche Anlagen der Land und Forstwirt-
schaft sind standortgebunden, wenn sie auf die Be-
wirtschaftung der sich unmittelbarer Nähe befindli-
chen Flächen angewiesen sind. Hier wird im Text 
als Beispiel auf ein Stallgebäude im Rahmen einer 
Weidehaltung hingewiesen. Die Vergrößerung der 
landwirtschaftlichen Betriebe wird sich auch in Zu-
kunft fortsetzen. Die Entfernung zu den bewirtschaf-
teten Fläct1en wird immer größer und der Begriff „ 
unmittelbare Nähe" kann nicht mehr als Kriterium 
herangezogen werden. Hier müssen andere Zielkri-
terien ausgewählt werden. Bedingte Standortge-
bundenheit werden gewerblichen Biogasanlagen o-
der größeren landwirtschaftlichen Produktionsanla-
gen unterstellt, da hier eine Zuführung von Futter-
mitteln oder Gärmaterial von außen notwendig sei. 
in der Praxis ist es aber so, dass durch das stän-
dige Wachsen des Betriebsumfangs Futtermittel im 
näheren und weitem Umfeld von den Betrieben 
selbst angebaut und zum Betriebsstandort transpor-
tiert werden. Im Gegenzug wird Mist und Gülle bzw. 
Gärrest auf die bewirtschafteten Flächen ausge-
bracht Um diesen Kreislauf aufrecht zu erhalten ist 
eine hohe Standortgebundenheit auch aus ökologi-
scher und klimaschondender Sichtweise dringend 
nötig. Als Landwirt befürchte ich, daß durch Neure-
gelungen im Steuerrecht (Umsatzsteurerrecht) oder 
der Viehhaltung mein landwirtschaftlicher Betrieb 
plötzlich zum gewerblichen Betrieb werden könnte. 
Dies hätte dann zur Folge, daß eine Erweiterung 
meines Betriebes nicht mehr privilegiert wäre und 
der Betrieb sich nicht mehr weiterentwickeln 
könnte. Hier sollten unbedingt Ausnahmeregelun-
gen in den Textteil aufgenommen werden, so dass 
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ein gewerbliche Vorhaben möglich wäre, wenn es 
im Zusammenhang mit einem landwirtschaftlichen 
(auch ehemaligen landwirtschaftlichen) Betrieb 
steht." 

IV.0092 3.1.1 "Bezugnehmend auf Kapitel 3.1.1 des Regional-
plans Bodensee-Oberschwaben hält es die XXX 
GmbH somit für durchaus machbar und sinnvoll, 
auch Freiflächen oder Gebiete mit den besten land-
wirtschaftlichen Standorten für die solare Stromer-
zeugung zu öffnen, allerdings mit Einschränkung 
auf Agri-PV-Anlagen. Wir schlagen hierbei eine 
dem entsprechende Ergänzung der Formulierung 
unter Punkt 3.1.1. Nr. (4) vor. Sinngemäß könnte 
die Änderung wie folgt oder ähnlich lauten: keine 
Gebiete mit den besten landwirtschaftlich Standor-
ten in Anspruch genommen werden, es sei denn, 
die Ausführung der Anlage erlaubt die wirtschaftli-
che Fortführung der vorher überwiegend landwirt-
schaftlichen Nutzung (Agri-Photovoltaik), << Auch 
im Kapitel "zu PS 3.1.1" (Seite B54) steht einiges 
bezüglich Freiflächen-PV: Grundsätzlich ist die Er-
richtung von Freiflächen-Solarenergieanlagen in 
Regionalen Grünzügen zu unterlassen. Unter ganz 
bestimmten Voraussetzungen sind Freiflächen-So-
larenergieanlagen jedoch ausnahmsweise möglich, 
soweit keine übrigen Festlegungen des Regional-
plans entgegenstehen. Freiflächen-Solarenergiean-
lagen dürfen nur dann errichtet werden, wenn es 
sich weder um Waldflächen noch Gebiete mit den 
regional besten landwirtschaftlichen Standorten 
handelt. Zudem dürfen Freiflächen-Solarenergiean-
lagen nur außerhalb von Landschaftsräumen mit im 
regionalen Vergleich herausragender Vielfalt, Ei-
genart und Schönheit errichtet werden. Diese Aus-
nahmeregelung ist erforderlich, um dem Ausbau 
der Nutzung der Solarenergie als regenerativen 
Energieträger in der Region Bodensee-Oberschwa-
ben substanziellen Raum einzuräumen. Die Region 

Aus Sicht des Regionalverbands ist es 
zweckmäßig, alle Arten von Freiflächen-
Solarenergieanlagen innerhalb der Regio-
nalen Grünzüge auf die in PS 3.1.1 Z(4) 
Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 auf-
geführten Gebiete zu beschränken. Auch 
so verbleiben aus Sicht des Regionalver-
bands außerhalb der Regionalen Grün-
züge sowie außerhalb der Gebiete mit 
den besten landwirtschaftlichen Standor-
ten und außerhalb der Gebiete von her-
ausragender Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit ausreichend Flächen für die Nutzung 
durch Solarenergie erhalten, auf für die 
Nutzung durch Agri-Photovoltaik. Es wird 
darauf hingewiesen, dass am 18. Dezem-
ber 2020 von der Verbandsversammlung 
die Aufstellung eines Teilregionalplans 
"Energie" beschlossen wurde. Darin sol-
len u.a. die räumlichen Voraussetzungen 
für einen substanziellen Ausbau erneuer-
barer Energieträger geschaffen werden 
und hier wird sich der Regionalverbande 
auch mit der Thematik der Agri-PV befas-
sen.  

Keine Berücksichtigung 
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Bodensee-Oberschwaben liegt in einer strahlungs-
begünstigen Zone, weshalb sie eine hohe Eignung 
für die Nutzung von Solarenergie aufweist. Durch 
die Ausschlusskriterien bezüglich der ausnahms-
weisen Zulässigkeit von Freiflächen-Solarenergie-
anlagen in Regionalen Grünzügen werden Raum-
nutzungskonflikte zwischen land- und forstwirt-
schaftlicher Nutzung sowie Landschaftsbild mit der 
Nutzung der regenerativen Solarenergie in Regio-
nalen Grünzügen minimiert. Hier schlagen wir eine 
vom Inhalt vergleichbare Ergänzung des Textes 
vor, analog zum obigen Vorschlag." 

IV.0125 3.1.2 "Zwischen Weingarten und Baienfurt ist in der Fort-
schreibung des Regionalplans eine Grünzäsur ein-
gezeichnet. Diese Festlegung findet in Grundsatz 
unsere Zustimmung, allerdings sind wir der Mei-
nung, dass der Umfang der Grünzäsur deutlich zu 
klein ausgefallen ist und den Anforderungen für die 
Zukunft nicht gerecht werden kann. Speziell die 
Themen Klimaschutz, Durchlüftung des Schussen-
beckens, Verknüpfung der Biotope, Artenschutz so-
wie gewisse soziale Gesichtspunkte erfordern aus 
unsere Sicht eine Vergrößerung der Grünzäsur im 
Regionalplan. Die Gemeinden Weingarten und Bai-
enfurt sind bereits jetzt sehr aktiv im Bestreben, die 
verbleibenden Freiflächen für Baugebiete und Ge-
werbegebiete zu verplanen und wir sind der Mei-
nung, dass im Interesse aller Bürger der Region 
hier von Seiten des Regionalverbandes Beschrän-
kungen vorgesehen werden müssen. 1.1. Flächen 
nördlich des geplanten Grünzuges Bei den von uns 
markierten Flächen nördlich des bislang eingeplan-
ten Grünzuges stehen aus unserer Sicht in erster 
Linie folgende Punkte im Vordergrund: • Der unge-
hinderte Kaltluftzufluss während der Nachtstunden 
von den ausgedehnten abschüssigen Wiesenflä-
chen östlich von Baienfurt bis hoch nach Köpfingen. 
Dieser ausgeprägte Kaltluftstrom ist bis in die Mitte 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Re-
gionalplan nur im Maßstab 1:50.000 
rechtskräftig ist. Es besteht also eine Pla-
nunschärfe (s. Erläuterungen zum Regio-
nalplan Anhörungsentwurf 2020). Daher 
können nicht alle in der Anregung ge-
nannten Flächen mit Regionalen Grünzü-
gen und Grünzäsuren überlagert werden. 
Ebenso nicht überlagert werden Flächen, 
die bereits durch eine siedlungsbezogene 
Darstellung im Flächennutzungsplan ge-
kennzeichnet sind. Die Grünzäsur im in 
der Anregung genannten Gebiet ist aus 
Sicht des Regionalverbands so bemes-
sen, dass sie einerseits die Freiraumfunk-
tionen sichert, aber andererseits noch 
ausreichend Entwicklungsspielraum (kom-
munale Planungshoheit) belässt. Eine Än-
derung erfolgt daher nicht. 

Keine Berücksichtigung 
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des Schussenbeckens nachweisbar und trägt einen 
erheblichen Anteil zur Kühlung und damit zum Kli-
maschutz des nördlichen Schussenbeckens bei. • 
Die Erhaltung der unbebauten Frischluftschneise 
für das nördliche Schussenbecken, zur Be- und 
Entlüftung mit der Hauptwindrichtung von Westen 
nach Osten. Nachfolgend wollen wir Ihnen die Be-
reiche, die wir für schützenswert halten, aufzeigen 
und dies auch entsprechend begründen. 1.1. Flä-
chen südlich des geplanten Grünzuges Bei den von 
uns markierten Flächen südlich des bislang einge-
planten Grünzuges stehen aus unserer Sicht eben-
falls die Durchlüftung und die Kaltluftströme im Vor-
dergrund, aber es sind noch einige weitere Punkte 
zu beachten: Erhaltung der Streuobstbestände 
(rote Kästen) Schutz des Biotops ehemaliger Bahn-
damm (lila umrandet)• Schutz des Biotops offener 
Bachlauf (grüne Striche)• Schutz des Biotops Tobel 
(hellblau umrandet) 
 Schutz der Fledermausvorkommen (gelb umran-
det) (Anmerkung: Hierzu wurde vom NABU Wein-
garten 2020 eine ausführliche Messung im Bereich 
der „Äußeren Halde“ durchgeführt. Den Bericht 
kann der NABU Weingarten gerne zur Verfügung 
stellen) Vernetzung der obengenannten Biotope 
Anmerkung: 
Die Bebauung in Neubriach, die vermeintlich den 
unteren Strang zu unterbrechen scheint, hat unse-
rer Meinung nach hier nur eine geringe negative 
Auswirkung, da auf Grund der Geländestruktur der 
Wind über Neubriach hinweg zieht und die flache 
Einfamilienhausbebauung dort kaum ein Hindernis 
darstellt. 1. Erhaltung der Lebensräume4.1. Streu-
obstbestände In Bereich nördlich und südlich des 
geplanten Grünzugs gibt es diverse geschützte 
Streuobstbestände. Nach §33a Naturschutzgesetz 
haben Streuobstbestände letztes Jahr einen deut-
lich höheren Schutz erhalten. Die Streuobstbe-
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stände in diesem Bereich sind räumlich nicht kom-
plett zusammenhängend müssen aber unserer Mei-
nung nach aus ökologischer Sicht als Einheit be-
trachtet werden. Durch den Bachlauf, das Biotop 
auf dem ehemaligen Bahndamm und das Biotop im 
Bereich des Tobels sind die einzelnen Streuobstbe-
stände bestens vernetzt. Vögel, Insekten und Fle-
dermäuse sind auf den Kompletterhalt dieser Bio-
tope angewiesen. 4.2. Biotop ehemaliger Bahn-
damm Das Biotop entlang des ehemaligen Bahn-
damms zeichnet sich durch eine große zusammen-
hängende Schotterfläche aus, auf der Eidechsen 
und andere Kriechtiere einen idealen Lebensraum 
finden. Mit verstreutem Buschwerk entlang des 
Bahndammes besteht auch hinreichend Schutz und 
Unterschlupf für verschiedenste Tierarten 4.2. Bio-
top offener Bachlauf Der offene Bachlauf entlang 
der Kreisstraße und der L314 verbindet die östli-
chen Biotope mit den großen Streuobstflächen in 
westlichen Teil. Der offene Wasserlauf und die 
Sträucher entlang des Baches bieten für viele Lebe-
wesen einen idealen Lebensraum. 4.3. Biotop To-
bel Das Biotop im Bereich Tobel (Haldenweg, Bau-
ernjörgstraße) bieten viele hohe alte Bäume die Le-
bensraum und Schutz für Lebewesen aller Art sind 
4.5. Fledermäuse Der NABU Weingarten hat im 
Rahmen seines Fledermausscreenings im Sommer 
2020 den Bereich „Äußerer Halde“, also die im Plan 
eingekreiste Fläche zwischen Haldenweg, Trauben 
und Neubriach mit Ultraschallmessgeräten in meh-
reren Nächten beobachtet und große Fledermaus-
aktivitäten von verschiedenen Fledermausarten 
nachgewiesen. Auf Grund der Vernetzung der Bio-
tope ist davon auszugehen, dass dies auch in den 
restlichen Bereichen (Streuobstbestände, Bachlauf, 
etc.) im selben Maße nachweisbar wäre. 4.6. Ver-
netzung der oben genannten Biotope und Schutz 
Jedes einzelne dieser Biotope wäre vielleicht für 
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sich alleine gesehen, keine Veranlassung von Sei-
ten des Regionalplanes hier die schützende Hand 
darüber auszubreiten, aber auf Grund der beschrie-
benen Vernetzung sehen wir hier ein großes schüt-
zenswertes Biotop Dieses Biotop ist im Visier der 
Stadtplaner aus Weingarten und Baienfurt und wir 
befürchten, dass ein Schutz der Biotope vor dem 
Zugriff der Gemeinden nur über eine Verbotsreg-
lung im Regionalplan möglich ist. 4.7. Grünraum-
konzept der Stadt Weingarten von 2015 An dieser 
Stelle ist es vielleicht angebracht einen Verweis auf 
die Bewertungen aus dem Grünraumkonzept der 
Stadt Weingarten von 2015 zu machen. (Siehe 
auch Anhang zu unserem Einspruch) Im Grünraum-
konzept der Stadt Weigarten von 2015 wurden die 
Flächen auf Weingartner Gemarkung alle samt mit 
„sehr hohe Bedeutung“ oder „hohe Bedeutung“ ein-
gestuft. Es ist der Stadt also sehr wohl bewusst, 
dass es sich hierbei um erhaltenswerte Naturräume 
handelt. Das scheint heute aber nicht mehr von In-
teresse zu sein." 

IV.0125 3.1.2 "Bitte lassen sie den Menschen ihre Dörfer und 
Kleinstädte und schützen sie die Grünzäsuren da-
zwischen." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Im Regionalplan Anhörungs-
entwurf 2020 sind gemäß PS 3.1 zum 
Schutz des Freiraums Regionale Grün-
züge und Grünzäsuren und zur Gliede-
rung von Siedlungsgebieten Grünzäsuren 
festgelegt. 

Kenntnisnahme 

IV.0127 3.1.1 "mein Name ist XXX und bewirtschafte da mit mei-
ner Familie einen landwirtschaftlichen Milchviehbe-
trieb. XXX. Prinzipiell kann ich den meisten Dingen 
zustimmen die im R-Plan für die Gemeinde Wol-
pertswende ausgearbeitet wurden. Als Landwirt im 
Außenbereich habe ich natürlich mit dem regiona-
len Grünzug so meine Probleme. " 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 
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IV.0127 3.1.1 "Das größte Problem ist aber folgendes: Im ersten 
Plan waren alle kleine Weiler, die im regionalen 
Grünzug sind, nicht gesondert ausgewiesen. Nach 
Stellungnahme der Gemeinde haben Sie im uns 
jetzt vorliegenden Plan die kleinen Weiler Nieders-
weiler und Segelbach mit Rot markiert und somit 
gesondert ausgewiesen. Leider haben Sie aber die 
kleinen Weiler „Steinhausen“, „Stroppel“ und „Hal-
ler“ völlig außen vorgelassen. Das ist im Sinne der 
Gleichbehandlung so nicht zu akzeptieren. Bitte 
markieren Sie die genannten Weiler Steinhausen, 
Stroppel und Haller auch mit roter Farbe wie Sie es 
mit Segelbach und Niedersweiler gemacht haben. " 

Die Rücknahme des Regionalen Grün-
zugs bei Segelbach erfolgte aus folgen-
den Gründen: Siedlungsansatz aus Sicht 
des Regionalverbands vorhanden (ca. 6 
Wohngebäude). Die Rücknahme des Re-
gionalen Grünzugs bei Niedersweiler er-
folgte aus folgenden Gründen: Vorhan-
densein mehrerer Hofstellen mit zusätzli-
chen Wohngebäuden, Siedlungsansatz 
aus Sicht des Regionalverbands vorhan-
den. Der Regionale Grünzug bei Stein-
hausen wurde nicht zurückgenommen, da 
aus Sicht des Regionalverbands kein 
Siedlungsansatz im Sinne von § 34 
BauGB erkennbar ist. Der Regionale 
Grünzug bei Stroppel wurde nicht zurück-
genommen, da aus Sicht des Regional-
verbands bis auf den bereits schon vom 
Regionalen Grünzug freigestellten Be-
reich kein Siedlungsansatz im Sinne von 
§ 34 BauGB erkennbar ist. Der Regionale 
Grünzug bei Haller wurde nicht zurückge-
nommen, da aus Sicht des Regionalver-
bands kein Siedlungsansatz im Sinne von 
§ 34 BauGB erkennbar ist. Die Festlegun-
gen sind aus Sicht des Regionalverbands 
damit gut begründet und angemessen. Es 
wird darauf hingewiesen, dass sich der 
Regionalverband nur raumbedeutsamen 
Vorhaben widmet (s. Erläuterungen zum 
Regionalplan Anhörungsentwurf 2020).  

Keine Berücksichtigung 

IV.0127 3.1.1 "Zudem hoffe ich dass ein regionaler Grünzug nie 
die Bewirtschaftung eines landwirtschaftlichen Be-
triebes durch irgendwelche Auflagen beeinflusst. 
Jetzt und auch für immer!!!! Dafür gibt es leider ge-
nügend Beispiele für meine Sorgen. Eine Heraus-
nahme des kompletten Grünzugs würde ich und 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf Anlage 2 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 
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meinen gesamten Berufskollegen natürlich bevor-
zugen! (...) Nachstehendes kann ich vollumfänglich 
Unterstützen Entsprechend dem Ziel unter Kapitel 
3.1.1 sind die regionalen Grünzüge von Bebauung 
freizuhalten. Dies gilt i.d.R. auch für Vorhaben nach 
§ 35 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB; privilegierte 
Vorhaben). Nur im begründeten Einzelfall sind Aus-
nahmen von dieser Regelung möglich, z.B. stand-
ortgebundene bauliche Anlagen der Land- und 
Forstwirtschaft. Im Umkehrschluss wären nicht 
standortgebundene bauliche Anlagen in den regio-
nalen Grünzügen unzulässig. Hierunter würden z.B. 
auch Lager- und Abstellgebäude im Anschluss an 
bestehende Hofstellen fallen, für die eine Standort-
bindung möglicherweise nicht nachweisbar wäre, 
die unmittelbare Nähe zur Hofstelle jedoch auch un-
ter Vermeidung unnötiger Wege naheliegend ist. 
Die Hürden zur Zulassung von Ausnahmen für bau-
liche Anlage der Land- und Forstwirtschaft in regio-
nalen Grünzügen sind deutlich zu reduzieren. Die 
Hürden zur Zulassung von Ausnahmen für bauliche 
Anlage der Land- und Forstwirtschaft in regionalen 
Grünzügen (hier insbesondere die angesprochene 
Standortalternativenprüfung) sind deutlich zu redu-
zieren, da ansonsten bauliche Anlagen landwirt-
schaftlicher Betriebe unangemessen oft von den zu 
bewirtschaftenden Flächen deutlich abrücken müs-
sen. Außerdem ist zu befürchten, dass forst- und 
landwirtschaftliche Anlagen häufiger in die Nähe 
von künftigen bzw. potenziellen Siedlungserweite-
rungsflächen entstehen, womit ein erhebliches Po-
tenzial zur Verschärfung von Nutzungskonflikten bei 
deren Entwicklung zu erwarten ist." 

IV.0127 3.1.1 "Im ersten uns vorgelegten Plan war der Grünzug 
viel zu nah an die Wohnbebauung von Wolperts-
wende. Im überarbeiteten Plan ist der Grünzug et-
was von der Wohnbebauung zwar etwas abgerückt, 

Die Festlegungen der Regionalen Grün-
züge im Bereich von Wolpertswende ist 
aus Sicht des Regionalverbands erforder-
lich, um die Schutzzwecke gemäß PS 
3.1.0 Regionalplan Anhörungsentwurf 

Keine Berücksichtigung 
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meiner Meinung nach aber noch nicht weit genug. 
Bitte überdenken Sie das doch bitte nochmals." 

2020 zu erfüllen. Eine weitergehende 
Rücknahme erfolgt daher nicht. 

IV.0129 3.1.1 "Ihr bzw. das Verhalten des RVBOs zur unbegrün-
deten und fehlenden Flächenangabe zur Zurück-
nahme des Regionalen Grünzuge Nr. 11 an mehe-
ren Stellen in Hagnau kann ich nicht nachvollzie-
hen. Es sind mindestens 3 Bereiche betroffen. Ge-
plantes Gewerbegebiet Langbrühl-Ost ca. 3,5 ha 
statt 1,6 ha, das Rebgelände Bächler ca. 10 ha, wo-
von der größte Teil des evtl. geplanten Wohn- oder 
Mischgebietes incl. geplanten Discounter bereit her-
ausgenommen wurden sowie das kleinere Wohnge-
biet Sonnenbühl-Nord .Gewann obere Bohl. Auf 
den über 1000 Seiten der Beschreibung des Regio-
nalplans gibt es weder eine Begründung oder sons-
tigen Hinweis auf die Änderung bzw. Rücknahme 
des Grünzuges in Hagnau. Nicht einmal der Bürger-
meister will davon wissen und der Gemeinderat hat 
zur 1 und 2. Offenlage keine Stellungnahme abge-
geben will das geplante vom RVBO den Wünschen 
der Gemeinde entspricht! Auch Sie behaupten in 
den Abwägungsvorlagen und Beschlüssen des Pla-
nungsausschusses in der Sitzung vom 09.10.2020 
zu Top 2.3 Seite 54 bzw. Seite 10 der Anregungen 
Punkt 20 (BLHV) Seit 158 PDF Dokument, das 
keine Grünzüge auf der 
Gemarkung Hagnau wegen Festlegungen zu Bau-
gebieten bzw. Gewerbeflächen vorgenommen wur-
den und ein Konflikt somit nicht erkennbar sei. Die 
Gemeinde Hagnau plante damals bereits und hat 
den Bebauungsplan Gewerbegebiet Langbrühl-Ost 
bereits als Satzung beschlossen nur noch nicht ver-
öffentlicht. Sie waren aber maßgeblich an dem feh-
lerhaften Zielabweichungsverfahren sowie an den 
Flächennutzungspläne nicht nur als Träger öffentli-
cher Belange beteiligt sondern aktiv als Planer und 
langer Arm der IHK der Sie anscheinend nicht nur 
eng verbunden sondern hörig sind. 

Die in der Anregung geschilderten Rück-
nahmen Regionaler Grünzüge in Hagnau 
sind erforderlich, um der Gemeinde aus-
reichend Entwicklungsspielraum für eine 
kommunale Entwicklung zu geben. Sie 
sind das Resultat einer umfassenden Ab-
wägung aller relevanten Belange und aus 
Ansicht des Regionalverbands maßvoll 
und vertretbar.  

Keine Berücksichtigung 
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Deshalb kommen ich zum Schluss, dass ich die die 
Abwägungsbegründung nicht nur fehlerhaft, son-
dern der Lüge bezichtigen muss. Normenkontroll-
verfahren oder wollen Sie wir mir wie der Bürger-
meiste rXXX seinen Gemeinderäten weißmachen, 
das der Zurücknahme des Grünzuges im Bereich 
des Gewerbegebietes Langbrühl-Ost etwas grob 
ausgefallen sei? Sie waren als Träger öffentlicher 
Belange beteiligt und haben mehrmals wie andere 
Behörden den Sachverhalt nicht ordentlich geprüft 
bzw. wie einige mir frei gestanden vorsätzlich dar-
über hinweggesehen was dort passiert soll auf den 
nur 1,6 bzw. 1,85 ha. Selbst noch einen aus Stutt-
gart angeordneten Gespräch mit Bürgermeister 
XXX  unseren 2 Landtagsabgeordneten sowie mei-
ner Person und Beistand waren diese überrascht 
über das Versagen der Behörden und des insge-
samten Kontrollverlustes gab er jedoch zu, 
das man sich nicht immer aufgrund des Zeitdruckes 
und der langen Planungsverfahren Recht und Ge-
setz halten könne und alle gelobten in Zukunft Bes-
serung. Fehlanzeige: Bei der nächsten Offenlage 
bzw. erforderlichen 7.Teiländerung des FNP GVV 
MBG ist es wieder passiert. Was für eine Schande 
für unsere Demokratie und noch schlampiger. Und 
der RVBO hat wieder geschwiegen nichteimal Plan-
zeichen kann er lesen und den Verlust der eigenen 
regionalen Grünzüge kann er auch nicht erkennen 
sowie Landwirte die unzähligen Norm und Formfeh-
ler. Nochmals was für eine Schande im Garten 
Eden trotz Hightech und Bildung, lebenslanger Be-
rufserfahrung. Alles wohl Peanuts ? Oder was ? 
Und wir Landwirte sind nur geboren um zu Geben 
und die stärkeren zu nehmen? Wir sind die Verlie-
rer und Geschädigten durch Ihr Hinwegsehen und 
Ihrer kapitalistischen umweltzerstörerischen und 
großkotzigen nicht nachhaltigen Planungen. Sie 
hatten in der 1. Offenlage in Verlängerung zur 
K7746 eine Straße nach Salem geplant. Sie sollte 
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womöglich 2 Betrieben in Hagnau 
mit ihren weiteren Standorten in Salem verbinden? 
Dann sollen diesen 2 Betriebe doch ganz nach v 
ziehen und den Hagnauer Handwerkern den Platz 
geben und alle Probleme sind gelöst bis auf die Ge-
werbesteuer und wir brauchen kein störendes Ge-
werbegebiet. " 

IV.0132 3.1.1 "im Zuge dessen, dass der Regionalplan neu auf-
gestellt wird, hatte wir Ihnen unser Anliegen in ei-
nem Schreiben erläutert. In der Anlage anbei noch-
mals unser Schreiben an Sie vom XXX. Die Ge-
meinde Ailingen und der Gemeinderat/Stadtrat von 
Friedrichshafen hatten sich ebenfalls dafür ausge-
sprochen, unseren XXX aus der Grünzone zu ent-
nehmen. Vor ca. 2 Jahren waren Sie ja bei einem 
Vor-Ort-Termin hier bei uns auf unserem XXX und 
meinten damals, dass es von Seiten des Regional-
verbandes kein Problem wäre, uns aus der 
Grünzone herauszunehmen, dass die Entschei-
dung aber bei der Stadt Friedrichshafen läge, die 
dieses nicht wolle. Da sich der Stadt- sowie der Ort-
schaftsrat aber für eine Entnahme ausgesprochen 
hat, steht doch von Seiten der Stadt nichts mehr 
entgegen. Oder ist es so, dass diese Stimmen nicht 
zählen? Nur unweit von uns, ca. in 200 m Entfer-
nung liegt XXX (…) Wir bitten Sie daher nochmals 
die Entscheidung zu überdenken. Für das Fortbe-
stehen unseres XXX ist es von außerordentlicher 
Bedeutung, dass wir dem Grünzug entnommen 
werden. Die Zeiten ändern sich und die Entwicklung 
bleibt nicht stehen. Als wir XXX ausgesiedelt hat-
ten, war das landwirtschaftliche Einkommen noch in 
Ordnung. Heute sind wir hiervon nicht mehr überle-
bensfähig. Vor 40 Jahren war vieles noch nicht so, 
wie es heute ist. Keiner wusste dies, wie rasant die 
Entwicklung fortschreitet. Zu unserem landwirt-
schaftlichen Betrieb hat sich ein XXX entwickelt, der 
nun in Zukunft das Auskommen (…) sichern soll 

Der Regionale Grünzug im in der Anre-
gung genannten Gebiet ist aus folgenden 
Gründen erforderlich: Gebiete mit den re-
gional besten landwirtschaftlichen Stand-
orten. Zudem besteht keine entspre-
chende bauleitplanerische Festsetzung 
(Außenbereich). Ein Siedlungsansatz ist 
ebenfalls nicht vorhanden. Eine Rück-
nahme erfolgt daher nicht.  

Keine Berücksichtigung 
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und muss. In der jetzigen Ausgangslage ist dies lei-
der nicht möglich. Wir tun für die Umwelt außerdem 
vieles: unsere Landwirtschaft sowie XXX sind bio-
zertifiziert, wir sind klimapositiv, (…) Es gäbe hier 
noch vieles aufzuzählen. hiermit stellen wir den An-
trag, unseren XXX aus dem Grünzug in dem wir 
uns momentan befinden und der auch im Entwurf 
des neuen Regionalplans vorgesehen ist, heraus-
zunehmen. Einen Plan mit der Einzeichnung unse-
res Hofes haben wir beigelegt." 

IV.0144 3.1.1 "hiermit erheben wir Einspruch gegen den Regio-
nalplan, da unsere Hofstelle im Regionalen Grün-
zug liegt und nach unseren Plänen nicht herausge-
nommen wurde. Wir müssen Erweiterungsmöglich-
keiten für unseren Betrieb haben." 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen.  

Keine Berücksichtigung 

IV.0158 3.1.1 "Salem verlöre dann nicht nur den klimatisch be-
deutsamen Grünzug, sondern „gewänne" im Ge-
genzug auch noch "störende" Betriebe, d.h. solche 
mit vielen Emissionen hohem Lärmaufkommen u.ä. 
- von dem zusätzlichen (Schwer-)Verkehrsaufkom-
men ganz zu schweigen. 
Leider hat auch die überarbeitete Version der Pla-
nung nach unserer Auffassung diverse Mängel." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf die Anlage 6 
zur Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen.  

Kenntnisnahme 

IV.0162, 
IV.0166, 
IV.25_092 
IV.25_081 

3.1.1 "Klimatische Situation Salemer Becken Laut Klima-
fibel und Klimagutachten des RVBO handelt es sich 
bei dem durch den Schwerpunkt für Industrie und 
Gewerbe tangierten Gebietsausweisung um eine 
Frischluftschneise. Daher wurde das Gebiet seiner-
zeit auch einstimmig im Regionalverband und im 
Gemeinderat als schützenswerter Grünzug ausge-
wiesen. Während Regionalverbandsdirektor Wilfried 
Franke nicht müde wird, darauf hinzuweisen, wie 
kritisch die Durchlüftung des Schussentals ist, wird 
im Abwägungsprozess für das VRG Salem der ne-

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf die Anlage 6 
zur Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen.  

Kenntnisnahme 
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gative klimatische Einfluss offensichtlich nicht be-
rücksichtigt. Wie kann dieser Grünzug nun aufgeho-
ben werden, ohne dass neuere Gutachten plausibel 
belegen, warum der Schutzstatus entfallen kann? 
Ich bin der Überzeugung, dass diese kleinräumli-
chen klimatischen Gegebenheiten in der heutigen 
Zeit der Klimaerwärmung mehr benötigt werden 
denn je. Gerade der klimatisch höchst sensible Bo-
denseeraum bedarf eines Schutzes!" 

IV.0199 3.1.1 "vor wenigen Tagen haben wir erfahren, dass im 
Bereich Meckenbeuren-Siglishofen der regionale 
Grünzug 801382021 ausgeweitet werden soll. Wir 
bitten inständig darum, davon abzusehen und die-
sen Grünzug nicht auszuweiten. Es handelt sich bei 
dem entsprechenden Flurstück 1277/2 um eine 
Baulücke. Alle nötigen Anschlüsse (Kanal, Strom,“.) 
zur Erschließung dieser Fläche liegen bereits auf 
dem Grundstück. Dadurch wäre eine Ausweisung 
als Baulücke deutlich sinnvoller, um kostengünstig 
und sinnvoll neuen Wohnraum zu ermöglichen. Als 
Eingabe zum Gemeindeentwicklungskonzept haben 
wir unser Anliegen ebenfalls angebracht und hof-
fen, dass auch die Gemeinde Meckenbeuren hier 
Bauerwartungsland ausweisen wird. Wir bitten um 
Stellungnahme und hoffen auf entsprechende An-
passung bzw. Streichung der Grünzug-Erweiterung 
in der Fortschreibung des Regionalplans." 

Der in der Anregung genannte Regionale 
Grünzug ist erforderlich aus folgenden 
Gründen: Gebiet mit den regional besten 
Standorten würd die Landwirtschaft Eine 
Rücknahme erfolgt daher nicht. Es wird 
auf die Ausnahmeregelungen gemäß PS 
3.1.1 Z (3) Regionalplan Anhörungsent-
wurf 2020 verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0200 3.1.1 "Ausdrücklich möchten wir an dieser Stelle noch-
mals auf den Bereich Boden und Klima hinweisen. 
Laut Unterlagen des RVBO weist das Gebiet einen 
hohen bis sehr hohen Anteil organischer Feuchtbö-
den nach der Bodenkarte BK 50 bei einem Moor- 
und Auenbodenanteil von jeweils mindestens 10 % 
auf. Zudem handelt es sich um gute bis sehr gute 
landwirtschaftliche Böden (Vorrangfluren 1 und 11), 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 
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die seit vielen Jahren von ortsansässigen Landwir-
ten genutzt werden und für deren wirtschaftliches 
Überleben von großer Bedeutung sind. Der zustän-
dige Landwirt und Vorsitzende des Ortsverbandes 
des BLHV untermauert die Bodenqualität, wenn er 
von überdurchschnittlich hohen Erträgen spricht." 

IV.0200 3.1 "Klimatische Situation Laut Klimafibel und Klimagut-
achten des RVBO handelt es sich bei genanntem 
Gebiet um eine Frischluftschneise. Das Bodensee-
becken gehört nach Angaben des Klimaatlas' Ba-
den-Württemberg zu den am schlechtesten belüfte-
ten Regionen, daher ist ein Zufluss von Kaltluft über 
die Flusstäler der Region von übergeordneter Be-
deutung für diesen Verdichtungsbereich. Während 
der Vorstellung des Regionalplans wurde von Ver-
bandsdirektor Franke immer wieder auf das klima-
kritische Schussental hingewiesen, dessen Kaltluft-
bewegungen sich zum Bodensee hin ausrichten 
und die auf keinen Fall durch weitere Siedlungsbe-
reiche blockiert werden dürfen. Das Salemer Tal ist 
genauso betroffen. Im Klimagutachten des RVBO 
REKLIBO Band 2 werden als wichtige Kaltluftbe-
cken das Schussental, das Salemer Tal und das 
Wilhelmsdorfer Becken erwähnt. Im Band 3 des 
Gutachtens steht ausdrücklich: „Im Mündungsbe-
reich des Deggenhauseraachtals befinden sich auf 
engem Raum die Siedlungskörper von Stefansfeld, 
Neufrach und Mirnmenhausen, außerdem das Ge-
werbegebiet um den Bahnhof Salem. Diese stark 
versiegelten Flächen durchziehen das Becken hier 
auf seiner ganzen Breite und bilden eine Art künstli-
chen Querriegel." Die Behinderung des Kaltluft-
stroms würde durch die Erweiterung des Industrie-
gebiets noch einmal signifikant verstärkt werden. 
Das widerspricht der Vorsorgefunktion eines Regio-
nalplans (vgl. Handlungshilfe "Klimawandelgerech-
ter Regionalplan" von 2017). Nach der Darstellung 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf die Anlagen 1 
und 6 zur Synopse (https://www.rvbo.de 
Rubrik: Planung/Fortschreibung-Regional-
plan, Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 
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in Band 1 hat die Region Salem eine hohe Tages-
zahl an Talnebellagen. Daher ist eine gute Durch-
lüftung umso wichtiger, zumal Salem nur über 
schwache mittlere Windgeschwindigkeiten verfügt 
und eine hohe Tageszahl mit Wärmebelastungen 
ausweist. Das bereits bestehende Gewerbegebiet 
fungiert als großer Wärmespeicher, der nachts 
Wärme abstrahlt und die Kaltluftströme von den 
Hängen behindert. Dadurch kühlt die Luft in den 
umliegenden Teilorten nachts nicht mehr ausrei-
chend ab. Nach unserem Wissensstand wurde in 
der Fortschreibung des Regionalplans 1996 das ge-
nannte Gebiet als regionaler Grünzug ausgewie-
sen, um einer Zersiedelung des Salemer Tals ent-
gegenzuwirken, und aufgrund der kritischen klimati-
schen Bedingungen. Diese Kriterien haben Stand 
heute sicherlich an Bedeutung gewonnen (Klima-
wandel, schlechtere Durchlüftung durch weitere Be-
bauung, zusammenwachsen der Teilorte Buggen-
segel, Neufrach, Mimmenhausen, siehe hierzu Ab-
bildung 2). Deshalb hat die Ausweisung eines regi-
onalen Grünzuges an dieser Stelle immens an Be-
deutung gewonnen, die Rücknahme ist somit nicht 
plausibel." 

II.574 3.1.1, 3.2.2 "3. Sipplinger Berg: Im Zuge des Vorhabens „Zu-
kunftsquelle" werden auch Erweiterungen im Be-
reich der Bestandsanlagen auf dem Sipplinger Berg 
erforderlich. Die folgende Grafik zeigt eine Überla-
gerung des Entwurfs der Raumnutzungskarte mit 
den betrieblich erforderlichen Flächen (hellrot). Im 
Südosten des Areals soll ein neuer Reinwasserbe-
hälter mit einem Fassungsvermögen von 20.000 
m3 und zugehöriger Infrastruktur gebaut werden. In 
der östlich des Reinwasserbehälters hellrot darge-
stellten Fläche befinden sich heute bereits die bei-
den Druckrohrleitungen, über die das Wasser vom 
Seepumpwerk Süßenmühle auf den Sipplinger 

Die eingezeichneten Flächen für die ge-
planten Neubauten liegen im Regionalen 
Grünzug und im Vorranggebiet für beson-
dere Waldfunktionen, aber nicht in einer 
Kernfläche bzw. einem Kernraum des Re-
gionalen Biotopverbunds. Gemäß PS 
3.1.1 Z (3) und PS 3.2.2 Z (3) können 
bauliche Anlagen der technischen Infra-
struktur ausnahmsweise zugelassen wer-
den. Zudem wird auf den Ausformungs-
spielraum des Regionalplans verwiesen 
(s. Erläuterungen zum Regionalplan An-
hörungsentwurf 2020). Aus Sicht des Re-
gionalverbands ist eine Verkleinerung des 

Keine Berücksichtigung 
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Berg gefördert wird. Diese hellrot dargestellte Flä-
che wird zum Anschluss des neuen Reinwasserbe-
hälters an die vorhandenen Druckrohrleitungen be-
nötigt. Im Zuge des Baus des Reinwasserbehälters 
muss der bisherige Betriebshof verlegt werden. Auf-
grund der örtlichen topografischen Verhältnisse ist 
es aus hydraulischen Gründen notwendig, alle für 
die Trinkwasserproduktion notwendigen Anlagen 
nahe am oder im Bestand zu konzentrieren. Unter-
stützende Einrichtungen, wie der Betriebshof sollen 
im südwestlichen Bereich auf niedrigerem Niveau 
neu errichtet werden. Dort ist außerdem als Ersatz 
für das bisherige Labor am See ein neues Laborge-
bäude geplant. Wie aus der Abbildung oben er-
sichtlich ist, liegen die erforderlichen neuen Be-
triebsflächen im Westen und Osten in dem geplan-
ten Regionalen Grünzug und in dem geplanten Vor-
ranggebiet für besondere Waldfunktionen. Damit 
die Realisierung der erforderlichen Baumaßnahmen 
nicht behindert wird, müssen die künftig erforderli-
chen Betriebsflächen von regionalplanerischen 
Ausweisungen freigehalten werden. Wir bitten da-
her, den Regionalen Grünzug und das Vorrangge-
biet für besondere Waldfunktionen in diesem Be-
reich entsprechend zu verkleinern." 

Regionalen Grünzugs und des Vorrang-
gebiets für besondere Waldfunktionen an 
der genannten Stelle daher nicht erforder-
lich. 

IV.0143 3.1.1 "wir erheben Einspruch gegen den Regionalplan, 
da unsere Hofstelle im Regional Grünzug liegt und 
nach unseren Plänen nicht herausgenommen 
wurde. Wir müssen Erweiterungsmöglichkeiten für 
unseren Betrieb haben". 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 

I.001 3.1.1 "Bereits im Rahmen der ersten Anhörung zur Ge-
samtfortschreibung wurde von unserer Seite ausge-
führt, dass der Schutz hochwertiger landwirtschaftli-
cher Flächen über den Freiraumschutz, welcher mit 
der Ausweisung von Regionalen Grünzügen und 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt; für 
die Erläuterung wird auf Anlage 7 zur Sy-
nopse (https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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Grünzäsuren angestrebt wird, agrarstrukturelle Be-
lange nicht ausreichend berücksichtigt. Der Hin-
weis, dass die aktuelle Gebietskulisse der Regiona-
len Grünzüge alle hochwertigen landwirtschaftli-
chen Erzeugungsgebiete der Region abdeckt, kann 
nicht nachvollzogen werden. Als Grundlage für die 
Festlegung der besten landwirtschaftlichen Stand-
orte wurde nach der Begründung die Wirtschafts-
funktionenkarte (Flurbilanz) verwendet, in welcher 
landbauwürdige Flächen (Vorrangflur), sowie land-
bauproblematische und nicht landbauwürdige Flä-
chen dargestellt sind. Für den ökonomischen Land-
bau sind die hochwertigen Flächen der Vorrangflur 
von besonderer Bedeutung, und für diesen unbe-
dingt vorzubehalten. Aus landwirtschaftlich fachli-
cher Sicht sind Standorte der Vorrangflur Stufe I 
grundsätzlich als landwirtschaftliche Vorranggebiete 
und der Vorrangflur Stufe II als landwirtschaftliche 
Vorbehaltsgebiete darzustellen, um agrarstruktu-
relle Belange im Rahmen der Regionalplanung aus-
reichend zu berücksichtigen. " 

II.123 3.1.1 "Die im Entwurf des Regionalplans dargestellten re-
gionalen Grünzüge tangieren noch immer in einigen 
wenigen Bereichen die potenziellen Wohnbauflä-
chen am Rand bzw. reichen .der Darstellung zu-
folge in bestehende Bauflächen hinein, sodass da-
von auszugehen ist, dass bei einer engen Ausle-
gung der Abgrenzung der regionalen Grünzüge der 
Ausformungsspielraum der Gemeinde beeinträch-
tigt sein kann (vgl. Nr. 3.1.1 Z Abs. 2, Satz 1, Text-
teil des Regionalplanentwurfs}. Von Seiten der Ver-
bandsverwaltung und auch von Seiten des Landrat-
samtes Ravensburg wurde hervorgehoben, dass 
der Ausformungsspielraum von ca. 100 Metern be-
stehen würde, da es eine Planunschärfe (Plan und 
Wirklichkeit bei maßstäblicher Betrachtung) geben 
würde. Darauf baut grundsätzlich die Gemeinde 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird darauf hingewie-
sen, dass der Ausformungsspielraum ein-
zelfallabhängig ist. Es wird auf die Erläu-
terungen zum Regionalplan (S. 2 Regio-
nalplan Anhörungsentwurf 2020) verwie-
sen. Bezüglich der räumlich konkreten 
Anregungen zu den einzelnen Gebieten 
wird auf nachfolgende Ausführungen ver-
wiesen. 

Kenntnisnahme 
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Fronreute auf. Nichtsdestotrotz spricht sich die Ge-
meinde Fronreute für ein nochmaliges teilweises 
Abrücken des Grünzuges an einzelnen Stellen der 
Ortsteile Baienbach, Staig und Blitzenreute aus 
(siehe beiliegender Plan blau gekennzeichnet)." 

I.000 3.1.0 "Zu 3.1 Regionale Grünzüge und Grünzäsuren 

Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben 
hält weiterhin an seinem Konzept der „Mischvor-
ranggebiete“ fest. Sie dienen primär der Freihaltung 
von Bebauung und greifen jeweils eine Vielzahl an 
Schutzzielen auf. Die oberste Raumordnungs- und 
Landesplanungsbehörde hat in ihrer Stellungnahme 
vom 2. Juni 2020 darauf hingewiesen, dass diese 
Multifunktionalität der Vorranggebiete (insbes. 
Grünzüge und Grünzäsuren) gebietsscharf ables-
bar und die Vorgehensweise zur Identifikation der 
Vorranggebiete und ihrer Schutzziele auch für den 
ungeübten Betrachter möglich sein sollte" 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 

I.000 3.1.0 "In der Begründung zu PS 3.1.0 (B 48) hat der Re-
gionalverband daraufhin eine Erklärung zur Lesart 
der Grünzüge und Grünzäsuren über den land-
schaftsraumbezogenen Ansatz (inkl. Karte) einge-
fügt und auf Tabelle B 6 verwiesen, die zunächst ei-
nen groben Überblick über die Schutzziele in den 
einzelnen Landschaftsräumen (damit auch Grünzü-
gen und Grünzäsuren) geben soll. Aus der Über-
schrift dieser Tabelle geht der Schutzzielbezug bis-
lang jedoch nicht hervor. Der Titel sollte aus Sicht 
des MLW angepasst werden. " 

Die Begründung wird entsprechend der 
Anregung angepasst. 

Berücksichtigung 

I.000 3.1.0 "In der Begründung (B 48) heißt es weiterhin, dass 
"unterhalb der Ebene der Landschaftsräume, auch 
weitere Schutzziele vorliegen können. Daher bedarf 
die Ermittlung von Schutzzielen auf einer bestimm-
ten Fläche stets der Betrachtung des Einzelfalls“. 

Die Begründung wird entsprechend der 
Anregung ergänzt. 

Berücksichtigung 
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Auf diese Einzelfallbetrachtung wird auch bei den 
anderen freiraumbezogenen Festlegungen wie 
VRG für Naturschutz und Landschaftspflege oder 
VRG für besondere Waldfunktionen (B 52, B 58/59, 
B 61) eingegangen. Wie diese Betrachtung erfolgen 
kann, findet bislang jedoch keine Erwähnung. 

Nach telefonischer Erläuterung durch den Regional-
verband können für diese Einzelfallbetrachtungen 
die interaktiven Karten zur Gesamtfortschreibung, 
die auf der Webseite des RVBO bereitgestellt sind, 
hinzugezogen werden. Entsprechende Verweise in 
der Begründung fehlen jedoch bislang. Nach der-
zeitigem Stand stellen diese Karten eher isolierten, 
nicht eingebundenen Zusatzinformationen dar. " 

I.000 3.1.0 "Unabhängig von den interaktiven Karten auf der 
Webseite des RVBO sollten darüber hinaus die 
Karten zur Begründung des PS 3.1.0 auf ihre Les-
barkeit (z.B. Überlagerung von Flächen) sowie die 
Legenden auf Vollständigkeit geprüft werden. Nach 
den bisherigen Darstellungen sind die Karten nur 
schwer, bzw. unzureichend lesbar. Weiterhin hält 
das MLW es für erforderlich, im Fließtext der Be-
gründung auf die Karten zu verweisen. " 

Die Karten und der Text der Begründung 
werden entsprechend der Anregung an-
gepasst. 

Berücksichtigung 

I.000 3.1.1 "Zu PS 3.1.1 Grünzüge 

PS 3.3.1 Z (3) regelt die ausnahmsweise zulässi-
gen raumbedeutsamen baulichen Anlagen in regio-
nalen Grünzügen und wird inhaltlich um die Spie-
gelstriche 3 und 6 ergänzt. Weiterhin ist mit Z (4) 
die ausnahmsweise zulässige Errichtung von Frei-
flächensolaranlagen in regionalen Grünzügen hin-
zugekommen. Dies wird mit Blick auf die noch aus-
stehende Fortschreibung des Kapitels 4.2. Energie 
grundsätzlich begrüßt. Zu den Voraussetzungen 
dieses Plansatzes wirdn in der Begründung zu PS 
3.1.0 Beikarten ergänzt. Auf diese Karten sollte in 

Die Begründung wird entsprechend der 
Anregung ergänzt. 

Berücksichtigung 
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der Begründung zu PS 3.1.1 Z (4) Bezug genom-
men werden." 

I.000 3.1.2 "Zu PS 3.1.2 Grünzäsuren 

In der Begründung zu PS 3.1.0 Z (3) wird die Multi-
funktionalität der Grünzüge und Grünzäsuren mit ih-
ren vielfältigen Schutzzwecken hervorgehoben (B 
47). Demgegenüber wird in der Begründung zu den 
Grünzäsuren (PS 3.1.2) aber nur einseitig auf die 
Gliederung von Siedlungsgebieten und dem Schutz 
des landseitigen Bodenseeufers Bezug genommen. 
Hier erscheint ein ergänzender Hinweis auf die wei-
tergehenden Schutzziele des PS 3.1.0 Z (3) ange-
bracht." 

Die Begründung wird entsprechend der 
Anregung ergänzt. 

Berücksichtigung 

3.2 Vorranggebiete für besondere Nutzungen im Freiraum 

Az. Nr.  Anregung Erläuterung des Abwägungsvor-
schlags 

Abwägungsvorschlag 

II.801, 
IV.0013, 
IV.0131 

3.2 "Weiter sollten die freizuhaltenden Bereiche ausrei-
chend Puffer gegen Belastungen von außerhalb be-
reitstellen, um Schäden abzuwenden. In diesem 
Sinne sollten auch dienende Landschaftsschutzge-
biete und geeignete Pufferflächen mit Schutzfunk-
tion in Bezug auf strenger geschützte bzw. schutz-
bedürftige Kernflächen in das System integriert wer-
den (solche Bereiche sind auch bereits im bisheri-
gen Regionalplan Bestandteil von Schutzbedürfti-
gen Bereichen für Naturschutz u. Landschafts-
pflege)." 

Dienende Landschaftsschutzgebiete sind 
gem. Umweltbericht zum Regionalplan zu 
99,9 % in den Vorranggebieten für beson-
dere Freiraumfunktionen des Regional-
plan Anhörungsentwurf 2020 zu 99,9 % 
berücksichtigt. Eine Pufferfunktion erfüllen 
zudem die Verbundräume und Verbun-
dachsen des regionalen Biotopverbunds, 
die über Vorranggebiete für besondere 
Nutzungen im Freiraum planungsrechtlich 
gesichert sind. 

Kenntnisnahme 

II.801, 
IV.0013 

3.2 " Markdorf Riedheim: zu 4 (zw. Riedheim und Berg-
heim). Diese Fläche befindet sich in der Aue der 
Brunnisach und stellt u.E. als Überschwemmungs-
gebiet ein potenzielles Vorranggebiet Naturschutz 

Eine Festlegung eines Vorranggebiets für 
Naturschutz und Landschaftspflege auf 
den in der Anregung genannten Flächen 

Keine Berücksichtigung 
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und Landschaftspflege dar. Siehe unter 
https://udo.lubw.baden- wuerttemberg.de/public/pa-
ges/map/default/index.xhtml Außerdem steht einer 
weiteren Bebauung die Biotopverbund „Mittlere 
Standorte“ entgegen (siehe nachstehende Karte: 
Biotopverbund „Mittlere Standorte“). Weiter zu 4 
(siehe Übersichts-Karte B) Auch die Hochwasserri-
siko Karte zeigt den landschaftlichen Typ einer Aue, 
die unbebaut erhalten bleiben sollte." 

findet nicht statt. Aufgrund der kommuna-
len Planungshoheit wird hier der Stadt 
Markdorf Entwicklungsspielraum gege-
ben. Viele Kernflächen des Biotopver-
bunds mittlerer Standorte nach dem Fach-
plan landesweiter Biotopverbund sind zu 
klein, um diese auf der regionalen Maß-
stabsebene zu sichern. Die Prüfung der 
naturschutzfachrechtlichen Wertigkeit, die 
Erfüllung diesbezüglicher gesetzlicher 
Vorgaben und ggf. die Sicherung der Flä-
chen ist Aufgabe nachgelagerter Pla-
nungsebenen. Ebenso ist es nach § 22 
Abs. 2 NatSchG Aufgabe der Städte und 
Gemeinden, den Biotopverbund zu be-
rücksichtigen und umzusetzen. 

IV.0073 3.2 „Wir widersprechen  hiermit namens und in Voll-
macht  unserer Mandantin gegen die vorgesehenen 
Planungen, Festlegungen und Qualifizierungen ins-
besondere gegen die Umbenennung von bisherig 
lediglich als "schutzbedürftig" bezeichneter Berei-
che für  Naturschutz und Landschaftspflege (Regio-
nalplan 1996 Plansatz 3.3.2) zu Vorranggebieten 
für Naturschutz und Landschaftspflege (Fortschrei-
bung des Regionalplans 2020 Plansatz 3.2.1), die  
Qualifizierung  von  Bereichen  als  bisher von  kei-
ner gültigen  Schutzkategorie definierten „Biotop-
Verbundflächen ". Dies gilt insbesondere für die fol-
genden im Vollerwerb genutzten landwirtschaftli-
chen Grundstücke unserer Mandantin mit folgenden 
Katasternummern : XXX Die vorgesehenen Auswei-
sungen, Festlegungen und Qualifizierungen bedeu-
ten einen unmittelbaren Eingriff in das Eigentum un-
serer Mandantin sowie die Nutzung der Flächen 
durch den Pächter. Es ergeht die Aufforderung, 
diese Nachteile zu vermeiden und den vorgesehe-
nen neuen Regionalplan entsprechend zu berichti-
gen und zu korrigieren.“ 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

keine Berücksichtigung  
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II.804-2 3.2.1 "Wir beantragen, den Bereich nordöstlich des Ge-
werbegebietes von Langenargen in den Grünzug 
und in die östlich angrenzende Vorrangfläche für Na-
turschutz und Landschaftspflege mit aufzunehmen. 
Begründung: Das Gewerbegebiet von Langenargen 
wird am nordöstlichen Rand durch Ausgleichsflä-
chen begrenzt, welche als Streuobstwiesen ausge-
wiesen bzw. angelegt sind und dauerhaft für den Na-
turschutz und die Landschaftspflege zu erhalten 
sind. Diese Flächen sind in besonderem Maße zu 
schützen (u.a. durch das Biotopstärkungsgesetz). 
Die Flächen haben eine wichtige biotopvernetzende 
Funktion in einem Bereich, der durch zunehmende 
Intensivierung und Lebensraumverluste gekenn-
zeichnet ist. Die Flächen schließen gemäß der Bau-
leitplanung den endgültigen Abschluss der Bebau-
ung in diesem Bereich ab." 

Im in der Anregung genannten Gebiet 
werden kein Regionaler Grünzug und kein 
Vorranggebiet für Naturschutz und Land-
schaftspflege festgelegt, weil es sich um 
den letzten in Langenargen verbleibenden 
Entwicklungsbereich für Gewerbe handelt. 

Keine Berücksichtigung 

III.105 3.2 „bei der Einsichtnahme in die Fortschreibung des 
Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben mussten 
wir leider feststellen, dass größere Teile des Ge-
meindegebietes Langenargen bzw. der Gemarkung 
Oberdorf nun als Vorrangfläche für Naturschutz und 
Landschaftspflege ausgewiesen wurden. 
Der Wasserverband Oberdorf ist für die Frost- und 
Trockenberegnung insbesondere der Sonderkul-
turflächen seiner Mitglieder zuständig. Um die wirt-
schaftliche Zukunft der Betriebe sicherzustellen 
wurden in den letzten Jahren erhebliche Summen 
in den Ausbau der Beregnungsinfrastruktur inves-
tiert.Zusätzlich mussten auch verschiedene Gutach-
ten über die ökologischen Auswirkungen der Was-
serentnahme auf Gewässer und Fische finanziert 
werden. Aktuell wird eine Machbarkeitsstudie „Was-
sergewinnung für landwirtschaftliche Flächen" 
mit Unterstützung des Ministeriums für Ländlichen 
Raum erstellt. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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Durch die Ausweisung der Vorranggebiete befürch-
ten wir, dass mittelfristig große Teile der landwirt-
schaftlichen Grundstücke nicht mehr zur Nahrungs-
mittelprodukti on genutzt werden können und die 
Wasserversorgung der betroffenen Flächen nicht 
mehr sicher gestellt werden kann. 
Außerdem  befürchten wir Schwierigkeiten: 
• Beim Bau von Pumpstationen 
• Beim Bau und Ausbau von Brunnen 
• Bei der Wasserentnahme 
• Beim Leistungsbau und der Wasserverteilung 
• Der Zulässigkeit von Überkronenberegnung zum 

Frostschutz 
• und weiteren beregnungsrelevanten Dingen. 
All dies hätte Auswirkungen auf die Wirtschaftlich-
keit der Betriebe. 
Um unseren Betrieben auch weiterhin eine Zu-
kunftsperspektive und eine verlässliche Planbarkeit 
zugeben, fordern wir Sie deshalb auf die Auswei-
sung der Vorranggebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege zurückzunehmen ..“ 

IV.0035 3.2.1 23.02.2021 hiermit lege ich Widerspruch gegen den 
Regionalplan Bodensee-Oberschwaben- Gebiet der 
Landkreise Ravensburg, Bodensee und Sigmarin-
gen ein. insbesondere gegen die Festlegung der 
''Vorranggebiete Naturschutz und Landschafts-
pflege (Z) (PS 3.2.1)". Betroffen Grundstücke Ge-
markung Gemeinde Kressbronn Flurstück 5485 und 
Gemeinde Langenargen Flurstück 1812. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 und 7 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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F8 3.2 "3.2 Gebiete für besondere Nutzungen im Freiraum 
Der gesamte Altdorfer Wald Und ist im Landesent-
wicklungsplan (LEP 2002) als "überregional bedeut-
samer naturnaher Lebensraum“ kartiert. Dies be-
deutet nach LEP Ansatz: 5.1.2.1: „In den überregio-
nal bedeutsamen naturnahen Landschaftsräumen 
ist die Funktions- und Leistungsfähigkeit des Natur-
haushalts zu erhalten und zu verbessern. Planun-
gen und Maßnahmen, die diese Landschaftsräume 
erheblich beeinträchtigen, sollen unterbleiben ….“ 
Weiter führt der LEP unter 5.1.2.2 Z in diesem 
Punkt aus: "Die überregional bedeutsamen natur-
nahen Landschaftsräume sollen möglichst unzer-
schnitten in ihrem landschaftlichen Zusammenhang 
erhalten und untereinander vernetzt werden. In gro-
ßen unzerschnittenen Räumen sind Eingriffe mit 
Trennwirkung auf das Unvermeidbare zu beschrän-
ken. ……. Überregional bedeutsame Ver- und Ent-
sorgungseinrichtungen sind grundsätzlich zu ver-
meiden.“ Diese letztere Textstellen habe ich im Re-
gionalplan nicht wiedergefunden Bitte halten Sie 
sich bei der Planung an diese gesetzlichen Vorga-
ben. Ich fordere Sie auf, den Regionalplan nach 
diesen Vorgaben des LEP 2002 aufzustellen, den 
Altdorfer Wald insgesamt als Vorranggebiet für be-
sondere Waldfunktionen auszuweisen und somit 
keine neuen Vorrang- oder Sicherungsgebiete für 
oberflächennahen Rohstoffabbau mehr aufzuneh-
men ! " 

Aufgabe des Regionalplans ist nach § 11 
Abs. 2 LplG unter anderem die Konkreti-
sierung des Landesentwicklungsplans. 
Maßgebend für die Landschaftsplanung 
auf regionaler Ebene ist die Karte V des 
LEP 2002, die im Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020 übernommen und kon-
kretisiert (ausgeformt und ergänzt) wurde. 
Dabei wurden insbesondere aktuelle Da-
tengrundlagen bei der Ausformung heran-
gezogen. Die landesweit bedeutsamen 
naturnahen Landschaftsräume nach PS 
5.1.2 LEP 2002 sind damit berücksichtigt. 
Ein expliziter Bezug im Regionalplan 
selbst ist aus Sicht des Regionalverbands 
nicht erforderlich.. Der Regionalverband 
Bodensee-Oberschwaben hält sich bei 
seiner Planung an die gesetzlichen Vor-
gaben. Auf 97,6 % der Fläche des Altdor-
fer Waldes (81,9 qkm) werden Vorrangge-
biete zur Freiraumsicherung im Regional-
plan Anhörungsentwurf 2020 festgelegt 
(Regionale Grünzüge, Vorranggebiete für 
Naturschutz und Landschaftspflege, Vor-
ranggebiete für besondere Waldfunktio-
nen). Vorranggebiete für besondere Nut-
zungen im Freiraum (Vorranggebiete für 
Naturschutz und Landschaftspflege sowie 
Vorranggebiete für besondere Waldfunkti-
onen werden auf 96,3 % der Fläche des 
Altdorfer Waldes festgelegt. Die jeweils in 
Anspruch genommenen Flächen für einen 
geplanten Rohstoffabbau sind in der Grö-
ßenrelation überschaubar (ca. 35 ha von 
8200 ha entspricht ca. 0,4 % der Fläche 
des Altdorfer Waldes). In Summe wird le-
diglich an drei Stellen im Altdorfer Wald 
dem Rohstoffabbau auf kleineren Flächen 

Keine Berücksichtigung 
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der Vorrang eingeräumt. Die in Abbau be-
findlichen Flächen werden sich nur um ca. 
10 ha erhöhen und in der Summe ca. 
0,3% der Gesamtfläche des Waldes be-
tragen, da die Rekultivierung sukzessive 
nachfolgt. Aus Sicht des Regionalver-
bands wird damit dem überregional be-
deutsamen naturnahen Lebensraum des 
Altdorfer Waldes gemäß PS 5.1.2 LEP 
2002 im Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020 ausreichend Rechnung getragen. s. 
Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) 

F22, 
IV.0012 

3.2.1 "Zu den Vorranggebieten für Natur/Landschafts-
schutz: Durch die Ausweisung dieser zusätzlichen 
Vorranggebiete auf meinen landwirtschaftlichen 
Grundstücken wird mein Betrieb auf verschiedenen 
Flächen beeinträchtigt, da in Natur- bzw. Land-
schaftsschutzgebieten schon heute nur noch be-
dingt sachgemäße Landwirtschaft betrieben werden 
kann. Die Ausweisung der landwirtschaftlichen Flä-
chen über die Karte der LEL (beide Karten im An-
hang 1) zeigt auf, dass die intensiv genutzten Flä-
chen, welche im selben Gebiet liegen wie die ge-
planten Vorranggebiete für Natur- und Landschafts-
schutz nicht in Einklang zu bringen sind. Auszüge 
der Karten befinden sich im Anhang. Bei Bedarf 
kann meine persönliche Betroffenheit über grund-
stücksscharfe Flurkarten nachgewiesen werden. 
Begründung: Die Gemeinde Meckenbeuren defi-
niert sich über die verschiedenen Bereiche Woh-
nen, Gewerbe und auch eine funktionierende Land-
wirtschaft mit sehr großem Anteil an Sonderkulturen 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf Anlage 2 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen 

Kenntnisnahme 
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wie z.B. Äpfel und Hopfen. Wir Landwirte haben 
uns bisher sehr gut mit Landschaftsschutzgebieten 
arrangieren können. Meckenbeuren hat im Bereich 
Rebholz - Knellesberg bereits seit 1996 ein ca. 300 
ha großes Landschaftsschutzgebiet. Mittlerweile 
haben sich aber die Auflagen bzw. Anforderungen 
an Flächen in diesen Schutzgebieten verschärft. 
Beispiele: 

1) Landschaftsschutzgebiet Tettnanger Wald mit 
angrenzender Feldflur zwischen Bodenseeufer und 
Tettnang - hier wurde eine Veränderungssperre bei 
Sonderkulturen geplant ( Apfel-, Birnen, Beeren-, 
Hopfenanbau) geplant (2016) 2) Volksbegehren 
„Rettet die Biene"" dieses Volksbegehren sieht ei-
nen totalen Verzicht auf Pflanzenschutzmittel im 
Bereich der Landschaftsschutzgebiete vor. 3) Aktu-
elle Planungen des Umweltbundesamtes zum In-
sektenschutzgesetz und Pflanzenschutz- Anwen-
dungsverordnung An diesen Beispielen wird offen-
sichtlich, wie die landwirtschaftliche Nutzung von 
Flächen stark eingeschränkt wird bzw. zum kom-
pletten Verlust der Flächen für die Landwirtschaft in 
Natur- und Landschaftschutzgebieten führt . Dies 
gilt sowohl für biologisch als auch für integriert wirt-
schaftende Betriebe. Der Bestandsschutz, auf wel-
chen im Textteil verwiesen wird, ist schnell gekippt, 
auch dies haben die oben genannten Beispiele ein-
drücklich gezeigt. Solche Beschlüsse werden über 
den Köpfen von uns Landwirten und ohne Dialog 
mit uns am Schreibtisch geplant. Die ist nicht ak-
zeptabel und ist eine „schleichende Enteignung"" 
und Entzug unserer Existenzgrundlage. Da durch 
solche Maßnahmen mein Betrieb und auch solche 
meiner Berufskollegen in den geplanten Land-
schaftsschutz- und Naturschutzgebieten in Ihrer 
Existenz bedroht werden, sehe ich eine weitere 
Ausweisung im Gemeindegebiet von Meckenbeu-
ren als existenzbedrohend für mich und meine 
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Landwirts-Kollegen. Auszug zu Eigentum: Grundge-
setz, Art. 14 Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland Art 14 (1) Das Eigentum und das Erb-
recht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken 
werden durch die Gesetze bestimmt. (2) Eigentum 
verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem 
Wohle der Allgemeinheit dienen . (3) Eine Enteig-
nung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. 
Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Ge-
setzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschä-
digung regelt. Die Entschädigung ist unter gerech-
ter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und 
der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der 
Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg 
vor den ordentlichen Gerichten offen Wir Landwirte 
erhalten die Kulturlandschaft unserer Gemeinde 
seit hunderten von Jahren, mehr noch - wir haben 
diese Kulturlandschaft geschaffen und über Gene-
rationen gepflegt . Wir stellen uns unter Anwendung 
voller Transparenz den schärfsten Auflagen für die 
Landwirtschaft weltweit. Der oben zitierte Art . 14 
und seine Inhalte werden vollumfänglich und täglich 
gelebt. Durch die Verquickung der Ausweisung von 
Schutzgebieten mit anderen Initiativen (wie oben 
beschrieben z.B. Rettet die Biene, Veränderungs-
sperre) wird aus meiner Sicht Schritt für Schritt die 
Enteignung vorbereitet. Das Wohl der Allgemeinheit 
ist aus meiner Sicht nicht direkt nachweisbar ." 

F22, 
IV.0012 

3.2.1 "Antrag: Die Ausweisung von weiteren Vorrangge-
biete für Naturschutz und Landschaftspflege im Ge-
meindegebiet von Meckenbeuren, z.B. im Bereich 
Sammletshofen, Brugg und weitere Fluren im Be-
reich der Schussen soll nicht erfolgen, da der Be-
standsschutz der Landwirtschaft gesichert werden 
soll. Im Falle einer Ablehnung des Einspruchs be-
halte ich mir den Rechtsweg vor." 

Die Festlegung von Vorranggebieten für 
Naturschutz und Landschaftspflege in den 
in der Anregung genannten Gebieten ist 
zum Zwecke der Sicherung des Regiona-
len Biotopverbunds erforderlich (s. obige 
Ausführungen). Vorranggebiete für Natur-
schutz und Landschaftspflege sind keine 
Landschaftsschutzgebiete. Eine Rück-
nahme erfolgt daher nicht. Eine Rück-

Keine Berücksichtigung 

 



   
    

305 
 

nahme wird auch nicht als erforderlich an-
gesehen, da die Bewirtschaftung der Flä-
chen in Vorranggebieten für Naturschutz 
und Landschaftspflege ohne Einschrän-
kungen zulässig ist (s. obige Ausführun-
gen) 

F3 3.2 "3.2 Gebiete für besondere Nutzungen im Freiraum 
Unter Pkt. 3.2.0 Allgemeine Grundsätze und Ziele 
des Regionalplans führen Sie u.a. aus: (2) Mit der 
Ausweisung von Gebieten für Naturschutz und 
Landschaftspflege sowie von Gebieten für beson-
dere Waldfunktionen sind die für den Arten- und Bi-
otopschutz bedeutsamen Kernflächen in ihrem Be-
stand zu sichern und möglichst kohärent zu verbin-
den. Die naturschutzfachlich prioritären Flächen 
sind zu sichern …..Ergänzend zu diesen Grundsät-
zen sind dann Ihre weiteren Erläuterungen in Pkt. 
3.21 und 3.2.2 im Einzelnen dargestellt. Dagegen 
wende ich ein, dass Sie Ihren eigenen, vorgenann-
ten Grundsätzen und Zielen in der Umsetzung des 
Regionalplans nicht nachkommen! Hierzu verweise 
ich auf folgende Begründung:1. Obwohl zwischen-
zeitlich der Kreistag RV die herausragende Eigenart 
des Altdorfer Walds festgestellt hat (Kreistagssit-
zungen vom ……….), die Begutachtung der Natur-
schutzfähigkeit hiervon in Auftrag gegeben hat und 
auch höherrangige Einstufungskriterien wie z.B. Bi-
osphärengebiet prüfen lassen will, weisen Sie den 
Altdorfer Wald vor allem im östlichen Bereich nicht 
als Vorranggebiet für besondere Waldfunktionen 
aus. Gem. Zi. 3.1.0 wollen Sie ja gerade Land-
schaftsräume von herausragender Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit werden in allen Teilen der Region 
als Regionale Grünzüge sichern. Nach den in 3.2.2 
genannten Feststellungen sind Vorranggebiete für 
besondere Waldfunktionen nach folgenden Krite-
rien festzulegen: - zur Vernetzung von Waldlebens-
räumen -zur Sicherung von Wildtierkorridoren - zur 

Zur Berücksichtigung von Waldfunktionen 
im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020: 
Die Neuabgrenzung der regionalen Grün-
züge und weiterer Festlegungen im Be-
reich Freiraum und Siedlung erfolgte pa-
rallel zur Festlegung der Gebiete für den 
Abbau und zur Sicherung oberflächenna-
her Rohstoffe, um die Vereinbarkeit aller 
Festlegungen zu gewährleisten. Damit 
werden auch die rechtskräftigen Festle-
gungen aus dem Regionalplan von 1996 
und dem Teilregionalplan Oberflächen-
nahe Rohstoffe von 2003 abgelöst, die 
den aktuellen Festlegungen zum Thema 
Oberflächennahe Rohstoffe zum Teil ent-
gegenstehen. Somit erfolgt gesamthaft 
eine Abwägung des Vorrangs für den Ab-
bau Oberflächennaher Rohstoffe bzw. ei-
nes Vorrangs für die Sicherung von Roh-
stoffvorkommen mit anderen Belangen 
wie Erholung, Naturschutz, Waldfunktio-
nen, Grundwasservorsorge, Boden- und 
Klimaschutz, Siedlungsentwicklung und 
weiteren freiraumschützenden Belangen. 
Zudem wurden auch weitere Erforder-
nisse der Raumordnung, wie die des Lan-
desentwicklungsplans, mit in die Abwä-
gung einbezogen. Die Ausschlussgebiete 
nach § 11 Abs. 7 LplG für die regional be-
deutsame Rohstoffgewinnung werden aus 
raumordnerischer Sicht im vorliegenden 
Plan demnach über die Festlegungen zur 

Keine Berücksichtigung 



   
    

306 
 

Erhaltung der Erholungsqualität des Waldes Diese 
Voraussetzungen sind im Bereich des Altdorfer 
Waldes vollständig erfüllt. Aus der Raumnutzungs-
karte Ost ist ersichtlich, dass Sie diesem Schutzge-
danken weitgehend nachkommen. Der Altdorfer 
Wald kann nur, wenn er in seiner Gesamtheit (mög-
lichst kohärent!) als Vorranggebiet für besondere 
Waldfunktionen ausgewiesen wird, die vorgenann-
ten Kriterien und seine besondere Waldfunktion er-
füllen. In Ihrer Definition von Waldfunktionen fehlen 
allerdings wichtige Funktionen des Walds. Fol-
gende Waldfunktionen – und gerade hierfür steht 
der Altdorfer Wald – sind gerade unter Klimage-
sichtspunkten von überragender Bedeutung: Der 
Wald und mit einer noch wichtigeren Bedeutung der 
Waldboden sind: - Sauerstoffproduzent und CO2-
Speicher - natürliche Klimaanlage - Wasserspeicher 
- Grundlage für die Artenvielfalt Zieht man diese 
Kriterien heran, dies ist im Übrigen seit den EU-
Klimabeschlüssen (8.10.2020 und Dez. 2020) ein 
Muss, darf das größte zusammenhängende Wald-
gebiet Oberschwabens nicht mehr weiter zum Roh-
stoffabbau abgeholzt werden. Ich fordere Sie auf, 
den gesamten Altdorfer Wald - also auch die zum 
Kiesabbau vorgesehenen Gebiete Vogt - Im Grund, 
Schlier – Oberankenreute und Baindt - Humpiswald 
als Vorranggebiet für besondere Waldfunktionen o-
der als Grünzug im aktuellen Regionalplan auszu-
weisen (Ziffer 3.1). Es gibt keinen Grund, gerade 
diese Flächen nicht auch als Vorranggebiete mit 
besonderer Waldfunktion oder Naturschutz und 
Landschaftspflege zu definieren." 

Regionalen Freiraumstruktur (s.o.) ge-
steuert. Explizit festgelegte Ausschlussge-
biete werden aus diesem Grund bei der 
Fortschreibung entfallen. In Regionalen 
Grünzügen (PS 3.1.1), Grünzäsuren (PS 
3.1.2), Vorranggebieten für Naturschutz 
und Landschaftspflege (PS 3.2.1), Vor-
ranggebieten für besondere Waldfunktio-
nen (PS 3.2.2) sowie Vorranggebieten zur 
Sicherung von Wasservorkommen (PS 
3.3.1) ist kein Rohstoffabbau zulässig, 
weil diese Festlegungen des Regional-
plans dem Rohstoffabbau entgegenste-
hen (s.a. Begründung zu PS 3.5.1) (Tab. 
U13)Im Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020 dienen Vorranggebiete für beson-
dere Nutzungen im Freiraum (Vorrangge-
biete für Naturschutz und Landschafts-
pflege + Vorranggebiete für besondere 
Waldfunktionen) in erster Linie der Siche-
rung des Regionalen Biotopverbunds 
(siehe auch PS 3.2.0 und PS 3.2.2 Regio-
nalplan Anhörungsentwurf 2020 und die 
zugehörige Begründung). Zur Festlegung 
der gesamten Fläche des Altdorfer Walds 
als Regionaler Grünzug bzw. als Vorrang-
gebiet für besondere Waldfunktionen so-
wie zur generellen Bewahrung der Funk-
tion des Altdorfer Walds für den Bio-
topverbund und die Vernetzung von Le-
bensräumen lässt sich festhalten: Inner-
halb von Waldgebieten werden im Anhö-
rungsentwurf Regionalplan 2019 zur Ver-
netzung von Waldlebensräumen, zur Si-
cherung von Wildtierkorridoren und zur 
Erhaltung der Erholungsqualität des Wal-
des Vorranggebiete für besondere Wald-
funktionen planungsrechtlich gesichert. 
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Vorranggebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege erstrecken sich auf Flächen 
außerhalb von den Wäldern. Betreffend 
der Ausweisung der Fläche als Vorrang-
gebiet für besondere Waldfunktionen 
kann angeführt werden, dass nahezu der 
gesamte Altdorfer Wald als Vorranggebiet 
für besondere Waldfunktionen festgelegt 
wird. Teilweise wird er randlich auch noch 
von Vorranggebieten für Naturschutz und 
Landschaftspflege flankiert. Auf 96,3 % es 
Altdorfer Waldes sind Vorranggebiete für 
besondere Nutzungen im Freiraum (Vor-
ranggebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege + Vorranggebiete für beson-
dere Waldfunktionen) festgelegt Zudem 
sind 56,2 % als Regionaler Grünzug fest-
gelegt. Damit zeigt sich, dass der Regio-
nalverband die vielfältigen Funktionen des 
Altdorfer Waldes erkannt hat und fast den 
kompletten Altdorfer Wald unter Schutz 
gestellt hat. Die geplanten Festlegungen 
für den Rohstoffabbau greifen nur randlich 
in den Altdorfer Wald ein. Bereiche mit 
hoher Biotopqualität werden bewusst 
nicht in Anspruch genommen. Die jeweils 
in Anspruch genommenen Flächen für ei-
nen geplanten Rohstoffabbau sind in der 
Größenrelation überschaubar (ca. 35 ha 
von 8200 ha entspricht ca. 0,4 % der Flä-
che des Altdorfer Waldes). In Summe wird 
lediglich an drei Stellen dem Rohstoffab-
bau auf kleineren Flächen der Vorrang 
eingeräumt. Die in Abbau befindlichen 
Flächen werden sich nur um ca. 10 ha er-
höhen und in der Summe ca. 0,3% der 
Gesamtfläche des Waldes betragen, da 
die Rekultivierung sukzessive nachfolgt. 
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Dieses Vorgehen ist aus Sicht des Regio-
nalverbandes maßvoll und vertretbar. s. 
Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) 

F5, 
IV.0196, 
IV.0197 

3.2.2 "Unter Pkt. 3.2.0 Allgemeine Grundsätze und Ziele 
des Regionalplans führen Sie u.a. aus: (4) Entlang 
der Wildtierkorridore …soll der Sicherung von 
Waldgebieten besondere Bedeutung beigemessen 
werden. Dabei sollen die Belange der Erholung be-
rücksichtigt werden. Ergänzend zu diesen Grunds-
ätzen sind dann Ihre weiteren Erläuterungen in Pkt. 
3.2.1 und 3.2.2 im Einzelnen dargestellt. Dagegen 
wende ich ein, dass Sie Ihren eigenen, vorgenann-
ten Grundsätzen und Zielen in der Umsetzung des 
Regionalplans nicht nachkommen! Begründung: 
Gerade im östlichen Teil (Vogt) des Altdorfer Walds 
liegen Hauptwildkorridore (vgl. Generalwildwege-
plan (=GWP)unter https://www.fva-bw.de/daten-
und- tools/geodaten/generalwildwegeplan-baden-
wuerttemberg). Der Forstliche Versuchs- und For-
schungsanstalt (=FVA) führt aus: „Der GWP weist 
Flächen eine neue, zusätzliche Funktion zu. Die 
räumliche Kulisse orientiert sich dabei sowohl an 
der aktuellen landschaftlichen Ausstattung, als auch 
an den Raumansprüchen und Wanderdistanzen 
mobiler heimischer Säugerarten mit terrestrischer 
Lebensweise und einem Lebensraumschwerpunkt 
im Wald. Ziel ist es aber, vielen Arten, vom Wirbel-
losen bis zum Großsäuger Chancen als Individuum 
oder in einer Generationenfolge für eine Ausbrei-
tung, Wiederbesiedlung oder aber Anpassungen an 
sich verlagernde Lebensräume durch den Klima-
wandel zu ermöglichen.“ Weiter führt die FVA aus: 
„Die Umsetzung des GWP bedarf einer langfristigen 
Sicherung der benötigten Flächen vor weiterer 

Die Betroffenheit von Wildtierkorridoren 
bei den Vorranggebieten für den Abbau 
und die Sicherung oberflächennaher mi-
neralischer Rohstoffe wurden im Rahmen 
der vertieften Umweltprüfung unter dem 
Schutzgut "Tiere, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt“ geprüft. Eine Gefährdung 
der Funktion der Wildtierkorridore kann 
ausgeschlossen werden. Die Wildtierkorri-
dore liegen jeweils in einer Entfernung > 
500 m zu den geplanten Abbaustandor-
ten. Die Wildtierkorridore selbst sind im 
Generalwildwegeplan i.d.R. mit einer 
Breite von 1000 m festgelegt. Es steht so-
mit genügend Raum für Wanderungsbe-
wegungen diverser Arten im Altdorfer 
Wald zur Verfügung. Die Belange der Er-
holung sind aus Sicht des Regionalver-
bands im Regionalplan ausreichend auf-
gearbeitet worden. Aus Sicht des Regio-
nalverbands wird die (Nah-)erholungs-
funktion des Altdorfer Waldes trotz der ge-
planten Vorranggebiete für den Abbau 
und die Sicherung oberflächennaher mi-
neralischer Rohstoffe weitestgehend bei-
behalten. Die jeweils in Anspruch genom-
menen Flächen für einen geplanten Roh-
stoffabbau sind in der Größenrelation 
überschaubar (ca. 35 ha von 8200 ha ent-
spricht ca. 0,4 % der Fläche des Altdorfer 
Waldes). In Summe wird lediglich an drei 
Stellen dem Rohstoffabbau auf kleineren 

Kenntnisnahme 
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Fragmentierung oder Flächenverlust, wozu eine Be-
rücksichtigung des GWP vor allem in der Verkehrs-
planung, der Regionalplanung und in nachgeordne-
ten Planungen wie der Eingriffsplanung erforderlich 
ist. Ohne eine Berücksichtigung des GWP wird bei 
einem Anhalten der gegenwärtigen Entwicklungen 
die Isolation vorhandener größerer Kernlebens-
räume in Baden-Württemberg stark zunehmen. So-
weit diese Hauptwildkorridore im östlichen Teil des 
Altdorfer Waldes liegen, kommen Sie dem vorge-
nannten Grundsatz der Sicherung von Waldgebie-
ten eine besondere Bedeutung beizumessen, nicht 
nach! Diese Ziele des GWP bitte ich unbedingt 
ebenso wie die Belange der Erholung vollständig 
und korrekt in den Regionalplan einzuarbeiten! " 

Flächen der Vorrang eingeräumt. Die in 
Abbau befindlichen Flächen werden sich 
nur um ca. 10 ha erhöhen und in der 
Summe ca. 0,3% der Gesamtfläche des 
Waldes betragen, da die Rekultivierung 
sukzessive nachfolgt. Im nachfolgenden 
Genehmigungsverfahre wird dem Belang 
der Naherholung weiter Beachtung beige-
messen werden. In der neueren Kartie-
rung der FVA wird das Gebiet in Teilberei-
chen als Erholungswald Stufe II klassifi-
ziert. Die Naherholungsfunktion der Land-
schaft wird zwar teilräumlich gemindert, 
es verbleiben jedoch ausreichend große 
weitgehend ungestörte Flächen. s. Anlage 
8 zur Synopse (https://www.rvbo.de 
Rubrik: Planung/Fortschreibung-Regional-
plan, Anlagen zur Synopse) 

IV.0169 3.2.2  

"Unter Pkt. 3.2.0 Allgemeine Grundsätze und Ziele 
des Regionalplans führen Sie u.a. aus: (4) Entlang 
der Wildtierkorridore ......soff der Sicherung von 
Waldgebieten besondere Bedeutung beigemessen 
werden. Dabei sollen die Belange der Erholung be-
rücksichtigt werden. Ergänzend zu diesen Grunds-
ätzen sind dann Ihre weiteren Erläuterungen in Pkt. 
3.2.1und 3.2.2 im Einzelnen dargestellt. Dagegen  
wende  ich ein, dass Sie  Ihren eigenen, vorge-
nannten  Grundsätzen  und Zielen  in der Umset-
zung des Regionalplans nicht nachkommen! Ge-
rade im östlichen Teil (Vogt) des Altdorfer Waids 
liegen Hauptwildkorridore {vgl. Generalwildwege-
plan (GWP) unter h ttps://www.f\1<1"bv1.de/daten· 
und tools/geödaten/generalwUdwegeplan-ba-
den·wuerttembergJ.   Die   Forstliche   Versuchs-
 und !Forschungsanstalt {=FVA) führt aus: 
"Der GWP weist Flächen eine neue, zusätzliche 

Die Betroffenheit von Wildtierkorridoren 
bei den Vorranggebieten für den Abbau 
und die Sicherung oberflächennaher mi-
neralischer Rohstoffe wurden im Rahmen 
der vertieften Umweltprüfung unter dem 
Schutzgut "Tiere, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt“ geprüft. Eine Gefährdung 
der Funktion der Wildtierkorridore kann 
ausgeschlossen werden. Die Wildtierkorri-
dore liegen jeweils in einer Entfernung > 
500 m zu den geplanten Abbaustandor-
ten. Die Wildtierkorridore selbst sind im 
Generalwildwegeplan i.d.R. mit einer 
Breite von 1000 m festgelegt. Es steht so-
mit genügend Raum für Wanderungsbe-
wegungen diverser Arten im Altdorfer 
Wald zur Verfügung. Die Belange der Er-
holung sind aus Sicht des Regionalver-
bands im Regionalplan ausreichend auf-

Keine Berücksichtigung 



   
    

310 
 

Funktion zu. Die räumliche Kulisse orientiert sich 
dabei sowohl an der aktuellen landschaftlichen Aus-
stattung, als auch an den Raumansprüchen und 
Wanderdistanzen mobiler heimischer Säugerarten 
mit terrestrischer Lebensweise und einem Lebens-
raumschwerpunkt im Wald. Ziel ist es aber, vielen 
Arten, vom Wirbellosen bis zum Großsäuger Chan-
cen als Individuum oder in einer Generationenfolge 
für eine Ausbreitung, Wiederbesiedlung oder aber 
Anpassungen an sich verlagernde Lebensräume 
durch den Klimawandel zu ermöglichen." 

Weiter führt die FVA aus: 

"Die Umsetzung des GWP bedarf einer langfristi-
gen Sicherung der benötigten Flächen vor weiterer 
Fragmentierung oder Flächenverlust, wozu eine Be-
rückskhtigung des GWP vor allem in der Verkehrs-
planung, der Regionalplanung und in nachgeordne-
ten Planungen wie der Eingriffsplanung erforderlich 
ist. Ohne eine Berücksichtigung des GWP wird bei 
einem Anhalten der gegenwärtigen Entwicklungen 
die Isolation vorhandener größerer Kernlebens-
räume in Baden-Württemberg stark zunehmen." 

Soweit diese Hauptwildkorridore im östlichen Teil 
des Altdorfer Waldes liegen, kommen Sie dem vor-
genannten Grundsatz der Sicherung von Waldge-
bieten eine besondere Bedeutung beizumessen, 
nicht nach! Die Ziele des GWP bitte ich unbedingt 
ebenso wie die Belange der Erholung vollständig 
und korrekt in den Regionalplan einzuarbeiten!" 

gearbeitet worden. Aus Sicht des Regio-
nalverbands wird die (Nah-)erholungs-
funktion des Altdorfer Waldes trotz der ge-
planten Vorranggebiete für den Abbau 
und die Sicherung oberflächennaher mi-
neralischer Rohstoffe weitestgehend bei-
behalten. Die jeweils in Anspruch genom-
menen Flächen für einen geplanten Roh-
stoffabbau sind in der Größenrelation 
überschaubar (ca. 35 ha von 8200 ha ent-
spricht ca. 0,4 % der Fläche des Altdorfer 
Waldes). In Summe wird lediglich an drei 
Stellen dem Rohstoffabbau auf kleineren 
Flächen der Vorrang eingeräumt. Die in 
Abbau befindlichen Flächen werden sich 
nur um ca. 10 ha erhöhen und in der 
Summe ca. 0,3% der Gesamtfläche des 
Waldes betragen, da die Rekultivierung 
sukzessive nachfolgt. Im nachfolgenden 
Genehmigungsverfahre wird dem Belang 
der Naherholung weiter Beachtung beige-
messen werden. In der neueren Kartie-
rung der FVA wird das Gebiet in Teilberei-
chen als Erholungswald Stufe II klassifi-
ziert. Die Naherholungsfunktion der Land-
schaft wird zwar teilräumlich gemindert, 
es verbleiben jedoch ausreichend große 
weitgehend ungestörte Flächen. s. Anlage 
8 zur Synopse (https://www.rvbo.de 
Rubrik: Planung/Fortschreibung-Regional-
plan, Anlagen zur Synopse) 

I.001 3.2.1 "Der Regionalplan soll den Bodenseeuferplan hin-
sichtlich seiner landseitigen Geltung ablösen. In der 
Fortschreibung konnten keine nachteiligen Verän-
derungen landseitig festgestellt werden. Seeseitig 
behält der Bodenseeuferplan aus dem Jahr 1984 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen.  

Kenntnisnahme 
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seine Gültigkeit. Wir haben keine Einwände gegen 
die Planung." 

I.001 3.2.1 "Es wird gebeten, den Begriff „Ausweisung“ durch 
den Begriff „Festlegung“ zu ersetzen." 

Der Plansatz wurde entsprechend der An-
regung angepasst 

Berücksichtigung 

I.001 3.2.1, 3.2.2 "Es wird jedoch gebeten, die Ausführungen in PS 
3.2.1 Z (2) im Hinblick auf die Formulierung „Le-
bensbedingungen naturschutzfachlich bedeutsamer 
Arten“ zu prüfen. Weder aus dem Plansatz noch 
aus der Begründung geht hervor, was unter „Natur-
schutzfachlich bedeutsame Arten“ zu verstehen ist 
und weshalb eine Einschränkung auf diese vorge-
nommen wird." 

Eine genaue, abschließende und über 
den gesamten Gültigkeitszeitraum des 
Regionalplans hinweg beständige Defini-
tion, was "naturschutzfachlich bedeut-
same Arten" sind, ist aus Sicht des Regio-
nalverbands nicht möglich. Zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt können als natur-
schutzfachlich bedeutsame Arten alle Ar-
ten aufgefasst werden, die in einer arten-
schutzrechtlichen Prüfung zu untersuchen 
wären, beispielsweise Arten des Anhang I 
der Vogelschutzrichtlinie, des Anhang IV 
der FFH-Richtlinie, Rote-Liste-Arten, Ver-
antwortungsarten und viele mehr. Die Klä-
rung der Frage, was naturschutzfachlich 
bedeutsame Arten sind, ist aus Sicht des 
Regionalverbands Aufgabe der Fachpla-
nung Naturschutz.  

Keine Berücksichtigung 

I.001 3.2.1 "Auch hier wird um eine Konkretisierung gebeten, 
welche Absätze oder Unternummern des § 35 
BauGB gemeint sind. Der § 35 BauGB und auch 
Absatz 1 dieser Vorschrift umfassen wesentlich 
mehr Vorhaben als die land- und forstwirtschaftli-
chen Vorhaben. Insofern ist der Bezug zu § 35 Abs. 
1 BauGB bei der Beschreibung des Umgangs mit 
land- und forstwirtschaftlichen Vorhaben zumindest 
missverständlich. Insbesondere wird um eine Über-
prüfung der Ausführungen auf S. B59 gebeten. Zi-
tat: 'Wenn alle diese Voraussetzungen erfüllt sind, 
können raumbedeutsame Vorhaben nach § 35 Abs. 

Die Begründung wurde entsprechend der 
Anregung angepasst. 

Berücksichtigung 
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1 BauGB („privilegierte Vorhaben des Außenbe-
reichs“) zugelassen werden'. Diese Festlegung fin-
det sich so nicht im Plansatz wieder, der konkrete 
Ausnahmeregelungen enthält. Diese beziehen sich 
zwar zum Teil auf Vorhaben, die nach § 35 Abs. 1 
BauGB privilegiert sind, andere dort privilegierte 
Vorhaben, z.B. Betriebe der gartenbaulichen Erzeu-
gung, sind im Plansatz nicht aufgeführt. Weiter be-
zieht sich die Ausnahmeregelung aber auch auf 
Vorhaben, die nicht nach § 35 Abs. 1 BauGB privi-
legiert sind, z.B. Camping- und Wohnmobilstell-
plätze. Eine Überprüfung, ob der Regionalverband 
tatsächlich alle raumbedeutsamen privilegierten 
Maßnahmen nach § 35 Abs. 1 BauGB – also z.B. 
auch großflächige Gärtnereibetriebe – in den VRG 
für Naturschutz und Landschaftspflege ausnahms-
weise zulassen will, ist unbedingt erforderlich. Falls 
dies so ist, muss das auch im Plansatz selbst fest-
gelegt werden. Ansonsten ist die Begründung anzu-
passen." 

I.001 3.2.1 "Auch in Bezug auf die standortgebundenen bauli-
chen Anlagen der Land- und Forstwirtschaft (1. 
Spiegelstrich) weicht die Begründung vom Plansatz 
ab. Der Nachweis einer fehlenden Alternative au-
ßerhalb des VRG ist im Plansatz – anders als im 3. 
Spiegelstrich für die technische Infrastruktur – nicht 
verankert. Eine Anpassung ist erforderlich." 

Die Begründung wurde entsprechend der 
Anregung an den Plansatz angepasst. 

Berücksichtigung 

I.001 3.2.2 "Auch hier wird darauf hingewiesen, dass der Plan-
satz selbst ein Verbot von Aufschüttungen oder Ab-
grabungen festlegt, während die Begründung dazu 
sich auf Aufschüttungen oder Abgrabungen zum 
Zwecke der Rohstoffgewinnung bezieht. Auf die 
Ausführungen zu PS 3.1.1 wird insoweit verwie-
sen." 

Die Begründung wurde bezüglich der Zu-
lässigkeit von Aufschüttungen und Abgra-
bungen in Vorranggebieten für besondere 
Waldfunktionen an den PS 3.2.2 Z (2) an-
gepasst. 

Berücksichtigung 
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I.001 3.2.2 "Auch in Bezug auf die Ausnahmevoraussetzung 
"keine Kernräume bzw. Kernflächen“ wird auf die 
Ausführungen oben zu den VRG Naturschutz und 
Landschaftspflege verwiesen." 

Die Begriffe "Kernflächen" und "Kern-
räume" werden in der Begründung erläu-
tert und in einer Begründungskarte zeich-
nerisch dargestellt. Es wird zudem auf die 
interaktive Karte zur Raumstruktur, abruf-
bar auf der Homepage des Regionalver-
bands, verwiesen. 

Berücksichtigung 

I.001 3.2.2 "Es wird dringend gebeten, die Beispiele auf Seite 
B61 zu überprüfen. Ob ein Wanderheim eine unter-
geordnete bauliche Anlage darstellt, die das Erle-
ben der Natur gerade ermöglicht, wird erheblich an-
gezweifelt. Darüber hinaus gehören Anlagen dieser 
Art in der Regel nicht zu den im Außenbereich privi-
legierten Vorhaben." 

Der Verweis auf das Wanderheim wurde 
in der Begründung zu PS 3.2.2 gestrichen 

Berücksichtigung 

I.001 3.2.0 "Die Anregungen von Seiten des Bodenschutzes 
wurden im vorliegenden Entwurf zum Regionalplan 
aufgegriffen und die Textpassagen entsprechend 
angepasst. Für das Schutzgut Boden (sowie auch 
für Hochwasserschutz und Landwirtschaft) ist wei-
terhin vorgesehen, auf der Homepage des Regio-
nalverbands zusätzliche Beikarten zur Verfügung 
zu stellen, aus denen die aus Bodenschutzsicht 
wichtigen Flächen (insbesondere Moore) nochmals 
separat dargestellt sind. Damit ist auch diese For-
derung des Bodenschutzes berücksichtigt. Aus 
Sicht des Bodenschutzes bestehen deshalb keine 
weiteren Bedenken oder Anregungen." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Auf der interaktiven Karte zur 
Raumstruktur, welche auf der Homepage 
des Regionalverbands abrufbar ist, sind 
die aus Bodenschutzrecht wichtigen Flä-
chen (insbesondere Moore) im Maßstab 
1:50.000 dargestellt. Es wird auf die inter-
aktive Karte zur Raumstruktur, abrufbar 
auf der Homepage des Regionalver-
bands, verwiesen. 

Kenntnisnahme 

I.001 3.2.1 "Das Kompetenzzentrum begrüßt die Öffnung der 
Vorranggebiete für Naturschutz und Landschafts-
pflege für Windenergieanlagen in PS 3.2.1. Durch 
die komplette Streichung der Solar-Freiflächenanla-
gen aus dem Plansatz gehen jedoch einige - ge-

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die Verbandsversammlung am 
18.12.2020 die Aufstellung des Teilregio-
nalplans Energie beschlossen hat. In die-
sem Teilregionalplan geeignete Gebiete 

Kenntnisnahme 
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rade für die mit dem Natur – und Artenschutz teil-
weise sehr gut vereinbaren Solar-Freiflächenanla-
gen potenzielle Flächen verloren." 

für die Errichtung von Freiflächen-Solar-
energieanlagen gesucht werden, die auf 
einer Abwägung aller relevanten Belange 
beruhen, auch der Vereinbarkeit zwischen 
Freiflächen-Solarenergieanlagen, Natur-
schutz und Artenschutz. Unter Umstän-
den können einzelne dieser Flächen auch 
in Vorranggebieten für Naturschutz und 
Landschaftspflege liegen - aus Sicht des 
Regionalverbands ist jedoch zunächst 
eine umfassende Prüfung notwendig. 

II.128 3.2.1, 3.1.1 "In der Abwägung wurden dabei zwar Teile unserer 
Stellungnahme vom 07.11.2019 berücksichtigt den-
noch ist für uns die Ausweisung des gesamten Be-
reichs zwischen Donau und Bahngleisen als regio-
naler Grünzug und Vorranggebiet für den Natur- und 
Landschaftsschutz nicht nachvollziehbar. Wir sehen 
folgende Bedenken weiterhin und bitten diese im 
weiteren Verfahren zu berücksichtigen: Es geht hier 
um die Fläche zwischen Donau und Bahnlinie sowie 
Ortsumgehung Herbertingen welche neben Flächen 
für die Wasserwirtschaft und als Regionaler Grünzug 
(Vorranggebiet) (Z) zudem die Einstufung als Vor-
ranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege 
(Z) enthält. Durch die zusätzliche Ausweisung als 
Vorranggebiet für Naturschutz und Landschafts-
pflege (Z) wird eine noch stärkere Einschränkung 
der Landwirtschaft gesehen Durch die zusätzliche 
Ausweisung als Vorranggebiet für Naturschutz und 
Landschaftspflege (Z) wird eine noch stärkere Ein-
schränkung der Landwirtschaft gesehen, zumal es 
sich hierbei um einen nicht geringen Teil der als 
Ackerland genutzten Fläche auf den Gemarkungen 
Hundersingen und Herbertingen handelt. In Anbe-
tracht der derzeitigen Entwicklungen der gesetzli-
chen Rahmenbedingungen ist zu befürchten, dass 
durch die mögliche Ausweisung von Schutzgebie-
ten, zusätzlich zum regionalen Grünzug auf dieser 

Aufgrund der Tatsache, dass es beim Re-
gionalverband Donau-Iller um eine grenz-
überschreitende Planungsregion mit bay-
erischen Anteil handelt, basieren die Fest-
legungen des Regionalplans Donau-Iller 
auf anderen, in einem Staatsvertrag gere-
gelten rechtlichen Grundlagen. Dabei 
kann es aufgrund der Unterschiedlichkeit 
der Regionalpläne Abweichungen bei den 
Abgrenzungen geben. Das Obere und 
Untere Ried bei Ertingen ist nach dem 
Regionalplan Anhörungsentwurf Donau-Il-
ler 2019 als Vorbehaltsgebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege sowie als 
Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft 
ausgewiesen. Damit trägt der Regional-
verband Donau-Iller sowohl dem Umstand 
Rechnung, dass es sich um eine hoch-
wertige Fläche für die Landwirtschaft als 
auf für Naturschutz und Landschafts-
pflege handelt. Die daran angrenzende 
Fläche bei Herbertingen ist nach dem Re-
gionalplan Anhörungsentwurf Bodensee-
Oberschwaben sowohl als Regionaler 
Grünzug (Vorranggebiet) als auch als 
Vorranggebiet für Naturschutz und Land-
schaftspflege ausgewiesen. Da Regionale 

Keine Berücksichtigung 



   
    

315 
 

Fläche, die intensive Bewirtschaftung dieser wertvol-
len Ackerflächen nicht oder nur sehr eingeschränkt 
möglich ist. Wir bitten daher um die Herausnahme 
der Flächen im genannten Bereich. Ein genauerer 
Abgrenzungsvorschlag ist in den Anlagen 2, 3 und 4 
dargestellt. Zudem möchten wir auf unser Schreiben 
vom 05.02.2020 mit weiterer Begründung unserer 
Bedenken hinweisen, welches ebenfalls als Anlage 
beigefügt ist. Ausweisung von regionalen Grünzü-
gen und Vorranggebieten für den Natur- und Land-
schaftsschutz: Sehr geehrter Herr Verbandsdirektor 
Franke, in verschiedenen Gesprächen , zuletzt vor 
Ort bei Ihnen in Ravensburg mit Vertretern der Flur-
neuordnung Herbertingen und der örtlichen Land-
wirtschaft machten wir deutlich, dass uns die vorge-
sehene Ausweisung von Vorranggebieten für den 
Natur- und Landschaftsschutz - zusätzlich zu regio-
nalen Grünzug - im kompletten Donauried auf der 
Gemarkung Herbertingen große Sorgen bereitet. Sie 
zeigten im Gespräch zwar Verständnis für unsere 
Sorgen, gerade im Bereich auch der anstehenden 
Zuteilung der Grundstücke im Zuge des Flurneuord-
nungsverfahrens, machten jedoch auch deutlich, 
dass die Rücknahme des oben erwähnten Vorrang-
gebietes aufgrund landesplanerischer Vorgaben 
nicht möglich sei bzw. für eine Ausweisung von 
Schutzgebieten nicht relevant sei, da diese so oder 
so aufgrund der landesplanerischen Voraussetzun-
gen dort ausgewiesen werden könnten. Auch eine 
teilweise Rücknahme, bzw. eine Aussparung für 
hochwertige Ackerflächen sei aus diesem Grunde 
nicht möglich. Dem möchte ich mit heutigem Schrei-
ben entgegenhalten, dass der unmittelbar benach-
barte Regionalverband Donau-lller im Entwurf zur 
Fortschreibung seines Regionalplanes genau diese 
Aussparung von Teilbereichen vornimmt. Ein kon-
kretes Beispiel hierfür findet sich auf der unmittelbar 
an Herbertingen angrenzenden Gemarkung Ertin-

Grünzüge nach PS 3.1.0 Z (3) Regional-
plan Anhörungsentwurf 2020 auch zur Si-
cherung der besten landwirtschaftlichen 
Standorte ausgewiesen werden, trägt 
auch der Regionalverband Bodensee-
Oberschwaben sowohl dem Umstand 
Rechnung, dass es sich um eine hoch-
wertige Fläche für die Landwirtschaft han-
delt und gleichzeitig um eine hochwertige 
Fläche für Naturschutz und Landschafts-
pflege. Die beiden Regionalpläne verfol-
gen damit in den genannten Gebieten die 
gleichen Zielsetzungen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 3 
Raumordnungsgesetz (ROG) in Vorrang-
gebieten andere raumbedeutsame Nut-
zungen ausgeschlossen sind, die nicht mit 
dem Vorranggebiet vereinbar sind. So ist 
z.B. eine Siedlungsentwicklung in Vor-
ranggebieten ausgeschlossen. In Vorbe-
haltsgebieten sind Nutzungen, die mit 
dem Vorbehaltsgebiet nicht vereinbar 
sind, gemäß §7 Abs. 3 ROG nicht von 
Vornherein ausgeschlossen, dem Schutz-
zweck des Vorbehaltsgebiets ist in der 
Abwägung ein besonderes Gewicht beizu-
messen.  
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gen im Bereich Riedmühle. Dort wurde das Vorrang-
gebiet für den Natur- und Landschaftsschutz um 
eine vorhandene Hofstelle herum ausgespart. 
Ebenso verhält es sich augenscheinlich an anderen 
Stellen des Regionalplans, an denen offensichtlich 
die bestehende landwirtschaftliche Nutzung ge-
schützt werden soll. Des Weiteren ist für mich nicht 
nachvollziehbar, dass der regional bedeutsame 
Grünzug im Donautal schlagartig an der Gemeinde-
, Kreis-, und Regionalverbandsgrenze Richtung Ert-
ingen enden soll. Im Entwurf des Regionalplans Do-
nau-lller wird hier in keiner Weise ein regionaler 
Grünzug gesehen. Ich sehe hier eine elementare 
Benachteiligung der bäuerlichen Landwirtschaft zum 
einen in der Gemeinde Herbertingen aber auch im 
gesamten Regionalverbandsgebiet. Es besteht si-
cherlich Einigkeit darüber, dass das naturschutz-
fachlich bedeutsame Gebiet entlang der Donau nicht 
an der Kreisgrenze Richtung Biberach endet. Dies 
macht auch die Renaturierungsmaßnahmen der Do-
nau zwischen Hundersingen und Binzwangen deut-
lich. Es wäre absolut wünschenswert und aus mei-
ner Sicht notwendig, wenn sich die beiden Regional-
verbände hier nochmals abstimmen würden, damit 
auch künftig vergleichbare Verhältnisse in unseren 
Regionen herrschen. Meiner Ansicht nach müssen 
hier zwischen den Regionalverbänden einheitliche 
Standards in Bezug auf die Ausweisung von regio-
nalen Grünzügen und dem Damoklesschwert „Vor-
ranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege" 
gelten. Lassen Sie mich zum Schluss die Gründe für 
meine Irritation nochmals verdeutlichen: Die sachli-
chen Gründe für die Ausweisung von Schutzgebie-
ten sind die eine Sache. Zum Unverständnis unter 
den betroffenen Gemeinden und Grundstückseigen-
tümern sowie der Landwirtschaft führt jedoch, wenn 
in zwei unmittelbar aneinander grenzenden Gebie-
ten, die sich hinsichtlich des Landschafts- und Bio-
topwerts vermutlich nur unwesentlich unterscheiden, 
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unterschiedliche Standards bei der Ausweisung 
eben dieser Schutzgebiete angewendet werden . 
Die Beteiligten erwarten hier zu Recht eine transpa-
rente und ehrliche sowie zwischen den Regionalver-
bänden abgestimmte Vorgehensweise  Darum 
möchte ich Sie heute nochmals eindringlichst darum 
bitten, die von uns eingebrachten Anregungen im 
Lichte der in diesem Schreiben vorgebrachten Fak-
ten zu prüfen. Auch bitte ich um eine nachvollzieh-
bare Erklärung für die eklatanten Unterschiede, die 
sich innerhalb von nur wenigen Metern in unserer 
Region ergeben .Gerne stehe ich für weitere Ge-
spräche in dieser Sache zur Verfügung und ver-
bleibe, in Erwartung Ihrer Antwort," 

II.132 3.2.2 "Thema Wald und Windkraft: Es ist schön und gut 
den Wildtierkorridor zu wissen sowie einen titulierten 
wertvollen Wald zu haben. Im Regionalplan ist Be-
sagtes geschützt. Nun aber soll das aufgegeben 
bzw. „geopfert" und für den Bau der Windkraftanla-
gen abgeholzt werden? Vom Geschützten und zu 
Schützenden wird dadurch allerdings nichts mehr 
übrigbleiben. Und wir können DAS in der Fortschrei-
bung des Regionalplanes so keineswegs mittragen." 

Der Regionalverband geht davon aus, 
dass es in der Anregung um die Zulässig-
keit von Windkraftanlagen in Vorrangge-
bieten für besondere Waldfunktionen 
geht. Gemäß PS 3.2.2 Z (3) Regionalplan 
Anhörungsentwurf 2020 ist eine Waldum-
wandlung zum Zwecke der Errichtung ei-
ner Windenergieanlage in Vorranggebie-
ten für besondere Waldfunktionen nur 
dann zulässig, wenn keine Kernflächen 
und Kernräume des Regionalen Bio-
topverbunds in Anspruch genommen wer-
den, die Zweckbestimmung der Vorrang-
gebiete nicht gefährdet ist und keine wei-
teren Festlegungen des Regionalplans 
entgegen stehen. Die Schutzzwecke der 
Vorranggebiete für besondere Waldfunkti-
onen sind definiert in PS 3.2.2 Z (1) und 
PS 3.2.0 des Regionalplans Anhörungs-
entwurf 2020. Die Ausnahmeregelung ge-
mäß § 6 Abs. 1 ROG ist damit an Voraus-
setzungen geknüpft, die eine Errichtung 
von Windenergieanlagen nur in Ausnah-
mefällen ermöglicht - nämlich dann, wenn 

Keine Berücksichtigung 
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die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Es 
wird darauf hingewiesen, dass Vorrangge-
biete für besondere Waldfunktionen im 
Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 re-
lativ großflächig ausgewiesen werden. 
Dabei kann es in Teilbereichen der Vor-
ranggebiete für besondere Waldfunktio-
nen sein, dass die Errichtung von Wind-
energieanlagen mit dem Schutzzweck der 
Vorranggebiete vereinbar ist. Zudem wird 
darauf hingewiesen, dass der Regional-
planung der Windenergienutzung sub-
stanziell Raum einräumen muss (s. Wind-
energieerlass BW). Aus Sicht des Regio-
nalverbands ist die Ausnahmeregelung 
daher notwendig, gerechtfertigt und steht 
in keinem Widerspruch zur Festlegung 
von Vorranggebieten für besondere Wald-
funktionen.  

II.142 3.2.1 Verweis auf Stellungnahme zur 1. Offenlage: 

"Der Gemeinderat Meckenbeuren lehnt die Auswei-
sung von Vorranggebieten für Naturschutz und 
Landschaftspflege im Bereich Sammletshofen, 
Brugg und weitere Fluren im Bereich der Schussen 
(siehe Anlage 4) mehrheitlich ab. Begründung: Der 
überarbeitete Regionalplan weist in der Gemeinde 
Meckenbeuren eine Fläche von ca. 
1 Mio. m2 als Vorranggebiet für Naturschutz und 
Landschaftspflege aus. Gleichzeitig werden gene-
rell keine Vorrangflächen für Landwirtschaft mehr 
ausgewiesen. 
Die Gemeinde Meckenbeuren definiert sich über 
die verschiedenen Bereiche Wohnen, Gewerbe und 
auch eine funktionierende Landwirtschaft mit sehr 
großem Anteil an Sonderkulturen wie z.B. Äpfel und 
Hopfen. Die Landwirte in Meckenbeuren haben sich 

Durch die Ausweisung von Gebieten für 
besondere Nutzungen im Freiraum, zu 
denen Vorranggebiete für Naturschutz 
und Landschaftspflege gehören, erfüllt der 
Regionalverband Bodensee-Oberschwa-
ben den seit 2015 bestehenden landes-
weiten Auftrag, den Biotopverbund im 
Rahmen der Regionalpläne planungs-
rechtlich zu sichern (§22 Abs. 4 
NatSchG). Zudem besteht nach dem 
neuen Biodiversitätsstärkungsgesetz das 
Ziel, den Biotopverbund bis zum Jahr 
2030 auf mindestens 15% Offenland der 
Landesfläche auszubauen. Im Rahmen 
der Gesamtfortschreibung wurde zur Er-
füllung dieses Auftrags ein eigenständiger 
regionaler Biotopverbund entwickelt und 
mit dieser Grundlage wurden die Vorrang-

Keine Berücksichtigung 
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bisher sehr gut mit Landschaftsschutzgebieten ar-
rangieren können. Meckenbeuren hat im Bereich 
Rebholz - Knellesberg bereits seit 1996 ein ca. 3 
Mio. m2 großes Landschaftsschutzgebiet Mittler-
weile haben sich aber die Auflagen bzw. Anforde-
rungen an Flächen in diesen 
Schutzgebieten verschärft. Beispiele: 1. Land-
schaftsschutzgebiet Tettnanger Wald mit angren-
zender Feldflur zwischen Bodenseeufer und Tettn-
ang - hier wurde 2016 eine Veränderungssperre bei 
Sonderkulturen geplant (Apfel-,Birnen-, Beeren-, 
Hopfenanbau).Volksbegehren „Rettet die Biene"- 
dieses Volksbegehren sieht einen totalen Verzicht 
auf Pflanzenschutzmittel im Bereich der Land-
schaftsschutzgebiete vor. Beide Beispiele schrän-
ken die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen 
stark ein bzw. führen 
zum kompletten Verlust der Flächen für die Land-
wirtschaft. Dies gilt sowohl für biologisch als auch 
für integriert wirtschaftende Betriebe. Da durch sol-
che Maßnahmen Betriebe in den Landschafts-
schutzgebieten in Ihrer Existenz bedroht werden, 
wird eine Ausweisung von weiteren Vorranggebie-
ten für Naturschutz und Landschaftspflege (als Vor-
stufe von Landschaftsschutzgebieten) im Gemein-
degebiet von Meckenbeuren sehr kritisch gesehen."  

gebiete für Naturschutz und Landschafts-
pflege neu abgegrenzt. Die Ausweisung 
von Vorranggebieten für Naturschutz und 
Landschaftspflege stellt keine Vorstufe für 
Landschaftsschutzgebiete dar, sondern 
dient der Sicherung des regionalen Bio-
topverbunds. 
Die Bewirtschaftung der landwirtschaftli-
chen Flächen bei einer an den Standort 
angepassten, ordnungsgemäßen Nutzung 
nach der guten fachlichen Praxis ist in 
den Vorranggebieten für Naturschutz und 
Landschaftspflege ausnahmslos zulässig. 
Zudem sind bauliche Anlagen der Land- 
und Forstwirtschaft grundsätzlich aus-
nahmsweise zulässig. Eine Rücknahme 
der Vorranggebiete für Naturschutz und 
Landschaftspflege im Bereich Meckenbe-
uren findet daher nicht statt. Es wird auf 
den Plansatz 3.2.1 Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020 sowie die zugehörige 
Begründung verwiesen.  

 

Gemäß §22 Abs. 4 NatSchG ist Bio-
topverbund ist im Rahmen der Regio-
nalpläne und der Flächennutzungspläne 
soweit erforderlich und geeignet jeweils 
planungsrechtlich zu sichern. Es wurden 
alle mit vertretbarem Aufwand verfügba-
ren Datengrundlagen verwendet, die der 
regionalen Maßstabsebene (Rechtsver-
bindlichkeit der Raumnutzungskarte im 
Maßstab 1:50.000, siehe Erläuterungen 
zum Regionalplan auf S. 2 Regionalplan 
Anhörungsentwurf 2020) entsprechen. 
Die Datengrundlagen wurden im Rahmen 
der Fortschreibung des Regionalplans 
kontinuierlich aktualisiert (z.B. erfolgte 
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eine Aktualisierung auf Basis der FFH-
Managementpläne 2021), soweit die Da-
ten dem Regionalverband zugänglich wa-
ren und dies auf Ebene der Regionalpla-
nung möglich und sinnvoll ist. Für die Um-
setzung des Regionalen Biotopverbunds 
sind die Kommunen in ihrer Landschafts- 
und Bauleitplanung zuständig (§22 Abs. 2 
und Abs. 3 NatSchG). Zudem werden na-
turschutzrechtliche Belange generell auf 
nachgelagerten Planungsebenen detail-
lierter betrachtet. Bezüglich der landwirt-
schaftlichen Nutzung der Vorranggebiete 
für Naturschutz und Landschaftspflege 
wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

II.143 3.2.1 "Die Gemeinde Neufra plant, wie im beigefügten 
Bebauungsplanvorentwurf dargestellt, östlich der 
Gammertinger Straße eine dreizeilige Erweiterung 
des Baugebiets Deißlesberg. Die erste Zeile direkt 
an der Gammertinger Straße ist mit der Wohnbau-
fläche W2 des Flächennutzungsplans deckungs-
gleich. Darüber hinaus würden auf einer Länge von 
ca. 330 Metern ein weiterer 65 Meter tiefer Streifen 
(inklusive einem 5 Meter breiten Pflanzstreifen) des 
Außenbereichs für die Ausweisung der geplanten 
Baugebietserweiterung benötigt. Mit diesen Erwei-
terungen könnte der Bedarf an Wohnbaugrundstü-
cken zumindest für die kommenden voraussichtlich 
15 bis 20 Jahre abgedeckt werden. Die Gemeinde 
Neutra benötigt dringend neue Wohnbauflächen, 
um junge Familien im Ort halten zu können. Sollten 
diese dringend benötigten Wohnbauflächen nicht 
geschaffen werden können, werden viele junge 
Leute aus Neutra abwandern, was zu einer zuneh-
menden Überalterung der Bevölkerung führt und zu 

Im Rahmen der 1. Anhörung wurde die 
Anregung zu diesem Gebiet bereits teil-
weise berücksichtigt. Eine vollständige 
Berücksichtigung konnte nicht erfolgen 
aus folgenden Gründen: aufgrund von 
Kernflächen des Landesbiotopverbunds 
trockener Standorte, FFH-Mähwiesen ma-
chen ist eine weitere Rücknahme des 
Vorranggebiets nicht vertretbar. Es wird 
auf den Ausformungsspielraum hingewie-
sen, s. Erläuterungen zum Regionalplan 
(S. 2 des Regionalplan Anhörungsent-
wurfs 2020).  

Keine Berücksichtigung 
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einem grundlegenden Problem mit der Altersstruk-
tur und damit der Zukunftsfähigkeit der Gemeinde. 
Deshalb appelliere ich dringend an Sie, das Vor-
ranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege 
auf Grundlage der Biotopverbund-Kartierung nicht 
parzellenscharf auszuformen und der Gemeinde ei-
nen möglichst weitgehenden Konkretisierungsspiel-
raum zu belassen. Hierzu bitten wir Sie dringend, 
die bislang tendenziell parzellenscharfe Schraffur 
der Vorranggebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege im Bereich der im Bebauungsplan-
Vorentwurf „Östlich der Gammertinger Straße" dar-
gestellten geplanten Baugebietserweiterung um 65 
Meter in östlicher Richtung zurückzunehmen, damit 
die in dem Bebauungsplan Vorentwurf „Östlich der 
Gammertinger Straße" ausgewiesenen Bauplätze 
im Bebauungsplan weiterhin festgesetzt werden 
können. Die gewünschte Biotopvernetzung ist 
dadurch immer noch gewährleistet. (…)Seien Sie 
versichert, dass die Gemeinde Neutra sehr sorg-
sam mit den aus Naturschutzsicht schützenswerten 
Flächen auf ihrer Gemarkung umgeht. Die Auswei-
sung der für die Eigenentwicklung benötigten 
Wohnbaufläche (wie dargestellt) ist unter Betrach-
tung des gesamten Potenzials an schützenswerten 
Flächen auf Neufraer Gemarkung aus unserer Sicht 
absolut vertretbar. Bitte ermöglichen Sie der Ge-
meinde Neutra mit der Rücknahme der Schraffur im 
Rahmen des Ausformungsspielraums von 65 Me-
tern im genannten Bereich die dringend erforderli-
che Eigenentwicklung." 

II.143 3.2.1 "Neben dem Thema der Wohnbauflächen beschäf-
tigt uns auch nach wie vor das Thema der gewerbli-
chen Entwicklungsmöglichkeiten. Durch die Nicht-
berücksichtigung der östlichen Teilfläche G2 und 
der kompletten Gewerbefläche Gl, die im rechts-
kräftigen Flächennutzungsplan mit Rechtskraft vom 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bau-
leitpläne an die Ziele der Raumordnung 
anzupassen. Aufgrund neuer Erkennt-
nisse und der neuen Rechtslage (Bio-
diversitätsstärkungsgesetz vom Juli 2020, 
§ 22 Landesnaturschutzgesetz) haben die 

Keine Berücksichtigung 
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Juni 201 7, festgesetzt wurden, sind die gewerbli-
chen Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde 
Neutra stark eingeschränkt. Dies ist mit dem An-
passungsgebot des § 7 BauGB nicht vereinbar. Da-
nach haben öffentliche Planungsträger, die - wie 
hier - nach § 4 BauGB beteiligt worden sind, ihre 
Planungen dem Flächennutzungsplan insoweit an-
zupassen als sie diesem Plan nicht widersprochen 
haben. Ein solcher Widerspruch ist vorliegend bis 
zum Wirksamkeitsbeschluss der Gemeinde nicht 
eingegangen. Macht eine Veränderung der Sach-
lage eine abweichende Planung erforderlich, hat 
sich der öffentliche Planungsträger unverzüglich mit 
der Gemeinde ins Benehmen zu setzen. Zwar kann 
der öffentliche Planungsträger in einem solchen Fall 
auch noch nachträglich widersprechen, wenn ein 
Einvernehmen zwischen der Gemeinde und ihm 
nicht erreicht werden kann. Der Widerspruch ist 
aber nur zulässig, wenn die für die abweichende 
Planung geltend gemachten Belange, die sich aus 
dem Flächennutzungsplan ergebenden städtebauli-
chen Belange nicht nur unwesentlich überwiegen. 
Ein solches Überwiegen ist hier aus Sicht der Ge-
meinde nicht gegeben. Die Anpassungspflicht geht 
über die aus dem Abwägungsgebot folgende Ver-
pflichtung hinaus, die Belange des Städtebaus zu 
berücksichtigen. Unter den Voraussetzungen des § 
7 BauGB werden die Darstellungen des Flächen-
nutzungsplans zu bindenden Vorgaben, die es dem 
öffentlichen Planungsträger verbieten, sich in Ge-
gensatz zu den Darstellungen zu setzen. Deshalb 
verlangen wir die Berücksichtigung der im förmli-
chen Verfahren der Flächennutzungsplanung ge-
nehmigten Flächen auch im Regionalplan zu be-
rücksichtigen und auch hier die Vorranggebiete für 
Naturschutz und Landschaftspflege um die festge-
setzten Gewerbegebietserweiterungen zurückzu-
nehmen." 

Regionalpläne einen regionalen Bio-
topverbund auszuweisen. Der Fachplan 
landesweiter Biotopverbund wurde durch 
das Biodiversitätsstärkungsgesetz nor-
miert. Das Vorranggebiet für Naturschutz 
und Landschaftspflege im in der Anre-
gung genannten Gebiet ist aus folgenden 
Gründen erforderlich: Kernräume des lan-
desweiten Biotopverbunds „Offenland 
Trocken“, Kalkmagerrasen, FFH-Mähwie-
sen. Eine Rücknahme des Vorranggebiets 
für Naturschutz und Landschaftspflege 
entsprechend der Anregung erfolgt daher 
nicht. Es wird auf den Ausformungsspiel-
raum (s. S. 2 Erläuterungen zum Regio-
nalplan) hingewiesen. 
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II.143 3.2.1 "Der Anteil der kartierten Biotopverbundflächen im 
Offenland auf Neufraer Gemarkung übersteigt bei 
Weitem die im Naturschutzgesetz Baden-Württem-
berg ( NatSchG) in § 22 bis zum Jahr 2030 gefor-
derte Ausweisung von mindestens 15 Prozent Of-
fenland als Biotopverbund (vgl. beigefügter Auszug 
aus der Biotopverbunds-Kartierung der LUBW). Die 
nachhaltige naturnahe und umweltverträgliche Be-
wirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen 
durch unsere Landwirte in den vergangenen Jahr-
zenten darf nicht der Grund dafür sein, dass die zu-
künftige Kommunalentwicklung Neufras in Frage 
gestellt, sozusagen bestraft wird. " 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Durch die Festlegung von 
Gebieten für besondere Nutzungen im 
Freiraum, zu denen Vorranggebiete für 
Naturschutz und Landschaftspflege gehö-
ren, erfüllt der Regionalverband Boden-
see-Oberschwaben den seit 2015 beste-
henden landesweiten Auftrag, den Bio-
topverbund im Rahmen der Regio-
nalpläne planungsrechtlich zu sichern 
(§22 Abs. 4 NatSchG). Zudem besteht 
nach dem neuen Biodiversitätsstärkungs-
gesetz das Ziel, den Biotopverbund bis 
zum Jahr 2030 auf mindestens 15% Of-
fenland der Landesfläche auszubauen. 
Dieses Ziel von 15% gilt für ganz Baden-
Württemberg. Aufgrund der hohen Bedeu-
tung einzelner Landschaftsräume für den 
Biotopverbund kann in einzelnen Gemein-
den der Anteil der durch Vorranggebiete 
für Naturschutz und Landschaftspflege 
überlagerten Flächen auch über 15% der 
Gemeindefläche liegen. 

Kenntnisnahme 

II.146 3.2.1 "Der Gemeinderat Ostrach hat in seiner Sitzung 
vom 01.02.2021 und 15.02.2021 die umfangreichen 
Unterlagen der 2. Anhörung erörtert und zur Kennt-
nis genommen, dass in der Rubrik "Vorranggebiete 
für Naturschutz und Landschaftspflege" einige klar-
stellende Hinweise gegeben wurden , die zumin-
dest den - aus Sicht des Gremiums existentiell 
wichtigen - Bestandsschutz für landwirtschaftliche 
Nutzungen ansprechen , ohne diesen verlässlich zu 
garantieren . Die den Hauptort sowie die Teilorte 
betreffenden Flächen, deren Herausnahme aus den 
Vorrangflächen durch den Gemeinderat gefordert 
wurden, sind jedoch weitestgehend nicht herausge-

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Es wird auf die gesetzlichen 
Grundlagen (ROG, LplG, BauGB) verwie-
sen. An diese hält sich der Regionalplan 
Bodensee-Oberschwaben. 

Kenntnisnahme 
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nommen worden und weiterhin dieser Schutzzo-
nenkategorie zugeordnet. Weder diese Entschei-
dung an sich noch der lapidare Hinweis auf die, 
"räumliche Unschärfe" des Regionalplanes vermö-
gen das Gremium zu überzeugen. Dort, wo der Re-
gionalverband Flächen herauszunehmen bereit war 
- in der Regel völlig unstreitige Korrekturen mit eher 
redaktionellem Charakter - war es ja offenbar auch 
möglich, die erforderliche ,,räumliche Schärfe" her-
zustellen . Der Gemeinderat kann sich des Ein-
drucks nicht erwehren, dass der Hinweis auf den 
Maßstab 1:50.000 und die daraus resultierende 
"Unschärfe" herhalten müssen, um von der fehlen-
den Kompromiss- und Nachbesserungsbereitschaft 
des Regionalverbandes abzulenken." 

II.146 3.2.1 "Der Gemeinderat hält daher an den Forderungen 
entsprechend den bereits abgegebenen Stellung-
nahmen, auf die Bezug genommen wird, fest und 
fordert den Regionalverband nochmals auf, die An-
liegen der Gemeinde ernst zu nehmen und der Ge-
meinde deutlich weiter entgegenzukommen." 

Folgende Anregungen wurden nicht be-
rücksichtigt aufgrund der Erforderlichkeit 
der Vorranggebiete für Naturschutz und 
Landschaftspflege (Niedermoor, Anmoor, 
Sicherung des regionalen Biotopver-
bunds), maßstabsbedingten Unschärfe 
der regionalen Planungsebene, des Aus-
formungsspielraums und der bestehenden 
Ausnahmeregelung für die Landwirtschaft 
gemäß PS 3.2.1 Z (3) Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020 sowie der Tatsache, 
dass mit der Festlegung von Vorrangge-
bieten für Naturschutz und Landschafts-
pflege (Vorranggebiet für Naturschutz und 
Landschaftspflege) keine Einschränkun-
gen bei der landwirtschaftlichen Nutzung 
verbunden sind: Ostrach Jettkofen, Ost-
rach Wangen, Ostrach Bachhaupten, Ost-
rach Eschendorf. Die Anregung zur Rück-
nahme des Vorranggebiet für Naturschutz 
und Landschaftspflege für Ostrach, Ein-
hart, Seestraße wurde nicht berücksichtigt 

Kenntnisnahme 
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aus folgenden Gründen: Überschwem-
mungsgebiet und Niedermoorboden, 
wichtige Fläche für den Biotopverbund, für 
Bebauung ungeeignet. Die Anregung zur 
Rücknahme des Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege für Ostrach, 
Oberweiler / Unterweiler wurde nicht be-
rücksichtigt aus folgenden Gründen: Si-
cherung der Bachaue i.S. des Biotopver-
bunds, ansonsten maßstabsbedingte Un-
schärfe. Die Anregung zur Rücknahme 
des Vorranggebiet für Naturschutz und 
Landschaftspflege für Ostrach, Spöck 
(Flurstücksnummer 71) wurde nicht be-
rücksichtigt aus folgenden Gründen: die 
Fläche ist nach der amtlichen Bodenkarte 
(BK 50) des LGRB als Niedermoor kar-
tiert. Die Anregung zur Rücknahme der 
Vorranggebiet für Naturschutz und Land-
schaftspflege für Ostrach, Gunzenhausen 
wurde nicht berücksichtigt aus folgenden 
Gründen: kartiertes Niedermoor nach 
BK50, Löschwassernutzung des Weihers 
steht nicht im Widerspruch zu den Zielen 
des Vorranggebiet für Naturschutz und 
Landschaftspflege. Die Anregung zur 
Rücknahme des Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege für Ostrach, 
Bernweiler wurde nicht berücksichtigt aus 
folgenden Gründen: ausgedehntes Nie-
dermoorgebiet mit anmoorigem Randbe-
reich nach der BK50. Die Anregung zur 
Rücknahmen der Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege für Ostrach, 
Spöck / Kalkreute wurden nicht berück-
sichtigt aus folgenden Gründen: Nieder-
moor nach der BK50, Trittsteinfunktion im 
BV, teilweise anmoorige Randbereiche ei-
nes bedeutenden Niedermoorkomplexes 
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(FFH-Gebiet) keine Einschränkung der 
Landwirtschaft. Die Anregung zur Reduk-
tion der Vorranggebiet für Naturschutz 
und Landschaftspflege an der Ostrach auf 
10 Meter wird nicht berücksichtigt aus fol-
genden Gründen: Durchgängigkeit des 
Fließgewässerverbunds, maßstabsbe-
dingte Unschärfe der regionalen Pla-
nungsebene, Ausformungsspielraum. Die 
Anregung zu Ostrach Gewerbe Torfwerk 
wurde nicht berücksichtigt aus den folgen-
den Gründen: maßstabsbedingte Un-
schärfe der regionalen Planungsebene, 
Ausformungsspielraum der nachfolgen-
den Planungsebenen, Notwendigkeit des 
erhöhten Gewässerabstands wegen BV. 
Da sich gegenüber der 1. Anhörung keine 
neuen Erkenntnisse bezüglich dieser An-
regungen ergeben haben, erfolgen keine 
Änderungen gegenüber dem Regional-
plan Anhörungsentwurf 2020. 

II.146 3.2.1 "2.1 landwirtschaftliche Hofstellen: Die aktiven land-
wirtschaftlichen Hofstellen, die durch die Planung 
des Regionalverbades betroffen sind, brauchen 
Standortsicherheit für Ihre Zukunft. Hierbei darf die 
Vereinbarkeit mit dem Biotopverbund keinen negati-
ven Einfluss haben, vielmehr muss das rechtswirk-
same Institut der landwirtschaftlichen Privilegierung 
uneingeschränkt erhalten bleiben." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf Anlage 2 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 

II.146 3.2.1 "Gewässerrandstreifen: Auf allen Flächen innerhalb 
unserer Ortslagen fordern wir die Herausnahme der 
Festsetzung „Vorrangfläche für Naturschutz und 
Landschaftspflege" entlang der Fließgewässer auch 
bei größeren Freiflächen (Außenbereich im Innen-
bereich)." 

Gemäß Umweltbericht zum Regionalplan 
sind im Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020 sind über die Vorranggebiete für Na-
turschutz und Landschaftspflege sowie 
die Vorranggebiete für besondere Wald-
funktionen 99,5% der prioritären Fließge-
wässer (nach der Wasserrahmenrichtlinie, 

Keine Berücksichtigung 
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Stand 2020) inklusive Randstreifen mit ei-
ner Breite von ca. 50 m planungsrechtlich 
gesichert. Dies ist aus Sicht des Regional-
verbands für den Erhalt und die Sicherung 
der Durchgängigkeit des Fließgewässer-
Biotopverbunds notwendig. Bauliche Vor-
haben im Innenbereich, die nach §34 
BauGB zu beurteilen sind, sind zulässig, 
wenn sie entweder in den Ausformungs-
spielraum fallen (Planunschärfe des Regi-
onalplans, Raumnutzungskarte im Maß-
stab 1:50.000 rechtsgültig, siehe Erläute-
rungen zum Regionalplan S. 2 Regional-
plan Anhörungsentwurf 2020) oder aber 
die Funktionsfähigkeit bzw. die Renaturie-
rung des Fließgewässer-Biotopverbunds 
durch die Maßnahme nicht beeinträchtigt 
wird. Eine Herausnahme der Festlegun-
gen entsprechend der Anregungen erfolgt 
nicht, da die Sicherung des regionalen Bi-
otopverbunds durch die Vorranggebiete 
für Naturschutz und Landschaftspflege 
entlang der Ostrach notwendig ist.  

II.159 3.2.1 "Zu folgenden Darstellungen wird um Erläuterung 
und ggfls. Änderung gebeten bzw. beantragt, da 
uns diese im Moment nicht nachvollziehbar sind: a.) 
Vorranggebiet für Naturschutz und Landschafts-
pflege östlich der L 324 im Bereich zwischen L 324 
und Gewerbegebiet Schachen" 

Das Vorranggebiet für Naturschutz und 
Landschaftspflege im in der Anregung ge-
nannten Gebiet ist erforderlich aus folgen-
den Gründen: kartiertes Niedermoor nach 
BK 50, teilweise Biotopflächen nach dem 
Zielartenkonzept. Die Zulässigkeit von 
Planungen und Maßnahmen in Vorrang-
gebieten für Naturschutz und Land-
schaftspflege richtet sich nach den Festle-
gungen gem. PS 3.2.1 Z (2) und Z (3) Re-
gionalplan Anhörungsentwurf 2020. Eine 
Änderung der Festlegung ist aus Sicht 
des Regionalverbands nicht geboten. 

Keine Berücksichtigung 
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II.159 3.2.1 "b.) Vorranggebiet für Naturschutz und Land-
schaftspflege östlich entlang der L 324 südlich an-
schließend an die Bebauung „Holzwiese" (Gebiet 
„Lange-Furt-Weg Erweiterung")" 

Das Vorranggebiet für Naturschutz und 
Landschaftspflege im in der Anregung ge-
nannten Gebiet wurde bereits zurückge-
nommen und ist im 2. Anhörungsentwurf 
des Regionalplans deutlich reduziert. Die 
Rücknahme war aus Sicht des Regional-
verbands vertretbar, da es sich zwar um 
Aueboden handelt, aber keine kartierten 
Biotopflächen und keine Gewässer vor-
handen sind. 

Kenntnisnahme 

II.159 3.2.2 "c.) Vorranggebiet für besondere Waldfunktionen im 
Anschluss an das Gewerbegebiet Schachen bzw. 
die Bebauung „Holzwiese" (Baugebiet „Lange-Furt 
Weg-Erweiterung) an der L 325." 

Die Zulässigkeit von Planungen und Maß-
nahmen in Vorranggebieten für beson-
dere Waldfunktionen richtet sich nach den 
Festlegungen gem. PS 3.2.2 Z (2) und Z 
(3) Regionalplan Anhörungsentwurf 2020. 
Eine Änderung der Festlegung ist aus 
Sicht des Regionalverbands nicht gebo-
ten. 

Keine Berücksichtigung 

II.162 3.2.1 Forderung, Vorranggebiet für Naturschutz und 
Landschaftspflege Höhreute wegen Erweiterung 
Seniorenzentrum zurückzunehmen 

Die Anregung zur Rücknahme des Vor-
ranggebiets für Naturschutz und Land-
schaftspflege (Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege) "Höhreute" 
wird nicht berücksichtigt aus folgenden 
Gründen: Sicherung des regionalen Bio-
topverbundsystems (Verbindungsachse), 
Bodenschutz (Niedermoor). Es wird auf 
den Ausformungsspielraum verwiesen (s. 
Erläuterungen zum Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020)  

Keine Berücksichtigung 

II.162 3.2.1 Forderung, Vorranggebiet für Naturschutz und 
Landschaftspflege am Lengenweiler See zurückzu-
nehmen  

Die Anregung zur Rücknahme des Vor-
ranggebiets für Naturschutz und Land-
schaftspflege (Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege) beim Len-
genweiler See wird nicht berücksichtigt 

Keine Berücksichtigung 
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aus folgenden Gründen: Sicherung des 
regionalen Biotopverbundsystems (Ver-
bindungsachse, wichtige Barrierewirkung 
für den regionalen Biotopverbund), festge-
setztes Landschaftsschutzgebiet, Boden-
schutz (Niedermoor). Es wird darauf hin-
gewiesen, dass der Regionalplan sich nur 
raumbedeutsamen Planungen, Vorhaben 
und Nutzungen widmet (s. Erläuterungen 
zum Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020) 

II.162 3.2.1 Anregung: Rücknahme Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege Untere Beund 

Die Anregung zur Rücknahme des Vor-
ranggebiets für Naturschutz und Land-
schaftspflege (Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege) "Untere 
Beund" wird nicht berücksichtigt aus fol-
genden Gründen: Sicherung des regiona-
len Biotopverbundsystems (Verbindungs-
achse), Bodenschutz (kartiertes Moorge-
biet nach der BK50 des LGRB) 

Keine Berücksichtigung 

II.162 3.2.1 Anregung: Rücknahme Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege zur Rotachsäge 10 

Die Anregung zur Rücknahme des Vor-
ranggebiets für Naturschutz und Land-
schaftspflege (Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege) "Rotach-
säge 10" wird nicht berücksichtigt aus fol-
genden Gründen: Sicherung des regiona-
len Biotopverbundsystems (Verbindungs-
achse), es wird auf die Ausnahmeregelun-
gen gemäß PS 3.2.1 Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020 verwiesen. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass der Regionalplan 
sich nur raumbedeutsamen Planungen, 
Vorhaben und Nutzungen widmet (s. Er-
läuterungen zum Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020) 

Keine Berücksichtigung 
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II.163 3.2.1 "Gemessen daran sieht die Gemeinde dringenden 
Bedarf, die Waldfunktionenkartierung hinsichtlich 
dieses Waldes zu überprüfen. Ausgehend von der 
tatsächlich nicht vorhandenen besonderen Erho-
lungsfunktion des Waldes ist auch die nunmehr auf-
genommene Ausweisung der Waldfläche als Vor-
ranggebiet für besondere Waldfunktionen nicht ge-
boten und daher zu streichen. (S. 20 Stellung-
nahme) (...) Die Gemeinde wendet sich insbeson-
dere auch entschieden dagegen, dass der Wald 
durch Festlegung eines Vorranggebietes für beson-
dere Waldfunktionen jeglicher bauleitplanerischen 
Inanspruchnahme entzogen werden. Dies gilt ins-
besondere mit Blick auf die tatsächlich nicht vor-
handene besondere Waldfunktion." 

Vorranggebiete für besondere Waldfunkti-
onen werden einerseits zur Sicherung ei-
nes möglichst kohärenten Verbunds von 
Waldlebensräumen und der Sicherung 
der Wildtierkorridore des Generalwild-
wegeplans festgelegt. Andererseits wer-
den sie aus Gründen der Erholungsvor-
sorge festgelegt. Grundlage sind die Er-
holungsstufen Ia, Ib und II des Erholungs-
waldkonzepts der Forstverwaltung aus 
dem Jahre 2018. Durch die Berücksichti-
gung dieser Gebiete bei der Festlegung 
der Vorranggebiete für besondere Wald-
funktionen (Näheres s. Begründung zum 
Regionalplan Anhörungsentwurf 2020) er-
halten diese den Charakter von Vorrang-
gebieten gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 ROG. 
Eine Herausnahme der in der Anregung 
genannten Fläche aus dem Vorranggebiet 
für besondere Waldfunktionen erfolgt da-
her nicht.  

Keine Berücksichtigung 

II.166, 
II.103 

3.2.1 Forderung, Vorranggebiet für Naturschutz und 
Landschaftspflege auf ein Minimum reduzieren 
(Sukzessionsflächen); "ordnungsgemäße Nutzung 
nach der guten fachlichen Praxis" nicht definiert ge-
nug 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt, es 
wird auf Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verweisen. 

Keine Berücksichtigung 

II.166, 
II.103 

3.2.1 "Ihre durchgeführte Auswahl ist nachvollziehbar. 
Bei den Bereichen Renhardsweiler, Holzmühle und 
Franzenmühle handelt es sich um Flächen im Au-
ßenbereich. Hier ist eine weitere Bebauung nur mit 
Privilegierung möglich und somit gemäß PS 3.2.1 Z 
(3) des Regionalplan-Entwurfs 2020 nicht ausge-
schlossen. Für den Bereich Fulgenstadt wird die 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen.  

Kenntnisnahme 
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Anregung berücksichtigt, um eine mögliche Erwei-
terung der Ortschaft nicht zu behindern. Hierfür vie-
len Dank. " 

II.167 3.2.1 "Nach dem Ziel 2 sind die Vorranggebiete für Natur-
schutz und Landschaftspflege von Bebauung frei-
zuhalten. Mit diesem Ziel sind somit die Auswei-
sung von Baugebieten in solchen Bereichen nicht 
mehr möglich. Alle künftigen Baugebiete der Stadt 
Bad Waldsee haben ihre Erschwernisse aufgrund 
der geologischen und naturräumlichen Anforderun-
gen. Die Stadt Bad Waldsee möchte sich eine ge-
werbliche und wohnbauliche Entwicklung im Be-
reich Beim Ried im Anschluss an das bestehende 
Gewerbe- und Wohngebiet offenhalten. Wir bitten 
Sie daher den in der beigefügten Anlage 2 Planbe-
reich Beim Ried und Hopfenweiler dargestellten rot 
umrandeten Bereich von einem Vorranggebiet für 
Naturschutz und Landschaftspflege herauszuneh-
men." 

Die Festlegung des Vorranggebiets für 
Naturschutz und Landschaftspflege in 
dem in der Anregung genannten Gebiet 
ist aus folgenden Gründen erforderlich: 
Sicherung und Entwicklung des Regiona-
len Biotopverbunds (Vorhandensein von 
Kernflächen des regionalen Biotopver-
bunds "Offenland mittel", Verbundflä-
chen), Moorschutz (Niedermoor, z.T. 
Hochmoor), Hochwasserschutz. Eine 
Rücknahme erfolgt daher nicht. Gegen-
über des 1. Offenlage-Entwurfs wurde im 
2. Offenlage-Entwurf des Regionalplans 
das Vorranggebiet für Naturschutz und 
Landschaftspflege im Bereich der Klein-
gartenanlagen (zwischen Riedgasse und 
Steinach) bereits zurück genommen. 

Keine Berücksichtigung 

II.167 3.2.1 "Im Bereich Hopfenweiler gibt es den rechtsver-
bindlichen Bebauungsplan „Sport- und Gesund-
heitspark Hopfenweiler" . Um eine sportliche Ent-
wicklung nicht einzuschränken bitten wir Sie, das 
kleine Vorranggebiet für Naturschutz und Land-
schaftspflege herauszunehmen. Wir verweisen 
auf den in der beigefügten Anlage 2 Planbereich 
Beim Ried und Hopfenweiler rot umrandeten Be-
reich." 

Im Zuge der Überarbeitung des Regional-
plans nach der 1. Anhörung wurde das 
Vorranggebiet für Naturschutz und Land-
schaftspflege im in der Anregung genann-
ten Gebiet bereits geringfügig zurückge-
nommen, und zwar dort, wo weniger na-
turnahe Flächen vorherrschen. Eine wei-
tere Rücknahme des Vorranggebiets ist 
aus Sicht des Regionalverbands aus fol-
genden Gründen nicht vertretbar: Moor-
schutz (Moorgebiet innerhalb eines Golf-
platzes).  

Keine Berücksichtigung 

II.167 3.2.1 "Zur Förderung des regionalen Biotopverbunds sind 
entlang von Gewässern Vorranggebiete für Natur-
schutz und Landschaftspflege vorgesehen. Nach 

Die Festlegungen im Regionalplan gelten, 
wenn Ziele der Raumordnung betroffen 
sind. Ziele der Raumordnung sind unter 

Keine Berücksichtigung 
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telefonischer Auskunft des Regionalverbands er-
streckt sich der Schutzbereich auf 25 m beidseits 
eines Gewässers. Dies kollidiert z. B. mit einem 
notwendigen Ausbau der Kläranlage Bad Waldsee 
oder mit Hochwasserschutzanlagen wie dem Burg-
weiher in Michelwinnaden. Wir bitten Sie daher bei 
Vorranggebieten für Naturschutz und Landschafts-
pflege grundsätzlich einen Ausnahmetatbestand 
aufzunehmen, dass wasserwirtschaftliche Anlagen 
an Gewässern ohne Einschränkung in Vorrangge-
bieten für Naturschutz und Landschaftspflege er-
richtet werden dürfen." 

bestimmten Voraussetzungen betroffen. 
Der Regionalplan widmet sich gemäß § 7 
Abs. 3 ROG ausschließlich der Zulässig-
keit raumbedeutsamer Planungen, Maß-
nahmen, Funktionen und Nutzungen (s. 
Erläuterungen zum Regionalplan, S. 2). 
Der Regionalplan entfaltet keine Steue-
rungswirkung gegenüber nicht raumbe-
deutsamen baulichen Vorhaben. Nicht 
raumbedeutsame Vorhaben sind somit in 
Vorranggebieten für Naturschutz und 
Landschaftspflege ausnahmslos zulässig. 
Für raumbedeutsame Planungen und Vor-
haben in Kernflächen des regionalen Bio-
topverbunds gelten die Ausnahmetatbe-
stände gemäß PS 3.2.1 Z (3) Regional-
plan Anhörungsentwurf 2020 nicht. Dies 
liegt daran, dass der Erhalt, die Sicherung 
und die Entwicklung der Biotopverbund-
Kernflächen essentiell für die Verwirkli-
chung der Ziele des regionalen Biotopver-
bunds sind. Ausschlaggebend für die Zu-
lässigkeit raumbedeutsamer Ausbauten 
von Kläranlagen oder raumbedeutsamer 
Hochwasserschutzanlagen in Kernflächen 
des regionalen Biotopverbunds ist der PS 
3.2.1 Z (2) Regionalplan Anhörungsent-
wurf 2020 zu beachten. Bei Kernflächen 
des regionalen Biotopverbunds entlang 
von Fließgewässern wie den beiden in der 
Anregung genannten Fällen ist im Sinne 
der Umsetzung der Wasserrahmenrichtli-
nie die Funktionsfähigkeit des Fließge-
wässer-Biotopverbunds zu sichern und zu 
entwickeln. Aus Sicht des Regionalver-
bands sind die im PS 3.2.1 Z(2) und PS 
3.2.1 Z(3) formulierten Einschränkungen 
zur Sicherung und Entwicklung des regio-
nalen Biotopverbunds erforderlich. Ein 
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Ausnahmetatbestand, wie er in der Anre-
gung gefordert wird, wird daher nicht in 
den Textteil des Regionalplans aufgenom-
men. Bezüglich der Hochwasserschutzan-
lage in Burgweiher wurde das Vorrangge-
biet für Naturschutz und Landschafts-
pflege im 2. Anhörungsentwurf gegenüber 
dem 1. Anhörungsentwurf bereits zurück-
genommen.  

II.167 3.2.1 "Die Stadt Bad Waldsee bittet daher entlang der 
Bahnlinie Aulendorf-Bad Waldsee-Wolfegg das Vor-
ranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege 
soweit zurückzunehmen , dass bis zu 200 m beid-
seits der Eisenbahntrasse Freiflächenphotovoltaik-
anlagen errichtet werden können. Bitte überprüfen 
Sie speziell den Bereich zwischen Bad Waldsee 
und Haslanden auf der Westseite der Bahntrasse." 

Entlang der Bahnlinie Aulendorf - Bad 
Waldsee - Wolfegg beschränkt sich die 
Festlegung von Vorranggebieten für Na-
turschutz und Landschaftspflege gemäß 
Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 auf 
die für die Sicherung und Entwicklung des 
Biotopverbunds erforderlichen Gebiete. 
Große Bereiche entlang der Bahnlinie 
sind nicht mit Vorranggebieten für Natur-
schutz und Landschaftspflege überlagert. 
Im Bereich Haslanden wurde das Vor-
ranggebiet für Naturschutz und Land-
schaftspflege gegenüber dem 1. Anhö-
rungsentwurf im 2. Anhörungsentwurf des 
Regionalplans zurückgenommen, dort ist 
die Errichtung von Freiflächen-Solaranla-
gen möglich. Eine weitere Rücknahme ist 
aus Sicht des Regionalverbands nicht er-
forderlich, da ausreichend Flächen außer-
halb der Vorranggebiete für Naturschutz 
und Landschaftspflege vorhanden sind 
und weil die Errichtung von Freiflächen-
Solarenergieanlagen grundsätzlich nicht 
mit dem Schutzzweck der Vorranggebiete 
für Naturschutz und Landschaftspflege 
vereinbar ist. 

Keine Berücksichtigung 
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II.169 3.2.1, 3.2.2 "Dies sollte durch eine Ausweisung als Vorrangge-
biet für Naturschutz und Landschaftspflege erfol-
gen, ggf. durch eine Überlagerung mit einer Schraf-
fur als Vorranggebiet für besondere Waldfunktio-
nen. " 

Überlagerungen von Vorranggebieten für 
Naturschutz und Landschaftspflege und 
Vorranggebieten für besondere Waldfunk-
tionen werden im Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020 nicht vorgenommen. 
Das Vorranggebiet für besondere Wald-
funktionen und das Vorranggebiet für Na-
turschutz und Landschaftspflege an der 
Fläche der Deponie Weiherberg wurde 
nur insoweit zurückgenommen, wie es 
nach sorgfältiger Abwägung aller relevan-
ten Belange, auch naturschutzfachrechtli-
cher Belange, als vertretbar erschien. Da-
mit soll eine geringfügige Erweiterung der 
Deponie ermöglicht werden, welche auf-
grund des öffentlichen Belangs der Ge-
währleistung der Abfallentsorgung gebo-
ten ist. Aus Sicht des Regionalverbands 
ist das Vorranggebiet für Naturschutz und 
Landschaftspflege zusammen mit dem 
Vorranggebiet für besondere Waldfunktio-
nen ausreichend bemessen, um den regi-
onalen Biotopverbund im Rahmen der Re-
gionalplanung zu sichern. Auf der gesam-
ten Fläche der Deponie Weiherberg ist ein 
regionaler Grünzug festgelegt. 

Keine Berücksichtigung 

II.169 3.2.1 "Der Regionalverband wird gebeten, das Ziel der 
Biotopverbundvernetzung im Bereich der Herren-
stöcke im Regionalplan deutlicher herauszuarbei-
ten. Wir bitten um Prüfung, ob dies durch überla-
gernde Darstellung eines Vorranggebiets für Natur-
schutz und Landschaftspflege möglichst oder ggf. 
durch ein anderes überlagerndes Planzeichen. 
Sollte eine solche ergänzende Kartierung aus fach-
rechtlichen oder plansystematischen Gründen nicht 
möglich sein, wird gebeten, durch ergänzende Aus-
sagen im Textteil des Entwurfs das langfristige Ziel 

Der Regionalverband befürwortet die Bio-
topverbundvernetzung im in der Anregung 
genannten Gebiet. Aus Sicht des Regio-
nalverbands sind durch die Festlegungen 
im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 
die regionalplanerischen Voraussetzun-
gen für diese Biotopverbundvernetzung 
ausreichend gegeben. Im Rahmen der 
kommunalen Landschafts- und Bauleitpla-
nung kann der regionale Biotopverbund 

Keine Berücksichtigung 
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des Erhalts und der Weiterentwicklung dieser Flä-
che zur Biotopvernetzung besser herauszuarbei-
ten." 

ausgeformt und konkretisiert werden (§ 22 
Abs. 2 und 3 LNatSchG). 

II.169 3.2.1, 3.2.2 "Zum Vorranggebiet im Bereich Weiherberg Im 
Rahmen des Abgleichs mit der Planfeststellung zur 
Deponieerweiterung "Weiherberg" kam es im Ent-
wurf zu einer Neuabgrenzung des Vorranggebiets 
für Naturschutz und Landschaftspflege bzw. des 
Vorranggebiets für besondere Waldfunktionen im 
Umfeld der Deponieerweiterung und im Bereich des 
Flurstücks Nr. 527. Das Flurstück 527 befindet sich 
abzüglich des östlichen Randstreifens (Deponieer-
weiterungsfläche) sowohl in einem Regionalen 
Grünzug als auch in einem Vorranggebiet für be-
sondere Waldfunktionen. zweifellos hat die ange-
sprochene Teilfläche eine hohe Bedeutung als Tritt-
steinbiotop für die Biotopvernetzung, da sie in ei-
nem moorigen Bereich liegt und hier mehrere für 
Natur- und Artenschutz wichtige Teilräume zusam-
mentreffen, das Hepbach-Leimbacher Ried aus 
Norden und das Mühlbachtal aus Süden sowie die 
Waldstruktur aus Richtung Haus am Wald in Rich-
tung Ortslage Raderach. Zudem wurden im Rah-
men der Genehmigungs-Antragsunterlagen zur De-
ponieerweiterung direkt angrenzend geschützte Bi-
otope nach §33 NatSchG BW kartiert. Daher ist es 
aus Sicht der Stadt Friedrichshafen wichtig, dass 
die angestrebte Brückenfunktion rund um das Flur-
stück 527 für die Biotopvernetzung und die Verbin-
dung zwischen Efrizweiler Ried und dem Mühlbach-
tal im Regionalplan durch die Darstellung dauerhaft 
gesichert und in der bestmöglichen Form im Plan 
verankert wird." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 

II.170 3.2.1 "Allerdings wären wir Ihnen dankbar, wenn die in 
Ihrem Anhörungsentwurf noch enthaltenen roten 

Das Vorranggebiet für Naturschutz und 
Landschaftspflege im in der Anregung ge-

Keine Berücksichtigung 
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Schraffierungen für die Vorranggebiete für Natur-
schutz, wie in der ergänzenden Anlage dargestellt, 
entfallen oder deutlicher reduziert dargestellt wer-
den könnten. Im in der Anlage ebenfalls enthalte-
nen rechtskräftigen Bebauungsplan "Sigmaringer 
Straße Süd" sehen Sie die genauen Abgrenzungen. 
Die Richtung Süden im zulaufenden Geländespitz 
ist ohnehin ein Grünbereichen vorgesehen, der 
durchaus Ihre Vorranggebietsfestsetzungen enthal-
ten könnte." 

nannten Gebiet ist aus folgenden Grün-
den erforderlich: Hochwasserschutz, 
Kernfläche Fließgewässer-Biotopverbund, 
Kernfläche des landesweiten Biotopver-
bund Offenland mittel. eine Rücknahme 
erfolgt daher nicht, auf die Planunschärfe 
und den Ausformungsspielraum wird ver-
wiesen (s. S. 2 Erläuterungen zum Regio-
nalplan). 

II.170 3.2.1 "Die bereits im 1. Anhörungsverfahren vorgetrage-
nen Anpassungen im Bereich um die Sammelklär-
anlage Gammertingen und den dort ebenfalls ange-
siedelten Recyclinghof der Kreisabfallwirtschaft 
Landkreis Sigmaringen sowie einer privaten Entsor-
gungsfirma sind leider im jetzigen 2. Entwurf nicht 
umgesetzt worden. Wir regen erneut an, dieses nun 
bei der weiteren Fortschreibung umzusetzen." 

Die Festlegung des Vorranggebiets für 
Naturschutz und Landschaftspflege im in 
der Anregung genannten Gebiet ist aus 
folgenden Gründen erforderlich: Siche-
rung und Entwicklung des regionalen Bio-
topverbunds (v.a. Kernflächen entlang der 
Lauchert), Hochwasserschutz. Es wird auf 
die Ausnahmeregelung gemäß PS 3.2.1 Z 
(3) Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 
hingewiesen (standortgebundene bauli-
che Anlagen der technischen Infrastruk-
tur) und die Planunschärfe hingewiesen. 
Eine Rücknahme des Vorranggebiets für 
Naturschutz und Landschaftspflege erfolgt 
nicht. 

Keine Berücksichtigung 

II.170 3.2.1 "Wir sind dem Regionalverband sehr dankbar, dass 
im bisherigen Verfahren unsere Eingaben weitge-
hend berücksichtigt werden konnten und Sie die of-
fensiven Gespräche mit der Verwaltung im Vorfeld 
gesucht haben. Insoweit sind die von Ihnen vorge-
nommenen Anpassungen in Wohngebietsstrukturen 
der Kernstadt, in den Bereichen aktuell laufender 
Bebauungsplanverfahren „ Untere Raite VI" und 
„Ober Bol". für uns mehr als konstruktiv verlaufen. 
Hier sehen wir eine sinnvolle mittelfristige Entwick-
lung ohne unverantwortlich unsere hochwertigen 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Gegenüber dem 1. Anhö-
rungsentwurf wurde das Vorranggebiet für 
Naturschutz und Landschaftspflege be-
reits im Bereich des genehmigten FNPs 
zurückgenommen. Eine weitergehende 
Rücknahme ist aus folgenden Gründen 
nicht vertretbar: Kernflächen und Kern-
räume des landesweiten Biotopverbunds 
trockener Standorte, FFH-Mähwiesen. Die 

Kenntnisnahme 
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Flächen sinnlos zu verbrauchen. Auch wenn Ihr 
Haus im aktuellen Anhörungsentwurf für den Be-
reich des Bebauungsplans „Ober Bol" entspre-
chende Anpassungen von den zunächst vorgese-
henen Vorrangzonen für Natur vorgenommen hat, 
ergeben sich dennoch im laufenden Bebauungs-
planverfahren bzw. der Erschließungskonzeption 
noch geringe Anpassungskorrekturen Richtung Os-
ten. In der Anlage übersenden wir Ihnen den aktu-
ellen Bebauungsplanvorentwurf, der angesichts 
auch wirtschaftlich darstellbarer Erschließungs-
strukturen nochmals geringfügige Abgrenzungskor-
rekturen enthält. Wir sind in sehr intensivem Ge-
spräch mit den Fachbehörden beim Landratsamt 
Sigmaringen, insbesondere um die erforderlichen 
Ausgleichsmaßnahmen und naturschutzrechtliche 
Belange in eine für alle Seiten positive Endlösung 
im Jahr 2021 zu bringen." 

Anregung wurde im 1. Anhörungsverfah-
ren bereits teilweise berücksichtigt. 

II.170 3.2.1 Anregung: Rücknahme Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege beim Vorranggebiet 
für Industrie und Gewerbe IKG Laucherttal Nord in 
Gammertingen 

Die Festlegung des Vorranggebiets für 
Naturschutz und Landschaftspflege im in 
der Anregung genannten Gebiet ist aus 
folgenden Gründen erforderlich: Kernflä-
chen und Kernräume des landesweiten 
Biotopverbunds trockener Standorte, 
FFH-Mähwiesen. Eine Rücknahme des 
Vorranggebiets für Naturschutz und Land-
schaftspflege erfolgt nicht. 

Keine Berücksichtigung 

II.170 3.2.1 "Auch die von Ihnen angepasste Weiterentwicklung 
für mittel- bis langfristige Potenzialflächen zum 
Wohnen im Bereich "Stöckle" in Gammertingen 
sind für uns positiv verlaufen." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 

II.170 3.2.1 "Ergänzend hierzu möchte ich nochmals anregen, 
dass die im vergangenen Jahr 2020 endabge-
schlossenen weiteren Bebauungsplanverfahren 
"Kohlhalde IV" in der Kernstadt und "Hettinger Weg 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 
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III" in unserem Stadtteil Feldhausen noch in Ihre 
weiteren Einarbeitungen miteinfließen sollten. Beide 
Bebauungspläne sind Ende 2020 rechtskräftig ab-
geschlossen worden. In der Anlage sind die Bebau-
ungsplanausdrucke mitversandt; in nächsten Tagen 
werden wir Ihnen die digitalen Unterlagen dazu 
noch liefern." 

II.170 3.2.1 "Dankenswerter Weise haben Sie vor wenigen Wo-
chen die ebenfalls im Anhörungsentwurf noch feh-
lenden Abgrenzungen des schon vor einigen Jah-
ren in einem separaten Teilfortschreibeverfahrens 
des Flächennutzungsplanes „Laucherttal" für die 
Konversionsflächen im Stadtteil Mariaberg, als auch 
die daraus resultierenden beiden Bebauungsplan-
verfahren „Klosterareal Mariaberg" und "Sonniges 
Plätzle Mariaberg“ übersandt bekommen. " 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Die Flächen wurden geprüft, 
es bestehen keine Konflikte mit dem Regi-
onalplan Anhörungsentwurf 2020. Es wird 
auf die Planunschärfe hingewiesen. 

Kenntnisnahme 

II.171 3.2.1 "Die aufmerksame Durchsicht des Planes drängt 
uns den Verdacht auf, dass die Flächen im nördli-
chen Teil des Plangebietes, insbesondere im nördli-
chen Teil des Kreises Sigmaringen, für die dichtbe-
siedelten Flächen um den Bodensee und Ober-
schwaben den Flächenausgleich im Bereich Natur- 
und Umweltschutz kompensieren sollen. landwirt-
schaftliche Flächen, die auf Grund der topographi-
schen Lage, bereits als "landwirtschaftlich benach-
teiligte Gebiete" eingestuft sind, werden durch Aus-
weitungen der Vorranggebiete im Bereich Land- 
und Naturschutz und durch Biotopverbunde für un-
sere Landwirte noch weiter eingeschränkt. Unsere 
Landwirte werden immer mehr zurückgedrängt, 
eine wirtschaftliche Bearbeitung der Fläche ist 
kaum mehr möglich." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf Anlage 2 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 
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II.171 3.2.1 Anregung: Rücknahme Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege in Hettingen Innerin-
gen 

Die Festlegung des Vorranggebiets für 
Naturschutz und Landschaftspflege im in 
der Anregung genannten Gebiet ist aus 
folgenden Gründen erforderlich: nahezu 
ausschließlich Kernflächen des landes-
weiten Biotopverbunds trockener Stand-
orte, keine Einschränkung der landwirt-
schaftlichen Bodennutzung. Eine Rück-
nahme des Vorranggebiets für Natur-
schutz und Landschaftspflege erfolgt 
nicht. 

Kenntnisnahme 

II.171 3.2.1 Anregung: Rücknahme Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege Hettingen Gewerbe 
Langensteig 

Die Anregung wurde im 1. Anhörungsver-
fahren aufgrund des gültigen Bebauungs-
plans und der vorhandenen Bebauung be-
reits berücksichtigt. Es wird jedoch darauf 
hingewiesen, dass es sich in Teilen um 
eine Kernfläche des landesweiten Bio-
topverbunds trockener Standorte handelt.  

Kenntnisnahme 

II.172 3.2.1 "Im Ortsteil Schweinebach ist 2019 die dort beste-
hende landwirtschaftliche Hofstelle abgebrannt. Aus 
baurechtlichen Gründen wurde dem Eigentümer die 
Aussiedlung der Hofstelle empfohlen. Das einzig in 
Isny verfügbare Grundstück des betreffenden Land-
wirts befindet sich nordöstlich von Schweinebach 
am Rand des dort im Fortschreibungsentwurf aus-
gewiesenen Vorranggebietes für Naturschutz und 
Landschaftspflege. Es wurde deshalb im Rahmen 
der 1. Anhörungsrunde angeregt, das betreffende 
Grundstück aus dem Vorranggebiet herauszuneh-
men. Dieser Anregung der Stadt Isny wurde im ak-
tuellen Anhörungsentwurf durch Streichung der 
Schraffur Rechnung getragen. Die Stadt Isny im All-
gäu begrüßt die Herausnahme und die damit ver-
bundene Bauerleichterung für den Grundstücksei-
gentümer." 

Die zustimmende Anregung wird zur 
Kenntnis genommen. 

Kenntnisnahme 
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II.177 3.2.1 "Planzeichen Vorrangfläche für Naturschutz reicht 
im Bereich des Campus Galli in den bereits beste-
henden Bebauungsplan, sowie den Parkplatz des 
Campus Galli hinein. Bitte entnehmen Sie dieses 
Planzeichen und reduzieren Sie die Vorrangfläche 
auf das vorhandene, südlich befindliche Natur-
schutzgebiet." 

Die Festlegung des Vorranggebiets für 
Naturschutz und Landschaftspflege im ge-
nannten Gebiet ist zur Sicherung des regi-
onalen Biotopverbunds erforderlich (Ge-
neralwildwegekorridor). Die aktuelle Nut-
zung steht in keinem Widerspruch zur 
Festlegung als Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege. Eine Rück-
nahme erfolgt daher nicht. 

Keine Berücksichtigung 

II.178 3.2.1 "Seitens der Stadt Pfullendorf wird davon ausge-
gangen, dass die Ortsteile, durch welche bzw. an 
welchen ein Bach verläuft nur der Bach an sich als 
Vorranggebiet für den Naturschutz und die Land-
schaftspflege geschützt werden soll. Die angren-
zende Bebauung dadurch aber nicht betroffen oder 
an einer Erweiterung gehindert werden sollen, 
wenn diese nach § 34 BauGB und gerade nicht 
nach § 35 BauGB zu beurteilen ist und die Rege-
lung zur Ausnahme für raumbedeutsame Vorhaben 
gerade nicht greift." 

Gemäß Umweltbericht zum Regionalplan 
sind im Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020 sind über die Vorranggebiete für Na-
turschutz und Landschaftspflege sowie 
die Vorranggebiete für besondere Wald-
funktionen 99,5% der prioritären Fließge-
wässer (nach der Wasserrahmenrichtlinie, 
Stand 2020) inklusive Randstreifen mit ei-
ner Breite von ca. 50 m planungsrechtlich 
gesichert. Diese Breite ist aus Sicht des 
Regionalverbands für den Erhalt und die 
Sicherung der Durchgängigkeit des Fließ-
gewässer-Biotopverbunds notwendig. 
Bauliche Vorhaben im Innenbereich, die 
nach §34 BauGB zu beurteilen sind, sind 
in der Regel zulässig, da sie entweder in 
den Ausformungsspielraum fallen (Pla-
nunschärfe des Regionalplans, Raumnut-
zungskarte im Maßstab 1:50.000 rechts-
gültig, siehe Erläuterungen zum Regional-
plan S. 2 Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020) oder aber die Funktionsfähigkeit 
bzw. die Renaturierung des Fließgewäs-
ser-Biotopverbunds durch die Maßnahme 
nicht wesentlich beeinträchtigt wird.  

Kenntnisnahme 
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II.178 3.2.1 "Die Darstellung der Vorranggebiete für Natur-
schutz und Landschaftspflege in der Raumnut-
zungskarte Blatt Süd ist im Grundsatz korrekt. 
Diese soll insbesondere den Verläufen der natürli-
chen Gewässer folgen. Diese werden auch als 
Adern für den Biotopverbund / die Biotopvernet-
zung angesehen. Das deckt sich insofern auch mit 
der Ziel- und Zweckvorgabe des § 1 WHG, der aber 
hierfür nicht allein ausschlaggebend ist. Es ist in 
dem Zusammenhang also richtig, dass in dem Ge-
meindegebiet von Pfullendorf keine Fließgewässer 
mit sehr hoher Bedeutung für die Fauna dargestellt 
sind, was sich so auch aus dem Kartenteil (Teil 2) 
des Fachberichts zur Konkretisierung der Raumku-
lisse hinsichtlich Fauna/Artenschutz vom Dezember 
2017 von Herrn Trautner ergibt. Im Übrigen sind die 
Waldflächen mit Bedeutung (aus der Karte 7 des 
Gutachtens von Herrn Trautner vom Dezember 
2017) auf die Raumnutzungskarten Süd korrekt 
übernommen " 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 

II.178 3.2.1 "Die Darstellung der Vorranggebiete für Natur-
schutz und Landschaftspflege in der Raumnut-
zungskarte Blatt Süd ist im Grundsatz korrekt. 
Diese soll insbesondere den Verläufen der natürli-
chen Gewässer folgen. Diese werden auch als 
Adern für den Biotopverbund / die Biotopvernet-
zung angesehen. Das deckt sich insofern auch mit 
der Ziel- und Zweckvorgabe des § 1 WHG, der aber 
hierfür nicht allein ausschlaggebend ist. Es ist in 
dem Zusammenhang also richtig, dass in dem Ge-
meindegebiet von Pfullendorf keine Fließgewässer 
mit sehr hoher Bedeutung für die Fauna dargestellt 
sind, was sich so auch aus dem Kartenteil (Teil 2) 
des Fachberichts zur Konkretisierung der Raumku-
lisse hinsichtlich Fauna/Artenschutz vom Dezember 
2017 von Herrn Trautner ergibt. Im Übrigen sind die 
Waldflächen mit Bedeutung (aus der Karte 7 des 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 
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Gutachtens von Herrn Trautner vom Dezember 
2017) auf die Raumnutzungskarten Süd korrekt 
übernommen." 

II.178 3.2.1 "Es finden sich zwar Darstellungen und Ausführun-
gen zu Vorranggebieten des Natur- und Land-
schaftsschutzes selbst, welche Ziele der Raumord-
nung sind (§ 3 Abs. . 1 Nr. 3 ROG). Ein Vorrangge-
biet ist in der Regionalplanung ein Gebiet, in wel-
chem bedingt durch raum strukturelle Anforderun-
gen eine bestimmte Angelegenheit vorrangig vor 
anderen Angelegenheiten zu erfüllen ist. Es ist zu 
begrüßen, dass in Vorranggebieten für den Natur-
schutz und die Landschaftspflege unter gewissen 
Voraussetzungen, die kumulativ vorliegen müssen, 
auch Ausnahmen für raumbedeutsame Vorhaben 
nach § 35 Abs. 1 BauGB zugelassen werden (diese 
Voraussetzungen sind: Keine Inanspruchnahme 
von Kernflächen des Biotopverbundsystems, keine 
nachweisliche Gefährdung der Zweckbestimmung 
des Vorranggebiets und kein Entgegen stehen wei-
terer Festlegungen des Regionalplans . Dies ergibt 
sich jedenfalls so aus den Unterlagen zur Ver-
bandsversammlung vom 23.10 .2020 (Seite 2, B 
13)." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 

II.178 3.2.1 "Dabei ist zwingend zu berücksichtigen, dass bei ei-
ner Konkretisierung der raumbedeutsamen Vorha-
ben, bereits vorhandene Betriebe und Bebauung 
nicht nur in ihrem Bestand sondern auch in ihrer Er-
weiterungsmöglichkeiten geschützt sein muss." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 

II.186 3.2.1 "Zum Plansatz 3.2.0; Darstellung des östlich der 
Bahntrasse liegenden Bereiches als Vorrang- ge-
biet für Naturschutz und Landschaftspflege: Der 
Naturraum der Schussenaue wird neben der Dar-
stellung als regionaler Grünzug weiter- hin als Vor-
ranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege 

Die Festlegung des Vorranggebiets für 
Naturschutz und Landschaftspflege an 
der genannten Stelle ist erforderlich aus 
folgenden Gründen: Sicherung des regio-
nalen Biotopverbunds (Verbundachse, 

Keine Berücksichtigung 
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dargestellt. Strukturell gliedert sich der Raum öst-
lich der Bahntrasse in einen intensiv landwirtschaft-
lich genutzten Bereich sowie der Fläche des Lin-
denhofstadions und westlich der Bahntrasse einem 
Bereich, der mit einer größeren Waldfläche und 
landwirtschaftlich genutzten Flächen versehen ist. 
Insgesamt sind die Flächen der Schussenaue für 
die Stadt Weingarten von hoher Qualität, insbeson-
dere für die Naherholung. Die Darstellung eines 
Vorranggebietes für Naturschutz und Landschafts-
pflege für den Bereich östlich der Bahnlinie wird 
hinterfragt und sollte aus Sicht der Stadt Weingar-
ten nochmals geprüft werden. Aufgrund der beste-
henden intensiven landwirtschaftlichen Nutzung 
dieses Raumes mit den daraus resultierenden ein-
geschränkten naturschutzfachlichen Qualitäten und 
dem vergleichsweise wenig ausgeprägten Land-
schaftsbild werden die für diesen Bereich notwendi-
gen Voraussetzungen nicht gesehen, die eine Dar-
stellung als Vorranggebiet auf der Grundlage des 
Plansatzes 3.2.0 rechtfertigen würde. Ergänzend 
wird auf die „Datenblätter zur artenschutzfachlichen 
Einschätzung betreffend der Vorranggebiete 
Schwerpunkte des Wohnungsbaus (Z) und der 
Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe (Z)“ ver-
wiesen, in denen auf Seite 16 zum direkt benach-
barten Vorranggebiet Weingarten Riedhöfe (Woh-
nungs- bauschwerpunkt) vermerkt ist: „Gemäß dem 
derzeitigem Kenntnisstand gibt es keine Hin- weise 
auf wertgebende Arten auf der Fläche / im Umfeld 
des Vorranggebietes“. 
In dem derzeit in Aufstellung befindlichen ISEK wer-
den in dem Bereich zwischen dem westlichen Sied-
lungsrand und der Bahnlinie Sportflächen darge-
stellt, die als Ersatzstandort für bestehende Sport-
anlagen im Bereich Vorderer Ochsen vorgesehen 
sind, da auf diesen zentral gelegenen Sportfreiflä-
chen perspektivisch Nachverdichtungsvorhaben ge-
plant sind. Die Verortung der Ersatzstandorte im 

auch zur Wiederherstellung und Entwick-
lung funktionsfähiger ökologischer Wech-
selbeziehungen, s. PS 3.2.0 G (1) Regio-
nalplan Anhörungsentwurf 2020), Boden-
schutz (Auenboden) sowie des Vorhan-
denseins von Ackergebieten mit Standort- 
und Klimagunst aus tierökologischer 
Sicht. Eine Rücknahme des Vorrangge-
biets für Naturschutz und Landschafts-
pflege entsprechend der Anregung erfolgt 
daher nicht.  
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Bereich der Schussenaue östlich der Bahntrasse 
sind notwendig, da innerhalb der Gemarkung Wein-
garten dies die einzig verbleibenden gut erreichba-
ren Flächenoptionen für Sportanlagen sind. Zudem 
können diese Flächen, die im räumlich funktionalen 
Zusammenhang mit dem Lindenhofstadion stehen, 
die vorhandenen Einrichtungen sinnvoll ergänzen 
und besitzen eine hervorragende verkehrliche An-
bindung über die Straße sowie einem kurzen Weg 
zum BOB-Haltepunkt. 
Das raumordnerische Ziel 3.1.1 (4), wonach Anla-
gen für Erholung, Freizeit und Sport mit untergeord-
neter baulicher Ausprägung im regionalen Grünzug 
ausnahmsweise zulässig sind, sollte aufgrund der 
oben genannten Rahmenbedingungen für diese 
Flächen Anwendung finden." 

II.186 3.2.1 "Zum Plansatz 3.2.1 (2); Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege entlang von Fließge-
wässern im Siedlungsraum: In der vorliegenden 
Fortschreibung ist weiterhin nicht erkennbar, wie 
auf der Ebene der kommunalen Bauleitplanung in-
nerorts entlang von Fließgewässern mit der Darstel-
lung des Vorranggebietes für Naturschutz und 
Landschaftspflege umzugehen ist. Entsprechend 
der Darstellung der Plankarte würde beidseits der 
Fließgewässer ein Streifen der kommunalen Pla-
nungshoheit entzogen werden, der wesentlich brei-
ter ist als der nach Wassergesetz BW ein- zuhal-
tende Gewässerrandstreifen mit einer Breite inner-
orts von 5 m. Es wird um Erläuterung in der Be-
gründung gebeten." 

Gemäß Umweltbericht zum Regionalplan 
sind im Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020 über die Vorranggebiete für Natur-
schutz und Landschaftspflege sowie die 
Vorranggebiete für besondere Waldfunkti-
onen 99,5% der prioritären Fließgewässer 
(nach der Wasserrahmenrichtlinie, Stand 
2020) inklusive Randstreifen mit einer 
Breite von ca. 50 m planungsrechtlich ge-
sichert. Dies ist aus Sicht des Regional-
verbands für den Erhalt und die Sicherung 
der Durchgängigkeit des Fließgewässer-
Biotopverbunds notwendig. Bauliche Vor-
haben im Innenbereich, die nach §34 
BauGB zu beurteilen sind, sind zulässig, 
wenn sie entweder in den Ausformungs-
spielraum fallen (Planunschärfe des Regi-
onalplans, Raumnutzungskarte im Maß-
stab 1:50.000 rechtsgültig, siehe Erläute-
rungen zum Regionalplan S. 2 Regional-
plan Anhörungsentwurf 2020) oder aber 
die Funktionsfähigkeit bzw. eine mögliche 

Keine Berücksichtigung 
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Renaturierung des Fließgewässer-Bio-
topverbunds durch die Maßnahme nicht 
beeinträchtigt wird. Aus Sicht des Regio-
nalverbands ist eine Erläuterung in der 
Begründung nicht erforderlich, da in der 
Begründung zu PS 3.2 Regionalplan An-
hörungsentwurf 2020 das Ziel der Siche-
rung des regionalen Biotopverbunds be-
reits genannt ist und in den Erläuterungen 
zum Regionalplan ab S. 2 auf die Planun-
schärfe eingegangen wird. 

II.300 3.2 "Die untere Naturschutzbehörde stimmt mit der Ab-
wägung des Regionalverbandes (Nr. 66) darin 
überein, dass vor allem die Verbundräume und -
achsen für den regionalen Biotopverbund nicht von 
gleicher Bedeutung sind. Die Begründung, "warum 
nicht alle Flächen des mittleren Biotopverbundes 
sowie nicht alle Verbindungselemente des 'Landes-
biotopverbundes in der regionalen Freiraumstruktur 
berücksichtigt sind" ist für uns grundsätzlich nach-
vollziehbar. Allerdings bitten wir diese Einschät-
zung, insbesondere für die Kernflächen von arten-
schutzrechtlich und naturschutzfachlich überdurch-
schnittlicher Bedeutung, nochmals zu prüfen. Bei-
spielhaft sind hier die Vorrangflächen für Woh-
nungsbau in Überlingen zu nennen. Bei den Kern-
flächen handelt es sich um die zentralen Elemente 
des landesweiten Biotopverbundes. Diese Flächen 
sind durch ihre Ausstattung mit belebten und unbe-
lebten Elementen qualitativ und quantitativ geeig-
net, die nachhaltige Sicherung der standorttypi-
schen Arten und Lebensräume sowie Lebensge-
meinschaften zu gewährleisten. Zu berücksichtigen 
ist zwar, dass auch Kernflächen unterschiedliche 
naturschutzfachliche Bedeutung haben; gerade 
Kernflächen mit hoher Qualität für geschützte Arten 
kommt jedoch eine besondere herausgehobene 

Gemäß §22 Abs. 4 NatSchG ist Bio-
topverbund ist im Rahmen der Regio-
nalpläne und der Flächennutzungspläne 
soweit erforderlich und geeignet jeweils 
planungsrechtlich zu sichern. Es wurden 
alle mit vertretbarem Aufwand verfügba-
ren Datengrundlagen verwendet, die der 
regionalen Maßstabsebene (Rechtsver-
bindlichkeit der Raumnutzungskarte im 
Maßstab 1:50.000, siehe Erläuterungen 
zum Regionalplan auf S. 2 Regionalplan 
Anhörungsentwurf 2020) entsprechen so-
weit die Daten dem Regionalverband regi-
onsweit zugänglich waren und dies auf 
Ebene der Regionalplanung möglich und 
sinnvoll ist. Die Datengrundlagen wurden 
im Rahmen der Fortschreibung des Regi-
onalplans kontinuierlich aktualisiert. So er-
folgte eine Überprüfung und Einarbeitung 
der aktuellen FFH-Managementpläne An-
fang 2021. Die Umsetzung des Regiona-
len Biotopverbunds und die Berücksichti-
gung kleinräumiger Kernflächen des Lan-
desbiotopverbunds, die auf der Maßstabs-
ebene des Regionalplans nicht gesichert 
werden können, ist Aufgabe der kommu-
nalen Landschafts- und Bauleitplanung 

Teilweise Berücksichti-
gung 
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Funktion zu. Dem landesweiten Fachplan Bio-
topverbund Offenland BW liegt die Biotopkartierung 
aus den 1990ern und die Mähwiesenkartierung aus 
dem Jahr 2004 zu Grunde. Auf den veralteten Da-
tenbestand wird im Umweltbericht hingewiesen. 
Durch diese veraltete Datengrundlage sind möglich-
erweise wertgebende Flächen nicht als Vorrangge-
biet für Naturschutz und Landschaftspflege erfasst. 
Für den Bodenseekreis liegt die aktualisierte Bio-
topkartierung noch nicht vor. Die aktuelle Mähwie-
senkartierung ist jedoch inzwischen für alle FFH-
Gebiete vorhanden, so dass innerhalb der FFH-Ge-
biete nicht nur eine Abdeckung von 80% (siehe 
Seite 858, Plansätze und Begründung) möglich ist. 
Nachdem für die abschließende Entscheidung die 
aktuellen Daten grundlagen Basis sein müssen, 
wird angeregt, insbesondere die Abgrenzung der 
Vorranggebiete für Naturschutz und Landschafts-
pflege unter Berücksichtigung der Daten aus den 
Managementplänen zu überprüfen." 

(§22 Abs. 2 und Abs. 3 NatSchG). Zudem 
werden naturschutzrechtliche Belange ge-
nerell auf nachgelagerten Planungsebe-
nen detaillierter betrachtet.  

II.300 3.2 "1. Projekt Zukunftsquelle der Bodenseewasserver-
sorgung in Sipplingen: Wir weisen darauf hin, dass 
das geplante Entnahmebauwerk im Bereich Pfaf-
fental an der Kreisgrenze zu Ludwigshafen im Be-
reich einer Grünzäsur und teilweise auch eines na-
turschutzfachlichen Vorranggebietes liegt. Wir 
schlagen vor, entweder die entsprechende Fläche 
auszugrenzen oder besser noch im Textteil den 
Bau von Anlagen (Entnahmebauwerke, Aufberei-
tungsbauwerke, etc.) zur Wassergewinnung aus 
dem Bodensee für die öffentliche Daseinsvorsorge 
von den Bestimmungen für die Grünzäsuren und 
Vorranggebiete für Naturschutz und Landschafts-
pflege auszunehmen, damit später kein Zielabwei-
chungs-/Raumordnungsverfahren erforderlich wird." 

Bezüglich der Lage des geplanten Ent-
nahmebauwerks in einer Grünzäsur 
wurde der PS 3.1.2 Z (3) bereits im Anhö-
rungsentwurf Regionalplan 2020 um die 
Zulässigkeit baulicher Anlagen zur Trink-
wasserversorgung erweitert. Bezüglich 
des Vorranggebiets für Naturschutz und 
Landschaftspflege ist eine Herausnahme 
des in der Anregung genannten Gebiets 
aus dem Vorranggebiet aus folgenden 
Gründen nicht vertretbar: FFH-Lebens-
stätten, SPA-Lebensstätten, Kernfächern 
und Kernräume des landesweiten Bio-
topverbunds „Offenland feucht“, FFH-Ge-
biet, Überschwemmungsgebiet. Bezüglich 
der Zulässigkeit standortgebundener bau-
licher Anlagen der technischen Infrastruk-
tur in Vorranggebieten für Naturschutz 

Keine Berücksichtigung 
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und Landschaftspflege sei auf PS 3.2.1 Z 
(3) verwiesen,. Für die Beurteilung der 
Zulässigkeit raumbedeutsamer Planun-
gen, Maßnahmen und Vorhaben inner-
halb von Kernflächen und Kernräumen 
des Regionalen Biotopverbunds ist PS 
3.2.1 Z (2) Regionalplan Anhörungsent-
wurf 2020 heranzuziehen. Es ist zu erwar-
ten, dass für das in der Anregung ge-
nannte Vorhaben ohnehin Prüfungs- und 
Genehmigungsverfahren erforderlich sein 
werden, welche eine fachliche Prüfung 
der Betroffenheit der Kernflächen und 
Kernräume des regionalen Biotopver-
bunds beinhalten. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass gemäß §24 LplG im Einzel-
fall auf das Instrument des Zielabwei-
chungsverfahrens zurückgegriffen werden 
kann, um Abweichungen von Zielen der 
Raumordnung zu ermöglichen. Auf eine 
eigenständige Ausnahme für Vorhaben 
der Trinkwasserversorgung wird verzich-
tet. 

II.300 3.2.1 "Bodenschutz: Im Bodenseekreis gibt es an ver-
schiedenen Stellen Bereiche, in denen sich frühere 
Flächeninanspruchnahmen durch Abgrabungen 
und Auffüllungen nicht hinreichend in die dortige 
besonders geprägte Landschaftsformation (z. B. 
Drumlinlandschaft) einfügen. Wir verweisen auf un-
sere Stellungnahme vom 27.11.2019 und bitten 
nochmals um Aufnahme folgender textlicher Anpas-
sungen: 3.2.1 (3): letzter Spiegelstrich: „- Aufschüt-
tungen und Abgrabungen, soweit sie der Wieder-
herstellung der ursprünglichen Geländeform oder 
der landschaftsgerechten Wiedereingliederung von 
Abgrabungen/Auffüllungen in besonders geprägten 

Durch die Ausnahmeformulierung nach 
PS 3.2.1 Z (3) Regionalplan Anhörungs-
entwurf 2020 wird aus Sicht des Regional-
verbands der Anregung bereits ausrei-
chend Rechnung getragen.  

Keine Berücksichtigung 
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Landschaftsformationen und den besonderen Erfor-
dernissen des Hochwasserschutzes dienen."" 

II.302 3.2.1 "Der inzwischen beschriebene Biotopverbund „Ge-
wässer und Aue" umfasst die Weiterentwicklung 
der Gewässer einschließlich ihrer Randstreifen, 
Uferzonen und Auen (§ 21 Abs. 5 BNatSchG). Er 
geht damit Hand in Hand mit der Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie, die den guten ökologi-
schen Zustand der Wasserkörper als verpflichten-
den Zielzustand definiert. Im Regionalplan wird nun 
für die Gewässer von regionaler Bedeutung ein 
Korridor mit 50 m Breite pauschal festgelegt, um 
diese Ziele zu erreichen. Die Größenordnung 
scheint für viele der relevanten Gewässer als zu 
knapp gefasst. Die Donau, die bereits eine Bett-
breite von rund 30 m aufweist, deckt diesen Bereich 
bereits mit den gesetzlichen Gewässerrandstreifen 
ab. Es wird darauf hingewiesen, dass evtl. aus den 
historischen Karten die Gewässerverläufe herange-
zogen werden könnten, um hieraus fundiert den 
Platzbedarf des sog. Gewässerentwicklungskorri-
dors abzuleiten. Alternativ kann die Verfahrensemp-
fehlung der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Was-
ser "Typspezifischer Flächenbedarf für die Entwick-
lung von Fließgewässern (LAWA, 2019) " angewen-
det werden." 

Ein pauschaler Korridor entlang der priori-
tären Fleißgewässer nach der Wasserrah-
menrichtlinie liegt im Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020 nicht vor. Ein Korridor 
von ca. 50 m stellt das Minimum bei 
schmalen Gewässern dar. Die Gewässer-
flächen von größeren Fließ- und Stillge-
wässern wurden bei der Abgrenzung der 
Korridore inklusive eines Puffers mitbe-
rücksichtigt, so dass zu der Gewässerflä-
che und dem Puffer 50 m Korridor hinzu-
kommen, auf denen Vorranggebiete für 
Naturschutz und Landschaftspflege fest-
gelegt sind und Kernflächen des regiona-
len Biotopverbunds vorliegen. Im Falle der 
Donau z.B. sind die Vorranggebiete für 
Naturschutz und Landschaftspflege deut-
lich breiter abgegrenzt. Beispielsweise be-
trägt der Korridor im Stadtgebiet Sigma-
ringen auch in den dicht besiedelten Be-
reichen mind. 80 m. Die Kernflächen des 
regionalen Biotopverbunds entlang der 
Fließgewässer, welche im Regionalplan 
Anhörungsentwurf 2020 als prioritäre 
Fließgewässer festgelegt sind, werden so-
mit als ausreichend erachtet. 

Kenntnisnahme 

II.302 3.2.1 "Die untere Bodenschutzbehörde des Landkreises 
Sigmaringen bedankt sich für die Aufnahme des 
Andelsbachtal-Moores als Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege. Auch wenn eine 
deutlichere Herausstellung der Bedeutung des vor-
sorgenden Bodenschutzes , insbesondere des Flä-
chenschutzes zum Schutz der nicht wiederherstell-

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen.  

Kenntnisnahme 
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baren Schutzgüter Bo den und Fläche wünschens-
wert wäre , bestehen von Seiten der unteren Bo-
denschutzbehörde des Landkreises Sigmaringen 
keine grundlegenden Bedenken gegen die Fort-
schreibung des Regionalplans." 

II.302 3.2 "Es wird darauf hingewiesen, dass mit der Erweite-
rung des Fachplans landesweiter Biotopverbund 
um die Kulisse „Gewässerlandschaft" (Veröffentli-
chung voraussichtlich noch im 1. Quartal dieses 
Jahres) höchstwahrscheinlich neue Kernflächen auf 
der Fläche des angestrebten Baugebiets "Industrie-
park nördlicher Bodensee" in Meßkirch (im Bereich 
Kapellenweggraben) definiert werden . Gleiches ist 
zu erwarten für die Fläche des „Interkommunalen 
Gewerbe- und Industriepark - Standort Ost" in Her-
bertingen (Bereich „Rötenbach")." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen.  

Kenntnisnahme 

II.309 3.2 "Ausdrücklich begrüßt wird auch die weitgehende 
Berücksichtigung der Grundlagenplanung für einen 
Regionalen Biotopverbund in der Region, die aber 
lediglich in den Randbereichen zum Zollernalbkreis 
näher betrachtet wurde.“ 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 

II.309 3.2 "Laut Begründung sind auch in den Randbereichen 
des Regionalverbands Bodensee Oberschwaben 
Windenergieanlagen in Vorranggebieten für Natur-
schutz und Landschaftspflege sowie in Vorrangge-
bieten für besondere Waldfunktionen unter be-
stimmten Voraussetzungen zulässig, soweit keine 
sonstigen Belange (Artenschutz, Naturschutz, etc.) 
dem entgegen stehen. Hinsichtlich der Möglichkeit 
der Errichtung von Photovoltaik-Anlagen werden 
deshalb auch die Randbereiche des Zollernalbkrei-
ses tangiert." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 
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II.505 3.2 "Die Sicherung der Verbundkorridore im Bereich 
der prioritären Wiedervernetzungsabschnitte ist 
nicht ohne weiteres im Regionalplan ablesbar. Für 
die Inanspruchnahme der Vorranggebiete sind 
mögliche Ausnahmen aufgeführt. Insbesondere die 
Errichtung standortgebundener baulicher Anlagen 
für die Landwirtschaft oder die Erholungsnutzungen 
im Umfeld von Wiedervernetzungsmaßnahmen 
(z.B. Grünbrücken) können den Erfolg von Vernet-
zungsmaßnahmen verhindern . Es wird um Ergän-
zungen der Plansätze bzw. Begründungen zu 3.2.0 
Allgemeine Grundsätze und Ziele oder 3.2.1 Vor-
ranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege 
(Biotopverbund) und 3.2.2 Vorranggebiete für be-
sondere Waldfunktionen (Biotopverbund / Erho-
lung)] um den Aspekt Wiedervernetzung (Landes-
konzept Wiedervernetzung) gebeten. Ziel ist, die 
Realisierbarkeit der Querungshilfen und der zuge-
hörigen Vernetzungskorridore in den prioritären 
Wiedervernetzungsabschnitten zu sichern und 
diese bei Planungs- und Bauvorhaben zu berück-
sichtigen." 

Die im Verbandsgebiet befindlichen 4 
Wiedervernetzungsabschnitte sind auf-
grund der Lesbarkeit der Raumnutzungs-
karte nicht explizit in diese aufgenommen 
worden. Jedoch sind durch die Auswei-
sung der VRG Naturschutz und Land-
schaftspflege (Biotopverbund) und VRG 
für besonderer Waldfunktion (Biotopver-
bund/Erholung) die entsprechenden be-
deutsamen Räume des Biotopverbundes 
beidseitig des Straßenabschnittes darge-
stellt. Gemäß PS 3.2.2 Z (2) und Z (3) 
sind Vorhaben und Planungen in Vorrang-
gebieten für besondere Waldfunktionen 
nur zulässig, wenn die Zweckbestimmung 
der Vorranggebiete nicht gefährdet ist. Zu 
dieser Zweckbestimmung gehört u.a. die 
Verbindung von Kernflächen des regiona-
len Biotopverbunds (PS 3.2.0 Z (2) und 
die Wiederherstellung und Entwicklung 
funktionsfähiger ökologischer Wechselbe-
ziehungen in der Region (PS 3.2.0 G (1)). 
Die Sicherung der Verbundkorridore im 
Bereich der prioritären Wiedervernet-
zungsabschnitte, die über Vorranggebiete 
für besondere Freiraumfunktionen im Re-
gionalplan Anhörungsentwurf 2020 pla-
nungsrechtlich gesichert sind, steht damit 
im Einklang mit den Schutzzweckender 
Vorranggebiete und der Aspekt der Wie-
dervernetzung wird bei der Beurteilung 
der Vereinbarkeit von Vorhaben nach PS 
3.2.2 Z (3) Regionalplan Anhörungsent-
wurf 2020 in Vorranggebieten für beson-
dere Waldfunktionen mit berücksichtigt. 
Eine Aufnahme in den Regionalplan 
(Plansatz und / oder Begründung) ist aus 

Keine Berücksichtigung 
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Sicht des Regionalverbands nicht erfor-
derlich. 

II.511 3.2.1 "3.2.1 Grünzäsuren Z(3) Ausnahmen: Wir empfeh-
len, die Möglichkeit der Errichtung von Freiflächen-
photovoltaikanlagen in den Ausnahmen zu belas-
sen. Bei der alternativen Energiegewinnung sollte 
ein Energiemix angestrebt werden. Was war die 
Veranlassung, die Anlagen herauszunehmen?" 

Es wird davon ausgegangen, dass in der 
Anregung Vorranggebiete für Naturschutz 
und Landschaftspflege gemeint sind und 
nicht Grünzäsuren. In der Bearbeitung der 
Anregungen zur 1. Offenlage des Regio-
nalplan-Entwurfs hat sich herausgestellt, 
dass Freiflächen-Solarenergieanlagen 
grundsätzlich nicht mit dem Schutzzweck 
der Sicherung und Entwicklung des regio-
nalen Biotopverbunds durch die Vorrang-
gebiete für Naturschutz und Landschafts-
pflege vereinbar sind. Daher wurde die 
Ausnahme für Freiflächen-Solarenergie-
anlagen gestrichen. Im Einzelfall kann die 
Errichtung von Freiflächen-Solarenergie-
anlagen als verträglich mit Vorranggebie-
ten für Naturschutz und Landschafts-
pflege eingestuft werden. Allerdings hat 
sich der Regionalverband nach sorgfälti-
ger Prüfung aller relevanten Belange da-
für entschieden, Freiflächen-Solarenergie-
anlagen in Vorranggebieten für Natur-
schutz und Landschaftspflege dennoch 
nicht zuzulassen, weil Konflikte mit natur-
schutzfachlichen Belangen nicht ausge-
schlossen werden können. Im Anschluss 
an die laufende Gesamtfortschreibung ist 
eine Teilfortschreibung Energie geplant, 
bei der naturschutzfachrechtliche Aspekte 
bei Freiflächen-Solarenergieanlagen ge-
nau untersucht werden und geeignete Ge-
biete für Freiflächensolarenergieanlagen 
gesucht werden. Diese können unter Um-
ständen und nach sorgfältiger und einge-
hender Prüfung auch in Vorranggebieten 

Keine Berücksichtigung 
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für Naturschutz und Landschaftspflege lie-
gen. 

II.527 3.2.1 "Vorranggebiete für Naturschutz und Landschafts-
pflege In der Fortschreibung des Regionalplans 
wurden Flächen in den Gemeindegebieten von 
Mengen und Hohentengen, die im Eigentum des 
Landes Baden-Württemberg stehen als Vorrangge-
biete für Naturschutz und Landschaftspflege ausge-
wiesen. Bei diesen Flächen handelt es sich um 
Landwirtschaftsflächen der ehemaligen Staatsdo-
mäne Talhof. Diese Flächen sollen nach Vorgaben 
des Finanzministeriums  Baden-Württemberg in Ab-
stimmung mit dem Landwirtschaftsamt des Land-
kreises Sigmaringen weiterhin als rein landwirt-
schaftliche Flächen genutzt werden. Aus diesem 
Grund wurden die Flächen im Jahr 2020 an ent-
sprechende Betriebe zur landwirtschaftlichen Nut-
zung verpachtet. Wir sind deshalb der Ansicht, dass 
die landeseigenen Flurstücke Nr. 1288/3 (Teilflä-
che), 1270, 1267, 1275, 474/2, 1264, 1265, 1266 
der Gemarkung Mengen und Nr. 1318 der Gemar-
kung Hohentengen nicht als Vorranggebiet für Na-
turschutz und Landschaftspflege im Regionalplan 
ausgewiesen werden sollen und erheben daher 
Einwände gegen diese Ausweisung" 

Eine Rücknahme der in der Anregung ge-
nannten Flächen aus dem Vorranggebiet 
für Naturschutz und Landschaftspflege er-
folgt nicht, für die Erläuterung wird auf An-
lage 2 zur Synopse (https://www.rvbo.de 
Rubrik: Planung/Fortschreibung-Regional-
plan, Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 

II.565 3.2.1 "PS 3.2.1 Z (4) (Vorrang Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege vor Bodenseeufer-
plan), Ausnahmen nach PS 3.2.1 Z (3): Da die 
Grundsätze des Bodenseeuferplans (BUP) weiter-
hin gelten, darf für die Vorranggebiete für Natur-
schutz und Landschaftspflege und die Schutzzonen 
des Bodenseeuferplans keine Mehrdeutigkeit ent-
stehen. Während ein lokaler Eingriff in die Ufer- und 
Flachwasserzone bezogen auf das Gesamtgebiet 
des Vorranggebietes für Naturschutz und Land-
schaftspflege (z.B. FFH-Gebiet) unter Umständen 

Aus Sicht des Regionalverbands besteht 
kein Konflikt zwischen den seeseitige 
Festlegungen des Bodenseeuferplans 
(Schutzzone I und II) und den seeseitigen 
Festlegungen von Vorranggebieten für 
Naturschutz und Landschaftspflege. Dies 
liegt daran, weil es sich bei diesen Flä-
chen durchweg um Kernräume und Kern-
flächen des regionalen Biotopverbunds 
handelt und die in PS 3.2.1 Z (3) Regio-

Kenntnisnahme 
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nicht die „Erheblichkeitsschwelle" überschreitet, ist 
die Rechtsprechung hinsichtlich der Eingriffe inner-
halb der Schutzzonen des BUP eindeutig und 
höchstrichterlich vom VGH Baden Württemberg be-
stätigt. Grundsätzlich wird hier die Summationswir-
kung berücksichtigt, so dass z.B. bereits einzelne 
Dalben in der Schutzzone als Beeinträchtigung ge-
sehen werden. Mögliche oben genannte Ausnah-
men des Regionalplanes würden mit den Zielen des 
Bodenseeuferplans und der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung kollidieren." 

nalplan Anhörungsentwurf 2020 genann-
ten Ausnahmen dort nicht zulässig sind. 
Die Regelungen zu den Schutzzonen des 
Bodenseeufers gemäß Bodenseeuferplan 
1984 besehen weiterhin wie gehabt fort. 

II.574 3.2 "Der geplante Aus- und Neubau unserer Anlagen 
lässt sich ohne Inanspruchnahme der im Regional-
planentwurf vorgesehenen Vorranggebiete für Na-
turschutz und Landschaftspflege und für besondere 
Waldfunktionen nicht durchführen. Entscheidend ist 
deshalb, dass die vorgesehenen Ausnahmen un-
sere Bau maßnahmen erfassen. Die Ausnahmen in 
Plansatz 3.2.1 Z (3) und in Plansatz 3.2.2 Z (3) wur-
den im zweiten Anhörungsentwurf erheblich einge-
schränkt, indem als weitere Ausnahmevorausset-
zung aufgenommen wurde, dass "keine Kernflä-
chen bzw. Kernräume des Biotopverbundsystems 
in Anspruch genommen werden". Diese Einschrän-
kung halten wir in mehrerlei Hinsicht für problema-
tisch:" 

Die Ausführungen werden an dieser Stelle 
zur Kenntnis genommen und es wird auf 
die nachfolgende Behandlung der Anre-
gungen (Az. II.574) verwiesen. 

Kenntnisnahme 

II.574 3.2 "Es ist unklar, ob es einen Unterschied zwischen 
Kernflächen und Kernräumen gibt und worin dieser 
besteht. Außerdem ist schwer zu bestimmen, wo 
Kernflächen und Kernräume des Biotopverbundsys-
tems liegen. Wie die Kernflächen und Kernräume 
des Biotopverbundsystems abgegrenzt sind, ergibt 
sich aus den Plansätzen des Textteils nicht. Die Be-
gründung enthält zwar einige Angaben (siehe dazu 
noch weiter unten). liefert aber ebenfalls keine prä-
zise Abgrenzung. Die Kernflächen und Kernräume 

Hinsichtlich der Abgrenzung von Kernflä-
chen und Kernräumen wird die Begrün-
dung zum Regionalplan ergänzt. Ebenso 
ergänzt wird eine Karte zur Abgrenzung 
der Kernflächen und Kernräume in der 
Begründung zum Regionalplan. Darüber 
hinaus wird auf die interaktive Karte zur 
Raumstruktur, abrufbar auf der Home-
page des Regionalverbands, verwiesen, 

Berücksichtigung 



   
    

354 
 

sind auch nicht im Entwurf der Raumnutzungskarte 
dargestellt. Auf der Internetseite des Regionalver-
bandes kann man eine "Interaktive Karte zur Raum-
struktur" herunterladen, die neben den geplanten 
raumordnerischen Festlegungen auch die Pla-
nungsgrundlagen enthält, darunter auch zahlreiche 
Ausweisungen für "Kernflächen / Kernräume". Im 
Hinblick auf das Bestimmtheitsgebot und nicht zu-
letzt auch die Anwenderfreundlichkeit sollte geprüft 
werden, ob die „Kernflächen / Kernräume", wenn 
sie als Voraussetzung bestehen bleiben sollen, in 
einer Karte dargestellt werden können, die Be-
standteil des künftigen Regionalplans ist." 

die ebenfalls die Kernflächen und Kern-
räume im Maßstab 1:50.000 enthält. 

II.574 3.2 "Allerdings ist auch an dieser Stelle unklar, ob die 
Kernflächen mit den Flächen der Priorität 1 oder 
den Flächen der Priorität 1 und 2 identisch sind o-
der anders abgegrenzt werden. Dieser Befund 
macht noch einmal deutlich, dass die Bezugnahme 
auf die Kernflächen nach dem derzeitigen Entwurf-
stand mit hohen Unsicherheiten behaftet ist." 

Die Begriffe Kernflächen und Kernräume 
entstammen der Systematik des Fach-
plans landesweiter Biotopverbund. Hin-
sichtlich der Abgrenzung von Kernflächen 
und Kernräumen wird die Begründung 
zum Regionalplan ergänzt. Ebenso er-
gänzt wird eine Karte zur Abgrenzung der 
Kernflächen und Kernräume in der Be-
gründung zum Regionalplan. Die Abgren-
zung der Kernflächen und Kernräume ist 
unabhängig von der Priorität der Flächen-
kulissen. Darüber hinaus wird auf die in-
teraktive Karte zur Raumstruktur, abrufbar 
auf der Homepage des Regionalver-
bands, verwiesen, die ebenfalls die Kern-
flächen und Kernräume im Maßstab 
1:50.000 enthält. 

Teilweise Berücksichti-
gung 

II.574 3.2 "Die in den zweiten Anhörungsentwurf neu aufge-
nommene Einschränkung bezüglich der Kernflä-
chen bzw. Kernräume ist insgesamt zu unscharf 
und zu restriktiv. Diese Ausnahmevoraussetzung 
sollte daher wieder gestrichen werden. Sie ist nicht 

Durch die Festlegung von Gebieten für 
besondere Nutzungen im Freiraum, zu 
denen Vorranggebiete für Naturschutz 
und Landschaftspflege gehören, erfüllt der 
Regionalverband Bodensee-Oberschwa-

Keine Berücksichtigung 
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geboten, da die Ausnahme weitere Voraussetzun-
gen hat, die den Anwendungsbereich beschränken. 
Eine Ausnahme kann nur für bestimmte enumerativ 
aufgezählte Vorhaben erteilt werden. Es dürfen 
keine zumutbaren Alternativen bestehen. Außer-
dem stehen die betreffenden Flächen bereits nach 
dem Naturschutz- und Waldrecht unter Schutz. Da-
mit ist hinreichend gewährleistet, dass die Vorrang-
flächen nicht ohne Not in Anspruch genommen wer-
den" 

ben den seit 2015 bestehenden landes-
weiten Auftrag, den Biotopverbund im 
Rahmen der Regionalpläne planungs-
rechtlich zu sichern (§22 Abs. 4 
NatSchG). Zudem besteht nach dem 
neuen Biodiversitätsstärkungsgesetz das 
Ziel, den Biotopverbund bis zum Jahr 
2030 auf mindestens 15% Offenland der 
Landesfläche auszubauen. Die in der An-
regung genannte Ausnahmevorausset-
zung hinsichtlich der Kernflächen und 
Kernräume (PS 3.2.1 Z (3) und 3.2.2 Z (3) 
Regionalplan Anhörungsentwurf 2020) ist 
aus Sicht des Regionalverbands für die 
dauerhafte Sicherung der Populationen 
wild lebender Tiere (Fauna) und Pflanzen 
Flora) einschließlich ihrer Lebensstätten 
(Habitate), Lebensräume (Biotope) und 
Lebensgemeinschaften (Biozönosen) so-
wie der Bewahrung, Wiederherstellung 
und Entwicklung funktionsfähiger ökologi-
scher Wechselbeziehungen in der Region 
erforderlich (PS 3.2.0 G (1) Regionalplan 
Anhörungsentwurf 2020). Dies liegt daran, 
dass es sich bei den Kernflächen und 
Kernräumen um die für die Sicherung, 
Entwicklung und Wiederherstellung des 
regionalen Biotopverbunds essentiellen 
Flächen handelt. Andere Raumnutzun-
gen, Vorhaben und Planungen können in 
Kernräumen und Kernflächen des Regio-
nalen Biotopverbunds daher nur zugelas-
sen werden, wenn die Funktionsfähigkeit 
der Kernflächen und Kernräume nicht be-
einträchtigt wird. Für die Beurteilung der 
Zulässigkeit raumbedeutsamer Planun-
gen, Maßnahmen und Vorhaben inner-
halb von Kernflächen und Kernräumen 
des Regionalen Biotopverbunds sind die 
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PS 3.2.1 Z (2) und 3.2.2 Z (2) Regional-
plan Anhörungsentwurf 2020 heranzuzie-
hen. In der Begründung zu PS 3.2.1 und 
3.2.2 wurde ergänzt, die aufzeigen, wel-
che Flächen die Kernflächen und Kern-
räume des Regionalen Biotopverbunds 
umfassen (durch textliche Hinweise und 
eine Karte). Darüber hinaus wird auf die 
interaktive Karte zur Raumstruktur, abruf-
bar auf der Homepage des Regionalver-
bands, verwiesen, die ebenfalls die Kern-
flächen und Kernräume im Maßstab 
1:50.000 enthält. Damit ist die Abgren-
zung aus Sicht des Regionalverbands 
ausreichend scharf. Eine Streichung der 
Ausnahmevoraussetzung, wie in der An-
regung gefordert, erfolgt daher nicht. 

II.574 3.2 "Falls der Regionalverband grundsätzlich an der 
Kernflächenregelung festhalten will, muss für den 
erforderlichen Neu- und Ausbau der Infrastruktur 
der Bodensee-Wasserversorgung eine eigenstän-
dige Ausnahme aufgenommen werden, die beim 
Fehlen anderer zumutbarer Alternativen auch die 
Kernflächen nicht ausspart. Denn in diesem Fall 
könnte selbst nach dem strengen Natura 2000-
Recht und Artenschutzrecht eine Ausnahme erteilt 
werden. Es leuchtet nicht ein, weshalb der Regio-
nalplan noch strengere Anforderungen aufstellen 
soll. Nach Plansatz 4.3 .1 Z LEP 2002 ist in allen 
Teilräumen des Landes eine ausreichende Versor-
gung mit Trink- und Nutzwasser sicherzustellen. 
Der Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung 
versorgt etwa 320 Städte und Gemeinden, rund vier 
Millionen Einwohner und mehr als ein Drittel der 
Bevölkerung Baden-Württembergs mit Trinkwasser. 
Damit dies auch in Zukunft zuverlässig möglich ist, 
sind in den kommenden Jahren umfangreiche Neu- 

Wie bereits erwähnt, ist nach dem Regio-
nalplan Anhörungsentwurf 2020 für die 
Beurteilung der Zulässigkeit der Vorhaben 
der Bodensee-Trinkwasserversorgung zu-
nächst zu prüfen, ob die Ziele der Raum-
ordnung betroffen sind. Ausschlaggebend 
hierfür sind die PS 3.2.1 Z (2) und 3.2.2 Z 
(2) des Regionalplans Anhörungsentwurf 
2020. Bei baulichen Anlagen, die durch-
gehend unterirdisch verlaufen und auch 
unterirdisch errichtet werden, z.B. unterir-
dische Leitungen, ist in der Regel nicht 
davon auszugehen, dass Ziele der Vor-
ranggebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege sowie der Vorranggebiete 
für besondere Waldfunktionen betroffen 
sind. Es ist zu erwarten, dass für das in 
der Anregung genannte Vorhaben ohne-
hin Prüfungs- und Genehmigungsverfah-
ren erforderlich sein werden, welche eine 
fachliche Prüfung der Betroffenheit der 

Keine Berücksichtigung 
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und Ausbaumaßnahmen in weiten Teilen der Re-
gion Bodensee-Oberschwaben erforderlich. Das 
überragende öffentliche Interesse an der Durchfüh-
rung dieser Maßnahmen rechtfertigt und erfordert 
einen ausreichend weiten Ausnahmetatbestand für 
den Neu- und Ausbau der Infrastruktur der Boden-
see-Wasserversorgung. Wir bitten Sie, diesen Er-
fordernissen Rechnung zu tragen." 

Kernflächen und Kernräume des regiona-
len Biotopverbunds beinhalten. Es wird 
darauf hingewiesen, dass gemäß § 24 
LplG im Einzelfall auf das Instrument des 
Zielabweichungsverfahrens zurückgegrif-
fen werden kann, um Abweichungen von 
Zielen der Raumordnung zu ermöglichen. 
Auf eine eigenständige Ausnahme für 
Vorhaben der Trinkwasserversorgung 
wird verzichtet.  

II.574 3.2.2 "Bei der Regelung der Vorranggebiete für beson-
dere Waldfunktionen in Kapitel 3.2.2 des Entwurfs 
sehen wir weiteren Präzisierungsbedarf. Während 
nach Plansatz 3.2.2 Z (2) des Entwurfs Vorhaben 
unzulässig sind, die der Erhaltung bzw. Entwicklung 
eines naturnahen Waldbestandes entgegenstehen, 
betrifft die Ausnahme in Plansatz 3.2.2 Z (3) des 
Entwurfs Fälle der Waldumwandlung. Eine Wald-
umwandlung liegt vor, wenn Wald in eine andere 
Nutzungsart überführt wird, also nach der Maß-
nahme nicht mehr Wald im Rechtssinne ist. Nicht 
jeder Eingriff in Waldflächen stellt eine Waldum-
wandlung dar. Der Wald kann beeinträchtigt wer-
den, aber trotzdem noch Wald im Rechtssinne blei-
ben. Zum Beispiel gelten auch im Wald liegende 
Leitungsschneisen als Wald (§ 2 Abs. 3 Nr. 1 
LWaldG). Nach dem Wortlaut könnte der Verbots-
tatbestand auch Beeinträchtigungen erfassen, die 
keine Waldumwandlung darstellen. Die Ausnahme 
ist aber auf Waldumwandlungen begrenzt. Sollte 
der Verbotstatbestand auch Eingriffe unter der 
Schwelle einer Waldumwandlung verbieten, wäre 
für diese Eingriffe keine Ausnahme möglich. Das 
dürfte nicht beabsichtigt sein. Denn wenn für die 
weitestgehende Form des Eingriffs, die Waldum-
wandlung, eine Ausnahme vorgesehen wird, dann 
ist nicht ersichtlich, weshalb für geringere Formen 

Die Hinweise und Erläuterungen zum Be-
griff "Waldumwandlung" werden zur 
Kenntnis genommen. Für Planungen und 
Vorhaben, die keine Waldumwandlung 
darstellen, gilt PS 3.2.2 Z (2) Regional-
plan Anhörungsentwurf 2020. Vorhaben 
sind dann ausgeschlossen, wenn sie der 
Zielsetzung der Erhaltung und Entwick-
lung eines naturnahen Waldbestands ent-
gegenstehen. Bei Vorhaben, die keine 
Waldumwandlung im rechtlichen Sinn dar-
stellen, beispielsweise durch im Wald lie-
gende Leitungsschneisen, ist regelmäßig 
davon auszugehen, dass die Zielsetzung 
und Entwicklung eines naturnahen Wald-
bestands weiterhin gewährleistet bleibt 
und daher die Ziele der Raumordnung 
nicht betroffen sind. Aus Sicht des Regio-
nalverbands ist es nicht erforderlich, die 
Formulierung an dieser Stelle anzupas-
sen. 

Keine Berücksichtigung 
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des Eingriffs keine Ausnahme möglich sein soll. Un-
seres Erachtens sollten der Verbotstatbestand und 
die Ausnahme so synchronisiert werden, dass die 
Ausnahme von ihrem Anwendungsbereich her nicht 
hinter dem Verbot zurückbleibt. Das könnte in der 
Weise erreicht werden, dass Plansatz 3.2.2 Z (2) 
Satz 2 des Entwurfs auf Waldumwandlungen be-
schränkt wird: "Ausgeschlossen sind daher alle 
Vorhaben und Planungen, die dieser Zielsetzung 
entgegenstehen und eine Waldumwandlung dar-
stellen." Alternativ könnte die Ausnahme so formu-
liert werden, dass sie nicht auf Waldumwandlungen 
begrenzt ist. Hierbei könnte die Regelungstechnik 
der Ausnahme für Vorranggebiete für Naturschutz 
und Landschaftspflege in Plansatz 3.2 .1 Z (3) des 
Entwurfs übernommen werden. Die Ausnahme für 
die Vorranggebiete für besondere Waldfunktionen 
könnte also wie folgt gefasst werden: „... sind in den 
Vorranggebieten für besondere Waldfunktionen 
ausnahmsweise zulässig:" 

II.617 3.2.1 "EnBW befürwortet grundsätzlich eine ökologische 
Umsetzung von PVA und eine extensive Nutzung 
der Fläche innerhalb der PVA. Außerdem wird auf 
Dünge- und Pflanzenschutzmittel verzichtet. Dies 
trägt zu einer artenreichen, ökologischen Aufwer-
tung der Fläche erheblich bei. Daher sehen wir PVA 
nicht als Vorhaben, die eine Trennwirkung zur 
Folge haben, sondern Flächen ökologisch aufwer-
ten. PVA sind Lebensräume für viele Arten und 
Pflanzen und sind daher aus unserer Sicht gut ver-
träglich mit der umgebenden Flora und Fauna. Wir 
können daher nicht nachvollziehen, warum PVA ge-
nerell in Vorranggebieten für Naturschutz und Land-
schaftspflege ausgeschlossen sind. Hier würden wir 
anregen eine Umsetzung zu ermöglichen, sofern 
nachgewiesen wird, dass die betroffenen Arten des 
Biotopverbunds keine Beeinträchtigungen erleben." 

 Im Einzelfall kann die Errichtung von 
Freiflächen-Solarenergieanlagen als ver-
träglich mit Vorranggebieten für Natur-
schutz und Landschaftspflege eingestuft 
werden. Allerdings hat sich der Regional-
verband nach sorgfältiger Prüfung aller re-
levanten Belange dafür entschieden, Frei-
flächen-Solarenergieanlagen in Vorrang-
gebieten für Naturschutz und Land-
schaftspflege dennoch nicht zuzulassen, 
weil Konflikte mit naturschutzfachlichen 
Belangen nicht ausgeschlossen werden 
können. Im Anschluss an die laufende 
Gesamtfortschreibung ist eine Teilfort-
schreibung Energie geplant, bei der natur-
schutzfachrechtliche Aspekte bei Freiflä-
chen-Solarenergieanlagen genau unter-
sucht werden und geeignete Gebiete für 

Keine Berücksichtigung 
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Freiflächensolarenergieanlagen gesucht 
werden. Diese können unter Umständen 
und nach sorgfältiger und eingehender 
Prüfung auch in Vorranggebieten für Na-
turschutz und Landschaftspflege liegen. 

II.617 3.2.1 "Wir möchten außerdem anmerken, dass wir bei ei-
ner PVA nur eine geringfügige Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes sehen, da durch die geringe 
Bauhöhe sowie die geringe Fernwirkung die PVA 
sich gut in die Umgebung einfügen kann. Wir befür-
worten die landschaftsverträgliche Einbindung von 
PVA. Durch Eingrünungen können die Anlagen in 
die Landschaft eingefügt werden. Bei unseren bis-
herigen Anlagen haben wir damit sehr gute Erfah-
rungen gemacht." 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 

II.801, 
IV.0013 

3.2.1, 3.1.1 "Der Landtag von Baden-Württemberg hat im Bio-
topstärkungsgesetz nicht nur den Biotopverbund 
sondern auch einen besseren Schutz der Streu-
obstwiesen ab 1.500 m2 beschlossen. Sie sind seit 
dem 1.8.2020 geschützt und müssen nach unserer 
Auffassung deshalb ebenfalls in die regionalen 
Grünzüge übernommen werden. Das ist leider nicht 
konsequent erfolgt. (…) Leider ist der Biotopver-
bund mittlerer Standorte nur teilweise in Grünzügen 
und Vorranggebieten enthalten – vor allem Streu-
obstwiesen an Siedlungsrändern sind nicht immer 
einbezogen worden. In der Sicherung der Streu-
obstwiesen sehen wir einen erheblichen Mangel 
des aktuellen Regionalplanentwurfs. Es wurde nicht 
berücksichtigt dass Streuobstbestände ab 1.500 m2 
nach dem Biotopstärkungsgesetz des Landes Ba-
den-Württemberg seit dem 1.8.2020 geschützt sind. 
Hier hätte durch eine konsequente Einbeziehung in 
die Regionalen Grünzüge und Vorrangflächen Pla-
nungssicherheit geschaffen werden können. (…) 

Die Raumnutzungskarte des Regional-
plans Bodensee-Oberschwaben ist im 
Maßstab 1:50.000 rechtskräftig. Aufgrund 
des Planungsmaßstabs werden im Regio-
nalplan nur größere Flächen ab ca. 0,5-
1,0 ha berücksichtigt, da kleinere Flächen 
in der Raumnutzungskarte nicht darstell-
bar sind (Planunschärfe). Viele Streuobst-
wiesen in der Region Bodensee-Ober-
schwaben liegen im Bereich dieser Pla-
nunschärfe. Daher ist es nicht möglich, 
auf regionalplanerischer Ebene die zahl-
reichen, sehr verstreut liegenden Streu-
obstwiesen ab einer Größe von 1500 qm 
über die Ausweisung von Festsetzungen 
im Rahmen der regionalen Freiraumstruk-
tur gesamthaft zu sichern. Zudem liegen 
viele Streuobstwiesen in oder sehr nahe 
an Ortslagen, wo in der Regel keine Fest-
legungen im Rahmen der regionalen Frei-
raumstruktur vorgenommen werden. Hier 

Keine Berücksichtigung 
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Leider ist das bei den Kernflächen des Biotopver-
bundes mittlerer Standorte nicht annähernd so kon-
sequent umgesetzt worden. Zumindest die Streu-
obstwiesen sollten als „Hotspots der Artenvielfalt“ 
über die regionale Freiraumstruktur gesichert wer-
den – auch in Siedlungsnähe. Wir empfehlen des-
halb, die betroffenen Streuobst-Kernflächen aus-
nahmslos in die regionale Freiraumstruktur aufzu-
nehmen, um sie vor Bebauung und Zerschneidung 
zu schützen. (...) In der Sicherung der Streuobst-
wiesen sehen wir einen erheblichen Mangel des ak-
tuellen Regionalplanentwurfs. Es wurde nicht be-
rücksichtigt dass Streuobstbestände ab 1.500 m2 
nach dem Biotopstärkungsgesetz des Landes Ba-
den-Württemberg seit dem 1.8.2020 geschützt sind. 
Hier hätte durch eine konsequente Einbeziehung in 
die Regionalen Grünzüge und Vorrangflächen Pla-
nungssicherheit geschaffen werden können. (...) 
Lob für weitgehende Übernahme Biotopverbund-
Kernflächen feuchter Standorte in die regionale 
Freiraumstruktur. Damit ist die grüne Infrastruktur 
„Gewässer und Moore“ gut vor weiterer Überbau-
ung und Zerschneidung gesichert. 
Leider ist das bei den Kernflächen des Biotopver-
bundes mittlerer Standorte nicht annähernd so kon-
sequent umgesetzt worden. Zumindest die Streu-
obstwiesen sollten als „Hotspots der Artenvielfalt“ 
über die regionale Freiraumstruktur gesichert wer-
den – auch in Siedlungsnähe. Wir empfehlen des-
halb, die betroffenen Streuobst-Kernflächen aus-
nahmslos in die regionale Freiraumstruktur aufzu-
nehmen, um sie vor Bebauung und Zerschneidung 
zu schützen." 

ist die Sicherung der Streuobstgebiete 
Aufgabe der kommunalen Landschafts- 
und Bauleitplanung (vgl. §22 Abs. 2 
NatSchG). Beim regionalen Biotopver-
bund Bodensee-Oberschwaben werden 
regionale Schwerpunkte des mittleren Bi-
otopverbunds nicht als eigenständige Ge-
bietskulisse geführt, sondern im Zusam-
menhang mit den Gebieten des Feucht- 
und Trockenbiotopverbunds berücksich-
tigt. Kernflächen, Verbundräume und Ver-
bundachsen mittlerer Standorte des Lan-
desbiotopverbunds wurden zu einem ge-
ringeren Umfang in den Vorranggebieten 
für Naturschutz und Landschaftspflege 
sowie den Vorranggebieten für besondere 
Waldfunktionen berücksichtigt, weil viele 
dieser Standorte in der Region Bodensee-
Oberschwaben strukturell und im Arten-
spektrum aufgrund intensiver landwirt-
schaftlicher Nutzung bereits heute stark 
verarmt sind und oftmals geeignete offene 
Begleitstrukturen für eine Sicherung feh-
len. Die verbleibenden für die Sicherung 
durch einen regionalen Biotopverbund 
grundsätzlich geeigneten mittleren Stand-
orte liegen sehr verstreut in der Region 
und sind teilweise sehr klein, so dass sie 
durch die nur bis zum Maßstab 1:50.000 
rechtskräftige Raumnutzungskarte des 
Regionalplans nicht planungsrechtlich ge-
sichert werden können. Da die Ebene der 
Regionalplanung aufgrund ihres Maß-
stabs (M 1:50.000) gegenüber einer flä-
chenscharfen Betrachtung eine gewisse 
Generalisierung voraussetzt, sind kleine 
Flächen des Biotopverbunds, insbeson-
dere wenn sie räumlich dispers verteilt 
sind, häufig nur schwer in ein regionales 
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Konzept zu integrieren. Dies gilt in beson-
derem Maße für ausgeprägte lineare 
Strukturen, wie kleinere Fließgewässer, 
die zwecks Sicherung eines kohärenten 
Fließgewässer-Verbundsystems auch in 
Ortslagen mit einem Korridor von mindes-
tens 50 m Breite (das ist 1 mm in der 
Raumnutzungskarte!) dargestellt werden 
müssen. Es gilt aber auch für viele Bio-
topflächen des Offenlandverbunds mittle-
rer (z.B. Streuobstwiesen) oder trockener 
Standorte (z.B. Hecken, Steinriegel), die 
in den regionalen Biotopverbund nur dann 
übernommen werden können, wenn sie 
sich zu einem sinnvollen Biotopcluster zu-
sammenführen oder in Zusammenhang 
mit anderen Verbundsystemtypen (z.B. 
Moore / Auen) räumlich kombinieren las-
sen. 

Vor allem die Flächen des mittleren Bio-
topverbunds, die in vielen Fällen sehr 
ortsnah oder gar innerorts liegen, eignen 
sich daher eher für eine planungsrechtli-
che Sicherung auf der kommunalen Pla-
nungsebene. Diese Ebene hat aber auch 
die Möglichkeit, die regionalplanerischen 
Festlegungen weiter auszuformen. So las-
sen sich insbesondere maßstabsbedingte 
Überlappungen mit Siedlungsflächen, wie 
sie bei Fließgewässern auftreten können, 
räumlich konkretisieren, ohne dass das 
Fließgewässerkontinuum in seiner Funkti-
onsfähigkeit unterbrochen wird. 

Insbesondere ist es auf Ebene der Regio-
nalplanung nicht möglich, in direkter Orts-
randlage oder innerörtlich liegende mitt-
lere Standorte des Biotopverbunds pla-
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nungsrechtlich zu sichern. Dies ist Auf-
gabe der kommunalen Landschaftspla-
nung bzw. der Flächennutzungsplanung.  

II.801, 
IV.0013, 
IV.0131 

3.2.1 "Das Kriterium Landschaftsschutz (insbesondere im 
Sinne von Schutz des Landschaftsbildes) spielt im 
Entwurf explizit lediglich bei den Grünzügen und 
Grünzäsuren eine Rolle, nicht bei den Vorrangge-
bieten für Naturschutz und Landschaftspflege. Dies 
ist zu hinterfragen und als unzureichend zu beurtei-
len, zumindest hinsichtlich der o. g. dienenden 
Funktion in Bezug auf bedeutsame Flächen des Bi-
otopverbundes bzw. wichtige Habitatflächen." 

Die Vorranggebiete für besondere Frei-
raumfunktionen verfolgen nicht den 
Schutzzweck des Schutzes des Land-
schaftsbilds. Sie dienen primär der Siche-
rung des Regionalen Biotopverbunds (s. 
PS 3.2 Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020 und seine Begründung). Die Vor-
ranggebiete für besondere Waldfunktio-
nen dienen zusätzlich der waldbezogenen 
Erholung. Die Sicherung von Gebieten mit 
herausragender Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit erfolgt regionsweit durch die 
Festlegung von Regionalen Grünzügen 
und Grünzäsuren (s. PS 3.1.0 Regional-
plan Anhörungsentwurf 2020) 

Keine Berücksichtigung 

II.801, 
IV.0013 

3.2.1 "Bei Weiherberg wäre ein Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege betroffen (= u.a. 
FFH-Gebiet und andere Schutzkategorien, s. 
LUBW-Karte). Infolgedessen wird das Vorrangge-
biet „angepasst“, anstatt die Erweiterung der Depo-
nie anzupassen. Zudem ist u.E. das Vorranggebiet 
für Naturschutz und Landschaftspflege zu klein im 
Vergleich zu den vorhandenen Schutzgebieten." 

Das Vorranggebiet für besondere Wald-
funktionen und des Vorranggebiets für 
Naturschutz und Landschaftspflege an 
der Fläche der Deponie Weiherberg 
wurde nur insoweit zurückgenommen, wie 
es nach sorgfältiger Abwägung aller rele-
vanten Belange, auch naturschutzfach-
rechtlicher Belange, als vertretbar er-
schien. Damit soll eine geringfügige Er-
weiterung der Deponie ermöglicht wer-
den, welche aufgrund des öffentlichen Be-
langs der Gewährleistung der Abfallent-
sorgung geboten ist. Aus Sicht des Regio-
nalverbands ist das Vorranggebiet für Na-
turschutz und Landschaftspflege zusam-
men mit dem Vorranggebiet für beson-
dere Waldfunktionen ausreichend bemes-
sen, um den regionalen Biotopverbund im 

Kenntnisnahme 
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Rahmen der Regionalplanung zu sichern. 
Die gesamte Deponiefläche ist mit einem 
Regionalen Grünzug überlagert. 

II.801, 
IV.0013 

3.2 "Das Ergebnis der nunmehr für die Abgrenzung der 
Freihalteräume herangezogenen funktionalen Krite-
rien, bzw. der nach diesen Kriterien ausgewählten 
Datengrundlagen („Fachplan Landesweiter Bio-
topverbund“ der LUBW, standörtliche Auswahlkrite-
rien wie Moorböden, Fließgewässer, etc.) erscheint 
noch ziemlich provisorisch. Es wird im Gutachten 
eingeräumt, dass die Datengrundlagen bezüglich 
Bearbeitungstiefe höchst unterschiedlich sind. So 
wird etwa beim Wald einfach eine eigene Freihalte-
kategorie geschaffen 
 ("Vorranggebiete für besondere Waldfunktionen"), 
dahinter steckt aber - ganz offen eingeräumt - ein 
eklatanter Mangel an Datengrundlagen zu bewalde-
ten Bereichen. Entsprechend den Kompetenzen 
des Büros werden in größerem Umfang tierökologi-
sche Daten bzw. Kriterien angewandt, dies ist posi-
tiv zu werten. Bei genauerer Betrachtung ist aber 
auch dieser Teil der Planung noch eine "Baustelle" 
mit z. T. gravierenden Fehlern und Ungereimthei-
ten. So werden im Gutachten etwa prioritäre Land-
schaftsräume zur Sicherung bestimmter Schutzgü-
ter analysiert. Eine Abgrenzung ausschließlich an-
hand von Potenzial-Kriterien auf Landschaftsebene 
ohne präzisen Abgleich mit tatsächlichen Habitaten 
kann dazu führen, dass z. B. bei den Feldvogelar-
ten überregional bedeutsame Gebiete außerhalb 
der aufgrund der angewandten Kriterien benannten 
Räume nicht hinreichend gewürdigt werden. Nach-
folgend weitere Anmerkungen und Beispiele. So ist 
die Äußerung im Gutachten, der Rückgang der 
Feldvögel sei maßgeblich auf die zunehmende 
Kammerung der Landschaft durch Gehölzstrukturen 
usf. zurückzuführen, unzutreffend. Die Wirkung ver-
tikaler Kulissen auf diese Tiergruppe wird zwar 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Das in der Anregung ge-
nannte Gutachten ist nicht Bestandteil der 
Abwägung. Gemäß §22 Abs. 4 NatSchG 
ist der Biotopverbund im Rahmen der Re-
gionalpläne und der Flächennutzungs-
pläne soweit erforderlich und geeignet je-
weils planungsrechtlich zu sichern. Es 
wurden alle mit vertretbarem Aufwand 
verfügbaren Datengrundlagen verwendet, 
die der regionalen Maßstabsebene 
(Rechtsverbindlichkeit der Raumnut-
zungskarte im Maßstab 1:50.000, siehe 
Erläuterungen zum Regionalplan auf S. 2 
Regionalplan Anhörungsentwurf 2020) 
entsprechen. Die Datengrundlagen wur-
den im Rahmen der Fortschreibung des 
Regionalplans kontinuierlich aktualisiert 
(z.B. erfolgte eine Aktualisierung auf Ba-
sis der FFH-Managementpläne 2021), so-
weit die Daten dem Regionalverband zu-
gänglich waren und dies auf Ebene der 
Regionalplanung möglich und sinnvoll ist. 
Die weitere Konkretisierung sowie die 
Umsetzung des Regionalen Biotopver-
bunds ist Aufgabe der kommunalen Land-
schafts- und Bauleitplanung (§22 Abs. 2 
NatSchG). Zudem werden naturschutz-
rechtliche Belange generell auf nachgela-
gerten Planungsebenen detaillierter be-
trachtet. 

Es wird auf Folgendes hingewiesen: Die 
Forderung, den Landesbiotopverbund in 

Kenntnisnahme 
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nicht bezweifelt. Über weite Strecken kommt es tat-
sächlich jedoch eher zu einer Ausräumung der 
Landschaft. Der Verlust der Feldlerchen- und Kie-
bitzvorkommen, etwa um Leutkirch, Bad Wurzach 
usw., war eindeutig eine Folge des großflächigen 
Maisanbaus, also der Nutzungsintensivierung im 
Ackerbau Es ist sicher nicht sinnvoll, Biotopver-
bundplanung in räumlicher Hinsicht einfach am 
Schutzflächen-Angebot zu orientieren. Zwar sind 
Fließgewässer und Moore beide wassergeprägt - 
ihre Lebensraumbedingungen sind aber so unter-
schiedlich, dass sie zu einem gemeinsamen Bio-
topverbund im engeren Sinne nicht geeignet sind. 
Wichtig wäre es insbesondere, notwendige Ver-
bundfunktionen noch stringenter zugrunde zu le-
gen, wie es ja am Beispiel der Wildwanderwege 
dargestellt wurde. So ist im Zeichen des Klimawan-
dels für Moorbewohner der Verbund der relevanten 
Lebensräume in Richtung alpiner Rückzugsgebiete 
überlebenswichtig. Ein solcher Verbund dürfte bei-
spielsweise nicht durch Zäsuren und Belastungszo-
nen wie zusätzliche Lichtglocken von Siedlungskör-
pern und Infrastrukturen unterbrochen werden. Da-
her bedarf das diesbezügliche Verbundsystem ei-
nes Schutzes vor derartigen Schadwirkungen (s. 
obige Bemerkungen zu erforderlichen Pufferberei-
chen). Der Landschaftsraumschlauch 1. Priorität 
entlang der Argen ist ein weiteres Beispiel in dieser 
Richtung - die Argen und ihre Lebensräume sind 
ohne die zugehörigen Seitenbäche und deren Auen 
usw. nicht lebensfähig. Sie planerisch abzukoppeln, 
wird der Verbundfunktion nicht gerecht. Entspre-
chende Beispiele könnten fortgesetzt werden - sie 
zeigen, dass aus den bisherigen Grundlagen noch 
kein verantwortungsbewusster Landschaftsrahmen-
plan ableitbar ist. Dieser soll aber ja vollständig in 

all seinen Facetten bereits auf der regio-
nalen Ebene umfassend zu sichern, ist 
daher weder praktikabel noch erforderlich. 
Ebenfalls unmöglich ist, im Rahmen der 
Aufstellung bzw. Fortschreibung eines 
Rechtsplans den Planentwurf stets an 
neue Datengrundlagen anzupassen. Das 
vorliegende regionale Verbundkonzept 
beruht auf dem Fachplan des Landes von 
2012. Die Aktualisierung des Konzepts 
aus dem Jahre 2020 steht erst seit ein 
paar Wochen zur Verfügung. Damit ver-
bunden sind insbesondere etliche neue 
Kernflächen des mittleren Biotopver-
bunds. Ebenfalls neu sind die Kernräume 
der FFH-Gebiete der Managementpläne 
(Lebensraumtypen, Lebensraumstätten), 
welche erst seit März 2021 für die Region 
Bodensee-Oberschwaben komplett vorlie-
gen. 

Aus der Sicht der Verbandsverwaltung 
ergibt sich keine Notwendigkeit, die Fest-
legungen des vorliegenden Regionalplans 
zum Biotopverbund zu überarbeiten, da 
trotz anderslautender Aus-sage der Natur-
schutzverbände die Naturschutzgebiete 
sowie die FFH-Gebiete mit den Kernflä-
chen der neuen Managementpläne na-
hezu vollständig in die Vorranggebiete für 
Naturschutz und Landschaftspflege bzw. 
die Vorranggebiete für besondere Wald-
funktionen integriert sind. Abweichungen 
ergeben sich für den Geltungsbereich des 
Regionalplans nur dort, wo diese im Zuge 
der Abwägung zugunsten anderer Festle-
gungen des Regionalplans ausgespart 
wurden (z.B. Kalksteinabbau am Mittel-
berg, Torfabbau im Reicher Moos) oder 
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das Kapitel Freiraum des Regionalplanes einflie-
ßen. Die bisherigen Angaben können hierfür aber 
noch keine hinreichende Grundlage darstellen." 

im Bereich der Flachwasserzone des Bo-
densees, wo aus Gründen der Kongruenz 
mit dem Bodenseeuferplan nicht alle Flä-
chen übernommen wurden (z.B. vor Ha-
feneinfahrten). 

IV.0146 3.2 Wir widersprechen dem Regionalplan, da wir als 
Grundstückseigentümer und Landwirte das Ver-
trauen an die Politik verloren haben. In den letzten 
2 Jahre wurde uns bewusst, dass die Änderung der 
Düngeverordnung, das Insektenschutzgesetz, so-
wie das kommende Eckpunktepapier in Baden-
Württemberg nur die Spitze der Auflagen und er-
heblichen Einschränkungen für die Landwirtschaft 
bei uns in Jungnau ist. In Jungnau sollen ca. 99 % 
der   landwirtschaftlichen Flächen Ausgleichsflä-
chen mit erheblichen Bewirtschaftungseinschrän-
kungen werden. Ganze Existenzen der Regionalen 
Landwirtschaft und Eigentumsrechte werden für 
das Ökokonto des Landkreis Sigmaringen missach-
tet. Keiner kann uns sagen, welche Auswirkungen 
das auf unsere Landwirtschaft und Grundstücks-
werte hat. Wir brauchen eine langfristige Planungs-
sicherheit. Der Regionalplan ist falsch weil: Der Re-
gionalplan entspricht nicht den Tatsachen und den 
neuen Flurstücken, da in Jungnau aktuell das Flur-
bereinigungsverfahren läuft. Die FFH-Mähwiesen 
Kartierung außerhalb des FFH-Gebiets (Biotopver-
bund Offenland trockene und mittlere Standorte) im 
Regionalplan wurde auf Ackerflächen falsch ausge-
wiesen, Die Daten wurden aus dem alten Kataster 
übernommen und trifft nicht mehr zu, da die Flurstü-
cke seit XXX neu zugeteilt wurden. Nur die Karten 
der Flurbereinigung sind bei uns jetzt gültig. Die 
Kartierung des Biotop -Verbunds trockene und mitt-
lere Standorte auf der Karte Jungnau unterviel klei-
ner ausgewiesen ist als im Regionalplan, hier 
stimmt die FFH-Mähwiesen Kartierung außerhalb 
des FFH-Gebiets ebenso nicht! 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan,  Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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IV.0128 3.2 wir die XXX GbR legen Widerspruch gegen den Re-
gionalplan Bodensee Oberschwaben auf der Ge-
markung Sigmaringen - Jungnau ein. Der Wider-
spruch  liegt im Anhang bei. Wir fordern dass der 
Regionalplan auf unserer Gemarkung so nicht um-
gesetzt wird, Der einzig mögliche Aussiedlungs-
standort in Jungnau, der nach über 10-jähriger Su-
che gefunden wurde, muss weiterhin frei von allen 
Auflagen sein. Die Futtergrundlage für unsere Tiere 
sind die Felder auf der Gemarkung Jungnau, wenn 
die Flächennutzung noch weiter eingeschränkt wird 
haben wir kein Futter und Stroh für die artgerechte 
Tierhaltung!  Ist das Ziel des Regionalplan die Exis-
tenzen, die über viele Jahre mit großem Finanziel-
len Aufwand von Familien aufgebaut wurden, kur-
zerhand zu zerstören? hiermit lege wir Widerspruch 
gegen den Regionalplan Bodensee- Oberschwaben 
ein. Nach über 10 Jähriger Standortsuche mit allen 
Fachämtern zusammen besteht unser Aussiedler-
hof im Gewann XXX. Die komplette Infrastruktur 
musste an diesem Standort von uns selbst realisiert 
und auch finanziert werden! Im Bullenmaststall kön-
nen sich die Tiere artgerecht in Gruppen, auf Stroh 
eingestreuten Liegeflächen frei bewegen. Eine La-
gerhalle sowie Fahrsiloanlage als Futtergrundlage 
gehört ebenso dazu und muss jederzeit erweitert 
werden können um die Existenz des   landwirt-
schaftlichen Betriebs auch in Zukunft zu erhalten.  
Durch den Regionalplan kann der Standort nicht 
mehr weiter ausgebaut werden und die Planungssi-
cherheit entfällt komplett. Unser landwirtschaftlicher 
Betrieb soll auch für nachfolgende Generationen er-
halten bleiben und darf nicht durch einen Regional-
plan eingeschränkt werden. Die rot schraffierten 
Gebiete auf der Gemarkung Jungnau sind unsere 
einzige Futtergrundlage für unsere Tiere, es wird 
kein Futter zugekauft! Auch das Stroh der Getreide-
felder wird als Liegematratze für die artgerechte 
Tierhaltung benötigt, womit anschließend die Felder 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf die Anlage 2 
zur Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 
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natürlich gedüngt werden. Unser  landwirtschaftli-
cher Betrieb funktioniert nur mit dem Kreislauf der 
Natur in den dieser Regionalplan massiv eingreift! 

IV.0097 3.2 Ich bewirtschafte einen landwirtschaftlichen Milch-
viehbetrieb mit Futterbau in  XXX . Einige  unserer 
Flächen befinden sich, gemäß dem Regionalplan-
entwurf in Vorranggebiete für Naturschutz und 
Landschaftspflege  Ich erhebe dringende Einwände 
gegen die Ausweisung von Vorranggebieten für Na-
turschutz und Landschaftspflege auf von mir bewirt-
schafteten Flächen. Unter Plansatz 3 .2 1 ( 2 ) des 
Texteilentwurfes zum Regionalplan ist vorgesehen. 
dass auf diesen Flächen die Belange des Arten- 
und Biotopschutzes Vorrang  vor konkurrierenden 
Raumnutzungen  haben.  Diese Flächen sind ge-
mäß der digitalen Flurbilanz (siehe Regionalplan 
Bodensee-Oberschwaben; Karte Gebiete mit den 
besten landwirtschaftlichen Standorten gern. Plan-
satz 3. 1.0 ( 2 ) und Plansatz 3,1.l ( 4); Seite B 47 ff) 
Gebiete mit den besten Standorten  für die  Land-
wirtschaft  Im Regionalplanentwurf wurden hierbei 
die  Flächen folgendermaßen dargestellt  Gebiete  
mit  sehr  guten  landwirtschaftlichen  Standorten  ( 
Vorrangflur I nach der digitalen  Flächenbilanz ) Ge-
biete  mit  guten  landwirtschaftlichen  Standorten  ( 
Vorrangflur II)   und einem hohen   Sonderkulturan-
teil  Diese Böden weisen überwiegend ei ne ge-
ringe Hangneigung auf, darüber hinaus sind diese 
Flächen auch wegen ihrer ökonomischen Standort-
gunst für den ökonomischen Landbau wichtig und 
deshalb der landwirtschaftlichen  Nutzung  unbe-
dingt vorzubehalten .   Diese Argumentation wird 
auch durch den Landesentwicklungsplan von 2002 
unterstützt. Unter Plansatz 5.3.2 wird ausgeführt, 
dass für eine landwirtschaftliche Nutzung gut geeig-
nete Böden und Standorte, die eine ökonomisch 
und ökologisch effiziente Produktion ermöglichen, 
als zentrale Produktionsgrundlage geschont werden 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse, 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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sollen. Diese Standorte dürfen nur in unabweisba-
ren notwendigen Umfang für andere Nutzungen 
vorgesehen werden.  Auch muss der Erhalt der 
landwirtschaftlichen Flächen bei einer evtl. Abwä-
gung gegenüber entgegen- stehenden Nutzungen 
und den daraus resultierenden Einschränkungen 
für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung eine be-
sondere Gewichtung (eben dieser landwirtschaftlich 
genutzten Flächen) erfolgen, sowohl im Vorrangge-
biet für regionale Grünzüge und Grünzäsuren als 
auch in anderen Vorrang- gebieten . Diese Anmer-
kung muss im Regionalplan als Ziel definiert wer-
den.  Des Weiteren ist es fraglich, weshalb eine 
Umbenennung Schutzbedürftige Bereiche für Na-
turschutz und Landschaftspflege (Regionalplan 
1996 Plansatz 3 .3 .2) zu einem Vorranggebiet für 
Naturschutz und Landschaftspflege (Fortschreibung 
des Regionalplans 2020 Plansatz 3 .2 .1) erfolgt ist.  
Die jüngste Entwicklung hat gezeigt, dass auch im 
Nachhinein ohne Probleme Einschränkungen der 
Bewirtschaftung (z .B. Insektenschutzpaket, Eck-
punkteprogramm "ProBiene") vorgenommen wer-
den können, auch wenn dies ursprünglich nicht so 
vorgesehen war.  Ich fordere  Sie daher auf, von 
der geplanten Ausweisung von Vorranggebieten für 
Naturschutz und Landschaftspflege abzusehen. 

II.801, 
IV.0013 

3.2.1 "Detailfrage: Warum wurde das Vorranggebiet für 
Naturschutz und Landschaftspflege südöstlich vom 
Fallenbrunnen (oranger Kreis) aufgehoben, es ist 
ein kartiertes Biotop (s. LUBW-Karte unten)? Es 
sollte weiterhin ein Vorranggebiet für Naturschutz 
bleiben. Begründung: Die Unterlagen zum BP Fal-
lenbrunnen NO betonen die hohe ökologische Wer-
tigkeit der Wälder im Fallenbrunnen: „Biologisch be-
trachtet kann man den Fallenbrunnen in die Le-
bensräume „Waldstrukturen“ und „ruderales Offen-
land“ unterteilen. Für beide Lebensräume ist das 
Fallenbrunnen-Areal faunistisch sehr wertvoll. Die 

Die Rücknahme des Vorranggebiets für 
Naturschutz und Landschaftspflege er-
folgte auf Anregung der Stadt Friedrichs-
hafen hin. Die Rücknahme ist aus Sicht 
des Regionalverbands vertretbar und im 
Hinblick auf die für die Stadt Friedrichsha-
fen als Oberzentrum notwendigen Ent-
wicklungsspielräume aus Sicht des Regio-
nalverbands erforderlich. Die Prüfung der 
naturschutzfachrechtlichen Wertigkeit, die 
Erfüllung diesbezüglicher gesetzlicher 

Kenntnisnahme 
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hier wohnenden Tierarten stellen z.T. die letzten 
Bestände ihrer Art in Friedrichshafen dar. (...) Die 
Wertigkeit des Lebensraums "Waldstrukturen" 
ergibt sich aus den naturgewachsenen, teils feuch-
ten Verhältnissen [z.B. das o.g. Waldstück]. Insge-
samt 60 Vogelarten wurden erfasst, davon sind als 
Brutvögel 16 Arten auf der Roten Liste und/oder 
streng geschützt, inklusive der Waldohreule, dem 
Grauspecht, Pirol und Trauerschnäpper. Es wurden 
bis zu 15 Fledermausarten erfasst (die Auswertung 
zur genauen Zahl erfolgt noch), inkl. die FFH An-
hang 2 - Arten Großes Mausohr sowie die aus Vor-
jahren bekannte Bechstein Fledermaus. (…) Die 
wichtigste funktionale Achse für die vorkommenden 
Tierarten besteht aus dem Waldverlauf von Südos-
ten [z.B. das o.g. Waldstück] durch den zentralen 
Waldbereich in den Nordwesten. "Sitzungsvorlage 
GR FN 16.11.2020, S. 5" 

Vorgaben und ggf. die Sicherung der Flä-
chen ist Aufgabe nachgelagerter Pla-
nungsebenen. Ebenso ist es nach § 22 
Abs. 2 NatSchG Aufgabe der Städte und 
Gemeinden, den Biotopverbund zu be-
rücksichtigen und umzusetzen. 

II.801, 
IV.0013 

3.2.1 "Entlang des Mettenbachs insbesondere im Bereich 
Naturdenkmal Birkenloch sollte in nördlicher Rich-
tung eine Vorrangfläche Naturschutz ausgewiesen 
werden (Neuntöter, Feldlerche, Amphibien aller 
Art). Dasselbe gilt für den Mettenbach bis zur 
Quelle -den Schwarzen Graben (Schwarzstorch, 
Amphibien), hier sollte ebenfalls bis zur Karstquelle 
eine Vorrangfläche Naturschutz ausgewiesen wer-
den. Ausgewiesen werden soll auch ein Grünzug 
ausgehend vom Naturdenkmal Hofgarten bis zum 
Naturdenkmal Birkenloch als Maßnahme zur Bio-
topvernetzung. Vorschlag: Grünstreifen Mettenbach 
- maßstäblich in orange eingezeichnet. Man könnte 
dort vorhandenes Streuobst erweitern und eine He-
cke am Nordrand anlegen." 

Ein Teil des in der Anregung genannten 
Gebiets ist bereits als Vorranggebiet für 
Naturschutz und Landschaftspflege fest-
gelegt. Eine weitergehenden Festlegung 
Regionalen Grünzügen im in der Anre-
gung genannten Gebiet erfolgt nicht, weil 
das Gebiet außerhalb der Kulisse der Re-
gionalen Grünzüge und Grünzäsuren liegt 
(s. Begründung Regionalplan Anhörungs-
entwurf 2020). Eine weitergehende Fest-
legung von Vorranggebieten für Natur-
schutz und Landschaftspflege ist aus 
Sicht des Regionalverbands aufgrund des 
Konzepts des regionalen Biotopverbunds 
nicht geboten, da aus Sicht des Regional-
verbands die Funktionsfähigkeit des regi-
onalen Biotopverbunds mit den im Regio-
nalplan gesicherten Flächen ausreichend 
gewährleistet ist. Die Prüfung der natur-
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schutzfachrechtlichen Wertigkeit, die Er-
füllung diesbezüglicher gesetzlicher Vor-
gaben und ggf. die Sicherung der Flächen 
ist Aufgabe nachgelagerter Planungsebe-
nen. Ebenso ist es nach § 22 Abs. 2 
NatSchG Aufgabe der Städte und Ge-
meinden, den Biotopverbund zu berück-
sichtigen und umzusetzen. 

II.801, 
IV.0013 

3.2.1 "j) Arrisrieder Moos/ Wuhrmühleweiher Die Vor-
rangflächen für Naturschutz und Landschaftspflege, 
die das Arrisrieder Moos mit dem Wuhrmühleweiher 
verbinden, sind dringend zu erhalten . 
Begründung: Das Arrisrieder Moos nahe den Tälern 
der Unteren und der Oberen Argen ist von natur-
schutzfachlich höchst wertvoll und daher schüt-
zenswert. Der LNV hat bereits 2007 einen Antrag 
gestellt bezüglich der Ausweisung der Argentäler 
als Biotopverbund und der Sicherstellung als Natur-
schutzgebiet gem. §75 BNatschG. Ihr Erhalt kann 
eine Bandartige Besiedelung entlang der L265 von 
Waltershofen nach Kißlegg verhindern." 

Aus Sicht des Regionalverbands ist die 
Festlegung von Vorranggebieten für be-
sondere Nutzungen im Freiraum gemäß 
Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 im 
in der Anregung genannten Gebiet zur Si-
cherung des regionalen Biotopverbunds 
ausreichend. Eine weitergehende Festle-
gung von Vorranggebieten für Natur-
schutz und Landschaftspflege ist aus 
Sicht des Regionalverbands aufgrund des 
Konzepts des regionalen Biotopverbunds 
nicht geboten. Die Anregung wird daher 
nicht berücksichtigt. Die Prüfung der na-
turschutzfachrechtlichen Wertigkeit, die 
Erfüllung diesbezüglicher gesetzlicher 
Vorgaben und ggf. die Sicherung der Flä-
chen ist Aufgabe nachgelagerter Pla-
nungsebenen. Ebenso ist es nach § 22 
Abs. 2 NatSchG Aufgabe der Städte und 
Gemeinden, den Biotopverbund zu be-
rücksichtigen und umzusetzen. 

Keine Berücksichtigung 

II.801, 
IV.0013 

3.2 "c) Gaishaus (Wolfegg) Gleichzeitig sind nicht alle 
Flächen des Landesweiten Biotopverbunds mit 
Grünzügen abgedeckt (Beispiel bei Gaishaus: siehe 
Karte)." 

Aufgrund der Struktur der Stellungnahme 
wird davon ausgegangen, dass in der An-
regung gemeint ist, das Gebiet bei Gais-
haus, Wolfegg, mit einem Vorranggebiet 
für besondere Freiraumfunktionen zu 
überlagern. Aus Sicht des Regionalver-
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bands ist die Festlegung von Vorrangge-
bieten für besondere Nutzungen im Frei-
raum im in der Anregung genannten Ge-
biet zur Sicherung des regionalen Bio-
topverbunds ausreichend. Eine weiterge-
hende Festlegung von Vorranggebieten 
für Naturschutz und Landschaftspflege ist 
aus Sicht des Regionalverbands aufgrund 
des Konzepts des regionalen Biotopver-
bunds nicht geboten. Die Anregung wird 
daher nicht berücksichtigt. Die Prüfung 
der naturschutzfachrechtlichen Wertigkeit, 
die Erfüllung diesbezüglicher gesetzlicher 
Vorgaben und ggf. die Sicherung der Flä-
chen ist Aufgabe nachgelagerter Pla-
nungsebenen. Es wird darauf hingewie-
sen, dass vor allem die Vorranggebiete 
für Naturschutz und Landschaftspflege 
sowie die Vorranggebiete für besondere 
Waldfunktionen der Sicherung des regio-
nalen Biotopverbunds dienen (s. PS 3.2 
und zugehörige Begründung Regionalplan 
Anhörungsentwurf 2020) und nicht Regio-
nale Grünzüge und Grünzäsuren. Daher 
ist es nicht geboten, alle Flächen des lan-
desweiten Biotopverbunds mit Regionalen 
Grünzügen abzudecken. 

II.801, 
IV.0013 

3.2.1 "a) FN-Raderach U.E. ist das Vorranggebiet für Na-
turschutz und Landschaftspflege zu klein im Ver-
gleich mit den vorhandenen Schutzgebieten, z.B. 
reicht das FFH-Gebiet bis westlich der Straße, das 
Vorranggebiet endet auf Höhe der Deponie an der 
Straße. Das Vorranggebiet sollte an die geschütz-
ten Biotope und Lebensräume angepasst werden." 

Die Sicherung des Regionalen Biotopver-
bunds erfolgt im Regionalplan Anhörungs-
entwurf 2020 durch Vorranggebiete für 
Naturschutz und Landschaftspflege sowie 
Vorranggebiete für besondere Waldfunkti-
onen. Es gibt keine Überlagerungen von 
Vorranggebieten für Naturschutz und 
Landschaftspflege mit Vorranggebieten 
für besondere Waldfunktionen. Ein Groß-
teil des in der Anregung genannten Ge-
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biets ist entweder mit einem Vorrangge-
biet für Naturschutz und Landschafts-
pflege oder mit einem Vorranggebiet für 
besondere Waldfunktionen überlagert. Die 
gesamte Fläche ist mit einem Regionalen 
Grünzug überlagert. Grundsätzlich ist an-
zumerken, dass die Bestandsfläche der 
Deponie Friedrichshafen-Raderach-Wei-
herberg bewusst nicht mit Vorranggebie-
ten für besondere Freiraumfunktionen 
überlagert wurde. Aus Sicht des Regional-
verbands ist die Schutzwürdigkeit des Ge-
biets durch die im Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020 bestehenden Festle-
gungen ausreichend berücksichtigt.  

II.801, 
IV.0013 

3.2 "Wir begrüßen, dass der Landesbiotopverbund 
rechtsverbindlich über Grünzüge und Vorrangge-
biete gesichert wird – ein Landschaftsrahmenplan 
hätte diesbezüglich ja keine Rechtsverbindlichkeit. 
Beim Biotopverbund feuchter Standorte ist die 
Übernahme ziemlich vollständig gelungen." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 

II.801, 
IV.0013 

3.2.1 "3.2.1 Vorranggebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege (Biotopverbund) Lob für weitgehende 
Übernahme Biotopverbund-Kernflächen feuchter 
Standorte in die regionale Freiraumstruktur. Damit 
ist die grüne Infrastruktur „Gewässer und Moore“ 
gut vor weiterer Überbauung und Zerschneidung 
gesichert." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 

II.804-1 3.2.1 "Auch kleine Gewässer haben einen größeren Ein-
zugsbereich als 10m Gewässerrand. Die dafür 
mehrheitlich vorgesehenen, sehr schmalen Vor-
ranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege 
sind bei Weitem unzureichend."  

Gemäß Umweltbericht zum Regionalplan 
sind im Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020 über die Vorranggebiete für Natur-
schutz und Landschaftspflege sowie die 
Vorranggebiete für besondere Waldfunkti-
onen 99,5% der prioritären Fließgewässer 

Keine Berücksichtigung 



   
    

373 
 

(nach der Wasserrahmenrichtlinie) inklu-
sive Randstreifen mit einer Breite von 
mind. 50 m planungsrechtlich gesichert. 
Diese Breite ist aus Sicht des Regional-
verbands für den Erhalt und die Sicherung 
der Durchgängigkeit des Fließgewässer-
Biotopverbunds ausreichend. In einigen 
Fällen, reichen die Vorranggebiete für be-
sondere Freiraumfunktionen über diesen 
50-m-Korridor hinaus, wenn es für die Si-
cherung des regionalen Biotopverbunds 
erforderlich ist. 

II.804-2 3.2.1 "In Kap. 3.2.1 wird bezüglich der „Vorranggebiete 
für Naturschutz und Landschaftspflege“ erläutert: 
„Bei Überlagerung der zum Schutz der Flachwas-
serzone getroffenen Festlegungen des Bodensee-
uferplans 1984 (Schutzzone I und II) mit Vorrangge-
bieten für Naturschutz und Landschaftspflege ha-
ben die Festlegungen der Vorranggebiete für Natur-
schutz und Landschaftspflege Vorrang vor den 
Festlegungen des Bodenseeuferplans.“ Wir fordern, 
dass die Bedeutung und Tragweite dieser Festle-
gung detailliert erläutert wird und somit im öffentli-
chen Beteiligungsverfahren diskutiert werden kann. 
Die Festlegung ist zu revidieren, wenn sie nachtei-
lige Auswirkungen für den Flachwasser- und Ufer-
schutz hat. Wenn der Regionalplan im Widerspruch 
zum Bodenseeuferplan steht, kann es zu Rechtsun-
sicherheiten kommen und zu nachteiligen Folgen 
für den beabsichtigten Schutz von Ufer- und Flach-
wasserzonen. Widersprüchliche Rechtsnormen sind 
zu vermeiden, da sie zu Rechtsunsicherheit, 
Rechtsstreitigkeiten und damit zu einer vermeidba-
ren Belastung des Rechtssystems führen." 

Aus Sicht des Regionalverbands besteht 
kein Konflikt zwischen den seeseitige 
Festlegungen des Bodenseeuferplans 
(Schutzzone I und II) und den seeseitigen 
Festlegungen von Vorranggebieten für 
Naturschutz und Landschaftspflege. Dies 
liegt daran, weil es sich bei diesen Flä-
chen durchweg um Kernräume und Kern-
flächen des regionalen Biotopverbunds 
handelt und die in PS 3.2.1 Z (3) Regio-
nalplan Anhörungsentwurf 2020 genann-
ten Ausnahmen dort nicht zulässig sind. 
Daher bestehen die Regelungen zu den 
Schutzzonen des Bodenseeufers gemäß 
Bodenseeuferplan 1984 weiterhin wie ge-
habt fort. 
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III.046 + 
III.047 

3.2.1 "Biotopverbundplanung: Gleiches gilt für die nun-
mehr deutlich in den Vordergrund gerückte Bio-
topverbundplanung: Aus Sicht der Landwirtschaft 
sollte die Aufwertung und Vernetzung bestehender 
Lebensräume unbedingt Vorrang vor der Anlage 
neuer Biotope haben. Zukünftig geht es nicht nur 
um die Berücksichtigung landwirtschaftlicher Be-
lange bei der Umsetzung naturschutzrechtlicher 
Eingriffsregelungen und forstrechtlichen Ausgleichs, 
sondern es geht darum, auch angesichts neuer An-
forderungen auf den Flächennutzungskonflikt zwi-
schen Landwirtschaft , Naturschutz und Siedlungs-
erfordernissen zu reagieren." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 

III.048 + 
III.049 

3.2.1 "Landwirtschaftliche Familienbetriebe sind auf expli-
ziten Schutz von Flächen mit günstigen Erzeu-
gungsbedingungen angewiesen, Schutz durch Pla-
nentwurf nicht gewährleistet; Kritik an Ausweisung 
von Vorranggebieten für Naturschutz und Land-
schaftspflege auf landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen, Gefahr der Verschiebung der Inanspruch-
nahme weg von der originär landwirtschaftlichen 
Produktion hin zu einer immer extensiveren Nut-
zung. Dabei ist uns sehr wohl bewusst, dass durch 
den Planentwurf landwirtschaftliche Bauvorhaben 
und die Bewirtschaftung im Grundsatz nicht beein-
trächtigt werden. Gerade in Bezug auf die Bewirt-
schaftung hat die jüngste Vergangenheit aber ge-
zeigt, dass seitens der Verwaltung und Natur-
schutzverbänden solche Ansätze gerne als Einfalls-
tor für weitergehende konkrete Einschränkungen 
genutzt werden. Wir fordern daher, dass landwirt-
schaftlich genutzte Flächen aus diesem Vorrangge-
biet herausgenommen werden. Hilfsweise fordern 
wir im Planentwurf ein ausdrückliches Bekenntnis 
dafür, dass durch die Ausweisung landwirtschaftli-
che Baumaßnahmen inklusive landwirtschaftsnahe 
Gewerbebetriebe nicht beeinträchtigt sind und vor 

Es wird auf Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. Zudem 
wurde die Begründung zum Regionalplan 
angepasst, um zu verdeutlichen, dass der 
Regionalplan in die Nutzung landwirt-
schaftlicher Flächen und zugehörige tech-
nische Einrichtungen nicht eingreift. Eine 
Rücknahme landwirtschaftlich genutzter 
Flächen aus den Vorranggebieten für Na-
turschutz und Landschaftspflege erfolgt 
nicht. 
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allem die landwirtschaftliche Bewirtschaftung nicht 
eingeschränkt wird. Dies muss vor allem auch im 
Hinblick auf die Neuanlage von Anlagen des Er-
werbsobstbaues, Hagelnetze, andere Schutzsys-
teme, Hopfengärten sowie Maßnahmen der Bewäs-
serung gelten." 

III.066 3.2.1 "Wir bitten um erneute Prüfung des regionalen Bio-
topverbunds-Planes in Bezug auf die Kernzone des 
Gebietes Hagnau-Friedrichshafen Seemoos, mit 
der Maßgabe, den Bodenseeuferabschnitt von Hag-
nau, mindestens jedoch Fischbach bis Friedrichs-
hafen-Seemoos aus der Kernzone des Biotopver-
bundes herauszunehmen und als Verbundraum" im 
regionalen Biotopverbundsystem festzulegen, oder 
-alternativ das Vorrangbiet für Naturschutz und 
Landschaftspflege zu differenzieren in Kernzonen" 
(z.B. um die Lipbachmündung) und Verbundraum 
(z.B. zwischen Fischbach und Seemoos) (...) Sollte 
das nicht möglich sein, bitten wir, auch in Kernge-
bieten in gewissem (geringem) Umfang Ausnahmen 
zuzulassen, was den Bau/ die Unterhaltung von 
Einrichtungen naturbezogener Erholungsnutzung 
mit untergeordneter baulicher Ausprägung betrifft, 
und den Text dementsprechend abzuändern." 

Durch die Ausweisung von Gebieten für 
besondere Nutzungen im Freiraum, zu 
denen Vorranggebiete für Naturschutz 
und Landschaftspflege gehören, erfüllt der 
Regionalverband Bodensee-Oberschwa-
ben den seit 2015 bestehenden landes-
weiten Auftrag, den Biotopverbund im 
Rahmen der Regionalpläne planungs-
rechtlich zu sichern (§22 Abs. 4 
NatSchG). Zudem besteht nach dem 
neuen Biodiversitätsstärkungsgesetz das 
Ziel, den Biotopverbund bis zum Jahr 
2030 auf mindestens 15% Offenland der 
Landesfläche auszubauen. Im Rahmen 
der Gesamtfortschreibung wurde zur Er-
füllung dieses Auftrags ein eigenständiger 
regionaler Biotopverbund entwickelt und 
mit dieser Grundlage wurden die Vorrang-
gebiete für Naturschutz und Landschafts-
pflege abgegrenzt. Der regionale Bio-
topverbund setzt sich aus Kernflächen 
und Kernräumen sowie Verbundräumen 
und Verbundachsen zusammen. Bei den 
Kernflächen und Kernräumen handelt es 
sich um Flächen, bei denen die Vermei-
dung konkurrierender Raumnutzungen 
zum Erreichen des Ziels der Sicherung 
und Entwicklung des regionalen Bio-
topverbunds elementar sind. Eine Heraus-
nahme der in der Anregung genannten 
Gebiete aus den Kernflächen des Regio-
nalen Biotopverbunds erfolgt daher nicht. 
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Die Festlegungen im Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020 gelten nur, wenn Ziele 
der Raumordnung betroffen sind. Ziele 
der Raumordnung sind nur unter be-
stimmten Voraussetzungen betroffen. Der 
Regionalplan widmet sich gemäß § 7 Abs. 
3 ROG ausschließlich der Zulässigkeit 
raumbedeutsamer Planungen, Maßnah-
men, Funktionen und Nutzungen (s. Er-
läuterungen zum Regionalplan, S. 2). Der 
Regionalplan entfaltet keine Steuerungs-
wirkung gegenüber nicht raumbedeutsa-
men baulichen Vorhaben. Auch in zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Regional-
plans sonstige ausgeübte rechtmäßige 
Nutzungen sowie bestehende öffentlich-
rechtlich begründete Rechte wird durch 
die Festlegungen nicht eingegriffen (Be-
standsschutz). Die Unterhaltung und Er-
neuerung von Einrichtungen der naturbe-
zogenen Erholungsnutzung wird durch 
Festlegungen des Regionalplans eben-
falls nicht berührt. Die Betroffenheit von 
Zielen der Raumordnung bei raumbedeut-
samen Neubauvorhaben oder Erweiterun-
gen ist im Einzelfall zu prüfen. Aus Sicht 
des Regionalverbands ist es weder erfor-
derlich noch zweckmäßig, die Plansätze 
entsprechend der Anregung zu ändern. 

IV.0001 3.2.2 "Es ist außerdem nicht ganz nachvollziehbar, wes-
halb das gesamte Waldgebiet südlich von Braunen-
weiler und Untereggatsweiler in Richtung Stein-
bronnen und Renhardsweiler als Vorranggebiet für 
besondere Waldfunktionen gern. PS 3.2.2 darge-
stellt ist. In dem Wald befinden sich insgesamt 3 
Windkraftenergieanlagen. Der Wald erfüllt deshalb 
und auch sonst nach meinem Kenntnisstand keine 

Das Gebiet ist als Vorranggebiet für be-
sondere Waldfunktionen festgelegt, weil 
es sich nach der Erholungswaldkartierung 
(FVA 2018) um Erholungswald Stufe II 
handelt sowie in Teilen um einen prioritä-
ren Waldvogellebensraum nach dem Gut-
achten zum regionalen Biotopverbund 
(Trautner 2017). Gemäß PS 3.2.0 und 
3.2.2 Regionalplan Anhörungsentwurf 
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herausragende Funktion, welche die Darstellung als 
Vorranggebiet rechtfertigte." 

2020 erfüllt das in der Anregung genannte 
Gebiet damit die Voraussetzungen für die 
Festlegung als Vorranggebiet für beson-
dere Waldfunktionen. 

IV.0009 3.2.2 "3.2.2 Vorranggebiete für besondere Waldfunktio-
nen (Biotopverbund / Erholung) Z (1) Gem. den in 
PS 3.2.0 genannten allgemeinen Grundsätzen und 
Zielen, insbesondere zur Vernetzung von Waldle-
bensräumen, zur Sicherung von Wildtierkorridoren 
und zur Erhaltung der Erholungsqualität des Wal-
des, sind im Regionalplan Vorranggebiete für be-
sondere Waldfunktionen festgelegt und in der 
Raumnutzungskarte dargestellt. Z (2) In den Vor-
ranggebieten für besondere Waldfunktionen hat die 
Erhaltung bzw. Entwicklung eines naturnahen 
Waldbestandes Vorrang vor anderen Nutzungsan-
sprüchen. Ausgeschlossen sind daher alle Vorha-
ben und Planungen, die dieser Zielsetzung entge-
genstehen. Darüber hinaus sind außerhalb der im 
Regionalplan für die Gewinnung oberflächennaher 
Rohstoffe festgelegten Gebiete Veränderungen der 
Geländeoberfläche durch Abgrabung oder Auf-
schüttung ausgeschlossen. Insgesamt gehört der 
gesamte Altdorfer Wald mit seiner besonderen 
Waldfunktion unter Schutz gestellt. Diese Waldfunk-
tion genießt dann unbedingt Vorrang vor anderen 
Nutzungsansprüchen. (...)Fortschreibung des Regi-
onalplans vom 23.10.2020, Seite 855 und folgende: 
3.2 Gebiete für besondere Nutzungen im Freiraum 
zu PS 3.2.2 
Vorranggebiete für besondere Waldfunktionen die-
nen der Sicherung eines möglichst kohärenten Ver-
bunds von Waldlebensräumen und der Sicherung 
der Wildtierkorridore des Generalwildwegeplans 
(GWWP}. Sie bilden den dritten im Regionalplan 
ausgewiesenen Verbundtypus (vgl. Begründung zu 
PS 3.2.1). Außer den im GWWP benannten Wild-
tierkorridoren steht allerdings für den Wald seitens 

Auf 97,6 % der Fläche des Altdorfer Wal-
des (81,9 qkm) werden Vorranggebiete 
zur Freiraumsicherung im Regionalplan 
Anhörungsentwurf 2020 festgelegt (Regi-
onale Grünzüge, Vorranggebiete für Na-
turschutz und Landschaftspflege, Vor-
ranggebiete für besondere Waldfunktio-
nen). Vorranggebiete für besondere Nut-
zungen im Freiraum (Vorranggebiete für 
Naturschutz und Landschaftspflege sowie 
Vorranggebiete für besondere Waldfunkti-
onen werden auf 96,3 % der Fläche des 
Altdorfer Waldes festgelegt. Die jeweils in 
Anspruch genommenen Flächen für einen 
geplanten Rohstoffabbau sind in der Grö-
ßenrelation überschaubar (ca. 35 ha von 
8200 ha entspricht ca. 0,4 % der Fläche 
des Altdorfer Waldes). In Summe wird le-
diglich an drei Stellen im Altdorfer Wald 
dem Rohstoffabbau auf kleineren Flächen 
der Vorrang eingeräumt. Die in Abbau be-
findlichen Flächen werden sich nur um ca. 
10 ha erhöhen und in der Summe ca. 
0,3% der Gesamtfläche des Waldes be-
tragen, da die Rekultivierung sukzessive 
nachfolgt. Aus Sicht des Regionalver-
bands wird der Funktion des Altdorfer 
Walds als CO2-Speicher und seine her-
ausragende Eigenart durch dieses Vorge-
hen ausreichend gewürdigt. s. Anlage 8 
zur Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) 
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des Landes kein Fachkonzept zur Verfügung, das 
dem Fachplan landesweiter Biotopverbund des Of-
fenlandes in etwa entsprechen würde. Im Rahmen 
des von Trautner und Förth erarbeiteten Fachgut-
achtens zum Regionalen Biotopverbund wurden da-
her Grundlagen erarbeitet, die der Abgrenzung die-
ses Verbundsystems zugrunde gelegt werden kön-
nen46. Sie wurden ergänzt durch Daten der Fach-
verwaltungen (u.a. Waldbiotope der Biotopkartie-
rungen, Waldrefugien) Vorranggebiete für beson-
dere Waldfunktionen werden aber nicht nur wegen 
ihrer Bedeutung für den Biotopverbund, sondern 
auch aus Gründen der Erholungsvorsorge ausge-
wiesen . Damit wird soweit möglich und für die regi-
onale Planungsebene sinnvoll das aktuelle Erho-
lungswaldkonzept der Forstverwaltung aus dem 
Jahre 2018 in den Regionalplan übernommen. Be-
rücksichtigt werden i.d.R. 
alle Erholungswaldstufen in geschlossenen Wald-
gebieten, die eine Mindestflächengröße von 0,5 ha 
und Mindestausdehnung von 40 m - 50 m besitzen. 
Der gesamte Altdorfer Wald mit seiner einmaligen 
geologischen Beschaffenheit ist als Vorranggebiet 
für besondere Waldfunktion anzusehen und sollte 
daher in seiner Gänze unversehrt erhalten bleiben. 
Seine Artenvielfalt von Flora und Fauna, seine in-
takten Wildtierkorridore, seine Filterfunktion als 
grüne Lunge Oberschwabens, sein wertvoller Trink-
wasserspeicher von einmalig bester Qualität gebie-
ten es uns, ihn für uns und unsere nachfolgenden 
Generationen dauerhaft und ohne Ausnahmen un-
ter Schutz zu stellen" 

IV.0016 3.2.2 "(4) Entlang der Wildtierkorridore, in den Siedlungs-
schwerpunkten sowie in den waldarmen Teilen der 
Region soll der Sicherung von Waldgebieten be-
sondere Bedeutung beigemessen werden. Dabei 
sollen die Belange der Erholung berücksichtigt wer-

Die Betroffenheit von Wildtierkorridoren 
bei den Vorranggebieten für den Abbau 
und die Sicherung oberflächennaher mi-
neralischer Rohstoffe wurde im Rahmen 
der vertieften Umweltprüfung unter dem 
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den. Meine Einwendungen: Im Generalwildwege-
plan der FVA Baden-Württemberg 2010 sind die 
Wildtierkorridore von internationaler, nationaler und 
landesweiter Bedeutung ersichtlich. Durch den Alt-
dorfer Wald zieht sich in der gesamten Nord-Süd-
Achse ein Hauptwildtierkorridor - nicht nur von lan-
desweiter Bedeutung - sondern von nationaler Be-
deutung! Außerdem ist ein Knotenpunkt des natio-
nalen und landesweiten Wildkorridors im Altdorfer 
Wald. Wie sichern Sie die von Ihnen erwähnten Flä-
chen der Waldgebiete? Meine Begründung: Die 
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) 
führt aus: https://www.fva-bw.de/daten-und-
tools/geodaten/generalwildwegeplan-baden-wuert-
temberg ). 
Zitat: Die Umsetzung des GWP bedarf einer lang-
fristigen Sicherung der benötigten Flächen vor wei-
terer Fragmentierung oder Flächenverlust wozu 
eine Berücksichtigung des GWP vor allem in der 
Verkehrsplanung, der Regionalplanung und in 
nachgeordneten Planungen wie der Eingriffspla-
nung erforderlich ist....Bitte sichern und schützen 
Sie die Waldgebiete langfristig vor Flächenverlust 
zum Erhalt bzw. der Förderung der Biodiversität. 
Die biologische Vielfalt, ist das vielleicht wichtigste 
Gut unseres Planeten. "  

Schutzgut „Tiere, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt“ geprüft. Eine Gefährdung 
der Funktion der Wildtierkorridore kann 
ausgeschlossen werden. Die Wildtierkorri-
dore liegen jeweils in einer Entfernung > 
500 m zu den geplanten Abbaustandor-
ten. Die Wildtierkorridore selbst sind im 
Generalwildwegeplan i.d.R. mit einer 
Breite von 1000 m festgelegt. Es steht so-
mit genügend Raum für Wanderungsbe-
wegungen diverser Arten im Altdorfer 
Wald zur Verfügung. Die Belange der Er-
holung sind aus Sicht des Regionalver-
bands im Regionalplan ausreichend auf-
gearbeitet worden. Aus Sicht des Regio-
nalverbands wird die (Nah-)erholungs-
funktion des Altdorfer Waldes trotz der ge-
planten Vorranggebiete für den Abbau 
und die Sicherung oberflächennaher mi-
neralischer Rohstoffe weitestgehend bei-
behalten. Die jeweils in Anspruch genom-
menen Flächen für einen geplanten Roh-
stoffabbau sind in der Größenrelation 
überschaubar (ca. 35 ha von 8200 ha ent-
spricht ca. 0,4 % der Fläche des Altdorfer 
Waldes). In Summe wird lediglich an drei 
Stellen dem Rohstoffabbau auf kleineren 
Flächen der Vorrang eingeräumt. Die in 
Abbau befindlichen Flächen werden sich 
nur um ca. 10 ha erhöhen und in der 
Summe ca. 0,3% der Gesamtfläche des 
Waldes betragen, da die Rekultivierung 
sukzessive nachfolgt. Im nachfolgenden 
Genehmigungsverfahre wird dem Belang 
der Naherholung weiter Beachtung beige-
messen werden. In der neueren Kartie-
rung der FVA wird das Gebiet in Teilberei-
chen als Erholungswald Stufe II klassifi-
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ziert. Die Naherholungsfunktion der Land-
schaft wird zwar teilräumlich gemindert, 
es verbleiben jedoch aus Sicht des Regio-
nalverbands ausreichend große weitge-
hend ungestörte Flächen. s. Anlage 8 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) 

IV.0017_1 3.2.1 "Zur Erstellung einer Freiflächen-Photovoltaikan-
lage wird angeregt, das Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege vom Flurstück 5163 
zu streichen. Diese Ausnahmen erachten wir für 
den Fortbestand unseres Betriebes zur Existenzsi-
cherung notwendig, da in Zukunft einige Betriebs-
flächen in der Bewirtschaftung an Wertschöpfung 
verlieren werden und dies durch eine Kompensa-
tion verschiedener Bereiche aufgefangen werden 
muss. Dies gilt für andere Betriebe im Plangebiet 
gleichermaßen und sollte in der Abwägung berück-
sichtigt werden." 

Das Vorranggebiet für Naturschutz und 
Landschaftspflege auf der in der Anre-
gung genannten Fläche ist aus folgenden 
Gründen erforderlich: Nähe zur Argenaue, 
Sicherung des regionalen Biotopverbunds 
feuchter Standorte. Aus Sicht des Regio-
nalverbands sind Freiflächen-Solarener-
gieanlagen mit dem Ziel der Sicherung 
und Entwicklung des regionalen Bio-
topverbunds nicht vereinbar (s. PS 3.2.0, 
3.2.1 Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020 und zugehörige Begründung). Eine 
Rücknahme erfolgt daher nicht. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0023 3.2 "Wir beantragen insoweit insbesondere in Ziffer 3.2. 
Absatz 1 wie folgt zu ergänzen (grüne Anmerkung) 
(…) zur Sicherung von Generalwildwegen und Wild-
tierkorridoren zu Lande, zu Wasser und in der Luft 
sowie die ergänzend dazu weiteren, geeigneten 
Teile der Natur und Landschaft und zur Erhaltung 
der Erholungsqualität (...)" 

Aus Sicht des Regionalverbands ist die 
vorgeschlagene Änderung in PS 3.2.2 Z 
(1) nicht erforderlich, da durch die beste-
hende Formulierung die in der Anregung 
formulierten Schutzzwecke ebenso er-
reicht werden können. Gemäß PS 3.2 Re-
gionalplan Anhörungsentwurf 2020 sind 
die Wildtierkorridore gemäß Generalwild-
wegeplan bei der Festlegung der Vorrang-
gebiete für besondere Waldfunktionen be-
rücksichtigt. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0034 3.2.1 "Ich bewirtschafte einen landwirtschaftlichen Be-
trieb mit Sonderkulturen in XXX Die meisten unse-

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 und 7 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 

Keine Berücksichtigung 
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rer Flächen befinden sich entlang der Argen. Ich er-
hebe dringende Einwände gegen die Ausweisung 
von Vorranggebieten für Naturschutz und Land-
schaftspflege auf von mir bewirtschafteten Flächen. 
Unter Plansatz 3.2.1 (2) des Texteilentwurfes zum 
Regionalplan ist vorgesehen, dass auf diesen Flä-
chen die Belange des Arten- und Biotopschutzes 
Vorrang vor konkurrierenden Raumnutzungen ha-
ben. Diese Flächen sind gemäß der digitalen Flurbi-
lanz (siehe Regionalplan Bodensee-Oberschwa-
ben; Karte Gebiete mit den besten landwirtschaftli-
chen Standorten gern. Plansatz 3.1_0 (2) und Plan-
satz 3.1.1(4); Seite B 47 ff) Gebiete mit den besten 
Standorten für die Landwirtschaft. Im Regionalplan-
entwurf wurden hierbei die Flächen, für das Argen-
tal (Gemarkung Langnau), folgendermaßen darge-
stellt.- Gebiete mit sehr guten landwirtschaftlichen 
Standorten (Vorrangflur 1 nach der digitalen Flä-
chenbilanz)- Gebiete mit guten landwirtschaftlichen 
Standorten (Vorrangflur II) und einem hohen Son-
derkulturanteil Diese Böden weisen überwiegend 
eine geringe Hangneigung auf, darüber hinaus sind 
diese Flächen auch wegen ihrer ökonomischen 
Standortgunst für den ökonomischen Landbau 
wichtig und deshalb der landwirtschaftlichen Nut-
zung unbedingt vorzubehalten. Diese Argumenta-
tion wird auch durch den Landesentwicklungsplan 
von 2002 unterstützt. Unter Plansatz 5.3.2 wird aus-
geführt, dass für eine landwirtschaftliche Nutzung 
gut geeignete Böden und Stand orte, die eine öko-
nomisch und ökologisch effiziente Produktion er-
möglichen, als zentrale Produktionsgrundlage ge-
schont werden sollen. Diese Standorte dürfen nur in 
unabweisbaren notwendigen Um fang für andere 
Nutzungen vorgesehen werden. Auch muss der Er-
halt der landwirtschaftlichen Flächen bei einer evtl. 
Abwägung gegenüber entgegenstehenden Nutzun-
gen und den daraus resultierenden Einschränkun-
gen für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung eine 

Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 
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besondere Gewichtung (eben dieser landwirtschaft-
lich genutzten Flächen) erfolgen, sowohl im Vor-
ranggebiet für regionale Grünzüge und Grünzäsu-
ren als auch in anderen Vorranggebieten. Des Wei-
teren ist es fraglich, weshalb eine Umbenennung 
Schutzbedürftige Bereiche für Naturschutz und 
Landschaftspflege (Regionalplan 1996 Plansatz 
3.3.2) zu einem Vorranggebiet für Naturschutz und 
Landschaftspflege (Fortschreibung des Regional-
plans 2020 Plansatz 3.2.1) erfolgt ist. Die jüngste 
Entwicklung hat gezeigt, dass auch im Nachhinein 
ohne Probleme Einschränkungen der Bewirtschaf-
tung (z.B. Insektenschutzpaket, Eckpunktepro-
gramm "ProBiene") vorgenommen werden können, 
auch wenn dies ursprünglich nicht so vorgesehen 
war. Ich fordere Sie daher auf, von der geplanten 
Ausweisung von Vorranggebieten für Naturschutz 
und Landschaftspflege abzusehen." 

IV.0037 

  

3.2.1 "Ich bewirtschafte einen landwirtschaftlichen Be-
trieb in. XXX Ich erhebe dringende Einwände ge-
gen die Ausweisung von Vorrangflächen für Natur-
schutz und Landschaftspflege auf von mir bewirt-
schafteten landwirtschaftlichen Flächen. Unter 3.2.1 
2) des Textteilentwurfes zum Regionalplan ist vor-
gesehen, dass auf diesen Flächen Belange des Ar-
ten- und Biotopschutzes Vorrang vor konkurrieren-
den Raumnutzungen. Dass ein solcher Vorrang auf 
bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen ausge-
sprochen werden soll ist schlicht nicht hinnehmbar. 
Ich befürchte, dass ich dadurch zukünftig in der 
landwirtschaftlichen Nutzung der Flurstücke bzw. in 
der betrieblichen Entwicklung meines landwirt-
schaftlichen Betriebes eingeschränkt bin. Zwar 
sieht der Plan vor, dass privilegierte landwirtschaftli-
che Bauvorhaben ausnahmsweise möglich sein sol-
len, zukünftig werden solche Bauvorhaben durch 
die Ausweisung künftig teils massiv erschwert bzw. 
vereitelt. Darüber hinaus werden Gewerbebetriebe, 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 und 7 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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die typischerweise im Zusammenhang mit einem 
landwirtschaftlichen Betriebsteil errichtet werden 
von der Ausnahme nicht umfasst. Darüber hinaus 
muss für mich gewährleistet sein, dass auch zu-
künftig z.B. Hagelnetze bzw. Bewässerungsanlagen 
gebaut bzw. betrieben werden dürfen. Eine Klarstel-
lung bzw. Garantie, dass durch die geplante Aus-
weisung die Bewirtschaftung der Flächen nicht ein-
geschränkt wird fehlt völlig. Die jüngste Entwicklung 
in Sachen Insektenschutzpaket hat gezeigt, dass 
auch im Nachhinein ohne Probleme Einschränkun-
gen der Bewirtschaftung (z.B. Pflanzenschutz) vor-
genommen werden können, auch wenn dies ur-
sprünglich nicht so vorgesehen war. Ich fordere Sie 
daher auf, von der geplanten Ausweisung von Vor-
rangflächen für Naturschutz und Landschaftspflege 
abzusehen." 

IV.0049 3.2.1 "Am östlichen Ufer des Lengenweiler Sees befindet 
sich unmittelbar neben der Badestelle mit Sanitär-
gebäude und dem Kinderspielplatz mit Kiosk der 
Gemeinde Wilhelmsdorf XXX. Dieses soll noch die-
ses Jahr XXX. XXX. Daher sollte dieser Bereich au-
ßerhalb des Vorranggebiets liegen." 

 

Die Anregung zur Rücknahme des Vor-
ranggebiets für Naturschutz und Land-
schaftspflege (Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege) beim Len-
genweiler See wird nicht berücksichtigt 
aus folgenden Gründen: Sicherung des 
regionalen Biotopverbundsystems (Ver-
bindungsachse, wichtige Barrierewirkung 
für den regionalen Biotopverbund), festge-
setztes Landschaftsschutzgebiet, Boden-
schutz (Niedermoor). Es wird darauf hin-
gewiesen, dass der Regionalplan sich nur 
raumbedeutsamen Planungen, Vorhaben 
und Nutzungen widmet (s. Erläuterungen 
zum Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020) und dass Bestandsschutz besteht 
(s. Begründung zum Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020). 

Keine Berücksichtigung 
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IV.0057 3.2.1 "Ich bewirtschafte einen landwirtschaftlichen Be-
trieb in der Gemeinde Langenargen. Ich erhebe 
dringende Einwände gegen die Ausweisung von 
Vorrangflächen für Naturschutz und Landschafts-
pflege auf von mir bewirtschafteten landwirtschaftli-
chen Flächen. Unter 3.2.1 2) des Textteilentwurfes 
zum Regionalplan ist vorgesehen, dass auf diesen 
Flächen Belange des Arten- und Biotopschutzes 
Vorrang vor konkurrierenden Raumnutzungen. 
Dass ein solcher Vorrang auf bisher landwirtschaft-
lich genutzten Flächen ausgesprochen werden soll 
ist schlicht nicht hinnehmbar. Ich befürchte, dass 
ich dadurch zukünftig in der landwirtschaftlichen 
Nutzung der Flurstücke bzw. in der betrieblichen 
Entwicklung meines landwirtschaftlichen Betriebes 
eingeschränkt bin. Zwar sieht der Plan vor, dass 
privilegierte landwirtschaftliche Bauvorhaben aus-
nahmsweise möglich sein sollen, zukünftig werden 
solche Bauvorhaben durch die Ausweisung künftig 
teils massiv erschwert bzw. vereitelt. Darüber hin-
aus werden Gewerbebetriebe, die typischerweise 
im Zusammenhang mit einem landwirtschaftlichen 
Betriebsteilerrichtet werden von der  Ausnahme 
nicht umfasst. Darüber hinaus muss · für mich ge-
währleistet sein, dass auch zukünftig z. B. Hagel-
netze bzw. Bewässerungsanlagen gebaut bzw. be-
trieben werden dürfen. Eine Klarstellung bzw. Ga-
rantie, dass durch die geplante Ausweisung die Be-
wirtschaftung der Flächen nicht eingeschränkt wird 
fehlt völlig. Die jüngste Entwicklung in Sachen In-
sektenschutzpaket hat gezeigt, dass auch im Nach-
hinein ohne Probleme Einschränkungen der Bewirt-
schaftung (z.B. Pflanzenschutz) vorgenommen wer-
den können, auch wenn dies ursprünglich nicht so 
vorgesehen war. Ich fordere Sie daher auf, von der 
geplanten Ausweisung von Vorrangflächen für Na-
turschutz und Landschaftspflege abzusehen." 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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IV.0058 3.2.1 "Ich bewirtschafte einen landwirtschaftlichen Be-
trieb in XXX  
Ich erhebe dringende Einwände gegen die Auswei-
sung von Vorrangflächen für Naturschutz und Land-
schaftspflege auf von mir bewirtschafteten landwirt-
schaftlichen Flächen. Unter 3.2.1 2) des Textteilent-
wurfes zum Regionalplan ist vorgesehen, dass auf 
diesen Flächen Belange des Arten- und Bio-
topschutzes Vorrang vor konkurrierenden Raumnut-
zungen. Dass ein solcher Vorrang auf bisher land-
wirtschaftlich genutzten Flächen ausgesprochen 
werden soll ist schlicht nicht hinnehmbar. Ich be-
fürchte, dass ich dadurch zukünftig in der landwirt-
schaftlichen Nutzung der Flurstücke bzw. in der be-
trieblichen Entwicklung meines landwirtschaftlichen 
Betriebes eingeschränkt bin. Zwar sieht der Plan 
vor, dass privilegierte landwirtschaftliche Bauvorha-
ben ausnahmsweise möglich sein sollen, zukünftig 
werden solche Bauvorhaben durch die Ausweisung 
künftig teils massiv erschwert bzw. vereitelt. Dar-
über hinaus werden Gewerbebetriebe, die typi-
scherweise im Zusammenhang mit einem landwirt-
schaftlichen Betriebsteil errichtet werden von der 
Ausnahme nicht umfasst. Darüber hinaus muss für 
mich gewährleistet sein, dass auch zukünftig z.B. 
Hagelnetze bzw. Bewässerungsanlagen gebaut 
bzw. betrieben werden dürfen. Eine Klarstellung 
bzw. Garantie, dass durch die geplante Ausweisung 
die Bewirtschaftung der Flächen nicht einge-
schränkt wird fehlt völlig. Die jüngste Entwicklung in 
Sachen Insektenschutzpaket hat gezeigt, dass 
auch im Nachhinein ohne Probleme Einschränkun-
gen der Bewirtschaftung (z.B. Pflanzenschutz) vor-
genommen werden können, auch wenn dies ur-
sprünglich nicht so vorgesehen war. Ich fordere Sie 
daher auf, von der geplanten Ausweisung von Vor-
rangflächen für Naturschutz und Landschaftspflege 
abzusehen." 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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IV.0064 3.2.1 "Hiermit erhebe ich Einspruch gegen die Fortschrei-
bung des Regionalplans, vorranggebiete für Natur-
schutz und Landschaftspflege. Durch die Auswei-
sung dieser zusätzlichen Vorranggebiete auf mei-
nen landwirtschaftlichen Grundstücken wird mein 
Betrieb auf verschiedenen Flächen beeinträchtigt. 
Mein Betrieb hat sowohl landwirtschaftliche Flächen 
in der Gemarkung Kressbronn, und in Langenar-
gen/XXX viele der Argen entlang. Eine zukünftige 
Einschränkung und Wertminderung meiner Grund-
stücke ist jetzt und in Zukunft immer entschädi-
gungspflichtig. Aufgrund des vorgelegten Karten-
materials ist es mir nicht möglich einen konkreten 
Einspruch einzulegen." 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0070 3.2.1 "Im Plansatz 3.2.0 Nr. 4 wird als Grundsatz defi-
niert, dass entlang der Wildtierkorridore der Siche-
rung von Waldgebieten besondere Bedeutung bei-
gemessen werden soll. Belange der Erholung sol-
len jedoch berücksichtigt werden. Die ausgewiese-
nen Wildtierkorridore ermöglichen der heimischen 
Flora und Fauna sich als Individuum oder in einer 
Generationenfolge auszubreiten, wieder anzusie-
deln oder an veränderte Lebensräume durch den 
Klimawandel sich anzupassen {siehe Forstliche 
Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württem-
berg Generalwildwegeplan). Für eine langfristige Si-
cherung und Entwicklung der Biodiversität dürfen 
Belange der Erholung nicht mitberücksichtigt wer-
den. Entlang von Wildtierkorridoren muss die heimi-
sche Flora und Fauna Vorrang haben." 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 
Aus Sicht des Regionalverbands steht die 
Sicherung der Belange der Walderholung 
durch die Vorranggebiete für besondere 
Waldfunktionen gemäß PS 3.2.2 Regio-
nalplan Anhörungsentwurf 2020 in keinem 
Widerspruch zur Sicherung des regiona-
len Biotopverbunds inkl. der Wildtierkorri-
dore. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0070 3.2.1  In der Raumnutzungskarte Süd ist ersichtlich, dass 
vor allem entlang von Gewässern {Argen, Schus-
sen, Schwarzach etc.) über das Vorranggebiet für 
Regionale Grünzüge und Grünzäsuren, der Vorrang 
für Naturschutz und Landschaftspflege gelegt 

Es wird auf Anlage 2 und 7 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. Die Auf-
nahme des in der Anregung geforderten 
Ziels in den Regionalplan ist daher aus 

Keine Berücksichtigung 
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wurde. Die angrenzenden und darüber hinaus be-
wirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen werden 
ebenfalls als Vorranggebiet für Naturschutz und 
Landschaftspflege ausgewiesen. Nach der Wirt-
schaftsfunktionenkarte der LEL {Herausgeber Mi-
nisterium für ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz) gehören die landwirtschaftlichen Flächen 
der Vorrangflur I und II an. Darunter fallen überwie-
gend landbauwürdige Flächen {gute bis sehr gute 
Böden) mit geringer Hangneigung und auch Flä-
chen die wegen der ökonomischer Standortgunst 
für den ökonomischen Landbau wichtig und des-
halb der landwirtschaftlichen Nutzung unbedingt 
vorzubehalten sind. Diese Argumentation wird auch 
durch den Landesentwicklungsplan von 2002 unter-
stützt. Unter dem Plansatz 5.3.2 wird ausgeführt, 
dass für eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung 
gut geeignete Böden und Standorte, die eine öko-
nomische und ökologische effiziente Produktion er-
möglichen, als zentrale Produktionsgrundlage ge-
schont werden sollen. Diese Standorte dürfen nur in 
unabweisbar notwendigem Umfang für andere Nut-
zungen vorgesehen werden. Im Textteil des Regio-
nalplans fehlt die Begründung, weshalb über land-
wirtschaftliche Flächen, entlang von Gewässern, 
der Vorrangflur I und II ein Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege gelegt wurde und 
weshalb der Schutzbedürftige Bereich für Landwirt-
schaft (siehe Regionalplan 1996) herausgenommen 
wurde. Wir bitten darum, dass über keine landwirt-
schaftlichen Flächen der Vorrangflur I und II ein 
Vorranggebiet für Naturschutz und Landschafts-
pflege gelegt wird. Im Plansatz 3.2.1 Nr. 3 steht 
zwar geschrieben, dass standortgebundene bauli-
che Anlagen der Land- und Forstwirtschaft aus-
nahmsweise zulässig sind, jedoch können durch 
den Plansatz 3.2.1 Nr. 2 land- und forstwirtschaftli-
che Vorhaben ausgeschlossen werden. Des Weite-

Sicht des Regionalverbands nicht erfor-
derlich. 



   
    

388 
 

ren muss in Vorranggebiete für Regionale Grün-
züge und Grünzäsuren, im Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege sowie in allen ande-
ren Vorranggebieten folgende Anmerkung mit auf-
genommen werden: „Dem Erhalt der landwirtschaft-
lichen Flächen kommt bei der Abwägung gegen-
über entgegenstehenden Nutzungen und den dar-
aus resultierenden Einschränkungen für die land-
wirtschaftlichen Bewirtschaftung eine besondere 
Gewichtung zu." Diese Anmerkung muss auch als 
Ziel definiert werden." 

IV.0070 3.2.2 "Wir begrüßen es, dass Vorranggebiete für beson-
dere Waldfunktionen (Biotopverbund/Erholung) 
ausgewiesen werden. Im Plansatz 3.2.2 Nr. 3 sollen 
aber Windenergieanlagen zulässig sein. Dies wird 
sich negativ auf den Artenschutz sowie auf das 
sensible Ökosystem Wald auswirken. Wir bitten um 
Streichung der Windenergieanlagen, als zulässiges 
Vorhaben." 

Gemäß PS 3.2.2 Z (3) Regionalplan An-
hörungsentwurf 2020 ist eine Waldum-
wandlung zum Zwecke der Errichtung ei-
ner Windenergieanlage in Vorranggebie-
ten für besondere Waldfunktionen nur 
dann zulässig, wenn keine Kernflächen 
und Kernräume des Regionalen Bio-
topverbunds in Anspruch genommen wer-
den, die Zweckbestimmung der Vorrang-
gebiete nicht gefährdet ist und keine wei-
teren Festlegungen des Regionalplans 
entgegen stehen. Die Schutzzwecke der 
Vorranggebiete für besondere Waldfunkti-
onen sind definiert in PS 3.2.2 Z (1) und 
PS 3.2.0 des Regionalplans Anhörungs-
entwurf 2020. Die Ausnahmeregelung ge-
mäß § 6 Abs. 1 ROG ist damit an Voraus-
setzungen geknüpft, die eine Errichtung 
von Windenergieanlagen nur in Ausnah-
mefällen ermöglicht - nämlich dann, wenn 
die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Es 
wird darauf hingewiesen, dass Vorrangge-
biete für besondere Waldfunktionen im 
Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 re-
lativ großflächig ausgewiesen werden. 
Dabei kann es in Teilbereichen der Vor-

Keine Berücksichtigung 
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ranggebiete für besondere Waldfunktio-
nen sein, dass die Errichtung von Wind-
energieanlagen mit dem Schutzzweck der 
Vorranggebiete vereinbar ist. Zudem wird 
darauf hingewiesen, dass der Regional-
planung der Windenergienutzung sub-
stanziell Raum einräumen muss (s. Wind-
energieerlass BW). Aus Sicht des Regio-
nalverbands ist die Ausnahmeregelung 
daher notwendig, gerechtfertigt und steht 
in keinem Widerspruch zur Festlegung 
von Vorranggebieten für besondere Wald-
funktionen. 

IV.0072 3.2.1 "bei der Einsichtnahme der Fortschreibung des Re-
gionalplans (Entwurf zur 2. Anhörung) mussten wir 
leider feststellen, dass auch größere Teile der Flä-
chen unseres konventionell bewirtschafteten Obst-
baubetriebes im Gemeindegebiet Langenar-
gen/Oberdorf als Vorrangfläche für Naturschutz und 
Landschaftspflege ausgewiesen werden. Ausschnitt 
aus dem Regionalplan - 3.2.1 Vorranggebiete für 
Naturschutz und Landschaftspflege (Biotopver-
bund): (2) In den Vorranggebieten für Naturschutz 
und Landschaftspflege haben die Belange des Ar-
ten- und Biotopschutzes sowie des Biotopverbun-
des Vorrang vor konkurrierenden Raumnutzungen. 
Ausgeschlossen sind daher a e Vorhaben und Pla-
nungen, die zu erheblichen Beeinträchtigungen der 
Lebensbedingungen naturschutzfachlich bedeutsa-
mer Arten, der Qualität ihrer Lebensräume und der 
Funktionalität des Biotopverbunds führen können. 
Vorranggebiete für Naturschutz und Landschafts-
pflege sind von Bebauung freizuhalten. Darüber 
hinaus sind außerhalb der im Regionalplan für die 
Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe festgeleg-
ten Gebiete Veränderungen der Geländeoberfläche 
durch Abgrabung oder Aufschüttung ausgeschlos-

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen.  

Keine Berücksichtigung 
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sen. Die in diesem und weiteren Absätzen des Re-
gionalplans formulierten Punkte, benachteiligt uns 
in naher Zukunft erheblich in einer Zukunfts- und 
Konkurrenzfähigen Bewirtschaftung der landwirt-
schaftlichen Flächen unseres Familienbetriebs nach 
guter fachlicher Praxis. Wir befürchten vor allem 
Benachteiligungen in folgenden Maßnahmen: - Zu-
kunftsfähige Weiterentwicklung unseres Familien-
betriebs - Planung und Erstellung von Anlagen mit 
Schutzsystemen, Bewässerungen, etc. - Durchfüh-
rung von Pflanzenschutz nach guter fachlicher Pra-
xis - Kleinerer Baumaßnahmen wie Feldhütten und 
Ladeplätzen - Errichtung von neuen Pumpstationen 
und evtl. Brunnenbau - Umnutzungsplanung für z.B. 
zukunftsfähigeren Kulturen Auch uns liegen unsere 
landwirtschaftlichen Flächen und der Schutz der 
Natur sehr am Herzen. Seit vielen Jahren legen wir 
großen Wert auf eine Umwelt-, Boden-, und Nütz-
lingsschützende Produktion von Nahrungsmitteln 
zum Erhalt der Umwelt und Natur, auch für unsere 
nachfolgenden Generationen. Für Perspektiven in 
der Zukunft auch für regionale Lebensmittelprodu-
zenten und die Gewährleistung einer gewissen 
Planbarkeit fordern wir Sie daher auf, die Vorrang-
gebiete für Naturschutz und Landschaftspflege drin-
gend zu überdenken und anzupassen." 

IV.0074 3.2.1 "Der unter Ziff. 3.2.1 Abs. 2 des textlichen Teils der 
Fortschreibung des Regionalplans vorgesehene 
Ausschluss aller Vorhaben und Planungen unter 
den dort genannten Voraussetzungen verstößt be-
reits gegen § 11 Abs. 7 Landesplanungsgesetz Ba-
den-Württemberg (LplG) sowie § 7 Abs. 3 ROG. 
Gern. § 11 Abs. 7 S. 3 LplG sind Vorranggebiete für 
bestimmte, raumbedeutsame Funktionen oder Nut-
zungen vorgesehen und andere raumbedeutsame 
Nutzungen ausgeschlossen, soweit sie mit den vor-
rangigen Funktionen oder Nutzungen oder Zielen 
der Raumordnung nicht vereinbar sind. D.h. die 

Der Regionalplan widmet sich gemäß den 
in der Anregung genannten Gesetzes-
grundlagen ausschließlich der Beurteilung 
der Zulässigkeit raumbedeutsamer Pla-
nungen, Maßnahmen, Funktionen und 
Nutzungen. Dies gilt für alle Plansätze 
des Regionalplans Anhörungsentwurfs 
2020, auch für den PS 3.2.1. Aus Sicht 
des Regionalverbands ist es nicht erfor-
derlich, dies in den Plansatz 3.2.1 als For-
mulierung aufzunehmen.  

Kenntnisnahme 
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nach § 11 Abs. 7 LplG vorgesehenen Vorrangge-
biete entfalten Wirkung nur für und gegen raumbe-
deutsame Vorhaben. Ziff. 3.2.1 Abs. 2 macht diese 
Einschränkung hingegen nicht, sondern sieht die 
Einschränkung für alle entsprechenden Vorhaben 
und Pläne vor. Auch gern. § 7 Abs. 3 ROG können 
entsprechende Festlegungen nur für raumbedeut-
same Funktionen oder Nutzungen vorgesehen wer-
den, sodass auch ein Verstoß gegen § 7 Abs. 3 
ROG vorliegt. Zwar wird in den „Erläuterungen" des 
textlichen Teils des Entwurfs der Fortschreibung 
des Regionalplans erklärt, der Regionalplan widme 
sich gern. § 7 Abs. 3 ROG ausschließlich der Zuläs-
sigkeit raumbedeutsamer Planungen, Maßnahmen, 
Funktionen und Nutzungen, jedoch geht dies aus 
den unter Ziff. 3.2.1 vorgesehenen Regelungen 
nicht hervor, sodass hinsichtlich der Wirksamkeit 
dieser Beschränkung auf raumbedeutsame Vorha-
ben erhebliche Bedenken bestehen." 

IV.0074 3.2.1 "Darüber hinaus ist auch die für den Bereich der 
Grundstücke unserer Mandantin vorgesehene Fest-
legung von Vorranggebieten für Naturschutz und 
Landschaftspflege jedenfalls über den Flussbereich 
hinaus nicht nachvollziehbar. Insbesondere wird der 
tatsächliche Bestand für diesen Bereich nicht hinrei-
chend berücksichtigt. Insofern liegt jedenfalls ein 
Verstoß gegen § 7 Abs. 2 S. 1 ROG vor, da die Be-
lange unserer Mandantin nicht berücksichtigt wur-
den. Es ist bereits aus den Entwürfen nicht ersicht-
lich, ob der Bestand für diesen Bereich überhaupt 
erfasst wurde. Soweit er erfasst sein sollte, werden 
die privaten Belange unserer Mandantin nicht, je-
denfalls nicht hinreichend berücksichtigt." 

Eine Überlagerung von Vorranggebieten 
für Naturschutz und Landschaftspflege mit 
bestehenden baulichen Anlagen, z.B. 
Camping- und Wohnmobilstellplätzen, ist 
dann möglich, wenn das entsprechende 
Gebiet einen Freiraumcharakter aufweist. 
Dies ist bei dem in der Anregung genann-
ten Camping- und Wohnmobilstellplatz 
der Fall. Durch die Festlegung von Gebie-
ten für besondere Nutzungen im Frei-
raum, zu denen Vorranggebiete für Natur-
schutz und Landschaftspflege gehören, 
erfüllt der Regionalverband Bodensee-
Oberschwaben den seit 2015 bestehen-
den landesweiten Auftrag, den Biotopver-
bund im Rahmen der Regionalpläne pla-
nungsrechtlich zu sichern (§22 Abs. 4 
NatSchG). Zudem besteht nach dem 
neuen Biodiversitätsstärkungsgesetz das 

Kenntnisnahme 
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Ziel, den Biotopverbund bis zum Jahr 
2030 auf mindestens 15% Offenland der 
Landesfläche auszubauen. Dieses Ziel 
von 15% gilt für ganz Baden-Württem-
berg. Aufgrund der hohen Bedeutung ein-
zelner Landschaftsräume für den Bio-
topverbund kann in einzelnen Gemeinden 
der Anteil der durch Vorranggebiete für 
Naturschutz und Landschaftspflege über-
lagerten Flächen auch über 15% der Ge-
meindefläche liegen. Der Regionalver-
band Bodensee-Oberschwaben setzt als 
erster Regionalverband Baden-Württem-
bergs einen Regionalen Biotopverbund im 
Regionalplan rechtsverbindlich um. Die 
Vorranggebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege sind das rechtsverbindliche 
Instrument für die Sicherung des Regio-
nalen Biotopverbunds im Offenland. Die 
Vorranggebiete für besondere Waldfunkti-
onen sind das rechtsverbindliche Instru-
ment zur Sicherung des Regionalen Bio-
topverbunds im Wald. Im Rahmen der 
Gesamtfortschreibung wurde zur Erfüllung 
dieses Auftrags ein eigenständiger regio-
naler Biotopverbund entwickelt und mit 
dieser Grundlage wurden die Vorrangge-
biete für Naturschutz und Landschafts-
pflege neu abgegrenzt. Bei der Abgren-
zung wurden alle erkennbaren öffentli-
chen und privaten Belange gegeneinan-
der und untereinander abgewogen. Auch 
die in der Anregung genannten Belange 
sind in die Abwägung eingeflossen. 

IV.0074 3.2.1 "Zieht man das im Rahmen der Offenlegung mit 
ausgelegte "Gutachten Biotopverbund" (Trautner 
2017) heran, so sind für den entsprechenden Be-
reich der Grundstücke unserer Mandantin allenfalls 

Der regionale Biotopverbund besteht aus 
Kernflächen und Kernräumen sowie Ver-
bundräumen und Verbundachsen. Die 

Kenntnisnahme 
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für den Bereich der "Aitrach" selbst Kern- und Po-
tentialflächen vorgesehen. Unter Berücksichtigung 
des maßgeblichen ebenfalls in diesem Gutachten 
enthaltenen Steckbrief "2105 - Täler von Aitrach 
und Eschach mit Leutkircher Haid" geht es für die-
sen Bereich auch vorwiegend um den Schutz von 
Fließgewässern und Auen. Auf dieser Grundlage 
erschließt sich nicht und lässt sich auch nicht der 
Planbegründung entnehmen, warum auch der Be-
reich der Grundstücke unserer Mandantin über den 
unmittelbaren Bereich der "Aitrach" selbst mit in das 
Vorranggebiet einbezogen werden soll, obwohl dort 
bereits ein abweichender Bestand vorhanden ist. 
Erst Recht, da die Interessen unserer Mandantin 
hierbei keine Berücksichtigung finden." 

Kernfläche des regionalen Biotopver-
bunds entlang der Aitrach dient der Siche-
rung und Entwicklung der Durchgängig-
keit und Funktionsfähigkeit des Fließge-
wässer-Biotopverbunds. Die Verbund-
räume und Verbundachsen dienen der 
Vernetzung der Kernflächen und Kern-
räume und damit der Bewahrung, Wieder-
herstellung und Entwicklung funktionsfähi-
ger ökologischer Wechselbeziehungen in 
der Region. Östlich der Aitrach liegt ein 
Verbundraum vor. Dieser erfüllt die PS 
3.2.0 G(1), Z (2) und G (3) Regionalplan 
Anhörungsentwurf 2020. Zudem dient das 
Vorranggebiet für Naturschutz und Land-
schaftspflege im in der Anregung genann-
ten Gebiet auch der Sicherung von Gebie-
ten für den vorbeugenden Hochwasser-
schutz (PS 3.2.0 Z(5) und PS 3.4.0 Z(1) 
Regionalplan Anhörungsentwurf 2020). 
Aus Sicht des Regionalverbands ist damit 
die Abgrenzung des Vorranggebiets für 
Naturschutz und Landschaftspflege ge-
mäß Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020 erforderlich. 

IV.0074 3.2.1 "3. Ebenfalls ein Verstoß gegen das Abwägungsge-
bot des § 7 Abs. 2 S. 1 ROG ist hinsichtlich Ziff. 
3.2.1 Abs. 3 des textlichen Teils des Entwurfs zur 
Fortschreibung des Regionalplans zu entnehmen, 
soweit die dort für Camping- und Wohnmobilstell-
plätze vorgesehenen Ausnahmen lediglich auf die 
Erneuerung vorhandener Camping- und Wohnmo-
bilstellplätze unter Beibehaltung der bisherigen 
baulichen Ausprägung beschränkt werden. Zudem 
steht diese Einschränkung im Widerspruch zur 
Planbegründung. Diese Beschränkung der Ausnah-
men stellt gerade einen Verstoß gegen den Be-
standsschutz dar. Ausweislich der ausgelegten 

Die Festlegungen im Regionalplan gelten, 
wenn Ziele der Raumordnung betroffen 
sind. Ziele der Raumordnung sind unter 
bestimmten Voraussetzungen betroffen. 
Der Regionalplan widmet sich gemäß § 7 
Abs. 3 ROG ausschließlich der Zulässig-
keit raumbedeutsamer Planungen, Maß-
nahmen, Funktionen und Nutzungen (s. 
Erläuterungen zum Regionalplan, S. 2). 
Der Regionalplan entfaltet keine Steue-
rungswirkung gegenüber nicht raumbe-
deutsamen baulichen Vorhaben. Nicht 

Kenntnisnahme 
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Planbegründung "zu PS 3.2.0M (B 57) würden im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Regionalplans 
sonstige ausgeübte rechtmäßige Nutzungen sowie 
bestehende öffentlich-rechtlich begründete Rechte 
durch die Festlegungen im Sinne des Bestands-
schutzes nicht beeinträchtigt. Auch zu PS 3.2. 1" (B 
59) heißt es in der Planbegründung, dass für beste-
hende bauliche Einrichtungen Bestandsschutz gilt. 
Zum Bestandsschutz insbesondere von Betrieben 
ist jedoch auch eine Erweiterung des Betriebes je-
denfalls in gewissem Umfang zur Aufrechterhaltung 
des Betriebes zu rechnen. Vor diesem Hintergrund 
liegt auch dem § 35 Abs. 4 BauGB ebenfalls als 
maßgebliche Erwägung der Rechtsgedanke des 
Bestandsschutzes zugrunde (Mitschang/Reidt, in: 
Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 14. Auflage, 
2019, § 35 Rn. 126). Insofern stellt es einen Ver-
stoß gegen den Rechtsgedanken des Bestands-
schutzes dar, soweit der Regionalplan entspre-
chende Erweiterungsmöglichkeiten nicht vorsieht. 
Die Beschränkung der vorgesehenen Ausnahme 
auf die Erneuerung der Camping- und Wohnwagen-
stellplätze unter Beibehaltung der bisherigen bauli-
chen Ausprägung stellt mithin einen unbegründeten 
Widerspruch zur Planbegründung dar, wonach ge-
rade der Bestandsschutz nicht beeinträchtigt wer-
den soll. Der Bestandsschutz erfordert vielmehr, 
dass jedenfalls Erweiterungsmöglichkeit im Sinne 
des § 35 Abs. 4 S. 1 Nr. 6 BauGB zugelassen wer-
den. Dass dies für den Regionalplan derzeit jedoch 
nicht vorgesehen ist, stellt aber nicht nur einen Wi-
derspruch zur Planbegründung dar, sondern be-
gründet zugleich auch einen Verstoß gegen das 
Abwägungsgebot des § 7 Abs. 2 S. 1 ROG. Diese 
Beeinträchtigung des Bestandsschutzes findet 
nämlich weder eine Rechtfertigung in der Planbe-
gründung, noch kann diese Abweichung überhaupt 
gerechtfertigt werden, da ein Vorenthalten der ent-

raumbedeutsame Vorhaben Erweiterun-
gen von Camping- und Wohnmobilstell-
plätzen sind somit in Vorranggebieten für 
Naturschutz und Landschaftspflege aus-
nahmslos zulässig. Gemäß § 35 Abs. 3 
Satz 2 BauGB dürfen raumbedeutsame 
Vorhaben den Zielen der Raumordnung 
nicht widersprechen. Aus Sicht des Regi-
onalverbands ist der Bestandsschutz 
dadurch gewährleistet. Erweiterungen 
sind insofern gewährleistet, wenn diese 
nicht raumbedeutsam sind. Dies stellt aus 
Sicht des Regionalverbands auch in Hin-
blick auf Art. 14 GG keinen Konflikt dar. 
Der in der Anregung genannte §35 Abs. 4 
S. 1 Nr. 6 BauGB bezieht sich auf die 
sonstigen Vorhaben, die bereits dann un-
zulässig sind, wenn öffentliche Belange 
sie beeinträchtigen (Rixner/Bieder-
mann/Charlier, systematischer Praxis-
kommentar BauGB 2018). Damit kann 
eine Erweiterung eines Camping- oder 
Wohnmobilstellplatz bereits dann unzuläs-
sig sein, wenn öffentliche Belange beein-
trächtigt werden. Eine Beeinträchtigung 
öffentlicher Belange liegt bei raumbedeut-
samen Erweiterungen von Camping- und 
Wohnmobilstellplätzen in Vorranggebieten 
für Naturschutz und Landschaftspflege 
aus Sicht des Regionalverbands regelmä-
ßig vor. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Begründung zum Regionalplan keine 
Rechtsverbindlichkeit besitzt. Da alle er-
kennbaren privaten und öffentlichen Be-
lange sorgfältig gegeneinander und unter-
einander abgewogen wurden, liegt kein 
Verstoß gegen § 7 Abs. 2 S. 1 ROG vor.  
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sprechenden Erweiterungsmöglichkeiten einen un-
verhältnismäßigen Eingriff in die Belange des „Be-
standsschutzinhabers begründen würde. Damit ist 
der Planentwurf in dieser Hinsicht nicht nur wider-
sprüchlich, da der vorgesehene Bestandsschutz 
nicht bzw. nicht hinreichend gewährt wird, sondern 
verstößt zudem gegen das Abwägungsgebot des § 
7 Abs. 2 S. 1 ROG, da die Belange der „Bestands-
schutzinhaber" nicht hinreichend Berücksichtigung 
finden. Dies betrifft umso mehr die Belange unserer 
Mandanten, da diese bereits im Rahmen der vorge-
sehenen Festlegung der Vorranggebiete, wie oben 
dargelegt, nicht, jedenfalls nicht hinreichend be-
rücksichtigt wurden. Durch die hier zudem im Rah-
men der derzeitigen Planung begründete Beein-
trächtigung des Bestandsschutzes laufen unsere 
Mandanten Gefahr, zusätzlich in ihren Rechten be-
schnitten zu werden, indem ihnen auch betrieblich 
erforderlichen Erweiterungsmöglichkeiten durch 
den Regionalplan vorenthalten würden." 

IV.0074 3.2.1 "Zur Wahrung der Rechte der Einwenderin macht 
diese folgende Einwendungen geltend und stellt fol-
genden Antrag: Die Planung der gegenwärtigen 
Form wird nicht weiterverfolgt." 

Die Anregung wird mit Verweis auf die 
Behandlung der Anregungen zu Az. 
IV.0074 nicht berücksichtigt. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0075 3.2.2 "Gleiches gilt für den Biotopverbund bzw. die Erho-
lungsnutzung im Wald. Unter B 61 räumt der Plan-
entwurf ein, dass raumbedeutsame Windenergiean-
lagen auch im Bereich dieser Schutzzonen errichtet 
werden können, wenn keine Beeinträchtigung der 
Funktionsfähigkeit des Biotopverbundes und der Er-
holungsnutzung zu erwarten sind. Der Regionalplan 
erachtet eine solche Ausnahmeregelung als not-
wendig, weil insbesondere wegen der besonderen 
Siedlungsstruktur in großen Teilen der Region 
Windenergieanlagen zumeist nur in Waldgebieten 
realisierbar sind." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 
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IV.0075 3.2.2 "Für diese Ausnahmeregelung ist jedoch aus recht-
licher Sicht keine Grundlage vorhanden. Die 
Schutzgebiete werden zu Recht ausgewiesen, weil 
es sich bei dem gegenständlichen Raum um eine 
höchst sensible Gegend handelt mit hohem natur-
schutzrechtlichem und landschaftsschutzrechtli-
chem Schutzanspruch. Die Argumentation des Re-
gionalplaners, der Windkraft müsse auf jeden Fall 
Raum gegeben werden, auch wenn entgegenste-
hende Belange von Schutzgebieten entgegenste-
hen, ist rechtlich nicht haltbar. Windkraftanlagen er-
fordern keinen Standort mit regionalem Bezug. 
Windkraftanlagen können durchaus an weniger 
sensiblen Stellen errichtet werden. Der Strom wird 
ohnehin in das gesamte Netz eingespeist und dient 
nicht der engen lokalen Versorgung von Gemein-
den. Anders als beispielsweise die Trinkwasserver-
sorgung, die womöglich vor Ort stattfinden muss, ist 
die Erzeugung erneuerbarer Energien nicht ortsge-
bunden. Schon aus diesem Grund verbietet sich 
eine Ausnahmeregelung für unter besonderem 
Schutz stehende Waldgebiete. Eine derartige Aus-
nahmeregelung wie in der Planung vorgesehen, ist 
deshalb als rechtswidrig zu qualifizieren." 

Gemäß PS 3.2.2 Z (3) Regionalplan An-
hörungsentwurf 2020 ist eine Waldum-
wandlung zum Zwecke der Errichtung ei-
ner Windenergieanlage in Vorranggebie-
ten für besondere Waldfunktionen nur 
dann zulässig, wenn keine Kernflächen 
und Kernräume des Regionalen Bio-
topverbunds in Anspruch genommen wer-
den, die Zweckbestimmung der Vorrang-
gebiete nicht gefährdet ist und keine wei-
teren Festlegungen des Regionalplans 
entgegen stehen. Die Schutzzwecke der 
Vorranggebiete für besondere Waldfunkti-
onen sind definiert in PS 3.2.2 Z (1) und 
PS 3.2.0 des Regionalplans Anhörungs-
entwurf 2020. Die Ausnahmeregelung ge-
mäß § 6 Abs. 1 ROG ist damit an Voraus-
setzungen geknüpft, die eine Errichtung 
von Windenergieanlagen nur in Ausnah-
mefällen ermöglicht - nämlich dann, wenn 
die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Es 
wird darauf hingewiesen, dass Vorrangge-
biete für besondere Waldfunktionen im 
Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 re-
lativ großflächig ausgewiesen werden. 
Dabei kann es in Teilbereichen der Vor-
ranggebiete für besondere Waldfunktio-
nen sein, dass die Errichtung von Wind-
energieanlagen mit dem Schutzzweck der 
Vorranggebiete vereinbar ist. Zudem wird 
darauf hingewiesen, dass der Regional-
planung der Windenergienutzung sub-
stanziell Raum einräumen muss (s. Wind-
energieerlass BW). Aus Sicht des Regio-
nalverbands ist die Ausnahmeregelung 
daher notwendig, gerechtfertigt und steht 
in keinem Widerspruch zur Festlegung 

Keine Berücksichtigung 
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von Vorranggebieten für besondere Wald-
funktionen. 

IV.0076 3.2.1 Ich bewirtschafte einen landwirtschaftlichen Betrieb 
in XXX Ich erhebe dringende Einwände gegen die 
Ausweisung von Vorrangflächen für Naturschutz 
und Landschaftspflege auf von mir bewirtschafteten 
landwirtschaftlichen Flächen. Unter 3.2.1 2) des 
Textteilentwurfes zum Regionalplan ist vorgesehen, 
dass auf diesen Flächen Belange des Arten- und 
Biotopschutzes Vorrang vor konkurrierenden 
Raumnutzungen. Dass ein solcher Vorrang auf bis-
her landwirtschaftlich genutzten Flächen ausge-
sprochen werden soll ist schlicht nicht hinnehmbar. 
Ich befürchte, dass ich dadurch zukünftig in der 
landwirtschaftlichen Nutzung der Flurstücke bzw. in 
der betrieblichen Entwicklung meines landwirt-
schaftlichen Betriebes eingeschränkt bin. Zwar 
sieht der Plan vor, dass privilegierte landwirtschaftli-
che Bauvorhaben ausnahmsweise möglich sein sol-
len, zukünftig werden solche Bauvorhaben durch 
die Ausweisung künftig teils massiv erschwert bzw. 
vereitelt. Darüber hinaus werden Gewerbebetriebe, 
die typischerweise im Zusammenhang mit einem 
landwirtschaftlichen Betriebsteil errichtet werden 
von der Ausnahme nicht umfasst. Darüber hinaus 
muss für mich gewährleistet sein, dass auch zu-
künftig z. B. Hagelnetze bzw. Bewässerungsanla-
gen gebaut bzw. betrieben werden dürfen. Eine 
Klarstellung bzw. Garantie, dass durch die geplante 
Ausweisung die Bewirtschaftung der Flächen nicht 
eingeschränkt wird fehlt völlig. Die jüngste Entwick-
lung in Sachen Insektenschutzpaket hat gezeigt, 
dass auch im Nachhinein ohne Probleme Ein-
schränkungen der Bewirtschaftung (z.B. Pflanzen-
schutz) vorgenommen werden können, auch wenn 
dies ursprünglich nicht so vorgesehen war. Ich for-
dere Sie daher auf, von der geplanten Ausweisung 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen.  

Keine Berücksichtigung 
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von Vorrangflächen für Naturschutz und Land-
schaftspflege abzusehen. 

IV.0080 3.2.1 "Rücknahmen von Vorrangflächen für Naturschutz 
und Landschaftspflege im Bereich Herfatz sowie im 
Bereich eines geplanten IKOWA und im Bereich 
Eglofstal sind fachlich nicht haltbar." 

Im Bereich des geplanten IKOWA ist im 
Regionalplan 1996 kein schutzbedürftiger 
Bereich für Naturschutz und Landschafts-
pflege festgelegt. Grundsätzlich basieren 
die Vorranggebiete für besondere Frei-
raumfunktionen gemäß Regionalplan An-
hörungsentwurf 2020 auf anderen Grund-
lagen als die schutzbedürftigen Bereiche 
für Naturschutz und Landschaftspflege 
gemäß Regionalplan 1996. Im Rahmen 
der Gesamtfortschreibung des Regional-
plans wurde aufgrund von § 22 NatSchG 
ein regionaler Biotopverbund entwickelt 
und auf dieser Basis wurden die Vorrang-
gebiete für besondere Freiraumfunktionen 
abgegrenzt, zu denen die Vorranggebiete 
für Naturschutz und Landschaftspflege 
gehören. Ihre Abgrenzung ist daher nicht 
vergleichbar mit den schutzbedürftigen 
Bereichen für Naturschutz und Land-
schaftspflege gemäß Regionalplan 1996 
und daher kann es Abweichungen geben. 

Kenntnisnahme 

IV.0081 3.2.1 "wie ich erfahren habe sollte der Regionalplan er-
weitert werden. 
Ich bin Grundstückseigentümer in Oberzell-XXX, 
XXX das eine landwirtschaftliche Nutzung hat. Ich 
als Besitzer erhebe hiermit Einspruch gegen das 
Naturschutzgebiet und bin nicht einverstanden mit 
dieser Maßnahme." 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass Vorranggebiete 
für Naturschutz und Landschaftspflege 
keine Naturschutzgebiete sind. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0098 3.2.1 "Ich bewirtschafte einen landwirtschaftlichen Be-
trieb in. XXX 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 

Keine Berücksichtigung 
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Ich erhebe dringende Einwände gegen die Auswei-
sung von Vorrangflächen für Naturschutz und Land-
schaftspflege auf von mir bewirtschafteten landwirt-
schaftlichen Flächen. Unter 3.2.1 2) des Textteilent-
wurfes zum Regionalplan ist vorgesehen, dass auf 
diesen Flächen Belange des Arten- und Bio-
topschutzes Vorrang vor konkurrierenden Raumnut-
zungen. Dass ein solcher Vorrang auf bisher land-
wirtschaftlich genutzten Flächen ausgesprochen 
werden soll ist schlicht nicht hinnehmbar. Ich be-
fürchte, dass ich dadurch zukünftig in der landwirt-
schaftlichen Nutzung der Flurstücke bzw. in der be-
trieblichen Entwicklung meines landwirtschaftlichen 
Betriebes eingeschränkt bin. Zwar sieht der Plan 
vor, dass privilegierte landwirtschaftliche Bauvorha-
ben ausnahmsweise möglich sein sollen, zukünftig 
werden solche Bauvorhaben durch die Ausweisung 
künftig teils massiv erschwert bzw. vereitelt. Dar-
über hinaus werden Gewerbebetriebe, die typi-
scherweise im Zusammenhang mit einem landwirt-
schaftlichen Betriebsteil errichtet werden von der 
Ausnahme nicht umfasst. Darüber hinaus muss für 
mich gewährleistet sein, dass auch zukünftig z. B. 
Hagelnetze bzw. Bewässerungsanlagen gebaut 
bzw. betrieben werden dürfen. Eine Klarstellung 
bzw. Garantie, dass durch die geplante Ausweisung 
die Bewirtschaftung der Flächen nicht einge-
schränkt wird fehlt völlig. Die jüngste Entwicklung in 
Sachen Insektenschutzpaket hat gezeigt, dass 
auch im Nachhinein ohne Probleme Einschränkun-
gen der Bewirtschaftung (z.B. Pflanzenschutz) vor-
genommen werden können, auch wenn dies ur-
sprünglich nicht so vorgesehen war. Ich fordere Sie 
daher auf, von der geplanten Ausweisung von Vor-
rangflächen für Naturschutz und Landschaftspflege 
abzusehen. " 

(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 
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IV.0102, 
IV.0103, 
IV.0107 

3.2.1 "Ich bewirtschafte einen landwirtschaftlichen Be-
trieb in Langenargen Oberdorf Ich erhebe drin-
gende Einwände gegen die Ausweisung von Vor-
rangflächen für Naturschutz und Landschaftspflege 
auf von mir bewirtschafteten landwirtschaftlichen 
Flächen. Unter 3.2.1 2) des Textteilentwurfes zum 
Regionalplan ist vorgesehen, dass auf diesen Flä-
chen Belange des Arten- und Biotopschutzes Vor-
rang vor konkurrierenden Raumnutzungen. Dass 
ein solcher Vorrang auf bisher landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen ausgesprochen werden soll ist 
schlicht nicht hinnehmbar. Ich befürchte, dass ich 
dadurch zukünftig in der landwirtschaftlichen Nut-
zung der Flurstücke bzw. in der betrieblichen Ent-
wicklung meines landwirtschaftlichen Betriebes ein-
geschränkt bin. Zwar sieht der Plan vor, dass privi-
legierte landwirtschaftliche Bauvorhaben aus-
nahmsweise möglich sein sollen, zukünftig werden 
solche Bauvorhaben durch die Ausweisung künftig 
teils massiv erschwert bzw. vereitelt. Darüber hin-
aus werden Gewerbebetriebe, die typischerweise 
im Zusammenhang mit einem landwirtschaftlichen 
Betriebsteil errichtet werden von der Ausnahme 
nicht umfasst. Darüber hinaus muss für mich ge-
währleistet sein, dass auch zukünftig z.B. Hagel-
netze bzw. Bewässerungsanlagen gebaut bzw. be-
trieben werden dürfen. Eine Klarstellung bzw. Ga-
rantie, dass durch die geplante Ausweisung die Be-
wirtschaftung der Flächen nicht eingeschränkt wird 
fehlt völlig. Oie jüngste Entwicklung in Sachen In-
sektenschutzpaket hat gezeigt, dass auch im Nach-
hinein ohne Probleme Einschränkungen der Bewirt-
schaftung (z.B. Pflanzenschutz) vorgenommen wer-
den können, auch wenn dies ursprünglich nicht so 
vorgesehen war. Ich fordere Sie daher auf, von der 
geplanten Ausweisung von Vorrangflächen für Na-
turschutz und Landschaftspflege abzusehen." 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen.  

Keine Berücksichtigung 
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IV.0105 3.2.1 "Ich bewirtschafte einen landwirtschaftlichen Be-
trieb in Kressbronn. Folgende Grundstücke sind be-
troffen: Grundbuchnr. 5573 Parzellennr. 5456, 
5461, 5064 u. 8083 Ich erhebe dringende Ein-
wände gegen die Ausweisung von Vorrangflächen 
für Naturschutz und Landschaftspflege auf von mir 
bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen. Un-
ter 3.2.1 2) des Textteilentwurfes zum Regionalplan 
ist vorgesehen, dass auf diesen Flächen Belange 
des Arten- und Biotopschutzes Vorrang vor konkur-
rierenden Raumnutzungen. Dass ein solcher Vor-
rang auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen ausgesprochen werden soll ist schlicht nicht 
hinnehmbar. Ich befürchte, dass ich dadurch zu-
künftig in der landwirtschaftlichen Nutzung der Flur-
stücke bzw. in der betrieblichen Entwicklung mei-
nes landwirtschaftlichen Betriebes eingeschränkt 
bin. Zwar sieht der Plan vor, dass privilegierte land-
wirtschaftliche Bauvorhaben ausnahmsweise mög-
lich sein sollen, zukünftig werden solche Bauvorha-
ben durch die Ausweisung künftig teils massiv er-
schwert bzw. vereitelt. Darüber hinaus werden Ge-
werbebetriebe, die typischerweise im Zusammen-
hang mit einem landwirtschaftlichen Betriebsteil er-
richtet werden von der Ausnahme nicht umfasst. 
Darüber hinaus muss für mich gewährleistet sein, 
dass auch zukünftig z.B. Hagelnetze bzw. Bewäs-
serungsanlagen gebaut bzw. betrieben werden dür-
fen. Eine Klarstellung bzw. Garantie, dass durch die 
geplante Ausweisung die Bewirtschaftung der Flä-
chen nicht eingeschränkt wird fehlt völlig. Die 
jüngste Entwicklung in Sachen Insektenschutzpaket 
hat gezeigt, dass auch im Nachhinein ohne Prob-
leme Einschränkungen der Bewirtschaftung (z.B. 
Pflanzenschutz) vorgenommen werden können, 
auch wenn dies ursprünglich nicht so vorgesehen 
war. Ich fordere Sie daher auf, von der geplanten 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen.  

Keine Berücksichtigung 



   
    

402 
 

Ausweisung von Vorrangflächen für Naturschutz 
und Landschaftspflege abzusehen." 

IV.0106, 
IV.0108 

3.2.1 "Ich bewirtschafte einen landwirtschaftlichen Be-
trieb in Kressbronn. Ich erhebe dringende Ein-
wände gegen die Ausweisung von Vorrangflächen 
für Naturschutz und Landschaftspflege auf von mir 
bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen. Un-
ter 3.2.1 2) des Textteilentwurfes zum Regionalplan 
ist vorgesehen, dass auf diesen Flächen Belange 
des Arten- und Biotopschutzes Vorrang vor konkur-
rierenden Raumnutzungen. Dass ein solcher Vor-
rang auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen ausgesprochen werden soll ist schlicht nicht 
hinnehmbar. Ich befürchte, dass ich dadurch zu-
künftig in der landwirtschaftlichen Nutzung der Flur-
stücke bzw. in der betrieblichen Entwicklung mei-
nes landwirtschaftlichen Betriebes eingeschränkt 
bin. Zwar sieht der Plan vor, dass privilegierte land-
wirtschaftliche Bauvorhaben ausnahmsweise mög-
lich sein sollen, zukünftig werden solche Bauvorha-
ben durch die Ausweisung künftig teils massiv er-
schwert bzw. vereitelt. Darüber hinaus werden Ge-
werbebetriebe, die typischerweise im Zusammen-
hang mit einem landwirtschaftlichen Betriebsteil er-
richtet werden von der Ausnahme nicht umfasst. 
Darüber hinaus muss für mich gewährleistet sein, 
dass auch zukünftig z.B. Hagelnetze bzw. Bewäs-
serungsanlagen gebaut bzw. betrieben werden dür-
fen. Eine Klarstellung bzw. Garantie, dass durch die 
geplante Ausweisung die Bewirtschaftung der Flä-
chen nicht eingeschränkt wird fehlt völlig. Die 
jüngste Entwicklung in Sachen Insektenschutzpaket 
hat gezeigt, dass auch im Nachhinein ohne Prob-
leme Einschränkungen der Bewirtschaftung (z.B. 
Pflanzenschutz) vorgenommen werden können, 
auch wenn dies ursprünglich nicht so vorgesehen 
war. Ich fordere Sie daher auf, von der geplanten 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen.  

Keine Berücksichtigung 
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Ausweisung von Vorrangflächen für Naturschutz 
und Landschaftspflege abzusehen." 

IV.0109 3.2.1 "Ich bewirtschafte einen landwirtschaftlichen Be-
trieb in Kressbronn. Der von Ihnen vorgelegte Plan 
ist meines Erachtens sehr ungenau. Ich befürchte 
aber, dass 6 bis 8 ha meines Betriebes als Vorrang-
fläche Naturschutz ausgewiesen werden. Das sind 
ca. 40-50 % meines Gesamtbetriebs. Ich erhebe 
dringende Einwände gegen die Ausweisung von 
Vorrangflächen für Naturschutz und Landschafts-
pflege auf von mir bewirtschafteten landwirtschaftli-
chen Flächen. Unter 3.2.1 2) des Textteilentwurfes 
zum Regionalplan ist vorgesehen, dass auf diesen 
Flächen Belange des Arten- und Biotopschutzes 
Vorrang vor konkurrierenden Raumnutzungen. 
Dass ein solcher Vorrang auf bisher landwirtschaft-
lich genutzten Flächen ausgesprochen werden soll 
ist schlicht nicht hinnehmbar. Ich befürchte, dass 
ich dadurch zukünftig in der landwirtschaftlichen 
Nutzung der Flurstücke bzw. in der betrieblichen 
Entwicklung meines landwirtschaftlichen Betriebes 
eingeschränkt bin. Zwar sieht der Plan vor, dass 
privilegierte landwirtschaftliche Bauvorhaben aus-
nahmsweise möglich sein sollen, zukünftig werden 
solche Bauvorhaben durch die Ausweisung künftig 
teils massiv erschwert bzw. vereitelt. Darüber hin-
aus werden Gewerbebetriebe, die typischerweise 
im Zusammenhang mit einem landwirtschaftlichen 
Betriebsteil errichtet werden von der Ausnahme 
nicht umfasst. Darüber hinaus muss für mich ge-
währleistet sein, dass auch zukünftig z.B. Hagel-
netze bzw. Bewässerungsanlagen gebaut bzw. be-
trieben werden dürfen. Eine Klarstellung bzw. Ga-
rantie, dass durch die geplante Ausweisung die Be-
wirtschaftung der Flächen nicht eingeschränkt wird 
fehlt völlig. Die jüngste Entwicklung in Sachen In-
sektenschutzpaket hat gezeigt, dass auch im Nach-

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen.  

Keine Berücksichtigung 
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hinein ohne Probleme Einschränkungen der Bewirt-
schaftung (z.B. Pflanzenschutz) vorgenommen wer-
den können, auch wenn dies ursprünglich nicht so 
vorgesehen war. Ich fordere Sie daher auf, von der 
geplanten Ausweisung von Vorrangflächen für Na-
turschutz und Landschaftspflege abzusehen." 

IV.0126 3.2.1 "zum ausliegenden Entwurf der Fortschreibung des 
Regionalplans Bodensee- Oberschwaben erhebe 
ich folgende Einwände. Ich bewirtschafte einen 
landwirtschaftlichen Betrieb in XXX und bin Eigen-
tümer sowie Bewirtschafter der in der Karte rot um-
randeten Fläche im Bereich XXX Der Planentwurf 
sieht auf meiner Fläche die Ausweisung eines Vor-
ranggebiets für Naturschutz und Landschaftspflege 
vor. Gegen die Ausweisung dieses Vorranggebietes 
auf meiner Fläche erhebe ich dringende Einwände, 
da der Textteil für diese Vorranggebiete einen Vor-
rang für die Belange des Arten- und Biotopschutzes 
gegenüber konkurrierenden Raumnutzungen fest-
legt. 
Ich befürchte, dass die landwirtschaftliche Nutzung 
dieser Fläche und die Entwicklung meines Betriebs 
dadurch auf längere Sicht eingeschränkt werden. 
Diese hofnahe Fläche hat für die zukünftige Be-
triebsentwicklung eine besondere Bedeutung. Des-
halb ist die Ausweisung eines solchen Vorrangge-
biets auf dieser Fläche für mich nicht hinnehmbar. 
Zwar sieht der Plan vor, dass privilegierte landwirt-
schaftliche Bauvorhaben ausnahmsweise möglich 
sein sollen, jedoch werden mögliche Bauvorhaben 
dadurch deutlich erschwert, wenn nicht sogar verei-
telt. Darüber hinaus werden Gewerbebetriebe, die 
typischerweise im Zusammenhang mit einem land-
wirtschaftlichen Betriebsteil errichtet werden, von 
der Ausnahme nicht umfasst. Zudem muss für mich 
sichergestellt sein, dass auch zukünftig die landwirt-
schaftliche Nutzung mit Grünland, Acker oder Dau-
erkulturen inklusive Schutzanlagen (Hagelnetze, 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen.  

Keine Berücksichtigung 



   
    

405 
 

Frostschutzberegnung) nicht eingeschränkt wird. 
Andernfalls drohen für mich auf dieser Fläche mög-
liche Einschränkungen für die landwirtschaftliche 
Nutzung sowie ein Wertverlust und fehlende Ent-
wicklungsmöglichkeiten. 
Ich erhebe deshalb Einspruch gegen die Auswei-
sung dieses Vorranggebiets für Naturschutz und 
Landschaftspflege auf meiner Fläche und fordere, 
dieses Gebiet nicht als ein solches Vorranggebiet 
auszuweisen. Da diese Problematik nicht nur auf 
meinen Betrieb zutrifft, fordere ich Sie dazu auf, all-
gemein von der geplanten Ausweisung von Vor-
rangflächen für Naturschutz und Landschaftspflege 
abzusehen." 

IV.0131 3.2 "Das bisherige System von Freihalteräumen (Regi-
onalplan 1996) orientierte sich an Schutzgebieten 
(NSG, Landschaftsschutzgebiet etc.), geplanten 
Schutzgebieten und anderen schutzbedürftigen 
Teilräumen, die Gebiete waren diskret abgegrenzt, 
benannt und im Text explizit begründet, auch in Be-
zug auf absehbare Belastungen und Risiken bzw. 
deren Vermeidung. Es ist zwar ausdrücklich anzu-
erkennen, dass nunmehr der Anspruch verfolgt 
wird, die Freihaltebereiche systematischer nach 
funktionalen Kriterien zu entwickeln. Nunmehr wird 
ein "Signaturkontinuum von Freihalteräumen" vor-
geschlagen, für das nach verschiedenen Katego-
rien etliche Datengrundlagen räumlich verschnitten 
wurden (insbesondere Biotopverbund, Gewässer, 
Moorflächen etc.). Dem könnte grundsätzlich zuge-
stimmt werden. Zunächst ist dennoch kritisch anzu-
merken, dass im neuen System so manche Schutz-
gebietsfläche fehlt. Es wurde bereits in der Stel-
lungnahme der Verbände zur 1. Offenlegung gefor-
dert, Natura- 2000-Gebiete und Naturschutzgebiete 
vollständig in die Freihalteräume der versch. Kate-
gorien (Grünzüge, Grünzäsuren, Vorranggebiete für 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Rah-
men der Gesamtfortschreibung des Regi-
onalplans Bei der Berücksichtigung von 
Schutzgebietskategorien des Natur-
schutzrechts, FFH-Gebieten, Vogel-
schutzgebieten o.ä. im Regionalplan Bo-
densee-Oberschwaben sind alle Festle-
gungen der regionalen Freiraumstruktur 
des Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 
zu betrachten. Der Regionalverband Bo-
densee-Oberschwaben sichert nach §22 
Abs. 4 NatSchG Baden-Württemberg den 
landesweiten Biotopverbund im Regional-
plan. Dies geschieht durch die Festlegung 
von Vorranggebieten für Naturschutz und 
Landschaftspflege sowie von Vorrangge-
bieten für besondere Waldfunktionen. Ein 
großer Anteil der in der Anregung ge-
nannten Schutzgebiete ist bereits über die 
Vorranggebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege sowie die Vorranggebiete 
für besondere Waldfunktionen berücksich-
tigt, s. Umweltbericht zum Regionalplan 
S. 65. Landschaftsschutzgebiete werden 

Kenntnisnahme 
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Naturschutz und Landschaftspflege) einzubezie-
hen. Schutzgebiete unterliegen zwar selbstver-
ständlich ihrem eigenen Schutzregime, jedoch ist 
das System von Freihalteräumen im Regionalplan 
zum einen inkonsistent und schwer anwendbar, 
wenn es diese Dinge nicht integriert sind. "  

zudem auch durch Regionale Grünzüge 
und Grünzäsuren gesichert. In der Raum-
nutzungskarte zum Anhörungsentwurf des 
Regionalplans 2019 haben Landschafts-
schutzgebiete insgesamt (dienende und 
nicht dienende Bestandteile) eine deutlich 
geringere Berücksichtigung durch Festle-
gungen der regionalen Freiraumstruktur 
erfahren. Dies wurde in Rahmen der Be-
arbeitung der Stellungnahmen des ersten 
Anhörungsverfahrens geändert, indem die 
Abgrenzungen der Regionalen Grünzüge 
an die Abgrenzungen der Landschafts-
schutzgebiete in der Raumnutzungskarte 
zum Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020 angepasst wurden.  

IV.0131 3.2 "Das Ergebnis der nunmehr für die Abgrenzung der 
Freihalteräume herangezogenen funktionalen Krite-
rien, bzw. der nach diesen Kriterien ausgewählten 
Datengrundlagen (,,Fachplan landesweiter Bio-
topverbund" der LUBW, standörtliche Auswahlkrite-
rien wie Moorböden, Fließgewässer, etc.) erscheint 
noch ziemlich provisorisch. Es wird im Gutachten 
eingeräumt, dass die Datengrundlagen bezüglich 
Bearbeitungstiefe höchst unterschiedlich sind. So 
wird etwa beim Wald einfach eine eigene Freihalte-
kategorie geschaffen („Vorranggebiete für beson-
dere Waldfunktionen"), dahinter steckt aber - ganz 
offen eingeräumt - ein eklatanter Mangel an Daten-
grundlagen zu bewaldeten Bereichen. Entsprechend 
den Kompetenzen des Büros werden in größerem 
Umfang tierökologische Daten bzw. Kriterien ange-
wandt, dies ist positiv zu werten. Bei genauerer Be-
trachtung ist aber auch dieser Teil der Planung noch 
eine „Baustelle" mit z. T. gravierenden Fehlern und 
Ungereimtheiten. So werden im Gutachten etwa pri-
oritäre Landschaftsräume zur Sicherung bestimmter 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Das in der Anregung ge-
nannte Gutachten ist nicht Bestandteil der 
Abwägung. Gemäß §22 Abs. 4 NatSchG 
ist Biotopverbund ist im Rahmen der Re-
gionalpläne und der Flächennutzungs-
pläne soweit erforderlich und geeignet je-
weils planungsrechtlich zu sichern. Es 
wurden alle mit vertretbarem Aufwand 
verfügbaren Datengrundlagen verwendet, 
die der regionalen Maßstabsebene 
(Rechtsverbindlichkeit der Raumnut-
zungskarte im Maßstab 1:50.000, siehe 
Erläuterungen zum Regionalplan auf S. 2 
Regionalplan Anhörungsentwurf 2020) 
entsprechen. Die Datengrundlagen wur-
den im Rahmen der Fortschreibung des 
Regionalplans kontinuierlich aktualisiert 
(z.B. erfolgte eine Aktualisierung auf Ba-
sis der FFH-Managementpläne 2021), so-
weit die Daten dem Regionalverband zu-
gänglich waren und dies auf Ebene der 

Kenntnisnahme 
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Schutzgüter analysiert. Eine Abgrenzung aus-
schließlich anhand von Potenzial-Kriterien auf Land-
schaftsebene ohne präzisen Abgleich mit tatsächli-
chen Habitaten kann dazu führen, dass z. B. bei den 
Feldvogelarten überregional bedeutsame Gebiete 
außerhalb der aufgrund der angewandten Kriterien 
benannten Räume nicht hinreichend gewürdigt wer-
den ( Beispiel: Bodenmöser Isny, Natura-2000-
/SPA-Gebiet ). Nachfolgend weitere Anmerkungen 
und Beispiele: Die Darstellung zur Sicherung Feld-
vögel ist inkonsequent. Zwar werden Braunkehl-
chen, Grauammer, Kiebitz, Feldlerche als Beispiel-
arten genannt - die Abgrenzungen betreffen aber of-
fenbar nur Ackervorkommen. Ist es schon so weit 
aus der Erinnerung, dass auch Grünland zur offenen 
Feldflur gehört - diese Arten also ebenso oder nur 
Grünlandvögel sind? Wichtigste Vorkommen oder 
potenzielle Vorkommen dieser Arten im Grünland 
werden kaum oder nicht berücksichtigt. Dabei müs-
sen offene, extensiv genutzte Grünlandgebiete wie 
Bodenmöser {Isny), Weites Ried {Isny-Leutkirch), 
Gründlenniederung (Kißlegg) absolute Priorität in 
dieser Zielsetzung haben. Das gilt auch für Karte 17. 
Die Äußerung im Gutachten, der Rückgang der Feld-
vögel sei maßgeblich auf die zunehmende Kamme-
rung der Landschaft durch Gehölzstrukturen usf zu-
rückzuführen, ist in diesem Zusammenhang unzu-
treffend. Die Wirkung vertikaler Kulissen auf diese 
Tiergruppe wird zwar nicht bezweifelt. Über weite 
Strecken kommt es tatsächlich jedoch eher zu einer 
Ausräumung der Landschaft. Der Verlust der Feld-
lerchen- und Kiebitzvorkommen, etwa um Leutkirch, 
Bad Wurzach usw., war eindeutig eine Folge des 
großflächigen Maisanbaus, also der Nutzungsinten-
sivierung im Ackerbau. Es ist sicher nicht sinnvoll, 
Biotopverbundplanung in räumlicher Hinsicht ein-
fach am Schutzflächen Angebot zu orientieren. Zwar 
sind Fließgewässer und Moore beide wassergeprägt 

Regionalplanung möglich und sinnvoll ist. 
Für die Umsetzung des Regionalen Bio-
topverbunds sind die Kommunen in ihrer 
Landschafts- und Bauleitplanung zustän-
dig (§22 Abs. NatSchG). Zudem werden 
naturschutzrechtliche Belange generell 
auf nachgelagerten Planungsebenen de-
taillierter betrachtet.  

 

Es wird auf Folgendes hingewiesen:  

 

Die Forderung, den Landesbiotopverbund 
in all seinen Facetten bereits auf der regi-
onalen Ebene umfassend zu sichern, ist 
daher weder praktikabel noch erforderlich. 
Ebenfalls unmöglich ist, im Rahmen der 
Aufstellung bzw. Fortschreibung eines 
Rechtsplans den Planentwurf stets an 
neue Datengrundlagen anzupassen. Das 
vorliegende regionale Verbundkonzept 
beruht auf dem Fachplan des Landes von 
2012. Die Aktualisierung des Konzepts 
aus dem Jahre 2020 steht erst seit ein 
paar Wochen zur Verfügung. Damit ver-
bunden sind insbesondere etliche neue 
Kernflächen des mittleren Biotopver-
bunds. Ebenfalls neu sind die Kernräume 
der FFH-Gebiete der Managementpläne 
(Lebensraumtypen, Lebensraumstätten), 
welche erst seit März 2021 für die Region 
Bodensee-Oberschwaben komplett vorlie-
gen. 

Aus der Sicht der Verbandsverwaltung 
ergibt sich keine Notwendigkeit, die Fest-
legungen des vorliegenden Regionalplans 
zum Biotopverbund zu überarbeiten, da 
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- ihre Lebensraumbedingungen sind aber so unter-
schiedlich, dass sie zu einem gemeinsamen Bio-
topverbund im engeren Sinne nicht geeignet sind. 
Wichtig wäre es insbesondere, notwendige Ver-
bundfunktionen noch stringenter zugrunde zu legen, 
wie es ja am Beispiel der Wildwanderwege darge-
stellt wurde. So ist im Zeichen des Klimawandels für 
Moorbewohner der Verbund der relevanten Lebens-
räume in Richtung alpiner Rückzugsgebiete überle-
benswichtig. Ein solcher Verbund dürfte beispiels-
weise nicht durch Zäsuren und Belastungszonen wie 
zusätzliche Lichtglocken von Siedlungskörpern und 
Infrastrukturen unterbrochen werden. Daher bedarf 
das diesbezügliche Verbundsystem eines Schutzes 
vor derartigen Schadwirkungen (s. obige Bemerkun-
gen zu erforderlichen Pufferbereichen). Der Land-
schaftsraumschlauch 1. Priorität entlang der Argen 
ist ein weiteres Beispiel in dieser Richtung - die Ar-
gen und ihre Lebensräume sind ohne die zugehöri-
gen Seitenbäche und deren Auen usw. nicht lebens-
fähig. Sie planerisch abzukoppeln, wird der Ver-
bundfunktion nicht gerecht. Der Verbund von Fließ-
gewässern kann erheblich gestört werden durch 
übermäßige Belastung des Vorfluters aus Kläranla-
gen, versiegelten Flächen (Oberflächenabfluss, 
Temperatur), ferner durch Kolmatierung des Kies-
betts mit Material aus der Erosion im Ackerbau 
(Maisanbau). Daraus folgt die Notwendigkeit der Ori-
entierung von Flächennutzungen an der Belastbar-
keit des Vorfluters - sonst nutzt der ganze Verbund 
nichts. Die Frage ist auch, wie das Abflussverhalten 
nach Möglichkeit an die Veränderungen angepasst 
werden kann, z. B. Auwälder wieder für Hochwasser 
zugänglich zu machen, mit dem Ziel der Verlangsa-
mung des Hochwasserabflusses (Vorrangfläche für 
naturnahe Fließgewässer- und Auendynamik). Bei 
den Vorrangbereichen Wald fehlen wichtige Hang-
wälder entlang von Argen, Gießbach usw. Verbund-
räume offener trockener Standorte: hier sind zwar 

trotz anderslautender Aussage der Natur-
schutzverbände die Naturschutzgebiete 
sowie die FFH-Gebiete mit den Kernflä-
chen der neuen Managementpläne na-
hezu vollständig in die Vorranggebiete für 
Naturschutz und Landschaftspflege bzw. 
die Vorranggebiete für besondere Wald-
funktionen integriert sind. Abweichungen 
ergeben sich für den Geltungsbereich des 
Regionalplans nur dort, wo diese im Zuge 
der Abwägung zugunsten anderer Festle-
gungen des Regionalplans ausgespart 
wurden (z.B. Kalksteinabbau am Mittel-
berg, Torfabbau im Reicher Moos) oder 
im Bereich der Flachwasserzone des Bo-
densees, wo aus Gründen der Kongruenz 
mit dem Bodenseeuferplan nicht alle Flä-
chen übernommen wurden (z.B. vor Ha-
feneinfahrten). 
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die Weiden der Südhänge der Adelegg enthalten - 
der Schwerpunktraum Herrenberg fehlt dagegen. 
Hierzu gehörten für den großräumigen Verbund 
auch die Verbundlinien der Steilweiden entlang Ar-
gentäler, der Wolfegger Ach, der Moränenzüge, 
sonst kann von Verbund nicht die Rede sein." 

IV.0135 3.2 "3.2 Gebiete für besondere Nutzungen im Freiraum 
G {4) Entlang der Wildtierkorridore, in den Sied-
lungsschwerpunkten sowie in den waldarmen Tei-
len der Region soll der Sicherung von Waldgebie-
ten besondere Bedeutung beigemessen werden. 
Dabei sollen die Belange der Erholung berücksich-
tigt werden. Auf Grund von dem oben genannten 
Punkt ist der Altdorfer Wald, besonders um den Be-
reich Grund-Kiesabbau zu schützen. 3.2.2 Vorrang-
gebiete für besondere Waldfunktionen (Biotopver-
bund I Erholung) Z (1) Gern. den in PS 3.2.0 ge-
nannten allgemeinen Grundsätzen und Zielen, ins-
besondere zur Vernetzung von Waldlebensräumen, 
zur Sicherung von Wildtierkorridoren und zur Erhal-
tung der Erholungsqualität des Waldes, sind im Re-
gionalplan Vorranggebiete für besondere Waldfunk-
tionen festgelegt und in der Raumnutzungskarte 
dargestellt. Unter diesem Gesichtspunkt ist der ge-
samte Altdorfer Wald unter Schutz zu stellen" 

Die Betroffenheit von Wildtierkorridoren 
bei den Vorranggebieten für den Abbau 
und die Sicherung oberflächennaher mi-
neralischer Rohstoffe wurden im Rahmen 
der vertieften Umweltprüfung unter dem 
Schutzgut „Tiere, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt“ geprüft. Eine Gefährdung 
der Funktion der Wildtierkorridore kann 
ausgeschlossen werden. Die Wildtierkorri-
dore liegen jeweils in einer Entfernung > 
500 m zu den geplanten Abbaustandor-
ten. Die Wildtierkorridore selbst sind im 
Generalwildwegeplan i.d.R. mit einer 
Breite von 1000 m festgelegt. Es steht so-
mit genügend Raum für Wanderungsbe-
wegungen diverser Arten im Altdorfer 
Wald zur Verfügung. Die Belange der Er-
holung sind aus Sicht des Regionalver-
bands im Regionalplan ausreichend auf-
gearbeitet worden. Aus Sicht des Regio-
nalverbands wird die (Nah-)erholungs-
funktion des Altdorfer Waldes trotz der ge-
planten Vorranggebiete für den Abbau 
und die Sicherung oberflächennaher mi-
neralischer Rohstoffe weitestgehend bei-
behalten. Die jeweils in Anspruch genom-
menen Flächen für einen geplanten Roh-
stoffabbau sind in der Größenrelation 
überschaubar (ca. 35 ha von 8200 ha ent-
spricht ca. 0,4 % der Fläche des Altdorfer 
Waldes). In Summe wird lediglich an drei 
Stellen dem Rohstoffabbau auf kleineren 

Keine Berücksichtigung 
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Flächen der Vorrang eingeräumt. Die in 
Abbau befindlichen Flächen werden sich 
nur um ca. 10 ha erhöhen und in der 
Summe ca. 0,3% der Gesamtfläche des 
Waldes betragen, da die Rekultivierung 
sukzessive nachfolgt. Im nachfolgenden 
Genehmigungsverfahre wird dem Belang 
der Naherholung weiter Beachtung beige-
messen werden. In der neueren Kartie-
rung der FVA wird das Gebiet in Teilberei-
chen als Erholungswald Stufe II klassifi-
ziert. Die Naherholungsfunktion der Land-
schaft wird zwar teilräumlich gemindert, 
es verbleiben jedoch ausreichend große 
weitgehend ungestörte Flächen. Auf 97,6 
% der Fläche des Altdorfer Waldes (81,9 
qkm) werden Vorranggebiete zur Frei-
raumsicherung im Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020 festgelegt (Regionale 
Grünzüge, Vorranggebiete für Natur-
schutz und Landschaftspflege, Vorrang-
gebiete für besondere Waldfunktionen). 
Vorranggebiete für besondere Nutzungen 
im Freiraum (Vorranggebiete für Natur-
schutz und Landschaftspflege sowie Vor-
ranggebiete für besondere Waldfunktio-
nen werden auf 96,3 % der Fläche des 
Altdorfer Waldes festgelegt. Die jeweils in 
Anspruch genommenen Flächen für einen 
geplanten Rohstoffabbau sind in der Grö-
ßenrelation überschaubar (ca. 35 ha von 
8200 ha entspricht ca. 0,4 % der Fläche 
des Altdorfer Waldes). In Summe wird le-
diglich an drei Stellen im Altdorfer Wald 
dem Rohstoffabbau auf kleineren Flächen 
der Vorrang eingeräumt. Die in Abbau be-
findlichen Flächen werden sich nur um ca. 
10 ha erhöhen und in der Summe ca. 
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0,3% der Gesamtfläche des Waldes be-
tragen, da die Rekultivierung sukzessive 
nachfolgt. Dieses Vorgehen ist aus Sicht 
des Regionalverbands maßvoll und ver-
tretbar und den Funktionen des Altdorfer 
Waldes wird ausreichend Rechnung ge-
tragen. s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) 

IV.0140 3.2.1 "Ich bewirtschafte einen Obstbaubetrieb in der Ge-
markung XXX 
Ich erhebe dringende Einwände gegen die Auswei-
sung von Vorrangflächen für Naturschutz und Land-
schaftspflege auf von mir bewirtschafteten landwirt-
schaftlichen Flächen. 
Das ein solcher Vorrang auf bisher landwirtschaft-
lich genutzten Flächen ausgesprochen werden soll 
ist schlicht nicht hinnehmbar. Ich befürchte, dass 
ich dadurch zukünftig in der Nutzung der Flurstücke 
bzw. in der betrieblichen Entwicklung meines Be-
triebes eingeschränkt bin. 
Es muss gewährleistet sein, das ich zukünftig die 
Flächen ordnungsgemäß landwirtschaftlich nutzen 
kann (Hagelnetze, Bewässerung, Wasserentnah-
mestelle) 
Ich fordere Sie daher auf, die zu berücksichtigen 
und auf die Ausweisung von Vorrangflächen zu ver-
zichten." 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0141 3.2.1 "Ich erhebe dringende Einwände gegen die Auswei-
sung von Vorrangflächen für Naturschutz und Land-
schaftspflege auf von mir bewirtschafteten landwirt-
schaftlichen Flächen. Unter 3.2.1 2) des Textteilent-
wurfes zum Regionalplan ist vorgesehen, dass auf 
diesen Flächen Belange des Arten- und Bio-

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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topschutzes Vorrang vor konkurrierenden Raumnut-
zungen. Dass ein solcher Vorrang auf bisher land-
wirtschaftlich genutzten Flächen ausgesprochen 
werden soll ist schlicht nicht hinnehmbar . Ich be-
fürchte, dass ich dadurch zukünftig in der landwirt-
schaftlichen Nutzung der Flurstücke bzw. in der be-
trieblichen Entwicklung meines landwirtschaftlichen 
Betriebes eingeschränkt bin. Zwar sieht der Plan 
vor, dass privilegierte landwirtschaftliche Bauvorha-
ben ausnahmsweise möglich sein sollen, zukünftig 
werden solche Bauvorhaben durch die Ausweisung 
künftig teils massiv erschwert bzw. vereitelt. Dar-
über hinaus werden Gewerbebetriebe, die typi-
scherweise im Zusammenhang mit einem landwirt-
schaftlichen Betriebsteil errichtet werden von der 
Ausnahme nicht umfasst. Darüber hinaus muss für 
mich gewährleistet sein, dass auch zukünftig z.B. 
Hagelnetze bzw. Bewässerungsanlagen gebaut 
bzw. betrieben werden dürfen. Eine Klarstellung 
bzw. Garantie, dass durch die geplante Ausweisung 
die Bewirtschaftung der Flächen nicht einge-
schränkt wird fehlt völlig. Die jüngste Entwicklung in 
Sachen Insektenschutzpaket hat gezeigt, dass 
auch im Nachhinein ohne Probleme Einschränkun-
gen der Bewirtschaftung (z.B. Pflanzenschutz) vor-
genommen werden können, auch wenn dies ur-
sprünglich nicht so vorgesehen war. Ich fordere Sie 
daher auf, von der geplanten Ausweisung von Vor-
rangflächen für Naturschutz und Landschaftspflege 
abzusehen. " 

IV.0142 3.2.1 "Ich bewirtschafte einen landwirtschaftlichen Be-
trieb in XXX. Mein Betrieb wäre mit mindestens 6 
Flächen entlang der XXX betroffen, soweit ich dies 
aus dem Plan erkennen kann. Gemarkung Langen-
argen; Flurstücke. 2086, 2090, 2343, 2101, 2090, 
2107. Ich erhebe dringende Einwände gegen die 
Ausweisung von Vorrangflächen für Naturschutz 
und Landschaftspflege auf von mir bewirtschafteten 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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landwirtschaftlichen Flächen. Unter 3.2.12) des 
Textteilentwurfes zum Regionalplan ist vorgesehen, 
dass auf diesen Flächen Belange des Arten- und 
Biotopschutzes Vorrang vor konkurrierenden 
Raumnutzungen. Dass ein solcher Vorrang auf bis-
her landwirtschaftlich genutzten Flächen ausge-
sprochen werden soll ist schlicht nicht hinnehmbar. 
Ich befürchte, dass ich dadurch zukünftig in der 
landwirtschaftlichen Nutzung der Flurstücke bzw. in 
der betrieblichen Entwicklung meines landwirt-
schaftlichen Betriebes eingeschränkt bin, sofern 
dadurch eine wirtschaftliche Fortführung des seit 
Generationen in Familienbesitz geführten Betriebes 
überhaupt noch möglich ist. Zwar sieht der Plan 
vor, dass privilegierte landwirtschaftliche Bauvorha-
ben ausnahmsweise möglich sein sollen, zukünftig 
werden solche Bauvorhaben durch die Ausweisung 
künftig teils massiv erschwert bzw. vereitelt. Dar-
über hinaus werden Gewerbebetriebe, die typi-
scherweise im Zusammenhang mit einem landwirt-
schaftlichen Betriebsteil errichtet werden von der 
Ausnahme nicht umfasst. Darüber hinaus muss für 
mich gewährleistet sein, dass auch zukünftig z.B. 
Hagelnetze bzw. Bewässerungsanlagen gebaut 
bzw. betrieben werden dürfen. Eine Klarstellung 
bzw. Garantie, dass durch die geplante Ausweisung 
die Bewirtschaftung der Flächen nicht einge-
schränkt wird fehlt völlig. Die jüngste Entwicklung in 
Sachen Insektenschutzpaket hat gezeigt, dass 
auch im Nachhinein ohne Probleme Einschränkun-
gen der Bewirtschaftung (z.B. Pflanzenschutz) vor-
genommen werden können, auch wenn dies ur-
sprünglich nicht so vorgesehen war. Ich fordere Sie 
daher auf, von der geplanten Ausweisung von Vor-
rangflächen für Naturschutz und Landschaftspflege 
abzusehen." 



   
    

414 
 

IV.0147 3.2.1, 3.1.1 "Zu den Vorranggebieten für Natur und Land-
schaftspflege ( Biotopverbund ) erhebe ich mit die-
sem Schreiben Einspruch für unsere im Innenbe-
reich der Gemeinde Sigmaringendorf liegenden 
Grundstücke." 

(…) 

"Eine Rückantwort zu unserem Schreiben vom 
24.10.2019 haben wir bis heute nicht erhalten Für 
die Flurstücknummer 2/4; 9/2; 9/3; 10/1; 10/2 auf 
der Gemarkung Sigmaringendorf, wurde die Her-
ausnahme aus den Vorrangflächen gefordert, diese 
sind nicht herausgenommen worden und weiterhin 
dieser Schutzzonenkategorie zugeordnet. Weder 
diese Entscheidung an sich noch der lapidare Hin-
weis auf die „räumliche Unschärfe" des Regional-
planes vermögen mich zu überzeugen. Dort, wo der 
Regionalverband Flächen herauszunehmen bereit 
war - in der Regel völlig unstreitige Korrekturen mit 
eher redaktionellem Charakter - war es ja offenbar 
auch möglich, die erforderliche „räumliche Schärfe" 
herzustellen. Ich kann mich des Eindrucks nicht er-
wehren, dass der Hinweis auf den Maßstab 
1:50.000 und die daraus resultierende „Unschärfe" 
herhalten müssen, um von der fehlenden Kompro-
miss- und Nachbesserungsbereitschaft des Regio-
nalverbandes abzulenken. Ich bitte Sie und bean-
trage hiermit, den Schutzstreifen für das Vorrangge-
biet auf die gesetzliche Regelungen zum Gewäs-
serrandstreifen nach Wassergesetz WG § 29 (1) 
auf 5 m oder weniger begrenzt werden.  

 

Die Fläche 2/4; 192; 318 im "Regionaler Grünzug" 
soll herausgenommen werden, diese ist nicht im 
Überflutungsfläche bei HQextrem. Wir bitten diese 
Maßnahmen grün und rot markiert in den Plänen 
herauszunehmen. Mit der Bitte um Bestätigung des 

Gemäß Umweltbericht zum Regionalplan 
sind im Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020 sind über die Vorranggebiete für Na-
turschutz und Landschaftspflege sowie 
die Vorranggebiete für besondere Wald-
funktionen 99,5% der prioritären Fließge-
wässer (nach der Wasserrahmenrichtlinie, 
Stand 2020) inklusive Randstreifen mit ei-
ner Breite von ca. 50 m planungsrechtlich 
gesichert. Bauliche Vorhaben im Innenbe-
reich, die nach §34 BauGB zu beurteilen 
sind, sind in der Regel zulässig, wenn sie 
entweder in den Ausformungsspielraum 
fallen (Planunschärfe des Regionalplans, 
Raumnutzungskarte im Maßstab 1:50.000 
rechtsgültig, siehe Erläuterungen zum Re-
gionalplan S. 2 Regionalplan Anhörungs-
entwurf 2020) und aber die Funktionsfä-
higkeit bzw. die Renaturierung des Fließ-
gewässer-Biotopverbunds durch die Maß-
nahme nicht beeinträchtigt wird. Das Vor-
ranggebiet für Naturschutz und Land-
schaftspflege und der Regionale Grünzug 
werden aus folgenden Gründen nicht zu-
rückgenommen: Donauaue, Sicherung ei-
nes überregional bedeutsamen Freiraum- 
und Biotopverbunds, tlw. Landschafts-
schutzgebiet und FFH-Gebiet. vorbeugen-
der Hochwasserschutz. Es wird auf den 
Ausformungsspielraum / die Planun-
schärfe hingewiesen (s. Erläuterungen 
zum Regionalplan S. 2 Regionalplan An-
hörungsentwurf 2020). Es wird zusätzlich 
auf Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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Eingangs dieses Schreibens und einer Antwort auf 
meinen Einspruch verbleibe ich.  

IV.0148 3.2.1 "hiermit möchte ich Widerspruch gegen den Regio-
nalplan Bodensee-Oberschwaben einlegen. Seit 
XXX habe ich einen Aussiedlerhof im Gewann XXX. 
Diesen möchte ich gerne erweitern. Durch den Re-
gionalplan befürchte ich, dass der Standort nicht 
mehr bebaut werden kann, und ich somit keine wei-
tere Planungssicherheit mehr habe. Mein landwirt-
schaftlicher Betrieb soll auch für nachfolgende Ge-
nerationen erhalten bleiben. Durch die rot schraf-
fierten Gebiete in Jungnau werde ich stark einge-
schränkt und kann somit nicht wettbewerbsfähig 
bleiben." 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0149, 
IV.0150, 
IV.0165 

3.2.1, 3.1.1 "In Herbertingen wird ein Großteil der landwirt-
schaftlich genutzten Fläche u.a. zwischen der Do-
nau und der Bahnlinie als "Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege" ausgewiesen. Diese 
Flächen überlagern sich bereits mit „Grünzügen". 
Dies stellt für uns einen Widerspruch dar: Zum ei-
nen sollen durch den "Grünzüge" landwirtschaftli-
che Produktionsflächen gesichert werden, zum ei-
nen werden durch die „Vorranggebiete für Natur-
schutz und Landschaftspflege" die Belange von Ar-
ten und Biotopschutz in den Vordergrund gestellt. 
Die aktuelle Gesetzeslage ist sehr ungewiss, ob auf 
diesen Flächen weiterhin eine ökonomische Bewirt-
schaftung nach der anerkannten fachlichen Praxis 
möglich sein wird. Eine Ausweisung in dem ge-
nannten Bereich ist bezüglich mehreren Punkten 
nicht zuzustimmen: Im Hinblick auf die unklare Ent-
wicklung der Gesetzeslage bezüglich dem Eck-
punktepapier (und weiteren Initiativen) ist bereits 
eine mögliche Entwertung der landwirtschaftlichen 
Produktionsflächen abzusehen. Die zusätzlichen 
Folgen eines "Vorranggebiet für Naturschutz und 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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Landschaftspflege" ist derzeit nicht absehbar. Die 
Gefahr besteht, dass dies zu einer noch nicht ab-
schätzbaren Wertminderung von Privatbesitz zur 
Folge hat. In diesem Zusammenhang ist auch zu 
nennen, dass entsprechende ausgewiesene Ge-
biete bei Beleihungen von Kreditinstituten nicht o-
der nur bedingt anerkannt werden und zu einem 
schlechteren "Rating" des Betriebes bzw. der Pri-
vatperson führt. Im Falle von Verpachtungen verrin-
gern sich die Pachteinnahmen der Verpächter. 
Durch eine mögliche Umwidmung in der Zukunft 
der dargestellten "Vorranggebiete für Naturschutz 
und Landschaftspflege" zu Naturschutzgebieten 
(o.ä.} wird in der Gemarkung Herbertingen ein gro-
ßer Teil der landwirtschaftlich genutzten Fläche be-
nachteiligt. Dies führt zu einer deutlich höheren Flä-
chenkonkurrenz auf der restlichen Gemarkung, die 
dann höchstwahrscheinlich noch intensiver Bewirt-
schaftet werden muss. Die in Herbertingen ausge-
wiesene Fläche für der Belange von Naturschutz 
(u.a. Vorranggebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege} entspricht deutlich mehr als der vom 
Land Baden-Württemberg geforderten 15 % und 
benachteiligt somit einen Großteil von Grundstücks-
eigentümern ohne gesetzliche Grundlage. Eine 
Grundlage für die aufgezeigte Fläche ist weder 
nachvollziehbar noch in anderen Kartierungen vom 
Land so vorgesehen. Hervorzuheben ist auch, dass 
beispielsweise dieses Schutzgebiet zukünftig ge-
plante Industriegebiete nicht betrifft und diese expli-
zit ausgespart werden. Im Gegenzug werden sehr 
große zusammenhängende Flächen als "Vorrang-
gebiet für Naturschutz und Landschaftspflege" auf 
Kosten anderer Grundstücksbesitzer ausgewiesen. 
Aus der dargestellte Kartierung kann - insbeson-
dere in den Randbereichen - nicht exakt festgestellt 
werden, welche Flurstücke von den dargestellten 
Gebieten betroffen sind und welche nicht. Daher 
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muss aus meiner Sicht das „Vorranggebiete für Na-
turschutz und Landschaftspflege" auf der Gemar-
kung Herbertingen maximal auf bereits vorhandene 
"FFH", "Landschaftsschutzgebiete" bzw. "Biotopver-
bund" (vgl. Daten- und Kartendienst der LUBW} 
kartierte Flächen reduziert werden. Ich bitte um 
Vorlage dieser Stellungnahme ebenfalls bei allen 
Mitglieder der Verbandsversammlung." 

IV.0169 3.2.2 "Schutz des Waldes und des Waldbodens Unter 
Pkt. 3.2.0 "Allgemeine Grundsätze und Ziele des 
Regionalplans" führen Sie u.a. aus: (2) Mit der Aus-
weisung von Gebieten für Naturschutz und Land-
schaftspflege sowie van Gebieten für besondere 
Waldfunktionen sind die für den Arten- und Bio-
topschutz bedeutsamen Kernflächen in ihrem Be-
stand zu sichern und möglichst kohärent zu verbin-
den. Die naturschutzfachlich prioritären Flächen 
sind zu sichern. " „...........Ergänzend zu diesen 
Grundsätzen sind dann Ihre weiteren Erläuterungen 
in Pkt. 3.21 und 3.2.2 im Einzelnen dargestellt Da-
gegen wende ich ein, dass Sie Ihren eigenen, vor-
genannten Grundsätzen und Zielen in der Umset-
zung des Regionalplans nicht nachkommen, denn 
obwohl der Kreistag RV zwischenzeitlich die her-
ausragende Eigenart des Altdorfer Waldes festge-
stellt, die Begutachtung der Naturschutzfähigkeit 
hiervon in Auftrag gegeben hat und auch höherran-
gige Einstufungskriterien, wie z.B. Biosphärenge-
biet, prüfen lassen will, weisen Sie den Altdorfer 
Wald vor allem im östlichen Bereich nicht als Vor-
ranggebiet für besondere Waldfunktionen aus. Ge-
mäß Zi.3.1.0 wollen Sie ja gerade Landschafts-
räume von herausragender Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit in allen Teilen der Region als Regionale 
Grünzüge sichern. Durch den Ausweis von etwa 
100 ha an Vorrang- und Sicherungsgebieten für 
Rohstoffabbau im Altdorfer Wald werden hier die 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf Anlage 8 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen 

Kenntnisnahme 
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Weichen für einen nachhaltigen Schaden am Bio-
topverbund Altdorfer Wald gestellt. Der Altdorfer 
Wald kann nur. wenn er in seiner Gesamtheit (mög-
lichst kohärent!) als Vorranggebiet für besondere 
Waldfunktionen ausgewiesen wird seine besondere 
Waldfunktion erfüllen: Nach den in 3.2.2 genannten 
Feststellungen sind Vorranggebiete für besondere 
Waldfunktionen nach folgenden Kriterien festzule-
gen: - zur Vernetzung von Waldlebensraumen - zur 
Sicherung von Wildtierkorridoren - zur Erhaltung 
der Erholungsqualität des Waldes Diese Vorausset-
zungen sind im Bereich des Altdorfer Waldes voll-
ständig erfüllt. Aus der Raumnutzungskarte Ost ist 
ersichtlich, dass Sie diesem Schutzgedanken weit-
gehend nachkommen. In Ihrer Definition von Wald-
funktionen fehlen allerdings wichtige Funktionen 
des Waldes. Folgende Waldfunktionen - und ge-
rade hierfür steht der Altdorfer Wald - sind gerade 
unter Klimagesichtspunkten von überragender Be-
deutung: Sauerstoffproduzent und C02-Speicher -
natürliche Klimaanlage –Wasserspeicher -Grund-
lage für die Artenvielfalt" 

IV.0169 3.2.2 "Der gesamte Altdorfer Wald Ist im Landesentwick-
lungsplan (LEP 2002} als überregional bedeutsa-
mer naturnaher Lebensraum "kartiert. Dies bedeu-
tet nach LEP Ansatz: 5.1.2.1: „In den überregional 
bedeutsamen naturnahen Landschaftsräumen ist 
die Funktions- und Leistungsfähigkeit des Natur-
haushalts zu erhalten und zu verbessern. Planun-
gen und Maßnahmen, die diese Landschaftsräume 
erheblich beeinträchtigen, sollen unterbleiben ...." 
Weiter führt der LEP unter 5.1.2.2 Z in diesem 
Punkt aus: "Die überregional bedeutsamen natur-
nahen Landschaftsräume sollen möglichst unzer-
schnitten in ihrem landschaftlichen Zusammenhang 
erhalten und untereinander vernetzt werden. In gro-
ßen unzerschnittenen Räumen sind Eingriffe mit 

Aufgabe des Regionalplans ist nach § 11 
Abs. 2 LplG unter anderem die Konkreti-
sierung des Landesentwicklungsplans. 
Maßgebend für die Landschaftsplanung 
auf regionaler Ebene ist die Karte V des 
LEP 2002, die im Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020 übernommen und kon-
kretisiert (ausgeformt und ergänzt) wurde. 
Dabei wurden insbesondere aktuelle Da-
tengrundlagen bei der Ausformung heran-
gezogen. Die landesweit bedeutsamen 
naturnahen Landschaftsräume nach PS 
5.1.2 LEP 2002 sind damit berücksichtigt. 
Ein expliziter Bezug im Regionalplan 
selbst ist aus Sicht des Regionalverbands 
nicht erforderlich.. Der Regionalverband 

Kenntnisnahme 
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Trennwirkung auf das Unvermeidbare zu beschrän-
ken. " Überregional bedeutsame Ver- und Entsor-
gungseinrichtungen sind grundsätzlich zu vermei-
den." Diese letztere Textstelle habe ich im Regio-
nalplan nicht wiedergefunden. Bitte halten Sie sich 
bei der Planung an die gesetzlichen Vorgaben. (...) 
Ich fordere Sie auf, den Regionalplan nach den 
Vorgaben des LEP 2002 aufzustellen" 

Bodensee-Oberschwaben hält sich bei 
der Regionalplanung an die gesetzlichen 
Vorgaben. Auf 97,6 % der Fläche des Alt-
dorfer Waldes (81,9 qkm) werden Vor-
ranggebiete zur Freiraumsicherung im 
Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 
festgelegt (Regionale Grünzüge, Vorrang-
gebiete für Naturschutz und Landschafts-
pflege, Vorranggebiete für besondere 
Waldfunktionen). Vorranggebiete für be-
sondere Nutzungen im Freiraum (Vor-
ranggebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege sowie Vorranggebiete für 
besondere Waldfunktionen werden auf 
96,3 % der Fläche des Altdorfer Waldes 
festgelegt. Die jeweils in Anspruch ge-
nommenen Flächen für einen geplanten 
Rohstoffabbau sind in der Größenrelation 
überschaubar (ca. 35 ha von 8200 ha ent-
spricht ca. 0,4 % der Fläche des Altdorfer 
Waldes). In Summe wird lediglich an drei 
Stellen im Altdorfer Wald dem Rohstoffab-
bau auf kleineren Flächen der Vorrang 
eingeräumt. Die in Abbau befindlichen 
Flächen werden sich nur um ca. 10 ha er-
höhen und in der Summe ca. 0,3% der 
Gesamtfläche des Waldes betragen, da 
die Rekultivierung sukzessive nachfolgt. 
Aus Sicht des Regionalverbands wird da-
mit dem überregional bedeutsamen natur-
nahen Lebensraum des Altdorfer Waldes 
gemäß PS 5.1.2 LEP 2002 im Regional-
plan Anhörungsentwurf 2020 ausreichend 
Rechnung getragen.  

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) 
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IV.0169 3.2.2 "ich fordere Sie auf, den Regionalplan nach den 
Vorgaben des LEP 2002 aufzustellen, den Altdorfer 
Wald insgesamt als Vorranggebiet für besondere 
Waldfunktionen auszuweisen und somit keine 
neuen Vorrang- oder Sicherungsgebiete für oberflä-
chennahen Rohstoffabbau mehr aufzunehmen! Es 
gibt keinen Grund, gerade diese Flächen nicht auch 
als Vorranggebiete mit besonderer Waldfunktion o-
der Naturschutz und Landschaftspflege zu definie-
ren." 

Zu den Vorgaben des LEP wird auf obige 
Behandlung der Anregung verwiesen. Zur 
Ausweisung des gesamten Altdorfer 
Walds als Vorranggebiete für besondere 
Waldfunktionen: Die Neuabgrenzung der 
regionalen Grünzüge und weiterer Festle-
gungen im Bereich Freiraum und Siedlung 
erfolgte parallel zur Festlegung der Ge-
biete für den Abbau und zur Sicherung 
oberflächennaher Rohstoffe, um die Ver-
einbarkeit aller Festlegungen zu gewähr-
leisten. Damit werden auch die rechtskräf-
tigen Festlegungen aus dem Regionalplan 
von 1996 und dem Teilregionalplan Ober-
flächennahe Rohstoffe von 2003 abgelöst, 
die den aktuellen Festlegungen zum 
Thema Oberflächennahe Rohstoffe zum 
Teil entgegenstehen. Somit erfolgt ge-
samthaft eine Abwägung des Vorrangs für 
den Abbau Oberflächennaher Rohstoffe 
bzw. eines Vorrangs für die Sicherung 
von Rohstoffvorkommen mit anderen Be-
langen wie Erholung, Naturschutz, Wald-
funktionen, Grundwasservorsorge, Bo-
den- und Klimaschutz, Siedlungsentwick-
lung und weiteren freiraumschützenden 
Belangen. Zudem wurden auch weitere 
Erfordernisse der Raumordnung, wie die 
des Landesentwicklungsplans, mit in die 
Abwägung einbezogen. Die Ausschluss-
gebiete nach § 11 Abs. 7 LplG für die re-
gional bedeutsame Rohstoffgewinnung 
werden aus raumordnerischer Sicht im 
vorliegenden Plan demnach über die 
Festlegungen zur Regionalen Freiraum-
struktur (s.o.) gesteuert. Explizit festge-
legte Ausschlussgebiete werden aus die-

Keine Berücksichtigung 
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sem Grund bei der Fortschreibung entfal-
len. In Regionalen Grünzügen (PS 3.1.1), 
Grünzäsuren (PS 3.1.2), Vorranggebieten 
für Naturschutz und Landschaftspflege 
(PS 3.2.1), Vorranggebieten für beson-
dere Waldfunktionen (PS 3.2.2) sowie 
Vorranggebieten zur Sicherung von Was-
servorkommen (PS 3.3.1) ist kein Roh-
stoffabbau zulässig, weil diese Festlegun-
gen des Regionalplans dem Rohstoffab-
bau entgegenstehen (s.a. Begründung zu 
PS 3.5.1) (Tab. U13)Im Regionalplan An-
hörungsentwurf 2020 dienen Vorrangge-
biete für besondere Nutzungen im Frei-
raum (Vorranggebiete für Naturschutz und 
Landschaftspflege + Vorranggebiete für 
besondere Waldfunktionen) in erster Linie 
der Sicherung des Regionalen Biotopver-
bunds (siehe auch PS 3.2.0 und PS 3.2.2 
Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 und 
die zugehörige Begründung). Zur Festle-
gung der gesamten Fläche des Altdorfer 
Walds als Regionaler Grünzug bzw. als 
Vorranggebiet für besondere Waldfunktio-
nen sowie zur generellen Bewahrung der 
Funktion des Altdorfer Walds für den Bio-
topverbund und die Vernetzung von Le-
bensräumen lässt sich festhalten: Inner-
halb von Waldgebieten werden im Anhö-
rungsentwurf Regionalplan 2019 zur Ver-
netzung von Waldlebensräumen, zur Si-
cherung von Wildtierkorridoren und zur 
Erhaltung der Erholungsqualität des Wal-
des Vorranggebiete für besondere Wald-
funktionen planungsrechtlich gesichert. 
Vorranggebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege erstrecken sich auf Flächen 
außerhalb von den Wäldern. Betreffend 
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der Ausweisung der Fläche als Vorrang-
gebiet für besondere Waldfunktionen 
kann angeführt werden, dass nahezu der 
gesamte Altdorfer Wald als Vorranggebiet 
für besondere Waldfunktionen festgelegt 
wird. Teilweise wird er randlich auch noch 
von Vorranggebieten für Naturschutz und 
Landschaftspflege flankiert. Auf 96,3 % es 
Altdorfer Waldes sind Vorranggebiete für 
besondere Nutzungen im Freiraum (Vor-
ranggebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege + Vorranggebiete für beson-
dere Waldfunktionen) festgelegt Zudem 
sind 56,2 % als Regionaler Grünzug fest-
gelegt. Damit zeigt sich, dass der Regio-
nalverband die vielfältigen Funktionen des 
Altdorfer Waldes erkannt hat und fast den 
kompletten Altdorfer Wald unter Schutz 
gestellt hat. Die geplanten Festlegungen 
für den Rohstoffabbau greifen nur randlich 
in den Altdorfer Wald ein. Bereiche mit 
hoher Biotopqualität werden bewusst 
nicht in Anspruch genommen. Die jeweils 
in Anspruch genommenen Flächen für ei-
nen geplanten Rohstoffabbau sind in der 
Größenrelation überschaubar (ca. 35 ha 
von 8200 ha entspricht ca. 0,4 % der Flä-
che des Altdorfer Waldes). In Summe wird 
lediglich an drei Stellen dem Rohstoffab-
bau auf kleineren Flächen der Vorrang 
eingeräumt. Die in Abbau befindlichen 
Flächen werden sich nur um ca. 10 ha er-
höhen und in der Summe ca. 0,3% der 
Gesamtfläche des Waldes betragen, da 
die Rekultivierung sukzessive nachfolgt. 
Dieses Vorgehen ist aus Sicht des Regio-
nalverbandes maßvoll und vertretbar.  
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s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) 

IV.0173, 
IV.0196 

3.2.0, 3.2.2, 3.5 "2. Schutz des Waldes und des Waldbodens: Durch 
den Ausweis von etwa 100 ha an Vorrang- und Si-
cherungsgebieten für Rohstoffabbau im Altdorfer 
Wald, werden die Weichen für einen nachhaltigen 
Schaden am Biotopverbund Altdorfer  Wald gesteift. 
Der Altdorfer Wald kann nur, wenn er in seiner Ge-
samtheit (möglichst kohärent!) als Vorranggebiet für 
besondere Waldfunktionen ausgewiesen wird, 
seine besondere Waldfunktion erfüllen. 

Dies sind:  

- Vernetzung von Waldlebensräumen 

- Sicherung von Wildtierkorridoren 

- Erhaltung der Erholungsqualität des Waldes" 

Die Betroffenheit von Wildtierkorridoren 
bei den Vorranggebieten für den Abbau 
und die Sicherung oberflächennaher mi-
neralischer Rohstoffe wurden im Rahmen 
der vertieften Umweltprüfung unter dem 
Schutzgut „Tiere, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt“ geprüft. Eine Gefährdung 
der Funktion der Wildtierkorridore kann 
ausgeschlossen werden. Die Wildtierkorri-
dore liegen jeweils in einer Entfernung > 
500 m zu den geplanten Abbaustandor-
ten. Die Wildtierkorridore selbst sind im 
Generalwildwegeplan i.d.R. mit einer 
Breite von 1000 m festgelegt. Es steht so-
mit genügend Raum für Wanderungsbe-
wegungen diverser Arten im Altdorfer 
Wald zur Verfügung. Die Belange der Er-
holung sind aus Sicht des Regionalver-
bands im Regionalplan ausreichend auf-
gearbeitet worden. Aus Sicht des Regio-
nalverbands wird die (Nah-)erholungs-
funktion des Altdorfer Waldes trotz der ge-
planten Vorranggebiete für den Abbau 
und die Sicherung oberflächennaher mi-
neralischer Rohstoffe weitestgehend bei-
behalten. Die jeweils in Anspruch genom-
menen Flächen für einen geplanten Roh-
stoffabbau sind in der Größenrelation 
überschaubar (ca. 35 ha von 8200 ha ent-
spricht ca. 0,4 % der Fläche des Altdorfer 
Waldes). In Summe wird lediglich an drei 
Stellen dem Rohstoffabbau auf kleineren 
Flächen der Vorrang eingeräumt. Die in 
Abbau befindlichen Flächen werden sich 

Kenntnisnahme 
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nur um ca. 10 ha erhöhen und in der 
Summe ca. 0,3% der Gesamtfläche des 
Waldes betragen, da die Rekultivierung 
sukzessive nachfolgt. Im nachfolgenden 
Genehmigungsverfahre wird dem Belang 
der Naherholung weiter Beachtung beige-
messen werden. In der neueren Kartie-
rung der FVA wird das Gebiet in Teilberei-
chen als Erholungswald Stufe II klassifi-
ziert. Die Naherholungsfunktion der Land-
schaft wird zwar teilräumlich gemindert, 
es verbleiben jedoch ausreichend große 
weitgehend ungestörte Flächen. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) 

IV.0190 3.2.2, 3.1.1 "Daher fordere ich Sie auf den gesamten Altdorfer 
Wald als Vorranggebiet für besondere Waldfunktio-
nen oder als Grünzug im aktuellen Regionalplan 
auszuweisen." 

Auf 97,6 % der Fläche des Altdorfer Wal-
des (81,9 qkm) werden Vorranggebiete 
zur Freiraumsicherung im Regionalplan 
Anhörungsentwurf 2020 festgelegt (Regi-
onale Grünzüge, Vorranggebiete für Na-
turschutz und Landschaftspflege, Vor-
ranggebiete für besondere Waldfunktio-
nen). Vorranggebiete für besondere Nut-
zungen im Freiraum (Vorranggebiete für 
Naturschutz und Landschaftspflege sowie 
Vorranggebiete für besondere Waldfunkti-
onen werden auf 96,3 % der Fläche des 
Altdorfer Waldes festgelegt. Die jeweils in 
Anspruch genommenen Flächen für einen 
geplanten Rohstoffabbau sind in der Grö-
ßenrelation überschaubar (ca. 35 ha von 
8200 ha entspricht ca. 0,4 % der Fläche 
des Altdorfer Waldes). In Summe wird le-
diglich an drei Stellen im Altdorfer Wald 
dem Rohstoffabbau auf kleineren Flächen 

Keine Berücksichtigung 
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der Vorrang eingeräumt. Die in Abbau be-
findlichen Flächen werden sich nur um ca. 
10 ha erhöhen und in der Summe ca. 
0,3% der Gesamtfläche des Waldes be-
tragen, da die Rekultivierung sukzessive 
nachfolgt. Dieses Vorgehen ist aus Sicht 
des Regionalverbands maßvoll und ver-
tretbar und den Funktionen des Altdorfer 
Waldes wird ausreichend Rechnung ge-
tragen. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) 

IV.0190 3.2 "a) Schutz des Waldes als größter C02 Speicher: 
herausragende Eigenart des Altdorfer Waldes" 

Auf 97,6 % der Fläche des Altdorfer Wal-
des (81,9 qkm) werden Vorranggebiete 
zur Freiraumsicherung im Regionalplan 
Anhörungsentwurf 2020 festgelegt (Regi-
onale Grünzüge, Vorranggebiete für Na-
turschutz und Landschaftspflege, Vor-
ranggebiete für besondere Waldfunktio-
nen). Vorranggebiete für besondere Nut-
zungen im Freiraum (Vorranggebiete für 
Naturschutz und Landschaftspflege sowie 
Vorranggebiete für besondere Waldfunkti-
onen werden auf 96,3 % der Fläche des 
Altdorfer Waldes festgelegt. Die jeweils in 
Anspruch genommenen Flächen für einen 
geplanten Rohstoffabbau sind in der Grö-
ßenrelation überschaubar (ca. 35 ha von 
8200 ha entspricht ca. 0,4 % der Fläche 
des Altdorfer Waldes). In Summe wird le-
diglich an drei Stellen im Altdorfer Wald 
dem Rohstoffabbau auf kleineren Flächen 
der Vorrang eingeräumt. Die in Abbau be-
findlichen Flächen werden sich nur um ca. 
10 ha erhöhen und in der Summe ca. 

Kenntnisnahme 
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0,3% der Gesamtfläche des Waldes be-
tragen, da die Rekultivierung sukzessive 
nachfolgt. Aus Sicht des Regionalver-
bands wird der Funktion des Altdorfer 
Walds als CO2-Speicher und seine her-
ausragende Eigenart durch dieses Vorge-
hen ausreichend gewürdigt. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) 

IV.0154 3.2 "Kapitel 3.2 - Gebiete für besondere Nutzungen im 
Freiraum: Mit den Zielen Z 1 und Z 2 sollen Vor-
ranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege 
vor konkurrierenden Raumnutzungen geschützt 
werden. Im Regionalplan ist der Bereich des Land-
schaftsschutzgebietes „Jungmoränenlandschaft 
zwischen Amtzell und Vogt" nicht vollständig als 
Vorranggebiet ausgewiesen. Der Regionalplan ist in 
diesem Punkt zu ergänzen." 

Die Vorranggebiete für besondere Nut-
zungen im Freiraum sind nicht gleichzu-
setzen mit Landschaftsschutzgebieten. 
Sie dienen, anders als Landschafts-
schutzgebiete, der Sicherung des regio-
nalen Biotopverbunds, der Sicherung von 
Gebieten für den vorbeugenden Hoch-
wasserschutz und dem Bodenschutz 
(Moorschutz). (s. Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020 Kap. 3.2 PS und Be-
gründung). Vorranggebiete für besondere 
Waldfunktionen sichern zusätzlich die Er-
holungsfunktion des Waldes (s. PS 3.2.2 
und zugehörige Begründung). Das ge-
nannte Landschaftsschutzgebiet vollstän-
dig als Vorranggebiet für besondere Frei-
raumfunktionen festzulegen, ist aus Sicht 
des Regionalverbands somit nicht gebo-
ten. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) 

Keine Berücksichtigung 
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IV.0089 3.2 „Seit 1997 ist das ganze Gebiet als Landschafts-
schutzgebiet ausgewiesen - dabei wurde zugesi-
chert, dass ungehindert Landwirtschaft betrieben 
werden kann, auch Einzelhöfe sind ein Teil der Kul-
turlandschaft und sind schutzwürdig (siehe Anlage 
Würdigung). Mir wurde vom Ministerpräsident 
Wilfried Kretschmann zur Lage und Einschränkun-
gen durch das Biodiversitätsgesetz zugesichert 
„dass Landwirtschaft gewünscht und rentabel sein 
muss" und ein Pflanzenschutzmittelverbot nur in 
Naturschutzgebieten durchgeführt wird. Deshalb 
kann ich nicht verstehen, dass nach meiner Schät-
zung anhand des Planes 1:50000 ca. 40 % meiner 
bewirtschafteten Flächen nun auf Vorranggebietes 
für Naturschutz und Landschaftspflege überplant 
wird. In der Gemeinderatssitzung in Kressbronn 
gab Hr. Franke uns zu verstehen, dass die ausge-
wiesenen Flächen nicht zurückgenommen werden, 
da sie auf gesicherten Erkenntnissen fundiert sind - 
höchstens kleinere Korrekturen sind möglich, da sie 
schon am unteren Planungsziel mit 15 % bis 2030 
geplant haben und später 23 % gefordert sind. In-
folge der späteren Auswirkungen durch Umsetzung 
der Gemeinden  und eine Wirkung des Biodiversi-
tätsstärkungsgesetz   und anderen Gesetzen ist 
mein Betrieb sicher nicht mehr rentabel (Wilfried  
Kretschmann)  und deshalb  auch meine Betriebsin-
vestitionen zur Selbstvermarktung (Gebäude)  im 
Nutzungsertrag der Landwirtschaft in Frage gestellt. 
Ein Einkommen durch Solarenergie auf Freifläche 
wurde beantragt (was auch H. Hahn propagiert, es 
sei im Landschaftsschutzgebiet kein Problem). 
Selbst hier hat ihre Institution keine Befürwortung 
bei diesem Nutzungsänderungsantrag gefunden 
(siehe Anlage). Von einer Entwertung der Fläche 
will ich nicht mehr wirklich sprechen, denn es 
kommt einer Enteignung nahe, da ich von einer 
Entschädigung noch nichts gehört habe. XXX Ich 
habe seit langem schon 1ha Naturschutz in meinem 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2  zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

keine Berücksichtigung   
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Besitz,  nennt man das den Gleichheitsgrundsatz 
unter den Bürgern und Landwirtschaftskollegen „Ei-
ner alles, andere nichts". Deshalb bitte ich Sie die 
Maßnahmen für meinen Betrieb inkl. der Verpächter 
umfangreich zurückzunehmen, oder die Möglichkeit 
einer Nutzung von Fläche und Gebäude (Solar und 
einer wie schon einmal beantragte Nutzungsände-
rung uneingeschränkt zu zulassen). Auch der Aus-
weisung des geplanten Wasserschutzgebietes wi-
derspreche ich vehement, da hier im Moment keine 
Wasserentnahme  irgendwelcher Art stattfindet.“ 

IV.0082 3.2 „Die Ausweisung der Grünzüge sollen auf das ge-
forderte Maß von 15% der Flächen, und auf das ab-
solut Notwendige ausgewiesen werden. Der Kar-
tendienst der LUBW zeigt aktuell kartierte Flächen, 
in der Regel entlang von Gewässer auf welche 
deutlich kleiner sind, als die in den Plänen des Re-
gionalverbandes Bodensee Oberschwaben kartier-
ten Flächen. Auch sind bei der Kartierung der 
LUBW die landwirtschaftlichen  Betriebe in der Re-
gel ausgenommen was im Regionalverband nicht 
der Fall ist. Die Notwendigkeit Ausweisung der 
Grünzüge auf das absolut Notwendige zu begren-
zen begründe ich wie Bestandssicherung für die 
landwirtschaftlichen Betriebe, welche oft erst vor 
kurzer Zeit ausgesiedelt haben, oder enorm in ihre 
landwirtschaftlichen Betrieb investiert haben.  Ent-
wicklungsfähigkeit der landwirtschaftlichen Be-
triebe, in einer sich immer schneller wandelnden  
Landwirtschaft sicherstellen.  Staatliche Fördergel-
der über FAG oder andere Förderprogramme, wür-
den im Nachhinein  unwirtschaftlich Konkurrenzfä-
higkeit  und die Möglichkeit auch den Betrieb den 
Wünschen der Verbraucher  anzupassen. Hofnach-
folge nicht gefährden. Diese Forderung stelle ich für 
Landwirte insgesamt, stellvertretend benenne ich 
für den Bereich der Gewässer Ostrach bis zur Do-
nau folgende Gemarkungen/Landwirte. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen.  

keine Berücksichtigung   
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IV.0069 3.2 Wir widersprechen dem Regionalplan, da wir als 
Grundstückseigentümer und Landwirte das Ver-
trauen an die Politik verloren haben. Durch die letz-
ten 2 Jahre wurde uns bewusst, dass die Änderung 
der Düngeverordnung, das Insektenschutzgesetz, 
sowie das kommende Eckpunktepapier in Baden- 
Württemberg nur die Spitze des Eisberges ist. In 
Jungnau sind ca. 99 % der Flächen ausgewiesen. 
Keiner kann uns sagen, welche Auswirkungen das 
auf unsere Landwirtschaft und Grundstückswerte 
hat. Wir brauchen eine Planungssicherheit, um un-
sere Existenz gewährleisten zu können. Um unse-
ren Widerspruch deutlich zu machen, sind hier zwei 
Beispiele: 1.Beispiel: In Jungnau läuft aktuell das 
Flurbereinigungsverfahren.  Die FFH-Mähwiesen 
Kartierung im Regionalplan wurde falsch ausgewie-
sen, da die Übertragung aus der alten Kartierung 
übernommen wurde und so nicht mehr zutrifft. 
2.Beispiel: Auf der Karte des LUBW ist der Bioto-
pen-Verbund viel kleiner ausgewiesen als im Regio-
nalplan. 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

keine Berücksichtigung   

IV.0066 3.2 „Ich lege hiermit Einspruch ein gegen den Plan ei-
nes Biotopverbunds, der meine Flächen mitein-
schließt!  Ich heiße XXX und bewirtschafte Flächen 
ober- und unterhalb der Gießenbrücke. Ich erbitte 
genaues Kartenmaterial und Pläne, die mich betref-
fen!“ 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass der Regionalplan 
nur im Maßstab 1:50.000 rechtsverbind-
lich ist.  

keine Berücksichtigung   

IV.0065 3.2 „als Bewirtschafter eines landwirtschaftlichen Son-
derkulturbetriebes in Kressbronn habe ich mich für 
den Regionalplan interessiert. Dabei wurde festge-
stellt, dass entlang der Argen eine Vorrangfläche 
für Naturschutz und Landschaftspflege eingezeich-
net ist die zahlreiche Flächen welche mit Sonder-
kulturen bepflanzt sind beinhaltet. Nach dem Bio-
diversitätsstärkungsgesetz ist ab dem 01.01.2022 in 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

keine Berücksichtigung   
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Naturschutzgebieten der Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln verboten. Somit ist auf diesen Flä-
chen kein Anbau von Sonderkulturen mehr möglich, 
weder nach biologischen noch nach konventionel-
len Anbaumethoden. In einem Vorranggebiet für 
Naturschutz und Landschaftspflege ist dies derzeit 
zwar nicht der Fall. Das Volksbegehren „Rettet die 
Bienen" hat uns jedoch gezeigt, dass die Wahr-
scheinlichkeit sehr hoch ist, dass dieses Vorrangge-
biet in wenigen Jahren zum Naturschutzgebiet wird 
und somit der Anbau von z.B. Obst, Hopfen oder 
Gemüse hier nicht mehr möglich ist. Als direkt be-
troffener Landwirt der rund 10 ha in dem geplanten 
Vorranggebiet für Naturschutz und Landschafts-
pflege bewirtschaftet bitte ich Sie dieses Vorrang-
gebiet nicht wie geplant auf landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen auszuweiten.“ 

IV.0202 3.2.1 "Ich bewirtschafte einen landwirtschaftlichen Be-
trieb in Kressbronn XXX. Ich erhebe dringende Ein-
wände gegen die Ausweisung von Vorrangflächen 
für Naturschutz und Landschaftsschutz auf von mir 
bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen. Un-
ter 3.2.1 des Textentwurfs ist vorgesehen, dass auf 
diesen Flächen Belange des Arten- u. Biotopschut-
zes Vorrang vor konkurrierenden Raumnutzungen 
haben. Dieser Vorrang auf landwirtschaftlich wert-
vollen Flächen ist nicht hinnehmbar. Weiter ist nicht 
gewährleistet, dass auch künftig die Errichtung von 
Hagelschutznetzen und Bewässerungsanlagen ge-
nehmigungsfrei möglich ist. Ich fordere Sie daher 
auf, von der geplanten Ausweisung von Vorrangflä-
chen für Natur- u. Landschaftsschutz abzusehen" 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0203 3.2.1 "Ich bewirtschafte einen landwirtschaftlichen Be-
trieb in Langenargen. Ich erhebe dringende Ein-
wände gegen die Ausweisung von Vorrangflächen 
für Naturschutz und Landschaftspflege auf von mir 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 

Keine Berücksichtigung 
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bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen. Un-
ter 3.2.1 2) des Textteilentwurfes zum Regionalplan 
ist vorgesehen, dass auf diesen Flächen Belange 
des Arten- und Biotopschutzes Vorrang vor konkur-
rierenden Raumnutzungen. Dass ein solcher Vor-
rang auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen ausgesprochen werden soll ist schlicht nicht 
hinnehmbar. Ich befürchte, dass ich dadurch zu-
künftig in der landwirtschaftlichen Nutzung der Flur-
stücke bzw. in der betrieblichen Entwicklung mei-
nes landwirtschaftlichen Betriebes eingeschränkt 
bin. Zwar sieht der Plan vor, dass privilegierte land-
wirtschaftliche Bauvorhaben ausnahmsweise mög-
lich sein sollen, zukünftig werden solche Bauvorha-
ben durch die Ausweisung künftig teils massiv er-
schwert bzw. vereitelt. Darüber hinaus werden Ge-
werbebetriebe, die typischerweise im Zusammen-
hang mit einem landwirtschaftlichen Betriebsteil er-
richtet werden von der Ausnahme nicht umfasst. 
Darüber hinaus muss für mich gewährleistet sein, 
dass auch zukünftig z. B. Hagelnetze bzw. Bewäs-
serungsanlagen gebaut bzw. betrieben werden dür-
fen. Eine Klarstellung bzw. Garantie, dass durch die 
geplante Ausweisung die Bewirtschaftung der Flä-
chen nicht eingeschränkt wird fehlt völlig. Die 
jüngste Entwicklung in Sachen Insektenschutzpaket 
hat gezeigt, dass auch im Nachhinein ohne Prob-
leme Einschränkungen der Bewirtschaftung (z.B. 
Pflanzenschutz) vorgenommen werden können, 
auch wenn dies ursprünglich nicht so vorgesehen 
war. 
Ich fordere Sie daher auf, von der geplanten Aus-
weisung von Vorrangflächen für Naturschutz und 
Landschaftspflege abzusehen." 

(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

IV.0099, 
IV.0100, 

3.2.1 "Ich bewirtschafte einen landwirtschaftlichen Be-
trieb in...Ravensburg/Oberzell Ich erhebe dringende 
Einwände gegen die Ausweisung von Vorrangflä-
chen für Naturschutz und Landschaftspflege auf 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 

Keine Berücksichtigung 
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IV.0101, 
IV.0104 

von mir bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flä-
chen. Unter 3.2.1 2) des Textteilentwurfes zum Re-
gionalplan ist vorgesehen, dass auf diesen Flächen 
Belange des Arten- und Biotopschutzes Vorrang 
vor konkurrierenden Raumnutzungen. Dass ein sol-
cher Vorrang auf bisher landwirtschaftlich genutzten 
Flächen ausgesprochen werden soll ist schlicht 
nicht hinnehmbar. Ich befürchte, dass ich dadurch 
zukünftig in der landwirtschaftlichen Nutzung der 
Flurstücke bzw. in der betrieblichen Entwicklung 
meines landwirtschaftlichen Betriebes einge-
schränkt bin. Zwar sieht der Plan vor, dass privile-
gierte landwirtschaftliche Bauvorhaben ausnahms-
weise möglich sein sollen, zukünftig werden solche 
Bauvorhaben durch die Ausweisung künftig teils 
massiv erschwert bzw. vereitelt. Darüber hinaus 
werden Gewerbebetriebe, die typischerweise im 
Zusammenhang mit einem landwirtschaftlichen Be-
triebsteil errichtet werden von der Ausnahme nicht 
umfasst. Darüber hinaus muss für mich gewährleis-
tet sein, dass auch zukünftig z.B. Hagelnetze bzw. 
Bewässerungsanlagen gebaut bzw. betrieben wer-
den dürfen. Eine Klarstellung bzw. Garantie, dass 
durch die geplante Ausweisung die Bewirtschaftung 
der Flächen nicht eingeschränkt wird fehlt völlig. 
Die jüngste Entwicklung in Sachen Insektenschutz-
paket hat gezeigt, dass auch im Nachhinein ohne 
Probleme Einschränkungen der Bewirtschaftung 
(z.B. Pflanzenschutz) vorgenommen werden kön-
nen, auch wenn dies ursprünglich nicht so vorgese-
hen war 
Ich fordere Sie daher auf, von der geplanten Aus-
weisung von Vorrangflächen für Naturschutz und 
Landschaftspflege abzusehen." 

(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen.  

I.000 3.2.1 "Zu PS 3.2.1 VRG für Naturschutz- und Land-
schaftspflege 

Der in der Anregung genannte Verweis 
wird geprüft und entsprechend der Anre-
gung verbessert. 

Berücksichtigung 
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Vorranggebiete für Naturschutz- und Landschafts-
pflege werden insbesondere zur Sicherung und 
Entwicklung eines regionalen Biotopverbundsys-
tems festgelegt (PS 3.2.1 Z (1) und sind darüber 
hinaus auch aus Gründen des Moorschutzes bzw. 
des vorbeugenden Hochwasserschutzes von kon-
kurrierenden Nutzungen freizuhalten (PS 3.2.0 Z 
(5)). PS 3.2.1 Z (3) legt die ausnahmsweise zulässi-
gen raumbedeutsamen baulichen Anlagen in Vor-
ranggebieten für Naturschutz- und Landschafts-
pflege fest. Als Voraussetzung wird u. a. angeführt, 
dass „die Zweckbestimmung der Vorranggebiete 
nach PS 3.2.1. Z (2) nachweislich nicht gefährdet 
ist“. Nach Ansicht des MLW würde sich die Zweck-
bestimmung eher aus den PS 3.2.0 G (1), Z (2), G 
(3) und Z (5) in Verbindung mit PS 3.2.1 Z (1) erge-
ben. Wir bitten daher den vorliegenden Verweis zu 
prüfen. " 

I.000 3.2.1 "Weiterhin gibt es in der Begründung zu PS 3.2.1 Z 
(3) eine Beikarte (Regionales Biotopverbundsystem 
Bodensee-Oberschwaben – Kernflächen und Kern-
räume gem. PS 3.2.1 (3) und PS 3.2.2 (3)). Im 
Textteil der Begründung zu PS 3.2.1 sollte auf 
diese Beikarte verwiesen werden. " 

Die Begründung wird entsprechend der 
Anregung ergänzt 

Berücksichtigung 

I.000 3.2.1 "Auf Seite B 60 (erste Zeile) wird erwähnt, dass be-
reits bestehende Genehmigungen, Betriebsanlagen 
und Rekultivierungsziele […] von den Festlegungen 
der Regionalen Grünzüge unberührt“ bleiben. Hier 
sollte geprüft werden, ob anstelle der Regionalen 
Grünzüge nicht die Vorranggebiete für Naturschutz 
und Landschaftspflege gemeint sein sollen. " 

Die Begründung wird entsprechend der 
Anregung angepasst und der Begriff „Re-
gionale Grünzüge“ mit dem Begriff „Vor-
ranggebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege“ ersetzt. 

Berücksichtigung 

I.000 3.2.1 "Weiterhin wird empfohlen, auf die im Rahmen des 
Satzungsbeschlusses beabsichtige teilräumliche 
Aufhebung des Bodenseeuferplans Bezug zu neh-
men und eine Definition des Begriffs „Seeseite“ (s. 

Im Rahmen des Satzungsbeschlusses 
wird auf die beabsichtigte teilräumliche 

Berücksichtigung 
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Bodenseeuferplan Vorbemerkung) mit in die Ge-
samtfortschreibung aufzunehmen. Dies könnte bei-
spielsweise in Form einer Fußnote erfolgen. " 

Aufhebung des Bodenseeuferplans Bezug 
genommen. 

Eine Definition des Begriffs „Seeseite“ 
wird entsprechend der Anregung in der 
Begründung ergänzt.  

I.000 3.2.1 "3.2.1 Z (4) greift den Bodenseeuferplan von 1984 
auf und regelt das Verhältnis der zwei Pläne zuei-
nander, insbesondere der sich auf der Seeseite ge-
legenen Festlegungen der Schutzzone I und 
Schutzzone II des Bodenseeuferplans mit den sich 
überlagernden VRG für Naturschutz und Land-
schaftspflege der Gesamtfortschreibung. Wie be-
reits unter 1.2 aufgeführt (S. 3 dieser Stellung-
nahme), sollten die Aussagen zum Bodenseeufer-
plan in der Begründung zu PS 3.2.1 gebündelt wer-
den. " 

Die Begründung wird entsprechend der 
Anregung angepasst. Die Aussagen zum 
Bodenseeuferplan werden in der Begrün-
dung zu PS 3.2.1 gebündelt, ein Verweis 
wird jedoch in der Begründung zu PS 1.2 
belassen. 

Berücksichtigung 

I.000 3.2.2 Zu PS 3.2.2 Vorranggebiete für besondere Wald-
funktionen 

Auch in der Begründung zu PS 3.2.2 sollte ein Be-
zug zur Beikarte mit den Kernflächen und Kernräu-
men des Biotopverbundsystems hergestellt werden. 

Die Begründung wird entsprechend der 
Anregung ergänzt 

Berücksichtigung 

I.000 3.2.2 In PS 3.2.2 Z (3) wird die Nichtgefährdung der 
Zweckbestimmung als Voraussetzung für die aus-
nahmsweise zulässige Nutzung angegeben. Anders 
als bei den Plansätzen 3.1.1, 3.1.2 und 3.2.1 wird 
jedoch hinsichtlich dieser Zweckbestimmung auf 
keinen weiteren Plansatz verwiesen. Die Vorge-
hensweise sollte im Sinne eines konsistenten pla-
nerischen Vorgehens hinterfragt werden. 

In den Plansatz 3.2.2 Z (3) wird ein Ver-
weis auf die entsprechenden Plansätze 
übernommen. 

Berücksichtigung 
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3.3 Gebiete zur Sicherung von Wasservorkommen 

Az. Nr.  Anregung Erläuterung des Abwägungsvor-
schlags 

Abwägungsvorschlag 

I.001 3.3 Die ausgewiesenen Gebiete entsprechen dem in 
den diversen Vorbesprechungen vereinbarten Um-
fang. Die Konkretisierung der Anforderungen an 
Vorranggebiete (im Textteil) und Vorbehaltsgebiete 
(in der Begründung) wird begrüßt. 

 
Kenntnisnahme 

II.103 3.3 Der Gemeinderat der Gemeinde Altshausen hat 
sich in seiner Sitzung am 24. Februar mit der Fort-
schreibung des Regionalplans beschäftigt. Der Ge-
meinderat nimmt den Entwurf zur Kenntnis und ver-
weist im Wesentlichen auf die Stellungnahme der 
ersten Beteiligung. 
Da die Gemeinde Altshausen einen Großteil ihres 
Wassers von der Wasserversorgung Hundsrücken 
Gruppe erhält und die Wasserverfassung im Be-
reich des Kiesabbaus Wagenhart liegt verweisen 
wir außerdem auf die fachliche Stellungnahme der 
Stadtwerke Bad Saulgau bzw. der Hundsrücken 
Wasserversorgung. 

s. Abwägung 1. Offenlage Rohstoffe, Ge-
samtfortschreibung und Abwägung Stadt-
werke Bad Saulgau bzw. Abwägung  
Zweckverband Wasserversorgung Hunds-
rücken (AZ II.649, III.031) 

Kenntnisnahme 

II.106, 
II.107,  
II.107_1, 
III.034, 
II.208 

3.3 Die PS 3.3.1 und 3.3.2 seien sowohl für sich be-
trachtet wie auch im Verhältnis untereinander nicht 
kongruent, sondern unzureichend und inhaltlich 
fehlerhaft. 

Die Plansätze entsprechen den Vorgaben 
des LplG und des ROG und wurden mit 
den Fachbehörden abgestimmt. Die 
Plansätze ermöglichen eine sachgerechte 
Abwägung. 
Die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete zur 
Sicherung von Wasservorkommen dienen 
der vorsorglichen Sicherung von Flächen, 
die eine besondere Bedeutung für die re-
gionale und überregionale Wasserversor-
gung haben. Der Schutz dieser Grund-
wasservorkommen ist damit die zentrale 

Keine Berücksichtigung 
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Funktion der vorgeschlagenen Vorrang- 
und Vorbehaltsgebiete zur Sicherung von 
Wasservorkommen. 
Die Vorranggebiete zur Sicherung von 
Wasservorkommen stellen die potenzielle 
Zone I und II der Wasserschutzgebiete 
dar und können aufgrund mangelnder 
exakter fachlicher Grundlagen auch groß-
räumiger ausgewiesen werden, zu große 
Festlegungen würden jedoch eine unzu-
mutbare Härte darstellen. Bei einer späte-
ren fachtechnischen Abgrenzung erfahren 
diese Gebiete eine Konkretisierung. Fest-
legungen von Vorbehaltsgebieten für die 
Sicherung von Wasservorkommen stehen 
wiederum den Zweckbestimmungen der 
Vorranggebiete zur Sicherung von Was-
servorkommen nicht entgegen. Zu einem 
späteren Zeitpunkt können die Vorrangge-
biete zur Sicherung von Wasservorkom-
men und die Vorbehaltsgebiete zur Siche-
rung von Wasservorkommen fachlich kon-
kretisiert werden. Auf Ebene der Regio-
nalplanung kann eine exaktere Bestim-
mung dieser Gebiete nicht geleistet wer-
den. 
Die Vorbehaltsgebiete zur Sicherung von 
Wasservorkommen sollen den Schutz vor 
weitreichenden Beeinträchtigungen ge-
währleisten. Dies kann im Einzelfall durch 
Nutzungsbeschränkungen oder Schutz-
vorkehrungen nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik sichergestellt 
werden. Eine Beurteilung erfolgt durch die 
Fachbehörden. Die Schutzfunktionen ori-
entieren sich an den Vorgaben für die 
weiteren Schutzzonen rechtskräftiger 
Wasserschutzgebiete in Baden-Württem-
berg. 
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Spätere Bestimmungen von Wasser-
schutzgebieten werden für ihre jeweilige 
Zone festgelegt. Insofern können und 
müssen die "daraus ergebenden Erforder-
nisse" auf dieser Planungsebene nicht nä-
her konkretisiert werden. 

II.106, 
II.107,  
II.107_1, 
III.034, 
II.208 

3.3.1 Schutzwürdigkeit Grundwasservorkommen im Alt-
dorfer Wald, Einzigartigkeit Geomorphologie, Ab-
bauwürdigkeit Rohstoffe 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald,  
s. Abwägung 1. Offenlage Rohstoffe,  
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 

II.151 3.3 Auf Gemarkung Schlier liegen mehrere Wasser-
schutzgebiete. Im Einzugsbereich der Wasser-
schutzgebiete Mühlenreute und Fohrenösch sollen 
weitere Kiesabbauflächen im Altdorfer Wald entste-
hen. Der Schutz des Trinkwassers ist für die Ge-
meinde Schlier unerlässlich. Wir haben deshalb 
auch eine Überprüfung unseres Wasserschutzge-
bietes für die Trinkwasserquelle in Mühlenreute in 
Auftrag gegeben und nach Einschätzung von Ex-
perten ist mit einer deutlichen Vergrößerung des 
Schutzradius zu rechnen. Die Ausweisung von wei-
teren Kiesabbaugebieten darf auf keinen Fall dazu 
führen, dass die sensiblen Trinkwasserleiter, die 
sich auch außerhalb der Schutzzonen befinden, ge-
stört werden. 

Trockenabbau von Kies und Sand ist 
nach landeseinheitlicher fachlicher Ein-
schätzung auch in WSG-Zone III vertret-
bar, wenn ein ausreichender Abstand zum 
Grundwasser verbleibt. Landesweit liegen 
ca. 70 % der Kies- und Sandgewinnungs-
stellen in Wasserschutzgebieten Zone III. 
Grundsätzlich sehen die zuständigen 
Fachbehörden also eine Vereinbarkeit 
des geplanten Abbaus mit den Zielen des 
Grundwasserschutzes bzw. des Schutzes 
örtlicher Trinkwasservorkommen als ge-
geben an. Diese Vereinbarkeit wird in den 
Genehmigungsverfahren durch weitere 
hydrologische Untersuchungen überprüft 
werden. 

Kenntnisnahme 

II.166, 
II.649 

3.3.1 Gemäß Erläuterung zu Plansatz 3.3.0 erfolgt zur 
langfristigen Sicherung der Trinkwasserversorgung 
nur noch eine ergänzende Sicherung von Grund-
wasservorkommen. Dabei sollen vor allem qualitativ 

Am 5.10.2017 erfolgte in einer großen Be-
sprechung mit den unteren und den höhe-
ren Wasserbehörden eine finale Abstim-
mung über die Kulisse der Vorranggebiete 

Keine Berücksichtigung 



   
    

438 
 

hochwertige und quantitativ ergiebige Vorkommen 
als Vorranggebiete ausgewiesen werden. 
Begründung: 
Das Wasserschutzgebiet Mannsgrab wurde 2014 
rechtskräftig festgesetzt. Im Zuge der Ausweisung 
des Wasserschutzgebietes Mannsgrab ging man 
von einer überwiegenden Anströmung aus Südost 
aus. 
Die Stadt Bad Saulgau, die Stadtwerke Bad Saul-
gau, bitten um Aufnahme von Flächen im Umfeld 
des Wasserschutzgebietes Mannsgrab als Vorrang-
gebiet. 
Das Vorranggebiet schließt am nordwestlichen 
Rand, wo die Schutzzonen 1, II und lllA unmittelbar 
beieinander liegen an. Es tangiert den Weg „Am 
Oberen Weg" in Richtung Bondorf. Im Weiteren 
verläuft es südlich von Bondorf und folgt dann dem 
südlichen (parallel der L 283) und westlichen (Wald-
rand) Rand der Oberen Molasse in Richtung Stein-
bronnen, Lampertsweiler.  

Nördlich von Lampertsweiler schließt es dann wie-
der an die Schutzzone lllA an. 

und Vorbehaltsgebiete für die Sicherung 
von Wasservorkommen. Damit kommt der 
Regionalverband Bodensee-Oberschwa-
ben dieser ihm zugewiesenen Aufgabe 
durch die Ausweisung von Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten zur Sicherung von 
Wasservorkommen nach. Dem Regional-
verband wird in der Petitionsschrift 
16/3485 (04.02.2021) Folgendes im Zu-
sammenhang mit der Ausweisung von 
Grundwasservorkommen gemäß Landes-
entwicklungsplan explizit bescheinigt:“ 
Der Regionalverband Bodensee-Ober-
schwaben kommt dieser ihm zugewiese-
nen Aufgabe durch die Ausweisung von 
Vorrang- und Vorbehaltsgebieten zur Si-
cherung von Wasservorkommen nach.“  
Weitere Sicherung von Wasservorkom-
men muss durch das Fachrecht und fach-
technisch abgegrenzte und begründete 
Wasserschutzgebiete erfolgen. 

II.172 3.3.1 Die bereits rechtskräftig festgesetzten Wasser-
schutzgebiete sind im Fortschreibungsentwurf des 
Regionalplans nach wie vor nicht enthalten. Nach 
Rücksprache mit Herrn Donath am 09.02.2021 ist 
es jedoch nicht das Ziel des Planansatzes 3.3.1, 
bestehende Wasserschutzgebiete zusätzlich zu 
schützen, sondern potentielle neue, noch nicht er-
schlossene Grundwasservorkommen zu sichern. 
Die aktuelle Kulisse der Gebiete für die Sicherung 
von Wasservorkommen wurde nach Aussage von 
Herrn Donath nach Beratung mit den unteren und 
oberen Wasserbehörden abschließend festgestellt. 
Unter Verweis auf die interaktiven Raumnutzungs-
karten, die auf der Homepage des Regionalverban-
des eingestellt werden sollen, und der unter 3.3.1 Z 

 
Kenntnisnahme 
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[1) formulierten Zielsetzung sind die betreffenden 
rechtskräftig festgesetzten Wasserschutzgebiete 
der Stadt Isny im Allgäu ausreichend geschützt. Es 
werden daher seitens der Stadt Isny keine weiteren 
Bedenken vorgebracht. 

II.185 3.3 Unsere Stellungnahme zur vorgezogenen Fort-
schreibung der Plansätze zu Rohstoffabbau und 
Rohstoffsicherung des Regionalplanes Bodensee-
Oberschwaben hat verdeutlicht, dass uns der Ab-
bau von Rohstoffen wichtig ist, der Sicherung von 
Wasservorkommen wird allerdings deutlich der Vor-
rang gegeben. 

 
Kenntnisnahme 

II.301 3.3 Der Kreistag des Landkreises Ravensburg bittet die 
Regionalversammlung der Region Bodensee-Ober-
schwaben darum, noch größere Teile des Altdorfer 
Waldes als Vorranggebiete zur Sicherung von Was-
servorkommen auszuweisen, als dies bisher im 
Entwurf vorgesehen ist. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasser Sicherung 

Kenntnisnahme 

II.645 3.3 Die Ressource Wasser wird durch den Schutz der 
Wasservorkommen aus unserer Sicht ausreichend 
berücksichtigt. Vor den Herausforderungen des Kli-
mawandels ist der Schutz der Ressource Wasser 
sehr zu begrüßen. 

 
Kenntnisnahme 

IV.0030 3.3 „3.3 Gebiete zur Sicherung von Wasservorkommen  
Im vorliegenden Anhörungsentwurf führen Sie unter 
3.3.0 aus: (1)Zur langfristigen Sicherung der Trink-
wasserversorgung in der Region soll Grundwasser 
als nicht vermehrbare natürliche Ressource auch 
außerhalb der fachrechtlich festgelegten Schutzge-
biete vor nachteiliger Beeinflussung geschützt wer-
den. (2) Durch die Festlegung von Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten zur Sicherung von Grundwas-
ser-vorkommen sollen insbesondere qualitativ 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

keine Berücksichtigung   
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hochwertige und quantitativ ergiebige Grundwas-
ser-vorkommen geschützt und die Trinkwasserver-
sorgung der Region dauerhaft gewährleistet wer-
den.  Ergänzend zu diesen Grundsätzen sind dann 
Ihre weiteren Erläuterungen in Pkt. 3.3.1 und 3.3.2 
im einzelnen dargestellt.  Dagegen wende ich ein, 
dass Sie Ihren eigenen, vorgenannten Grundsätzen 
und Zielen in der Umsetzung des Regionalplans 
nicht nachkommen! Begründung: Sie kommen dem 
Schutz von oberschwäbischen Grundwasservor-
kommen, die der regionalen Trinkwasserversor-
gung dienen nicht nach. Sie schützen durch Ihre 
Planvorgaben die Trinkwasservorkommen beson-
ders im Altdorfer Wald nicht ausreichend! Durch 
den Ausweis von Vorrang- und Sicherungsgebieten 
für oberflächennahen Rohstoffabbau im Altdorfer 
Wald gefährden Sie hier die für die Versorgung der 
Bevölkerung wichtige Grundwasservorkommen. 
Dies ist der Fall u.a. für die Grundwasservorkom-
men der Quellen Weissenbronnen, Schlier, Wolfegg 
und Vogt. Der LEP 2002 schreibt in Zi. 4.3 vor: Nut-
zungswürdige Vorkommen sind planerisch zu si-
chern und sparsam zu bewirtschaften, Trinkwasser-
einzugsgebiete großräumig zu schützen und für die 
Versorgung geeignete ortsnahe Vorkommen  vor-
rangig  zu  nutzen. Grundwasser ist als natürliche 
Ressource flächendeckend vor nachteiliger Beein-
flussung zu sichern. Wegen ihrer besonderen Be-
deutung für die Wasserversorgung des Landes sind 
insbesondere die großen Grundwasservorkommen 
„„..und in Oberschwaben nachhaltig zu schützen   - 
Ich fordere Sie auf, daß der Regionalplan nach die-
sen Vorgaben des LEP 2002 aufgestellt wird und 
dem Schutz und der Sicherstellung des Grundwas-
sers im Altdorfer Wald Vorrang eingeräumt wird! 
Weisen Sie entsprechend mehr und großräumige 
Gebiete zur Sicherung von Wasservorkommen im 
Altdorfer Wald aus!“ 
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II.801, 
IV.0013, 
IV.0038, 
IV.0060 

3.3.1 Der Waldburger Rücken im Altdorfer Wald sollte als 
Vorranggebiet für Grundwasserschutz ausgewiesen 
werden. Einen Abgrenzungsvorschlag findet sich im 
Gutachten von Hydrogeologe Hermann Schad. Die 
Wasservorkommen im Altdorfer Wald sind qualitativ 
besser als diejenigen im Offenland. Auch deshalb 
ist hier ein besonderer Schutz sinnvoll. 

Auch Hr. Schad schlägt nur eine Erweite-
rung der WSG Zone III vor. Dies ent-
spricht einem Vorbehaltsgebiet für die Si-
cherung von Wasservorkommen und nicht 
einem Vorranggebiet. Aktuell wurden wei-
tergehende Untersuchungen von den 
Fachbehörden als notwendig angesehen, 
um die Hydrologie zu verstehen. Vorab 
besteht keine Notwendigkeit die Gebiets-
abgrenzungen zu modifizieren. 
Zu Bedarf und weiteren Gesichtspunkten 
s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasser Sicherung 

Keine Berücksichtigung 

II.801, 
IV.0013, 
IV.0038, 
IV.0060 

3.3.1 Das LRA schlägt vor, die Ailinger Rinne als Vor-
rang- und Vorbehaltsgebiet zur Sicherung von Was-
servorkommen auszuweisen (s.u.), wir schließen 
uns dieser Forderung an. 
Die Antwort des Regionalverbandes (ebenfalls un-
ten) ist für uns nicht überzeugend, da weder die 
gültigen BPläne noch der FNP Friedrichshafens 
eine Festlegung über die bestehende Bebauung 
hinaus treffen. Es wäre also durchaus möglich, ein 
entspr. Vorranggebiet festzulegen. Dass ein Was-
serschutzgebiet in Planung ist, ist u.E. kein Hinde-
rungsgrund dafür. In Anbetracht des Klimawandels 
mit immer höheren Temperaturen und geringeren 
Niederschlägen und in Anbetracht des steigenden 
Verbrauchs muss jede Trinkwasser- Ressource ge-
schützt werden. Mögliche Absichten der Stadtver-
waltung Friedrichshafens, die Baugebiete um Lot-
tenweiler zu vergrößern, sollten hinter der Siche-
rung von Trinkwasser zurückstehen. 

Gemäß der Stellungnahme des Landrats-
amtes wurde das Wasserschutzgebiet be-
reits fachtechnisch abgegrenzt, d.h. das 
Verfahren zur Festsetzung des WSG ist 
bereits weit fortgeschritten. Nach dem 
derzeitigen Stand des Verfahrens wird da-
her weiterhin keine Erforderlichkeit gese-
hen, dieses Gebiet noch als Vorrang- 
bzw. Vorbehaltsgebiet festzusetzen. 
Die Sicherung einer kleinen Teilfläche der 
geplanten WSG-Zone II durch einen Regi-
onalen Grünzug entspricht nicht dem regi-
onalen Planungsmaßstab. Hier handelt es 
sich um eine parzellenscharfe Feinab-
grenzung des Wasserschutzgebiets, die 
auf der kommunalen Planungsebene ab-
gestimmt werden muss. 
Der mittlerweile vorliegende Abgren-
zungsvorschlag sieht in Lottenweiler nur 
noch eine WSG-Zone III vor. Diese würde 

Keine Berücksichtigung 
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bei einer entsprechenden Festlegung im 
Regionalplan einem Vorbehaltsgebiet ent-
sprechen, das in nachfolgenden Bauleit-
planungsverfahren nicht mehr als Ziel der 
Raumordnung zu beachten ist, sondern 
der Abwägung unterliegt. 
 
S.a. Abwägung Rücknahme RGZ, II.300, 
Kap. 3.1 

III.022 3.3.1 Als Vertreter von Wasserversorgungsunternehmen 
begrüßen wir es, dass zur langfristigen Sicherung 
der Trinkwasserversorgung das Grundwasser auch 
außerhalb der fachrechtlich festgelegten Schutzge-
biete vor nachhaltiger Beeinflussung geschützt wer-
den soll. Es ist uns ein Anliegen, dass alle Schutz-
zonen in der Region gleichbehandelt werden und 
wir bitten darum, dass die Belange der Wasserver-
sorgung bei entsprechenden Planungen berück-
sichtigt werden. Selbstverständlich erkennen wir 
hierbei aber auch an, dass es andere Nutzungen 
gibt, die auch ihre Berechtigung haben. Die Sicher-
heit der Wasserressourcen muss jedoch in den Ab-
wägungen grundsätzlich mitbeachtet werden 

 
Kenntnisnahme 

II.106, 
II.107,  
II.107_1, 
III.034, 
II.208 

3.3.1 Bereits in der Vorlage zu Top 3 der Verbandsver-
sammlung am 20.07.2018 zur Fortschreibung des 
Regionalplans heißt es unter Ziff. 4 (S. 5), dass In 
einem Behördengespräch am 05.10.2017 eine ab-
schließende Vorschlagsliste der im Regionalplan zu 
sichernden Vorrang- und Vorbehaltsgebiete zwi-
schen den beteiligten Wasserbehörden und dem 
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
beschlossen wurde. Nach welchen Kriterien die 
„Vorschlagliste" festgelegt wurde. Ist bis heute un-
klar und nicht ersichtlich. 
Weshalb der vorliegende Bereich nicht als Vorrang-

Im Rahmen der Regionalplanfortschrei-
bung erfolgt nur noch eine ergänzende Si-
cherung von Grundwasservorkommen. 
Die Kenntnisse beruhen auf dem Wissen-
stand der Fachbehörden auf Grund unter-
schiedlichster Aufschlüsse und Vorstellun-
gen der Hydrogeologie. Eine einheitliche, 
vergleichbare Datenbasis existiert nicht 
und ist auch weder realisierbar noch fi-
nanzierbar. Vertiefte Kenntnisse werden 
erst im Zuge von Wasserschutzgebiets-
ausweisungen erlangt. Im Altdorfer Wald 
wurden bereits sehr große Gebiete mit 

Keine Berücksichtigung 
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gebiet zur Sicherung von Wasservorkommen einbe-
zogen wurde, erschließt sich nicht, zumal Im dorti-
gen Bereich bereits ein Wasserschutzgebiet vor-
handen ist und dieses.... wie ausgeführt - Im Hin-
blick auf das sehr umfangreiche Grundwasservor-
kommen erheblich zu erweitern ist. Dieser Ge-
sichtspunkt ist dem Regionalverband bekannt; 
gleichwohl fand dieser Aspekt keine Berücksichti-
gung. 

Festlegungen bedacht. 
Die fachtechnisch abgegrenzten und in 
Planung befindlichen Wasserschutzge-
biete werden in aktuellster Form dem Re-
gionalverband von den Unteren Wasser-
behörden übermittelt und in Fachkarten 
zum Regionalplan nachrichtlich übernom-
men. Diese Fachkarten werden digital als 
Begleitmaterial zum Regionalplan zur Ver-
fügung gestellt, werden jedoch nicht als 
VRG oder VBG ausgewiesen. (s. Interak-
tive Raumnutzungskarten) 
Für eine Vergrößerung der Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete im Altdorfer Wald erge-
ben sich aufgrund der vorliegenden Unter-
lagen weiterhin keine zwingenden fachli-
chen Gründe. Daher wird an der bisheri-
gen Gebietskulisse festgehalten. Die For-
mulierung der Plansätze wurde mit der 
Höheren Wasserbehörde (RP Tübingen) 
abgestimmt. Insofern gehen wir von ihrer 
Richtigkeit aus. 

3.4 Gebiete für den vorbeugenden Hochwasserschutz 

Az. Nr.  Anregung Erläuterung des Abwägungsvor-
schlags 

Abwägungsvorschlag 

I.001 3.4.0 "Es wird gebeten, den Begriff 'ausgewiesen' durch 
den Begriff 'festgelegt' zu ersetzen." 

Der Plansatz wurde entsprechend der An-
regung angepasst 

Berücksichtigung 

I.001 3.4.0 "Hinweis: Die Begründung zu diesem Plansatz (S. 
B68, 2. Absatz) sollte überprüft werden. Soweit er-
sichtlich, enthält diese eine „Zahlendreher“." 

Die Begründung wurde bezüglich der 
Übereinstimmung der Regionalen Grün-
züge, Grünzäsur sowie Vorranggebieten 
für besondere Nutzungen im Freiraum mit 

Berücksichtigung 
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den HQ-100-Flächen und HQ-Extrem-Flä-
chen präzisiert. 

I.001 3.4.0 PS 3.4.0 Z (2): "Es wird gebeten, diesen Plansatz 
nochmals inhaltlich zu überarbeiten, da seine Funk-
tion – vor allem mit Blick auf PS Z (1) aus den ge-
wählten Formulierungen nicht klar wird." 

Die Festlegung des PS 3.4.0 Z (2) wird 
entsprechend der Anregung sprachlich 
überarbeitet und die Begründung wird 
ebenfalls angepasst. 

Berücksichtigung 

I.000 3.4.0 Die Festlegung der PS 3.4.0 Z (2) und Z (3) erfolgt 
in Anlehnung an die Plansätze 4.3.6 und 4.3.6.1 
LEP. Die Formulierung des Z (2) sollte jedoch noch 
einmal sprachlich überarbeitet und auf die darin 
vorgenommene wörtliche Aufzählung „Erstens die-
nen sie [...]. Zweitens […]“ verzichtet werden. Glei-
ches gilt auch für die Begründung des PS 3.4.0. 

Die Festlegung des PS 3.4.0 Z (2) wird 
entsprechend der Anregung sprachlich 
überarbeitet und die Begründung wird 
ebenfalls angepasst. 

Berücksichtigung 

I.001 3.4.0 Bitte, bei PS 3.2.0 N (3) Quelle aus LEP anzugeben Die Quelle (PS 4.3.7 (Z) LEP 2002) wurde 
entsprechend der Anregung ergänzt 

Berücksichtigung 

II.302 3.4.0 "In den grundlegenden Beschreibungen wird auf die 
Deckungsgleichheit zwischen den Vorranggebieten 
für besondere Nutzungen im Außenbereich und der 
Überschwemmungsgebiete (HQ100) verwiesen. Es 
wird aus der Tatsache, dass 93 % der Flächen in 
den HQ100- Flächen liegen, abgeleitet, dass damit 
die Belange des vorsorgenden Hochwasserschut-
zes abgedeckt seien. Im Bereich westlich von Men-
gen liegen Überschwemmungsgebiete mit erhebli-
chen Rückhaltevolumen, die nicht über diese Vor-
rangflächen abgedeckt sind. Ebenso in Herbertin-
gen am Sodenbach südlich der Bundestraße B 32 
und Sigmaringen , Flurstücke Nrn. 782/1 -785, 774, 
775/1- 779/1. Der in unserer Stellungnahme zur 
ersten Anhörung genannte Bereich südlich von 
Krauchenwies ist inzwischen adäquat abgebildet, 
da hier durch wasserbauliche Aktivitäten Über-
schwemmungsgebietsabgrenzungen verändert 
sind. Den allgemeinen Grundsätzen und Ziele des 

Bei den in der Anregung genannten Über-
schwemmungsflächen westlich von Men-
gen handelt es sich um Flächen, die be-
reits von drei Seiten von Bebauung umge-
ben sind und damit aus Sicht des Regio-
nalverbands als Innenbereich bzw. Au-
ßenbereich im Innenbereich aufzufassen 
sind. Hier ist es Aufgabe der Stadt/Ge-
meinde, den vorbeugenden Hochwasser-
schutz zu gewährleisten. Das Gleiche gilt 
für die Fläche bei Herbertingen südlicher 
der B32 am Sodenbach und die Fläche 
südlich von Krauchenwies. Die genannten 
Flächen in Sigmaringen sind ebenfalls als 
Innenbereich aufzufassen, auch hier ist es 
Aufgabe der Stadt, den vorbeugenden 
Hochwasserschutz zu gewährleisten. 

Keine Berücksichtigung 
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Regionalplans folgend sind . "regelmäßig über-
schwemmte Flussauen innerhalb der Gebiete für 
besondere Nutzungen im Freiraum . . . auch aus 
Gründen .. . des vorbeugenden Hochwasserschut-
zes von konkurrierenden Raumnutzungen freizuhal-
ten." Demnach müsste auch dieser Bereich in die 
entsprechende Vorrangfläche integriert werden, wie 
es auch die Kompaktinformation des Landes Baden 
Württemberg verlangt, auf die wir bereits in der ers-
ten Anhörung hingewiesen haben." 

II.302 3.4.0 "Unklar bleibt noch, was mit regelmäßig über-
schwemmten Flussauen gemeint ist. Wir weisen in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass insbeson-
dere die in mittlerem Turnus überflutenden Berei-
che (alle 100 Jahre; HQ100) der besonderen Auf-
merksamkeit bedürfen, da hier die Überschwem-
mungen aufgrund der Seltenheit nur wenig im Be-
wusstsein der Menschen verankert sind, aber den-
noch existente Risiken bzw. Gefahren darstellen. 
Einer Sicherung dieser Flächen auf Ebene des Re-
gionalplans ist demnach eine sehr hohe wasserwirt-
schaftliche Bedeutung beizumessen." 

Die "regelmäßig überschwemmten Fluss-
auen" umfassen im Wesentlichen die HQ-
100-Überflutungsflächen nach der Hoch-
wassergefahrenkarte 2015. Siehe Be-
gründung zu PS 3.4.0 Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020 

Kenntnisnahme 

I.000 3.4.0 "Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben 
hält weiterhin daran fest, Flächen für den vorbeu-
genden Hochwasserschutz durch die Ausweisung 
von Regionalen Grünzügen und Grünzäsuren sowie 
Vorranggebieten für besondere Nutzungen im Frei-
raum zu sichern. Es werden somit keine separaten 
VRG/VBG für den vorbeugenden Hochwasser-
schutz festgelegt. In der Begründung wird darauf – 
auch hinsichtlich des derzeit in Aufstellung befindli-
chen Bundesraumordnungsplans Hochwasser-
schutz (BRPH) – ausführlich Bezug genommen. " 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 
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I.000 3.4.0 "Um den umfassenden Aspekten des vorbeugen-
den Hochwasserschutzes im Sinne des PS 4.3.6 
LEP gerecht zu werden, wird dennoch ein neues 
Kapitel 3.4 „Gebiete für den vorbeugenden Hoch-
wasserschutz“ in den Fortschreibungsentwurf auf-
genommen. Dieses Kapitel wird von der obersten 
Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde be-
grüßt. Aus den einzelnen Plansätzen geht hervor, 
dass nicht nur die HQ-100-Flächen in den Planent-
wurf herangezogen wird, sondern auch die in der 
ersten Stellungnahme der obersten Raumord-
nungs- und Landesplanungsbehörde auf-gelisteten 
weitergehenden Elemente des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes, wie die Risikovorsorge oder 
die Sicherung und Rückgewinnung von Über-
schwemmungsflächen. " 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 

I.000 3.4.0 "Da Anfang Mai 2021 vom BMI ein überarbeiteter 
Entwurf zum BRPH zur Anhörung geschickt wird 
sollte der RVBO prüfen, ob seine Bezugnahme auf 
den früheren Entwurf des BRPH noch aktuell ist." 

Der Sachverhalt wird geprüft und die Be-
gründung entsprechend der Anregung an-
gepasst. 

Berücksichtigung 

I.000 3.4.0 "Die Begründung zu PS 3.4.0 Z (2) verweist weiter-
hin zur Sicherung von Flächen für Anlagen und 
Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschut-
zes (Polder, Rückhaltebecken etc.) auf die Ausnah-
meregelungen der jeweiligen Freiraumplansätze. 
Hier wird auch auf PS 3.2.2 Z (3) verwiesen. Nach 
Ansicht des MLW enthält dieser Plansatz aber 
keine Ausnahmen für die zuvor genannten Inhalte. 
Das Ministerium für Landesentwicklung und Woh-
nen bittet um entsprechende Prüfung. " 

Der Sachverhalt wird geprüft und der Ver-
weis auf PS 3.2.2 in der Begründung zu 
PS 3.4.0 wird gestrichen. 

Berücksichtigung 
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3.5 Gebiete für den Abbau und zur Sicherung oberflächennaher Rohstoffe 

Az. Nr.  Anregung Erläuterung des Abwägungsvor-
schlags 

Abwägungsvorschlag 

F1 3.5.1 a) Schutz von Wasservorkommen 
Trotz Ihrer Beteuerungen im Planentwurf unter 
3.3.0 zum so wichtigen Wasserschutz kommen 
dem Schutz von oberschwäbischen Grundwasser-
vorkommen, die der regionalen Trinkwasserversor-
gung dienen nicht nach. 
Sie schützen durch Ihre Planvorgaben die überra-
genden Trinkwasservorkommen besonders im Alt-
dorfer Wald nicht ausreichend! 
Durch den Ausweis von Vorrang- und Sicherungs-
gebieten für oberflächennahen Rohstoffabbau im 
Altdorfer Wald gefährden Sie hier die für die Versor-
gung der Bevölkerung wichtige Grundwasservor-
kommen. Dies ist der Fall u.a. für die Grundwasser-
vorkommen der Quellen Weißenbronnen und 
Schlier. 
Dabei halten Sie sich nicht an die Vorschriften des 
Landesentwicklungsplan 2002 in Zi. 4.3, wo es 
heißt: 
- Nutzungswürdige Vorkommen sind planerisch zu 
sichern und sparsam zu bewirtschaften, Trinkwas-
sereinzugsgebiete großräumig zu schützen und für 
die Versorgung geeignete ortsnahe Vorkommen 
vorrangig zu nutzen. 
- Grundwasser ist als natürliche Ressource flächen-
deckend vor nachteiliger Beeinflussung zu sichern. 
 
Grundwasser ist Allgemeingut (WHG) 
Nach der Europäischen Wasserschutzrichtlinie v. 
23.10.2000 ist Wasser keine übliche Handelsware, 
sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt 
und entsprechend behandelt werden muss. Die 
WRRL ist die Grundlage für den Schutz von u.a. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Regionaler Biotopverbund, 
Biodiversität, Waldanteil, Bodenschutz, 
Geomorphologie/Landschaftsbild etc. 
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 
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Grundwasservorkommen in der Europäischen 
Union. 
Wasserknappheit und –mangel erfordern ein Um-
denken beim Grundwasserschutz 
Dieser Schutz des Grundwassers ist bei den Bür-
gern hier ein ganz großes und auch berechtigtes 
Anliegen. So schlägt die Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt (DBU) mit Meldung vom 14.7.2020 Alarm: 
Angesichts zunehmender Trockenheit in Deutsch-
land muss aus Sicht der Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt (DBU) beim Wassermanagement, beson-
ders beim Grundwasser auf dem Land grundlegend 
umgedacht werden. Wasser wird das höchste und 
teuerste Gut der nächsten Jahrzehnte. 
Und es geht hier im Altdorfer Wald um unser Was-
ser vor Ort! 
 
b) Schutz des Waldes und des Waldbodens 
Durch den Ausweis von etwa 100 ha an Vorrang- 
und Sicherungsgebieten für Rohstoffabbau im Alt-
dorfer Wald, werden hier die Weichen für einen 
nachhaltigen Schaden am Biotopverbund Altdorfer 
Wald gestellt. Der Altdorfer Wald kann nur, wenn er 
in seiner Gesamtheit (möglichst kohärent!) als Vor-
ranggebiet für besondere Waldfunktionen ausge-
wiesen wird, seine besondere Waldfunktion erfül-
len. 
- zur Vernetzung von Waldlebensräumen 
- zur Sicherung von Wildtierkorridoren 
- zur Erhaltung der Erholungsqualität des Waldes 
 
Der Wald und mit einer noch wichtigeren Bedeu-
tung der Waldboden sind: 
- Sauerstoffproduzent und CO2-Speicher 
- natürliche Klimaanlage 
- Wasserspeicher 
- Grundlage für die Artenvielfalt 
Der Erhalt jeden Meters Walds und Waldbodens ist 
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kostenloser Wasser- und Klimaschutz vor der eige-
nen Haustüre! Einfach den Wald stehen lassen – 
das ist bester Klimaschutz!!!!! 
Zieht man diese Kriterien heran, darf das größte zu-
sammenhängende Waldgebiet Oberschwabens 
nicht mehr weiter zum Rohstoffabbau verplant wer-
den. Dies ist im Übrigen seit den EU-Klimabe-
schlüssen (8.10.2020 und Dez. 2020) ein Muss für 
das europäische Ziel der Schadstoffreduzierung um 
55 % bis 2030!! 
 
c) Schutz des Waldburger Rückens 
Der Altdorfer Wald ist von einer einmaligen geomor-
phologischen Besonderheit des Waldburger Rü-
ckens verweise ich auf Dr. H. Seyfried „Der Süd-
westen im digitalen Geländemodell“ (1. Auflage 
2019 insbes.. auf S. 307 ff und die Erläuterungen 
von Dr. Schad in seinem – Ihnen vorliegenden – 
Gutachten I.M.E.S für den Wasserzweckverband 
Baindt-Baienfurt vom 30.9.2019 auf S. 11 ff. und S. 
66 ff. Seine Schutzwürdigkeit ist vom Kreistag 
Ravensburg unbestritten anerkannt! 
Durch den geplanten Kiesabbau wird genau einer 
der Moränenzüge des Waldburger Rückens unwi-
derruflich zerstört. 
Durch die Moränenhügellandschaft im vorgesehe-
nen Abbaugebiet , wäre es notwendig, Erdmaterial 
von teilweise bis zu ca. 80 m – 100 m (!) abzu-
bauen, um eine einheitliche Abbausohle bei etwa 
640 – 650 NN zu erreichen. 
Im Übrigen gehen weder Rohstoffkarten des LGRB 
noch Gutachter Dr. Schad (a.a.O. S 71) von einem 
besonderen Kiesvorkommen aus. 
 
… 
Ich fordere Sie auf, dass der Regionalplan 
- nach den Vorgaben des LEP 2002 aufgestellt wird 
und dem Schutz und der Sicherstellung des Grund-
wassers im Altdorfer Wald Vorrang eingeräumt 
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wird! 
Weisen Sie entsprechend mehr und großräumige 
Gebiete zur Sicherung von Wasservorkommen im 
Altdorfer Wald aus! 
- im Bereich des Waldburger Rückens (Vogt-Im 
Grund und Schlier-Unterankenreute) keine Vorrang- 
oder Sicherungsgebiete für den Abbau oberflächen-
naher Rohstoffe vorsieht! 
- diese Gebiete im Bereich des Waldburger Rü-
ckens als Vorranggebiet für besondere Waldfunktio-
nen oder als Grünzüge ausweist. 

F12 3.5.1 Auf den Erhalt der natürlichen Bodens weist das 
Umweltministerium Baden-Württemberg in der 
„Strategie zur Anpassung an den Klimawandel in 
Baden-Württemberg“ unter 3.3.1. (S. 45) hin: Böden 
erfüllen im Naturhaushalt und für den Menschen 
eine Vielzahl von Funktionen. Eingriffe durch Men-
schen und weitere Umwelteinwirkungen können 
ihre Zusammensetzung und Eigenschaften verän-
dern bis hin zur völligen Zerstörung. Gleichzeitig 
sind Böden – in menschlichen Zeiträumen – nicht 
vermehrbar. 
Im Sinn des Bundes-Bodenschutzgesetzes erfüllt 
der Boden folgende Funktionen: 
1. Natürliche Funktionen als 
- Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, 
Tiere, Pflanzen, Bodenorganismen, 
- Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit 
seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen, 
- Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffli-
che Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puffer- und 
Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere 
auch zum Schutz des Grundwassers. 
In der Umwelt nehmen Böden eine zentrale Stel-
lung ein und stehen in wechselseitiger Beziehung 
mit dem Klima. Zwischen der Atmosphäre und Bö-
den findet ein Austausch von Spurengasen wie bei-

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Bodenschutz/Rekultivierung, Regio-
naler Biotopverbund etc. 
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 
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spielsweise Kohlendioxid statt. Je nach Bedingun-
gen kann Kohlenstoff im 
Bodenhumus oder in Torf gespeichert oder wieder 
in die Atmosphäre freigesetzt werden. In Fachkrei-
sen wird deshalb die Ergänzung der Klimaschutz-
funktion des Bodens im Bundes- Bodenschutzge-
setz diskutiert, da sie bisher nicht gesetzlich veran-
kert ist. 
Auf die Bedeutung des Erhalts von Böden weisen 
auch die Ausführungen der Heinrich Böll Stiftung 
hin: https://www.boell.de/de/2018/11/28/boeden-
sind-nicht-nur- 
Kohlenstoff Speicher „Landwirtschaft und Klima-
wandel sind eng miteinander verknüpft, und Böden 
enorme Kohlenstoffspeicher....... Böden, Wälder 
und Ozeane sind wichtige Speicher von Treibhaus-
gasen wie Kohlenstoff, Methan und Lachgas – so-
genannte Senken. Böden enthalten mehr Kohlen-
stoff als alle Pflanzen und die Atmosphäre zusam-
men.“ 

F19 3.5.1 a) Schutz von Wasservorkommen 
Trotz Ihrer Beteuerungen im Planentwurf unter 
3.3.0 zum so wichtigen Wasserschutz kommen Sie 
dem Schutz von oberschwäbischen Grundwasser-
vorkommen, die der regionalen Trinkwasserversor-
gung dienen, nicht nach. Sie schützen durch Ihre 
Planvorgaben die überragenden Trinkwasservor-
kommen besonders im Altdorfer Wald NICHT aus-
reichend! 
b) Schutz des Altdorfer Waldes und seines Waldbo-
dens 
Durch den Ausweis von über 60 ha an Vorrang- 
und Sicherungsgebieten für Rohstoffabbau im Alt-
dorfer Wald, werden hier die Weichen für einen 
nachhaltigen Schaden am Biotopverbund Altdorfer 
Wald gestellt. Nur wenn der Altdorfer Wald in seiner 
Gesamtheit möglichst kohärent (zusammenhän-

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Bodenschutz/Rekultivierung, 
Regionaler Biotopverbund, Bedarf, Ex-
port, Verkehr, Klimaschutz, Ausschluss-
gebiet etc. 
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 
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gend) als Vorranggebiet für besondere Waldfunktio-
nen ausgewiesen wird, kann er diese überragenden 
Waldfunktionen auch erfüllen. 
Der Wald und vor allem auch der Waldboden sind: 
Sauerstoffproduzent und C02-Speicher natürliche 
Klimaanlage für das Schussental Wasserspeicher 
für das Schussental Grundlage für die Artenvielfalt 
Der Erhalt jeden Meters Waids und Waldbodens ist 
kostenloser Wasser- und Klimaschutz vor der eige-
nen Haustüre! 
Einfach den Wald stehen lassen - das ist bester Kli-
maschutz! 
Ich fordere Sie auf, dass der Regionalplan 
nach den Vorgaben des LEP 2002 aufgestellt wird 
und dem Schutz und der Sicherstellung des Grund-
wassers im Altdorfer Wald Vorrang eingeräumt 
wird! im Bereich des Waldburger Rückens (Vogt - 
Im Grund und Schlier - Unterankenreute) KEINE 
Vorrang- oder Sicherungsgebiete für den Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe vorsieht! 
diese Gebiete im Bereich des Waldburger Rückens 
als Vorranggebiet für besondere Waldfunktionen o-
der als Grünzug ausweist. 

F2 3.5.1 Im vorliegenden Anhörungsentwurf weisen Sie das 
für die regionale Wasserversorgung überragende 
Trinkwasservorkommen Weißenbronnen nicht in 
der Tab. 7 (auf Seite B 65 ff) als Gebiet zur Siche-
rung von Wasservorkommen aus! 
Die Trinkwasserquellen des Altdorfer Walds versor-
gen derzeit ca. 13.000 Menschen in den Gemein-
den Baindt und Baienfurt mit reinstem, natürlichem 
Trinkwasser (ohne jegliche Aufbereitung und ohne 
technische Hilfsmittel). Die betroffenen Gemeinden 
haben auf ihre Kosten eine Erweiterung des Was-
serschutzgebietes zum Schutz vor dem Kiesabbau 
in Grund beantragt. Das Gutachten wurde mit Da-
tum vom 30.9.2019 vorgelegt und kommt zu einer 
wesentlichen Erweiterung der Schutzzonen II und 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Regionaler Biotopverbund, Bo-
denschutz/Rekultivierung, Filterschichten, 
Pachtvertrag, Alternativenprüfung etc. 
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 
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III. 
Nicht nachvollziehbar ist, dass der RVBO gerade 
den für die Wasserwirtschaft geschützten Bereich 
das 
„Wasserschutzgebiet Weißenbronnen“ nicht mitein-
bezieht. 
Grundwasser ist Allgemeingut (WHG) 
Nach der Europäischen Wasserschutzrichtlinie v. 
23.10.2000 ist Wasser keine übliche Handelsware, 
sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt 
und entsprechend behandelt werden muss. Die 
WRRL ist die Grundlage für den Schutz von u.a. 
Grundwasservorkommen in der Europäischen 
Union. Sie verlangt von allen EU-Mitgliedstaaten 
Maßnahmen, damit sich der Zustand der Gewässer 
nicht weiter verschlechtert, sondern verbessert. 
Auch der gültige Landesentwicklungsplan 2002 for-
dert (in Begründung 4.3.2. Z), 
a) Trinkwassereinzugsgebiete sind großräumig zu 
schützen! 
b) Grundwasser sind als natürliche Ressource flä-
chendeckend vor nachteiliger Beeinflussung zu 
schützen! 
c) die Grundwasservorkommen in Oberschwaben 
sind nachhaltig zu sichern! 
Das ist Vorgabe für die Planungen der nachgela-
gerten Planungsbehörden, wie der RVBO! 
Wasserknappheit und –mangel erfordern ein Um-
denken beim Grundwasserschutz 
Dieser Schutz des Grundwassers ist bei den Bür-
gern hier ein ganz großes und auch berechtigtes 
Anliegen. 
So schlägt die Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
(DBU) mit Meldung vom 14.7.2020 Alarm: Ange-
sichts zunehmender Trockenheit in Deutschland 
muss aus Sicht der Deutschen Bundesstiftung Um-
welt (DBU) beim Wassermanagement, besonders 
beim Grundwasser auf dem Land grundlegend um-
gedacht werden. 
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Wasser wird das höchste und teuerste Gut der 
nächsten Jahrzehnte. Und es geht hier im Altdorfer 
Wald um unser Wasser vor Ort! 
In diesen Wassereinzugsgebieten der Quellen Wei-
ßenbronnen (gem. Gutachten Dr. Schad: Ein- Stu-
fung als Schutzzone III) weisen Sie in Tab. 8 (S. B 
75 ff des Plans) unter ID 436-180 Vorranggebiete 
für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe in Vogt 
Im Grund aus. 
Grund hierfür ist, dass der Kiesabbauunternehmer 
Meichle und Mohr bereits im Jahr 2017 einen 
Pachtvertrag über die 10,9 ha. Fläche abgeschlos-
sen hat. Sie waren also bei der Ausweisung dieses 
Gebiets als Vorranggebiet voreingenommen. Dies 
lässt sich auch aus der Umstand folgern, dass im 
derzeit noch gültigen Regionalplan dieses Gebiet 
als Ausschlussgebiet für oberflächennaher Roh-
stoffe ausgewiesen ist. 
Diese Kehrtwendung konnten Sie bisher nie schlüs-
sig begründen (z.B. Vortrag Herrn Franke am 
20.7.2020 in Vogt). 
Das Landesamt für Umweltschutz Baden- Württem-
berg stellt in der Broschüre „Kiesgewinnung und 
Wasserwirtschaft“ folgendes fest, bzw. gibt fol-
gende Vorgabenunter Punkt 4.3.1: 
„Der Abbau von Kies oberhalb einer grundwasser-
führenden Schicht(Trockenabbau) kann eine Maß-
nahme darstellen, die geeignet ist, dauernd oder in 
einem nicht nur unerheblichen Ausmaß schädliche 
Veränderungen …. des Wassers herbeiführen, da 
eine Verringerung der Mächtigkeit der Schichten 
über dem Grundwasser (Grundwasserüberde-
ckung) stattfindet.“ 
Dann unter unter Punkt 4.3.2 „Der Kiesabbau ist 
dringend zu versagen, wenn von dem Vorhaben 
eine Beeinträchtigung des Wohl der Allgemeinheit 
(vgl. § 6 Abs.1 und § 31 Abs. 5 Satz 3 WHG-alt-) 
….“ 
Bei einem Kiesabbau in Vogt-Im Grund werden 
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Waldboden- und Kiesfilterschichten von über 50 
Meter bis 100 Meter Mächtigkeit unwiederbringbar 
abgetragen. Dadurch fehlt dem Boden danach 
diese Schutzschicht und somit ein Großteil seiner 
Speicher- und Filterfunktion. 
Diese Gefährdung des Grundwassers durch Kie-
sabbau ist nicht zulässig. 
Ohne Rücksicht auf die Bevölkerung folgen Sie hier 
den Wünschen einzelner Unternehmer und setzen 
die Weichen, dass dieses Allgemeingut Wasser ge-
fährdet wird! 
Ich fordere Sie auf, das Kiesabbaugebiet Vogt-Im 
Grund als Vorranggebiet für Kiesabbau zu strei-
chen! Vielmehr ist auch das Gebiet Vogt – Im 
Grund als zur Sicherung von Wasservorkommen 
aus zu weisen! 

F20 3.5.1 Reduktion der Rohstoffflächen und des Ressour-
cenverbrauchs. 
Vor kurzem hat eine Bundestagspetition der Archi-
tects4Future für eine umfassende Bau-Wende die 
erste Hürde genommen. Darin erklären die Archi-
tekten, dass Bau und Unterhalt von Gebäuden in 
Deutschland etwa 40% des C02 -Ausstoßes aus-
machen. Beispielsweise entstehen bei der Produk-
tion von Zement große Mengen von Kohlendioxid, 
jüngsten Statistiken zufolge verursacht die Zemen-
therstellung in Deutschland fünf Prozent der C02-
Emissionen (Quelle 3). Der billige Kies aus unserer 
Region wird zum Großteil in Nachbarländer expor-
tiert, die im eigenen Land ihre Natur und ihre Res-
sourcen anhand einer Abgabe auf den Abbau scho-
nen. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Bedarf, Export etc. 
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 

F21 3.5.1 3.3 Gebiete zur Sicherung von Wasservorkommen 
Im vorliegenden Anhörungsentwurf führen Sie unter 
3.3.0 aus: 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 

Keine Berücksichtigung 
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(1) Zur langfristigen Sicherung der Trinkwasserver-
sorgung in der Region soll Grundwasser als nicht 
vermehrbare natürliche Ressource auch außerhalb 
der fachrechtlich festgelegten Schutzgebiete vor 
nachteiliger Beeinflussung geschützt werden. 
(2) Durch die Festlegung von Vorrang- und Vorbe-
haltsgebieten zur Sicherung von Grundwasser-vor-
kommen sollen insbesondere qualitativ hochwertige 
und quantitativ ergiebige Grundwasser-vorkommen 
geschützt und die Trinkwasserversorgung der Re-
gion dauerhaft gewährleistet werden. 
Ergänzend zu diesen Grundsätzen sind dann Ihre 
weiteren Erläuterungen in Pkt. 3.3.1 und 3.3..2 im 
Einzelnen dargestellt. 
Dagegen wende ich ein, dass Sie Ihren eigenen, 
vorgenannten Grundsätzen und Zielen in der Um-
setzung des Regionalplans nicht nachkommen! 
Begründung: 
Sie kommen dem Schutz von oberschwäbischen 
Grundwasservorkommen, die der regionalen Trink-
wasserversorgung dienen nicht nach. 
Sie schützen durch Ihre Planvorgaben die Trink-
wasservorkommen besonders im Altdorfer Wald 
nicht ausreichend! 
Durch den Ausweis von Vorrang- und Sicherungs-
gebieten für oberflächennahen Rohstoffabbau im 
Altdorfer Wald gefährden Sie hier die für die Versor-
gung der Bevölkerung wichtige Grundwasservor-
kommen. Dies ist der Fall u.a. für die Grundwasser-
vorkommen der Quellen Weißenbronnen, Schlier, 
Wolfegg und Vogt. 
Der LEP 2002 schreibt in Zi. 4.3 vor: 
Nutzungswürdige Vorkommen sind planerisch zu si-
chern und sparsam zu bewirtschaften, Trinkwasser-
einzugsgebiete großräumig zu schützen und für die 
Versorgung geeignete ortsnahe Vorkommen vor-
rangig zu nutzen. 
Grundwasser ist als natürliche Ressource flächen-
deckend vor nachteiliger Beeinflussung zu sichern. 

Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Regionaler Biotopverbund, 
Recycling etc. 
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 
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Wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Was-
serversorgung des Landes sind insbesondere die 
großen Grundwasservorkommen ...... und in Ober-
schwaben nachhaltig zu schützen..... 
Ich fordere Sie auf, dass der Regionalplan nach 
diesen Vorgaben des LEP 2002 aufgestellt wird 
und dem Schutz und der Sicherstellung des Grund-
wassers im Altdorfer Wald Vorrang eingeräumt 
wird! Weisen Sie entsprechend mehr und großräu-
mige Gebiete zur Sicherung von Wasservorkom-
men im Altdorfer Wald aus! 

F24 3.5.1 Retten Sie das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH-
Gebiet) Felder See und das Landschaftsbild für un-
sere Heimat und für unsere kommenden Generatio-
nen. 
Ziel: Erhaltung der natürlichen Lebensräume und 
der biologischen Vielfalt 
• Schutz des durch Europa-Recht geschützten Na-
turschutzgebietes Felder See und der umliegenden 
Feuchtbiotope. Trocken- und Nass-Kiesabbau ge-
fährdet die lokale Hydrologie 
• Schutz des Moränenzug Langrain-Rücken und 
seines Waldbestandes 
• Schutz der umliegenden und betroffenen Wohn-
plätze in ihrer Lebens- und Wohnqualität 
• Schutz vor Gesundheitsbelastungen und Gesund-
heitsschädigungen durch Lärm, Fein-Staub, LKW-
Schwerlast-Verkehr und zusätzlicher C02-Schad-
stoffbelatung 
Kein Kiesabbau am Katzenberg / Amtzell - Grenis, 
direkt neben dem FFH-Gebiet Felder See Der Kie-
sabbau mit Fläche 4, 1 Hektar reicht nur für drei bis 
vier Jahre laut eigenen Angaben des Kiesgruben-
betreibers. Hinzu kommt, dass es laut geologi-
schem Gutachten nicht die benötigten Kornfraktio-
nen (Wacken bzw. Grobkies > 32mm) gibt. Demge-
genüber hätte der Trocken- und Nassabbau irrepa-

Zwei Gebiete wurden im Zuge der Abwä-
gung herausgenommen, s. Amberg 436-
181und Karter 436-182.  
Diese beiden Gebiete hätten jeweils mehr 
Beeinträchtigungen in Bezug auf das 
Landschaftsbild und ggf. auf die Hydrolo-
gie ausgelöst. 
 
Die Belange der einzelnen Schutzgüter 
werden für die Fläche 436-179 im Um-
weltbericht, in der Natura 2000-Vorprü-
fung und in der artenschutzfachlichen Ein-
schätzung in einer der Regionalplanungs-
ebene angemessenen Bearbeitungstiefe 
behandelt. In einer Voruntersuchung 
wurde gutachterlich bereits festgestellt: 
Hydrogeologische Auswirkungen auf 170 
m oberstromig entfernten Felder See und 
160 m lateral gelegenes Biotop „Nassge-
biet bei Stadels“ sind nicht zu erkennen. 
Im Rahmen der nachgelagerten Genehmi-
gungsverfahren werden detaillierte Unter-
suchungen in Bezug auf weitere hydrolo-
gische, naturschutzrechtliche oder immis-
sionsschutzrechtliche Belange betreffend 
des Gebietes Felder-See durchgeführt 
und berücksichtigt.  

Keine Berücksichtigung 
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rable Folgen / Kollateralschäden für Natur und Um-
welt mit „Ewigkeitscharakter''. 
• kein Eingriff durch Nassabbau in die lokale Hydro-
logie des BW-weit seltenen dystrophen Braunwas-
sersees Felder See und umliegender Hangquellen 
sowie Feuchtbiotope 
• keine visuelle Verschandelung am einzigartigen 
Felder See mit zwei schwimmenden Inseln 
• keine Zerstörung des identitätsprägenden Land-
schaftsbildes und der landschaftlich homogen Um-
gebung des Naturjuwels Felder See auf offener 
Feldflur. Die „Eiszerfallslandschaft Edensbach" ist 
bundesweit als „Hotspot der biologischen Vielfalt" 
vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) ausgezeich-
net. 
• kein Eingriff in die landschaftsprägende Hang-
kante mit landschaftlichem Identitätsverlust 
• kein zusätzlicher Schwerlastverkehr mit entspre-
chender C02-Belastung und Verlärmung 
• Keine zusätzliche Staubbelastung durch Kiesab-
bau im Siedlungsansatz Feld bis hin zum Teilort 
Hannober aufgrund der siedlungszugewandten 
Windverhältnisse 
• keine langfristige Standortsicherung der Kiesver-
arbeitungsanlage mit braunkohlebefeuerter Asphalt-
mischanlage über die rechtliche Befristung 2025 
hinaus. Vertragsgemäßer Abschluss sämtlicher Re-
kultivierungsarbeiten in Grenis bis spätestens 2027 

 
s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Hydrologische Beeinflussung Fel-
der See, Alternativenprüfung Grenis, As-
phaltmischanlage etc. 
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

F3 3.5.1 Zieht man diese Kriterien heran, dies ist im Übrigen 
seit den EU-Klimabeschlüssen (8.10.2020 und Dez. 
2020) ein Muss, darf das größte zusammenhän-
gende Waldgebiet Oberschwabens nicht mehr wei-
ter zum Rohstoffabbau abgeholzt werden. 
Ich fordere Sie auf, den gesamten Altdorfer Wald - 
also auch die zum Kiesabbau vorgesehenen Ge-
biete Vogt - Im Grund, Schlier – Oberankenreute 
und Baindt - Humpißwald als Vorranggebiet für be-

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Regionaler Biotopverbund etc. 
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 
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sondere Waldfunktionen oder als Grünzug im aktu-
ellen Regionalplan auszuweisen (Zi. 3.1). 
Es gibt keinen Grund, gerade diese Flächen nicht 
auch als Vorranggebiete mit besonderer Waldfunk-
tion oder Naturschutz und Landschaftspflege zu de-
finieren. 

F4 3.5.1 Diese Aussage begründe ich mit einem von vielen 
Beispielen: 
Rund 60 ha des Altdorfer Walds weisen Sie als Vor-
rang- oder Sicherungsgebiet für den Kiesabbau 
aus. 
Durch den dadurch möglichen Rohstoffabbau wird 
der Wald in seinen Klimafunktionen wesentlich be-
schädigt. 
a) Sie ermöglichen die Abholzung von etwa 50.000 
Bäumen. 
Nur in seiner Gesamtheit kann der Altdorfer Wald 
seine klimatischen Waldfunktionen erfüllen:  
- Erhalt der Luftqualität und Sauerstoffproduzent 
- Erhalt des klein- und großflächigen Klimas 
- Erhalt der Bindungswirkung von Schadstoffemissi-
onen 
Alle diese Funktionen des Klimaschutzes erfüllt der 
Wald zum Nulltarif, während andere Klimaschutz-
maßnahmen hohe Kosten verursachen und von der 
Allgemeinheit über Steuergelder zu tragen sind! 
... 
b) Sie ermöglichen die Zerstörung von 60 ha des 
für den Klimaschutz so wichtigen Waldbodens. 
Der Waldboden selber bewirkt dieselben Klima-
schutzfunktionen wie der Baumbestand. Dazuhin ist 
der Waldboden ein wichtiger Wasserspeicher, der 
die Bäume mit Wasser auch in Trockenzeiten ver-
sorgt und somit für eine Klimaverbesserung sorgt. 
c) Sie ermöglichen die Gefährdung von hervorra-
gendstem Grundwasser in erheblichem Umfang. 
Durch die Beseitigung des Waldbodens und der 
Kiesfilterschichten durch den Kiesabbau gefährden 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Regionaler Biotopverbund, Grund-
wasserschutz, Bodenschutz, Filterschich-
ten etc. 
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 
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Sie das Grundwasservorkommen im Altdorfer Wald, 
dem neben dem Bodensee größten Wasserspei-
cher in der Region. 
Wiederholt weisen Sie in Ihren Planangaben darauf 
hin, in welch geringem %-Umfang Waldflächen für 
Kiesabbau ausgewiesen werden. Aber diese 3 vor-
gesehenen Standorterschließungen in Vogt-Im 
Grund, Schlier-Oberankenreute und Baindt-Hum-
pißwald fügen dem Wald und der Bevölkerung ge-
rade in Bezug auf die Klimaschutzentwicklung in 
den so wichtigen nächsten Jahren einen großen 
Schaden zu! 
Planen Sie Ihren Kiesabbau - wenn er Ihrer Darstel-
lung nach ja nur „marginale Flächenanteile“ lieber 
unter den in Oberschwaben so häufig anzutreffen-
den Maisäckern und lassen Sie den Wald in Ruhe! 

F6 3.5.1 Die Auswirkungen des Regionalplans, insbeson-
dere des geplanten Kiesabbaus auf den Verkehr 
wurden bisher noch nicht berücksichtigt. 
... 
Sollte der geplante Kiesabbau in Vogt / Grund be-
trieben werden, so müssen deswegen neue Zu- 
und Abfahrtwege in der Landschaft erschlossen 
werden. Es käme zu einem massiven Verbrauch 
des Guts „Bodenfläche“, einer Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes und zu einer deutlichen Zu-
nahme von Feinstaub, Luftschadstoffen und Lärm-
belästigung für Mensch und Natur über Jahrzehnte. 
Welche Auswirkungen hat das auf den Fremden-
verkehr? 
Welche Auswirkungen hat dies auf die Bevölkerung 
am Rande der Transportwege? Was sagen wir un-
seren Kindern? 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Verkehr, Erholung, Landschaftsbild, 
Bedarf, Export etc. 
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 

F7 3.5.1 Durch den geplanten Kiesabbau wird genau einer 
der Moränenzüge des Waldburger Rückens unwi-

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-

Keine Berücksichtigung 
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derruflich zerstört. Deutlich ist dies auf der Karten-
ausschnitt im Bericht Trautner (Einschätzung Kon-
fliktpotential) zu Projekt-Nr.: 436-180 erkennbar. 
Durch die Moränenhügellandschaft im vorgesehe-
nen Abbaugebiet , wäre es notwendig, Erdmaterial 
von teilweise bis zu ca. 80 m – 100 m (!) abzu-
bauen, um eine einheitliche Abbausohle bei etwa 
640 – 650 NN zu erreichen. Bei einer Durchsicht 
der Antragsunterlagen der Firma Meichle + Mohr 
beim Landratsamt konnten diese Dimensionen des 
Abbaus nicht wiedergefunden werden. Querschnitte 
zeigen lediglich als Abbaubasis in etwa die Höhe 
der L323 und gehen von einer Abbautiefe von 40 – 
65 m aus. 
Im Übrigen gehen weder Rohstoffkarten des LGRB 
noch Gutachter Dr. Schad (a.a.O. S 71) von einem 
besonderen Kiesvorkommen aus. 
Ich fordere den RVBO deshalb auf, im Bereich des 
Waldburger Rückens (Vogt-Im Grund und Schlier- 
Unterankenreute) keine Vorrang- oder Sicherungs-
gebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
vorzusehen. 

nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Bodenschutz/Rekultivierung, Land-
schaftsbild, Geomorphologie etc. 
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

F8 3.5.1 Ich fordere Sie auf, den Regionalplan nach diesen 
Vorgaben des LEP 2002 aufzustellen, den Altdorfer 
Wald insgesamt als Vorranggebiet für besondere 
Waldfunktionen auszuweisen und somit keine 
neuen Vorrang- oder Sicherungsgebiete für oberflä-
chennahen Rohstoffabbau mehr aufzunehmen! 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Regionaler Biotopverbund etc. 
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 

I.000 3.5.0 In Plansatz 3.5.0 G (9) wurde im letzten Satz ange-
fügt, dass anfallender Erdaushub aus Baumaßnah-
men als Ersatz für Primärrohstoffe verwendet wer-
den soll. Hier erscheint der Raumbezug fraglich. Es 

Die Prüfung hat Folgendes ergeben: 
1.Grundsätze der Raumordnung sind all-
gemeine Aussagen zur Entwicklung, Ord-
nung und Sicherung des Raums als Vor-
gaben für nachfolgende Abwägungs- oder 

Keine Berücksichtigung 
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sollte geprüft werden, ob an dieser Stelle ggf. ein 
Vorschlag aufgenommen werden könnte. 

Ermessensentscheidungen s. §3 ROG I 
Nr. 3. Laut ROG §2 Abs.2 sind Entwick-
lungspotenziale zu sichern und Ressour-
cen nachhaltig zu schützen. 
Diesen Vorgaben entspricht der Grund-
satz G (9). 
2. Der Raumbezug liegt sowohl in den 
ersten beiden Sätzen wie auch im letzten 
Satz an entsprechenden Stätten in der 
Region, in denen entweder Bauschutt o-
der aufbereitungsfähiger Erdaushub an-
fällt. 
3. Die Intention auch Erdaushub für Roh-
stoffzwecke zu nutzen wird bereits ver-
schiedentlich in der Region angewandt 
und bietet durchaus ein gewisses Substi-
tutionspotenzial für Primärrohstoffe, das 
genutzt werden sollte. Daher hält der Re-
gionalverband auch weiterhin an diesen 
Grundsatz fest. Eine Änderung der Dekla-
ration erscheint nicht notwendig. 

I.000 3.5.0 Mit Plansatz 3.5.0 N (11) wird festgehalten, dass 
die genehmigten und im Abbau befindlichen Berei-
che in der Raumnutzungskarte des Regionalplans 
nachrichtlich dargestellt werden. Den einzelnen 
Steckbriefen im Umweltbericht kann jedoch ent-
nommen werden, dass die vorhandene Gebietsku-
lisse der Vorranggebiete auch einige Standorte ent-
hält, die bereits genehmigt wurden. Dies erscheint 
widersprüchlich. Es ist davon auszugehen, dass für 
die nachrichtliche Darstellung eine Stichtagsrege-
lung angewandt wurde. Dies sollte in der Begrün-
dung klargestellt werden. 

Auf Grund des langen Fortschreibungs-
zeitraums und auf Grund der hohen Be-
darfsnachfrage haben sich einige Geneh-
migungen ergeben. Insbesondere im letz-
ten Jahr sind einige Genehmigungen hin-
zugekommen.  
Bei diesen wurde teilweise folgender Hin-
weis nach 4 Abs. 1 S. 1 ROG mit in die 
Abwägungsentscheidung einbezogen: Im 
Entwurf befindliche Ziele der Raumord-
nung sind als in Aufstellung befindliche 
Ziele der Raumordnung zu beurteilen und 
gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG als sonstige 
Erfordernisse der Raumordnung zu be-
rücksichtigen.  
 
Daher sollten die Flächen auch nicht aus 

Teilweise Berücksichti-
gung 
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der Fortschreibungskulisse entnommen 
wurden, da sie sich auf den Regionalplan-
entwurf begründen. Auch haben die ge-
nehmigten Flächen oft nicht den exakt 
gleichen Zuschnitt wie die Flächen im Re-
gionalplanentwurf, die restlichen Frag-
mente wären in der Maßstäblichkeit des 
Regionalplans teilweise nicht gut darstell-
bar. 
 
Zudem kann der sehr dynamische Pro-
zess nicht ständig nachgeführt werden. 
 
Um die genehmigten Flächen dennoch 
besser in der Karte identifizieren zu kön-
nen wird ein Verweis auf die interaktive 
Karte in die Begründung integriert, da sich 
nur in der interaktiven Karte die Überlage-
rungen von genehmigten Flächen mit Vor-
ranggebieten für den Abbau erkennen las-
sen. 

I.000 3.5.0 Im Gegensatz zum ersten Anhörungsentwurf wer-
den die einzelnen VRG für den Abbau und die Si-
cherung sowie die VBG für die Sicherung tabella-
risch in der Begründung und nicht mehr im Plansatz 
aufgeführt. Dies ist grundsätzlich möglich. In den 
übrigen Kapiteln (z.B. 2.5, 2.6, 4.1) wurden diese 
Tabellen jedoch ebenfalls den Plansätzen zugeord-
net. Ein einheitliches Vorgehen wird empfohlen. 

Im Gegensatz zu den Gebieten unter 2.5 
und 2.6 gibt es keine weiteren speziellen 
Regelungen bei den Plangebieten. Daher 
sind die Tabellen auch in der Begründung 
und nicht in den Plansätzen gelistet. 

Keine Berücksichtigung 

I.000 3.5.0 In den Umweltbericht wurden nunmehr auch die im 
ersten Offenlageentwurf des Kapitels Rohstoffe ent-
haltenen Erläuterungen der Planungen integriert. 
Eine abschließende Eingliederung wurde jedoch 
nicht vollumfänglich umgesetzt. So wird in der Fuß-
note von Seite 90 des Umweltberichts auf die Erläu-
terungen zum Regionalplan verwiesen. Ein solches 

Der Verweis wird geändert. Berücksichtigung 
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Dokument liegt zur Gesamtfortschreibung nicht vor. 
Es müsste vielmehr auf Seite 2 des Entwurfs zur 
zweiten Anhörung verwiesen werden. 

I.000 3.5.0 Weiterhin wird im ersten Absatz des Kapitels 6.2.5 
erläutert, dass die Fortschreibung des Kapitels 
Rohstoffe zeitgleich mit der Gesamtfortschreibung 
erfolgt. Diese Verfahren wurden allerdings zusam-
mengelegt. 

Die Erläuterung wird angepasst. Berücksichtigung 

I.000 3.5.0 Ein konsistentes Vorgehen wird dem Regionalver-
band auch hinsichtlich des Aufbaus der Begrün-
dung nahegelegt. Während die Begründung zu PS 
3.5.0 den einzelnen Grundsätzen und Zielen zuge-
teilt wird, werden alle anderen Plansatzbegründun-
gen pauschal, d. h. ohne konkrete Bezugnahme auf 
einzelne Ziele und Grundsätze formuliert. Hält der 
Regionalverband dennoch an dem Sonderweg des 
PS 3.5.0 fest, sollte geprüft werden, ob die Ausfüh-
rungen im zweiten Absatz der Begründung zu PS 
3.5.0 G (1) nicht eher G (2) zuzuordnen sind. 

Der Absatz der Begründung zu PS 3.5.0 
G (1) wurde bereits nach einer Anregung 
des Regierungspräsidiums Tübingen dem 
Plansatz G (2) zugeordnet. 

Teilweise Berücksichti-
gung 

I.000 3.5.0 Anlage 5 des Umweltberichts umfasst die Aus-
schlusskriterien und raumordnerisch relevanten Be-
urteilungskriterien betreffend der Vorranggebiete für 
den Abbau und zur Sicherung oberflächennaher 
Rohstoffe. Die Terminologie in der Überschrift zu 
Tabelle 1 beinhaltet den Begriff „Tabukriterien“. Die-
ser Terminus wird in der Konzentrationszonenpla-
nung verwendet und sollte an dieser Stelle besser 
keine Verwendung finden. 

Dieser Terminus wird allgemein in der 
Planung verwendet. Zudem wird auch 
noch der Terminus Ausschlusskriterien 
verwendet. 

Keine Berücksichtigung 

I.000 3.5.0 Anlage 9 des Umweltberichts beinhaltet die Stand-
ort-Steckbriefe für die Vorranggebiete zum Abbau, 
zur Sicherung sowie in Kurzform zu den Vorbe-
haltsgebieten zur Sicherung oberflächennaher Roh-
stoffe. Teilweise fehlt in diesen Steckbriefen die far-

Die Bewertung bei dem Schutzgut Klima, 
Einstufung orange wird farbig hinterlegt. 

Berücksichtigung 
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bige Hinterlegung für einzelne Bewertungen. Ent-
sprechende Anpassungen sollten vorgenommen 
werden 

I.000 3.5.0 Bei den Steckbriefen 436-173 und 436-128 wird un-
ter „zusätzliche Aspekte“ „Gewerbegebiet als Nach-
nutzung“ aufgeführt. Dies erscheint im Hinblick auf 
PS 3.1.9 LEP problematisch. Gegebenenfalls sind 
diese Inhalte auf den ehemaligen PS 3.4.0 G (4) 
zurückzuführen, der zunächst auf die bauliche 
Nachnutzung von Kiesabbaustandorten eingegan-
gen ist. Nach Kritik vom RP und der obersten 
Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde im 
Rahmen des ersten Stellungnahme Verfahrens 
wurde der Plansatz geändert. Die Ausführungen in 
den Steckbriefen sollten geprüft und ggf. zurückge-
nommen werden. 

Bei den Steckbriefen 436-173 und 436-
128 wird unter „zusätzliche Aspekte“ Fol-
gendes gestrichen: „Gewerbegebiet als 
Nachnutzung“ 

Berücksichtigung 

I.000 3.5.0 Weiterhin hat die oberste Raumordnungs- und Lan-
desplanungsbehörde in ihrer ersten Stellungnahme 
zum Kapitel 3.4 Rohstoffe vom 24. Juni 2019 ange-
zweifelt, ob eine bloße Vermutung von Rohstoffvor-
kommen die Festlegung eines VBG-Sicherung als 
Grundsatz der Raumordnung rechtfertigen kann. 
Gem. den Steckbriefen zu den Vorbehaltsgebieten 
437-203 und 437-205 werden Kiese an diesen 
Standorten nur „sandig prognostiziert“. Ob es sich 
dabei um mehr als eine Vermutung handelt, ist un-
klar. Insofern wird auf die oben angeführten Inhalte 
der ersten Stellungnahme verwiesen. 

Im Fall 437-203 kann das LGRB - Gutach-
ten vom 8.12.2015 herangezogen wer-
den, da auf diesem Gebiet auch Bohrun-
gen vorhanden sind. Dies wird im Eig-
nungsnachweis so abgeändert. 
Im Fall des Gebietes 437-205 liegt der be-
stehende Abbau nur 100m entfernt. Zu-
dem gibt es Schnitte zum Rahmenbe-
triebsplan, der im Eignungsnachweis auf-
geführt wird (RBPlan 1984 (Schnitte)). 
Aus diesen ist ersichtlich, dass in dem di-
rekt angrenzenden Vorbehaltsgebiet eine 
Fortführung des Rohstoffkörpers zu er-
warten ist. Daher ergibt sich hier kein Än-
derungsbedarf. 

Teilweise Berücksichti-
gung 

I.000 3.5.3 Durch die Festlegung von Vorbehaltsgebieten zur 
Sicherung oberflächennaher mineralischer Roh-
stoffe sollen die Abbaumöglichkeiten perspektivisch 
offengehalten und vor konkurrierenden Nutzungen 

In der Begründung zu PS 3.5.3. wird er-
gänzt, dass die Inanspruchnahme eines 
mit freiraumschützenden Festlegungen 

Berücksichtigung 
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geschützt werden. Laut der Begründung zu Plan-
satz 3.5.3 werden die Vorbehaltsgebiete zur Siche-
rung in einigen Fällen durch andere freiraumschüt-
zende Festlegungen (Regionale Grünzüge, VRG für 
Naturschutz und Landschaftspflege, VRG für be-
sondere Waldfunktionen) überlagert. Grundsätzlich 
erscheint diese Vorgehensweise zunächst un-
schädlich, da durch die freiraumschützenden Fest-
legungen der Rohstoff an sich nicht beeinträchtigt 
wird und ein späterer Abbau grundsätzlich möglich 
bleibt. Allerdings sehen Plansatz 3.1.1 Z (2), Plan-
satz 3.2.1 Z (2) und Plansatz 3.2.2 Z (2) des Plan-
entwurfs generell den Ausschluss eines Rohstoffab-
baus vor. Die Inanspruchnahme eines mit freiraum-
schützenden Festlegungen überlagerten Vorbe-
haltsgebietes zur Sicherung wäre nach dem aktuel-
len Fortschreibungsentwurf demnach nur mithilfe ei-
nes Raumordnungsverfahrens sowie Zielabwei-
chungsverfahrens möglich. Dieser Umstand geht 
aus den bisherigen Planunterlagen nicht hervor. 
Weiterhin ist unklar, wie der Begriff perspektivisch 
(PS 3.5.3 G (1)) in Bezug auf die Inanspruchnahme 
der Vorbehaltsgebiete zur Sicherung zu verstehen 
ist. Soll sich diese unbestimmte Zeitangabe aus-
schließlich auf künftige Regionalplanfortschreibun-
gen beziehen, oder ist es beabsichtigt, dass die In-
anspruchnahme von VBG zur Sicherung auch im 
Rahmen der vorliegenden Gesamtfortschreibung 
erfolgen könnte. Im letzteren Falle könnte wiederum 
ein Widerspruch zu den Plansätzen 3.1.1 Z (2), 
3.2.1 Z (2) und 3.2.2 Z (2) erkennbar werden. 

überlagerten Vorbehaltsgebietes zur Si-
cherung nur mithilfe eines Raumord-
nungsverfahrens sowie eines Zielabwei-
chungsverfahrens möglich sein könnte. 
In der Begründung zu PS 3.5.0 G (1) wird 
der geplante chronologische Ablauf dar-
gelegt.  
Es wird nach dem letzten Satz Folgendes 
zur Erläuterung eingefügt: Eine Inan-
spruchnahme der Vorbehaltsgebiete zur 
Sicherung ist in der Laufzeit des aktuellen 
Regionalplans nicht vorgesehen. Der Be-
griff perspektivisch wird in diesem Zusam-
menhang präzisiert. Die perspektivische 
Nutzung bezieht sich auf folgende Fort-
schreibungen des Regionalplans. 

I.000 3.5.4 Die Plansätze 3.5.4 und 3.5.5 zum Abbau und zur 
Sicherung organischer Rohstoffe sind neu in die 
Planunterlagen aufgenommen worden. Vor dem 
Hintergrund, dass im ersten Anhörungsentwurf (S. 
57 Erläuterung der Planung) noch auf die geringen 
benötigten Mengen und die bestehenden Reserven 
am Standort Reicher Moos abgestellt wurde, erklärt 

Der Zweckverband „Moorgewinnung Rei-
cher Moos" vertritt die angeschlossenen 
Moorheilbäder Bad Waldsee, Bad Buchau 
und Bad Wurzach. Dieser hält in seiner 
Stellungnahme die im Entwurf enthaltene 
Regelung für unabdingbar, um nicht den 

Keine Berücksichtigung 
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sich dem MLW diese Neuaufnahme der Plansätze 
nicht. An dem genannten Standort wurde nunmehr 
je ein VRG zum Abbau und ein VRG zu Sicherung 
oberflächennaher organischer Rohstoffe vorgese-
hen. Für beide Bereiche liegt bereits eine Genehmi-
gung vor. Dies erscheint in Bezug auf PS 3.5.0 N 
(11) und die vorgesehen nachrichtliche Darstellung 
bereits genehmigter Standorte widersprüchlich. 

Fortbestand der Oberschwäbischen Kur-
orte als Moorheilbäder zu gefährden, da 
diese die unverzichtbare und wesent-
lichste Voraussetzung zur langfristigen Si-
cherstellung der kurörtlichen Existenz-
grundlagen darstellt. 
Die Genehmigung ist bis 2030 befristet 
und läuft damit bereits innerhalb des ge-
planten Zeitraums für Abbaugebiete ab. 
Eine Nutzung des Standortes Reicher 
Moos rein für balneologische Zwecke 
wurde erst nach einem Alternativen Pro-
zess festgelegt. Alle anderen Standorte 
wurden geschlossen. Die Heilbäder muss-
ten erhebliche finanzielle Mittel aufbrin-
gen, um die Abbaurechte für das vorhan-
dene Torfvorkommen zu erwerben.  
Insofern wird ein hohes öffentliches Inte-
resse an diesen Festlegungen bekundet. 
Die Natura 2000 Verträglichkeit muss im 
Rahmen der zu beantragenden Genehmi-
gung nachgewiesen werden. 
Aus Sicht des Regionalverbandes sind die 
geplanten Festlegungen raumordnerisch 
notwendig. 

I.001 3.5.0 Es wird jedoch gebeten, das in PS 3.5 G (5) ge-
nannte Beispiel für geeignete Sonderbauflächen 
aus dem Plansatz und der Begründung zu strei-
chen, da mit der Errichtung von Freiflächen – Solar-
anlagen keine dauerhafte Versiegelung und damit 
kein dauerhafter Verlust des Bodenschatzes ver-
bunden ist. 

Auch Freiflächensolaranlagen haben vo-
raussichtlich lange Standzeiten. Eine vor-
herige Kiesentnahme erscheint daher 
sinnvoll. Zudem würde eine bessere Ein-
bindung in die Landschaft erreicht wer-
den. 

Keine Berücksichtigung 

I.001 3.5.0 Im 2. Anhörungsentwurf ist die im 1. Entwurf unter 
II. enthaltene Erläuterung der Planung nicht mehr 
vorhanden bzw. in den Umweltbericht verschoben 
worden. Es wird angeregt, diese grundsätzlichen 

Es wird ein Hinweis in die Begründung 
aufgenommen werden, wo im Umweltbe-
richt die entsprechenden Angaben zu fin-
den sind. 

Teilweise Berücksichti-
gung 
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Erwägungen zur Ausweisung von Gebieten für den 
Rohstoffabbau in die Begründung des Regional-
plans zu übernehmen. Obwohl auch der Umweltbe-
richt Bestandteil des Regionalplans ist, sind die dort 
enthaltenen Angaben schon angesichts des Um-
fangs kaum auffindbar und erschweren gerade für 
den ungeübten Nutzer die Anwendung ungemein. 
Auch stellt sich generell die Frage, ob die wesentli-
chen Planungsgrundlagen im Umweltbericht richtig 
platziert sind. Das ist auch daran ersichtlich, dass 
z.B. die für die Anwendung wesentliche Definition, 
wo der Regionalverband im Zusammenhang mit 
dem Abbau und der Sicherung oberflächennaher 
Rohstoffe die Raumbedeutsamkeit sieht und wes-
halb die Aufnahme auch kleiner Bereiche in die 
VRG Abbau und Sicherung erforderlich ist, kaum 
auffindbar ist.  
Zumindest sollte ein Hinweis in die Begründung 
aufgenommen werden, wo im Umweltbericht die 
entsprechenden Angaben zu finden sind. 

I.001 3.5.0 In der Begründung zu PS G (4) auf S. B70, 4. Ab-
satz, Mitte und S. B71 2. Absatz sind die Hinweise 
bzw. Erläuterungen zur Bauleitplanung bzw. PS 
3.1.9 LEP zu streichen, da der zugehörige Plansatz 
eine bauliche Nutzung der Flächen für die Betriebs-
anlagen und der Regieflächen nach Beendigung 
des Abbaus grundsätzlich ausschließt. 

Der Teil in der Begründung, B70 wird ge-
strichen: "sowie gegebenenfalls der Bau-
leitplanung" 
 
Der Satz in der Begründung, B71 wird ge-
strichen: 
"Eine mögliche Gewerbeentwicklung nach 
Ausschöpfen der Lagerstätte ist vorrangig 
am Bestand auszurichten. Falls es keine 
Möglichkeit einer bestandsnahen Sied-
lungsentwicklung gibt, sind die Vorausset-
zungen für eine Zielabweichung betref-
fend des PS 3.1.9 LEP 2002 im Einzelfall 
zu prüfen." 

Berücksichtigung 
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I.001 3.5.0 Weiterhin vermisst wird ein Hinweis auf natur- und 
artenschutzfachlich kritische Standorte, die jedoch 
auf die nachfolgenden Verfahren abgeschichtet 
werden. Hier wurde ein entsprechender Hinweis in 
den Steckbriefen abgestimmt. Auch wird aus Sicht 
der höheren Raumordnungsbehörde ein entspre-
chender Hinweis bei den betreffenden Standorten 
in der Begründung selbst als Hinweis für die Nutzer 
dringend empfohlen. 

Dieser Hinweis ist im Umweltbericht ent-
halten. Nach Ansicht des Regionalverban-
des ist eine Dopplung in der Begründung 
unnötig 

Keine Berücksichtigung 

I.001 3.5.0 Die Belange des Grundwasserschutzes sind in den 
formulierten Grundsätzen und in der Begründung in 
ausreichender Weise berücksichtigt. Es wird be-
grüßt, dass G (5) um die Anforderung ergänzt 
wurde, dass mindestens die vorherige Schutzwir-
kung der ungesättigten Zone wiederherzustellen ist. 
Die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Rohstoffe 
wurden nicht im Einzelnen überprüft. Dies wäre ggf. 
durch die Unteren Wasserbehörden vorzunehmen. 

 
Kenntnisnahme 

I.001 3.5.0 PS 3.5.0 Allgemeinen Grundsätze und Ziele des 
Textteils sind unter Punkt G (8) entsprechend zu er-
gänzen/korrigieren: Es wird darauf hingewiesen, 
dass bei der Erschließung der Kiesabbaugebiete 
auf etwaige Tonnagebeschränkungen des klassifi-
zierten Straßennetzes (wie z.B. die der L 207 zwi-
schen Ellenfurt und Echbeck) zu achten ist. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men, jedoch keine Ergänzung/Korrektur 
des PS 3.5.0 G(8) vorgenommen. Etwa-
ige Tonnagebeschränkungen des klassifi-
zierten Straßennetzes sind bei der Erstel-
lung der Verkehrskonzepte für die Er-
schließung entsprechender Kiesabbauge-
biete im Zuge der nachgelagerten Verfah-
ren (Genehmigungsplanung) zu berück-
sichtigen. 

Keine Berücksichtigung 

I.001 3.5.1 436-144 Kiesgrube Bad Wurzach-Eintürnen 
Durch das Vorhaben scheint ein Eingriff in die 
Schichtwasserführung und damit in die hydrologi-
sche Versorgung des naheliegenden Naturschutz-, 
FFH- und Vogelschutzgebiets Rohrsee möglich. 

Entsprechend umfangreiche hydrologi-
sche Prüfungen und ein geeignetes Moni-
toring werden in nachgelagerten Geneh-
migungsverfahren sicherlich notwendig 
und sollen realisiert werden. 

Kenntnisnahme 
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Eine Veränderung des Wasserhaushalts des Ge-
biets würde zum Verlust der Schutzgüter des 
Schutzgebiets führen und muss unbedingt vermie-
den werden. 
Eine entsprechende, umfangreiche Prüfung scheint 
daher im konkreten Fall unbedingt notwendig. 

I.001 3.5.1 436-179 Kiesgrube Amtzell-Grenis 
Das Vorhabengebiet liegt inmitten verschiedener, 
naturschutzfachlich überregional bedeutender 
Moorbiotope und Lebensstätten besonders natur-
schutzbedeutender Arten. Der in 2020 fertigge-
stellte Managementplan weist im direkten Umfeld 
verschiedene Lebensraumtypen von gemeinschaft-
lichem Interesse und Lebensstätten gemeinter Ar-
ten aus. Bei einer Umsetzung des Vorhabens 
scheint eine Beeinträchtigung der Schutzgüter mög-
lich. Insbesondere eine Veränderung der lokalen 
Hydrologie und stoffliche Einträge aufgrund eines 
gesteigerten Verkehrsaufkommens und durch aus 
dem Abbau resultierenden Staub bedeuten für viele 
der vorhandenen Schutzgüter eine irreversible Be-
einträchtigung. Bei der Betrachtung der Situation ist 
auch die Berücksichtigung klimawandelbedingter 
Veränderungen relevant. 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand scheinen Maß-
nahmen zur Minimierung oder Vermeidung tech-
nisch kaum möglich zu sein, weshalb wir nahele-
gen, den Standort zu prüfen und ggf. zu streichen. 

Eine Beeinträchtigung dieser Flächen u. 
a. durch Lärm- oder Staubimmissionen 
bzw. durch verkehrsbedingte Störungen 
ist nicht zwingend anzunehmen.  
 
Dies, sowie weitere bau-, betriebs- und/o-
der anlagebedingte Wirkungen oder Wirk-
prozesse/Wirkungen lassen sich auf regi-
onalplanerischer Ebene bei weitgehend 
fehlender Konkretisierung einzelner Vor-
haben in aller Regel nicht ausreichend ab-
schätzen. Dies betrifft etwa Auswirkungen 
auf den Wasserhaushalt, die Salzbelas-
tung infolge der Gebietsentwässerung 
und Immissionen von Staub und Lärm in 
empfindliche Lebensraumtypen des nähe-
ren und weiteren Umfelds. Diesbezüglich 
kann lediglich auf die Prüfung in nachge-
lagerten Planungsebenen verwiesen wer-
den (insbesondere die Notwendigkeit ei-
ner FFH-Verträglichkeitsprüfung nach ei-
ner 
Konkretisierung im Einzelfall). 
 
In diesem Fall wird allerdings davon aus-
gegangen, dass eine ausreichende Ver-
meidung/Minderung der Beeinträchtigun-
gen möglich sein wird. 
In einer gutachterlichen Voreinschätzung 
wurde kein Einfluss des Plangebiets auf 
den Felder See gesehen. 

Keine Berücksichtigung 
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Von einer Erhöhung der Verkehre ist ge-
genwärtig nicht auszugehen. Der Abbau 
an diesem Standort wird keinen langen 
Zeitraum erfordern. Von einer erheblichen 
Beeinträchtigung oder einer irreversiblen 
Zerstörung kann nicht ausgegangen wer-
den. 

I.001 3.5.1 436-601 Torfabbau Vogt-Reichermoos 
Das Gebiet befindet sich vollständig innerhalb eines 
FFH-Gebiets und umfasst teilweise gemeinte Flä-
chen dieses Gebiets. Die Führung dieses Schutz-
gebiets von gemeinschaftlichem Interesse als Vor-
ranggebiet für den Abbau widerspricht der gängi-
gen Praxis und gültigen Regeln. Zudem steht dies 
den Zielen des Landes, des Bundes und der EU zur 
Sicherung der Biodiversität und im Klimaschutz ent-
gegen. 
Das Gebiet sollte daher unbedingt, entsprechend 
der bisherigen Gültigkeit weiter als Vorranggebiet 
für Naturschutz und Landschaftspflege geführt wer-
den. Der weitere Abbau ist in nachgeordneten Ver-
fahren konkret und abgestimmt zu regeln. 

Für den Torfabbau existiert eine Geneh-
migung bis 2030. Im Rahmen einer Be-
hördenbesprechung wurde eine Fachliche 
Einschätzung der FFH-Verträglichkeit auf 
regionalplanerischer Ebene erarbeitet, bei 
der auch die höhere Naturschutzbehörde 
anwesend war. Das Ergebnis ist eine 10 
ha große Fläche auf abgefrästen Flächen 
mit Waldabstand, die von der Unteren Na-
turschutzbehörde als mögliche und ge-
nehmigungsfähige reduzierte Abbauku-
lisse auf der Ebene des Regionalplans 
eingestuft wurde ist auch der HNB be-
kannt. 
Der ausschließlich zum Badetorf zu ver-
wendende Rohstoff ist eine Grundlage für 
die Zertifizierung der oberschwäbischen 
Heilbäder und steht damit im öffentlichen 
Interesse. 
Eine Überlagerung von konfligierenden 
Zielen, wie auch anderer Stelle von der 
Raumordnung angemahnt, ist nicht mög-
lich. Insofern kann auch dort kein Vor-
ranggebiet für Naturschutz und Land-
schaftspflege festgelegt werden. 

Keine Berücksichtigung 

I.001 3.5.4 Dieser Plansatz wurde zur Sicherung der Versor-
gung der oberschwäbischen Moorbäder neu einge-
fügt. Festgelegt werden ein VRG für den Abbau und 
ein VRG für die Sicherung des Torfabbaus. 

Die Festlegung wurde von den unteren 
Naturschutzbehörden im Beisein der hö-
heren Naturschutzbehörde als mögliche, 
genehmigungsfähige Fläche festgestellt. 

Keine Berücksichtigung 
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Auf die Stellungnahme der höheren Naturschutzbe-
hörde unter IV. dieser Stellungnahme wird aus-
drücklich hingewiesen und gebeten zu prüfen, ob 
die geplante Festlegung erforderlich ist und mit den 
einschlägigen Vorschriften des Naturschutzrechts in 
Einklang steht. 
Falls der Standdort beibehalten werden sollte, wird 
darauf hingewiesen, dass hier - anders als für den 
Abbau mineralischer Rohstoffe - keine Konzentra-
tion des Abbaus auf diesen Standort festgelegt 
wird. Aufgrund der in der Begründung dargestellten 
Intention des Plansatzes sollte dieser unbedingt da-
hingehend ergänzt werden, dass ein Torfabbau 
ausschließlich innerhalb dieses VRG Abbau zuläs-
sig ist. 

In Z (2) heißt es: Torfabbau findet aus-
schließlich zur Gewinnung von Badetorf 
für die oberschwäbischen Moorbäder 
statt…zu anderen Zwecken ist nicht zu-
lässig 
Da nur ein VRG-Abbau für diesen Zweck 
festgelegt wird und nur dieser Zweck zu-
lässig ist bedarf es nach Ansicht des Re-
gionalverbandes keiner weiteren Aussage 
zur Konzentration des Torfabbaus. 

II.106, 
II.107,  
II.107_1, 
III.034, 
II.208 

3.5 Umwelt- , Klimaschutzfunktion, Wasserrückhalte-
funktion und weitere Ökosystemdienstleistungen 
des Altdorfer Waldes (Entscheidende Funktion für 
Kaltluftentstehung und Durchlüftung des mittleren 
Schussenbeckens) 

Der Regionalverband hat diese Funktio-
nen erkannt und fast den kompletten Alt-
dorfer Wald als Vorranggebiet für beson-
dere Waldfunktionen, flankiert mit Vor-
ranggebieten für Naturschutz und Land-
schaftspflege zudem auch noch großflä-
chig mit dem Schutz als Regionaler Grün-
zug ausgestattet. Dies dient der der Auf-
rechterhaltung dieser Funktionen. Der be-
stehende Rohstoffabbau wird in einer 
ähnlichen Größenordnung wie bisher im 
Altdorfer Wald weitergeführt auf einer Flä-
che, die ca. 0,3-0,4% der Gesamtfläche 
des Waldes entspricht. Dies wird auf die 
Klima- und Umweltfunktionen des Waldes 
keine wesentlichen negativen Auswirkun-
gen zeigen. 
s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 

Keine Berücksichtigung 
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Wald, Bodenschutz/Rekultivierung, Regio-
naler Biotopverbund, etc. 
 
s. Abwägung 1. Offenlage Rohstoffe,  
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

II.106, 
II.107,  
II.107_1, 
III.034, 
II.208 

3.5.1 Die Ausweisung eines Vorranggebiets für Rohstoff-
abbau am Standort „Grund" ist im Hinblick auf die 
bestehende Subsidiarität und der Tatsache, dass 
Erweiterungen an bestehenden Kiesabbau Stand-
orten möglich sind und in Betracht kommen, abwä-
gungsfehlerhaft (zu den Anforderungen an eine 
ordnungsgemäße Abwägung vgl. Normenkontrollur-
teil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württem-
berg vom 19. 11.2020 - 5 S 1107/18 -), 

Regionalplanung ist komplex und hat 
nicht nur einem Kriterium Genüge zu tun. 
Der Regionalverband beabsichtigt zwar 
vorrangig bestehende Standorte zu erwei-
tern. In begründeten Fällen, z.B. bei Er-
schöpfung bestehender Lagerstätten oder 
ungünstigen Korngrößenverteilungen, sol-
len neue Standorte in Anspruch genom-
men werden.  
Weitere wichtige Planungskriterien beim 
Rohstoffabbau sind u.a.:  
-möglichst verbrauchsnah 
-bis zur Erschöpfung der Lagerstätte 
-Eingriffsfläche möglichst gering halten… 
-größtmögliche Abbautiefe unter Berück-
sichtigung des Grundwasserschutzes 
-etc. 

Keine Berücksichtigung 

II.106, 
II.107,  
II.107_1, 
III.034, 
II.208 

3.5.1 Bereits im Rahmen der regionalplanerischen Aus-
weisung von Vorranggebieten für den Abbau zur Si-
cherung oberflächennaher Rohstoffe sei der Nach-
weis zu führen, dass der regionalplanerisch ge-
wollte Schutz des Grundwassers gewährleistet ist 
und bleibt. Gerade Im Hinblick auf das geplante 
Kiesabbaugebiet in Grund und der nicht auszu-
schließenden Beeinträchtigung der Trinkwasser-
quellen des Zweckverbandes Baienfurt Baindt ist 
ein solcher Nachweis nicht geführt. 
Zudem befürchtet das Anwaltsbüro, dass Grund in 
WSG Zone II liegen könnte und dass dort ein Nas-
sabbau stattfinden könnte. 

Die obersten Fachbehörden des Landes 
haben mehrfach attestiert, dass ein Tro-
ckenabbau an der Stelle möglich sei. 
s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Bedarf etc. 
 
Auch der Gutachter Schad behauptet 
nicht, dass die Fläche bei Grund in WSG 

Keine Berücksichtigung 
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Zone II zu liegen kommen würde.  
Eine Nassauskiesung würde eine geson-
derte Genehmigung erfordern und kommt 
aufgrund der hohen Mächtigkeiten auch 
gar nicht in Frage. 
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

II.106, 
II.107,  
II.107_1, 
III.034, 
II.208 

3.5.1 Zur Kalkulation fehle es an einer verlässlichen Da-
tengrundlage, die Exportmengen könnten nicht be-
stimmt werden, eine sachgerechte Abwägung nicht 
erfolgen. Dies umso mehr, als der Export von Kies 
weder in den Erläuterungen noch in der Begrün-
dung (Textteil) angesprochen oder gar sachgerecht 
abgehandelt ist. 
Die Ausweisung eines Vorranggebiets für den Kie-
sabbau „Grund“ ist offensichtlich dadurch motiviert, 
dass die im Eigentum des Landes Baden-Württem-
berg stehenden Flächen bereits für einen Kiesab-
bau an die Firma Meichle und Mohr verpachtet 
sind. 
… 
In diesem Zusammenhang sollen die Interessen 
des Zweckverbands Baienfurt-Baindt bzw. der Mit-
gliedsgemeinden Baienfurt und Baindt an einer 
dauerhaften und sichergestellten Trinkwasserver-
sorgung gegenüber dem Kiesabbauunternehmen 
Meichle und Mohr zurückgestellt werden. Offen-
sichtlich folgt in diesem Zusammenhang eine Fehl-
gewichtung der zu beachtenden Interessen und Be-
lange. 
In diesem Zusammenhang bleibt auch unklar, nach 
welchen Kriterien die Gebiete zur Sicherung von 
Wasservorkommen festgelegt wurden. Bereits in 
der Vorlage zu Top 3 der Verbandsversammlung 
am 20.07.2018 zur Fortschreibung des Regional-
plans heißt es unter Ziff. 4 (S. 5), dass in einem Be-

s. Umweltbericht,  
s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Alternativenprüfung, Grundwasser-
schutz, Grundwasser Sicherung, Boden-
schutz, Filterschichten, Bedarf, Export, 
Pachtvertrag, Satellitenkonzept, Asphalt-
mischanlage, Recycling, Waldanteil etc. 
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 
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hördengespräch am 05.10.2017 eine abschlie-
ßende 
Vorschlagsliste der im Regionalplan zu sichernden 
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete zwischen den be-
teiligten Wasserbehörden und dem Landesamt für 
Geologie, Rohstoffe und Bergbau beschlossen 
wurde. 
Nach welchen Kriterien die „Vorschlagliste“ festge-
legt wurde, ist bis heute unklar und nicht ersichtlich. 
Weshalb der vorliegende Bereich nicht als Vorrang-
gebiet zur Sicherung von Wasservorkommen einbe-
zogen wurde, erschließt sich nicht, zumal im dorti-
gen Bereich bereits ein Wasserschutzgebiet vor-
handen ist und dieses – wie ausgeführt – im Hin-
blick auf das sehr umfangreiche Grundwasservor-
kommen erheblich zu erweitern ist. Dieser Ge-
sichtspunkt ist dem Regionalverband bekannt; 
gleichwohl fand dieser Aspekt keine Berücksichti-
gung. 
Die Sicherung von Grundwasservorkommen einer-
seits und der Abbau von Rohstoffen andererseits 
bedingen einen Nutzungskonflikt. Dieser wurde ein-
seitig zu Lasten des Grundwasservorkommens „ge-
löst“. Die Belange einer dauerhaften und sicheren 
Trinkwasserversorgung blieben dagegen unberück-
sichtigt. 
… 
Besondere Schutzwürdigkeit der Wasservorkom-
men im Altdorfer Wald, Sicherung für die Zukunft in 
Zeiten des Klimawandels 
... 
Klimaschutzfunktionen für das Schussental... 
… 
„Satellitenmodell“ nicht statthaft,… 
Das regionalplanerisch beabsichtigte Vermeidungs-
gebot bzw. den Einsatz von Ersatz- oder Recycling-
material findet in der Betrachtung des erforderlichen 
Abbauvolumens keine Berücksichtigung. Richtiger-
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weise reduzieren sich die notwendigen Abbauvolu-
mina hierdurch erheblich. Wäre dies ordnungsge-
mäß erfolgt, könnte ohne weiteres auf das Abbau-
gebiet 436-180 regionalplanerisch verzichtet wer-
den. 

II.106, 
II.107,  
II.107_1, 
III.034, 
II.208 

3.5.1 Mit dem nun vorgelegten Entwurf wird eine Kehrt-
wende um 180° vollzogen.  
Statt eines Ausschlussgebiets soll nunmehr ein 
Vorranggebiet für den Rohstoffabbau ausgewiesen 
werden. Eine solche Kehrtwende „ins Gegenteil“ 
bedarf der besonderen Rechtfertigung und Begrün-
dung. Eine solche Begründung ergibt sich weder 
aus den vorhandenen Unterlagen noch ist eine sol-
che sonst ersichtlich. Maßstab ist offensichtlich al-
lein der „politische Wille“ in diesem Bereich einen 
Kiesabbau zu ermöglichen. Wie bereits dargelegt 
und dem Regionalverband bekannt, handelt es sich 
bei dem dort vorhandenen Grundwasser um Trink-
wasser erstklassiger Qualität und Güte. Dieser Ge-
sichtspunkt wurde im Rahmen der nunmehr vorge-
sehenen Festlegung nicht bzw. nicht sachgerecht 
berücksichtigt. 

s. Abwägung 1. Offenlage Rohstoffe, s. 
Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Ausschlussgebiet etc. 

Keine Berücksichtigung 

II.106, 
II.107,  
II.107_1, 
III.034, 
II.208 

3.5.1 Eine Regionalplanung, die für diesen Bereich ein 
Vorranggebiet für Rohstoffabbau vorsieht, stellt 
eine erhebliche Beeinträchtigung dar und verstößt 
damit gegen die raumordnerischen Vorgaben des 
übergeordneten Landesentwicklungsplans. 
Unabhängig hiervon wurden die Belange des Na-
tur- und Umweltschutzes nicht sachgerecht berück-
sichtigt, zumal nach den Feststellungen im Umwelt-
bericht „das Vorhaben zu besonders erheblich ne-
gativen Umweltauswirkungen führt.“ (so zu den im 
Steckbrief auf Seite 203 f. des Umweltberichts in 
früherer Fassung genannten Beeinträchtigungen für 
die Schutzgüter Mensch, Flora, Fauna, biologische 
Vielfalt, Boden und Landschaft, u.a. durch Wegfall 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Regionaler Biotopverbund, Natur-
schutz, Biodiversität etc. 
 
s. Abwägung 1. Offenlage Rohstoffe,  
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 
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hochwertiger Lebensräume und hohe Verkehrsbe-
lastung). Auch im Hinblick auf eine spätere Rekulti-
vierung sind erhebliche Umweltbelastungen zu er-
warten. Fest steht dabei, dass im Falle einer Rekul-
tivierung der jetzige natur- und wasserwirtschaftlich 
sehr wertvolle status quo dauerhaft und unwieder-
bringlich verloren bleibt. Das in unmittelbarer Nähe 
seit jeher ausgewiesene Naturschutzgebiet „Füre-
moos“ wäre durch den vorgesehen Kiesabbau vo-
raussichtsichtlich erheblich beeinträchtigt oder 
würde gar (zu Teilen) zerstört werden. Darüber hin-
aus wäre die besondere natur- und umweltschutz-
fachliche Bedeutung des Altdorfer Waldes (vgl. 
Landschaftssteckbrief 3202 Altdorfer Wald des 
Bundesamts für Naturschutz) beeinträchtigt und er-
heblich in Frage gestellt. Bei sachgerechter Berück-
sichtigung und Abwägung der maßgeblichen Be-
lange scheidet die Ausweisung eines Vorrangge-
biets für Rohstoffabbau aus. Richtigerweise ist die-
ser Bereich als „Vorranggebiet zur Sicherung von 
Grundwasservorkommen“ auszuweisen. Wegen der 
Anforderungen an eine sachgerechte und umfas-
sende Abwägung wird auf das o.g. Normenkontroll-
urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württem-
berg vom 19.11.2020 – 5 S 1107/18 – verwiesen. 
Entsprechendes gilt vorliegend im Hinblick auf das 
Vorranggebiet für Rohstoffabbau (Vorranggebiet – 
Kiesgrube Im Grund – (ID 436-180)). Weder er-
folgte hierzu eine Prüfung im Einzelfall, noch wurde 
ermittelt und festgestellt, ob das Interesse an der 
Rohstoffgewinnung tatsächlich die konfligierenden 
Interessen des Zweckverbands bzw. der Gemein-
den an einer uneingeschränkten und unbeeinträch-
tigten Trinkwassergewinnung/- versorgung über-
wiegt. Dies umso mehr als nach dem aktuell gülti-
gen Regionalplan dort ein Ausschlussgebiet für 
Rohstoffabbau ausgewiesen ist. Die Belange des 
Zweckverbands bzw. der Gemeinden Baienfurt und 
Baindt sind deutlich gewichtiger zu bewerten; auch 
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weil Beeinträchtigungen des Grundwasservorkom-
mens bzw. der Trinkwasserfassungen durch den 
geplanten Kiesabbau (z.B. Havarie oder sonstige 
Schadstoffeinträge) erheblich wären und dadurch 
die Trinkwasserversorgung in beiden Kommunen 
infrage gestellt wäre, da die Trinkwasserversorgung 
ausschließlich über die Trinkwasserfassungen ge-
währleistet ist. 

II.106, 
II.107,  
II.107_1, 
III.034, 
II.208 

3.5.1 Schreiben I.M.E.S.: 
Gefährdungspotenzial der Weißenbronner Quellen 
sehr hoch. 
Untersuchungen zur Hydrochemie sollen zeigen, 
dass das zu Tage tretende Grundwasser mit den 
Grundwassermessstellen korrespondiert. 

Dem Regionalverband liegen diese Unter-
suchungen bisher nicht vor. 
Die Quellen von Weißenbronnen liegen in 
einer Entfernung von mehr als 1,5km zum 
geplanten Abbau. Eine Gefährdung durch 
den geplanten Trockenabbau wird von 
den Fachbehörden so nicht gesehen. 
S. Schreiben LGRB (https://www.rvbo.de 
Rubrik: Sitzungen/Sitzungen 2021, Pla-
nungsausschuss, PA-2021-06-16, TOP 
2.5) 

Kenntnisnahme 

II.106, 
II.107,  
II.107_1, 
III.034, 
II.208 

3.5.1 Ergänzend wird auf unser bisheriges Vorbringen, 
insbesondere mit Schreiben vom 27.11.2019 bzw. 
30.10.2019 sowie vom 25.09.2018 verwiesen und 
die dortigen Ausführungen zum erneuten Gegen-
stand unserer heutigen Stellungnahme gemacht. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald 
 
s. Abwägung 1. Offenlage Rohstoffe,  
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 
 
s. Abwägung 1. Offenlage Rohstoffe, Gre-
miensitzungsunterlagen, Schreiben LGRB 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Sitzun-
gen/Sitzungen 2021, Planungsausschuss, 
PA-2021-06-16, TOP 2.5) 

Kenntnisnahme 
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II.106, 
II.107,  
II.107_1, 
III.034, 
II.208 

3.5.1 Schreiben I.M.E.S.: 
Bedarf wird nicht begründet. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Bedarf etc. 
 
s. Abwägung 1. Offenlage Rohstoffe,  
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 
 
Die einzelnen Flächenbedarfe werden mit 
Mächtigkeiten und Abschlägen sowie bis-
herigen Fördermengen berechnet. Die 
Flächen sind damit sehr wohl begründet.  
Da dies Betriebsgeheimnisse sind werden 
sie auch nicht öffentlich dargestellt. 

Kenntnisnahme 

II.106, 
II.107,  
II.107_1, 
III.034, 
II.208 

3.5.1 Schreiben I.M.E.S.: 
Einzigartigkeit Geomorphologie, Leitlinien Rohstoff-
abbau 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Landschaftsbild etc. 
 
s. Abwägung 1. Offenlage Rohstoffe,  
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Kenntnisnahme 

II.107 3.5.1 Punkte 3-5 
3. Die Erweiterung des Wasserschutzgebietes in 
Weißenbronnen soll berücksichtigt werden und der 
Bereich darüber hinaus als Vorranggebiet zum 
Grundwasserschutz gekennzeichnet werden. 
4. Der Kiesabbau in Grund als Vorranggebiet für 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 

Kenntnisnahme 
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den Abbau oberflächennaher mineralischer Roh-
stoffe wird im Sinne des Grundwasserschutzes und 
des Landschaftsschutzgebietes Altdorfer Wald ab-
gelehnt. 
5. Die Gemeinde Baindt schließt sich der juristi-
schen Stellungnahme des Zweckverbandes Was-
serversorgung Baienfurt-Baindt an. Die juristische 
Stellungnahme geht Ihnen direkt von dem Rechts-
anwaltsbüro Eisenmann, Wahle, Birk (EWB, 
Rechtsanwalt Dr. Heer) zu. 

Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung etc. 

II.111 3.5.1 s. 1. Anhörung Rohstoffe 
Es werden Befürchtungen geäußert betr. Einhau-
sung der Bandanlage zur Reduzierung der 
Staubimmissionen, Betriebszeiten, Lärmimmissio-
nen, Verschlechterung Natura 2000 Flächen, Funk-
tionalität Wildtierkorridor, Erholung, höheres Ver-
kehrsaufkommen ist nicht auf den Straßen abwi-
ckelbar. Befürchtung, dass es aufgrund des höhe-
ren Verkehrsaufkommens durch Lkw zu einer Ver-
kehrsgefährdung kommen kann. 

Diese Stellungnahme ist identisch mit der 
aus der 1. Anhörung Rohstoffe und wurde 
damals bereits abgewogen. 
Im Umweltbericht wurde bereits vermerkt: 
"Nach der Entscheidung zum Zielabwei-
chungsverfahren (Vorzeitiger Eingriff in 
ein Sicherungsgebiet, 27.06.2017) sind 
die Vorbehalte und Maßgaben des Regie-
rungspräsidiums Tübingen im Genehmi-
gungsverfahren zu beachten. Die Einhau-
sung der Bandanlage ist bereits Bestand-
teil dieser Maßgaben. 
Die Betriebszeiten werden im Genehmi-
gungsverfahren festgelegt. Der Zustand 
der Straßen ist an anderer Stelle zu mo-
nieren. In Punkto Verkehr s.a. Maßgaben 
3.8, 3.9, 3.10; Rekultivierungskonzeption 
s. 3.3, Tourismus s. Sonstige Hinweise. 
Auch die Themen Funktionalität Wildtier-
korridor, Kohärenz Natura 2000, prioritäre 
Arten wurden in der Entscheidung des 
Regierungspräsidiums bereits berücksich-
tigt. 
Die Verkehrssicherheit auf der L277/L197 
und eine Lärmerhöhung für den Kreu-
zungsbereich der L277/L197 sollten auch 
im Rahmen des Genehmigungsverfah-

Kenntnisnahme 



   
    

481 
 

rens eingeschätzt bzw. abgearbeitet wer-
den. 
Von Seiten der zuständigen Verkehrsbe-
hörde des Kreises sind keine Hinweise 
bzgl. der Erhöhung des innerörtlichen 
Verkehres bzw. der Überlastung des Stra-
ßennetzes durch die Maßnahme an uns 
herangetragen worden. Das Thema Ver-
kehrssicherheit und die sich daraus u.U. 
ergebenden Maßnahmen sind auf der 
nachgelagerten Planungsebene bzw. im 
Rahmen eines Genehmigungsverfahrens 
zu prüfen. 

II.118, 
III.032 

3.5.1 Die enormen Kiesabbauflächen gerade im Nord-
westen des Landkreises Ravensburg tragen wir mit 
großer Sorge um unser zu schützendes Grundwas-
ser. Obwohl unser Planet zu mehr als 70 Prozent 
damit bedeckt ist, wird Wasser ein zunehmend 
knappes Gut. Denn gerade mal drei Prozent dieser 
gewaltigen Mengen sind trinkbares Süßwasser und 
wiederum nur ein Drittel davon ist für die menschli-
che Nutzung erreichbar. Die steigende Nachfrage 
nach Energie, Nahrung und sauberem Wasser wird 
die ohnehin schon schwelende Wasserkrise noch 
weiter verschärfen. Und das Zulassen von derart 
üppigen Kiesabbauflächen verschärft die Situation 
und Aussichten in eine noch tiefere Krise. Das 
Wasser ist für uns ein Lebensmittel im wahrsten 
Sinne des Wortes. Wasser, das durch so viele Jahr-
tausende Mit-Träger hoher Kulturen war, ist in un-
serem Zeitalter zum Prüfstein jedes Einzelnen und 
jeder Handlung geworden. 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht können je nach 
Betriebsphase unterschiedliche Gefährdungen ein-
treten. Gefährdungen, die generell vom Abbau aus-
gehen, wie z. B. Verminderung des Schutz- und 
Reinigungsvermögens von grundwasserüberde-

In Bezug auf den Trinkwasserschutz ist 
folgendes festzuhalten.  
Der Schutz des Grundwassers ist obliga-
torisch. Sollte es irgendeinen Verdacht 
geben, dass der Kiesabbau die Trinkwas-
serversorgung gefährdet, dann ist er nicht 
genehmigungsfähig. Die hydrogeologi-
schen Belange werden im Zuge des Ge-
nehmigungsverfahrens weiter detailliert 
geprüft. Wenn es nach weiteren Prüfun-
gen durch die Fachbehörden Bedenken 
gibt, ist eine Genehmigung ausgeschlos-
sen. 
Die Ge- und Verbote sowie die Hand-
lungsbeschränkungen für die jeweiligen 
Wasserschutzzonen bzw. für das ge-
samte Wasserschutzgebiet sind in der 
Schutzgebietsverordnung verbindlich fi-
xiert. Die Schutzgebietsverordnung ist 
eine rechtsbindende Verordnung des je-
weiligen Landratsamtes. 
Rekultivierung und Folgenutzung ist nicht 
Gegenstand der Regionalplanung son-
dern wird im Rahmen nachgelagerter Ver-
fahren geplant. Die Ausgestaltung obliegt 

Kenntnisnahme 
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ckenden Schichten mit wichtiger Filter- und Puffer-
funktion je nach Tiefe, Fläche des Abbaus und Be-
schaffenheit des abgetragenen Rohstoffes; Verän-
derung des geochemisch-biochemischen Milieus 
durch Sauer 
Stoff Eintrag ins Grundwasser (Denitrifikationshem-
mung ,Versauerung, Löslichkeit von Metallen); Ver-
minderung der hohen mikrobiologischen Aktivität 
und damit der Pufferwirkung und des (nachhaltigen) 
Abbauvermögens der belebten Bodenzone gegen-
über Schadstoffen (z. B. auch persistenten Dauer-
belastungen infolge überregional wirksamer Emissi-
onen von organischen und anorganischen Verbin-
dungen); Reduzierung der Retardation und der 
Sorption 
von Schadstoffen; punktuelle Versickerung in neu 
geschaffenen (ungeschützten) (Gelände-) Hohlfor-
men. Bei bestehendem Waldbestand Verlust des 
natürlichen Zwischenspeichers Wald für die Grund-
wasserneubildung durch großflächige Abholzung. 
Gefährdungen während des Abbaus (nur bei Nass-
abgrabungen) sind Veränderung des lokalen 
Grundwasserhaushaltes durch erhöhte Verduns-
tungsverluste bei Freilegung des Grundwasserlei-
ters; 
Veränderung der Grundwasserströmungsverhält-
nisse; Erhöhung der Gefahr von Schadstoffeinträ-
gen, insbesondere nach (nie völlig auszuschließen-
den) Schadensereignissen und Störfällen (auch aus 
der Luft) und schnelle Verbreitung (über die See-
wasserdynamik); Eintrag von Trübstoffen durch be-
schleunigte Grundwasserbewegung (infolge der 
Wegnahme des durchflusshemmenden Korngerüs-
tes des Grundwasserleiters); Gefahr durch Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen, z. B. durch Aufbe-
reitungs-, Verteilungs- und sonstige Betriebsanla-
gen, Betankung der Fahrzeuge und Maschinen, Un-
fälle bei Betriebstankstellen und Wartung der Fahr-
zeuge und Baumaschinen...; 

dem Genehmigungsverfahren. Durch Ne-
benbestimmungen sind konkrete Vorga-
ben formuliert, die vom Unternehmer ge-
nau einzuhalten sind. Damit die Rekulti-
vierung bzw. Planerfüllung gesichert ist, 
wird durch den Unternehmer eine Sicher-
heitsleistung in Form einer Bankbürg-
schaft mit 25.000 € je angefangener Hek-
tar Abbaufläche hinterlegt. In der Geneh-
migung sind außerdem die fortlaufenden 
Dokumentationspflichten, das Monitoring 
und Vorsorgemaßnahmen festgeschrie-
ben. Diese werden angepasst an den 
konkreten Standort formuliert und sind 
z.B.  
- Herstellung und Erhalt von Grundwas-
sermessstellen und regelmäßige Messun-
gen, um Veränderungen frühzeitig erken-
nen zu können  
- regelmäßige Beprobung der Grundwas-
serqualität in den Grundwassermessstel-
len; Einmal im Jahr sind die Grundwas-
sermessstellen zu beproben (ggfls. kürze-
res Intervall) und die Probenentnahmen 
durch ein Fachlabor untersuchen zu las-
sen  
- ggf. limnologische Untersuchungen im 
Einzelfall  
- Monitoringberichte über den ökologi-
schen Zustand der Flächen  
- Vorgaben an die Herstellung des Wie-
derverfüllkörpers und an den Aufbau ei-
nes durchwurzelbaren Unter- und 
Oberbodens  
Der Abbau und die Rekultivierung müssen 
vom Unternehmer dokumentiert werden 
und werden vom Landratsamt, Bau- und 
Umweltamt, regelmäßig überprüft. 
Für die Rekultivierung und Auffüllung darf 
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Abwasserbeseitigung aus temporären Bauten; 
(langfristige) Änderung von Geochemismus und 
Wasserhaushalt. Gefährdungen, die nach dem Ab-
bau im Rahmen der Folgenutzungen auftreten kön-
nen sind Verfüllen von Hohlräumen mit Material un-
bekannter Herkunft (und Zusammensetzung); Nut-
zung als „wilde Deponie"; Nutzung als Bagger- oder 
Badesee mit der Gefahr des (langfristig erst wirksa-
men) Schadstoffeintrages über die offene Wasser-
fläche...; Lösung von Schadstoffen bei Grundwas-
seranstiegen nach Absenkungen (z. B. im Festge-
steinsbereich); Verdichtung des Untergrundes bei 
Verfüllung und/oder Geländemodellierung möglich; 
Verringerung der Durchlässigkeit des Untergrun-
des, wenn dieser verdichtet ist. 
 
Wir bitten, diese Bedenken sehr ernst zu nehmen. 

nur unbelasteter Erdaushub, das ist natür-
lich anstehendes oder bereits verwende-
tes aber nicht verunreinigtes Erdmaterial, 
und für den Füllkörper auch Felsmaterial 
verwendet werden. Es gilt grundsätzlich 
das Verschlechterungsverbot. In bestimm-
ten Gebieten ist Erdaushub mit geogen 
ungeeigneten Stoffen wie bspw. Pyrit, 
Gips, Anhydrit o. Ä. von der Annahme 
ausgeschlossen. Natürlich anstehende 
und anthropogen unbelastete Böden aus 
dem süddeutschen Quartär und Tertiär 
enthalten in der Regel keine relevanten 
Mengen dieser Stoffe. Südlich der Linie 
Ulm, Ehingen, Riedlingen, Laiz, Engen, 
Gottmadingen, Singen stehen bis zur süd-
lichen Landesgrenze überwiegend Tertiär 
und Quartär an der Oberfläche an. In den 
Landkreisen Ravensburg und Bodensee-
kreis besteht eine sehr hohe Wahrschein-
lichkeit, dass keine geogen bedingten Be-
lastungen vorliegen. Soll Bodenaushub 
von außerhalb der o. g. Gebiete zugefah-
ren werden, so ist durch Gutachten aus-
drücklich die geogene und hydrologische 
Verträglichkeit nachzuweisen. 
Das Material darf hinsichtlich Art, Menge, 
Schadstoffgehalten und seiner physikali-
schen Eigenschaften eine nachteilige Be-
einflussung des Bodens am Ort des Auf- 
und Einbringens sowie des Grund- und 
Sickerwassers nicht besorgen lassen. Es 
ist ohne Belang, ob Schadstoffe natürlich, 
d.h. geogen bedingt im Bodenmaterial 
enthalten sind oder erst durch Fremdein-
wirkung in das Material gelangt sind 
(anthropogene Belastung). Das Verdün-
nungsverbot ist einzuhalten. Das heißt, 
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dass bei ungeeignetem Material die zuläs-
sigen Schadstoffgehalte nicht durch Zumi-
schen von geringer belastetem Material 
eingestellt werden dürfen. 
Beim Auffüllmaterial für den Füllkörper un-
terhalb der durchwurzelbaren Boden-
schicht sind zur Verhütung schädlicher 
Bodenverunreinigungen die Anforderun-
gen der Qualitätsstufe Z 0 nach der Ver-
waltungsvorschrift des Umweltministeri-
ums für die Verwertung von als Abfall ein-
gestuften Bodenmaterial vom 14. März 
2007 – Az.: 25-8980.08M20 (VwV Boden) 
einzuhalten. Darüber hinaus darf auch 
Bodenmaterial bis zu den Zuordnungs-
werten Z 0* verwertet werden, wenn im 
Antragsverfahren die Voraussetzungen 
unter Punkt 5.2 der VwV Boden vorliegen. 
Die Feststoffgehalte des Bodenmaterials 
zur Herstellung einer durchwurzelbaren 
Bodenschicht dürfen die Vorsorgewerte 
nach Anlage 2 Nr. 4 der Bundes- Boden-
schutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) nicht überschreiten. Bei land-
wirtschaftlicher Folgenutzung sind 70% 
der Vorsorgewerte einzuhalten. 
Nachweise für die Unbedenklichkeit und 
Herkunft des zugefahrenen Erdmaterials 
sind nach dem Formular „Herkunftsnach-
weise“ zu führen und in einem Betriebs-
buch abzulegen. Das Landratsamt kon-
trolliert die Vorgaben und ist berechtigt, 
bei einem begründeten Verdacht, dass 
die erforderliche Qualität oder Mächtigkeit 
des Bodenmaterials nicht gegeben ist, auf 
Kosten des Betreibers der Kiesgrube Pro-
benentnahmen, chemische bzw. physika-
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lische Analysen und Bewertungen der Er-
gebnisse durch einen Sachverständigen 
zu veranlassen. 

II.125 3.5.1 Die Gemeinde Guggenhausen äußert sich kritisch 
zu den geplanten Erweiterungen des Kiesabbaus 
bei Bolstern. 
Die Gemeinde bezieht ihr Grundwasser vom Was-
serversorgungsverband Hundsrücken mit seinem 
Quellgebiet im Wagenhauser Tal. Hier bestehen mit 
der projektierten Erweiterung des Kiesabbaus im 
Wagenharter Wald erhebliche Bedenken hinsicht-
lich der Auswirkungen auf die Grundwasservorkom-
men. Wir verweisen diesbezüglich ausdrücklich auf 
die Stellungnahme des ZV WVV Hundsrücken und 
dem von ihm beauftragten Gutachten von Bieske 
und Partner. 
Wir bitten daher dringend, die Abbauerweiterung 
der Kiesgrube Wagenhart genauestens zu überprü-
fen und jederzeit der Versorgung der Bevölkerung 
mit Trinkwasser den Vorzug vor der Gewinnung von 
oberflächennahen Rohstoffen zu geben. 

Grundsätzlich sind dazu folgende Punkte 
anzumerken:  
1. Sollte es irgendeinen Verdacht geben, 
dass der Kiesabbau die Trinkwasserver-
sorgung gefährdet, dann ist er nicht ge-
nehmigungsfähig. 
2. Der Schutz des Grundwassers ist obli-
gatorisch. Die hydrogeologischen Belange 
werden im Zuge des Genehmigungsver-
fahrens weiter detailliert geprüft. Wenn es 
nach weiteren Prüfungen durch die Fach-
behörden Bedenken gibt, ist eine Geneh-
migung ausgeschlossen. 
3. Trockenabbau ist in WSG-Zone III aller-
dings nach landeseinheitlicher fachlicher 
Einschätzung vertretbar, wenn ein ausrei-
chender Abstand zum Grundwasser ver-
bleibt. Landesweit liegen ca. 70 % der 
Kies- und Sandgewinnungsstellen in 
WSG-Zone III. In der Region und darüber 
hinaus (s.a. Drucksache 14/1114, 2007 
Landtag BW) gab es bislang keine Fälle 
einer Trinkwassergefährdung durch Kie-
sabbau. Aus diesen Gründen werden 
auch laut Aussagen der fachlich qualifi-
zierten höheren und der unteren Wasser-
behörden für einen Trockenabbau, nach 
gegenwärtigem Erkenntnisstand, keine 
Probleme gesehen. Grundsätzlich sehen 
die zuständigen Fachbehörden also eine 
Vereinbarkeit des geplanten Abbaus mit 
den Zielen des Grundwasserschutzes 
bzw. des Schutzes örtlicher Trinkwasser-
vorkommen als gegeben an.  

Kenntnisnahme 
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Diese Vereinbarkeit wird in den nachgela-
gerten Genehmigungsverfahren durch 
weitere hydrologische Untersuchungen 
noch vertiefter überprüft werden. 
 
S.a. Abwägung 1. Offenlage Rohstoffe 

II.129 3.5.1 2. Die bisherigen den Regionalplan betreffenden 
Stellungnahmen vom 8.11.2019 und 12.09.2018 
werden aufrechterhalten. 

S.a. Abwägung 1. Offenlage Rohstoffe Kenntnisnahme 

II.132 3.5.1 Wiederholend auf unsere Eingaben im Zuge der 
Fortschreibung der Plansätze zu Rohstoffabbau 
und Rohstoffsicherung des Regionalplans Boden-
see-Oberschwaben erneuern wir nunmehr unsere 
Bedenken. Leider müssen wir dazu feststellen, 
dass unser Schreiben an Sie vom 08. Okt. 2018 of-
fensichtlich nicht die erhoffte, ja, im Grunde genom-
men notwendige Berücksichtigung gefunden hat, 
was wir sehr bedauern. 
Wir beschäftigen uns und Sie beschäftigen sich 
bitte mit der Thematik L 286 und Schall, Gestank& 
Dreck, was noch mehr verstärkt mit Kies/Kiesab-
bau/-Erweiterung auf uns zukommen soll, aber so 
nicht darf. 
Thema Kiesabbau: Wir reden hier bei uns nicht um 
11ha wie im Altdorf er Wald, sondern um 56 ha + 
75 ha wie im Bereich Wagenhart. 
Kies, d.h. ,dieser' gewaltige Kiesabbau der „von 
links und von rechts" auf den Wohn- und (noch?) 
Lebensort Hoßkirch „reindrückt"! 
Die Belastungen sind keine Frage auch psychisch! 
Und noch viele andere. 
Zu alledem „drückt" noch ein Windkraftanlagen-Pa-
ket „von oben" drauf. Darf, und soll es solch weit 
überdurchschnittliche Kiesabbauflächen an einem 
Fleck geben? Ist „das" in „diesem" Rahmen vertret-
bar? Und Verantwortbar? 

"Die Sicherstellung einer bedarfsgerech-
ten und verbrauchernahen Versorgung 
mit oberflächennahen Rohstoffen ist eine 
zentrale Aufgabe der Landes- und Regio-
nalplanung“ (LEP Kap. 5.2) und ist somit 
das übergeordnete, gesetzlich festge-
legte, Planungsziel.  
 
Der Bedarf an Kiesen und Sanden aus 
der Region ist primär abhängig von der 
Entwicklung im Hochbau (privat und öf-
fentlich) und im Tiefbau (Neubaumaßnah-
men, Sanierung, Ersatzbeschaffung), dem 
Verhalten der öffentlichen Hand (in den 
Bereichen Umweltschutz, Infrastruktur 
und Verkehr) und der Nachfrage aus um-
liegenden Räumen, die aus der Region 
mitversorgt werden 
In diesem Zusammenhang ist aber immer 
mit zu bedenken, dass die Region Boden-
see-Oberschwaben von vielen anderen 
Rohstoffen keine eigenen Vorkommen hat 
und fast vollständig auf die Versorgung 
von außerhalb angewiesen ist. Dies be-
trifft vor Allem Zementrohstoffe, Gipse, 
Naturwerksteine, Sandsteine, Salze, Sul-

Kenntnisnahme 
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Wir möchten bemerken, dass eine Knappheit des 
Rohstoffes Kies in unserer Region noch auf Jahr-
zehnte hinaus nicht zu erkennen ist. Es sind genü-
gend genehmigte Abbauflächen vorhanden. 
Bisher „rollt" es schon sehr, was Ihnen immer 
schon bekannt ist. Und gerade mit der „überdimen-
sionalen" Kieserweiterungsfläche kommt oder soll 
noch mehr kommen und „ungehört geduldet" wer-
den? Und eben Kies, was auf unser schönes Bau-
gebiet Tafertsweiler Straße rückt und auch drückt, 
und uns in der nicht nur städtebaulichen Einwick-
lung gewaltig einschneidet. 
Ein daraus ableitender Konflikt ist das Thema 
Grundwasser und der eingangs erwähnte Verkehr. 
Im Verkehrskonzept sehen wir auch einen vernünf-
tigen, den Landkreisnordwesten wohlgesonnenen 
ÖPNV und sich ineinander schließende fertige Rad-
wege. 
… 
Wir sehen uns gravierend in der weiteren - dringend 
notwendigen - Wohnentwicklung eingeschränkt, gar 
ausgehebelt. Hoßkirch braucht attraktiven Wohn-
platz. Die Möglichkeiten und Entwicklungen gehen, 
wie Sie wissen, ausschließlich nur noch Richtung 
Ostrach und Wagenhart/Tafertsweiler. Der Konflikt 
ist bei einer dargestellten Kiesabbauzone vorpro-
grammiert - und klar festhaltend wie feststellend: 
das Vorhaben Kies so nicht hinnehmbar! Die ange-
strebten unzumutbaren und nicht vertretbaren Er-
weiterungen sind enorm und unverhältnismäßig nur 
auf/für uns und in Lage und auf den geringen Ab-
stand zur bestehenden und zur geplanten Wohnbe-
bauung erdrückend. Wir fordern einesteils eine 
deutliche(!) Reduzierung in der Fläche, wir fordern 
andererseits ein/e Verlagerung/ Abrücken der Flä-
che. 
Die enormen Kiesabbauflächen gerade im Nord-
westen des Landkreises Ravensburg tragen wir mit 

fatsteine, Phosphor-düngemittel, Weiß-
kalke, metallische Erze und im besonde-
ren Maße auch Energieroh-stoffe wie 
Kohle, Öl und Gase sowie viele andere 
spezielle Stoffe in geringerem Umfang. 
 
Die Standorte bei Hoßkirch gehören zu 
den wichtigsten der Region und sind für 
die Versorgung unverzichtbar. Da die 
oberflächennahen Rohstoffe standortge-
bunden sind, kann ja nicht beliebig auf an-
dere Flächen ausgewichen werden. Der 
Siedlungsabstand beträgt immer noch 
mehr als 500m. Die Flächen liegen zum 
größten Teil im Wald. 
 
In Bezug auf den Trinkwasserschutz ist 
folgendes festzuhalten.  
Der Schutz des Grundwassers ist obliga-
torisch. Sollte es irgendeinen Verdacht 
geben, dass der Kiesabbau die Trinkwas-
serversorgung gefährdet, dann ist er nicht 
genehmigungsfähig. Die hydrogeologi-
schen Belange werden im Zuge des Ge-
nehmigungsverfahrens weiter detailliert 
geprüft. Wenn es nach weiteren Prüfun-
gen durch die Fachbehörden Bedenken 
gibt, ist eine Genehmigung ausgeschlos-
sen. 
Die Ge- und Verbote sowie die Hand-
lungsbeschränkungen für die jeweiligen 
Wasserschutzzonen bzw. für das ge-
samte Wasserschutzgebiet sind in der 
Schutzgebietsverordnung verbindlich fi-
xiert. Die Schutzgebietsverordnung ist 
eine rechtsbindende Verordnung des je-
weiligen Landratsamtes. 
Rekultivierung und Folgenutzung ist nicht 
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großer Sorge um unser zu schützendes Grundwas-
ser. Obwohl unser Planet zu mehr als 70 Prozent 
damit bedeckt ist, wird Wasser ein zunehmend 
knappes Gut. Denn gerade mal drei Prozent dieser 
gewaltigen Mengen sind trinkbares Süßwasser und 
wiederum nur ein Drittel davon ist für die menschli-
che Nutzung erreichbar. 
 
Die steigende Nachfrage nach Energie, Nahrung 
und sauberem Wasser wird die ohnehin schon 
schwelende Wasserkrise noch weiter verschärfen. 
Und das Zulassen von derart üppigen Kiesab-
bauflächen verschärft die Situation und Aussichten 
in eine noch tiefere Krise. Das Wasser ist für uns 
ein Lebensmittel im wahrsten Sinne des Wortes. 
Wasser, das durch so viele Jahrtausende Mit-Trä-
ger hoher Kulturen war, ist in unserem Zeitalter zum 
Prüfstein jedes Einzelnen und jeder Handlung ge-
worden. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht können je 
nach Betriebsphase unterschiedliche Gefährdun-
gen eintreten. Gefährdungen, die generell vom Ab-
bau ausgehen, wie z. B. Verminderung des Schutz- 
und Reinigungsvermögens von grundwasserüber-
deckenden Schichten mit wichtiger Filter- und Puf-
ferfunktion je nach Tiefe, Fläche des Abbaus und 
Beschaffenheit des abgetragenen Rohstoffes; Ver-
änderung des geochemisch-biochemischen Milieus 
durch Sauerstoffeintrag ins Grundwasser (Denitrifi-
kationshemmung, Versauerung, Löslichkeit von Me-
tallen); Verminderung der hohen mikrobiologischen 
Aktivität und damit der Pufferwirkung und des 
(nachhaltigen) Abbauvermögens der belebten Bo-
denzone gegenüber Schadstoffen (z. B. auch per-
sistenten Dauerbelastungen infolge überregional 
wirksamer Emissionen von organischen und anor-
ganischen Verbindungen); Reduzierung der Retar-
dation und der Sorption von Schadstoffen; punktu-
elle Versickerung in neu geschaffenen (ungeschütz-
ten) (Gelände-) Hohlformen. Bei bestehendem 

Gegenstand der Regionalplanung son-
dern wird im Rahmen nachgelagerter Ver-
fahren geplant. Die Ausgestaltung obliegt 
dem Genehmigungsverfahren. Durch Ne-
benbestimmungen sind konkrete Vorga-
ben formuliert, die vom Unternehmer ge-
nau einzuhalten sind. Damit die Rekulti-
vierung bzw. Planerfüllung gesichert ist, 
wird durch den Unternehmer eine Sicher-
heitsleistung in Form einer Bankbürg-
schaft mit 25.000 € je angefangener Hek-
tar Abbaufläche hinterlegt. In der Geneh-
migung sind außerdem die fortlaufenden 
Dokumentationspflichten, das Monitoring 
und Vorsorgemaßnahmen festgeschrie-
ben. Diese werden angepasst an den 
konkreten Standort formuliert und sind 
z.B.  
- Herstellung und Erhalt von Grundwas-
sermessstellen und regelmäßige Messun-
gen, um Veränderungen frühzeitig erken-
nen zu können  
- regelmäßige Beprobung der Grundwas-
serqualität in den Grundwassermessstel-
len; Einmal im Jahr sind die Grundwas-
sermessstellen zu beproben (ggfls. kürze-
res Intervall) und die Probenentnahmen 
durch ein Fachlabor untersuchen zu las-
sen  
- ggf. limnologische Untersuchungen im 
Einzelfall  
- Monitoringberichte über den ökologi-
schen Zustand der Flächen  
- Vorgaben an die Herstellung des Wie-
derverfüllkörpers und an den Aufbau ei-
nes durchwurzelbaren Unter- und 
Oberbodens  
Der Abbau und die Rekultivierung müssen 
vom Unternehmer dokumentiert werden 
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Waldbestand Verlust des natürlichen Zwischenspei-
chers Wald für die Grundwasserneubildung durch 
großflächige Abholzung. Gefährdungen während 
des Abbaus (nur bei Nassabgrabungen) sind Ver-
änderung des lokalen Grundwasserhaushaltes 
durch erhöhte Verdunstungsverluste bei Freilegung 
des Grundwasserleiters; Veränderung der Grund-
wasserströmungsverhältnisse; Erhöhung der Ge-
fahr von Schadstoffeinträgen, insbesondere nach 
(nie völlig auszuschließenden) Schadensereignis-
sen und Störfällen (auch aus der Luft) und schnelle 
Verbreitung (über die Seewasserdynamik); Eintrag 
von Trübstoffen durch beschleunigte Grundwasser-
bewegung (infolge der Wegnahme des durchfluss-
hemmenden Korngerüstes des Grundwasserlei-
ters); Gefahr durch Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen, z. B. durch Aufbereitungs-, Vertei-
lungs- und sonstige Betriebsanlagen, Betankung 
der Fahrzeuge und Maschinen, Unfälle bei Be-
triebstankstellen und Wartung der Fahrzeuge und 
Baumaschinen...; Abwasserbeseitigung aus tempo-
rären Bauten; (langfristige) Änderung von Geoche-
mismus und Wasserhaushalt. Gefährdungen, die 
nach dem Abbau im Rahmen der Folgenutzungen 
auftreten können sind Verfüllen von Hohlräumen 
mit Material unbekannter Herkunft (und Zusammen-
setzung); Nutzung als „wilde Deponie"; Nutzung als 
Bagger- oder Badesee mit der Gefahr des (langfris-
tig erst wirksamen) Schadstoffeintrages über die of-
fene Wasserfläche...; Lösung von Schadstoffen bei 
Grundwasseranstiegen nach Absenkungen (z. B. 
im Festgesteinsbereich); Verdichtung des Unter-
grundes bei Verfüllung und/oder Geländemodellie-
rung möglich; Verringerung der Durchlässigkeit des 
Untergrundes, wenn dieser verdichtet ist. Der 
Schutz des Grund- und Trinkwassers ist hinrei-
chend zu gewährleisten. Was wenn ein Unfall z.B. 
mit Hydrauliköl entstünde? Es existiert eine hydrau-
lische Verbindung zu unserem Trinkwasserbrunnen 

und werden vom Landratsamt, Bau- und 
Umweltamt, regelmäßig überprüft. 
Die Belange des Immissionsschutzes und 
des speziellen Artenschutzes sind eben-
falls durch das Landratsamt zu überprüfen 
(Amphibienschutz). 
Zusammenfassend sei hier noch mal der 
Hinweis gegeben: 
Im Rahmen der nachgelagerten Genehmi-
gungsverfahren werden detaillierte Unter-
suchungen in Bezug auf weitere hydrolo-
gische, naturschutzrechtliche oder immis-
sionsschutzrechtliche Belange betreffend 
der geplanten Abbaugebiete durchgeführt 
und berücksichtigt.  
 
In Bezug auf den Verkehr wurde aus dem 
Wagenhart die Abtransport Straße bereits 
ertüchtigt. In den Genehmigungsverfahren 
hat der Regionalverband die erneute 
Überprüfung des Bahnabtransportes ge-
fordert. Grundsätzlich handelt es sich bei 
den für den Abtransport relevanten Stra-
ßen entsprechend ihrer straßenrechtli-
chen Einteilung, Widmung und Verkehrs-
funktion um regional bedeutsame Ver-
kehrsverbindungen. Das regional bedeut-
same Straßennetz ist im Regelfall dafür 
ausgelegt, den Transportverkehr aufzu-
nehmen. Beschränkungen und Verbote 
des fließenden Verkehrs werden nur dann 
zulässig, wenn aufgrund der besonderen 
örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage 
bestehen würde oder eine Unfallhäufung 
nachgewiesen werden könnte. 
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bei Unterweiler und damit eine große Gefahr der 
Kontaminierung unseres Versorgungsbrunnens. Bei 
der von der Gemeinde aufgerufenen Anhörungs-
runde in Bezug auf unser Neubaugebiet Tafertswei-
ler Straße erheben Sie Einwand auch mit Blick auf 
das existierende Wasserschutzgebiet. Beim Kies 
hat dieser Einwand gefühlt nur eine sehr unterge-
ordnete Rolle. 
Die öffentliche Wegeverbindung (Gemeindeverbin-
dungsweg) Tafertsweiler-Hoßkirch ist jährlich in der 
Zeit von März bis Juni/Juli zum Zwecke des Amphi-
bienschutzes gänzlich gesperrt. Es darf angenom-
men werden, dass durch erweiterten Kiesabbau 
und Mehrverkehr noch mehr Amphibiengefährdung 
besteht; mit einfacher Straßensperrung ist das nicht 
getan. Welche Auflagen werden im Verfahren zum 
besagten Zwecke mituntersucht? Andererseits die 
Fragestellung: wie vertragen sich Kies und Schwer-
last zum Überaufkommen an Kröten im besagten 
Gewann? 

II.138 3.5.1 Aufgrund des beigefügten Antrags der Fa. Baur in 
Ettisweiler ist dort nachweislich vorerst gar kein Ab-
bau durch die Firma geplant. Deshalb wird auch 
kein Vorranggebiet für den Abbau benötigt. 
Dieser Vorgang stellt Bedarfsplanungen in Frage. 
Aus Sicht des Gemeinderates ist es deshalb nur 
konsequent, das Vorranggebiet für den Abbau in 
Ettisweiler zu einem Vorranggebiet für die Siche-
rung umzuwandeln. 

Die ausgewiesenen Standorte sind für die 
Deckung des prognostizierten Bedarfs 
notwendig. Die Vorranggebiete für den 
Abbau sind für den Bedarf der nächsten 
20 Jahre ausgewiesen. Aktuell geht der 
Regionalverband weiterhin von Notwen-
digkeit der Festlegungen in Ettisweiler 
aus. 

Keine Berücksichtigung 

II.146 3.5.1 ID 437-125 VRG-Abbau, Kiesgrube Jettkofen-Loh-
stock in Ostrach  
Die Gemeinde Ostrach lehnt die Aufnahme dieser 
Fläche in den Regionalplan ab.  
Auf die Stellungnahme des Gemeinderates Ostrach 
vom 26.09.2018, die Stellungnahme des Ort-

s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung: 
Ein Abbau auf der Fläche Lohstock ist 
erst nach Beendigung des Abbaus der 
Kiesgrube Ostrach-Jettkofen, Wangen, 
geplant. Daher sollte es auch keine zu-

Keine Berücksichtigung 
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schaftsrates Jettkofen vom 28.08.2018, die Stel-
lungnahme des Ortschaftsrates Wangen vom 
16.08.2018 sowie die Stellungnahme von Bürgern 
aus Jettkofen vom 16.09.2018 in der Anlage wird 
verwiesen.  
Durch dieses Abbaugebiet würde eine komplett 
neue Kiesabbaugrube (gravierender Eingriff in die 
Erdoberfläche / weit sichtbares Loch), neben be-
reits zwei bestehenden auf der Gemarkung Jett-
kofen geschaffen , mit allen negativen Konsequen-
zen für die Schutzgüter Mensch, Natur, Umwelt, 
Boden und Wasser - welche bereits heute rechts-
wirksam durch folgende bestehenden Schutzzonen 
von unserem Staat geschützt werden: Abbaugebiet 
grenzt unmittelbar an das Wasserschutzgebiet III B 
„Eimühle" an, welches seit 04.07. 1997 Rechtkraft 
erlangt hat und als Einzugsgebiet für den Haupt-
trinkwasserbrunnen der Gemeinde Ostrach dient. 
Abbaugebiet grenzt unmittelbar an die Grundwas-
serhauptflussrichtung vom Wagenhart bei Hoßkirch 
bis zu den bestehenden Baggerseen des direkt be-
nachbarten Kieswerks Weimar in Jettkofen. Kaltluft-
stromkorridor.  
Die Wohlfahrtswirkung der Landschaft würde 
dadurch wesentlich negativ beeinflusst. Der Um-
fang des möglichen Kiesabbaus steht in keinem 
Verhältnis zu den negativen Auswirkungen für 
Mensch und Natur. Da das dort gewonnene Kies 
nicht Vorort, sondern im ca. 16 km entfernten Kies-
werk in Rulfingen aufgearbeitet werden soll, werden 
für den Abtransport zur Aufbereitungsanlage pro 
Fuhre mindestens 32 km benötigt, wodurch der 
Umweltschaden für Mensch und Natur noch größer 
wird und der Nutzen daraus in keinem Verhältnis zu 
dem verursachten Schaden steht Weitere Beden-
ken zum geplanten Abbaugebiet Lohstock : Ab-
stand ca. 200 m zu Wohngebäuden im Ortsteil Jett-
kofen Abstand ca. 90 m zu Vorrangflächen des Re-
gionalverbandes entlang Krebsbach Abstand ca. 

sätzlichen Belastungen geben. Das Ge-
nehmigungsverfahren für die Fläche 437-
124 hat bereits begonnen. Die Vorräte der 
Fläche 437-125 werden nicht länger als 
10 Jahre ausreichen. 
 
Auch der Abbau auf der Fläche 437-124 
liegt in einer Entfernung von 200m zu 
Jettkofen. Vor kurzem wurde sogar direkt 
anschließend zu diesem Kiesabbau ein 
Wohngebiet geplant. In den Gutachten 
konnten keine Immissionsüberschreitun-
gen oder Klimastörende Wirkungen nach-
gewiesen werden.  
Weitere vertiefende Untersuchungen 
müssen im Zuge nachgelagerter Verfah-
ren erfolgen. 
Aktuell gibt es keine konkret entgegenste-
henden Belange, s.a. Anlagen zum Um-
weltbericht. 
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20-30 m zum WSG „Eimühle" Abstand ca. 80-100 
m zum bestehenden Kiesabbaugelände „Weimar" 
Abstand ca. 500 m zur genehmigten Kiesabbauflä-
che „Erweiterung Nord", Kieswerk Müller. Altlasten-
fläche auf Flst. 300 und 301, Gemarkung Jettkofen 

II.146 3.5.1 Der Gemeinderat lehnt weiterhin die Festlegungen 
bei Jettkofen-Lohstock (437-125 VRG-Abbau) und 
Ochsenbach (437-111 VRG-Abbau + 437-112 VRG 
Sicherung) ab und verweist auf die Stellungnahmen 
des Gemeinderates Ostrach vom 26.09.2018 und 
die Stellungnahme des Ortschaftsrates Burgweiler 
vom 23.07.2018. Die Ablehnung wurde verbunden 
mit dem Angebot des Gemeinderates auf Auf-
nahme von Festlegungen im aktuellen Entwurf von 
einer Fläche von zusätzlichen 15 ha im Bereich 
Wagenhart, Kieswerk Weimar bzw. im Folgenden 
sogar einer Fläche von 75 ha als Vorranggebiet für 
Abbau und/oder Sicherung. Dieses Entgegenkom-
men soll die Bereitschaft des Gemeinderates signa-
lisieren, seiner Verantwortung als Rohstoffstandort 
gerecht zu werden und eben nicht in Fundamen-
talopposition gegenüber dem Regionalverband jeg-
lichen Kiesabbau zu blockieren. Dass es zur Um-
setzung dieses Ansinnens nicht mehr kam lag nicht 
an vom Gemeinderat zu beeinflussenden Faktoren. 
Der Gemeinderat wirft dem Regionalverband vor 
ablehnende und konstruktive Stellungnahmen zu 
ignorieren.  
Der Gemeinderat nimmt ausgehend von diesen all-
gemeinen Feststellungen wie folgt Stellung: Stel-
lungnahme zum Kiesabbau ID 437-111 VRG-Ab-
bau, Kiesgrube Ostrach-Ochsenbach ID 437-112 
VRG-Sicherung, Kiesgrube Ostrach-Ochsenbach 
Die Gemeinde Ostrach lehnt die Aufnahme dieser 
Flächen in den Regionalplan ab. Die Abbaugebiete 
bei Ostrach würde eine komplett neue Kiesabbau-
grube geschaffen mit allen negativen Konsequen-
zen für die Schutzgüter Mensch, Natur, Umwelt, 

s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung: 
Die Belange der einzelnen Schutzgüter 
werden im Umweltbericht in einer der Re-
gionalplanungsebene angemessenen Be-
arbeitungstiefe behandelt. Gerade durch 
die Erstellung eines schlüssigen gesamt-
räumlichen Konzeptes und die regions-
weit einheitliche und nachvollziehbare Be-
rücksichtigung der Belange der einzelnen 
Schutzgüter werden besonders erhebliche 
negative Auswirkungen vermieden. Die 
besonders erheblich negative Bewertung 
des Schutzgutes Mensch auf Grund der 
Nähe zur Wohnbebauung bei dem Gebiet 
437-111 allein rechtfertigt noch keine Her-
ausnahme dieses Gebietes, da die Betrof-
fenheit auf Grund der tatsächlichen Situa-
tion vor Ort nördlich der L280 geringer 
ausfällt. Zudem wird im Umweltbericht 
auch schon auf eine notwendige Minimie-
rungsmöglichkeit (Immissionsschutzwand 
oder -wall) hingewiesen, die Gegenstand 
des Genehmigungsverfahrens sein 
müsste. Beim Schutzgut Mensch könnte 
somit die Planung durch Minimierungs-
maßnahmen ermöglicht werden. Bei dem 
Vorranggebiet-Sicherung lassen sich 
keine regional bedeutsamen Belange er-
kennen, die eine Realisierbarkeit der Pla-
nung in diesem Stadium in Frage stellen 
würden. 
 

Keine Berücksichtigung 
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Boden und Wasser.  
Schon zum heutigen Stand werden diese Flächen 
rechtswirksam durch folgende bestehende Schutz-
zonen staatlich geschützt:  
Wasserschutzzone III B (welche seit 25.06. 1990 
Rechtskraft erlangt hat) Einzugsgebiet mit Wasser-
zulauf zum Trinkwasserbrunnen und Trinkwasser-
vorkommen „Spitzbreite", welches ohnehin durch 
einen erhöhten Nitratgehalt problembehaftet ist und 
von wo aus das Wasser weiter in das besonders 
schützenswerte Andelsbachtal fließt. 
Kaltluftstromkorridor Die Wohlfahrtswirkung der 
Landschaft würde dadurch wesentlich gestört. Der 
Umfang des möglichen Kiesabbaus steht in keinem 
Verhältnis zu den negativen Auswirkungen auf 
Mensch, Natur und Umwelt. 

In WSG-Zone III ist ein Trockenabbau 
bspw. von Kiesen und Sanden in der Re-
gel genehmigungsfähig. Es besteht auch 
kein Anlass zur Besorgnis vor Verunreini-
gungen, da in jedem der folgenden Ver-
fahrensschritte dem Grundwasserschutz 
höchste Priorität gemäß dem Besorgnis-
grundsatz des Wasserhaushaltsgesetztes 
zugemessen wird. Weitergehende hydro-
logische Fragestellungen werden ein 
wichtiges Thema auf Ebene der Genehmi-
gungsverfahren sein und diese werden 
dann dort abgeprüft. 
Die Windsysteme sind von der Ortschaft 
Ochsenbach abwärts gewandt. Weitere 
Details werden ggf. im Genehmigungsver-
fahren geklärt. 

II.146 3.5.1 Es soll nochmals betont werden : Die Gemeinde 
Ostrach als der Hauptlieferant Nr. 1 des Rohstoffs 
Kies für den Bereich des Regionalverbandes Bo-
densee-Oberschwaben bittet diesen im Rahmen 
des Beteiligungsverfahrens zur Fortschreibung des 
Regionalplanes, die hier vorgebrachten , konstrukti-
ven Einwendungen sehr ernst zu nehmen. Die Ge-
meinde Ostrach hat sich in Jahrzehnten des Kie-
sabbaus stets als verantwortungsvoller Partner er-
wiesen. Es besteht aber jetzt die reale Gefahr, dass 
diese Haltung nachhaltig in Frage gestellt wird und 
der Weg des Miteinanders verlassen werden 
könnte. Dies hätte auch Auswirkungen auf die der-
zeit im Gemeindegebiet agierenden Kiesunterneh-
men. Der Gemeinderat wünscht eine solche Ent-
wicklung nicht - dies setzt aber voraus, dass der 
Regionalverband unseren weiterhin konstruktiven 
Ansatz endlich anerkennt. Bei einer Besichtigung 
vor Ort, zu der alle Mitglieder der Verbandsverwal-
tung von der Gemeinde recht herzlich eingeladen 

Der Regionalverband dankt der Ge-
meinde Ostrach für die konstruktive Hal-
tung und die guten Vorschläge. Leider 
wurden diese erst spät in den Beteili-
gungsprozess eingebracht und konnten 
auf Grund der notwendigen Verfahrens-
tiefe und um eine fundierte Abwägung zu 
ermöglichen nicht mehr in den aktuellen 
Fortschreibungsentwurf integriert werden.  
Insgesamt besteht auf Grund der schwin-
denden Reserven allerdings die starke 
Notwendigkeit zu einem Ende des Verfah-
rens zu gelangen. 

Kenntnisnahme 
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sind, können sich diese gerne von der Stichhaltig-
keit der vorgebrachten Argumente persönlich über-
zeugen. Für eine konkrete schriftliche Antwort 
durch den Regionalverband zu der eingebrachten 
Stellungnahme wären wir sehr dankbar. Dies be-
trachten wir als Bestandteil einer Anhörung. 

II.148 3.5.1 Die Trinkwasserversorgung für das Versorgungsge-
biet des Wasserzweckverbandes Königsegg muss 
sichergestellt bleiben. Der geplante Kiesabbau in 
Hoßkirch darf das Trinkwasservorkommen nicht im 
Geringsten gefährden. Hierfür hat der Regionalver-
band Sorge zu tragen. 

Den Genehmigungsbehörden obliegen 
die fortlaufenden Dokumentationspflich-
ten, das Monitoring und die Vorsorgemaß-
nahmen. 
Der Regionalverband ist ein reiner Pla-
nungsverband. 

Kenntnisnahme 

II.151 3.5.1 Die Gemeinde Schlier ist von der Fortschreibung 
des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben be-
troffen. Wie bereits mit Schreiben vom 21.09.2018 
mitgeteilt, halten wir an folgender Stellungnahme 
fest bzw. ergänzen diese noch wie folgt: 
1) Da der Rohstoff Kies auch in Zukunft in der Re-
gion benötigt wird, ist eine Ausweisung von Flächen 
im Regionalplan notwendig und vertretbar. Die kon-
krete Ausweisung ist allerdings genau zu prüfen. 
2) Der Altdorfer Wald mit seinen Quellen ist ein be-
deutsamer Trinkwasserspeicher für die gesamte 
Region. Der Kiesabbau sollte deshalb nur dort erfol-
gen, wo Auswirkungen auf das Trinkwasser ausge-
schlossen werden können. 
3) Solange es keine verlässlichen Untersuchungen 
zum Ausmaß der Quellen und der Fließrichtungen 
im Bereich des Abbaugebietes Grund/Vogt (436- 
180) gibt, lehnen wir dort die Neuausweisung von 
Kiesabbauflächen ab. 
4) Durch die vorgesehene Kiesabbaufläche in 
Grund und das angedachte Satellitenkonzept mit 
der Asphaltmischanlage in Grenis besteht die 
Sorge, dass die Verkehrsbelastung in unserer Ge-
meinde weiter erhöht wird, deshalb lehnen wir eine 

s. Abwägung 1. Offenlage (Diese gilt un-
vermindert fort) 
s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Bodenschutz, Filterschichten, 
Verkehr etc. 

Keine Berücksichtigung 
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Verkehrsführung über die L 317 durch Oberanken-
reute ausdrücklich ab. 
5.) Erweiterung Kiesgrube Oberankenreute (436-
176): Aufgrund der seit Jahren bestehenden Vorbe-
lastung durch die bestehende Kiesgrube ist weiter-
hin mit einer erhöhten Verkehrsbelastung durch 
LKW in den Ortsdurchfahrten von Ober- und Unter-
ankenreute zu rechnen und hat negative Auswir-
kungen auf das Schutzgut Mensch. Der Umfang 
des Abbaus sollte deshalb nicht erhöht werden. 
Deshalb wird weiterhin ein zeitgleicher Abbau in 
den möglichen Kiesabbaugebieten in Oberanken-
reute und Grund abgelehnt. Ebenso sehen wir kei-
nen Bedarf auf eine Ausweitung (436-177), solange 
die Kiesgrube (436-176) nicht abgearbeitet wurde. 
Ein zeitgleicher Abbau wird abgelehnt. Falls die Ab-
baugebiete südlich der Landesstraße in Betrieb ge-
hen sollten, sollte die bestehende Aufbereitungsan-
lage im nördlichen Teil zukünftig in das südliche Ab-
baugebiet verlagert werden, um den Ouerungsver-
kehr auf der Landesstraße 317 zu minimieren. 
6.) Neues Vorranggebiet für den Abbau (436-177) 
sowie Sicherungsgebiet (436-178): Das geplante 
Gebiet liegt ebenfalls im Altdorfer Wald. Das Gebiet 
ist wichtig für den Grundwasserschutz und liegt 
nahe den Schutzzonen bestehender Wasserschutz-
gebiete bzw. liegt derzeit in einem schutzbedürfti-
gen Bereich für die Wasserwirtschaft. Es ist sicher-
zustellen, dass die Wasservorkommen in diesem 
Gebiet nicht beeinträchtigt und Maßnahmen getrof-
fen werden, die den temporären Verlust von Deck-
schichten und Veränderungen im Wasserhaushalt 
ausschließen. Die Flächen liegen teilweise sied-
lungsnah, weshalb ein Anschluss an die Ortslage 
ungeeignet ist und aufgrund der hohen Verkehrsbe-
lastung abgelehnt wird. Ein Anschluss im Südwes-
ten an die L 326 ist bei Umsetzung notwendig. 
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II.151 3.5.1 Ein zeitgleicher Abbau in den möglichen Kiesab-
baugebieten in Oberankenreute und Grund wird ab-
gelehnt. 

s. Abwägung 1. Offenlage (Diese gilt un-
vermindert fort) 
s. a. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Bedarf etc. 

Kenntnisnahme 

II.151 3.5.1 Neues Vorranggebiet für den Abbau (436-177) so-
wie Sicherungsgebiet (436-178): Das geplante Ge-
biet liegt ebenfalls im Altdorfer Wald. Das Gebiet ist 
wichtig für den Grundwasserschutz und liegt nahe 
den Schutzzonen bestehender Wasserschutzge-
biete bzw. liegt derzeit in einem schutzbedürftigen 
Bereich für die Wasserwirtschaft. Es ist sicherzu-
stellen, dass die Wasservorkommen in diesem Ge-
biet nicht beeinträchtigt und Maßnahmen getroffen 
werden, die den temporären Verlust von Deck-
schichten und Veränderungen im Wasserhaushalt 
ausschließen. 

s. Abwägung 1. Offenlage (Diese gilt un-
vermindert fort) 
s. a. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasser, Grundwasser Siche-
rung etc. 

Kenntnisnahme 

II.151 3.5.1 Die Flächen liegen teilweise siedlungsnah, weshalb 
ein Anschluss an die Ortslage ungeeignet ist und 
aufgrund der hohen Verkehrsbelastung abgelehnt 
wird. Ein Anschluss im Südwesten an die L 326 ist 
bei Umsetzung notwendig. 

Der Hinweis wird bereits im Umweltbericht 
bei den Gebieten 436-177 und 436-178 
aufgeführt. 
Konkrete Verkehrskonzepte bzw. verkehr-
liche Maßnahmen können aufgrund der 
bestehenden planerischen Unschärfe auf 
regionalplanerischer Ebene nicht erstellt 
werden und sind erst im nachgelagerten 
Genehmigungsverfahren sinnvollerweise 
durchzuführen. 
s. Abwägung 1. Offenlage (Diese gilt un-
vermindert fort) 
s. a. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 

Kenntnisnahme 
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Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Verkehr etc. 

II.156 3.5.2 Enttäuschung über fehlende konkrete Rückmel-
dung. 
Stellungnahme aus der 1. Anhörung wird aufrecht-
erhalten. 

Der Gemeinde wurde die Abwägung zu-
gestellt. Dieses Versehen der Gemeinde 
wurde leider erst nach einer falschen 
Pressemitteilung bemerkt und einge-
räumt.  
Inhaltlich wird auch auf Seiten des Regio-
nalverbandes die Abwägung 1. Offenlage 
aufrechterhalten. 

Kenntnisnahme 

II.159 3.5.1 Die Gemeinde hat mit Schreiben vom 24.09.2018 
zu den Plansätzen zu Rohstoffabbau und Rohstoff-
sicherung Stellung genommen und beantragt, den 
neuen Standort in Grund aus dem Planentwurf her-
auszunehmen. 
Mit Schreiben vom 05.11.2019 hat die Gemeinde 
zum Gesamtfortschreibung Stellung genommen. 
Auf diese Stellungnahmen nehmen wir Bezug und 
verweisen darauf. Gegenüber den bisherigen Plan-
unterlagen und den o. g. Stellungnahmen der Ge-
meinde ist insbesondere in Grund nach wie vor ein 
geplanter Kiesabbaustandort dargestellt. Ferner 
wurde gegenüber dem bisherigen Entwurf das inter-
kommunale Gewerbegebiet „Vogt-Ost-Erweiterung" 
herausgenommen. Diese Punkte betreffen uns 
ganz wesentlich. 
1.) Kiesabbaustandort Grund 
Neben der Stellungnahme der Gemeinde sind zwi-
schenzeitlich insbesondere folgende Punkte veran-
lasst: 
a) Schreiben der 6 Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister vom 29.09.2020 mit Vorschlag für Alternati-
ven anstelle des neuen Standorts in Grund 
b) Beschluss des Gemeinderats der Gemeinde 
Vogt vom 15.07.2020 und Beschluss des Kreistags 
des Landkreises Ravensburg vom 20.10.2020 zur 

Betr. Ausweisung als Gebiet zur Siche-
rung von Wasservorkommen oder als 
Vorranggebiet für Waldfunktionen s.a. 
Schreiben LGRB (https://www.rvbo.de 
Rubrik: Sitzungen/Sitzungen 2021, Pla-
nungsausschuss, PA-2021-06-16, TOP 
2.5) 
 
s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Bedarf, Alternativenprüfung, Land-
schaftsschutzgebiet etc. 
 
s.a. Petition: Drucksache 16 /9746 des 
Landtags Baden-Württemberg zur Petition 
16/348, Abwägung 1. Offenlage Rohstoffe 
 
a) Ein Standortalternativen Suchprozess 
wurde vom Regionalverband aufgegriffen 
und zusammen mit dem Landratsamt und 
den Bürgermeisterinnen durchgeführt. 
 

Keine Berücksichtigung 
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Prüfung bzw. 
Ausweisung eines Landschaftsschutzgebietes im 
Bereich des Altdorfer Waldes 
c) Antrag des Zweckverbands Wasserversorgung 
Baienfurt - Baindt auf Erweiterung des Wasser-
schutzgebiets 
a) Zum Schreiben der 6 Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister vom 29.09.2020 : 
Das Schreiben der 6 Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister der Gemeinden Wolfegg, Waldburg, 
Schlier, Baienfurt, Baindt und Vogt ist bis heute 
noch nicht beantwortet. Zu den darin aufgeführten 
Vorschlägen zur Ersatzausweisung von Abbauflä-
chen in anderen bereits vorhandenen Kiesab-
baustandorten gibt es bislang keine Stellungnahme 
und Aussage des Regionalverbandes was die Um-
setzung der Vorschläge betrifft. 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Aufgabe 
des Regionalverbands die Rohstoffsicherung für die 
Region ist, nicht jedoch die Rohstoffsicherung für 
einen einzelnen Unternehmer. Uns ist durchaus be-
wusst, dass die Ausweisung in anderen Gebieten 
dazu führen kann, dass diese Flächen dann nicht 
dem Unternehmer zur Verfügung stehen, der in 
Grund abbauen möchte. Hier müssen jedoch die öf-
fentlichen Belange Vorrang vor privaten Belangen 
haben. 
Es wird ausdrücklich um Beantwortung der Fragen 
und Vorschläge aus dem Schreiben der Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister der Gemeinden 
Wolfegg, Waldburg, Schlier, Baienfurt, Baindt und 
Vogt gebeten. 
Vor Beschlussfassung der Verbandsversammlung 
des Regionalverbands erwarten wir hierzu eine 
klare und aussagekräftige Stellungnahme. Erst da-
nach kann in der Verbandsversammlung über Fest-
legungen beraten werden. 
b) Zur Ausweisung g eines Landschaftsschugebie-
tes i m Bereich des Altdorfer Waldes 

b) Für die Ausweisung eines Landschafts-
schutzgebietes nach § 26 BNatSchG ist 
die untere Naturschutzbehörde sachlich 
zuständig (§ 23 Absatz 4 Naturschutzge-
setz [NatSchG]). Im vorliegenden Fall ist 
das Landratsamt Ravensburg für den Er-
lass einer Schutzgebietsverordnung ört-
lich zuständig (§ 23 Absatz 8 NatSchG).  
Derzeit findet eine Prüfung durch die un-
tere Naturschutzbehörde statt, ob die 
Ausweisung eines Landschaftsschutzge-
biets in Betracht kommt. In nahezu allen 
bestehenden Landschaftsschutzgebieten 
in der Region ist Kiesabbau mit einem Er-
laubnisvorbehalt möglich. 
 
c) Die zuständigen Fachbehörden sehen 
im Beteiligungsverfahren gemäß ihren ab-
gegebenen Stellungnahmen eine grund-
sätzliche Vereinbarkeit der Fortschreibung 
des Kapitels Rohstoffe mit den Zielen des 
Grundwasserschutzes bzw. des Schutzes 
örtlicher Trinkwasservorkommen. 
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Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 
15.07.2020 im Zusammenhang mit dem Antrag des 
Vereins Natur- und Kulturlandschaft Altdorfer Wald 
e. V. auf die Bedeutung des Altdorfer Waldes hin-
gewiesen und den Antrag des Vereins unterstützt 
und die Ausweisung eines Landschaftsschutzgebie-
tes im Altdorfer Wald befürwortet. Ebenso hat der 
Kreistag des Landkreises Ravensburg beschlossen, 
die Ausweisung eines Landschaftsschutzgebietes 
prüfen zu lassen. 
Aus unserer Sicht kann der Beschluss im Regional-
verband zum Kiesabbau im Altdorfer Wald deshalb 
erst erfolgen, wenn diese Prüfung abgeschlossen 
ist. Das Ergebnis dieser Prüfung muss in der Regio-
nalplanung berücksichtigt werden, zumal die Prü-
fungsverfahren bereits im Gange sind. 
c) Zum Antrag auf Erweiterung des Wasserschutz-
gebietes des Zweckverbands Wasserversorgung 
Baienfurt-Baindt 
Ebenso ist die Erweiterung der Ausweisung des 
Wasserschutzgebietes 
entsprechend dem Antrag des ZV Baienfurt-Baindt 
nach unseren Informationen noch nicht abgeschlos-
sen. Auch hier sollte das Verfahren soweit abge-
schlossen sein bevor die Entscheidung über die 
Flächenausweisung in Grund getroffen wird. 
Bis zum Abschluss der o. g. Verfahren und Prüfung 
des Schreibens der 6 Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister soll über keine Festlegung im Regional-
plan, speziell im Kapitel / Plansatz Rohstoffabbau 
und Rohstoffsicherung entschieden werden. Im Üb-
rigen nimmt die Gemeinde zu dem im Altdorfer 
Wald dargestellten geplanten Kiesabbaustandort 
436-180 VRG Grund entsprechend der beigefügten 
Stellungnahme des von uns beauftragten Büros 
W2K vom 11.03.2021 Stellung. Die Gemeinde be-
antragt, diesen Standort aus dem Planentwurf her-
auszunehmen und vielmehr dort eine Gebietsaus-
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weisung in diesem Bereich entsprechend der Stel-
lungnahme des Büros W2K vorzunehmen, das 
heißt entweder als Gebiet zur Sicherung von Was-
servorkommen oder als Vorranggebiet für beson-
dere Waldfunktionen oder im Einklang damit als 
Landschaftsschutzgebiet auszuweisen. 

II.159,  
II.163, 
II.212 

3.5.1 Die Gemeinde Vogt sieht weiterhin gewichtige Be-
lange entgegen einer Festlegung von standortge-
bundenen Rohstoffen. Die massiven Eingriffswir-
kungen am Standort Grund sind nicht gerechtfertigt. 
Der Verarbeitungs- und Verwertungsstandort in 
Grenis lässt keine Verarbeitung von im Altdorfer 
Wald gewonnenen Rohstoffen zu. 
Eine Alternativenprüfung ist geboten, da das Vor-
ranggebiet zu einem erheblichen Teil in einem Er-
holungswald liegt, außerdem bestehen Defizite be-
züglich der verkehrlichen Erschließung, die nicht 
vollständig auf die Genehmigungsebene verscho-
ben werden können. 
Der Festlegung des VRG-Abbau Grund liegen be-
achtliche materielle Rechtsfehler zugrunde. Der 
Planung mangelt es an der Erforderlichkeit der aus-
gewiesenen Gebietskulisse (1.). Das Vorranggebiet 
verstößt aufgrund der Ausweisung als Erholungs-
wald zumindest in Teilen gegen das verbindliche 
Ziel des Plansatzes 5.3.5 des LEP 2002 (2.). Die 
Ausweisung des Vorranggebiets „Grund" ist zudem 
in mehrfacher Hinsicht abwägungsfehlerhaft (3.). 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Bedarf, Alternativenprüfung, Land-
schaftsschutzgebiet etc. 

Kenntnisnahme 

II.159,  
II.163, 
II.212 

3.5.1 Schreiben W2K: 
1. Erforderlichkeit der ausgewiesenen Gebietsku-
lisse 
Der Regionalverband hatte den Neuaufschluss am 
Standort „Grund" bislang in der Gesamtabwägung 
unter Hinweis auf die Pflicht zur Sicherstellung des 
regionalen Rohstoffbedarfs für „vertretbar" erachtet. 
Er hatte dies vor allem mit der Notwendigkeit des 

Betr. Bedarf, Export, Satellitenkonzept, s. 
Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Bedarf, Verkehr etc. 
 

Kenntnisnahme 
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ausgewählten Standorts für die Versorgung der An-
lagen in Grenis begründet. 
Die Gemeinde Vogt hatte der Planung daher bereits 
die Verfolgung eines legitimen Zwecks abgespro-
chen, da die Versorgung der Anlagen in Grenis mit 
Rohstoffen, die am möglichen Abbaustandort 
„Grund" gewonnen werden, rechtlich unzulässig ist. 
Der Regionalverband hat seine Begründung nach-
folgend offenbar zumindest im Ansatz überdacht 
und die Ausführungen im Steckbrief dahingehend 
geändert, dass das Vorranggebiet - unabhängig 
von der Versorgung der Anlagen in Grenis -zur De-
ckung des langfristigen Bedarfs notwendig ist. 
Wir hatten bereits in der ersten Beteiligungsrunde 
Bedenken geäußert, dass die geplante Flächenku-
lisse raumordnerisch erforderlich ist. 
Die aktuelle Begründung des Entwurfs des Regio-
nalplans enthält im Gegensatz zur Begründung des 
Entwurfs der ersten Beteiligungsrunde zum Kapitel 
Rohstoffe keine Angaben zum prognostizierten Be-
darf. Der Regionalverband versucht in der Abwä-
gung unserer Einwendungen aus der ersten Beteili-
gungsrunde darzulegen, dass mit den ausgewiese-
nen Vorranggebieten für den Abbau oberflächenna-
her mineralischer Rohstoffe der Bedarf gedeckt 
wird. 
Abwägungssynopse zum Beteiligungsverfahren im 
Sommer 2018 zur Fortschreibung Regionalplan 
Kap. 3.4 „Oberflächennahe Rohstoffe", Az/Geb. Nr. 
I.159-2, 436-180 (Seite 134 f., Stand: 12.07.2019) 
Der Regionalverband ist jedoch offenbar weiterhin 
der Auffassung, dass beim Bedarfsansatz auch der 
Export ins Ausland eingestellt werden darf. Dem 
Regionalverband ist zwar zuzustimmen, dass es 
keine rechtlich verbindliche Vorgabe gibt, wie das in 
der Region abgebaute Material verwendet werden 
soll. Grenzen ergeben sich jedoch aus dem gesetz-
lichen Handlungsauftrag des Regionalverbandes. 

s. a. Petition: Drucksache 16 /9746 des 
Landtags Baden-Württemberg zur Petition 
16/348, Abwägung 1. Offenlage Rohstoffe 
 
Hinweis: Im aktuellen Umweltbericht (Kap. 
6.2.7) wird der Bedarf hergeleitet und er-
läutert 
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Der Regionalverband hat die raumordnerische Auf-
gabe, durch seinen Raumordnungsplan den „Ge-
samtraum der Bundesrepublik Deutschland und 
seine Teilräume" zu entwickeln, zu ordnen und zu 
sichern (§ 1 Abs. 1 S. 1 ROG) bzw. das Land (BW) 
zu ordnen und zu entwickeln (§ 1 Nr. 1 LPlG). Auf-
gabe des Regionalverbandes ist es somit nicht, den 
Abbau von Rohstoffen zu sichern, die aus dem 
Ausland nachgefragt werden. Der Regionalverband 
überschreitet daher seine Kompetenz, sofern er 
Kiesabbaugebiete ausweist, die über einen in der 
Bundesrepublik hervorgerufenen Bedarf hinausge-
hen. 
Soweit der Regionalverband in der Abwägung un-
serer Stellungnahme ausführt, dass eine Beschrän-
kung der Kiesförderung auf den nationalen Markt 
nicht möglich sei, 
Abwägungssynopse zum Beteiligungsverfahren im 
Sommer 2018 zur Fortschreibung Regionalplan 
Kap. 3.4 „Oberflächennahe Rohstoffe", Az/Geb. Nr. 
I.159-2, 436-180 (Seite 134 f., Stand: 12.07.2019), 
ist die Relevanz dieser Aussage nicht ersichtlich. 
Selbst wenn dies der Fall sein sollte, führt dies nicht 
dazu, dass man den Exportanteil bei der Ermittlung 
des Bedarfs berücksichtigen darf. Dem steht auch 
nicht entgegen, dass es derzeit keine konkreten 
Zahlen zum Exportanteil gibt. Entscheidend ist, 
dass der Regionalverband in Kenntnis davon, dass 
ein nicht unwesentlicher Anteil an Rohstoffen aus 
dem Verbandsgebiet ins Ausland geliefert, diesen 
Anteil dennoch bei der Erforderlichkeit des Um-
fangs der ausgewiesenen Vorranggebiete miteinbe-
zieht. Derzeit wird auch im Auftrag des Umweltmi-
nisteriums BW eine Studie erstellt, die belastbare 
Zahlen zum Exportanteil liefern wird. Die Ergeb-
nisse sollen nach aktueller Aussage von Staatsmi-
nisterin Schopper voraussichtlich im Sommer 2021 
vorliegen. Dem Regionalverband werden damit im 
rechtlich maßgeblichen Zeitpunkt des Beschlusses 
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über den Regionalplan genaue Angaben zum Ex-
port vorliegen. 
Festzuhalten ist damit, dass der Regionalverband, 
soweit er den Exportanteil in die Bedarfsprüfung 
einbezieht, keine raumordnerischen Aufgaben mehr 
verfolgt, sondern letztlich die wirtschaftlichen Inte-
ressen der Abbauunternehmen. 
Bei Abzug des Exports ist die geplante Flächenku-
lisse für Vorranggebiete für den Abbau oberflächen-
naher mineralischer Rohstoffe raumordnerisch nicht 
erforderlich. 

II.159,  
II.163, 
II.212 

3.5.1 Schreiben W2K: 
2. Verstoß gegen PS 5.3.5 (Z) LEP 2002 
Der Regionalverband legt im Rahmen der Abwä-
gung von anderen raumordnerischen Festlegungen 
von Vorranggebieten wesentlich zugrunde, ob Flä-
chen im (nicht gesetzlichen) Erholungswald liegen. 
So wurde etwa das im Entwurf der Anhörung 2019 
enthaltene Vorranggebiet für Industrie und Ge-
werbe „Vogt-Ost - Erweiterung" gestrichen, da es 
teilweise (zu ca. 40 %) mit einem Erholungswald in 
Konflikt treten soll. 
Der Regionalverband folgt dabei der Stellung-
nahme des Regierungspräsidiums Tübingen, das 
die Überplanung des Erholungswaldes mit einem 
Vorranggebiet für Industrie und Gewerbe als mit 
dem Ziel der Raumordnung nach PS 5.3.5 LEP 
2002 für unvereinbar ansieht. 
Vgl. Sitzungsvorlage zu TOP 2.3 zur Verbandsver-
sammlung am 23.10.2020, S. 15 
Für die Gemeinde ist es vollkommen unverständ-
lich, dass der Wald nördlich der L 325 eine über-
durchschnittliche Erholungsfunktion haben soll bzw. 
geeignet ist, besondere Bedeutung für die Erholung 
der Bevölkerung zu haben (eingehend hierzu unten 
II. 2.1). 
Im Gegensatz dazu hat der Wald, der durch einen 
Kiesabbau im Altdorfer Wald zerstört werden 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Erholung, Biotopverbund etc. 
 
s.a. Petition: Drucksache 16 /9746 des 
Landtags Baden-Württemberg zur Petition 
16/348, Abwägung 1. Offenlage Rohstoffe 
Hinweis: Im aktuellen Umweltbericht 
S.410 wird beim Schutzgut Mensch Be-
zug auf den "Erholungswald FVA (2018) 
Stufe 2 ca. 3 ha" genommen. Dazu lautet 
der Text unter Beeinträchtigung zum As-
pekt Erholung: "Durch das Plangebiet füh-
ren keine Wander- oder Radwege, da 
kein Anschluss an das bestehende Wan-
dernetz gegeben ist. In der neueren Kar-
tierung der FVA wird das Gebiet in Teilbe-
reichen als Erholungswald Stufe II klassifi-
ziert. Die Naherholungsfunktion der Land-
schaft wird zwar teilräumlich gemindert, 
es verbleiben jedoch ausreichend große 
weitgehend ungestörte Flächen." 
Hier ist anzumerken, dass in der neuen 
Kartierung der FVA Erholungswälder der 
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würde, eine besondere Erholungsfunktion. Dem Re-
gionalverband ist dies jedoch offenbar bei der Aus-
weisung des VRG-Abbau „Grund" nicht bewusst. 
Ausweislich der Waldfunktionenkartierung liegt das 
VRG-Abbau „Grund" teilweise im Erholungswald 
der Stufe 2, d.h. in einem Wald mit relativ großer 
Bedeutung für die Erholung (Object-ID: 13905). 
Nach überschlägigem Abgleich der Kartierung mit 
der Fläche des VRG-Abbau „Grund" liegt etwa 30 
% dieses Vorranggebietes (ca. 3,3 ha) und damit 
ein erheblicher Teil im Erholungswald. Im Steckbrief 
zum VRG-Abbau „Grund" wird dieser Zielkonflikt je-
doch nicht einmal erwähnt. 
Es ist irritierend, wenn der Forst BW dem im Lan-
deseigentum stehenden Gebiet eine besondere 
Waldfunktion zuerkennt, es aber an ein Kiesabbau-
unternehmen überlassen möchte, das diese beson-
dere Waldfunktion zerstört. 
 
Nach PS 5.3.5 (Z) LEP 2002 sind Eingriffe in Wäl-
der mit besonderen Erholungsfunktionen auf das 
Unvermeidbare zu beschränken". Dieses verbindli-
che Ziel der Raumordnung räumt dem Grundsatz 
der Walderhaltung einen prinzipiellen Vorrang ein. 
So zur Vorgängerregelung des LEP 1983 (PS 
2.4.42): VGH BW, Urt. v. 20.12.1993 - 3 S 2356/91 
-, juris Rn. 38 
Im Gegensatz zum Vermeidungsgebot der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung des § 15 
BNatSchG, das nur innerhalb des konkret geplan-
ten Vorhabens gilt, ist das Vermeidungsgebot im 
Sinne des PS 5.3.5 LEP im raumbedeutsamen 
Sinne und nicht vorhabenbezogen zu verstehen. 
Ein Eingriff ist im Sinne von PS 5.3.5 (Z) LEP 2002 
unvermeidbar, wenn es für das Vorranggebiet keine 
Alternative gibt, bei der eine Beeinträchtigung des 
geschützten Waldes ausscheidet, bzw. wenn keine 
Alternativen mit geringerer Eingriffsintensität auf 
gleichwertige Schutzgüter zur Verfügung stehen. 

Stufe II großen Raum einnehmen und 
nicht als Ausschlusskriterium gelten. Die 
Behauptung, dass dieser Aspekt zum 
Ausschluss des VRG-Gewerbe IG-Vogt 
geführt hätte ist nicht korrekt. 
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So zur Vorgängerregelung des LEP 1983 (PS 
2.4.42): VGH BW, Urt. v. 22.07.1997 - 5 S 3391194 
-, juris Rn. 35 
Es sind daher nicht nur standortbezogene, sondern 
auch standortübergreifende Alternativen im Rah-
men der Vermeidbarkeitsprüfung zu ermitteln und 
zu bewerten. Diese Prüfungen haben hier nicht ge-
nügend stattgefunden (vgl. unten 3.3). 
Der Zielkonflikt mit PS 5.3.5 LEP kann daher nur 
gelöst werden, wenn der Rohstoffbedarf zwingend 
die Überplanung des Erholungswaldes erfordert 
und es auch keine Alternativen zur Bedarfsdeckung 
gibt, bei der eine Beeinträchtigung des geschützten 
Waldes ausscheidet. 

II.159,  
II.163, 
II.212 

3.5.1 Schreiben W2K: 
3. Abwägungsfehler 
Die Festlegung von Vorranggebieten für den Roh-
stoffabbau unterliegt dem Abwägungsgebot. Da die 
Vorranggebiete als Ziele der Raumordnung festge-
legt werden sollen, ist eine abschließende Abwä-
gung erforderlich. Das raumordnerische Abwä-
gungsgebot verlangt, dass eine Abwägung über-
haupt stattfindet, dass in die Abwägung an Belan-
gen eingestellt wird , was nach Lage der Dinge in 
sie eingestellt werden muss, und dass weder die 
Bedeutung der betroffenen Belange verkannt noch 
der Ausgleich zwischen ihnen in einer Weise vorge-
nommen wird, die zur objektiven Gewichtigkeit ein-
zelner Belange außer Verhältnis steht. 
Diesen Anforderungen genügt die Festlegung des 
VRG-Abbau „Grund" nicht: 
3.1 Erhöhte Anforderungen an die Abwägung 
Aus Sicht der Gemeinde wird bei der Entscheidung 
über die Festlegung eines Abbaugebietes im Altdor-
fer Wald bei Grund die Gewichtigkeit der gegen-
überstehenden Belange verkannt, wenn das Vor-
ranggebiet weiterhin in der Raumnutzungskarte 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Ausschlussgebiet, Regionaler Bio-
topverbund, Bisherige Ausschlussgebiete 
und LEP etc. 
vgl. a. Kap. 6.2.6 Ausschlussgebiete (Um-
weltbericht, 2. Anhörung) 
s.a. Petition: Drucksache 16 /9746 des 
Landtags Baden-Württemberg zur Petition 
16/348, Abwägung 1. Offenlage Rohstoffe 
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dargestellt wird. Dies wird mit Blick auf die vom Re-
gionalverband vorgenommene Abwägung unserer 
Einwendungen aus der ersten Beteiligungsrunde 
und den sich daraus ergebenden Überarbeitungen 
des Planentwurfs deutlich. In der vorliegenden 
Konstellation ergeben sich erhöhte Anforderungen 
an die Abwägung: 
Es handelt sich nicht um eine Erweiterung eines be-
reits vorhandenen Abbaustandorts, sondern um ei-
nen Neuaufschluss eines bisher vollständig unbe-
lasteten Gebiets. 
Die Ausweisung steht im Widerspruch zu mehreren 
Zielen der Raumordnung des bisherigen, rechtsgül-
tigen Regionalplans und des LEP. Das VRG-Abbau 
Grund soll in einem Bereich verwirklicht werden, 
der im Teilregionalplan „Oberflächennahe Roh-
stoffe" des Regionalverbandes Bodensee-Ober-
schwaben von 2003 als Ausschlussgebiet festge-
legt wurde, d.h. in einem Gebiet, in dem die Gewin-
nung oberflächennaher Rohstoffe bislang nicht nur 
nicht zugelassen, sondern ausdrücklich verboten 
ist. 
Das Vorhaben liegt in einem „Schutzbedürftigen 
Bereich für die Forstwirtschaft" (Produktionswald) 
nach PS 3.3.4 des Regionalplans Bodensee-Ober-
schwaben (1996) und einem „überregional bedeut-
samen Natur- und Landschaftsraum" nach PS 5.1.2 
LEP 2002. 
 
Diese Gesichtspunkte führen zu einem erhöhten 
Rechtfertigungsbedarf, dem der Entwurf des Regio-
nalplans nicht gerecht wird. In Anbetracht der zuvor 
angeführten erhöhten Anforderungen an die Abwä-
gung gilt dies umso mehr, als das Vorhaben nach 
dem Steckbrief zum VRG Abbau „Im Grund" auch 
nach Einschätzung des Regionalverbands zu einer 
besonders erheblichen bzw. zu mehreren erhebli-
chen Beeinträchtigungen von Schutzgütern führt. 
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II.159,  
II.163, 
II.212 

3.5.1 Schreiben W2K: 
3.2 Aufbereitung und Verwertung (Unzulässigkeit 
des Satellitenkonzepts) 
Wesentliche Aufgabe der Regionalplanung ist die 
überörtliche Ordnung des Gesamtraums und die 
Koordinierung überörtlicher Konflikte und Belange. 
Bei der Ausweisung von Abbaugebieten sind daher 
nicht nur die Auswirkungen des bloßen Abbaus der 
Rohstoffe zu ermitteln und zu bewerten, sondern 
auch die Auswirkungen der Aufbereitung und Ver-
wertung der Rohstoffe. Die Planung eines Abbau-
gebietes im Altdorfer Wald erfordert daher die Un-
tersuchung, wie und wo die Rohstoffe aufbereitet 
und verwertet werden können. 
Dem wird die Planung des Vorranggebiets Grund 
nicht gerecht. An dem Standort „Grund" sind keine 
Aufbereitungsanlagen oder andere „angeschlosse-
nen Werke" vorgesehen. Ob es in der Region über-
haupt Standorte gibt, an denen eine Aufbereitung 
und Verwertung standortfremder Rohstoffe zulässig 
ist, hat der Regionalverband zwingend zu prüfen. 
Ausweislich der Abwägungssynopse zur vorgezo-
genen Offenlage des Kapitels Rohstoffe geht der 
Regionalverband weiterhin davon aus, dass das am 
potenziellen Standort Grund abgebaute Material am 
Standort Grenis aufbereitet bzw. verwertet werden 
kann. Ausdrücklich hält der Regionalverband in der 
Abwägungssynopse fest, dass „die Nähe des Vor-
ranggebietes zu der Anlage in Grenis sowie die Si-
cherung der Versorgung dieser Anlage in die Abwä-
gung mit eingestellt " wurde. 
Vgl. Abwägungssynopse zum Beteiligungsverfah-
ren im Sommer 2018 zur Fortschreibung Regional-
plan Kap. 3.4 „Oberflächennahe Rohstoffe", 
Az/Geb. Nr. 1.159-2, 436- 180 (Seite 132, Stand: 
12.07.2019) 
Dies führt zu einem Abwägungsfehler: 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Asphaltmischanlage, Satellitenkon-
zept, Bedarf etc. 
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Im Rahmen der ersten Beteiligungsrunde zum Ent-
wurf des Kapitels oberflächennahe Rohstoffe haben 
wir in unserer Stellungnahme vom 24.09.2018 ein-
gehend vorgetragen, dass im Einzugsbereich des 
potenziellen VRG-Abbau „Grund" keine Anlagen 
vorhanden sind, in denen die am Standort „Grund" 
abgebauten Rohstoffe zulässigerweise aufbereitet 
bzw. verwertet werden können. Eingehend haben 
wir dargelegt, dass es auch unzulässig ist, dass am 
potentiellen Standort „Grund" abgebaute Rohstoffe 
in Grenis aufbereitet und verwertet werden. 
Ausweislich der von der Verbandsversammlung am 
12.07.2019 beschlossenen Abwägung ist der Regi-
onalverband offenbar anderer Auffassung. Der Re-
gionalverband ist der Ansicht, dass in einer Kies-
grube auch anderes Material zugefahren werden 
kann. 
Abwägungssynopse zum Beteiligungsverfahren im 
Sommer 2018 zur Fortschreibung Regionalplan 
Kap. 3.4 „Oberflächennahe Rohstoffe", Az/Geb. Nr. 
1.159-2, 436-180 (Seite 146 f., Stand: 12.07.2019) 
Ausgehend davon besteht offenbar weiterhin die 
Vorstellung, dass Rohstoffe, die am geplanten 
Standort „Grund" abgebaut werden, in anderen 
Kiesgruben oder in einer Asphaltmischanlage im 
Außenbereich weiterverarbeitet oder veredelt wer-
den können. Nur so ist es verständlich, dass der 
Regionalverband die ,,Nähe des Vorranggebietes 
zu der Anlage in Grenis sowie die Sicherung der 
Versorgung dieser Anlage in die Abwägung mit ein-
stellt" (siehe oben). 
Dies ist abwägungsfehlerhaft: 
Die Abwägungssynopse des Regionalverbandes 
aus der ersten Beteiligungsrunde zum Kapitel 
„Rohstoffe" verdeutlicht, dass der Regionalplan die 
Rechtslage nicht nachvollzogen hat. Irritierend ist 
insbesondere die Aussage des Regionalverbandes 
in der Abwägungssynopse zur ersten Anhörungs-
runde, dass die Belieferung von im Außenbereich 
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errichteten Aufbereitungsanlagen mit Rohstoffen 
aus standortfremden Abbaugebieten der Regelfall 
sei. Nur weil es in der Praxis der Regelfall sein 
mag, sagt dies nichts über die Zulässigkeit aus. 
Rechtlicher Ausgangspunkt ist vielmehr, dass Anla-
gen zur Rohstoffverarbeitung im Außenbereich ge-
nerell unzulässig sind. Anlagen zur Aufbereitung, 
Weiterverarbeitung oder Veredelung von in Kies-
gruben gewonnenen Rohstoffen sind - bei isolierter 
Betrachtung - keine im Außenbereich privilegiert zu-
lässigen Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 3 
BauGB. Anderes gilt nur in engen Ausnahmefällen, 
wenn sie einem ortsgebundenen gewerblichen Be-
trieb im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB - etwa 
einem standortgebundenen Betrieb der Rohstoffge-
winnung -dienen. 
Gemessen daran ist am Standort Grenis die Aufbe-
reitung, Verarbeitung und Veredelung von Rohstof-
fen, die nicht in Grenis gewonnen werden, weder 
zulässig noch zulassungsfähig. Dies gilt für die Ver-
wertung von andernorts gewonnenen Rohstoffen in 
Anlagen der Kiesgrube Grenis als auch in der As-
phaltmischanlage Grenis: 
(1) Aufbereitungsanlagen der Kiesgrube Grenis 
Anlagen zur Zerkleinerung von Kies, Splitt und 
Brechsand sowie zur Mischung von Brechsand mit 
Sand im räumlichen und funktionalen Zusammen-
hang mit dem Rohstoffabbau sind zwar als „dienen-
der" Betriebsteil von der Privilegierung einer Kies-
grube umfasst. Dies gilt allerdings nur dann, wenn 
die verarbeiteten Rohstoffe in dem ortsgebundenen 
Betrieb gewonnen werden. Gerade die vom Regio-
nalverband in der Abwägungssynopse der ersten 
Beteiligungsrunde zitierte Entscheidung des OVG 
Rheinland-Pfalz vom 18.01.2018 bestätigt dies. Das 
OVG Rheinland-Pfalz hatte den funktionalen Zu-
sammenhang damit begründet, dass in der Anlage, 
die dem ortsgebundenen gewerblichen Betrieb 
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dient (Asphaltmischanlage), ausschließlich Ge-
steinsmaterial verarbeitet wird, das in dem ortsge-
bundenen Betrieb (Steinbruch) gewonnen wird. 
OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 18.01.2018 -8 A 
11373/17, juris Rn. 20 
Die privilegierte Zulässigkeit der Aufbereitungs- und 
Verarbeitungsanlagen der Kiesgrube Grenis um-
fasst somit nicht die Aufbereitung und Verarbeitung 
von Kies aus anderen Abbaustandorten. 
(2) Asphaltmischanlage Grenis 
Entgegen der vom Regionalverband in der Abwä-
gungssynopse geäußerten Auffassung ist auch die 
Verarbeitung von Kies, der nicht am Standort 
Grenis gewonnen wird, in der Asphaltmischanlage 
in Grenis weder zulässig noch bauplanungsrecht-
lich genehmigungsfähig 
Der vom Regionalverband zitierte Beschluss des 
OVG Rheinland-Pfalz widerspricht dem nicht; viel-
mehr bestätigt diese Entscheidung unsere Auffas-
sung. 
Eine Asphaltmischanlage kann nur dann aus-
nahmsweise im Außenbereich privilegiert zulässig 
sein, wenn die Anlage einem ortsgebundenen ge-
werblichen Betrieb i.S.d. § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB - 
etwa einer Kiesgrube - dient. Dies ist in der Recht-
sprechung unbestritten. Auch das OVG Rheinland-
Pfalz bestätigt dies in der erwähnten Entscheidung. 
OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v. 18.01.2018 - 8 A 
11373/17, juris Rn. 17 ff. 
Die „dienende Funktion" der Asphaltmischanlage in 
Grenis scheitert aus mehreren Gründen: 
Die Asphaltmischanlage ist bereits kein Teil des 
ortsgebundenen gewerblichen Betriebes der Kies-
gewinnung. Es handelt sich um einen vom Betrieb 
der Kiesgewinnung unternehmerisch getrennten 
Betrieb. In dem Fall, der der vom Regionalverband 
zitierten Entscheidung des OVG Rheinland-Pfalz 
zugrunde liegt, war die betriebliche Verbindung ge-
geben. Dort wollte ein Unternehmen, das seit 140 
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Jahren einen Quarzitsteinbruch betreibt, eine As-
phaltmischanlage selbst errichten und betreiben. 
OVG Rheinland-Pfalz, Beseht. v. 18.01.2018 - 8 A 
11373/17, juris Rn. 19; vgl. die Vorinstanz VG Trier, 
Urt. v. 02.06.2017 - 6 K 11463/16, juris Rn. 2 f. 
Die Asphaltmischanlage in Grenis erfüllt zudem 
nicht die „dienende" Voraussetzung, dass der Be-
trieb der Asphaltmischanlage der Kiesgrube unter-
geordnet ist. Die Asphaltherstellung ist bei einer 
Gesamtbetrachtung der beiden Betriebe kein unter-
geordneter Betriebszweig. Die Asphaltmischanlage 
hat im Hinblick auf die Kiesgrube Grenis keine 
bloße „Hilfsfunktion". 
Es fehlt jedenfalls an dem erforderlichen räumlichen 
und funktionalen Zusammenhang zwischen dem 
Betrieb der Kiesgewinnung und der Asphaltmisch-
anlage, wenn die Asphaltmischanlage in nicht nur 
unerheblichem Umfang Gesteinsmengen verarbei-
tet, die an anderen Standorten gewonnen werden. 
Dies ist der wesentliche Unterschied zur Entschei-
dung des OVG Rheinland-Pfalz, bei der in der As-
phaltmischanlage ausschließlich Gesteine des be-
nachbarten Steinbruchs verarbeitet werden. 
Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass we-
der in Aufbereitungsanlagen der Kiesgrube Grenis 
noch in der Asphaltmischanlage Grenis Kies bzw. 
Gesteine verarbeitet werden dürfen, die nicht in der 
Kiesgrube in Grenis gewonnen werden. Rohstoffe, 
die an dem geplanten Kiesabbaustandort „Grund" 
gewonnen werden, können somit in Grenis nicht 
verarbeitet werden. Dies ist weder von den beste-
henden behördlichen Zulassungen für den Kiesab-
bau und für die Asphaltmischanlage umfasst noch 
kann dies zugelassen werden. Selbst wenn dies 
entgegen der eindeutigen Rechtslage in manchen 
Fällen anders praktiziert werden sollte, führt dies 
nicht dazu, dass dies rechtlich zulässig ist. Aufbe-
reitungsanlagen im Außenbereich, in denen auch 
Rohstoffe aus anderen Abbaugebieten verarbeitet 
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werden, können auch auf legalem Wege betrieben 
werden. Erforderlich ist dafür aber die Schaffung ei-
nes entsprechenden Baurechts durch Bauleitpla-
nung. 
Dies hat auch Relevanz für die geplante Festlegung 
eines Vorranggebietes für den Rohstoffabbau im 
Altdorfer Wald bei Grund. Wie bereits eingangs 
ausgeführt, ist wesentliche Aufgabe der Regional-
planung die überörtliche Ordnung des Gesam-
traums und die Koordinierung überörtlicher Kon-
flikte und Belange. Bei der Ausweisung von Abbau-
gebieten sind daher nicht nur die Auswirkungen des 
bloßen Abbaus der Rohstoffe zu ermitteln und zu 
bewerten, sondern auch die Auswirkungen der Auf-
bereitung und Verwertung der Rohstoffe. Dies darf 
nicht „losgelöst" davon erfolgen. Die Planung eines 
Abbaugebietes im Altdorfer Wald erfordert auch die 
Ermittlung, wie und wo die Rohstoffe aufbereitet 
und verwertet werden können. Dem wird die Pla-
nung des Vorranggebiets Grund nicht gerecht. Der 
Regionalverband geht davon aus, dass das am po-
tenziellen Standort Grund abgebaute Material am 
Standort Grenis aufbereitet bzw. verwertet werden 
kann. Der Regionalverband stellt auch ausdrücklich 
in seine Abwägung ein, dass der neue Standort 
Grund den Standort Grenis beliefern und damit si-
chern soll. Dies ist -wie bereits erläutert -offensicht-
lich unzulässig. 
Insofern ist bereits fraglich, ob die Ausweisung des 
VRG-Abbau „Grund" überhaupt erforderlich ist. Je-
denfalls ist die Festlegung eines Vorranggebietes 
abwägungsfehlerhaft, wenn bereits auf Ebene der 
Regionalplanung festzustellen ist, dass insbeson-
dere die zwingend erforderliche Aufbereitung nicht 
gesichert ist. 
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II.159,  
II.163, 
II.212 

3.5.1 Schreiben W2K: 
3.3 Alternativen 
Der Steckbrief zum VRG-Abbau „Grund" (ID 
436/180) führt aus, dass aktuell „keine geeignete-
ren anderweitigen Planungsmöglichkeiten für eine 
Ausweisung als Vorranggebiet für den Abbau er-
kennbar sind' und verweist darauf, dass eine Flä-
chenanpassung bereits erfolgt sei. 
Die Bürgermeisterinnen der Gemeinden Vogt, Wol-
fegg, Baienfurt, Baindt, Schlier und Waldburg ha-
ben den Regionalverband aufgefordert, standort-
übergreifende Alternativen in ihrer Region zu ermit-
teln und zu prüfen. Die Gemeinden haben vorge-
schlagen, die am Standort 
„Grund" geplante Abbaumenge stattdessen in den 
in der Region bereits vorhandenen Abbaugebieten 
zusätzlich auszuweisen bzw. derzeit geplante Vor-
behaltsgebiete in Vorranggebiete umzuwandeln. 
Beispielhaft haben die Gemeinden auf die Kiesgru-
ben in Molpertshaus, Mennisweiler, Baindt und 
Grenis verwiesen. 
Eine Erweiterung bestehender Abbaugebiete im re-
gionalen Umfeld der genannten Gemeinden als Al-
ternative zum möglichen Abbaugebiet „Grund" 
würde Raumnutzungskonflikte vermindern, die Roh-
stoffversorgung sichern und andere Regionen in-
nerhalb des Gebietes des Regionalverbandes nicht 
zusätzlich belasten. 
Der Regionalverband würde damit auch seinen ei-
genen Vorgaben gerecht werden. Der Vorschlag 
der Gemeinden entspricht dem raumordnerischen 
Grundsatz PS 3.5.0, Abs. 2, des Entwurfs zur Fort-
schreibung des Regionalplans. Danach sollen be-
stehende Standorte möglichst vollständig abgebaut 
und dazu in Tiefe und Fläche erweitert werden, be-
vor in neue Rohstoffvorkommen eingegriffen wird. 
Die Erweiterung bestehender Vorranggebiete hat 
Vorrang vor Neuerschließungen. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Regionaler Biotopverbund, Alterna-
tivenprüfung etc. 
 
Die Anregung zu einer erneuten Alterna-
tivenprüfung wurde aufgegriffen. Ergeb-
nisse dazu s. Anlage zu Sitzungen 2021. 
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Das Abwägungsgebot erfordert, dass der Regional-
verband mögliche und sich aufdrängende standort-
übergreifende Alternativen, die einen Neuauf-
schluss im Altdorfer Wald bei Grund vermeiden, er-
mittelt und prüft. 
Eine solche Alternativenprüfung erfordert im Übri-
gen auch der LEP 2002. Das Vorranggebiet liegt in 
einem „überregional bedeutsamen Natur- und 
Landschaftsraum" nach PS 5.1.2 (Z) LEP 2002. 
Planungen und Maßnahmen, die diese Land-
schaftsräume erheblich beeinträchtigen, sollen 
grundsätzlich unterbleiben oder, soweit unvermeid-
bar, ausgeglichen werden (PS 
5.1.2.1 (Z) LEP 2002). Dieses „Ziel" des LEP wird 
demnach nur dann raumordnerisch zulässig zu ei-
nem Vorranggebiet für den Abbau von Rohstoffen 
ausgeformt, wenn die Planung unvermeidbar ist. 
Dies muss der Regionalplan darlegen 

II.159,  
II.163, 
II.212 

3.5.1 Schreiben W2K: 
3.4 Grund- und Trinkwasserschutz 
Die Gemeinde ist weiterhin der Auffassung, dass 
unter den gegebenen Umständen die Belange des 
Wasserhaushaltes (vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG) nicht 
hinter dem Belang der Rohstoffsicherung zurücktre-
ten können. 
Nachdem der Regionalverband im Hinblick auf das 
Schutzgut Wasser zunächst keine erheblichen Um-
weltauswirkungen erkannt hatte, hält man im Steck-
brief zum VRG-Abbau „Grund" nun fest, dass das 
Vorhaben zu einer „erheblichen Beeinträchtigung 
des Schutzgutes Wasser" führt. Die Ergebnisse der 
sich derzeit im Verfahren befindlichen Erweiterung 
des Wasserschutzgebietes Weißenbronnen wartet 
der Regionalverband leider nicht ab. Er unterstellt 
vielmehr, dass das Vorhabengebiet allenfalls in ei-
ner Zone IIIB liegen wird. Dies würde nach der Be-
wertung des Regionalverbandes der Ausweisung 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser-
sicherung etc. 

Keine Berücksichtigung 
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des Vorranggebietes in der Gesamtabwägung je-
denfalls nicht zwingend entgegenstehen. Der Nach-
weis der wasserwirtschaftlichen Vereinbarkeit sei 
auf Genehmigungsebene zu führen. 
Diese Einschätzung des Regionalverbandes wird 
nicht geteilt: 
Wenn gleich Trockenkiesabbau auch innerhalb ei-
ner Zone III nicht zwingend rechtlich ausgeschlos-
sen ist, bedeutet dies nicht, dass der Ausweisung 
eines Vorranggebietes Vorrang gegenüber anderen 
Belangen einzuräumen ist. Die geplante Auswei-
sung eines Vorranggebiets für Rohstoffabbau am 
Standort Grund steht in Konflikt mit dem (kommu-
nalen) Auftrag, eine nachhaltige Daseinsvorsorge 
und den Ressourcenschutz im Bereich der Grund- 
und Trinkwasserversorgung sicherzustellen. Hierbei 
handelt es sich um einen wesentlichen Belang (§ 2 
Abs. 2 Nr. 1 ROG). Denn die Versorgung der Bevöl-
kerung mit Trinkwasser und die nachhaltige Siche-
rung von Trinkwasservorkommen gehören zum 
Kernbereich der Daseinsvorsorge. Nach PS 4.3.l 
LEP 2002 ist in allen Teilräumen des Landes eine 
ausreichende Versorgung mit Trink- und Nutzwas-
ser sicherzustellen, was aufgrund des Klimawan-
dels zunehmende Bedeutung erlangt. Nutzungs-
würdige Vorkommen sind planerisch zu sichern und 
sparsam zu bewirtschaften, Trinkwassereinzugsge-
biete großräumig zu schützen und für die Versor-
gung geeignete ortsnahe Vorkommen vorrangig zu 
nutzen. Grundwasser ist als natürliche Ressource 
flächendeckend vor nachteiliger Beeinflussung zu 
sichern (PS 4.3.2 LEP 2002). 
Die Bedeutung und Gewichtigkeit dieser Aspekte 
verkennt der aktuelle Planentwurf. In der 
vorliegenden Situation drängt sich ein Überwiegen 
der Belange des Trinkwasserschutzes auf, selbst 
wenn es sich nur um eine weitere Schutzzone 
(Zone III) handeln sollte. Es ist unbestritten, dass 
mit dem Kiesabbau im Altdorfer Wald dauerhaft 
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eine wichtige Deckschicht verloren geht. Der Was-
serhaushalt wird sich verändern. Der Altdorfer Wald 
ist ein außergewöhnlicher Wasserspeicher, der im 
Gegensatz zu anderen Wasserquellen kaum Um-
welteinflüssen ausgesetzt ist und der daher - auch 
bei sich nachteilig verändernden Gesamtumstän-
den, wie z.B. durch den Klimawandel - die Versor-
gung für künftige Generationen sicherstellen kann. 
Der Altdorfer Wald ist ein bedeutendes Reservege-
biet für die Trinkwasserversorgung im mittleren 
Schussental. Der beabsichtigte Kiesabbau würde 
massiv in Grund und Boden eingreifen und den na-
türlichen Schutz des Wasserspeichers zu Nichte 
machen. Das Vorhaben ist daher - unabhängig von 
direkten Auswirkungen auf das Grundwasser -abzu-
lehnen. 
Die Gemeinde schließt sich insofern auch der Stel-
lungnahme des Zweckverbandes Haslach Wasser-
versorgung vom 24.02.2021 an, dass eine Ent-
scheidung über die Ausweisung eines Vorrangge-
bietes für den Kiesabbau bei Grund erst getroffen 
werden sollte, wenn die Ergebnisse der Untersu-
chung zur Ausdehnung des zukünftigen Wasser-
schutzgebietes vorliegen. 
Angesichts der herausragenden Bedeutung bean-
tragen wir hiermit erneut, dass die hier als Abbau-
gebiet in Anspruch genommene Fläche westlich 
von Grund als Gebiet zur Sicherung von Wasser-
vorkommen nach § 11 Abs. 3 Nr. 8 LplG im Regio-
nalplan ausgewiesen wird. Das Gebiet ist gegen 
entgegenstehende Nutzungen bereits auf Ebene 
der Raumordnung zu sichern, um dem raumordne-
rischen Belang der Trinkwasserversorgung genü-
gend Rechnung zu tragen. 

II.159,  
II.163, 
II.212 

3.5.1 Schreiben W2K: 
3.5 Verkehrliche Erschließung 
Die Gemeinde Vogt stimmt dem Regionalverband 
zu, dass das abzubauende Material jedenfalls nicht 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 

Keine Berücksichtigung 
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durch die Ortslage von Grund transportiert werden 
kann. Die Ortsdurchfahrt wird zutreffend als „unge-
eignet" eingestuft. Einen Transport durch Grund 
wird die Gemeinde auch nicht zulassen. Der Regio-
nalverband unterstellt bei seiner Bewertung der 
Umweltauswirkungen die Realisierbarkeit einer ver-
kehrslenkenden Maßnahme. Als Minimierungsmaß-
nahme wird der Ausbau eines Feldweges genannt. 
Der Regionalverband lässt insofern Fragen offen, 
die nicht auf die Genehmigungsebene geschoben 
werden können. Auf Ebene des Regionalplans 
muss zumindest eine machbare verkehrliche Er-
schließung ermittelt und bewertet werden. Auf die 
Umsetzbarkeit des Feldweges geht der Regional-
verband auch weiterhin nicht ein. Der Feldweg lässt 
tatsächlich und rechtlich keine Nutzung mit Kies-
transportfahrzeugen zu. Auch dieses Problem darf 
nicht offenbleiben, sondern muss gelöst werden o-
der sich zumindest als lösbar erweisen. Dies ist 
nicht der Fall. 
Im Übrigen leidet die Abwägung des Regionalver-
bandes auch im Hinblick auf die verkehrliche Er-
schließung daran, dass der Regionalverband sich in 
der Abwägung auch weiterhin maßgeblich darauf 
stützt, dass an dem Standort im Altdorfer Wald 
Rohstoffe ausschließlich abgebaut und sodann zur 
Aufbereitung und Weiterverarbeitung an den Ab-
bau-, Aufbereitungs- und Verwertungsstandort 
Grenis transportiert werden sollen. Dies bestätigt 
der Regionalverband auch nach Durchführung der 
ersten Anhörungsrunde: 
„Die Nähe des Vorranggebietes zu der Anlage in 
Grenis sowie die Sicherung der Versorgung dieser 
Anlage wird in die Abwägung mit eingestellt". 
Vgl. Abwägungssynopse zum Beteiligungsverfah-
ren im Sommer 2018 zur Fortschreibung Regional-
plan Kap. 3.4 „Oberflächennahe Rohstoffe", 
Az/Geb. Nr. 1.159-2, 436- 180 (Seite 132, Stand: 
12.07.2019) 

Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Verkehr etc. 
 
Grundsätzlich handelt es sich bei den für 
den Abtransport relevanten Straßen (u.a. 
L 317, L 323, L 324, L 325 und L 326) ent-
sprechend ihrer straßenrechtlichen Eintei-
lung, Widmung und Verkehrsfunktion um 
regional bedeutsame Verkehrsverbindun-
gen. Das regional bedeutsame Straßen-
netz ist im Regelfall dafür ausgelegt, den 
Transportverkehr aufzunehmen. Von Sei-
ten der zuständigen Verkehrsbehörde des 
Kreises sind keine Hinweise bzgl. der Er-
höhung des innerörtlichen Verkehres bzw. 
der Überlastung des Straßennetzes durch 
die Maßnahme an uns herangetragen 
worden. Wie dem Umweltbericht zu ent-
nehmen ist, wurden die potenziellen ver-
kehrlichen Auswirkungen untersucht und 
in die Abwägung eingestellt. Konkrete 
Verkehrskonzepte bzw. verkehrliche Maß-
nahmen können aufgrund der bestehen-
den planerischen Unschärfe auf regional-
planerischer Ebene nicht erstellt werden 
und sind erst auf der nachgelagerten Pla-
nungsebene bzw. im Rahmen eines Ge-
nehmigungsverfahrens erforderlich. 
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Da dieses „Satellitenkonzept" rechtlich nicht zuläs-
sig ist (vgl. oben), liegt ein Abwägungsfehler vor. 
Der Regionalverband verkennt die Bedeutung der 
betroffenen Belange und nimmt dabei einen Aus-
gleich zwischen den Belangen in einer Weise vor, 
die zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange 
außer Verhältnis steht. 

II.159,  
II.163, 
II.212 

3.5.1 Schreiben W2K: 
Fazit 
(1) VRG-Abbau „Grund" 
Das Vorranggebiet für den Rohstoffabbau „Grund" 
ist aus der Planung zu nehmen. Der Regionalver-
band hält in seiner Bewertung selbst fest, dass der 
Standort im Altdorfer Wald besonders erhebliche 
Umweltauswirkungen zur Folge hätte. Nach Auffas-
sung der Gemeinde zieht der Regionalverband lei-
der den falschen Schluss. Die unter Berücksichti-
gung eines Exportanteils ausgewiesene Gebietsku-
lisse ist nicht erforderlich. Die Planung lässt auch 
vollständig unberücksichtigt, dass Teile des Vor-
ranggebietes in einem Erholungswald liegen und so 
ein Zielkonflikt mit PS 5.3.5 LEP vorliegt. Die massi-
ven Eingriffswirkungen am Standort Grund können 
in der Gesamtabwägung auch nicht gerechtfertigt 
werden. Die Ausweisung des Vorranggebiets hätte 
einen Neuaufschluss in einem bislang vollständig 
unbelasteten Bereich zur Folge, der zu ganz erheb-
lichen Beeinträchtigungen von Schutzgütern führen 
würde. Ein Abwägungsfehler liegt insbesondere 
auch darin, dass sich der Regionalverband in der 
Rechtfertigung auch weiterhin auf die Nähe und Si-
cherung des Abbau-, Verarbeitungs- und Verwer-
tungsstandort Grenis stützt, obwohl die Aufarbei-
tung und Verwertung von Rohstoffen, die nicht in 
Grenis abgebaut werden, nicht in den Anlagen in 
Grenis rechtlich zulässig ist. Das angestrebte „Sa-
tellitenkonzept" zieht zudem ungelöste Verkehrs-

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Alternativenprüfung "Grenis", Alter-
nativenprüfung „Grund“ etc. 
 
Der Regionalverband hat alle relevanten 
Punkte in die Abwägung eingestellt. In der 
Umweltprüfung kommt er im Ergebnis zu 
der Auffassung: "Das Vorhaben führt aus 
regionaler Sicht zu einer besonders er-
heblichen oder zu mehreren erheblichen 
Beeinträchtigungen von Schutzgütern." 
Das eine besonders erhebliche Schutzgut 
kann durch die Minimierungsmöglichkeit, 
dem Ausbau eines Feldweges auf die 
mittlere Kategorie gebracht werden. 
Insofern ist die raumordnerische Gesamt-
abwägung, die den Standort in der mittle-
ren Kategorie bewertet mit dem Textbau-
stein: "Der Standort ist unter Berücksichti-
gung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
bedingt als Vorranggebiet für den Abbau 
geeignet." nach wie vor gerechtfertigt. 
In Bezug auf die Grundwasseruntersu-
chungen gibt es keine Erkenntnisse, die 
eine Gefährdungslage vermuten lassen. 
Schützenswerte Zonen aus naturschutz-

Keine Berücksichtigung 
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probleme nach sich, deren Bewältigung nicht voll-
ständig auf die Genehmigungsebene verschoben 
werden kann. 
Die Gemeinde beantragt ausgehend von der tat-
sächlichen Schutzbedürftigkeit bzw. Funktion des 
Gebietes vielmehr, dass Gebiet als Vorranggebiet 
für besondere Waldfunktionen oder als Gebiet zur 
Sicherung von Wasservorkommen im Regionalplan 
auszuweisen. Im Einklang damit hat die Gemeinde 
bereits beantragt, dass das Gebiet auch als Be-
standteil eines Landschaftsschutzgebietes ausge-
wiesen wird. 

fachlicher Sicht liegen vorwiegend in an-
deren Teilen des Altdorfer Walds. 
Im Hinblick auf den Standort Grund muss 
der ganze Regionalplanfortschreibungs-
prozess mit seiner gesamträumlichen Ab-
wägung als Alternativenprüfung verstan-
den werden. Unabhängig davon gab es 
auch für den Standort Grenis im Rahmen 
eines Raumordnungsverfahrens und auch 
im Regionalplanfortschreibungsprozess 
2016/2017 diverse Alternativenprüfungen, 
die allerdings nur teilweise Flächen mit 
vertretbaren Raumnutzungskonflikten 
ergaben. 
 
Die Gemeinde Vogt stimmt dem Regional-
verband zu, dass das abzubauende Mate-
rial jeden falls nicht durch die Ortslage 
von Grund transportiert werden kann. Die 
Ortsdurchfahrt wird zutreffend als „unge-
eignet" eingestuft. Einen Transport durch 
Grund wird die Gemeinde auch nicht zu-
lassen. Der Regionalverband unterstellt 
bei seiner Bewertung der Umweltauswir-
kungen die Realisierbarkeit einer ver-
kehrslenkenden Maßnahme. Als Minimie-
rungsmaßnahme wird der Ausbau eines 
Feldweges genannt. Der Regionalverband 
lässt insofern Fragen offen, die nicht auf 
die Genehmigungsebene geschoben wer-
den können. Auf Ebene des Regional-
plans muss zumindest eine machbare 
verkehrliche Erschließung ermittelt und 
bewertet werden. Auf die Umsetzbarkeit 
des Feldweges geht der Regionalverband 
auch weiterhin nicht ein. Der Feldweg 
lässt tatsächlich und rechtlich keine Nut-
zung mit Kiestransportfahrzeugen zu. 



   
    

520 
 

Auch dieses Problem darf nicht offenblei-
ben, sondern muss gelöst werden oder 
sich zumindest als lösbar erweisen. Dies 
ist nicht der Fall. 
Im Übrigen leidet die Abwägung des Regi-
onalverbandes auch im Hinblick auf die 
verkehrliche Erschließung daran, dass der 
Regionalverband sich in der Abwägung 
auch weiterhin maßgeblich darauf stützt, 
dass an dem Standort im Altdorfer Wald 
Rohstoffe ausschließlich abgebaut und 
sodann zur Aufbereitung und Weiterverar-
beitung an den Abbau-, Aufbereitungs- 
und Verwertungsstandort Grenis transpor-
tiert werden sollen. Dies bestätigt der Re-
gionalverband auch nach Durchführung 
der ersten Anhörungsrunde: 
„Die Nähe des Vorranggebietes zu der 
Anlage in Grenis sowie die Sicherung der 
Versorgung dieser Anlage wird in die Ab-
wägung mit eingestellt". 
Vgl. Abwägungssynopse zum Beteili-
gungsverfahren im Sommer 2018 zur 
Fortschreibung Regionalplan Kap. 3.4 
„Oberflächennahe Rohstoffe", Az/Geb. Nr. 
1.159-2, 436- 180 (Seite 132, Stand: 
12.07.2019) 
Da dieses „Satellitenkonzept" rechtlich 
nicht zulässig ist (vgl. oben), liegt ein Ab-
wägungsfehler vor. Der Regionalverband 
verkennt die Bedeutung der betroffenen 
Belange und nimmt dabei einen Ausgleich 
zwischen den Belangen in einer Weise 
vor, die zur objektiven Gewichtigkeit ein-
zelner Belange außer Verhältnis steht. 
 
In den letzten Jahren sind mehrere Stand-
orte weggefallen, als dazu gekommen 
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sind. Insofern sind Neuaufschlüsse zwin-
gend nötig, um der weiteren Konzentra-
tion des Abbaus entgegen zu wirken, die 
sich ungünstig auf die Verkehrsbewegun-
gen und die räumliche Verteilung aus-
wirkt. 
 
Zusammenfassende Ergebnisse der er-
neuten Alternativenprüfung unter Einbe-
zug der 6 Bürgermeister/innen und des 
Landratsamtes.  
1. Es gibt keine rechtlichen Bedenken ge-
gen den Standort Grund (s.a. Gutachten 
Dr. Finger). Insbesondere gibt es weder 
seitens des LGRB noch der Wasserbe-
hörden Hinweise auf eine Gefährdung des 
Grundwassers. 
2. Die 4 Alternativstandorte im räumlichen 
Umfeld, die zusammen die gleiche Roh-
stoffmenge ergeben könnten wie Grund, 
schneiden in Summe deutlich schlechter 
ab als Grund. 
 
In der Planungskulisse müssen auf Grund 
ständig wegfallender Standorte regelmä-
ßig neue Standorte ins Auge gefasst wer-
den. 
Der Standort bei Grund ist ein geeigneter 
Standort mit durchschnittlichen Beein-
trächtigungen. Es kommt nicht zu den be-
fürchteten massivsten Eingriffswirkungen 
am Standort. 

II.160 3.5.3 Wiederholung der Bedenken hinsichtlich der Ver-
kehrsbelastung durch den Rohstoffabbau und die 
Ausweisung des Vorbehaltsgebiets für den Quarz-
sandabbau bei Walbertsweiler: Vermissen eines 
schlüssigen Verkehrskonzeptes in den nachfolgen-
den Genehmigungsverfahren  

s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung: Die Verkehrs-
belastung wird sich in Walbertsweiler 
nicht ändern. 
 
Grundsätzlich handelt es sich bei den für 

Kenntnisnahme 
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Zudem Bedenken wegen der Festlegung eines Vor-
behaltsgebiets für den Quarzsandabbau östlich von 
Walbertsweiler bis auf einen Abstand von 100 m an 
die Wohnbebauung. In der Abwägung wird der Ein-
druck erweckt, dass die Sicherung dieser in der Re-
gion seltenen Rohstoffabbaufläche ein größeres 
Gewicht zukommt als der menschlichen Gesund-
heit. Dies steht in deutlichem Widerspruch zu der 
Bewertung des Vorranggebiets auf Gemarkung 
Rast, welches einen Abstand zur Siedlungslage von 
unter 300 m aufweist. Hierzu wird in der Bewertung 
des Vorranggebiets ausgeführt, dass das Abbau-
vorhaben zu einer besonders erheblichen Beein-
trächtigung des Schutzguts Mensch führen wird. 
Wenn schon die Fläche bei Rast nur bedingt als 
Vorranggebiet zur Sicherung oberflächennaher 
Rohstoffe geeignet ist, dann ist das Vorbehaltsge-
biet so nahe an der Wohnlage von Walbertsweiler 
in Frage zu stellen. Keinesfalls darf das Vorbehalts-
gebiet bei Walbertsweiler vor dem Vorranggebiet 
auf Gemarkung Rast für den Abbau von Quarzsand 
herangezogen werden. 

die Kies-, Aushub- und Asphalttransporte 
relevanten Straßen entsprechend ihrer 
straßenrechtlichen Einteilung, Widmung 
und Verkehrsfunktion um regional bedeut-
same Verkehrsverbindungen. Das regio-
nal bedeutsame Straßennetz ist im Regel-
fall dafür ausgelegt, den Transportverkehr 
aufzunehmen. Von Seiten der zuständi-
gen Verkehrsbehörde des Kreises sind 
keine Hinweise bzgl. der Erhöhung des in-
nerörtlichen Verkehres bzw. der Überlas-
tung des Straßennetzes durch die Maß-
nahme an uns herangetragen worden. 
Wie dem Umweltbericht zu entnehmen ist, 
wurden die potenziellen verkehrlichen 
Auswirkungen untersucht und in die Ab-
wägung eingestellt. Konkrete Verkehrs-
konzepte bzw. verkehrliche Maßnahmen 
können aufgrund der bestehenden plane-
rischen Unschärfe auf regionalplaneri-
scher Ebene nicht erstellt werden und 
sind erst auf der nachgelagerten Pla-
nungsebene bzw. im Rahmen eines Ge-
nehmigungsverfahrens erforderlich. 
 
Das Vorbehaltsgebiet dient lediglich einer 
langfristigen strategischen Sicherung und 
beinhaltet nur einen Abwägungsschutz im 
Grundsatz. Es ist jedoch kein Gebiet, das 
einen Vorrang für einen Rohstoffabbau 
begründet. Dies wird im Umweltbericht in 
dieser Form behandelt. Im Gegensatz 
dazu ist das Gebiet bei Rast als Vorrang-
gebiet zur Sicherung festgelegt. Die Art 
der Festlegung symbolisiert auch den ge-
wünschten zeitlichen Ablauf. 
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II.161 3.5.1 Die Gemeinde Waldburg teilt nicht die Auffassung 
des Regionalverbandes zu einem Kiesabbaugebiet 
im Altdorfer Wald bei Grund. Die Gemeinde Wald-
burg ist weiterhin der Überzeugung, dass der Aus-
weisung des Vorranggebietes „Grund" gewichtige 
Belange entgegenstehen, die sich gegenüber dem 
raumordnerischen Belang an der Sicherung sowie 
der geordneten Aufsuchung und Gewinnung von 
standortgebundenen Rohstoffen durchsetzen. 
Aus Sicht der Gemeinde Waldburg können die 
massiven Eingriffswirkungen am Standort Grund 
nicht gerechtfertigt werden. Die Ausweisung des 
Vorranggebiets hätte einen Neuaufschluss in einem 
bislang vollständig unbelasteten Bereich zur Folge, 
der zu ganz erheblichen Beeinträchtigungen von 
Natur, Landschaft und des Klimas führt und fol-
gende unter Kapitel 3.5 formulierten Grundsätze 
des vorliegenden Entwurfs des Regionalplans ver-
letzt: Hier werden die Grundsätze 2, 3, 7, 8, 9 und 
der Vorschlag V(10) aufgeführt. 

Die regionalplanerischen Grundsätze un-
terliegen der Abwägung. Insgesamt wur-
den 16 von 87 Festlegungen werden als 
"Neuaufschlüsse" angesehen. Ein An-
schluss an die Bahn oder an die Auto-
bahn lässt sich nicht überall gewährleis-
ten. Grund ist übrigens auch kein größe-
res, sondern eher kleineres Abbaugebiet. 
Der Schutz des Grundwassers ist nach 
Ansicht der Fachbehörde Baden-Würt-
tembergs, gegeben. 

Kenntnisnahme 

II.161 3.5.1 Die Steuerung von Recycling- und Substitutions-
möglichkeiten mit Ausweisung geeigneter Lager- 
und Aufbereitungsflächen für Recycling- und Se-
kundärrohstoffe und flankierend durch den Einsatz 
einer Boden-, Recycling- und Sekundärrohstoff-
börse wäre eine Aufgabe des Regionalverbandes.  
Es sollte eine Ausweisung von geeigneten Lagerflä-
chen zur Aufbereitung von Recycling- und Sekun-
därrohstoffen beispielweise durch eine Anpassung 
des Grundsatzes G(4) erfolgen. Hier sollte eine Ab-
weichung vorn Grundsatz der möglichst zügigen 
Rekultivierung und Renaturierung (G4) festge-
schrieben werden sowie ein Vorrang gegenüber 
weiteren Schutz- und Nutzungsinteressen festge-
stellt werden. 

An einigen Standorten erfolgt bereits eine 
Aufbereitung von Baureststoffen. Dies er-
fordert eine immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung. Größere Recycling-Anla-
gen sind als Gewerbebetriebe zu werten 
und können nicht im Außenbereich privile-
giert behandelt werden.  
Der Aufbau einer Boden-, Recycling- und 
Sekundärrohstoffbörse ist eine durchaus 
interessante Idee. Diese Idee ist aber 
keine Entwicklungsaufgabe im Sinne der 
Regionalplanung. Zudem würde die Um-
setzung viel Grundlagenarbeit und viel 
Personal erfordern. 

Kenntnisnahme 
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II.161 3.5.1 … 
Als Minimierungsmaßnahme wird der Ausbau eines 
Feldweges genannt. Der Regionalverband lässt in-
sofern Fragen offen, die nicht auf die Genehmi-
gungsebene geschoben werden können. 
Auf Ebene des Regionalplans muss zumindest eine 
machbare verkehrliche Erschließung ermittelt und 
bewertet werden. Auf die Umsetzbarkeit des Feld-
weges geht der Regionalverband auch weiterhin 
nicht ein. Der Feldweg lässt tatsächlich und recht-
lich keine Nutzung mit Kiestransportfahrzeugen zu. 
Auch dieses Problem darf nicht offenbleiben, son-
dern muss gelöst werden 
... 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Verkehr etc. 
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/348,  
 
s.a. Abwägung 1. Offenlage Rohstoffe 
 
Hinweis: Im aktuellen Umweltbericht (Kap. 
6.2.7) wird der Bedarf hergeleitet und er-
läutert, s.a. Ausschlussgebiete, Kap. 6.2.6 
 
s.a. Abwägung zu II.159 

Keine Berücksichtigung 

II.161 3.5.1 Alternativenprüfung, verkehrliche Erschließung 
problematisch, Bedarf, Satellitenkonzept, Export, 
Abwägungsfehler 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Bedarf, Satellitenkonzept, Export, 
Verkehr etc. 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/348,  
s.a. Abwägung 1. Offenlage Rohstoffe 
 
Hinweis: Im aktuellen Umweltbericht (Kap. 
6.2.7) wird der Bedarf hergeleitet und er-
läutert, s.a. Ausschlussgebiete, Kap. 6.2.6 
Der Bedarf orientiert sich nicht nach dem 
Bevölkerungswachstum, sondern ist eine 
lineare Fortschreibung des Bedarfs der 
letzten 20-25 Jahre.  
Der Vorwurf ist somit deplatziert und un-
begründet. 

Keine Berücksichtigung 
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Da ständig Standorte wegfallen müssen 
auch zwangsläufig Neuaufschlüsse dazu-
kommen, sonst könnte dem Rohstoffbe-
darf der vorwiegend aus dem Bauge-
werbe kommt, nicht nachgekommen wer-
den. 
 
s.a. Abwägung zu II.159 

II.161 3.5.1 Am Standort Grund ist keine Aufbereitungsanlagen 
oder andere „angeschlossenen Werke" vorgese-
hen. Ob es in der Region überhaupt Standorte gibt, 
an denen eine Aufbereitung und Verwertung stand-
ortfremder Rohstoffe zulässig ist, hat der Regional-
verband zwingend zu prüfen. 

Einrichtungen zur Kiesaufbereitung und 
Betriebseinrichtungen werden über immis-
sionsschutzrechtliche und bauplanungs-
rechtliche Genehmigungen geregelt. In 
der Raumordnung werden Flächen ge-
plant und festgelegt. Die Ausgestaltung 
mit baulichen Anlagen ist nicht Gegen-
stand der Regionalplanung. 
 
s.a. Abwägung zu II.159 

Keine Berücksichtigung 

II.161 3.5.1 Rechtlicher Ausgangspunkt ist vielmehr, dass Anla-
gen zur Rohstoffverarbeitung im Außenbereich ge-
nerell unzulässig sind. Anlagen zur Aufbereitung, 
Weiterverarbeitung oder Veredelung von in Kies-
gruben gewonnenen Rohstoffen sind -bei isolierter 
Betrachtung -keine im Außenbereich privilegiert zu-
lässigen Vorhaben im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 3 
BauGB. Anderes gilt nur in engen Ausnahmefällen, 
wenn sie einem ortsgebundenen gewerblichen Be-
trieb im Sinne des § 35 Abs. 1Nr. 3 BauGB - etwa 
einem standortgebundenen Betrieb der Rohstoffge-
winnung - dienen. 
Gemessen daran ist am Standort Grenis die Aufbe-
reitung, Verarbeitung und Veredelung von Rohstof-
fen, die nicht in Grenis gewonnen werden, weder 
zulässig noch zulassungsfähig. Dies gilt für die Ver-
wertung von andernorts gewonnenen Rohstoffen in 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Satellitenkonzept, Asphaltmischan-
lage etc. 
 
s.a. Abwägung zu II.159 

Keine Berücksichtigung 
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Anlagen der Kiesgrube Grenis als auch in der As-
phaltmischanlage Grenis: 
...Die privilegierte Zulässigkeit der Aufbereitungs- 
und Verarbeitungsanlagen der Kiesgrube Grenis 
umfasst somit nicht die Aufbereitung und Verarbei-
tung von Kies aus anderen Abbaustandorten. 

II.161 3.5.1 Bei der Ausweisung von Abbaugebieten sind daher 
nicht nur die Auswirkungen des bloßen Abbaus der 
Rohstoffe zu ermitteln und zu bewerten, sondern 
auch die Auswirkungen der Aufbereitung und Ver-
wertung der Rohstoffe. Dies darf nicht „losgelöst" 
davon erfolgen. Die Planung eines Abbaugebietes 
im Altdorfer Wald erfordert auch die Ermittlung, wie 
und wo die Rohstoffe aufbereitet und verwertet wer-
den könnten. Dem wird die Planung des Vorrangge-
biets Grund nicht gerecht. Der Regionalverband 
geht davon aus, dass das am potenziellen Standort 
Grund abgebaute Material am Standort Grenis auf-
bereitet bzw. verwertet werden kann. Der Regional-
verband stellt auch ausdrücklich in seine Abwägung 
ein, dass der neue Standort Grund den Standort 
Grenis beliefern und damit sichern soll. Dies ist -wie 
bereits erläutert - offensichtlich unzulässig 

Die Gewinnung von Bodenschätzen (z.B. 
Kies) ist standortgebunden und daher 
auch im Außenbereich bauplanungsrecht-
lich privilegiert. Jede Weiterverarbeitung 
oder Veredelung kann davon losgelöst 
betrachtet werden. Kieswasch- und Auf-
bereitungsanlagen unterliegen auf alle 
Fälle der Privilegierung, da sie als ge-
werbliche Betriebe anzusehen sind, die 
seinem Wesen und seinem Gegenstand 
nach auf die geologische Eigenart der 
fraglichen Stelle angewiesen sind. Die 
Planung und Genehmigung ist ebenfalls 
nicht Gegenstand der Regionalplanung. 
 
s.a. Abwägung zu II.159 

Keine Berücksichtigung 

II.161 3.5.1 Die Bürgermeister*innen der Gemeinden Vogt, Wol-
fegg, Baienfurt, Baindt, Schlier und Waldburg ha-
ben den Regionalverband aufgefordert, standort-
übergreifende Alternativen in ihrer Region zu ermit-
teln und zu prüfen. Die Gemeinden haben vorge-
schlagen, die am Standort 
„Grund" geplante Abbaumenge stattdessen in den 
in der Region bereits vorhandenen Abbaugebieten 
zusätzlich auszuweisen bzw. derzeit geplante Vor-
behaltsgebiete in Vorranggebiete umzuwandeln. 
Beispielhaft haben die Gemeinden auf die Kiesgru-
ben in Molpertshaus-Mennisweiler, Baindt und 
Grenis verwiesen. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Bedarf, Alternativenprüfung etc. 
 
Die Anregung zu einer erneuten Alterna-
tivenprüfung wurde aufgegriffen. Ergeb-
nisse dazu s. Anlage zu Sitzungen 2021. 
 
s.a. Abwägung zu II.159 

Keine Berücksichtigung 
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Eine Erweiterung bestehender Abbaugebiete im re-
gionalen Umfeld der genannten Gemeinden als Al-
ternative zum möglichen Abbaugebiet „Grund" 
würde Raumnutzungskonflikte vermindern, die Roh-
stoffversorgung sichern und andere Regionen in-
nerhalb des Gebietes des Regionalverbandes nicht 
zusätzlich belasten. 
Der Regionalverband würde damit auch seinen ei-
genen Vorgaben gerecht werden. Der Vorschlag 
der Gemeinden entspricht dem raumordnerischen 
Grundsatz in Kapitel 3.5.0, Abs. 2, des Entwurfs zur 
Fortschreibung des Regionalplans. Danach sollen 
bestehende Standorte möglichst vollständig abge-
baut und dazu in Tiefe und Fläche erweitert wer-
den, bevor in neue Rohstoffvorkommen eingegriffen 
wird. Die Erweiterung bestehender Vorranggebiete 
hat Vorrang vor Neuerschließungen. 
Das Abwägungsgebot erfordert, dass der Regional-
verband mögliche standortübergreifende Alternati-
ven, die einen Neuaufschluss im Altdorfer Wald bei 
Grund vermeiden, zu ermittelt und prüft. 

II.161 3.5.1 Grundwasserschutz, Grundwasser Sicherung s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung etc. 
 
S.a. Petition: Drucksache 16 /9746 des 
Landtags Baden-Württemberg zur Petition 
16/348, Abwägung 1. Offenlage Rohstoffe 
 
s.a. Abwägung zu II.159 

Keine Berücksichtigung 
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II.161 3.5.1 Fazit 
Das Vorranggebiet für den Rohstoffabbau „Grund" 
ist aus der Planung zu nehmen. Der Regionalver-
band hält in seiner Bewertung selbst fest, dass der 
Standort im Altdorfer Wald besonders erhebliche 
Umweltauswirkungen zur Folge hätte. Nach Auffas-
sung der Gemeinde zieht der Regionalverband lei-
der den falschen Schluss. Die massiven Eingriffs-
wirkungen am Standort Grund können in der Ge-
samtabwägung nicht gerechtfertigt werden. Die 
Ausweisung des Vorranggebiets hätte einen Neu-
aufschluss in einem bislang vollständig unbelaste-
ten Bereich zur Folge, der zu ganz erheblichen Be-
einträchtigungen von Schutzgütern führen würde. 
Ein Abwägungsfehler liegt insbesondere auch da-
rin, dass sich der Regionalverband in der Rechtfer-
tigung auch weiterhin auf die Nähe und Sicherung 
des Abbau-, Verarbeitungs- und Verwertungsstand-
ort Grenis stützt, obwohl die Aufarbeitung und Ver-
wertung von Rohstoffen, die nicht in Grenis abge-
baut werden, nicht in den Anlagen in Grenis recht-
lich zulässig ist. Dies ist ein offensichtlicher Fehler 
in der Ermittlung und Bewertung der abwägungsre-
levanten Belange. Das angestrebte „Satellitenkon-
zept" zieht zudem ungelöste Verkehrsprobleme 
nach sich, deren Bewältigung nicht vollständig auf 
die Genehmigungsebene verschoben werden kann. 

Die Raumnutzungskonflikte sind in vielen 
Bereichen sehr hoch. Der Standorte erhält 
in der Umweltprüfung die Bewertung, 
dass "Das Vorhaben führt aus regionaler 
Sicht zu einer besonders erheblichen oder 
zu mehreren erheblichen Beeinträchtigun-
gen von Schutzgütern." 
Die eine besonders erhebliche Beein-
trächtigung lässt sich durch den Ausbau 
eines Feldwegs entschärfen. 
Insofern verbleibt also insgesamt die 
orangene Kategorie für Grund. Diese mitt-
lere Bewertung erhalten auch die meisten 
anderen Standorte. Das soll endlich auch 
einmal anerkannt werden. 

Keine Berücksichtigung 

II.163 3.5.1 Gegenüber den bisherigen Planunterlagen und den 
Stellungnahmen der Gemeinde ist insbesondere in 
Vogt/Grund im Altdorfer Wald nach wie vor ein ge-
planter Kiesabbaustandort VRG Grund dargestellt. 
Zu diesem geplanten Neuaufschluss eines Kiesab-
baustandortes nimmt die Gemeinde Wolfegg ent-
sprechend der in der Anlage beigefügten Stellung-
nahme der W2K Rechtsanwaltskanzlei vom 
11.03.2021 Stellung. 
Die Gemeinde beantragt abermals diesen Standort 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung etc. 
 
s.a. Petition: Drucksache 16 /9746 des 
Landtags Baden-Württemberg zur Petition 

Keine Berücksichtigung 
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aus dem Planentwurf zu streichen. Weitere durch 
nachweislich begründeten Bedarf erforderliche Ab-
bauflächen sollen bei bereits bestehenden Abbau-
gebieten mit vorhandener, dazu notwendiger Infra-
struktur, ausgewiesen werden. 
Neben der Stellungnahme der Gemeinde sind zwi-
schenzeitlich insbesondere folgende Punkte veran-
lasst: 
a) Schreiben der 6 Bürgermeisterinnen der Ge-
meinden Baindt, Baienfurt, Schlier, Vogt, Waldburg 
und Wolfegg vom 29.09.2020 mit Alternativvor-
schlägen. 
b) Beschluss des Gemeinderats der Gemeinde 
Wolfegg zur Unterstützung einer Ausweisung des 
Gebietes des Altdorfer Waldes als Landschafts-
schutzgebiet und der Beschluss des Kreistags des 
Landkreises Ravensburg zur Prüfung der Auswei-
sung eines entsprechenden Landschaftsschutzge-
bietes 
c) Antrag des Zweckverbands Baienfurt - Baindt auf 
Erweiterung des Wasserschutzgebiets 
Das Schreiben der 6 Bürgermeisterinnen ist bis 
heute noch nicht beantwortet. Zu den darin aufge-
führten Vorschlägen zur Ersatzausweisung von Ab-
bauflächen in anderen bereits vorhandenen Kiesab-
baustandorten gibt es bislang keine Stellungnahme 
und Aussage des Regionalverbandes was die Um-
setzung dieser Vorschläge betrifft. 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Aufgabe 
des Regionalverbands die Rohstoffsicherung für die 
Region ist, nicht jedoch die Rohstoffsicherung für 
einen einzelnen Unternehmer. Uns ist durchaus be-
wusst, dass die Ausweisung in anderen Gebieten 
dazu führen kann, dass diese Flächen dann nicht 
dem Unternehmer zur Verfügung stehen, der in 
Grund abbauen möchte. Hier müssen jedoch die öf-
fentlichen Belange Vorrang vor privaten Belangen 
haben. 
Es wird ausdrücklich um Beantwortung der Fragen 

16/348, Abwägung 1. Offenlage Rohstoffe 
 
a) Ein Standortalternativen Suchprozess 
wurde vom Regionalverband aufgegriffen 
und zusammen mit dem Landratsamt und 
den Bürgermeisterinnen durchgeführt. 
 
b) Für die Ausweisung eines Landschafts-
schutzgebietes nach § 26 BNatSchG ist 
die untere Naturschutzbehörde sachlich 
zuständig (§ 23 Absatz 4 Naturschutzge-
setz [NatSchG]). Im vorliegenden Fall ist 
das Landratsamt Ravensburg für den Er-
lass einer Schutzgebietsverordnung ört-
lich zuständig (§ 23 Absatz 8 NatSchG).  
Derzeit findet eine Prüfung durch die un-
tere Naturschutzbehörde statt, ob die 
Ausweisung eines Landschaftsschutzge-
biets in Betracht kommt. In nahezu allen 
bestehenden Landschaftsschutzgebieten 
in der Region ist Kiesabbau mit einem Er-
laubnisvorbehalt möglich. 
 
c) Die zuständigen Fachbehörden sehen 
im Beteiligungsverfahren gemäß ihren ab-
gegebenen Stellungnahmen eine grund-
sätzliche Vereinbarkeit der Fortschreibung 
des Kapitels Rohstoffe mit den Zielen des 
Grundwasserschutzes bzw. des Schutzes 
örtlicher Trinkwasservorkommen. 
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und Vorschläge aus dem Schreiben der Bürger-
meisterinnen gebeten. Diese Antwort ist überfällig 
und für die Damen und Herren des Gemeinderates 
war es in der Diskussion unverständlich und nicht 
nachvollziehbar, dass dieses Schreiben bisher an-
scheinend ignoriert wurde. 
Hierzu erwarten wir zeitnah eine klare und aussa-
gekräftige Stellungnahme des Regionalverbandes. 
B) Der Gemeinderat hat die Ausweisung eines 
Landschaftsschutzgebietes (LSG) im Altdorfer Wald 
befürwortet. Ebenso hat der Kreistag des Landkrei-
ses Ravensburg beschlossen die Ausweisung eines 
LSG prüfen zu lassen. Dieses Verfahren ist bisher 
noch nicht abgeschlossen. 
C) Ebenso ist die Erweiterung der Ausweisung des 
Wasserschutzgebietes entsprechend dem Antrag 
des ZV Baienfurt-Baindt nach unseren Informatio-
nen noch nicht abgeschlossen. Dieses Verfahren 
kann entscheidenden Einfluss auf das geplante 
Kiesabbaugebiet haben 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wolfegg beantragt 
deshalb, dass bis zum Abschluss der in a) bis c) 
genannten Verfahren keine Beschlüsse zur Fort-
schreibung des Regionalplans, speziell im Kapitel 
Rohstoffabbau und Rohstoffsicherung, getroffen 
werden. 

II.163 3.5.1 Schreiben W2K 1): Abwägung, s. Gemeinde Vogt, II.159 Keine Berücksichtigung 

II.163, 
II.159, 
II.212 

3.5.1 Im Übrigen nimmt die Gemeinde/ Verwaltungsge-
meinschaft zu dem im Altdorfer Wald dargestellten 
geplanten Kiesabbaustandort 436-180 VRG Grund 
entsprechend der beigefügten Stellungnahme des 
von uns beauftragten Büros W2K vom 11.03.2021 
Stellung. Die Gemeinde beantragt, diesen Standort 
aus dem Planentwurf herauszunehmen und viel-
mehr dort eine Gebietsausweisung in diesem Be-
reich entsprechend der Stellungnahme des Büros 

Die Stellungnahme der vereinbarten Ver-
waltungsgemeinschaft Vogt-Wolfegg für 
den Bereich Rohstoffe ist im Wesentli-
chen identisch mit der Stellungnahme der 
Gemeinde Vogt bzw. Wolfegg. Daher 
siehe Abwägung zu II.159 und II.163, s.a. 
Abwägung 1. Offenlage Rohstoffe 

Keine Berücksichtigung 
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W2K vorzunehmen, das heißt entweder als Gebiet 
zur Sicherung von Wasservorkommen oder als Vor-
ranggebiet für besondere Waldfunktionen oder im 
Einklang damit als Landschaftsschutzgebiet auszu-
weisen. 
Die Gemeinde/ Verwaltungsgemeinschaft hat be-
reits mit Schreiben vom 24.09.2018 zu den Plansät-
zen zu Rohstoffabbau und Rohstoffsicherung Stel-
lung genommen und beantragt, den Standort in 
Grund aus dem Planentwurf herauszunehmen. 
Mit Schreiben vom 05.11.2019 hat die Gemeinde 
zum Gesamtfortschreibung Stellung genommen, 
auch diese Stellungnahme wird aufrechterhalten. 

II.166, 
II.649 

3.5.1 Wir nehmen Bezug auf die beiliegenden Stellung-
nahmen des Ingenieurbüros Bieske und Partner, 
Lohmar für die nachfolgenden Gebiete und bitten 
Sie näheres daraus zu entnehmen. 
Gebiete Nr. 437-126 und 437-127 und 437-128 
Kiesgrube Bolstern, Bad Saulgau 
Bei Durchsicht der aktuellen Auslegungsunterlagen 
haben wir festgestellt, dass das Vorranggebiet für 
den Abbau von oberflächennaher Rohstoffe nord-
westlich von Heratskirch eine Vergrößerung erfah-
ren hat. 
Zum Schutz der Bevölkerung und zur Sicherung der 
Entwicklungsmöglichkeiten des Teilorts Heratskirch 
spricht sich die Stadt Bad Saulgau gegen die Aus-
dehnung des Vorranggebiets an dieser Stelle aus. 
Zudem wiedersprechen wir der Ausdehnung in die-
sem Bereich aufgrund der Sicherung unserer aus-
gewiesenen Wasserschutzgebiete und damit der 
Trinkwasserversorgung unserer Region. 
Wir schließen uns der Stellungnahme des Zweck-
verbandes Hundsrücken vom 02.03.2021 an. 
Die Stadt und Stadtwerke Bad Saulgau wenden 
sich nicht grundsätzlich gegen den Kiesabbau, wei-
sen aber eindringlich darauf hin, dass aus Vorsor-

In der Verbandsversammlung des Regio-
nalverbandes wurde diese Änderung am 
23.10.2020 beschlossen. 
Begründung: 
E) Bei der Kiesgrube Bolstern Bad Saul-
gau ergaben sich im Zuge des Abbaus 
und von Erkundungen neue Bereiche mit 
abbauwürdigen Vorkommen, die später 
nur schwer erschlossen werden können. 
Das LGRB bestätigte diese Vorkommen. 
Daher soll das Vorranggebiet für den Ab-
bau kleinräumig erweitert werden um eine 
möglichst vollständige Nutzung der Lager-
stätte zu ermöglichen (s.a. Kap. 3.4 G 
(4)). Das Vorranggebiet für besondere 
Waldfunktionen wird entsprechend zu-
rückgenommen. 
Grundsätzlich sind dazu folgende Punkte 
anzumerken:  
1. Sollte es irgendeinen Verdacht geben, 
dass der Kiesabbau die Trinkwasserver-
sorgung gefährdet, dann ist er nicht ge-
nehmigungsfähig. 
2. Der Schutz des Grundwassers ist obli-
gatorisch. Die hydrogeologischen Belange 

Keine Berücksichtigung 
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gegründen die Ausweitungen der Abgrabungsflä-
chen im Wasserschutzgebiet Wagenhauser Tal, die 
im Regionalplan als Vorranggebiete - Abbau und 
Sicherung (sowie als Vorbehaltsgebiet Sicherung) 
festgeschrieben werden sollen, langfristig als nicht 
nachhaltig einzustufen sind und irreparable Schä-
den für die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung 
zur Folge haben können. 
… 
Die Stadt und Stadtwerke Bad Saulgau wenden 
sich nicht grundsätzlich gegen den Kiesabbau, wei-
sen aber eindringlich darauf hin, dass aus Vorsor-
gegründen die Ausweitungen der Abgrabungsflä-
chen im WSG Mannsgrab, die im Regionalplan als 
Vorranggebiete -Abbau und -Sicherung festge-
schrieben werden sollen, langfristig als nicht nach-
haltig einzustufen sind und diese irreparable Schä-
den für die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung 
zur Folge haben können. 
Im Namen der Stadt Bad Saulgau möchte ich mich 
für die Beteiligung am laufenden Verfahren und die 
gute, konstruktive Zusammenarbeit nochmals be-
danken. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn un-
sere 2. Stellungnahme in den restlichen Teilen noch 
Berücksichtigung finden würde. 

werden im Zuge des Genehmigungsver-
fahrens weiter detailliert geprüft. Wenn es 
nach weiteren Prüfungen durch die Fach-
behörden Bedenken gibt, ist eine Geneh-
migung ausgeschlossen. 
3. Trockenabbau ist in WSG-Zone III aller-
dings nach landeseinheitlicher fachlicher 
Einschätzung vertretbar, wenn ein ausrei-
chender Abstand zum Grundwasser ver-
bleibt. Landesweit liegen ca. 70 % der 
Kies- und Sandgewinnungsstellen in 
WSG-Zone III. In der Region und darüber 
hinaus (s.a. Drucksache 14/1114, 2007 
Landtag BW) gab es bislang keine Fälle 
einer Trinkwassergefährdung durch Kie-
sabbau. Aus diesen Gründen werden 
auch laut Aussagen der fachlich qualifi-
zierten höheren und der unteren Wasser-
behörden für einen Trockenabbau, nach 
gegenwärtigem Erkenntnisstand, keine 
Probleme gesehen. Grundsätzlich sehen 
die zuständigen Fachbehörden also eine 
Vereinbarkeit des geplanten Abbaus mit 
den Zielen des Grundwasserschutzes 
bzw. des Schutzes örtlicher Trinkwasser-
vorkommen als gegeben an.  
Diese Vereinbarkeit wird in den nachgela-
gerten Genehmigungsverfahren durch 
weitere hydrologische Untersuchungen 
noch vertiefter überprüft werden. 
 
S.a. Abwägung 1. Offenlage Rohstoffe 

II.166, 
II.649 

3.5.1 Gebiete Nr. 437-107 und 437-108 Kiesgrube Hoch-
berg und 437-109 Kiesgrube Bondorf (Ziegelhof), 
Bad Saulgau 
Die beiden Teilflächen 437-107 / 108 liegen inner-
halb bzw. randlich der festgesetzten WSZ lllA der 

Dieser Sachverhalt kann nicht vom Regio-
nalverband auf dieser Planungsebene be-
wertet werden und muss auf nachgelager-
ten Ebenen geprüft werden. 

Kenntnisnahme 
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WGA Mannsgrab. Sie greifen in den Porengrund-
wasserleiter des Schutzgebietes ein. Dort liegen 
Grundwasserqualitäten mit 20 bis 30 ml/L Nitrat vor, 
die im Vergleich zu anderen Teilen des WSG als 
gering bis mäßig belastet eingestuft werden kön-
nen. Eine Erweiterung des Trockenkiesabbaus ver-
ändert die derzeitige Landnutzung derart, dass der 
Nitrateintrag dort wegfällt. Jedoch wird die Grund-
wasserüberdeckung reduziert, so dass während 
des Abbaus Einträge von betriebsbedingten Störun-
gen, wie z. B. KW-Schäden, PAK-Einträge o. ä. auf-
treten können. Diese Stoffe können aufgrund der 
hohen Durchlässigkeit im Porengrundwasserleiter 
rasch Richtung Brunnen 2 und 3 der WGA Manns-
grab verlagert werden. Der Brunnen 2 ist der wich-
tigste, noch nitratarme Grundwasserentnahmebrun-
nen der WGA Mannsgrab; bei einem schadstoffbe-
dingten Ausfall wäre die Einhaltung des N03-Grenz-
wertes im Rohwasser nicht mehr sicher zu gewähr-
leisten. 

II.166, 
II.649 

3.5.1 Der Sicherungsbereich 437-109 schließt sich nord-
westlich an einen genehmigten Kiesabbau (Kies-
grube Bad-Saulgau-Bondorf - Ziegelhof) an. Die 
Fläche liegt außerhalb von festgesetzten Wasser-
schutzgebieten. Jedoch wird als überlagerndes Ziel 
der Raumordnung die Sicherung des Wasservor-
kommens genannt 

Im Teilregionalplan Rohstoffe 2003 war 
damals noch ein Gebiet für die Sicherung 
von Wasservorkommen vorgesehen. 
Heute ist kein derartiges Gebiet mehr an 
der Stelle geplant. 

Kenntnisnahme 

II.166, 
II.649 

3.5.1 ...Unter qualitativen Gesichtspunkten ist bei einem 
Trockenabbau die verbleibende Restüberdeckung 
(wird i. d. R. mit mind. 1 m über HHW gefordert) 
von Bedeutung. Aufgrund der Inhomogenität in der 
Schotterverbreitung und der Wasserstände im Be-
reich der geplanten Vorranggebiete wird eine Re-
stüberdeckung von 1 Meter nicht immer einzuhalten 
sein. Lokal kann die Restüberdeckung auch auf 
Null zurückgehen. 

Der Regionalverband geht von einschlägi-
gen Regelungen und Empfehlungen aus. 
Zudem wurden im Rahmen der Anhörun-
gen zu den betreffenden Gebieten von 
den Wasserbehörden keine Vorbehalte o-
der mögliche Gefährdungen geäußert. 
Ein Nassabbau oder mögliche erhöhte 
Anforderungen der Restüberdeckung kön-

Kenntnisnahme 
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Im einem unveröffentlichten Gutachten von KU-
GEL-SCHLEGEL-WUNDERER GBR (2016), in 
dem eine geplante Erweiterung der Kiesabbauflä-
che im Kieswerk Wagenhart ( Lage innerhalb der 
WSZ lllB im westlich des WSG Mannsgrab gelege-
nen WSG Wagenhausertal) hydrogeologisch beur-
teilt wurde, wurde nachgewiesen, dass bei geringer 
Restüberdeckung aufgrund der sehr hohen Durch-
lässigkeit der Schotter die Grundwasseroberfläche 
rasch auf Regenereignisse reagiert. Die hydrogeo-
logischen Verhältnisse sind auch im WSG Manns-
grab ähnlich, so dass die Rückschlüsse auch hier 
gelten können. 
Gleichzeitig erhöht sich in Phasen mit hohen Luft-
temperaturen die Verdunstung aus dem Grundwas-
ser, sobald die Grundwasserüberdeckung keinen 
Schutz mehr dagegen bieten kann. Folgen sind 
Dargebotsverluste und Aufsalzungseffekte. 
Damit verbunden ist, dass Wasser und darin ge-
löste oder suspendierte Stoffe (auslaufende Be-
triebsstoffe oder andere wassergefährdende Stoffe) 
mit einer Verzögerung von wenigen Stunden bis 
Tagen (je nach Mächtigkeit der Überdeckung) in 
das Grundwasser gelangen können. Eine nennens-
werte zeitliche Retardation oder ein Abbau von 
Störstoffen ist aufgrund der Sedimentzusammen-
setzung und Körnung 
nicht zu erwarten. Die Restüberdeckung kann ei-
gentlich den Grundwasserschutz nicht ausreichend 
sicherstellen. Somit ist nachgewiesen, dass die 
Auswaschung von wassergefährdenden Stoffen auf 
dem Betriebsgelände des Trockenabbaus ein sehr 
hohes Gefährdungspotenzial mit hoher Eintritts-
wahrscheinlichkeit und Schadenswirkung hat. 
Die Entfernung der Vorrangstandorte zu den Brun-
nen der WGA Mannsgrab beträgt zwischen ca. 600 
und 1.600 m (437-107 und 437- 108) bzw. ca. 
1.200 und 1.600 m (437-109). Nach den LfU-Emp-
fehlungen („Kiesgewinnung und Wasserwirtschaft - 

nen nicht im Rahmen dieses Planverfah-
rens beurteilt werden und müssen auf 
nachgelagerten Ebenen geprüft werden. 
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Empfehlungen für die Planung und Genehmigung 
des Abbaus von Kies und Sand. - Heft 88", 2004) 
ist als allgemeines hydrogeologische Kriterium eine 
Mindestfließzeit zum nächstgelegenen Brunnen von 
100 Tagen einzuhalten. Dies ist auch für eine 
Worst-Case-Betrachtung (standörtlich hydrogeolo-
gisch ungünstigste Verhältnisse) nachzuweisen. Im 
Rahmen der Erarbeitung eines Notfallplanes für die 
Fassungsanlage Mannsgrab durch den Unterzeich-
ner wurden 2015 als horizontale Fließgeschwindig-
keit 5 bis 6 m für den Fließweg von den Straßen B 
32n, L 283 und L 285 zu den Brunnen ermittelt. 
Dies ergäbe zumindest für das Gebiet 437-107 im 
Minimum nur eine Fließzeit von 100 Tagen für den 
Worst Case und wäre auf jeden Fall standörtlich zu 
verifizieren. 
Neben der Abbauphase, in der durch Havarien bei-
spielsweise Austreten von Betriebsstoffen oder an-
deren wassergefährdenden Stoffen schnell in den 
Untergrund gelangen können, sind für die Rekulti-
vierungsphase, insbesondere die Qualität der für 
Geländemodellierungen erforderlichen Fremdmate-
rialien, ein qualitatives Gefärdungspotential und 
ebenfalls von wasserwirtschaftlicher/schutzzonen-
technischer Relevanz. 
Von wasserwirtschaftlicher Bedeutung ist insbeson-
dere die Dauerhaftigkeit des Eingriffs, der i. d. R. 
nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, auch 
wenn zu einem späteren Zeitpunkt nachteilige Aus-
wirkungen festgestellt werden. Der Betreiber kann 
zudem nur für einen relativ geringen Zeitraum (Aus-
kiesungs- und Rekultivierungszeit) im Vergleich zur 
Gesamtlebensdauer der anthropogen geschaffenen 
Situation Einfluss nehmen und in der Folge daraus 
in Haftung genommen werden. So wären eventuelle 
Folgeschäden von der Allgemeinheit zu tragen. 
Fazit für das WSG Mannsgrab: 
Im Ergebnis der Umweltprüfung wird für die drei 
Vorranggebiete 437- 107, 437-108 und 437-109 



   
    

536 
 

gleichermaßen festgehalten: „ Das Vorhaben führt 
aus regionaler Sicht z u einer besonders erhebli-
chen oder zu mehreren erheblichen Beeinträchti-
gungen von Schutzgütern." 

II.166, 
II.649 

3.5.1 Für das Vorranggebiet 437-109 ist nur aufgrund der 
Tatsache, dass diese Fläche außerhalb des festge-
setzten Wasserschutzgebietes liegt „keine erkenn-
bare erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes 
Wasser" festgestellt. Wie jedoch durch aktuelle 
Grundwasserströmungsbilder nachgewiesen wer-
den kann, befindet sich diese Fläche genauso im 
Zustrom zu der Fassungsanlage Mannsgrab. Die 
damalige Schutzzonenabgrenzung entspricht nicht 
mehr dem aktuellen Kenntnisstand. Es ist daher da-
von auszugehen, dass unter Berücksichtigung der 
Zustromsituation zu den Brunnenanlagen die Um-
weltprüfung auch für dieses Gebiet eine „erhebliche 
Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser" festge-
stellt hätte. 

Im Rahmen der Anhörungen zu den be-
treffenden Gebieten von den Wasserbe-
hörden keine Vorbehalte oder mögliche 
Gefährdungen geäußert. Der Regional-
verband kann seine Beurteilung nur auf 
bestehenden, rechtlich fixierten oder fach-
technisch abgegrenzten Gebieten aufset-
zen.  
Wenn die Wasserbehörden dem Regio-
nalverband eine entsprechende Stellung-
nahme zusenden, kann die Bewertung in 
dem Umweltbericht angepasst werden. 
Dies war aber bisher nicht der Fall. 

Keine Berücksichtigung 

II.166, 
II.649 

3.5.1 Die raumordnerische Gesamtbewertung führt unter 
dem Stichwort „Alternativen" auch aus, dass geeig-
netere anderweitige Planungsmöglichkeiten für eine 
Ausweisung als Vorranggebiete aktuell nicht er-
kennbar seien und bereits eine Gebietsverkleine-
rung und eine Flächenanpassung erfolgte. Gemäß 
Vergleich mit dem Umweltbericht aus dem Jahr 
2018 ist keine Gebietsverkleinerung erkennbar. 
Dessen ungeachtet wird allen drei Vorranggebiets-
standorten in der raumordnerischen Gesamtbewer-
tung nur eine bedingte Eignung ausgesprochen. 
Für die festgestellte erhebliche Beeinträchtigung 
des „ Schutzgutes Wasser" wird allein auf der 
Grundlage, dass die Flächen „nur" in der Schutz-
zone lllA liegen, nicht die Möglichkeit einer „Vermei-
dung der Ausweisung der Vorranggebiete" in Be-

Das Gebiet 437-108 wurde im Vorfeld be-
reits angepasst und verkleinert. 
Die Fachbehörden des Landes Baden-
Württemberg und des Landkreises Sigma-
ringen haben auf Ebene der Regionalpla-
nung keine Stellungnahme zu dem Fall 
abgegeben. 
Der Schutz des Grundwassers ist obliga-
torisch. Die hydrogeologischen Belange 
werden im Zuge des Genehmigungsver-
fahrens weiter detailliert geprüft. Wenn es 
nach weiteren Prüfungen durch die Fach-
behörden Bedenken gibt, ist eine Geneh-
migung ausgeschlossen. 
Die Belange einer sicheren Trinkwasser-
versorgung wurden in dem Verfahren der 
Regionalplanfortschreibung nach aktueller 

Keine Berücksichtigung 
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tracht gezogen. Vielmehr soll eine Minimierungs-
möglichkeit der erheblichen Beeinträchtigung über 
die nachgeschaltete Genehmigungsebene gesucht 
werden. Gemäß der Wasserschutzgebietsverord-
nung Mannsgrab vom 04.06.2014 sind Maßnah-
men, die eine wesentliche Verminderung der 
Grundwasserneubildung oder des nutzbaren Dar-
gebotes zu Folge haben, verboten. 

Rechtslage und allgemeiner wissenschaft-
licher Praxis auf der vorliegenden Pla-
nungsebene, berücksichtigt. Es besteht 
kein Anlass zur Befürchtung einer Trink-
wassergefährdung. 

II.166, 
II.649 

3.5.1 Die Folgen des Klimawandels auf die Grundwasser-
stände durch ausbleibende bzw. nicht grundwas-
serwirksame Niederschlagsereignisse sind bereits 
heute erkennbar. Wann, in welchem Zeitraum und 
in welchem Maße ein Wiederanstieg des Grund-
wasserstandes durch neubildungswirksame Nieder-
schläge eintritt, lässt sich heute nicht vorhersagen. 
Die Herausforderungen für die Trinkwasserversor-
gung zum dauerhaften Schutz der Vorkommen sind 
groß. Daher ist es aus wasserwirtschaftlicher Sicht 
aufgrund der Standortgebundenheit und fehlender 
Alternativen und Redundanzen gerechtfertigt, alle 
Maßnahmen einzufordern oder andere Maßnahmen 
auszuschließen, die eine langfristig nicht auszu-
schließende Gefährdung für die Trinkwasserversor-
gung der Bevölkerung, sowohl aus qualitativen als 
auch aus quantitativen Erwägungen heraus, dar-
stellen. 
Daher wird festgestellt, dass die Festlegung der 
Vorranggebiete 
-Abbau (437-107) und -Sicherung (437-108 und 
437-109) im Regionalplan Bodensee-Oberschwa-
ben dem vorsorgenden Grundwasserschutz entge-
gensteht. § 48 WHG ist die Grundsatzvorschrift für 
den vorbeugenden Grundwasserschutz. § 48 Abs. 
1 WHG enthält materielle Vorschriften über den 
Grundwasserschutz. Die reine Gefahrenabwehr 
reicht im Bereich des Umweltrechts regelmäßig 
nicht aus, um 
langfristige und irreversible Folgen für andere 

Die zuständigen Fachbehörden sehen im 
Beteiligungsverfahren gemäß ihren abge-
gebenen Stellungnahmen eine grundsätz-
liche Vereinbarkeit der Fortschreibung 
des Kapitels Rohstoffe mit den Zielen des 
Grundwasserschutzes bzw. des Schutzes 
örtlicher Trinkwasservorkommen. 
Dem Regionalverband wird in der Petiti-
onsschrift 16/3485 (04.02.2021) Folgen-
des im Zusammenhang mit der Auswei-
sung von Grundwasservorkommen ge-
mäß Landesentwicklungsplan explizit be-
scheinigt: “Der Regionalverband Boden-
see-Oberschwaben kommt dieser ihm zu-
gewiesenen Aufgabe durch die Auswei-
sung von Vorrang- und Vorbehaltsgebie-
ten zur Sicherung von Wasservorkommen 
nach.“ 

Keine Berücksichtigung 
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Schutzgüter auszuschließen. Als materielles Leit-
bild des modernen Umweltschutzes zielt das Vor-
sorgeprinzip darauf ab, durch frühzeitiges und vo-
rausschauendes Handeln mögliche Umweltbelas-
tungen und -gefahren von vornherein auszuschlie-
ßen oder zu minimieren. 
Aus Vorsorgegründen sind daher die Ausweitungen 
der Abgrabungsflächen im WSG Mannsgrab, die im 
Regionalplan als Vorranggebiete -Abbau und -Si-
cherung festgeschrieben werden sollen, langfristig 
als nicht nachhaltig einzustufen und können irrepa-
rable Schäden für die Trinkwasserversorgung der 
Bevölkerung zur Folge haben. 

II.168 3.5.1 Des Weiteren lehnen wir die zusätzlichen Vorrang-
flächen für den Kiesabbau über dem im Flächennut-
zungsplan der Stadt Bad Wurzach dargestellten 
Umfang hinaus weiterhin ab. Die Ausweisung einer 
Abbaufläche für Badetorf wird dagegen begrüßt. 
Der Standort im Reicher Moos muss langfristig ge-
sichert werden. 

s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung: 
Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten 
und verbrauchernahen Versorgung mit 
oberflächennahen Rohstoffen ist das 
übergeordnete Planungsziel. Die ausge-
wiesenen Standorte sind für die Deckung 
des prognostizierten Bedarfs notwendig. 
Die genehmigten Bereiche auf Bad Wurz-
acher Gemarkung, die in die Berechnung 
der genehmigten Vorräte einbezogen 
wird, umfassen ca. 30 ha. Diese Reser-
ven allein können den Bedarf im Pla-
nungszeitraum von 2020-2040 bzw. bis 
2060 nicht decken. 

Keine Berücksichtigung 

II.172 3.5.1 Die Stadt Isny im Allgäu hat bereits mehrfach ihr 
dringendes Interesse an einem ortsnahen Rohstoff-
abbau zur Befriedigung des örtlichen Bedarfs ge-
genüber dem Regionalverband dargelegt. Nach 
Rücksprache mit Herrn Donath am 09.02.2021 wur-
den die Abbauwünsche der Stadt Isny bei Ellmeney 
und Rimpach in einem Schreiben des Regionalver-
bandes vom 18.03.2016 ausführlich behandelt. 

s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung 

Kenntnisnahme 



   
    

539 
 

Diese Ausführungen wurden durch die Beschlüsse 
der Verbandsversammlung hierzu in Isny am 
03.07.2017 ergänzt und gelten weiterhin. Zwar sind 
im 2. Anhörungsentwurf Flächenanpassungen zu 
bestehenden Rohstoffabbaugebieten enthalten, ge-
nerell wurde aber das Thema „Oberflächennahe 
Rohstoffe" bereits am 12.07.2019 durch die Ver-
bandsversammlung der Region Bodensee-Ober-
schwaben abgewogen und ist nicht Gegenstand 
der aktuellen Anhörung. Die Stadt Isny im Allgäu 
nimmt diese Abwägung zu ihrer Stellungnahme 
vom 20.11.2019 zur Kenntnis, weist aber dennoch 
auch im 2. Anhörungsverfahren darauf hin, dass die 
ortsnahe Rohstoffsicherung mit Blick auf die Ver-
meidung von langen Zulieferungswegen ein Gebot 
des Klimaschutzes darstellt und deshalb an der Zu-
lassung von Kiesabbau im betreffenden Bereich 
nach wie vor starkes Interesse seitens der Stadt 
Isny im Allgäu besteht. 

II.173 3.5 Stellungnahme aus der 1. Anhörung wird aufrecht-
erhalten. 

Inhaltlich wird auch auf Seiten des Regio-
nalverbandes die Abwägung 1. Offenlage 
aufrechterhalten. 

Kenntnisnahme 

II.173 3.5 1. Der Regionalverband nimmt in seinem Gebiet 
eine Bestandsaufnahme aller güteüberwachten 
Bauschuttrecyclinganlagen vor und dokumentiert 
diese digital und öffentlich einsehbar. 
2. Wo diesbezüglich weiße Flecken vorherrschen, 
geht er auf die Suche nach geeigneten Standorten 
und weist sie aus. 
3. Mit einer offensiven Aufklärungskampagne für 
den Einsatz dieser güteüberwachten Baustoffe sen-
sibilisiert der Regionalverband die Träger öffentli-
cher Bauvorhaben. 

Diese Anliegen sind keine eigentlichen 
Aufgaben der Regionalplanung. Ggf. kön-
nen Teile dieser Anregung in einem spä-
teren Teilplan "Abfall" aufgegriffen wer-
den. 

Keine Berücksichtigung 
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II.181 3.5.1 Mit Hinzufügen des Grundsatzes (7), Abbaugebiete 
nach Möglichkeit auf den Bahntransport auszurich-
ten , könnte ein Teil der erheblichen Beeinträchti-
gungen bei Nutzung des Gebietes Nr. 437-504 in 
Beuron (Mittelberg, Thiergarten) , der durch den 
Transport verursacht würde, reduziert werden. 
Unsere Stellungnahme vom 26.9.2018 mit Ableh-
nung des Gebietes Nr. 437-504 in Beuron zur Roh-
stoffsicherung und zum Rohstoffabbau halten wir 
dennoch unverändert aufrecht. 

Eine Verladung per Bahntransport ist 
beim Mittelberg über den Bahnhof bei 
Thiergarten theoretisch möglich und sollte 
im Genehmigungsverfahren geprüft wer-
den. 
s. Abwägung 1. Offenlage Rohstoffe, 

Kenntnisnahme 

II.182 3.5.0 Die Stadt Tettnang fordert außerdem im Hinblick 
auf den Kiesabbau in der Region die Erstellung ei-
nes Recycling-Konzepts zur größtmöglichen Res-
sourcenschonung des immer knapper werdenden 
Rohstoffs Kies und dies als zukunftsweisende Auf-
gabe des Regionalverbands anzuerkennen. Des 
Weiteren fordert die Stadt Tettnang, im Wirtschafts-
ministerium geeignete Maßnahmen zu treffen, um 
den extrem hohen Abfluss und Export des hier ge-
förderten Rohstoffs Kies vor allem ins benachbarte 
Ausland zu begrenzen. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Recycling, Wirtschaft und Export, 
Bedarf etc. 

Kenntnisnahme 

II.185 3.5 Eine vorgezogene Fortschreibung der Plansätze zu 
Rohstoffabbau und Rohstoffsicherung des Regio-
nalplanes Bodensee-Oberschwaben ist erfolgt. 

 
Kenntnisnahme 

II.187 3.5.1 Besonders wichtige Punkte beim Standort Grund: 
Trinkwasserspeicher Altdorfer Wald, Geomorpholo-
gie, Landschaftsbild, Naherholungsfunktion 
Bitte um Rohstoffsicherung ohne Standort Grund. 
Vorschlag: In Grund soll die geplante Abbaumenge 
stattdessen in den in unserer Region bereits vor-
handenen Abbaugebieten zusätzlich ausgewiesen 
werden bzw. derzeit geplante Vorbehaltsgebiete in 
Vorranggebiete umgewandelt werden.  
Aus Sicht der Gemeinde Vogt kommen hierfür z. B. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Alternativenprüfung etc. 
Die Anregung zu einer erneuten Alterna-
tivenprüfung wurde aufgegriffen. Ergeb-
nisse dazu s. Anlage zu Sitzungen 2021. 

Teilweise Berücksichti-
gung 
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die Kiesgruben in Molpertshaus-Mennisweiler, 
Baindt und Grenis in Betracht. Dieses Vorgehen 
verhindert einen derzeitig unnötigen Neuaufschluss, 
sichert dennoch die Rohstoffe für unsere Region 
und belastet andere Regionen innerhalb des Plan-
gebiets des Regionalverbandes nicht zusätzlich. 
Diese Alternativstandorte sollen also dahingehend 
geprüft werden. 

II.187 3.5.1 Des Weiteren bitten wir Sie um Mitteilung, an wel-
chen Stellen im gesamten Plangebiet mit dem 
Standort Grund vergleichbare Neuaufschlüsse im 
Planentwurf vorgesehen sind. Wir bitten Sie um An-
gabe der konkreten Bezeichnung dieser Standorte 
mit Kartenausschnitt 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Alternativenprüfung etc. 
Vergleichbare Neuaufschlüsse im Plan-
entwurf wurden den Bürgermeistern und 
dem Landratsamt vorgestellt. 

Teilweise Berücksichti-
gung 

II.201 3.5.1 Der GVV Altshausen äußert sich kritisch zu den ge-
planten Erweiterungen des Kiesabbaus in Ostrach. 
Dadurch entstehen zum einen erhebliche Belastun-
gen für die Gemeinden entlang der Hauptverkehrs-
achsen. Neben dem zusätzlichen Lärm für die An-
wohner, ist es aufgrund der fehlenden Radwege für 
die Bürgerinnen und Bürger höchst gefährlich sich 
auf den Hauptverkehrsachsen zu bewegen.  
Des Weiteren bestehen erhebliche Bedenken hin-
sichtlich der Auswirkungen auf die Grundwasser-
vorkommen in unmittelbarer Nähe zum Erweite-
rungsgebiet der Kiesgrube Wagenhart in Ostrach. 
Einige unserer Verbandsgemeinden sind Mitglied 
beim ZV Wasserversorgung Hundsrücken. Wir ver-
weisen diesbezüglich auch auf die Stellungnahme 
der Stadtwerke Bad Saulgau bzw. des ZV WVV 
Hundsrücken. 
Wir bitten daher dringend, die Abbauerweiterung 

Grundsätzlich handelt es sich bei den für 
die Kies-, Aushub- und Asphalttransporte 
relevanten Straßen entsprechend ihrer 
straßenrechtlichen Einteilung, Widmung 
und Verkehrsfunktion um regional bedeut-
same Verkehrsverbindungen. Das regio-
nal bedeutsame Straßennetz ist im Regel-
fall dafür ausgelegt, den Transportverkehr 
aufzunehmen. Von Seiten der zuständi-
gen Verkehrsbehörde des Kreises sind 
keine Hinweise bzgl. der Erhöhung des in-
nerörtlichen Verkehres bzw. der Überlas-
tung des Straßennetzes durch die Maß-
nahme an uns herangetragen worden. 
Wie dem Umweltbericht zu entnehmen ist, 
wurden die potenziellen verkehrlichen 
Auswirkungen untersucht und in die Ab-
wägung eingestellt. Konkrete Verkehrs-
konzepte bzw. verkehrliche Maßnahmen 

Keine Berücksichtigung 
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der Kiesgrube Wagenhart genauestens zu überprü-
fen. 

können aufgrund der bestehenden plane-
rischen Unschärfe auf regionalplaneri-
scher Ebene nicht erstellt werden und 
sind erst auf der nachgelagerten Pla-
nungsebene bzw. im Rahmen eines Ge-
nehmigungsverfahrens erforderlich. 
s.a. Abwägung zu III.031 

II.301 3.5.1 Der Kreistag des Landkreises Ravensburg bittet die 
Verbandsversammlung des Regionalverbandes Bo-
densee-Oberschwaben, bei dem zugewiesenen 
Auftrag zur Rohstoffsicherung in der Region zu prü-
fen, ob der Standort Grund als Neuaufschluss nicht 
durch Neuausweisung in bereits vorhandenen Ab-
baugebieten ersetzt werden kann, analog des 
Schreibens der Gemeinden Baindt, Baienfurt, 
Schlier, Vogt , Waldburg und Wolfegg. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Alternativenprüfung etc. 
Die Anregung zu einer erneuten Alterna-
tivenprüfung wurde aufgegriffen. Ergeb-
nisse dazu s. Anlage zu Sitzungen 2021. 

Teilweise Berücksichti-
gung 

II.302 3.5.1 2. Grundwasserschutz 
Die Wasserschutzgebiete sind korrekt dargestellt. 
Hinsichtlich der oberflächennahen Rohstoffe liegen 
die Vorranggebiete (VRG)-Abbau , VRG-Sicherung 
und die Vorbehaltsgebiete (VBG) teilweise in 
rechtskräftig festgesetzten Wasserschutzgebieten 
(Zone III, lllA bzw. lllB) sowie zum Teil in Vorbe-
haltsgebieten zur Sicherung von Wasservorkom-
men. Vereinzelt befinden sie sich auch unmittelbar 
randlich von Wasserschutzgebieten. Hier muss 
dann auf Genehmigungsebene die hydrogeologi-
sche Unbedenklichkeit nachgewiesen werden. 
 
Aus Sicht des Grundwasserschutzes werden keine 
grundsätzlichen Bedenken gegen die Fortschrei-
bung des Regionalplanes vorgetragen. 

 
Kenntnisnahme 

II.302 3.5.1 IMMISSIONSSCHUTZ 
In den jeweiligen Bebauungsplanverfahren bzw. 

Schall- und Staubimmissionen können auf 
Ebene des Regionalplans nicht detailliert 

Kenntnisnahme 
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Gesteins- und Kiesabbauverfahren sind die Be-
lange des Umweltschutzes detailliert zu prüfen. 
Dies betrifft insbesondere Schall- und Staubimmis-
sionen. Ausreichende Abstände zu schutzbedürfti-
gen Bebauungen sind weitgehend eingehalten. 
Für den Landkreis Sigmaringen werden aus Sicht 
des Immissionsschutzes keine grundsätzlichen Be-
denken gegen die Fortschreibung des Regionalpla-
nes vorgetragen. 

geprüft werden. Dies muss auf nachgela-
gerten Ebenen in Form von Gutachten ge-
schehen. 

II.309 3.5.2 Östlich von Stetten a.k.M. sind ein Vorranggebiet 
und ein Vorbehaltsgebiet zur Sicherung von ober-
flächennahen Rohstoffen vorgesehen. Es ist hier 
aber nicht damit zu rechnen, dass im Zollernalb-
kreis liegende Bereiche durch die Planung negativ 
beeinträchtigt werden. 

 
Kenntnisnahme 

II.400 3.5.1 Der Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe 
der Region Hochrhein-Bodensee wird fortgeschrie-
ben. Derzeit läuft die Auswertung und Vorbereitung 
der abschließenden Prüfung der im Rahmen der 2. 
Anhörung eingegangenen Anregungen und Beden-
ken durch die Verbandsverwaltung. In räumlicher 
Nähe zur Regionsgrenze befinden sich in beiden 
Planentwürfen Festlegungen. Wir danken für die 
gute und konstruktive fachliche Zusammenarbeit 
während der Bearbeitung unserer Planungen. 

 
Kenntnisnahme 

II.509 3.5.0 Stellungnahme 30.10.2018 
Tabellarische Auflistung der Vorrang- und Siche-
rungsgebiete und Plandarstellungen 
Dem Vorschlag der Übernahme der LGRB-Gewin-
nungsstellennr. wurde nicht gefolgt. 

s. Abwägung 1. Offenlage (Diese gilt un-
vermindert fort) 

Kenntnisnahme 

II.509 3.5.1 • Durchschnittlicher jährlicher Gesamtbedarf an mi-
neralischen Rohstoffen 
Für den Planungszeitraum von 2 x 20 Jahren wird 
ein mittlerer jährlicher Bedarf in der Region von 9 

 
Kenntnisnahme 
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Mio. t angesetzt. Berücksichtigt werden hierbei so-
wohl die derzeit verstärkte Bautätigkeit als auch die 
Bevölkerungsentwicklung, für die erst in ca. 20 Jah-
ren ein Rückgang angenommen wird; daher wurde 
der Gesamtbedarf des 40jährigen Planungszeit-
raums für die ersten 20 Jahre mit 60 % und für die 
folgenden 20 Jahre mit 40 % angesetzt. Dies wird 
durch die aktuellen Daten unterstützt. Die Rohför-
derung mineralischer Rohstoffe in der Region be-
trug im Jahr 2017 10,1 Mio. t (4. Landesrohstoffbe-
richt 2019). Im Vergleich zum Jahr 2011, in dem 
dieser Wert bei 9.0 Mio. t lag (3. Landesrohstoffbe-
richt 2012/13), bedeutet dies eine Zunahme um 
etwa 12 %. Damit liegt die Region Bodensee-Ober-
schwaben deutlich über dem landesweiten Zu-
wachs von 4,5 % (Rohförderung mineralischer Roh-
stoffe in BW im Jahr 2011: 92,1 Mio. t, im Jahr 
2017: 10,1 Mio. t) für Baden-Württemberg. 

II.509 3.5.1 • Lagerstättengeologisch begründete Zuschläge 
nach RSK2 
Der Empfehlung des LGRB, die nach dem RSK2 
empfohlenen lagerstättengeologisch begründeten 
Zuschläge bei der Ermittlung der Flächengrößen zu 
erläutern, wurde nicht gefolgt. 

 
Kenntnisnahme 

II.509 3.5.1 Stellungnahme von 25.11.2019 
• Kap. 3.1.1 und 3.1.2 Regionale Grünzüge und 
Grünzäsuren 
Der Anregung des LGRB, durch Einzelfallprüfung in 
diesen Gebieten eine befristete Waldumwandlung 
für arrondierende Vorhaben der Rohstoffgewinnung 
zuzulassen, wurde nicht gefolgt. 
• Kap. 3.2.2 Vorranggebiete für besondere Wald-
funktionen 
Der Anregung des LGRB, durch Einzelfallprüfung in 
diesen Gebieten eine befristete Waldumwandlung 

 
Kenntnisnahme 
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für arrondierende Vorhaben der Rohstoffgewinnung 
zuzulassen, wurde nicht gefolgt. 

II.509 3.5.1 • Vorranggebiet Industrie /Gewerbe Nr.437-101: 
Bad-Saulgau – Interkommunaler Gewerbe- und In-
dustriepark Oberschwaben 
Dieser konkreten Empfehlung des LGRB zu einer 
der Bebauung vorgeschalteten Kiesentnahme wird 
mit den Ausführungen zu G (5) im Kapitel „3.5 Ge-
biete für den Abbau und zur Sicherung oberflächen-
naher Rohstoffe, 3.5.0 Allgemeine Grundsätze- und 
Ziele“ formal Rechnung getragen. 

 
Kenntnisnahme 

II.509 3.5.1 Umweltsteckbriefe für VRG Industrie / Gewerbe 
Der Vorschlag des LGRB, in die Standortsteck-
briefe eine ergänzende Rubrik „oberflächennahe 
Rohstoffe“ aufzunehmen, wurde nicht berücksich-
tigt. Ziel waren im Abgleich mit der für den größten 
Teil der Region Bodensee-Oberschwaben vorlie-
genden KMR 50 Hinweise auf Kiesvorkommen, die 
von diesen VRG überlagert werden. Formal ist 
diese Problematik durch G (5) im Kapitel „3.5 Ge-
biete für den Abbau und zur Sicherung oberflächen-
naher Rohstoffe, 3.5.0 Allgemeine Grundsätze und 
Ziele“ abgedeckt. 

 
Kenntnisnahme 

II.509 3.5.1 Grundwasser 
Auf die TöB-Stellungnahmen von Referat 94 des 
LGRB (Landeshydrogeologie und –geothermie) 
vom 25.11.19, Az. 2424 // 19-06600 und Az. 2424 // 
18-05602 vom 30.10.18 wird verwiesen. 
Die hydrogeologischen Hinweise und Anmerkungen 
der o.g. LGRB-Stellungnahmen sind in den betref-
fenden Plangebieten weiterhin gültig und werden 
hier ggf. ergänzt. 
Empfehlungen für die Planung und die Genehmi-
gung von Kies- und Sandabbauten liefert der Leitfa-
den „Kiesgewinnung und Wasserwirtschaft“ (LfU 

 
Kenntnisnahme 
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2004), für Festgesteinsabbau das Informationsheft 
2 des Geologischen Landesamtes (GLA 1991). 
Hinsichtlich verschiedener potenzieller Gefährdun-
gen in (geplanten) Trinkwasserwasserschutzgebie-
ten wird allgemein auf die Ausführungen des 
DVGW Arbeitsblatts W 101 verwiesen. Beispiels-
weise besitzt gemäß Arbeitsblatt DVGW W 101 
(Tabelle 1, Stand: 2006) das Gewinnen von Roh-
stoffen und das Durchführen sonstiger Abgrabun-
gen mit Freilegung des Grundwassers (Nassabbau) 
in den Zonen II bis III/IIIA ein sehr hohes Gefähr-
dungspotenzial und in Zone IIIB ein hohes Gefähr-
dungspotenzial (mit Prüfungsbedarf). 
Die weiterführenden geltenden Schutzbestimmun-
gen (Einschränkungen, Verbote, etc.) in den 
Schutzzonen eines jeweiligen Wasserschutzgebie-
tes werden von der zuständigen Wasserbehörde (i. 
d. R. LRA) mit einer Rechtsverordnung (Wasser-
schutzgebietsverordnung) festgelegt, auf welche 
diesbezüglich verwiesen wird. 

II.509 3.5.1 Nachfolgend werden nach Kenntnisstand des 
LGRB Planflächen aufgelistet (Reihenfolge entspre-
chend Anlagen zum Umweltbericht), welche in (ge-
planten) Wasserschutzgebieten oder Schutzbedürf-
tigen Bereichen zur Sicherung von Grundwasser-
vorkommen liegen. 
Aus Organisationsgründen sind die Planflächen 
437xxx (Lkr. Sigmaringen) von der vorgegebenen 
Reihenfolge abweichend aufgeführt. 
Standortalternativen wurden nicht gesichtet. 
436-711 Leutkirch (a, b, c) Am Schleifweg / Säge-
straße 436-711 / Säntisstraße Auf die Lage im fest-
gesetzten Wasserschutzgebiet Leutkircher Heide 
(WSG-Zone III B) wird im Umweltbericht hingewie-
sen. 
436-121 a Bad Waldsee- Gaisbeuren; VRG Indust-
rie / Gewerbe Auf die Lage im festgesetzten Was-
serschutzgebiet Steinach (WSG-Zone III A) wird im 

 
Kenntnisnahme 
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Umweltbericht hingewiesen. 
436-121 b Bad Waldsee- Gaisbeuren, VRG Indust-
rie / Gewerbe Auf die Lage im festgesetzten Was-
serschutzgebiet Steinach (WSG-Zone III A/B) wird 
im Umweltbericht hingewiesen. 
436-181 (a, b) Leutkirch – Heidrain; VRG Industrie / 
Gewerbe Auf die Lage im festgesetzten Wasser-
schutzgebiet Leutkircher Heide (WSG-Zone III B) 
wird im Umweltbericht hingewiesen. 
436-182 Leutkirch – Riedlings; VRG Industrie / Ge-
werbe Auf die Lage in den festgesetzten Wasser-
schutzgebieten Grubenwald (WSG-Zone III A) und 
Leutkircher Heide (WSG-Zone III B) wird im Um-
weltbericht hingewiesen. 
435-182 Kiesgrube Tettnang Tannau (Prestenberg) 
(Tagebau trocken) Auf die Lage im geplanten Was-
serschutzgebiet Tettnang-Obereisenbach (WSG-
Zone III) wird im Umweltbericht hingewiesen. 
435-185 Kiesgrube Tettnang-Tannau (Prestenberg-
Vorderreute) (Tagebau trocken) Auf die teilweise 
Lage im geplanten Wasserschutzgebiet Tettnang-
Obereisenbach (WSG-Zone III) wird im Umweltbe-
richt hingewiesen. 
435-187 Kiesgrube Tettnang-Biggenmoos (Tage-
bau trocken) Auf die teilweise Lage im geplanten 
Wasserschutzgebiet Tettnang-Biggenmoos (WSG-
Zone III) wird im Umweltbericht hingewiesen. 
435-189 Kiesgrube Tettnanger Wald (Tagebau 
nass) Auf die Lage im festgesetzten Wasserschutz-
gebiet Tettnang-Tettnanger Wald (WSG-Zone III A) 
wird im Umweltbericht hingewiesen. 
435-191 Salem-Neufrach (Bitzenbrand) (Tagebau 
trocken) Auf die Lage im festgesetzten Wasser-
schutzgebiet Salem-Schapbuch (WSG-Zonen III A / 
III B) wird im Umweltbericht hingewiesen. 
436-129 Kiesgrube Wagenhart (Süd-Nassabbau) 
Auf die Lage im festgesetzten Wasserschutzgebiet 
Jettkofen (WSG-Zone III B) wird im Umweltbericht 
hingewiesen. 
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436-130 Kiesgrube Wagenhart (Kernbereich Süd) 
(Tagebau trocken) Auf die Lage im festgesetzten 
Wasserschutzgebiet Jettkofen (WSG-Zone III B) 
wird im Umweltbericht hingewiesen. 
436-131 Kiesgrube Wagenhart (Außenbereich Süd) 
(Tagebau trocken) Auf die Lage im festgesetzten 
Wasserschutzgebiet Jettkofen (WSG-Zone III B) 
wird im Umweltbericht hingewiesen. 
436-144 Kiesgrube Wurzach-Eintürnen (Tagebau 
trocken) Auf die Lage im Vorbehaltsgebiet zur Si-
cherung von Wasservorkommen „Waldsee-Rinne“ 
wird im Umweltbericht hingewiesen. 
436-147 Kiesgrube Wolfegg-Greut (Tagebau tro-
cken) Auf die Lage im Vorbehaltsgebiet zur Siche-
rung von Wasservorkommen „Waldsee-Rinne“ wird 
im Umweltbericht hingewiesen. 
436-153 Kiesgrube Mennisweiler Bad Waldsee (Ta-
gebau trocken) Auf die Lage im Vorbehaltsgebiet 
zur Sicherung von Wasservorkommen „Waldsee-
Rinne“ wird im Umweltbericht hingewiesen. 
436-154 Kiesgrube Mennisweiler Bad Waldsee (Ta-
gebau trocken) Auf die Lage im Vorbehaltsgebiet 
zur Sicherung von Wasservorkommen „Waldsee-
Rinne“ wird im Umweltbericht hingewiesen. 
436-156 Kiesgrube Leutkirch i. Allgäu-Haid (Tage-
bau trocken) Auf die Lage im festgesetzten Wasser-
schutzgebiet Leutkircher Heide (WSG-Zone III A) 
wird im Umweltbericht hingewiesen. 
436-157 Kiesgrube Leutkirch i. Allgäu-Haid (Tage-
bau trocken) Auf die Lage im festgesetzten Wasser-
schutzgebiet Leutkircher Heide (WSG-Zone III A, III 
B) und fachtechnisch abgegrenzten WSG Unterzeil 
(WSG-Zone III A) wird im Umweltbericht hingewie-
sen. 
436-159 Kiesgrube Leutkirch i. Allgäu-Haid, Am 
Heggelbacher Weg (Tagebau trocken) Auf die Lage 
im festgesetzten Wasserschutzgebiet Leutkircher 
Heide (WSG-Zone III A, III B) und fachtechnisch ab-
gegrenzten WSG Unterzeil (WSG-Zone III A) wird 
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im Umweltbericht hingewiesen. 
Kiesgrube Leutkirch-436-163 Tautenhofen (Tage-
bau trocken) Auf die Lage im festgesetzten Wasser-
schutzgebiet Leutkircher Heide (WSG-Zone III B) 
wird im Umweltbericht hingewiesen. 
436-166 Kiesgrube Leutkirch i. Allgäu-Haid Am al-
ten Postweg (Tagebau trocken) Auf die Lage im 
festgesetzten Wasserschutzgebiet Leutkircher 
Heide (WSG-Zone III B) und im fachtechnisch ab-
gegrenzten WSG Unterzeil (WSG-Zone III A) wird 
im Umweltbericht hingewiesen. 
436-168 Kiesgrube Leutkirch i. Allgäu Saugarten 
(Tagebau trocken) Auf die Lage im festgesetzten 
Wasserschutzgebiet Leutkircher Heide (WSG-Zone 
III B) und im fachtechnisch abgegrenzten WSG Un-
terzeil (WSG-Zone III A) wird im Umweltbericht hin-
gewiesen. 
436-169 Kiesgrube Leutkirch i. Allgäu Heidrain (Ta-
gebau trocken) Auf die Lage im festgesetzten Was-
serschutzgebiet Leutkircher Heide (WSG-Zone III 
B) wird im Umweltbericht hingewiesen. 
436-171 Kiesgrube Leutkirch i. Allgäu Tautenhofen-
Ewigkeit (Tagebau trocken) Auf die Lage im festge-
setzten Wasserschutzgebiet Leutkircher Heide 
(WSG-Zone III B) wird im Umweltbericht hingewie-
sen. 
436-173 Kiesgrube Leutkirch i. Allgäu-Riedlings 
(Brugg) (Tagebau trocken) Auf die Lage im festge-
setzten Wasserschutzgebiet Grubenwald (WSG-
Zone III A) wird im Umweltbericht hingewiesen. 
436-174 Kiesgrube Ravensburg-Eschach-Kögel 
(Tagebau trocken) Auf die Lage im festgesetzten 
Wasserschutzgebiet Mostbrunnen (WSG-Zone III 
A) wird im Umweltbericht hingewiesen. 
Das Wasserschutzgebiet Forrenösch/Spinnenhirn 
befindet sich derzeit in hydrogeologischer Überar-
beitung. Bei einer Neuabgrenzung ist davon auszu-
gehen, dass das Planungsgebiet dann in der Weite-
ren Schutzzone liegen dürfte. 
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436-180 Kiesgrube Im Grund Vogt (Tagebau tro-
cken) Das Wasserschutzgebiet Weißenbronnen be-
findet sich derzeit in hydrogeologischer Überarbei-
tung. Bei einer Neuabgrenzung ist davon auszuge-
hen, dass das Planungsgebiet dann voraussichtlich 
in der Weiteren Schutzzone liegt. Für die abschlie-
ßende hydrogeologische Abgrenzung des Wasser-
schutzgebietes stehen noch fachliche Gutachten 
aus. 
436-188 Kiesgrube Herlazhofen (Tagebau trocken) 
Auf die Lage im festgesetzten Wasserschutzgebiet 
Leutkircher Heide (WSG-Zone III B) wird im Um-
weltbericht hingewiesen. 
435-183 Kiesgrube Tettnang Tannau (Prestenberg) 
(Tagebau nass und trocken) Auf die Lage im ge-
planten Wasserschutzgebiet Tettnang-Obereisen-
bach (WSG-Zone III) wird im Umweltbericht hinge-
wiesen. 
435-188 Kiesgrube Tettnang-Biggenmoos (Tage-
bau trocken) Auf die teilweise Lage im geplanten 
Wasserschutzgebiet Tettnang-Biggenmoos (WSG-
Zone III) wird im Umweltbericht hingewiesen. 
436-132 Kiesgrube Wagenhart (Ost) (Tagebau tro-
cken) Auf die Lage im festgesetzten Wasserschutz-
gebiet Jettkofen (WSG-Zone III B) wird im Umwelt-
bericht hingewiesen. 
436-135 Kiesgrube Oberhausen Aitrach (Tagebau 
trocken) Auf die teilweise Lage im festgesetzten 
Wasserschutzgebiet Aitrachtal (WSG-Zone III A) 
wird im Umweltbericht hingewiesen. 
436-146 Kiesgrube Wolfegg-Greut (Tagebau tro-
cken) Auf die Lage im Vorbehaltsgebiet zur Siche-
rung von Wasservorkommen „Waldsee-Rinne“ wird 
im Umweltbericht hingewiesen. 
436-148 Kiesgrube Wolfegg-Greut (Tagebau tro-
cken) Auf die Lage im Vorbehaltsgebiet zur Siche-
rung von Wasservorkommen „Waldsee-Rinne“ wird 
im Umweltbericht hingewiesen. 
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436-155 Kiesgrube Mennisweiler Bad Waldsee (Ta-
gebau trocken) Auf die Lage im Vorbehaltsgebiet 
zur Sicherung von Wasservorkommen „Schotter 
von Bad Waldsee Süd-Rinne“ wird im Umweltbe-
richt hingewiesen. 
436-160 Kiesgrube Leutkirch i. Allgäu-Herlazhofen 
(Tagebau trocken) Auf die Lage im festgesetzten 
Wasserschutzgebiet Leutkircher Heide (WSG-Zone 
III B) wird im Umweltbericht hingewiesen. 
436-167 Kiesgrube Leutkirch i. Allgäu-Haid Heide 
(Tagebau trocken) Auf die Lage im festgesetzten 
Wasserschutzgebiet Leutkircher Heide (WSG-Zone 
III B) und im fachtechnisch abgegrenzten WSG Un-
terzeil (WSG-Zone III A) wird im Umweltbericht hin-
gewiesen. 
436-178 Kiesgrube Schlier Oberankenreute (Tage-
bau trocken) Auf die Lage im Vorbehaltsgebiet zur 
Sicherung von Wasservorkommen „Waldburg 
Rinne“ wird im Umweltbericht hingewiesen. 
436-189 Kiesgrube Leutkirch i. Allgäu-Haid Am 
Heggelbacher Weg (Tagebau trocken) Auf die Lage 
im festgesetzten Wasserschutzgebiet Leutkircher 
Heide (WSG-Zone III A) wird im Umweltbericht hin-
gewiesen. 
435-184 Kiesgrube Tettnang Tannau (Prestenberg) 
(Tagebau nass und trocken) Auf die Lage im ge-
planten Wasserschutzgebiet Tettnang-Obereisen-
bach (WSG-Zone III) wird im Umweltbericht hinge-
wiesen. 
436-161 Kiesgrube Leutkirch Haid Südwest (Tage-
bau trocken) Auf die Lage im festgesetzten Wasser-
schutzgebiet Leutkircher Heide (WSG-Zone III A) 
wird im Umweltbericht hingewiesen. 
436-162 Kiesgrube Leutkirch Am Zollhausweg (Ta-
gebau trocken) Auf die Lage im festgesetzten Was-
serschutzgebiet Leutkircher Heide (WSG-Zone III 
A) wird im Umweltbericht hingewiesen. 
436-165 Kiesgrube Leutkirch-Tautenhofen (Tage-
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bau trocken) Auf die Lage im festgesetzten Wasser-
schutzgebiet Leutkircher Heide (WSG-Zone III B) 
wird im Umweltbericht hingewiesen. 
436-172 Kiesgrube Leutkirch-Beim Signal (Tagebau 
trocken) Auf die Lage im festgesetzten Wasser-
schutzgebiet Leutkircher Heide (WSG-Zone III B) 
wird im Umweltbericht hingewiesen. 
437-701 Bad Saulgau: Kessel (Vorranggebiet Woh-
nungsbau) Im Umweltbericht wird darauf hingewie-
sen, dass das Plangebiet das WSG „Mannsgrab II“ 
(WSG-Zone IIIA) tangiert. 
437-141 a & b Hohentengen: Interkommunaler Ge-
werbe- u. Industriepark (Vorranggebiet Industrie / 
Gewerbe) Auf die Lage im WSG „Neunbrunnen“ 
(WSG-Zone III) wird im Umweltbericht hingewiesen. 
437-171 a & b: Ostrach – IKG Konigsegg (Vorrang-
gebiet Industrie / Gewerbe) Auf die Lage im WSG 
„Jettkofen“ (WSG-Zone IIIB) wird im Umweltbericht 
hingewiesen. 
437-101 Sigmaringen: Kiesgrube Mengen-Rulfin-
gen (Vorranggebiet Abbau; Tagebau trocken & 
nass) Auf die Lage im WSG „Messkircher Strasse“ 
(WSG-Zone IIIB) wird im Umweltbericht hingewie-
sen. 
437-102 Krauchenwies: Kiesgrube Krauchenwies-
Bittelschiess (Vorranggebiet Abbau; Tagebau tro-
cken) Die Trinkwasserfassung „Oberried“ befindet 
sich ca. 800 m in nordöstlicher Richtung vom Plan-
gebiet entfernt. Das zugehörige Wasserschutzge-
biet Andelsbachtal befindet sich derzeit in hydroge-
ologischer Überarbeitung. Bei einer Neuabgren-
zung des Schutzgebiets wäre nicht auszuschließen, 
dass der Planungsbereich zumindest teilweise in-
nerhalb der Weiteren Schutzzone zu liegen kommt. 
437-107 a & b Bad Saulgau: Kiesgrube Hochberger 
Straße (Vorranggebiet Abbau; Tagebau trocken) Im 
Umweltbericht wird darauf hingewiesen, dass das 
Plangebiet teilweise im WSG „Mannsgrab II“(WSG-
Zone IIIA) liegt. 
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437-111 Ostrach-Ochsenbach: Kiesgrube (Vorrang-
gebiet Abbau; Tagebau trocken) Auf die Lage im 
WSG „Spitzbreite“ (WSG-Zone IIIB) wird im Um-
weltbericht hingewiesen. 
437-113 Krauchenwies: Kiesgrube Krauchenwies-
Ettisweiler (Voranggebiet Abbau; Tagebau trocken) 
Die Trinkwasserfassung „Lichtwiesen“ befindet sich 
ca. 700 m in südlicher Richtung vom Plangebiet 
entfernt. Das zugehörige Wasserschutzgebiet Licht-
wiesen befindet sich derzeit in hydrogeologischer 
Überarbeitung. Bei einer Neuabgrenzung des 
Schutzgebiets wäre nicht auszuschließen, dass der 
Planungsbereich zumindest teilweise innerhalb der 
Weiteren Schutzzone zu liegen kommt. 
437-119 Pfullendorf-Otterswang: Kiesgrube (Vor-
ranggebiet Abbau; Tagebau trocken und nass) Auf 
die Lage im Vorbehaltsgebiet zur Sicherung von 
Wasservorkommen „Kehrbachtal“ wird im Umwelt-
bericht hingewiesen. 
437-122 Pfullendorf-Weihwang: Kiesgrube (Vor-
ranggebiet Abbau; Tagebau trocken) Auf die Lage 
im Vorbehaltsgebiet zur Sicherung von Wasservor-
kommen „Kehrbachtal“ wird im Umweltbericht hin-
gewiesen. 
437-126 Bad Saulgau: Kiesgrube Bolstern (Vor-
ranggebiet Abbau; Tagebau trocken) Auf die Lage 
im WSG „Wagenhausertal II“ (WSG-Zone IIIB) wird 
im Umweltbericht hingewiesen. 
437-108 Bad Saulgau: Kiesgrube Hochberg (Vor-
ranggebiet Sicherung; Tagebau trocken) Auf die 
Lage im WSG „Mannsgrab II“ (WSG-Zone IIIA) wird 
im Umweltbericht hingewiesen. 
437-112 Ostrach-Ochsenbach: Kiesgrube (Vorrang-
gebiet Sicherung; Tagebau trocken) Auf die Lage 
im WSG „Spitzbreite“ (WSG-Zone IIIB) wird im Um-
weltbericht hingewiesen. 
437-114 Krauchenwies: Kiesgrube Krauchenwies-
Ettisweiler (Vorranggebiet Sicherung; Tagebau tro-
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cken) Die Trinkwasserfassung „Lichtwiesen“ befin-
det sich ca. 700 m in südlicher Richtung vom Plan-
gebiet entfernt. Das zugehörige Wasserschutzge-
biet Lichtwiesen befindet sich derzeit in hydrogeolo-
gischer Überarbeitung. Bei einer Neuabgrenzung 
des Schutzgebiets wäre nicht auszuschließen, dass 
der Planungsbereich zumindest teilweise innerhalb 
der Weiteren Schutzzone zu liegen kommt. 
437-118 Pfullendorf-Otterswang: Kiesgrube (Vor-
ranggebiet Sicherung; Tagebau trocken und nass) 
Auf die Lage im Vorbehaltsgebiet zur Sicherung 
von Wasservorkommen 
„Kehrbachtal“ wird im Umweltbericht hingewiesen. 
437-123 Pfullendorf-Weihwang: Kiesgrube (Vor-
ranggebiet Sicherung; Tagebau trocken und nass) 
Auf die Lage im Vorbehaltsgebiet zur Sicherung 
von Wasservorkommen 
„Kehrbachtal“ wird im Umweltbericht hingewiesen. 
437-127 Bad Saulgau: Kiesgrube Bolstern (Vor-
ranggebiet Sicherung; Tagebau trocken) Auf die 
Lage im WSG „Wagenhausertal II“ (WSG-Zone IIIB) 
wird im Umweltbericht hingewiesen. 
437-128 Bad Saulgau: Kiesgrube Bolstern (Vorbe-
haltsgebiet zur Sicherung; Tagebau trocken) Auf 
die Lage im WSG „Wagenhausertal II“ (WSG-Zone 
IIIA und IIIB) wird hingewiesen. 
437-VBG1 Gammertingen: westlicher Ortsrand 
(Vorbehaltsgebiet Einzelhandel) Auf die Lage im 
WSG „Westliche Lauchert“ (WSG-Zone IIIA) wird 
hingewiesen. 
Der Grundwasserleiter besteht aus verkarsteten 
Oberjura-Massenkalken. Auf die i.d.R. sehr geringe 
Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung und 
hohe Grundwasserfließgeschwindigkeiten in Karst-
hohlräumen wird ausdrücklich hingewiesen. 
437-VBG 2a Sigmaringen: westlicher Ortsrand 
(Vorgehaltsgebiet Einzelhandel) Auf die Lage im 
WSG „Oberrieder II“ (WSG-Zone III) wird hingewie-
sen. Das dort geförderte Grundwasser stammt 
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teilw. aus dem Oberjura. Es wird darauf hingewie-
sen, dass im verkarsteten Oberjura sehr hohe 
Grundwasserfließgeschwindigkeiten vorliegen kön-
nen. 
437-VBG 6 Pfullendorf: nordwestlicher Ortsrand 
(Vorbehaltsgebiet Einzelhandel) Auf die Lage im 
WSG „Litzelbach“ (WSG-Zone IIIB) wird hingewie-
sen. 

II.509 3.5.1 Bergbau 
Bergbauberechtigungen: 
Im Verbandsgebiet bestehen öffentlich-rechtliche 
Bergbauberechtigungen nach dem Bundesbergge-
setz für tiefliegende Bodenschätze (Erdwärme, 
Kohlenwasserstoffe). Diese Bergbauberechtigun-
gen stehen nicht im Zusammenhang mit dem ober-
flächennahen Rohstoffabbau in den unter Bergrecht 
stehenden Tagebaubetrieben (Quarzsand- und 
Tongruben). Die Ausführungen zu den Bergbaube-
rechtigungen im Erläuterungsbericht unter „3.5.0 
Allgemeine Grundsätze und Ziele“, Abschnitt Z (6) 
sowie in der Begründung zu PS 3.5.0, Abschnitt Z 
(6) sind im Kapitel „3.5 Oberflächennahe Rohstoffe“ 
fehl am Platz und irreführend bzw. nicht zutreffend. 
Um eine klare Trennung zwischen Bergbauberech-
tigungen und oberflächennahem Rohstoffabbau zu 
schaffen, ist es aus Sicht der Landesbergdirektion 
sinnvoll, für die Bergbauberechtigungen ein eige-
nes Kapitel (z. B. „3.6 Bergbauberechtigungen“) im 
Erläuterungsbericht zu schaffen. Als Allgemeiner 
Grundsatz hierzu wird folgender Textvorschlag ge-
geben: 
„Unabhängig von der regionalplanerischen Siche-
rung oberflächennaher Rohstoffe bestehen im Ver-
bandsgebiet öffentlich-rechtliche Bergbauberechti-
gungen nach dem Bundesberggesetz. Es handelt 
sich hierbei um Rechtstitel, die das Recht zur Auf-
suchung und Gewinnung von Bodenschätzen um-
fassen, wobei konkrete bergbauliche Tätigkeiten im 

Die Bergbauberechtigungen werden in 
der Raumnutzungskarte aus Gründen der 
Darstellbarkeit nicht nachrichtlich darge-
stellt.  
s. Abwägung 1. Offenlage  
 
Der Regionalverband hat das Ziel Z (6) 
entsprechend der Anregung der Landes-
bergdirektion angepasst und das der Lan-
desbergdirektion auch in der damaligen 
Abwägung mitgeteilt. Insofern ist die er-
neute Anregung unverständlich.  
Der Regionalverband beabsichtigt nicht 
den Bergbauberechtigungen ein eigenes 
Kapitel zu widmen. Dafür gibt es keinen 
Anlass. 

Keine Berücksichtigung 
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Einzelfall genehmigungsbedürftig sind. 
Die in der Raumnutzungskarte dargestellten Berg-
bauberechtigungen unterliegen dem Bestands-
schutz des Bundesberggesetztes Innerhalb dieser 
Bergbauberechtigungen sind andere Nutzungen 
nicht von vornherein ausgeschlossen, jedoch soll 
zur Wahrung bestehender Rechte bei Planungen 
und Maßnahmen in diesen Bereichen das Regie-
rungspräsidium Freiburg, Abt. 9 - Landesamt für 
Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) gehört 
werden.“ 
Die Feldesgrenzen der Bergbauberechtigungen 
sind in den beigefügten Anlagen ersichtlich und im 
Kartenviewer auf der Homepage des LGRB unter 
www.lgrb-bw.de abrufbar. Auf Wunsch können die 
Feldesgrenzen dem Regionalverband digital zur 
Verfügung gestellt werden (Ansprechpartner: Herr 
Wagner, Tel. 0761/208-3316, juergen.wag-
ner@rpf.bwl.de ). 
Es wird gebeten, die Abgrenzungen der Bergbau-
berechtigungen in der Raumnutzungskarte nach-
richtlich darzustellen. Dabei können direkt aneinan-
dergrenzende Felder zu einem Polygon zusammen-
gefasst werden, so dass lediglich die äußere Um-
randung der Bergwerksfelder in der Karte abgebil-
det ist. 
Tagebaubetriebe: 
Die zugelassenen Abbaugebiete der unter Berg-
recht stehenden Tagebaubetriebe sind vollständig 
in der Raumnutzungskarte dargestellt. 

II.509 3.5.1 Geotopschutz 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geo-
wissenschaftlichen Naturschutzes tangiert. 
Für Belange des geowissenschaftlichen Natur-
schutzes verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, 
welches im Internet unter der Adresse http://lgrb-
bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-
Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen werden 

 
Kenntnisnahme 
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kann. 
Allgemeine Hinweise 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse 
können dem bestehenden Geologischen Karten-
werk, eine Übersicht über die am LGRB vorhande-
nen Bohrdaten der Homepage des LGRB 
(http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Ka-
taster, welches im Internet unter der Adresse 
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwen-
dung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen 
werden kann. 

II.511 3.5 Der Grundsatz G (3) und das Ziel Z (6) sind u.E. 
obsolet. Diese Vorgaben sind schon in entspre-
chenden Gesetzen enthalten und müssen selbst-
verständlich von den Unternehmen eingehalten 
werden. Deshalb können sie im Regionalplan ent-
fallen. 

Der besondere Schutz des Grundwassers 
soll dennoch betont werden, daher ist G 
(3) nicht entbehrlich. 
Der Hinweis auf die Bergbauberechtigun-
gen ist notwendig, da noch mehrere, aktu-
ell nicht mehr aktive, Rechte existieren. 

Kenntnisnahme 

II.511 3.5 In der Begründung zu PS 3.5.0 auf S. B 69 regen 
wir an, im G (2) den ersten Satz neu zu fassen: „Zur 
Versorgung von Wirtschaft und Gesellschaft mit 
Rohstoffen…..“ Es muss hier deutlich werden, dass 
die Bauwirtschaft die mineralischen Rohstoffe nicht 
als Selbstzweck nutzt, sondern damit den Bedarfen 
von Wirtschaft und Gesellschaft nachkommt. 

Das Wort "Bauwirtschaft" soll durch "Ge-
sellschaft" ersetzt werden. 
(s.a. Abwägung zu III.051) 

Teilweise Berücksichti-
gung 

II.511 3.5.1 Bei Durchsicht der Raumnutzungskarten fällt auf, 
dass Regionale Grünzüge oder Vorranggebiete für 
Naturschutz, Landschaftspflege oder Waldfunktion 
einige Vorbehaltsgebiete zur Sicherung oberflä-
chennaher mineralischer Rohstoffe überlagern oder 
direkt angrenzen. Wenn die Bestimmungen wie in 
3.1.1 Z(2) oder der neue letzte Absatz in 3.2.1 Z(2) 
beibehalten werden, ist ein Rohstoffabbau in diesen 
Überschneidungs- oder Grenzbereichen nicht mehr 

Überlagerungen von Regionalen Grünzü-
gen, Vorranggebieten für Naturschutz und 
Landschaftspflege und Vorranggebieten 
für besondere Waldfunktionen mit Vorbe-
haltsgebieten für die Sicherung oberflä-
chennaher mineralischer Rohstoffe stellen 
keinen Konflikt raumordnerischer Zielset-
zungen dar. Durch die Festlegung von 
Regionalen Grünzügen, Vorranggebieten 
für Naturschutz und Landschaftspflege 

Keine Berücksichtigung 
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möglich. Siehe dazu unsere Stellungnahme zur ers-
ten Anhörung. Wir bitten Sie, das zu bereinigen und 
in 3.1.1 Satz 2 in Z (2) zu streichen und hier Aus-
nahmen zuzulassen. In 3.2.1 bitten wir Sie, zur For-
mulierung des Z (2) wie in der ersten Entwurfsfas-
sung zurückzukehren. 

sowie Vorranggebieten für besondere 
Waldfunktionen werden die Vorbehaltsge-
biete für die Sicherung oberflächennaher 
mineralischer Rohstoffe von Bebauung 
freigehalten. Eine Bebauung aber stünde 
im Konflikt mit einem späteren möglichen 
Rohstoffabbau. Dadurch werden die Roh-
stoffvorkommen der Vorbehaltsgebiete für 
die Sicherung oberflächennaher minerali-
scher Rohstoffe für den Abbau dauerhaft 
gesichert. Bei einer ausschließlichen 
Festlegung als Vorbehaltsgebiete für die 
Sicherung oberflächennaher minerali-
scher Rohstoffe ist zu berücksichtigen, 
dass diese nur als Grundsatz gesichert 
werden, d.h. sie sind im Falle anderer 
Nutzungsinteressen der Abwägung zu-
gänglich. Da über die im Regionalplan 
ausgewiesenen Standorte die Deckung 
des regionalen Bedarfs gesichert wird 
(siehe Plansatz 3.5), ist es aus Sicht des 
Regionalverbands nicht geboten, die in 
der Anregung genannten Bestimmungen 
in den PS 3.1.1 Z(2) und PS 3.2.1 Z (2) zu 
streichen oder beim PS 3.2.1 Z (2) zur 
Formulierung des Regionalplans Anhö-
rungsentwurfs 2019 zurückzukehren und 
für den Rohstoffabbau Ausnahmen zuzu-
lassen. 
Bezüglich Überlagerungen von Vorbe-
haltsgebieten für die Sicherung oberflä-
chennaher mineralischer Rohstoffe mit 
Vorbehaltsgebieten zur Sicherung von 
Wasservorkommen lässt sich festhalten: 
Der Abbau oberflächennaher Rohstoffe in 
Vorbehaltsgebieten zur Sicherung von 
Wasservorkommen ist als Trockenabbau 
unter Einhaltung bestimmter Auflagen in 
der Regel genehmigungsfähig. 
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Es gibt zwar einen hydrologischen Vorbe-
halt bei einer Überschneidung der Ge-
biete, der auch im Umweltbericht darge-
stellt wird, aber es gibt keinen Wider-
spruch zwischen den beiden Festlegun-
gen. 

II.511 3.5.1 3.5.1 Z (2) Wir verweisen auf unsere Stellung-
nahme im Rahmen der ersten Anhörung. Wir bitten 
darum, in die Formulierung des Ziels neben „entge-
genstehen“ auch das Wort „erschweren“ aufzuneh-
men. 

s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung 

Kenntnisnahme 

II.511 3.5.2 Wir begrüßen die Ausnahmemöglichkeit in Z (3). Es 
sollte allerdings klargestellt werden, dass sich der 
ausnahmsweise vorzeitige Eingriff in das Siche-
rungsgebiet, wenn keine Vorranggebiete für den 
Abbau im räumlichen …. Zusammenhang mehr be-
stehen, auf ein und dasselbe Unter-nehmen bezie-
hen. Es macht keinen Sinn, diese Ausnahme abzu-
lehnen, weil ein zweites Unternehmen in der Nähe 
des Abbaugebietes noch Abbauflächen besitzt. 

Im Regionalplan werden keine Festlegun-
gen für Unternehmen getroffen. Die Aus-
nahme beschränkt sich auf einen räum-
lich-funktionalen Zusammenhang mit ei-
nem Vorranggebiet für den Abbau. 

Keine Berücksichtigung 

II.511 3.5.3 Auch wenn diese Gebietsausweisung sehr langfris-
tig angelegt ist, müssen die Rohstoffvorkommen 
dieser Flächen gesichert werden. Die in G (2) ge-
wählte „sollte“-Formulierung stellt dies u.E. nicht si-
cher. Wir bitten deshalb darum, G (2) wie folgt um-
zuformulieren: „Mit den Vorbehaltsgebieten zur Si-
cherung …. muss die Möglichkeit des Abbaus be-
deutsamer Vorkommen sehr langfristig gesichert 
werden. Dem Belang der Rohstoffsicherung gilt 
Vorrang bei der Abwägung mit konkurrierenden 
Raumansprüchen.“ Auch in der entsprechenden 
Begründung bitten wir, dies verbindlicher zu formu-
lieren. 

Die Vorbehaltsgebiete für den Rohstoffab-
bau sind als Grundsatz angelegt und ge-
plant und dementsprechend ist auch die 
Formulierung so gewählt. 

Keine Berücksichtigung 
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II.511 3.5.3 In der Begründung zu PS 3.5.3 auf S. B 81 unter-
stützen wir ausdrücklich die Aussagen zur Wichtig-
keit einer regionalen Rohstoffversorgung. Deshalb 
bitten wir darum, auch hier verbindlicher zu formu-
lieren: Unser Vorschlag für Satz 3: „Eine dezentrale 
Versorgung mit den Massenrohstoffen ist … gebo-
ten. Und unser Vorschlag für Satz 4: „Aus diesen 
Gründen ist eine Berücksichtigung der Rohstoffvor-
kommen ….auch über die auf 40 Jahre begrenzten 
Vorranggebiete …. hinaus sinnvoll und notwendig. 

Auf Grund der Standortgebundenheit der 
Rohstoffe ist eine dezentrale Versorgung 
nicht immer möglich. 
Nachfolgend zu Satz 4 heißt es: "Eine 
perspektivische, verbrauchsnahe Versor-
gung mit regionalen Rohstoffen an wichti-
gen 
Standorten ist sicherzustellen." 
Das unterstreicht unseres Erachtens aus-
reichend die Notwendigkeit der Sicherstel-
lung. 

Keine Berücksichtigung 

II.511 3.5.4 3.5.4 und 3.5.5 Wir unterstützen die Festlegung von 
Torfabbaugebieten zur Sicherung der wichtigen 
Rohstoffe für die Gesundheitswirtschaft in den 
oberschwäbischen Moorbädern 

 
Kenntnisnahme 

II.521 3.5.1 Die Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege sind 
in Bezug auf die Vorranggebiete für oberflächen-
nahe Rohstoffe (Sand, Kies, Ton, Torf) in der Regel 
nicht betroffen, da es hier um in die Tiefe gehende 
Bodeneingriffe geht, die keine optische Fernwirkung 
entfalten und somit auch nicht die Umgebung von 
Kulturdenkmalen von besonderer Bedeutung beein-
trächtigen können. Steinbrüche jedoch können to-
pografisch bedingt schon eine optische Fernwir-
kung entfalten, doch haben sich aus der Überprü-
fung dieser Art von Vorranggebieten keine Hin-
weise auf eine mögliche Betroffenheit der Bau- und 
Kunstdenkmalpflege ergeben. Insbesondere in Hin-
blick auf die Vorranggebiete 146-179 (VRG-Abbau 
Kiesgrube Amtzell-Grenis) und 436-180 (Kiesgrube 
Im Grund Vogt) verweisen wir auf unsere Stellung-
nahme vom 19.09.2018, die wir im Rahmen der 
Teilfortschreibung „Rohstoffabbau und Rohstoffsi-
cherung“ abgegeben haben (siehe Anlage). Nach 
den Angaben des Eigentümers des Rittergutes Mo-
sisgreut seien an seinem Anwesen Bauschäden 

s. Abwägung 1. Offenlage Rohstoffe, 
Bauschäden durch die geplanten Festle-
gungen 436-180 in etlichen Kilometern 
Entfernung und in Grenis mit 450m sind 
weitestgehend auszuschließen. Vor Al-
lem, da der Abbau dort ohne Sprengung 
stattfindet. Grundwasserabsenkungen 
sind Gegenstand der Genehmigungsver-
fahren. 

Kenntnisnahme 
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festzustellen, die möglicherweise auf den Kiesab-
bau zurückzuführen wären. Wir können diese An-
nahme nicht grundsätzlich ausschließen und bitten 
daher darum, zu den Vorranggebieten nachfolgen-
den Hinweis zu beachten: „Es ist so weit wie mög-
lich sicherzustellen, dass der geplante Kiesabbau 
keine Sekundärschäden am Kulturdenkmal des Rit-
tergutes Mosisgreut verursacht, etwa durch Absen-
kungen des Untergrunds oder des Grundwasser-
spiegels im Umfeld von Gebäuden.“ 

II.521 3.5.1 Grundsätzliche Bedenken bestehen nicht. Aller-
dings äußert das LAD bei nachfolgend genannten 
Vorranggebieten erhebliche Bedenken. Die spezifi-
schen erforderlichen Maßnahmen zum Umgang mit 
den betroffenen Kulturdenkmalen werden im Zuge 
der jeweiligen Genehmigungsverfahren benannt 
werden. 
Für alle genannten Vorranggebiete bitten wir um 
Berücksichtigung und Eintragung der Kulturdenk-
male in die Umweltsteckbriefe. Die entsprechenden 
Shapes werden nachgereicht. In erster Linie gilt es, 
die Möglichkeit des Erhalts der Kulturdenkmale vor 
Ort durch Alternativausweisungen zu prüfen. Ande-
renfalls droht durch den geplanten Rohstoffabbau 
die Zerstörung dieser Kulturdenkmale. Zur Vermei-
dung einer undokumentierten Zerstörung werden 
Rettungsgrabungen notwendig. Die Kosten hat der 
Vorhabenträger zu tragen. 
VRG-Abbau 435-182/183, FN, Tettnang-Tannau, 
Grabhügel: 
Zwei noch gut erhaltene aber schon verflachte Hü-
gel sind die einzigen obertägig sichtbaren Vertreter 
eines vorgeschichtlichen Grabhügelfeldes. Weitere 
nicht mehr erkennbare Grablegen und damit ein 
Ausdehnen nach Norden in das VRG sind wahr-
scheinlich. 

Dem Regionalverband lagen diesbezüg-
lich bisher keine Daten vor. Nach Erhalt 
der Daten durch das LAD können die In-
formationen in den Umweltsteckbriefen 
nachgeführt werden. 
(Ergänzung: Die Daten des LAD wurden 
erst nach dem Satzungsbeschluss gelie-
fert und konnten daher nicht mehr mit in 
die Steckbriefe des Umweltberichtes ein-
gearbeitet werden.) 

Teilweise Berücksichti-
gung 
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II.521 3.5.1 VRG-Abbau 436-134, RV, Aichstetten, Grabhügel: 
Seit Ende des 19. Jahrhunderts sind direkt östlich 
angrenzend an das VRG eisenzeitliche Grabhügel 
bekannt, von denen noch fünf im Gelände sichtbar 
sind, weitere sind verflacht, zeichnen sich jedoch in 
Lidar-Scans ab. Der bekannte von den Grabhügeln 
eingenommene Bereich ist zwar aus der Fläche des 
VRG ausgenommen, es muss jedoch mit weiteren 
bislang unbekannten Hügeln gerechnet werden, die 
auch auf das VRG ausgreifen können. 
VRG-Abbau 436-133 bis135, RV, Aitrach, Schanze 
(Kulturdenkmal gem. § 2 DSchG): 
Der Kiesabbau stellt grundsätzlich eine Beeinträch-
tigung des Kulturdenkmals dar. Er gefährdet das 
Kulturdenkmal jedoch nicht unmittelbar, so lange 
ein Mindestabstand von 25 m zu dessen Nord-
grenze eingehalten wird. 
Dies gilt sinngemäß auch für den Bereich 436–135. 

Diese Informationen wurden bereits be-
rücksichtigt und müssen im Genehmi-
gungsverfahren beachtet werden. 

Kenntnisnahme 

II.521 3.5.1 VRG-Abbau 437-122, SIG, Pfullendorf-Otterswang, 
Wüstung Hasentränke: Da die genaue Lage und 
Größe der mittelalterlichen Siedlungswüstung 
(Hofgut des Klosters Wald) unbekannt sind, ist eine 
Kartierung bisher unterblieben 

Diese Informationen wurden bereits be-
rücksichtigt und müssen im Genehmi-
gungsverfahren beachtet werden. 

Kenntnisnahme 

II.521 3.5.1 VRG-Abbau 437-124, SIG, Ostrach, Prüffallgebiet 
Grabhügel: 
Die Ausdehnung ist noch unklar, die Fläche kann 
noch in das Vorranggebiet ausgreifen. 

Die Fläche wurde bereits genehmigt. Kenntnisnahme 

II.521 3.5.1 VRG-Abbau 437-126, SIG, Bad Saulgau-Bolstern, 
Grabhügel: 
Die Ausdehnung ist noch unklar, die Fläche kann 
noch in das Vorranggebiet ausgreifen. 

Den Hinweis bitte im Genehmigungsver-
fahren vorbringen. 

Kenntnisnahme 
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II.527 3.5.3 Im Regionalplan wird eine Fläche mit der Bezeich-
nung 435-184 "Kiesgrube Tettnang-Tannau (Pres-
tenberg)“ als Vorbehaltsgebiet zur Sicherung ober-
flächennaher Rohstoffe ausgewiesen. Hierbei han-
delt es sich um die landeseigenen Flurstücke Nr. 
1436 und 1438 der Gemarkung Tannau. Auf diesen 
Flurstücken sind langfristig angelegte Hopfenver-
suchsflächen des Landwirtschaftlichen Technolo-
giezentrums (LTZ) angelegt. 
Diese o. g. Fläche mit der Bezeichnung 435-184 ist 
im Textteil der Fortschreibung des Regionalplanes 
nicht mehr in der Aufführung der Vorbehaltsgebiete 
zu finden. (Siehe: Textteil Fortschreibung Regional-
plan B81, Seite 132, 133). Beim ersten Anhörungs-
entwurf vom Juni 2018 war diese Fläche noch im 
Regionalplan aufgeführt. Weiterhin ist diese Fläche 
(435-184 "Kiesgrube Tettnang Tannau (Presten-
berg)) aber in der Anlage zum Umweltbericht nach 
wie vor mit der Gebietscharakteristik VBG enthalten 
(Siehe: Anlage zum Umweltbericht, Anlage 9, Seite 
628).  
Bereits mit Schreiben vom 18.09.2018 übermittelten 
wir Einwände gegenüber der Erfassung der o. g. 
Fläche als Vorbehaltsgebiet.  
Mit Schreiben vom 30.09.2019, Az II.526, teilte der 
Regionalverband Bodensee-Oberschwaben mit, 
dass die durch uns eingebrachten Belange teil-
weise berücksichtigt wurden. In der Begründung 
hieß es seinerzeit, dass bei dauerhaftem Bestand 
des LTZ dieser Belang auch in die Abwägung ein-
gestellt wird. 
Wir erneuern hiermit unsere Bedenken gegenüber 
der Ausweisung der o. g. Fläche als Vorbehaltsge-
biet 

s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
Vermögen und Bau Baden-Württemberg - 
Betriebsleitung - (II.526): 
(Das Vorbehaltsgebiet wird im Übrigen in 
der Tab.B 10 auf S.131 weiterhin aufge-
führt). 
Die Flurstücke Nr. 1436 und Nr. 1438 der 
Gemarkung Tannau befinden sich inner-
halb eines Vorbehaltsgebietes für die Si-
cherung von Rohstoffvorkommen. Dies ist 
ein Belang, der in die Abwägung bei Nut-
zungsänderungen einzustellen ist, aber 
kein Ziel der Raumordnung. Aus diesem 
Grund fand bisher bei den Vorbehaltsge-
bieten auch keine vertiefte Umweltprüfung 
statt. Flächenkonkretisierungen werden 
erst im Zuge der nächsten oder über-
nächsten Regionalplanfortschreibung, 
auch nach näherer rohstoffgeologischer 
Eignung, erfolgen. 
Der Hinweis bezüglich der Hopfenver-
suchsanbauflächen des landwirtschaftli-
chen Technologiezentrum Augustenberg 
(LTZ) wird aufgenommen. Sofern diese 
Versuchsflächen langfristig Bestand ha-
ben wird dieser Belang auch entspre-
chend in die Abwägung eingestellt wer-
den. 

Kenntnisnahme 

II.575 3.5.1 Hinweis: 
Liegenschaften der Bundeswehr im Planungsgebiet 
des genannten Regionalplans und dürfen nicht 

Keine Betroffenheiten von Bundeswehr 
Liegenschaften erkennbar. 

Kenntnisnahme 



   
    

564 
 

überplant werden und sind entsprechend im Regio-
nalplan auszuweisen (§ 2 (2) Nr. 7 Raumordnungs-
gesetz (ROG). 
Die Planungshoheit der genutzten Flächen obliegt 
ausschließlich der Bundeswehr. 

II.580 3.5.1 Bundeswehr Liegenschaften, keine Überplanung Wird bereits berücksichtigt. Kenntnisnahme 

II.586 3.5.1 Die Ausweisung des Vorranggebietes für den Ab-
bau oberflächennaher mineralischer Rohstoffe 
„Kiesgrube Bad Wurzach-Eintürnen" (ID 436/144) 
sollte mit Blick auf die Bestandsleitung und die Rea-
lisierung des Vorhabens Nr. 25 angepasst werden 
(Spannungserhöhung von 220 auf 380 kV). Das ge-
plante Vorranggebiet „Kiesgrube Bad Wurzach-Ein-
türnen" schließt an ein bereits bestehendes Abbau-
gebiet an und soll dieses in Richtung Nordosten er-
weitern. Durch beide Gebiete verläuft die Trasse 
der bestehenden Hoch- bzw. Höchstspannungsfrei-
leitung. Im Bereich des Mastes 155 überspannt die 
bestehende Freileitung die beiden Gebiete. Die be-
reits mitgeführten Leiterseile sollen hier ohne Mast-
neubau durch neue Leiterseile ersetzt werden. 
Durch die geplante Erweiterung des Abbaugebietes 
ist nunmehr die gesamte Fläche um den Mast 155 
vom Rohstoffabbau betroffen. 
Ich rege daher an, zumindest die bestehende Zu-
wegung zu dem Mast 155 von der Ausweisung des 
Vorranggebietes „Kiesgrube Bad Wurzach-Eintür-
nen" auszunehmen. 
Im weiteren Fortschreibungsverfahren zum Regio-
nalplan Bodensee-Oberschwaben sollte sicherge-
stellt werden, dass durch die Fortschreibung der 
Plansätze zu Rohstoffabbau und Rohstoffsicherung 
keine Einschränkungen bzw. Restriktionen im Hin-
blick auf das Vorhaben Nr. 25 geschaffen werden, 
welche die Realisierung der Ausbaumaßnahme un-
ter Umständen gefährden oder zumindest deutlich 

s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung: 
Die Zugänglichkeit zu dem Mast 155 
muss auch während der Umbaumaß-
nahme gewährleistet sein. Der Unterneh-
mer muss diese Belange in seinen Ab-
bau- und Rekultivierungsplanungen be-
rücksichtigen. Ebenso muss er die Stand-
sicherheit des Mastes gewährleisten. 
Diese Hinweise sind in den nachgelager-
ten Verfahren zu berücksichtigen. 
Eine Anpassung der Vorrangfläche er-
scheint nicht notwendig, da die Details in 
nachgelagerten Verfahren geregelt wer-
den können. 

Kenntnisnahme 
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erschweren könnten. Rein vorsorglich verweise ich 
insofern auf § 15 Absatz 1 S. 2 NABEG, wonach 
Bundesfachplanungen grundsätzlich Vorrang vor 
Landesplanungen -haben 

II.617 3.5.0 Wir befürworten generell die Nachnutzung von ehe-
maligen Konversionsflächen/Abbaugebieten als be-
vorzugte Standorte für PVA. Insbesondere im Hin-
blick auf die Vergütungsfähigkeit von PVA auf sog. 
„Konversionsflächen" ist diese Berücksichtigung im 
Plansatz sinnvoll. Hier würden wir auch ehemalige 
Baggerseen als Option aufnehmen. Die sog. 
„schwimmende PV" ist aktuell noch Teil von Pilot-
anlagen, soll aber im Rahmen des Erneuerbaren-
Energien-Gesetz 2021 gefördert werden. Insofern 
sollten diese Flächen hier ebenfalls Beachtung fin-
den. In Bezug auf die Überbauung von vorhande-
nen Rohstoffvorkommen (Plansatz 3. 5.0 G (5) 
möchten wir hier noch anmerken, dass die Nutzung 
mit PVA meist auf 30 Jahre im Bebauungsplan be-
grenzt ist. Eine Ausbeutung kann also auch nach 
30 Jahren stattfinden und ist nicht durch die Über-
bauung mit einer PVA für immer ausgeschlossen - 
ganz im Gegenteil bei einer vollflächigen Versiege-
lung durch Gewerbe- und/oder Industriegebiete. 
Durch die Bereitstellung von Flächen zum Bau von 
PVA wird der aktuelle Bedarf des Ausbaus Erneuer-
barer Energien berücksichtigt und schafft gleichzei-
tig die Möglichkeit innerhalb eines überschaubaren 
Zeitraums eine möglicherweise effizientere Nach-
nutzung anzustreben oder einem dann andersarti-
gen Bedarf Flächen zur Verfügung zu stellen. 
Weiterhin merken wir an, dass die Rekultivierungs-
maßnahmen bei Konversionsflächen oftmals im Ge-
gensatz zur Nutzung mit PVA stehen und diese 
vielerorts schon im Vorfeld geregelt sind; eine Zwi-
schennutzung mit PVA ist daher schwierig. Hierzu 
wäre eine Klarstellung notwendig, dass diese Zwi-

Der Regionalverband wird sich im Rah-
men von Stellungnahmen bei Genehmi-
gungsverfahren, falls geeignet, für diese 
Arte der Rekultivierung einsetzen. 

Kenntnisnahme 



   
    

566 
 

schennutzungen gewünscht sind. Insgesamt stag-
niert der Ausbau auf Konversionsflächen u.ä. in Ba-
den-Württemberg, da oftmals die Flächen aufgrund 
Größe [Problematik der Wirtschaftlichkeit im sehr 
wettbewerbsintensiven Projektentwicklungsumfeld 
bei Erneuerbaren Energien) und Rekultivierungs-
auflagen. Es sind folglich zusätzliche Flächen nötig, 
um den Ausbau der Erneuerbaren Energien insb. 
Photovoltaik voran zu bringen. 

II.623 3.5.1 Höchstspannungsfreileitungen Wird bereits berücksichtigt und auf Ge-
nehmigungsebene entsprechend geplant. 

Kenntnisnahme 

II.643 3.5.1 Neptun Energy, Bestehende Leitungen sollen be-
rücksichtigt werden. 

Die Infrastruktur mit der konkreten Lei-
tungsführung wird auf Genehmigungs-
ebene berücksichtigt. 

Kenntnisnahme 

II.801, 
III.060 

3.5.0 Dass die Abbaugebiete auf den Bahntransport aus-
gerichtet werden sollen, ist zu begrüßen. Im Sinne 
einer umwelt- und klimaverträglichen Transportab-
wicklung sollte dies jedoch nicht nur „nach Möglich-
keit“ sondern „vorrangig“ erfolgen und im obigen 
Absatz in der zweiten Zeile entsprechend umformu-
liert werden. 

Die Konkretisierung „vorrangig“ entspricht 
nicht dem Wesen eines Grundsatzes (G) 
der Raumordnung. Dieser ist eine Aus-
sage zur Entwicklung, Ordnung und Si-
cherung des Raums als Vorgaben für 
nachfolgende Abwägungs- oder Ermes-
sensentscheidungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 
ROG), welche durch das Wort „vorrangig“ 
unzulässig und nicht gewollt einge-
schränkt würde. 

Keine Berücksichtigung 

II.801, 
III.092-4, 
IV.0013, 
IV.0038, 
IV.0060 

3.5.1 Ein neuer Aufschluss für Kalksteinabbau im oberen 
Donautal kommt für uns nicht in Frage. Zu groß 
sind hier die Eingriffe in das dortige FFH- bzw. Vo-
gelschutzgebiet und die Verkehrswege. Die Über-
nahme der pauschalen Forderung des Landesam-
tes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau begründet 
bei weitem nicht die Notwendigkeit des Abbaus an 
diesem sensiblen Standort. Alternativstandorte sind 
möglich. 
Die Naturschutzverbände lehnen diesen Standort 

s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
Bewertung s. Umweltbericht, Natura-2000 
Vorprüfung, artenschutzrechtliche Ein-
schätzung, Die LNV vergessen, dass es 
bereits eine raumordnerische Entschei-
dung gab: Vorzeitiger Eingriff in ein Siche-
rungsgebiet, 27.06.2017, RP-Tübingen. 
Damit ist der Weg zur Antragsstellung zu 

Keine Berücksichtigung 
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entschieden ab. Er befindet sich mitten im Natura 
2000-Gebiet „Obere Donau“ (FFH- und Vogel-
schutzgebiet), führt zum Teilverlust eines land-
schaftsprägenden Geotops (der Mittelberg ist erd-
geschichtlich als Umlaufberg der Ur- Donau Be-
standteil des „UNESCO Global Geopark“ der 
Schwäbischen Alb), tangiert Wildtierkorridore, be-
einträchtigt geschützte Biotope und den Biotopver-
bund, führt zu Schwerlastverkehren auf ungünsti-
gen Trassen und beeinträchtigt Erholungs- und 
Wandergebiete im Naturpark. 
Der Steckbrief im Umweltbericht (S. 271 ff) enthält 
als einziger aller Abbauvorhaben im Regionalplan-
entwurf 5 rote Wertungen (Kategorie C). Unter „Fol-
gerungen für das weitere Vorgehen von Bewertun-
gen der Kategorie C“ steht auf S.14 zu lesen: „Pla-
nung nicht realisierbar und damit mittelbar rechtlich 
unzulässig. Aus Gründen des zwingenden öffentli-
chen Interesses und der Alternativlosigkeit eines 
Vorhabens kann die Realisierbarkeit möglicher-
weise über eine Ausnahme geregelt werden „. 
Was ein zwingendes öffentliches Interesse betrifft: 
Im Jahr 2011 betrug in Baden-Württemberg der Ab-
bau hochreiner Kalke ca. 5,6 Millionen Tonnen (vgl. 
Beschlussvorlage Planungsausschuss Regionalver-
band Bodensee-Oberschwaben vom 30.9. 2016, 
S.12). Bei einem geplanten Abbau von 200 000 t 
hochreiner Kalke pro Jahr am Mittelberg würde der 
Anteil am Jahresbedarf von Baden-Württemberg 
Stand 2011 weniger als 4 % betragen. Hiervon 
kann kein zwingendes öffentliches Interesse abge-
leitet werden. 
Was die angebliche Alternativlosigkeit betrifft, so 
gibt es im Bereich Oberes Donautal/ Schwäbische 
Alb durchaus weitere Vorkommen hochreiner Kalke 
in ökologisch weniger sensiblen Gebieten, die aber 
deutlich weniger genau untersucht sind. 
Der pauschalen Forderung des Landesamtes für 

einem Genehmigungsverfahren unter Ein-
haltung der Maßgaben bereits offen. 
 
Ein Genehmigungsverfahren wurde bisher 
nicht eingeleitet. Die naturschutzfachliche 
und rechtliche Problematik wird in diesem 
Fall allerdings auch erhöhten Anforderun-
gen gerecht werden müssen.  
 
Trotz mehrfacher besonders erheblicher 
Beeinträchtigungen in der Umweltprüfung 
wird davon ausgegangen, dass das öf-
fentliche Interesse an diesem Rohstoff 
mangels aktuell verfügbarer Alternativen 
überwiegen könnte, bzw. dass die Beein-
trächtigungen für die Schutzgüter Mensch 
(Verkehr, Erholung), (Landschaftsschutz-
gebiet mit Erlaubnisvorbehalt, Land-
schaftsbild) und Flora, Fauna, biologische 
Vielfalt (Artenschutz, Habitatschutz, Le-
bensraumschutz, Biotopverbund) durch 
geeignete Maßnahmen entsprechend ge-
mindert werden könnten. 
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Geologie, Rohstoffe und Bergbau nach einem Ab-
baugebiet hochreiner Kalke im Gebiet des Regio-
nalverbandes Bodensee/Oberschwaben ist entge-
genzuhalten, dass nach bisherigen Planungen der 
hochreine Kalk aus dem Verbandsgebiet in andere 
Regionen zur Aufarbeitung transportiert werden 
müsste. 
Auf Seite 67 ist im Umweltbericht zu lesen: „Beson-
ders erhebliche negative Umweltauswirkungen kön-
nen zu einem Ausschluss der betroffenen Fläche 
bzw. Teilfläche führen, insbesondere falls dies für 
mehrere Schutzgüter der Fall ist. 
Wie der Regionalverband trotz 5-maligem C-Fall zu 
der Bewertung „Raumordnerische Gesamtabwä-
gung kritisch, aber vertretbar“ kommt, bleibt sein 
Geheimnis. 
Aus unserer Sicht muss die raumordnerische Ge-
samtabwägung zum Ausschluss des Vorhabens 
führen. 

II.801, 
IV.0013, 
IV.0038, 
IV.0060 

3.5 Rohstoffabbau 
Fast 630 ha für den Kiesabbau bis 2040 und 472 
ha Vorranggebiete für den Kiesabbau für weitere 20 
Jahre sind zu viel. 
Deshalb halten wir die deutlich verstärkte Nutzung 
von Recyclingprodukten für unabdingbar, wenn 
dem Anspruch der Nachhaltigkeit genüge getan 
werden soll. 
Auch die Kies-Transporte müssen nachhaltiger ge-
staltet werden. Der Bahntransport wird zwar vom 
Regionalverband befürwortet, bisher aber nicht rea-
lisiert – siehe Wagenhart. Aufgrund der Größe der 
geplanten Vorranggebiete „Wagenhart“ und „Kies-
grube Bolstern“ muss die Genehmigung des weite-
ren Kiesabbaus, als Pilotprojekt im Kreis Sigmarin-
gen, an den Bahntransport geknüpft werden. 
Schließlich sind auch die Kiesexporte zu reduzieren 
– über marktwirtschaftliche Instrumente. Genehmi-

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Bedarf, Recycling, Export, Natur-
schutzabgabe etc. 
 
Der Regionalverband befürwortet generell 
den Bahntransport im Fall Wagenhart und 
hat dies in verschiedenen Stellungnah-
men auch so geäußert. Allerdings ist zu 
bedenken, dass gerade Bahntransporte 
dazu verleiten weitere Strecken zu fahren. 
Und das könnte einer regionalen Nutzung 
wiederum abträglich sein. 

Kenntnisnahme 
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gungsbehörden können das über Naturschutz-Aus-
gleichsabgaben erwirken, solange die Politik hier 
nicht, wie in unseren Nachbarländern, den Roh-
stoffabbau mit einer Bodenschutz-Abgabe belegt. 

II.801, 
IV.0013, 
IV.0038, 
IV.0060 

3.5.0 Folgenutzung von Abbaustellen 
Sowohl im Wald als auch im Offenland ist als Aus-
gleich die „Folgenutzung Naturschutz“ auf Zeit auf 
mindestens 1/3 der Abbaufläche auszuweisen. 
Die Naturschutzverbände weisen im Zusammen-
hang mit dem Abbau von Rohstoffen dringend da-
rauf hin, dass die Ausbeutung und nachfolgende 
Rekultivierung von Entnahmestellen im Sinne von 
artenreichen Lebensräumen also hoher Biodiversi-
tät modifiziert werden müssen. Abbaustellen bieten 
während und nach dem Abbau die Chance magere 
Flächen zu entwickeln auf denen sowohl Pflanzen, 
Insekten und Vögel mit entsprechenden Ansprü-
chen einen Lebensraum finden. Mit einer ökolo-
gisch ausgerichteten Abbaustrategie kann dem all-
gemeinen Rückgang z.B. von Insekten und Vogel-
arten wie dem Flussregenpfeifer, Neuntöter und der 
Uferschwalbe entgegengewirkt werden. 
Die Naturschutzverbände der Region schließen 
sich in vollem Umfang der Resolution des Bund Na-
turschutz Oberschwaben vom 15.8.2018 an, in der 
mit den folgenden Punkten für eine Nachhaltigkeit 
gesorgt werden kann: 
• Sparsamer Umgang mit den "Bodenschätzen" 
Kies, Sand, Stein Ton 
• Kein Ferntransport über 50 km hinaus 
• Förderung dezentralen Abbaus, darunter Reakti-
vierung und Wiederzulassung von kleinen Entnah-
mestellen für regionalen Bedarf und mit Festlegung 
jährlicher Obergrenzen und vereinfachtem Geneh-
migungs-Verfahren 
• Besondere planerische Berücksichtigung zur Bio-
top Vernetzung der Abbaustellen zueinander mit 
dem Ziel des Artenaustausches 

Generell sind die meisten geäußerten 
Punkte zu begrüßen und sind auch teil-
weise bereits im Leitbild eines nachhalti-
gen Rohstoffabbaus aufgegriffen worden 
(s.a. Umweltbericht). 
Der Regionalverband besitzt im Rahmen 
der Fortschreibung keine Planungskom-
petenz über detaillierte Folgenutzungen 
von Rohstoffabbauflächen. Er kann ledig-
lich Hinweise über die Art der Freiraum-
festlegungen in aktuellen Abbaubereichen 
geben. Weiterhin wird im Zuge von Stel-
lungnahmen des Regionalverbandes bei 
Genehmigungsverfahren auf eine ent-
sprechende Rekultivierung hingewirkt. 

Teilweise Berücksichti-
gung 
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• Abkehr von möglichst schneller Rekultivierung. 
Einrichtung von jeweils 5-jährigen „Wanderbrachen“ 
mit allen relevanten Lebensraumtypen auf mindes-
tens 10 % der Entnahmestellen für Arten von Le-
bensräumen hoher Dynamik. Für diese Arten sollte 
kein konservierender Schutz, sondern ein fortlau-
fendes Angebot dynamischer Lebensräume gelten. 
Dazu ist eine ökologische Abbaubegleitung durch 
Fachpersonal dringend erforderlich. 
• Die Sicherung von Lebensräumen für ge-
schützte/gefährdete Arten auf mageren entstande-
nen Flächen muss Vorrang haben vor früheren 
Festlegungen von Rekultivierungsplänen. Hierzu 
sind politisch die notwendigen rechtlichen Voraus-
setzungen zu schaffen. 
• Der seit langem grassierende Artenschwund be-
trifft vor allem Arten nährstoffarme Lebensräume. 
Eine Vergrößerung solcher Lebensräume ist derzeit 
fast nur auf ausgebeuteten Entnahmestellen mög-
lich. Für die endgültige Rekultivierung nach der Ab-
bautätigkeit muss deshalb die Gesamtfläche exten-
siv entwickelt und festgeschrieben werden. Mehrfa-
che Intensivnutzung wie Intensivforstwirtschaft 
und/oder intensive Landwirtschaft, Rekultivierung 
zu Intensivforst oder Intensiv Grünland oder Acker-
land müssen unterbleiben. 
• Für die Erhaltung und Nutzung entsprechender 
Magerlebensräume bieten sich 1 bis 2- malige 
Mahd mit Messerbalken, extensive Beweidung 
(Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde), Gestaltung von 
Lichtwaldformen (ggf. auch durch Waldweide) an. 
 
Bei der Rekultivierung von Entnahmestellen ist vor 
allem auf folgende Elemente zu achten: 
• Sammlung des Oberflächenabflusses in wassers-
tauenden Senken 
• Schaffung und Erhaltung von sonnenexponierten 
Böschungen (Wildbienen, Laufkäfer) 
• geeignete süd- oder westexponierte Abbauwände 
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oder westexponierte Abbauwände mit Sandbän-
dern für z.B. Uferschwalben 
• Geringe oder keine Humusierung besonnter Flä-
chen 
• Entwicklung zu Mager-Grünland als Wiesen oder 
Weiden sowie Entwicklung zu Lichtwald 
• beschattete Bereiche zur Entwicklung von Primär-
wald, vor allem durch Sukzession 
• in Aufforstungsbereichen späterer Mischwald (zur 
Baumarten-Auswahl jeweils Vorgaben der FVA in 
Freiburg beachten) maximal 20% nicht einheimi-
sche Bäume, ggf. mit Waldweide. 
• Gebüschsäume (Hundsrose, Weißdorn, Schleh-
dorn) für Vögel (Neuntöter u.a.), Insekten, Säuger, 
Reptilien 
• bei Nassabbau sind auf c. ¼ der Uferlänge Flach-
ufer mit abgestuften Wassertiefen um 0,5 bis 1,5 m 
Wassertiefe zu erhalten bzw. herzustellen. Weitere 
Flachwasserwasserzonen und Inseln sind 

II.801, 
IV.0013, 
IV.0038, 
IV.0060 

3.5.1 Die Naturschutzverbände lehnen einen weiteren 
Kiesabbau im Altdorfer Wald ab. Das gilt für beste-
hende Abbaustellen und natürlich auch für neue 
Planungen. Kiesabbau im Altdorfer Wald darf nur 
noch im Rahmen der bereits erteilten Genehmigun-
gen erfolgen. 
Begründet wird dies mit den klimatischen Auswir-
kungen, dem Trinkwasserspeicher, den Biotopen 
und Habitaten für seltene Tierarten sowie dem Bio-
topverbund, der Erholungsfunktion sowie der Un-
zerschnittenheit der Lebensräume - ein überregio-
nal bedeutsamer naturnaher Lebensraum. 

In der Vorbemerkung der Stellungnahme 
wird erwähnt, dass ein kleinflächiger Kie-
sabbau zugelassen werden soll 
um damit nicht nur lokale Bedürfnisse zu 
befrieden, sondern auch Trittsteine für 
den Biotopverbund und damit die Verbes-
serung der Biodiversität zu fördern. 
Auch im Altdorfer Wald gehören ehema-
lige Kiesabbaustätten zu den ökologisch 
hochwertigsten Bereichen. Dies sollte den 
Naturschutzverbänden bekannt sein. 
Nicht umsonst kooperiert der NABU mit 
dem ISTE. 
"Rohstoffgewinnung bietet aber auch 
Chancen für die Biodiversität, da sich Ge-
winnungsstätten oft zu wertvollen Bioto-
pen entwickeln (lassen)." (Nachhaltige 
Nutzung von Rohstoffgewinnungsstätten, 
ISTE, NABU, 2018) 

Kenntnisnahme 
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In den Fällen der geplanten Abbaustätten 
im Altdorfer Wald ist abgewogen worden 
zwischen dem Belang der Rohstoffgewin-
nung und anderen umweltrelevanten Be-
langen. 
An diesen Stellen ist der Rohstoffgewin-
nung der Vorrang eingeräumt worden. 
Insgesamt wird es über den Lauf der 
Jahre aber nur eine gleich bleibend offen 
Fläche von ca. 20-35ha geben. Dies ent-
spricht einem Anteil von 0,3 - 0,4 % des 
Altdorfer Waldes. Dies hält der Regional-
verband für vertretbar. 
Zu Biotopverbund, Naturschutz, Erholung, 
Landschaftsbild etc. s. Anlage 8 zur Sy-
nopse (https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Waldanteil, Regionaler Biotopver-
bund etc. 

II.801, 
IV.0013, 
IV.0038, 
IV.0060 

3.5.1 Eine Erweiterung der Kiesabbaustelle in Amtzell-
Grenis bedarf gründlicher Untersuchungen des 
Wasserhaushaltes und ausreichender Pufferflächen 
zum NSG/FFH-Gebiet „Felder See“. 

Die Belange der einzelnen Schutzgüter 
werden für die Fläche 436-179 im Um-
weltbericht in einer der Regionalplanungs-
ebene angemessenen Bearbeitungstiefe 
behandelt. In einer Voruntersuchung 
wurde gutachterlich bereits festgestellt: 
Hydrogeologische Auswirkungen auf 170 
m oberstromig entfernten Felder See und 
160 m lateral gelegenes Biotop „Nassge-
biet bei Stadels“ sind nicht zu erkennen. 
Im Rahmen der nachgelagerten Genehmi-
gungsverfahren werden detaillierte Unter-
suchungen in Bezug auf weitere hydrolo-
gische, naturschutzrechtliche oder immis-
sionsschutzrechtliche Belange betreffend 
des Gebietes Felder-See durchgeführt 
und berücksichtigt. 

Kenntnisnahme 
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s. a. Stellungnahme 1. Anhörung Roh-
stoffe und damalige Abwägung 

II.801, 
IV.0013, 
IV.0038, 
IV.0060 

3.5.1 Die Naturschutzverbände lehnen dieses Vorhaben 
im Altdorfer Wald ab. Betroffen ist ein Bereich in 
Siedlungsnähe, teilweise Erholungswald der Stufe 
II, mit vielbesuchtem Wald- Schwimmbad, Wald-
Spielplatz, Trimmpfad u.a.m., der auch für die Kalt-
luftentstehung und für den Luftaustausch im nördli-
chen Schussental wichtig ist. Das Gebiet hat eine 
besonders hohe Wertigkeit in Bezug auf Boden-
funktionen, wertgebende und empfindliche Arten 
und hochwertige Lebensräume. Es liegt im Ein-
zugsgebiet der Hof-Wasserversorgung des in der 
Nähe liegenden Stöcklis-Hofes. In unmittelbarer 
Nähe befinden sich zahlreiche für den Biotopver-
bund wichtige Biotope und FFH-Gebietsflächen. 
Der Wildtierkorridor von mindestens landesweiter 
Bedeutung führt ebenfalls in direkter Nähe vorbei. 

Im Umweltbericht sind die genannten 
Punkte dargestellt und abgewogen wor-
den. Laut der neueren Kartierung der FVA 
(2018) sind  
 
Bewertung s. Umweltbericht, Natura-2000 
Vorprüfung, artenschutzrechtliche Ein-
schätzung, s. Stellungnahme 1. Anhörung 
Rohstoffe und damalige Abwägung 
Weitere Details werden auf nachgelager-
ten Planungsebenen abgehandelt. 

Keine Berücksichtigung 

II.801, 
IV.0013, 
IV.0038, 
IV.0060 

3.5.1 Die Naturschutzverbände lehnen beide nahe beiei-
nanderliegenden Vorhaben im Altdorfer Wald ab. 
Das Gebiet ist wichtig für den Grundwasserschutz 
und liegt nahe an den Schutzzonen bestehender 
Wasserschutzgebiete. Zumindest teilweise steht die 
Mächtigkeit der Kiesvorkommen in keinem vernünf-
tigen Verhältnis zur Mächtigkeit der belebten Deck-
schichten. Die Flächen liegen siedlungsnah und be-
einträchtigen die empfindliche Waldrandzone. Im 
näheren Umfeld sind zahlreiche für den Biotopver-
bund wichtige Lebensräume und Schutzgebiete be-
troffen, und der Wildtierkorridor von zumindest nati-
onaler Bedeutung ist direkt randlich betroffen. 

Bewertung s. Umweltbericht, Natura-2000 
Vorprüfung, artenschutzrechtliche Ein-
schätzung 
s. a. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasser, Grundwasser Siche-
rung, Regionaler Biotopverbund etc. 
 
s. a. Stellungnahme 1. Anhörung Roh-
stoffe und damalige Abwägung: 
Die Gebiete liegen im Bereich eines Vor-
behaltsgebietes für die Sicherung von 
Grundwasservorkommen. Bestehende 
Wasserschutzgebiete liegen in einiger 

Keine Berücksichtigung 
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Entfernung. Ein Kiesabbau im Trockenab-
bau ist unter Beachtung der gesetzlichen 
Vorschriften grundsätzlich möglich. Die 
Beeinträchtigung von wichtigen Gebieten 
für den Biotopverbund ist gering, da diese 
Gebiete im weiteren Umfeld liegen. Wert-
gebende Arten resultieren zum größten 
Teil aus bestehenden Rekultivierungsflä-
chen. 
 
Der Wildtierkorridor verläuft randlich der 
Flächen, eine Gefährdung der Funktionali-
tät ist nicht ersichtlich. Daher muss im 
Rahmen der Rekultivierungsplanung und 
in der zeitlich-räumlichen Strukturierung 
der Abbauflächen ein besonderes Augen-
merk auf die Funktionsfähigkeit des Wild-
tierkorridors in den nachfolgenden Pla-
nungen gelegt werden. Auch im laufenden 
Betrieb sollten dort entsprechende Maß-
nahmen integriert werden. Hinweise auf 
die Maßnahmen zum Erhalt der Funktio-
nalität des Wildwegekorridors wurden be-
reits gegeben. 
Die Tatsache, dass der Standort eine be-
sondere Bedeutung für die forstliche Pro-
duktion aufweist wird als solcher aner-
kannt. An der Festlegung wird jedoch fest-
gehalten, da wir auch an vielen anderen 
Stellen gute forstliche Standorte haben. 
Geeignete Rohstoffstandorte existieren al-
lerdings nur an wenigen Stellen. Daher er-
scheint die Festlegung auch weiterhin als 
gerechtfertigt. 
 
Weitere Details werden auf nachgelager-
ten Planungsebenen abgehandelt. 
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II.801, 
IV.0013, 
IV.0038, 
IV.0060 

3.5.1 Die Naturschutzverbände lehnen dieses Abbauge-
biet vor allem aus Gründen des Wasser- und Arten-
schutzes und der geomorphologischen Besonder-
heit des Waldburger Rückens ab. Die Bewertung im 
Umweltbericht muss in folgenden Punkten korrigiert 
werden: 
Wasser: Große Gefährdung (rot statt orange). Be-
deutendes Grundwasservorkommen mit bester 
Qualität, da sich das Einzugsgebiet im Wald befin-
det und die Schüttung ergiebiger ist, als bislang an-
genommen und genutzt. Der Schutz für genutzte 
und (noch) nicht genutzte Trinkwasservorkommen 
genießt gemäß LEP 2002 absoluten Vorrang vor al-
len anderen Raumnutzungsansprüchen. Das ge-
plante Abbaugebiet grenzt unmittelbar an das 
Schutzgebiet der Weißenbronner Trinkwasserquel-
len an. Diese versorgen die Einwohner von Baien-
furt und Baindt mit einem Wasser von ganz seltener 
und ausgezeichneter Qualität, das ohne jede Auf-
bereitung in die Leitungen eingespeist werden 
kann. Sehr wahrscheinlich reicht das Einzugsgebiet 
dieser Quellen deutlich über die bisherige Schutz-
gebietsgrenze hinaus, denn die starke Schüttung 
dieser Quellen würde ausreichen, das ganze Mitt-
lere Schussental zu versorgen. Und es ist durchaus 
möglich, dass man eines Tages auch darauf zu-
rückgreifen muss, denn im Schussental mussten 
schon einige Quellen wegen hygienischer Mängel 
und wegen Schadstoffbelastungen (z.B. Arsen) ge-
schlossen werden. Es wäre unverantwortlich, die-
sen kostbaren Schatz durch den Abbau der über 40 
m dicken Waldboden- und Kies- Filterschichten zu 
gefährden. Deshalb muss dieses Potential erhalten 
bleiben. 
Biologische Vielfalt: (rot statt orange). Im geplanten 
Abbaugebiet wurden von Ornithologen bislang 64 
Vogelarten nachgewiesen. Dies belegt die hohe 

s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung 
s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Landschafts-
bild, Naturschutz, Schutzgebiete, Berück-
sichtigung seltener Arten, Regionaler Bio-
topverbund etc. 

Keine Berücksichtigung 
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Wertigkeit des Gebietes und das hohe Konfliktpo-
tential für die biologische Vielfalt. Im Umweltbericht 
wird auf S. 203 unter dem Schutzgut: Flora, Fauna, 
biologische Vielfalt in der Tabellenzeile „Beeinträch-
tigung“ ausgeführt, dass ein „Prüfbedarf im arten-
schutzfachlichen/ rechtlichen Kontext, insbesondere 
bezüglich Brutvogelarten, Fledermausarten, Hasel-
maus und Schmetterlinge“ besteht. 
Im avifaunistischen Bereich wurden entsprechende 
Meldungen oberschwäbischer Ornithologen für das 
Minutenfeld, in dem das Vorranggebiet liegt, von 
Georg Heine, Wangen, zusammengefasst. 

II.801, 
IV.0013, 
IV.0038, 
IV.0060 

3.5.1 Wir fordern eine Reduzierung der Abbauflächen in 
Krauchenwies. Die kleine Teilgemeinde Krauchen-
wies-Göggingen hat schon 90 ha Kiesabbau auf ih-
rer Gemarkung. Der zusätzlich geplante Kiesabbau 
im Offenland (40 ha) in relativer Nähe zur Ortschaft 
wird abgelehnt. 
Die Naturschutzverbände lehnen den Kiesabbau im 
Offenland aus folgenden Gründen ab: 
Aufgrund der hohen Gesamtbelastung der Ortschaft 
Krauchenwies-Göggingen durch die B 311, die 
Mülldeponie und drei riesiger aktiver Kiesgruben 
(Nordmoräne, Baresel, Valet und Ott), die in aller-
nächster Nähe zum Ort liegen, ist Göggingen in be-
sonderer Weise belastet. In den letzten 60 Jahren 
wurden bereits 143 ha Kies ausgebeutet. Etwa wei-
tere 90 ha sind am 10.9.2020 genehmigt worden 
(437-102, 437-115, 437-120/121), ca. 40 zusätzli-
che ha (437-116) sind zur Sicherung ausgewiesen. 
Besonders betroffen ist der Bereich Offenland in 
Siedlungsnähe, der 39,3 ha wertvolles Ackerland 
mit hohem Ertragspotential für die Landwirtschaft 
aufweist, als Naherholungsgebiet stark frequentiert 
wird und bei einem Abbau die Schüttungsmenge 
der Talbachquelle (bis zu 55%) in hohem Maße re-
duzieren würde (vgl. Genehmigung S.31). 

Die geäußerten Belange wurden bereits in 
die Abwägung mit eingestellt und sind im 
ROV und in der Fortschreibung des Regi-
onalplans mit abgewogen worden. Die 
Flächen wurden im Zuge des Raumord-
nungsverfahrens bereits reduziert. 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
Bewertung s. Umweltbericht, Natura-2000 
Vorprüfung, artenschutzrechtliche Ein-
schätzung 
Details zu CEF-Maßnahmen können nur 
auf nachgelagerten Ebenen geklärt wer-
den. 

Keine Berücksichtigung 
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Die vor kurzem erfolgte raumordnerische Beurtei-
lung lässt einen Abbau ohne vorherige rechtliche 
Klärung der Feldwegefrage (sie müssen mit abge-
baut werden und die Gemeinde verkauft diese 
nicht) nicht zu. In einer Absprache zwischen Regie-
rungspräsidium und Landratsamt wurde die Geneh-
migung dennoch erteilt, obwohl diese o.g. Maßgabe 
nicht erfüllt ist. Außerdem können die in der Geneh-
migung beschriebenen CEF- und Ausgleichsmaß-
nahmen nicht mehr eingehalten werden, da Feldler-
chen-Habitate nach der Genehmigung getauscht 
wurden. Derzeit werden diese beiden Sachverhalte 
juristisch geprüft. 
Das Ergebnis der Umweltprüfung lautet: „Das Vor-
haben führt aus regionaler Sicht zu besonders er-
heblichen oder zu mehreren erheblichen Beein-
trächtigungen von Schutzgütern“. (Steckbrief 437-
120/121, Anlage 9). 
Das Offenland muss deshalb in der Fortschreibung 
des Regionalplans ausgeschlossen werden. 

II.801, 
IV.0013, 
IV.0038, 
IV.0060 

3.5.1 Ostrach-Wagenhardt (436-129 bis 436-132) und 
Ostrach Jettkofen & Ochsenbach (437- 125 und 
437-111/112) 
Die Naturschutzverbände fordern eine Verkleine-
rung der geplanten Abbauflächen 
Begründung: Der Kiesabbau in diesem Bereich 
führt bereits jetzt zu erheblichen Belastungen und 
erheblichen Konflikten beim Schutzgut Mensch. 

Die geäußerten Belange wurden bereits in 
die Abwägung mit eingestellt und sind in 
der Fortschreibung des Regionalplans mit 
abgewogen worden. 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
Bewertung s. Umweltbericht, Natura-2000 
Vorprüfung, artenschutzrechtliche Ein-
schätzung 

Keine Berücksichtigung 

II.801, 
IV.0013, 
IV.0038, 
IV.0060 

3.5.1 Der Torfabbau im Reicher Moos ist spätestens 
2030 zu stoppen. Moorschutz ist Klimaschutz! Es 
gab genügend Zeit zur Suche von Alternativen. 

Der Torfabbau im Reicher Moos ist bis 
zum Jahr 2030 genehmigt. Um den balne-
ologischen Betrieb der Kurbäder zu er-
möglichen wurde eine reduzierte Flächen-
kulisse festgelegt. Diese Genehmigungs-
fähigkeit wurde von der unteren Natur-
schutzbehörde bescheinigt. 

Keine Berücksichtigung 
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II.804-1 3.5 Die äußerst großzügige Ausweisung von Abbauflä-
chen dient nicht einer langfristigen, nachhaltigen 
Rohstoffsicherung. Sie ist eine Beihilfe zum Raub-
bau innerhalb weniger Jahrzehnte. Es stellt sich da-
mit die Frage, haben die nachfolgenden Generatio-
nen noch genügend Rohstoffe? Wo soll dann abge-
baut werden? Wäre es nicht die eigentliche Auf-
gabe des Regionalverbandes, sich im Sinne der 
Rohstoffsicherung um die Schaffung rechtlicher Vo-
raussetzung zu bemühen um den großen Kiesex-
port, die Ursache für den unverhältnismäßigen Be-
darf, zu reduzieren. 

Der regionale Bedarf bestimmt sich primär 
aus der Nachfrage der Region und an-
grenzender Regionen. Eine rechtlich bin-
dende Vorgabe, dass das abgebaute Ma-
terial in der Region verwendet werden 
muss, gibt es nicht. Zudem hat der Regio-
nalverband keinerlei Kompetenz so eine 
Vorgabe zu erlassen. Eine Beschränkung 
der Kiesförderung auf die regionale Ei-
genversorgung würde eine Absatzsteue-
rung darstellen, die der marktwirtschaftli-
chen Grundordnung der Bundesrepublik 
widersprechen würde. Dies gilt auch für 
die Frage eines möglichen Exports des 
abgebauten Materials. Vor dem Hinter-
grund des § 1 Absatz 1 Außenwirtschafts-
gesetz ist es nicht möglich, die Kiespro-
duktion hin-sichtlich der mengenmäßigen 
Verteilung auf die Region und einen Ex-
portanteil zu beschränken. 

Kenntnisnahme 

III.010 3.5.1 Das Wasserschutzgebiet Damoos sei vermutlich 
viel zu klein bemessen. Möglicherweise könnte sich 
die Ausdehnung des Wasserschutzgebiets bis in 
den Bereich des geplanten Kiesabbaus hinein er-
strecken. Erst nach der Überprüfung des WSG Da-
moos könnte über den beabsichtigten Kiesabbau 
entschieden werden. Es wird beantragt den Kiesab-
bau so lange zurück zu stellen. 
Im Übrigen werden Argumente für einen optimalen 
Grundwasserschutz aufgeführt, die beim weiteren 
Verfahren vorrangig beachtet werden sollen. 
Besonders nachhaltiger Schutz des Trinkwassers 
als wertvollstes Gut, größter Bodenschatz in der 
Region, qualitätsvolle Trinkwasserversorgung für 
die Zukunft garantiert, Verlust der Deckschichten 
könnte die Wasserqualität beeinträchtigen oder zu 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Verlust von Filterschichten, 
Bodenschutz/Rekultivierung etc. 

Keine Berücksichtigung 
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einer Verringerung des Dargebots führen, Sorge 
vor dem künftigen Auffüllmaterial 

III.025 3.5.1 Die Kieskreisläufe sollen räumlich so klein wie mög-
lich gehalten werden. Damit reduzieren sich der 
Schwerlastverkehr und der Ressourcenverbrauch. 
An einer Gesamtstrategie der Bodensee-Anraine-
staaten soll mitgewirkt werden mit dem Ziel, dass 
im Bodenseekreis gewonnener Kies die Kreisgren-
zen nicht verlässt. 
Das weiterhin beabsichtigte verstärkte Monitoring 
der Grundwasserverhältnisse zum Schutz des 
Trinkwassers nehmen wir befürwortend zur Kennt-
nis und bieten im eigenen Interesse gerne Unter-
stützung an. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Wirtschaft und Export, Recycling 
etc. 
 
Der Regionalverband befürwortet diesen 
Ansatz. Gleichwohl gibt es keine Möglich-
keit für den Verband den freien Warenver-
kehr zu beschränken oder für bestimmte 
Standorte Handelsbeschränkungen zu er-
lassen. 
Das Thema Stoffströme wurde vom Wirt-
schaftsministerium an die IBK verwiesen. 
Im Herbst 2021 wird dazu eine Studie ver-
öffentlicht werden. 
Das Monitoring der Grundwasserverhält-
nisse wird im Zuge der Genehmigung ge-
regelt. 

Kenntnisnahme 

III.031 3.5.1 Der Zweckverband wendet sich nicht grundsätzlich 
gegen den Kiesabbau, weist aber eindringlich da-
rauf hin, dass aus Vorsorgegründen die Ausweitun-
gen der Abgrabungsflächen im Wasserschutzgebiet 
Wagenhauser Tal, die im Regionalplan als Vorrang-
gebiete - Abbau und Sicherung - fest geschrieben 
werden sollen langfristig als nicht nachhaltig einzu-
stufen sind und irreparable Schäden für die Trink-
wasserversorgung der Bevölkerung zur Folge ha-
ben können. 
Beim Abbau oberflächennaher mineralischer Roh-
stoffe handelt es sich um nicht erneuerbare Res-
sourcen. Die Bindung der Gesteine in Häusern, 

Grundsätzlich sind dazu folgende Punkte 
anzumerken:  
1. Sollte es irgendeinen Verdacht geben, 
dass der Kiesabbau die Trinkwasserver-
sorgung gefährdet, dann ist er nicht ge-
nehmigungsfähig. 
2. Der Schutz des Grundwassers ist obli-
gatorisch. Die hydrogeologischen Belange 
werden im Zuge des Genehmigungsver-
fahrens weiter detailliert geprüft. Wenn es 
nach weiteren Prüfungen durch die Fach-
behörden Bedenken gibt, ist eine Geneh-
migung ausgeschlossen. 

Keine Berücksichtigung 
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Straßen etc. und deren anschließendes Recycling 
führt bei einem großen Teil jedoch zu einem Kreis-
laufprozess. 
Schäden für die Trinkwasserversorgung müssen im 
Rahmen der Genehmigungsplanungen durch die 
Unternehmer und durch die Genehmigungsbehör-
den ausgeschlossen werden. Es ist nicht erkenn-
bar, inwiefern der Regionalverband auf seiner Pla-
nungsebene der Grundwasservorsorge nach gel-
tendem Recht nicht nachgekommen wäre. 

3. Trockenabbau ist in WSG-Zone III aller-
dings nach landeseinheitlicher fachlicher 
Einschätzung vertretbar, wenn ein ausrei-
chender Abstand zum Grundwasser ver-
bleibt. Landesweit liegen ca. 70 % der 
Kies- und Sandgewinnungsstellen in 
WSG-Zone III. In der Region und darüber 
hinaus (s.a. Drucksache 14/1114, 2007 
Landtag BW) gab es bislang keine Fälle 
einer Trinkwassergefährdung durch Kie-
sabbau. Aus diesen Gründen werden 
auch laut Aussagen der fachlich qualifi-
zierten höheren und der unteren Wasser-
behörden für einen Trockenabbau, nach 
gegenwärtigem Erkenntnisstand, keine 
Probleme gesehen. Grundsätzlich sehen 
die zuständigen Fachbehörden also eine 
Vereinbarkeit des geplanten Abbaus mit 
den Zielen des Grundwasserschutzes 
bzw. des Schutzes örtlicher Trinkwasser-
vorkommen als gegeben an.  
Diese Vereinbarkeit wird in den nachgela-
gerten Genehmigungsverfahren durch 
weitere hydrologische Untersuchungen 
noch vertiefter überprüft werden. 
 
S.a. Abwägung 1. Offenlage Rohstoffe 

III.031 3.5.1 Insgesamt werden 57,2 ha als Vorranggebiete fest-
gelegt für einen Zeitraum von 40 Jahren. Es wird 
eine beträchtliche Kumulationswirkung in dem WSG 
Wagenhausertal. In der Gesamtbetrachtung durch 
eine künstlich gestaltete Fläche, deren qualitative 
und quantitative Einflüsse auf das Trinkwasservor-
kommen langfristig nicht vollständig kompensiert 
werden können, befürchtet. Eine Minderung der Fil-
terfunktion durch Entnahme der Schichten und 
durch Waldrodung könnte zu quantitativen und qua-
litativen Beeinträchtigungen führen. 

Auch hier müssen die Genehmigungsbe-
hörden prüfen, dass der Porenraum über 
dem Grundwasser ausreichend dimensio-
niert wird. Vorübergehende Waldrodun-
gen stellen vermutlich kaum ein Problem 
dar, da der Kiesabbau bereits in den letz-
ten Jahren auch in dieser Form erfolgt 
und die offen liegende Fläche sich nicht 
vergrößern wird. 
Das zusätzliche Abstandskriterium von 
der Zone II ist erstens gesetzlich und in 

Keine Berücksichtigung 
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Es wird bemängelt, dass das Kriterium einer Min-
destfließzeit zum nächstgelegenen Brunnen von 
100 Tagen nicht eingehalten wird. 

der Planungspraxis nicht verankert und 
zweitens kann es auch vermindert werden 
oder entfallen, wenn die unter dem „offe-
nen“ Abbau verbleibende Restgrundwas-
serüberdeckung 
mit über 2 m Mächtigkeit eine entspre-
chend wirksame („ausreichende“) Schutz-
funktion aufweist. Diese Beurteilung ist 
ebenso wieder Ebene der Fachbehörden 
und nicht Gegenstand des Regionalplan-
verfahrens. 

III.031,II.1
66, II.649 

3.5.1 Diese Gefährdungen sind als potentielle Risiken für 
die Trinkwasserversorgung einzustufen (s. DVGW 
W101) und daher im Zuge der Raumplanung be-
reits im Vorgriff einer Maßnahme zu vermeiden. Der 
Vorsorge wird in § 48 WHG eine entsprechend 
hohe Bedeutung zugemessen. Daher sollte im Zu-
sammenhang mit der Darstellung der Vorrangs 
bzw. Vorbehaltsgebiete dem vorsorgenden Grund-
wasserschutz eine größere Gewichtung zugemes-
sen werden. 

Gefährdungen des Grundwassers durch 
Nassabbau, Rekultivierung unterliegen ei-
nem ständigen Monitoring durch die Fach-
behörden. Ob ein Nassabbau genehmi-
gungsfähig ist oder nicht entscheidet nicht 
der Regionalverband. Trockenabbau ist 
grundsätzlich in WSG Zone III möglich 
und genehmigungsfähig. Ob dies im Ein-
zelfall tatsächlich so ist, ist nicht Gegen-
stand des Regionalplanverfahrens. Mehr 
als die Hälfte aller Kiesabbaustandorte in 
Baden-Württemberg liegen in Wasser-
schutzgebieten oder in Vorsorgegebieten. 
Hier gibt es von der raumplanerischen 
Seite keine weitergehende Vorsorge-
pflicht. 
 
In der Drucksache 16_9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 
ist betreffend Plansatz 4.3.1 des Landes-
entwicklungsplans (LEP) zur Ausweisung 
von Bereichen zur Sicherung von Wasser-
vorkommen eindeutig festgehalten: „Der 
Regionalverband Bodensee-Oberschwa-
ben kommt dieser ihm zugewiesenen Auf-
gabe durch die Ausweisung von Vorrang- 
und Vorbehaltsgebieten zur Sicherung 

Keine Berücksichtigung 
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von Wasservorkommen nach. Die sons-
tige Sicherung der Wasservorkommen er-
folgt durch das Fachrecht und die fach-
technisch abgegrenzten Wasserschutzge-
biete.“ 

III.051 3.5 Allgemein stellen sich Formulierungen und Wort-
wahl des Regionalplans als sehr kritisch in Bezug 
auf die Steine- und Erdenindustrie dar. Viele Plans-
ätze beinhalten Vorgaben, wie die Unternehmen 
Beeinträchtigungen minimieren sollen. Viele dieser 
Grundsätze sind jedoch ohnehin gesetzlich gere-
gelt. Somit wird unterschwellig unterstellt, die Bran-
che würde sich nicht an die Vorgaben halten. Bei-
spielsweise seien G3 und Z6 genannt. Sie sind da-
her zu streichen. Im Vergleich zu den Festlegungen 
bei anderen Themenbereichen, wie der Sicherung 
von Wasservorkommen oder den Gebieten für be-
sondere Nutzungen im Freiraum wird eine Un-
gleichbehandlung offenkundig: Während einerseits 
proaktiv von Entwicklung und Zielen gesprochen 
wird, zeichnen sich die Festlegungen zur Rohstoff-
sicherung durch Restriktionen aus. Wir vermissen 
klare Entwicklungsperspektiven für die Rohstoffge-
winnung. 

Der Schutz des Grundwassers ist wichtig 
und wird auch weiterhin im Zusammen-
hang des Regionalplans so betont G(3). 
Z(6) weist auf den noch relativ neuen Fakt 
hin, dass auch im Bergrecht die Ziele der 
Raumordnung zu beachten sind. 
Die weiteren Vorwürfe entbehren jeder 
Grundlage. 

Kenntnisnahme 

III.051 3.5.0 G1: Der Plansatz ist grundsätzlich zu begrüßen, 
bleibt hier jedoch hinsichtlich der planerischen Kon-
sequenz „inwiefern sollen die bedeutsamen Vor-
kommen offengehalten werden?“ leider inhaltsleer. 
Wir regen daher dringend an, folgende Formulie-
rung direkt oder in einem separaten Grundsatz zu 
ergänzen:  
„Die in den „Karten der mineralischen Rohstoffe von 
Baden-Württemberg 1:50.000“ (KMR 50) des Lan-
desamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Ba-
den-Württemberg (LGRB, Regierungspräsidium 
Freiburg, Abteilung 9) in der Region Bodensee-

Der Regionalplan wägt verschiedene Be-
lange gegeneinander ab. Die Gebiete der 
KMR weisen zunächst nur eine gewisse 
Eignungsqualität auf. Die Abwägung er-
folgte im Rahmen des Planungsprozesses 
und den Festlegungen hat der ISTE auch 
in dieser Stellungnahme zugestimmt. Eine 
generelle Berücksichtigung aller Flächen 
der KMR würde andere Belange nicht 
adäquat berücksichtigen und wäre somit 
abwägungsfehlerhaft. 

Keine Berücksichtigung 
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Oberschwaben dargestellten nachgewiesenen Roh-
stoffvorkommen mit wahrscheinlicher Bauwürdigkeit 
sollen bei raumwirksamen Planungen und Standor-
tentscheidungen berücksichtigt werden. Vorhaben 
und Maßnahmen, die einer langfristigen Nutzbarkeit 
dieser Vorkommen zum Zwecke des Rohstoffab-
baus entgegenstehen, sollen in diesen Bereichen 
vermieden werden.“ 
Eine solche Formulierung zeigt den Gemeinden, 
aber auch den Fachplanungsträgern die Wichtigkeit 
eines vorausschauenden Umgangs mit Rohstoffvor-
kommen und die Auseinandersetzung mit ihnen, 
auch außerhalb der Vorrang- und Vorbehaltsge-
biete auf. Möglicherweise kann hierdurch auch die 
Akzeptanz für die Rohstoffgewinnung auf Basis die-
ses Regionalplans erhöht werden. Ebenfalls ist die 
Begründung entsprechend anzupassen. 

III.051 3.5.0 G9: Wir schlagen vor, in den Sätzen 2 und 3 nach 
den Worten „technisch möglich“ die Formulierung 
„ökologisch sinnvoll“ zu ergänzen.  
Die Sätze stellen darauf ab, dass mineralische Roh-
stoffe aus Bauschutt und Erdaushub recycelt wer-
den sollen, soweit dies technisch möglich und wirt-
schaftlich vertretbar ist. Hierbei muss jedoch der 
ökologische Aspekt zwingend ergänzt werden: Be-
lasteter Bauschutt und Aushub oder geogen be-
dingte Faktoren können einen Einsatz limitieren und 
ggf. eine Deponierung erforderlich machen. Eben-
falls sind Transportentfernungen und die damit ver-
bundenen Emissionen in die Überlegungen mit ein-
zubeziehen. 

Ein sparsamer und verantwortungsvoller 
Umgang impliziert bereits eine "ökolo-
gisch sinnvolle" Aufbereitung. Grundsätz-
lich sollte die gesamte Ökobilanz bei der 
Wiederaufbereitung von Erdaushub und 
Bauschutt beachtet werden. 

Keine Berücksichtigung 

III.051 3.5.0 Zu G1: Der zweite Absatz der Begründung bezieht 
sich auf G2 und sollte daher dorthin verschoben 
werden. 

Dieser Anregung kann inhaltlich entspro-
chen werden. 

Berücksichtigung 
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III.051 3.5.0 Zu G2: Mineralische Rohstoffe werden nicht nur für 
die Bauwirtschaft, sondern auch für die Verwen-
dung als Industriemineralien abgebaut. In beiden 
Bereichen erfolgt die Verwendung aber nicht als 
Selbstzweck, sondern für die Gesellschaft. Wir re-
gen daher an, das Wort „Bauwirtschaft“ durch „Ge-
sellschaft“ zu ersetzen. 

Das Wort "Bauwirtschaft" soll durch "Ge-
sellschaft" ersetzt werden. 

Berücksichtigung 

III.051 3.5.0 Zu G2: 
Die Gewährung eines absoluten Vorranges von Er-
weiterungen gegenüber Neuaufschlüssen kann da-
hingehend missverstanden werden, dass zunächst 
alle Gewinnungsstätten bis zur Neige abgebaut 
sein sollen, bevor Neuaufschlüsse umgesetzt wer-
den. Dies sieht das Plankonzept jedoch nicht vor 
und wäre ungeeignet eine nachhaltige Rohstoffsi-
cherung vorzunehmen. Wir empfehlen daher drin-
gend, die beiden letzten Sätze zu streichen. 

Die "Erweiterung bestehender Gebiete 
soll Vorrang vor Neuerschließungen ha-
ben." Dieser Satz bezieht sich immer auf 
die einzelnen Standorte und kann daher 
nicht missverstanden werden. 

Keine Berücksichtigung 

III.051 3.5.0 Zu G4: Die Belassung strukturell vielfältiger Flächen 
und Wanderbiotope im Sinne des Naturschutzes 
fördern die Ansiedlung artenschutzrechtlich rele-
vanter Arten. Dies wiederum kann zu einer starken 
Beeinträchtigung des geregelten Abbaubetriebes 
führen und externen Kompensationsbedarf im Falle 
einer Rekultivierung nach sich ziehen, die den Le-
bensraumbedürfnissen dieser Arten entgegenläuft. 
Abbaubetriebe sind sich ihrer Verantwortung für 
den Naturschutz bewusst und bewahren seltene Ar-
ten in ihren Abbaustätten während der Abbau-
phase. Solange jedoch keine rechtliche Absiche-
rung dieser Beiträge zum Naturschutz im Sinne ei-
ner Regelung für „Natur auf Zeit“ vorliegt, ist eine 
pauschale Vorgabe zur gezielten Förderung ent-
sprechender Artvorkommen an dieser Stelle abzu-
lehnen. Entsprechende Maßnahmen sollten nach 
wie vor ausschließlich gemäß Umweltgesetzgebung 

"Natur auf Zeit" ist bereits in der Natur-
schutzstrategie des Landes ein wichtiger 
Baustein und ist auch im kommenden 
Rohstoffsicherungskonzept geplant. Roh-
stoffabbau ist immer ein Eingriff, insofern 
müssen auch Beeinträchtigungen im Ab-
baubetrieb hingenommen werden. Wie 
eine Kompensation bewertet wird und ob 
und wann diese zu leisten ist, ist nicht Ge-
genstand der Regionalplanung. 

Keine Berücksichtigung 
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aus dem Vorkommen dieser Arten in der Ab-
baustätte resultieren oder auf einer freiwilligen Be-
reitschaft der einzelnen Standorte. Beides soll nicht 
im Rahmen eines Regionalplans vorgegeben wer-
den. Daher bitten wir um die Streichung der ent-
sprechenden Passagen. 
In Bezug auf den naturschutzrechtlichen Ausgleich 
suggerieren die Formulierungen insbesondere zur 
Kompensation vor dem Abbau, dass die Betriebe 
dann im Zuge der Rekultivierung eine Überkompen-
sation leisten sollen (vollständige interne Kompen-
sation auf den Flächen der Abbaustätte im Zuge 
der Rekultivierung sowie zusätzliche externe Kom-
pensationsmaßnahmen vor Beginn des Abbaus). 
Hier bitten wir um eine textliche Anpassung bzw. 
Klarstellung, die keine über die gesetzlichen Vorga-
ben hinausgehenden Forderungen begründen. 

III.051 3.5.0 Zu Z6: Das Wort „noch“ ist zu streichen. Es handelt 
sich hierbei um eine Wertung. Ziel an diesen Ab-
baustätten ist die langfristige Aufrechterhaltung der 
Abbautätigkeit bis zur Neige. 

Nach Ansicht des Regionalverbandes 
stellt dies keine Wertung dar, sondern ist 
ein Hinweis auf einen andauernden Ab-
bau Prozess. 

Kenntnisnahme 

III.051 3.5.1 An verschiedenen Rohstoffgewinnungsstätten sind 
in der Raumnutzungskarte keine über die geneh-
migten Flächen hinausgehende bzw. aufgrund der 
Erarbeitungsdauer des Regionalplanes in ihrem Zu-
schnitt überholte Vorranggebiete für den Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe oder überholte Gren-
zen zwischen Abbau- und Sicherungsgebieten vor-
gesehen. Gründe hierfür können auch eine zum 
Zeitpunkt der Erarbeitung des Regionalplans noch 
unzureichende Erkundung, überholte betriebliche 
Rahmenbedingungen oder in der Zwischenzeit aus-
gekieste Flächen sein. Daher ist die Rohstoffsiche-
rungssituation an diesen Standorten angespannt 
und stellt keine (ausreichende) planerische Per-

Tatsächlich sind mittlerweile einige Flä-
chen aus dem aktuellen Fortschreibungs-
entwurf genehmigt worden. Dies geschah 
allerdings z.T. im Rahmen von Raumord-
nungsverfahren oder unter Berücksichti-
gung als sonstige Erfordernisse der 
Raumordnung. 

Kenntnisnahme 
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spektive für diese Standorte für den Planungszeit-
raum dar obwohl bauwürdige, planerisch geeignete 
Flächen zur Verfügung stünden. Hierbei handelt es 
sich insbesondere um die Rohstoffgewinnungsstät-
ten 7922-12, 8021-3, 8022-1 und RG 8124-7 und 
gegebenenfalls auch damit in funktionalem Zusam-
menhang stehende abbauwürdigen Flächen oder 
Vorranggebiete. Aufgrund des hohen Zeitdrucks an 
vielen Standorten endlich Genehmigungsverfahren 
erfolgreich durchführen zu können, hat sich der 
ISTE - um eine weitere Verfahrensverzögerung zu 
vermeiden - mit der zusätzlichen Meldung von er-
forderlichen Gebieten zurückgehalten. Die Einlei-
tung von Genehmigungsverfahren ist an einzelnen 
Standorten jedoch kurz- bis mittelfristig vorgesehen, 
um den geordneten Weiterbetrieb und die weitere 
Versorgung der Kunden sicherzustellen. Welche 
Verfahren hierfür vorzusehen sind, bestimmt sich 
aus den jeweiligen Einzelfällen und ist zum gegebe-
nen Zeitpunkt zu prüfen. 

III.051 3.5.1 Z2: Wir bitten dringend um Ergänzung von Satz 2 
nach dem Wort „entgegenstehen“ um „oder diesen 
erschweren“.  
Hierdurch würde sichergestellt, dass schleichende 
oder kumulierende Entwicklungen, Planungen und 
Maßnahmen, die zwar für sich den Abbau nicht er-
schweren würden, aber in der Summe diesen mög-
licherweise beeinträchtigen oder unmöglich machen 
würden, ausgeschlossen werden. Für die Planungs-
sicherheit für die rohstoffgewinnenden Unterneh-
men ist dies von großer Bedeutung, da ansonsten 
möglicherweise eine tatsächliche Inanspruchnahme 
obsolet würde. Dies dient somit auch der Planver-
wirklichung. 

s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung: 
Der Regionalverband hat z.B. auf eine 
Kartierung von Biotopen keinen Einfluss 
und keine Regelungskompetenz. Die Kar-
tierung richtet sich nach dem vorgefunde-
nen Umweltzustand und folgt einer ent-
sprechenden Bewertungsmatrix. Aus-
gleichs-, Ersatz- oder sonstige Kompen-
sationsmaßnahmen anderer Vorhabenträ-
ger sollten nicht auf diesen raumordne-
risch festgelegten Flächen realisiert wer-
den. Die Festsetzungen des Raumord-
nungsplans sind darüber hinaus bei der 
Festlegung neuer Schutzgebiete o.ä. von 
dem jeweiligen Planungsträger hinrei-
chend zu berücksichtigen. In allen Verfah-
ren, in denen der Regionalverband als 

Kenntnisnahme 
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Träger öffentlicher Belange beteiligt wird, 
wird er in der Regel auch auf die Ziele 
und Grundsätze der Raumordnung hin-
weisen und diese im Rahmen des ihm 
möglichen durchsetzen. 

III.051 3.5.1 Siehe unsere Anmerkungen zu den Kapiteln 3.1.1, 
3.2.1 und 3.2.2. In Absatz 4 sind bezugnehmend 
auf die o.a. Stellungnahme zu den Freiraumplansät-
zen mit Ausnahme der Grünzäsuren und der Vor-
ranggebiete zur Sicherung von Wasservorkommen 
die übrigen Vorranggebiete zu streichen. Sie ste-
hen einer Rohstoffgewinnung nicht grundsätzlich 
entgegen, vielmehr ist auf die tatsächliche Betrof-
fenheit des jeweiligen Schutzziels anhand der kon-
kreten Ausgestaltung der Rohstoffentnahme abzu-
stellen. 

Keine Streichung dieses Vorrangs. Die 
rechtskräftigen Ausschlussgebiete werden 
durch diese Freiraumfestlegungen abge-
löst. Eine Überwindung dieses Vorrangs 
im Rahmen von Abbauvorhaben kann ggf. 
nach Durchführung eines Zielabwei-
chungsverfahrens im Einzelfall realisiert 
werden. 

Keine Berücksichtigung 

III.051 3.5.2 Z2: Wir bitten dringend um Ergänzung von Satz 2 
nach dem Wort „entgegenstehen“ um „oder diesen 
erschweren“.  
Hierdurch würde sichergestellt, dass schleichende 
oder kumulierende Entwicklungen, Planungen und 
Maßnahmen, die zwar für sich den Abbau nicht er-
schweren würden, aber in der Summe diesen mög-
licherweise beeinträchtigen oder unmöglich machen 
würden, ausgeschlossen werden. Für die Planungs-
sicherheit für die rohstoffgewinnenden Unterneh-
men ist dies von großer Bedeutung, da ansonsten 
möglicherweise eine tatsächliche Inanspruchnahme 
obsolet würde. Dies dient somit auch der Planver-
wirklichung. 

s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung: 
Der Regionalverband hat z.B. auf eine 
Kartierung von Biotopen keinen Einfluss 
und keine Regelungskompetenz. Die Kar-
tierung richtet sich nach dem vorgefunde-
nen Umweltzustand und folgt einer ent-
sprechenden Bewertungsmatrix. Aus-
gleichs-, Ersatz- oder sonstige Kompen-
sationsmaßnahmen anderer Vorhabenträ-
ger sollten nicht auf diesen raumordne-
risch festgelegten Flächen realisiert wer-
den. Die Festsetzungen des Raumord-
nungsplans sind darüber hinaus bei der 
Festlegung neuer Schutzgebiete o.ä. von 
dem jeweiligen Planungsträger hinrei-
chend zu berücksichtigen. In allen Verfah-
ren, in denen der Regionalverband als 
Träger öffentlicher Belange beteiligt wird, 
wird er in der Regel auch auf die Ziele 

Kenntnisnahme 
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und Grundsätze der Raumordnung hin-
weisen und diese im Rahmen des ihm 
möglichen durchsetzen. 

III.051 3.5.2 Z 3: Die zweite Bedingung des Plansatzes „und 
keine verfügbaren Alternativen in Vorranggebieten 
für den Abbau im räumlichen und funktionalen Zu-
sammenhang mehr bestehen“ ist zwingend zu strei-
chen.  
Sofern mehrere Abbaustätten in räumlicher Nähe 
bestehen, ist grundsätzlich davon auszugehen, 
dass es sich hier um unterschiedliche Unternehmen 
handelt, die i.d.R. Zugriff auf die jeweiligen Vorrang-
gebiete haben. Ein funktionaler Zusammenhang in 
Teilbereichen kann auch zwischen zwei Unterneh-
men bestehen ohne dass sich dies auf die Versor-
gung mit Rohstoffen bezieht. Die Bedingung ist je-
doch auch deshalb ungeeignet, da einerseits das 
begehrende Unternehmen keinen Zugriff auf die 
Flächen und damit den Rohstoff des zweiten Unter-
nehmens bekommen wird und andererseits selbst 
für diesen Fall sich die Rohstoffmengen aus der 
Fläche nicht vermehren, sondern die Laufzeit die-
ses Gebietes reduzieren. Wenn die Nachfrage des 
Marktes die Inanspruchnahme eines Sicherungsge-
bietes für ein Unternehmen erforderlich macht, 
muss dies aus den Sicherungsgebieten oder weite-
ren Flächen erfolgen, da ansonsten in Gesamtheit 
die Nachfrage für den Planungszeitraum der Ab-
baugebiete nicht bedient werden kann. Außerdem 
sollte ein solcher Plansatz nicht zu Lasten eines be-
nachbarten Unternehmens gehen. 

Der Regionalverband hat aufgrund der 
hohen Bautätigkeit deutlich mehr Gebiete 
für den ersten Planungszeitraum ausge-
wiesen. In der Regel erfolgt eine weitere 
Fortschreibung des Regionalplans nach 
ca. 15 Jahren. Daher sollte die Inan-
spruchnahme der Sicherungsgebiete der 
absolute Ausnahmefall bleiben. Der Regi-
onalverband trifft keine Festlegungen für 
einzelne Firmen, sondern um die gesamte 
Versorgung sicher zu stellen. Nur benach-
barte Sicherungsgebiete stehen dieser 
Öffnungsklausel zur Verfügung. 

Keine Berücksichtigung 

III.051 3.5.2 Im Sinne einer geordneten Betriebsführung und der 
Vermeidung unnötiger Planungsverfahren empfeh-
len wir dringend die Streichung des Absatzes 4.  
Es ist nicht nachvollziehbar warum Neuaufschlüsse 
an dieser Stelle anders behandelt werden sollten 

Neuaufschlüsse erfordern eine gesamt-
räumliche Beurteilung. Diese erfolgt in der 
Regel im Rahmen der nächsten Regional-
planfortschreibung oder im Rahmen von 
Raumordnungsverfahren, aber nicht bei 

Keine Berücksichtigung 
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als Sicherungsgebiete in Form von Erweiterungsflä-
chen. Im Gegenteil: Sofern an den bestehenden 
Standorten keine Erweiterungsmöglichkeiten über 
das VRG Abbau hinaus mehr bestehen, haben sich 
die jeweiligen Unternehmen rechtzeitig um die Er-
kundung und Verfügbarkeit von neuen Standorten 
bemüht. Diese wurden dann, sofern aufgenommen, 
vom Regionalverband als raumverträglich einge-
stuft und sollten somit, im Sinne einer geordneten 
Betriebsführung, im Anschluss an die Abbaugebiete 
herangezogen werden können. Ansonsten findet 
eine planerisch bewusst herbeigeführte Ungleichbe-
handlung statt. Erschwerend kommt hinzu, dass die 
Genehmigung von Neuaufschlüssen und die Er-
schließung sich regelmäßig länger hinziehen als bei 
einer Erweiterung. Um eine kontinuierliche Roh-
stoffversorgung des jeweiligen Werkes sicherzustel-
len, ist somit gerade für die Neuaufschlüsse mit 
fortschreitender Gültigkeit des Regionalplans eine 
zeitlich eher frühere Inanspruchnahme als bei Er-
weiterungen erforderlich. 

der vorzeitigen Inanspruchnahme von Si-
cherungsflächen. 

III.051 3.5.3 Die Überlagerung der Vorbehaltsgebiete durch an-
dere freiraumschützende Festlegungen (Grünzüge, 
Vorranggebiete für Naturschutz und besondere 
Waldfunktionen) wird abgelehnt. Bei einer Aufwer-
tung der Flächen wird eine zukünftige Genehmi-
gung des Rohstoffabbaus erschwert (erhöhter Kom-
pensationsbedarf, erhöhter Widerstand lokaler Ak-
teure) oder sogar unmöglich gemacht. Hier ist der 
Regionalplan in sich widersprüchlich. An dieser 
Stelle wird darauf verwiesen, dass die oben ge-
nannten Festlegungen einen Abbau nicht prinzipiell 
ausschließen. In den Kapiteln 3.1.1, 3.2.1 und 3.2.2 
wird im Entwurf jedoch festgelegt, dass oberflä-
chennahe Rohstoffgewinnung auf solchen Flächen 
ausgeschlossen sei. Diese Formulierungen am 
Ende des zweiten Absatzes des Kapitels 3.5.3 wi-

Überlagerungen von Regionalen Grünzü-
gen, Vorranggebieten für Naturschutz und 
Landschaftspflege und Vorranggebieten 
für besondere Waldfunktionen mit Vorbe-
haltsgebieten für die Sicherung oberflä-
chennaher mineralischer Rohstoffe stellen 
keinen Konflikt raumordnerischer Zielset-
zungen dar. Durch die Festlegung von 
Regionalen Grünzügen, Vorranggebieten 
für Naturschutz und Landschaftspflege 
sowie Vorranggebieten für besondere 
Waldfunktionen werden die Vorbehaltsge-
biete für die Sicherung oberflächennaher 
mineralischer Rohstoffe von Bebauung 
freigehalten. Eine Bebauung aber stünde 
im Konflikt mit einem späteren möglichen 

Keine Berücksichtigung 
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dersprechen den formulierten Absichten im davor-
stehenden ersten Absatz, eine perspektivische Ver-
sorgung mit regionalen Rohstoffen sicherzustellen.  
Die Formulierungen sind daher zu streichen. 

Rohstoffabbau. Dadurch werden die Roh-
stoffvorkommen der Vorbehaltsgebiete für 
die Sicherung oberflächennaher minerali-
scher Rohstoffe für den Abbau dauerhaft 
gesichert. Bei einer ausschließlichen 
Festlegung als Vorbehaltsgebiete für die 
Sicherung oberflächennaher minerali-
scher Rohstoffe ist zu berücksichtigen, 
dass diese nur als Grundsatz gesichert 
werden, d.h. sie sind im Falle anderer 
Nutzungsinteressen der Abwägung zu-
gänglich. Da über die im Regionalplan 
ausgewiesenen Standorte die Deckung 
des regionalen Bedarfs gesichert wird 
(siehe Plansatz 3.5), ist es aus Sicht des 
Regionalverbands nicht geboten, die in 
der Anregung genannten Bestimmungen 
in den PS 3.1.1 Z(2) und PS 3.2.1 Z (2) zu 
streichen oder beim PS 3.2.1 Z (2) zur 
Formulierung des Regionalplans Anhö-
rungsentwurfs 2019 zurückzukehren und 
für den Rohstoffabbau Ausnahmen zuzu-
lassen. 
Bezüglich Überlagerungen von Vorbe-
haltsgebieten für die Sicherung oberflä-
chennaher mineralischer Rohstoffe mit 
Vorbehaltsgebieten zur Sicherung von 
Wasservorkommen lässt sich festhalten: 
Der Abbau oberflächennaher Rohstoffe in 
Vorbehaltsgebieten zur Sicherung von 
Wasservorkommen ist als Trockenabbau 
unter Einhaltung bestimmter Auflagen in 
der Regel genehmigungsfähig. 
Es gibt zwar einen hydrologischen Vorbe-
halt bei einer Überschneidung der Ge-
biete, der auch im Umweltbericht darge-
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stellt wird, aber es gibt keinen Wider-
spruch zwischen den beiden Festlegun-
gen. 

III.051_1 3.5.0 Angesichts der sich häufenden Infragestellung des 
zugrunde gelegten Bedarfs an Primärrohstoffen in 
der Fortschreibung des Regionalplans durch ver-
schiedene Interessengruppen und teilweise auch 
durch die Politik möchte ich nochmals auf den 
hierzu erfolgten Planungs- und Entscheidungspro-
zess, die Grundlagen zur Ermittlung des Rohstoff-
bedarfs und die Entwicklung der Fördermengen ein-
gehen. 
Die Gesellschaft fragt die mineralischen Rohstoffe 
in anhaltend hohem Umfang nach. Wir verweisen 
hierzu auf die Pressemitteilung 35/2021 des statisti-
schen Landesamtes zum Umsatz im Bauhauptge-
werbe. Die im zweiten Entwurf festgelegten Vor-
ranggebiete sind daher für die Versorgung zwin-
gend erforderlich. Wir geben zu bedenken, dass im 
Laufe des Planungsprozesses bereits verschiedene 
Interessengebiete durch den Regionalverband nicht 
weiterverfolgt wurden. Bei weiteren Reduzierungen 
oder Streichungen wäre aus unserer Sicht der Pla-
nungsauftrag deutlich verfehlt, insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass die tatsächlichen Förder-
mengen den zugrunde gelegten Bedarf seit mehre-
ren Jahren schon übersteigen. Die Sicherstellung 
einer bedarfsgerechten und verbrauchernahen Ver-
sorgung mit oberflächennahen Rohstoffen ist eine 
zentrale Aufgabe der Regionalplanung. Diese Auf-
gabe kann nur erfüllt werden, wenn der heimischen 
Rohstoffindustrie die Entwicklungsmöglichkeiten 
geboten werden, die einer realistischen Prognose 
der Rohstoffnachfrage entsprechen. Abbauwürdige 
Bodenschätze sind für die Rohstoffversorgung zu 
sichern. Außerdem sind der Abbau und die Siche-
rung von Rohstoffvorkommen für einen späteren 
Abbau zu unterstützen. Um dem nachzukommen 

Der Bedarf an Kiesen und Sanden ist auf 
Grund der hohen Bautätigkeit in den letz-
ten Jahren zweifelsohne gestiegen. In den 
nächsten Jahren wird auf Grund des 
Wohnungsmangels auch nach wie vor mit 
einer hohen Bautätigkeit zu rechnen sein. 
Nichts desto trotz geht der Regionalver-
band davon aus, dass die veranschlagten 
Flächen ausreichen werden. In der 
Gruppe der Kiese und Sande ist dies al-
lerdings knapp kalkuliert. Ein Wegfall von 
weiteren Flächen kann im Sinne der Ver-
sorgungssicherheit nicht akzeptiert wer-
den. 
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sind Vorranggebiete für den Abbau und zur Siche-
rung von Rohstoffen als Ziele der Raumordnung 
festzulegen. 

III.051_1 3.5.0 1. Der Planungs- und Entscheidungsprozess 
Nach verschiedenen Beratungen wurde in der Sit-
zung des Planungsausschusses am 21.10.2015 bei 
einer Gegenstimme folgende Grundlagen für die 
Rohstoffsicherung beschlossen: Planungshorizont 
von 2 x 20 Jahren Bedarfsansatz: 9 Mio. t Rohför-
dermenge pro Jahr 
Individuelle lagerstättenbezogene Zuschläge (In der 
Summe bleiben diese unter den pauschalen Ansät-
zen des Rohstoffsicherungskonzeptes Stufe 2 des 
Landes zurück). 
Aus Sicht der rohstoffgewinnenden Industrie ist mit 
dem heutigen Wissen und vor dem Hintergrund der 
Rohstoffnachfrage in den vergangenen Jahren der 
Ansatz von 9 Mio. t zu niedrig angesetzt. 
Allerdings darf die nun schon rund ein Jahrzehnt 
hinziehende Planung nicht auf null gesetzt werden. 
Wir befürworten daher einen schnellen Abschluss 
des Fortschreibungsverfahrens, damit die Unter-
nehmen Planungssicherheit erhalten und Genehmi-
gungsverfahren durchführen können. 
Angesichts der lang andauernden Planungs- und 
Genehmigungsverfahren hätten wir es begrüßt, 
wenn der Planungshorizont auf 20 Jahre für Abbau-
gebiete und 25 Jahre für Sicherungsgebiete festge-
legt worden wäre. Der gewählte Planungshorizont 
kann aber mitgetragen werden. Zu kritisieren ist je-
doch, dass angesichts des lang andauernden Pla-
nungsprozesses genehmigte Reserven soweit ab-
genommen haben, dass an vielen Standorten im 
Zusammenspiel mit den Vorranggebieten für den 
Abbau keine 20 Jahre Rohstoffsicherung erreicht 
werden können. Dies hängt auch mit teils stark an-
gestiegenen Fördermengen aufgrund des Leerlau-
fens anderer Gruben und der damit erforderlichen 

Die genehmigten Reserven wurden im 
Vergleich zum 1. Anhörungsentwurf be-
reits verringert. Der Planungszeitraum 
wird ab 2020 - 2040 kalkuliert, unabhän-
gig davon, ob die Zeit bis zur Genehmi-
gung noch länger dauern wird. Mittler-
weile sind bereits einige Flächen, die im 
Regionalplanentwurf festgelegt werden im 
Vorgriff bereits genehmigt worden. Hieran 
lässt sich der hohe Versorgungsdruck er-
kennen. Über den Planungszeitraum von 
40 Jahren wird aber weiterhin von einer 
realistischen Größe des Jahresbedarfs 
von 9 Mio. t ausgegangen. 
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Kompensation zusammen. 
Die individuell bemessenen Zuschläge erzeugen 
aus unserer Sicht eine Scheingenauigkeit und wer-
den den Anforderungen für die langfristig angelegte 
regionale Rohstoffsicherung nur teilweise gerecht, 
da sie eine Momentaufnahme darstellen und die 
langsame Entwicklung der Gewinnung in schlech-
tere Lagerstättenteile sowie von den homogenen 
würmeiszeitlichen Kiesen in heterogene risseiszeit-
liche Kiesvorkommen unzureichend abbilden. Die 
Abkehr von der im Rohstoffsicherungskonzept 
Stufe 2 empfohlenen und bewährten Vorgehens-
weise wird dazu führen, dass aufgrund der steigen-
den nicht verwertbaren Anteile nur eine geringere 
Produktion erfolgen kann und somit insgesamt 
mehr Flächen als vorgesehen in Anspruch genom-
men werden müssen um die Nachfrage an Baustof-
fen und Industriemineralen zu decken. 
In einem umfassenden Abwägungsprozess wurde 
in verschiedenen nachfolgenden Sitzungen der 
erste Entwurf des Kapitels Rohstoffsicherung erar-
beitet und in die Anhörung gegeben. Zur Zusam-
menführung mit den übrigen Freiraumbelangen 
wurde die zweite Anhörung zunächst zurückgestellt, 
die Rohstoffsicherung mit dem übrigen Freiraum-
konzept und den anderen Kapiteln zusammenge-
führt und dann in die zweite Anhörung gegeben, um 
die Vereinbarkeit der verschiedenen Nutzungen klar 
ersichtlich zu machen. 

III.051_1 3.5.0 2. Bedarfsberechnung und Entwicklung der Förder-
mengen 
Nach §11 Abs. 3 LPIG erfolgen Festlegungen im 
Regionalplan u.a. nur, soweit es für die Entwicklung 
und Ordnung der räumlichen Struktur der Region 
(Regionalbedeutsamkeit) erforderlich ist. Die Erfor-
derlichkeit von Vorranggebieten für Rohstoffabbau 
und -sicherung wird mit Hilfe einer Bedarfsprognose 
ermittelt. Die regionalplanerische Festlegung stellt 
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die prognostizierte Bedarfsdeckung planerisch si-
cher. Die festgelegten Gebiete sollen die am Markt 
benötigte Bedarfsdeckungsmenge im Planungszeit-
raum repräsentieren. Hierfür werden die Förder-
mengen eines längerfristigen Zeitraums für den Pla-
nungshorizont abgeschätzt. Durch die Zugrundele-
gung dieser Durchschnittsmengen werden konjunk-
turelle Schwankungen bei der Dimensionierung der 
Gebiete ausgeblendet. Dies führt dazu, dass die 
der Planung zugrunde gelegten Mengen von 9 Mio. 
Tonnen pro Jahr unter den derzeitigen Fördermen-
gen liegen, welche die Entwicklung der Baukon-
junktur, insbesondere am Wohnungsbau, wider-
spiegeln. 
Eine weitere Reduzierung des zugrunde zulegen-
den Bedarfs bzw. der gewinnbaren Fördermenge 
aus den Vorranggebieten ist nicht mit den Vorga-
ben des Landes zur Rohstoffsicherung vereinbar 
und führt zu einer Unterdeckung. Ebenfalls ist eine 
Streichung von Standorten nicht vertretbar, da dies 
den Konzentrationsprozess mit allen damit verbun-
denen Folgen weiter beschleunigen würde. In der 
Konsequenz würden weitere Abbaugebiete zu er-
schließen sein, die sich jedoch der regionalplaneri-
schen Steuerung und Ordnung entziehen. 
Die Fördermengen der letzten Jahre der Gewin-
nungsstätten in der Region Bodensee-Oberschwa-
ben zeigen, dass angesichts der anstehenden Bau-
aufgaben mittelfristig nicht mit einer Unterschrei-
tung des der Planung zugrunde gelegten Bedarfs 
von 9 Mio. t zu rechnen ist. Demnach stellen die 
Fördermengen der letzten fünf Jahre (2016 9,6 Mio. 
t, 2017 10,1 Mio. t (LGRB), 2018 10,2 Mio. t, 2019 
10,2 Mio. t, 2020 9,8 Mio. t (ISTE, für 2020 vorläu-
fig) wieder in etwa das Niveau um die Jahrtausend-
wende dar, erreichen aber nicht den Umfang der 
frühen 1990er Jahre von über 11Mio. Tonnen. Der 
Tiefpunkt der Fördermenge wurde im Jahr 2005 er-
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reicht. Es wird somit deutlich, dass die Retrospek-
tive, welche der Bedarfsberechnung zugrunde ge-
legt ist, konjunkturelle Höhen und Tiefen einschließt 
und, bei Einbeziehung der jüngeren Vergangenheit, 
höhere Bedarfsmengen ergeben würde. Auch vor 
diesem Hintergrund wird deutlich, dass die Gesell-
schaft dringend auf alle im 2. Entwurf enthaltenen 
Vorranggebiete für Rohstoffabbau und -Sicherung 
zwingend angewiesen ist. 
Wir bitten Sie dringend, zügig den Satzungsbe-
schluss für die vorliegende Planung herbeizuführen, 
dass die Unternehmen Genehmigungsverfahren 
durchführen können und die Rohstoffgewinnung 
kontinuierlich fortgeführt werden kann. Es sind zahl-
reiche Arbeitsplätze in der rohstoffgewinnenden 
und -weiterverarbeitenden Industrie von dieser Pla-
nung abhängig. Wir fordern Sie auf, dieser Verant-
wortung gerecht zu werden und den Betrieben die 
dringend erforderliche Planungssicherheit zu schaf-
fen. 

III.092-1 3.5 Mit dem Kiesabbau gehen viele Nachteile und Risi-
ken für die Umwelt einher; die Schäden und Belas-
tungen allein durch den massiven Schwerlastver-
kehr haben die Bürger*innen zu tragen. 
Andere Länder wie Österreich und die Schweiz ha-
ben deshalb eine Umweltabgabe auf ihre wertvollen 
Ressourcen eingeführt, die in Deutschland noch 
fehlt und in der Region Bodensee Oberschwaben 
zu massiven Kiesexporten in eben jene Länder 
führt. 
Bis zur Umsetzung einer angemessenen Umwelt-
abgabe auf Kiesabbau fordern wir den einstweiligen 
Stopp der Ausweisung weiterer Kiesabbau-Flächen. 

Der Regionalverband hat in dieser Rich-
tung keine Zuständigkeit und hatte das 
Thema bereits Mitte 2019 an das Land 
BW, Wirtschaftsministerium, weitergelei-
tet. 
In der Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 
wurde der Sachverhalt zur Forderung ei-
ner Umweltabgabe folgendermaßen ge-
würdigt: 
„Eine nachhaltige Sicherung und Nutzung 
von oberflächennahen Rohstoffen garan-
tiert die Versorgungssicherheit für Wirt-
schaft und Verbraucher mit hochwertigen 
Baustoffen und trägt somit maßgeblich 
zum wirtschaftlichen Wohlstand des Lan-
des bei. Bei der nachhaltigen Steuerung 
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des Abbaus und der Sicherung von ober-
flächennahen Rohstoffen, der auch das 
vorliegende Regionalplanverfahren dient, 
ist die Einführung einer Rohstoffabgabe 
zur Steuerung von Rohstoffströmen ein 
derzeit verstärkt in der Öffentlichkeit ste-
hendes Thema, das mit komplexen recht-
lichen und tatsächlichen Fragestellungen 
verbunden ist und einer intensiven Prü-
fung und politischen Diskussion bedarf. 
Das derzeit gültige Naturschutzrecht des 
Bundes und des Landes sieht eine Ab-
gabe für den Abbau von Rohstoffen nicht 
vor.  
Bekannt ist diese Naturschutzabgabe un-
ter anderem aus dem österreichischen 
Vorarlberg. Gemäß § 13 des österreichi-
schen Gesetzes über Naturschutz und 
Landschaftsentwicklung (LGBl Nr. 
22/1997) ist in Vorarlberg zur Entrichtung 
einer Naturschutzabgabe verpflichtet, wer 
Steine, Sand, Kies sowie Schuttmaterial 
aller Art in einer Bodenabbauanlage ab-
baut oder aus Gewässern entnimmt. Die 
Abgabensätze der Naturschutzabgabe 
betragen laut Mitteilungsblatt für Kies, 
Sand und Schottergewinnende sowie 
Steinbruchbetreibende des Amts der Vor-
arlberger Landesregierung vom 20. De-
zember 2018 seit dem 1. Januar 2019: 38 
Cent pro Tonne Steine und 77 Cent pro 
Tonne Sand, Kies und Schuttmaterial aller 
Art. Mit der Naturschutzabgabe sollen die 
Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftsentwicklung in den vom Abbau o-
der der Entnahme betroffenen Gemein-
den gefördert werden (35 Prozent), der 
Rest fällt dem Naturschutzfonds mit einer 
gleichlautenden Aufgabenstellung zu (§§ 
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12 und 10).  
Die in der Petition geforderten „mind. 2 
Euro“ pro geförderter Tonne Rohmaterial 
an Kies und Sand übersteigen die Abgabe 
in Vorarlberg deutlich. Insbesondere vor 
dem sehr heterogenen Preisspektrum für 
Sande und Kiese in der Bodensee-Region 
stellt sich die Frage, welche Höhe eine 
Abgabe haben müsste, um im Inland ver-
tretbar zu sein und andererseits hiermit 
verbundene Kiesexporte zu steuern. Be-
denkt man, das gemessen an der gesam-
ten Produktionsmenge mineralischer Roh-
stoffe die Exportanteile für Baden-Würt-
temberg im Durchschnitt der letzten Jahre 
bei etwa acht Prozent lagen, würde die 
Einführung einer Rohstoffabgabe vermut-
lich dazu führen, dass überwiegend die 
Abnehmer auf dem heimischen Markt 
diese Mehrkosten zu tragen hätten. Dies 
würde voraussichtlich auch zu einer Ver-
teuerung des Bauens in Baden-Württem-
berg führen. Im Übrigen würde eine kom-
munale Rohstoffabgabe das Risiko einer 
Zersplitterung der Abgabenlandschaft und 
einer Wettbewerbsverzerrung in sich ber-
gen.“ 

III.092-4 3.5.1 Wir möchten Sie als Leiter der Verwaltung und die 
Mitglieder der Verbandsversammlung bitten, das 
Projekt 437-504 Kalksteinabbau Mittelberg Beuron 
nochmals zu überdenken. Aus unserer Sicht sollte 
das Projekt aus genannten Gründen aus dem Plan-
entwurf gestrichen werden. 
Schreiben der Interessengemeinschaft Pro Mittel-
berg: 
Die 2. Auslage der Gesamtfortschreibung des Regi-
onalplans Bodensee-Oberschwaben ist zwischen-
zeitlich erfolgt. Zu unserer Verwunderung und zu 

s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
Bewertung s. Umweltbericht, Natura-2000 
Vorprüfung, artenschutzrechtliche Ein-
schätzung 
Es gab, wie angeführt bereits eine raum-
ordnerische Entscheidung: Vorzeitiger 
Eingriff in ein Sicherungsgebiet, 
27.06.2017, RP-Tübingen. Damit ist der 
Weg zur Antragsstellung zu einem Ge-
nehmigungsverfahren unter Einhaltung 

Keine Berücksichtigung 
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unserem Unverständnis ist das Projekt 437-504 
Kalksteinabbau Mittelberg Beuron weiterhin Be-
standteil dieser Regionalplanung. 
Den Sitzungsvorlagen des Planungsausschusses 
vom 28.11.2017 ist zu entnehmen, dass aufgrund 
einer pauschalen Forderung des Landesamtes für 
Geologie, Rohstoffe und Bergbau sowie der Roh-
stoffindustrie ein allgemeiner Bedarf an hochreinen 
Kalken im Land reklamiert wird, der auch durch den 
Regionalverband Bodensee-Oberschwaben ge-
deckt werden soll. Künftig würden im Landkreis Sig-
maringen durch dieses Vorranggebiet für den Ab-
bau hochreine Kalke gewonnen werden.  
Einer beigefügten Karte ist jedoch zu entnehmen, 
dass es sich beim Mittelberg lediglich um ein relativ 
kleines Vorkommen eines mittleren Lagerstättenpo-
tentials handelt. Deutlich größere Gebiete mit höhe-
rem Lagerstättenpotential bleiben aber aufgrund 
bisher fehlender geologischer Untersuchungen un-
berücksichtigt. 
Es trifft zwar zu, dass das Regierungspräsidium Tü-
bingen bei der raumordnerischen Beurteilung eines 
Zielabweichungsverfahrens vom 27.6.2017 zu dem 
Ergebnis gekommen ist, dass eine Zielabweichung 
vom Sicherungsgebiet zum Vorranggebiet für den 
Abbau zugelassen werden könne. Voraussetzung 
für eine positive Beurteilung des Abbauvorhabens 
aber sei, dass es eine positive Beurteilung weiterer 
Prüfaspekte gebe. 
Was jedoch nach unserem Kenntnisstand entgegen 
der Behauptung in der Beschlussvorlage nicht zu-
trifft, ist, dass der Grundstückseigentümer zwi-
schenzeitlich einen Antrag auf Abbau hochreiner 
Kalke gestellt habe. 
Die strategische Umweltprüfung (SUP) hat erge-
ben, dass prioritäre Arten nach der FFH-Richtlinie 
von dem Vorhaben betroffen sein könnten. Der 
Steckbrief zu dieser SUP enthält für die Bereiche 

der Maßgaben bereits offen. 
Trotz mehrfacher besonders erheblicher 
Beeinträchtigungen in der Umweltprüfung 
wird davon ausgegangen, dass das öf-
fentliche Interesse an diesem Rohstoff 
mangels aktuell verfügbarer Alternativen 
überwiegen könnte, bzw. dass die Beein-
trächtigungen für die Schutzgüter Mensch 
(Verkehr, Erholung), (Landschaftsschutz-
gebiet mit Erlaubnisvorbehalt, Land-
schaftsbild) und Flora, Fauna, biologische 
Vielfalt (Artenschutz, Habitatschutz, Le-
bensraumschutz, Biotopverbund) durch 
geeignete Maßnahmen entsprechend ge-
mindert werden könnten. 
Im Genehmigungsverfahren muss die Al-
ternativenprüfung, v.a. aus rohstoffgeolo-
gischer Sicht, ausführlich dargestellt wer-
den. 
S.a. Abwägung zu IV.0204 
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Landschaft, Wechselwirkungen und Kumulationsri-
siko, Mensch (Wohnen, Gesundheit, Erholung), 
Flora, Fauna, biologische Vielfalt und Umweltbe-
wertung gesamthaft die in rot eingefärbte Kategorie 
C. Diese bedeutet, dass eine „Planung nicht reali-
sierbar und damit mittelbar rechtlich unzulässig" ist. 
Aus Gründen zwingenden öffentlichen Interesses 
und einer Alternativlosigkeit könne eine Realisier-
barkeit über eine Ausnahmeregelung ermöglicht 
werden. Von einer Alternativlosigkeit kann aus un-
serer Sicht aber nicht gesprochen werden, solange 
weitere potentielle Gebiete nicht ausführlich unter-
sucht worden sind.  
In den Sitzungsunterlagen wird darüber hinaus von 
der möglichen Notwendigkeit der Einholung einer 
Stellungnahme durch die Europäischen Union ge-
sprochen. 
Was hat sich seit der Situation im November 2017 
verändert? 
Seit Juli 2020 gibt es in Baden-Württemberg das 
Biodiversitätsstärkungsgesetz. Die Europäische 
Union hat im Februar 2021 Deutschland beim Euro-
päischen Gerichtshof verklagt, weil das Land seine 
Verpflichtungen aus der Fauna-Flora-Habitat-Richt-
linie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
und wildlebender Tiere und Pflanzen verletzt habe. 
Das im Regionalplan enthaltene Vorranggebiet zum 
Abbau hochreiner Kalke liegt komplett im Natura-
2000-Gebiet Oberes Donautal, das heißt im FFH-
Gebiet und im Europäischen Vogelschutzgebiet. 
Fragen des sanften Tourismus im Donautal und des 
Abtransports mit LKW oder Bahn sind nach wie vor 
ungeklärt. 
 
Wir möchten Sie nun bitten, sich nochmals einge-
hend mit der Materie zu befassen. Mit unserer Post-
karte möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick in 
dieses wundervolle Ökologiesystem geben. Wir la-
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den Sie auch gerne zu einer Exkursion in das be-
treffende Gebiet ein, damit Sie sich selbst einen au-
thentischen Eindruck von diesem aus unserer Sicht 
dem überwiegenden öffentlichen Interesse wider-
sprechenden Projekt machen können. 
Wir bitten Sie, sich bei der Entscheidung für die 
Fortschreibung des Regionalplans für eine Strei-
chung dieses Projektes einzusetzen. 

III.097 3.5.4 Der Zweckverband hält die im Entwurf enthaltene 
Regelung für unabdingbar, um nicht den Fortbe-
stand der Oberschwäbischen Kurorte als Moorheil-
bäder zu gefährden. 
In der Zeit von 1996 bis 2001 haben die Ober-
schwäbischen Moorheilbäder ihre Abbaustätten vor 
Ort alle samt aufgegeben um auf eine zentrale Ba-
detorfversorgung aus dem Reicher Moos umzustel-
len. Die Entscheidung, Torf für balneologische Zwe-
cke aus dem Reicher Moos zu fördern, war das Er-
gebnis einer intensiven Alternativenabwägung und 
dem Gedanken der Nachhaltigkeit durch Regionali-
tät geschuldet. Die Heilbäder mussten erhebliche fi-
nanzielle Mittel aufbringen, um die Abbaurechte für 
das vorhandene Torfvorkommen zu erwerben. Das 
Reicher Moos wurde bis zum damaligen Zeitpunkt 
vom früheren Besitzer in seiner gesamten Abbau-
fläche zur Gewinnung von Gartentorf genutzt. Die 
für die Torfbildung notwendigen Torfmoose waren 
schon Jahre vorher zur Gänze abgetragen worden. 
Bei der im Entwurf des Regionalplans zum Abbau 
und zur Sicherung vorgesehenen Fläche von einem 
„intakten Hochmoor" zu sprechen, entbehrt daher 
jeglicher Grundlage. 

Ohne eine langfristig gesicherte, regionale Bade-
torfversorgung wäre eine Standortsicherung für die 
Oberschwäbischen Heilbäder mit „Moor" als dem 
Alleinstellungsmerkmal in Baden-Württemberg und 
dem süddeutschen Raum nicht gewährleistet. 
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Der Kurbereich stellt gemessen an der Wirtschafts-
kraft und der Zahl der Arbeitsplätze für die Region 
Oberschwaben einen sehr wichtigen, unverzichtba-
ren und auch nicht exportierbaren Sektor dar. Die 
Oberschwäbischen Moorheilbäder generieren in 
normalen Jahren rd. 750.000 Übernachtungen. Der 
daraus resultierende Jahresumsatz beläuft sich auf 
mehr als 150 Mill. €. Die Zahl der im Kurbereich an-
gesiedelten Arbeitsplätze liegt bei weit über 1000. 
 
Der Zweckverband ist sich seiner Verantwortung im 
schonenden Umgang mit der Natur sehr wohl be-
wusst. Dies spiegelt sich auch in den im Vergleich 
zu früheren Jahrzehnten deutlich reduzierten Men-
gen bei der Torfförderung wider. 
Jedoch kann ein Moorheilbad ohne Einsatz von 
Frischtorf nicht überleben. 
 
Deshalb stellt der vorliegende Regionalplanentwurf 
für den Zweckverband „Moorgewinnung Reicher 
Moos" und insbesondere für die angeschlossenen 
Moorheilbäder Bad Waldsee, Bad Buchau und Bad 
Wurzach die unverzichtbare und wesentlichste Vo-
raussetzung zur langfristigen Sicherstellung ihrer 
kurörtlichen Existenzgrundlagen dar. 

IV.0010 3.5.1 Herr Franke, seien Sie doch gnädig und lassen den 
Kies im Altdorfer Wald. Wäre es nicht edler, der Be-
völkerung den Trinkwasserspeicher zu lassen, an-
statt die Taschen des unersättlichen Herrn Mohr 
noch mehr zu stopfen? Denken Sie mal darüber 
nach, gerade in Corona Zeiten! 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Wirtschaft und 
Export etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
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s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

IV.0019 3.5.1 Im geplanten Vorrangbereich befindet sich südlich 
ein neu errichtetes Umspannwerk der Deutschen 
Bahn AG samt neu errichteter Zufahrt. Ein Rohstoff-
abbau in diesem Bereich zu beginnen, ist aufgrund 
der begrenzten Flächenverfügbarkeit und schlech-
ten Verkehrsanbindung sehr ineffizient. 
Aus meiner Sicht wäre eine reine Kiesgewinnung 
von nördlicher Richtung, in der zudem bereits ein 
Vorranggebiet vorgesehen ist, wesentlich ich sinn-
voller und effizienter zu bewerkstelligen (s. Skizze 
im Anhang). Um den Planbedarf zu decken, kann 
die Vorrangfläche entsprechend vergrößert werden 

Das VRG-Abbau 436-168 hat eine Fläche 
von knapp 12 ha und kann ggf. mit einer 
Thyssen Röhre unter der Bahn und der 
Straße erschlossen werden. Diese Details 
werden sich aber erst in der Feinplanung 
auf der nachgelagerten Genehmigungs-
ebene zeigen. Ebenso kann eine Erschlie-
ßung des VRG-Abbau 436-166 bewerk-
stelligt werden. Aber auch andere Lösun-
gen sind denkbar, die nicht Gegenstand 
dieses Verfahrens sind. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0002 3.5.1 Aufgrund meiner freundschaftlichen Verbindungen 
nach Oberschwaben bin ich informiert, habe aus 
tiefster Überzeugung die Petition gezeichnet, weil 
ich mir große Sorgen um die Ressource Wasser 
mache. 
Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben hat 
die Fortschreibung des Regionalplans bis zum 
26.02.2021 in der Öffentlichkeitsbeteiligung. 
Ihr Umweltministerium hat eine Studie in Auftrag 
gegeben, die valide Daten über den Kiesexport aus 
abgebautem Rohstoff im Altdorfer Wald liefern soll. 
Wer wie ich den Bericht "Der Kiesexport unter der 
Lupe" vom 29.08.2021 in der Schwäbischen Zei-
tung gelesen hat, fragt sich, wozu das Ganze, die 
Tatsachen sind doch offensichtlich. Es müssen 
schnellstmöglich Entscheidungen getroffen werden, 
die der Regionalverband für die Fortschreibung zu 
berücksichtigen hat. Um den Altdorfer Wald zu 
schützen, ist umgehendes Handeln erforderlich. 
Lassen Sie die dort lebenden Menschen mit ihren 
Befürchtungen und ihrem Engagement nicht al-

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Umweltab-
gabe, Landschaftsschutzgebiet etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 
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leine! Schlimmstenfalls führt das kurzfristig zu ei-
nem Wahlverhalten 
bei den diesjährigen Wahlen, das eine Partei stärkt, 
deren Namen ich nicht nennen möchte, die derzeit 
die größte Oppositionsfraktion im Bundestag ist, 
und mittelfristig zur Zerstörung des Kleinods mits-
amt seinem Wasservorkommen. Wollen wir zuneh-
mender Dürre und Bodenversiegelung völlig ent-
scheidungslos zusehen? 
Sorgen Sie dafür, dass die Rohstoffgewinnung al-
lein zur Versorgung der Region erfolgt! 
Passen Sie bestehende Verträge über die Rohstoff-
gewinnung dahingehend an! Setzen Sie dabei auch 
Lenkungsmittel (Rohstoffabgabe) ein! 
Eigentlich bin ich für eine Maximal-Lösung des In-
halts, dass der Altdorfer Wald ein Landschafts-
schutzgebiet wird und unter dieser Prämisse Roh-
stoffgewinnung sich von selbst erledigt. Da jedoch 
der Regionalverband Abbaumengen ausweisen 
muss, scheint meine Hoffnung auf bedingungslosen 
Schutz des dort verfügbaren Trinkwasserreservoirs 
völlig unrealistisch, leider. 

IV.0024,I
V.0024_1 

3.5.1 Der Regionalplan lässt an vielen Stellen, insbeson-
dere aber bei der Ausweisung von Kiesabbaugebie-
ten, zu, dass in Waldgebiete eingegriffen wird. Das 
konterkariert doch eine nachhaltige Daseinsvor-
sorge und widerspricht den geltenden Grundsätzen 
der Raumordnung. ... 
Insbesondere um den Kiesabbau machbar zu ma-
chen werden jeweils nicht nur die auf der Fläche 
stehenden Bäume und Pflanzen, sondern auch die 
dort lebenden Tiere, endgültig vor diesen Flächen 
verbannt. Die Vernichtung dieses Lebensraums ist 
für die dort lebenden Pflanzen und Tiere nicht mehr 
reparabel. Die in Umweltprüfungen als 
„Lösungen" vorzunehmenden Ausgleichmaßnah-
men sind doch nur Papierlösungen und ohne Aus-
wirkungen auf den vernichteten Lebensraum der 

Die Landwirtschaft in Baden-Württemberg 
bewirtschaftete im Jahr 2019 45,1 % der 
Landesfläche, der Wald beanspruchte 
37,8% der Landesfläche. Seit 1996 hat 
die landwirtschaftliche Fläche um 2,3 ab-
genommen, der Waldanteil hat sich dage-
gen um 0,3% erhöht. (s. StaLa Regional-
daten) Damit ist erkennbar, dass die Ent-
wicklung der Siedlungs- und Verkehrsflä-
chen vorwiegend zu Lasten der Landwirt-
schaft realisiert werden. 
Der Anteil der Kiesabbauflächen Offen-
land/ Wald in der aktuellen Regionalplan-
fortschreibung ist nahezu gleich. 
In Forstgebieten wird beim Abbau in der 

Kenntnisnahme 
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dort „entfernten" Pflanzen und Tiere! Diese Aus-
gleichsmaßnahmen bringen die „Entfernten" nicht 
wieder zurück! 
Was hier im Blick auf die Einzelmaßnahmen als un-
bedeutend erscheinen mag erweist sich schon al-
lein bei einer bundesweiten Betrachtung als fatal. 
… 
in der Schwäbischen Zeitung vom 13.02.2021 ist 
das Thema Kiestourismus in Oberschwaben wie-
dergegeben worden. Daraus entnehme ich, dass al-
lein im Jahr 2019 aus Oberschwaben 1.115.000 t 
Kies noch Vorarlberg und in die Schweiz exportiert 
wurden. Und das nicht, weil es in den Empfänger-
ländern kein Kies gibt, sondern weil es dort teurer 
zu gewinnen ist. 
Das bedeutet aber doch, dass jedes Jahr mehr als 
eine Mio. Tonnen Kies aus unserer Landschaft ent-
nommen und ausschließlich aus wirtschaftlichen 
Gründen klimaschädlich überwiegend per LKW 
über weite Strecken transportiert werden. 
Nur durch deutliche Einschränkung der Kiesgewin-
nung in Oberschwaben und deren Reduzierung auf 
unseren lokalen Bedarf kann diese ökologische Ka-
tastrophe gestoppt werden. Allein durch diese Re-
duzierung könnten massive, völlig unnötige Ein-
griffe in unsere Naturlandschaft deutlich einge-
schränkt und die Luftbelastung verringert werden. 
Nur durch Verknappung des Kiesangebots werden 
Ersatzbaustoffe (z.B. Holzbau) und Alternativen 
(Kiesaufbereitung) gefördert. 
Die in der Fortschreibung des Flächennutzungs-
plans ausgewiesenen Kiesabbaugebiete gehen 
weit über unseren angemessenen Bedarf hinaus 
und sind aus ökologischen und ökonomischen 
Gründen deutlich zu reduzieren, da nur so einer zu-
kunftsorientierter Regionalentwicklung Rechnung 
getragen wird. Gerne bin ich bereit das bei Bedarf 
ausführlicher zu begründen. 

Regel nur eine "befristete Waldumwand-
lung" genehmigt. D.h. es wird wieder auf-
geforstet. Es kann nicht davon ausgegan-
gen werden, dass der Wald in der Region 
übermäßig beansprucht wird, bzw. dass 
grundsätzlich überproportionale Beein-
trächtigungen durch die Rohstoffplanung 
ausgelöst werden.  
 
Betreffend Vernichtung des Lebensraums 
und Ausgleichsmassnahmen: 
Zitat aus Naturschutzstrategie Baden-
Württemberg (2014): 
„Steinbrüche, Baggerseen und Kiesgru-
ben stellen über das ganze Land verteilte 
„Trittsteinbiotope“, „Rückzugsgebiete“ und 
„Reserveflächen“ für die biologische Viel-
falt dar. Durch die dynamische Verände-
rung der Flächen in Folge des Abbaus, 
die vielfach eine natürlich Dynamik initiiert 
bzw. nach sich zieht, entstehen auf offe-
nen Böden horizontale und vertikale, tro-
ckene und feuchte Sonderstandorte, die 
zahlreichen besonders gefährdeten und 
daher streng geschützten Tier- und Pflan-
zenarten als Lebensraum dienen. In Ab-
baustätten entwickeln sich Biotopstruktu-
ren, die in der dicht besiedelten und inten-
siv genutzten sonstigen Kulturlandschaft 
nicht vorkommen. Besonders vor dem 
Hintergrund fehlender Flächen für natür-
lich-dynamische Prozesse und für klima-
bedingt zuwandernde Arten kommt einer 
Integration von Abbaustätten in eine Na-
turschutzkonzeption hohe Bedeutung zu. 
Die vielfältigen Potenziale sowohl renatu-
rierter als auch im Betrieb befindlicher Ab-
baustätten für die Erhaltung und Entwick-
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Die Orientierung an den Wünschen der Kiesabbau-
unternehmen ist dabei der völlig falsche Ansatz. 
… 
Kiesabbau ist ein ähnlich schwerer Eingriff in den 
Naturhaushalt. Zu Recht haben die Schweiz und 
Österreich deshalb mit restriktiven Umweltauflagen 
den Kiesabbau in die Schranken verwiesen. Es 
klingt wie, nein es ist blanker Hohn, wenn Sie - statt 
unsere Landschaft in gleicher Weise zu schützen 
versuchen (wie dies die Schweiz und Österreich 
 
tun) - die Nachfrage aus der Schweiz und Öster-
reich als Grund für die massiven Eingriffe in den 
Altdorfer Wald heranziehen. Sie haben die Aufgabe 
(s. o.) unsere Landschaft zu schützen und diese 
nicht ausschließlich wirtschaftlichen Interessen un-
serer Nachbarn zu opfern. Und dass Kiesabbauflä-
chen für viele Jahre Mondlandschaften gleichen 
lässt sich an der Kiesgrube Kögel vor unserer 
Haustüre beobachten. 

lung der biologischen Vielfalt werden sei-
tens des Naturschutzes bis heute vielfach 
unterschätzt und nicht im Zusammenhang 
mit einem gezielten Biodiversitäts- Mana-
gements gesehen.“ 
… 
Ziel der Naturschutzstrategie: 
„Abbaustätten in den Biotopverbund ein-
beziehen. Neben ihrem überdurchschnitt-
lichen Vorkommen an seltenen und ge-
fährdeten Arten von Pionierstandorten 
und nährstoffarmen- Lebensräumen stel-
len die über das ganze Land verteilten 
Abbaustätten speziell vor dem Hinter-
grund des Klimawandels und der damit 
verbundenen Artenverschiebungen wich-
tige Trittsteine und Ausbreitungsinseln für 
Tier- und Pflanzenarten dar. 
Unstrittig ist, dass die Rohstoffbranche 
eine besondere Verantwortung für Schutz 
und Erhaltung der Biodiversität in den Ab-
baustätten besitzt. 
Nach Österreich, hier wohl primär Vorarl-
berg, wurden aus ganz Baden-Württem-
berg in den letzten 10 Jahren zwischen 
30.000 t und 480.000 t aus ganz Baden-
Württemberg exportiert. Im Mittel beträgt 
die Ausfuhr von Baden-Württemberg nach 
Österreich 200.000 t (2010-2020, StaLa 
2021). 
 
s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Wirtschaft und Export etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 



   
    

606 
 

und damalige Abwägung, 
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

IV.0025 3.5.1 Als langjähriger Bürger von Wolfegg und Naturlieb-
haber durfte ich den Altdorfer Wald als ein Juwel 
unserer oberschwäbischen Landschaft kennen und 
schätzen lernen. Die Unversehrtheit des Waldes mit 
seiner Vielfalt an Leben und Schätzen liegt mir da-
her sehr am Herzen! 
Sein Freizeit- und Erholungswert, sein unschätzba-
rer Wert für Flora und Fauna, seine wichtige Funk-
tion als Wasserspeicher und Trinkwasserlieferant 
für Tausende von Bürgern sowie als C02-Speicher 
sind wichtige Argumente gegen die bestehende 
Ausweisung von Vorrang- und Sicherungsgebieten 
für oberflächennahen Rohstoffabbau (Kiesabbau) 
im Altdorfer Wald! 
Es darf nicht sein, dass einzig und allein profitorien-
tierte Beweggründe privater Unternehmen zu einer 
Gefährdung der dortigen Grundwasservorkommen, 
zu einer Abholzung von Tausenden von Bäumen, 
zu einer Zerstörung von Ökosystemen und Ver-
drängung von Wild führen. Auch gerade in Zeiten 
zunehmender Dürreperioden und der damit einher-
gehenden allgemeinen Wasserknappheit sowie 
steigender C02-Werte ist das Ökosystem Wald als 
Wasser- und C02-Speicher von unschätzbarem 
Wert! Jeder Hektar Wald, der der Axt ohne Chance 
auf ein Nachwachsen zum Opfer fällt ist ein weite-
rer Axtschlag am Baum unseres Lebens und dem 
unserer Nachkommen! Wollen Sie sich diese 
Schuld an unseren zukünftigen Generationen auf-
bürden? Ich denke, eher nicht! 
Mit der Ausweisung von Vorrang- und Sicherungs-
gebieten für oberflächennahen Rohstoffabbau im 
Altdorfer Wald kommen Sie Ihren eigenen durchaus 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Waldfunktionen, Regionaler 
Biotopverbund, Biodiversität, Verkehr etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 
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löblichen Leitlinien im Umgang mit Grundwasser-
vorkommen (siehe Ihre Leitlinien zu 3.3 "Gebiete 
zur Sicherung von Wasservorkommen", 3.3 .0 "All-
gemeine Grundsätze" sowie zu 3.3.1"Vorrangge-
biete zur Sicherung von Wasservorkommen") nicht 
nach! Ihre Beteuerungen zum Wasserschutz, im 
konkreten Fall dem Schutz von oberschwäbischen 
Grundwasservorkommen, die der regionalen Trink-
wasserversorgung dienen und gerade in überra-
gendem Maße im Altdorfer Wald vorliegen, werden 
von Ihnen nicht konsequent umgesetzt! Dies be-
zieht sich u.a. auf die Grundwasservorkommen im 
Wassereinzugsgebiet der Quellen Weißenbronnen 
und Schlier. 
Auch halten Sie sich dabei nicht an die Vorschriften 
des Landesentwicklungsplans 2002 in Ziffer 4.3, wo 
es heißt: 
-"Nutzungswürdige Vorkommen sind planerisch zu 
sichern und sparsam zu bewirtschaften, Trinkwas-
sereinzugsgebiete großräumig zu schützen und für 
die Versorgung geeignete ortsnahe Vorkommen 
vorrangig zu nutzen. 
-"Grundwasser ist als natürliche Ressource flächen-
deckend vor nachteiliger Beeinflussung zu sichern". 
Deshalb: Teilen Sie dem überragenden Trinkwas-
servorkommen im Altdorfer Wald einen besonderen 
Schutzstatus zu und nehmen Sie für diese Region 
die Ausweisung von Vorrang- und Sicherungsge-
bieten für oberflächennahen Rohstoffabbau im Alt-
dorfer Wald zurück! 
Zu 3.2. "Gebiete für besondere Nutzungen im Frei-
raum": 
Durch den Ausweis von zusätzlich ca. 60 ha Wald-
fläche als Vorrang- und Sicherungsgebiet für ober-
flächennahen Rohstoffabbau im Altdorfer Wald wer-
den darüber hinaus Weichen für einen nachhaltigen 
Schaden am Biotopverbund Altdorfer Wald gestellt . 
Der Altdorfer Wald kann seine besondere Wald-
funktion aber nur dann erfüllen, wenn er in seiner 
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Gesamtheit, also möglichst kohärent, als Vorrang-
gebiet für besondere Waldfunktionen ausgewiesen 
wird. Der Schutz des Waldes und des Waldbodens 
in seiner Gesamtheit dient der Vernetzung von 
Waldlebensräumen, der Sicherung von Wildtierkor-
ridoren sowie der Erhaltung der Erholungsqualität 
des Waldes. 
Der Baumbestand und mit einer noch wichtigeren 
Bedeutung der Waldboden sind 
- Sauerstoffproduzent und C02-Speicher 
- Wasserspeicher 
- eine natürliche Klimaanlage 
- und Grundlage für die Artenvielfalt 
Der Erhalt jeden Meters Waldes und Waldbodens 
ist kostenloser Wasserspeicher- und Klimaschutz 
vor der eigenen Haustüre! 
Zieht man auch diese Kriterien heran, so darf das 
größte zusammenhängende Waldgebiet Ober-
schwabens nicht mehr weiter für den Rohstoffab-
bau verplant werden. Dies ist übrigens seit den EU-
Klimabeschlüssen (v. 08.10.2020 u. Dez. 2020) ein 
Muss für das Erreichen des europäischen Ziels ei-
ner Schadstoffreduzierung um 55% bis 2030! 
Setzen Sie Ihre eigene allgemeinen Grundsätze 
und Ziele (siehe dazu Sätze zu 3.2 .0) sowie Ihre 
Leitlinien zu 3.2.2 "Vorranggebiete für besondere 
Waldfunktionen" für die Gesamtheit der Waldfläche 
des Altdorfer Waldes um und nehmen Sie die aktu-
elle Ausweisung von Vorrang- und Sicherungsge-
bieten für oberflächennahen Rohstoffabbau auf ei-
ner zusätzlichen Gesamtfläche von ca. 60 ha - dies 
entspricht einer Fläche von immerhin ca. 84 Fuß-
ballfeldern (!!)- zurück! 
Folgen Sie damit auch Ihrem allgemeinen Grund-
satz zu Pkt. 1.1(G4)1 S.3. des Regionalplans, wo 
Sie schreiben: "Die räumliche Entwicklung soll sich 
verstärkt an den Erfordernissen des Klimawandels 
ausrichten. Den klimabedingten Belastungen und 
Risiken für den Menschen soll, insbesondere in den 
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klimakritischen Teilräumen der Region, durch ge-
eignete Vorsorge- und Anpassungsstrategien Rech-
nung getragen werden." 
Lassen Sie diesen richtigen und wichtigen Worten 
Taten folgen! Schutz des "Waldburger Rückens": 
Durch den geplanten Kiesabbau nahe des Vogter 
Teilorts "Grund", für den teilweise bis auf eine Tiefe 
von 
100 m (!) Erdmaterial abgetragen werden müsste 
und bisher nicht einmal gesichert ist, dort auf be-
sondere Kiesvorkommen zu stoßen (siehe Roh-
stoffkarten des LGRB und Gutachten Dr. Schad) 
wird nicht nur das dortige Grundwasservorkommen 
gefährdet, sondern darüber hinaus einer der eiszeit-
lichen Moränenzüge des Waldburger Rückens, ei-
ner einmaligen geomorphologischen Besonderheit 
des Altdorfer Waldes, unwiderruflich zerstört. Des-
sen Schutzwürdigkeit ist vom Kreistag Ravensburg 
unbestritten anerkannt worden! Nehmen Sie diese 
vereinbarte Schutzwürdigkeit ernst und geben Sie 
im Bereich des Waldburger Rückens (Vogt-Im 
Grund und Schlier-Unter-/Oberankenreute) durch 
die Rücknahme einer Ausweisung als Vorrang- 
und/oder Sicherungsgebiet für den Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe Ihr Veto gegen den dort ge-
planten Kiesabbau! 
Zu guter Letzt möchte ich noch auf eine äußerst un-
angenehme Begleiterscheinung des geplanten Kie-
sabbaus eingehen: 
Durch die Realisierung der Kiesabbaugebiete im 
Altdorfer Wald mit entsprechendem Export von Erd-
material wird es eine deutliche Zunahme des 
Schwerlastverkehrs geben! Die Landstraßen Wol-
fegg - Vogt, Wolfegg - Kißlegg und Wolfegg - Wein-
garten sind zu eng und haben nicht den Standard 
für LKW-Verkehr. Sollte der geplante Kiesabbau in 
Vogt / Grund betrieben werden, so müssten deswe-
gen neue Zu- und Abfahrtwege erschlossen wer-
den. Es würde zu einer massiven Zerstörung des 
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wertvollen Guts "Waldboden", einer Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes und zu einer deutli-
chen Zunahme von Feinstaub, Luftschadstoffen 
und einer Lärmbelästigung für Mensch und Natur 
über Jahrzehnte kommen! Negative Folgen für den 
dortigen Fremdenverkehr - man denke nur an Wol-
fegg als beliebtes Kulturzentrum der dortigen Re-
gion mit seinem viel besuchten Bauernhofmuseum 
und den alljährlichen Schlossfestspielen - würden 
nicht ausbleiben. Weitaus schlimmer wären aber 
noch die anhaltenden negativen Auswirkungen für 
Anwohner und der schwindende Erholungswert des 
Altdorfer Waldes als "Grüne Lunge" der Region! 
Ihren "Allgemeinen Grundsätzen" zu 4.1"Verkehr", 
wo es unter anderem heißt "Das Verkehrssystem 
soll so gestaltet werden, dass die ... Lärmbelastung 
vermindert und der Ausstoß von Feinstäuben und 
Luftschadstoffen reduziert wird ..." könnte somit im 
Falle einer Realisierung des Kiesabbaus nicht 
nachgekommen werden. 
Es ist daher dringend notwendig, dass folgende Än-
derungen bzw. Ergänzungen im Regionalplan auf-
genommen werden: 
- Der Regionalplan muss nach den Vorgaben des 
LEP 2002 aufgestellt werden und es muss dem 
Schutz und der Sicherstellung des Grundwasser-
vorkommens im Altdorfer Wald absolute Priorität 
eingeräumt werden. Weisen Sie entsprechend 
mehr und großräumige Gebiete zur Sicherung von 
Wasservorkommen im Altdorfer Wald aus! 
- Im Bereich des Waldburger Rückens (Vogt-Grund 
und Schlier-Unter-/Oberankenreute) muss die Aus-
weisung von Vorrang- und Sicherungsgebiete für 
den Abbau oberflächennaher Rohstoffe zurückge-
nommen werden. 
- Die Gebiete im Bereich des Waldburger Rückens 
müssen als Vorranggebiete für besondere Wald-
funktionen oder als Grünzüge ausgewiesen wer-
den. 
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Es ist von großer Wichtigkeit und Bedeutung für die 
Zukunft des Altdorfer Waldes als ein zusammen 
hängendes und gut funktionierendes Ökosystem, 
als Lebensraum für Flora und Fauna, als Trinkwas-
serlieferant für Tausende von Bürgern, als Wasser- 
und C02-Speicher sowie als Freizeit- und Erho-
lungsgebiet, dass endlich die eigenen Leitlinien des 
RVBO in die Planung für diese Waldregion mit ein-
fließen und konsequent und nachhaltig auf die Ge-
samtfläche des Altdorfer Waldes umgesetzt wer-
den, so dass uns und den nachfolgenden Generati-
onen einer der schönsten Landstriche Oberschwa-
bens erhalten bleiben. 

IV.0003 3.5.1 Ich finde es aus Umweltschutz und Gewässer-
schutz Gründen extrem wichtig den Altdorfer Wald 
und das Grundwasser zu schützen. Dafür ist es ext-
rem wichtig die Kiesgrube in Grund zu verhindern. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Regionaler Bi-
otopverbund etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 

IV.0038 3.5.1 Als Angrenzende an die Fläche des geplanten Vor-
habens mochten wir hiermit von unserem Ein-
spruchsrecht Gebrauch machen.  
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt unseres 
Waldbestandes und unseren zwei Quellfassungen: 
- Durch den geplanten Trocken- und Nassabbau 
auf vier Hektar sind Auswirkungen auf den Wasser-
haushalt zu erwarten: Sowohl Auswirkungen auf 
den Grundwasserspiegel aber auch und v.a. auf 
wasserführende Schichten können hydrologisch 

Die Belange der einzelnen Schutzgüter 
werden für die Fläche 436-179 im Um-
weltbericht in einer der Regionalplanungs-
ebene angemessenen Bearbeitungstiefe 
behandelt. In einer Voruntersuchung 
wurde gutachterlich bereits festgestellt: 
Hydrogeologische Auswirkungen auf 170 
m oberstromig entfernten Felder See und 
160 m lateral gelegenes Biotop „Nassge-
biet bei Stadels“ sind nicht zu erkennen. 

Keine Berücksichtigung 
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und hydrogeologisch nicht ausgeschlossen werden. 
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt unserer 2 
Quellfassungen und der Quellfassung des Theurin-
gerhofs 
- Auf dem Flurstück xx und xx befinden sich drei 
Hangquellen mit grundbücherlich eingetragenen 
Quellfassungen zur Versorgung des Theuringer- 
und des Stockenhofs. Die Quellfassungen liefern 
Wasser in ergiebiger Schüttung selbst in den ver-
gangenen trockenen Sommermonaten. In früheren 
Jahren haben sie einen sehr umfangreichen Vieh-
bestand im Hof Stocken und im Theuringer Hof äu-
ßerst zuverlässig mit Trinkwasser versorgt.  
Durch einen Eingriff ins· Grundwasser können die 
Quellen dauerhaft in ihrer Qualität gefährdet wer-
den und der geplante Nassabbau zu erheblichen 
dauerhaften, wirtschaftlichen Nachteilen der be-
troffenen Höfe führen. 
- Aufgrund der umfangreichen arrondierten landwirt-
schaftlichen Flächen und des umfangreichen Ge-
bäudebestandes ist für den Hof xx eine Gefährdung 
der Quellen und somit der vorhandenen Eigenwas-
serversorgung in keiner Weise hinzunehmen. 
Auch für die praktizierte gärtnerische Nutzung ist 
eine Eigenwasserversorgung von nachhaltigem 
wirtschaftlichem Nutzen 
Wirtschaftlicher Schaden: 
- Schwächung der lebenswichtigen Wasserversor-
gung des wertvollen gesunden Fichtenbestandes. 
Gerade weil Fichten Flachwurzler sind, wird der Be-
stand infolge einer Veränderung des Wasserhaus-
haltes im direkten Umfeld besonders stark ge-
schwächt. Das Risiko des Befalls von Borkenkäfer 
wird dadurch deutlich erhöht. Geringe Zuwachsra-
ten aber v.a. auch Dürreschäden sind die Folge, 
das Holz ist nicht mehr als Bauholz verwertbar und 
hat einen Wertverlust von mindestens 50 %. Es be-
steht somit das Risiko eines vorzeitigen Abganges 
wertvollen Fichtenstammholzes, jedenfalls kann 

Im Rahmen der nachgelagerten Genehmi-
gungsverfahren werden detaillierte Unter-
suchungen in Bezug auf weitere hydrolo-
gische, naturschutzrechtliche oder immis-
sionsschutzrechtliche Belange betreffend 
des Gebietes Felder-See und dessen Um-
gebung durchgeführt und ggf. berücksich-
tigt. 
 
s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Regionaler Bi-
otopverbund etc. 
 
s. a. Stellungnahme 1. Anhörung Roh-
stoffe und damalige Abwägung, 
s.a. https://www.rvbo.de/Planung/Fort-
schreibung-Regionalplan-Kapitel-Roh-
stoffe/2018-10-25_Beantwortung_An-
frage_KRe_Smigoc_Mueller_Kiesab-
bau.pdf 
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dies nicht ausgeschlossen werden. Gerade der vor-
liegende Bestand ist in bester Zuwachsphase und 
ist bis zur Endnutzung nicht durch Eingriffe, wie es 
der Kiesabbau wäre, zu gefährden. Schadenser-
satzansprüche auch Sekundäransprüche werden 
vorsorglich angemeldet. 
- Verlustrisiko gerade des wichtigen Waldtraufberei-
ches in windexponierter Höhenlage: Dadurch be-
steht die Gefahr von schrittweisem Abgang des bis 
jetzt geschlossenen Waldbestandes. 
Schäden aus naturschutzfachlicher Sicht: 
- Der Waldtrauf ist auch als wertvolles Kleinbiotop 
besonders zu schützen. Gerade aufgrund des an-
schließenden FFH-Gebietes ist der Schutz des 
Waldbestandes aus mehreren naturschutzfachli-
chen Aspekten besonders geboten und muss ge-
währleistet werden. 
- Die Waldfläche auf dem Langrainrücken liegt im 
Landschaftsschutzgebiet und ist infolge laut Land-
schaftsschutzverordnung dauerhaft zu schützen, 
auch im Hinblick landschaftsbildprägender Belan-
gen. 
Der Wald ist im Zusammenhang mit dem europa-
rechtlich geschützten FFH-Gebiet Felder See und 
dem Naturschutzgebiet Felder See dauerhaft be-
sonders zu schützen. Er bildet eine einzigartige · 
gesamtbiologische und geomorphologische Ein-
heit". 
- Gerade in Zeiten von Klimakrise und Biodiversi-
tätskrise sind wertvolle Waldbestände in direktem 
Umfeld zu FFH-Gebieten und einem dystrophen 
Braunwassersee in ihrer klimaregulierenden Aus-
gleichsfunktion besonders wertvoll und nachhaltig 
zu schützen. 
1. Im Übrigen schließen wir uns den Einwendungen 
des BUND in der 1. Offenlage des Regionalplanes 
Kapitel Rohstoffe gegen den Kiesabbau am Felder 
See vollumfänglich an. 
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2. Nach all dem lehnen wir den geplanten Kiesab-
bau am Felder See, VRG 436-179 strikt ab und be-
antragen hiermit die Herausnahme als VRG aus 
dem vorliegenden Entwurf des Regionalplans. 

IV.0004 3.5.1 zu IV.0936 Nr.1 
Das Beteiligungsverfahren ist gemäß meinem Ein-
wand aus dem Grund fehlerhaft, weil der Regional-
verband seiner Informationspflicht bzgl. den Kies-
transporten ins benachbarte Ausland nicht nachge-
kommen ist. Ich unterstelle, dass dies bewusst ge-
schehen ist, um keinen Ansatzpunkt für öffentliche 
Kritik zu schaffen, obwohl dem Regionalverband 
dieser Sachverhalt in vollem Umfang bekannt war. 
Es ging mir daher nicht wie vom RV dargestellt um 
Einhaltung von Terminen und formelle Abwicklung 
und Bekanntmachung, sondern um die Tatsache, 
dass hier eine bewusste Irreführung der Bevölke-
rung erfolgte, indem dieser Sachverhalt des Kies-
transports ins Ausland trotz absolut hoher Relevanz 
verschwiegen wurde. Wäre dies zum damaligen 
Zeitpunkt publik gewesen, hätten sich noch viel 
mehr Menschen gegen einen weiteren unkontrol-
lierten Kiesabbau gestellt. 
Auf diesen Punkt und diesen Einwand geht der 2. 
Anhörungsentwurf in keinster Weise ein. Daher ist 
er fehlerhaft und nichtig. 
zu IV.0936 Nr. 2 
Stellungnahme des RVBO: 
"Eine Möglichkeit, zur Schonung regionaler Res-
sourcen diese Warenströme zu beschränken, gibt 
es weder auf der Ebene der Regionalplanung noch 
im Raumordnungsverfahren". 
Genau aus diesem Grund ist ein reguliertes Kies-
management erforderlich, unter staatlicher Aufsicht. 
In Kenntnis dieses Mangels wäre es Aufgabe des 
RVBO, dieses zu initiieren. 
Auf diesen Punkt geht der Anhörungsentwurf nicht 
ein. Daher ist er fehlerhaft. 

Der Regionalverband hat keine Informati-
onspflicht bzgl. den Kiestransporten ins 
benachbarte Ausland noch gibt es eindeu-
tige regionale Statistiken des Statistischen 
Landesamtes BW darüber. 
Es ist nicht Aufgabe des RVBO ein staatli-
ches Kiesmanagement zu initiieren.  
Aufgabe des Regionalverbandes ist unter 
anderem; „Die Sicherstellung einer be-
darfsgerechten und verbrauchernahen 
Versorgung mit oberflächennahen Roh-
stoffen ist eine zentrale Aufgabe der Lan-
des- und Regionalplanung“ (LEP Kap. 
5.2). 
Aufgabe der Regionalplanung hinsichtlich 
der Rohstoffsicherung 
ist es dabei, konkurrierende Flächennut-
zungen im Plangebiet so zu ordnen, dass 
auch dem Bedürfnis der Bürger nach ei-
ner Versorgung mit Steine-und-Erden-
Rohstoffen in geeigneter Qualität 
und Quantität Rechnung getragen wird. 
Diese Aufgabe ist gegenüber anderen 
konkurrierenden Raumnutzungen abzu-
wägen und in Einklang zu bringen. 
 
Die Abwägung der Planung erfolgt zwi-
schen privaten und öffentlichen Belangen. 
Der Regionalverband muss in seiner pla-
nerischen Abwägung die Belange abwä-
gen, die auf dieser Planungsebene er-
kennbar und von Bedeutung sind. Diese 
Belange wurden korrekt in die Abwägung 
eingestellt.  

Keine Berücksichtigung 
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zu IV.0936 Nr. 3 
Der Einwand zielt auf nicht erfolgte Interessenab-
wägung bzgl. der Belastung von Mensch und Um-
welt gegenüber dem unkontrollierten Kiestransport 
innerhalb und außerhalb der Region ab. 
Stellungnahme RVBO: "Die Steuerung der Stoff-
ströme wird durch den Markt geregelt". In keinster 
Weise geht der Anhörungsentwurf auf den Einwand 
der nicht erfolgten Interessenabwägung ein. Jeden-
falls ist nicht erkennbar, ob und wie eine Interes-
senabwägung erfolgt. Wie werden die jeweiligen 
Belange gewichtet? Auch darauf geht der Anhö-
rungsentwurf nicht ein und ist daher fehlerhaft! Im 
Weiteren bezieht sich der Einwand darauf, dass der 
RVBO sich neu zu definieren hat, um das Thema 
Kiesabbau ganzheitlich zu betrachten und Mensch 
und Umwelt zu schonen. Auch hierzu keine Stel-
lungnahme des RVBO. 
… 
Daher ist die Festlegung des Abbaugebiets fehler-
haft und unbegründet und daher nichtig. 

Die Vorwürfe bzgl. Einer fehlerhaften Ab-
wägung weist der Regionalverband zu-
rück. 
 
s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Regionaler Bi-
otopverbund etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

IV.0040 3.5.1 Abschließend möchte ich an dieser Stelle noch auf 
die vielen Initiativen bzw. Gruppierungen und seit 
Monaten in der SZ erscheinenden, unzähligen Le-
serbriefe von Einzelpersonen im Zusammenhang 
mit der Fortschreibung des RPlans des RVBO hin-
weisen. So sind u.a. im Zusammenhang mit dem 
Rohstoffabbau bzw. den Flächen für Kiesgewin-
nung im „Altdorfer Wald" oder dem Donautal ent-
standen und sehr engagiert bzw. empört, so sind 
nicht nur diverse Naturschutzvereine gegründet, 
sondern zwischenzeitlich auch zwei Landtagspediti-
onen im Gang gesetzt und diverse Gemeinderäte 
der Region haben sich einstimmig bzw. mehrheit-
lich gegen entspr. Ausweisungen für den Rohstoff-
abbau ausgesprochen sowie die Frage eines Bio-
sphärenreservates wurde in den politischen Raum 
gestellt und diskutiert, so dass sich sogar auch der 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Kenntnisnahme 
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Ministerpräsidenten persönlich hierzu bereits öffent-
lich äußern musste. 

IV.0047 3.5.1 Sie bezieht sich auf den überdimensioniert geplan-
ten Kiesabbau in Krauchenwies Göggingen. Wir for-
dern, dass unser Offenland (437-120/121) aus dem 
Regionalplan endgültig gestrichen wird. 

Die Flächen wurden bereits raumordne-
risch letztabgewogen und sind mittlerweile 
genehmigt worden. Der Regionalverband 
kam im vorliegenden Planentwurf zu kei-
ner anderen Abwägung. Die Belange der 
einzelnen Schutzgüter wurden für die Flä-
che 437-120/121 im Umweltbericht in ei-
ner der Regionalplanungsebene ange-
messenen Bearbeitungstiefe behandelt 
und abgewogen. Daher bleiben die Fest-
legungen bestehen. 
Detailliertere Bestimmungen der Geneh-
migung, bzw. Belange des naturschutz-
rechtlichen Ausgleichs liegen nicht im 
Verantwortungsbereich des Regionalver-
band und müssen mit den zuständigen 
Fachbehörden abgeklärt werden 
 
s. a. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Baustoffrecycling und 
Substitution, Bedarf, Wirtschaft und Ex-
port etc. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0050 3.5.1 Im Entwurf des Regionalplans Rohstoffsicherung 
wird für unseren Abbaustandort in Mennisweiler 
eine Fläche von ca. 5,3 ha als Vorrangfläche für 
den Kiesabbau ausgewiesen. Ziel der Ausweisung 
von Vorranggebieten in der Fortschreibung des Re-
gionalplanes ist ein Planungshorizont von jeweils 
20 Jahren der die räumlichen Voraussetzungen für 
einen Rohstoffabbau für diesen Zeitraum sichern 

Aufgabe der Regionalplanung ist die Fest-
legung von Gebieten für den Abbau und 
Gebieten zur Sicherung von Rohstoffen. 
Ausgangspunkt der Planung ist der Be-
darf für eine verbrauchernahe Versor-
gung. Diese ist im Raum Mennisweiler ge-
geben.  
Der Gesamtbedarf der Region kann mit 
der im Fortschreibungsentwurf geplanten 

Keine Berücksichtigung 
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soll. Grundlage der Planung ist die Betriebserhe-
bung des LGRB und des Regionalverbandes aus 
dem Jahre 2011 sowie die zum Stichtag 01.01.2016 
noch vorhandenen genehmigten aber noch nicht 
verritzten Abbaureserven. 
Das jährliche Abbauvolumen für unsere Kiesgrube 
in Mennisweiler liegt im Mittel für die zurückliegen-
den drei Jahre deutlich über dem Mittel der vergan-
genen 15 Jahre. Die Abbaurate ist, aufgrund der re-
gionalen bauwirtschaftlichen Entwicklung und der 
zunehmend knapper werdenden Ressourcen in den 
umliegenden Abbaugebieten, in den letzten Jahren 
deutlich angestiegen. 
Unter Berücksichtigung unseres derzeit noch vor-
handenen genehmigten Rohstoffbestandes in der 
Kiesgrube Mennisweiler und des in der ausgewie-
senen Vorrangfläche enthaltenen Abbauvolumens 
sind für unser Unternehmen, bei gleichbleibender 
jährlicher Abbaurate, die räumlichen und rechtli-
chen Vorrausetzungen für eine Rohstoffgewinnung 
am Standort Mennisweiler keinesfalls für die der 
Planung zugrundeliegenden 20 Jahre gesichert. 
Selbst bei Annahme eines Rückgangs der jährli-
chen Abbaurate auf das Mittel der letzten 10 Jahre, 
wären die Vorräte bei weitem nicht für den vorgege-
benen Planungshorizont gesichert. 
Als regionalbedeutsamer Abbaustandort, mit direk-
tem Anschluss an das Landesstraßennetz, sollte 
der Standort Mennisweiler vorrangig in seiner ge-
samten Mächtigkeit und flächenhaften Ausdeh-
nung, für eine Rohstoffgewinnung in der Region, im 
Sinne des Planungsziels von zwei mal 20 Jahren, 
gesichert werden. 
Wir sehen daher für unser Unternehmen die drin-
gende Notwendigkeit einen Teilbereich des nördlich 
der Bahnlinie Bad Wurzach-Rossberg gelegenen 
„Sicherungsbereichs" Nr. 436-155 für den Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe m einen „Vorrangbe-
reich" zum Kiesabbau umzuwandeln. 

Flächenkulisse abgedeckt werden. 
Daher gibt es aktuell keinen Überarbei-
tungsbedarf und somit auch keine Berück-
sichtigung neuer Flächen. 
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Darüber hinaus bitten wir weitere Flächen südöst-
lich angrenzend an die festgelegten Vorrangberei-
che Nr. 436-153/154 als Sicherungsbereiche für 
den Kiesabbau auszuweisen, um so das Abbauge-
biet im Anschluss an den festgelegten Planungs-
zeitraum für weitere 20 Jahre zu sichern. 

IV.0051 3.5.1 Die Kies- und Schotterwerke Müller GmbH & 
Co.KG haben angrenzend an das bestehende Kies-
werk in Ostrach rohstoff- und hydrogeologische Er-
kundungen durchgeführt. Dabei wurde eine große 
Menge an Kiessandmaterial bestätigt. Der Bereich 
liegt in einem geschlossenen Waldgebiet, nordöst-
lich an das bestehende Abbau- und Aufbereitungs-
gelände angrenzend, und ist in der jetzigen, offen-
liegenden Entwurfsfassung der Regionalplanung 
noch nicht berücksichtigt. 
Dieses „neue" Abbaugebiet bringt für die Beteiligten 
(Gemeinde, Schutzgüter, Verkehrsaufkommen, 
usw.) viele Vorteile mit sich. 
Nach einer Erschließung des Abbaubereiches 
würde die Firma auf kurzen Wegen Rohstoff zu den 
vorhandenen Aufbereitungsanlagen transportieren. 
Zeitnah wäre in einem weiteren Schritt die Verle-
gung von einem Teil der Aufbereitung vorgesehen. 
Die aufbereiteten Kies-Sandprodukte werden so auf 
direktem Wege zu Baustellen, Asphaltmischwerken, 
sowie Betonmischanlagen transportiert. 
Diverse Zwischenfrachten zu den vorhandenen 
Werken entfallen und führen zu einer direkten Ent-
lastung des Verkehrs. 
Eine Kooperation mit dem Haus Valet und Ott, 
Werk Rulfingen, bezüglich dem Abbaugebiet „Loh-
stock", Jettkofen, könnte durch diese Berücksichti-
gung und Genehmigung entstehen. 
Die Firma Kies- und Schotterwerke Müller GmbH & 
Co.KG würde der Firma V+O aus dem neuen Ab-
baugebiet Rohstoff zur Verfügung stellen, falls das 

Die Vorschläge wurden zu spät in den Be-
teiligungsprozess eingebracht und konn-
ten auf Grund der notwendigen Verfah-
renstiefe und um eine fundierte Abwä-
gung zu ermöglichen nicht mehr in den 
aktuellen Fortschreibungsentwurf inte-
griert werden. 
 
Aufgabe der Regionalplanung ist die Fest-
legung von Gebieten für den Abbau und 
Gebieten zur Sicherung von Rohstoffen. 
Ausgangspunkt der Planung ist der Be-
darf für eine verbrauchernahe Versor-
gung. Diese ist im Raum Ostrach gege-
ben. . 
Der Gesamtbedarf der Region kann mit 
der im Fortschreibungsentwurf geplanten 
Flächenkulisse abgedeckt werden. 
Daher gibt es aktuell keinen Überarbei-
tungsbedarf und somit auch keine Berück-
sichtigung neuer Flächen. 

Keine Berücksichtigung 
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geplante Abbaugebiet „Lohstock" in ein Sicherungs-
gebiet gewandelt wird. Die Ortschaft Jettkofen wäre 
von zusätzlichen Transporten entlastet. 
Aufgrund der momentanen Rohstoffsituation, der 
hohen konjunkturbedingten Nachfrage der letzten 
Jahre und der noch vorhandenen geringen Abbau-
flächen, ist die Firma auf zusätzliche Flächen ange-
wiesen. 
Wir beantragen und bitten um Berücksichtigung der 
von uns vorgeschlagenen Fläche (s. Plan Anhang) 
und stehen gerne für Fragen zur Verfügung. 

IV.0052 3.5.1 Im Zuge der Gebietsfestlegung weist das oben ge-
nannte Vorranggebiet an seiner nordöstlichen 
Grenze zur Ortschaft Ettisweiler eine Abstandsflä-
che aus. 
Aus eigener Erkundung wissen wir, dass ausge-
rechnet hier gut abbaubare Kiesvorkommen existie-
ren. Die Erkundungsbohrungen wurden von uns in 
mehreren Bohrkampagnen schon vor über 20 Jah-
ren abgeteuft und liegen dem Landesamt für Geolo-
gie, Rohstoffe und Bergbau vor. 
Wir bitten um Prüfung, ob eine Erweiterung zur voll-
ständigen Nutzung der Lagerstätte in Richtung 
Nord-Osten möglich ist. 

Aufgabe der Regionalplanung ist die Fest-
legung von Gebieten für den Abbau und 
Gebieten zur Sicherung von Rohstoffen. 
Ausgangspunkt der Planung ist der Be-
darf für eine verbrauchernahe Versor-
gung. Diese ist im Raum Krauchenwies 
gegeben. 
Der Gesamtbedarf der Region kann mit 
der im Fortschreibungsentwurf geplanten 
Flächenkulisse abgedeckt werden. 
Daher gibt es aktuell keinen Überarbei-
tungsbedarf und somit auch keine Berück-
sichtigung neuer Flächen. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0053 3.5.1 Die in unserer Stellungnahme vom 24. Juli 2018 
zum Kapitel oberflächennahe Rohstoffe aufgeführ-
ten Forderungen und Ängste hinsichtlich der weite-
ren Verkehrszunahme auf der K 7982 in der Orts-
durchfahrt Oberhofen haben trotz der fehlenden 
Berücksichtigung bzw. Kenntnisnahme durch den 
Regionalverband nach wie vor Bestand. 
Der Regionalplan enthält nach wie keine konkreten 
Vorgaben zur Lenkung der aus dem Kies- und As-
phalttransport sowie den Erdaushubverkehren re-
sultierenden Verkehrsbelastungen für die Orts-
durchfahrt von Oberhofen über die B 30 und die B 

Grundsätzlich handelt es sich bei den für 
die Kies-, Aushub- und Asphalttransporte 
relevanten Straßen entsprechend ihrer 
straßenrechtlichen Einteilung, Widmung 
und Verkehrsfunktion um regional bedeut-
same Verkehrsverbindungen. Das regio-
nal bedeutsame Straßennetz ist im Regel-
fall dafür ausgelegt, den Transportverkehr 
aufzunehmen. Von Seiten der zuständi-
gen Verkehrsbehörde des Kreises sind 
keine Hinweise bzgl. der Erhöhung des in-

Keine Berücksichtigung 
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467 kommend, obwohl hier mehrere Alternativen 
aus dem Bodenseekreis heraus verfügbar wären. 
Hierzu zählen insbesondere die L 326 über Tettn-
ang und Kofeld über die L 324 nach Grenis wie 
auch die K 7719/K 7718 von der B 30 über Lie-
benau, dann wiederum über die L 326 und L 324 
zum selben Ziel. 
Darüber hinaus könnte die Ortsdurchfahrt von 
Oberhofen insbesondere durch die Kiesverkehre 
der Abbaustandorte „Ravensburg/Eschach/Kögel " 
und „Ravensburg/Knollengraben" in den Bodensee-
kreis von der L 326 über die K 7712 und K 7085 auf 
die B 32 wesentlich entlastet werden. Es wäre Auf-
gabe des Regionalverbandes im Rahmen der Posi-
tivausweisung von Abbauflächen mit den Unterneh-
men bereits Vereinbarungen zur Verkehrserschlie-
ßung zu treffen und diese nicht auf das nachgeord-
nete Genehmigungsverfahren zu verlagern. Wir 
müssen jedoch leider feststellen, dass sich der Re-
gionalverband mit dieser Thematik nicht auseinan-
dergesetzt hat. 
Dass das Kreisstraßennetz im Rahmen des Allge-
meingebrauchs für Lkw zugelassen ist, ist uns auf-
grund unserer täglichen Erfahrung sehr wohl be-
wusst, wie auch die Tatsache, dass außer Kies-, 
Aushub- und Asphalttransporten auch andere 
Schwerlastverkehre die Ortsdurchfahrt tangieren. 
Dennoch wäre es Aufgabe der Regionalplanung im 
Rahmen der Ausweisung von Vorranggebieten für 
den Abbau und Sicherungsgebieten für den Abbau 
von Rohstoffen vorsorgend verkehrslenkende Maß-
nahmen zu ergreifen und diese nicht auf das nach-
folgende Genehmigungsverfahren durch die Land-
kreise zu delegieren, zumal diese keinen Einfluss 
auf landkreisübergreifende verkehrslenkende Maß-
nahmen haben. 
Die nur verbale Auseinandersetzung mit der Ver-
kehrsproblematik und der Abschichtung des Einzel-
falls auf den Träger des Genehmigungsverfahrens 

nerörtlichen Verkehres bzw. der Überlas-
tung des Straßennetzes durch die Maß-
nahme an uns herangetragen worden. 
Wie dem Umweltbericht zu entnehmen ist, 
wurden die potenziellen verkehrlichen 
Auswirkungen untersucht und in die Ab-
wägung eingestellt. Konkrete Verkehrs-
konzepte bzw. verkehrliche Maßnahmen 
können aufgrund der bestehenden plane-
rischen Unschärfe auf regionalplaneri-
scher Ebene nicht erstellt werden und 
sind erst auf der nachgelagerten Pla-
nungsebene bzw. im Rahmen eines Ge-
nehmigungsverfahrens erforderlich 



   
    

621 
 

(Synopse IV.0307-2) erachten wir als unzureichend 
und nicht zielführend, zumal die Problematik in Ihrer 
Stellungnahme unter dem Az. IV.0307 nur zur 
Kenntnis genommen und keiner weiteren Prüfung 
unterzogen wird. 
Darüber hinaus sollte der Regionalverband beim 
Bodenseekreis darauf drängen, endlich selbst dazu 
beizutragen, Erdaushub im eigenen Landkreis zu 
deponieren und nicht angrenzende Gemeinden mit 
nicht erforderlichen Schwerlastverkehren zu belas-
ten. 
Zumindest hat sich der Regionalverband unter 
Punkt IV.0307/2 seiner Stellungnahme vom 
30.07.2019 dahingehend geäußert, die Forderung 
der Dorfgemeinschaft Oberhofen auf einen Verzicht 
der gleichzeitigen Wiederverfüllung der alten Grube 
und der Eröffnung einer neuen Abbaustelle im Kö-
gel (436-174) gegenüber der Genehmigungsbe-
hörde in dem Sinne zu unterstützen, dass ein Neu-
aufschluss erst nach der Schlussabnahme der re-
kultivierten alten Grube durch die Genehmigungs-
behörde erfolgt. 
Insgesamt hält die Dorfgemeinschaft Oberhofen an 
ihren bisherigen Forderungen aus der Stellung-
nahme vom 24. Juli 2018 fest und fordert eine kon-
kretere Auseinandersetzung mit der Verkehrsprob-
lematik zumal - wie oben angeführt - Alternativen 
zur Verfügung stehen. 
 
Im Zuge der Ausweisung von Positivstandorten für 
die Rohstoffgewinnung muss der Regionalverband 
in der Lage sein, mit den von der Rohstoffgewin-
nung profitierenden Unternehmen im Vorfeld nach-
geordneter Genehmigungen dahingehende Verein-
barungen zu treffen, besonders schwer belastete 
Ortsdurchfahren vom Kiesverkehr zu entlasten. 
Das Schutzgut Mensch ist dabei gegenüber den 
wirtschaftlichen Interessen der Kiesindustrie hinten-
angestellt und nicht mit dem ihm zukommenden 
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Gewicht bewertet worden. 
Die Dorfgemeinschaft Oberhofen e.V. hält an ihren 
bisherigen Forderungen aus der Stellungnahme 
vom 24.07.2018 fest und fordert eine vertiefende 
Auseinandersetzung mit der Verkehrsthematik. 

IV.0054 3.5.0 Teilregionalplan oberflächennahe Rohstoffe 2003 
4.1.2 Arbeiten des LGRB (Seite 77 unten) 
„Abschließend soll hier noch einmal darauf hinge-
wiesen werden, dass Straßenbaustoff, für den die 
Hauptmenge der Kiese und Sande verwendet wird, 
grundsätzlich auch aus gebrochenen Kalksteinen 
des Oberjuras der Schwäbischen Alb erzeugt.wer-
den können. Diese Möglichkeit könnte besonders 
dem Nordteil der Region (Landkreis Sigmaringen) 
eine interessante Alternative zum Kiesabbau bieten 
". 
... und dazu zum Vergleich im Regionalplan RVBO 
Fortschreibung aus 2021 Aussage: 3.5 ff. 
In diesem Entwurf zur Fortschreibung des Regio-
nalplans ist in den Grundsätzen unter 3.5 ff.  
obiger Passus nicht mehr enthalten. 
Daher unsere Frage: Warum? 
Kann es sein, dass die Kiesfirmen behaupten, dass 
Kiesersatzstoffe nicht tauglich sind, weil sie hinder-
lich für eine weitere, jahrzehntelange Ausbeutung 
wertvoller Flächen sind? 
Forderung 
Um unsere überlastete Region vom Kiesabbau zu 
entlasten, fordern wir, diesen Grundsatz wieder auf-
zunehmen. 

Hierbei handelt es sich um eine Empfeh-
lung des LGRB, aber nicht um einen 
Grundsatz. 
Es wird seit Jahren versucht mehr Stra-
ßenschotter aus Kalksteinen zu verwen-
den. Der entsprechende Standort ist aus 
dem Grund auch reichlich mit Flächen 
ausgestattet worden. Allerdings konnte 
auf der Nachfrageseite bisher kaum Er-
folge erzielt werden. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0054 3.5.1 Sie bezieht sich auf den geplanten Kiesabbau in 
Krauchenwies Göggingen. Wir fordern, dass das 
Gebiet (437-120/121) aus dem Regionalplan end-
gültig gestrichen wird. 

Die Flächen wurden bereits raumordne-
risch letztabgewogen und sind mittlerweile 
genehmigt worden. Der Regionalverband 
kam im vorliegenden Planentwurf zu kei-
ner anderen Abwägung. Die Belange der 

Keine Berücksichtigung 
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einzelnen Schutzgüter wurden für die Flä-
che 437-120/121 im Umweltbericht in ei-
ner der Regionalplanungsebene ange-
messenen Bearbeitungstiefe behandelt 
und abgewogen. Daher bleiben die Fest-
legungen bestehen. 
Detailliertere Bestimmungen der Geneh-
migung, bzw. Belange des naturschutz-
rechtlichen Ausgleichs liegen nicht im 
Verantwortungsbereich des Regionalver-
band und müssen mit den zuständigen 
Fachbehörden abgeklärt werden 
 
s. a. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Baustoffrecycling und 
Substitution, Bedarf, Wirtschaft und Ex-
port etc. 

IV.0054 3.5.1 Sie bezieht sich auf den geplanten Kiesabbau in 
Krauchenwies-Nordmoräne 437-102; 437-115/116: 
Sowohl für Kiesvorhaben 437-102 (Nordmoräne), 
als auch 437-115/116 (Baresel) muss die Breite des 
Waldsaumes mindestens 100 m betragen, je gerin-
ger die Breite, desto anfälliger ist der Waldsaum bei 
Sturm. 
Wir fordern, die Mächtigkeit des verbleibenden 
Waldstreifens daher auf 100 m zu vergrößern, um 
eine wirksame Schutzfunktion zu ermöglichen. 
Diesen Streifen von 100 m haben wir von Beginn 
an, bereits schon in den moderierten Bürgerforen, 
gefordert. 

Die Flächen wurden bereits raumordne-
risch letztabgewogen und sind mittlerweile 
genehmigt worden. Der Regionalverband 
kam im vorliegenden Planentwurf zu kei-
ner anderen Abwägung. Die Belange der 
einzelnen Schutzgüter wurden für die Flä-
che 437-115/116 im Umweltbericht in ei-
ner der Regionalplanungsebene ange-
messenen Bearbeitungstiefe behandelt 
und abgewogen. Daher bleiben die Fest-
legungen bestehen. 
Detailliertere Bestimmungen der Geneh-
migung, bzw. Belange des naturschutz-
rechtlichen Ausgleichs liegen nicht im 
Verantwortungsbereich des Regionalver-
band und müssen mit den zuständigen 
Fachbehörden abgeklärt werden 
 

Keine Berücksichtigung 
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Zu Baustoffrecycling und Substitution s. a. 
Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zur Altdorfer Wald etc. 

IV.0006 3.5.1 1. Kiesgrube Krauchenwies-Göggingen (437-121 
sowie 437-120) 
Die im Umweltbericht unter dem Schutzgut Mensch 
gemachte Ausführung:  
„Die im Rahmen des Raumordnungsverfahrens ge-
troffenen Maßgaben des Regierungspräsidiums Tü-
bingen sind auch für das Genehmigungsverfahren 
zu beachten". 
halten wir für zu unspezifisch und nicht zielführend 
im Rahmen einer Fortschreibung des Regional-
plans. Insofern regen wir an, diese Passage zu 
streichen. 
Dies gilt umso mehr, als im Rahmen des Raumord-
nungsverfahrens Vorgaben gemacht wurden, die 
nicht den notwendigen raumordnerischen Bezug 
haben (siehe ROG). Dies gilt beispielsweise für die 
Vorgabe eines gemeinschaftlichen Abbaus der Fir-
men Martin Baur und Valet u. Ott, oder Vorgaben 
für ein Feldlerchen-Ausgleichskonzept. Der gesetz-
liche Prüfungsrahmen des § 15 ROG wird mit sol-
chen Detailvorgaben deutlich überschritten. Wenn 
nun solche Vorgaben durch einfache Verweise auf 
ein ROV Eingang in einen Regionalplan finden, se-
hen wir dies als fehlerhaft an und bitten Sie daher 
die Vorgaben nochmal genau zu überprüfen. 

Der Umweltbericht nimmt nicht an der 
Rechtsverbindlichkeit teil. Hier werden 
letztlich nur Hinweise für die nachfolgen-
den Planungsebenen gegeben. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0006 3.5.1 2. Abbaugebiet Weißes Kreuz (437-150) 
Zum Gebiet Weißes Kreuz hatten wir bereits im 
Rahmen der ersten Offenlage umfangreich Stellung 
genommen, insofern verweisen wir auf unsere da-
maligen Ausführungen. Besonders hervorheben 

Es gibt keinen Rechtsanspruch für die 
Aufnahme eines bestimmten Gebietes in 
den Regionalplan. 
In der 1. Offenlage, Anhörung Rohstoffe, 

Keine Berücksichtigung 
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wollen wir nochmals folgende Punkte: 
• Die genannte Flächengröße von 21,7 ha in der 
Gebietscharakteristik entspricht nicht den tatsächli-
chen Gegebenheiten. Wir hatten die Flächengröße 
bereits frühzeitig auf weniger als 10 ha reduziert. 
• Wie bereits im Umweltbericht ausgeführt, könnte 
eine mögliche Beeinträchtigung des Wildtierkorri-
dors durch entsprechende Aufforstungen im Außen-
bereich minimiert werden. Hierzu bestehen grund-
sätzlich die Möglichkeit und die Bereitschaft. Auch 
wird nicht berücksichtigt, dass durch die vorstehend 
erläuterte Flächenreduzierung voraussichtlich gar 
keine Beeinträchtigung vorliegt. Der Umweltbericht 
geht insofern von falschen Tatsachen aus, die Ab-
wägung halten wir daher für fehlerhaft. 
• Inwiefern der Abbau Weißes Kreuz die Verkehrs-
belastung erhöhen soll (Schutzgut Mensch), ist für 
uns so nicht nachvollziehbar. Das Gegenteil ist viel-
mehr der Fall. Das Gebiet liegt deutlich westlicher 
bzw. nördlicher als andere Abbaugebiete in der Re-
gion. Insofern würde der nach Norden bzw. Westen 
verlaufende Kiestransportverkehr merklich redu-
ziert. Insofern halten wir dieses Argument für unzu-
treffend und die Abwägung für fehlerhaft. 
• Nach unserem Informationsstand ist die Installa-
tion eines Windparks aufgegeben worden. Insofern 
steht dies einem Kiesabbau nicht im Wege. 
Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie, ihre Position 
zum Abbaugebiet Weißes Kreuz nochmals zu über-
prüfen. Die aktuelle Abwägung der verschiedenen 
Belange halten wir für fehlerhaft. 

wurde dieser Sachverhalt bereits abgewo-
gen und gilt unvermindert fort: 
"Die Belastung für das Schutzgut Mensch 
ergibt sich primär durch die Eröffnung ei-
nes weiteren Standortes in einer ohnehin 
durch die hohe Dichte des Kiesabbaus 
betroffenen Gegend." 

IV.0006 3.5.1 3. Kiesgrube Jettkofen-Lohstock Ostrach (437-125) 
Wir bedanken uns für die Aufnahme dieser Flächen 
in den Regionalplan und wollen nochmals auf die 
Wichtigkeit dieses Abbaugebiets für unser Unter-
nehmen und damit für die gesamte Rohstoffversor-
gung der Region verweisen. Die Grube Jettkofen ist 

Die Genehmigung für den Standort 437-
124 ist am 07.05.2021 erfolgt. 
Der Abbauzeitraum wird mit 11 Jahren 
veranschlagt. 
Auf Grund der zu erwartenden doppelten 

Keine Berücksichtigung 
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aktuell die einzige Möglichkeit, um die zeitlich be-
fristete Perspektive für unser Kieswerk in Rulfingen 
auszudehnen. 
Allerdings bitten wir Sie die folgende Vorgabe hin-
sichtlich Schutzgut Mensch nochmals zu überprü-
fen: 
„Kein gleichzeitiger Abbau mit 437-124" 
Dabei handelt es sich um den Abbau der Firma 
Müller in Ostrach Nord. Für unser Unternehmen ist 
nicht nachvollziehbar, wann hier ein Abbau beginnt 
bzw. endet. Insofern sehen wir die Gefahr, dass ein 
Abbau auf unbestimmte Zeit unmöglich wäre, da 
sich der Abbau der Firma Müller um Jahrzehnte 
hinziehen bzw. verzögern könnte. 
Selbstverständlich sind wir bereit, uns mit der Firma 
Müller abzustimmen, was auch schon erfolgt ist. 
Wir können aber die Entscheidung über den not-
wendigen Abbau nicht in die Hände eines Wettbe-
werbers legen. 
Dies gilt auch für den Fall, dass der Abbau Loh-
stock schneller genehmigt würde. als der Abba u 
437-124. Entsprechend den aktuellen Vorgaben 
müsste die Firma Müller mit diesem Abbau warten 
bis der Abbau Lohstock beendet wäre. 
Daher bitten wir Sie diese Formulierung ersatzlos 
zu streichen. 

Belastungen hat der Hinweis auch weiter-
hin seine Berechtigung. Daher ergibt sich 
auch kein Überarbeitungsbedarf. 

IV.0060 3.5.1 Kiesabbau Vogt-Grund (436-180) 
Die Naturschutzverbände lehnen dieses Abbauge-
biet vor allem aus Gründen des Wasser und Arten-
schutzes und der geomorphologischen Besonder-
heit des Waldburger Rückens ab. Die Bewertung im 
Umweltbericht muss in folgenden Punkten korrigiert 
werden: 
Wasser: Große Gefährdung (rot statt orange). Be-
deutendes Grundwasservorkommen mit bester 
Qualität, da sich das Einzugsgebiet im Wald befin-
det und die Schüttung ergiebiger ist, als bislang an-
genommen und genutzt. Der Schutz für genutzte 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Regionaler Bi-
otopverbund etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 
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und (noch) nicht genutzte Trinkwasservorkommen 
genießt gemäß LEP 2002 absoluten Vorrang vor al-
len anderen Raumnutzungsansprüchen. Das ge-
plante Abbaugebiet grenzt unmittelbar an das 
Schutzgebiet der Weißenbronner Trinkwasserquel-
len an. Diese versorgen die Einwohner von Baien-
furt und Baindt mit einem Wasser von ganz seltener 
und ausgezeichneter Qualität, das ohne jede Auf-
bereitung in die Leitungen eingespeist werden 
kann. Sehr wahrscheinlich reicht das Einzugsgebiet 
dieser Quellen deutlich über die bisherige Schutz-
gebietsgrenze hinaus, denn die starke Schüttung 
dieser Quellen würde ausreichen, das ganze Mitt-
lere Schussental zu versorgen. Und es ist durchaus 
möglich, dass 
man eines Tages auch darauf zurückgreifen muss, 
denn im Schussental mussten schon einige Quellen 
wegen hygienischer Mängel und wegen Schadstoff-
belastungen (z.B. Arsen) geschlossen werden. Es 
wäre unverantwortlich, diesen kostbaren Schatz 
durch den Abbau der über 40 m dicken Waldboden 
und Kies-Filterschichten zu gefährden. Deshalb 
muss dieses Potential erhalten bleiben. 
Biologische Vielfalt: (rot statt orange). Im geplanten 
Abbaugebiet wurden von Ornithologen bislang 64 
Vogelarten nachgewiesen. Dies belegt die hohe 
Wertigkeit des Gebietes und das hohe 

Bezüglich der Anlagen 1 und 2 siehe Ab-
wägungen zu  
F 24 
F 19 

IV.0061 3.5.1 Als Eigentümer des Wohnplatzes xxx und umlie-
gender Liegenschaft von 0,95 Hektar landwirt-
schaftlicher, garten- und Hoffläche erhebe ich Ein-
wendungen gegen die Fortschreibung des o.g. 
Planansatzes. Das gennannte Flurstück befindet le-
diglich ca. 150 Meter zum geplanten Kiesabbau 
entfernt. 
Die Lebens- und Wohnqualität des meines von mir 
1987 gekauften Wohnplatzes, ein schönes, altes 
Bauernhaus mit gut erhaltener bauzeitlicher 
Scheune und Nebengebäuden, wird nachhaltig und 

Die Belange der einzelnen Schutzgüter 
werden für die Fläche 436-179 im Um-
weltbericht in einer der Regionalplanungs-
ebene angemessenen Bearbeitungstiefe 
behandelt. In einer Voruntersuchung 
wurde gutachterlich bereits festgestellt: 
Hydrogeologische Auswirkungen auf 170 
m oberstromig entfernten Felder See und 
160 m lateral gelegenes Biotop „Nassge-
biet bei Stadels“ sind nicht zu erkennen. 

Keine Berücksichtigung 
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besonders erheblich negativ belastet. Eine Ver-
schlechterung der Wohn- und Lebensqualität mei-
nes Wohnplatzes ist in keiner Weise hinzunehmen. 
Bereits seit über drei Jahrzehnten wird mein Recht 
auf körperliche Unversehrtheit nachhaltig verletzt 
infolge dem nebst liegenden Kiesabbaubetrieb auf 
inzwischen über 60 Hektar Abbaufläche mit braun-
kohlebefeuerter Asphaltmischanlage. 
Ich habe in das Anwesen xxx viel Geld und Zeit in 
die Grundinstandhaltung und laufende Unterhaltung 
investiert. Seit Jahren habe ich gesundheitliche 
Probleme, bin schwerbehindert und möchte in kei-
ner Weise in meinen verbleibenden Lebensjahren 
in meinen Nachbarschaftsrechten und Grundrech-
ten durch noch mehr Lärm-, Feinstaub-, C02 Belas-
tungen und massiv zunehmenden LKW-Schwerlast-
Verkehr noch mehr verletzt und noch mehr gesund-
heitlich belastet werden. 
Mein Anwesen befindet sich in unmittelbarer Nach-
barschaft und in sehr ungünstiger Wind Lage zu ge-
plantem Abbaugebiet, auch wegen der topographi-
schen Situation für Schall-, Erschütterungs- und 
Staubbelastungen. 
Durch den geplanten Nassabbau werden der umlie-
gende Wasserhaushalt und die Hydrologie nachhal-
tig verändert. Hiervon ist meine Eigenwasserversor-
gung betroffen. Mein Wohnplatz xxx hat eine ei-
gene Quellwasserfassung. Über diese wurde über 
Jahrhunderte die Landwirtschaft und eine von mir 
über Jahrzehnte betriebene Pferde- und Tierhal-
tung versorgt. 
Meine Wiesenfläche wird als extensive artenreiche 
Biodiversitätsfläche seit Jahrzehnten gepflegt. 
Diese würde gerade in der Vegetationsphase ver-
staubt werden und dadurch in ihrer Futterqualität 
und als Lebensraum negativ belastet werden. Auch 
eine willkürliche Veränderung des Wasserhaushal-
tes infolge des Nassabbaus gefährden meinen gut 

Im Rahmen der nachgelagerten Genehmi-
gungsverfahren werden detaillierte Unter-
suchungen in Bezug auf weitere hydrolo-
gische, naturschutzrechtliche oder immis-
sionsschutzrechtliche Belange betreffend 
des Gebietes Felder-See und dessen Um-
gebung durchgeführt und ggf. berücksich-
tigt. Ob und wie eine kumulative Betrof-
fenheit bei einem einzelnen Kies Ab-
baustandort vorliegen sollte, kann in die-
sem Fall nur auf nachgelagerter Ebene 
beurteilt werden, da es hier am tatsächli-
che bau- und Anlagenbedingte Beein-
trächtigungen geht, die nicht Gegenstand 
der aktuellen Planungsebene sind. 
 
s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Regionaler Bi-
otopverbund etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. https://www.rvbo.de/Planung/Fort-
schreibung-Regionalplan-Kapitel-Roh-
stoffe/2018-10-25_Beantwortung_An-
frage_KRe_Smigoc_Mueller_Kiesab-
bau.pdf 
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erhaltenen Trinkwasserbrunnen direkt und nachhal-
tig und betreffen auch meine Flächen, was gerade 
bei zunehmender Klimakrise nicht hinnehmbar ist. 
Artenschutzrechtlicher Hinweis - lokales hohes Vor-
kommen Roter Milan 
Wir können verbindlich per Zellen nachweisen, 
dass seit Jahrzehnte über der Raumschaft Feld 
Karter / Mosisgreut regelmäßig Rote Milane ihre 
Kreise ziehen. Das ganze Jahr über sind diese, 
nach § 44 BNatSchG, geschützten Greifvögel und 
während der Vegetationsperiode inzwischen teil-
weise mit einer Anzahl ca. 15 in unserer Raum-
schaft. Die Raumschaft ist aufgrund der dort seit 
beinahe fünf Jahrzehnten stattfindenden ökologi-
schen Landwirtschaft ein idealer Lebensraum für 
zahlreiche Vogelarten. Wir werden das Vogel- und 
Wildtierartenvorkommen dokumentieren und im 
Nachgang den zuständigen Naturschutzbehörden 
unsere Feldbeobachtungen zukommen lassen. 
Die massive Entwertung meines Wohnplatzes mit 
schöner naturnaher Garten- und Nutzfläche mache 
ich hiermit ausdrücklich geltend. Diese Vermö-
gensentwertung inclusive mögliche Sekundärschä-
den sind mir nicht zuzumuten. Auch die massive 
Verschandelung der Landschaft südwestlich mei-
nes Anwesens ist nicht hinzunehmen. 
Hinzu kommt folgender Aspekt: Obwohl der beab-
sichtigte Kiesabbau mit einem Flächenverbrauch 
von 4,1 Hektar nur für drei bis vier Jahre laut eige-
nen Angaben des Kiesgrubenbetreibers reichen 
würde und laut geologischem Gutachten der Roh-
stoff nicht die benötigte Kornfraktion (Wacken bzw. 
Grobkies > 32mm) enthält, soll diese Fläche als 
Vorranggebiet ausgewiesen werden. 
 
Aufgrund meiner Nachbarrechte und der kumulati-
ven besonders erheblichen Betroffenheit lehne ich 
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den beabsichtigten Kiesabbau in meiner unmittelba-
ren Nachbarschaft strikt ab. 

IV.0062 3.5.1 Als Eigentümer des Wohnplatzes xxx und umlie-
gender arrondierter Liegenschaft, xxx, mit ca. acht 
Hektar wertvoller landwirtschaftlicher und ca. 0,4 
Hektar forstwirtschaftlicher Flächen im nächstem 
Umfeld erhebe ich Einwendungen gegen die Fort-
schreibung des o.g. Planansatzes. Die gennannten 
Flurstücke sind nur die Straße L 324 und K 8042 
zum geplanten Kiesabbau abgetrennt. 
Die Lebens- und Wohnqualität des meines in 3. Ge-
neration befindlichen Wohnplatzes wird nachhaltig 
und besonders erheblich negativ belastet. Eine Ver-
schlechterung der Wohn- und Lebensqualität mei-
nes Wohnplatzes ist in keiner Weise hinzunehmen. 
Bereits seit Jahrzehnten wird mein Recht auf kör-
perliche Unversehrtheit nachhaltig verletzt infolge 
dem nebst liegenden Kiesabbaubetrieb auf inzwi-
schen über 60 Hektar Abbaufläche mit braunkohle-
befeuerter Asphaltmischanlage. 
Ich bin 70 Jahre, in Karter geboren, und habe über 
Jahrzehnte den elterlichen Hof mit Viehhaltung 
selbst bewirtschaftet. Inzwischen bin ich gesund-
heitlich in schlechtem Zustand und möchte in keiner 
Weise in meinen verbleibenden Lebensjahren in 
meinen Nachbarschaftsrechten und Grundrechten 
durch Lärm, Feinstaub, C02-Blastungen und mas-
siv zunehmenden LKW-Schwerlast-Verkehr noch 
mehr verletzt und noch mehr gesundheitlich belas-
tet werden. 
Mein Anwesen befindet sich in unmittelbarer Nach-
barschaft und in sehr ungünstiger Wind Lage zu ge-
plantem Abbaugebiet, auch wegen der topographi-
schen Situation für Schall-, Erschütterungs- und 
Staubbelastungen. 
Durch den geplanten Nassabbau werden der umlie-
gende Wasserhaushalt und die Hydrologie nachhal-

Die Belange der einzelnen Schutzgüter 
werden für die Fläche 436-179 im Um-
weltbericht in einer der Regionalplanungs-
ebene angemessenen Bearbeitungstiefe 
behandelt. In einer Voruntersuchung 
wurde gutachterlich bereits festgestellt: 
Hydrogeologische Auswirkungen auf 170 
m oberstromig entfernten Felder See und 
160 m lateral gelegenes Biotop „Nassge-
biet bei Stadels“ sind nicht zu erkennen. 
Im Rahmen der nachgelagerten Genehmi-
gungsverfahren werden detaillierte Unter-
suchungen in Bezug auf weitere hydrolo-
gische, naturschutzrechtliche oder immis-
sionsschutzrechtliche Belange betreffend 
des Gebietes Felder-See und dessen Um-
gebung durchgeführt und ggf. berücksich-
tigt. 
 
s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Regionaler Bi-
otopverbund etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 
 
Ob und wie eine kumulative Betroffenheit 
bei einem einzelnen Kies Abbaustandort 
vorliegen sollte, kann in diesem Fall nur 

Keine Berücksichtigung 
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tig verändert. Hiervon ist meine Eigenwasserversor-
gung betroffen. Mein Wohnplatz Karter 1 hat eine 
eigene Quellwasserfassung. Über diese wurde über 
Jahrhunderte auch die Landwirtschaft und Tierhal-
tung versorgt. 
Ferner befinden sich auf meinem Flurstück zwei 
24a-Biotope: ein hochwertiges eingetragenes 
Feuchtbiotop und ein hochwertiges Nassbiotop. 
Eine hydrologische Beeinträchtigung und Staub-
Emissionsbelastungen dieser geschützten Biotope 
müssen aus naturschutzrechtlichen Gründen aus-
geschlossen werden können. 
Nasswiese bei Feld/ Mosisgreut (0,18 ha) 
Lage: nördlich des geplanten Kiesabbaugebietes in 
ca. 150 Meter Entfernung. Aufgrund der geomor-
phologischen Situation (Senke) liegt hier ein sehr 
hohes Gefährdungsrisiko eines besonders hoch-
wertigen, artenreichen Biotops mit Quellaustritten, 
einem ca. 150 Meter langen flachen Entwässe-
rungsgraben und mit ausgeprägter Schilffläche vor, 
die in den angrenzenden Wald hinreicht. Zusam-
men ist diese mit der nächst genannten Feuchtflä-
che nordöstlich von Karter kartiert als Kernfläche 
Biotopverbund feuchte Standorte „Hintere Wiese". 
Die umgebenden Flächen sind kartiert als „Bio-
topverbund mittlere Standorte". Auch die geplante 
Kiesabbaufläche Am Katzenberg gehört in diese 
Schutzkategorie. 
Feuchtgebiet nordöstlich von Karter (0.06 ha) 
Lage: angrenzend an die o.g. Nasswiese und sind 
infolge des Kiesabbaus ebenfalls als Risiko-Biotop 
einzustufen. Ein 110 Meter langer flacher Graben 
dokumentiert die Situation der Quellaustritte in die-
ser besonders formierten Geländemulde. 
Die beiden Feuchtbiotope gehören zu der umlie-
genden vernetzten Biotopverbundstruktur. Sie wur-
den im Umweltbericht völlig unberücksichtigt gelas-
sen. Dies ist aufgrund ihrer offensichtlichen Nähe 
und ihrer offiziellen Kartierung nicht nachvollziehbar 

auf nachgelagerter Ebene beurteilt wer-
den, da es hier am tatsächliche bau- und 
Anlagenbedingte Beeinträchtigungen 
geht, die nicht Gegenstand der aktuellen 
Planungsebene sind. 
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und stellt somit eine fehlerhafte Ermittlung und Be-
wertung relevanter Schutzgüter dar. 
Meine Wiesenflächen sind als extensive artenreiche 
Biodiversitätsflächen seit über 10 Jahren als Weide-
flächen für Schafe wertvolle Futtergrundlagen. 
Diese würden gerade in der Vegetationsphase 
massiv verstaubt werden und dadurch in ihrer Fut-
terqualität und als Lebensraum massiv negativ be-
lastet werden. Auch eine willkürliche Veränderung 
des Wasserhaushaltes betrifft mein Eigentum direkt 
und nachhaltig, was gerade bei zunehmender Kli-
makrise nicht hinnehmbar ist. 
Artenschutzrechtlicher Hinweis - lokales hohes Vor-
kommen Roter Milan 
Wir können verbindlich per Zeugen nachweisen, 
dass seit Jahrzehnte über der Raumschaft Feld / 
Karter / Mosisgreut regelmäßig Rote Milane ihre 
Kreise ziehen. Das ganze Jahr über sind diese, 
nach § 44 BNatSchG, geschützten Greifvögel und 
während der Vegetationsperiode inzwischen teil-
weise mit einer Anzahl ca. 15 in unserer Raum-
schaft. Die Raumschaft ist aufgrund der dort seit 
beinahe fünf Jahrzehnten stattfindenden ökologi-
schen Landwirtschaft ein idealer Lebensraum für 
zahlreiche Vogelarten. Wir werden das Vogel- und 
Wildtierartenvorkommen dokumentieren und im 
Nachgang den zuständigen Naturschutzbehörden 
unsere Feldbeobachtungen zukommen lassen. 
Die massive Entwertung meines Wohnplatzes wie 
auch meiner landwirtschaftlichen Nutzflächen ma-
che ich hiermit ausdrücklich geltend. Diese Vermö-
gensentwertung inclusive mögliche Sekundärschä-
den sind mir nicht zuzumuten. Auch die massive 
Verschandelung der Landschaft südwestlich mei-
nes Anwesens ist nicht hinzunehmen. 
Hinzu kommt folgender Aspekt: Obwohl der beab-
sichtigte Kiesabbau mit einem Flächenverbrauch 
von 4,1 Hektar nur für drei bis vier Jahre laut eige-
nen Angaben des Kiesgrubenbetreibers reichen 
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würde und laut geologischem Gutachten der Roh-
stoff nicht die benötigte Kornfraktion (Wacken bzw. 
Grobkies > 32mm) enthält, soll diese Fläche als 
Vorranggebiet ausgewiesen werden. 
 
Aufgrund meiner Nachbarrechte und der kumulati-
ven besonders erheblichen Betroffenheit lehne ich 
den beabsichtigten Kiesabbau in meiner unmittelba-
ren Nachbarschaft strikt ab. 

IV.0070 3.5.1 Im Regionalplanentwurf sollen im Tettnanger-Raum 
46,9 ha Vorranggebiete für den Abbau oberflächen-
naher mineralischer Rohstoffe, 17,8 ha Vorrangge-
biete zur Sicherung oberflächennaher mineralischer 
Rohstoffe und 9,4 ha Vorbehaltsgebiete zur Siche-
rung oberflächennaher mineralsicher Rohstoffe 
ausgewiesen werden. Dieser Flächenverbrauch für 
Rohstoffabbau muss massiv reduziert werden. Die 
von Ihnen aufgeführten Vorranggebiete für den 
Rohstoffabbau führen zu einem starken Eingriff in 
das Landschaftsbild, in den Wasserhaushalt, zer-
stört das Ökosystem Wald, tangiert Wildtierkorri-
dore, führt zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen 
und entnimmt der Landwirtschaft wieder hochwer-
tige landwirtschaftlich genutzte Böden. 

Der Bedarf an Kiesen und Sanden aus 
der Region ist primär abhängig von der 
Entwicklung im Hochbau (privat und öf-
fentlich) und im Tiefbau (Neubaumaßnah-
men, Sanierung, Ersatzbeschaffung), dem 
Verhalten der öffentlichen Hand (in den 
Bereichen Umweltschutz, Infrastruktur 
und Verkehr) und der Nachfrage aus um-
liegenden Räumen, die aus der Region 
mitversorgt werden. Als verlässlichstes In-
strument für eine Prognose des zukünfti-
gen Bedarfes wird eine lineare Fortschrei-
bung der langjährigen durchschnittlichen 
Rohförderung (s. a. Empfehlung LGRB) 
erachtet. Die Daten über die Rohförde-
rung in der Region wurden vom Landes-
amt für Geologie Rohstoffe und Bergbau 
(LGRB) erhoben und seit 1992 bereitge-
stellt. 
Der Regionalverband hat bewusst keine 
möglichen Steigerungsraten des Bauge-
werbes mit eingerechnet, sondern sich 
bereits 2015 für eine lineare Fortschrei-
bung entschlossen-sen. D.h. es wird mit 
einem Mittelwert der Rohförderung ge-
rechnet und darauf begrün- sich auch das 
Planungskonzept. Wie auch dem neues-
ten Rohstoffbericht des LGRB zu entneh-
men ist, ist Oberschwaben neben der 

Keine Berücksichtigung 
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Rheinregion aus geologischen Gründen 
die Gegend mit den meisten Vorkommen 
an Kiesen und Sanden und damit auch für 
andere Regionen verantwortlich.  
Während die Landkreise Sigmaringen und 
Ravensburg regionsintern zur Versorgung 
des Bodenseekreises mit Kiesen und 
Sanden beitragen, ist der Landkreis Sig-
maringen aufgrund seiner vielfältigen La-
gerstättenvorkommen aber auch aufgrund 
seiner geo-graphischen Lage zu Räumen, 
die über ein nur geringes Potenzial an 
Kiesen und San-den verfügen, einem be-
sonderen Abbaudruck unterworfen. Dar-
über hinaus wird der westliche Landkreis 
Ravensburg teilweise ebenfalls aus dem 
Landkreis Sigmaringen mitversorgt, wäh-
rend aus dem östlichen Landkreis 
Ravensburg Rohstoffe nach Bayern gelie-
fert werden. 
"Die Sicherstellung einer bedarfsgerech-
ten und verbrauchernahen Versorgung 
mit oberflächennahen Rohstoffen ist eine 
zentrale Aufgabe der Landes- und Regio-
nalplanung“ (LEP Kap. 5.2) und ist somit 
das übergeordnete, gesetzlich festge-
legte, Planungsziel. Die Kiesindustrie ist 
eine bedarfsdeckende Industrie, keine be-
darfswecken-de. Einige Rohstoffstandorte 
laufen aus und an vielen Standorten gibt 
es auch kein Potenzial mehr für Siche-
rungsgebiete. Der regionale Bedarf be-
stimmt sich primär aus der Nachfrage der 
Region und angrenzender Regionen 
Die Gebiete bei Tettnang sind für einen 
Zeitraum von 60 Jahren bei konstanter 
Nachfrage vorgesehen. 
Die Flächenfestlegungen sind auf Grund 
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des Bedarfs und dies insbesondere für 
den Bodenseekreis absolut gerechtfertigt. 

IV.0071 3.5.1 Die Abholzung des Altdorfer Waids zum Zwecke 
des Kiesabbaus ist inakzeptabel. Jede Tonne Holz 
speichert ca. 1,8 Tonnen C02 - der Sauerstoff 
schwirrt dabei erfreulicherweise zum Atmen umher. 
Der C02-speicher ist zu schützen, so wie auch die 
Trinkwasservorkommen. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Regionaler Bi-
otopverbund etc. 

Kenntnisnahme 

IV.0077 3.5.1 Am Standort Tettnanger Wald betreiben die Firmen 
der Antragsgemeinschaft Tettnanger Wald GbR auf 
Grundlage der Genehmigung zum Abgraben von 
Kies und Sand des Landratsamtes Bodenseekreis 
vom 07.03.2006 den Abbau von Sand und Kies und 
führen die Rekultivierung entsprechend durch. 
Zur Veranschaulichung haben wir die Nutzungskon-
flikte im Anhang in einem Übersichtsplan darge-
stellt. 
Für die Sicherung des Standorts ist in unmittelba-
rem Anschluss zur Gewinnungsfläche im Trocken-
abbauverfahren ein Vorranggebiet für den Abbau 
oberflächennaher mineralischer Rohstoffe (ID: 435-
189; Plansätze zu Rohstoffabbau und -sicherung) 
vorgesehen und im Planentwurf aufgenommen. 
Mit dem Planfeststellungsbeschluss vom 
30.10.2018 ist der Nassabbau auf dieser Fläche ge-
nehmigt. In diesem Beschluss ist auch die Rekulti-
vierung des gesamten Kiesabbauareals (Trocken- 
und Nassabbau) sowie der Betriebsflächen der in 
der Antragsgemeinschaft Tettnanger Wald GbR be-
teiligten Firmen einbezogen. 
Um zukünftig rechtlichen Konflikten bei ggf. erfor-
derlichen Planungsänderungen aufgrund von über-
lagernden Nutzungen (hier: Regionaler Grünzug 
und VRG f. bes. Waldfunktionen) entgegen zu wir-
ken, bitten wir Sie, den gesamten Geltungsbereich 

Die in Abbau befindlichen und genehmig-
ten Bereiche wurde vom LGRB 2020 nach 
bestimmten Kriterien aktualisiert und vom 
Regionalverband unverändert nachricht-
lich übernommen. Diese Darstellung be-
gründet ohnehin in keinerlei Hinsicht ei-
nen Rechtsanspruch. 
Altabbaubereiche und Gebiete, in denen 
niemals ein Abbau stattgefunden hat so-
wie nicht als Abbauflächen beantragt und 
genehmigt wurden lt. Aussage vom LGRB 
nicht übernommen. 

Keine Berücksichtigung 
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des Planfeststellungsbeschlusses vom 30.10.2018 
als aktuelle Betriebsfläche in die Plansätze des Re-
gionalplanes zu übernehmen. Zur Veranschauli-
chung haben wir die Nutzungskonflikte im Anhang 
in einem Übersichtsplan dargestellt. 

IV.0078 3.5.1 Unserer Firma betreibt am Standort Wolfegg-Roß-
berg auf Grundlage der bau-, und naturschutzrecht-
lichen Genehmigung zum Abgraben von Kies und 
Sand des Landratsamtes Ravensburg den Abbau 
von Sand und Kies inkl. Aufbereitung und führt die 
Rekultivierung entsprechend durch. 
Bei unserer Durchsicht der Steckbriefe der Stand-
orte zu den Vorranggebieten für den Abbau und zur 
Sicherung von oberflächennahen Rohstoffen (Um-
weltbericht Anlage 9: Flächen Nummern: 436-147, 
VGB Abbau und 436-146 & 436-148, VGB Siche-
rung) haben wir festgestellt, dass aus unserer Sicht 
wesentliche Formulierungen aus den Flächenbe-
schreibungen des bestehenden Teilregionalplanes 
Oberflächennahe Rohstoffe von 2003 inhaltlich 
nicht übernommen worden sind. Zur besseren Ver-
anschaulichung haben wir Ihnen die entsprechende 
Textquelle aus dem o.g. Dokument in der Anlage 
beigefügt. Wir bitten Sie die markierte Textpassage 
in die Flächensteckbriefe der vorgenannten Flächen 
zu übernehmen. 

Der Entwurf des Regionalplans wurde 
komplett überarbeitet. Der genannte Ge-
sichtspunkt des Teilregionalplans Roh-
stoffe von 2003 behält seine Gültigkeit, 
wird aber in der Form nicht übernommen. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0079 3.5.1 Der Regionalplan wird für die nächsten 15-20 Jahre 
die raumplanerischen Rahmenbedingungen für un-
sere Region vorgeben. Anhand der im Regionalpla-
nentwurf unzutreffender Annahmen zur Entwicklung 
der Bevölkerungszahlen und zur wirtschaftlichen 
Entwicklung (Hinweis*2, S. 2) wird ein „unbedingter 
Wille zum Wachstum deutlich". Dieser Wachstums-
gedanke hat zur Folge, dass der Plan den gesetzli-
chen Klimazielen und Nachhaltigkeitskriterien nicht 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Wirtschaft und Export, Regio-
naler Biotopverbund, Klimaschutz, Boden-
schutz, Recycling etc. 
 

Keine Berücksichtigung 
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gerecht wird. Die Vorgaben des deutschen Klima-
gesetzes (KSG) vom 18.12.2019 werden mit der 
aktuellen Regionalplanung missachtet. 
Klimaschutz durch sparsamen Umgang mit Flä-
chen, Mehr Wald- und Wasserschutz 
Die regionale Klimaentwicklung, Schadstoff- und 
CO2 Bindung und der Wasserhaushalt der Region 
wird nachhaltig positive beeinflusst durch Faktoren 
wie Erhalt von natürlichen Bodenstrukturen, z.B., 
Humusschichten in Wäldern und Wiesen, und den 
Erhalt von Waldbeständen. Im Kampf gegen Klima-
veränderungen ist enorm wichtig, diese natürlichen 
Ressourcen in möglichst großem Umfang zu scho-
nen. Der Regionalplan-Entwurf wird weder den von 
Bundes-, Landesregierung und EU verlautbarten 
Klima- (1,5 Grad), Wasserschutz¬ oder Nachhaltig-
keitszielen, noch den Vorgaben des LEP 2002 ge-
recht. 
Dies begründen wir mit nachfolgenden Einwendun-
gen und machen hiermit auch gleichzeitig Anre-
gungsvorschläge: 
Zu den einzelnen Punkten: 
1. Zum Flächenverbrauch durch Kiesabbauplanun-
gen: 
Aktuelle Planungen des RVBO in Pkt. 3.5.sehen ei-
nen Flächenverbrauch wie folgt vor: Vorranggebiete 
Abbau (nächste 15 -20 Jahre): 630 ha, davon 
Kiese, Sand 612,3 ha, zusätzlich zu den aktuell be-
reits genehmigten Reserveflächen*) von 209 ha 
(Umweltbericht S. 98)! 
Unklar ist, ob in Ihrer Flächenaufstellung auf Seite 
98 des Umweltberichts die bereits genehmigten. 
Aber schon im Abbau befindlichen Flächen bei der 
Position Genehmigte Reserven Kiese 1.1.2020*) 
mit enthalten sind. 
Die gesamte Rohstoffabbaufläche für die nächsten 
15 - 20 Jahre soll lt. Umweltbericht bei 775 ha, die 
Restflächen von 546 ha sind dann für die folgenden 
15 - 20 Jahre geplant. Dazu kommen allerdings 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf die Anlage 1 
zur Synopse, Abwägung Klima, verwie-
sen. 
 
Die im Abbau befindlichen Flächen sind 
nicht bei der Position Genehmigte Reser-
ven enthalten. Diese Flächen lassen sich 
nicht klar bestimmen und unterliegen ei-
ner kontinuierlichen Veränderung. 
Die Vorbehaltsgebiete zur Sicherung von 
Rohstoffabbau werden nur im Grundsatz 
festgelegt und dienen einem perspektivi-
schem Offenhalten der Flächen im Zeit-
raum >40 - 60 Jahre. Es ergibt sich ein 
Kiesabbau von ca. 32 ha/Jahr. Die Roh-
stoffmächtigkeiten sind im geographi-
schen Informationssystem hinterlegt und 
werden zur Berechnung herangezogen. 
Diese Daten, sowie die Abschläge stam-
men aus einer Datenbank des LGRB und 
sind vertraulich zu behandeln. Auf S. 96 
des Umweltberichtes werden die Zu-
schläge genauer beschrieben. Im Durch-
schnitt ergeben sich Abschläge von 26%. 
In den aktuellen Vorschlägen des Roh-
stoffsicherungskonzeptes sollten Ab-
schläge von 50% herangezogen werden. 
 
In Kap. 4.3 werden nur Grundsätze formu-
liert, daher "Soll" - Vorschriften. 
 
Betr. Vorgaben für Baustoffrecyling, kli-
maneutrale Bauweise besitzt der Regio-
nalverband keine Planungskompetenz. 
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noch weitere 229 ha an Vorbehaltsgebiete zur Si-
cherung von Rohstoffabbau. Bei diesen Flächen ist 
grundsätzlich eine Nutzung als Rohstoffabbauge-
biete vorgesehen. Über einen Realisierungszeit-
punkt einer Nutzung sagen Sie hier nur aus, dass 
diese Flächen mit bedeutsamen Rohstoffvorkom-
men für Kiesabbau gesichert werden und perspekti-
visch offen gehalten werden. Diese Flächen stellen 
also optimale Kiesabbauflächen im Zeitraum II (21-
40 Jahre) durch Zielabweichungsverfahren bzw. 
Neuausweisung im nächsten Regionalplan dar. So-
mit stellen diese Vorranggebiete für Rohstoffabbau 
faktisch den Rahmen für die Rohstoffnutzung in den 
nächsten 30 - 40 Jahren dar! 
Zusätzlich können durch Zielabweichungsverfahren 
(Hinweis S. 93 letzter Absatz des Umweltberichts) 
alle Gebiete, die nicht Vorranggebiete für die dort 
genannten Schutzzwecke darstellen, als Rohstoff-
abbaugebiete in Frage kommen! Somit ist dem un-
gezügelten Rohstoffabbau durch diesen Regional-
plan auch noch Tür und Tor geöffnet! 
Nach dem vorgelegten Regionalplan ergibt sich 
demnach ein durchschnittlicher Flächenverbrauch 
für Kiesabbau von etwa 40 ha p.a. oder jede Wo-
che gut die Fläche eines Sportplatzes! 
Jedoch sind im Regionalplan keinerlei Hinweise 
und Erläuterungen aufgeführt, aus denen für den 
Bürger ersichtlich ist, welche Abbaumengen je Flur-
stück oder Fläche vorgesehen sind und mit welcher 
Abbautiefe von Kiesen in den einzelnen Flächen 
zugrunde gelegt wird! Für uns ist es somit nicht 
nachvollziehbar, warum über die nächsten 30 -40 
Jahre dieser riesige Kiesflächenbedarf notwendig 
ist. Die Planausführungen des RVBO sind somit un-
serer Ansicht nach mangelhaft. 
Aus folgender Kiesausbeuteberechnung ergibt sich 
ein viel niederer Flächenbedarf um den geplanten 
Kiesbedarf zu decken: 
Bei einer durchschnittlichen Abbautiefe von 25 m, 
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einem Abzug von 10 % für Grubenböschungen etc., 
einem Umrechnungsfaktor von m in to. von 1,8 und 
einer durchschnittlichen Abbaudauer von 18 Jahren 
ergibt sich eine Kiesausbeute von 17,5 Mio. To p.a., 
in den folgenden 20 Jahren dann eine Kiesaus-
beute von 16,2 Mio. to p.a. 
Im Planungszeitraum gehen Sie von einem durch-
schnittlichen Kiesverbrauch von 9 Mio. to. an Kie-
sen und Sanden pro Jahr aus. Bei einem Verhältnis 
von 60 % in den ersten 20 Jahren und 40 % in den 
zweiten 20 Jahren ergibt das 10 Mio. to p.a. bzw. 8 
Mio. to p.a. 
Somit liegt Ihr Planansatz für Kiesbedarf um mehr 
als 50 % über der von Ihnen angegebenen Ver-
brauchszahl von 10 Mio. to. Bzw. von 8 Mio. To. 
Für die zweiten 20 Jahre. 
Selbst bei einer angenommenen Abbautiefe von 20 
m (abzgl. Abzug div. 10 %) liegen diese Ausbeute-
zahlen noch bei 14 Mio. to. im ersten und bei 13,0 
Mio. to im folgenden Planungszeitraum. 
Hi er liegt d i e Vermutung nahe, dass die hohe Dif-
ferenzmenge im. Abbauvolumen für das „Ge-
schäftsmodell Kiesexport" einiger Kiesunternehmer 
in die CH und nach Österreich herhalten muss. An 
diesem Geschäftsmodellverdienen hauptsächlich 
Kiesabbaufirmen und über ein Firmengeflecht 
STRABAG wohl auch russische Oligarchen. Das al-
les geht zu Lasten des Klima-, Landschafts- und 
Naturschutzes in unserer Region. Derweilen ist 
doch die regionale Versorgung mit Rohstoffen Ihre 
Aufgabe, nicht die grenzüberschreitende! 
Ihr geplanter Umfang an Flächenausweis für Kies-
vorranggebiete ist nicht mehr nachvollziehbar und 
für die Sicherstellung des regionalen Bedarfs -Ihr 
Planungsauftrag - als viel zu hoch angesetzt! 
Deshalb fordern wir den RVBO auf,  
eine deutliche Flächenreduzierung der Plansätze 
für VRG Abbau, VRG Sicherung und VBG für Roh-
stoffabbau (S.B 75-B82) vorzunehmen! 
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Als Vorschlag für diese Flächenreduzierung verwei-
sen wir auf Ihre. Ausführungen im Fortschreibungs-
plan auf S. B 70 unter (G) 3:"In der Region liegen 
mehr als die Hälfte der Abbaustellen in rechtskräfti-
gen oder geplanten Wasserschutzgebieten oder in 
Gebieten zur Sicherung von Wasservorkommen (s. 
Kap. 3.3)." 
Wir fordern den RVBO auf: 
Einen Großteil dieser gefährdeten Wasserschutz- 
oder Sicherungsgebiete als Vorranggebiete für 
Rohstoffabbau aus dem Plan zu streichen. Trotz-
dem ist auch dann die regionale Rohstoffversor-
gung sichergestellt. Eine Eindämmung dieses Kies-
überschusses führt zu einer Verknappung und 
Preiserhöhung. Somit können Exporte über den 
Preis unrentabler gemacht werden. 
Um eine langfristige nachhaltige regionale Kiesver-
sorgung sicherzustellen, wären auch jährliche Ab-
baumengen-Kontigentierung je Kiesgrube oder be-
zogen auf den RVBO-Bereich denkbar. Weitere 
Konzepte einer zulässigen Kiesexportreduzierung 
wie z.B. einer Naturschutzabgabe müssen dringend 
eingeführt werden. Der GEO Mähr-Bericht der Lan-
desregierung Vorarlberg vom 22.1.2019 (Hinweis 
*14) macht erschreckend deutlich, wie die Kiesex-
porte die nächsten 5 -8 Jahre noch weiter ansteigen 
werden. Exporte nach Vorarlberg könnten dann bei 
3 - 4 Mio. to. jährlich liegen! 
Das Argument, dass Kies nach einer Verteuerung 
für den Endverbraucher oder Häuslesbauer nicht 
mehr finanzierbar ist, trifft nur sehr eingeschränkt 
zu. Eine Verteuerung einer to. Kies um 5 € würde 
bei einem Wohnungs- oder Hausbau eine Baukos-
tenverteuerung 750 - 1.200 € für den gesamten 
Bau bedeuten. Angesichts der aktuellen Hausbau-
kosten oder der Belastung der Baukosten durch die 
Mehrwertsteuer (19 %) ist dies eine zu vernachläs-
sigende Größe. Nebeneffekt der Verteuerung von 
Kies ist der Umstieg auf alternative Baumaterialien. 
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Im Regionalplan fehlt auch ein Bündel von Maßnah-
men und Alternativen, die die Möglichkeiten der Re-
duzierung der geplanten Kiesabbauflächen ermögli-
chen. Kiesabbau um jeden Preis – auch zu Tiefprei-
sen - und egal wohin - nur weg damit -, das ist das 
Signal, welches dieser Regionalplan an die Kiesin-
dustrie sendet. Dieses geht aus Sicht der Nachhal-
tigkeit und Ökologie genau in die falsche Richtung 
= und zwar rückwärts!! Nur durch eine Reduzierung 
der aktuell ausgewiesenen Abbauflächen ist eine 
nachhaltige, langfristige und zuverlässige Roh-
stoffversorgung auch für die kommende Generation 
überhaupt möglich! 
Wir schlagen folgende Alternativwege vor: 
zu 4.3. Abfall: Förderung von Produktion und Ver-
wertung von Sekundärrohstoffen 
Unter Pkt. 4.3 gehen Sie auf den, Abfall" ein und er-
läutern diesen in allgemeinen Grundsätzen. Die 
dargestellten Begründungen zu PS 4.3.0 sind allge-
meine Ausführungen die höchstens in Soll-Empfeh-
lungen münden. Als Beispiel führen wir an: ,,Auch 
in Zukunft sollen alle Möglichkeiten der Vermeidung 
von Abfällen und der Nutzung von Abfällen konse-
quent weiterverfolgt und die hierfür notwendigen 
Stoffmanagementsysteme aufgebaut werden." Und 
solche Soll-Sätze sind im nachfolgenden Text des 
Plans noch häufig zu lesen. Mit diesen Soll Vor-
schriften, das hat die Erfahrung der letzten 50 Jahre 
gezeigt, erreichen sie keine spürbare Verbesserung 
der aktuellen Situation. Derweilen ist die aktuelle 
tatsächliche Situation in Bezug auf Rohstoffver-
brauch und Klimaneutralem Bauen dramatisch! 
Der Einsatz von Sekundärrohstoffen und nach-
wachsenden Rohstoffen muss Vorrang vor dem 
Einsatz von endlichen Primärrohstoffen haben. Der 
Einsatz dieser Rohstoffe ist auf ein noch vertretba-
res Minimum zu reduzieren! 
Nur so kann eine langfristige, nachhaltige und zu-
verlässige Rohstoffversorgung funktionieren. Da bei 
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uns die Baustoffrecyclingquote bei nur ca. 10 % 
liegt, (dies hauptsächlich bei Beton und Asphalt), 
muss diese Quote signifikant erhöht werden! Bei-
spielhaft schlagen wir folgende Maßnahmen vor: 
Die öffentliche Hand sollte hierbei eine Vorbildfunk-
tion übernehmen und in Ausschreibungen den Ein-
satz von Sekundärrohstoffen vorrangig vorsehen. 
Bei den Bebauungsplänen müssen Vorgaben für 
den Einsatz von qualifizierten Sekundärrohstoffen 
oder klimaschonenden Baustoffen enthalten sein. 
Für bisher nicht genutzte Abfallmaterialien müssen 
Verwertungsmethoden und - Konzepte ausgearbei-
tet werden. 
b) Auf dem Bau müssen mehr regionale nachwach-
sende Rohstoffe eingesetzt werden 
In Oberschwaben und gerade im Altdorfer Wald 
wächst der Rohstoff Holz in großem Umfang nach. 
Das ist der große Unterschied zu Kies! Die langfris-
tige Verbauung von-Holz in Gebäuden ist eine 
Maßnahme, die C02 bindet und zur Klimaneutralität 
beiträgt. Deshalb muss der umweltschädliche Kie-
sabbau und der darauffolgende Betonbau reduziert 
werde11. 
Die Zementherstellung verursacht 1.0 %, die Bauin-
dustrie insgesamt ca. 1/3 der weltweiten CO2-Emis-
sionen (Hinweis https://caala.de/blog/). 
Holz aus hiesigen Regionen bietet sich als ideale, 
CO-schonende Baualternative dar. Zu denken ist 
an Holz in Kombination mit anderen klimaschonen-
den Baustoffen, z.B. an klimaneutrale Maurerziegel 
mit Holzfaserfüllung (Hinweis 5* S.20). Gebaut wer-
den kann in Holz ohne Probleme auch mehrge-
schossig und bietet sich vor allem bei Verdichtung 
von Innerortslagen an. Zur Bedeutung von Holzwirt-
schaft, den Vorteilen und den positiven Auswirkun-
gen von Holzbau auf Flächen" Ressourcenver-
brauch und Klimaschutz sind in nachfolgenden Vi-
deos SR-Doku Hinweis 6* und Hinweis 7* zu ent-
nehmen. 
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Auch die Landesregierung fordert von den Regio-
nalplanern die Förderung regionaler Wirtschafts-
kreisläufe und somit eine "Region der kurzen 
Wege"! Hinweis *4): 
Auf S. B 72 G (9) des Regionalplanes gehen Sie ei-
nen kleinen Schritt in diese Richtung, aber das ist 
viel zu schwammig, um in absehbarer Zeit wirklich 
Erfolge im nachhaltigen und ökologischen Bauen 
erzielen zu können. 
Wir fordern den RVBO auf, 
Vorgaben zu erarbeiten, aufgrund deren eine regio-
nale und klimaneutrale Bauweise (Fotovoltaik, Was-
ser... und Heizungssysteme für Haustechnik, Ein-
satz von Sekundärrohstoffen, Holzbauweise soweit 
vertretbar) wesentlich stärker in den Vordergrund 
gestellt wird und für alle am Bau Beteiligte verpflich-
tend wird; 
zum Wasserschutz 
Auf Seite 62 des Umweltberichts begründen Sie 
den Rückgang der Vorbehaltsflächen zur Sicherung 
von Wasservorkommen damit, dass ja zwischen-
zeitlich viele dieser Gebiete als Wasserschutzge-
biete formell festgelegt wurden oder diese genauer 
definiert wurden. Unklar bleibt hier allerdings Ihre 
folgende Beurteilung. 
Während noch weite Teile des Altdorfer Waldes als 
Vorranggebiete (= VRG) zur Sicherung von Was-
servorkommen, als VRG für besondere Waldfunkti-
onen oder als VRG f. besondere Naturschutz- und 
Landschaftspflege (Hinweis Raumnutzungskarte - 
Blatt Ost Stand 1 5.12.2020 (Webversion. 60 MB)) 
ausgewiesen sind, verzichten Sie auf einen solchen 
Ausweis genau auf der Fläche bei Vogt-Grund, wel-
che dann als Vorranggebiet für Kiesabbau festge-
legt wurde. 
Dies haben Sie geplant, obwohl für dieses Gebiet 
derzeit die Anträge auf Ausweis als Wasserschutz-
gebiet Zone III seitens der betroffenen Wasserver-
sorgungsbehörden gestellt wurden. Wir verweisen 
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auf Hinweis *3 S. 68 ff und Karte Anl. 3-4). Die be-
antragte Wasserschutzzone III genießt gemäß Ih-
rem Plan also weniger Schutz als das unmittelbar 
angrenzende ausgewiesene Vorbehaltsgebiet zur 
Sicherung von Wasservorkomment 
Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum die 
Raumnutzungskarte die Wasserschutzgebiete im 
Gebiet Weißenbronnen / Altdorfer Wald nicht als 
VRG zur Sicherung von Wasservorkommen aus-
weist. Hierzu müsste jedenfalls auch das noch nicht 
rechtskräftig festgesetzte Wasserschutzgebiet III 
bei Vogt-Grund gehören. Das ist nicht nachvollzieh-
bar und es bedarf einer entsprechenden Auswei-
tung des VRG zur Sicherung von Wasservorkom-
men auch im Bereich Vogt-Grund. 
Ihr Hinweis auf S. 47 des Umweltberichts, dass 
Grundwasservorkommen oberirdisch schwer zuzu-
ordnen sind, ist durch das Wassergutachten des 
Wasserzweckverbandes Baienfurt-Baindt (Hinweis 
*3 Seite 58 ff) widerlegt. 
Die Bedeutung des unbedingten Erhalts des Was-
sereinzugsgebiets der Weißenbronner Quellen ist 
zwischenzeitlich allgemein bekannt. Das Wasser 
von dort - gespeist eben aus dem Waldgebiet Vogt-
Grund - ist von hochwertigster Qualität und kann in 
Trockenzeiten bis annähernd 100.000 Personen im 
Schussental und Umgebung versorgen. In PS 3.3.0 
des Plans beschreiben Sie selber: "Dabei sollen vor 
allem qualitativ hochwertige und quantitativ ergie-
bige Vorkommen als Vorranggebiete ausgewiesen 
werden." Wasser wird angesichts der bereits merk-
baren klimatischen Veränderungen künftig immer 
wichtiger werden. So schlägt die Deutsche Bun-
desstiftung Umwelt (DBU) mit Meldung vom 
14.07.2020 (Hinweis *8) Alarm: 
Angesichts zunehmender Trockenheit gerade in 
Deutschland muss aus Sicht der Deutschen Bun-
desstiftung Umwelt (DBU) beim Wassermanage-
ment, besonders beim Grundwasser auf dem Land 
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muss grundlegend umgedacht werden. Wasser-
schutz muss Priorität haben vor einem übertriebe-
nen Rohstoffabbau! 
Wir unterlegen unsere Forderung exemplarisch mit 
Hinweis auf die Ausführungen 
··- - 
a) im LEP 2002 in Zi. 4.3, wonach: „Trinkwasserein-
zugsgebiete großräumig.... vor allem oberschwäbi-
sche Wasservorkommen nachhaltig zu schützen 
sind! 
b) im Monitoringpericht_2019_zur_deutschen_an-
passungsstrategie_an_den_klimawandel" Hier wird 
auf Seite 222 f. eine „verstärkte raumordnerische 
Sicherung von Wasserressourcen und planerisches 
Hinwirken auf angepasste Nutzungen (DAS, Kap. 
3.2.14) 
c) - §4 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz: Grundwas-
ser ist Allgemeingut (WHG), und gehört nicht Ein-
zelnen 
- Nach der Europäischen Wasserschutzrichtlinie v. 
23.10.2000 ist Wasser keine übliche Handelsware, 
sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt 
und entsprechend behandelt werden muss. Die 
WRRL ist die Grundlage für den Schutz von u.a. 
Grundwasservorkommen in der europäischen 
Union. Sie verlangt von allen Mitgliedstaaten Maß-
nahmen, damit sich der Zustand der Gewässer 
nicht weiter verschlechtert, sondern verbessert. 
Die Europäische Kommission hat sich in ihrem Be-
richt vom Dezember 2019 zur Überprüfung der eu-
ropäischen Gewässerschutzvorgaben deutlich hin-
ter die Wasser¬ Rahmenrichtlinie (WRRL) gestellt. 
Ein großes Anliegen der Bevölkerung ist der unbe-
dingte Schutz der oberschwäbischen Wasservor-
kommen. Bei den trockenen, heißen Sommern 
merkt jeder Bürger, wie wichtig Grundwasser ist. 
Wir fordern den RVBO deshalb auf: 
auf die Neuausweisung sämtlicher Vorranggebiete 
für Rohstoffabbau im Altdorfer-Wald zu verzichten. 
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III. Zum Bodenschutz 
In dem Umweltbericht beschreiben Sie unter 5.3. 
den Istzustand der "Böden". Bereits im Eingangs-
satz weisen Sie auf die Bedeutung des Bodens für 
den Klimaschutz hin. Dieser überragenden Bedeu-
tung schließen wir uns an. Es ist zwischenzeitlich 
erwiesen, dass Waldböden durch ihre Fähigkeiten 
- C02 zu speichern; 
Schadstoffe zu binden; 
Wasser zu speichern, zu filtern und zu schützen 
Der Waldboden ist für diese Funktionen mindestens 
so wichtig wie die der Baumbestand selber ist (Hin-
weis *9 und *10), Dieser Waldboden hat sich über 
Jahrhunderte gebildet und ist als 
Schadstoff- und CO2-Speicher ein ganz wichtiger 
Faktor beim Klimaschutz und der Einhaltung der 
Ziele der Klimaneutralität bis 2050 (Hinweis *11)! 
Auch vermeintlich kleinere Eingriffe (z.B. 10 ha Kie-
sabbau in Vogt-Grund) beeinträchtigen dieses Öko-
system nachhaltig in seinen Funktionen! 
Zusammen bildet der Baumbestand und der Wald-
boden das Ökosystem ,Altdorfer Wald". Dieses 
Ökosystem Wald (Hinweis *13) gilt es als Gesamt-
heit zu schützen: Nur so kann es seine Funktionen 
als Wald erhalten und Garant der Biodiversität und 
Artenvielfalt sein. Eingriffe in Ökosysteme sind welt-
weit für ein Viertel der weltweiten Krankheitsbelas-
tungen, darunter auchCovid-19, verantwortlich. 
Dies stellt Bundesumweltministerin Schulze klar 
(Hinweis *12 mit Hinweis auf UN-Bericht). 
Wald zu roden, Waldboden abzutragen und Kiesfil-
terschichten auszubeuten ist in Zeiten der C02- Re-
duzierung eine doppelte Sünde, da 2 klimaschüt-
zende Faktoren vernichtet werden. Der Wald und 
der noch wichtigere Waldboden! 
Hinzu kommt, dass der Erhalt des Waldes als Kli-
maschutzmaßnahme den Steuerzahler nichts kos-
tet = der Wald ist lediglich stehen zu lassen, an die 
klimatischen Herausforderungen anzupassen und 
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dann nachhaltig zu bewirtschaften und zu nutzen, 
z.B. für die heimische Bauindustrie.)! 
Wir fordern den RVBO auch deshalb auf, 
Der unbedingten Notwendigkeit des Bodenschutzes 
im Wald dadurch Rechnung zu tragen, dass auf die 
Neuausweisung sämtlicher Vorranggebiete für Roh-
stoffabbau im Altdorfer Wald verzichtet wird. Dieses 
Gebiet muss als Vorranggebiet für Wasserschutz o-
der als Grünzug ausgewiesen werden. 

IV.0079 3.5.1 V. Sonstige Einwendungen und Anregungen 
a) Abschließend rechtliche Beurteilung der Vorrang-
gebiete 
In einem rechtskräftigen Regionalplan ausgewie-
sene Vorranggebiete für den Abbau und die Vor-
ranggebiete für die Sicherung von Rohstoffen sind 
als Ziele der Raumordnung im Sinne von § 1 Abs. 4 
BauGB, der §§ 3 Abs. 1 Nr. 2 und 4 Abs. 1 ROG 
sowie § 4 Abs. 1 LplG zu beachten und unterliegen 
nicht (mehr) der Abwägung (Umweltbericht S. 89). 
Nach § 3 ROG sind diese Flächen verbindliche Vor-
gaben in Form abschließend abgewogenen Festle-
gungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, 
Ordnung und Sicherung des Raums sind (§ 3ROG). 
Dies bedeutet, dass- für nachfolgende oder geneh-
migende Behörden hier Zwangsvorgaben geschaf-
fen werden welche keiner eigenen Beurteilung und 
Abwägung durch die nachfolgende Behörde mehr 
zugänglich ist. Sind mal, wie in der jetzigen Offenle-
gung - zu viel an Rohstoffabbauflächen vom Regio-
nalverband ausgewiesen, haben Antragsteller An-
spruch auf einen Rohstoffabbau! 
Es werden also durch diesen Regionalplan vollen-
dete Tatsachen geschaffen, die anlässlich der Aus-
weisung eines Landschaftsschutzgebietes und sei-
ner Ausführungsbestimmungen nicht mehr revidier-
bar sind!!! 
Wir fordernden RVBO deshalb auf, 
- dass im gesamten Altdorfer Wald mit seinen gut 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Bedarf, Landschaftsschutzgebiet, 
Verfahrensablauf etc. 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf die Anlage 1 
zur Synopse, Abwägung Klima, verwie-
sen. 

Keine Berücksichtigung 
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8.000 ha in diesem aktuellen Regionalplan keine 
neuen Vorranggebiete für den Abbau und die Si-
cherung von Rohstoffen ausgewiesen werden. 
Alternativ fordern wir Sie auf, das Regionalplanver-
fahren solange in puncto Rohstoffabbau im Altdor-
fer Wald ruhen lassen, bis das Verfahren Land-
schaftsschutzgebiet Altdorfer Wald abgeschlossen 
ist. 
b)Sonstige Einwendungen gegen den Regionalplan 
Sie haben den Regionalplan am 17 Dezember 
2020 veröffentlicht. Die Einwendungsfrist für Privat-
personen begann am 15.1. und endet am 
26.2.2021. Gerade in dieser Zeit hatten wir in Ba-
den-Württemberg die Spitze des Corona Lock-
downs, was sich ja schon einige Zeit vorher andeu-
tete. Weihnachtszeit und dann noch harter Lock-
down - das könnten ideale Voraussetzungen sein, 
um einen Regionalplan möglichst unbemerkt von 
den Bürgern offenzulegen. Das Durchboxen eines 
Planes scheint eine höhere Priorität zu haben als 
das Gespräch darüber mit den Bürgern zu suchen. 
Dieser Offenlegungsablauf scheint uns nicht ganz 
korrekt zu sein, da unserem Verein viele Möglich-
keiten der öffentlichen Kundmachung unserer kriti-
schen Haltung gegenüber dem Regionalplan fak-
tisch nicht möglich waren. Wir nahmen Rücksicht 
auf den Wunsch der Bundeskanzlerin, alles zu tun 
um mögliches Infektionsrisiko einzuschränken. Dies 
aber auch deshalb, weilviele unserer Mitglieder zur 
Corona-Risikogruppe gehören und aus diesem 
Grund nicht an Versammlungen teilnehmen wollten 
und konnten. Unserer Meinung nach ist die Veröf-
fentlichung des Regionalplans zum jetzigen Zeit-
punkt nicht akzeptabel und stößt auf Unverständnis. 
bb) Im offengelegten Regionalplanentwurf fehlen 
Anlagen und Erläuterungen, aus denen ersichtlich 
ist, wie er die Vorgaben des Klimaschutzgesetz 
(KSG) BW vom Okt. 2020, die deutschen (vom 
18.12.2019) und europäischen Vorgaben (vom 
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Dez. 2020) zur Erreichung der Klimaziele einhält, 
bzw. einhalten will! 
Die deutschen Klimaschutzvorgaben (KSG) lauten 
im Wesentlichen wie folgt: 
§ 1 KSG: Zweck dieses Gesetzes ist es,....„ Treib-
hausgasneutralität bis 2050 als langfristiges Ziel zu 
verfolgen. 
§ 3 (1) KSG.„„ Bis zum Zieljahr 2030 gilt eine Min-
derungsquote von mindestens 55 Prozent. 
Diesen Anforderungen kommen Sie mit dem offen-
gelegten Regionalplan nicht nach! Wir verweisen 
auf das Ihnen vorgelegte Gutachten der S4f vom 
Januar 2021 (Hinweis *2). 
Hier heißt es im Executive Summary: 
Die Festlegungen im Regionalplanentwurt sind aus 
wissenschaftlicher Sicht nicht dazu geeignet, die 
politischen Ziele im Klimaschutz zu erreichen. Das 
verbleibende CO2-Budget der Region, das die Ein-
haltung des 1,5· Grad Ziels ermöglichen würde, 
wird vermutlich 2025 aufgebraucht sein. Das ange-
nommene vom Regionalverband entwickelte 
Wachstumsszenario führt gegenüber dem Status 
quo sogar noch zu einem zusätzlichen Ausstoß von 
ca. 3 Mio. t CO2 bis 2050. Der Planentwurf erfüllt 
weder die selbst gesteckten Klimaschutzziele der 
Region noch die internationalen Verpflichtungen 
Deutschlands zur Reduktion der Treibhausgas- 
Emissionen. 
Was Sie nun auf S. 153 unter Pkt. 8.3.7 Umweltbe-
richt als Ergebnisse der vertieften Umweltprüfung 
darstellen ist ein klimapolitisches Armutszeugnis 
und verstößt unserer Meinung nach gegen gesetzli-
che Vorgaben! 
Wir fordern, dass die grundsätzliche Darstellungen 
und Erläuterungen zu den Auswirkungen des Regi-
onalplans bezüglich der aktuell gültigen gesetzli-
chen Klimavorgaben auch in die Stufe 1 der Um-
weltprüfung gehören. 
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Sie führen aus, dass die ausgewiesenen Vorrang-
gebiete nach heutigem Kenntnisstand grundsätzlich 
inhaltlich abschließend abgewogen worden sind. 
Aber sind diese Grundsätze der Abwägung vorga-
benkonform (BW Klimagesetz / Deutsches Klimage-
setz vom 18.12.2019 / EU Vorgaben Dez. 2020)? 
Gehören diese nicht zum Kenntnisstand des 
RVBO? Den Nachweis, dies im Einzelfall nach den 
neuen Vorgaben abgewogen und erläutert zu ha-
ben, treten sie auf jeden Fall bezüglich der vorge-
nannten Klimaschutzvorgaben nicht an, bzw. dies 
ist aus der Planung nicht ersichtlich! Der Plan ist in 
Teilbereichen unzulässig und entspricht u.E. nicht 
der Vorgabe des Gesetzes! Die aktuellen Probleme 
zur Klimaveränderung warten nicht 20 Jahre bis zur 
nächsten Fortschreibung des Regionalplans!! Der 
Regionalplan endet ca. 2035 - 2040 und da haben 
die Klimaziele 2050 (§ 1KSG) im wesentlichen Teil 
bereits erfüllt zu sein! Mit der Planung (!) und Um-
setzung müssen Sie heute und nicht in 20 Jahren 
anfangen. Die Klimaveränderung wartet nicht auf 
die nächste Fortschreibung des Regionalplans! Mit 
dem offengelegten Regionalplan leisten Sie den 
wesentlichen regionalen Beitrag zur Vernichtung 
der Lebensgrundlagen und Perspektiven für unsere 
Kinder vor Ort für die entscheidenden nächsten 20 
Jahre! 
Wir fordern den RVBO deshalb auf,  
den Beschlussprozess des offengelegten Regional-
plans zu stoppen, diesen zu überarbeiten und einen 
Regionalplan auf den Weg zu bringen, in dem un-
sere dargelegten Forderungen und die Einhaltung 
der gesetzlichen Klimavorgaben enthalten sind. 

IV.0008 3.5.1 Die Zementindustrie gehört zu den größten C02-
Verursachern und ist damit Haupt-Naturzerstörerin 
(die dafür nicht zur Kasse gebeten wird). Und damit 
auch der Kies im Altdorfer Wald weiter und in noch 
größerem Maß abgebaut werden soll. 

Der Regionalverband hat weder einen 
Einfluss bei der Preisgestaltung von Ze-
ment und Kies noch der Verwendung von 
Baumaterialien.  
 

Kenntnisnahme 
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Wohin Sie auch schauen - es wird betoniert, Gärten 
werden versiegelt, Grundwasser abgesenkt... be-
ängstigend. Jetzt sollen die Menschen sich auch 
noch das Wasser, das wir dringend brauchen wer-
den, abgraben lassen. Ich kann eine solche Politik 
nur zynisch nennen. 
... 
5. Aufgrund der geringen Preise etwa von Zement 
und Kies wird weiter kaum mit alternativen Materia-
lien gebaut -wofür es ja eigentlich im Schussental 
mit seiner hohen Dichte an Zimmereien genug 
Know-How gäbe. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Wirtschaft und Export etc. 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

IV.0083 3.5.0 Da mir bekannt ist, dass sich Stellungnahmen an-
derer Personen und Institutionen intensiv mit diesen 
Aspekten befassen, will ich meine Stellungnahme 
auf den Bereich: „Ausweisung von Vorranggebieten 
für den Abbau von Rohstoffen" beschränken. 
Bemerkungen und Einwendungen zum Themenbe-
reich: Ausweisung von Vorranggebieten für den Ab-
bau und die Sicherung von Rohstoffen. 
Generelle Bemerkungen und Einwendungen zu die-
sem Teilbereich. 
Zu den Aufgaben der Raumplanung gehört das 
Ausweisen von Vorranggebieten für den Abbau von 
Rohstoffen und das Ausweisen von Vorranggebie-
ten für die Sicherung von Rohstoffen. 
Relevant für die Wahrnehmung dieser Aufgabe 
sind; 
1. Das rohstoffgeologische Vorkommen der Roh-
stoffe (Kiese und Sande) 
2. der ermittelte und auszuweisende Bedarf. 
Für das rohstoffgeologisch feststellbare Vorkom-
men sind die Erkenntnisse des Amtes für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau heranzuziehen. Ohne dass 
mir hier die entsprechenden genauen Kenntnisse 
dieses Amtes vorliegen (Ich habe sie von dort an 
gefordert, aber noch nicht erhalten), ist davon aus-

Das Planungskonzept wurde 2015 festge-
legt, der Ansatz beträgt 9 Mio.t/Jahr. In 
den letzten fünf Jahren lag der Verbrauch 
bei ca. 10 Mio.t. Der Bedarf an Kiesen 
und Sanden aus der Region ist primär ab-
hängig von der Entwicklung im Bauge-
werbe. Dieser Bedarf wird angesichts der 
benötigten Wohnungen und der gewerbli-
chen Entwicklung absehbar nicht sinken. 
Eine rechtlich bindende Vorgabe, dass 
das abgebaute Material in der Region ver-
wendet werden muss, gibt es nicht. Zu-
dem hat der Regionalverband keinerlei 
Kompetenz so eine Vorgabe zu erlassen. 
Eine Beschränkung der Kiesförderung auf 
die regionale Eigenversorgung würde eine 
Absatzsteuerung darstellen, die der 
marktwirtschaftlichen Grundordnung der 
Bundesrepublik widersprechen würde. 
Dies gilt auch für die Frage eines mögli-
chen Exports des abgebauten Materials. 
Vor dem Hintergrund des § 1 Absatz 1 
Außenwirtschaftsgesetz ist es nicht mög-
lich, die Kiesproduktion hinsichtlich der 
mengenmäßigen Verteilung auf die Re-

Keine Berücksichtigung 
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zugehen, dass es an verschiedenen Plätzen inner-
halb des Gebietes des Regionalverbandes weitere 
abbauwürdige Vorkommen gibt. Alle diese Vorkom-
men sind in die weitere Betrachtung einzubeziehen, 
wobei eine angemessene Verteilung innerhalb des 
Planungsgebietes zu beachten ist. 
Die zweite wahrzunehmende Aufgabe ist die Ermitt-
lung des Bedarfes für den Planungszeitraum. Die 
Raumplanung für den Regionalverband hat die Auf-
gabe, die Versorgung mit Rohstoffen für den Pla-
nungszeitraum sicher zu stellen, und zwar - und 
dies ist besonders zu betonen - für die Versorgung 
mit Rohstoffen für das Planungsgebiet. Üblicher-
weise ist dabei ein gewisser Aufschlag vorzusehen 
für angrenzende Gebiete. 
Wie ist nun aber konkret dieser Bedarf zu ermitteln? 
Sicherlich ist eine wichtige Orientierungsgröße für 
die Ermittlung dieses Bedarfs die Abbaumenge, 
welche es in den letzten Jahren gegeben hat Die 
Zahlen der Vergangenheit sind dabei aber nicht 
schematisch zu übernehmen und in die Zukunft zu 
extrapolieren, sondern sie sind noch „qualifiziert 
aufzuarbeiten". 
Der gesetzliche Auftrag für die Raumplanung ist es, 
die Versorgung für die Region zu sichern, es ist 
aber nicht Aufgabe der Raumplanung noch in er-
heblichem Umfang auch weitere Regionen mit Roh-
stoffen zu versorgen Dies gilt insbesondere dann, 
wenn die anderen Regionen - hier in Vorarlberg 
und der Schweiz- selbst ausreichend über Roh-
stoffe verfügen, diese aber aus politischen Gründen 
selbst nur sehr schonend nutzen wollen und des-
halb darauf setzen, dass sie von außen in größe-
rem Umfang Rohstoffe übernehmen können. 
Für die Ermittlung des im Bereich der Regionalpla-
nung des Regionalverbandes Bodensee-Ober-
schwaben notwendigen Bedarfs, ist daher von einer 
einfachen Fortschreibung bisheriger Bedarfe, die 
Menge abzuziehen, welche nach einer sorgfältigen 

gion und einen Exportanteil zu beschrän-
ken. 
 
Laut Grundsatz G(2) des Regionalplans 
sollen zunächst vorhandene Reserven am 
Standort ausgeschöpft werden, bevor in 
neue Rohstoffvorkommen eingegriffen 
wird. Dieser Grundsatz ist planerische 
Praxis in der Rohstoffplanung. Bei beste-
henden Lagerstätten ergeben sich die 
Vorteile, dass die Eignung des Materials 
und die Raumnutzungskonflikte besser 
abgeschätzt werden können. 
 
In den letzten Jahren sind mehr Standorte 
weggefallen, als dazu gekommen sind. In-
sofern sind trotz des Grundsatzes G (2) 
immer wieder Neuaufschlüsse zwingend 
nötig, um der weiteren Konzentration des 
Abbaus entgegen zu wirken, die sich un-
günstig auf die Verkehrsbewegungen und 
die räumliche Verteilung auswirkt. 
 
In Kap. 6.2 des Umweltberichtes werden 
die Planungskonzeption und die Ermitt-
lung des Bedarfs dargelegt. Falls dem 
Grundsatz G(2) nicht mehr entsprochen 
werden kann, kann auch in neue Roh-
stoffvorkommen eingegriffen werden. 
 
s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Wirtschaft und Export, Umweltab-
gabe, Bedarf etc. 
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Abschätzung wahrscheinlich aus dem Planungsge-
biet herausgebracht wird. 
Es gibt zwar keine genauen Erkenntnisse darüber, 
wie hoch die Mengen sind, welche aus dem Pla-
nungsgebiet des Regionalverbandes exportiert wer-
den, aber es sind doch immerhin einige Studien zu 
dieser Thematik verfügbar, die herangezogen wer-
den können. Selbst vorsichtige Schätzungen gehen 
davon aus, dass es sich um eine jährliche Menge 
von ca. 1 Millionen Tonnen Kies handelt. Dabei ist 
schon berücksichtigt, dass ein kleinerer Teil des 
Herausbringens möglich und akzeptierbar ist. Bei 
einem Planungszeitraum von 25 Jahren sind also 
mindestens ca. 25 Millionen Tonnen von der Zahl 
abzuziehen, welche sich bei einer einfachen Fort-
schreibung der Abbauzahlen der Region ergeben 
würde. 
Der Regionalverband hat seinen Auftrag, die Roh-
stoffversorgung im Planungsgebiet sicherzustellen 
(und nicht zusätzlich darüber hinaus auch noch in 
größerem Umfang andere Gebiete) sehr korrekt 
und eng aufzufassen. 
Nun ist die Region aber mit der Tatsache konfron-
tiert, dass ein erheblicher Abfluss von Kiesmengen 
insbesondere durch Export in die ausländische 
Nachbarschaft nach Vorarlberg und in die Schweiz 
stattfindet. Der Regionalverband selbst hat keine 
Gestaltungsmöglichkeiten, dagegen etwas zu unter-
nehmen. Handlungsmöglichkeiten hat aber eine an-
dere Ebene - nämlich das Land Baden-Württem-
berg, welches den rechtsverpflichtenden Rahmen 
für die Arbeit des Regionalverbandes setzt. 
Anders als dem Regionalverband steht dem Land 
Baden-Württemberg ein „Instrumentenkasten" zur 
Verfügung, mit dem es die Möglichkeit hat, Einfluss 
auf den unerwünschten übermäßigen Abfluss von 
wichtigen Rohstoffen zu nehmen. Es gehört zu den 
Aufgaben des Landes, die wertvollen Rohstoffe 

s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 
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nicht nur für den derzeitigen Verbrauch zur Verfü-
gung zu stellen, sondern diese auch so zu sichern, 
dass künftige Generationen noch die Möglichkeit 
haben, sich mit diesen Rohstoffen zu versorgen. 
Eine verantwortlich handelnde Landespolitik darf 
nicht nur den Zeitraum von einer Planungsperiode 
im Blick haben, sondern muss auch die Verantwor-
tung für mehrere nachfolgende Generationen mit-
bedenken. 
Wenn es um die Problematik eines generationen-
unfreundlichen, übermäßigen Exports von Rohstof-
fen geht, wird immer wieder behauptet, dass die 
Regelungen einer freien Marktwirtschaft keine Be-
einflussung des Rohstoffabflusses erlauben wür-
den. Dies ist eine trickreiche Falschbehauptung, um 
eigene Ideenlosigkeit und eigenes Nichthandeln zu 
kaschieren. 
Auch eine marktwirtschaftliche Ordnung mit Frei-
handel über die Landes- und Staatsgrenzen hinaus, 
bietet verschiedene Instrumente an, die für eine Be-
einflussung des Exportgeschehens eingesetzt wer-
den könnten. Es ist hier nur daran zu denken, das 
durch eine Rohstoffabgabe das starke Preisgefälle, 
welches die Hauptursache für den Abfluss von Roh-
stoffen aus der Region ist, so weit ausgeglichen 
werden könnte, dass es sich nicht mehr lohnen 
würde, diese Rohstoffe ins Ausland zu verbringen. 
Wenn Landespolitiker dieses Instrument oder an-
dere Instrumente nicht einsetzen wollen, ist dies 
„deren Problem". 
Das landespolitische Nichtverwenden, des mögli-
chen „Instrumentenkastens'', kann und darf nicht 
dazu führen, dass deshalb der Regionalverband 
mehr Abbauflächen ausweisen muss als für die 
Mengen, für die er eigentlich zuständig ist. 
Ein selbstbewusster und politisch verantwortlich 
handelnder Regionalverband, sollte sich darauf be-
sinnen, nur dies zu tun, was seine raumplanerische 
Aufgabe ist. Der Regionalverband hat eine strikte 



   
    

655 
 

Grundhaltung einzunehmen und nur die regional 
benötigte Menge (mit einem kleineren nachbar-
schaftlichen Zuschlag) in den Regionalplan aufzu-
nehmen. 
Sollte die übergeordnete Landespolitik die Zielset-
zung verfolgen, das auch noch darüber hinaus ge-
hende Bedarfe ausgewiesen werden, so müsste 
der Regionalverband darauf bestehen, sich nach 
Verabschiedung des Regionalplanes im Genehmi-
gungsverfahren durch das Land ausdrücklich von 
den dafür zuständigen Landesbehörden eine Wei-
sung geben zu lassen. Dies würde klar erkennbar 
machen, wer für die übermäßige Ausweisung die 
Verantwortung trägt. 
Nicht nur der Regionalverband, sondern auch die 
Landesregierung ist den Zielen der Raumplanung 
verpflichtet. Wenn sie leichtfertig wertvolle Roh-
stoffe vergeuden lassen will, weil sie ihre Hand-
lungsmöglichkeiten nicht einsetzt, muss sie die ju-
ristische und politische Verantwortung dafür tragen. 
Der Regionalverband darf sich nicht fatalistisch in 
eine vorherige freiwillige Unterwerfens-Haltung be-
geben. 
Zusammenfassend ist nach diesen Ausführungen 
festzustellen. 
Die in der Auslegung befindliche Fassung des Regi-
onalplans berücksichtigt die dargelegte Problematik 
nicht, sondern geht von Bedarfsmengen aus, die 
den Export In Richtung Österreich und die Schweiz 
mit einbeziehen. Diesen Export gibt es aber nur, 
weil auf Landesebene nichts Ausreichendes unter-
nommen wird, diesen „Schwund" zu begrenzen, ob-
wohl grundsätzlich ein In-Instrumentenkasten dafür 
zur Verfügung stünde, wenn man ihn denn anwen-
den wollte. Der Regionalverband selbst hat keine 
Kompetenzen den Abfluss der wertvollen Rohstoffe 
zu begrenzen Er ist rechtlich nicht dazu verpflichtet, 
diesen mit zu berücksichtigen. Die angenommenen 
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Bedarfsmengen sind daher inkorrekt und sind ent-
sprechend zu korrigieren. 
Wenn die rohstoffgeologisch vorhandenen Ab-
baustätten der Gesamtregion festgestellt worden 
sind und wenn in verantwortlicher Weise der Bedarf 
ermittelt worden ist, ist nach den Verfahrensvorga-
ben zu prüfen, ob es bei den bereits jetzt betriebe-
nen Abbaustätten noch weitere Abbaumöglichkei-
ten gibt oder ob es im unmittelbaren Umfeld dieser 
Abbaustätten weitere Abbaumöglichkeiten gibt. 
Erst wenn dieses sorgfältig geprüft worden ist, kann 
gegebenenfalls danach gesucht werden, wo es 
grundsätzlich weitere Vorkommen für Neuauf-
schlüsse gibt. Auf diese Weise ergeben sich meh-
rere Alternativen für mögliche Abbaugebiete. Dann 
ist weiter zu untersuchen, welche der rohstoffgeolo-
gisch geeigneten Gebiete letztlich als Vorhabenge-
biet für den Abbau von Rohstoffen ausgewiesen 
werden sollen und müssen 

IV.0085 3.5.1 Kiesabbaugebiet in Ochsenbach 437-111 VRG-Ab-
bau, 437-112 VRG-Sicherung 
Mit diesem Schreiben wenden wir uns mit der For-
derung an Sie, die Aufnahme der Kiesgrube Och-
senbach in den Regionalplan, abzuwenden. 
Das Landratsamt Sigmaringen hat Ende 2020 die 
Abbaugenehmigung für Kies östlich des Ochsen-
bachs um 10 Jahre, und 2 weitere Jahre für die Re-
kultivierung der Flächen verlängert. Mit dieser Situ-
ation können wir uns abfinden, wenn in 12 Jahren 
endlich Schluss ist. 
Wir fragen uns jedoch: „Was machen die da unten 
so lange? Wird dadurch der Grundstein für die Er-
weiterung gelegt?" Dies wird durch einen Bauan-
trag der Firma Senn für eine Bebauung außerhalb 
des Gewerbegebietes untermauert. 
Die jetzige Situation bedeutet für die Bevölkerung: 
• Lärm durch die vorbeifahrenden LKW, im Sommer 
oft ab 5 Uhr 30.  

Die Gebiete bei Ochsenbach befinden 
sich seit 4 Jahren im Planentwurf und wa-
ren allgemein bekannt. Diese Festlegun-
gen sind ein Bestandteil, um den Bedarf 
der Bevölkerung mit oberflächennahen 
Rohstoffen zu sichern. 
Ev. Probleme mit Immissionen müssen in 
den nachgelagerten Verfahren abgehan-
delt werden. Ggf. müssen Minimierungs-
maßnahmen angesetzt werden. Derartige 
Punkte müssen in nachgelagerten Verfah-
ren abgehandelt werden. 
Eine Ortsbesichtigung hat 2016 stattge-
funden. 

Keine Berücksichtigung 
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• Klappernde Ladebordwände der Fahrzeuge we-
gen der ramponierten Zufahrt bis zur Kiesgrube. 
Übrigens, wer kommt für deren Instandsetzung auf? 
• Lautknallende Ladebordwände beim Entladen -7 
an Schlaf ist nach 6 Uhr, selbst an 
Samstagen, nicht mehr zu denken. 
• Aufgewirbelter Staub durch vorbeifahrende LKW -
7 Verschmutzung der Gebäude, Dächer, Fenster 
und Photovoltaik-Anlagen, ständig Staub in Wohn- 
und Ausstellungsräumen. 
• Verschmutzte Fahrbahnen, daraus resultieren 
dreckige Fahrzeuge, extreme Auswirkung bei 
feuchter Witterung. 
• Ständiger Zeitaufwand und Kosten für die Reini-
gung und Instandsetzung durch oben genannte 
Verschmutzungen. 
Die jetzige Situation bedeutet für die Infrastruktur: 
• Teilweise Straßennutzung von und hin zur L280 
durch LKW -7 schwerwiegende Abnutzung der 
Straße. 
• Unzureichende Verkehrssicherheit an der Ein-
mündung des Hagenweges in die Landstraße L280. 
Es sind abenteuerliche Verkehrsszenen zu be-
obachten, bis hin zu „Beinahe Unfälle." 
Nachhaltige Folgen des geplanten Kiesabbauge-
biets 437-111VRG-Abbau, 437-112 VRG-Siche-
rung: 
1. Dramatische Folgen für die Lebensqualität und 
Gesundheit aller Gewerbetreibenden und Anwoh-
nerinnen des Gewerbe-Misch-Gebietes Ochsen-
bach. 
• Die Grundstücke grenzen später direkt an das ge-
plante Kiesabbaugebiet, lediglich durch den Och-
senbach und den Hagenweg getrennt. Durch die 
meist vorherrschende westliche Luftströmung tref-
fen uns nicht nur die durch den LKW-Verkehr verur-
sachten Emissionen, sondern auch die Staubbelas-
tung der Kiesgrube voll umfänglich. 
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• Es entstehen jetzt schon riesige Staubwolken, ins-
besondere bei Trockenheit des Bodens. Diese wer-
den bis jetzt von den im Sommer meist vorherr-
schenden westlichen und zeitweise östlichen Win-
den an Ochsenbach vorbeigeweht. Dies wird sich 
mit dem neuen Standort der Kiesgrube ändern. 
Nicht auszudenken, wenn Staubwolken in Zukunft 
die Werkstätten, Häuser und Gärten verhüllen. 
• Die geistige und körperliche Gesundheit würde 
folglich durch Staub, Lärm, nervliche Belastung und 
geringere Lebensqualität stark beeinträchtigt wer-
den. Von der Wertminderung der Grundstücke und 
Gebäude ganz zu schweigen. 
• Wir weisen darauf hin, die Menschen arbeiten 
nicht nur hier, sie leben auch hier! 
2. Wir weisen insbesondere darauf hin: Menschen 
leben im angrenzenden Wohngebiet! Der Ortsrand 
von Ochsenbach wäre nur 300 Meter von der Kies-
grube entfernt, die Lärm- und Staubbelästigung ist 
eine Zumutung für alle. 
3. Außerdem möchten wir auf die ökologischen Fol-
gen für die Umwelt aufmerksam machen, die einen 
Kiesabbau nicht rechtfertigen. 
• Das geplante Areal ist Wasserschutzgebiet. Das 
Wasser-Reservat befindet ca. 1,5 km von hier zwi-
schen Hahnennest und Kalkreute. 
• Auf der anderen Straßenseite, hoch zum „Freu-
denberg", befindet sich ein Feuchtbiotop. 
• Das fruchtbare Ackerland muss geschützt werden, 
welches auch Jagdrevier der Roten Milane und an-
derer Greifvögel ist. Bei der Bewirtschaftung tum-
meln sich ganze Schwärme davon. 
• Wildtiere brauchen die Felder, um von einem 
Wald zum anderen zu wechseln. 
• Vom „Sturmberg" bis ins „Taubenried" erstreckt 
sich eine Talsenke, bei der man von einem Kaltluft-
korridor sprechen kann. 
Die Planungen berücksichtigen nicht das intakte, 
schützenswerte Ökosystem. Wenn die Landschaft 
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aufgebrochen wird und eine Kiesgrube entstünde, 
wäre diese ein Schandfleck - nicht nur für die Be-
völkerung, sondern auch für die intakte Umwelt. 
Steht die Menge des Kieses im Verhältnis zu dem, 
was wir aufgeben und erdulden müssen? 
Oder wird die Grube später nur als „Loch" für die 
Entsorgung von Erdreich aller Sorten gebraucht? 
Auf den Flächen der Gemeinde Ostrach sind be-
reits genügend Löcher entstanden. Außerdem ist 
darauf hinzuweisen, dass von Seiten der Gemeinde 
angeboten wurde, andere Kiesgruben zu vergrö-
ßern und wieder andere Flächen neu zu erschlie-
ßen. Diese Flächen sind so ausgewählt, dass sie 
der Bevölkerung keinen weiteren Schaden zufügen. 
Wir sind keine Gegner des Kiesabbaus, so wie er 
jetzt in Ochsenbach stattfindet. Die Erweiterung 
muss jedoch unbedingt aus dem Regionalplan ge-
strichen werden. 
Es stellen sich uns folgende Fragen: 
Wurden beim Beschluss des Regionalplans jemals 
ausreichend die Belange von vielen Anwohnerin-
nen in Betracht gezogen, oder stehen nur finanzi-
elle Aspekte einiger Wenigen im Vordergrund? 
Zudem - wie kann die Gemeinde Gewerbegebiet 
ausweisen, wenn damit zu rechnen ist, dass die 
Gewerbetreibenden später täglich den Unannehm-
lichkeiten des Kiesabbaus ausgesetzt sind? 
Hätten ansässige Firmen von einer gegenüberlie-
gend geplanten Kiesgrube gewusst, hätten sie sich 
hier nicht niedergelassen. 
Eine Ausweitung auf die andere Seite des Ochsen-
baches ist für uns alle nicht akzeptabel! 
Wir bitten Sie dringend - Nehmen Sie die Planung 
zur Ausweitung der Kiesgrube in Ochsenbach aus 
dem Regionalplan. Wir leben hier in einer sehr 
schönen und lebenswerten Gegend. 
Und so soll es für uns bleiben. 
Eine Ortsbesichtigung ihrerseits zur Beurteilung der 
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Lage hat nie stattgefunden und wäre mehr als wün-
schenswert. 
Wir schrecken auch nicht zurück eine Bürgerinitia-
tive zu gründen, um uns mehr Gehör zu verschaf-
fen. 
Diesem Schreiben ist eine Unterschriftenliste an-
hänglich. 

IV.0088 3.5.1 Im Rahmen der 2. Offenlegung des Entwurfs der 
Fortschreibung des Regionalplanes der Region Bo-
densee-Oberschwaben nehmen wir namens und 
mit Vollmacht unserer Mandanten, der Eheleute 
xxxx, wie folgt Stellung: 
Eine abschließende Entscheidung über den Ent-
wurf des Regionalplans ist aufgrund der mangelhaf-
ten Planunterlagen und den nicht ordnungsgemäß 
ermittelten Sachverhalten nicht möglich. Gern. § 7 
ROG muss die Festlegung von Zielen der Raum-
ordnung auf einer rechtsstaatlichen Abwägung be-
ruhen. Bei der Aufstellung der Raumordnungspläne 
sind die öffentlichen und privaten Belange, soweit 
sie auf der jeweiligen Planungsebene erkennbar 
und von Bedeutung sind, gegeneinander und unter-
einander abzuwägen. Das Ergebnis der Umweltprü-
fung sowie die Stellungnahmen im Beteiligungsver-
fahren sind in der Abwägung nach Satz 1 zu be-
rücksichtigen. Dies bedeutet, dass alle Belange, die 
auf der Ebene der Regionalplanung zu ermitteln, zu 
bewerten und zu gewichten sind, Grundlage der 
planerischen Abwägung werden müssen. Dies kann 
nach den vorgelegten Unterlagen nicht gewährleis-
tet werden, weil diese noch nicht vollständig und/o-
der fehlerhaft sind. 
Der Entwurf des Regionalplans ist insgesamt un-
ausgewogen. 
Der vorliegende Entwurf des Regionalplans und die 
ihm zugrundeliegenden Ermittlungen der abzuwä-
genden Belange würden bei einer entsprechenden 
Beschlussfassung zur Unwirksamkeit des Plans 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf die Anlage 1 
zur Synopse, Abwägung Klima, verwie-
sen. 

Kenntnisnahme 
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führen. Der Regionalplan wird weder seinen selbst 
formulierten Zielen der Nachhaltigkeit noch den Zie-
len und Grundsätzen der Landesplanung noch den 
Anforderungen anderer Belange (Naturschutz, 
Wasserschutz etc.) gerecht. Die seit Inkrafttreten 
des Klimaschutzgesetzes gem. § 13 KSG zu be-
rücksichtigenden Belange zur Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen werden nicht ermittelt. 
Vgl. hierzu: Schlacke, Römling, Neue Herausforde-
rungen der gerichtlichen Kontrolle von Plänen unter 
besonderer Berücksichtigung des Klimaschutzge-
setztes (KSG); DVB. 2021, 144 (III. 1 b)). 
Die Aufnahme der Vorrangflächen für den Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe entspricht einem 
„Wunschkonzert" der Rohstoffindustrie, lässt aber 
jegliches Gesamtkonzept, welches einer Regional-
planung zugrunde zu legen ist, vermissen. Eine 
bloß pauschalisierende Berücksichtigung des Vor-
handenseins von Nutzungspotentialen von Rohstof-
flagerstätten in der raumordnerischen Abwägung ist 
weder mit den Anforderungen des Gebots nachhal-
tiger Raumnutzung in § 2 Abs. 1 S. 1 ROG noch mit 
den Raumordnungsgrundsätzen des § 2 Abs. 2 Nr. 
4 S. 4, Nr. 6 S. 1 ROG vereinbar ist. 
Vgl. zu den Anforderungen ausführlich: Schink, Pla-
nerische Abwägung bei der Festlegung von Vor-
ranggebieten für die Rohstoffnutzung in der Raum-
ordnung, UPR 2012, S. 369ff. 
Insofern machen wir uns die Stellungnahme des 
Landesnaturschutzverbandes (LNV) Baden-Würt-
temberg vom 07.11.2019 zu eigen, in der zutreffend 
eingewandt wird, dass der mit dem Regionalplan 
vorgesehene Flächenverbrauch, die Festlegungen 
zum Straßenbau sowie insgesamt die Flächen für 
den Rohstoffabbau mit den Klimaschutzzielen nicht 
in Einklang zu bringen sind (vgl. hierzu: SZ vom 
16.02.2021- „Kein Wachstum um jeden Peis" - Um-
weltschützer rebellieren gegen Regionalplan). Wei-
terhin beziehen wir uns auf die vom LNV vorgelegte 
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Stellungnahme vom 25.09.2018 zur Fortschreibung 
der Plansätze zu Rohstoffabbau und Rohstoffsiche-
rung des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben. 
Bereits in dieser Stellungnahme wird ausführlich 
begründet, weshalb die Ausweisung von Vorrang-
flächen für den Abbau oberflächennaher Boden-
schätze den regionalplanerischen Nachhaltigkeits-
grundsätzen nicht entspricht und daher u.a. die Er-
weiterung des Kiesabbaus in Grenis Richtung Fel-
der See abgelehnt wird. Auf die nicht auszuschlie-
ßende Beeinflussung des Wasserhaushalts der an-
grenzenden Hangquellen und des Felder Sees und 
der dortigen Lebensgemeinschaften wurde bereits 
in dieser Stellungnahme hingewiesen. Damit wären 
besonders erhebliche negative Umweltauswirkun-
gen auf dieses einzigartige NSG und FFH-Gebiet 
verbunden (siehe dort: S. 8). Die Gründe für die Ab-
lehnung der geplanten Vorrangfläche zum Kiesab-
bau in Vogt-Grund werden ausführlich dargelegt 
(siehe dort: S. 5). 
Bezuggenommen wird weiterhin auf die Darstellun-
gen in der Ausarbeitung „Scientists for Future S4F 
Ravensburg": Eine kritische Würdigung des Ent-
wurfs für den Regionalplan, Bodensee-Oberschwa-
ben, Ravensburg, Jan. 2021. In dieser Stellung-
nahme wird wissenschaftlich analysiert, welche de-
fizitären Grundlagen hinsichtlich der Prognosen 
zum Bevölkerungswachstum vorliegen, welche 
Auswirkungen die Festlegungen zur Siedlungs- und 
Gewerbeentwicklung sowie Verkehrswege auf den 
Flächenverbrauch haben und dass hier durch die 
Klimaziele nicht erreicht werden können. 
Das Anwesen und die Liegenschaften der Eheleute 
xxxx sind insbesondere durch die Ausweisung von 
Vorrangflächen für den Abbau oberflächennaher 
Rohstoffe (Z) PS 3.5.1 (S. 30, B 73/74 des Entwurfs 
RegP). betroffen. Der Entwurf des Regionalplans 
sieht westlich des Ortsteils Grund auf dem Gebiet 
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der Gemeinde Vogt ein ca. 11 ha großes Vorrang-
gebiet 436-180 „Im Grund" auf bislang forstwirt-
schaftlich genutzten Flächen vor. Der geförderte 
Kies am Abbaustandort 436-180 „Im Grund" soll 
nach Grenis transportiert werden, um dort verwertet 
zu werden. Daneben sieht der Planentwurf die Aus-
weisung der Kiesgrube 436-179 „Amtzell-Grenis" 
als Vorranggebiet vor. 

IV.0088 3.5.1 1. Sog. „Satellitenkonzept" bauplanungsrechtlich 
unzulässig 
Die Festlegung der Vorranggebiete 436-179 und 
436-180 ist regionalplanerisch nicht zulässig, weil 
das diesen Festlegungen zugrundeliegende sog. 
„Satellitenkonzept" bauplanungsrechtlich unzuläs-
sig ist. Bei Beibehaltung der Planung im Sinne des 
Entwurfes erweist sich eine Abwägung des Regio-
nalverbandes auf dieser Grundlage daher als feh-
lerhaft. 
Angestrebt ist, dass der geförderte Kies am Ab-
baustandort 436-180 „Im Grund" nach Grenis trans-
portiert wird, um dort verwertet zu werden. Die Aus-
weisung der Kiesgrube 436- 179 „Amtzell-Grenis" 
als Vorranggebiet dient der langfristigen Sicherung 
der Asphaltmischanlage in Grenis. Dabei hat der 
Regionalverband bei keinem der Gebiete die ange-
strebte Verwertung in der Asphaltanlage Grenis in 
die Abwägung eingestellt. 
Der Regionalverband bezeichnet dies als „Satelli-
tenkonzept" (Rechtsgutachten zur Zulässigkeit des 
„Satellitenkonzepts" für den Kiesabbau Grenis-
Grund, erstellt im Auftrag der Gemeinde Vogt von 
RA Dr. Björn Reith, RA Dr. Holger Weiß, 
30.11.2017, S. 4 mit Verweis auf die Vorlage der 
Verbandsverwaltung zu TOP 5 der öffentlichen Sit-
zung des Planungsausschusses des Regionalver-
bandes Bodensee-Oberschwaben am 28.11.2017, 
S. 2; Abwägungsergebnisse 12.07.2019, S. 3656) 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Bedarf, Wirtschaft und Export, Sa-
tellitenkonzept, Felder See etc. 
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Kenntnisnahme 
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und strebt ausdrücklich die Versorgung der Asphalt-
mischanlage mit Rohstoffen aus Lagerstätten der 
näheren Umgebung an. Der gesamten Regionalpla-
nung betreffend den Rohstoffabbau von Kies liegt 
mithin das „Satellitenkonzept" mit Verwertung der 
Rohstoffe in der Asphaltmischanlage in Grenis zu-
grunde. Dies bestätigt auch das von der Gemeinde 
Vogt beauftragte Gutachten: 
„Das „Satellitenkonzept“ ist also wesentlicher An-
lass und konzeptionelle Grundlage für den Kiesab-
bau im Altdorfer Wald. Entscheidender Bestandteil 
des „Satellitenkonzepts“ ist die neben dem Kiesab-
baustandort Grenis bestehende Asphaltmischan-
lage, für die die gröberen Kiese benötigt werden." 
(Rechtsgutachten zur Zulässigkeit des „Satelliten-
konzepts" für den Kiesabbau Grenis-Grund, erstellt 
im Auftrag der Gemeinde Vogt von RA Dr. Björn 
Reith, RA Dr. Holger Weiß, 30.11.2017, S. 5) 
Westlich des Ortsteils Grund sieht der Planentwurf 
auf dem Gebiet der Gemeinde Vogt das ca. 11 ha 
großes Vorranggebiet „Im Grund" auf bislang forst-
wirtschaftlich genutzten Flächen vor. Dort sollen 
Kiese und Sande im Trockenabbau gefördert wer-
den. Aufgrund der bisherigen Ausweisung dieser 
Fläche stellte die Kiesgesellschaft Karsee GmbH & 
Co. KG einen Antrag auf Zielabweichung. Dabei be-
stätigt auch sie die beabsichtigte weitere Nutzung 
der Asphaltmischanlage in Grenis: 
„Das abzubauende Material soll nach Grenis trans-
portiert und mit den dort geförderten, zunehmend 
sandigen Abbaustoffen gemischt werden, um ge-
eignete Körnungen zu erzielen. Mit der Zufuhr von 
Rohkiesen aus ,Grund' soll nach Auffassung der 
Betreiberin der Standort ,Grenis' längerfristig, d.h. 
über den bis Ende 2025 genehmigten Abbau hin-
aus, gesichert werden. Verbunden mit der Siche-
rung g des Kiesabbaus in Grenis ist auch die Siche-
rung g der dort errichteten Asphaltmischanlage der 
Deutschen Asphalt GmbH, deren Genehmigung an 
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den Kiesabbau in Grenis gekoppelt ist. Der am 
Standort Grund abzubauende Kies soll die Asphalt-
mischanlage und den regionalen Markt versorgen." 
(Hervorhebung durch Bearb., Antragsunterlagen 
zum Zielabweichungsverfahren der Kiesgesell-
schaft Karsee GmbH & Co. KG für den Aufschluss 
des Abbaugebietes „Altdorfer Wald, Gemarkung 
Vogt" vom 15.11.2017, Ziffer 1.1 (Seite 1) und Ziffer 
4.1 (Seite 25 ff.); siehe auch Rechtsgutachten zur 
Zulässigkeit des „Satellitenkonzepts" für den Kie-
sabbau Grenis Grund, erstellt im Auftrag der Ge-
meinde Vogt von RA Dr. Björn Reith, RA Dr. Holger 
Weiß,s. 3) 
 
 
Insofern ist völlig unverständlich, weshalb der Regi-
onalverband wiederholt ausführt, dass die Asphalt-
mischanalage in Grenis nicht Gegenstand der Be-
trachtung der Fortschreibung des Regionalplanes 
sein soll. 
So erwidert der Regionalverband auf die Stellung-
nahme unserer Mandantschaft in der ersten Beteili-
gungsrunde, die Ausweisung der Standorte sei kei-
neswegs mit dem Weiterbetrieb der Anlage ver-
knüpft (Abwägungsergebnisse, 12.07.2019, S. 
3658). Das Abwägungsergebnis sei letztlich nicht 
von einer Änderung der Genehmigung für die An-
lage in Grenis abhängig (Abwägungsergebnisse, 
12.07.2019, S. 3657). Auch die Belastungen durch 
Emissionen der Asphaltmischanlage seien daher 
nicht Gegenstand des Verfahrens (Abwägungser-
gebnisse, 12.07.2019, S. 3664). 
Entgegen der Auffassung des Regionalverbands 
muss jedoch offensichtlich die Asphaltmischanlage 
in Grenis Gegenstand der Betrachtung sein, an-
dernfalls drohen Abwägungsfehler. Denn die Fest-
legungen der Vorranggebiete müssen erforderlich 
sein. Um die Erforderlichkeit zu beurteilen, ist bei 
der Festlegung von Abbaugebieten für Rohstoffe 
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einzustellen, ob diese umsetzbar sind. Diese Ausei-
nandersetzung hat vorliegend nicht stattgefunden. 
Tatsächlich ist die Verwertung der Rohstoffe des 
betroffenen Abbaugebiets auch nicht umsetzbar. Im 
Ergebnis leidet daher die Festlegung der Standorte 
„Im Grund" und „Amtzell Grenis" als Vorranggebiete 
unter einem erheblichen Abwägungsfehler sowohl 
im Vorgang (Abwägungsdefizite und Abwägungs-
fehleinschätzungen) als auch im Abwägungsergeb-
nis (Abwägungsdisproportionalität). 
Nicht umsetzbar ist die Verwertung der Rohstoffe, 
da der Betrieb der Asphaltmischanlage in Grenis 
über 2027 hinaus rechtlich nicht tragfähig ist. Dies 
ergibt sich schon aus bauplanungsrechtlicher Sicht. 
Die betroffene Asphaltmischanlage in Grenis ist 
kein privilegiertes Vorhaben nach § 35 Abs. 1 
BauGB, sondern ein sonstiges Vorhaben nach § 35 
Abs. 2 BauGB. Hieran ändert auch die von der Vor-
habenträgerin im Abwägungsergebnis der ersten 
Beteiligungsrunde vom 12.07.2019 angeführte Ent-
scheidung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-
Pfalz vom 18.01.2018 (Az.: 8 A 11373/17), wonach 
eine Asphaltmischanlage nach § 35 Abs. 1 BauGB 
zulässig sei, nichts (vgl. Abwägungsergebnisse, 
12.07.2019, S. 3656). 
Denn einerseits hat das Bau- und Umweltamt des 
Landratsamtes Ravensburg auf Nachfrage der Ge-
meinde Vogt in der Stellungnahme vom 16.10.2017 
nachträglich ausdrücklich ausgeführt, dass es sich 
bei der hier gegenständlichen Asphaltmischanlage 
nicht um ein privilegiertes Vorhaben handelt: 
„Bei der Asphaltmischanlage handelt es sich um 
kein privilegiertes Vorhaben im Außenbereich nach 
§ 35 Abs. 1 BauGB; sondern um ein sonstiges Vor-
haben nach § 35 Abs. 2 BauGB." (vgl. Rechtsgut-
achten zur Zulässigkeit des „Satellitenkonzepts" für 
den Kiesabbau Grenis-Grund, erstellt im Auftrag 
der Gemeinde Vogt von RA Dr. Björn Reith, RA Dr. 
Holger Weiß, 30.11.2017, S. 6) 
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Andererseits ergibt sich auch aus dem angeführten 
Urteil keine andere Bewertung. Dort heißt es zur 
Voraussetzung einer Qualifikation einer Asphalt-
mischanlage als privilegiertes Vorhaben nach § 35 
Abs. 1 BauGB: 
„Das Vorhaben muss der objektiven Zweckbestim-
mung desjeweiligen Betriebes nach Art und Umfang 
entsprechen. Es muss zum Erreichen des jeweili-
gen Zweckes geboten und vom jeweiligen Betrieb 
geprägt sein (vgl. Söfker, a.a.O., § 35 BauGB Rn. 
54). Hinsichtlich der Asphaltmischanlage besteht 
ein derartiger räumlich-funktionaler Zusammenhang 
mit dem Steinbruchbetrieb. So verarbeitet die As-
phaltmischanlage ausschließlich Gesteinsmaterial, 
das im Steinbruch gewonnen wird. " 
(Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Be-
schluss vom 18. Januar 2018- 8 A 11373/17 
-, Rn. 20, juris) 
Diese Prämisse, die eine Qualifikation als privile-
giertes Vorhaben nach Auffassung des Gerichts er-
möglicht, ist unter Zugrundelegung des geplanten 
„Satellitenkonzepts" nicht gegeben. 
Insofern kann auch unter Zugrundelegung des an-
geführten Urteils des Oberverwaltungsgerichts 
Rheinland-Pfalz vom 18.01.2018 vollumfänglich auf 
die Ausführungen des Rechtsgutachtens zur Kon-
zeption des „Satellitenkonzepts" verwiesen werden, 
wonach die Konzeption rechtlich nicht tragfähig ist 
(vgl. Rechtsgutachten zur Zulässigkeit des „Satelli-
tenkonzepts" für den Kiesabbau Grenis-Grund, er-
stellt im Auftrag der Gemeinde Vogt von RA Dr. 
Björn Reith, RA Dr. Holger Weiß, 30.11.2017). 
Das „Satellitenkonzept " kann daher keine konzepti-
onelle Grundlage für den Kiesabbau im Altdorfer 
Wald sein. Es ist rechtlich nicht tragfähig. Die be-
stehende, bauplanungsrechtlich auf § 35 BauGB 
gestützte, immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gung für die Asphaltmischanlage erstreckt sich nur 
auf die Verwertung der unmittelbar vor Ort, in der 



   
    

668 
 

Kiesgrube 
„Grenis", gewonnenen Rohstoffe. Die Verwertung 
von Kies, der in einem standortfernen Abbaugebiet 
(z. B. in Grund) gewonnen wird, würde vom geneh-
migten Betriebskonzept abweichen. Es würde sich 
um eine Änderung des genehmigten Betriebs der 
Anlage handeln, die einer immissionsschutzrechtli-
chen Änderungsgenehmigung oder zumindest einer 
(ergänzenden) Baugenehmigung bedürfte. Eine 
solche Genehmigung könnte vorliegend nicht erteilt 
werden (vgl. ausführlich Rechtsgutachten zur Zu-
lässigkeit des „Satellitenkonzepts" für den Kiesab-
bau Grenis-Grund, erstellt im Auftrag der Gemeinde 
Vogt von RA Dr. Björn Reith, RA Dr. Holger Weiß, 
30.11.2017). 
Das Vorhaben kann auch nicht ausnahmsweise 
nach § 35 Abs. 2 BauGB zugelassen werden, denn 
es beeinträchtigt (diverse) öffentliche Belange. Es 
verstößt gegen die LSG-VO 
„Jungmoränenlandschaft zwischen Amtzell und 
Vogt", beeinträchtigt Belange des Naturschutzes 
und die natürliche Eigenart der Landschaft i. S. d. § 
35 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 BauGB, widerspricht den Dar-
stellungen des Flächennutzungsplans (§ 35 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 1 BauGB) und lässt die Verfestigung ei-
ner Splittersiedlung befürchten (§ 35 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 7 BauGB) (vgl. Rechtsgutachten zur Zulässig-
keit des „Satellitenkonzepts" für den Kiesabbau 
Grenis-Grund, erstellt im Auftrag der Gemeinde 
Vogt von RA Dr. Björn Reith, RA Dr. Holger Weiß, 
30.11.2017, S. 25). 
Für den Regionalplan bedeutet dies, dass die Fest-
legungen der Vorranggebiete nicht erforderlich sind. 
Denn hierfür müssen die Festlegungen von Abbau-
gebieten für Rohstoffe umsetzbar sein. Es muss da-
her zwingend untersucht werden, wie die in einem 
Gebiet abzubauenden Rohstoffe verwertet werden 
können bzw. welche Anlagenstandorte langfristig 
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tragfähig sind (vgl. Rechtsgutachten zur Zulässig-
keit des „Satellitenkonzepts" für den Kiesabbau 
Grenis-Grund, erstellt im Auftrag der Gemeinde 
Vogt von RA Dr. Björn Reith, RA Dr. Holger Weiß, 
30.11.2017, S. 27). 
 
 
Entsprechend hat auch der Regionalverband im 
Zuge des Fortschreibungsprozesses stets auf die 
Bedeutung der vorhandenen Asphaltmischanlagen 
in der Region für die Abbaugebiete von Rohstoffen 
hingewiesen und abgestellt. Dazu gehört die Prü-
fung der Reichweite der vorhandenen Genehmigun-
gen und der prinzipiellen Genehmigungsfähigkeit 
etwaiger Änderungen der Betriebskonzepte der As-
phaltmischanlagen in der Region. Unterbleibt diese 
Prüfung, liegen Abwägungsfehler sowohl im Vor-
gang (Abwägungsdefizite und Abwägungsfehlein-
schätzungen) als auch im Abwägungsergebnis (Ab-
wägungsdisproportionalität) vor. 
… 
Darüber hinaus wurde das Gebiet 436-180 „Im 
Grund" zwar betrachtet, jedoch in keiner Weise auf 
die Verwertung des abgebauten Kieses nach dem 
„Satellitenkonzept" eingegangen. Dass der Kies in 
der Asphaltmischanlage in Grenis verwertet werden 
soll, steht jedoch bereits zu diesem Zeitpunkt fest 
und wird der Planung zugrunde gelegt. Die mit 
Braunkohlestaub betriebene Asphaltmischanlage in 
direkter Nachbarschaft des FFH-Gebiets Felder 
See hätte eine Betrachtung der dortigen Auswirkun-
gen erfordert. 

IV.0088 3.5.1 2. Aufgaben der Regionalplanung; Fehlende Be-
darfsanalyse 
Vorliegend wird versucht, mit regionalplanerischen 
Instrumenten mittel- und langfristig Entscheidungen 
zu treffen bzw. die Grundlage für diese zu schaffen, 
die andernfalls nicht genehmigungsfähig wären. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 

Kenntnisnahme 
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Durch die Ausweisung der Vorranggebiete 436-179 
und 436-180 trotz offensichtlich mangelnder Erfor-
derlichkeit greift der Regionalvorband den nachge-
lagerten Zulassungsentscheidungen vorweg. Die 
mangelnde Erforderlichkeit der Ausweisung der be-
troffenen Vorranggebiete zum Kiesabbau ergibt 
sich zum einen aus dem Vorstehenden, zum ande-
ren fehlt es an einer Bedarfsanalyse, um die Erfor-
derlichkeit der Gebietsausweisung darzulegen. 
Um die Regionalplanung nicht zu einem Instrument 
werden zu lassen, das fehlerhaft in die Abwägungs-
entscheidung auf nachgelagerter Ebene eingreift, 
bedarf es bereits auf dieser vorgelagerten Stufe der 
besonders sorgfältigen und umfassenden Abwä-
gung, bei der alle erheblichen Belange bereits ent-
sprechend der Möglichkeiten eingestellt werden. 
Andernfalls perpetuieren sich gegebenenfalls Ab-
wägungsfehler von einer auf die andere Ebene, 
ohne dass zu einem späteren Zeitpunkt der ur-
sprüngliche Abwägungsfehler noch geheilt werden 
kann. Denn beachtungspflichtige Ziele der Raum-
ordnung im Regionalplan enthalten im Sinne von § 
3 Abs. 1 Nr. 2 ROG verbindliche Vorgaben in Form 
von räumlich und sachlich bestimmten oder be-
stimmbaren, vom Träger der Raumordnung ab-
schließend abgewogenen Festlegungen, die einer 
Überwindung im Rahmen der Abwägung nicht mehr 
zugänglich sind (Spannowsky/Runkel/Goppel/Run-
kel, 2. Aufl. 2018, ROG § 7 Rn. 40). 
Auch der Regionalplan Bodensee-Oberschwaben 
sieht entsprechend vor, dass Ziele der Raumord-
nung (Z) verbindliche Vorgaben in Form von räum-
lich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, 
vom Träger der Raumordnung abschließend abge-
wogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegun-
gen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des 
Raums (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG) sind. Bei raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen öffentli-
cher Stellen, Entscheidungen öffentlicher Stellen 

Wald, Bedarf, Wirtschaft und Export, Sa-
tellitenkonzept, Asphaltmischanlage, Fel-
der See etc. 
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 
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über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Planungen 
und Maßnahmen anderer öffentlicher Stellen sowie 
Entscheidungen öffentlicher Stellen über die Zuläs-
sigkeit raumbedeutsamer Planungen und Maßnah-
men von Personen des Privatrechts, die der Plan-
feststellung oder der Genehmigung mit der Rechts-
wirkung der Planfeststellung bedürfen, sind die 
Ziele der Raumordnung zu beachten (§ 4 Abs. 1 
ROG) (Regionalplan, S. 1). 
Die als Ziel der Raumordnung festgelegten Vor-
ranggebiete sind für bestimmte raumbedeutsame 
Funktionen oder Nutzungen vorgesehen. In diesen 
Gebieten sind andere raumbedeutsame Nutzungen 
ausgeschlossen, soweit sie mit den vorrangigen 
Funktionen oder Nutzungen nicht vereinbar sind 
(Regionalplan, S. 2). 3.5.1 Z (1) betrifft Vorrangge-
biete für den Abbau: 
„Für die Versorgung mit oberflächennahen minerali-
schen Rohstoffen sind im Regionalplan Vorrangge-
biete für den Abbau oberflächennaher mineralischer 
Rohstoffe festgelegt und in der Raumnutzungskarte 
dargestellt." (Regionalplan, S. 30) 
In der Begründung der Plansätze heißt es zu 3.5.1: 
„Die flächenhafte Darstellung der Vorranggebiete 
für den Abbau in der Raumnutzungskarte verfolgt 
das Ziel, die räumlichen Voraussetzungen für eine 
Rohstoffgewinnung in der Region für die kommen-
den 20 Jahre zu sichern. Hinsichtlich einer Nutzung 
durch Rohstoffabbau wurden die genannten Ge-
biete auf der regionalplanerischen Ebene mit den 
dort erkennbaren und ausschlaggebenden Belan-
gen abschließend abgewogen. Daher ist auf nach-
gelagerten Verfahrensebenen in aller Regel kein 
zusätzliches Verfahren zur Einschätzung der 
Raumverträglichkeit des Rohstoffabbaus mehr not-
wendig, sofern sich der Abbau auf die in der Raum-
nutzungskarte dargestellte Flächenabgrenzung be-
schränkt. Die Darstellung der Abwägung erfolgt im 
zugehörigen Umweltbericht." (Regionalplan, S. B 
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73) 
Die Standorte „Amtzell-Grenis" und „Im Grund" sind 
als Vorranggebiete mit dieser Wirkung festgelegt. 
436-179 Kiese und Sande: Kiese, sandig, VRG-
Abba, R-Amtzell, Kiesgrube Amtzell- Greis 
436-180 Kiese und Sande: Kiese, sandig, VRG-
Abba, R-Vogt, Kiesgrube Im Grund Vogt 
Regionalplan, S. B 76 
Es fehlt hier an einer hinreichenden Grundlage, aus 
der sich ableiten lässt, dass ein Bedarf an dem Kie-
sabbau besteht. Hierzu heißt es im Regionalplan le-
diglich: 
„Bei der Abgrenzung der Vorranggebiete wurde ne-
ben den Belangen der Bevölkerung (Schutzgut 
Mensch) und der anderen Schutzgüter geprüft, ob 
sich die Standorte in das bestehende Gesamtkon-
zept des Regionalplans einfügen. Die Prüfung er-
folgte insbesondere hinsichtlich der Vereinbarkeit 
mit den Zielen des Freiraumschutzes und hinsicht-
lich des Gesamtbedarfes. Die Festlegung eines 
Vorrangs für den Rohstoffabbau ist innerhalb der 
Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher 
mineralischer Rohstoffe vertretbar und raumordne-
risch notwendig." (Regionalplan, S. B 74) 
Indes ist den Unterlagen keine Bedarfsanalyse zu 
entnehmen, die diese Schlussfolgerung begründet 
darlegt. In der Erwiderung auf die Stellungnahme 
unseres Mandanten heißt es auch hierzu lediglich, 
die Erforderlichkeit ergebe sich aus dem vorgestell-
ten Bedarfsansatz (Abwägungsergebnisse, 
12.07.2019, S. 3656). 
Der Umweltbericht enthält eine Aufstellung der Pla-
nungsgrundlagen, die der Beurteilung der Lager-
stättensituation und des Bedarfs im Hinblick auf die 
Fortschreibung des Regionalplanes zugrunde ge-
legt wurde (Umweltbericht, S. 135 ff.). Weit über die 
Hälfte der Unterlagen sind nicht veröffentlicht und 
entziehen sich einer Überprüfung. Der überwie-
gende Anteil der Unterlagen befasst sich mit der 



   
    

673 
 

rohstoffgeologischen Eignung der Untersuchungs-
fläche. Auch die Beschreibung der Vorgehensweise 
bestätigt, dass hier im Ergebnis eine Gebietskulisse 
entworfen wurde, die relativ konfliktarme, rohstoff-
geologisch geeignete Flächen beinhaltet (Umwelt-
bericht, S. 137). Die überwiegenden Unterlagen 
dienen entsprechend als Grundlage der alternati-
ven Standortsuche, enthalten jedoch keine Aussa-
gen zur Bedarfssituation. 
Einzig die Unterlage der IHK Bodensee-Ober-
schwaben (29.09.2017): „Wirtschaftliche Bedeutung 
des Rohstoffabbaus in der Region Bodensee-Ober-
schwaben" enthält Aussagen zur Absatzfähigkeit 
und der Marktversorgung. Die hierin enthaltenen 
Ermittlungen widersprechen hingegen Ausführun-
gen des Umweltberichts an anderer Stelle. 
So lassen etwa die Ausführungen im Umweltbericht 
auf S. 94 ff. keine sicheren Schlüsse auf den tat-
sächlichen Bedarf zu und genügen nicht den Anfor-
derungen an eine Bedarfsanalyse. Dort wurden Da-
ten zugrunde gelegt, die in dieser Allgemeinheit 
keine Aussagen zu dem Rohstoff Kies zulassen. 
Die Rohstoffgruppe Kies wird nicht für sich allein 
betrachtet: 
„Aus betriebswirtschaftlichen Datenschutzgründen 
können die Rohstoffgruppen dieser oberflächenna-
hen Rohstoffe daher in der Bilanz nur gruppiert 
nach Kiesen und Sanden und dem „Rest" und nicht 
nach jeder einzelnen Rohstoffgruppe dargestellt 
werden." (Umweltbericht, S. 95) 
Anlass zu Zweifeln an der Bedarfsprüfung gibt dar-
über hinaus insbesondere, dass zugrunde gelegt 
wird, dass mehr als die Hälfte des abgebauten Kie-
ses nicht der Versorgung der Region dient: 
„Die Region Bodensee-Oberschwaben verbraucht 
nur etwa 50 % der in der Region gewonnenen 
Kiese und Sande selbst und versorgt somit in er-
heblichem Umfang benachbarte Regionen mit." 
(Umweltbericht, S. 95) 
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Noch deutlicher wird dies an den sogar ins Ausland 
exportierten Abnahmemengen: 
„Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass rund 8 
% der Jahresförderung nach Vorarlberg und in die 
Schweiz geliefert werden (IHK-Studie 2017)." (Um-
weltbericht, S. 95) 
Gerade hieraus folgt aber im Gegenteil vielmehr, 
dass kein Bedarf an den betroffenen Abbaugebie-
ten besteht, sondern aller Voraussicht nach unprob-
lematisch auf andere Abbaugebiete - nämlich in der 
jeweilig zu beliefernden Region oder dem Ausland - 
zurückgegriffen werden kann. 
Nicht nachvollziehbar sind diese Ausführungen ins-
besondere vor dem Hintergrund, dass die im Um-
weltbericht auf S. 135 angeführte IHK-Studie „Wirt-
schaftliche Bedeutung des Rohstoffabbaus in der 
Region Bodensee-Oberschwaben und Betrachtung 
der Planungszeiträume" zu dem Ergebnis kommt, 
dass 74 Prozent der in der Region abgebauten Ge-
steinsrohstoffe in einem Radius von maximal 35 Ki-
lometern um die Abbaustätte verwendet werden. 
(https://www.weingarten.ihk.de/produktmarken/wirt-
schaftsstandort-bodenseeoberschwaben/region-bo-
densee-oberschwaben/kiesstudi e-3846752). Diese 
Aussage bezieht sich aller Wahrscheinlichkeit nach 
auf die Rohstoffe Sand, Kies und Kalk in ihrer Ge-
samtheit. Für den hier interessierenden Abbau von 
Kies ist hingegen anzunehmen, dass weit über die 
Hälfte nicht in der Region verwendet wird, sodass 
die Bedarfsermittlung Zweifeln begegnet. 
Daneben setzt sich die Prüfung an vielen Stellen le-
diglich verbal-argumentativ mit den zugrunde geleg-
ten Prämissen auseinander : 
„Da gegenwärtig davon auszugehen ist, dass die 
verstärkte Bautätigkeit noch einige Jahre anhalten 
wird und die Bevölkerungsentwicklung auf Grund 
der Zuwanderungsgewinne in der Region erst in ca. 
20 Jahren auf Grund der Geburtenentwicklung 
rückläufig werden wird, wurde beschlossen, den 
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Gesamtbedarf des 40-jährigen Planungszeitraumes 
(entspricht 100 %) für die ersten 20 Jahre mit ca. 60 
% und für die folgenden 20 Jahre mit ca. 40 % an-
zusetzen. Dies führt dazu, dass es mehr Vorrang-
gebiete für den Abbau und weniger Vorranggebiete 
für die Sicherung gibt." (Umweltbericht, S. 94) 
„Die Feststellung des regionalen Bedarfes erfolgte 
für den Planungszeitraum von insgesamt 40 Jah-
ren. Das LGRB hat neben der Betriebserhebung 
zusätzlich die langjährigen Förderraten der letzten 
25 Jahre ermittelt. Diese bilden auch Konjunktur-
schwankungen gut ab. Die Bedarfsabschätzung für 
den zukünftigen Regionalplan konnte somit auf Ba-
sis dieser guten Datengrundlage als lineare Fort-
schreibung der durchschnittlichen Abbaumengen 
angesetzt werden (s.a. Kap. 6.2)." (Hervorhebung 
durch Bearb., Umweltbericht, S. 136) 
In Anbetracht ressourcenschonender Ansätze und 
der völkerrechtlichen Verpflichtung zur Senkung der 
Treibhausgasemissionen bis zum Jahre 2050 sowie 
der nationalen Umsetzung durch das Klimaschutz-
gesetz können lineare Fortschreibungen bestehen-
der Abbaumengen nicht ohne Weiteres der Bedarf-
sprognose zugrunde gelegt werden. 
Nach alledem hätte es zumindest des Abwartens 
auf das Gutachten zur Bedarfsprüfung, in Auftrag 
gegeben von der Internationalen Bodensee-Konfe-
renz (IBK), 
Baden-Württemberg hat deshalb im Jahr 2018 auf 
politischer Ebene in der Internationalen Bodensee-
Konferenz (/BK) angeregt, einen Informationsaus-
tausch über die Stoffflüsse von mineralischen Roh-
stoffen in der Bodenseeregion, vor allem von Kies, 
zu initiieren. Die Befassung der zuständigen Fach-
gremien der IBK, Kommission Umwelt und Raum-
ordnungskommission, mit dem Thema kam zu dem 
Ergebnis, dass das Thema in allen Regionen aktu-
ell, eine Gesamtbeurteilung aufgrund der unvoll-
ständigen Informationen und der unterschiedlichen 
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Datengrundlagen in den Regionen aber derzeit 
nicht möglich sei. Um ein klareres Bild über die mi-
neralischen Stoffströme in der Bodenseeregion zu 
erhalten, hat die IBK auf Anregung der Landesre-
gierung in ihrer Sitzung vom 23. Mai 2019 be-
schlossen, eine gemeinsame Datengrundlage zu 
erstellen. Das Umweltministerium hat dazu eine 
Studie zur Untersuchung der mineralischen Stoff-
ströme in der Bodenseeregion ausgeschrieben und 
im Sommer 2020 in Auftrag gegeben, die einen et-
waigen Handlungsbedarf und Handlungsoptionen 
ausloten soll. Die Studie „Länderübergreifende mi-
neralische Rohstoffströme in der Bodenseeregion" 
befindet sich aktuell in der Erarbeitung. Das Ergeb-
nis wird voraussichtlich im Sommer 2021 vorliegen. 
Auf dieser gemeinsamen, einheitlichen Datengrund-
lage aufbauend wird die Landesregierung weitere 
Maßnahmen prüfen. bedurft, welches voraussicht-
lich im Herbst 2021 vorliegen wird. Ein Abwarten 
auf dessen Ergebnisse ist in Anbetracht der Festle-
gung von mittel- und langfristigen Zielen im Regio-
nalplan auch nicht unverhältnismäßig. 
Unabhängig hiervon ist bereits grundlegend fraglich 
und umstritten, ob die Regionalplanung geeignetes 
Instrument zur Rohstoff-Bedarfsplanung sein kann. 
Die Studie des Umweltbundesamts „INSTRO Teil 
2" konstatiert, dass zwar grundsätzlich die Ebene 
der Regionalplanung für die Bedarfsplanung geeig-
net sein kann, die bestehende Regionalplanung in 
den Bundesländern dies jedoch noch nicht umsetzt 
(INSTRO Studie, S. 82 ff.). 
Zwar enthält der LEP Baden-Württemberg (vgl. IN-
STRO Studie, S. 87) Elemente, die im Vergleich zu 
anderen Bundesländern in die Richtung einer be-
darfsgerechten Prognose gehen, dennoch spricht 
die Studie diesen Vorgaben nicht die Qualität einer 
echten Bedarfsprognose zu. So schreibt zwar das 
baden-württembergische Wirtschaftsministerium im 
Rohstoffsicherungskonzept unter dem Schlagwort 
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der „Verbesserung der bedarfsorientierten Bemes-
sung von Abbau- und Sicherungsgebieten": 
„Nach § 11 Abs. 3 LplG erfolgen Festlegungen im 
Regionalplan u. a. nur, soweit es für die Entwick-
lung und Ordnung der räumlichen Struktur der Re-
gion (Regionalbedeutsamkeit) erforderlich ist. Die 
Erforderlichkeit von Vorranggebieten für Rohstoff-
abbau und -sicherung wird mit Hilfe einer Bedarfs-
prognose für am Markt absetzbaren Rohstoff der je-
weiligen Art ermittelt. Die regionalplanerische Fest-
legung stellt die prognostizierte Bedarfsdeckung 
planerisch sicher. Die festgelegten Gebiete sollen 
die am Markt benötigte Bedarfsdeckungsmenge im 
Planungszeitraum repräsentieren." (vgl. INSTRO 
Studie, S. 87 m.N.) 
Die Praxis zeigt, dass diese Vorgaben nicht genü-
gen, damit auch tatsächlich eine entsprechende Be-
darfsprognose bei der Festlegung im Regionalplan 
zugrunde gelegt wird. 
Anlass zu Zweifeln geben überdies das weitere 
Verhalten und die Auffassungen des Regionalver-
bands. 
Der Regionalverband führt aus, dass der Abbau in 
Grenis „im Sinne der Nachhaltigkeit verlängert" 
werden soll, und argumentiert betreffend den Fall, 
dass die genehmigten Reserven nach der Geneh-
migung noch nicht abgebaut sein sollten. Völlig un-
verständlich ist daher die Ausführung, dass der 
Standort nur „sehr beschränkt erweiterungsfähig" 
sei (Vorlage der Verbandsverwaltung zu TOP 5 der 
öffentlichen Sitzung des Planungsausschusses des 
Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben am 
28.11.2017, S. 2). 
Nach alledem ist nicht nachvollziehbar, wie der Re-
gionalverband zudem zu dem Schluss gelangt, 
durch die Ausweisung des Vorranggebietes werde 
einer ggf. erforderlichen Änderung der Genehmi-
gung der Asphaltmischanlage in Grenis nicht vorge-
griffen (Abwägungsergebnisse 12.07.2019, S. 
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3656). Wie dargelegt, kann in diesem Fall eine der-
artige Genehmigung oder Änderung im Ergebnis 
aus bauplanungsrechtlicher Sicht nicht erteilt wer-
den. Selbstverständlich aber hat grundsätzlich die 
Ausweisung von Vorranggebieten genau diese Wir-
kung, Abwägungsentscheidungen auf nachgelager-
ter Ebene derart zu beeinflussen. Der Regionalver-
band agiert hier nicht im Sinne seines Aufgabenbe-
reichs, durch sorgfältige Abwägung die Raumpla-
nung zu ordnen, sondern erweckt vielmehr durch 
fehlerhafte und nicht nachvollziehbare Abwägung 
den Anschein, die Position eines Interessenver-
bands einzunehmen. 
Bereits auf der Ebene der Regionalplanung muss 
die Qualität des Rohstoffs in die Bewertung der ge-
planten Vorrangfläche einfließen. In Anbetracht der 
Auswirkungen auf das benachbarte FFH-Gebiet 
(siehe unter Ziffer 5) hätte daher berücksichtigt wer-
den müssen, dass der Kiesabbau in Grenis mit Flä-
che 4, 1 Hektar nur für drei bis vier Jahre laut eige-
nen Angaben des Kiesgrubenbetreibers reicht und 
der Kies laut geologischem Gutachten nicht die be-
nötigten Kornfraktionen (Wacken bzw. Grobkies > 
32mm) aufweist. Dies macht deutlich, dass mit die-
ser geplanten Vorrangfläche nicht der regionalpla-
nerisch festzulegende Bedarf am Abbau von Kies 
bezweckt ist, sondern lediglich der Weiterbetrieb 
der Asphaltmischanlage über den Zeitraum 
2025/2027 hinaus. 
Die vorgesehene Vorrangfläche in Grenis wird als 
Erweiterung einer bestehenden Kiesgrube dekla-
riert. Dem muss widersprochen werden. Eine Er-
weiterung einer bestehenden Kiesgrube ist in erster 
Linie dadurch gekennzeichnet, dass sich unmittel-
bar an ein im Abbau begriffenes Feld ein weiteres 
anschließt, sodass Geräte und Maschinen weiter 
genutzt werden können. Bei der vorgesehenen Flä-
che in Grenis handelt es sich jedoch um ein neues 
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Feld, welches räumlich von dem im Abbau begriffe-
nen Feld getrennt ist. Die Fläche grenzt an eine re-
kultivierte Fläche an, die übergeht in ein Badege-
wässer mit Strand. Die geplante Fläche ist durch 
eine Straße getrennt, an der der Parkplatz für das 
Badegewässer liegt. Ein betrieblicher Zusammen-
hang zum bestehenden Abbau existiert nicht und ist 
auch nicht darstellbar, was - im Hinblick auch auf 
das zuvor Gesagte (lediglich 3-4 Jahre nutzbares 
Vorkommen; betrieblich nicht benötigte Kornfraktio-
nen) - die regionalplanerische Ausweisung nicht zu 
rechtfertigen vermag. 

IV.0088 3.5.1 3. Denkmalschutz nicht in Abwägung eingestellt 
Der Regionalverband hat zudem die Belange des 
Denkmalschutzes betreffend das Vorranggebiet 
436-179 nicht ausreichend in die Abwägung einge-
stellt. Die Ausführungen im Umweltbericht auf S. 56 
f. lassen eine Ermittlung der Kulturdenkmäler er-
kennen, hingegen keine vertiefte Auseinanderset-
zung mit den einzelnen Kulturdenkmälern. 
Belange des Denkmalschutzes in Bezug auf das 
Rittergut Mosisgreut sind jedoch entgegen der Auf-
fassung des Regionalverbandes bei der Abwägung 
zu beachten. 
Nach § 2 II Nr. 5 S. 2 ROG gilt der raumordnerische 
Grundsatz, dass historisch geprägte und gewach-
sene Kulturlandschaften in ihren prägenden Merk-
malen und mit ihren Kultur und Naturdenkmälern 
sowie dem UNESCO-Kultur- und Naturerbe der 
Welt zu erhalten sind. 
Zur Eigenschaft des „Rittergut Mosisgreut" als Kul-
turdenkmal und des gesteigerten öffentlichen Inte-
resses an dessen Erhaltung, sowie der hieraus fol-
genden rechtlichen Verpflichtung zur Erhaltung 
nach § 12 DSchG wurde bereits ausführlich in der 
Stellungnahme der Rechtsanwaltskanzlei Labbe 
und Partner im Namen unserer Mandantschaft aus-
geführt (Schriftsatz vom 25.07.2018; vgl. dort S. 3 

Gem. Umweltbericht S. 408, 436-179: 
Reg. Bed. Kulturdenkmal < 1000m (op-
tisch überprüft - geringe Sichtbarkeit von 
Mosisgreut - geringe Beeinträchtigung 
durch visuelle Beeinträchtigungen (Wirk-
zone) 
Der Regionalverband geht weiterhin von 
einer geringen Beeinträchtigung durch vi-
suelle Beeinträchtigungen (Wirkzone) 
aus, dieser Sachverhalt wurde vor Ort 
überprüft. 
Betr. Denkmalschutz s.a. Stellungnahme 
1. Anhörung Rohstoffe und damalige Ab-
wägung 

Kenntnisnahme 
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ff.). Die Stellungnahme wird als Anlage PGT 02 bei-
gefügt und zum Bestandteil dieser Stellungnahme 
gemacht. 
Infolge der erheblichen Beeinträchtigung des Er-
scheinungsbildes, der Ausstrahlungswirkung und 
der Wahrnehmung des Kulturdenkmals „Rittergut 
Mosisgreut" durch die Asphaltmischanlage und Bre-
cher Anlage und der fehlenden Einstellung dieser 
Belange in die Abwägung, kommt es zur Verletzung 
des raumordnerischen Grundsatzes des § 2 Abs. 2 
Nr. 5 ROG. 
Die Unverträglichkeit des industriellen Kiesabbau- 
und Kiesverwertungsstandorts mit massiver As-
phaltmischanlage mit dem als Kulturgut nach § 12 
DSchG besonders geschützten 
„Rittergut Mosisgreut" ist in der Stellungnahme aus-
führlich dargelegt (S. 9 ff.). Der Umgebungsschutz 
dient zudem der Vermeidung der Entwertung von 
Erhaltungsinvestitionen (S. 12); auch dieser Aspekt 
wurde nicht in die Planung eingestellt. Der Regio-
nalverband geht hierauf nicht ein und beruft sich 
auf seine Auffassung, die Asphaltmischanlage 
stehe nicht im Vordergrund, sondern es ginge um 
die Ausweisung von Vorranggebieten. Wie bereits 
ausführlich dargelegt, legt der Regionalverband 
aber selbst mit seinem „Satellitenkonzept" die Wei-
ternutzung der Asphaltmischanlage über den ge-
nehmigten Zeitraum hinaus zugrunde. 
Dass Teile des Denkmalschutzes betreffend das 
„Rittergut Mosisgreut" erst nach dem Beginn des 
Kiesabbaus rechtlich festgehalten worden sind, ist 
daher auch nicht von Bedeutung. Denn unser Man-
dant wendet sich nicht gegen den Kiesabbau in der 
bisherigen Form, sondern gegen die Ausweisung 
von Vorranggebieten, die dessen Weiterbetrieb 
über den genehmigungsrechtlichen Zeitraum hin-
aus sichern sollen. Die Ausführungen des Regional-
verbands zum vergangenen Kiesabbau (Abwä-
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gungsergebnisse 12.07.2019, S. 3657) gehen da-
her an der Sache vorbei. 
Auch das von der Gemeinde Vogt in Auftrag gege-
bene Gutachten zur Konzeption „Satellitenkonzept" 
vom 30.11.2017 kommt zu dem Ergebnis, dass Be-
einträchtigungen von Belangen des Denkmalschut-
zes nicht ausgeschlossen sind (vgl. Rechtsgutach-
ten zur Zulässigkeit des „Satellitenkonzepts" für den 
Kiesabbau Grenis-Grund, erstellt im Auftrag der 
Gemeinde Vogt von RA Dr. Björn Reith, RA Dr. Hol-
ger Weiß, 30.11.2017, S. 25). 
 
Der Regionalplan bezieht ferner die geomorphologi-
sche Situation nicht mit ein und ist mit dieser auch 
nicht vereinbar. Es wird auf die Ausführungen in der 
Stellungnahme verwiesen (S.13 ff.). 

IV.0088 3.5.1 4. Wasserbelange nicht eingestellt 
Die Auswirkungen der Weiterführung bzw. Verlän-
gerung des Nassabbaus in Grenis auf den Grund-
wasserspiegel sind nicht geklärt. Hierauf wurde be-
reits in der Stellungnahme von Labbe und Partner 
hingewiesen (Schriftsatz vom 25.07.2018; S. 15). 
Der Regionalverband würdigt diesen Punkt nicht. 
Es stehen jedoch auch in Bezug auf Wasserbe-
lange erhebliche negative Umweltauswirkungen zu 
befürchten, sodass die Ausweisung der Vorrangge-
biete in einer raumordnerischen Abwägung ausge-
schlossen werden muss. Solange die Auswirkun-
gen auf das Grundwasser nicht geklärt sind, ist da-
mit den Befürchtungen der Naturschutzverbände zu 
folgen. 
Im Altendorfer Wald befindet sich ein bedeutendes 
Grundwasservorkommen mit bester Qualität, da 
sich das Einzugsgebiet im Wald befindet und die 
Schüttung ergiebiger ist als bislang angenommen 
und genutzt. Der Schutz für genutzte und (noch) 
nicht genutzte Trinkwasservorkommen genießt ge-

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Felder See, Grundwasserschutz, 
Grundwasser Sicherung etc. 
 
Betr. Naturschutzrechtliche Prüfungen, s. 
Kap. 7.2 Umweltbericht 
 
S.a. Umweltbericht Einschätzung Natura-
2000: Das FFH-Gebiet Feuchtgebiete bei 
Waldburg und Kißlegg grenzt direkt mit 
vorwiegend als Intensiv Grünland genutz-
ten Flächen an die Vorhabenfläche an. 
Der Felder See, vom LRT Dystropher See 
liegt in einer Entfernung von ca. 150m-
200m westlich des Vorhabengebiets. Laut 
Gutachter (Dr. Ebel) sind hydrogeologi-
sche Auswirkungen auf den ca. 170 m 
oberstromig entfernten Felder See und 

Kenntnisnahme 



   
    

682 
 

mäß LEP 2002 absoluten Vorrang vor allen ande-
ren Raumnutzungsansprüchen. Das geplante Ab-
baugebiet 436-180 grenzt unmittelbar an das 
Schutzgebiet der Weißenbronner Trinkwasserquel-
len an. Diese versorgen die Einwohner von Baien-
furt und Baindt mit einem Wasser von ganz seltener 
und ausgezeichneter Qualität, das ohne jede Auf-
bereitung in die Leitungen eingespeist werden 
kann. Sehr wahrscheinlich reicht das Einzugsgebiet 
dieser Quellen deutlich über die bisherige Schutz-
gebietsgrenze hinaus, denn die starke Schüttung 
dieser Quellen würde ausreichen, das ganze Mitt-
lere Schussental zu versorgen. Und es ist durchaus 
möglich, dass man eines Tages auch darauf zu-
rückgreifen muss, denn im Schussental mussten 
schon einige Quellen wegen hygienischer Mängel 
und wegen Schadstoffbelastungen (z.B. Arsen) ge-
schlossen werden (vgl. Stellungnahme BUND, LNV, 
NABU vom 25.09.2018, S. 6). 
5. fehlende Betrachtung der Natura 2000 Gebiete 
Gem. § 7 Abs. 6 ROG hat die für den Raumord-
nungsplan zuständige Stelle zu prüfen, ob durch 
die geplanten Festlegungen des Raumordnungs-
plans die so bestimmten Erhaltungsziele oder der 
Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung bzw. die Europäischen Vogelschutzge-
biete erheblich beeinträchtigt werden können. Es 
reicht dabei nicht aus, wenn bei der Aufstellung des 
Raumordnungsplans die im Plangebiet vorhande-
nen Natura-2000-Gebiete identifiziert und benannt 
werden, die erforderliche Prüfung aber auf die 
nachfolgende Planung oder das Genehmigungsver-
fahren verschoben wird. Die Prüfung bezieht sich 
dabei nicht nur auf Festlegungen innerhalb der 
Schutzgebiete, sondern auch auf Festlegungen, die 
von außerhalb in die Schutzgebiete hineinwirken 
können. Es gelten insbesondere die materiellen 
Maßstäbe für Ausnahmeregelungen nach § 34 Abs. 

das 160 m lateral gelegenes Biotop 
„Nassgebiet bei Stadels“ sind nicht zu er-
kennen. 
Eine Beeinträchtigung dieser Flächen u. 
a. durch Lärm- oder Staubimmissionen 
bzw. durch verkehrsbedingte Störungen 
ist nicht zwingend anzunehmen. Dies, so-
wie weitere bau-, Betriebs und/ 
oder anlagebedingte Wirkungen können 
auf Ebene des Regionalplans jedoch auf-
grund der fehlenden Konkretisierung der 
Planung nicht abgeschätzt werden. Daher 
wird hier auf eine 
Prüfung in nachgelagerten Planungsebe-
nen verwiesen (insbesondere die Notwen-
digkeit einer FFH-Vorprüfung bzw. FFH-
Verträglichkeitsprüfung nach einer Kon-
kretisierung im Einzelfall). In diesem Fall 
wird allerdings davon ausgegangen, dass 
eine ausreichende Vermeidung/Minde-
rung der Beeinträchtigungen möglich sein 
wird. 
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3 und 4 BNatSchG, die insoweit dem Abwägungs-
grundsatz nach Abs. 2 S. 1 als Sonderregelung vor-
gehen, und das einzuschlagende Verfahren nach § 
34 Abs. 5 BNatSchG auch für Raumordnungspläne. 
Ein Raumordnungsplan ist danach dann zulässig, 
wenn unter Berücksichtigung einer Verträglichkeits-
prüfung festgestellt ist, dass das Gebiet als solches 
nicht erheblich beeinträchtigt wird. 
(Spannowsky/Runkel/Goppel/Runkel, 2. Aufl. 2018, 
ROG § 7 Rn. 97- 101, unter Hinweis 
auf: vgl. Lieber Nur 2008, 597; Gellermann NuR 
2009, 8; Stüer DVBI 2009, 1; Storost 
DVBI 2009, 673) 
Im Gutachten zu Auswirkungen auf Arten- und Na-
turschutz wird das Abbaugebiet 436-179 Grenis 
nicht betrachtet. Nicht eingestellt wurden infolge-
dessen mögliche Beeinträchtigungen der Erhal-
tungsziele des FFH-Gebiets Felder See in unmittel-
barer Nähe zu dem Kiesabbau Grenis. Weshalb 
aber bei vorgesehener Ausweisung des Abbauge-
biets als Vorranggebiet eine Betrachtung nicht statt-
fand, wird nicht dargelegt und ist nicht nachvollzieh-
bar. 
In der „Gebietscharakteristik" wird der Umweltzu-
stand sowie die Bewertung der Umweltauswirkun-
gen auf die Schutzgüter fehlerhaft ermittelt und be-
wertet. Bereits nach den dort enthaltenen Bewer-
tungen gehen von dem Vorhaben bei allen Schutz-
gütern „erhebliche Beeinträchtigungen" aus. Ob-
wohl der Kiesabbau mit einer Fläche von 4, 1 ha 
nur für drei bis vier Jahre laut eigenen Angaben des 
Kiesgrubenbetreibers reichen würde und laut geolo-
gischem Gutachten der Rohstoff nicht die benötig-
ten Kornfraktionen (Wacken bzw. Grobkies > 32 
mm) enthält, soll diese Fläche als Vorrangfläche 
ausgewiesen werden. Hierin liegt ein eklatanter Ge-
wichtungsfehler im Rahmen der Abwägungsent-
scheidung. 
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Wenn in der „Gebietscharakteristik" bereits ausge-
führt wird, dass ein „Prüfbedarf im artenschutzfach-
lichen/-rechtlichen Kontext vor allem für Brutvogel-
arten" besteht und die „Auswirkungen auf Artenin-
ventar Felder See" abzuklären ist, macht dies deut-
lich, dass keine ausreichende FFH-Verträglichkeits-
untersuchung dieser Ausweisung zugrunde liegt. 
Die daraufhin erfolgte Bewertung „das Vorhaben 
führt zu einer erheblichen Beeinträchtigung des 
Schutzguts" - gelb/orange hinterlegt - bildet den 
Konflikt nicht ab. Hier hätte bereits eine Bewertung 
in „rot" („das Vorhaben ist im Ergebnis der Umwelt-
prüfung ungeeignet") erfolgen müssen.  
Die Darstellung in der „Gebietscharakteristik", wo-
nach es sich bei der Fläche, auf der das Vorrangge-
biet für den Kiesabbau festgelegt werden soll, um 
einen Maisacker handeln soll, ist fehlerhaft. Es wird 
suggeriert, dass nach dem Abbau und mit der Re-
kultivierung sogar positive Effekte für das Natur-
schutzgebiet zu erwarten seien. Tatsächlich handelt 
es sich bei dem Acker nur um einen deutlich kleine-
ren Teil der geplanten Vorrangfläche. Ca. 2/3 der 
Fläche sind Wiesen und somit Grünlandpuffer zum 
angrenzenden FFH-Gebiet und Naturschutzgebiet. 
Die Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen, 
die innerhalb eines Landschaftsschutzgebiets lie-
gen, in eine Kiesabbaufläche hat keine positiven Ef-
fekte auf den Felder See und seine ökologisch 
wertvollen Umgebungsflächen. 
Aus regionalplanerischer Sicht ergibt es keinen 
Sinn, eine Vorrangfläche zum Kiesabbau unmittel-
bar angrenzend an eine Vorrangfläche für Natur-
schutz und Landschaftspflege festzulegen. Die hier-
durch ausgelösten Konflikte (Natura 2000, LSG, 
Wasserschutz) müssen zur Aufgabe dieser Vor-
rangfläche führen. Der hochsensible landesweit ein-
zigartige dystrophe Braunwassersee muss nachhal-
tig mit einem Grünlandpuffer geschützt werden. 
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Deshalb hätten die bereits vorhandenen Beein-
trächtigungen durch den bestehenden Abbau dazu 
führen müssen, die Fläche, die für den Abbau vor-
gesehen ist, in die Vorrangfläche für Naturschutz 
und Landschaftspflege zum Schutz des Natura 
2000-Gebietes einzubeziehen. Es ist nicht nachvoll-
ziehbar, weshalb bei der Meldung des FFH-Gebie-
tes diese Fläche ausgegrenzt wurde. Insoweit wird 
geltend gemacht, dass diese Fläche genauso 
schutzwürdig ist, wie die bereits in das FFH-Gebiet 
einbezogene Fläche und der FFH-Gebietsmeldung 
eine falsche Abgrenzung zugrunde liegt. 
…. 
Weiterhin liegt der geplanten Ausweisung der der-
zeit im Abbau befindlichen Fläche „Grenis" keine 
FFH-Verträglichkeitsprüfung zugrunde. Auch dies-
bezüglich müssen die Auswirkungen auf das unmit-
telbar östlich gelegene FFH-Gebiet Siggenhauser 
Weiher geprüft werden und hierbei die kumulativen 
Wirkungen der Asphaltmischanlage einbezogen 
werden. 

IV.0009 3.5.1 Fortschreibung des Regionalplans vom 23.10.2020, 
Seite 24: 
3.2 Gebiete für besondere Nutzungen im Freiraum 
3.2.0 Allgemeine Grundsätze und Ziele 
G (4) Entlang der Wildtierkorridore, in den Sied-
lungsschwerpunkten sowie in den waldarmen Tei-
len der Region soll der Sicherung von Waldgebie-
ten besondere Bedeutung beigemessen werden. 
Dabei sollen die Belange der Erholung berücksich-
tigt werden. 
Im geplanten Kiesabbaugebiet Kiesgrube Im Grund 
436-180 befindet sich ein Wildtierkorridor. Entgegen 
der Aussage im Umweltbericht Regionalplans, Seite 
203, besteht hier im Gebiet durchaus ein Wildtier-
korridor, der unmittelbar von einem Aufschluss zum 
Kiesabbau betroffen wäre! 
… 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Regionaler Biotopverbund, Grund-
wasserschutz, Grundwasser Sicherung, 
Bodenschutz/Rekultivierung, Filterschich-
ten, Landschaftsschutzgebiet etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 
 

Kenntnisnahme 
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Die Grundwasserversorgung gewinnt in Zeiten von 
Klimaerwärmung und Wasserknappheit auch in un-
serer Region zunehmend Bedeutung. Wie hier im 
Regionalplan erwähnt, ist Grundwasser eine nicht 
vermehrbare natürliche Ressource, die auch außer-
halb der fachrechtlich festgelegten Schutzgebiete 
vor nachteiliger Beeinflussung geschützt werden 
muss! 
Da der Nutzen und Bedarf eines Neuaufschlusses 
einer Kiesgrube Im Grund äußerst fragwürdig ist, 
hat hier der Schutz des Grundwassers eindeutig 
Vorrang. In diesem Quellgebiet handelt es sich ins-
besondere um ein qualitativ hochwertiges und 
quantitativ ergiebiges Grundwasservorkommen, 
dass daher besonders geschützt werden muss, um 
die Trinkwasserversorgung der Region dauerhaft zu 
gewährleisten. 
3.5 Gebiete für den Abbau und zur Sicherung ober-
flächennaher Rohstoffe 
3.5.0 Allgemeine Grundsätze und Ziele 
G (9) Im Hinblick auf die Nichtregenerierbarkeit der 
mineralischen Rohstoffe soll ein sparsamer und 
verantwortungsvoller Umgang mit den in der Re-
gion vorkommenden oberflächennahen, nicht er-
neuerbaren Bodenschätzen angestrebt werden. So 
weitgehend wie technisch möglich und wirtschaft-
lich vertretbar sollen Primärrohstoffe durch wieder-
aufbereitete Materialien ersetzt werden. Auch anfal-
lender Erdaushub aus Baumaßnahmen soll so weit 
wie technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar 
wiedergewonnen und als Ersatz für Primärrohstoffe 
verwendet werden. 
Nach Ausbeutung des Kiesvorkommens der Kies-
grube Im Grund soll dann zur Regenerierung des 
Gebietes die ehemalige Grube mit wiederaufberei-
teten Materialien aufgefüllt und der Boden somit er-
setzt werden. Auch anfallender Erdaushub aus 
Baumaßnahmen soll dabei verwendet werden dür-

s.a. https://www.rvbo.de/Planung/Fort-
schreibung-Regionalplan-Kapitel-Roh-
stoffe/2018-10-25_Beantwortung_An-
frage_KRe_Smigoc_Mueller_Kiesab-
bau.pdf 
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fen. Diese Auffüllstoffe entsprechen aber bei wei-
tem nicht der Qualität des vorhandenen Waldbo-
dens und es wird in einigen Jahren, wenn die Kies-
grube erschöpft ist, nicht möglich sein, unbelasteten 
Boden als Auffüllmaterial zu bekommen. Daher wird 
die Filterfunktion des Waldbodens, die mitverant-
wortlich ist für die ausgezeichnete Wasserqualität 
der Quellen des Waldburger Rückens, für sämtliche 
nachfolgenden Generationen unwiederbringlich zer-
stört! 
… 
Daher widerspricht sich in diesem Gebiet die Neu-
aufschliessung von Kiesabbaugebieten in diesem 
sensiblen Ökosystem. Auch wenn Kiesabbau in 
Wasserschutzzonen der Stufe III in Deutschland 
(noch) möglich ist, muss dies hier unbedingt ver-
mieden werden. 

IV.0094 3.5.1 Der Einwender unterstützt den Bau von Kieswer-
ken, da diese notwendig zur Erstellung im Woh-
nungsbau sind. 

 
Kenntnisnahme 

IV.0096 3.5.1 Punkt 3 ist die absolute Lachnummer. Ob die 2600 
Hektar nun in Gänze versiegelt sind oder es nur 
2100 Hektar sind und die restlichen 500 Hektar 
werden durch Rohstoffabbau zerstört ist irrelevant. 
Insgesamt sind 2600 Hektar betroffen. Die 2100 
Hektar, die bebaut werden haben sicher auch noch 
Grünfläche und dürfen daher nicht in Gänze als ver-
siegelt gelten. Bei den 500 Hektar ist der Boden 
aber in Gänze zerstört und später angelegte Bag-
gerseen etc. machen es nicht besser. 

Kiesabbauflächen werden in der Regel 
wieder für eine Nutzung in der Land- oder 
Forstwirtschaft rekultiviert. Die tatsächlich 
in Anspruch genommene Fläche wird sich 
kaum verändern. Sie beträgt in der Re-
gion ca. 0,2%. Die Festlegungen wurden 
im Verhältnis zu 2003 um ca. 10% redu-
ziert. 

Kenntnisnahme 

IV.0124 3.5.1 6. „Wie lässt sich das weltweite Artensterben auf-
halten?" 
„Die Politik will eine erste Antwort gefunden haben: 
Knapp ein Drittel des Planeten, Land und Meer, soll 

Der Regionalverband hat auf ca. 15% der 
Fläche einen regionalen Biotopverbund 
geplant, der rechtlich gesichert werden 
soll. 
s. Anlage 8 zur Synopse 

Kenntnisnahme 
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bis 2030 unter Schutz gestellt und so die Lebens-
grundlagen erhalten werden. Diese radikal klin-
gende Forderung unterstützen nun 50 Staaten, da-
runter auch Deutschland". 
Die Aussage im Januar 2021 von Bundeskanzlerin 
Angela Merkel (CDU) mit Blick auf die Maßnahme: 
„Wenn Menschen jetzt nicht handeln, um das Arten-
sterben aufzuhalten, wird der Schaden unumkehr-
bar sein." (u.a. Tagesspiegel 25.01.2021) 
Wo lassen sich diesbezüglich ich Maßnahmen im 
Regionalplan RVBO erkennen? Das Problem Arten-
sterben gibt nicht erst seit 200x! 
7. Verlust von Lebensräumen 
Dass es genug Nahrung, saubere Luft und auch 
Medikamente auf der Welt gibt, ist in der Vielfalt 
von Millionen Tier- und Pflanzenarten begründet. 
Verschwindet dieser biologische Reichtum, kann 
der Mensch bei zunehmenden Dürren nicht mehr 
auf z.B. diverse Pflanzen zurückgreifen. Obst und 
Gemüse wird knapper, weil immer weniger Insekten 
Blüten bestäuben. Hierzu sind naturnahe Flächen, 
Schutzgebiete und Biotopverbunde dringend not-
wendig. 

(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Regionaler Biotopverbund etc. 

IV.0130 3.5.1 auf diesem Wege möchten wir Ihnen unsere Stel-
lungnahme zur obigen Regionalplanung insbeson-
dere "VRG-Abbau 436-179 Kiesgrube Amtzell-
Grenis" zukommen lassen und bitten um Berück-
sichtigung unserer Belange in der Planung. 
Der Kiesabbau mit Fläche 4, 1 Hektar reicht nur für 
drei bis vier Jahre laut eigenen Angaben des Kies-
grubenbetreibers. Hinzu kommt, dass es laut geolo-
gischem Gutachten nicht die benötigten Kornfraktio-
nen (Wacken bzw. Grobkies > 32mm) gibt. 
Für uns als kleiner Reitbetrieb würde die Erweite-
rung des Kiesabbaus sehr wahrscheinlich das 
"existenzielle Aus" bedeuten. 

Die Belange der einzelnen Schutzgüter 
werden für die Fläche 436-179 im Um-
weltbericht in einer der Regionalplanungs-
ebene angemessenen Bearbeitungstiefe 
behandelt. 
Im Rahmen der nachgelagerten Genehmi-
gungsverfahren werden detaillierte Unter-
suchungen in Bezug auf weitere hydrolo-
gische, naturschutzrechtliche oder immis-
sionsschutzrechtliche Belange betreffend 
des Gebietes Felder-See und dessen Um-
gebung durchgeführt und ggf. berücksich-
tigt. 
Die Rohstoffe sind geeignet und können 

Kenntnisnahme 
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voraussichtlich in einem relativ über-
schaubaren Zeitraum gewonnen werden. 
s.a. https://www.rvbo.de/Planung/Fort-
schreibung-Regionalplan-Kapitel-Roh-
stoffe/2018-10-25_Beantwortung_An-
frage_KRe_Smigoc_Mueller_Kiesab-
bau.pdf 

IV.0135 3.5.1 3.3 Gebiete zur Sicherung von Wasservorkommen 
3.3.0 Allgemeine Grundsätze 
G(1) Zur langfristigen Sicherung der Trinkwasser-
versorgung in der Region soll Grundwasser als 
nicht vermehrbare natürliche Ressource auch au-
ßerhalb der fachrechtlich festgelegten Schutzge-
biete vor nachteiliger Beeinflussung geschützt wer-
den. 
Unter diesem Punkt ist das Wasservorkommen im 
Altdorfer Wald langfristig zu schützen. 
Der Altdorfer Wald ist ein einmaliges Grundwasser-
vorkommen. Es wird auf lange Zeit keine negativen 
Einwirkungen auf die Qualität des Grundwassers 
geben da eine Düngung, Eintrag von Pflanzen-
schutzmittel und Umweltbelastung nahezu ausge-
schlossen sind. 
Dieses Wasservorkommen ist auch außerhalb der 
Schutzzone 1 + 2 zu schützen. 
Schutz. von Wasservorkommen ist entsprechend 
dem Klimawandel dringender erforderlich wie je zu-
vor. Sie haben die Möglichkeit unser Trinkwasser 
im Waldburger Rücken auch außerhalb von Schutz-
gebietszone 1oder 2 zu schützen, dies muss in die-
sem Regionalplan unbedingt geschehen. 
3.5 Gebiete für den Abbau und zur Sicherung ober-
flächennaher Rohstoffe 
Wie unter diesem Punkt beschrieben sollen vorhan-
dene Reserven ausgeschöpft werden. Hier muss 
auch das Landschaftsschutzgebiet „Jungmoränen-
landschaft zwischen Amtzell und Vogt" in die 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung etc. 
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 
 
Der Torfabbau erfolgt in nur sehr gerin-
gem Maße zu balneologischen Zwecken. 
Ein Torfabbau für den Gartenbau wird 
nicht zugelassen. 
 
Verschiedenste Personen, Institutionen 
und Organisationen haben Interesse an 
Abbauflächen beim Regionalverband ge-
äußert.  
Der Regionalverband sichert jedoch nur 
planerisch Flächen, vergibt aber keine 
Genehmigungen oder Abbaurechte.  
"Die Sicherstellung einer bedarfsgerech-
ten und verbrauchernahen Versorgung 
mit oberflächennahen Rohstoffen ist eine 
zentrale Aufgabe der Landes- und Regio-
nalplanung“ (LEP Kap. 5.2) und ist somit 
das übergeordnete, gesetzlich festge-
legte, Planungsziel. 

Keine Berücksichtigung 
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Waagschale mit rein. Wasserschutz ist vor Land-
schaftsschutz zu stellen. Dies würde über viele 
Jahre die Rohstoffsicherung für die Kiesgrube 
Grenis gewährleisten. 
Unter Punkt 3.5.0 G(8) wird die Verkehrsanbindung 
abgehandelt. Auch dieser Punkt wurde bei dem 
Kiesabbaugebiet Grund nicht berücksichtigt. Die 
Verkehrsanbindung ist ein Ausschluss Kriterium für 
den Kiesabbau in Grund 

3.5.5 Vorranggebiete zur Sicherung oberflächenna-
her organischer Rohstoffe (Torfabbau) 
Wenn die Gemeinde Vogt und Waldburg durch den 
Torfabbau bereits zum Erhalt der oberschwäbi-
schen Moorbäder beiträgt können wir Bürger keiner 
weiteren Zerstörung von wertvollem Lebensraum 
durch den Kiesabbau hinnehmen. Es muss unbe-
dingt untersucht werden ob ein weiterer Abbau in 
von Torf im Reichermoos noch zeitgemäß ist, Co2 
Ausstoß durch Abbau, Vernichtung von wertvollem 
Lebensraum und vieles mehr. 
Zu dem Punkt Kiesabbau tun sich für mich noch 
weitere Fragen auf: 
1. Kann ein Unternehmer seine Wünsch über ein 
entsprechendes Abbaugebiet (hier Kies) gegenüber 
dem Regionalverband äußern und wird er in diesem 
Maße berücksichtigt? In der Presse wurde des Öf-
teren erwähnt: Herr Dr. Mohr will an der Kiesgrube 
festhalten. Wenn privaten Interessenten hier zu 
Zuge kommen, warum streichen Sie ein /KG Vogt-
Wolfegg aus dem RP raus ohne Rücksprache mit 
der Kommune oder den gewählten Vertretern der 
Bürger? Warum können wir als politische Vertreter 
(ich bin Gemeinderat in der Gemeinde Vogt) unse-
rer Bürger nicht auch Wünsche äußern die dann 
auch berücksichtigt werden. 
2. Ist es rechtens dass ein Neuaufschluss eine 
Kiesgrube nur einer Firma angeboten wird oder der 
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Aufwand nur für einen Interessenten (Kiesgesell-
schaft/ Karsee) gemacht wird? Wir in öffentlichen 
Bereich oder auch in der Privatwirtschaft müssen 
alles entsprechend ausschreiben und können nicht 
willkürlich Aufträge vergeben. 

IV.0136 3.5.1 Meines Erachtens fehlt es an einer validen Daten-
grundlage im Falle der prognostizierten Rohmateri-
albedarfe (Kies, Sand). Die seinerzeit im Auftrag 
der IHK-Wgt. erstellte Studie (Befragung regionaler 
Kiesunternehmer) ist lückenhaft, fehlerhaft und völ-
lig unzulänglich und taugt deshalb nicht als Daten-
grundlage für einen rechtssicheren Regionalplan. 
Eine Studie wurde seitens IBK beauftragt und liegt 
noch nicht vor (angeblich erst Ende des Jahres 
2021). Meines Erachtens muss das Ergebnis aus 
dieser Studie in die Abwägung seitens des RVBO 
zwingend einfließen. Deshalb stelle ich die Forde-
rung auf, dass der „Teilregionalplan Kapitel Roh-
stoffe" vom restlichen Verfahren wieder abgespaltet 
wird und dadurch andere, d.h. nicht Rohmaterial 
betreffende Regionalplaninhalte nicht unnötig aus-
gebremst werden. Flankierende Begründung: Im 
Falle des Teilregionalplans „Kapitel Energie" wird 
ebenso verfahren und separat, d.h. im Nachgriff be-
handelt. 
Meines Wissens ist der Regionalverband Boden-
see-Oberschwaben lediglich für die Sicherstellung 
der eigenen Rohmaterial-Bedarfe verantwortlich. Al-
lein schon aus diesem Grund dürfen m.E. Fremdbe-
darfe, die nachweislich Jahr für Jahr in den Export 
gehen, d.h. ca. 1Million Tonnen (hochwertige Kiese, 
Sande, Splitte) aus der Region Oberschwaben, vor-
rangig nach Vorarlberg sowie die Schweiz, nicht in 
den RVBO Regionalplan stillschweigend eingear-
beitet werden. Eigenbedarfe und Exportanteile der 
geförderten Rohmaterialmengen sind für jeden er-
kennbar, nachvollziehbar im Regionalplanentwurf 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Bedarf, Wirtschaft und Export, 
Grundwasserschutz, Regionaler Bio-
topverbund, Satellitenkonzept, Asphalt-
mischanlage etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 
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separat auszuweisen, was wiederum nicht gesche-
hen ist. 
Nachhaltigkeit / Verkehr / Wald / Trinkwasser - 
Grundwasser: 
Dem gesamten Regionalplan fehlt die Berücksichti-
gung klimaschutzrelevanter Aspekte. Aktuelle Vor-
gaben seitens EU sowie seitens Bund und Land 
wurden nicht eingearbeitet. 
Neueste Erkenntnisse / Vorgaben was den beson-
deren Schutz von Bestandswäldern sowie von 
Trinkwasser/Grundwasser betrifft wurden m.E. nicht 
eingearbeitet. 
Negative Auswirkungen auf Ökonomie und Ökolo-
gie, d.h. auf Mensch, Flora, Fauna, wurden nicht 
hinreichend gewürdigt. Insbesondere im Falle der 
extensiven Exportbelastungen kiesreicher ober-
schwäbischer Gegenden wird nach wie vor ein rei-
nes Geschäftsmodell unterstützt, das von wenigen 
Einzelunternehmen / -unternehmern dominiert wird. 
Die Schäden werden sozialisiert, die Gewinne strei-
chen einige wenige auf Kosten der Allgemeinheit 
sowie Natur und Landschaft ein. Die Ausweisung 
sog. Regionaler Grünzüge löst das Kernproblem 
nicht, da zu variabel handhabbar, da jederzeit kipp-
bar. 
Hiermit erhebe ich explizit Einwendungen gegen 
eine Ausweisung des Gebietes Oberer Tann im 
Vogter Teilort Grund: „Es gibt keinen Grund für 
Grund". Dieses geplante Abbaugebiet liegt im Be-
reich des schützenswerten Waldburger Rückens, 
der vollumfänglich gegen einen Neuaufschluss 
(zum Zwecke des Kiesabbaus bzw. hauptsächlich 
zwecks Gewinnung von Wacken für die AMA in 
Grenis) dauerhaft und vollumfänglich geschützt 
werden muss. 
Es kann nicht sein, dass der weitere Betrieb einer 
„AMA in Grenis" durch Pendelbetrieb mit existentiell 
erforderlichem Rohmaterial über 2 Landes- und 
eine Kreisstraße und einen bisherigen Feldweg im 
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Satellitenkonzept weiter betrieben und am Leben 
gehalten wird. Realistisch und auf Dauer betrachtet 
steht die AMA-Anlage am falschen Ort (Außenbe-
reich) und im falschen Gebiet (LSG). Es handelt 
sich hierbei um eine ausgewachsene Industriean-
lage, die zwingend, d.h. ausschließlich in ein In-
dustriegebiet gehört. Für 
diese Anlage muss ein bedarfsabhängiges Zu-
kunftskonzept erstellt werden, will heißen, es muss 
klar analysiert werden wo denn welche konkreten 
Bedarfe im Regionalverbandsgebiet bestehen 
(Boomtown Schussental?). Aus Nachhaltigkeitsas-
pekten heraus betrachtet müsste die AMA wieder 
im Schussental angesiedelt sein (stand z.B. früher 
in TT Langentrog). Da die AMA nicht nur mit Roh-
material, sondern auch mit Recyclingmaterial gefüt-
tert wird macht es umso mehr Sinn die AMA dort 
aufzustellen, wo große Mengen an Recyclingmate-
rial anfallen und wo der Bedarf an Asphalt am 
höchsten ist. Im in Offenlage befindlichen Regional-
planentwurf werden hierzu keinerlei Angaben ge-
macht, was zu fehlerhaften Annahmen, ja Schluss-
folgerungen führt. 
Mein Fazit / meine Forderung: 
Ein Neuaufschluss einer Kiesgrube in Vogt-Grund 
ist entbehrlich und ist aus obigen Gründen auszu-
schließen. Die Materialströme für die AMA-Anlage 
in Grenis sind zu analysieren und auf die zukünfti-
gen Bedarfe zu projizieren. Hierauf basierend sind 
die Planungen im Regionalplanentwurf 11Kapitel 
Rohstoffe" anzupassen, was bisher nicht gesche-
hen ist. 

IV.0139 3.5.1 Größe der Flächen zur "Rohstoffgewinnung" und 
vor allem, die Sicherstellung für eine intakte Was-
serversorgung im aus dem Altdorfer Wald. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Bedarf, Grundwasserschutz, 

Keine Berücksichtigung 
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Grundwasser Sicherung etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

IV.0145 3.5.0 1. Zu 3.5.0 Allgemeine Grundsätze und Ziele 
Bei den Grundsätzen und Zielen sollten folgende 
Passagen berücksichtigt werden: 
 
Zum Schutz der Landschaft und des Bodens soll 
auf Eingriffe in Lagerstätten mit einer Mächtigkeit 
von < 5 m verzichtet werden. Das Verhältnis von 
Mutterboden und Abraum zu gewinnbarer Lager-
stätte soll 1:3 nicht unterschreiten. 
 
Begründung: 
Dieser Grundsatz ist aus dem Regionalplan „Ober-
flächennahe Rohstoffe" aus 2003 übernommen. Er 
dient zum Schutz der Landschaft und des Bodens. 
Dieser Schutz sollte auch in Zukunft aufrecht behal-
ten werden. 

Dieser Grundsatz aus dem Teilregional-
plan von 2003 lässt sich zukünftig in die-
ser Form nicht mehr aufrechterhalten. 
Begründung:  
Die Würmkiese in den Talniederungen be-
finden sich in starker Konkurrenz zum 
Grundwasserschutz. 
Die Vorkommen verlagern sich zuneh-
mend in den Bereich der Rißkiese. Diese 
erfordern aufgrund nicht verwertbarer An-
teile immer größere Flächeninanspruch-
nahmen (Verhältnis Abraum zu gewinnba-
rer Lagerstätte von 1:3 kann nicht mehr 
erreicht werden) 

Keine Berücksichtigung 

IV.0145 3.5.1 2. Zu Umweltbericht - 6.2.7 Festlegung des regio-
nalen Bedarfs 
1. Die Festlegung des regionalen Bedarfs i.H.v. 9 
Mio. t/Jahr wird angezweifelt. Die Fortschreibung 
der langjährigen durchschnittlichen Rohförderung 
ist kein geeignetes Mittel, um den hiesigen Bedarf 
festzustellen, da diese z.B. Exporte und andere 
Störgrößen umfassen. Vielmehr sollte eine eigene 
Erhebung des RVBO stattfinden. 
2. Die Daten der durchschnittlichen Rohförderung 
sind nicht offengelegt. Eine Nachvollziehbarkeit ist 
nicht gegeben. Es sollte unter Punkt 6.2.7 die Be-
rechnungsgrundlage für den Bedarfsansatz je 
Landkreis dargestellt werden. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Bedarf, Wirtschaft und Export, etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 
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3. Der RVBO geht von einem Export in Höhe von 
ca. 8 % der Jahresförderung nach Vorarlberg und 
die Schweiz aus. Grundlage ist hierfür die „Kiesstu-
die der IHK" 
2. Die Exportmengen der zitierten Studie beziehen 
sich auf das gesamte Bundesland Baden Württem-
berg (inkl. Ausfuhren in die Niederlande, Frank-
reich, Belgien etc.). 
3 Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ für unsere 
Region und nicht ohne weiteres auf den Raum Bo-
densee-Oberschwaben übertragbar. Sie sollten 
nicht als Begründung herangezogen werden. Viel-
mehr wäre es wünschenswert, wenn der RVBO 
hierfür eigene, aussagekräftige Daten erhebt. Es 
liegt nahe, dass in Grenznähe die Ausfuhr von Roh-
stoffen eine höhere Bedeutung hat als im Hinter-
land. Da Daten für das gesamte Land Baden-Würt-
temberg erhoben werden, müsste auch eine Erhe-
bung für den Raum Bodensee-Oberschwaben mög-
lich sein. 
4. Im Übrigen ist die o.g. Studie auch im Hinblick 
der Transportwege nicht repräsentativ für den Ge-
samtraum Bodensee-Oberschwaben. Sie basiert 
auf einer Umfrage von Betreiberunternehmen mit 
einem Rücklauf von 52 % (bzw. SO %)  
5. Es ist nicht ersichtlich, ob die befragten Unter-
nehmen repräsentativ für alle Rohstoffverarbeiten-
den Unternehmen in der Region stehen. Im Übrigen 
wurden die Daten nicht durch weitere Methoden ve-
rifiziert. 

IV.0145 3.5.1 Zu Vorranggebieten für Abbau und Sicherung 437-
119, 437-118 in Otterswang 
1. Bei der Bewertung des Schutzguts Mensch 
(Wohnen, Gesundheit, Erholung) ist das beste-
hende Kiesverarbeitungswerk zu berücksichtigen. 
Der gewonnene Kies soll im Vorhaben 437-119 
über ein 2 km langes Förderband in die bestehende 

Bei den Flächenfestlegungen handelt es 
sich um Ziele der Raumordnung. Es geht 
hier nicht um die bauplanungsrechtliche 
oder immissionsschutzrechtliche Zulässig-
keit von Anlagen. Die baulichen Anlagen 
werden über getrennte Genehmigungs-
verfahren nach dem Baurecht und ggf. im-
missionsschutzrechtlich nach BImSchG 

Keine Berücksichtigung 
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Kiesaufbereitungsanlage transportiert und dort auf-
bereitet werden. Das Kieswerk liegt nur 270 m von 
bestehenden Wohngebäuden entfernt. Im Umkreis 
< 300 m befinden sich mehrere Wohnhäuser. Zwar 
sind die Vorranggebiete weit von den Häusern 
nahe der Kiesaufbereitung entfernt, dennoch ist das 
Umfeld des bestehenden Werks als Belastung in 
der Bewertung der Beeinträchtigungen für die Aus-
weisung von Vorranggebieten zwingend zu berück-
sichtigen. Kieswerk und Kiesabbau am Standort 
stehen und fallen miteinander. Organisatorisch ist 
der Kiesabbau ohne das Kieswerk nicht durchführ-
bar. Das Kieswerk entspricht nicht dem Stand der 
Technik. Die Wohnruhe wird durch die erheblichen 
Lärm- und Staubimmissionen des Kieswerks beein-
trächtigt (siehe Anhang Abb. 3-16). Das Landrats-
amt hat hierzu am 10.02.2021 Lärmmessungen per 
E-Mail angekündigt. Die Messungen sollen Ende 
April erfolgen. In den Vorranggebieten 437-119 und 
437-118 ist die Bewertung der Schutzgüter im Hin-
blick auf das Kieswerk nicht ausreichend berück-
sichtigt worden (im Besonderen beim Gebiet 437-
118). Eine Nichtberücksichtigung ist nur dann mög-
lich, wenn eine Verlagerung der Kiesaufbereitung in 
die Nähe des tatsächlich stattfindenden Abbaus 
verpflichtend im Regionalplan als Minimierungs-
möglichkeit aufgenommen wird (vgl. Ziff. 3 bzw. 
Abb. 2 im Anhang). 

genehmigt. Darüber hat der Regionalver-
band nicht zu entscheiden.  
Die Genehmigungsauflagen überwacht 
das Landratsamt. 

IV.0145 3.5.1 2. Bei den oben genannten Punkten handelt es sich 
um Konfliktkriterien, die in der Regel der Abwägung 
unterliegen (Anlage 5 Umweltbericht) Eine Einzel-
fallprüfung ist nachzuholen. 
3. In den ausgewiesenen Vorranggebieten 437-119 
und 437-118 sind keine Minimierungsmöglichkeiten 
beim Schutzgut Mensch berücksichtigt. Im Rahmen 
der Alternativprüfung ist eine Veränderung des 
Standorts des Kieswerks zu prüfen, mit dem Immis-

Eine Überprüfung der Versetzung der Auf-
bereitungsanlage in einen anderen Ab-
bauabschnitt steht nichts entgegen, ist 
aber keine Voraussetzung für diese Fest-
legungen. 
Die Fläche 437-119 wurde priorisiert, um 
eine Siedlungserweiterung in Richtung 
Nordwesten zu ermöglichen. 
Die Laufzeiten der Abbaugebiete und Si-

Keine Berücksichtigung 
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sionen und energieaufwändige Transporte des Kie-
ses vermindert werden können. Sowohl der Ort-
schaftsrat Otterswang als auch der Gemeinderat 
Pfullendorf haben sich für eine Überprüfung, einer 
möglichen Versetzung der Aufbereitungsanlage in 
einen anderen Abbauabschnitt, ausgesprochen  
Eine Überprüfung sollte in die Minimierungsmög-
lichkeiten aufgenommen werden, zumal sich das 
Sicherungsgebiet 437-118 noch weiter vom beste-
henden Verarbeitungsort entfernt. Darüber hinaus 
ist eine Verlagerung sinnvoll, da nach Grundsatz (4) 
des vorliegenden Entwurfs des Regionalplans die 
Abbaustandorte „nach Ende des Rohstoffabbaus 
grundsätzlich möglichst zügig rekultiviert oder rena-
turiert werden" sollen. Der Kiesabbau bei den Vor-
ranggebieten 437-119 und 437-118 findet nicht 
mehr am Ort der Kiesaufbereitung statt (vgl. Abb. 
2). 
4. Es ist fraglich, warum die Fläche 437-119 als 
Vorrangfläche priorisiert wird, obwohl das Gebiet 
nicht in das Raumordnungsverfahren vom 
14.05.2008 eingebunden war. Die Fläche wird mit-
telfristig nicht im Zuge kommunaler Planungen zur 
Siedlungserweiterung der Ortschaft Otterswang be-
nötigt, da durch landwirtschaftliche Betriebe und de-
ren Immissionen eine Ausweisung von Wohngebie-
ten derzeit unmöglich ist. Hinzu kommt, dass nun 
eine Siedlungserweiterung Richtung Westen (Gas-
senwiesen) ermöglicht wird. In mittelfristiger Zukunft 
findet Richtung Norden (Friedhof) keine Siedlungs-
erweiterung statt, sodass eine Abweichung des 
Raumordnungsverfahrens vom 14.05.2008 nicht 
nötig ist und die Fläche 437-119 zunächst nicht be-
nötigt wird. 
5. Die Ausweisung der Vorranggebiete 437-118 
und 437-119 gehen weit über die Planungshori-
zonte von 20 + 20 Jahren hinaus. Vielmehr werden 
hier unter Berücksichtigung der bereits genehmig-
ten Kiesreserven (8,2 Mio. t) und dem Vorhaben 

cherungsgebiete bewegen sich im Be-
reich des Planungszeitraums. Bei den ge-
nehmigten Gebieten gab es einige Unsi-
cherheiten bzgl. Archäologischer Funde, 
die in der Planung berücksichtigt wurden. 



   
    

698 
 

437-119 (5,3 Mio. t) und dem Vorhaben 437-118 
(11 Mio. t) und einer Abbaurate von durchschnittlich 
350.000 t Kiesreserven für 70 Jahre gesichert. 
Die Ausweisung von Vorranggebieten in dieser 
Größe ist nicht vertretbar und sollte dem Grundsatz 
des Planhorizonts 20 + 20 Jahre angepasst wer-
den. 

IV.0152 3.5.1 In Österreich und in der Schweiz ist man schon wei-
ter, dort werden nicht riesige Waldgebiete aus purer 
Profitgier abgeholzt. Sie dagegen schreiben einfach 
mal so den größten Wald Oberschwabens "zur Ro-
dung aus"! 
Das ist mit Abstand das Frechste und Unverschäm-
teste, was ich in den letzten Jahren gelesen habe. 
Ich bin absolut entsetzt. In den aktuellen Zeiten ein 
solches Waldgebiet verschwinden lassen zu wollen, 
ist kompletter Umweltfrevel. Und diese unsinnigen 
Sätze über die Absperrungen, damit Kindern nichts 
passiert - ich bin komplett sprachlos! 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Bedarf, Wirtschaft und Export, Um-
weltabgabe etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 

IV.0153 3.5.1 Laut Aussage des RVBO hat der Kiesexport "Tradi-
tion". Und weil eben unsere Nachbarländer aus 
Umweltschutzgründen z.B. den Kiesabbau restriktiv 
begrenzen, beuten wir eben unsere Region aus. 
Für wen außer einigen partikulären Unternehmerin-
teressen machen wir das eigentlich. Für unsere 
Kinder? Für eine sichere Trinkwasserversorgung? 
Für den Erhalt eines Naturschutzgebietes? 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Bedarf, Wirtschaft und Export, Um-
weltabgabe etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 

IV.0154 3.5.1 Stellungnahme 3 zu Kapitel 3.5 - Gebiete für den 
Abbau und zur Sicherung oberflächennaher Roh-
stoffe 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 

Keine Berücksichtigung 
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Grundsatz G (2) legt fest, dass zunächst vorhan-
dene Reserven in bestehenden Konzessionen aus-
geschöpft werden soll, bestehende Standorts voll-
ständig abgebaut und in Fläche und Tiefe erweitert 
werden soll, bevor neue in neue Rohstoffvorkom-
men eingegriffen werden soll. 
Grundsatz G(3) fordert bei der Erschließung neuer 
Vorkommen den Schutz des Grundwassers zu ge-
währleisten 
Grundsatz G(7) - größere Abbaugebiete sollen 
nach Möglichkeit auf den Bahntransport ausgerich-
tet werden 
Grundsatz G(8) - bei der Verkehrserschließung ist 
eine Anbindung an des regional bedeutsame Stra-
ßennetz sicherzustellen; eine überdurchschnittlich 
starke Belastung von Ortsdurchfahrten ist zu ver-
meiden. 
Die Ausweisung eines Vorranggebietes für oberflä-
chennahe Rohstoffe in Vogt Im Grund verstößt ge-
gen die vorgenannten Grundsätze. 
In großer räumlicher Nähe befinden sich beste-
hende, aktive Standorte, an denen neben Vorrang-
flächen für den Abbau auch Vorrangflächen zur Si-
cherung ausgewiesen sind. Vor der Ausweisung 
neuer Standorte sind bestehende Standorte voll-
ständig abzubauen und in Fläche und Tiefe zu er-
weitern (G2) Vor einer Ausweisung neuer Standorte 
sind daher an bestehenden Standorten zuerst Vor-
ranggebiete zur Sicherstellung in Vorranggebiete 
für den Abbau umzuwandeln. 
Größere Abbaugebiet sind nach Möglichkeit an den 
Bahntransport auszurichten (G7). Mit der Verlade-
stelle bei Roßberg besteht in großer räumlicher 
Nähe ein Abbaugebiet, welches auch über große, 
bisher nicht erschlossene Vorrangflächen verfügt. 
Vorrangig sind diese Flächen zu erschießen 
• Der Straßentransport eines Abbaugebiets Im 
Grund ist in allen Richtung nur unter einer über-

Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Bedarf, Wirtschaft und Export, Al-
ternativenprüfung Grenis und Grund, Um-
weltabgabe, Regionaler Biotopverbund 
etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 
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durchschnittlich starken Belastung von Ortsdurch-
fahrten möglich 
Die Ausweisung eines Vorranggebietes für Oberflä-
chennahe Rohstoffe in Vogt Im Grund steht im wei-
teren im Gegensatz zu dem, die gesamte umlie-
gende Waldfläche umfassenden Gebiet für beson-
dere Nutzung im Freiraum (Kapitel 3.2 ). In diesen 
Zonen soll: 
Der überregionale Biotopverbund der dauerhaften 
Sicherung der Populationen wild lebender Tiere 
(Fauna) und Pflanzen (Flora) einschließlich ihrer 
Lebensstätten (Habitate), Lebensräume (Biotope) 
und Lebensgemeinschaften (Biozönosen) sowie der 
Bewahrung, 
Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger 
ökologischer Wechselbeziehungen in der Region 
dienen (G1) 
In den südlich an das Vorranggebiet angrenzenden 
Waldflächen sind ein Vielzahl prioritärer Waldvogel-
lebensräume (Trautner Dez. 2017) kartiert. Nach 
den Zielen Z (2) sind Gebiete besonderer Wald-
funktionen für den Arten- und Biotopschutz zu si-
cheren. Die Flächen sind ausdrücklich durch Flä-
chen mit entsprechendem Entwicklungspotential zu 
ergänzen. 
Die Ausweisung einer Vorrangfläche für den Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe in Vogt Im Grund wi-
derspricht allen vorgenannten Grundsätzen und 
Zielen des Regionalplanes. 
Die Ausweisung einer Vorrangfläche für den Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe in Vogt Im Grund ist 
daher aufzuheben. 
Sofern der Standort nachweislich für eine langfris-
tige Sicherstellung oberflächennaher Rohstoffe er-
forderlich ist, ist eine Ausweisung als Vorbehaltsge-
biet (3.5.2) zur Sicherung oberflächennaher Roh-
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stoffe zu prüfen. Der Bedarf für eine langfristige Si-
cherstellung ist mit einem geeigneten Gutachten 
nachzuweisen. 

IV.0154 3.5.1 Stellungnahme 4 zu Kapitel 3.5 Gebiete für den Ab-
bau und zur Sicherung oberflächennaher Rohstoffe 
Als Grundsatz G(9) stellt der Regionalplan fest, 
dass... 
Im Hinblick auf die Nichtregenerierbarkeit der mine-
ralischen Rohstoffe soll ein sparsamer und verant-
wortungsvoller Umgang mit den in der Region vor-
kommenden oberflächennahen, nicht erneuerbaren 
Bodenschätzen angestrebt werden. So weitgehend 
wie technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar 
sollen Primärrohstoffe durch wiederaufbereitete Ma-
terialien ersetzt werden. Auch anfallender Erdaus-
hub aus Baumaßnahmen soll so weit wie technisch 
möglich und wirtschaftlich vertretbar wiedergewon-
nen und als Ersatz für Primärrohstoffe verwendet 
werden. 
Als Vorschlag V(10) wird gefordert, dass„. 
Bei öffentlichen und privaten Ausschreibungen soll 
eine Substitution der Primärrohstoffe durch Recyc-
lingprodukte angestrebt werden. Recycling- und 
Substitutionsmöglichkeiten sollen voll ausgeschöpft 
werden. Insbesondere soll hochwertiges Material 
nicht für Zwecke verwendet werden, zu denen Ma-
terial mit geringeren Qualitätsanforderungen ver-
wendbar wäre. 
Hierzu ist festzuhalten, dass diese Grundsätze und 
Vorschläge in ihren Auswirkungen erheblichen Ein-
fluss auf die räumliche Entwicklung und Funktion ei-
nes Gebietes haben, woraus sich eine Zuständig-
keit des Regionalplanes und des Regionalverban-
des ableiten lässt. 
Genauso wenig wie die Sicherstellung oberflächen-
naher Rohstoffe zufällig oder durch kommunale o-
der private Einzelinitiative gewährleistet werden 
kann, kann im regional bedeutsamen Umfang der 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Substitution des Primärbedarfs 
durch Recycling etc. 
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 
 
An einigen Standorten erfolgt bereits eine 
Aufbereitung von Baureststoffen. Dies er-
fordert eine immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung. Größere Recycling-Anla-
gen sind als Gewerbebetriebe zu werten 
und können nicht im Außenbereich privile-
giert behandelt werden.  
Der Aufbau einer Boden-, Recycling- und 
Sekundärrohstoffbörse ist eine durchaus 
interessante Idee. Diese Idee ist aber 
keine Entwicklungsaufgabe im Sinne der 
Regionalplanung. Zudem würde die Um-
setzung viel Grundlagenarbeit und viel 
Personal erfordern. 

Keine Berücksichtigung 
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Einsatz von Recycling- und Substitutionsmöglich-
keiten ohne zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten 
erfolgen. 
Für die Etablierung eines erfolgreichen Recycling-
kreislaufes an Sekundärrohstoff ist eine öffentliche 
koordinierte Anschubförderung bzw. Initiative erfor-
derlich. 
Zur Förderung dieser umweltfreundlichen und roh-
stoffsichernden Maßnahmen erscheint weiterhin die 
Ausweisung geeigneter Lager- und Aufbereitungs-
flächen für Recycling- und Sekundärrohstoffe sinn-
voll. Für diese Flächen ist beispielsweise eine Ab-
weichung vom Grundsatz der möglichst zügigen 
Rekultivierung und Renaturierung (G4) festzu-
schreiben sowie ein Vorrang gegenüber weiteren 
Schutz- und Nutzungsinteressen festzustellen. 
Als ergänzende Maßnahme ist der Aufbau einer 
Boden-, Recycling- und Sekundärrohstoffbörse vor-
zusehen. 
Der Regionalverband sieht den Aufbau eines regio-
nalen Recycling- und Sekundärrohstoffkreislaufes 
als vordringliche regional bedeutsame Aufgabe an. 
Geeignete Flächen für die Zwischenlagerung und 
Aufbereitung von Recycling- und Sekundärrohstof-
fen werden im Regionalplan ausgewiesen. Der Re-
gionalverband wird auf den Aufbau einer Boden-, 
Recycling- und Sekundärrohstoffbörse hinwirken. 

IV.0155, 
IV.0156 

3.5.1 Reduzierung von Flächenverbrauch ... Für Roh-
stoffabbauzwecke 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Bedarf, etc. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0168 3.5.1 Zu 3.2. regionaler Biotopverbund (Artenschutz) und 
besondere Waldfunktionen 
Durch den geplanten Neuaufschluss der Kiesgrube 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-

Keine Berücksichtigung 
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in Vogt/Grund können bereits ausgewiesene Natur-
schutzgebiete zum Nachteil von Pflanzen und Tie-
ren nicht miteinander verbunden werden. Auch das 
gekennzeichnete Gebiet „Bannwald" bei Vogt kann 
seine Funktion nicht erfüllen, wenn im angrenzen-
den Bereich großflächig abgeholzt und Kies abge-
baut wird. 
Die besondere Waldfunktion dieses Gebiets (vgl. 
Raumnutzungskarte Teil Ost) - wie sie im Regional-
plan unter 3.2.0 gefordert wird - kann somit nicht 
mehr erfüllt werden. 
Die Naturschutzstrategie Baden-Württemberg hat in 
erster Linie das Ziel, die biologische Vielfalt in Ba-
den-Württemberg zu stabilisieren, also die heimi-
schen Tier- und Pflanzenarten und ihre genetische 
Vielfalt zu erhalten, ihre Lebensräume zu sichern 
und ihre Überlebenschancen zu verbessern. 
Außerdem muss das Trinkwasservorkommen in un-
serem Altdorfer Wald Vorrang haben, auch wenn 
mit wirtschaftlichen Interessen für den Häuslebauer 
argumentiert wird. Neue Bewohner wollen auch trin-
ken und gesund bleiben! 
Ein Umdenken der beteiligten Behörden und des 
Entwurfs muss sofort erfolgen! Der Altdorfer Wald, 
als einzigartiges Juwel, muss unbedingt jetzt und 
für kommende Generationen erhalten bleiben! 
Fazit: Somit darf im Altdorfer Wald (Vogt-Grund) 
keine Neuerschließung von Kiesabbauflächen vor-
genommen werden, um Artenschutz und den Erhalt 
der besonderen Waldfunktion des Altdorfer Waldes 
zu erhalten. Der Entwurf ist des Regionalplanes ist 
entsprechend zu ändern. 

nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Umweltabgabe, Regionaler Bio-
topverbund etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

IV.0169 3.5.1 Trotz Ihrer Beteuerungen im Planentwurf unter 
3.3.0 zum so wichtigen Wasserschutz kommen Sie 
dem Schutz von oberschwäbischen Grundwasser-
vorkommen, die der regionalen Trinkwasserversor-
gung dienen, nicht nach. Sie schützen durch Ihre 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 

Keine Berücksichtigung 
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Planvorgaben die überragenden Trinkwasservor-
kommen besonders im Altdorfer Wald nicht ausrei-
chend! Durch den Ausweis von Vorrang- und Siche-
rungsgebieten für oberflächennahen Rohstoffabbau 
im Altdorfer Wald gefährden Sie hier die für die Ver-
sorgung der Bevölkerung wichtigen Grundwasser-
vorkommen. Dies ist der Fall u.a. für die Grundwas-
servorkommen der Quellen Weißenbronnen und 
Schlier. Dabei halten Sie sich nicht an die Vorschrif-
ten des Landesentwicklungsplans 2002 (Zi.4.3), wo 
es heißt: 
-Nutzungswürdige Vorkommen sind planerisch zu 
sichern und sparsam zu bewirtschaften, Trinkwas-
sereinzugsgebiete großräumig zu schützen und für 
die Versorgung geeignete ortsnahe Vorkommen 
vorrangig zu nutzen. 
-Grundwasser ist als natürliche Ressource flächen-
deckend vor nachteiliger Beeinflussung zu sichern. 
Grundwasser ist Allgemeingut (WHG). Nach der 
Europäischen Wasserschutzrichtlinie v. 23.10.2000 
ist Wasser keine übliche Handelsware, sondern ein 
ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entspre-
chend behandelt werden muss. Die WRRL ist die 
Grundlage für den Schutz von u.a. Grundwasser-
vorkommen in der Europäischen Union. Sie ver-
langt von allen EU-Mitgliedstaaten Maßnahmen, 
damit sich der Zustand der Gewässer nicht weiter 
verschlechtert, sondern verbessert. Wasserknapp-
heit und -mangel erfordern ein Umdenken beim 
Grundwasserschutz. Dieser Schutz des Grundwas-
sers ist bei den Bürgern hier ein ganz großes und 
auch berechtigtes Anliegen. So schlägt die Deut-
sche Bundesstiftung Umwelt (DBU) mit Meldung 
vom 14.7.2020 Alarm: Angesichts zunehmender 
Trockenheit in Deutschland muss aus Sicht der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) beim 
Wassermanagement, besonders beim Grundwas-
ser auf dem Land grundlegend umgedacht werden. 
Wasser wird das höchste und teuerste Gut der 

Sicherung, Regionaler Biotopverbund, Fil-
terschichte, Bodenschutz etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 
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nächsten Jahrzehnte. Und es, geht hier im Altdorfer 
Wald um unser Wasser vor Ort! 
Im vorliegenden Anhörungsentwurf weisen Sie das 
für die regionale Wasserversorgung überragende 
Trinkwasservorkommen Weißenbronnen nicht in 
der Tab.7 (auf Seite B 65 ff) als Gebiet zur Siche-
rung von Wasservorkommen aus! 
Die Trinkwasserquellen des Altdorfer Waids versor-
gen derzeit ca. 13.000 Menschen in den Gemein-
den Baindt und Baienfurt mit reinstem, natürlichem 
Trinkwasser (ohne jegliche Aufbereitung und ohne 
technische Hilfsmittel). Die betroffenen Gemeinden 
haben auf ihre Kosten eine Erweiterung des Was-
serschutzgebietes zum Schutz vor dem Kiesabbau 
in Grund beantragt. Das Gutachten wurde mit Da-
tum vom 30.9.2019 vorgelegt und kommt zu einer 
wesentlichen Erweiterung der Schutzzonen II und 
III. Nicht nachvollziehbar ist, dass der RVBO ge-
rade den für die Wasserwirtschaft geschützten Be-
reich das „Wasserschutzgebiet Weißenbronnen" 
nicht miteinbezieht. 
Auch der gültige Landesentwicklungsplan 2002 for-
dert (in Begründung 4.3.2. ZJ: 
a) Trinkwassereinzugsgebiete sind großräumig zu 
schützen! 
b) Grundwasser ist als natürliche Ressource flä-
chendeckend vor nachteiliger Beeinflussung zu 
schützen! 
c) die Grundwasservorkommen in Oberschwaben 
sind nachhaltig zu sichern! 
Das ist Vorgabe für die Planungen der nachgela-
gerten Planungsbehörden, wie den RVBO! 
In den Wassereinzugsgebieten der Quellen Wei-
ßenbronnen (gem. Gutachten Dr. Schad: Einstu-
fung als Schutzzone III) weisen Sie in Tab. 8 (S. B 
75 ff des Plans) unter ID 436-180 Vorranggebiete 
für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe in Vogt 
Im Grund aus. Grund hierfür ist, dass der Kiesab-
bauunternehmer Meichle und Mohr bereits im Jahr 
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2017 einen Pachtvertrag über die 10,9 ha. Fläche 
abgeschlossen hat. Sie waren also bei der Auswei-
sung dieses Gebiets als Vorranggebiet voreinge-
nommen. Dies lässt sich auch aus dem Umstand 
folgern, dass im derzeit noch gültigen Regionalplan 
dieses Gebiet als Ausschlussgebiet für den Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe ausgewiesen ist. Diese 
Kehrtwendung konnten Sie bisher nie schlüssig be-
gründen (z.B. Vortrag Herr Franke am 20.7.2020 in 
Vogt). 
Das Landesamt für Umweltschutz Baden-Württem-
berg stellt in der Broschüre „Kiesgewinnung und 
Wasserwirtschaft" folgendes fest bzw. gibt folgende 
Vorgaben unter Punkt 4.3.1: 
„Der Abbau von Kies oberhalb einer grundwasser-
führenden Schicht (Trockenabbau) kann eine Maß-
nahme darstellen, die geeignet ist, dauernd oder in 
einem nicht nur unerheblichen Ausmaß, schädliche 
Veränderungen „des Wassers herbeizuführen, da 
eine Verringerung der Mächtigkeit der Schichten 
über dem Grundwasser (Grundwasserüberde-
ckung) stattfindet. " 
Dann unter Punkt 4.3.2.: 
„Der Kiesabbau ist dringend zu versagen, wenn von 
dem Vorhaben eine Beeinträchtigung des Wohls 
der Allgemeinheit ausgeht (vgl. § 6 Abs.1 und § 31 
Abs. 5 Satz3WHG-alt-)" 
Bei einem Kiesabbau in Vogt/Grund werden Wald-
boden- und Kiesfilterschichten von 50 bis 100 Meter 
Mächtigkeit unwiederbringlich abgetragen. Dadurch 
fehlt dem Boden danach diese Schutzschicht und 
somit ein Großteil seiner Speicher- und Filterfunk-
tion. Diese Gefährdung des Grundwassers durch 
Kiesabbau ist nicht zulässig. Ohne Rücksicht auf 
die Bevölkerung folgen Sie hier den Wünschen ein-
zelner Unternehmer und stellen die Weichen, dass 
das Allgemeingut Wasser gefährdet wird! 
Ich fordere Sie auf, das Kiesabbaugebiet 
Vogt/Grund als Vorranggebiet für Kiesabbau zu 
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streichen und den Regionalplan nach den Vorga-
ben des LEP 2002 aufzustellen, damit dem Schutz 
und der Sicherstellung des Grundwassers im Alt-
dorfer Wald Vorrang eingeräumt wird! Weisen Sie 
entsprechend mehr und großräumige Gebiete zur 
Sicherung von Wasservorkommen im Altdorfer 
Wald aus! 

IV.0170 3.5.1 Im vorliegenden Anhörungsentwurf weisen Sie das 
für die regionale Wasserversorgung überragende 
Trinkwasservorkommen Weißenbronnen nicht in 
der Tab. 7 (auf Seite B 65 ff) als Gebiet zur Siche-
rung von Wasservorkommen aus. Die Trinkwasser-
quellen des Altdorfer Walds versorgen derzeit ca. 
13.000 Menschen in 
den Gemeinden Baindt und Baienfurt mit reinstem, 
natürlichem Trinkwasser (ohne jegliche Aufberei-
tung und ohne technische Hilfsmittel). Die betroffe-
nen Gemeinden haben auf ihre Kosten eine Erwei-
terung des Wasserschutzgebietes zum Schutz vor 
dem Kiesabbau in Grund beantragt. Das Gutachten 
wurde mit Datum vom 30.9.2019 vorgelegt und 
kommt zu einer wesentlichen Erweiterung der 
Schutzzonen II und III. 
Die vorgesehene Ausweisung des Vorranggebiets 
für Rohstoffabbbau (Kiesabbau) widerspricht dem 
vorrangigen Schutzanspruch von Trinkwasser. 
Auf Seite 86 heißt es wie folgend: „Im Sinne der 
langfristigen Daseinsvorsorge hat der Schutz des 
für die Trinkwassergewinnung erforderlichen 
Grundwassers der oberen Grundwasserstockwerke 
und des Bodenseewassers als elementares Le-
bensmittel Vorrang vor allen konkurrierenden Nut-
zungsansprüchen." 
Qualitativ hochwertige und quantitativ ergiebige 
Grundwasservorkommen der Trinkwasserversor-
gung unserer Region müssen durch Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete vor nachteiliger Beeinflussung 
geschützt werden. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 
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Deshalb ist bei der Erweiterung bestehender und 
bei der Erschließung neuer Abbaugebiete der 
Schutz des Grundwassers zu gewährleisten. 
Die Ausweisung eines Vorranggebietes für den Kie-
sabbau, Grund" ist offensichtlich dadurch motiviert, 
dass die im Eigentum des Landes Baden-Württem-
berg stehenden Flächen bereits für einen Kiesab-
bau an die Firma Meichle und Mohr verpachtet 
sind. Hier werden die berechtigten Interessen des 
Zweckverbands Baienfurt- Baindt bzw. der Mit-
gliedsgemeinden Baienfurt und Baindt an einer 
dauerhaften qualitativ und quantitativ sichergestell-
ten Trinkwasserversorgung gegenüber dem Kiesun-
ternehmen Meichle und Mohr zurückgestellt. Eine 
sachgerechte und umfassende Abwägung wird in 
diesem Fall nicht durchgeführt. 
Trotz der konkurrierenden Nutzungen von Trink-
wassergewinnung und Kiesabbau wurde nicht ge-
prüft, ob der vorliegende Bereich lediglich als Vor-
behaltsgebiet für Rohstoffsicherung ausgewiesen 
werden könnte. Umgekehrt wurde die Ausweisung 
eines Vorbehaltsgebiets zur Sicherung von Wasser-
vorkommen nicht in Betracht gezogen, bzw. als sol-
ches festgelegt. 
Ich fordere Sie auf, das Kiesabbaugebiet Vogt-Im 
Grund als Vorranggebiet für Kiesabbau zu strei-
chen! Vielmehr ist das Gebiet Vogt - Im Grund als 
Vorranggebiet zur Sicherung von Wasservorkom-
men im Altdorfer Wald auszuweisen 

IV.0171 3.5.1 als Eigentümer der Flurstücke xxx und xxx Felder 
See, erhebe ich Einspruch gegen die Fortschrei-
bung des o.g. Plansatzes und möchte meine Be-
denken wie folgt begründen: 
-Der Felder See (NSG Nummer 4.044) ist mit der 
Verordnung vom 28.04.1969 vom Regierungspräsi-
dium Südwürttemberg-Hohenzollern zum Natur-
schutzgebiet festgelegt worden. Er ist außerdem im 
Natura 2000-Managementplan FFH Gebiet 8224-

Zwei Gebiete wurden im Zuge der Abwä-
gung herausgenommen, s. Amberg 436-
181und Karter 436-182.  
Diese beiden Gebiete hätten jeweils mehr 
Beeinträchtigungen in Bezug auf das 
Landschaftsbild und ggf. auf die Hydrolo-
gie ausgelöst. 
 
Die Belange der einzelnen Schutzgüter 

Keine Berücksichtigung 
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311 Feuchtgebiete bei Waldburg und Kißlegg auf-
geführt. Das FFH-Gebiet Felder See liegt und ist 
eingebettet im Landschaftsschutzgebiet Jungmorä-
nenlandschaft zwischen Amtzell und Vogt. Das 
nach dieser Landschaftsschutzverordnung ge-
schützte, eiszeitliche Gebiet kann im direkten Na-
humfeld des FFH-Gebietes Felder See nicht willkür-
lich zum Zwecke der Ausweisung eines Kiesabbau 
Gebietes verkleinert werden. Dies hätte besonders 
negative Umweltauswirkungen und somit rechtliche 
Relevanz gegenüber dem nach Europarecht ge-
schützten FFH-Gebiet Felder See. Weshalb mögli-
che Beeinträchtigen der Erhaltungsziele des FFH-
Gebietes in unmittelbarer Nähe zu dem Kiesabbau 
in Grenis nicht eingestellt und betrachtet wurden, ist 
nicht nachvollziehbar. Sie müssen ausgeschlossen 
werden können. Der dystrophe Braunwassersee mit 
zwei natürlich schwimmenden Inseln, einem breiten 
Verlandungsgürtel und Verlandungs- und 
Schwimmblattgesellschaften mit entsprechend 
streng geschütztem Arteninventar 
- in der Nordhälfte des Sees bildet die kleine Teich-
seerose (Nuphar pumila) drei größerer Bestände. 
Sie wurzeln in deiner Wassertiefe von 50-180cm 
Tiefe. 
Die Vorkommen von Nuphar pumila am Felder See 
sind die bedeutendsten Vorkommen in Baden-Würt-
temberg und sind strengstens zu schützen. 
-noch größere Bedeutung hat das Biotop für die Ar-
tenvielfalt der Libellen. Bei einer 2010 erstellten Be-
standserfassung und Entwicklungsplanung durch 
das Institut für Naturschutz und Landschaftsana-
lyse, beauftrag durch die höhere Naturschutzbe-
hörde, wurden insgesamt 31 Libellenarten nachge-
wiesen, von denen 27 Arten sicher oder mit hoher 
Wahrscheinlichkeit in diesem Gebiet bodenständig 
sind. Davon ist wiederum 1 Art vom Aussterben be-
droht, eine weitere stark gefährdet und drei weitere 

werden für die Fläche 436-179 im Um-
weltbericht, in der Natura 2000-Vorprü-
fung und in der artenschutzfachlichen Ein-
schätzung in einer der Regionalplanungs-
ebene angemessenen Bearbeitungstiefe 
behandelt. In einer Voruntersuchung 
wurde gutachterlich bereits festgestellt: 
Hydrogeologische Auswirkungen auf 170 
m oberstromig entfernten Felder See und 
160 m lateral gelegenes Biotop „Nassge-
biet bei Stadels“ sind nicht zu erkennen. 
Im Rahmen der nachgelagerten Genehmi-
gungsverfahren werden detaillierte Unter-
suchungen in Bezug auf weitere hydrolo-
gische, naturschutzrechtliche oder immis-
sionsschutzrechtliche Belange betreffend 
des Gebietes Felder-See durchgeführt 
und berücksichtigt.  
 
s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Hydrologische Beeinflussung Fel-
der See und Umgebung, Alternativenprü-
fung Grenis etc. 
 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 
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Arten landesweit gefährdet. (s. Staatliche Natur-
schutzverwaltung Baden-Württemberg, Libellen im 
Naturschutzgebiet Felder See. Bestandserfassung 
und Entwicklungsplanung vom 02.10.2010-INULA 
Franz Josef Schiel & Dr. Holger Hunger) 
-Durch die eintretenden Staubimmissionen beim 
Trockenabbau ist vor allem der Schwingrasen der 
östlichen Seeuferzonen stark gefährdet. Durch De-
position basen- und kalkhaltiger Stäube ist ein be-
schleunigtes Wachstum mit einer Veränderung von 
Artenzusammensetzung und Vegetationsstruktur in-
nerhalb der Schwingrasen zu erwarten. Die nur un-
ter nährstoffarmen Verhältnissen konkurrenzfähi-
gen, seltenen und gefährdeten Moorpflanzen wür-
den zurückgehen. Über die Verschlechterung der 
Lebensverhältnisse von Kleingewässerorganismen 
ist das Aussterben der bedrohten und gefährdeten 
Libellenarten zu prognostizieren. 
-Hydrogeologische Veränderungen durch Nassab-
bau 
Als Toteissee besitzt der Felder See weder einen 
oberflächlichen Zu- noch Abfluss. Der Zufluss wird 
aus dem Grund- bzw. aus dem Regenwasser wel-
ches sich in dem umliegenden Becken sammelt 
und zum tiefsten Punkt hin, dem See, abläuft, ge-
speist. Nassabbau birgt nicht zu unterschätzende 
Risiken für die eng verzahnte Biotopstruktur der 
Feuchtwiesen und des Niedermoores. Ein nur ge-
ringes Absinken des Grundwasserpegels würde ein 
Trockenlegung der Schwingrasen und damit den 
Verlust des Lebensraumes gefährdeter Arten be-
deuten. 
-Die Geomorphologische Situation des Kiesabbau-
gebiets Amtzell-Grenis, welches sich neben dem 
Naturschutzgebiet Felder See befindet, wurde im 
Umweltbericht Seite 199 völlig unberücksichtigt ge-
lassen. Der sich dort befindliche Rest des 10.000 
Jahre eiszeitlichen Rückens gehört zum geomor-
phologischen Gepräge der dortigen Landschaft 
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(Landschaftsschutzgebiet) und muss in seinem Ur-
sprung auch gerade neben dem Naturschutzgebiet 
Felder See erhalten bleiben. Die noch vorhandene 
originale innere Endmoräne auch im Umfeld zum 
Felder See würde durch den Kiesabbau unwieder-
bringlich weitgehend zerstört. Gerade weil der östli-
che langgestreckte Teil der inneren Endmoräne be-
reits in den vergangenen fünfzig Jahren durch im-
mer weiter fortschreitenden Kiesabbau massiv zer-
stört wurde, kann eine weitere Zerstörung nicht ge-
rechtfertigt werden. Hinzu kommt folgender Aspekt: 
Obwohl der beabsichtigte Kiesabbau mit einem Flä-
chenverbrau h von 4,1 Hektar nur für drei bis vier 
Jahre, laut eigenen Angaben des Kiesgrubenbetrei-
bers reichen würde und laut geologischem Gutach-
ten der Rohstoff nicht die benötigte Kornfraktion 
(Wacken bzw. Grobkies) enthält, soll diese Fläche 
als Vorranggebiet ausgewiesen werden. 
Im Ergebnis wird eine Erweiterung des Kiesabbaus 
in Grenis Richtung Felder See, mit den damit ver-
bundenen besonders erheblichen negativen Um-
weltauswirkungen auf das einzigartige Naturschutz- 
und FFH-Schutzgebiet Felder See, abgelehnt. 

IV.0172 3.5.1 Im vorliegenden Entwurf zur 2. Anhörung ist im Ab-
schnitt 3.3.0 die Bedeutsamkeit von Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten zur Sicherung von Grundwas-
servorkommen ausgeführt. Zu diesen bedeutsamen 
Grundwasser-Vorkommen zähle ich auch die Vor-
kommen, die vom Zweckverband Wasserversor-
gung Baienfurt -Baindt im Bereich Weißenbronnen 
zur Trinkwasser-Gewinnung verwendet werden. 
Der Zweckverband hat mit erheblichem finanziellem 
Einsatz durch ein Gutachten die Wasserströme im 
Einzugsgebiet der Quellfassungen Weißenbronnen 
ermitteln lassen. Dabei hat sich gezeigt, dass das 
Einzugsgebiet bis in die Nähe des geplanten Kies-
Abbaus bei Vogt-Grund reicht. Im Bereich des 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Felder See etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 
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Waldburger Rückens sind bereits die Vorrang-Ge-
biete Heißer Forst und Erbisreuter Forst ausgewie-
sen. Das Gutachten des Zweckverbands legt dar, 
dass die Zone 2 des bestehenden Wasserschutz-
gebiets südlich von Weißenbronnen deutlich ausge-
weitet werden muss, um den tatsächlichen Wasser-
mengen und -strömungen Rechnung zu tragen. 
Diese Ausweitung wird zwar nicht bis zum geplan-
ten Kies-Abbau-Gebiet bei Vogt-Grund reichen. 
Dennoch ist es schon aus Gründen des Vorsorge-
Prinzips geboten, auf den Kies-Abbau in Vogt-
Grund zu verzichten. Für Bürgerinnen und Bürger 
ist es ohnehin kaum nachzuvollziehen, dass aus ei-
nem Schutzgebiet für die Forstwirtschaft (Regional-
plan von 1996) jetzt ein Vorranggebiet für den Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe werden soll. 
Die Sicherung von oberflächennahen Rohstoffen, 
namentlich Kiesen und Sanden, ist für die weitere 
Entwicklung der Region wichtig. Für die Versorgung 
der Asphalt-Mischanlage in Amtzell-Grenis sind 
neue Vorranggebiete für den Abbau von Kiesen 
und Sanden in Grenis selbst (436-179) und in Vogt· 
Grund (436-180) vorgesehen. Der geplante Kies-
Abbau in Grenis bedroht meines Erachtens das 
FFH-Gebiet Felder See. In Vogt Grund würde mit 
dem geplanten Abbau von Kies die Bildung von 
Grundwasser für die Trinkwasser-Gewinnung in 
Weißenbronnen stark gefährdet. 
Der Gemeinderat von Baindt, dem ich angehöre 
sieht sowohl den Schutz von Wasservorkommen 
als auch die Gewinnung von Rohstoffen als bedeut-
sam an. Daher hat das Gremium im Jahr 2018 be-
reits der Ausweisung von weitläufigen Gebieten im 
Humpißwald zugestimmt. Das Vorranggebiet Abbau 
(ID 436-139) weist mit einer Fläche von 7,8 ha be-
reits eine Größe auf, die dem Abbau-Gebiet in 
Grund nahe kommt. Dazu kommen ein Sicherungs-
gebiet gleicher Größe (ID 436-150) sowie ein Vor-
behaltsgebiet von 10,1 ha Größe (ID 436-151). 
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Mit der Zustimmung zu diesen Gebieten hat der 
Gemeinderat dem Kiesabbau und damit einem gra-
vierenden Eingriff im Erholungsgebiet Altdorfer 
Wald / Humpißwald zugestimmt. Diese Entschei-
dung kann ich als Gemeinderat den Bürgerinnen 
und Bürgern nur vor dem Hintergrund vermitteln, 
dass damit ein Schutz der Wasservorkommen in 
Weißenbronnen bei gleichzeitiger Deckung der Be-
darfe an Kiesen und Sanden ermöglicht wird. 
Aus den vorgenannten Erwägungen möchte ich sie 
daher bitten, die Planung in folgenden Punkten zu 
ändern: 
1) Erweiterung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 
zur Sicherung von Wasservorkommen im Bereich 
Heißer Forst in östlicher Richtung (bis Vogt-Grund 
und Wolfegg-Berg) 
2) Verzicht auf die Ausweisung von Vorranggebie-
ten für den Abbau von Kiesen und Sanden in den 
Bereichen Grenis und Vogt-Grund 

IV.0173 3.5.1 Gebiete zur Sicherung von Wasservorkommen - 
Flächenverbrauch im Altdorfer Wald 
1. Schutz von Wasservorkommen 
Es ist inzwischen über die Region hinaus bekannt 
und auch wissenschaftlich bewiesen, dass der Alt-
dorfer Wald u.a. über ein hinsichtlich Qualität und 
Menge herausragendes Trinkwasservorkommen 
verfügt. Es sollte somit oberstes Ziel sein, dieses 
knappe Gut - Wasser - unter allen Umständen zu 
schützen und nicht wirtschaftlichen Interessen un-
terzuordnen. 
Sie selbst beteuern in Ihrem Planentwurf (Punkt 
3.3.0), wie wichtig es sei, unser oberschwäbisches 
Grundwasservorkommen zu schützen. Warum han-
deln Sie nicht danach? 
Durch den Ausweis von Vorrang- und Sicherungs-
gebieten für oberflächennahen Rohstoffabbau im 
Altdorfer Wald gefährden Sie jedoch die für die Ver-

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Bedarf, Wirtschaft und Export, 
etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 
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sorgung der Bevölkerung so wichtigen Grundwas-
servorkommen, wie z.B. die Grundwasserquellen 
für Weißenbronnen und Schlier. 
Sie halten sich ferner nicht an die Vorschriften des 
Landesentwicklungsplans 2002. 
In Ziffer 4.3. heißt es: 
Nutzungswürdige Vorkommen sind planerisch zu si-
chern und sparsam zu bewirtschaften, Trinkwasser-
einzugsgebiete großräumig zu schützen und für die 
Versorgung geeignete ortsnahe Vorkommen vor-
rangig zu nutzen. 
Grundwasser ist als natürliche Ressource flächen-
deckend vor nachteiliger Beeinflussung zu sichern. 
Bitte erläutern Sie mir in diesem Zusammenhang, 
was Sie konkret unter folgenden Begrifflichkeiten 
verstehen: 
„großräumig zu schützen" - was bedeutet „großräu-
mig" und was bedeutet "Schutz" für Sie - wie ist 
dies definiert? 
„ortsnahe Vorkommen vorrangig zu nutzen" - was 
bedeutet „geeignete ortsnahe Vorkommen" und 
„vorrangig" für Sie? Wie ist dies definiert? 
„flächendeckend vor nachteiliger Beeinflussung zu 
sichern" - was bedeutet für Sie 
„flächendeckend", was ist für Sie eine „nachteilige 
Beeinflussung" und sieht für Sie die 
„Sicherung"/ Schutz aus? Wie ist dies alles defi-
niert? 
Grundwasser ist ein Allgemeingut (WHG) 
Nach der Europäischen Wasserschutzrichtlinie v. 
23.10.2000 ist Wasser keine übliche Handelsware, 
sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt 
und entsprechend behandelt werden muss. Die 
WRRL ist die Grundlage für den Schutz von u.a. 
Grundwasservorkommen in der Europäischen 
Union. 
Wenn Grundwasser ein Allgemeingut ist, dann kann 
ein Kiesabbau, der die Interessen von Wenigen ver-
folgt, nie wichtiger sein. Es würde nach meinem 
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Verständnis doch auch gegen geltendes Recht ver-
stoßen. 
Wasserknappheit und Wassermangel erfordern ein 
Umdenken beim Grundwasserschutz. 
Der Schutz des Grundwassers ist bei nahezu allen 
Bürgern in Deutschland ein berechtigtes Anliegen. 
Dieses berechtigte Anliegen wird durch die beson-
deren Umstände im Altdorfer Wald noch weiter ver-
schärft. 
Auch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) 
schlägt mit Meldung vom 14.7.2020 Alarm: Ange-
sichts zunehmender Trockenheit in Deutschland 
muss aus Sicht der Deutschen Bundesstiftung Um-
welt (DBU) beim Wassermanagement, besonders 
beim Grundwasser auf dem Land grundlegend um-
gedacht werden. 
Wasser wird das höchste und teuerste Gut der 
nächsten Jahrzehnte. Und es geht hier im Altdorfer 
Wald um unser Wasser vor Ort! 
Warum also setzen Sie alles aufs Spiel und kom-
men diesem Schutz des Wassers nicht nach? Wa-
rum blenden Sie alle Warnsignale aus und ignorie-
ren Europäische Richtlinien, wissenschaftliche Stu-
dien und dergleichen mehr. 
überwiegen wieder einmal nur die wirtschaftlichen 
Interessen? überwiegt wieder einmal Machtbeses-
senheit? Dies erleben wir in der Politik leider auf al-
len Ebenen. 
Ist die Politik nicht dazu da, um den Menschen zu 
dienen? 
... 
Durch den geplanten Kiesabbau wird jedoch genau 
einer der Moränenzüge des Waldburger Rückens 
unwiderruflich zerstört. 
Durch die Moränenhügellandschaft im vorgesehe-
nen Abbaugebiet wäre es notwendig, Erdmaterial 
von teilweise bis zu ca. 80 m -100 m (!) abzubauen, 
um eine einheitliche Abbausohle bei etwa 640- 650 
NN zu erreichen. 
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Weder die Rohstoffkarten des LGRB noch der Gut-
achter Dr. Schad (a.a.O. S 71) gehen jedoch von 
einem besonderen Kiesvorkommen aus. Warum 
wollen Sie also das Risiko eingehen und einen 
nicht mehr zu behebenden Schaden verursachen? 
liegen doch wieder nur wirtschaftliche Interessen im 
Vordergrund? 
... 
Mein Fazit: 
Wie Sie sehen und auch wissen, sollte bereits jeder 
oben genannte Punkt alleine dafür ausreichend 
sein, den geplanten Kiesabbau im Altdorfer Wald zu 
stoppen. 
Da dies bis dato nicht geschehen ist, liegt der Ge-
danken nahe, dass wirtschaftliche und/oder politi-
sche Interessen im Vordergrund stehen. Berichten 
zufolge werden diese Gedanken nicht nur von mir, 
sondern von einer breiten Mehrheit geteilt. 
Die wirtschaftlichen Interessen liegen auf der Hand, 
wenn man weiß, wieviel unsere Nachbarn aus Ös-
terreich und v.a. der Schweiz für unseren Kies be-
zahlen. Sind es nicht ca. 25%, die sie einsparen, 
wenn Sie von uns den Kies beziehen? Interessant 
ist auch, wenn man weiß, dass die Schweiz und 
Österreich den eigenen Kiesabbau mit Auflagen be-
legt haben - dies aus gutem Grund. Die Schweiz 
schütz seine Natur und seine Umwelt deutlich mehr 
als wir hier im „Ländle". 
Unsere Europäischen Nachbarn kaufen den Kies 
bei uns also deutlich billiger ein und wir akzeptieren 
ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, wir investieren in 
unsere Straßen, wir müssen den Lärm und die Um-
weltverschmutzung akzeptieren? Das grenzt an Irr-
sinn, der gestoppt werden muss, wenn man zum 
Wohle des Volkes handelt und nicht zum Wohl eini-
ger Wenigen. 
Beweisen Sie uns, dass Sie zum Wohle der Bürger 
ihr Amt bekleiden! Schließlich werden Sie auch von 
uns den Bürgern bezahlt. 
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Ich fordere Sie somit auf, dass der Regionalplan 
- nach den Vorgaben des LEP 2002 aufgestellt wird 
und dem Schutz und der Sicherstellung des Grund-
wassers im Altdorfer Wald Vorrang eingeräumt 
wird! Weisen Sie bitte entsprechend deutlich mehr 
und großräumigere Gebiete zur Sicherung der 
Wasservorkommen im Altdorfer Wald aus! 
- im Bereich des Waldburger Rückens (Ortschaften 
Vogt, Im Grund, Schlier, Unterankenreute) keine 
Vorrang- oder Sicherungsgebiete für den Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe vorsieht! 
- die Gebiete im Bereich des Waldburger Rückens 
als Vorranggebiet für besondere Waldfunktionen o-
der als Grünzüge ausweist. 

IV.0174 3.5.1 1) Wasser ist das wichtigste Gut für die Menschheit. 
Wenn es schon in solcher guter Qualität wie im 
Waldburger Rücken vorkommt, sollte es nicht durch 
mutwillige Zerstörung der natürlichen Filterschich-
ten durch Menschenhand und vor allen Dingen we-
gen dem Geld 
verunreinigt werden. - Von diesem Trinkwasser le-
ben ca. 100 000 Menschen. 
2) Wald ist nachweislich der größte C02 - Speicher 
und sollte nicht wegen dem lumpigen Geld geopfert 
werden. Ein nicht wieder gutzumachender Tatbe-
stand wird dadurch geschaffen. 
3) Die Aufbereitungsanlage für Straßenoberflächen 
(Asphalt) in Grenis soll beibehalten werden und mit 
Nachschub Kies u. Sand aus dem Altdorfer Wald 
bei Grund gefüttert werden. Dadurch müssen zig - 
Lastwagenfuhren über die L 324 den Kies u. Sand 
nach Grenis schaffen. Die anliegenden Weiler und 
Ortschaften werden dadurch in arge Mitleidenschaft 
gezogen. (z. B. Wassers, Grund, Moser, Vogt, Mo-
sisgreut u. a.). 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Bedarf, Wirtschaft und Export, 
etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 
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4) Die Belieferung mit Kies und Sand aus Ober-
schwaben an die Nachbarstaaten gehört unrentabel 
gemacht. 

IV.0175 3.5.1 1. Die Geologie des Altdorfer Waldes, speziell des 
Waldburger Rückens, ist einmalig: 
Das Gelände wurde aufgetürmt, weil zwei Glet-
scherzungen in der letzten Eiszeit miteinander kolli-
dierten. Was die Natur in Jahrtausenden geschaf-
fen und vor 12000 Jahren seinen Abschluss gefun-
den hat, würde in wenigen Jahren zerstört werden - 
die Einmaligkeit der Landschaft wäre unwieder-
bringlich verloren. 
2. Sand und Kies sind sehr wichtige Rohstoffe, un-
ter dem Strich zusammengenommen sogar der 
zweitwichtigste. 
Der allerwichtigste Rohstoff allerdings ist Wasser! 
Schon jetzt beziehen zwei Kommunen ihr Trinkwas-
ser von höchster Güte aus der Gegend um Weißen-
bronnen - und die Vorkommen wären ausreichend, 
um noch mehr Menschen damit zu versorgen. Qua-
lität und Quantität dieses Wasservorkommens we-
gen der Gewinnung anderer Rohstoffe aufs Spiel zu 
setzen, werte ich als absolute Fahrlässigkeit. 
Würde man in diesem Gebiet Kiesgruben zulassen, 
wäre die Filterschicht, die dieses Wasser reinigt, 
auf alle Zeiten unumkehrbar zerstört, ein Wieder-
verfüllen würde nichts daran ändern. 
3. Wir leben in Zeiten des Klimawandels. Für das 
regionale Klima ist der Altdorfer Wald ein natürli-
ches Regulativ. Hektarweises Abholzen würde die 
klimaausgleichenden Waldfunktionen zerstören. 
Abstrahlende kahle Flächen statt Waldgebieten 
würden der Erwärmung Vorschub leisten. 
Deshalb nochmals die Aufforderung an Sie: Sehen 
Sie von Ihrem Vorhaben ab, im Altdorfer Wald Vor-
rang und Sicherungsgebiete für den Abbau oberflä-
chennaher Rohstoffe festzulegen! Fassen Sie statt-
dessen alternative Gebiete ins Auge, wie bereits 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Landschaftsbild, etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 
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von verschiedenen Seiten angeregt (z.B. von Mdl 
Raimund Haser). Ein sinnvoll gestalteter Regional-
plan sollte auch die Nachhaltigkeit berücksichtigen, 
auch das gehört zum Ausloten von Entwicklungspo-
tentialen. 

IV.0176 3.5.1 Ich halte den Regionalplan für eine enorm wichtige 
Sache. 
Es bestimmt tatsächlich ich die Zukunft unserer Re-
gion. 
Soweit ich die Eckpunkte verstehe, bedaure ich, 
dass Sie nicht mit mehr Vertrauen auf neue Wege 
und junge innovative Gedanken reagieren. 
Natürlich ist für Sie der Altdorfer Wald ein Reiz-
thema- Aber wollen Sie nicht auch, dass Ihre Kinder 
in 30 Jahren noch vom Altdorfer Wald und nicht von 
der Altdorfer Wüste reden? 
Der Kiesabbau mit dem Argument, dass man Kies 
und Sand für die Region abbaut um das Argument 
zu Entkräftigung, dass es nicht exportiert wird, finde 
ich nicht haltbar. Es gibt inzwischen Möglichkeiten,- 
auch von Firmen in der Region, Altbaumaterial so 
zu recyceln, dass auch damit gebaut werden kann. 
Ihre Argumente gehen eher in Richtung „weiter so". 
Viel Beton, keine Experimente. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Bedarf, Wirtschaft und Export, Re-
cycling etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 

IV.0177 3.5.1 Gegen die Festlegung zum Abbau und zur Siche-
rung oberflächennaher Rohstoffe im Bereich des 
Waldburg-Rückens im Altdorfer Wald (Plansätze 
3.5. 1 bis 3.5.5, z.B. Vorhaben 436-180 lege ich 
hiermit Widerspruch ein. 
Ich begründe dies mit der wahrscheinlich weltwei-
ten Einmaligkeit des Waldburg-Rückens. Der Wald-
burg-Rücken ist nach meiner Kenntnis der einzige 
Höhenzug, der seine Gestalt dem Wechselspiel und 
den Kräften zweier Eisschilde der jüngsten Eiszeit 
verdankt und der seine Form bis in die Gegenwart 
bewahren konnte. Zumindest nicht in ihrer Gänze 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Landschaftsbild etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 
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verstandene, von den klimatischen Abläufen zu An-
fang der bis heute andauernden warmzeitlichen 
Phase gesteuerte Prozesse bilden sich hier ab. 
Bitte wirken Sie darauf hin, dieses Unikat auch für 
künftige Generationen zu bewahren! 

IV.0178 3.5.1 Rund 60 ha des Altdorfer Walds weisen Sie als Vor-
rang- oder Sicherungsgebiet für den Kiesabbau 
aus. Durch den dadurch möglichen Rohstoffabbau 
wird der Wald in seinen Klimafunktionen wesentlich 
beschädigt. 
a) Sie ermöglichen die Abholzung von etwa 50.000 
Bäumen. 
Nur in seiner Gesamtheit kann der Altdorfer Wald 
seine klimatischen Waldfunktionen erfüllen: den Er-
halt der Luftqualität und Sauerstoffproduzent, Erhalt 
des klein- und großflächigen Klimas und Erhalt der 
Bindungswirkung von Schadstoffemissionen 
Alle diese Funktionen des Klimaschutzes erfüllt der 
Wald zum Nulltarif, während andere Klimaschutz-
maßnahmen hohe Kosten verursachen. 
B) Sie ermöglichen die Zerstörung von 60 ha des 
für den Klimaschutz so wichtigen Waldbodens. 
Der Waldboden selber bewirkt dieselben Klima-
schutzfunktionen wie der Baumbestand. Dazuhin ist 
der Waldboden ein wichtiger Wasserspeicher, der 
die Bäume mit Wasser auch in Trockenzeiten ver-
sorgt und somit für eine Klimaverbesserung sorgt. 
c) Sie ermöglichen die Gefährdung von sehr gutem 
Grundwasser in erheblichem Umfang. 
Durch die Beseitigung des Waldbodens und der 
Kiesfilterschichten durch den Kiesabbau gefährden 
Sie das Grundwasservorkommen im Altdorfer Wald, 
dem neben dem Bodensee größten Wasserspei-
cher in der Region. 
Wiederholt weisen Sie in Ihren Planangaben darauf 
hin, in welch geringem %-Umfang Waldflächen für 
Kiesabbau ausgewiesen werden. Aber diese 3 vor-
gesehenen Standarterschließungen in Vogt-lm 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Bodenschutz, Filterschichten, 
etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 
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Grund, Schlier-Oberankenreute und Baindt-Hum-
pißwald fügen dem Wald und der Bevölkerung ge-
rade in Bezug auf die Klimaschutzentwicklung in 
den so wichtigen nächsten Jahren einen großen 
Schaden zu. 
Ich bitte Sie nochmals eindringlich von Ihren Plänen 
abzusehen und Änderungen so vorzunehmen, dass 
der Regionalplan wirklich klimafreundlich ist. 

IV.0179 3.5.1 A) Es bestehen des Weiteren massive Bedenken 
bzgl. der Versorgung der Gemeinden der Region 
mit ausreichend, qualitativ hochwertigem Trinkwas-
ser. Ein Großteil der Welt beneidet uns um diese 
Möglichkeit, die nun leichtfertig verspielt wird. 
B) Fast jeden Sonntag bin ich mit dem Fahrrad im 
oberen Tannwald unterwegs und durchquere das 
geplant Abbaugebiet. Die Zerstörung dieses Wal-
des empfände ich als sehr schmerzhaft. Man be-
trachte und vergleiche die Folgen des Kiesabbaus 
im Altdorfer-Wald bei Unterankenreute und auf dem 
Höhenrücken oberhalb von Alttann. Es ist eine 
schmerzliche Wunde in der Landschaft. 
C) Da ein wesentlicher Anteil des gewonnenen Kie-
ses in der Region für den Export in andere Länder 
praktiziert wird, die einen höhere Ansprüche an den 
Landschaft- und Naturschutz stellen, ist die Einrich-
tung eines neuen Kiesabbaugebiets bei uns ab-
surd. 
D) Die Möglichkeit Kies und ähnliches Material 
durch die Verwendung von Bauschutt zu gewinnen, 
wird mit nur unzureichend genutzt und die Motiva-
tion hierzu wird durch die Ausweisung immer neuer 
Abbaugebiete gesenkt. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Wirtschaft und Export, Recyc-
ling, Naherholung, Landschaftsbild etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 

IV.0180 3.5.1 Zu: Gebiete zur Sicherung von Wasservorkommen- 
Flächenverbrauch im Altdorfer Wald 
Ich fordere Sie auf, dass der o.g. Regionalplan  
# nach den Vorgaben der LEP2002 aufgestellt wird 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 

Keine Berücksichtigung 
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und dem Schutz und der Sicherstellung des Grund-
wassers im Altdorfer Wald Vorrang eingeräumt 
wird. 
# im Bereich des Waldburger Rückens (Vogt-Grund 
und 
Schlier-Unterankenreute) KEINE Vorrangs- oder Si-
cherungsgebiete für den Abbau oberflächennnaher 
Rohstoffe vorsieht. 
# diese Gebiete im Bereich des Waldburger Rü-
ckens als Vorranggebiet für besondere Waldfunktio-
nen oder als Grünzug ausweist. 

Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Regionaler Biotopverbund, 
etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

IV.0181 3.5.1 Zu: Gebiete zur Sicherung von Wasservorkommen- 
Flächenverbrauch im Altdorfer Wald 
Ich fordere Sie auf, dass der o.g. Regionalplan 
# nach den Vorgaben der LEP2002 aufgestellt wird 
und dem Schutz und der Sicherstellung des Grund-
wassers im Altdorfer Wald Vorrang eingeräumt 
wird. 
# im Bereich des Waldburger Rückens (Vogt-Grund 
und 
Schlier-Unterankenreute) KEINE Vorrangs- oder Si-
cherungsgebiete für den Abbau oberflächennnaher 
Rohstoffe vorsieht. 
# diese Gebiete im Bereich des Waldburger Rü-
ckens als Vorranggebiet für besondere Waldfunktio-
nen oder als Grünzug ausweist. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Regionaler Biotopverbund, 
etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 

IV.0182 3.5.1 Wir brauchen sauberes Wasser und keinen Kies. s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Bedarf, Wirtschaft und Export, 
etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 

Kenntnisnahme 
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und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

IV.0183 3.5.1 Hände weg vom Altdorfer Wald- Keine Naturzerstö-
rung an diesem Juwel! 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Bedarf, Wirtschaft und Export, 
Regionaler Biotopverbund etc. 
. 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Kenntnisnahme 

IV.0184 3.5.1 gerne unterstütze ich Ihre Bemühungen, für den Er-
halt des Altdorfer Waldes! 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Bedarf, Wirtschaft und Export, 
Regionaler Biotopverbund etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 

IV.0185 3.5.1 der Altdorfer Wald muss geschützt werden und der 
Kiesabbau darf auf keinen Fall mehr ausgeweitet 
werden. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 

Keine Berücksichtigung 
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Sicherung, Bedarf, Wirtschaft und Export, 
Regionaler Biotopverbund etc. 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

IV.0186 3.5.1 Kurz vor Weihnachten hat der Regionalverband Bo-
densee Oberschwaben ( RVBO ) die 2. Offenle-
gung des Regionalplanes gestartet Leider sind in 
diesem Plan die Kiesabbauflächen bei Vogt-Grund 
(Neuerschliessung!), Schlier- Oberankenreute und 
Baindt von über 50 ha unverändert ausgewiesen. 
Insgesamt zeichnet sich der Regionalplan durch ei-
nen extrem hohen Verbrauch an Fläche aus. So 
sollen mit diesem Plan in den nächsten 15 bis 20 
Jahren weitere etwa 3.000 ha wertvolle Bodenflä-
che als Vorrang- und Sicherungsgebiete für Roh-
stoffabbau, Gewerbe- und Wohnraumschaffung und 
Verkehr ausgewiesen und somit zum Verbrauch 
freigegeben werden. 
Auffallend ist hier vor allem der übertrieben hohe 
Ausweis von Flächen für Kiesabbau. Dafür werden 
etwa 2,5-mal so viel Fläche ausgewiesen, als tat-
sächlich nach den Verbrauchsschätzungen des 
RVBO im Planungszeitraum benötigt werden. 
Der Regionalplan in dieser Form ist ein klares „Wei-
ter so wie bisher", welches alle wissenschaftlichen 
Erkenntnisse der vergangenen Jahre und die zu-
nehmenden Wasser- und Klimakrisen schlichtweg 
ignoriert. 
Zudem werden die europäischen, bundesdeut-
schen und baden-württembergischen Beschlüsse 
und Vorgaben zum Klimaschutz in diesem Regio-
nalplan missachtet. 
Profit und Wachstum ohne Grenzen scheint für 
viele Akteure in dieser Sache auf skandalöse Weise 
immer noch die oberste Priorität zu haben. 
In großer Sorge um den Erhalt einer einmaligen 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Oberankenreute, Humpißwald, 
Grundwasserschutz, Grundwasser Siche-
rung, Bedarf, Wirtschaft und Export, etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 
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und daher in besonderem Maße schützenswerten 
Landschaft, meiner Heimat, unserer Heimat, in gro-
ßer Sorge um das zukünftige Wohl meiner Kinder 
und Enkelkinder fordere ich Sie, die Sie in dieser 
Sache eine große, zukunftsorientierte Verantwor-
tung tragen als Ihr Mitbürger auf 
• dass der Regionalplan nach den Vorgaben des 
LEP 2002 aufgestellt und damit dem Schutz und 
der Sicherstellung des Grundwassers im Altdorfer 
Wald Vorrang eingeräumt wird und die dafür unbe-
dingt notwendigen und großräumigen Gebiete zur 
Sicherung der Wasservorkommen im Altdorfer 
Wald in diesem Plan auch ausgewiesen werden 
• dass der Regionalplan im Bereich des Waldburger 
Rückens ( Vogt-Im Grund und Schlier Unteranken-
reute ) keine Vorrang- oder Sicherungsgebiete für 
den Abbau oberflächennaher Rohstoffe vorsieht! 
• dass der Regionalplan diese Gebiete im Bereich 
des Waldburger Rückens auch als Vorranggebiet 
für besondere Waldfunktionen oder als Grünzüge 
ausweist. 

IV.0187 3.5.1 Der weitere Ausbau muss unterbunden werden. 
Natur, Pflanzen, Tierwelt und dadurch auch die Ge-
sundheit des Menschen muss erhalten bleiben. Die 
Umwelt geschützt und geschont werden. Keine 
Transporte bis nach Österreich. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Bedarf, Wirtschaft und Export, 
etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 
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IV.0188 3.5.1 hiermit erheben wir Einspruch gegen die Fortschrei-
bung des Regionalplans - Kapitel Rohstoffe, insbe-
sondere gegen die Punkte 
436 - 179 Flächenname „Kiesgrube Amtzell-Grenis" 
und 
436 - 180 Flächenname „Kiesgrube Im Grund 
Vogt". 
Das Vorhaben Nr. 436 - 179 führt aus regionaler 
Sicht zu erheblich negativen Umweltauswirkungen 
(Umweltbericht S. 200/201). 
Das Vorhaben Nr. 436 - 180 führt aus regionaler 
Sicht zu besonders erheblich negativen Umweltaus-
wirkungen (Umweltbericht S. 203/2014). 
Aus dem Umweltbericht ist klar zu entnehmen, dass 
bereits eine ganze Reihe von Gründen bekannt 
sind, die gegen eine Fortschreibung des Regional-
plans - Kapitel Rohstoffe in vorgenannter Form 
sprechen. 
Mensch, Natur, Klima: 
Die Schutzgüter Mensch (Wohnen, Lebensqualität), 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt (Natur-
schutz, Artenschutz, Biotopverbund), Boden und 
Landschaft werden in ihrer nachhaltigen Auswir-
kung und aufgrund der heutigen anerkannten wis-
senschaftlichen Erkenntnisse zu Klima- und Arten-
schutz nur unzureichend berücksichtigt. 
Weder der Standort Grund noch die Erweiterung in 
Grenis sind für die langfristige Deckung des Be-
darfs an Kies notwendig. Die Erweiterung anderer 
Standorte und die deutliche Reduktion des Kies-Ex-
ports in die Nachbarländer Schweiz und Österreich 
sowie die Einführung einer Umweltabgabe würden 
zu einer deutlichen Entspannung der Bedarfslage 
führen. 
Bislang wurden kaum Maßnahmen zur Reduktion 
von Gesundheitsbelastungen für die Anwohner 
(Feinstaub, Rußpartikel, krebserregende Stoffe, 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Regionaler Biotopverbund, 
Naturschutz, Bedarf, Wirtschaft und Ex-
port, immissionsschutzrechtliche Belange, 
Klimaschutz etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 
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Lärm) umgesetzt. Insbesondere die Staubbelastun-
gen und der Lärm durch den Kiesabbau und die 
Brecher Anlage, verschärft durch den vorherrschen-
den Wind in den Sommermonaten, sind erheblich. 
Der Abbau und Transport des Kieses führt außer-
dem zu erheblichen Fahrbahnverschmutzungen. 
Auch hier wurden vom Landratsamt bislang keine 
Maßnahmen zur Reduktion der Belastungen für die 
Anwohner umgesetzt. 
Eine Unterschreitung des Mindestabstands von 300 
Metern zur Wohnbebauung ist bei der geplanten Er-
weiterung in Grenis vorgesehen. Diese Unterschrei-
tung des Mindestabstands von 300 Metern ist nicht 
zulässig. 
Wasser: 
Durch den Kiesabbau in Grund kann eine Gefähr-
dung der Trinkwasserversorgung (einmaliges Trink-
wassereinzugsgebiet um die Quelle in Weißenbron-
nen) nicht vollständig ausgeschlossen werden. Al-
lein die Tatsache, dass mögliche Probleme nicht 
vollständig ausgeschlossen werden können, stellt in 
Anbetracht der derzeitigen Klimaentwicklung einen 
absoluten Ausschlussgrund für den Abbau in Grund 
dar. 
Ebenso führt die Erweiterung in Grenis zu erheblich 
negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Was-
ser. Zu erwähnen sind hier der Felder See (Natur-
schutzgebiet) im direkten Umfeld der Erweiterung 
sowie der geplante Nassabbau. Der dauerhafte 
Verlust von Deckschichten und Veränderungen im 
Wasserhaushalt sind die Folgen. Weitere Folgen für 
das sensible Ökosystem im Naturschutzgebiet sind 
nicht abschätzbar. 
... 
Die geplanten Vorhaben führen zu dauerhaften er-
heblichen Mehrbelastungen und negativen Auswir-
kungen in den Bereichen Leben, Wohnen, Verkehr, 
Boden, Wasser und Natur. 
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IV.0189 3.5.1 Ich fordere Sie auf, dass der Regionalplan 
- nach den Vorgaben des LEP 2002 aufgestellt wird 
und dem Schutz und der Sicherstellung des Grund-
wassers im Altdorfer Wald Vorrang eingeräumt 
wird! 
- im Bereich des Waldburger Rückens Keine Vor-
rang- oder Sicherungsgebiete für den Abbau ober-
flächennaher Rohstoffe vorsieht! 
- diese Gebiete im Bereich Waldburger Rückens als 
Vorranggebiet für besondere Waldfunktionen oder 
als Grünzug ausweist. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Bedarf, Wirtschaft, Regionaler 
Biotopverbund, etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 

IV.0190 3.5.1 a) Schutz von Wasservorkommen: sie schützen 
durch Ihr Planungsvorhaben das Trinkwasservor-
kommen nicht ausreichend. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 

IV.0191 3.5.1 Betreffend des Kiesabbaues Altdorfer Wald erhe-
ben wir Einspruch dagegen, weil dieses Vorhaben 
Umweltschädlich ist. Mit dieses Kies wieder neue 
Flächen zubetoniert bzw. zu geteert. Mit den Folgen 
der Überschwemmungen wie es kürzlich gesche-
hen: z.B.: Schule in Meckenbeuren 1METER hoch 
unter Wasser; Stiller Bach bei Weingarten wird zum 
See; Land weiter in Bad Wurzach; Wolfegger Ach 
wir zu einem reißendem Fluss; Schneeschuhwan-
derin stirbt am Feldberg; Bei Primisweiler mussten 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Bedarf, Wirtschaft und Export, 
etc.. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 

Kenntnisnahme 
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4 Häuser evakuiert, einem davon bricht das Funda-
ment weg und ist unbewohnbar! 
Darüber hinaus wird unsere Trinkwasserquelle nicht 
mehr gesichert, was wir per Wasserpreis dann be-
zahlen müssen. Das juckt Herrn Sievers wenig bei 
seinem fürstlichem Gehalt, erbraucht ja nicht einmal 
arbeiten dafür!!Zumindest nicht körperlich Der Alt-
dorfer Wald wandelt C02 in Holz usw. um, ist ein 
Rückzugsort für das Wild, ein Brennstofflieferant 
und nicht zuletzt ein Erholungsraum für uns ALLE! 
Nun bitte Ich Sie Alle um eine wirklich gewissen-
hafte Entscheidung Pro Natur! Übrigens: macht es 
Sinn, Kies über so weite 
Strecken zu ,,karren", wenn es in Österreich und In 
der Schweiz genug davon gibt, aber man muss es 
eben machen. Abbaggern usw. AUCH WIR HABEN 
EIN RECHT AUF EIN SCHÖNES LAND!!! 

s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

IV.0192 3.5.1 Klimaschutz - Klimawandel -jeden Tag kommen Be-
richte über unsere Wälder, über unser Grundwas-
ser usw., in welchem schlechten Zustand sich alles 
befindet. 
Und da haben Sie wirklich die Absicht, das Gebiet 
bei Grund zur Verfügung zu stellen??? 
15.000 Bäume fällen, die Trink-Wasserquelle für 
Baienfurt und Baindt zu gefährden - und warum? 
Weil Sie einen Auftrag der Versorgung haben? ( 
Das betonen Sie bei jeder Sitzung ) 
Wie kommen Sie dazu, sich aus diesem Grund, 
über 13.000 Stimmen hinwegzusetzen? Und das 
wegen einem minderwertigen Kies (lt. SZ). 
Ich hoffe, Sie werden sich im Sinne der Zukunft un-
seres Altdorfer Waldes und der Zukunft unserer 
Kinder und Kindeskinder, gegen den Kiesabbau 
entscheiden. 
Es kann nicht sein, dass immer das Kapital ge-
winnt!! 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Bedarf, Wirtschaft, Rohstoffge-
ologische Eignung, Klimaschutz etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 
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IV.0193 3.5.1 gegen die Fortschreibung des Regionalplan BO 
vom 15.1.2021 (2. Offenlage) habe ich folgende 
Einwendungen: 
In der Fortschreibung des Regionalplans BO sind 
ca. 100 ha Vorrang- und Sicherungsgebiete für 
Rohstoffabbau (Kiesabbau) im Altdorfer Wald aus-
gewiesen. Das ist ein nicht hinnehmbarer Eingriff in 
ein sensibles Wald und Naturgebiet. 
Der Altdorfer Wald ist das größte zusammenhän-
gende Waldgebiet in der Region und dadurch ein 
wichtiger C02-Speicher. ferner durch seine Größe 
ein bedeutender Lebensraum für Wildtiere und 
Pflanzen und Wasserspeicher für Trinkwasser der 
angrenzenden Kommunen und nicht zu vergessen 
hat er eine hohe Erholungsqualiltät für Tausende 
von Menschen in der Region. 
Deshalb muss alles unternommen werden, dieses 
einzigartige Waldgebiet für die Zukunft zu schützen, 
für nachfolgende Generationen und für die Tier und 
Pflanzenwelt. 
Jeder ha Rodung oder Rohstoffabbau würde diesen 
Biotopverbund auf immer zerstören. Unser Land ist 
zugebaut, zu betoniert, von Verkehrswegen durch-
zogen und kultiviert. Wir Menschen und Entschei-
dungsträger solcher Maßnahmen, sollten der 
Schöpf en gegenüber mehr Demut zeigen, denn die 
Natur ist unser Lebensraum und unsere Zukunft t 
und der nachfolgenden Generationen. 
Es ist nicht mehr viel Natur vorhanden, deshalb 
müssen wir die noch wenig vorhandenen Inseln 
schützen. Der Altdorfer Wald muss unter einen be-
sonderen Schutz gestellt werden. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Regionaler Biotopverbund, Kli-
maschutz, etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 

IV.0194 3.5.1 als Anlieger des Altdorfer Waldes, der lediglich ca. 
1,5 km in nördlicher Richtung von unserem Haus 
entfernt beginnt und den wir ständig für Wanderun-
gen und Fahrradtouren nutzen (erst gestern haben 
wir wieder eine gut 3h-stündige Wanderung durch 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 

Keine Berücksichtigung 
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den Altdorfer Wald von Hintermoos aus unternom-
men), möchten wir Ihnen mit diesem Schreiben un-
sere Einwendungen zur Fortschreibung des Regio-
nalplans Bodensee Oberschwaben schildern. 
Schutz des Waldes und des Waldbodens 
Durch den Ausweis von etwa 100 ha an Vorrang- 
und Sicherungsgebieten für Rohstoffabbau im Alt-
dorfer Wald, werden hier die Weichen für einen 
nachhaltigen Schaden am Biotopverbund Altdorfer 
Wald gestellt 
Der Altdorfer Wald kann nur, wenn er in seiner Ge-
samtheit als Vorranggebiet für besondere Wald-
funktionen ausgewiesen wird, seine Waldfunktion 
erfüllen. Und zwar zur Vernetzung von Waldlebens-
räumen, zur Sicherung von Wildtierkorridoren und 
zur Erhaltung der Erholungsqualität des Waldes. 
Der Wald und mit einer noch wichtigeren Bedeu-
tung der Waldboden sind Sauerstoffproduzent und 
C02-Speicher, natürliche Klimaanlage, Wasserspei-
cher und Grundlage für die Artenvielfalt. 
Der Erhalt des Waldes und des Waldbodens ist 
kostenloser Wasser- und Klimaschutz vor der eige-
nen Haustür! Den Wald stehen lassen - das ist bes-
ter Klimaschutz! 
Zieht man diese Kriterien heran, darf das größte zu-
sammenhängende Waldgebiet Oberschwabens 
nicht mehr weiter zum Rohstoffabbau verplant wer-
den. Dies ist im Übrigen seit den EU-Klimabe-
schlüssen am 08.10.2020 und im Dezember 2020 
ein Muss für das europäische Ziel der Schadstoffre-
duzierung um 55 % bis 2030. 
Schutz des Waldburger Rückens 
Der Altdorfer Wald ist lt. Dr. Hartmut Seyfried eine 
einmalige geomorphologische Besonderheit des 
Waldburger Rückens. Hier verweisen wir auf Dr. H. 
Seyfried „Der Südwesten im digitalen Geländemo-
dell" (1. Auflage 2019, insbes... auf S. 307 ff) und 
die Erläuterungen von Dr. Schad in seinem - Ihnen 

Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Bedarf, Wirtschaft und Export, 
Regionaler Biotopverbund, Klimaschutz, 
Bodenschutz, etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 
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vorliegenden - Gutachten für den Wasserzweckver-
band Baindt-Baienfurt vom 30.9.2019 auf S. 11 ff. 
und S. 66 ff. Seine Schutzwürdigkeit wurde vom 
Kreistag Ravensburg unbestritten anerkannt. 
Durch den geplanten Kiesabbau wird einer der Mo-
ränenzüge des Waldburger Rückens unwiderruflich 
zerstört. Auf Grund der Moränenhügellandschaft im 
vorgesehenen Abbaugebiet wäre es außerdem er-
forderlich, Erdmaterial von teilweise bis zu ca. 80 m 
- 100 m abzubauen, um eine einheitliche Abbau-
sohle bei etwa 640 - 650 NN zu erreichen. 
Schutz von Wasservorkommen 
Trotz Ihrer Beteuerungen im Planentwurf unter Zif-
fer 3.3.0 zum Wasserschutz kommen Sie dem 
Schutz von oberschwäbischen Grundwasservor-
kommen, die der regionalen Trinkwasserversor-
gung dienen, nicht nach. Die überragenden Trink-
wasservorkommen im Altdorfer Wald werden durch 
Ihre Planvorgaben nicht ausreichend geschützt. 
Durch den Ausweis von Vorrang- und Sicherungs-
gebieten für oberflächennahen Rohstoffabbau im 
Altdorfer Wald gefährden Sie hier die für die Versor-
gung der Bevölkerung wichtige Grundwasservor-
kommen. Dies ist der Fall u.a. für die Grundwasser-
vorkommen der Quellen Weißenbronnen und 
Schlier. 
Sie halten sich nicht an die Vorschriften des Lan-
desentwicklungsplans 2002 Ziffer 4.3, in dem es 
heißt: Nutzungswürdige Vorkommen sind plane-
risch zu sichern und sparsam zu bewirtschaften, 
Trinkwassereinzugsgebiete großräumig zu schüt-
zen und für die Versorgung geeignete ortsnahe 
Vorkommen vorrangig zu nutzen. Grundwasser ist 
als natürliche Ressource flächendeckend vor nach-
teiliger Beeinflussung zu sichern. 
Nach der Europäischen Wasserschutzrichtlinie v. 
23.10.2000 ist Wasser keine übliche Handelsware, 
sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt 
und entsprechend behandelt werden muss. Die 



   
    

733 
 

Wasserrahmenrichtlinie ist u.a. die Grundlage für 
den Schutz von Grundwasservorkommen in der Eu-
ropäischen Union. 
Wasserknappheit und -mangel erfordern ein Um-
denken beim Grundwasserschutz. Dieser Schutz 
des Grundwassers ist bei den Bürgern im Umkreis 
ein ganz großes und auch berechtigtes Anliegen. 
So schlägt die Deutsche Bundesstiftung Umwelt mit 
Meldung vom 14.07.2020 Alarm. Angesichts zuneh-
mender Trockenheit in Deutschland muss aus Sicht 
der Bundesstiftung Umwelt beim Wassermanage-
ment, besonders beim Grundwasser auf dem Land 
grundlegend umgedacht werden. Wasser wird das 
höchste und teuerste Gut der nächsten Jahrzehnte. 
Und hier im Altdorfer Wald geht es um unser Was-
ser vor Ort! 
... 
Im Hinblick auf die genannten Punkte bitten wir Sie, 
dass der Regionalplan nach den Vorgaben des 
Landesentwicklungsplanes 2002 aufgestellt und 
dem Schutz und der Sicherstellung des Grundwas-
sers im Altdorfer Wald Vorrang eingeräumt wird. 
Weisen Sie bitte entsprechend mehr und großräu-
migere Gebiete zur Sicherung von Wasservorkom-
men im Altdorfer Wald aus. Der Bereich des Wald-
burger Rückens (Vogt-Im Grund und Schlier-Unter-
ankenreute) sollte nicht als Vorrang- oder Siche-
rungsgebiet für den Abbau oberflächennaher Roh-
stoffe, sondern als Vorranggebiet für besondere 
Waldfunktionen und als eine "grüne Lunge" ausge-
wiesen werden. 

IV.0195 3.5.1 die Argumente in dem Rundschreiben zum Kiesab-
bau können nicht dümmer verfasst werden. Die 
Nachbarländer geben sich solch strenge Umwelt-
auflagen, dass Sie gezwungen werden den Kies 
aus Deutschland zu importieren. Warum geben wir 

Die Postwurfsendung stammte nicht vom 
Regionalverband. Dritte haben die Identi-
tät des Regionalverbandes genutzt, um 
ein gefälschtes Schreiben in den Umlauf 
zu bringen. 
 
s. Anlage 8 zur Synopse 

Keine Berücksichtigung 
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uns nicht solche Auflagen, dass kein Kies mehr in 
die Nachbarländer exportiert werden kann? 

Haben Sie schon mal an die Menschen gedacht, 
die an den Straßen wohnen und den Lastwagen-
lärm und die Abgase ertragen müssen. Schämen 
Sie sich solcher Argumente und einer solcher Be-
fürwortung der Kiesexporte. Mit einer solchen Ein-
stellung zur Umwelt sollten Verantwortliche die Psy-
chiatrie aufsuchen. 
Ob der Regionalverband dieses Schreiben verfasst 
hat oder nicht ist unmaßgeblich, im Gegenteil. Der 
Regionalverband befürwortet in großem Stil den 
Kiesabbau. Kies in Nachbarländer zu exportieren, 
wenn sie selbst Abbaumöglichkeiten haben, ist irr-
sinnig. Deshalb sollte sich der Regionalverband gar 
nicht so vehement von dem Rundschreiben distan-
zieren. Sie sind Teil dieser Argumentation. 

(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Bedarf, Wirtschaft und Export, 
etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

IV.0196 3.5.1 a) Schutz von Wasservorkommen 
Trotz Ihrer Beteuerungen im Planentwurf unter 
3.3.0 zum so wichtigen Wasserschutz kommen Sie 
dem Schutz von oberschwäbischen Grundwasser-
vorkommen, die der regionalen Trinkwasserversor-
gung dienen nicht nach. 
Sie schützen durch Ihre Planvorgaben die überra-
genden Trinkwasservorkommen besonders im Alt-
dorfer Wald nicht ausreichend! 
Durch den Ausweis von Vorrang- und Sicherungs-
gebieten für oberflächennahen Rohstoffabbau im 
Altdorf er Wald gefährden Sie hier die für die Ver-
sorgung der Bevölkerung wichtige Grundwasservor-
kommen. Dies ist der Fall u.a. für die Grundwasser-
vorkommen der Quellen Weißenbronnen und 
Schlier. 
Dabei halten Sie sich nicht an die Vorschriften des 
Landesentwicklungsplan 2002 in Zi. 4.3, wo es 
heißt: 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Bedarf, Wirtschaft und Export, 
Regionaler Biotopverbund etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 
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Nutzungswürdige Vorkommen sind planerisch zu si-
chern und sparsam zu bewirtschaften,  
Trinkwassereinzugsgebiete großräumig zu schüt-
zen und für die Versorgung geeignete ortsnahe 
Vorkommen vorrangig zu nutzen. 
Grundwasser ist als natürliche Ressource flächen-
deckend vor nachteiliger Beeinflussung 
zu sichern. 
Grundwasser ist Allgemeingut (WHG) 
Nach der Europäischen Wasserschutzrichtlinie v. 
23.10.2000 ist Wasser keine übliche Handelsware, 
sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt 
und entsprechend behandelt werden muss. Die 
WRRL ist die Grundlage für den Schutz von u.a. 
Grundwasservorkommen in der Europäischen 
Union. 
Wasserknappheit und -mangel erfordern ein Um-
denken beim Grundwasserschutz 
Dieser Schutz des Grundwassers ist bei den Bür-
gern hier ein ganz großes und auch berechtigtes 
Anliegen. 
So schlägt die Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
(DBU) mit Meldung vom 14.7.2020 Alarm: Ange-
sichts zunehmender Trockenheit in Deutschland 
muss aus Sicht der Deutschen · Bundesstiftung 
Umwelt (DBU) beim Wassermanagement, beson-
ders beim Grundwasser auf dem Land grundlegend 
umgedacht werden. 
Wasser wird das höchste und teuerste Gut der 
nächsten Jahrzehnte. Und es geht hier im Altdorf er 
Wald um unser Wasser vor Ort! 
... 
Der Regionalplan muss nach den Vorgaben des 
LEP 2002 aufgestellt werden und es muss dem 
Schutz und der Sicherstellung des Grundwassers 
im Altdorfer Wald Vorrang eingeräumt werden! Wei-
sen Sie entsprechend mehr und großräumige Ge-
biete zur Sicherung von Wasservorkommen im Alt-
dorfer Wald aus! 
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Im Bereich des Waldburger Rückens (Vogt-Im 
Grund und Schlier-Unterankenreute) dürfen keine 
Vorrang- oder Sicherungsgebiete für den Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe vorgesehen werden! 
Diese Gebiete müssen im Bereich des Waldburger 
Rückens als Vorranggebiet für Waldfunktionen oder 
als Grünzüge ausgewiesen werden. 

IV.0197 3.5.1 a) Schutz von Wasservorkommen 
Trotz Ihrer Beteuerungen im Planentwurf unter 
3.3.0 zum so wichtigen Wasserschutz kommen Sie 
dem Schutz von oberschwäbischen Grundwasser-
vorkommen, die der regionalen Trinkwasserversor-
gung dienen nicht nach. 
Sie schützen durch Ihre Planvorgaben die überra-
genden Trinkwasservorkommen besonders im Alt-
dorfer Wald nicht ausreichend! 
Durch den Ausweis von Vorrang- und Sicherungs-
gebieten für oberflächennahen Rohstoffabbau im 
Altdorfer Wald gefährden Sie hier die für die Versor-
gung der Bevölkerung wichtige Grundwasservor-
kommen. Dies ist der Fall u.a. für die Grundwasser-
vorkommender Quellen Weißenbronnen und 
Schlier. 
Dabei halten Sie sich nicht an die Vorschriften des 
Landesentwicklungsplan 2002 in Zi. 4.3, wo es 
heißt: 
Nutzungswürdige Vorkommen sind planerisch zu si-
chern und sparsam zu bewirtschaften, Trinkwasser-
einzugsgebiete großräumig zu schützen und ·rar 
die Versorgung geeignete ortsnahe Vorkommen 
vorrangig zu nutzen. Grundwasser ist als natürliche 
Ressource flächendeckend vor nachteiliger Beein-
flussung 
zu sichern. 
Grundwasser ist Allgemeingut (WHG) 
Nach der Europäischen Wasserschutzrichtlinie v. 
23.10.2000 ist Wasser keine übliche Handelsware, 
sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Bedarf, Wirtschaft und Export, 
Regionaler Biotopverbund etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 

Keine Berücksichtigung 



   
    

737 
 

und entsprechend behandelt werden muss. Die 
WRRL ist die Grundlage für den Schutz von u.a. 
Grundwasservorkommen in der Europäischen 
Union. 
Wasserknappheit und -mangel erfordern ein Um-
denken beim Grundwasserschutz 
Dieser Schutz des Grundwassers ist bei den Bür-
gern hier ein ganz großes und auch berechtigtes 
Anliegen. 
So schlägt die Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
(DBU) mit Meldung vom 14.7.2020 Alarm: Ange-
sichts zunehmender Trockenheit in Deutschland 
muss aus Sicht der Deutschen Bundesstiftung Um-
welt (DBU) beim Wassermanagement, besonders 
beim Grundwasser auf dem Land grundlegend um-
gedacht werden. 
Wasser wird das höchste und teuerste Gut der 
nächsten Jahrzehnte. Und es geht hier im Altdorf er 
Wald um unser Wasser vor Ort! 
... 
Der Regionalplan muss nach den Vorgaben des 
LEP 2002 aufgestellt werden und es muss dem 
Schutz und der Sicherstellung des Grundwassers 
im Altdorfer Wald Vorrang eingeräumt werden! Wei-
sen Sie entsprechend mehr und großräumige Ge-
biete zur Sicherung von Wasservorkommen im Alt-
dorfer Wald aus! 
Im Bereich des Waldburger Rückens (Vogt-Im 
Grund und Schlier-Unterankenreute) dürfen keine 
Vorrang- oder Sicherungsgebiete für den Abbau 
oberflächennaher Rohstoffe vorgesehen werden! 
Diese Gebiete müssen im Bereich des Waldburger 
Rückens als Vorranggebiet für besondere Wald-
funktionen oder als Grünzüge ausgewiesen wer-
den. 

IV.0198 3.5.1 Als Grundsatz Ihrer Regionalplanung führen Sie un-
ter Pkt. 1 G(2) S. 3 aus: 
"Die räumliche Entwicklung soll sich verstärkt an 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-

Keine Berücksichtigung 
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den Erfordernissen des Klimawandels ausrichten. 
Den klimabedingten Belastungen und Risiken für 
den Menschen soll, insbesondere in den klimakriti-
schen Teilräumen der Region, durch geeignete Vor-
sorge- und Anpassungsstrategien Rechnung getra-
gen werden." 
Diese Ansprüche an einen klimagerechten Regio-
nalplan sind lobenswert, sie werden jedoch nicht 
genügend umgesetzt. Vielmehr ist Ihr Regionalplan 
in Teilbereichen zu wenig klimafreundlich. 
Diese Aussage begründe ich mit einem von vielen 
Beispielen: 
Rund 60 ha des Altdorfer Waids weisen Sie als Vor-
rang- oder Sicherungsgebiet für den Kiesabbau 
aus. 
Durch den dadurch möglichen Rohstoffabbau wird 
der Wald in seinen Klimafunktionen wesentlich be-
schädigt. 
Die Abholzung von etwa 50.000 Bäumen wird damit 
ermöglicht. 
Nur in seiner Gesamtheit kann der Altdorfer Wald 
seine klimatischen Waldfunktionen erfüllen: 
• Erhalt der Luftqualität und als Sauerstoffproduzent 
• Erhalt des klein- und großflächigen Klimas 
• Erhalt der Bindungswirkung von Schadstoffemissi-
onen 
Alle diese Funktionen des Klimaschutzes erfüllt der 
Wald zum Nulltarif, während andere Klimaschutz-
maßnahmen hohe Kosten verursachen und von der 
Allgemeinheit über Steuergelder zu tragen sind! 
Die Zerstörung von 60 ha des für den Klimaschutz 
so wichtigen Waldbodens wird ermöglicht. 
Der Waldboden selber bewirkt dieselben Klima-
schutzfunktionen wie der Baumbestand. Dazuhin ist 
der Waldboden ein wichtiger Wasserspeicher, der 
die Bäume mit Wasser auch in Trockenzeiten ver-
sorgt und somit für eine Klimaverbesserung sorgt. 
Die Gefährdung von hervorragendem Grundwasser 
wird in erheblichem Umfang ermöglicht. Durch die 

nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Grundwasserschutz, Grundwasser 
Sicherung, Bedarf, Regionaler Biotopver-
bund, Klimaschutz, Bodenschutz, etc. 
 
s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung, 
s.a. Drucksache 16 /9746 des Landtags 
Baden-Württemberg zur Petition 16/3485 
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Beseitigung des Waldbodens und der Kiesfilter-
schichten durch den Kiesabbau wird das Grund-
wasservorkommen im Altdorfer Wald, welches ne-
ben dem Bodensee der größte Wasserspeicher in 
der Region ist, gefährdet. 
Wiederholt weisen Sie in Ihren Planangaben darauf 
hin, in welch geringem %-Umfang Waldflächen für 
Kiesabbau ausgewiesen werden. Aber diese 3 vor-
gesehenen Standorterschließungen in Vogt-lm 
Grund, Schlier-Oberankenreute und Baindt-Hum-
pißwald fügen dem Wald und der Bevölkerung ge-
rade in Bezug auf die Klimaschutzentwicklung in 
den so wichtigen nächsten Jahren einen großen 
Schaden zu! 
Bitte planen Sie Ihren Kiesabbau lieber unter den in 
Oberschwaben so häufig anzutreffenden 
Maisäckern, um den Wald nicht zu gefährden! 

IV.0201 3.5.1 Einspruch gegen die Erweiterung der Kiesgrube 
Grenis im Bereich des Flurstücks 1326/6 östlich 
vom Felder See 
Als indirekte Anlieger der Fläche des geplanten Kie-
sabbaus möchten wir hiermit Einspruch erheben. 
Wir befürchten massive Auswirkungen auf den 
Wasserhaushalt unserer Quellfassung, die sich auf 
dem Flurstück 13611084/2 befindet und im Grund-
buch eingetragen ist. Das Vorhandensein einer ei-
genen Quelle und eines Quellwassergespeisten 
Teiches, sowie die Möglichkeit, auch bei Trocken-
heit unser Grundstück feucht und grün halten zu 
können sind Bestandteil unseres Konzepts für un-
sere naturnahe Senioren-Wohngemeinschaft. Da-
her befürchten wir durchdieses Vorhaben wirt-
schaftliche Nachteile für unsere gerade im Aufbau 
befindliche Genossenschaft. 
Des Weiteren befürchten wir Auswirkungen auf 
den-Grundwasserstand und somit auf die Wasser-
versorgung für unseren Teil des Waldgebiets zwi-
schen geplanten Kiesabbau und dem Teuringer 

Die Belange der einzelnen Schutzgüter 
werden für die Fläche 436-179 im Um-
weltbericht in einer der Regionalplanungs-
ebene angemessenen Bearbeitungstiefe 
behandelt. In einer Voruntersuchung 
wurde gutachterlich bereits festgestellt: 
Hydrogeologische Auswirkungen auf 170 
m oberstromig entfernten Felder See und 
160 m lateral gelegenes Biotop „Nassge-
biet bei Stadels“ sind nicht zu erkennen. 
Im Rahmen der nachgelagerten Genehmi-
gungsverfahren werden detaillierte Unter-
suchungen in Bezug auf weitere hydrolo-
gische, naturschutzrechtliche oder immis-
sionsschutzrechtliche Belange betreffend 
des Gebietes Felder-See und dessen Um-
gebung durchgeführt und ggf. berücksich-
tigt. 
 
s. Anlage 8 zur Synopse 

Keine Berücksichtigung 
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Hof. 
Darüber hinaus halten wir die vom unmittelbar an-
grenzenden Kiesabbau ausgehende Gefährdung 
des europarechtlich geschützten FFH-Gebiets „Fel-
der See" für nicht zu verantworten. 
Wir fordern Sie daher eindringlich auf, diesen 
schwerwiegenden und irreparablen Eingriff zu un-
terbinden. 

(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse), Abwägung geplante 
Festlegungen zu Kiesabbau Altdorfer 
Wald, Hydrogeologische Beeinflussung 
Felder See und Umgebung etc. 
 
s.a. https://www.rvbo.de/Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan-
Kapitel-Rohstoffe/2018-10-25_Beantwor-
tung_Anfrage_KRe_Smi-
goc_Mueller_Kiesabbau.pdf 

IV.0204 3.5.1 Die 2. Auslage der Gesamtfortschreibung des Regi-
onalplans Bodensee-Oberschwaben ist zwischen-
zeitlich erfolgt. Zu unserer Verwunderung und zu 
unserem Unverständnis ist das Projekt 437-504 
Kalksteinabbau Mittelberg Beuron weiterhin Be-
standteil dieser Regionalplanung. 
Den Sitzungsvorlagen des Planungsausschusses 
vom 28.11.2017 ist zu entnehmen, dass aufgrund 
einer pauschalen Forderung des Landesamtes für 
Geologie, Rohstoffe und Bergbau sowie der Roh-
stoffindustrie ein allgemeiner Bedarf an hochreinen 
Kalken im Land reklamiert wird, der auch durch den 
Regionalverband Bodensee-Oberschwaben ge-
deckt werden soll. Künftig würden im Landkreis Sig-
maringen durch dieses Vorranggebiet für den Ab-
bau hochreine Kalke gewonnen werden.  
Einer beigefügten Karte ist jedoch zu entnehmen, 
dass es sich beim Mittelberg lediglich um ein relativ 
kleines Vorkommen eines mittleren Lagerstättenpo-
tentials handelt. Deutlich größere Gebiete mit höhe-
rem Lagerstättenpotential bleiben aber aufgrund 
bisher fehlender geologischer Untersuchungen un-
berücksichtigt. 
Es trifft zwar zu, dass das Regierungspräsidium Tü-
bingen bei der raumordnerischen Beurteilung eines 
Zielabweichungsverfahrens vom 27.6.2017 zu dem 

Wie sich richtig feststellen, wurde bereits 
eine raumordnerische Entscheidung ge-
fällt. Das Genehmigungsverfahren wurde 
bisher nicht eingeleitet. 
Das Gebiet ist dem Regionalverband sehr 
gut bekannt. Die Hürden liegen hier im 
naturschutzfachlichen Bereich sehr hoch. 
Das Material weist jedoch eine besondere 
Reinheit auf, dass durch aufwendige Un-
tersuchungen festgestellt wurde. Dies ist 
nicht mit den allgemeinen Beschreibun-
gen der Vorkommen zu vergleichen. 
Im Rahmen des Genehmigungsantrages 
ist eine erneute FFH-Verträglichkeitsprü-
fung durchzuführen. Auf Genehmigungs-
ebene ist zu prüfen, ob auf der Grundlage 
der FFH-Richtlinie eine Stellungnahme 
der EU Kommission wegen möglicher Be-
troffenheit prioritärer Arten erforderlich 
wird. 
Die verkehrlichen Belange sind ebenso 
auf Genehmigungsebene zu klären. 
S.a. Abwägung zu III.092-4 

Keine Berücksichtigung 
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Ergebnis gekommen ist, dass eine Zielabweichung 
vom Sicherungsgebiet zum Vorranggebiet für den 
Abbau zugelassen werden könne. Voraussetzung 
für eine positive Beurteilung des Abbauvorhabens 
aber sei, dass es eine positive Beurteilung weiterer 
Prüfaspekte gebe. 
Was jedoch nach unserem Kenntnisstand entgegen 
der Behauptung in der Beschlussvorlage nicht zu-
trifft, ist, dass der Grundstückseigentümer zwi-
schenzeitlich einen Antrag auf Abbau hochreiner 
Kalke gestellt habe. 
Die strategische Umweltprüfung (SUP) hat erge-
ben, dass prioritäre Arten nach der FFH-Richtlinie 
von dem Vorhaben betroffen sein könnten. Der 
Steckbrief zu dieser SUP enthält für die Bereiche 
Landschaft, Wechselwirkungen und Kumulationsri-
siko, Mensch (Wohnen, Gesundheit, Erholung), 
Flora, Fauna, biologische Vielfalt und Umweltbe-
wertung gesamthaft die in rot eingefärbte Kategorie 
C. 
Diese bedeutet, dass eine „Planung nicht realisier-
bar und damit mittelbar rechtlich unzulässig" ist. 
Aus Gründen zwingenden öffentlichen Interesses 
und einer Alternativlosigkeit könne eine Realisier-
barkeit über eine Ausnahmeregelung ermöglicht 
werden. Von einer Alternativlosigkeit kann aus un-
serer Sicht aber nicht gesprochen werden, solange 
weitere potentielle Gebiete nicht ausführlich unter-
sucht worden sind.  
In den Sitzungsunterlagen wird darüber hinaus von 
der möglichen Notwendigkeit der Einholung einer 
Stellungnahme durch die Europäischen Union ge-
sprochen. 
Was hat sich seit der Situation im November 2017 
verändert? 
Seit Juli 2020 gibt es in Baden-Württemberg das 
Biodiversitätsstärkungsgesetz. Die Europäische 
Union hat im Februar 2021 Deutschland beim Euro-
päischen Gerichtshof verklagt, weil das Land seine 
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Verpflichtungen aus der Fauna-Flora-Habitat-Richt-
linie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
und wildlebender Tiere und Pflanzen verletzt habe. 
Das im Regionalplan enthaltene Vorranggebiet zum 
Abbau hochreiner Kalke liegt komplett im Natura-
2000-Gebiet Oberes Donautal, das heißt im FFH-
Gebiet und im Europäischen Vogelschutzgebiet. 
Fragen des sanften Tourismus im Donautal und des 
Abtransports mit LKW oder Bahn sind nach wie vor 
ungeklärt. 
 
Wir möchten Sie nun bitten, sich nochmals einge-
hend mit der Materie zu befassen. Mit unserer Post-
karte möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick in 
dieses wundervolle Ökologiesystem geben. Wir la-
den Sie auch gerne zu einer Exkursion in das be-
treffende Gebiet ein, damit Sie sich selbst einen au-
thentischen Eindruck von diesem aus unserer Sicht 
dem überwiegenden öffentlichen Interesse wider-
sprechenden Projekt machen können. 
Wir bitten Sie, sich bei der Entscheidung für die 
Fortschreibung des Regionalplans für eine Strei-
chung dieses Projektes einzusetzen. 

 

Kapitel 4 – Regionale Infrastruktur 

4.1 Verkehr 

Az. Nr.  Anregung Erläuterung des Abwägungsvor-
schlags 

Abwägungsvorschlag 

I.000 4.1.1 „Zu 4.1.1 Straßenverkehr: PS 4.1.1 V (7) beinhaltet 
die vom Regionalverband zusätzlich vorgeschlage-
nen regionalbedeutsamen Straßenprojekte in der 

Der Hinweis ist nachvollziehbar. Der Ab-
satz zu Plansatz V (7) wir in der Begrün-
dung um einen Halbsatz (unterstrichen) 
ergänzt: „Zudem werden den Trägern der 

Berücksichtigung 
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Region. Diese werden auch in der Raumnutzungs-
karte dargestellt. Im Gegensatz zu den Plansätzen 
N (5) und N (6) wird jedoch in PS V (7) nicht auf die 
Raumnutzungskarte verwiesen. Ein entsprechender 
Verweis sollte ergänzt werden.“ 

Verkehrsplanung auf Bundes- und Lan-
desebene die in PS 4.1.1 V (7) enthalte-
nen Straßenprojekte zur Umsetzung vor-
geschlagen und in der Raumnutzungs-
karte dargestellt. Sie sind auf Grundlage 
von vielen Abstimmungsprozessen (u.a. 
Verkehrsforum Landkreis Sigmaringen 
vom 20.01.2011) mit den entsprechenden 
Vertretern auf Landesebene und kommu-
naler Ebene als vorrangig eingestuft wor-
den.“ 

I.000 4.1.1 „Zu 4.1.1 Straßenverkehr: Aus den Planunterlagen 
geht weiterhin nicht hervor, warum sich der Regio-
nalverband Bodensee-Oberschwaben nur auf den 
Generalverkehrsplans Baden-Württemberg von 
1986 (s. N (8)) bezieht, obwohl bereits der General-
verkehrsplan von 2010 vorliegt. Ob dieser aktuel-
lere Fachplan ebenfalls in die Unterlagen eingeflos-
sen ist, bleibt fraglich. Auch der Behandlung der 
ersten Stellungnahme des ehemaligen Wirtschafts-
ministeriums kann hierzu nichts entnommen wer-
den.“ 

Der Generalverkehrsplan von 2010 ist 
selbstverständlich als Fachplan ebenfalls 
in die Unterlagen mit eingeflossen. Der 
Plansatzes N (8) bezieht deshalb auf den 
Generalverkehrsplan Baden-Württemberg 
von 1986, da das Land unseres Wissens 
bis heute keine aktualisierte Kategorisie-
rung des Straßennetzes nach der Richtli-
nien für integrierte Netzgestaltung (RIN) 
vorgelegt, die „Kategorisierung der Stra-
ßen des überörtlichen Verkehrs in Baden-
Württemberg“ aus dem Generalverkehrs-
plan Baden-Württemberg von 1986 kom-
plett ersetzt. Daher sieht es der Regional-
verband als sinnvoll an, bei der nachricht-
lichen Übernahmen der o.g. Kategorisie-
rung zu bleiben und vorzuschlagen (siehe 
PS 4.1.1 V (9)), abweichend hierzu die 
Kategorisierung bestimmter Straßenzüge 
aufgrund veränderter Verbindungsbedeu-
tung durch Neubaumaßnahmen und Netz-
ergänzungen zu aktualisieren. 

Kenntnisnahme 

I.000 4.1.1 „Zu 4.1.1 Straßenverkehr: Mit der Stellungnahme 
vom 2. Juni 2020 hat die oberste Raumordnungs- 
und Landesplanungsbehörde angeführt, dass in 

Auf die darstellerische Unterscheidung 
der nachrichtlich übernommenen Planun-

Keine Berücksichtigung 
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Bezug auf Kap. 4.1 Verkehr keine darstellerische 
Unterscheidung der nachrichtlich übernommenen 
Planungen sowie der von Seiten des Regionalver-
bands zusätzlich vorgeschlagenen Planungen vor-
genommen wurde. Die Planungen werden stattdes-
sen verallgemeinert mit (N/V) gekennzeichnet. Wie 
mit diesem Vorbringen umgegangen wurde, ist un-
klar. In der Darstellung der Raumnutzungskarte 
wurde keine Änderung vorgenommen, in der bishe-
rigen Bewertung der Stellungnahme sind hierzu 
ebenfalls keine Anhaltspunkte zu finden.“ 

gen (N) sowie der von Seiten des Regio-
nalverbands zusätzlich vorgeschlagenen 
Planungen (V) in der Raumnutzungskarte 
ist aus Gründen der Lesbarkeit und Über-
sichtlichkeit der Raumnutzungskarte be-
wusst verzichtet worden. Der Bedeu-
tungsunterschied ist uns natürlich be-
wusst, es ist jedoch den Plansätzen im 
Text des Regionalplans klar zu entneh-
men, ob es sich bei den Planungen um N 
oder V handelt. Zudem ist in der Verwal-
tungsvorschrift über die Aufstellung von 
Regionalplänen und die Verwendung Digi-
taler Planzeichen (VwV Regionalpläne) 
kein Planzeichen für regionalbedeutsame 
Straßenprojekte als Vorschlag (V) vorhan-
den. 

I.001 4.1.1 „Es wird begrüßt, dass neben der linienbestimmten 
Variante 7.5 in einer Ergänzungskarte im Anhang 
des Regionalplans auch die derzeit untersuchten 
Varianten aufgeführt werden. Zur Fußnote „B 31, 
Meersburg-Immenstaad“: Da sich das BMVI noch 
nicht abschließend zur Variantenwahl geäußert hat, 
sollte aufgenommen werden statt: „ … Von Seiten 
des Bundes und des Landes wird die Variante B1 
als Vorzugsvariante präferiert. …“ Neu: „ … Von 
Seiten des Regierungspräsidiums wurde die Vari-
ante B1 als Vorzugsvariante vorgeschlagen. …“ 

Der Anregung wird gefolgt. Der zweite 
Satz in der Fußnote wird geändert. Statt 
„Von Seiten des Bundes und des Landes 
wird die Variante B1 als Vorzugsvariante 
präferiert“ heißt es nun „Von Seiten des 
Regierungspräsidiums wurde die Variante 
B1 als Vorzugsvariante vorgeschlagen.“ 

Berücksichtigung 

II.801, 

II.161 

4.1.0 „Gemäß Grundsatz (G3)…“ 

Hinweis auf Straßengesetz BW, § 3 Einteilung der 
Straßen und Radschnellverbindungen nach Verbin-
dungsfunktion. „Der Regionalplan wird dieser allge-
meinen Zielsetzung des Landes Baden-Württem-
berg nicht gerecht. Eine regionale Infrastruktur für 
Radschnellverbindungen ist, mit Ausnahme der 
Achse RV/WGT – FN nicht enthalten. Die Aufgabe 

Die Radschnellverbindung FN-Baindt ist 
vom Land auf Grundlage des Straßenge-
setz BW in die Baulast der Kommunen 
eingestuft worden. Nur der Abschnitt 
Ravensburg-Weingarten fällt in die Bau-
last des Landes, wobei Ravensburg als 
Stadt über 30.000 Einwohner selber die 
Baulast tragen muss. Zudem wurde die 

Keine Berücksichtigung 
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des Regionalplanes sind raumbedeutende Planun-
gen...“. „Dieser Anforderung wird der Regionalplan 
in der vorliegenden Fassung nicht gerecht. Die Pla-
nung ist hinsichtlich der Erfordernis und Priorisie-
rung von regionaler sowie nahräumiger und ge-
meindeübergreifende Radschnellverbindungen zu 
überarbeiten.“ 

Verbindung mit der Bemerkung „überwie-
gend kommunales Planungsinteresse (nur 
kurze freie Strecke“) versehen. Weitere 
Radschnellverbindungen sind z.Z. auf-
grund der prognostizierten Potentiale 
nicht geplant, da das Entscheidungskrite-
rium für die Einstufung als Radschnellver-
bindung des Landes bzw. des Kreises 
eine Verkehrsbelastung von in der Regel 
mindestens 2.500 bzw. 2.000 Fahrrad-
fahrten pro Tag gegeben sein soll. Über 
die übrige Radwegeplanung entscheiden 
die Kreise im Zuge ihrer fachlichen Zu-
ständigkeit. Auf die zeichnerische Darstel-
lung von Radnetzen mit ihrem Ausbaube-
darf und der Radschnellverbindung in der 
Raumnutzungskarte wurde auf Grund der 
Übersichtlichkeit und Lesbarkeit insge-
samt verzichtet. 

II.801, 
III.060 

4.1.1 „Die neue Ergänzung, dass das Straßennetz auch 
zur Beseitigung von Engpässen ausgebaut werden 
soll, wird von uns abgelehnt. Wir erwarten, dass 
diese Ergänzung wieder rückgängig gemacht wird. 
Auch nach vielen Jahrzehnten intensiven Straßen-
baus konnten in Deutschland insgesamt keine Ver-
minderung der Engpässe im Netz erreicht werden. 
Denn jede Beseitigung eines Engpasses führt zu 
entsprechend mehr Kfz-Verkehr, so dass sich als 
Folge neue Engpässe an anderen Stellen zeigen 
(die dann wiederum als Rechtfertigung für den im-
mer weiteren Ausbau des Straßennetzes herange-
zogen werden). Grund dafür ist, dass die durch 
Engpassbeseitigung vermeintlich „eingesparten“ 
Fahrzeiten für neuen Kfz-Verkehr verwendet wer-
den – ein Effekt, der in der Verkehrsplanung (ins-
bes. auch der Bundesverkehrswegeplanung) bis 
heute oft dramatisch unterschätzt wird. Wir verwei-

Die Beseitigung von Engpässen im Stra-
ßennetz ist notwendig, wenn das Straßen-
netz an bestimmten Punkten erheblich 
überlastet ist und es dadurch zu massiven 
Verkehrsproblemen kommt. Durch die 
Nichtbeseitigung von Engpässen kann es 
zudem zu nicht gewünschten verkehrli-
chen Verlagerungseffekten von den Bun-
des- bzw. Landessstraßen in das nachge-
lagerte Netz kommen. Engpässe ergeben 
sich aus den Berechnungsvorschriften 
des Handbuches für die Bemessung von 
Straßenverkehrsanlagen (HBS). Als Eng-
pass ist eine Verkehrsqualität der Stufe E 
und F im Prognosefall anzusehen. 

Keine Berücksichtigung 
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sen hierzu auf das nachfolgende Zitat aus dem Gut-
achten „Umsteuerung erforderlich, Klimaschutz im 
Verkehrssektor des Sachverständigenrats für Um-
weltfragen von 2017“ (S. 65 der Langfassung).“ 

II.801, 
III.060 

4.1.1 „Die neue Kategorisierung der B 33 in Meersburg 
erscheint widersprüchlich, da der Abschnitt vom 
Fähranleger bis zur K7783 nun sowohl der Kat. III 
als auch der Kat II zugeordnet wird.“ 

Für den Abschnitt der B 33 vom Fähranle-
ger Meersburg bis zur B 31 (K7783) wird 
die Kat. II vorgeschlagen, dies ist auch in 
der Raumnutzungskarte so dargestellt. 
Dies ist die im Bedarfsplan für die Bun-
desfernstraßen im „Weiteren Bedarf“ ein-
gestufte Straßenbaumaßnahme „B 33 
Verlegung bei Meersburg“. 

Keine Berücksichtigung 

II.801, 
III.060 

4.1.1 „Das Festhalten an der 2006 linienbestimmten 
Trasse in der Raumnutzungskarte ist aus Sicht des 
BUND/VCD nicht gerechtfertigt. Denn damit wird 
ausgerechnet eine Trassenvariante des C- Korri-
dors in der Karte dargestellt, die laut Umweltgutach-
ter rechtlich nicht zulässig ist, siehe hierzu das fol-
gende Zitat aus „B 31 neu Meersburg-Immenstaad, 
Herleitung der Begründung der Vorzugsvariante 
B1“, Planungsteam, online veröffentlicht unter dem 
Titel „Synopse zur Variantenauswahl“ am 
24.4.2020, (Quelle: https://b31.verkehr- bodensee-
raum.de/dokumente), S. 17f:…“ 

Die 2006 nach § 16 FStrG linienbestimm-
ten Trasse der B 31 neu Meersburg-Im-
menstaad ist z.Z. die einzige rechtlich fi-
xierte Trasse, weshalb sie nachrichtlich in 
die Raumnutzungskarte übernommen 
wurde. Dem Regionalverband ist bewusst, 
dass diese Trasse nach heutiger Rechts-
lage wohl nicht mehr zulässig wäre. Wei-
tere Erläuterungen sind der zitierten Fuß-
note im Textteil des Regionalplanentwurfs 
sowie der entsprechende Karte in der Be-
gründung zu entnehmen. 

Keine Berücksichtigung 

II.801 4.1.1 „Hier möchten wir auf den Widerspruch hinweisen, 
dass einerseits die Planung der L205- Ortsumfah-
rung Bermatingen durch das Regierungspräsidium 
aufgeben wurde andererseits diese Straße vorran-
gig umgesetzt werden soll (siehe PS 4.1.1.). Laut 
Nachricht des Regierungspräsidiums vom Dezem-
ber 2014 ist „das Planfeststellungsverfahren für die 
Ortsumfahrung Bermatingen zur Wahrung der 
Rechtssicherheit und zur Vermeidung von Rechts-
nachteilen für Betroffene eingestellt“. Somit wäre 

Bei den in PS 4.1.1 V (7) aufgeführten 
Vorschlägen (V) handelt es sich um Emp-
fehlungen, raumbedeutsame Fachplanun-
gen des Landes aufzustellen, entspre-
chend zu ändern oder zu ergänzen (§ 25 
Abs. 2 LplG). Sie nehmen an der Verbind-
lichkeit des Regionalplans nicht teil. Die 
Vorschläge sind jedoch der politische Wil-
len der Mehrheit der gewählten Mitglieder 
der Verbandsversammlung. 

Keine Berücksichtigung 
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die L205-Ortsumfahrung Markdorf aus der Liste der 
vorrangig umzusetzenden Straßen zu streichen.“ 

II.801, 
III.060 

4.1.1 „Zu PS 4.1.1: Neu aufgenommen wurde der Hin-
weis: … Durch diese Vorgehensweise wird die Dis-
krepanz zwischen den Neubauprojekten bei 
Schiene und Straße auf der Karte nicht in vollem 
Umfang sichtbar, da Landkreise zwar neue Straßen 
planen, aber keine neuen Schienenwege. Daher 
sollten alle Straßenprojekte, die in Kreisstraßenaus-
bauprogrammen enthalten sind und für die es pla-
nerische Trassenlinien gibt, in den Karten darge-
stellt werden. Dies ist auch hilfreich, um in den Kar-
ten ein realistisches Bild von den insgesamt zu er-
wartenden Effekten des künftigen Straßennetzes in 
der Region zu erhalten (z.B. bezüglich Land-
schaftszerschneidung, Verkehrsbeschleunigung 
und damit verbundene forcierte Zersiedelungsten-
denzen, Auswirkungen auf regionale Grünzüge und 
Erholungsgebiete etc.).“ 

Wie bereits in der Begründung zu PS 
4.1.1 aufgeführt, wurde auf die nachrichtli-
che Darstellung der Straßenplanungen 
der einzelnen Landkreise in der Raumnut-
zungskarte, bis auf die planfestgestellten 
Maßnahmen, auf Grund der Übersichtlich-
keit insgesamt verzichtet. Auch werden 
die Kreisstraßenausbauprogrammen in 
der Laufzeit des Regionalplans mehrfach 
überarbeitet, wodurch recht schnell veral-
tete Einträge in der Raumnutzungskarte 
dargestellt wären. 

Keine Berücksichtigung 

II.801, 
III.060 

4.1.2 „Besonders hinweisen möchten wir auf die ehema-
lige Bahnstrecke Krauchenwies- Sigmaringendorf. 
Zwischenzeitlich wurde im Oktober 2020 die vom 
Land beauftragte „Potenzialanalyse zur Reaktivie-
rung von Schienenstrecken in Baden-Württemberg 
– Vergleichende relationsbezogene Ermittlung des 
Fahrgastpotenzials“ (PTV, Karlsruhe) vorgelegt, 
siehe hierzu folgender Planausschnitt von S. 60: … 
Im Zusammenhang mit der als aussichtsreich be-
werteten Reaktivierung der Ablachtalbahn wurden 
in dieser PTV-Studie bei einer gleichzeitigen Reak-
tivierung des Streckenastes Krauchenwies-Sigma-
ringendorf noch größere Fahrgastpotentiale pro 
Streckenkilometer ermittelt. Daher sollte auch die-
ser Streckenast in den Regionalplan mit dem Ziel 
der Reaktivierung aufgenommen werden. Die 
Gleise sind dort abgebaut, aber das Trassee und 

Die Gleise der ehemalige Bahnstrecke 
Krauchenwies-Sigmaringendorf sind kom-
plett abgebaut. Zwar ist die ehemalige 
Trasse noch erkennbar und es sind auch 
einige Brücken noch erhalten, es muss je-
doch alles neu aufgebaut werden. Ob der 
Wiederaufbau bzw. die Reaktivierung 
dann noch in der gleichen Trassenlage 
geschieht, steht noch nicht fest. Vor die-
sem Hintergrund hat sich der Regional-
verband entschlossen diese Strecke (wie 
auch die Strecke Leutkirch-Isny) nicht in 
den PS 4.1.2 V (3) aufzunehmen bzw. in 
der Raumnutzungskarte darzustellen. Un-
abhängig davon unterstützt der Regional-
verband jegliche Bestrebungen für einen 
Wiederaufbau bzw. eine Reaktivierung 

Keine Berücksichtigung 
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die Brücke sind noch vorhanden. In jedem Falle 
sollte diese Bahntrasse in der Raumnutzungskarte 
als „Freihaltetrasse für den Schienenverkehr (Reak-
tivierung)“ dargestellt werden, wo raumbedeutsame 
Nutzungen oder Maßnahmen, die einer Streckenre-
aktivierung und dem anschließenden Betrieb entge-
genstehen nicht zulässig sind. Insbesondere darf 
durch die in diesem Gebiet geplante B 311 neu / B 
313 Mengen-Engelswies ein Wiederaufbau der 
Bahnstrecke (incl. Möglichkeit zur Elektrifizierung) 
nicht erschwert werden.“ 

von Bahnstrecken. Darstellungen bzw. 
Festlegungen des Regionalplans (Regio-
nale Grünzüge, Vorranggebiete für Natur-
schutz und Landschaftspflege, Vorrang-
gebiete für besondere Waldfunktionen) 
würden diesen Bestrebungen nicht entge-
genstehen, da dort standortgebundene 
bauliche Anlagen der technischen Infra-
struktur -wenn nachweislich keine zumut-
baren Planungsalternativen an anderer 
Stelle bestehen- ausnahmsweise zulässig 
sind. Auch sehen wir durch die Aufnahme 
und positive Bewertung dieser Strecke in 
der o.g. Studie des Landes keine Beein-
trächtigung im Zuge der Planungen zur B 
311 neu / B 313 Mengen-Engelswies. 

II.801 4.1.2 „Für die Bahnlinie Sigmaringen-Aulendorf (Jetzt Li-
nie 753) muss in der Raumnutzungskarte eine 
Elektrifizierung geplant werden. Außerdem muss für 
einen zweigleisigen Ausbau und zumindest eine 
Freihaltetrasse eingeplant werden. Begründung: 
Nur wenn wir Personen- und auch Güterverkehr 
stark vom Individualverkehr auf die Schiene verla-
gern, können wir das vorgesehene 1,5 - Grad-Ziel 
umsetzen.“ 

Wir verweisen auf PS 4.1.2 V (3), wo für 
die Zollernbahn ((Tübingen-Albstadt)-Sig-
maringen-Herbertingen-Aulendorf) der ab-
schnittsweise zweigleisiger Ausbau und 
die Elektrifizierung vorgeschlagen wird. Im 
Gegensatz zu den in PS 4.1.2 Z (2) ge-
nannten Strecken sieht der Regionalver-
band für die o.g. Strecke im Abschnitt 
Herbertingen-Aulendorf jedoch nach Ab-
wägung aller Belange und auf Grund der 
Bedeutung der Strecken und ihrer vorhan-
denen gleisparallelen Bebauung keine 
Notwendigkeit, Flächen für einen vollstän-
digen zweigleisigen Ausbau als Ziel der 
Raumordnung festzulegen. 

Keine Berücksichtigung 

II.801, 
III.060 

4.1.7 „Wir begrüßen die neue Formulierung, um die Ei-
genständigkeit von Fußverkehr und Radverkehr 
deutlich zu machen. Die geänderte Formulierung 
(„sollen“ statt „soll“) aus dem Plansatz wurde erfreu-

Die Anregung wird berücksichtigt und die 
Begründung zu PS 4.1.7 entsprechend 
geändert. 

Berücksichtigung 
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licherweise auch in dieser Begründung übernom-
men, aber im weiteren Satzverlauf nicht konsequent 
umgesetzt: Da Fuß- und Radverkehr häufig ver-
schiedene bzw. separate Infrastrukturen benötigen, 
sollte die Formulierung geändert werden in:…sollen 
der Fuß- und Radverkehr und deren spezifische 
Infrastrukturen besonders berücksichtigt und geför-
dert werden.“ 

II.169 4.1.1 „Im Bereich der Umfahrung Bermatingen (L 205) ist 
im Entwurf eine gegenüber dem Vorentwurf geän-
derte Trassenführung eingezeichnet, die statt einer 
direkten Anbindung an die B 31 neu im Bereich von 
Stetten an die Südumfahrung Markdorf angebun-
den und über Kluftern und Anschluss Spaltenstein 
an die B 31neu angeschlossen wird. Dies wird da-
mit begründet, dass die im Dialog B 31 ausge-
wählte Variante B 1 eine Anbindung des Verkehrs 
aus dem Salemer Tal erschweren bzw. unmöglich 
machen würde. Sollte es zur Realisierung der Um-
fahrung Bermatingen in der jetzt dargestellten Form 
kommen, ergäbe sich bei gleichzeitiger Realisie-
rung der Südumfahrung Markdorf vor allem für die 
Ortschaft Kluftern eine deutliche Verschlechterung 
gegenüber der bisherigen Situation. Die direkte 
Führung des Verkehrs aus Richtung Salemer Tal 
über die Umfahrung Bermatingen mit direktem An-
schluss an die Südumfahrung Markdorf hätte zur 
Folge, dass die einzige Weiterführung zur B 31 neu 
künftig mitten durch die Ortschaft Kluftern führt; 
dadurch würde sich das Verkehrsaufkommen im 
Bereich der Hauptdurchgangsstraßen durch alle 
drei Ortsteile erhöhen mit den entsprechenden Fol-
gen für Lärm, Luftqualität und Verkehrssicherheit. 
Zudem sehen wir in dieser Trassenvariante der L 
205 einen Widerspruch zu Vereinbarungen, die im 
Rahmen der Verkehrsmediation Kluftern getroffen 
wurden. Dort heißt es: „...Gemeinsame Anstrengun-

Bei der in PS 4.1.1 V (7) aufgeführten und 
in der Raumnutzungskarte dargestellten 
OU Bermatingen (L 205) handelt es sich 
um einen Vorschlag. Vorschläge (V) sind 
Empfehlungen, raumbedeutsame Fach-
planungen des Landes aufzustellen, ent-
sprechend zu ändern oder zu ergänzen (§ 
25 Abs. 2 LplG). Sie nehmen an der Ver-
bindlichkeit des Regionalplans nicht teil. 
Die Vorschläge sind jedoch der politische 
Willen der Mehrheit der gewählten Mitglie-
der der Verbandsversammlung. Die 
Trasse der aktuellen Vorzugsvariante B 1 
für die künftige B 31n zwischen Immen-
staad und Meersburg liegt deutlich südli-
cher als die in der Raumnutzungskarte 
nachrichtlich übernommene, linienbe-
stimmte Trasse der B 31. Ein Anschluss 
der OU Bermatingen an die B 31 ist 
dadurch verkehrlich nicht mehr sinnvoll. 
Daher wird in der Raumnutzungskarte die 
Trasse der OU Bermatingen als Vor-
schlag (V) dargestellt, die auch im rechts-
gültigen Flächennutzungsplan der Ge-
meinde Bermatingen festgelegt ist. 

Keine Berücksichtigung 
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gen zur Realisierung der B 31 neu zwischen Meers-
burg und lmmenstaad und zwar hinsichtlich der Li-
nienfindung, der Verknüpfung mit dem nachgeord-
neten Netz und der Leistungsfähigkeit, sodass die 
überörtlichen und regionalen Verkehre gut und si-
cher abgewickelt werden können und die heute ins 
nachgeordnete Netz verdrängten Verkehre zurück-
verlagert werden können.“ ...Das bedeutet, dass es 
keine „Hinterlandtrasse“ geben darf, sondern dass 
auch die Verkehre aus dem Salemer Tal auf der 
neuen B 31 gebündelt werden müssen. Diese Bün-
delungsfunktion wird seit Beginn des sog. Planfalls 
7.5 seit Jahrzehnten gefordert und ist seit jeher 
Konsens. Die Stadt Friedrichshafen kann daher der 
geänderten Trassenvariante nicht zustimmen .Auf 
keinen Fall sollte eine Trassenvariante im Plan ein-
gezeichnet sein, der zum einen der gesicherte Pla-
nungsstand / die nötige Konkretheit fehlt und die 
zum anderen bisherigen Vereinbarungen entgegen-
steht (s.o.). Der Regionalverband wird daher aufge-
fordert, die bisherige Trassenführung, wie im Vor-
entwurf dargestellt, beizubehalten. Die Umfahrung 
Bermatingen (L 205) muss an die B 31neu ange-
bunden werden, damit die überörtlichen und regio-
nalen Verkehre gut und sicher abgewickelt werden 
können und die heute ins nachgeordnete Netz ver-
drängten Verkehre auf die Bundesstraße zurückver-
lagert werden und diese Bundesstraße ihrer Bünde-
lungsfunktion gerecht wird. Dies wäre dann im Übri-
gen auch in den weiteren Straßenplanungen bzw. 
im Dialog B 31neu zu thematisieren und herbeizu-
führen.“ 

II.177 4.1.2 „Im Interesse der Ablachtalbahn reichen wir als Ei-
gentümer der Ablachtalbahn folgen den Ergän-
zungswunsch noch nach: Eintragung der Bahnlinie 

Die Gleise der ehemalige Bahnstrecke 
Krauchenwies-Sigmaringendorf sind kom-
plett abgebaut. Zwar ist die ehemalige 
Trasse noch erkennbar und es sind auch 
einige Brücken noch erhalten, es muss je-
doch alles neu aufgebaut werden. Ob der 

Keine Berücksichtigung 



   
    

751 
 

Krauchenwies - Sigmaringen gemäß früherem Stre-
ckenverlauf. Dieser Abschnitt wird durch die Ab-
lachtalbahn reaktiviert werden.“ 

Wiederaufbau bzw. die Reaktivierung 
dann noch in der gleichen Trassenlage 
geschieht, steht noch nicht fest. Vor die-
sem Hintergrund hat sich der Regional-
verband entschlossen diese Strecke (wie 
auch die Strecke Leutkirch-Isny) nicht in 
den PS 4.1.2 V (3) aufzunehmen bzw. in 
der Raumnutzungskarte darzustellen. Un-
abhängig davon unterstützt der Regional-
verband jegliche Bestrebungen für einen 
Wiederaufbau bzw. eine Reaktivierung 
von Bahnstrecken. Darstellungen bzw. 
Festlegungen des Regionalplans (Regio-
nale Grünzüge, Vorranggebiete für Natur-
schutz und Landschaftspflege, Vorrang-
gebiete für besondere Waldfunktionen) 
würden diesen Bestrebungen nicht entge-
genstehen, da dort standortgebundene 
bauliche Anlagen der technischen Infra-
struktur -wenn nachweislich keine zumut-
baren Planungsalternativen an anderer 
Stelle bestehen- ausnahmsweise zulässig 
sind. Auch sehen wir durch die Aufnahme 
und positive Bewertung dieser Strecke in 
der Studie des Landes keine Beeinträchti-
gung im Zuge der Planungen zur B 311 
neu / B 313 Mengen-Engelswies. 

II.135 4.1.1 Ablehnung der „Nordtrasse“ der B 311n / B 313 
Mengen – Engelswies, stattdessen alternativen 
Trassenvorschlag „M&M Mengen-Meßkirch“ mit 
aufnehmen. 

Über den Aus- und Neubau von Straßen 
entscheiden die Träger der Fachplanung 
in eigener Zuständigkeit. Die Regionalpla-
nung besitzt in diesem Bereich keine Re-
gelungskompetenz. Die in der Raumnut-
zungskarte als nachrichtliche Übernah-
men aufgeführte Trasse stellt die vom 
Verkehrsministerium Baden-Württemberg 
Trasse für den BVWP 2030 angemeldete 
und im Bedarfsplan für die Bundesfern-

Keine Berücksichtigung 
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straßen (Änderung des Fernstraßenaus-
baugesetzes vom 23.12.2016) im „Vor-
dringlichen Bedarf“ enthaltene Straßen-
baumaßnahme B 311n / B 313 Mengen – 
Engelswies dar. Der genaue Verlauf der 
Trasse für die o.g. Straßenbaumaßnahme 
wird erst mit Abschluss des Planfeststel-
lungsverfahrens rechtsicher bestimmt. 

II.111 4.1.1 Höheres Verkehrsaufkommen ist nicht auf den Stra-
ßen abwickelbar. Befürchtung, dass es aufgrund 
des höheren Verkehrsaufkommens durch Lkw zu 
einer Verkehrsgefährdung kommen kann. 

Von Seiten der zuständigen Verkehrsbe-
hörde des Kreises sind keine Hinweise 
bzgl. der Erhöhung des innerörtlichen 
Verkehres bzw. der Überlastung des Stra-
ßennetzes durch die Maßnahme an uns 
herangetragen worden. Das Thema Ver-
kehrssicherheit und die sich daraus u.U. 
ergebenden Maßnahmen sind auf der 
nachgelagerten Planungsebene bzw. im 
Rahmen eines Genehmigungsverfahrens 
zu prüfen. 

Keine Berücksichtigung 

II.111 4.1.1 Sorgfältige Austarierung des Verkehrsaufkommens 
unter Berücksichtigung der betroffenen Ortsdurch-
fahrten sowie der Tourismusbelange. Eine Über-
querung der L197 nach Osten in den „Schutzbe-
dürftigen Bereich für Naturschutz und Landschafts-
pflege" mit technischen Anlagen ist zu unterlassen. 

Entsprechende Modifizierungsmöglichkei-
ten sind auf der nachgelagerten Pla-
nungsebene zu prüfen. 

Keine Berücksichtigung 

II.143 4.1.1 „Erschwerend kommt noch hinzu, dass mitten durch 
die Wohnbaufläche W2 die Ferngas-Hochdrucklei-
tung von Albstadt nach Gammertingen verläuft und 
vor der Bereitstellung dieser Fläche als Bauplätze 
die Ferngasleitung verlegt werden muss. Hier 
würde eine Verlegung in die neu geplante Erschlie-
ßungsstraße sehr großen Sinn machen (vgl. beige-
fügten Bebauungsplan-Vorentwurf „Östlich der 
Gammertinger Straße“).“ 

Das Thema Verlagerung von Leitungen 
und Verlegung von Erschließungsstraßen 
sind auf der nachgelagerten Planungs-
ebene bzw. im Rahmen eines Genehmi-
gungsverfahrens zu prüfen. 

Keine Berücksichtigung 
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II.171 4.1.1, 4.1.2 Die Verkehrsinfrastruktur sollte auch im nördlichen 
Bereich weiterentwickelt werden, Verkehrsanbin-
dung Nord-Süd sehr vernachlässigt. Die Anbindung 
der Regionalpläne Bodensee-Oberschwaben und 
Neckar-Alb sollte dringend geplant werden. 

Auch der nördliche Bereich des Ver-
bandsgebietes ist in die Verkehrsplanung 
des Regionalverbandes mit einbezogen 
worden. Wir verweisen u.a. auf die Plans-
ätze in Kapitel 4.1.2. Ein Austausch mit 
dem Regionalverband Neckar-Alb findet 
regelmäßig statt. 

Keine Berücksichtigung 

II.609 4.1.2 „Im Zusammenhang mit der Elektrifizierung der Bo-
denseegürtelbahn ist der teilweise zweigleisige 
Ausbau vorgesehen. Der Regionalplan sieht vor, 
dass auf der gesamten Strecke die Flächen für ein 
zweites Gleis freizuhalten sind. Es stellt sich die 
Frage, ob diese grundsätzliche Vorgabe die DB AG 
unverhältnismäßig einschränkt, weil absehbar ist, 
dass bestimme Abschnitte langfristig bzw. nie zwei-
gleisig ausgebaut werden.“ 

Für die in PS 4.1.2 (2) aufgeführten Stre-
cken legt der Regionalverband „Freihaltet-
rasse für den Schienenverkehr (Ausbau)“ 
fest. Vorgesehen ist der zweigleisige Aus-
bau der o.g. Strecke. Ob dieser Ausbau 
vollständig realisierbar ist, muss in vertie-
fenden Planungsebenen konkretisiert wer-
den. So führt z.B. die Bodenseegürtel-
bahn teilweise durch beidseitig dicht be-
baute Siedlungsbereiche und zum Teil di-
rekt am Ufer des Bodensees entlang. Je-
doch muss es zukünftig möglich sein, auf 
Grundlage entsprechender Fahrplankon-
zeptionen längere zweigleisige Abschnitte 
aber auch kürzere Ausweichgleise bzw. 
Begegnungsabschnitte zu bauen. Es geht 
also darum, die verschiedenen, konzepti-
onell unterschiedlichen Ausbaumöglich-
keiten „nicht zu verbauen“, sondern diese 
langfristig planerisch zu sichern und die 
dafür benötigten Flächen freizuhalten. 
Durch die Festlegung als „Freihaltetrasse 
für den Schienenverkehr (Ausbau)“ sind 
andere raumbedeutsame Nutzungen oder 
Maßnahmen, die einem späteren zwei-
gleisigen Bahnbetrieb entgegen stehen 
könnten oder mit der Bahntrasse nicht 
vereinbar sind, nicht zulässig. 

Keine Berücksichtigung 
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III.046-
1_1 

4.1.1 „Des weiteren drohen uns weitere Rebflächen Ver-
luste durch die B31 neu Planung. Auf den Gemar-
kungen Hagnau und Stetten auf denen sich unsere 
Rebflächen befinden.“ 

Über den Aus- und Neubau von Straßen 
entscheiden die Träger der Fachplanung 
in eigener Zuständigkeit. Die Regionalpla-
nung besitzt in diesem Bereich keine Re-
gelungskompetenz. Der genaue Verlauf 
der Trasse für die B31 neu wird erst mit 
Abschluss des Planfeststellungsverfah-
rens rechtsicher bestimmt. 

Keine Berücksichtigung 

II.142 4.1.5 „Auf die diesbezügliche Stellungnahme der Ge-
meinde vom 12.11.2019 wird vollinhaltlich verwie-
sen: Der Gemeinderat wendet sich mehrheitlich ge-
gen einen bedarfsgerechten Ausbau des Regional-
flughafens Friedrichshafen und eine Ausweitung 
der Flüge. Begründung: Der Flughafen liegt zu gro-
ßen Teilen auf der Gemarkung Meckenbeuren und 
nahe an der Wohnbebauung in Gerbertshaus und 
Kehlen. Meckenbeuren bekommt größtenteils den 
Fluglärm ab. Unsere Bürger sind vor einer weiteren 
Zunahme an Fluglärm zu schützen. Zudem wird be-
fürchtet, dass ein Ausbau des Flughafens weiteren 
Verkehr mit sich bringt, der vor allem den Ortsteil 
Gerbertshaus zusätzlich belastet.“ 

Im PS 4.1.5 G (1) ist explizit aufgeführt, 
dass der Flughafen Friedrichshafen in sei-
ner Funktion als Regionalflughafen be-
darfsgerecht erhalten und gesichert wer-
den soll. Der Ausbau des Regionalflugha-
fens Friedrichshafen und eine Ausweitung 
der Flüge sind nicht erwähnt. Bzgl. der 
Beeinträchtigung der Bürger durch Flug-
lärm wird auf PS 4.1.0 G (1) verwiesen. 
Demzufolge soll das Verkehrssystem in 
der Region u.a. so gestaltet werden, dass 
die Lärmbelastung vermindert und der 
Ausstoß von Feinstäuben und Luftschad-
stoffen reduziert wird. 

Keine Berücksichtigung 

II.107, 

II.106, 

II.208 

4.1.1 „Im Straßennetz wird folgende Ergänzung bzw. Auf-
nahme gefordert: Der Anschluss Niederbie-
gen/Schachen an die B 30 soll in den Regionalplan 
aufgenommen werden. (siehe Markierung Nr. 1).“ 

„Weiter ist in diesem Zusammenhang eine Anbin-
dung des Gebiets an die Bundesstraße 30 Nord er-
forderlich und zu ermöglichen, um eine sachge-
rechte Verkehrsinfrastruktur zu gewährleisten; eine 
verkehrsmäßige Erschließung des interkommuna-
len Gewerbegebiets über Gemeinde Baienfurt bzw. 
deren Ortsteile kommt dagegen nicht in Betracht.“ 

Die im PS 4.1.1 G (2) genannten „Ergän-
zungen und Ausbauten des Straßennet-
zes“ schließen nach unserer Definition 
den Bau von benötigten Anschlussstellen 
mit ein. Daher ist eine ergänzende Erwäh-
nung nicht erforderlich. Ob eine neue An-
schlussstelle benötigt wird entscheiden 
die Träger der Fachplanung in eigener 
Zuständigkeit. Dies fällt nicht in die Reg-
lungskompetenz des Regionalverbandes. 
Von Seiten der zuständigen Verkehrsbe-
hörde des Kreises sind keine Hinweise 
bzgl. der Erhöhung des innerörtlichen 

Keine Berücksichtigung 
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Verkehres bzw. der Überlastung des Stra-
ßennetzes an uns herangetragen worden. 

II.148 4.1.1 „Der Abtransport der Kiese erfolgt über den 
Schwerlastverkehr. Hiervon wird die Durchfahrts-
straße der Gemeinde Riedhausen stark betroffen 
sein. Die Gemeinde Riedhausen muss jetzt schon 
ein hohes Verkehrsaufkommen von Schwerlastern 
hinnehmen und dies auf einer schadhaften Land-
straße. Das zu erwartende erhöhte Verkehrsauf-
kommen mindert die Wohnqualität und die Ver-
kehrssicherheit innerhalb der Gemeinde Riedhau-
sen. Die Gemeinde Riedhausen fordert deshalb die 
Durchgangsstraße L288 zu sanieren und mit einem 
Flüsterbelag auszustatten. Eine Ortsumfahrung ist 
im Regionalplan für die Gemeinde Riedhausen 
nicht vorgesehen, deshalb sollte umso mehr die ört-
lichen Straßenzustandsverhältnisse dem Verkehr 
angepasst werden.“ 

Von Seiten der zuständigen Verkehrsbe-
hörde des Kreises sind keine Hinweise 
bzgl. der Erhöhung des innerörtlichen 
Verkehres bzw. der Überlastung des Stra-
ßennetzes durch die Maßnahme an uns 
herangetragen worden. Das Thema Ver-
kehrssicherheit und die sich daraus u.U. 
ergebenden Maßnahmen sowie das 
Thema Sanierung OD/Flüsterbelag sind 
auf der nachgelagerten Planungsebene 
bzw. im Rahmen eines Genehmigungs-
verfahrens zu prüfen. 

Keine Berücksichtigung 

II.148 4.1.7 „Entlang der L 288 zwischen den Gemeinden Ost-
rach, Königseggwald, Riedhausen und Wilhelms-
dorf ist ein Radweg zu bauen bzw. die Herstellung 
planerisch im Regionalplan aufzunehmen.“ 

Über die genaue Radwegeplanung ent-
scheiden die Kreise in Zuge ihrer fachli-
chen Zuständigkeit. Hinreichend aktuelle 
Radwegekonzeptionen der Kreise sind 
vorhanden. Die Festlegung von Fahrrad-
netzen/-korridoren ist bei einem der 
Raumnutzungskarte vorliegenden Maß-
stab von 1:50.000 nicht sinnvoll darstell-
bar. 

Keine Berücksichtigung 

II.165 4.1.7 „Die Ausführungen zur Planung der Fuß- und Rad-
verkehrsinfrastruktur wurden in der Fortschreibung 
des Regionalplans aus unserer Sicht nur im Ansatz 
dargelegt. Vor dem Hintergrund der Bedeutung von 
Natur- und Klimaschutz sehen wir die Notwendig-
keit größerer Aufmerksamkeit und damit einherge-
hend einen höheren Handlungsbedarf. Die Auf-

Über die genaue Radwegeplanung ent-
scheiden die Kreise in Zuge ihrer fachli-
chen Zuständigkeit. Hinreichend aktuelle 
Radwegekonzeptionen der Kreise sind 
vorhanden. Die Festlegung von Fahrrad-
netzen/-korridoren ist bei einem der 

Keine Berücksichtigung 
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nahme von konkreten Maßnahmen erscheint sinn-
voll. Für die Stadt Aulendorf bitten wir angesichts 
dessen um Aufnahme des Projektes „Schussenrad-
weg" in die Fortschreibung des Regionalplans. Im 
Ausbau dieser Nord-Süd-Radroute sehen wir hohes 
Potenzial zur Steigerung der touristischen Attraktivi-
tät, insbesondere auf Grund der Wegeführung ent-
lang der Schussen.“ 

Raumnutzungskarte vorliegenden Maß-
stab von 1:50.000 nicht sinnvoll darstell-
bar. 

II.110 4.1.1 „Die Darstellung der (Freihalte-)Trasse für die Orts-
umfahrung L205 neu Bermatingen soll gleich dem 
rechtsgültigen Flächennutzungsplan auch im Regio-
nalplan in Richtung des Anschlusses an die ge-
plante Südumfahrung Markdorf beibehalten wer-
den. Auf die Darstellung einer Anbindung der L 
205neu in Richtung B31neu wie im 1. Anhörungs-
entwurf noch vorgesehen soll (auch weiterhin) ver-
zichtet werden.“ 

Die Darstellung der Trasse für die Orts-
umfahrung L205 neu Bermatingen als 
Vorschlag (V) entspricht der Darstellung 
des rechtsgültigen Flächennutzungsplans. 
Eine Anbindung der L 205neu in Richtung 
B31neu ist (im Gegensatz zum 1. Anhö-
rungsentwurf) nicht mehr dargestellt. 

Kenntnisnahme 

II.172 4.1.1 „Der Ortsteil Neutrauchburg ist als heilklimatischer 
Luftkurort anerkannt. Zur dauerhaften Sicherung 
des Kurortprädikats ist es unumgänglich, den der-
zeitigen Durchgangsverkehr dauerhaft einzuschrän-
ken. Dazu hatte die Stadt Isny im Allgäu im Rah-
men der 1. Anhörungsrunde gefordert, die Kreis-
straße K 8016 (Ried - Boden - Dorenwaid) als Aus-
weichstrecke auszubauen und zur L 265 aufzustu-
fen, so dass die Ortsdurchfahrt von Neutrauchburg 
dauerhaft wirksam vom Durchgangsverkehr entlas-
tet werden kann. Auch diese Forderung wurde im 2. 
Anhörungsentwurf nicht übernommen. Nach Aus-
kunft von Herrn Grunow am 09.02.2021 entzieht 
sich die Fachplanung für den Ausbau bzw. die Auf-
stufung der K 8016 allerdings der Zuständigkeit des 
Regionalverbands. Da seitens der Träger der Fach-
planung (Landkreis und RP) hierzu im 1. Anhö-
rungsverfahren keine Anregungen kamen, konnte 

 Kenntnisnahme 
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die Forderung der Stadt Isny in der Regionalpla-
nung nicht berücksichtigt werden. Die Stadt Isny im 
Allgäu nimmt dies zur Kenntnis, wird jedoch auch 
weiterhin ihr großes Interesse am Ausbau und der 
Aufstufung der K 8016 zum Schutz des Kurortprädi-
kats in Neutrauchburg mit Nachdruck verfolgen.“ 

II.1027 4.1.1 „Die geplanten Ortsumfahrungen von Renhardswei-
ler und Bierstetten (Stadt Bad Saulgau) endet nach 
der vorliegenden Planung kurz vor der Gemar-
kungsgrenze wieder auf der ursprünglichen Trasse 
der L283. Es sind auch für die Ortsumfahrung von 
Bad Schussenried - Reichenbach Planungen am 
Laufen, welche mit den Ortsumfahrungen Ren-
hardsweiler und Bierstetten abgestimmt werden 
sollten, um für die Ortschaften gemarkungsüber-
greifend eine optimale Lösung zu finden. Die Stadt-
verwaltung Bad Schussenried bittet um weitere In-
formationen bzgl. der Planungen „Ortsumfahrung 
Renhardsweiler und Bierstetten“, um die Planung 
abstimmen zu können.“ 

Über den Aus- und Neubau von Straßen 
entscheiden die Träger der Fachplanung 
in eigener Zuständigkeit. Die Regionalpla-
nung besitzt in diesem Bereich keine Re-
gelungskompetenz. Die OU Renhardswei-
ler und Bierstetten ist in der Raumnut-
zungskarte und im Plansatz 4.1.1 V (9) 
als Vorschlag (V) dargestellt. Der aktuelle 
Stand der Planungen ist daher bei der zu-
ständigen Fachbehörde abzufragen. 

Keine Berücksichtigung 

II.170 4.1.3 „Was aus unserer Sicht allerdings fehlt ist, dass es 
im Hinblick auf die Nahverkehrsentwicklung im 
ÖPNV auf der Straße als weiterem Standbein ne-
ben dem SPNV keinerlei Landkreis- und Regional-
verbandsübergreifende Initiativen oder Forderun-
gen für weitere Regio-Bus-Linien gibt (…) bzw. vor 
allem Schnellbuslinien Richtung Oberzentrum Reut-
lingen mit Verbindung zur neuen Regionalstadt-
bahn Neckar-Alb…“ 

„Wir fordern Sie daher auf zumindest jetzt in Ihrem 
Fortschreibungsentwurf auch Aspekte der grenz-
überschreitenden Nahverkehrsinitiativen deutlich zu 
benennen. Wenn wir vor dem Hintergrund der Mo-
bilitätswende und des Klimaschutzes auch im länd-
lichen Raum etwas erreichen wollen, dann darf der 
ÖPNV/SPNV nicht immer nur vom Schülerverkehr 

Über die Einrichtung von Regiobus-Linien 
entscheiden die Träger der Fachplanung 
(hier: Kreise und Land) in eigener Zustän-
digkeit. Die Regionalplanung besitzt in 
diesem Bereich keine Regelungskompe-
tenz. Von Seiten der Träger der Fachpla-
nung kamen dazu keine Anregungen. 
Diesbezüglich verweisen wir auch auf PS 
4.1.3 G (3), wo die Prüfung einer Auswei-
tung von Regiobus-Linien als Vorgabe 
enthalten ist. Bzgl. der grenzüberschrei-
tenden Nahverkehrsinitiativen und die Be-
deutung des ÖPNV/SPNV verweisen wir 
auf die PS 4.1.0 G (1), 4.1.0 G (2) und 
4.1.0 G (3). 

Keine Berücksichtigung 
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her (…) entwickelt werden, sondern muss vor allem 
die berufliche Mobilität der Bevölkerung stärker be-
rücksichtigen. Zahlreiche gewerbliche Mitarbeiter 
aus unserer Stadt und der Raumschaft im Lauchert-
tal haben beispielsweise keine geeignete und vor 
allem regelmäßig getaktete ÖPNV-Verbindung zu 
Ihrem rund 18 km entfernten Arbeitsplatz im Mittel-
zentrum Albstadt…“ 

„Hierzu erbitten wir eine weitere Ergänzung Ihres 
textlichen Teils im Fortschreibungsentwurf.“ 

II.801 4.1.1 „Der in der Fortschreibung des Regionalplans 2020 
ausgewiesene Verlauf einer Neutrassierung der 
B31 in Bereich Birnau/ Oberhof in Oberuhldingen ist 
aus dem Bestreben, Flora und Fauna zu schützen, 
inakzeptabel. Die Planung ignoriert viele Instru-
mente des Naturschutzes völlig und muss aus der 
Planung herausgenommen werden. Der in der Fort-
schreibung ausgewiesene Korridor für eine neue 
Trasse der B31 schließt die Biotope Nr. 
182214357800 "Magerrasentreifen nördlich Ober-
hof"; Biotop-Nr. 182214357811 "Feuchtgebiet nörd-
lich Oberhof"; Biotop-Nr. 182214357810 "Feuchtge-
biet Vrenhalde östlich Birnau" mit ein. Diese Bio-
tope würden bei der Umsetzung der Trasse verlo-
ren gehen. Des Weiteren ignoriert sie den Bio-
topverbund für feuchte Standorte (Dok.4) und ver-
baut damit einen wichtigen Korridor für Wildtiere un-
ter anderem auch für den Laubfrosch (FFH Anhang 
IV; RL2).“ 

Über den Aus- und Neubau von Straßen 
entscheiden die Träger der Fachplanung 
in eigener Zuständigkeit. Die Regionalpla-
nung besitzt in diesem Bereich keine Re-
gelungskompetenz. Die in der Raumnut-
zungskarte als nachrichtliche Übernah-
men aufgeführte Trasse stellt die vom 
Verkehrsministerium Baden-Württemberg 
Trasse für den BVWP 2030 angemeldete 
und im Bedarfsplan für die Bundesfern-
straßen (Änderung des Fernstraßenaus-
baugesetzes vom 23.12.2016) im „Vor-
dringlichen Bedarf“ enthaltene Straßen-
baumaßnahme für den Bereich dar. Der 
genaue Verlauf der Trasse für die o.g. 
Straßenbaumaßnahme wird erst mit Ab-
schluss des Planfeststellungsverfahrens 
rechtsicher bestimmt. 

Keine Berücksichtigung 

II.801 4.1.1 „Die geplante B311n/ B313 dient in erster Linie der 
Entlastung der Städte/Ortschaften wie Krauchen-
wies, Engelswies usw. Dort sollten – sofern hier 
überhaupt unter dem Vorzeichen der notwendigen 
Verkehrswende weiterhin Straßenbaumaßnahmen 
geplant werden – auch kleinräumige Entlastungs-

Über den Aus- und Neubau von Straßen 
entscheiden die Träger der Fachplanung 
in eigener Zuständigkeit. Dies schließt 
auch die Prüfung von eventuellen Alterna-
tiven zu der genannten Straßenbaumaß-
nahme ein. Die Regionalplanung besitzt in 

Keine Berücksichtigung 
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straßen als Alternative geprüft werden. Eine Frei-
haltung der Trasse für einen Neubau der B313 Frei-
burg - Ulm zwischen Messkirch und Mengen ist mit 
dem im Regionalplan als originäres Umweltziel ge-
nanntem Verlagern des Verkehrs auf die Schiene 
nicht vereinbar. Das jetzige Verkehrsaufkommen 
rechtfertigt nicht den Bau einer neuen Trasse durch 
den Landkreis. Angestrebt wird eine Verringerung 
des Straßenverkehrs, so dass auch zukünftig die 
Notwendigkeit angezweifelt wird. Die neue Trasse 
verläuft in bisher relativ unberührtem Gelände, ist 
länger, mehr Höhenunterschied und verschlingt Un-
summen (100 Millionen +). Dieses Geld fehlt 
zwangsläufig für Schienenertüchtigung, ortsnahe 
Umgehungen entlang der alten Trasse der B313 
sowie Ausbau der bestehenden Trasse.“ 

diesem Bereich keine Regelungskompe-
tenz. Die in der Raumnutzungskarte als 
nachrichtliche Übernahmen aufgeführte 
Trasse stellt die vom Verkehrsministerium 
Baden-Württemberg Trasse für den 
BVWP 2030 angemeldete und im Be-
darfsplan für die Bundesfernstraßen (Än-
derung des Fernstraßenausbaugesetzes 
vom 23.12.2016) im „Vordringlichen Be-
darf“ enthaltene Straßenbaumaßnahme 
für den Bereich dar. Der genaue Verlauf 
der Trasse für die o.g. Straßenbaumaß-
nahme wird erst mit Abschluss des Plan-
feststellungsverfahrens rechtsicher be-
stimmt. 

II.801 4.1.1 „Auch diese vorgeschlagenen Straßenprojekten 
müssen vor dem Hintergrund der dargestellten Not-
wendigkeit einer Mobilitätswende grundlegend hin-
terfragt werden: Ist der enorme finanzielle, ökologi-
sche und auch planerische Aufwand zum weiteren 
Ausbau des Straßennetzes vor dem Hintergrund 
der notwendigen Mobilitätswende mit abnehmen-
dem und zunehmend elektrischem Kfz-Verkehr 
noch zu rechtfertigen? Die Ortsumfahrungen Ber-
matingen und Salem-Neufrach im Zuge der L205 
sind aus der Liste zu entfernen, da sie parallel zur 
Bodenseegürtelbahn verlaufen, die nach entspre-
chender Ertüchtigung noch sehr große Verkehrs-
mengen aufnehmen kann.“ 

Bei den in PS 4.1.1 V (7) aufgeführten 
Vorschlägen (V) handelt es sich um Emp-
fehlungen, raumbedeutsame Fachplanun-
gen des Landes aufzustellen, entspre-
chend zu ändern oder zu ergänzen (§ 25 
Abs. 2 LplG). Sie nehmen an der Verbind-
lichkeit des Regionalplans nicht teil. Die 
Vorschläge sind jedoch der politische Wil-
len der Mehrheit der gewählten Mitglieder 
der Verbandsversammlung. 

Keine Berücksichtigung 

II.801 4.1.3 „Sinnvolle neue bzw. reaktivierbare Haltestellen auf 
den Schienenstrecken sind auf den Regionalplan-
Karten einzutragen (wie dies im früheren Regional-
plan der Fall war) und von anderweitiger Bebauung 
freizuhalten. Explizit möchten wir auf die Haltestelle 

Auf die zeichnerische Darstellung geplan-
ter bzw. gewünschter Haltepunkte des 
Schienenpersonennahverkehrs in der 
Raumnutzungskarte wird auf Grund der 
Übersichtlichkeit und Lesbarkeit insge-
samt verzichtet, die Anregung somit nicht 

Keine Berücksichtigung 



   
    

760 
 

Lipbach/Markdorf-Süd hinweisen, die im neuen Re-
gionalplan-Entwurf nicht mehr enthalten ist. Auch 
wenn diese im SMA-Vorzugskonzept fahrzeitmäßig 
nicht eingeplant werden konnte, wurde sie doch bei 
den Planungen vom Auftraggeber ursprünglich ge-
wünscht und von vier benachbarten großen Arbeit-
gebern mit über 1.000 Beschäftigten kürzlich mit 
Nachdruck gefordert. Dieser sinnvollen neuen Hal-
testelle kommt besondere Bedeutung zu, da ihr Bau 
(samt Bahnsteigen, Zugangsrampen und Option für 
2. Gleis) möglicherweise mit den Plänen des östli-
chen Anbindungsknotens der planfestgestellten OU 
Markdorf (K7743neu) kollidiert. Daher sollte der 
Platzbedarf dieses Haltepunkts durch konkrete Pla-
nungen ermittelt werden, um die Kompatibilität mit 
der Straßenplanung zu prüfen bzw. diese daran an-
zupassen.“ 

berücksichtigt. Die Anlage von Bahnhalte-
punkten fällt nicht in die Reglungskompe-
tenz des Regionalverbandes. Hierüber 
entscheiden die Träger der Fachplanung 
in eigener Zuständigkeit. 

II.801 4.1.2, 4.1.3 „Aufgrund des enormen Kapazitätspotenzials (ca. 
Faktor 10, s.o.) sind auch bei allen hier genannten 
Strecken generell durch raumplanerische Zielset-
zung (Z) die Flächen für ein zweites Gleis langfristig 
freizuhalten und in der Raumnutzungskarte ent-
sprechend zu kennzeichnen. Im Zusammenhang 
mit einer Verbesserung von Donaubahn und Zol-
lernbahn ist ein zweigleisiger Ausbau der Strecke 
Sigmaringen–Herbertingen vordringlich. Dies gilt 
umso mehr, wenn auch die Ablachtal-Bahn reakti-
viert wird. Für alle Strecken ist – gemeinsam mit 
Land und Bund – ein Ausbau anzustreben, der eine 
Bedienung mindestens im 30-min-Takt ermöglicht. 
Auch auf diesen Strecken gilt es, möglichst viele 
sinnvolle neue Haltepunkte einzurichten (statt be-
stehende abzubauen wie z. B. in Sigmaringendorf).“ 

Der zweigleisige Ausbau der Donaubahn 
((Ulm)-Herbertingen-Mengen-Sigmarin-
gen-(Tuttlingen)) und der Bodenseegürtel-
bahn ((Radolfzell)-Überlingen-Friedrichs-
hafen-(Lindau)) ist bereits durch die in der 
Raumnutzungskarte dargestellte „Freihal-
tetrasse für den Schienenverkehr (Aus-
bau)“ möglich (siehe PS 4.1.2 Z (2)). Eine 
Nennung der Donaubahn und der Boden-
seegürtelbahn unter PS 4.1.2 V (3) ist da-
her nicht nötig. Bei den anderen aufge-
führten Vorschlägen (V) handelt es sich 
um Empfehlungen, raumbedeutsame 
Fachplanungen des Landes aufzustellen, 
entsprechend zu ändern oder zu ergän-
zen (§ 25 Abs. 2 LplG). Im Gegensatz zur 
Donaubahn und der Bodenseegürtelbahn 
sehen wir hier nach Abwägung aller Be-
lange auf Grund der Bedeutung der Stre-
cken und ihrer vorhandenen gleisparalle-

Keine Berücksichtigung 
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len Bebauung keine Notwendigkeit, Flä-
chen für einen möglichen zweigleisigen 
Ausbau als Ziel der Raumordnung festzu-
legen. Auf die zeichnerische Darstellung 
geplanter bzw. gewünschter Haltepunkte 
des Schienenpersonennahverkehrs in der 
Raumnutzungskarte wird auf Grund der 
Übersichtlichkeit und Lesbarkeit insge-
samt verzichtet. Die Anlage von Bahnhal-
tepunkten, ebenso die Einführung eines 
30-min-Taktes auf allen Strecken, fällt 
nicht in die Reglungskompetenz des Regi-
onalverbandes. Hierüber entscheiden die 
Träger der Fachplanung in eigener Zu-
ständigkeit. 

II.801 4.1.2 „Insbesondere die Strecke der Ablachtalbahn (Men-
gen-Krauchenwies-Meßkirch-Schwackenreute-
Stahringen) weist ein sehr hohes Potential für den 
Schienenverkehr auf, der weit über der heutigen 
Bedeutung dieser Strecke liegt. Gerade in der 
Durchgängigkeit von Mengen bis Stahringen/Ra-
dolfzell eröffnen sich neue Möglichkeiten, u. a. auch 
für weiträumige Zugverbindungen, die kürzlich von 
der IBSB dargestellt wurden4, z. B. auf den Relatio-
nen Zürich-Ulm oder Konstanz-Tübingen-Stuttgart. 
Daher sollten die Klammern ( ) bei Schwacken-
reute-Stahringen entfernt werden und auch das 
künftige Potential der Strecke für den Personen- 
und Güterverkehr hervorgehoben werden. Weitere 
Bedeutung erhält diese Strecke als Ausweichroute 
hochbelasteter Bahnstrecken wie z. B. der Rheintal-
strecke. Die Baustellen-Havarie bei Rastatt hat ge-
zeigt, dass das Bahn-Netz derzeit im Falle von Bau-
maßnahmen oder Störungen nicht über genügend 
Reserven verfügt. Aufgrund dieses vielfältigen Po-
tentials sollte diese Strecke im Zuge der Sanierung 
auch elektrifiziert und ein zweigleisiger Ausbau – 

Die Klammer bei der Bezeichnung „Men-
gen-Krauchenwies-Meßkirch-(Schwa-
ckenreute-Stahringen)“ ist nötig, da der 
Abschnitt Schwackenreute-Stahringen 
nicht im Verbandsgebiet des Regionalver-
bandes liegt und daher dazu keine Aussa-
gen/Festlegungen getroffen werden kön-
nen. Eine Durchgängigkeit von Mengen 
bis Stahringen/Radolfzell auch bzgl. des 
Erhalts und des angemessenen Ausbaus 
ist natürlich anzustreben. Im Gegensatz 
zu den in PS 4.1.2 Z (2) genannten Stre-
cken sehen wir bei der Ablachtalbahn und 
der Strecke Krauchenwies-Sigmaringen 
nach Abwägung aller Belange auf Grund 
der Bedeutung der Strecken und ihrer vor-
handenen gleisparallelen Bebauung keine 
Notwendigkeit, Flächen für einen mögli-
chen Neubau bzw. zweigleisigen Ausbau 
als Ziele der Raumordnung festzulegen. 

Keine Berücksichtigung 
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ggf. zunächst abschnittsweise – in Betracht gezo-
gen werden. Zumindest sind die Flächen für ein 
zweites Gleis freizuhalten.“ 

II.801 4.1.2 „Mit Blick auf die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten 
dieser Strecke, die kürzlich vom Land in die engere 
Wahl möglicher Reaktivierungsprojekte aufgenom-
men wurde, sollte im Regionalplan auch die Trasse 
der Strecke Krauchenwies-Sigmaringen freigehal-
ten werden, um dort den Wiedereinbau der Gleise 
voranzutreiben oder zumindest längerfristig als Zu-
kunftsoption zu erhalten.“ 

Die Gleise der ehemalige Bahnstrecke 
Krauchenwies-Sigmaringendorf sind kom-
plett abgebaut. Zwar ist die ehemalige 
Trasse noch erkennbar und es sind auch 
einige Brücken noch erhalten, es muss je-
doch alles neu aufgebaut werden. Ob der 
Wiederaufbau bzw. die Reaktivierung 
dann noch in der gleichen Trassenlage 
geschieht, steht noch nicht fest. Vor die-
sem Hintergrund hat sich der Regional-
verband entschlossen diese Strecke (wie 
auch die Strecke Leutkirch-Isny) nicht in 
den PS 4.1.2 V (3) aufzunehmen bzw. in 
der Raumnutzungskarte darzustellen. Un-
abhängig davon unterstützt der Regional-
verband jegliche Bestrebungen für einen 
Wiederaufbau bzw. eine Reaktivierung 
von Bahnstrecken. Darstellungen bzw. 
Festlegungen des Regionalplans (Regio-
nale Grünzüge, Vorranggebiete für Natur-
schutz und Landschaftspflege, Vorrang-
gebiete für besondere Waldfunktionen) 
würden diesen Bestrebungen nicht entge-
genstehen, da dort standortgebundene 
bauliche Anlagen der technischen Infra-
struktur -wenn nachweislich keine zumut-
baren Planungsalternativen an anderer 
Stelle bestehen- ausnahmsweise zulässig 
sind. 

Keine Berücksichtigung 

II.801 4.1.2 „Angesichts der notwendigen Verkehrswende und 
des bereits heute sehr viel besser ausgebauten 
Straßennetzes ist es völlig unverständlich, dass ei-
nerseits noch etliche neue Straßen gebaut werden 

Über den Aus- und Neubau von Schie-
nenstrecken entscheiden die Träger der 
Fachplanung in eigener Zuständigkeit. Die 

Keine Berücksichtigung 
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sollen und andererseits in der Liste der Schienen-
projekte kein einziges Neubauprojekt zu finden ist. 
Insbesondere zur Versorgung möglichst aller Ent-
wicklungsachsen (s. o.) müssen auch neue Schie-
nenstrecken geprüft und vorangetrieben werden.“ 

Regionalplanung besitzt in diesem Be-
reich keine Regelungskompetenz. So um-
fasst z.B. die Festlegung als Freihaltetra-
sse (siehe PS 4.1.2 Z (2)) inhaltlich nur 
den Ausschluss raumbedeutsamer Nut-
zungen, die einem späteren zweigleisigen 
Bahnbetrieb entgegenstehen könnten o-
der mit der Bahntrasse nicht vereinbar 
sind. Unabhängig davon verweisen wir 
auf die beiden Interessenverbände zur 
Südbahn und Bodenseegürtelbahn, durch 
deren Engagement die Elektrifizierung 
und der Ausbau dieser Strecken initiiert 
wurden. Bei beiden Interessenverbänden 
hat der Regionalverband die Geschäfts-
führung inne und erheblich Manpower in-
vestiert, obwohl dies nicht zu den Kern-
aufgaben eines Regionalverbandes ge-
hört. 

II.801 4.1.2 STN zum Gutachten des IV Südbahn zur Durchbin-
dung in Aulendorf: „Der Knotenbahnhof Aulendorf 
benötigt mehr Gleise (…) auch die kleineren Ge-
meinden haben Anspruch auf umsteigefreie Direkt-
verbindungen.“ 

Der Interessenverband Südbahn hat sich 
sehr gründlich und abwägend mit der 
Frage einer Durchbindung der Regional-
bahn in Aulendorf beschäftigt. Die Aus-
gangslage des Grosse-Gutachtens war 
der damalige Stand der Angebotskonzep-
tion des Landes bei den IRE/RE-Linien, 
nach denen sich die unterlegten RB-Ver-
kehre orientieren mussten. Solange uns 
von Seiten des Landes keine Änderung 
bei der Angebotskonzeption auf der Süd-
bahn mitgeteilt wird, sehen wir keine Not-
wendigkeit, eine aktualisierte Entschei-
dungsgrundlage für die Frage „Durchbin-
dung ja oder nein“ zu erstellen. Sollte sich 
jedoch eine veränderte Ausgangssituation 
ergeben, etwa durch neue Konzeptionen 
oder Überlegungen durch das Land oder 

Keine Berücksichtigung 
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die Regio-S-Bahn, wird der Interessenver-
band ggf. darauf reagieren. Über den 
Ausbau/Umbau des Bahnhofs Aulendorf 
entscheiden die Träger der Fachplanung 
in eigener Zuständigkeit. Die Regionalpla-
nung besitzt in diesem Bereich keine Re-
gelungskompetenz. 

II.801 4.1.4 PS 4.1.4: „Diesen Grundsätzen stimmen wir aus-
drücklich zu. Es sollten jedoch auch konkrete plane-
rische Überlegungen angestellt werden, wo und in 
welchem Umfang Ausweichgleise, Gleisanschlüsse 
und Verladestellen benötigt werden, um die benö-
tigten Flächen dafür zu sichern. Viele Gewerbege-
biete – auch die in der RNK verzeichneten neu ge-
planten Gebiete – verfügen derzeit über keinen 
Gleisanschluss.“ 

Über die konkrete Planung und den Bau 
von Ausweichgleisen, Gleisanschlüssen 
und Verladestellen entscheiden die Trä-
ger der Fachplanung in eigener Zustän-
digkeit. Die Regionalplanung besitzt in 
diesem Bereich keine Regelungskompe-
tenz. Von Seiten der Träger der Fachpla-
nung kamen dazu keine Anregungen. 

Keine Berücksichtigung 

II.801, 
III.060 

4.1.4 PS 4.1.4: „Aufgrund der viel geringeren negativen 
Umweltauswirkungen des Schienengüterverkehrs 
gegenüber dem Straßengüterverkehr ist dieser zu 
fördern und auszubauen. Die im aktuellen Entwurf 
vorgenommenen Abschwächungen zu weniger ver-
bindlichen Vorgaben („soll“ statt „ist zu“) sollte da-
her revidiert werden.“ 

Die Formulierung „ist zu“ statt „soll“ ist 
eine zu sehr stringente Formulierung und 
entspricht nicht dem Charakter von 
Grundsätzen, da sie kaum mehr Abwä-
gungsspielraum für die nachfolgenden 
Planungen lässt. Dies wurde vom Regie-
rungspräsidium moniert und deshalb ent-
sprechend korrigiert. 

Keine Berücksichtigung 

II.801 4.1.5 PS 4.1.5: „Dieser Grundsatz ist zu streichen. Nach 
unserer Überzeugung müssen defizitäre Regional-
flughäfen wie der Flughafen Friedrichshafen in den 
nächsten Jahren stillgelegt werden. Der sehr klima-
schädliche Flugverkehr darf nicht weiter durch Be-
freiung von der Mineralölsteuer, Befreiung von der 
Umsatzsteuer bei Auslandsflügen und dann auch 
noch durch finanzielle Unterstützung von unrentab-
len Regionalflughäfen aus öffentlichen Mitteln privi-
legiert werden. Zudem wird man voraussichtlich in 
wenigen Jahren – nach Abschluss der Südbahn-

Über eine eventuelle Stilllegung des Flug-
hafens entscheiden die Eigentümer bzw. 
die Träger der Fachplanung in eigener 
Zuständigkeit. Von deren Seite kamen 
dazu keine Anregungen. Die Regionalpla-
nung besitzt in diesem Bereich keine Re-
gelungskompetenz. 

Keine Berücksichtigung 
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Elektrifizierung und Fertigstellung der Neubaustre-
cke Ulm-Stuttgart – schnell mit der Bahn zum Flug-
hafen Stuttgart gelangen, was den Bedarf für einen 
Regionalflughafen in FN weiter mindert.“ 

II.801 4.1.6 PS 4.1.6: „Wir unterstützen diesen Vorschlag und 
fordern ergänzend, die Fähren nicht vorrangig unter 
dem Gesichtspunkt der Gewinnmaximierung zu be-
treiben, sondern sich bei den Tarifen für Fußgänger 
und Radfahrer an den üblichen Kostendeckungsra-
ten des ÖPNV zu orientieren. Insbesondere darf 
der quadratmeterbezogene Preis für die Stellfläche 
von Fahrrädern künftig nicht mehr höher liegen als 
für den Transport von Autos. Für die Fähre Ro-
manshorn-Friedrichshafen ist ein 30-min-Takt anzu-
streben (neuer Zwischen-Takt mit kleineren Schif-
fen nur für Fußgänger und Radfahrer). Eine Aus-
weitung der Katamaran-Verbindungen lehnen die 
Naturschutzverbände ab. Bereits heute unterliegt 
das Bodenseeufer einer Erosion durch Wellen-
schlag – verursacht durch den Katamaran (z.B. in 
Hagnau).“ 

Über die Tarife für Fußgänger und Rad-
fahrer und die Ausweitung des Taktes 
bzw. der Katamaran-Verbindung entschei-
den die Betreiber bzw. die Träger der 
Fachplanung in eigener Zuständigkeit. Die 
Regionalplanung besitzt in diesem Be-
reich keine Regelungskompetenz. 

Keine Berücksichtigung 

II.801 4.1.7 PS 4.1.7 G (2): „Diese Radnetz-Planungen sollten – 
analog zu den Planungen des BVWP oder GVP – 
nachrichtlich in den Regionalplan und seine Karten-
werke übernommen werden. Im neuen Regional-
plan soll der Fuß-und Radverkehr gefördert werden, 
es werden hierfür aber keine Verbindungen darge-
stellt. Zumindest die vorliegenden Verbindungen 
wie das RadNETZ Alltag und der Landesradfern-
weg sind in der Raumnutzungskarte darzustellen. 
Der Veloring als eine attraktive, schnelle Radverbin-
dung in Friedrichshafen sollte bis Immenstaad wei-
tergeführt werden. Die Anzahl der täglichen Pendler 
von Friedrichshafen nach Immenstaad und umge-
kehrt von 700 bzw. 900 stellt neben den zahlrei-

Über die genaue Radwegeplanung ent-
scheiden die Kreise im Zuge ihrer fachli-
chen Zuständigkeit. Auf die zeichnerische 
Darstellung von Radnetzen mit ihrem 
Ausbaubedarf in der Raumnutzungskarte 
wurde auf Grund der Übersichtlichkeit und 
Lesbarkeit insgesamt verzichtet. 

Keine Berücksichtigung 



   
    

766 
 

chen radfahrenden Touristen ein beachtliches Po-
tential für die Nutzung des nach Westen verlänger-
ten Velorings dar.“ 

II.801 4.1.7 „Diese vorgeschlagene Radschnellverbindung wird 
begrüßt und sollte in die Raumnutzungskarte aufge-
nommen werden. Daneben regen wir an, Gemein-
deverbindungsstraßen, die eine nur geringe Bedeu-
tung für den Kfz-Verkehr haben, aber wichtige 
Fahrrad-Routen darstellen, als Fahrradstraßen um-
zuwidmen, um deren Attraktivität und Sicherheit für 
den Radverkehr zu steigern (Vorrang für Radver-
kehr, Tempo 30, Herausnahme aus Navi-Routen für 
Autoverkehr zur Verminderung von Kfz-Schleich-
verkehr). So können – unterhalb der anspruchsvol-
len Standards einer „Radschnellverbindung“ – 
rasch und kostengünstig attraktive Radverbindun-
gen realisiert werden (Beispiel: Gemeindeverbin-
dungsstraßen Kluftern-Ittendorf-Bürgberg).“ 

Auf die zeichnerische Darstellung der 
Radschnellverbindung in der Raumnut-
zungskarte wurde auf Grund der Über-
sichtlichkeit und Lesbarkeit verzichtet. 
Über die Umwidmung von Straßen ent-
scheiden die Träger der Fachplanung in 
eigener Zuständigkeit. Die Regionalpla-
nung besitzt in diesem Bereich keine Re-
gelungskompetenz. 

Keine Berücksichtigung 

II.169 4.1.3 „Zum Bahnhaltepunkt im Bereich Lipbach / 
Negelsee: Es ist nach wie vor Wunsch der Stadt 
Friedrichshafen, einen zusätzlichen Bahnhaltepunkt 
im Bereich Lipbach / Negelsee in den Planentwurf 
aufzunehmen. Der Bahnhaltepunkt wäre aus Sicht 
der Verwaltung eine sinnvolle Maßnahme im Sinne 
des Maßnahmenbündels, das i. Z. mit dem Ergeb-
nis der Verkehrsmediation Kluftern erarbeitet wor-
den ist; dabei wurde vereinbart, als Ersatz für den 
Verzicht auf den Bau der Ortsumfahrung Kluftern (K 
7743 neu) alle Facetten des ÖPNV und des Um-
weltverbunds auszubauen und zu optimieren. Auch 
wenn die Bahnhaltepunkt-Planung selbst noch kei-
nen großen Konkretheitsgrad aufweist, erscheint 
die Aufnahme zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll, um 
gegenüber der Deutschen Bahn, den anderen Ver-
kehrsbetrieben und Verkehrsbehörden einen Hin-
weis zu geben mit entsprechender Verortung, dass 

Auf die zeichnerische Darstellung geplan-
ter bzw. gewünschter Haltepunkte des 
Schienenpersonennahverkehrs in der 
Raumnutzungskarte wird auf Grund der 
Übersichtlichkeit und Lesbarkeit insge-
samt verzichtet. Daher ist auch eine textli-
che Erwähnung nicht sinnvoll, da dann 
der Haltepunkt nicht klar der Örtlichkeit 
zuzuordnen ist. Die Anlage von Bahnhal-
tepunkten fällt nicht in die Reglungskom-
petenz des Regionalverbandes. Hierüber 
entscheiden die Träger der Fachplanung 
in eigener Zuständigkeit. Der o.g. Bahn-
haltepunkt im Bereich Lipbach/Negelsee 
wird im Zuge der Planungen zur Elektrifi-
zierung und dem Ausbau der Bodensee-
gürtelbahn (Lph. II, Vorplanung) berück-
sichtigt. 

Keine Berücksichtigung 
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ein Haltepunkt in Lipbach ernsthaft geprüft und zu 
einem späteren Zeitpunkt dann möglichst auch rea-
lisiert wird. Da nach Aussage des Regionalver-
bands von Gemeinden lediglich gewünschte Halte-
punkte aufgrund mangelnder Konkretheit der Pla-
nung generell nicht in den Kartenteil des Regional-
plans aufgenommen werden können, wird letztend-
lich statt einer kartographischen Darstellung ein 
textlicher Hinweis gefordert. Daher wird der Regio-
nalverband gebeten, das Vorhaben eines künftigen 
Bahnhaltepunktes Gewerbegebiet Negelsee / Lip-
bach in Textteil des Planentwurfs an geeigneter 
Stelle in Form einer klaren Empfehlung aufzuneh-
men, um damit der Bedeutung des Projekts Nach-
druck zu verleihen.“ 

II.302 4.1.1 „Geplant ist der Neubau einer Verbindungsstraße 
zwischen Sigmaringen und Mengen. Die Neutras-
sierung verläuft größtenteils durch Wald, der dauer-
haft in eine andere Nutzung überführt werden 
muss. Diese Waldinanspruchnahmen ist aus-
gleichspflichtig und bedarf vorab eines forstrechtli-
chen Genehmigungsverfahrens. Der geplante Ein-
griff erfordert große Ersatzaufforstungsflächen au-
ßerhalb des Waldes. Es wäre sinnvoll, schon regio-
nalplanerisch Aufforstungsgewanne zu identifizie-
ren und für den forstrechtlichen Ausgleich vorzuhal-
ten, um das Verfahren gegebenenfalls zu beschleu-
nigen.“ 

Über den Aus- und Neubau von Straßen 
entscheiden die Träger der Fachplanung 
in eigener Zuständigkeit. Die Regionalpla-
nung besitzt in diesem Bereich keine Re-
gelungskompetenz. Die in der Raumnut-
zungskarte als nachrichtliche Übernah-
men aufgeführte Trasse stellt die vom 
Verkehrsministerium Baden-Württemberg 
Trasse für den BVWP 2030 angemeldete 
und im Bedarfsplan für die Bundesfern-
straßen (Änderung des Fernstraßenaus-
baugesetzes vom 23.12.2016) im „Vor-
dringlichen Bedarf“ enthaltene Straßen-
baumaßnahme B 311n / B 313 Mengen – 
Engelswies dar. Der genaue Verlauf der 
Trasse für die o.g. Straßenbaumaßnahme 
wird erst mit Abschluss des Planfeststel-
lungsverfahrens rechtsicher bestimmt. 
Daher kann über die eventuell nötige Wal-
dinanspruchnahme und den entsprechen-
den forstrechtlichen Ausgleich auf Ebene 

Keine Berücksichtigung 
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der Regionalplanung keine Aussage ge-
troffen werden. 

II.302 4.1.2 „Es wird bezüglich Seite 28, Kapitel 4.1.2. Schie-
nennetz, (3) vorgeschlagen, folgende regionalbe-
deutsame Schienenprojekte in der Region umzuset-
zen: Donaubahn ((Ulm) - Herbertingen - Mengen - 
Sigmaringen - (Tuttlingen)): Abschnittsweiser zwei-
gleisiger Ausbau und Elektrifizierung.“ 

Der (abschnittsweise) zweigleisige Aus-
bau der Donaubahn ((Ulm)-Herbertingen-
Mengen-Sigmaringen-(Tuttlingen)) ist be-
reits durch die in der Raumnutzungskarte 
dargestellte „Freihaltetrasse für den 
Schienenverkehr (Ausbau)" möglich 
(siehe PS 4.1.2 Z (2)). Eine Nennung der 
Donaubahn unter PS 4.1.2 V (3) ist daher 
nicht nötig. 

Keine Berücksichtigung 

II.177 4.1.2 „Planzeichen Eisenbahntrasse Ablachtalbahn: Bitte 
berücksichtigen Sie, dass die Ablachtalbahn wieder 
in Nutzung ist. Das Planzeichen hier bitten wir an-
zupassen (Bahnstrecke zwischen Mengen und 
Stockach durch Meßkirch und Sauldorf).“ 

Ein spezielles Planzeichen für „Nutzung“ 
oder „Nichtnutzung“ ist auf der Raumnut-
zungskarte nicht vorhanden. Daher kann 
auch keine Änderung vorgenommen wer-
den. 

Keine Berücksichtigung 

II.521 4.1.2 „Geplanter Ausbau und Elektrifizierung von Bahn-
strecken: Speziell die Elektrifizierung der Strecke 
Ertingen-Sigmaringen verläuft in unmittelbarer 
Nähe der Grabhügelgruppe „Bettelbühl“, welche zu-
sammen mit der Heuneburg und anderen ebenfalls 
frühkeltischen Kulturdenkmalen für die Nominierung 
zur Tentativliste Deutschlands für eine Einschrei-
bung in die Welterbeliste vorgesehen ist. Als ein- 
getragene Kulturdenkmale gem. § 12 DSchG genie-
ßen diese Umgebungsschutz. Abhängig von der 
konkreten Lage und Größe der geplanten Masten 
der Stromleitung kann der visuelle Wirkungsraum 
beeinträchtigt und die zur Nominierung für die Welt-
erbeliste vorgesehene Stätte technisch überprägt 
werden. Die eigentliche Prüfung auf Beeinträchti-
gungen durch das LAD anhand von Sichtbarkeits-
analysen und Visualisierungen erfolgt im Zuge des 
Bauleitverfahrens bzw. des Bundesimmissions-
schutz- rechtlichen Genehmigungsverfahrens. Zum 

Die Elektrifizierung der genannten Stre-
cken sind in Plansatz 4.1.2 V (3) als Vor-
schlag (V) aufgeführt. Bei Vorschlägen (V) 
handelt es sich um Empfehlungen, raum-
bedeutsame Fachplanungen des Landes 
aufzustellen, entsprechend zu ändern o-
der zu ergänzen (§ 25 Abs. 2 LplG). Über 
den Aus- und Neubau sowie die Elektrifi-
zierung von Schienenstrecken entschei-
den die Träger der Fachplanung in eige-
ner Zuständigkeit. Die Regionalplanung 
besitzt in diesem Bereich keine Rege-
lungskompetenz. Die konkrete Lage und 
Größe der geplanten Masten der Oberlei-
tung/Stromleitung sowie eine eventuelle 
visuelle beeinträchtigt der Kulturdenkmä-
ler kann erst im Zuge der nachgelagerten 
Planverfahren geprüft werden. 

Kenntnisnahme 
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jetzigen Zeitpunkt äußert das LAD erhebliche Be-
denken. Ähnlich verhält es sich mit der Verbindung 
Friedrichshafen-Überlingen, die unweit der Fund-
stelle Unteruhldingen-Stollenwiesen verläuft und 
Teil der Welterbestätte „Prähistorische Pfahlbauten 
um die Alpen“ ist.“ 

II.600 4.1 „Kap. 4.1: Über die Rahmensetzung für die Flä-
chennutzung kann die Regionalplanung dazu bei-
tragen, Verkehr zu vermeiden und damit die Klima-
belastungen des Verkehrs zu erhöhen. Das Thema 
Klimaschutz wird angesichts dessen im Planentwurf 
nur wenig behandelt. Hier wäre ggf. mehr zu reflek-
tieren und (mögliche) Konsequenzen für die Region 
aufzuzeigen. Dies könnte etwa zu Änderungen fol-
gender Art Anlass geben: 

• Diskussion darüber, in wie weit die im Regional-
plan (meist nachrichtlich) enthaltenen Straßenbau-
projekte noch sinnvoll sind 

• Thematisieren von sich aus der Umstellung auf er-
neuerbare Energien ergebenden Konsequenzen für 
die Flächennutzung und Infrastruktursektoren 

• Aufgreifen aktuell dazu bestehender Förderpro-
gramme und geänderter politischer Leitlinien 

• Aufgreifen lokaler / regionaler / landesweiter Kli-
maschutzkonzepte“ 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf Anlage 1 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 

II.600 4.1.3 „Kap. 4.1.3: Politisch-administrative Grenzen (z.B. 
Land, Landkreise) führen im (straßengebundenen) 
ÖPNV häufiger zu Lücken im Liniennetz bzw. gerin-
geren Angebotsstandards auf den grenzüberschrei-
tenden Linienabschnitten als im (konkurrierenden) 
Straßenverkehr. Der Regionalplan kann zwar keine 
detaillierten Aussagen zur ÖPNV-Angebotsgestal-
tung machen, könnte aber - auch angesichts seines 

Über die ÖPNV-Angebotsgestaltung ent-
scheiden die Träger der Fachplanung in 
eigener Zuständigkeit. Die Regionalpla-
nung besitzt in diesem Bereich keine Re-
gelungskompetenz. Die Sensibilisierung 
der Kreise bzgl. der o.g. Problematik fin-
det bereits statt. 

Kenntnisnahme 
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kreisübergreifenden Zuschnitts - für die Problematik 
sensibilisieren.“ 

II.167 4.1.1 „Ziffer 4.1.1 Straßenverkehr: In Aulendorf ist ein in-
terkommunales Vorranggebiet für Industrie und Ge-
werbe mit 32 ha vorgesehen. In unserem Schreiben 
vom 14. 11 .2019 haben wir darauf hingewiesen, 
dass mit einer zusätzlichen verkehrlichen Mehrbe-
lastung der Ortschaften Reute und Gaisbeuren ge-
rechnet werden muss. Darüber hinaus ist im jetzi-
gen Entwurf in Aulendorf auch ein Wohnungs-
bauschwerpunkt mit 15 ha vorgesehen. Die Stadt 
Bad Waldsee weist nochmals mit Nachdruck auf die 
zu erwartende zusätzliche verkehrliche Mehrbelas-
tung hin. Wir gehen davon aus, dass nicht nur die 
Ortschaften Reute und Gaisbeuren sowie Michel-
winnaden sondern auch die Kernstadt über die 
Straße L 275 Haslanden-Aulendorfer Straße mehr 
belastet wird. Aus unserer Sicht ist es unabdingbar 
die erwartbaren verkehrlichen Mehrbelastungen im 
Vorfeld zu ermitteln, um gegebenenfalls verkehrli-
che Lösungen entwickeln zu können. 

Grundsätzlich handelt es sich bei den ent-
sprechenden Straßen entsprechend ihrer 
straßenrechtlichen Einteilung, Widmung 
und Verkehrsfunktion um regional bedeut-
same Verkehrsverbindungen. Das regio-
nal bedeutsame Straßennetz ist im Regel-
fall dafür ausgelegt, den entsprechenden 
Verkehr aufzunehmen. Von Seiten der zu-
ständigen Verkehrsbehörde des Kreises 
sind keine Hinweise bzgl. der Erhöhung 
des innerörtlichen Verkehres bzw. der 
Überlastung des Straßennetzes durch die 
Maßnahme an uns herangetragen wor-
den. Wie dem Umweltbericht zu entneh-
men ist, wurden die potenziellen verkehrli-
chen Auswirkungen untersucht und in die 
Abwägung eingestellt. Konkrete Verkehrs-
konzepte bzw. verkehrliche Maßnahmen 
können aufgrund der bestehenden plane-
rischen Unschärfe auf regionalplaneri-
scher Ebene nicht erstellt werden und 
sind erst auf der nachgelagerten Pla-
nungsebene bzw. im Rahmen eines Ge-
nehmigungsverfahrens erforderlich. 

Keine Berücksichtigung 

III.092-3 4.1.1 „Auf der gleichen Folie (nächste Seite) ist außer-
dem die neue Bundestraße unrichtig eingezeichnet 
(rot gestrichelte Linie, bereits in der 1. Auslegung 
kritisiert). Dargestellt ist eine C- Variante. Doch tat-
sächlich beschlossen ist bislang nur ein Bereich in 
dem die neue Straße verlaufen soll- der Bereich 
zwischen der hier dargestellten Variante (rot gest.) 
und der bestehenden alten Trasse. Sollten im 2. 
Entwurf des Regionalplanes die drei möglichen 
Trassenvarianten dargestellt werden, so fehlt hier 

Der Planungsprozess zur B 31n Meers-
burg-West – lmmenstaad findet aktuell 
noch statt. Von Seiten des Bundes und 
des Landes wird die Variante B1 als Vor-
zugsvariante präferiert. Der Bau der B 
31n stellt natürlich einen erheblichen Ein-
griff dar. Die Variante B1 stellt jedoch un-
ter Abwägung aller relevanten Aspekte 
die beste Trasse dar, da die anderen Vari-

Keine Berücksichtigung 
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die Einzeichnung der sogn. Vorzugsvariante B des 
Regierungspräsidiums Tübingen. Diese Trasse 
würde ausschließlich über lmmenstaader Gemar-
kung und an Kippenhausen vorbeiführen und ver-
deutlichen, welche weiteren Grünzüge in Zukunft 
noch geopfert werden müssen und wo die entspre-
chend geforderten Ausgleichsmaßnahmen ausge-
wiesen werden könnten.“ 

anten ebenfalls in wesentliche Schutzbe-
reiche eingreifen würden. Da jedoch auch 
die weiteren Varianten rechtlich noch 
möglich sind ist es nicht ausgeschlossen, 
dass auch eine andere Variante als die 
B1 am Ende des Planungsprozesses rea-
lisiert werden wird. Daher wird in die 
Raumnutzungskarte nur die linienbe-
stimmte Trasse nachrichtlich übernom-
men und auf einer Ergänzungskarte im 
Anhang des Regionalplans die Varianten 
des Variantenvergleichs aufgeführt. 

II.182 4.1.1 „Die Stadt stimmt einer B 30-Ostumfahrung von 
Meckenbeuren nicht zu. Die B 30-Westumfahrung 
wird befürwortet.“ 

Über den Aus- und Neubau von Straßen 
entscheiden die Träger der Fachplanung 
in eigener Zuständigkeit. Die Regionalpla-
nung besitzt in diesem Bereich keine Re-
gelungskompetenz. 

Keine Berücksichtigung 

II.182 4.1.7 „Des Weiteren regt die Stadt Tettnang an, eine 
Schnellradwegeverbindung zwischen Wangen - 
Neukirch - Tettnang - Friedrichshafen in die Fort-
schreibung des Regionalplanes aufzunehmen. Auf-
grund der aktuellen Diskussionen rund um den Kli-
mawandel sieht es die Stadt Tettnang als eines ih-
rer obersten Ziele an, den Radverkehr zu unterstüt-
zen und zu fördern. Durch diese Radschnellverbin-
dung würden die Verkehrswege durch den motori-
sierten Individualverkehr zwischen den besagten 
Städten entlastet. Viele Bürgerinnen und Bürger 
können dann vom Auto auf das Fahrrad umsteigen, 
um zu ihren täglichen Arbeitsstätten zu gelangen. 
Wir bitten Sie, die Anregungen der Stadt Tettnang 
bei der Fortschreibung des Regionalplans zu be-
rücksichtigen und den Planentwurf entsprechend 
anzupassen.“ 

Der Radverkehr und dessen Förderung ist 
in PS 4.1.7 enthalten. Über die genaue 
Radwegeplanung entscheiden die Kreise 
im Zuge ihrer fachlichen Zuständigkeit. 
Hinreichend aktuelle Radwegekonzeptio-
nen der Kreise sind vorhanden. Die Fest-
legung von Fahrradnetzen/-korridoren ist, 
bei einem der Raumnutzungskarte vorlie-
genden Maßstab von 1:50.000, nicht sinn-
voll darstellbar. Die Aufnahme einer Rad-
schnellverbindung zwischen Wangen-
Neukirch-Tettnang-Friedrichshafen in PS 
4.1.7 V (3) analog der Strecke Friedrichs-
hafen-Meckenbeuren-Ravensburg-Wein-
garten-Baienfurt-Baindt halten wir nicht für 
sinnvoll. Um in den Genuss einer Förde-
rung für die Planung und den Bau einer 
Radschnellverbindung von Bund und 
Land zu kommen, sind Verkehrsbelastung 

Keine Berücksichtigung 
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von in der Regel mindestens 2.000 Fahr-
radfahrten pro Tag (Prognosebelastung 
auf dem größten Teil der Strecke) vonnö-
ten. Diese Verkehrsstärken sind schon bei 
der Radschnellverbindung Friedrichsha-
fen-Meckenbeuren-Ravensburg-Weingar-
ten-Baienfurt-Baindt, die parallel der über-
lasteten B 30 und im gemeinsamen Ober-
zentrum liegt, nicht durchgehend vorhan-
den. Auf der Strecke Wangen-Neukirch-
Tettnang-Friedrichshafen, die größtenteils 
außerorts geführt werden würde, wären 
die benötigten Verkehrsstärken mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nur in den verdichte-
ten, städtischen Bereichen von Wangen 
und Friedrichshafen erzielbar. Damit 
würde für den Großteil der Strecke die 
Fördergrundlage entfallen, was dann vor 
allem die Kreise zu den Kostenträgern 
macht. Von den Kreisen Ravensburg und 
Bodenseekreis kam jedoch keine Anre-
gung bzgl. einer neuen Radschnellverbin-
dung. 

II.166 4.1.0, 4.1.2 „Punkt 1: Zweigleisiger Ausbau Bahnstrecke Zoller-
nalbbahn Herbertingen - Sigmaringen - Aulendorf, 
Freihaltetrasse als Z in Regionalplan festlegen. Mit 
der Darstellung einer eingleisigen Trasse von Her-
bertingen nach Aulendorf widersprechen Sie den 
von Ihnen dargelegten allgemeinen Grundsätzen in 
Abschnitt 1 und den Grundsätzen zur regionalen 
Infrastruktur in Abschnitt 4. Eine umweltverträgliche 
Mobilität in Verbindung mit einem leistungsfähigen 
Verkehrsnetz, wie Sie sie darin selbst benennen, 
schließt die Darstellung der eingleisigen Bahntrasse 
aus. Wir möchten Sie deshalb noch einmal mit 
Nachdruck darum bitten, die Freihaltetrasse für den 
zweigleisigen Ausbau der Schiene Herbertingen-

Einen Widerspruch zu den in den Plansät-
zen 4.1.0 aufgeführten Grundsätzen se-
hen wir nicht. Unter Plansatz 4.1.2 V (3) 
wird für die Zollernalbbahn im Abschnitt 
Herbertingen-Aulendorf ein abschnittswei-
ser zweigleisiger Ausbau und die Elektrifi-
zierung vorgeschlagen. Im Gegensatz zu 
den in PS 4.1.2 Z (2) genannten Strecken 
sehen wir bei diesem Abschnitt nach Ab-
wägung aller Belange auf Grund der Be-
deutung der Strecken und ihrer vorhande-
nen gleisparallelen Bebauung keine Not-

Keine Berücksichtigung 
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Aulendorf im Regionalplan darzustellen und als Ziel 
zu definieren.“ 

wendigkeit, Flächen für einen zweigleisi-
gen Ausbau als Ziele der Raumordnung 
festzulegen. 

II.166 4.1.7 „Punkt 2: RadNETZ Alltag in Raumnutzungskarte 
darstellen. Ihre Erläuterung bez. der Darstellung 
dieser Verkehrsachsen in der Raumnutzungskarte 
im Maßstab 1:50.000 ist nachvollziehbar und würde 
die Karte unübersichtlich machen. Da aber gerade 
diese Verkehrsachsen/-verbindung ausgebaut wer-
den sollen, schlagen wir vor, eine Detailkarte „Fuß- 
und Radverkehrsnetze" ggf. nur in digitaler Form zu 
erstellen. Wir sehen dies als wichtig an, damit ein 
überkommunales, auf sich gegenseitig abgestimm-
tes Wegenetz entstehen kann.“ 

Eine überkommunale und gegenseitig ab-
gestimmte Radwegeplanung ist bereits in 
Form der Radverkehrskonzepte der Kreis, 
die diese im Zuge ihrer fachlichen Zustän-
digkeit aufgestellt haben, vorhanden. Ein 
spezielle Karte zu den „Fuß- und Radver-
kehrsnetzen" sehen wir daher nach Abwä-
gung aller Belange als nicht notwendig 
an. 

Keine Berücksichtigung 

II.179 4.1.1 „Der Regionalplanentwurf enthält nach wie vor 
keine konkreten Vorgaben zur Lenkung der aus 
dem Kies- und Asphalttransport sowie den Erdaus-
hubverkehren resultierenden Verkehrsbelastungen 
für die Ortsdurchfahrt von Oberhofen über die B 30 
und die B 467 kommend, obwohl mehrere Alternati-
ven aus dem Bodenseekreis heraus verfügbar wä-
ren. Hierzu zählen insbesondere die L 326 über 
Tettnang und Kofeld über die L 324 nach Grenis 
wie auch die K 7719 / K 7718 von der B 30 über 
Lindau, dann wiederum über die L 326 und die L 
324 zum selben Ziel. Die Ortsdurchfahrt von Oberh-
ofen könnte insbesondere durch die Kiesverkehre 
der Abbaustandorte „Ravensburg I Eschach-Kögel" 
und „Ravensburg Knollengraben" in den Bodensee-
kreis von der L 326 über die K 7712 und K 7085 auf 
die B 32 wesentlich entlastet werden. Es wäre Auf-
gabe des Regionalplanung im Rahmen der Auswei-
sung von Abbau- und Sicherungsgebieten von Roh-
stoffen vorsorgend verkehrslenkende Maßnahmen 
darzustellen und diese nicht auf die nachfolgenden 
Genehmigungsverfahren zu delegieren. Das 

Grundsätzlich handelt es sich bei den ent-
sprechenden Straßen entsprechend ihrer 
straßenrechtlichen Einteilung, Widmung 
und Verkehrsfunktion um regional bedeut-
same Verkehrsverbindungen. Das regio-
nal bedeutsame Straßennetz ist im Regel-
fall dafür ausgelegt, den entsprechenden 
Verkehr aufzunehmen. Von Seiten der zu-
ständigen Verkehrsbehörde des Kreises 
sind keine Hinweise bzgl. der Erhöhung 
des innerörtlichen Verkehres bzw. der 
Überlastung des Straßennetzes durch die 
Maßnahme an uns herangetragen wor-
den. Wie dem Umweltbericht zu entneh-
men ist, wurden die potenziellen verkehrli-
chen Auswirkungen untersucht und in die 
Abwägung eingestellt. Auch das Schutz-
gut Mensch ist natürlich in die Abwägung 
eingestellt worden. Konkrete Verkehrs-
konzepte bzw. verkehrliche Maßnahmen 
können aufgrund der bestehenden plane-

Keine Berücksichtigung 
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Schutzgut Mensch ist dabei gegenüber den wirt-
schaftlichen Interessen hintangestellt und nicht mit 
dem ihm zukommenden Gewicht bewertet worden.“ 

rischen Unschärfe auf regionalplaneri-
scher Ebene nicht erstellt werden und 
sind erst auf der nachgelagerten Pla-
nungsebene bzw. im Rahmen eines Ge-
nehmigungsverfahrens erforderlich. 

II.132 4.1.1 „Die Kiesgewinnung bzw. diese enormen Kiesab-
bauflächen werden schon allein in Anbetracht des 
Verkehrs äußerst kritisch gesehen. Bis dato sind 
die Verkehrsanbindungen nicht dargelegt, d.h. nicht 
gesichert dargelegt und ohne jegliches ganzheitli-
che ertragbare Verkehrskonzept. Bereits schon jetzt 
ist Hoßkirch mit Schwerlastverkehr stark belastet. 
Bedingt zur Nähe der Abbauschwerpunkte im Be-
reich Ostrach ist mit weiter zunehmenden - und un-
zumutbaren - Verkehrsaufkommen im Bereich 
Schwerlastverkehr und auch damit verbundenen 
höheren Straßenunterhaltungskosten zu rechnen. 
In diesem Zusammenhang ist auf die Erhöhung der 
Verkehrssicherheit auf den Landes- und Kreisstra-
ßen hinzuwirken.“ 

Grundsätzlich handelt es sich bei den ent-
sprechenden Straßen entsprechend ihrer 
straßenrechtlichen Einteilung, Widmung 
und Verkehrsfunktion um regional bedeut-
same Verkehrsverbindungen. Das regio-
nal bedeutsame Straßennetz ist im Regel-
fall dafür ausgelegt, den entsprechenden 
Verkehr aufzunehmen. Von Seiten der zu-
ständigen Verkehrsbehörde des Kreises 
sind keine Hinweise bzgl. der Erhöhung 
des innerörtlichen Verkehres bzw. der 
Überlastung des Straßennetzes durch die 
Maßnahme an uns herangetragen wor-
den. Wie dem Umweltbericht zu entneh-
men ist, wurden die potenziellen verkehrli-
chen Auswirkungen untersucht und in die 
Abwägung eingestellt. Konkrete Verkehrs-
konzepte bzw. verkehrliche Maßnahmen 
sowie das Thema Verkehrssicherheit und 
die sich daraus u.U. ergebenden Maßnah-
men können aufgrund der bestehenden 
planerischen Unschärfe auf regionalpla-
nerischer Ebene nicht erstellt werden und 
sind erst auf der nachgelagerten Pla-
nungsebene bzw. im Rahmen eines Ge-
nehmigungsverfahrens erforderlich. 

Keine Berücksichtigung 

II.132 4.1.7 „Wegen diesem hohen Verkehrsaufkommen und 
dem enormen Schwerlastverkehr ist die Radweg-
konzeption im Gebiet Hoßkirch bzw. im Gebiet des 
GVV Altshausen (Anm.: siehe auch Stellungnahme 
des Gemeindeverwaltungsverbands Altshausen) zu 

Der Radverkehr und dessen Förderung ist 
in Plansatz 4.1.7 enthalten. Über die ge-
naue Radwegeplanung entscheiden die 

Keine Berücksichtigung 
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intensivieren und in der Umsetzung zu priorisieren. 
Des Weiteren bringen wir das Verlangen auf neue 
Radwegausweisungen bzw. Umsetzungen in einem 
schlüssigen Gesamtkonzept mit ein.“ 

Kreise im Zuge ihrer fachlichen Zustän-
digkeit. Hinreichend aktuelle Radwege-
konzeptionen der Kreise sind vorhanden. 

II.132 4.1.1 „Das Thema Ortsumfahrung Hoßkirch muss neu 
aufgerollt werden! Die Ortsumfahrung Hoßkirch hat 
im Maßnahmenplan Straße des Generalverkehrs-
plans Baden-Württemberg aufgenommen zu wer-
den. Die Planungen sind auf bereits existierende 
Trassen basierend zu erstellen mit einer zeitnahen 
baulichen Realisierung. Die Trasse Ortsumfahrung 
Hoßkirch hat mit/in einem Verkehrskonzept aufge-
nommen zu wer- den, was in einem verkehrsrechtli-
chen Gesamtkonzept auch Eichstegen und den Ge-
meindeverwaltungsverband (GVV) Altshausen be-
treffe.“ 

Über den Aus- und Neubau von Straßen, 
die Aufnahme von Straßen in übergeord-
neten Planwerken (BVWP, GVP) und ihre 
zeitliche Realisierung entscheiden die 
Träger der Fachplanung in eigener Zu-
ständigkeit. Die Regionalplanung besitzt 
in diesem Bereich keine Regelungskom-
petenz. 

Keine Berücksichtigung 

II.123 4.1.1 „Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass 
auch die beiden geplanten Umfahrungen der B32 in 
Blitzenreute und Staig sich jeweils im Grünzug be-
finden. Hier möchten wir anmerken, ob es nicht rat-
samer ist, diese Flächen auszusparen, um die Um-
gehungen auch verwirklichen zu können.“ 

Über den Aus- und Neubau von Straßen 
entscheiden die Träger der Fachplanung 
in eigener Zuständigkeit. Die Regionalpla-
nung besitzt in diesem Bereich keine Re-
gelungskompetenz. Die in der Raumnut-
zungskarte als nachrichtliche Übernah-
men aufgeführten Trassen der beiden 
Ortsumfahrungen stellen die vom Ver-
kehrsministerium Baden-Württemberg für 
den BVWP 2030 angemeldete und im Be-
darfsplan für die Bundesfernstraßen (Än-
derung des Fernstraßenausbaugesetzes 
vom 23.12.2016) im „Weiteren Bedarf“  
enthaltenen Straßenbaumaßnahmen für 
den Bereich dar. Der genaue Verlauf der 
Trassen für die o.g. Straßenbaumaßnah-
men wird erst mit Abschluss des Planfest-
stellungsverfahrens rechtsicher bestimmt. 
U.a. deswegen können keine Flächen im 

Keine Berücksichtigung 
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Grünzug ausgespart werden. Eine Ver-
wirklichung der Umgehungen steht der 
Grünzug nicht entgegen. 

II.118 4.1.7 „Das Thema Verkehr bzw. Verkehrskonzept wel-
ches auch Radwegeschlüsse/-verknüpfungen zu 
beinhalten hat findet in den Ausarbeitungen nicht 
die notwendige erforderliche Gewichtung (…), des 
Weiteren bringen wir das Verlangen auf neue Rad-
wegausweisungen bzw. Umsetzungen in einem 
schlüssigen Gesamtkonzept mit ein.“ 

Der Radverkehr und dessen Förderung ist 
in Plansatz 4.1.7 enthalten. Über die ge-
naue Radwegeplanung entscheiden die 
Kreise im Zuge ihrer fachlichen Zustän-
digkeit. Hinreichend aktuelle Radwege-
konzeptionen der Kreise sind vorhanden. 

Keine Berücksichtigung 

II.118 4.1.1 „Wir dürfen hierbei auch auf die sozusagen gemein-
samen Erklärungen des GVV Altshausen verweisen 
und fordern ein Entschlacken der Verkehrsströme 
durch unsere Orte….“ 

Grundsätzlich handelt es sich bei den ent-
sprechenden Straßen entsprechend ihrer 
straßenrechtlichen Einteilung, Widmung 
und Verkehrsfunktion um regional bedeut-
same Verkehrsverbindungen. Das regio-
nal bedeutsame Straßennetz ist im Regel-
fall dafür ausgelegt, den entsprechenden 
Verkehr aufzunehmen. Von Seiten der zu-
ständigen Verkehrsbehörde des Kreises 
sind keine Hinweise bzgl. der Erhöhung 
des innerörtlichen Verkehres bzw. der 
Überlastung des Straßennetzes durch die 
Maßnahme an uns herangetragen wor-
den. Wie dem Umweltbericht zu entneh-
men ist, wurden die potenziellen verkehrli-
chen Auswirkungen untersucht und in die 
Abwägung eingestellt. Konkrete Verkehrs-
konzepte bzw. verkehrliche Maßnahmen 
sowie das Thema Verkehrssicherheit und 
die sich daraus u.U. ergebenden Maßnah-
men können aufgrund der bestehenden 
planerischen Unschärfe auf regionalpla-
nerischer Ebene nicht erstellt werden und 
sind erst auf der nachgelagerten Pla-
nungsebene bzw. im Rahmen eines Ge-
nehmigungsverfahrens erforderlich. 

Keine Berücksichtigung 
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II.580 4.1.1 „Beim Bau von Straßen oder Veränderungen von 
Straßenverläufen kann das Militärstraßengrund-
netz der Bundeswehr betroffen sein.“ 

Ist auf der nachgelagerten Planungs-
ebene zu prüfen. 

Kenntnisnahme 

II.109 4.1.1 „Die Gemeinde Bergatreute begrüßt die Festset-
zung der Verbindungstrasse L 316 zur B 30.“ 

 Kenntnisnahme 

II.178 4.1.1 „Der künftige weitere Verlauf der Umgehungsstraße 
von Pfullendorf in Richtung Aach-Linz wurde ge-
prüft. Dieser ist nun korrekt auf der Raumnutzungs-
karte dargestellt. Eine geplante Straßenführung 
durch den Wald nordöstlich von Gaisweiler kann 
sehr wahrscheinlich nicht verwirklicht werden. Inso-
fern wurden unsere Anregungen mit Schreiben vom 
19.07 .2019 umgesetzt.“ 

 Kenntnisnahme 

II.178 4.1.1 „Die von Pfullendorf in Richtung Überlingen führen-
den Landstraße L 194 (Ortsumfahrung Pfullendorf - 
Bauabschnitt III) soll in seiner Priorität künftig hoch-
gestuft werden. Das deckt sich auch mit der Zielvor-
gabe, künftig durch Wohnungsbau im ländlichen 
Raum, das Bodenseeufer zu entlasten.“ 

 Kenntnisnahme 

II.527 4.1.1 „Einwendungen gegen die Neutrassierungen beste-
hen unsererseits grundsätzlich jedoch nicht, die 
eben gemachten Ausführungen dienen nur zur er-
gänzenden Information an den Regionalverband.“ 

 Kenntnisnahme 

II.609 4.1.2, 4.1.7 „Gegen die Fortschreibung des Regionalplans be-
stehen aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernun-
ternehmen keine grundsätzlichen Einwendungen. 

Die Definition von durchgängigen Freihaltetrassen 
im Bereich von angedachten 2gleisigen Ausbauten 
sind aus strategischen Gründen sehr sinnvoll.  

 Kenntnisnahme 
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Die Empfehlung zur Elektrifizierung von Strecken ist 
aus raumordnerischer Sicht sinnvoll. Welche Pro-
jekte tatsächlich umgesetzt werden können, hängt 
von der konkreten volks- und betriebswirtschaftli-
chen Bewertung der Maßnahmen und der Finan-
zierbarkeit ab. 

Der im Textteil auf Seite B 51 beschriebene Rad-
schnellweg Friedrichshafen - Ravensburg - Baindt 
wird von der DB nach Kräften gefördert. 

Grundstücke im Eigentum der DB AG dürfen nicht 
ohne Zustimmung überplant werden und die Ab-
stände zur sicheren Durchführung des Eisenbahn-
betriebs sind einzuhalten. 

Bei Planungen und Baumaßnahmen im Umfeld der 
Bahnlinie ist die Deutsche Bahn AG frühzeitig zu 
beteiligen.“ 

II.308 4.1.1, 4.1.7 „Als Baulastträger der Kreisstraßen im Landkreis 
Unterallgäu ist das Sachgebiet Tiefbau von o.g. Re-
gionalplan grundsätzlich nicht betroffen. Somit be-
stehen von Seiten des Sachgebiets Tiefbau keine 
Bedenken. Grenzübergreifende Straßen- und Rad-
wegeplanungen wie beispielsweise Leutkirch-Le-
gau sollten mit der Tiefbauverwaltung des Landkrei-
ses Unterallgäu abgestimmt werden. Eine weiterge-
hende Stellungnahme erfolgt seitens des Landrats-
amts Unterallgäu nicht.“ 

 Kenntnisnahme 

II.304 4.1.1 „Durch die Planung ist der Landkreis Biberach in 
naturschutzfachlicher Hinsicht nur an einem Stand-
ort (Ausbau der B30 bei Mattenhaus) unmittelbar 
vom Regionalplan betroffen. Da diese Maßnahme 
im Umweltbericht nicht aufscheint, wird mit einem 
separaten Verfahren zu diesem Vorhaben gerech-
net.“ 

 Kenntnisnahme 
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II.110 4.1.2 „Die Pläne zum (teilweise) zweigleisigen Ausbau 
und zur Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn 
werden ausdrücklich begrüßt.“ 

 Kenntnisnahme 

II.172 4.1.5 „Nach Rücksprache mit Herrn Grunow am 
09.02.2021 wird seitens des Regionalverbands we-
gen der Planübersichtlichkeit auf die zeichnerische 
Darstellung von bestehenden und geplanten Segel-
flugplätzen verzichtet. Der Bestand eines Segelflug-
platzes wird seiner Aussage nach dadurch nicht 
eingeschränkt. Nachdem der bestehende Segel-
flugplatz in Isny nun im aktuellen Fortschreibungs-
entwurf zusätzlich zum Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege auch im Regionalen 
Grünzug liegt, werden seitens der Stadt Isny Be-
denken dahingehend geäußert, dass im Falle einer 
erforderlichen luftverkehrsrechtlichen Genehmigung 
für den weiteren Betrieb des Segelflugplatzes diese 
Ziele der Raumordnung dagegensprechen könnten. 
Seitens Herrn Grunow wurde hierzu auf die Fest-
setzung unter 3.1.1. Z (3) verwiesen, die unter 
Maßgabe der dort genannten Voraussetzungen un-
ter anderem eine Ausnahme für freiraumbezogene 
Anlagen für Erholung, Freizeit und Sport mit unter-
geordneter baulicher Ausprägung im Regionalen 
Grünzug zulässt. Aufgrund des vorgenannten Sach-
verhalts wird davon ausgegangen, dass den Belan-
gen der Stadt Isny hinsichtlich des bestehenden 
Segelflugplatzes ausreichend Rechnung getragen 
wird. Es werden daher seitens der Stadt Isny keine 
weiteren Bedenken vorgebracht." 

 Kenntnisnahme 

II.511 4.1 „Zum Thema Verkehr haben wir im Rahmen der 
zweiten Anhörung keine neuen Anmerkungen und 
verweisen auf die erste Stellungnahme, in der wir 
die entsprechenden Planungen unterstützen.“ 

 Kenntnisnahme 
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II.185 4.1.2, 4.1.3 „Zu den Themenbereich SPNV / ÖPNV gibt es aus 
Sicht des Hauptamtes nichts hinzuzufügen. 

Ein zweigleisiger Ausbau des Schienenverkehrs er-
scheint wünschenswert; die Bebaubarkeit der 
Bahntrasse wird als kritisch angesehen. Insbeson-
dere im Bereich der Kernstadt Wangen wird die 
Bahntrasse auf einem Bahndamm geführt; dieser 
ist städtebaulich sehr dominant und beschallt die 
Stadt Wangen umfassend. 

Eine Verbreiterung des Dammes am Dammsockel 
ist aufgrund der bestehenden Grundstücksverhält-
nisse im engen Siedlungsbereich nicht möglich. 

Eine Verbreiterung der Dammkrone erscheint nicht 
vertretbar, da dies eine senkrechte Ausbildung des 
Dammes bedeuten würde; die Ausbildung einer Vi-
adukt- bzw. Brückenkonstruktion würde das Stadt-
bild grundlegend verändern. 

Wir gehen daher davon aus, dass bei einer Zwei-
gleisigkeit diese allenfalls außerhalb des Stadtbe-
reiches erfolgen kann und in vielen Bereichen ledig-
lich mit Ausweichstrecken gearbeitet werden kann.“ 

 Kenntnisnahme 

II.181 4.1.1 „Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer 
Stellungnahme vom 7.11.2019 zum Regionalplan-
entwurf in folgenden Punkten: (…) Wir sehen, dass 
eine alternative Trassenführung zur B 313/ B 311n 
nicht thematisiert wird, da die Bundesfernstraßen 
im Regionalplan lediglich nachrichtlich dargestellt 
werden.“ 

 Kenntnisnahme 

II.181 4.1.2 „Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer 
Stellungnahme vom 7.11.2019 zum Regionalplan-
entwurf in folgenden Punkten: (…) Mit der Auf-
nahme von Strecken des Schienenverkehrs, die im 

 Kenntnisnahme 
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Elektrifizierungskonzept des Landes bereits als Be-
darf dargestellt werden.“ 

II.103 4.1.1, 4.1.7 Verweis auf STN vom 25.10.2019: „Aufgrund der 
Zunahme des Schwerlastverkehrs in den letzten 
Jahren und der geplanten Weiterentwicklung von 
Kiesabbaugebieten innerhalb des Regionalplans 
möchten wir darauf hinweisen, dass die Verkehrs-
wege diesbezüglich zu beachten und gegebenen-
falls auszubauen sind. Insbesondere sollte hierbei 
ein Augenmerk auf Radwege gelegt werden.“ 

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. Es wird auf PS 4.1.1 G (2), PS 
4.1.2 G (1) sowie PS 4.1.7 G (1) verwie-
sen. 

Kenntnisnahme 

II.170 4.1.2 „Ebenfalls begrüßen wir außerordentlich die Auf-
nahme der angedachten Elektrifizierung der Zollen-
bahnstrecke ZAB 2 von Hechingen über Burladin-
gen hinaus nach Gammertingen und weiter nach 
Sigmaringen. Auch die Reaktivierung der weitge-
hend außerhalb der Region Bodensee-Oberschwa-
ben verlaufenden Bahnstrecke Gammertingen-
Engstingen bekommt angesichts der Entwicklung 
der Regionalstadtbahn Neckar-Alb, bei der aber der 
Landkreis Sigmaringen völlig außen vor ist, eine 
ganz wichtige Bedeutung. Insoweit begrüßen wir 
Ihre hierzu getroffenen Planungsinhalte, wünschen 
aber auch mehr regionalübergreifende Unterstüt-
zung.“ 

 Kenntnisnahme 

II.203 4.1.2 „Außerdem bitten wir die seitens der Stadt Gam-
mertingen vorgetragenen Ergänzungswünsche bei 
der ÖPNV-SPNV-Entwicklung und der Anbindung 
künftiger Elektrifizierungsstrecken an die benach-
barte große Regionalstadtbahn-Initiative Neckar-
Alb, soweit passen, in Ihre Planungszielsetzung 
mitaufzunehmen.“ 

 Kenntnisnahme 

I.001 4.1.1 „Grundsätzlich gilt: Längs der klassifizierten Stra-
ßen dürfen Hochbauten jeder Art und bauliche An-
lagen, sowie Werbeanlagen in einer Entfernung bis 

 Kenntnisnahme 
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zu 20 Meter bei Bundes- und Landesstraßen außer-
halb der zur Erschließung der anliegenden Grund-
stücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten, je-
weils gemessen vom äußeren Rand der befestigten 
Fahrbahn, nicht errichtet werden. Bis 40 m bei Bun-
des- und Landesstraßen dürfen bauliche Anlagen 
und Werbeanlagen nur mit Zustimmung der Stra-
ßenbauverwaltung errichtet werden.“ 

I.001 4.1.1 „Außerhalb des Erschließungsbereiches von Bun-
des- und Landesstraßen ist die Anlegung neuer Zu-
fahrten im Interesse des überörtlichen Verkehrs 
grundsätzlich ausgeschlossen. Dieselben Gesichts-
punkte müssen ebenso für die Herstellung neuer 
Anschlüsse kommunaler Straßen gelten. Eine, dies 
nicht berücksichtigende Planung würde der Zweck-
bestimmung der überörtlichen Straße nicht Rech-
nung tragen.“ 

 Kenntnisnahme 

I.001 4.1.1 „Es wird begrüßt, dass neben der linienbestimmten 
Variante 7.5 in einer Ergänzungskarte im Anhang 
des Regionalplans auch die derzeit untersuchten 
Varianten aufgeführt werden.“ 

 Kenntnisnahme 

I.001 4.1.1 „Der Hinweis des Ref. 44 auf die nachrichtliche 
Übernahme der B 33, Verlegung bei Meersburg, 
wurde in vorliegendem Entwurf berücksichtigt.“ 

 Kenntnisnahme 

I.001 4.1.1 „Es wird darauf hingewiesen, dass die „vorgeschla-
genen“ – und im Kartenteil eingetragenen – drei 
Bundesstraßenprojekte nicht im Bedarfsplan des 
Bundes und acht Landesstraßenprojekte nicht im 
Maßnahmenplan des Landes enthalten sind. In Kiß-
legg ist lediglich die „L 265 Beseitigung des Bahn-
übergangs“ im Maßnahmenplan des Landes enthal-
ten. Die Umfahrung ist keine Maßnahme des Lan-
des.“ 

 Kenntnisnahme 
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I.001 4.1.1 „Anbauverbotszone: Die rechtlichen Vorgaben unter 
(1) sind auch bei Abgrabungen zu beachten. Zu-
fahrten / äußere verkehrliche Erschließung: Die äu-
ßere verkehrliche Erschließung der einzelnen Ab-
baugebiete darf nur über das bestehende Wege-
netz an die überörtlichen Straßen erfolgen. Unmit-
telbare Zufahrten und Zugänge zu anliegenden 
Grundstücken von den Bundes- und Landesstraßen 
werden nicht gestattet.“ 

 Kenntnisnahme 

I.001 4.1.1 „Anbauverbotszone: Die Vorgaben unter 1. sind bei 
der weiteren Planung zu beachten. Zufahrten / äu-
ßere verkehrliche Erschließung: Die äußere ver-
kehrliche Erschließung der einzelnen Plangebiete 
darf nur über das bestehende Wegenetz an die 
überörtlichen Straßen erfolgen. Unmittelbare Zu-
fahrten und Zugänge zu anliegenden Grundstücken 
von den Bundes- und Landesstraßen werden nicht 
gestattet. Details werden im Zuge der nachgelager-
ten Verfahren abgestimmt.“ 

 Kenntnisnahme 

II.505 4.1.1 „Es wird darauf hingewiesen, dass die Planung der 
vordringlichen Bundesstraßenmaßnahmen des Be-
darfsplans 2016 maßgeblich anhand der Umset-
zungskonzeption des Landes erfolgt.“ 

 Kenntnisnahme 

II.505 4.1.1 „Der Aus- und Neubau der Landesstraßen erfolgt 
auf Grundlage des Maßnahmenplans zum General-
verkehrsplan. Der Maßnahmenplan wurde 2013 
veröffentlicht und hatte ursprünglich einen Pla-
nungshorizont bis 2025. Gemäß Koalitionsvertrag 
war der Maßnahmenplan zum Generalverkehrsplan 
nach der Hälfte seiner Laufzeit zu überarbeiten und 
anzupassen. Die Evaluierung hat gezeigt, dass die 
Anzahl der noch zu beplanenden Maßnahmen und 
das neu kalkulierte Gesamtvolumen eine Verlänge-
rung des Planungshorizontes bis 2035 erfordern. 

 Kenntnisnahme 



   
    

784 
 

Somit hat der evaluierte Maßnahmenplan eine 
Laufzeit von 2021 bis 2035. Für 2025 ist eine er-
neute Evaluation vorgesehen.“ 

II.505 4.1.1 „Im Übrigen wird auf die Stellungnahme des Regie-
rungspräsidiums Tübingen, Bereich Abteilung 4 Mo-
bilität, Verkehr, Straßen verwiesen.“ 

 Kenntnisnahme 

II.505 4.1.2 „Abteilung 3 - Öffentlicher Verkehr: Es wird auf die 
Stellungnahme der Nahverkehrsgesellschaft Ba-
den-Württemberg (NVBW) verwiesen.“ 

 Kenntnisnahme 

II.801 4.1 „Wir bedauern, …“ 

Einleitung: Bedauern, dass nur wenige Anregungen 
aufgegriffen wurden; Bitte um grundlegende klima-
verträgliche Ausrichtung; Verweis auf 1. Anhörung; 
Forderung nach grundlegende Wende im Verkehrs-
sektor. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf Anlage 1 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 

II.801 4.1.2, 4.1.7 „Großen Nachholbedarf hat die Region bei der Inf-
rastruktur für Bahn (Elektrifizierung, teilweiser zwei-
gleisiger Ausbau von Schienenstrecken und Reakti-
vierung von Strecken), ÖPNV und sicheren Radwe-
gen. Hier muss erheblich investiert werden, um den 
Verkehrskollaps zu vermeiden und einen regionalen 
Klimaschutzbeitrag zu leisten. Insbesondere der 
Schwerlastverkehr im Bereich der Kiesabbau-Ge-
biete muss schnellstmöglich auf die Schiene verla-
gert werden. Bei Bahn und Bus sind Halbstunden-
Takt-Verbindungen auf den Hauptstrecken anzu-
streben. Ansonsten sind Investitionen unwirtschaft-
lich und haben zu geringe Entlastungs-Wirkungen.“ 

Der Regionalverband hat keine Kompe-
tenz, direkt in den Ausbau der Verkehrsin-
frastruktur zu investieren. Die Ausführun-
gen werden zur Kenntnis genommen und 
es wird auf Anlage 1 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 

II.801, 
III.060 

4.1.0 „Zu PS 4.1.0: Wir begrüßen die neu aufgenomme-
nen Aspekte der Klimaverträglichkeit und der Mini-
mierung der Inanspruchnahme von Freiflächen, se-
hen diese jedoch in den konkreten Aussagen des 

 Kenntnisnahme 
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Regionalplans zum Thema Verkehr noch bei wei-
tem nicht angemessen umgesetzt (Bsp. Relation 
Ausbau Straße vs. Schiene).“ 

II.801, 
III.060 

4.1.1 „Der BUND/VCD hat wegen der notwendigen Redu-
zierung des Kfz-Verkehrs zur Erreichung der Klima-
Ziele die langen Listen an geplanten Straßenneu-
bauten bereits im 1. Entwurf kritisiert. Es ist umso 
enttäuschender, dass im jetzigen Entwurf sogar 
noch zwei weitere kapazitätssteigernde Ausbau-
maßnahmen an Bundesstraßen (B 30 und B 32) 
vorgeschlagen werden.“ 

 Kenntnisnahme 

II.801 4.1.1 „Der BUND unterstützt die vorgeschlagene niedri-
gere Kategorisierung der B 33 zwischen Ravens-
burg und Stetten im Falle der Realisierung der B 31 
neu. Bedauerlicherweise hat das Regierungspräsi-
dium Tübingen bei den aktuellen Planungen zur B 
31 neu Meersburg- Immenstaad im Zuge des Dia-
logverfahrens bislang verweigert, eine entspre-
chende Abstufung der B 33 mit verkehrsdämpfen-
den Maßnahmen einzuplanen, um die beabsichtigte 
Bündelungswirkung der B 30 neu + B 31neu für den 
weiträumigen Verkehr zwischen Meersburg und 
Ravensburg zu verbessern und die zahlreichen B 
33-Ortsdurchfahrten zu entlasten. Wir bitten den 
Regionalverband, sich im weiteren Verlauf der Pla-
nungen für die Umsetzung dieses planerischen 
Ziels einzusetzen, das schon seit vielen Jahren von 
der Region mit dem sog. „Planfall 7“ verfolgt wird.“ 

 Kenntnisnahme 

II.801 4.1.1 „Am Ende der Begründungen zu PS 4.1.0 heißt es: 
(…) Diese hier formulierte planerische Zielsetzung 
unterstützen wir. Allerdings sollte als Konsequenz 
auch bei den neuen Bundesstraßen-Trassen im 
Falle der B30 neu (RV-FN) die Westtrasse nicht 
mehr in der RN-Karte dargestellt werden, da sie 

Die Westtrasse ist in der Raumnutzungs-
karte der 2. Anhörung gar nicht darge-
stellt. 

Kenntnisnahme 
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eine neue massive Zerschneidung eines sehr hoch-
wertigen naturnahen Lebensraums (Brochenzeller 
Wald) bedeuten würde. U. a. deshalb wurde im letz-
ten Jahr vom planenden Regierungspräsidium Tü-
bingen öffentlich verkündet, künftig die Osttrasse 
planerisch weiter zu verfolgen, da die Westtrasse 
als juristisch nicht durchsetzbar bewertet wurde.“ 

II.801 4.1.1 „Im Falle der B31 neu Meersburg-Immenstaad 
ergaben sich gewichtige naturschutz- fachliche Tat-
bestände, die gegen die in der Raumnutzungskarte 
(RNK) dargestellte 7.5/C1.1-Linie sprechen. Daher 
sollten auch bzw. vorzugsweise die anderen disku-
tierten Trassenvarianten aufgenommen werden, 
insbesondere diejenigen, die sich überwiegend 
bzw. zumindest abschnittsweise auf der vorhande-
nen B31-Trasse befinden und somit eine deutlich 
geringere zusätzliche Zerschneidung der Land-
schaft bewirken. Die nachstehende Karte zur Ge-
samtbewertung der erfassten Tierarten aus der ak-
tuellen Umweltuntersuchung zur B31neu-Planung 
illustriert die besonders hochwertigen Flächen mit 
überregionaler (rot) und regionaler (grün) Bedeu-
tung. Daraus ergeben sich schwerwiegende natur-
schutzrechtliche Konflikte für die Trassen B und C, 
die auch im Rahmen eines Ausnahmeverfahrens 
kaum überwunden werden können, zumal mit dem 
Ausbau der bestehenden B31 eine praktikable Al-
ternative ohne Zerschneidung von Naturräumen mit 
höchster Wertigkeit besteht.“ 

Wir verweisen auf die Fußnote auf S. 33 
im Textteil des 2. Regionalplanentwurfs 
sowie der entsprechende Karte in der Be-
gründung. 

Kenntnisnahme 

II.801 4.1.1 „Der in der RNK eingezeichnete neue Verlauf der 
Trasse für eine OU Bermatingen-Ahausen wurde im 
Zuge der aktuellen Verkehrsuntersuchung zur 
B31neu Meersburg-Immenstaad untersucht. Laut 
Szenario C1-V4 (siehe nachfolgender Ausschnitt) 
würde eine so trassierte OU Bermatingen nur eine 

Die erwähnte Variante der OU Bermatin-
gen ist in der Raumnutzungskarte der 2. 
Anhörung gar nicht dargestellt. 

Kenntnisnahme 
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minimale Entlastung von 1.500 Kfz/24h für die Orts-
durchfahrt in Bermatingen bringen. Dieser geringe 
Entlastungseffekt von nur ca. 11 % steht in keinem 
Verhältnis zu den ökologischen und finanziellen 
Kosten dieser Straße. Daher sollte diese Straßen-
planung verworfen werden.“ 

II.801, 
III.060 

4.1.2 „Die klarere Formulierung (ohne die Einschränkun-
gen des vorherigen Entwurfs) zum vorgesehenen 
zweigleisigen Ausbau der Schienenstrecken wird 
begrüßt. (…) Die Freihaltung von Trassen für den 
Einbau eines zweiten Gleises wird ausdrücklich be-
grüßt. Die Kapazität einer Schienenstrecke wird 
durch ein zweites Gleis nicht verdoppelt (+100%) 
sondern ca. verzehnfacht (+1.000%)!“ 

 Kenntnisnahme 

II.801, 
III.060 

4.1.2 „Wir begrüßen die grau hinterlegte Ergänzung/Kon-
kretisierung, um die Ausbauoptionen der genannten 
Schienenstrecken für die Zukunft zu sichern. (…)“ 

 Kenntnisnahme 

II.801, 
III.060 

4.1.2 „Die „Aufstufung“ der Strecken Sigmaringen-Gam-
mertingen und der Ablachtalbahn wird vom 
BUND/VCD ausdrücklich begrüßt, ebenso die Be-
standssicherung der Strecke Sigmaringendorf- 
Hanfertal. Mit Blick auf die zum Klimaschutz not-
wendige Mobilitätswende sind die vorgesehenen 
Schienenprojekte jedoch nach wie vor völlig unzu-
reichend und viele der im Regionalplan ausgewie-
senen Entwicklungsachsen verfügen weiterhin über 
keine Bahnanbindung.“ 

 Kenntnisnahme 

II.801 4.1.2 „Der zweigleisige Ausbau sollte sich nicht zu eng 
auf bestimmte Fahrplankonzeptionen beschränken, 
sondern möglichst weitgehend erfolgen, soweit dies 
mit Rücksicht auf Natur und vorhandene Bebauung 
vertretbar ist. Denn Fahrplankonzepte unterliegen 
immer wieder Veränderungen (z. B. in Abhängigkeit 

Die erwähnte Textpassage stammt aus 
der Begründung zu PS 4.1.2 des 1. Anhö-
rungsentwurfes. In dem 2. Anhörungsent-
wurf wurde diese Passage bereits überar-
beitet, was in der gleichen STN bereits 
begrüßt wurde. 

Kenntnisnahme 
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von Zulaufstrecken oder Anschlusszeiten in Kno-
tenbahnhöfen), auf die bei einer weitgehend zwei-
gleisigen Streckenführung sehr viel flexibler reagiert 
werden kann. Daneben bieten längere zweigleisige 
Abschnitte erhebliche Vorteile bei der Stabilisierung 
der Fahrpläne im Falle von Verspätungen oder bei 
Baumaßnahmen an der jeweiligen Strecke bzw. 
Umleitungen von anderen Strecken.“ 

II.801 4.1.2 „Das zuletzt vorgelegte „Vorzugskonzept“ der SMA 
für die Bodenseegürtelbahn mit 30-min- Takt für die 
Regionalbahnen und 60-min-Takt im IRE-Verkehr 
ist ein substanzieller Schritt in die richtige Richtung. 
Allerdings wurde das Konzept mit seinen wenigen 
zusätzlichen Ausweichstellen fahrplanmäßig „auf 
Kante genäht“, so dass sich Verspätungen weiter-
hin stark auf den Gegenverkehr auswirken und nur 
wenige neue Haltestellen möglich werden. Zudem 
fehlt die wünschenswerte Verdichtung des IRE-Ver-
kehrs auf 30-min-Takt. Wir fordern daher einen 
weitgehend zweigleisigen Ausbau mit dem Ziel, das 
von der Initiative Bodensee-S-Bahn (IBSB) skiz-
zierte Angebotskonzept mit möglichst vielen 
neuen/reaktivierten Haltestellen umzusetzen. Kon-
krete entsprechende Planungen sind von der Re-
gion voranzutreiben und in Kooperation mit Land 
und Bund zu realisieren.“ 

 Kenntnisnahme 

II.801 4.1.2 „Die Naturschutzverbände begrüßen verschiedene 
Planungen im Bereich Schienenverkehr im Land-
kreis Sigmaringen. Insbesondere die Elektrifizie-
rung der Donaubahn ((Ulm)- Herbertingen-Mengen-
Sigmaringen-(Tuttlingen)) stellt einen wichtigen Lü-
ckenschluss des strombasierten Schienenverkehrs 
auf der Ost-West-Achse im südlichen Baden-Würt-
temberg dar. (…) Die Elektrifizierung der Zollern-
bahn ((Tübingen-Albstadt)-Sigmaringen-Herbertin-
gen- Aulendorf) mit abschnittsweisem zweigleisigen 

 Kenntnisnahme 
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Ausbau wird ebenso begrüßt. Die Elektrifizierung 
der Strecke Sigmaringen-Tübingen ermöglicht, 
dass Fahrgäste aus der Kreisstadt auch nach der 
Fertigstellung des Tiefbahnhofes ohne Umsteigen 
wie bisher in unter 2 Stunden in die Landeshaupt-
stadt fahren können. Dieselloks dürfen bekanntlich 
nicht in den Tiefbahnhof Stuttgart einfahren. Die 
Elektrifizierung der Strecke Aulendorf/Tübingen hat 
Priorität. (…) Ebenso begrüßen wir die geplanten 
Freihaltetrassen für ein zusätzliches Gleis auf der 
Donaubahn ((Ulm)-Herbertingen-Mengen-Sigmarin-
gen-(Tuttlingen)) und in Abschnitten auf der Zollern-
bahn ((Tübingen-Albstadt)-Sigmaringen-Herbertin-
gen-Aulendorf). Diese Maßnahmen könnten zu ei-
ner erheblichen Steigerung der Transportkapazität 
führen. Wir halten die Reaktivierung der Schienen-
strecke Ablachtalbahn (Mengen-Krauchenwies-
Meßkirch-Schwackenreute-Stahringen) für dringend 
erforderlich. Hier könnten verstärkt Lastwagentrans-
porte (Kies, Holz) auf die Schiene verlagert und die 
Bürger stark befahrener Straßenabschnitte entlastet 
werden. Die Strecke Altshausen-Ostrach-Pfullen-
dorf sollte nicht nur für den Freizeitverkehr, sondern 
auch verstärkt für den Kiestransport genutzt wer-
den. Im Raum Ostrach ist langfristig mit hohem Kie-
sabbau zu rechnen (z.B. Bereich Wagenhart zwi-
schen Ostrach und Hoßkirch), weshalb hier der 
Bahntransport genutzt werden sollte.“ 

Auch der Erhalt und Ausbau der Strecke Sigmarin-
gen-Sigmaringendorf-Gammertingen- (Hechingen) 
wird begrüßt. 

II.302 4.1 „Der Fachbereich Straßenbau befürwortet die Fort-
schreibung des Regionalplans Bodensee-Ober-
schwaben. Es wird weiterhin auf die STN vom No-
vember 2019 verwiesen.“ 

 Kenntnisnahme 
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II.302 4.1.1 „Auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift des 
Verkehrsministeriums VwV Finanzierungsbeteili-
gung Straßen hat der Landkreis Sigmaringen, ver-
treten durch die Stabsstelle 06 des Landratsamtes, 
die Aufgabe vom Land Baden-Württemberg über-
nommen, die Planung der Bundesstraßen B 311 n / 
B 313 zwischen Mengen und Meßkirch bis zum 
rechtskräftigen Planfeststellungsbeschluss zu er-
stellen. Mit dem neuen Planungsprozess zur B 311 
n/B 313 zwischen Mengen und Meßkirch wurde im 
Juni 2020 begonnen. (…) Die Stabsstelle Straßen-
bauprojekt befürwortet die Fortschreibung des Re-
gionalplans Bodensee- Oberschwaben und wird 
den Regionalverband im weiteren Planungsprozess 
zur B311 n / B 313 Mengen-Meßkirch beteiligen.“ 

 Kenntnisnahme 

II.521 4.1.1 „Geplanter Straßenaus- und Neubau. Die geplante 
Ortsumfahrung der B 313 von Vilsingen und En-
gelswies z. B. wird, soweit bislang aus der Karte zu 
entnehmen, mindestens ein Kulturdenkmal tangie-
ren. Generell bestehen hier und auch bei den ande-
ren Straßenbauprojekten jedoch keine grundsätzli-
chen Bedenken. Welche Maßnahmen zur Siche-
rung/Dokumentation notwendig sind, wird das LAD 
im Zuge der jeweiligen Planfeststellungsverfahren 
äußern.“ 

 Kenntnisnahme 

II.521 4.1.1 „4.1.1. Straßenverkehr. Im Zuge des Baues neuer 
Straßen gerade auch für Ortsumfahrungen sind 
häufig denkmalfachliche Belange betroffen. Es hat 
sich dabei als sehr zweckdienlich erwiesen, dass 
die Denkmalpflege bereits frühzeitig schon bei der 
Trassenfindung beteiligt wird. Wir möchten darauf 
hinweisen, dass dies Vorgehensweise auch künftig 
von allen Beteiligten intensiv gepflegt werden 
sollte.“ 

 Kenntnisnahme 
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II.521 4.1.2 „4.1.2. Schienenverkehr. Eine ganze Reihe von 
Bahnstrecken (z.B. Bodenseegürtelbahn) oder auch 
einzelne Bestandteile bestimmter Bahnstrecken, 
etwa Brücken, können unter Denkmalschutz ste-
hen. Wie für den Straßenverkehr ist es auch hier 
zweckdienlich, frühzeitig bei entsprechenden Pla-
nungen beteiligt zu werden.“ 

 Kenntnisnahme 

II.167 4.1.1 „Die Stadt Bad Waldsee bedankt sich beim Regio-
nalverband, dass die Landesentwicklungsachse B 
30 Ausbau Sauende Ortsumfahrung Gaisbeuren - 
nördliche Kreisgrenze in der Betriebsform 2 + 1 als 
regionalbedeutsames Straßenprojekt aufgenom-
men wurde.“ 

 Kenntnisnahme 

II.510 4.1.5 „Zu Ziffer 4.1.5: Einschränkungen und Beeinträchti-
gungen des Flugbetriebs darf es durch die Ände-
rung/Fortschreibungen des Regionalplans Boden-
see-Oberschwaben an allen nach § 6 Luftverkehrs-
gesetz genehmigten Flugplatzgeländen nicht ge-
ben. Dies bezieht sich sowohl auf alle in Ziffer 4.1.5 
genannten Flugplatzgelände, als auch auf alle an-
deren genehmigten Flugplatzgelände innerhalb des 
Geltungsbereichs des Regionalplans Bodensee-
Oberschwaben.“ 

 Kenntnisnahme 

II.400 4.1.2 „Plansatz 4.1.2 Schienenverkehr: Die Bodensee-
gürtelbahn ist für die Entwicklung einer leistungsfä-
higen und nachhaltigen Verkehrsinfrastruktur am 
Nordufer des Bodensees von großer Bedeutung. 
Seit 2019 laufen Planungsarbeiten für den Ausbau 
und die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn im 
Abschnitt Friedrichshafen-Radolfzell. Die DB Netz 
AG hat im September 2020 europaweit Dienstleis-
tungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie 
planungsbezogene Leistungen für den Ausbau und 
die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn für den 

 Kenntnisnahme 
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SPNV ausgeschrieben. Vor diesem Hintergrund be-
grüßen wir weiterhin, dass sich die Region Boden-
see- Oberschwaben für eine Verbesserung der Inf-
rastruktur auf dieser Strecke einsetzt.“ 

II.400 4.1.6 „Plansatz 4.1.6 Bodenseeschifffahrt: Bereits in un-
serer Stellungnahme vom 6. November 2020 haben 
wir den Vorschlag unterstützt, die Fährverbindun-
gen Friedrichshafen-Romanshorn, Friedrichshafen-
Konstanz und Meersburg-Konstanz in ein seeüber-
greifendes ÖPNV-Netz einzubinden sowie die Aus-
weitung des Angebotes und die Integration in einen 
Tarif- und Verkehrsverbund anzustreben. Mit einem 
einheitlichen, grenzübergreifenden und klaren Ta-
rifsystem gelingt eine kundenfreundliche Vernet-
zung des Nahverkehrs im Bodenseeraum und stei-
gert seine Attraktivität als Tourismusregion. Es geht 
darum die Bevölkerung aber auch Gäste der Bo-
denseeregion zum Umstieg vom MIV auf öffentliche 
Verkehrsmittel zu bewegen und damit eine sanfte 
Mobilität zu fördern.“ 

 Kenntnisnahme 

II.186 4.1 „Hinsichtlich einer Mobilitätswende enthält der Ent-
wurf für die Fortschreibung des Regionalplans aus 
unserer Sicht nur sehr vage Absichtserklärungen, 
konkrete Maßnahmen fehlen. Bei weiterem Wachs-
tum der Bevölkerung muss verstärkt auf eine Ver-
änderung hinsichtlich der Mobilitätswende hingear-
beitet werden. Wir legen unserem Antrag eine Datei 
mit dem Gutachten der Gruppe „Scientists 4 Future“ 
S4F Ravensburg“ bei, in welchem ausführlich ins-
besondere auf die Zahlen der Bevölkerungsent-
wicklung eingegangen wird.“ 

Wir verweisen u.a. auf die Plansätze unter 
Kapitel 4.1.0, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 und 4.1.7. 

Kenntnisnahme 

II.801 

III.060 

4.1.0 „6. Regionale Infrastruktur 

Verkehr 

Für die Festlegung von Landesentwick-
lungsachsen und regionalen Entwick-
lungsachsen sind aktive Schienenver-
kehrsverbindungen wünschenswert, aber 

Keine Berücksichtigung 
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Beim Thema Verkehr wurden vor allem die Erfor-
dernisse des Klimaschutzes bei weitem nicht aus-
reichend berücksichtigt. Diese erfordern eine grund-
legende Wende auch im Verkehrssektor. Darauf 
wird unten ausführlicher eingegangen. Wir nehmen 
bei unseren weiteren Anmerkungen direkten Bezug 
auf einzelne Plansätze (bzw. auch auf deren Be-
gründungen), die jeweils am Beginn eines Ab-
schnitts per screenshot zitiert werden. Die Reihen-
folge orientiert sich dabei am Textteil des Regional-
plan-Entwurfs. (…) 

In Verbindung mit dem im Abschnitt 4.1.0 (3) formu-
lierten Grundsatz zur Steigerung des Anteils der 
umweltfreundlichen Verkehrsträger am Personen- 
und Güterverkehr sollten Entwicklungsachsen 
grundsätzlich über attraktive Bahnverbindungen 
verfügen. Daher wurden in der nachfolgenden 
Karte der Entwicklungsachsen die vorhandenen so-
wie frühere Bahnstrecken in türkisblau eingetragen. 
Der Vergleich zeigt, dass es für etliche ausgewie-
sene Entwicklungsachsen keine Schienenverkehrs-
verbindung gibt. Es daher grundsätzlich für alle Ent-
wicklungsachsen zu überprüfen, ob diese entweder 
mit Schienenstrecken ausgestattet werden können 
oder andernfalls nicht weiterverfolgt werden.“ 

keine Voraussetzung. Über den Neubau 
von Schienenstrecken entscheiden zu-
dem die Träger der Fachplanung in eige-
ner Zuständigkeit. Die Regionalplanung 
besitzt in diesem Bereich keine Rege-
lungskompetenz. Von Seiten der Träger 
der Fachplanung kamen im Anhörungs-
verfahren dazu keine Anregungen. Die 
Anregung, bei fehlenden Schienenver-
kehrsverbindungen die Entwicklungsach-
sen nicht weiter zu verfolgen, kann daher 
nicht berücksichtigt werden. Es wird zu-
dem auf Anlage 1 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

II.801 

III.060 

4.1.2, 4.1.3 „Bis zur Realisierung zusätzlicher Schienenstrecken 
sollten hilfsweise zumindest entsprechende Re-
giobus-Linien eingerichtet werden, z. B. auf den Re-
lationen Pfullendorf-Bad Saulgau oder Meßkirch-
Tuttlingen. Insbesondere im Bereich Stockach-
Meßkirch-Sigmaringen könnte die aktuell diskutierte 
Reaktivierung der Ablachtalbahn (einschließlich des 
abgebauten Seitenastes Krauchenwies-Sigmarin-
gen) künftig die Versorgung der dort ausgewiese-
nen regionalen Entwicklungsachsen mit Schienen-

Über die Einrichtung von Regiobus-Linien 
entscheiden die Träger der Fachplanung 
(hier: Kreise und Land) in eigener Zustän-
digkeit. Die Regionalplanung besitzt in 
diesem Bereich keine Regelungskompe-
tenz. Von Seiten der Träger der Fachpla-
nung kamen dazu keine Anregungen. 
Diesbezüglich verweisen wir auch auf PS 
4.1.3 G (3), wo die Prüfung einer Auswei-
tung von Regiobus-Linien als Vorgabe 

Keine Berücksichtigung 
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verkehr gewährleisten und bietet daneben auch in-
teressante Potentiale für überregionale Verbindun-
gen (siehe auch unten zu 4.1.2 (4)).“ 

enthalten ist. Bzgl. der Ablachtalbahn ver-
weisen wir auf PS 4.1.2 G (4) in Verbin-
dung mit PS 4.1.3 G (1). 

II.801 

III.060 

2.4, 4.1 „2.4 Siedlungsentwicklung 

2.4.0 G (4) (…) Dieser richtige Grundsatz sollte als 
verbindliche Zielsetzung formuliert werden und die 
Anbindung an den ÖV verbindlich vorgegeben wer-
den. Große Neubaugebiete und Gewerbegebiete 
dürfen generell nur noch in fußläufiger Entfernung 
von vorhandenen oder neu zu bauenden Bahn-Hal-
testellen ausgewiesen werden. Im ländlichen Raum 
muss zumindest eine gute Busverbindung in die zu-
geordneten Zentren bzw. zu den Bahnstrecken mit 
guten Anschlusszeiten vorhanden sein. Anhand 
dieser Zielsetzung müssen die im Regionalplanent-
wurf enthaltenen neuen Wohn- und Gewerbeflä-
chen überprüft und angepasst werden.“ 

Ziele der Raumordnung (Z) sind verbindli-
che Vorgaben in Form von räumlich und 
sachlich bestimmten oder bestimmbaren, 
vom Träger der Raumordnung abschlie-
ßend abgewogenen textlichen oder zeich-
nerischen Festlegungen zur Entwicklung, 
Ordnung und Sicherung des Raums (§ 3 
Abs. 1 Nr. 2 ROG). Für die in PS 2.4.0 G 
(4) enthaltenen Aussagen besitzt der Re-
gionalverband jedoch keine Regelungs-
kompetenz. So entscheiden die Träger 
der Fachplanung in eigener Zuständigkeit 
über Bahn-Haltestellen und deren Neu-
bau, genauso wie über Busverbindungen. 
Deshalb können die in PS 2.4.0 G (4) ent-
haltenen Aussagen nur als Vorgaben für 
nachfolgende Abwägungs- oder Ermes-
sensentscheidungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 
ROG) der Fachplanung dienen. 

Keine Berücksichtigung 

II.801 

III.060 

4.1.0 „4. Regionale Infrastruktur 

4.1 Verkehr 

4.1.0 Allgemeine Grundsätze 

G (1) 

Es ist unserer Ansicht nach sehr zweifelhaft, ob es 
gelingen kann, die Bodensee-Region gleicherma-
ßen für die drei genannten Bereiche zu stärken und 
weiterzuentwickeln. Flächenwachstum bei Wohn- 
und Gewerbegebieten führt zwangsläufig zu Land-
schaftsbeeinträchtigungen und Minderung des Er-
holungswertes der bereits heute recht dicht besie-
delten Landschaft. Nicht nur durch direkte Flächen-

Unseres Erachtens sind mit „Weiterent-
wicklung“ nicht unbedingt die genannten 
negativen Folgeerscheinungen wie ver-
mehrte Flächeninanspruchnahme und 
mehr Verkehr und Straßenbau verbun-
den. Eine „Weiterentwicklung“ kann auch 
im positiven Sinne die Erfordernisse des 
Klimaschutzes und einer umweltfreundli-
chen Mobilität berücksichtigen bzw. um-
setzen. Es wird zudem auf Anlage 1 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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Inanspruchnahme, sondern auch durch Folgeef-
fekte wie mehr Verkehr und Straßenbau. Ange-
sichts der naturräumlich hochwertigen Landschaft 
in der Bodenseeregion von (mindestens) nationaler 
Bedeutung für den Tourismus und einer bereits 
heute sehr guten wirtschaftlichen Situation sollte in 
dieser Region nicht die „Weiterentwicklung“ son-
dern der „Erhalt“ als attraktiver Wohn- und Wirt-
schaftsstandort zum Ziel gesetzt werden. Wachs-
tumsimpulse sollten durch Politik und Regionalpla-
nung hingegen vorrangig in Regionen gelenkt wer-
den, die (a) von Einwohnerschwund bedroht sind 
und die auf (Wieder-)belebung der Wirtschaft sehr 
viel stärker angewiesen sind und die (b) daher oft 
auch über Flächen (Industriebrachen etc.) verfügen, 
die ohne Inanspruchnahme naturnaher Freiflächen 
zur Bebauung herangezogen werden können.“ 

II.801 

III.060 

4.1.0 „zu PS 4.1.0  

„Der Verkehr wird in den nächsten Jahren weiter 
zunehmen. Die Verkehrsprognosen nach dem Bun-
desverkehrswegeplan (BVWP 2030) sagen für den 
Zeitraum 2010 bis 2030 eine Zunahme der Ver-
kehrsleistung im Personenverkehr in Deutschland 
um insgesamt 12,2 % voraus. Die Transportleistung 
im Güterverkehr soll im selben Zeitraum mit 38 % 
noch deutlich stärker ansteigen.“ Die bei der Erstel-
lung des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) prog-
nostizierten Verkehrszunahmen - insbesondere im 
dominierenden Straßenverkehr sowie beim Flugver-
kehr - sind nicht zukunftsfähig und daher auch als 
Planungsgrundlage für den Regionalplan abzu-
lehnen. Insgesamt würde für Deutschland laut 
BVWP praktisch keine Treibhausgasminderung im 
Verkehrssektor bis 2030 erreicht. Da der Verkehr 
mit ca. 20% Anteil einen wesentlichen Anteil an den 
THG-Emissionen ausmacht, müssen auch in die-

Der Bundesverkehrswegeplan ist das 
zentrale und verkehrsübergreifende Pla-
nungsinstrument der Bundesregierung für 
die Verkehrspolitik. Es wird auch als das 
„wichtigste Steuerungsinstrument der Ver-
kehrsinfrastrukturpolitik“ bezeichnet. Das 
Bundeskabinett hat den Bundesverkehrs-
wegeplan 2030 am 3. August 2016 be-
schlossen. Auf Grundlage der Projektlis-
ten des Bundesverkehrswegeplans 2030 
wurden die Bedarfspläne für die Bundes-
fernstraßen, die Bundeswasserstraßen 
und die Bundesschienenwege erstellt. Sie 
traten als Anlagen der dazugehörigen 
Ausbaugesetze Ende 2016 durch Be-
schlüsse des Bundestages und des Bun-
desrates in Kraft. Die dort enthaltenen 
Projekte wurden im Anhörungsentwurf 
nachrichtlich übernommen. Deshalb bil-
den auch die dort hinterlegten Berechnun-
gen und Herleitungen die Grundlage für 

Keine Berücksichtigung 
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sem Sektor die Klimaschutzziele von Paris einge-
halten werden. Die Region sollte daher gegenüber 
dem Bund eine grundlegende Überarbeitung der 
Bundesverkehrswegeplanung einfordern, die den 
Klima-Zielen gerecht wird. Die Studie „Mobiles Ba-
den-Württemberg der Baden-Württemberg-Stiftung" 
aus dem Jahr 2017 hat umfassend dokumentiert, 
dass es für ein Erreichen der Klima-Ziele nicht aus-
reichend ist, sich nur auf die Einführung von Elekt-
roantrieben im Straßenverkehr zu konzentrieren. 
Dies wurde im Szenario „Neue individuelle Mobili-
tät" untersucht (siehe graue Linie NIM in nachfol-
gender Grafik). Vielmehr ist zusätzlich auch ein 
grundlegender Wandel in der Verkehrspolitik und im 
Mobilitätsverhalten notwendig, um eine deutliche 
Abnahme des PKW- und LKW-Verkehrs·zu errei-
chen. Dieser Wandel muss auch in unserer Region 
konsequent vorangetrieben werden. Einen Eindruck 
vom Ausmaß der notwendigen Veränderungen gibt 
die folgende Grafik. In der zitierten Studie konnten 
nur mit dem grün dargestellten Szenario „Neue Mo-
bilitätskultur (NMK)" die Klimaziele erreicht werden. 
Dieses erfordert gegenüber dem BVWP-Szenario 
(rote Referenzlinie) eine Halbierung des Kfz-Ver-
kehrs bis ca. 2035: (Schaubild). 

Angesichts der Notwendigkeit abnehmender Kfz-
Verkehrsmengen ist der im BVWP und auch im Re-
gionalplan vorgesehene weitere massive Ausbau 
des Straßennetzes eine Verschwendung von finan-
ziellen und planerischen Ressourcen, die dringend 
für den umfassenden Ausbau des Umweltverbunds 
benötigt werden. Mehr noch: Weiterer Straßenbau 
ist sogar kontraproduktiv, weil durch schnellere 
neue Straßen die Attraktivität des Kfz-Verkehrs ge-
steigert wird. Dies führt zu einer Steigerung des 
Kfz-Verkehrs und erschwert das „Umsteigen" auf 
den Umweltverbund, insbesondere auf die Schiene. 
Zu der horrenden Zahl von 39 % Wachstum des 

unsere Aussagen im Kapitel 4.1. Es wird 
zudem auf Anlage 1 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 
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Straßengüterverkehrs in der BVWP-Prognose ist 
relativierend anzumerken, dass sich diese Zahl auf 
die transportierten Gütermengen in „Tonnenkilome-
ter" bezieht. Entscheidender für das Verkehrsge-
schehen und die Umweltbelastung auf den Straßen 
ist aber die Fahrleistung1 des Schwerverkehrs auf 
den Straßen in „LKW-km". Der BVWP geht dabei 
anscheinend von einer deutlich verbesserten Aus-
lastung der LKW aus, denn die Fahrleistung im 
Straßengüterverkehr soll „nur" um 29% ansteigen. 
Blendet man daneben auch die überproportional 
anwachsenden leichten Nutzfahrzeuge (< 3,5 t 
Nutzlast) aus, so geht die BVWP-Prognose für den 
„echten" Schwerverkehr „nur" von einer Zunahme 
von 21,5 % der gefahrenen LKW-km im Zeitraum 
von 2010 bis 2030 aus. Da dieser Prognose-Zeit-
raum inzwischen bereits fast zur Hälfte verstrichen 
ist, vermindert sich die zu erwartende Zunahme von 
heute bis 2030 nochmals deutlich. Doch auch bei 
diese „nüchternen Betrachtung" der BVWP-Wachs-
tumszahlen für den LKW-Verkehr sind diese als 
nicht zukunftsfähig zu bewerten. Für den Schwer-
verkehr geht die Studie „Mobiles Baden-Württem-
berg" in dem einzigen klimaverträglichen Szenario 
NMK von einer Reduzierung der LKW-"Fahrleis-
tung" gegenüber der BVWP-Prognose um 29% 
aus. Die Grundlagen zum BVWP 2030 wurden im 
Wesentlichen zwischen 2011 und 2013 erarbeitet. 
In den vergangenen sechs Jahren haben sich die 
politischen Ziele zum Güterverkehr grundlegend ge-
ändert. So wird z.B. in der Drucksache des Bundes-
tages 19/9918 vom 07.05.2019 ausgeführt: „Mit ei-
nem Schienenpakt von Politik und Wirtschaft sollen 
bis 2030 mehr Güterverkehr auf die umweltfreundli-
che Schiene verlagert werden". U. a. stehen seit 
dem 2. Halbjahr 2018 im Bundeshaushalt Mittel zur 
Halbierung der Trassenpreise für den Schienen-Gü-
terverkehr bereit. Es kann davon ausgegangen wer-
den, dass bis 2030 die ergriffenen Maßnahmen 
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Wirkung zeigen. Die Annahme eines Wachstums 
von 39 % des Straßengüterverkehrs im BVWP er-
scheint vor diesem Hintergrund als überholt.“ 

II.801 

III.060 

4.1.0 „Die prognostizierte Zunahme des Verkehrsaufkom-
mens beeinträchtigt zunehmend die Wohn- und 
Umweltqualität durch Lärm- und Umweltverschmut-
zung. Daher sind bei der… 

Ungeachtet der zuvor dargestellten Notwendigkeit 
einer künftigen Abnahme (statt Zunahme) des Kfz-
Verkehrs ist diese Aussage zu relativieren. So ist 
künftig mit der Beendigung von Abgasmanipulatio-
nen (als Konsequenz des „Diesel-Betrugs-Skan-
dals“) und auch aufgrund der Zunahme von Elektro-
Autos mit Minderungen der spezifischen Lärm- und 
Abgasbelastungen zu rechnen, so dass gewisse 
Zunahmen der Verkehrsleistung“ (die es aber unter 
der Prämisse Klimaschutz gar nicht geben darf, 
siehe oben) kompensiert werden könnten.) 

 Kenntnisnahme 

II.801 

III.060 

4.1.0 „(Das Verkehrssystem soll so gestaltet werden, 
dass) 

-die leistungsfähigen Verbindungen in die benach-
barten Wirtschaftsräume sowie in die europäischen 
Verkehrsnetze verbessert werden.  

Diesen Grundsatz stellen wir für den Fernstraßen-
Ausbau in Frage. Zum einen beweist der wirtschaft-
liche Erfolg unserer Region, dass die Anbindung 
heute bereits ausreichend ist. Nimmt man die quan-
titativen Wachstums-Ziele zurück und berücksichtigt 
die Notwendigkeit einer „Verkehrswende“ unter der 
Prämisse eines ausreichenden Klimaschutzes, so 
kann dieses Straßennetz auch für die Zukunft wei-
testgehend ausreichen. Eine Steigerung der Leis-
tungsfähigkeit der Straßen in benachbarte Wirt-

 Kenntnisnahme 
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schaftsräume und europäische Straßenverkehrs-
netze würde unweigerlich auch zu einer besseren 
Durchlässigkeit der Bodensee-Region für den Fern-
verkehr und somit zu einer erheblichen Steigerung 
des Transitverkehrs führen – Tag und Nacht – mit 
allen negativen Auswirkungen, die den hohen Wert 
dieser Landschaft für Tourismus, Natur und Erho-
lung mindern. Einem entsprechenden Ausbau des 
Schienennetzes kann hingegen zugestimmt wer-
den, da damit notwendige Verlagerungseffekte auf 
die Bahn als energieeffizienten Verkehrsträger 
möglich werden.“ 

II.801 

III.060 

4.1.0 „(…) Die Betonung des ÖV und Radverkehrs an 
dieser Stelle (und auch unter 4.1.3) begrüßen wir 
nachdrücklich. Zur Konkretisierung sollten im Regi-
onalplan auch die Radnetze mit ihrem Ausbaube-
darf kartografisch dargestellt werden, zumindest 
aber die vorgeschlagene Radschnellverbindung 
FN-RV-Baindt.“ 

Über die genaue Radwegeplanung ent-
scheiden die Kreise im Zuge ihrer fachli-
chen Zuständigkeit. Auf die zeichnerische 
Darstellung von Radnetzen mit ihrem 
Ausbaubedarf und den Radschnellverbin-
dungen in der Raumnutzungskarte wurde 
auf Grund der Übersichtlichkeit und Les-
barkeit insgesamt verzichtet. 

Keine Berücksichtigung 

II.801 

III.060 

4.1.0 „Für den öffentlichen Verkehr sollten auch die Bus-
netze dargestellt werden – zumindest die Linien von 
regionaler Bedeutung, wie z. B. die bestehenden o-
der geplanten Regiobus-Linien.“ 

Auf die zeichnerische Darstellung von 
Busnetzen bzw. Regiobus-Linien in der 
Raumnutzungskarte wurde auf Grund der 
Übersichtlichkeit und Lesbarkeit insge-
samt verzichtet. 

Keine Berücksichtigung 

II.801 

III.060 

4.1.0 „(…) Dieser Grundsatz wird begrüßt. Allerdings gibt 
es im Regionalplanentwurf (zu) viele neue Sied-
lungsgebiete, die nicht vom Schienenverkehr er-
schlossen werden. (Siehe auch oben zum Punkt 
2.3 Entwicklungsachsen)“ 

 Kenntnisnahme 

II.801 

III.060 

4.1.1 „(…) Aus unserer Sicht darf es höchstens noch eine 
punktuelle Weiterentwicklung des Straßennetzes 
geben Denn dieses ist auch in unserer Region be-

 Kenntnisnahme 
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reits heute sehr viel besser ausgebaut als der Um-
weltverbund. Dessen Defizite müssen vorrangig be-
hoben werden. Straßenbauprojekte sind nur noch 
ausnahmsweise dort akzeptabel, wo eine sehr hohe 
Belastung von Anwohnern vorliegt und diese Belas-
tung erheblich vermindert werden kann und die 
neuen Straßen nicht zu gravierenden Mehr bzw. 
Neubelastungen für Mensch und Natur an anderer 
Stelle führen. (Beispiel: B31-Tunnel zur Entlastung 
von Hagnau).“ 

II.801 

III.060 

4.1.1 „(…) Diese lange Liste von vordringlichen Bundes-
straßenprojekten steht in krassem Widerspruch zu 
dem oben zitierten Grundsatz, wonach der Anteil 
der umweltfreundlichen Verkehrsträger und Mobili-
tätsangebote am Personen- und Güterverkehr ge-
steigert werden soll. Demgegenüber wird beim 
Schienenverkehr unter 4.1.2 kein einziges BVWP-
Projekt genannt. Während der Bund also viele 100 
Mio. Euro für neue Bundesstraßenprojekte in der 
Region im BVWP eingeplant hat, nimmt er seine fi-
nanzielle Verantwortung für die Schiene selbst bei 
wichtigen Hauptstrecken wie z. B. der dringend 
ausbaubedürftigen Bodenseegürtelbahn nicht wahr. 
Der RVBO sollte sich daher beim BMVI für ein deut-
liches „Abspecken“ der Straßenprojekte zugunsten 
der Schienenstrecken auch in unserer Region stark 
machen. Dies gilt sowohl für die Anzahl der Stra-
ßenprojekte als auch für ihre Dimensionierung (also 
z. B. 2-3spurig für die B30 und B31 neu statt des 
derzeit favorisierten autobahnähnlichen Ausbaus 
mit 4 Fahrspuren und 2 Standspuren) und die ge-
planten Entwurfsgeschwindigkeiten. Die Klima-
schutzziele erfordern eine grundlegende Überarbei-
tung des Bundesverkehrswegeplans, der noch aus 
einer Zeit vor dem Dürrejahr 2018 und Fridays-for-
future stammt. 

Bei den in PS 4.1.1 N (3) aufgeführten 
Maßnahmen handelt es sich um eine 
nachrichtliche Übernahmen der im Be-
darfsplan für die Bundesfernstraßen (Än-
derung des Fernstraßenausbaugesetzes 
vom 23.12.2016) im „Vordringlichen Be-
darf“ enthaltenen Straßenbaumaßnah-
men. Die Reihenfolge basiert auf einem 
einstimmigen Beschluss der Verbandsver-
sammlung des Regionalverbandes vom 
04.12.2015. Dass sich der Regionalver-
band daher für ein deutliches „Abspe-
cken“ der Straßenprojekte beim BMVI ein-
setzen bzw. eine Änderung der Priorisie-
rung vornehmen soll, entspricht somit 
nicht dem politischen Willen der gewähl-
ten Mitglieder der Verbandsversammlung. 
Über die zeitliche Umsetzung der Maß-
nahmen entscheidet die Fachplanung. 
Der Regionalverband besitzt hier keine 
Regelungskompetenz. 

Keine Berücksichtigung 
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Sofern weiterhin an den Bundesstraßenprojekten in 
der obigen Tabelle festgehalten wird, fordern wir 
eine Änderung der Priorisierung. Laut Raumnut-
zungskarte soll der großräumige Verkehr zwischen 
Konstanz/Meersburg und Ravensburg künftig über 
die B31/B30 geführt und die B33 in diesem Ab-
schnitt auf Kategorie 2 zurückgestuft werden. Wenn 
der B31-Molldiete-Tunnel bei Ravensburg vor der 
zweiten Röhre des B31neu-Riedleparktunnels in FN 
gebaut würde, würde sich der West-Ost-Transitver-
kehr über die B33 und B32 Richtung A96/Wangen 
deutlich erhöhen. Dies widerspricht dem o. g. Bün-
delungskonzept und der beabsichtigten Entlastung 
der B33. Daher sollte ggf. der Molldietetunnel bei 
RV nicht vor dem Ausbau des Riedleparktunnels in 
FN gebaut werden.“ 

II.801 

III.060 

4.1.0 „Am Ende der Begründungen zu PS 4.1.0 heißt es 
(…). Diese hier formulierte planerische Zielsetzung 
unterstützen wir. Allerdings sollte als Konsequenz 
auch bei den neuen Bundesstraßen-Trassen im 
Falle der B30 neu (RV-FN) die Westtrasse nicht 
mehr in der RN-Karte dargestellt werden, da sie 
eine neue massive Zerschneidung eines sehr hoch-
wertigen naturnahen Lebensraums (Brochenzeller 
Wald) bedeuten würde. U. a. deshalb wurde im letz-
ten Jahr vom planenden Regierungspräsidium Tü-
bingen öffentlich verkündet, künftig die Osttrasse 
planerisch weiter zu verfolgen, da die Westtrasse 
als juristisch nicht durchsetzbar bewertet wurde.“ 

Der Anregung wird gefolgt. Da die Vari-
ante West einer B 30 auf Grund der Ge-
samtheit der naturschutzfachlichen Kon-
flikte rechtlich nicht umsetzbar ist, wird sie 
in der Raumnutzungskarte nicht mehr dar-
gestellt. 

Berücksichtigung (bezieht 
sich auf den Entwurf der 
1. Anhörung) 

II.801 

III.060 

4.1.1 „Im Falle der B31 neu Meersburg-Immenstaad 
ergaben sich gewichtige naturschutzfachliche Tat-
bestände, die gegen die in der Raumnutzungskarte 
(RNK) dargestellte 7.5/C1.1-Linie sprechen. Daher 
sollten auch bzw. vorzugsweise die anderen disku-
tierten Trassenvarianten aufgenommen werden, 
insbesondere diejenigen, die sich überwiegend 

Der Planungsprozess zur B 31n Meers-
burg-West – lmmenstaad findet aktuell 
noch statt. Von Seiten der Bundes und 
des Landes wird die Variante B1 als Vor-
zugsvariante präferiert. Der Bau der B 
31n stellt natürlich einen erheblichen Ein-

teilweise Berücksichti-
gung (bezieht sich auf 
den Entwurf der 1. Anhö-
rung) 
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bzw. zumindest abschnittsweise auf der vorhande-
nen B31-Trasse befinden und somit eine deutlich 
geringere zusätzliche Zerschneidung der Land-
schaft bewirken. Die nachstehende Karte zur Ge-
samtbewertung der erfassten Tierarten aus der ak-
tuellen Umweltuntersuchung zur B31neu-Planung 
illustriert die besonders hochwertigen Flächen mit 
überregionaler (rot) und regionaler (grün) Bedeu-
tung. Daraus ergeben sich schwerwiegende natur-
schutzrechtliche Konflikte für die Trassen B und C, 
die auch im Rahmen eines Ausnahmeverfahrens 
kaum überwunden werden können, zumal mit dem 
Ausbau der bestehenden B31 eine praktikable Al-
ternative ohne Zerschneidung von Naturräumen mit 
höchster Wertigkeit besteht.“ 

griff dar. Die Variante B1 stellt jedoch un-
ter Abwägung aller relevanten Aspekte 
die beste Trasse dar, da die anderen Vari-
anten ebenfalls in wesentliche Schutzbe-
reiche eingreifen würden. Da jedoch auch 
die weiteren Varianten rechtlich noch 
möglich sind ist es nicht ausgeschlossen, 
dass auch eine andere Variante als die 
B1 am Ende des Planungsprozesses rea-
lisiert werden wird. Daher wird in die 
Raumnutzungkarte nur die linienbe-
stimmte Trasse nachrichtlich übernom-
men und auf einer Ergänzungskarte im 
Anhang des Regionalplans die Varianten 
des Variantenvergleichs aufgeführt 

II.801 4.1.1 „Der in der Fortschreibung des Regionalplans 2020 
ausgewiesene Verlauf einer Neutrassierung der 
B31 in Bereich Birnau/ Oberhof in Oberuhldingen ist 
aus dem Bestreben, Flora und Fauna zu schützen, 
inakzeptabel. Die Planung ignoriert viele Instru-
mente des Naturschutzes völlig und muss aus der 
Planung herausgenommen werden. Der in der Fort-
schreibung ausgewiesene Korridor für eine neue 
Trasse der B31 schließt die Biotope Nr. 
182214357800 Magerrasentreifen nördlich Ober-
hof; Biotop-Nr. 182214357811 Feuchtgebiet nörd-
lich Oberhof; Biotop-Nr. 182214357810 Feuchtge-
biet Vrenhalde östlich Birnau mit ein. Diese Biotope 
würden bei der Umsetzung der Trasse verloren ge-
hen. Des Weiteren ignoriert sie den Biotopverbund 
für feuchte Standorte (Dok.4) und verbaut damit ei-
nen wichtigen Korridor für Wildtiere unter anderem 
auch für den Laubfrosch (FFH Anhang IV; RL2).“ 

Über den Aus- und Neubau von Straßen 
entscheiden die Träger der Fachplanung 
in eigener Zuständigkeit. Die Regionalpla-
nung besitzt in diesem Bereich keine Re-
gelungskompetenz. Die in der Raumnut-
zungskarte als nachrichtliche Übernah-
men aufgeführte Trasse stellt die vom 
Verkehrsministerium Baden-Württemberg 
Trasse für den BVWP 2030 angemeldete 
und im Bedarfsplan für die Bundesfern-
straßen (Änderung des Fernstraßenaus-
baugesetzes vom 23.12.2016) im „Vor-
dringlichen Bedarf“ enthaltene Straßen-
baumaßnahme für den Bereich dar. Der 
genaue Verlauf der Trasse für die o.g. 
Straßenbaumaßnahme wird erst mit Ab-
schluss des Planfeststellungsverfahrens 
rechtsicher bestimmt. 

Keine Berücksichtigung 

II.801 

III.060 

4.1.1 „Die geplante B311n/ B313 dient in erster Linie der 
Entlastung der Städte/Ortschaften wie Krauchen-
wies, Engelswies usw. Dort sollten – sofern hier 

Über den Aus- und Neubau von Straßen 
entscheiden die Träger der Fachplanung 
in eigener Zuständigkeit. Dies schließt 

Keine Berücksichtigung 
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überhaupt unter dem Vorzeichen der notwendigen 
Verkehrswende weiterhin Straßenbaumaßnahmen 
geplant werden – auch kleinräumige Entlastungs-
straßen als Alternative geprüft werden.“ 

auch die Prüfung von eventuellen Alterna-
tiven zu der genannten Straßenbaumaß-
nahme ein. Die Regionalplanung besitzt in 
diesem Bereich keine Regelungskompe-
tenz. 

II.801 4.1.1 „Eine Freihaltung der Trasse für einen Neubau der 
B 313 Freiburg - Ulm zwischen Messkirch und Men-
gen ist mit dem im Regionalplan als originäres Um-
weltziel genanntem Verlagern des Verkehrs auf die 
Schiene nicht vereinbar. Das jetzige Verkehrsauf-
kommen rechtfertigt nicht den Bau einer neuen 
Trasse durch den Landkreis. Angestrebt wird eine 
Verringerung des Straßenverkehrs, so dass auch 
zukünftig die Notwendigkeit angezweifelt wird. Die 
neue Trasse verläuft in bisher relativ unberührtem 
Gelände, ist länger, mehr Höhenunterschied und 
verschlingt Unsummen (100 Millionen +) Dieses 
Geld fehlt zwangsläufig für Schienenertüchtigung, 
ortsnahe Umgehungen entlang der alten Trasse der 
B313 sowie Ausbau der bestehenden Trasse.“ 

Über den Aus- und Neubau von Straßen 
entscheiden die Träger der Fachplanung 
in eigener Zuständigkeit. Die Regionalpla-
nung besitzt in diesem Bereich keine Re-
gelungskompetenz. Die in der Raumnut-
zungskarte als nachrichtliche Übernah-
men aufgeführte Trasse stellt die vom 
Verkehrsministerium Baden-Württemberg 
Trasse für den BVWP 2030 angemeldete 
und im Bedarfsplan für die Bundesfern-
straßen (Änderung des Fernstraßenaus-
baugesetzes vom 23.12.2016) im „Vor-
dringlichen Bedarf“ enthaltene Straßen-
baumaßnahme für den Bereich dar. Der 
genaue Verlauf der Trasse für die o.g. 
Straßenbaumaßnahme wird erst mit Ab-
schluss des Planfeststellungsverfahrens 
rechtsicher bestimmt. 

Keine Berücksichtigung 

II.801 

III.060 

4.1.1 „(…) Auch diese vorgeschlagenen Straßenprojek-
ten müssen vor dem Hintergrund der dargestellten 
Notwendigkeit einer Mobilitätswende grundlegend 
hinterfragt werden: Ist der enorme finanzielle, öko-
logische und auch planerische Aufwand zum weite-
ren Ausbau des Straßennetzes vor dem Hinter-
grund der notwendigen Mobilitätswende mit abneh-
mendem und zunehmend elektrischem Kfz-Verkehr 
noch zu rechtfertigen? Die Ortsumfahrungen Ber-
matingen und Salem-Neufrach im Zuge der L205 
sind aus der Liste zu entfernen, da sie parallel zur 

Bei der in PS 4.1.1 V (7) aufgeführten 
Vorschläge (V) handelt es sich um Emp-
fehlungen, raumbedeutsame Fachplanun-
gen des Landes aufzustellen, entspre-
chend zu ändern oder zu ergänzen (§ 25 
Abs. 2 LplG). Sie nehmen an der Verbind-
lichkeit des Regionalplans nicht teil. Die 
Vorschläge sind jedoch der politische Wil-
len der gewählten Mitglieder der Ver-
bandsversammlung. 

Keine Berücksichtigung 
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Bodenseegürtelbahn verlaufen, die nach entspre-
chender Ertüchtigung noch sehr große Verkehrs-
mengen aufnehmen kann.“ 

II.801 

III.060 

4.1.1 „Der in der RNK eingezeichnete neue Verlauf der 
Trasse für eine OU Bermatingen-Ahausen wurde im 
Zuge der aktuellen Verkehrsuntersuchung zur 
B31neu Meersburg-Immenstaad untersucht. Laut 
Szenario C1-V4 (siehe nachfolgender Ausschnitt) 
würde eine so trassierte OU Bermatingen nur eine 
minimale Entlastung von 1.500 Kfz/24h für die Orts-
durchfahrt in Bermatingen bringen. Dieser geringe 
Entlastungseffekt von nur ca. 11 % steht in keinem 
Verhältnis zu den ökologischen und finanziellen 
Kosten dieser Straße. Daher sollte diese Straßen-
planung verworfen werden.“ 

Der Anregung wird teilweise berücksich-
tigt. Zwischenzeitlich haben sich Bund 
und Land auf eine Vorzugsvariante für die 
künftige B 31n zwischen Immenstaad und 
Meersburg geeinigt. Diese Trasse liegt 
deutlich südlicher als die in der Raumnut-
zungskarte nachrichtlich übernommene, 
linienbestimmte Trasse der B 31. Ein An-
schluss der OU Bermatingen an die B 31 
ist dadurch verkehrlich nicht mehr sinn-
voll. Daher wird in der Raumnutzungs-
karte die Trasse dargestellt, die auch im 
rechtsgültigen Flächennutzungsplan der 
Gemeinde Bermatingen festgelegt ist. 

teilweise Berücksichti-
gung (bezieht sich auf 
den Entwurf der 1. Anhö-
rung) 

II.801 

III.060 

4.1.2 „(…) Die Freihaltung von Trassen für den Einbau ei-
nes zweiten Gleises wird ausdrücklich begrüßt. Die 
Kapazität einer Schienenstrecke wird durch ein 
zweites Gleis nicht verdoppelt (+100%) sondern ca. 
verzehnfacht (+1.000%)!“ 

 Kenntnisnahme 

II.801 

III.060 

4.1.2 „(…) Ein Ausbau des Schienennetzes allein wird 
nicht zu einer deutlichen Verlagerung des Individu-
alverkehrs weg vom PKW führen, wie sie ange-
sichts der Klimaproblematik und anderer Umweltge-
sichtspunkte notwendig ist. Zusätzlich muss der 
straßengebundene Kfz- Verkehr zurückgedrängt 
werden (sog. „push&pull“-Ansatz). Keinesfalls dür-
fen die parallelen Straßenverbindungen so massiv 
ausgebaut werden, wie dies in der Region geplant 
ist (z. B. B30-Aus-/Neubauprojekte parallel zur Süd-
bahn bzw. B31neu, L205neu und K7743neu paral-
lel zur Bodenseegürtelbahn).“ 

Über den Aus- und Neubau von Straßen 
entscheiden die Träger der Fachplanung 
in eigener Zuständigkeit. Die Regionalpla-
nung besitzt in diesem Bereich keine Re-
gelungskompetenz. 

Keine Berücksichtigung 
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II.801 

III.060 

4.1.2 „(…) Der zweigleisige Ausbau sollte sich nicht zu 
eng auf bestimmte Fahrplankonzeptionen be-
schränken, sondern möglichst weitgehend erfolgen, 
soweit dies mit Rücksicht auf Natur und vorhan-
dene Bebauung vertretbar ist. Denn Fahrplankon-
zepte unterliegen immer wieder Veränderungen (z. 
B. in Abhängigkeit von Zulaufstrecken oder An-
schlusszeiten in Knotenbahnhöfen), auf die bei ei-
ner weitgehend zweigleisigen Streckenführung sehr 
viel flexibler reagiert werden kann. Daneben bieten 
längere zweigleisige Abschnitte erhebliche Vorteile 
bei der Stabilisierung der Fahrpläne im Falle von 
Verspätungen oder bei Baumaßnahmen an der je-
weiligen Strecke bzw. Umleitungen von anderen 
Strecken. Das zuletzt vorgelegte „Vorzugskonzept“ 
der SMA für die Bodenseegürtelbahn mit 30-min- 
Takt für die Regionalbahnen und 60-min-Takt im 
IRE-Verkehr ist ein substanzieller Schritt in die rich-
tige Richtung. Allerdings wurde das Konzept mit 
seinen wenigen zusätzlichen Ausweichstellen fahr-
planmäßig „auf Kante genäht“, so dass sich Ver-
spätungen weiterhin stark auf den Gegenverkehr 
auswirken und nur wenige neue Haltestellen mög-
lich werden. Zudem fehlt die wünschenswerte Ver-
dichtung des IRE-Verkehrs auf 30-min-Takt. Wir 
fordern daher einen weitgehend zweigleisigen Aus-
bau mit dem Ziel, das von der Initiative Bodensee-
S-Bahn (IBSB) skizzierte Angebotskonzept mit 
möglichst vielen neuen/reaktivierten Haltestellen 
umzusetzen. Konkrete entsprechende Planungen 
sind von der Region voranzutreiben und in Koope-
ration mit Land und Bund zu realisieren. Sinnvolle 
neue bzw. reaktivierbare Haltestellen auf den 
Schienenstrecken sind auf den Regionalplan-Kar-
ten einzutragen (wie dies im früheren Regionalplan 
der Fall war) und von anderweitiger Bebauung frei-
zuhalten. Explizit möchten wir auf die Haltestelle 

Die Formulierung der Begründung zu PS 
4.1.2 Z (2) ist unglücklich gewählt. Der 
Regionalverband hat nicht die Absicht, 
Zweifel an der Erforderlichkeit und Be-
stimmtheit der Zielfestlegung aufkommen 
zu lassen. Daher wird der zweite Absatz 
der Begründung zu PS 4.1.2 Z (2) ent-
sprechend geändert: Für die in PS 4.1.2 
(2) aufgeführten Strecken legt der Regio-
nalverband „Freihaltetrasse für den Schie-
nenverkehr (Ausbau)“ fest. Vorgesehen 
ist der zweigleisige Ausbau der o.g. Stre-
cke. Ob dieser Ausbau vollständig reali-
sierbar ist, muss in vertiefenden Pla-
nungsebenen konkretisiert werden. So 
führt z.B. die Bodenseegürtelbahn teil-
weise durch beidseitig dicht bebaute Sied-
lungsbereiche und zum Teil direkt am 
Ufer des Bodensees entlang. Jedoch 
muss es zukünftig möglich sein, auf 
Grundlage entsprechender Fahrplankon-
zeptionen längere zweigleisige Abschnitte 
aber auch kürzere Ausweichgleise bzw. 
Begegnungsabschnitte zu bauen. Es geht 
also darum, die verschiedenen, konzepti-
onell unterschiedlichen Ausbaumöglich-
keiten „nicht zu verbauen“, sondern diese 
langfristig planerisch zu sichern und die 
dafür benötigten Flächen freizuhalten. 
Durch die Festlegung als „Freihaltetrasse 
für den Schienenverkehr (Ausbau)“ sind 
andere raumbedeutsame Nutzungen oder 
Maßnahmen, die einem späteren zwei-
gleisigen Bahnbetrieb entgegen stehen 
könnten oder mit der Bahntrasse nicht 
vereinbar sind, nicht zulässig. Auf die 
zeichnerische Darstellung geplanter bzw. 

teilweise Berücksichti-
gung (bezieht sich auf 
den Entwurf der 1. Anhö-
rung) 
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Lipbach/Markdorf-Süd hinweisen, die im neuen Re-
gionalplan-Entwurf nicht mehr enthalten ist. Auch 
wenn diese im SMA-Vorzugskonzept fahrzeitmäßig 
nicht eingeplant werden konnte, wurde sie doch bei 
den Planungen vom Auftraggeber ursprünglich ge-
wünscht und von vier benachbarten großen Arbeit-
gebern mit über 1.000 Beschäftigten kürzlich mit 
Nachdruck gefordert. Dieser sinnvollen neuen Hal-
testelle kommt besondere Bedeutung zu, da ihr Bau 
(samt Bahnsteigen, Zugangsrampen und Option für 
2. Gleis) möglicherweise mit den Plänen des östli-
chen Anbindungsknotens der planfestgestellten OU 
Markdorf (K7743neu) kollidiert. Daher sollte der 
Platzbedarf dieses Haltepunkts durch konkrete Pla-
nungen ermittelt werden, um die Kompatibilität mit 
der Straßenplanung zu prüfen bzw. diese daran an-
zupassen.“ 

gewünschter Haltepunkte des Schienen-
personennahverkehrs in der Raumnut-
zungskarte wird auf Grund der Übersicht-
lichkeit und Lesbarkeit insgesamt verzich-
tet, die Anregung somit nicht berücksich-
tigt. Die Anlage von Bahnhaltepunkten 
fällt nicht in die Reglungskompetenz des 
Regionalverbandes. Hierüber entscheiden 
die Träger der Fachplanung in eigener 
Zuständigkeit. 

II.801 

III.060 

4.1.2 „(…) Aufgrund des enormen Kapazitätspotenzials 
(ca. Faktor 10, s.o.) sind auch bei allen hier ge-
nannten Strecken generell durch raumplanerische 
Zielsetzung (Z) die Flächen für ein zweites Gleis 
langfristig freizuhalten und in der Raumnutzungs-
karte entsprechend zu kennzeichnen. Im Zusam-
menhang mit einer Verbesserung von Donaubahn 
und Zollernbahn ist ein zweigleisiger Ausbau der 
Strecke Sigmaringen–Herbertingen vordringlich. 
Dies gilt umso mehr, wenn auch die Ablachtal-Bahn 
reaktiviert wird. Für alle Strecken ist – gemeinsam 
mit Land und Bund – ein Ausbau anzustreben, der 
eine Bedienung mindestens im 30-min-Takt ermög-
licht. Auch auf diesen Strecken gilt es, möglichst 
viele sinnvolle neue Haltepunkte einzurichten (statt 
bestehende abzubauen wie z. B. in Sigmaringen-
dorf).“ 

Der zweigleisige Ausbau der Donaubahn 
((Ulm)-Herbertingen-Mengen-Sigmarin-
gen-(Tuttlingen)) und der Bodenseegürtel-
bahn ((Radolfzell)-Überlingen-Friedrichs-
hafen-(Lindau)) ist bereits durch die in der 
Raumnutzungskarte dargestellte „Freihal-
tetrasse für den Schienenverkehr (Aus-
bau)“ möglich (siehe PS 4.1.2 Z (2)). Eine 
Nennung der Donaubahn und der Boden-
seegürtelbahn unter PS 4.1.2 V (3) ist da-
her nicht nötig. Bei den anderen aufge-
führten Vorschlägen (V) handelt es sich 
um Empfehlungen, raumbedeutsame 
Fachplanungen des Landes aufzustellen, 
entsprechend zu ändern oder zu ergän-
zen (§ 25 Abs. 2 LplG). Im Gegensatz zur 
Donaubahn und der Bodenseegürtelbahn 
sehen wir hier nach Abwägung aller Be-
lange auf Grund der Bedeutung der Stre-
cken und ihrer vorhandenen gleisparalle-

Keine Berücksichtigung 
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len Bebauung keine Notwendigkeit, Flä-
chen für einen möglichen zweigleisigen 
Ausbau als Ziel der Raumordnung festzu-
legen. Auf die zeichnerische Darstellung 
geplanter bzw. gewünschter Haltepunkte 
des Schienenpersonennahverkehrs in der 
Raumnutzungskarte wird auf Grund der 
Übersichtlichkeit und Lesbarkeit insge-
samt verzichtet. Die Anlage von Bahnhal-
tepunkten, ebenso die Einführung eines 
30-min-Taktes auf allen Strecken, fällt 
nicht in die Reglungskompetenz des Regi-
onalverbandes. Hierüber entscheiden die 
Träger der Fachplanung in eigener Zu-
ständigkeit. 

II.801 

III.060 

4.1.2 „(…) Insbesondere die Strecke der Ablachtalbahn 
(Mengen-Krauchenwies-Meßkirch- Schwacken-
reute-Stahringen) weist ein sehr hohes Potential für 
den Schienenverkehr auf, der weit über der heuti-
gen Bedeutung dieser Strecke liegt. Gerade in der 
Durchgängigkeit von Mengen bis Stahringen/Ra-
dolfzell eröffnen sich neue Möglichkeiten, u. a. auch 
für weiträumige Zugverbindungen, die kürzlich von 
der IBSB dargestellt wurden3, z. B. auf den Relatio-
nen Zürich-Ulm oder Konstanz-Tübingen-Stuttgart. 
Daher sollten die Klammern ( ) bei Schwacken-
reute-Stahringen entfernt werden und auch das 
künftige Potential der Strecke für den Personen- 
und Güterverkehr hervorgehoben werden. Weitere 
Bedeutung erhält diese Strecke als Ausweichroute 
hochbelasteter Bahnstrecken wie z. B. der Rheintal-
strecke. Die Baustellen-Havarie bei Rastatt hat ge-
zeigt, dass das Bahn-Netz derzeit im Falle von Bau-
maßnahmen oder Störungen nicht über genügend 
Reserven verfügt. Aufgrund dieses vielfältigen Po-
tentials sollte diese Strecke im Zuge der Sanierung 
auch elektrifiziert und ein zweigleisiger Ausbau – 

Die Klammer bei der Bezeichnung „Men-
gen-Krauchenwies-Meßkirch-(Schwa-
ckenreute-Stahringen)“ ist nötig, da der 
Abschnitt Schwackenreute-Stahringen 
nicht im Verbandsgebiet des Regionalver-
bandes liegt und daher dazu keine Aussa-
gen/Festlegungen getroffen werden kön-
nen. Eine Durchgängigkeit von Mengen 
bis Stahringen/Radolfzell auch bzgl. des 
Erhalts und des angemessenen Ausbaus 
ist natürlich anzustreben. Im Gegensatz 
zu den in PS 4.1.2 Z (2) genannten Stre-
cken sehen wir bei der Ablachtalbahn und 
der Strecke Krauchenwies-Sigmaringen 
nach Abwägung aller Belange auf Grund 
der Bedeutung der Strecken und ihrer vor-
handenen gleisparallelen Bebauung keine 
Notwendigkeit, Flächen für einen mögli-
chen Neubau bzw. zweigleisigen Ausbau 
als Ziele der Raumordnung festzulegen. 

Keine Berücksichtigung 
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ggf. zunächst abschnittsweise – in Betracht gezo-
gen werden. Zumindest sind die Flächen für ein 
zweites Gleis freizuhalten. Mit Blick auf die vielfälti-
gen Nutzungsmöglichkeiten dieser Strecke, die 
kürzlich vom Land in die engere Wahl möglicher 
Reaktivierungsprojekte aufgenommen wurde, sollte 
im Regionalplan auch die Trasse der Strecke Krau-
chenwies-Sigmaringen freigehalten werden, um 
dort den Wiedereinbau der Gleise voranzutreiben o-
der zumindest längerfristig als Zukunftsoption zu er-
halten. Angesichts der notwendigen Verkehrs-
wende und des bereits heute sehr viel besser aus-
gebauten Straßennetzes ist es völlig unverständ-
lich, dass einerseits noch etliche neue Straßen ge-
baut werden sollen und andererseits in der Liste der 
Schienenprojekte kein einziges Neubauprojekt zu 
finden ist. Insbesondere zur Versorgung möglichst 
aller Entwicklungsachsen (s. o.) müssen auch neue 
Schienenstrecken geprüft und vorangetrieben wer-
den.“ 

II.801 4.1.2 „Die Naturschutzverbände begrüßen verschiedene 
Planungen im Bereich Schienenverkehr im Land-
kreis Sigmaringen. Insbesondere die Elektrifizie-
rung der Donaubahn ((Ulm)- Herbertingen-Mengen-
Sigmaringen-(Tuttlingen)) stellt einen wichtigen Lü-
ckenschluss des strombasierten Schienenverkehrs 
auf der Ost-West-Achse im südlichen Baden-Würt-
temberg dar. Die Elektrifizierung der Zollernbahn 
((Tübingen-Albstadt)-Sigmaringen-Herbertingen-
Aulendorf) mit abschnittsweisem zweigleisigen Aus-
bau wird ebenso begrüßt. Die Elektrifizierung der 
Strecke Sigmaringen-Tübingen ermöglicht, dass 
Fahrgäste aus der Kreisstadt auch nach der Fertig-
stellung des Tiefbahnhofes ohne Umsteigen wie 
bisher in unter 2 Stunden in die Landeshauptstadt 
fahren können. Dieselloks dürfen bekanntlich nicht 
in den Tiefbahnhof Stuttgart einfahren. Die Elektrifi-

 Kenntnisnahme 



   
    

809 
 

zierung der Strecke Aulendorf/Tübingen hat Priori-
tät. Ebenso begrüßen wir die geplanten Freihaltet-
rassen für ein zusätzliches Gleis auf der Donau-
bahn ((Ulm)-Herbertingen-Mengen-Sigmaringen-
(Tuttlingen)) und in Abschnitten auf der Zollernbahn 
((Tübingen-Albstadt)-Sigmaringen-Herbertingen-
Aulendorf). Diese Maßnahmen könnten zu einer er-
heblichen Steigerung der Transportkapazität füh-
ren. Wir halten die Reaktivierung der Schienenstre-
cke Ablachtalbahn Mengen-Krauchenwies- Meß-
kirch-Schwackenreute-Stahringen) für dringend er-
forderlich. Hier könnten verstärkt Lastwagentrans-
porte Kies, Holz) auf die Schiene verlagert und die 
Bürger stark befahrener Straßenabschnitte entlastet 
werden. Die Strecke Altshausen-Ostrach-Pfullen-
dorf sollte nicht nur für den Freizeitverkehr, sondern 
auch verstärkt für den Kiestransport genutzt wer-
den. Im Raum Ostrach ist langfristig mit hohem Kie-
sabbau zu rechnen z.B. Bereich Wagenhart zwi-
schen Ostrach und Hoßkirch), weshalb hier der 
Bahntransport genutzt werden sollte. Auch der Er-
halt und Ausbau der Strecke Sigmaringen-Sigma-
ringendorf-Gammertingen-(Hechingen) wird be-
grüßt.“ 

II.801 

III.060 

4.1.4 „(…) Diesen Grundsätzen stimmen wir ausdrücklich 
zu. Es sollten jedoch auch konkrete planerische 
Überlegungen angestellt werden, wo und in wel-
chem Umfang Ausweichgleise, Gleisanschlüsse 
und Verladestellen benötigt werden, um die benö-
tigten Flächen dafür zu sichern. Viele Gewerbege-
biete – auch die in der RNK verzeichneten neu ge-
planten Gebiete – verfügen derzeit über keinen 
Gleisanschluss.“ 

Über die konkrete Planung und den Bau 
von Ausweichgleisen, Gleisanschlüssen 
und Verladestellen entscheiden die Trä-
ger der Fachplanung in eigener Zustän-
digkeit. Die Regionalplanung besitzt in 
diesem Bereich keine Regelungskompe-
tenz. Von Seiten der Träger der Fachpla-
nung kamen dazu keine Anregungen. 

Keine Berücksichtigung 

II.801 

III.060 

4.1.5 „(…) Dieser Grundsatz ist zu streichen. Nach unse-
rer Überzeugung müssen defizitäre Regionalflughä-
fen wie der Flughafen Friedrichshafen in den 

Über eine eventuelle Stilllegung des Flug-
hafens und eine Umnutzung der dann frei-
werdenden Flächen als Siedlungs- und 

Keine Berücksichtigung 
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nächsten Jahren stillgelegt werden. Der sehr klima-
schädliche Flugverkehr darf nicht weiter durch Be-
freiung von der Mineralölsteuer, Befreiung von der 
Umsatzsteuer bei Auslandsflügen und dann auch 
noch durch finanzielle Unterstützung von unrentab-
len Regionalflughäfen aus öffentlichen Mitteln privi-
legiert werden. Zudem wird man voraussichtlich in 
wenigen Jahren – nach Abschluss der Südbahn-
Elektrifizierung und Fertigstellung der Neubaustre-
cke Ulm-Stuttgart – schnell mit der Bahn zum Flug-
hafen Stuttgart gelangen, was den Bedarf für einen 
Regionalflughafen in FN weiter mindert.“ 

Gewerbegebiet entscheiden die Eigentü-
mer bzw. die Träger der Fachplanung in 
eigener Zuständigkeit. Von deren Seite 
kamen dazu keine Anregungen. Die Regi-
onalplanung besitzt in diesem Bereich 
keine Regelungskompetenz. 

II.801 

III.060 

4.1.6 „(…) Wir unterstützen diesen Vorschlag und fordern 
ergänzend, die Fähren nicht vorrangig unter dem 
Gesichtspunkt der Gewinnmaximierung zu betrei-
ben, sondern sich bei den Tarifen für Fußgänger 
und Radfahrer an den üblichen Kostendeckungsra-
ten des ÖPNV zu orientieren. Insbesondere darf 
der quadratmeterbezogene Preis für die Stellfläche 
von Fahrrädern künftig nicht mehr höher liegen als 
für den Transport von Autos. Für die Fähre Ro-
manshorn-Friedrichshafen ist ein 30-min-Takt anzu-
streben (neuer Zwischen-Takt mit kleineren Schif-
fen nur für Fußgänger und Radfahrer). Dabei ist auf 
gute Anschlüsse zum Zugverkehr in Romanshorn 
und Friedrichshafen zu achten.“ 

Über die Tarife für Fußgänger und Rad-
fahrer und die Ausweitung des Taktes 
entscheiden die Betreiber bzw. die Träger 
der Fachplanung in eigener Zuständigkeit. 
Die Regionalplanung besitzt in diesem 
Bereich keine Regelungskompetenz. 

Keine Berücksichtigung 

II.801 4.1.6 „Eine Ausweitung der Katamaran-Verbindungen 
lehnen die Naturschutzverbände ab. Bereits heute 
unterliegt das Bodenseeufer einer Erosion durch 
Wellenschlag – verursacht durch den Katamaran 
(z.B. in Hagnau).“ 

Über die Ausweitung der Katamaran-Ver-
bindungen entscheiden die Betreiber bzw. 
die Träger der Fachplanung in eigener 
Zuständigkeit. Die Regionalplanung be-
sitzt in diesem Bereich keine Regelungs-
kompetenz. 

Keine Berücksichtigung 
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II.801 

III.060 

4.1.7 „(…) Um die Bedeutung des Fußverkehrs und des 
Fahrradverkehrs als eigenständige Verkehrssys-
teme angemessen zu würdigen, bitten wir um fol-
gende Änderung der Formulierung: „Fuß- und Rad-
verkehr sollen neben den Systemen des MIV und 
des ÖV als gleichwertige Verkehrssysteme geför-
dert und weiterentwickelt werden.““ 

Die Anregung ist nachvollziehbar und ver-
bessert die Intention des Plansatzes. Der 
PS 4.1.7 G (1) wird wie folgt geändert: 
Fuß- und Radverkehr sollen neben den 
Systemen des motorisierten Individualver-
kehrs und des öffentlichen Verkehrs als 
gleichwertige Verkehrssysteme gefördert 
und weiterentwickelt werden. 

Berücksichtigung (bezieht 
sich auf den Entwurf der 
1. Anhörung) 

II.801 

III.060 

4.1.7 „(…) Diese Radnetz-Planungen sollten – analog zu 
den Planungen des BVWP oder GVP – nachricht-
lich in den Regionalplan und seine Kartenwerke 
übernommen werden. Der Veloring als eine attrak-
tive, schnelle Radverbindung in Friedrichshafen 
sollte bis Immenstaad weitergeführt werden. Die 
Anzahl der täglichen Pendler von Friedrichshafen 
nach Immenstaad und umgekehrt von 700 bzw. 900 
stellt neben den zahlreichen radfahrenden Touris-
ten ein beachtliches Potential für die Nutzung des 
nach Westen verlängerten Velorings dar.“ 

Über die genaue Radwegeplanung ent-
scheiden die Kreise im Zuge ihrer fachli-
chen Zuständigkeit. Auf die zeichnerische 
Darstellung von Radnetzen mit ihrem 
Ausbaubedarf in der Raumnutzungskarte 
wurde auf Grund der Übersichtlichkeit und 
Lesbarkeit insgesamt verzichtet. 

Keine Berücksichtigung 

II.801 

III.060 

4.1.7 „(…) Diese vorgeschlagene Radschnellverbindung 
wird begrüßt und sollte in die Raumnutzungskarte 
aufgenommen werden.“ 

Auf die zeichnerische Darstellung der 
Radschnellverbindung in der Raumnut-
zungskarte wurde auf Grund der Über-
sichtlichkeit und Lesbarkeit verzichtet. 

Keine Berücksichtigung 

II.801 

III.060 

4.1.7 „Daneben regen wir an, Gemeindeverbindungsstra-
ßen, die eine nur geringe Bedeutung für den Kfz-
Verkehr haben, aber wichtige Fahrrad-Routen dar-
stellen, als Fahrradstraßen umzuwidmen, um deren 
Attraktivität und Sicherheit für den Radverkehr zu 
steigern (Vorrang für Radverkehr, Tempo 30, Her-
ausnahme aus Navi-Routen für Autoverkehr zur 
Verminderung von Kfz-Schleichverkehr). So können 
– unterhalb der anspruchsvollen Standards einer 
„Radschnellverbindung“ – rasch und kostengünstig 

Über die Umwidmung von Straßen ent-
scheiden die Träger der Fachplanung in 
eigener Zuständigkeit. Die Regionalpla-
nung besitzt in diesem Bereich keine Re-
gelungskompetenz. 

Keine Berücksichtigung 
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attraktive Radverbindungen realisiert werden (Bei-
spiel: Gemeindeverbindungsstraßen Kluftern-Itten-
dorf-Bürgberg).“ 

III.060 4.1.1 „(…) Der Ansatz, Kapazitätsengpässe im Straßen-
netz durch Neu- und Ausbau zu beseitigen, hat sich 
in der Vergangenheit oftmals als nicht als zielfüh-
rend erwiesen, da die Engpässe/Staus nur auf an-
dere Stellen im Netz verlagert werden bzw. weil 
durch den straßenbau-induzierten Kfz-Verkehr 
neue Staus/Engpässe entstehen. Die verkehrser-
zeugende Wirkung neuer Straßen wird jedoch bei 
den meisten Verkehrsprognosen und auch im 
BVWP leider weitgehend ignoriert.“ 

 Kenntnisnahme 

III.060 4.1 „Bike & Ride 

Die Einrichtung guter Fahrradabstellanlagen an al-
len Bahnhaltepunkten und Bahnhöfen sowie auch 
an wichtigen Bushaltestellen sollte als zusätzlicher 
Grundsatz (G) aufgenommen werden. Die Fahr-
radabstellanlagen sollten möglichst überdacht sein. 
Da mit dem Boom der Pedelecs zunehmend hoch-
wertige Fahrräder genutzt werden, sind insbeson-
dere an den Bahnhöfen der zentralen Orte auch ab-
schließbare Fahrrad- Boxen vorzuhalten, die an 
Dauer-Nutzer vermietet werden. Bahnhöfe mit gro-
ßem Einzugsgebiet bzw. mit viel Fahrrad-Touris-
mus sind mit E-Ladestationen für Pedelecs (bzw. 
abschließbare Akku-Lade-Schließfächer) auszustat-
ten.“ 

Wir verweisen diesbezüglich auf PS 4.1.0 
G (6): Die Verknüpfung der Verkehrsmittel 
und Transportsysteme ist zu erhöhen. 
Hierzu sollen die entsprechenden Knoten-
punkte ausgebaut und die Erreichbarkeit 
verbessert werden. Über den konkreten 
Ausbau der Knotenpunkte und damit auch 
die Ausstattung von Fahrradabstellanla-
gen entscheiden die Kommunen vor Ort 
bzw. die Träger der Fachplanung in eige-
ner Zuständigkeit. Die Regionalplanung 
besitzt in diesem Bereich keine Rege-
lungskompetenz. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0003, 

IV.0004, 

IV.0009, 

IV.0036, 

4.1 Zusätzliches/höheres Verkehrsaufkommen durch 
Lkw/Pkw ist nicht auf den Straßen abwickelbar. 

Belastung der Wohngebiete und Dörfer/Gemein-
den. 

Grundsätzlich handelt es sich bei den ent-
sprechenden Straßen entsprechend ihrer 
straßenrechtlichen Einteilung, Widmung 
und Verkehrsfunktion um regional bedeut-
same Verkehrsverbindungen. Das regio-

Keine Berücksichtigung 
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IV.0110, 

IV.0111, 

IV.0112, 

IV.0113, 

IV.0114, 

IV.0115, 

IV.0116, 

IV.0117, 

IV.0118, 

IV.0119, 

IV.0158, 

IV.0160, 

IV.0163, 

F1, 

F6, 

IV.0169, 

IV.0173, 

IV.0179, 

IV.0188, 

IV.0194, 

IV.0196, 

IV.0197, 

IV.0200 

Verlagerung auf die Schiene. 

Mautgebühren. 

nal bedeutsame Straßennetz ist im Regel-
fall dafür ausgelegt, den Transportverkehr 
aufzunehmen. Von Seiten der zuständi-
gen Verkehrsbehörde des Kreises sind 
keine Hinweise bzgl. der Erhöhung des in-
nerörtlichen Verkehres bzw. der Überlas-
tung des Straßennetzes durch die Maß-
nahme an uns herangetragen worden. 
Wie dem Umweltbericht zu entnehmen ist, 
wurden die potenziellen verkehrlichen 
Auswirkungen untersucht und in die Ab-
wägung eingestellt. Konkrete Verkehrs-
konzepte bzw. verkehrliche Maßnahmen 
können aufgrund der bestehenden plane-
rischen Unschärfe auf regionalplaneri-
scher Ebene nicht erstellt werden und 
sind erst auf der nachgelagerten Pla-
nungsebene bzw. im Rahmen eines Ge-
nehmigungsverfahrens erforderlich. 

Bzgl. einer Verlagerung der Schwerlast-
verkehre auf die Schiene verweisen wir 
auf Plansatz 3.5.0 G (7), wo dies explizit 
gefordert wird. 

Für die Erhebung von Mautgebühren auf 
Straßen ist der Regionalverband nicht zu-
ständig. Dies liegt außerhalb seiner Rege-
lungskompetenz. 
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IV.0003; 

IV.0188 

4.1 Befürchtung, dass es aufgrund des höheren Ver-
kehrsaufkommens durch Lkw zu einer Verkehrsge-
fährdung kommen kann. 

Das Thema Verkehrssicherheit und die 
sich daraus u.U. ergebenden Maßnahmen 
(z.B. Beschränkungen und Verbote des 
fließenden Verkehrs) sind nur dann zuläs-
sig, wenn aufgrund der besonderen örtli-
chen Verhältnisse eine Gefahrenlage be-
stehen würde oder eine Unfallhäufung 
nachgewiesen werden könnte. Entspre-
chende Maßnahmen sind auf der nachge-
lagerten Planungsebene bzw. im Rahmen 
eines Genehmigungsverfahrens zu prü-
fen. Von Seiten der zuständigen Ver-
kehrsbehörde des Kreises sind diesbe-
züglich keine Hinweise an uns herange-
tragen worden. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0005 4.1 „Hiermit bitte ich Sie, bei der Erarbeitung des Regi-
onalplanes, die neue Art der Mobilität zu berück-
sichtigen: https:/lwww.bmvi.de/SharedDocs/DE/An-
lage/DG/aktionsplan-drohnen    .html 

Diese neue Art der Mobilität wird die Verkehrsgeo-
graphie  verändern: 

https://lilium.com/journey 

Fachkräftemangel: Erreichbarkeit wird zum ent-
scheidenden Faktor: 

https:/lwww.dreso.ae/fileadmi n/user_ up-
load/161007_Presseinformation_  Mobi-
lity_to_go_Wie_ das_richtige_ Mobilitaetskonzept_ 
Mehiwerte_fuer_Immobilie_ schafft. pdf 

In Stuttgart wird schon daran gearbeitet: 

https://www.t-online.de/region/stutt-
gart/news/id_89348722/stuttgart-schlaue      -mobili-
taet-soll-innenstadtparkhaus-ersetzen-.html“ 

Die genannten Anregungen fallen nicht in 
die Regelungskompetenz des Regional-
verbandes. Allgemein verweisen wir zu-
dem auf das Kapitel 4.1.0, insbesondere 
auf Plansatz 4.1.0 G (4). 

Keine Berücksichtigung 
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IV.0021 4.1.2 „Für die Bahnlinie Sigmaringen-Aulendorf (Jetzt Li-
nie 753) muss in der Raumnutzungskarte eine 
Elektrifizierung geplant werden. Außerdem muss für 
einen zweigleisigen Ausbau und zumindest eine 
Freihaltetrasse eingeplant werden. Begründung: 
Nur wenn wir Personen- und auch Güterverkehr 
stark vom Individualverkehr auf die Schiene verla-
gern, können wir das vorgesehene 1,5 - Grad-Ziel 
umsetzen.“ 

Die Zollernbahn ((Tübingen-Albstadt)-Sig-
maringen-Herbertingen-Aulendorf) ist im 
Plansatz 4.1.2 V (3) mit „Abschnittsweiser 
zweigleisiger Ausbau und Elektrifizierung“ 
aufgeführt. In der Raumnutzungskarte ist 
die Strecke bzgl. Elektrifizierung mit ei-
nem entsprechenden Symbol versehen. 
Im Gegensatz zu den in Plansatz 4.1.2 Z 
(2) aufgeführten Strecken sehen wir hier 
nach Abwägung aller Belange auf Grund 
der Bedeutung der Strecken und ihrer vor-
handenen gleisparallelen Bebauung keine 
Notwendigkeit, Flächen für einen mögli-
chen zweigleisigen Ausbau als Ziel der 
Raumordnung festzulegen. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0021 4.1.7 „Im neuen Regionalplan soll der Fuß-und Radver-
kehr gefördert werden, es werden hierfür aber keine 
Verbindungen dargestellt. Zumindest die vorliegen-
den Verbindungen wie das RadNETZ Alltag und der 
Landesradfernweg sind in der Raumnutzungskarte 
darzustellen (Stellungnahme Bad Saulgau).“ 

Über die genaue Radwegeplanung ent-
scheiden die Kreise in Zuge ihrer fachli-
chen Zuständigkeit. Hinreichend aktuelle 
Radwegekonzeptionen der Kreise sind 
vorhanden. Die Festlegung von Fahrrad-
netzen/-korridoren ist bei einem der 
Raumnutzungskarte vorliegenden Maß-
stab von 1:50.000 nicht sinnvoll darstell-
bar. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0032 4.1.1 „(…) Antrag 1: Wir bitten Sie daher, dem o.g. 
Grundsatz Rechnung zu tragen und die in den 
jüngsten Änderungen vorgenommene zusätzliche 
Priorisierung des Straßenverkehres zu Lasten des 
Schienenverkehrs (4.1.4) wieder auszugleichen.“ 

Über den Aus- und Neubau von Straßen 
entscheiden die Träger der Fachplanung 
in eigener Zuständigkeit. Die Regionalpla-
nung besitzt in diesem Bereich keine Re-
gelungskompetenz. Bei den aufgeführten 
Straßenmaßnahmen handelt es sich um 
die nachrichtliche Übernahme der im Be-
darfsplan für die Bundesfernstraßen (Än-
derung des Fernstraßenausbaugesetzes 
vom 23.12.2016) und im Maßnahmenplan 
Landesstraßen des Generalverkehrsplan 
2010 als Neubaumaßnahmen enthaltenen 

Keine Berücksichtigung 
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Straßenbaumaßnahmen. Hinzu kommen 
Vorschläge für weitere regionalbedeut-
same Straßenprojekte, die dem politi-
schen Willen der gewählten Mitglieder der 
Verbandsversammlung entsprechen. 

IV.0032 4.1.2 „(…) Antrag 2: Die unter Z (2) genannten Strecken 
werden um die folgenden Strecken ergänzt: 

- Allgäubahn ((Württembergisch) Aulendorf – Kiss-
legg) 

- Killertalbahn ((Hechingen) – Gammertingen) 

- Zollernbahn ((Tübingen – Albstadt) – Sigmaringen 
– Herbertingen – Aulendorf) 

- Sigmaringen – Gammertingen – (Hechingen) 

- Ablachtalbahn (Mengen – Krauchenwies – Meß-
kirch – (Radolfzell))“ 

Im Gegensatz zu den in Plansatz 4.1.2 Z 
(2) aufgeführten Strecken sehen wir hier 
nach Abwägung aller Belange auf Grund 
der Bedeutung der Strecken und ihrer vor-
handenen gleisparallelen Bebauung keine 
Notwendigkeit, Flächen für einen mögli-
chen zweigleisigen Ausbau als Ziel der 
Raumordnung festzulegen. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0032 4.1.2 „(…) Antrag 3: Bei allen unter V (3) genannten Stre-
cken soll der abschnittweise zweispurige Ausbau 
zum Ziel gesetzt werden. Der jeweilige Zusatz 
«Elektrifizierung» ist zu ändern in «Abschnittswei-
ser zweigleisiger Ausbau und Elektrifizierung».“ 

Der (abschnittsweise) zweigleisige Aus-
bau ist für die Bodenseegürtelbahn und 
die Donaubahn bereits in Plansatz 4.1.2 Z 
(2) aufgeführt. Bei den weiteren Strecken, 
die explizit in Plansatz 4.1.2 V (3) mit „Ab-
schnittsweiser zweigleisiger Ausbau“ auf-
geführt sind, verweisen wir auf Plansatz 
4.1.2 G (1). Die dort genannten „baulichen 
und betrieblichen Maßnahmen“ schließen 
auch notwendige, abschnittsweise zwei-
gleisige Ausbauten mit ein. Grundsätze 
der Raumordnung sind in entsprechenden 
Abwägungs- oder Ermessensentschei-
dungen zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 1 
ROG). 

Keine Berücksichtigung 
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IV.0032 4.1.2 „(…) Antrag 4: G (1) wird um folgenden Satz er-
gänzt: 

«Zusätzlich soll es möglich sein, das regionalbe-
deutsame Schienennetz durch Streckenreaktivie-
rungen und Neubaustrecken zu verbessern.»“ 

Über den Aus- und Neubau von Schie-
nenstrecken entscheiden die Träger der 
Fachplanung in eigener Zuständigkeit. Die 
Regionalplanung besitzt in diesem Be-
reich keine Regelungskompetenz. Unab-
hängig davon unterstützt der Regionalver-
band jegliche Bestrebungen für einen 
Wiederaufbau bzw. eine Reaktivierung 
von Bahnstrecken. Darstellungen bzw. 
Festlegungen des Regionalplans (z.B. 
Regionale Grünzüge, Vorranggebiete für 
Naturschutz und Landschaftspflege, Vor-
ranggebiete für besondere Waldfunktio-
nen) würden diesen Bestrebungen nicht 
entgegenstehen, da dort standortgebun-
dene bauliche Anlagen der technischen 
Infrastruktur -wenn nachweislich keine zu-
mutbaren Planungsalternativen an ande-
rer Stelle bestehen- ausnahmsweise zu-
lässig sind. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0032 4.1.2 „(…) Antrag 5: Die Trasse der ehemaligen Verbin-
dungsstrecke Krauchenwies – Sigmaringen wird in 
der Raumnutzungskarte unter einer neuen Rubrik 
bei «Schienenverkehr» dargestellt.“ 

Die Gleise der ehemalige Bahnstrecke 
Krauchenwies-Sigmaringen sind komplett 
abgebaut. Zwar ist die ehemalige Trasse 
noch erkennbar und es sind auch einige 
Brücken noch erhalten, es muss jedoch 
alles neu aufgebaut werden. Ob der Wie-
deraufbau bzw. die Reaktivierung dann 
noch in der gleichen Trassenlage ge-
schieht, steht noch nicht fest. Vor diesem 
Hintergrund hat sich der Regionalverband 
entschlossen diese Strecke (wie auch die 
Strecke Leutkirch-Isny) nicht in einem 
Plansatz aufzunehmen bzw. in der Raum-
nutzungskarte darzustellen. Unabhängig 
davon unterstützt der Regionalverband 
jegliche Bestrebungen für einen Wieder-
aufbau bzw. eine Reaktivierung von 

Keine Berücksichtigung 
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Bahnstrecken. Darstellungen bzw. Festle-
gungen des Regionalplans (z.B. Regio-
nale Grünzüge, Vorranggebiete für Natur-
schutz und Landschaftspflege, Vorrang-
gebiete für besondere Waldfunktionen) 
würden diesen Bestrebungen nicht entge-
genstehen, da dort standortgebundene 
bauliche Anlagen der technischen Infra-
struktur -wenn nachweislich keine zumut-
baren Planungsalternativen an anderer 
Stelle bestehen- ausnahmsweise zulässig 
sind. Auch sehen wir durch die Aufnahme 
und positive Bewertung dieser Strecke in 
der o.g. Studie des Landes keine Beein-
trächtigung im Zuge der Planungen zur B 
311 neu / B 313 Mengen-Engelswies. 

IV.0032 4.1.4 „(…) Antrag 6: Die Änderungen zum Nachteil der 
Bahn bei den Bereichen 4.1.4, G (1) und G (2) sind 
zu revidieren, die ursprünglichen Formulierungen 
wiederherzustellen.“ 

Die Plansätze in diesem Kapitel sind je-
weils als Grundsatz (G) festgelegt. 
Grundsätze der Raumordnung sind in der 
Abwägung jeweils zu berücksichtigen. Die 
Formulierung der Plansätze im 1. Anhö-
rungsentwurf war jedoch so, dass ein Ab-
wägungsspielraum kaum mehr enthalten 
war. Dies ist von der zuständigen höheren 
Raumordnungsbehörde (Regierungspräsi-
dium Tübingen) kritisiert worden. Da eine 
Festlegung als Ziel nicht in Frage kommt 
wurde die Formulierung entsprechend an-
gepasst. Grundsätze der Raumordnung 
sind in entsprechenden Abwägungs- oder 
Ermessensentscheidungen zu berück-
sichtigen (§ 4 Abs. 1 ROG). 

Keine Berücksichtigung 

IV.0032 4.1.2 „(…) Antrag 7: Die Trasse der ehemaligen «See-
wald-Kurve» wird in der Raumnutzungskarte unter 
einer neuen Rubrik bei «Schienenverkehr» darge-
stellt.“ 

Die Trasse der ehemaligen «Seewald-
Kurve» ist komplett abgebaut. Zwar ist die 
ehemalige Trasse teilweise noch erkenn-
bar, es muss jedoch alles neu aufgebaut 

Keine Berücksichtigung 
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werden. Ob der Wiederaufbau bzw. die 
Reaktivierung dann noch in der gleichen 
Trassenlage geschieht, steht noch nicht 
fest. Vor diesem Hintergrund hat sich der 
Regionalverband entschlossen diese 
Strecke (wie z.B. auch die Strecke Leut-
kirch-Isny) nicht in einem Plansatz aufzu-
nehmen bzw. in der Raumnutzungskarte 
darzustellen. Unabhängig davon unter-
stützt der Regionalverband jegliche Be-
strebungen für einen Wiederaufbau bzw. 
eine Reaktivierung von Bahnstrecken. 
Darstellungen bzw. Festlegungen des Re-
gionalplans (z.B. Regionale Grünzüge, 
Vorranggebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege, Vorranggebiete für beson-
dere Waldfunktionen) würden diesen Be-
strebungen nicht entgegenstehen, da dort 
standortgebundene bauliche Anlagen der 
technischen Infrastruktur -wenn nachweis-
lich keine zumutbaren Planungsalternati-
ven an anderer Stelle bestehen- aus-
nahmsweise zulässig sind. Durch die Si-
cherung der ehemaligen Trasse durch die 
Festlegung im Flächennutzungsplan der 
Stadt Friedrichshafen sehen wir zusätzlich 
die Möglichkeit, bei einem begründeten 
Bedarf die ehemaligen «Seewald-Kurve» 
wieder zu reaktivieren. 

IV.0033 4.1. „2. Verkehr, hierzu sind in Ihrem Plan keine Anga-
ben bezüglich des Rückbau bzw. der Stilllegung 
von Straßen für den Personenverkehr enthalten. 
Gerade hier kann durch Sperrung von Nebenstra-
ßen (z.T. doppelte Anbindung), Anliegereinschrän-
kung, eine Verkehrsberuhigung und alleinige Nut-
zung für Radfahrer und Fußgänger erreicht werden. 
Z.B. Verbindung Rötenbach-Mooshäusle, Alttann-

Die genannten Anregungen fallen nicht in 
die Regelungskompetenz des Regional-
verbandes. 

Keine Berücksichtigung 
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Gaishaus um nur zwei von zig Möglichkeiten im Re-
gionalplangebiet aufzuzeigen die leicht gesperrt 
bzw. Anlieger frei verändert werden können. Pas-
sen wir doch die Planung der Erwartungen der Be-
völkerung (mehr Radverbindungen, Wanderwege 
und beruhigte Landschaften) an.“ 

IV.0071 4.1.1 „Die geplanten Straßenbauprojekte sind völlig aus 
der Zeit gefallen. Sie widersprechen allen Lippen-
bekenntnissen Ihrer Mitglieder, aus Klimaschutz-
gründen auf den ÖPNV zu setzen.“ 

Über den Aus- und Neubau von Straßen 
entscheiden die Träger der Fachplanung 
in eigener Zuständigkeit. Die Regionalpla-
nung besitzt in diesem Bereich keine Re-
gelungskompetenz. Bei den aufgeführten 
Maßnahmen handelt es sich um die nach-
richtliche Übernahme der im Bedarfsplan 
für die Bundesfernstraßen (Änderung des 
Fernstraßenausbaugesetzes vom 
23.12.2016) und im Maßnahmenplan Lan-
desstraßen des Generalverkehrsplan 
2010 als Neubaumaßnahmen enthaltenen 
Straßenbaumaßnahmen. Hinzu kommen 
Vorschläge für weitere regionalbedeut-
same Straßenprojekte, die dem politi-
schen Willen der Mehrheit der gewählten 
Mitglieder der Verbandsversammlung ent-
sprechen. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0024_1 4.1.1 „Der Neubau einer Straße (hier B 313 neu) durch 
einen Wald stellt wohl den größtmöglichen Eingriff 
in die Natur dar. Wald geht verloren - eine undurch-
lässige Basaltfläche entsteht. Auch wenn unser 
„Kulturwald" nicht mehr allzu viel mit einem „Ur-
wald" gemein hat, so ist er doch eines der biodiver-
sitätshaft wichtigen Güter das wir noch haben. Dies 
zu erhalten muss deshalb unser oberster Grundsatz 
sein. Wenn er ausnahmsweise doch nicht erhalten 
werden kann, dann müssen zwingend „bewirt-
schafte Flächen" der Natur wieder zurückgegeben 

Über den Aus- und Neubau von Straßen 
entscheiden die Träger der Fachplanung 
in eigener Zuständigkeit. Die Regionalpla-
nung besitzt in diesem Bereich keine Re-
gelungskompetenz. Die in der Raumnut-
zungskarte als nachrichtliche Übernah-
men aufgeführte Trasse stellt die vom 
Verkehrsministerium Baden-Württemberg 
Trasse für den BVWP 2030 angemeldete 
und im Bedarfsplan für die Bundesfern-
straßen (Änderung des Fernstraßenaus-

Keine Berücksichtigung 
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werden - dass dies angedacht sein ist für mich nicht 
erkennbar.“ 

baugesetzes vom 23.12.2016) im „Vor-
dringlichen Bedarf“ enthaltene Straßen-
baumaßnahme B 311n / B 313 Mengen – 
Engelswies dar. Der genaue Verlauf der 
Trasse für die o.g. Straßenbaumaßnahme 
wird erst mit Abschluss des Planfeststel-
lungsverfahrens rechtsicher bestimmt. 
Daher kann über die eventuell nötige Wal-
dinanspruchnahme und den entsprechen-
den forstrechtlichen Ausgleich auf Ebene 
der Regionalplanung keine Aussage ge-
troffen werden. 

IV.0096 4.1 Anmerkungen zum Flugblatt. Zudem: Kritik an man-
gelnder Umsetzung von Straßenbaumaßnahmen, 
u.a. „…ökologischer Wahnsinn der Staus…“, 
„…großen Lücken, die auch noch in 50 Jahren zu 
immensen Behinderungen führen werden…“, 
„…auch in 50 Jahren wird man weiterhin für 25 Kilo-
meter 30-45 Minuten brauchen und die Verkehrs-
teilnehmer weiterhin mit 6 festen und etlichen mobi-
len Blitzgeräten abkassieren…““ 

Die ersten Anregungen beziehen sich auf 
ein Flugblatt, für dessen Inhalt der Regio-
nalverband keine Verantwortung trägt. 
Über den Aus- und Neubau von Straßen 
entscheiden die Träger der Fachplanung 
in eigener Zuständigkeit. Die Regionalpla-
nung besitzt in diesem Bereich keine Re-
gelungskompetenz. Die weiteren genann-
ten Anregungen fallen nicht in die Rege-
lungskompetenz des Regionalverbandes. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0036 4.1.1 „(…) Wir fordern jetzt schon als ersten Schritt eine 
Trassenfreihaltung von Aulendorf her, vor der Orts-
tafel Reute einzuplanen, um überhaupt eine Orts-
umfahrung Reute-Gaisbeuren umsetzen zu können, 
welche in die Verkehrsplanung aufgenommen und 
umgesetzt werden soll. Wird dieses vorausschau-
ende Planen der Trassenfreihaltung nicht gemacht, 
wird eine Ortsumfahrung Reute-Gaisbeuren weiter 
nicht umgesetzt. Zudem, man glaubt es kaum, die 
Pläne der Umfahrung schon vor zig Jahren ge-
macht wurden, aber diese Pläne sind in der Versen-
kung verschwunden. Die Ortsumfahrung soll direkt 
auf die B30 führen, welche ja in die Planung 
kommt, betreffs Ortsumfahrung Gaisbeuren.“ 

Da noch nicht feststeht, ob eine neue B 
30 östlich oder westlich von Gaisbeuren 
geführt werden wird, ist auch die Lage ei-
ner OU Reute/Gaisbeuren im Zuge der L 
285 nicht klar bestimmbar. Daher ist die 
Aufnahme in die Vorschlagsliste von PS 
4.1.1 V (7) erst im Zuge einer sich konkre-
tisierenden Planung sinnvoll. Zudem ist 
die Umsetzung einer standortgebundenen 
Einrichtung der technischen Infrastruktur 
wie die der OU Reute/Gaisbeuren im 
Zuge der L 285 auch ohne Aufnahme in 
die Plansätze des Regionalplans und der 

Keine Berücksichtigung 
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Darstellung in der Raumnutzungskarte 
möglich. 

IV.0013 4.1 „Als Bürgerin möchte ich Ihnen eine Stellungnahme 
bezüglich des Regionalplans zuschicken. Die ver-
schiedensten Vereine haben schon ausführliche 
Statements zu dem Regionalplan gemacht. Bei-
spielsweise der BUND, der Natur- und Kultland-
schaft Altdorfer Wald e.v., das Aktionsbündnis für 
einen Zukunftsfähigen Regionalplan, etc. Hiermit 
schließe ich mich diesen Stellungnahmen an und 
erwarte eine Ausbesserung des Regionalplans, so-
dass dieser verantwortungsbewusst mit Mensch, 
Tier und Umwelt umgeht. Ich schließe mich den 
Forderungen des Aktionsbündnis für einen Zu-
kunftsfähigen Regionalplan an.“ 

Siehe Az. III.092-1 bis -4, IV.0079 und Ab-
wägungen zu Formblatt 20. 

Kenntnisnahme 

IV.0068 4.1.1 „Zu 4.1.1 „Straßenverkehr", Absatz 7. Die im Regio-
nalplan 1996 vorgeschlagene Umfahrung Altheim 
(L 200) ist mit Blick auf die bestehende und fortgel-
tende Einstufung der L 200 in die Kategorie II fort-
zuführen (vergleiche Abschnitt 4.1.1„Straßenver-
kehr", Absätze 1und 2).“ 

Über den Aus- und Neubau von Straßen 
entscheiden die Träger der Fachplanung 
in eigener Zuständigkeit. Die Regionalpla-
nung besitzt in diesem Bereich keine Re-
gelungskompetenz. Bei den aufgeführten 
Maßnahmen handelt es sich um die nach-
richtliche Übernahme der im Bedarfsplan 
für die Bundesfernstraßen (Änderung des 
Fernstraßenausbaugesetzes vom 
23.12.2016) und im Maßnahmenplan Lan-
desstraßen des Generalverkehrsplan 
2010 als Neubaumaßnahmen enthaltenen 
Straßenbaumaßnahmen. Hinzu kommen 
Vorschläge für weitere regionalbedeut-
same Straßenprojekte, die dem politi-
schen Willen der Mehrheit der gewählten 
Mitglieder der Verbandsversammlung ent-
sprechen. Eine Nichtberücksichtigung der 
OU Altheim widerspricht u.E. nicht den 
Plansätzen 4.1.1 G( 1) und G (2). 

Keine Berücksichtigung 
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IV.0068 4.1.1 „Zu 4.1.1 „Straßenverkehr", Absatz 9. Der Vor-
schlag, die L 194/195 (Pfullendorf-Überlingen) von 
der Kategorie III in die Kategorie lI umzustufen, ist 
herauszunehmen. Mit der L 200 besteht bereits 
eine Straßenverbindung der Kategorie II. Für eine 
Umstufung der L 194/195 besteht demnach kein 
Raum. Vielmehr liefe eine Umstufung den in Ab-
schnitt 4.1.0 formulierten „Allgemeine Grundsätzen 
zuwider, etwa der Verringerung der verkehrsbe-
dingten Belastungen (Absatz 2).“ 

Es war politischer Konsens der kommuna-
len Vertreter des Verkehrsforum in Men-
gen am 20. Januar 2011, dass die Achse 
Pfullendorf-Bodensee im Zuge der L 194 
und L 195 Vorrang vor der Verbindung 
über die L 200 und L 268 bekommen soll 
und deshalb gestärkt wird. Die Aufstufung 
in Kategorie lI und die Aufnahme der ent-
sprechenden Ortsumfahrungen in den 
Plansatz 4.1.1 V (7) ist Ausdruck dieser 
verkehrlich nachvollziehbaren Forderung. 
Dies widerspricht u.E. nicht dem Plansatz 
4.1.0 G (2). 

Keine Berücksichtigung 

IV.0068 4.1.1 „Hingegen ist die K 7786 auf dem Abschnitt zwi-
schen dem Anschluss B 31 neu (Überlingen- West) 
und dem Anschluss B 31 alt nördlich des Kranken-
hauses von Überlingen in die Kategorie II einzustu-
fen. Dieser Abschnitt stellt die wichtige Verbindung 
zwischen der B 31 neu aus Richtung der A 98 und 
der Stadt Überlingen, insbesondere dem P&R-Park-
platz nördlich des Krankenhauses, dar. Dieser 
P&R-Parkplatz verfügt über eine ÖPNV-Anbindung 
an die Innenstadt; seine Erreichbarkeit ist zu stär-
ken (vergleiche Abschnitt 4.1.0 „Allgemeine 
Grundsätze", Absätze 2, 3 und 6).“ 

Nach Abwägung aller Belange sehen wir 
bei der K 7786 keine Änderung der raum-
ordnerischen Funktion und deshalb auch 
keine Notwendigkeit, die Kategorie dieser 
Straße zu ändern. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0110, 

IV.0111, 

IV.0112, 

IV.0113, 

IV.0114, 

IV.0115, 

4.1.2 „Grund für diese Ausweisung in Salem war - wenn 
man Hr. Regionaldirektor Franke Glauben schen-
ken darf - der direkte Anschluss an die Schiene. In-
wieweit dies eine Bedeutung für die jetzige Auswei-
sung eines Schwerpunktes für Industrie und Ge-
werbe haben könnte, entzieht sich jeglicher Logik. 
Eine Entlastung durch Schienengüterverkehr er-
scheint im Zeitrahmen des Regionalplans völlig un-
realistisch, fehlen doch sämtliche Randbedingun-
gen für einen Güterverkehr: ein durchgehendes 
2tes Gleis, Anschlussgleise, Verladeterminals und 

Über den Aus- und Neubau von Schie-
nenstrecken sowie die konkrete Planung 
und den Bau von Ausweichgleisen, Gleis-
anschlüssen und Verladestellen entschei-
den die Träger der Fachplanung in eige-
ner Zuständigkeit. Die Regionalplanung 
besitzt in diesem Bereich keine Rege-
lungskompetenz. Von Seiten der Träger 
der Fachplanung kamen dazu keine Anre-
gungen. Wie dem Umweltbericht zu ent-

Kenntnisnahme 



   
    

824 
 

IV.0116, 

IV.0117, 

IV.0118, 

IV.0119, 

IV.0158, 

IV.0160, 

IV.0163, 

IV.0200 

vor allem Stückgüter die eine Güterwagenbeladung 
erst sinnvoll machen. Der im Regionalplan favori-
sierte kombinierte Verkehr bedeutet zuerst einmal 
LKW-Transport zwischen Produktionsstätte und 
Verladeterminals, wobei das Nächstgelegene sich 
in Singen befindet.“ 

nehmen ist, wurden die potenziellen ver-
kehrlichen Auswirkungen untersucht und 
in die Abwägung eingestellt. 

IV.0123 4.1 „Kapitel 4 des RPBO betrachtet den Verkehr. Tat-
sächlich werden hier Ziele formuliert, die den Ener-
gieverbrauch und den C02-Ausstoß senken sol-
len:(4.1.0 (3)) "Hierzu sollen -dem öffentlichen Ver-
kehr Priorität gegenüber dem motorisierten Indivi-
dualverkehr, -dem Schienenverkehr Priorität gegen-
über dem motorisierten Straßen- und Flugverkehr, -
in der Nahmobilität dem Fuß- und dem Radverkehr 
Priorität gegenüber motorisierten Verkehren einge-
räumt werden." (4.1.3 (1)) "Der Öffentliche Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) soll in allen Teilräumen at-
traktiv gestaltet und weiter ausgebaut werden, ..." 
(4.1.7) "(1) Fuß- und Radverkehr sollen neben den 
Systemen des motorisierten Individualverkehrs und 
des öffentlichen Verkehrs als gleichwertige Ver-
kehrssysteme gefördert und weiterentwickelt wer-
den. (2) Das Radnetz Baden-Württemberg und die 
ergänzenden Radnetzkonzeptionen der Kreise sol-
len zeitnah umgesetzt werden. (3) Es wird vorge-
schlagen, die Strecke Friedrichshafen-Meckenbeu-
ren-Ravensburg-Weingarten-Baienfurt-Baindt als 
Radschnellverbindung zu entwickeln und umzuset-
zen." Alle diese Ziele sind qualitative Absichtserklä-
rung ohne konkrete Projekte, bis auf die Rad-
schnellverbindung Friedrichshafen-Baindt, ohne 

 Kenntnisnahme 
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Zeitrahmen und ohne konkreten Umfang. Dies wird 
im Umweltbericht zur Anhörung 2020 des RPBO 
selbst so ausgesagt: "(6.4) Bei den im Kapitel 4.1 
Verkehr aufgeführten Grundsätzen handelt es sich 
um rein textlich gefasste Grundsätze des Regional-
plans mit abstrakt-allgemeinem Charakter, denen 
auf regionaler Ebene keine erheblichen Umweltwir-
kungen zugeordnet werden können. ... Die im Kapi-
tel 4.1 Verkehr aufgeführten Vorschläge werden 
keiner weiteren Prüfung unterzogen, da sie keiner-
lei rechtliche Wirkung entfalten."“ 

IV.0123 4.1 „Es fehlt eine Untersuchung, welche Maßnahmen 
welche klimarelevanten Auswirkungen haben, z. B. 
wie viel Verlagerung vom MIV zum Umweltverbund 
ein vollständiger Ausbau des Radnetzes Baden-
Württemberg bringen würde. Konkrete Projekte 
werden dagegen beim MIV genannt. Die lange 
Liste der geplanten Neu- und Ausbauten von Stra-
ßen (4.1.1) konterkariert geradezu die allgemeinen 
Aussagen zu einer Verlagerung vom MIV zum Um-
weltverbund. Es ist hier ein Versäumnis der beauf-
tragten Stellen, also des Regionalverbandes zu se-
hen, der nur die Belüftungssituation als „Klima" be-
gutachten lässt, aber keine Untersuchung beinhal-
tet wie der dort genannte Hauptemittent, der Ver-
kehr, in der Region nachhaltig umgebaut werden 
sollte. Ein Regionalplan für die nächsten Jahr-
zehnte muss aus unserer Sicht jedoch den Gemein-
den Vorgaben aufzeigen wie die derzeitige Ver-
kehrsstruktur von einer einseitigen Ausrichtung auf 
den individuellen und Fracht- Kraftfahrzeugverkehr 
auf mehr Schwerpunkte zu Fahrradverkehr und 
ÖPNV umgebaut werden kann.“ 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf Anlage 1 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. Über 
den Aus- und Neubau von Straßen ent-
scheiden die Träger der Fachplanung in 
eigener Zuständigkeit. Die Regionalpla-
nung besitzt in diesem Bereich keine Re-
gelungskompetenz. Bei den aufgeführten 
Straßenmaßnahmen handelt es sich um 
die nachrichtliche Übernahme der im Be-
darfsplan für die Bundesfernstraßen (Än-
derung des Fernstraßenausbaugesetzes 
vom 23.12.2016) und im Maßnahmenplan 
Landesstraßen des Generalverkehrsplan 
2010 als Neubaumaßnahmen enthaltenen 
Straßenbaumaßnahmen. Hinzu kommen 
Vorschläge (V) für weitere regionalbe-
deutsame Straßenprojekte, die dem politi-
schen Willen der gewählten Mitglieder der 
Verbandsversammlung entsprechen. 
Auch beim Ausbau des Radnetzes und 
des ÖPNV besitzt der Regionalverband 
keine Regelungskompetenz. 

Kenntnisnahme 
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IV.0135, 

F1, 

IV.0173, 

IV.0179, 

IV.0194, 

IV.0196, 

IV.0197 

4.1 „Folgende Punkte wurden nicht berücksichtigt oder 
nicht ausgeschöpft. „Ihre Attraktivität als Tourismus-
region soll erhalten und soweit notwendig verbes-
sert werden. Die räumliche Entwicklung der Region 
hat daher zum Ziel, bestehende strukturelle Defi-
zite, insbesondere im Bereich der Verkehrsinfra-
struktur, zu verringern und vorhandene Standort-
qualitäten dauerhaft zu sichern". Eine Verbesse-
rung der Region um den Altdorfer Wald kann ich 
nicht erkennen. Kiesabbau, höheres Verkehrsauf-
kommen, keine entsprechende Radwegeverbindun-
gen, besonders entlang der Landstraßen L 324 und 
325 tragen nicht zur Verbesserung der Attraktivität 
der Region bei. Somit ist dieser Punkt nicht erfüllt.“ 

„Negative Folgen für den Fremdenverkehr bleiben 
nicht aus. Viel schlimmer sind aber noch die negati-
ven Auswirkungen für die Anwohner und den 
schwindenden Erholungswerts des Altdorfer Wal-
des.“ 

Der geplante Kiesabbau bei Grund / Vogt 
ist das Ergebnis eines Abwägungsprozes-
ses, in dem alle öffentlichen und privaten 
Belange sorgfältig gegeneinander und un-
tereinander abgewogen wurden. Im Er-
gebnis der Abwägung überwiegen die Be-
lange eines Kiesabbau bei Grund / Vogt 
gegenüber den Belangen des Touris-
mus/Fremdenverkehrs und den anderen 
genannten in diesem Bereich. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0152 4.1 „Mit Ihrem Schreiben treten Sie alles mit Füßen, 
was nicht auf das Wort Geld hört. Umwelt ist Ihnen 
vollkommen egal, Fahrradfahrer übrigens auch. 
Wenn man sich den von Ihnen mit verbockten Un-
sinn mit den Fahrradstreifen an viel befahrenen 
Straßen ansieht, dann ist ein Fahren auf diesen 
Streifen noch viel gefährlicher als auf der normalen 
Straße. Und der FN/Baindt Radweg ist die vollkom-
mene Farce. Den ist von Ihnen bestimmt noch nie-
mand geradelt. Das ist alles nur Augenwischerei. 
Komplett verfehlt. Passend dazu die Äußerungen 
über Straßenbau und Buskosten. Sind Sie mal hier 
Bus gefahren? Bestimmt nicht.“ 

Die Anregungen beziehen sich auf ein 
Flugblatt, für dessen Inhalt der Regional-
verband keine Verantwortung trägt. Die 
genannten Anregungen fallen nicht in die 
Regelungskompetenz des Regionalver-
bandes. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0153 4.1.3 „ÖPNV wird nicht ausgebaut, sondern eingefroren, 
stattdessen werden neue Straßen gebaut.“ 

Die Anregungen beziehen sich auf ein 
Flugblatt, für dessen Inhalt der Regional-
verband keine Verantwortung trägt. Die 

Keine Berücksichtigung 
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genannten Anregungen fallen nicht in die 
Regelungskompetenz des Regionalver-
bandes 

IV.0154 4.1.0 „Als Grundsatz G (3) soll (…) eingeräumt werden. 
Im Straßengesetz für Baden-Württemberg § 3 Ein-
teilung der Straßen werden Landesstraßen und 
Radschnellverbindungen mit regionaler und überre-
gionaler Verbindungsfunktion, Kreisstraßen und 
Radschnellverbindungen mit nahräumiger und ge-
meindeübergreifender Verbindungsfunktion sowie 
Gemeindestraßen und sonstige Radschnellverbin-
dungen gleichrangig und gleichwertig nebeneinan-
der gestellt. Der Gesetzgeber des Landes Baden-
Württemberg hat sich mit dieser Gleichsetzung un-
missverständlich positioniert und die Gleichrangig-
keit und Gleichwertigkeit beider Verkehrsträger fest-
geschrieben. Der Regionalplan wird dieser allge-
meinen Zielsetzung des Landes Baden-Württem-
berg nicht gerecht. Eine regionale Infrastruktur für 
Radschnellverbindungen ist, mit Ausnahme der 
Achse RV/WGT - FN nicht enthalten. Die Aufgabe 
des Regionalplanes sind jedoch raumbedeutende 
Planungen, wobei raumbedeutsam alle Vorhaben 
und Maßnahmen umfasst, ...durch die die räumli-
che Entwicklung eines Gebietes beeinflusst wird. 
Das fast vollständige Fehlen einer geeigneten 
Raumplanung für den regionalen Radverkehr stellt 
daher ein umfassendes Planungsversagen dar. 
Auch der Verweis auf das Radnetz Baden- Würt-
temberg und die ergänzenden Radnetzkonzeptio-
nen der Kreise kann diesen Mangel nicht heilen. 
Vielmehr ist es ja gerade die Aufgabe des Regio-
nalplanes eine übergreifende und koordinierende 
Planung darzustellen.“ 

Die Radschnellverbindung FN-Baindt ist 
vom Land auf Grundlage des Straßenge-
setz BW in die Baulast der Kommunen 
eingestuft worden. Nur der Abschnitt 
Ravensburg-Weingarten fällt in die Bau-
last des Landes, wobei Ravensburg als 
Stadt über 30.000 Einwohner selber die 
Baulast tragen muss. Zudem wurde die 
Verbindung mit der Bemerkung „überwie-
gend kommunales Planungsinteresse (nur 
kurze freie Strecke“) versehen. Weitere 
Radschnellverbindungen sind z.Z. auf-
grund der prognostizierten Potentiale 
nicht geplant, da das Entscheidungskrite-
rium für die Einstufung als Radschnellver-
bindung des Landes bzw. des Kreises 
eine Verkehrsbelastung von in der Regel 
mindestens 2.500 bzw. 2.000 Fahrrad-
fahrten pro Tag gegeben sein soll. Über 
die übrige Radwegeplanung entscheiden 
die Kreise im Zuge ihrer fachlichen Zu-
ständigkeit. Auf die zeichnerische Darstel-
lung von Radnetzen mit ihrem Ausbaube-
darf und der Radschnellverbindung in der 
Raumnutzungskarte wurde auf Grund der 
Übersichtlichkeit und Lesbarkeit insge-
samt verzichtet. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0154 4.1. „Im Gegensatz zum fast vollständigen Fehlen einer 
Radnetzkonzeptionen wird für den Straßenverkehr 

Über den Aus- und Neubau von Straßen 
entscheiden die Träger der Fachplanung 

Keine Berücksichtigung 
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im Kapitel 4.1.1 sehr wohl eine Priorisierung der 
übergeordneten Planungen des Bundes bzw. des 
Landes vorgenommen, die bestehenden Planungen 
werden nachrichtlich übernommen und mit V7 zu-
sätzliche regionalbedeutsamen Straßenprojekte 
aufgenommen. Wobei für diese zusätzlichen Stra-
ßenprojekte jede kritische Abwägung unterbliebt, 
wie damit die unter G3 formulierten Grundsätze - 
Priorisierung des öffentlichen Verkehrs sowie das 
Fuß- und Radverkehrs - umgesetzt und beachtet 
werden können. Dabei ist nicht mehr ausreichend, 
wie in der Begründung zu Kapitel 4.1 .1 vorgenom-
men, auf Beschlüsse der Verbandsversammlung 
von 2015 zu verweisen. Mit der Ratifizierung des 
Übereinkommens von Paris sowie mit der Verab-
schiedung des Klimaschutzplanes 2050 durch die 
Bundesregierung wurden hier neue Rahmenbedin-
gungen und Verbindlichkeiten geschaffen. Veraltete 
Planungen und Vereinbarungen bzw. Beschlüsse 
sind vor diesem Hintergrund zu überprüfen und kri-
tisch zu hinterfragen. Der Regionalplan ist hinsicht-
lich Kapitel 4 umfassend zu überarbeiten. In der 
Planung ist dabei die Priorisierung des öffentlichen 
Verkehrs sowie der regionalen Radschnellverbin-
dungen deutlich hervorzuheben. Bei konkurrieren-
den Bedürfnissen ist dem öffentlichen Verkehr so-
wie dem Radverkehr Vorrang vor dem motorisierten 
Individualverkehr einzuräumen.“ 

in eigener Zuständigkeit. Die Regionalpla-
nung besitzt in diesem Bereich keine Re-
gelungskompetenz. Bei den aufgeführten 
Straßenmaßnahmen handelt es sich um 
die nachrichtliche Übernahme der im Be-
darfsplan für die Bundesfernstraßen (Än-
derung des Fernstraßenausbaugesetzes 
vom 23.12.2016) und im Maßnahmenplan 
Landesstraßen des Generalverkehrsplan 
2010 als Neubaumaßnahmen enthaltenen 
Straßenbaumaßnahmen. Hinzu kommen 
Vorschläge (V) für weitere regionalbe-
deutsame Straßenprojekte, die dem politi-
schen Willen der gewählten Mitglieder der 
Verbandsversammlung entsprechen. Zu-
dem wird auf Anlage 1 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. Auch beim 
Ausbau des Radnetzes und des ÖPNV 
besitzt der Regionalverband keine Rege-
lungskompetenz. Bzgl. der Priorisierung 
verweisen wir auf Kapitel 4.1.0, insbeson-
dere Plansatz 4.1.0 G (3). 

IV.0135, 

IV.0155, 

IV.0156, 

F9, 

F11, 

F20, 

4.1 „Im Regionalplan werden außerdem Verkehrspro-
jekte festgelegt. Dabei gibt es bisher einen deutli-
chen Überhang an Straßenbauprojekten. Der moto-
risierte Individualverkehr ist sehr stark klimaschäd-
lich. Regionalplanung steuert auch die Siedlungs-
struktur. Die kann z.B. die Kfz-Fahrleistung mini-
mieren, den Energieverbrauch senken, wenn mög-
lichst dicht gebaut wird.“ 

Über den Aus- und Neubau von Straßen 
und Schienenstrecken entscheiden die 
Träger der Fachplanung in eigener Zu-
ständigkeit. Die Regionalplanung besitzt 
in diesem Bereich keine Regelungskom-
petenz. Bei den aufgeführten Straßen-
maßnahmen handelt es sich um die nach-
richtliche Übernahme der im Bedarfsplan 
für die Bundesfernstraßen (Änderung des 
Fernstraßenausbaugesetzes vom 

Keine Berücksichtigung 
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IV.0169 „Eine echte Verkehrswende geht nur mit mehr 
ÖPNV regional wie überregional und mehr Fahrrad-
verkehr. Der Schwerlastverkehr muss im wesentli-
chen auf die Schiene und mit kreativen Nahver-
kehrslösungen kombiniert werden. Außerdem feh-
len geeignete Rad- und Fußgängerwege. Eine ehrli-
che und auch zukunftsfähige Regionalpolitik muss 
den klimaschädlichen Individualverkehr reduzieren!“ 

„-eine echte verkehrswende Verkehrswende ist not-
wendig - mehr ÖPNV, regional wie überregional 
und mehr Fahrradverkehr.“ 

„Wir fordern: -Echte Verkehrswende mit mehr 
ÖPNV regional wie überregional und mehr Fahrrad-
verkehr, Schwerlastverkehr endlich auf die Schiene. 
-Nein zur B311/313neu (Nordtrasse zwischen Men-
gen und Meßkirch) wegen Durch- schneidung gro-
ßer, teilweise geschützter Waldgebiete, -stattdes-
sen Modernisierung der Bahnlinie Freiburg-Ulm, -
Elektrifizierung und Reaktivierung bestehender 
Schienenstrecken wie Zollernbahn, Ablachtalbahn, 
Räuberbahn, Donautalbahn…“ 

23.12.2016) und im Maßnahmenplan Lan-
desstraßen des Generalverkehrsplan 
2010 als Neubaumaßnahmen enthaltenen 
Straßenbaumaßnahmen. Hinzu kommen 
Vorschläge (V) für weitere regionalbe-
deutsame Straßenprojekte, die dem politi-
schen Willen der gewählten Mitglieder der 
Verbandsversammlung entsprechen.  

Bzgl. der Schienenstrecken verweisen wir 
auf Kapitel 4.1.2, insbesondere Plansatz 
4.1.2 Z (2), V (3) und V (4). Bzgl. der Ver-
lagerung des Schwerlastverkehrs auf die 
Schiene verweisen wir auf Plansatz 4.1.4 
G (1) und Plansatz 3.5.0 G (7). 

Beim Ausbau des Radnetzes und des 
ÖPNV besitzt der Regionalverband keine 
Regelungskompetenz. Über die konkrete 
Fuß- und Radwegeplanung entscheiden 
die Kommunen bzw. Kreise im Zuge ihrer 
fachlichen Zuständigkeit. Auf die zeichne-
rische Darstellung von Radnetzen mit ih-
rem Ausbaubedarf und der Radschnell-
verbindung in der Raumnutzungskarte 
wurde auf Grund der Übersichtlichkeit und 
Lesbarkeit insgesamt verzichtet. 

Bzgl. einer umweltverträglichen Mobilität 
(„Verkehrswende“) verweisen wir zudem 
auf Plansatz 4.1.0 G (3) 

Wie dem Umweltbericht zu entnehmen ist, 
wurden die potenziellen verkehrlichen 
Auswirkungen untersucht und in die Ab-
wägung eingestellt. 
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Zudem wird auf Anlage 1 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

F11, 

IV.0169, 

4.1 „zu 4.1 Verkehr. Bereits Ihre Grundsätze der Pla-
nung zum Punkt Verkehr in Pkt. 4.1.1 sind wider-
sprüchlich: Zum einen sollen „die leistungsfähigen 
Verbindungen in die benachbarten Wirtschafts-
räume sowie in die europäischen Verkehrsnetze 
gewährleistet und verbessert werden und die tägli-
chen Pendelwege zu den Arbeits- und Ausbildungs-
plätzen und zu den Dienstleistungs- und Versor-
gungsangeboten in den Zentralen Orten, insbeson-
dere mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und dem 
Radverkehr erleichtert werden“ und zum anderen 
sollen „die Lärmbelastung vermindert und der Aus-
stoß von Feinstäuben und Luftschadstoffen redu-
ziert wird“. Wie wollen Sie mit Ihren Planungen 
diese Schere realisieren. Hierzu nennen Sie keine 
konkreten Projekte und Umsetzungsmodelle. Die 
Hoffnung auf E-Mobilität als Individualverkehr ist 
hierfür letztendlich keine Lösung und Alternative, 
sondern sie bringt weitere Probleme (Entsorgung, 
Energieverbrauch u.a.) mit sich.“ 

Auf die Wahl der Verkehrsmittel in dem 
genannten Verkehrssystem der Region 
hat der Regionalverband keinen Einfluss. 
Einen Widerspruch zwischen den genann-
ten Punkten im Plansatz 4.1.0 G (1) se-
hen wir daher nicht. Der Ausbau leis-
tungsfähiger Verbindung z.B. im Schie-
nenverkehr (Nah-, Fern- und Güterver-
kehr) kann sehr wohl zur Verminderung 
von Lärmbelastung und der Reduktion 
des Ausstoßes von Feinstäuben und Luft-
schadstoffen beitragen, wenn dies z.B. 
durch die Verlagerung vom Straßenver-
kehr erfolgt. Für die Planungen konkreter 
Projekte und Umsetzungsmodelle fehlt 
dem Regionalverband die Regelungskom-
petenz. 

Keine Berücksichtigung 

IV.0030 4.1 „Im Regionalplan werden außerdem Verkehrspro-
jekte festgelegt. Dabei gibt es bisher einen deutli-
chen Überhang an Straßenbauprojekten. Der moto-
risierte Individualverkehr ist sehr stark klimaschäd-
lich. Regionalplanung steuert auch die Siedlungs-
struktur. Die kann z.B. die Kfz-Fahrleistung mini-
mieren, den Energieverbrauch senken, wenn mög-
lichst dicht gebaut wird.“ 
„Eine echte Verkehrswende geht nur mit mehr 
ÖPNV regional wie überregional und mehr Fahrrad-
verkehr. Der Schwerlastverkehr muss im wesentli-

Über den Aus- und Neubau von Straßen 
und Schienenstrecken entscheiden die 
Träger der Fachplanung in eigener Zu-
ständigkeit. Die Regionalplanung besitzt 
in diesem Bereich keine Regelungskom-
petenz. Bei den aufgeführten Straßen-
maßnahmen handelt es sich um die nach-
richtliche Übernahme der im Bedarfsplan 
für die Bundesfernstraßen (Änderung des 
Fernstraßenausbaugesetzes vom 
23.12.2016) und im Maßnahmenplan Lan-
desstraßen des Generalverkehrsplan 

Keine Berücksichtigung 
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chen auf die Schiene und mit kreativen Nahver-
kehrslösungen kombiniert werden. Außerdem feh-
len geeignete Rad- und Fußgängerwege. Eine ehrli-
che und auch zukunftsfähige Regionalpolitik muss 
den klimaschädlichen Individualverkehr reduzieren!“ 
„-eine echte verkehrswende Verkehrswende ist not-
wendig - mehr ÖPNV, regional wie überregional 
und mehr Fahrradverkehr.“ 
„Wir fordern: -Echte Verkehrswende mit mehr 
ÖPNV regional wie überregional und mehr Fahrrad-
verkehr, Schwerlastverkehr endlich auf die Schiene. 
-Nein zur B311/313neu (Nordtrasse zwischen Men-
gen und Meßkirch) wegen Durch- schneidung gro-
ßer, teilweise geschützter Waldgebiete, -stattdes-
sen Modernisierung der Bahnlinie Freiburg-Ulm, -
Elektrifizierung und Reaktivierung bestehender 
Schienenstrecken wie Zollernbahn, Ablachtalbahn, 
Räuberbahn, Donautalbahn…“ 

2010 als Neubaumaßnahmen enthaltenen 
Straßenbaumaßnahmen. Hinzu kommen 
Vorschläge (V) für weitere regionalbe-
deutsame Straßenprojekte, die dem politi-
schen Willen der gewählten Mitglieder der 
Verbandsversammlung entsprechen.  

Bzgl. der Schienenstrecken verweisen wir 
auf Kapitel 4.1.2, insbesondere Plansatz 
4.1.2 Z (2), V (3) und V (4). Bzgl. der Ver-
lagerung des Schwerlastverkehrs auf die 
Schiene verweisen wir auf Plansatz 4.1.4 
G (1) und Plansatz 3.5.0 G (7). 

Beim Ausbau des Radnetzes und des 
ÖPNV besitzt der Regionalverband keine 
Regelungskompetenz. Über die konkrete 
Fuß- und Radwegeplanung entscheiden 
die Kommunen bzw. Kreise im Zuge ihrer 
fachlichen Zuständigkeit. Auf die zeichne-
rische Darstellung von Radnetzen mit ih-
rem Ausbaubedarf und der Radschnell-
verbindung in der Raumnutzungskarte 
wurde auf Grund der Übersichtlichkeit und 
Lesbarkeit insgesamt verzichtet. 

Bzgl. einer umweltverträglichen Mobilität 
(„Verkehrswende“) verweisen wir zudem 
auf Plansatz 4.1.0 G (3) 

Wie dem Umweltbericht zu entnehmen ist, 
wurden die potenziellen verkehrlichen 
Auswirkungen untersucht und in die Ab-
wägung eingestellt. 

Zudem wird auf Anlage 1 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 
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IV.0200 4.1.1 „Ortsumfahrung Bermatingen – Neufrach. Auch 
beim RVBO scheint man sich der eingeschränkten 
Leistungsfähigkeit der bestehenden Schienen- und 
Straßenanbindung durchaus bewusst zu sein. So 
wurden die OU Bermatingen und Neufrach, obwohl 
nicht Bestandteil des BVWP und 2015 aus dem Im-
pulsprogramm des Landes gestrichen, als Vor-
schlag in den Textteil der Fortschreibung aufge-
nommen. Dieses Vorgehen steht für uns im Wider-
spruch zu § 2 ROG Abs.2 Nr.6: „Die erstmalige In-
anspruchnahme von Freifläche für Siedlungs- und 
Verkehrszwecke ist zu verringern, insbesondere 
durch [...] Entwicklung vorhandener Verkehrsflä-
chen.“ Auch wird Salem nicht an die geplante Hin-
terlandtrasse der B 31neu angeschlossen, da die 
zukünftige Ortsumfahrung Bermatingen-Neufrach 
nicht nach Westen in Richtung Überlingen weiterge-
führt wird, sondern im Salemer Industriegebiet en-
det. Das hat zur Folge, dass der Verkehr von und 
nach Überlingen über Landesstraßen oder Gemein-
destraßen und somit durch die Nachbar- und Teil-
orte Salems geführt werden muss. Die Entfernung 
des Industriegebiets zur zukünftigen B 31 (An-
schluss südwestlich von Ittendorf) beträgt 9 km. Die 
Entfernung von Neufrach nach Überlingen über die 
Landesstraße via Mühlhofen beträgt 13 km, über 
die geplante OU Neufrach-Bermatingen jedoch 25 
km. Die kürzeste und derzeit schnellste Strecke mit 
12 km bleibt immer noch die über das Hinterland 
durch Neufrach, Mimmenhausen, Stefansfeld, 
Tüfingen und Deisendorf. In den Salemer Teilorten 
sind aber gerade diese Durchfahrten bereits extrem 
belastet. Einen Vorgeschmack auf die geplante Ent-
wicklung erhalten die Bürger regelmäßig bei Sper-
rungen der B31 aufgrund von Bautätigkeiten, bei 
denen dann die Ausfahrt aus den Hofeinfahrten 
schon zum Wagnis wird. Die Salemer Ortsdurch-
fahrten sind bereits jetzt an der Belastungsgrenze, 

Über den Aus- und Neubau von Straßen 
entscheiden die Träger der Fachplanung 
in eigener Zuständigkeit. Die Regionalpla-
nung besitzt in diesem Bereich keine Re-
gelungskompetenz. Bei den Ortsumfah-
rung Bermatingen und Neufrach handelt 
es sich um Vorschläge (V) für regionalbe-
deutsame Straßenprojekte, die dem politi-
schen Willen der gewählten Mitglieder der 
Verbandsversammlung entsprechen. Vor-
schläge (V) sind Empfehlungen, raumbe-
deutsame Fachplanungen des Landes 
aufzustellen, entsprechend zu ändern o-
der zu ergänzen (§ 25 Abs. 2 LplG). Sie 
nehmen an der Verbindlichkeit des Regio-
nalplans nicht teil. Einen Widerspruch zu 
§ 2 ROG Abs.2 Nr.6 bzw. den o.g. „Ziel-
vorgabe des LEP“ sehen wir in diesem 
Vorgehen nicht. Wir möchten darauf hin-
weisen, dass z.B. Ortsumfahrung Berma-
tingen bereits im Flächennutzungsplan 
des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Markdorf als Freihaltetrasse dargestellt 
ist. 

Keine Berücksichtigung 
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die Anwohnerinnen und Anwohner an der Schmerz-
grenze. Die Zielvorgabe des LEP ist es, Siedlung 
und Gewerbe an der vorhandenen Infrastruktur 
aus- zurichten, um weiteren Flächenverbrauch zu 
minimieren. Da Salem jedoch weder über eine leis-
tungsfähige Schienen- noch Straßenanbindung ver-
fügt, konterkariert die Ausweisung als VRG für Ge-
werbe die Zielsetzung des LEP.“ 

IV.0032 4.1.2 „Gerne nimmt die «Initiative Bodensee-S-Bahn» 
(IBSB) die Gelegenheit wahr, zum geänderten Ent-
wurf eine Stellungnahme abzugeben. Aus unserer 
Sicht sind einige sehr positive Änderungen im Kapi-
tel 4.1.2. vorgenommen worden, andere Entwick-
lungen sind eher bedauerlich; vor allem die intensi-
vere und zusätzliche Priorisierung von Straßenpro-
jekten (Kap. 4.1.1.) wirkt bei gleichzeitiger Zurück-
stufung der ÖPNV/SPNV-Belange befremdlich. 
Diese Änderungen stellen die Ziele des Regional-
planes und seine Ausrichtung auf eine klimaschüt-
zende Zukunft auf den Kopf und gefährden die 
Glaubwürdigkeit des Planes. Wir bitten Sie daher, 
bei den Punkten, bei denen gegenüber dem ersten 
Entwurf eine Verschlechterung stattgefunden hat, 
wieder auf die ursprünglichen, ÖPNV-unterstützen-
den Ansätze zu wechseln. Zweitens bitten wir Sie, 
weitere Punkte, die den ÖPNV/SPNV-Belangen 
dienen können, im Regionalplan zu verankern.“ 

 Kenntnisnahme 

4.3 Abfall 

Az. Nr.  Anregung Erläuterung des Abwägungsvor-
schlags 

Abwägungsvorschlag 

I.001 4.3.0 "Positiv zu bewerten ist, dass in den Entwurf ein 
Kapitel zur Kreislaufwirtschaft (4.3 Abfall) aufge-
nommen wurde, nachdem im bisherigen Entwurf 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Es wird darauf verwiesen, 
dass in Regionalen Grünzügen gemäß PS 

Kenntnisnahme 



   
    

834 
 

ein solches Kapitel fehlte. Bei einer genaueren Be-
trachtung ist aber festzuhalten, dass zwar die Prob-
lemlagen der Abfallwirtschaft beschrieben werden, 
jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass 
von einer Darstellung der entsprechenden Nutzun-
gen in der Raumnutzungskarte keine rechtlichen 
Wirkungen ausgehen. Damit bleiben bestehende 
Zielkonflikte zu anderen Nutzungen (Regionale 
Grünzüge, Grünzäsuren) unverändert bestehen und 
gehen zu Lasten der durch die Kreislaufwirtschaft 
sicherzustellenden Entsorgungssicherheit. Einer - 
von Seiten der Regionalverbandsversammlung be-
reits ins Spiel gebrachten - separaten Fortschrei-
bung des Regionalplans nach erfolgter Fortschrei-
bung des Gesamtplans mit Fokus auf die Kreislauf-
wirtschaft wird daher sehr entgegengesehen." 

3.1.1 Z (3) Regionalplan Anhörungsent-
wurf 2020 die Erweiterung von Deponien 
sowie zugehöriger baulicher Anlagen der 
Abfallbehandlung an bestehenden Entsor-
gungszentren ausnahmsweise zugelas-
sen werden kann. 

II.300 4.3.0 "2V. Belange der Abfallwirtschaft: Wir befürworten, 
dass im vorliegenden Entwurf das Kapitel 4.3 Ab-
fallwirtschaft eingebracht wurde. Ebenso begrüßen 
wir, dass ein Teilregionalplan Abfallwirtschaft aufge-
stellt werden soll. Wir geben aber zu bedenken, 
dass bei der nun vorliegenden Entwurfsfassung 
nicht lösbare Konflikte entstehen können, die eine 
Weiterentwicklung der Abfallwirtschaft an unseren 
Standorten verhindern. Dies wird auch durch die 
Begründung im vorliegenden Entwurf verdeutlicht, 
wo es auf Seite 891 heißt: "In Grünzäsuren (PS 
3.1.2) sowie Vorranggebieten für besondere Nut-
zungen im Freiraum (PS 3.2) sind die Erweiterung 
von Deponien sowie die Errichtung von raumbe-
deutsamen baulichen Anlagen der Abfallbehand-
lung und Abfallbeseitigung nicht zulässig." In Anbe-
tracht der voraussichtlichen Laufzeit des nun vorlie-
genden Entwurfes des Regionalplanes Bodensee 
Oberschwaben sowie unseren Erfahrungen und 
Prognosen bezüglich der weiteren Entwicklung der 
Abfallwirtschaft in den kommenden Jahrzehnten be-
fürchten wir Konflikte mit Grünzäsuren, wie auch 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen 

Kenntnisnahme 
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mit Vorranggebieten für besondere Nutzungen im 
Freiraum. Wie bereits in unserer Stellungnahme 
vom 27.11. 2019 erläutert, bedarf es für eine funkti-
onierende Abfallwirtschaft sogenannter Vorrangge-
biete für Abfalltechnische Anlagen. Im vorliegenden 
Entwurf sind zwar in Plansatz 3.1.1 die Errichtung 
baulicher Anlagen der Abfallbehandlung und Abfall-
beseitigung (...) unter der Voraussetzung, dass au-
ßerhalb der Grünzüge keine zumutbaren Planungs-
alternativen bestehen, ausnahmsweise zulässig Al-
lerdings nur, sofern die Schutzziele nach Plansatz 
3.1.0 nicht beeinträchtigt werden und keine weite-
ren Festlegungen des Regionalplanes entgegenste-
hen." 

II.300 4.3.0 "Wir schlagen weiterhin vor, die gemeinsame Aus-
arbeitung des Teilregionalplans Abfallwirtschaft in 
Zusammenarbeit mit den Fachämtern der Land-
kreise Ravensburg und Sigmaringen, des Boden-
seekreises sowie mit dem zuständigen Referat 
beim Regierungspräsidium Tübingen fortzuführen." 

Der Vorschlag wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 

II.301_1 4.3.0 "Bei der Gültigkeit des Regionalplanes ist von mind. 
15 Jahren auszugehen. Auf die bestehenden Depo-
nien in Ravensburg - Gutenfurt und Wangen - 
Obermooweiler wurde unter Ziffer 4.3 Bezug ge-
nommen. Inzwischen handelt es sich aber an bei-
den Standorten nicht mehr nur um reine Deponien, 
sondern um sog. Entsorgungszentren, die neben 
der Deponierung auch Wertstoffhöfe sowie Müllum-
schlagplätze umfassen und sie somit essentielle 
Bedeutung für die Abfallwirtschaft des Landkreises 
Ravensburg haben. Bei den beiden Wertstoffhöfen 
handelt es sich um die größten kommunalen Wert-
stoffhöfe im Landkreis auf die in den kommenden 
Jahren aufgrund anstehender Gesetzesänderungen 
(z.B. Novelle Altholzverordnung, Novelle Elektro- 
und Elektrogerätegesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen 

Kenntnisnahme 
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, Batteriegesetz, etc.) weitreichende Anforderungen 
gestellt werden und somit bauliche Ertüchtigungen / 
Erweiterungen erforderlich sind. Beide Entsor-
gungszentren befinden sich mittlerweile im regiona-
len Grünzug und grenzen an Vorranggebiete für 
Naturschutz und Landschaftspflege sowie beson-
dere Waldfunktionen an. Nicht nur die Wertstoffhöfe 
haben gesteigerte Anforderungen zu erfüllen. Auch 
aufgrund der aktuell erlassenen Änderung des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes muss geprüft werden, 
ob eine bauliche Ertüchtigung der Müllumschlag-
plätze notwendig wird." 

II.301_1 4.3.0 "Hierfür wäre es dann aber auch erforderlich, dass 
die Entsorgungszentren als Ganzes mit in den Text-
teil mit aufgenommen werden müssten. Dort wird 
bisher nur die Deponierung von nicht verwertbaren 
lnertabfällen thematisiert." 

Die Entsorgungseinrichtungen sind im 
Textteil unter PS 4.3.0 N (5) Regionalplan 
Anhörungsentwurf 2020 enthalten. Aus 
Sicht des Regionalverbands ist es nicht 
erforderlich, den Begriff im Textteil ein 
weiteres Mal aufzunehmen. In der Be-
gründung wird der Begriff mehrmals ver-
wendet. 

Keine Berücksichtigung 

II.301_1 4.3.0 "Es wird weiterhin an der Aufstellung eines Teilregi-
onalplans Abfallwirtschaft festgehalten, um dann 
auch Vorrangflächen für die Abfallwirtschaft aufzu-
nehmen, da diese bisher lediglich nachrichtlich auf-
genommen wurden. Wir bitten dies in die Begrün-
dung, analog Teilregionalplan Energie, mit aufzu-
nehmen." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen 

Kenntnisnahme 

II.511 4.3.0 "4.3 Abfall Seite B90, zu Absatz 1: Verstärkte Sa-
nierungsmaßnahmen und die damit verbundenen 
Abrissmaßnahmen werden zukünftig weiter zuneh-
men, um die Klimaschutzziele im Gebäudebereich 
2030 und 2050 zu erreichen. Daher wird die Bedeu-
tung der Deponievolumina mittelfristig nicht abneh-
men, sondern ein bedeutender Faktor in der Abfall-
hierarchie bleiben. Parallel hierzu werden auch die 

Die Begründung wurde an der genannten 
Stelle angepasst. Der Vergleich mit den 
Deponievolumina wurde gestrichen. Auf 
die neu formulierte Begründung zu PS 4.3 
wird verwiesen.  

Berücksichtigung 
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notwendigen baulichen Anlagen in den Deponien 
eine entsprechende Bedeutung behalten." 

III.051 4.3.0 "Auf Seite B90 in Absatz 1 wird angeführt, dass 
bauliche Anlagen der Abfallbehandlung gegenüber 
Deponievolumina an Bedeutung gewinnen werden. 
Für Reste aus dem Bauschuttrecycling muss dem 
deutlich widersprochen werden: Je mehr Bauschutt 
durch verstärkte Abbruchtätigkeit in die Anlagen 
kommt, umso mehr nicht verwertbare Bestandteile 
fallen an, welche zu deponieren sind. Dies gilt ins-
besondere dann, wenn sich Verwendungsschwer-
punkte der Recyclingbaustoffe vom Tiefbau in Rich-
tung Hochbau verschieben, da sich hierbei der An-
teil der aus dem Kreislauf auszuschleusenden 
Stoffe erhöht. Es ist klarzustellen, dass für die Be-
seitigung von Inertabfällen weiterhin Deponien von 
großer Bedeutung sind." 

Die Begründung wurde an der genannten 
Stelle angepasst. Der Vergleich mit den 
Deponievolumina wurde gestrichen. Auf 
die neu formulierte Begründung zu PS 4.3 
wird verwiesen.  

Berücksichtigung 

III.051 4.3.0 "Die Sätze 1 und 2 in Absatz 2 widersprechen sich 
teilweise, so können nicht verwertbare inerte Bau-
abfälle schlicht nicht verwertet werden und können 
somit auch keinen Deponieraum schonen. Nicht 
verwertbare inerte Bauabfälle sind zu entsorgen. 
Dies ist richtig zu stellen." 

Die genannten Sätze wurden korrigiert 
und der in der Anregung genannte Wider-
spruch beseitigt. Auf die neu formulierte 
Begründung zu PS 4.3 wird verwiesen.  

Berücksichtigung 

III.051 4.3.0 "Satz 4 ist dahingehend einzuschränken, dass Bo-
denaushub nur dann als Baustoff verwendet wer-
den kann, soweit dies technisch und ökologisch 
möglich und sinnvoll ist. Dies gilt auch für die Ge-
winnung mineralischer Rohstoffe in Abs. 3 Satz 3." 

In beiden Fällen wurde ein Verweis auf 
die technische und ökologische Möglich-
keit der Maßnahmen ergänzt. Auf die neu 
formulierte Begründung zu PS 4.3 wird 
verwiesen.  

Berücksichtigung 

III.051 4.3.0 "Die in Abs. 3 Satz 4 vorgeschlagenen Boden-Zwi-
schenlager sind aufgrund der anfallenden und in 
Gewinnungsstätten verwerteten Überschussmas-
sen von rund 6 Mio. t p.a. unbelastetem Aushub im 
Regierungsbezirk Tübingen, des hohen Flächenbe-
darfs, fehlender Einsatzmöglichkeiten angesichts 

Der genannte Satz wurde aus der Be-
gründung gestrichen. Auf die neu formu-
lierte Begründung zu PS 4.3 wird verwie-
sen.  

Berücksichtigung 
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verdichteter Bauweisen und hoher Kosten für den 
Betrieb dieser Anlagen unrealistisch. Stattdessen 
sollte der Aushub besser zur Wiederherstellung von 
Bodenfunktionen und des Landschaftsbildes in 
Rohstoffgewinnungsstätten genutzt werden." 

I.000 4.3.0 "Zu 4.3 Abfall 

Der Regionalverband hat das Kapitel 4.3 Abfall neu 
in die laufende Gesamtfortschreibung des Regio-
nalplans aufgenommen. Die Plansätze beinhalten 
allgemeine Grundsätze zum Thema Abfall. Weiter-
hin werden die regionalbedeutsamen Entsorgungs-
einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft nachricht-
lich in der Raumnutzungskarte dargestellt (s. An-
merkungen des MLW zur Raumnutzungskarte). " 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 

I.000 4.3.0 "Zu PS 4.3.0 Allgemeine Grundsätze 

Die gewählten Formulierungen der Plansätze 4.3.0 
G (3) und G (4) sowie die Formulierungen in der 
Begründung sollten aufeinander abgestimmt wer-
den. In Plansatz G (2) ist von zusätzlichem Bedarf 
für Kapazitäten der Abfallbehandlung und der Ab-
fallbeseitigung die Rede – in der Begründung wird 
jedoch nur einseitig auf die Deponien und damit 
das Thema Abfallbeseitigung Bezug genommen. 

In umgekehrter Weise beinhaltet G (4) die Formu-
lierung „Bei der Erweiterung und Neuerrichtung von 
Deponien sowie zugehörigen baulichen Anlagen 
[…]“. In der Begründung wird jedoch zusätzlich 
auch auf die Errichtung baulicher Anlagen der Ab- 
fallbehandlung (B 91) eingegangen. Die Begriffe 
Abfallbehandlung und Abfallbeseitigung mit ihrer je-
weiligen inhaltlichen Bedeutung sollten differenzier-
ter verwendet werden." 

Der Anregung entsprechend wird die Be-
gründung an die Plansätze angepasst. 

Berücksichtigung 



   
    

839 
 

I.000 4.3.0 "Weiterhin soll gem. PS 4.3.0 G (3) „nach Möglich-
keit die Wiedernutzung und die Erweiterung geeig-
neter bestehender oder ehemaliger Standorte […] 
angestrebt werden“. Inwiefern ehemalige Standorte 
einbezogen werden sollen bleibt unklar. Entspre-
chende Ausführungen sind in der Begründung zu 
ergänzen. " 

Die Begründung wird entsprechend der 
Anregung ergänzt.  

Berücksichtigung 

Anregungen zu Karten 

Az. Nr.  Anregung Erläuterung des Abwägungsvor-
schlags 

Abwägungsvorschlag 

II.177  "Planzeichen Vorrangfläche für Naturschutz reicht 
im Bereich südlich der Erweiterung des Industrie-
parks Nördlicher Bodensee im Interaktiven Plan in 
den Wald hinein. Hier weicht der interaktive Plan 
von der Planung des „RVBO RPlan 2020 ·Entwurf 
zur Anhörung 2020  RNK Blatt Nord (MSO Großfor-
mat) (webversion).pdf ab. Bitte belassen Sie hier 
die Planzeichnung wie im Plan „RVBO RPlan 2020 
Entwurf zur Anhörung 2020 - RNK Blatt Nord (M50 
Großformat) (webversion).pdf und nicht wie im in-
teraktiven Plan." 

Die interaktive Karte zur Raumstruktur 
wurde falsch gelesen. Bei dem Planzei-
chen handelt es sich um Erholungswald. 
Von dieser Planzeichnung geht keinerlei 
Rechtswirkung aus. 

Kenntnisnahme 

II.302  "Die "große" Insel im Steidle-See (innerhalb Vor-
ranggeiet für Naturschutz und Vogelschutzgebiet) 
wurde versehentlich als „Erholungswald" gekenn-
zeichnet. Wahrscheinlich handelt es sich bei dieser 
Einordnung um ein technisches Problem, welches 
erst bei der Betrachtung der nur online verfügbaren 
interaktiven Raumnutzungskarte ersichtlich wird 
und in der Darstellung der „analogen" Karten leicht 
übersehen werden kann. Es wird darum gebeten , 
diese für Wasservögel so wertvolle Insel im Vogel-
schutzgebiet (angrenzend an das Industriegelände 

Bei der interaktiven Karte zur Raumstruk-
tur handelt es sich um eine rechtlich un-
verbindliche Karte. Die Darstellung des 
Erholungswalds basiert rein auf der Erho-
lungswaldkartierung 2018 der FVS, mit ihr 
ist keinerlei Bindungswirkung im Regio-
nalplan verbunden. 

Keine Berücksichtigung 
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Steidle) unbedingt und ausschließlich dem Zwecke 
des Naturschutzes zuzuordnen, da bereits jetzt 
sehr hochwertige Arten dort vorkommen und eine 
Zuordnung zur Naherholung erheblich Konflikte mit 
dem Artenschutz (Biber, Wasservögel, Reptilien 
etc.) produzieren würde." 

II.574  "Die unserem Schreiben beigefügte Anlage zeigt für 
den Bereich des Projekts Zukunftsquelle „Kernflä-
chen / Kernräume" des Biotopverbunds aus der In-
teraktiven Karte. Die Kernflächen sind teilweise 
falsch abgegrenzt. Wie die Anlage zeigt, bestehen 
die Vorrangflächen im Raum Sipplingen fast überall 
aus Kernflächen. Es kann sein, dass unser Vorha-
ben (vor allem im Bereich unter der Erde) die Vor-
rangflächen nicht beeinträchtigt und deshalb keine 
Ausnahmen erfordert. Das ist aber aus heutiger 
Sicht nicht gesichert. Angesichts dessen gehen wir 
derzeit davon aus, dass u.U. Ausnahmen benötigt 
werden. Diese Ausnahmen können nach dem der-
zeitigen Stand des Regionalplanentwurfs allenfalls 
punktuell erteilt werden. Entsprechendes gilt für das 
Projekt Lebensader (Transportleitungen nach Nor-
den)." 

Die Ausführungen werden an dieser Stelle 
zur Kenntnis genommen und es wird auf 
die nachfolgende Behandlung der Anre-
gungen (Az. II.574) verwiesen. 

Kenntnisnahme 

II.574  "Bei den Vorranggebieten für besondere Waldfunk-
tionen erscheint fraglich, ob zu den Kernflächen 
dieser Vorranggebiete tatsächlich alle Waldflächen 
gehören (so die interaktive Karte und die zugehö-
rige Legende). Hierbei dürfte es sich um einen Feh-
ler handeln. In der Begründung zu Plansatz 3.2.2 
des Entwurfs (S. B 60) wird dargestellt, dass bei der 
Abgrenzung der Vorranggebiete für besondere 
Waldfunktionen unterschiedliche Grundlagen be-
rücksichtigt wurden (Wildtierkorridore, Fachgutach-
ten Trautner/Förth, Waldbiotope der Biotopkartie-
rungen, -Waldrefugien). Nach dem ausgelegten 
Fachgutachten Trautner/Förth (Teil 1,-S. 22 ff.; Teil 

Der Legendeneintrag zur interaktiven 
Karte zur Raumstruktur war an dieser 
Stelle tatsächlich fehlerhaft und wurde be-
reits korrigiert. Es wird auf die aktuali-
sierte Legende (zugänglich auf der Home-
page des Regionalverbands) verwiesen. 

Berücksichtigung 
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2, Karte 7) wurden für den Wald Flächenkulissen 
der Priorität 1 und 2 gebildet. Zu diesen Flächenku-
lissen gehört der normale Wald nicht." 

II.801, 
IV.0131 

 "Eine Darstellung gesetzlich und verordnungsmäßig 
besonders geschützter Gebiete (gegenüber Regio-
nalplan 1996 kommen hier die Natura-2000-Ge-
biete hinzu) sollte dem Regionalplan daher in Text 
und Karte neben der integrierten Darstellung auch 
explizit beigefügt werden. Inhaltlich ist ein Bezug 
zum neuen Freiraumsystem herzustellen, auch 
wenn oder gerade weil das überkommene Schutz-
gebietssystem in funktionaler Hinsicht mit Mängeln 
behaftet ist. (Letzteres gilt bekanntlich selbst für die 
Gebietsauswahl Natura-2000, die Verbände hatten 
sich bei der Gebietsauswahl kritisch damit befasst.) 
Das System aus Freihaltebereichen und Schutzge-
bieten ist insgesamt für die Zielerreichung relevant, 
beide Ebenen müssen auch weiterentwickelt wer-
den." 

Die gewünschte Darstellung erfolgt über 
die interaktive Karte zur Raumstruktur, 
welche auf der Homepage des Regional-
verbands abgerufen werden kann. 

Berücksichtigung 

II.301_1  "Derzeit findet eine gebietsweise Fortschreibung 
der Hochwassergefahrenkarten für das Schussen-
einzugsgebiet statt. Erste Berechnungsergebnisse 
sollen Mitte 2021 vorliegen. Mit einem Endergebnis 
der Fortschreibung ist bis ca. Mitte 2022 zurechnen. 
Änderungen am Ausmaß der Überschwemmungs- 
und Risikogebietsflächen können sich im Plange-
biet im Rahmen der gebietsmäßigen Fortschrei-
bung und auch kleiner anlassbezogener Fortschrei-
bungen an einzelnen Gewässerabschnitten erge-
ben." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 

II.134  "Bei Themen, welche nicht aus der Raumnutzungs-
karte - Blatt Süd (Stand 15.12.2020) entnommen 
werden können, gehen wir von dem Planungsstand 
in der Fassung von 1996 aus." 

Da es sich bei der aktuellen Fortschrei-
bung des Regionalplans um eine Gesamt-
fortschreibung handelt, werden mit Inkraft-
treten des neuen Regionalplans alle Fest-

Kenntnisnahme  
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legungen des Regionalplans 1996 abge-
löst. Der Planungsstand von 1996 wird 
dann nicht mehr bestehen. 

II.162  "Die aktualisierten Hochwassergefahrenkarten soll-
ten in den Regionalplan übernommen werden. Die 
derzeitigen Festlegungen basieren auf einer veral-
teten Version." 

Im Zuge der Bearbeitung der Stellungnah-
men aus der 1. Anhörung wurden anhand 
der dem Regionalverband vorliegenden 
Daten 2020 Anpassungen vorgenommen. 
In der 1. Anhörung ist kein entsprechen-
der Hinweis der Gemeinde auf aktuellere 
Datengrundlagen erfolgt. Eine Anpassung 
erfolgt nicht und ist aus Sicht des Regio-
nalverbands auch nicht erforderlich, da 
die Abweichungen im Bereich der Planun-
schärfe (s. Erläuterungen zum Regional-
plan Anhörungsentwurf 2020) liegen.  

Keine Berücksichtigung 

I.000  "Diese interaktiven Karten bestehen aus einer Viel-
zahl an Layern, die variabel an- und ausgeschaltet 
werden können. Auf Anhieb ist jedoch nicht ersicht-
lich, ob für eine einzelfallbezogene Schutzzielbe-
stimmung nur einzelne Layer abgeprüft werden 
müssten, oder alle Layer. An dieser Stelle sollte die 
Anleitung zur Anwendung der interaktiven Karten 
weiter ausgeformt werden. " 

Die angepasste Begründung zum Regio-
nalplan (Entwurf zum Satzungsbeschluss) 
liefert Informationen zur Handhabung der 
interaktiven Karte zur Raumstruktur. Die 
Anleitung hat eine rein technische Funk-
tion und stellt keine Bewertungshilfe dar.  

Teilweise Berücksichti-
gung 

I.000  "Während sich bei einzelnen Layern zudem die Fra-
gen nach der Erforderlichkeit (z.B. Hangneigung) 
bzw. der Aktualität (z. B. Windenergie) stellt, bleibt 
umgekehrt offen, warum das Schutzziel Land-
schaftsbild nicht als Layer aufgenommen wird. Für 
eine vollständige Einzelfallbewertung müsste an 
dieser Stelle wieder die separate Karte zur Land-
schaftsbildbewertung in der Begründung hinzuge-
zogen werden. Die Vorgehensweise erschließt sich 
dem Leser nicht. " 

Der Layer zum Landschaftsbild wurde in 
der interaktiven Karte zur Raumstruktur 
ergänzt.  

Berücksichtigung 
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I.000  "Zur Raumnutzungskarte 

In der Raumnutzungskarte sollte der Titel für die 
oberflächennahen Rohstoffe präzisiert werden. Es 
handelt sich um oberflächennahe mineralische und 
organische Rohstoffe. " 

Die Raumnutzungskarte wird in der Le-
gende entsprechend der Anregung redak-
tionell korrigiert. 

Berücksichtigung 

I.000  Weiterhin empfiehlt das MLW, die Legende hin-
sichtlich der nachrichtlich dargestellten Entsor-
gungseinrichtungen genauer zu formulieren. Darge-
stellt werden gem. B 91 nur die Entsorgungseinrich-
tungen, die sich in öffentlich-rechtlicher Träger-
schaft befinden. Diese begrenzte Darstellung geht 
aus der bisher verwendeten allgemeinen Formulie-
rung „Entsorgungseinrichtungen“ nicht hervor. 

Aus Sicht des Regionalverbands ist die 
geforderte Änderung in der Legende zur 
Raumnutzungskarte nicht erforderlich, 
weil in der Region Bodensee-Oberschwa-
ben alle raumbedeutsamen Entsorgungs-
einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Trä-
gerschaft sind. 

Keine Berücksichtigung 

I.000 Strukturkarte „Der Maßstab der Strukturkarte ist den Vorgaben 
der VwV Regionalpläne anzupassen. Diese sieht ei-
nen Maßstab von 1: 200.000 vor (Anlage 2). Wir 
bitte um Anpassung des Maßstabs.“ 

Der Maßstab der Strukturkarte wurde auf 
1: 200.000 geändert.  

Berücksichtigung 

II.411 
II.412 

Strukturkarte Lindau (Bodensee) ist in der Strukturkarte als Mit-
telzentrum dargestellt, obwohl es mit Bregenz ein 
gemeinsames grenzüberschreitendes Oberzentrum 
darstellt. Es wird um Berichtigung gebeten. 

In der Strukturkarte wird Lindau (Boden-
see) nun als Oberzentrum (bisher Mittel-
zentrum) dargestellt, die Bezeichnung 
wurde von „Lindau“ in „Lindau (Boden-
see)“ geändert. Es handelt sich um eine 
nachrichtliche Darstellung außerhalb der 
Region Bodensee-Oberschwaben. 

Berücksichtigung 

II.580 RNK Liegenschaften der Bundeswehr dürfen nicht über-
plant werden und sind im Regionalplan auszuwei-
sen (§ 2 (2) Nr. 7 ROG). 

Sonderflächen Bund (Bestand) wurden 
nachrichtlich in die Raumnutzungskarte 
aufgenommen. Sie wurden im Rahmen 
der Regionalplan-Fortschreibung nicht 
überplant. 

Teilweise Berücksichti-
gung 
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II.652 RNK „Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme 
der o.g. Richtfunktrassen einschließlich der geschil-
derten Schutzbereiche in die Vorplanung und in die 
zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukünftigen 
Flächennutzungsplan. Innerhalb der Schutzberei-
che (horizontal und vertikal) sind entsprechende 
Bauhöhenbeschränkungen festzusetzen, damit die 
raumbedeutsamen Richtfunkstrecken nicht beein-
trächtigt werden.“ 

Über die erwähnte Berücksichtigung und 
Übernahme der o.g. Richtfunktrassen ein-
schließlich der geschilderten Schutzberei-
che in die Vorplanung und in die zukünf-
tige Bauleitplanung bzw. den zukünftigen 
Flächennutzungsplan sowie über die 
Festsetzung entsprechender Bauhöhen-
beschränkungen ist von den zuständigen 
Behörden auf der nachgelagerten Pla-
nungsebene zu entscheiden. 

Keine Berücksichtigung 

II.634 RNK „Im Geltungsbereich des Regionalplanes des Regi-
onalverbands Bodensee-Oberschwaben besteht 
aktuell eine Umplanung unserer 110-kV-Leitung 
Wangen - Grünkraut, LA 0005. Die Planung betrifft 
die südliche Ortsumgehung der Gemeinde Neu-
kirch. Wir bitten diese Leitungstrasse als geplante 
Hochspannungsleitung im Regionalplan aufzuneh-
men.“ 

In der Raumnutzungskarte sind aufgrund 
der Übersichtlichkeit nur die bestehenden 
Hochspannungsleistungen ab 110-kV 
nachrichtlich übernommen worden. Es ist 
vorgesehen, im Rahmen der anstehenden 
Bearbeitung des Teilregionalplans Ener-
gie eine Darstellung mit der vorhandenen 
und geplanten Netzen und Leitungen an-
zufertigen. 

Keine Berücksichtigung 

Anregungen zum Umweltbericht 

Az. Nr.  Anregung Erläuterung des Abwägungsvor-
schlags 

Abwägungsvorschlag 

I.001 Anlage 4 436-111 Aulendorf – Interkommunaler Gewerbe- 
und Industriepark Oberschwaben 
Wir bekräftigen nochmals unseren Hinweis aus der 
vorangegangenen Stellungnahme: Mehrere Natur-
denkmale, geschützte Biotope und Flächen des Bi-
otopverbunds feuchter Standorte liegen in unmittel-
barer Nähe und wurden im Steckbrief und damit in 
der Abwägung nicht berücksichtigt. 
Diese Einschätzung wird bekräftigt durch die Aus-
führungen im Fachgutachten zur Einschätzung des 

Die kommunalen Planungen zur Schlie-
ßung der Lücke sind noch nicht verbind-
lich, aber durch ein eingeleitetes FNP- 
Änderungsverfahren und ein BPlan-Ver-
fahren konkret.  
Eine Prüfung bzgl. eines anderen Zu-
schnitts des Vorranggebiets ist bereits im 
Vorfeld erfolgt. Dabei wurden insbeson-
dere naturschutzfachliche Aspekte einbe-
zogen. In einem Abstimmungsgespräch 

Keine Berücksichtigung 
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Konfliktpotenzials der geplanten Vorranggebiete für 
Industrie und Gewerbe sowie Vorranggebiete für 
den Wohnungsbau hinsichtlich Arten- und Gebiets-
schutz. Dort wird unter anderem aufgrund dieser 
schutzwürdigen Flächen in unmittelbarer Nähe 
empfohlen, eine Teilfläche aus den Planungen aus-
zunehmen. Die Höhere Naturschutzbehörde bittet 
den Regionalverband darum, der Empfehlung des 
Fachgutachtens diesbezüglich zu folgen. 
Hinsichtlich des Vorkommens der Feldlerche sieht 
die Höhere Naturschutzbehörde erhebliches arten-
schutzrechtliches Konfliktpotenzial. Die von der 
Feldlerche nutzbare Fläche wird sich durch die Ku-
lissenwirkung des Gewerbe und Industrieparks dra-
matisch verkleinern, begünstigt durch den ungünsti-
gen Zuschnitt des VRG, welches sich wie ein Fin-
ger in die offene Feldflur schiebt. Es ist nicht er-
sichtlich, wie der zu erwartende Wegfall mehrerer 
Brutreviere in der Umgebung kompensiert werden 
kann. Kulissenarme, geeignete Gebiete sind selten 
und sofern sie vorhanden sind, wahrscheinlich be-
reits von Feldlerchen besiedelt. 

mit Vertretern des Landratsamts Ravens-
burg sowie einem Vertreter des von den 
Kommunen beauftragten Büros LARS 
consult wurde vereinbart, dass sich die 
Abgrenzung des Vorranggebiets an den 
Planungen des Zweckverbandes für den 
geplanten Interkommunalen Gewerbe- 
und Industriepark Oberschwaben der Ge-
meinden Altshausen, Aulendorf, Bad 
Saulgau und Boms orientiert. Unüber-
windbare Restriktionen hinsichtlich natur-
schutzfachlicher Belange wurden von den 
Vertretern des Landratsamtes Ravens-
burg nicht gesehen. Es wurde jedoch da-
rauf hingewiesen, dass vertiefte arten-
schutzrechtliche Untersuchungen im Rah-
men der nachgelagerten Verfahren erfor-
derlich sind. Insbesondere konnten eine 
signifikante Gefährdung des bekannten 
Feldlerchen-Lebensraums im betroffenen 
Gebiet und damit verbundene CEF-Maß-
nahmen (dauerhafte Sicherung der ökolo-
gischen Funktion) nicht ausgeschlossen 
werden. 
In der artenschutzfachlichen Einschät-
zung wurden die genannten Belange sehr 
wohl erkannt und in die Abwägung einge-
stellt: 
Relevante Artenvorkommen sind bekannt 
bzw. zu erwarten, aber eine Vermeidung 
von Verbotstatbeständen ist mittels funkti-
onserhaltender Maßnahmen (CEF) bzw. 
unter Einbezug von FCS-Maßnahmen zu 
unterstellen. 
Artenpotenzial/nachgewiesene Arten (un-
terstrichen): 
Feldlerche (mehrere revieranzeigende 
Männchen im Ackerbereich), Zwergtau-
cher (Weiher), Kleinspecht, Quartiere von 
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Fledermausarten (Gehöft und Waldrand-
bereich), Laubfrosch, Kammmolch, Gras-
frosch, Ringelnatter, Zauneidechse 
(Randbereiche Wald, Gehöft, Straße); 
Nachtkerzenschwärmer (Randbereich Ge-
höft, Feuchtgebiete), Prüfbedarf im arten-
schutzfachlichen/-rechtlichen Kontext vor 
allem bezüglich Brutvogelarten der Äcker 
(Feldlerche ) und Feuchtgebiete/Waldrän-
der, Rastvogelarten (Komplex 
Äcker/Feuchtgebiete) sowie Amphibien; 
zudem pot. Lichtauswirkungen auf wert-
gebende und sensible Artenbestände der 
Stillgewässer/Feuchtgebiete. Im Kontext 
mit benachbartem Gehöft ggf. Relevanz 
von Fledermausbeständen (Quartiersitua-
tion, Transferrouten v. a. Richtung 
Feuchtgebiete und Wald). 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnah-
men auch technischer Art vorauss. erfor-
derlich (Lichtreduktion, Amphibienschutz, 
Reduktion Kulissenwirkung in Randberei-
chen). Umsetzung funktionserhaltender 
Maßnahmen in Ackergebieten des Umfel-
des mit weiterer Flächeninanspruch-
nahme wird als erforderlich eingeschätzt 
(prognostisch besteht hierfür noch Poten-
zial im weiteren räumlichen Zusammen-
hang). Teilgebiet im mittleren Norden mit 
deutlich höheren Konfliktpotenzial, Einhal-
tung größeren Abstands zur Vermeidung 
erheblicher Störwirkungen nach Norden 
empfohlen (kann sich auf nachgelagerter 
Planungsebene als zwingend erweisen) 
(s.a. fachgutachterliche Einschätzung, 
Steckbrief) 
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I.001 Anlage 4 437-141 Hohentengen Interkommunaler Gewerbe- 
und Industriepark Standort Mitte  
437-121 Herbertingen – Interkommunaler Gewerbe-
Industriepark Standort Ost 
Wir begrüßen das ausführliche Ausgleichskonzept 
Ölkofer Ried als „Anlage zu den Gebietssteckbrie-
fen mit Erläuterung der Bewertung und Hinweisen 
für folgende Planungsebenen“. Nur unter Berück-
sichtigung dieses Konzepts kann die Höhere Natur-
schutzbehörde akzeptieren, dass die Flächen als 
bedingt geeignete Vorranggebiete in den Regional-
plan aufgenommen werden. Dabei gehen wir von 
der grundsätzlichen Realisierbarkeit des Konzeptes 
aus, insbesondere auch unter forst- und wasser-
rechtlichen Bedingungen. 
...  
Zudem soll das Ausgleichskonzept Ölkofer Ried an 
prominenter Stelle den Gebietssteckbriefen ange-
gliedert werden. Die Anlage versteckt sich nämlich 
bisher schwer auffindbar in einer Sammlung „weite-
rer zweckdienlicher Unterlagen“ im Gutachten „Na-
turschutzfachliche Beurteilung Schwerpunktgebiete 
Wohnungsbau und Gewerbe AGT 2020“. 
Die Umsetzung des Ausgleichskonzepts Ölkofer 
Ried erfordert eine gesamtheitlich abgestimmte 
räumliche und zeitliche Planung der umfangreichen 
Untersuchungen und Maßnahmen mit ausreichen-
dem zeitlichem Vorlauf vor der Gewerbegebietsent-
wicklung. Für die Koordinierung dieser Aufgaben 
sehen wir insbesondere den Zweckverband mit sei-
nen Mitgliedern Stadt Mengen, Hohentengen, Her-
bertingen und Scheer als Nutznießer der Vorrang-
flächen in der Pflicht. 
Wir geben dabei zu bedenken, dass selbst bei Um-
setzung des Ausgleichskonzepts Ölkofer Ried ar-
tenschutzrechtliche Genehmigungshindernisse für 
Teilflächen in der nachgeordneten Planung nicht 
auszuschließen sind. In Übereinstimmung mit der 

Zur Präzisierung des Sachverhalts wird 
die Begründung zu PS 2.6.0 und 2.6.1 wie 
folgt ergänzt: 
„Die Standorte in Herbertingen und Ho-
hentengen sind aufgrund von naturschutz-
fachlichen Restriktionen nur dann in der 
vorgesehenen Größe umsetzbar, wenn 
entsprechende Ausgleichsmaßnahmen 
auf der nachgelagerten Planungsebene 
durchgeführt werden. Insbesondere ist 
darzulegen, wie die Beeinträchtigungen 
durch Gegensteuerungsmaßnahmen an 
anderen Stellen im Randbereich des Na-
turschutzgebiets und Aufwertungsmaß-
nahmen innerhalb des Naturschutzgebiets 
ausgeglichen werden können. Mögliche 
Änderungen der Gebietsabgrenzungen 
können erst nach weiteren vertiefenden 
Untersuchungen im Zuge der Bauleitpla-
nung abschließend beurteilt werden 
(siehe Umweltbericht).“ 
Darüber hinaus wird der Anhang des Um-
weltberichts (Steckbriefe) beim Schutzgut 
„Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt“ 
(Minimierungsmaßnahmen) und der 
raumordnerischen Gesamtbewertung 
diesbezüglich präzisiert. 
Das Ausgleichskonzept ist eine Anlage 
des Fachgutachters und wird daher wei-
terhin bei den weiteren zweckdienlichen 
Unterlagen geführt. 

Teilweise Berücksichti-
gung 
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Unteren Naturschutzbehörde weisen wir darauf hin, 
dass der massive Flächenverbrauch für viele Arten 
auch im weiteren Umfeld der Schutzgebiete kritisch 
sein wird – insbesondere für weitere Vögel des Of-
fenlands. Besonders problematisch erscheinen hier 
die Vorrangflächen auf dem Flugplatz (Standort 
Mitte). Geeignete Ausgleichsflächen im räumlichen 
Zusammenhang sind angesichts des massiven Flä-
chenverbrauchs bereits heute knapp und deren 
Verfügbarkeit sollte frühzeitig nachgewiesen und 
gesichert werden. 

I.001 Anlage 4 437-131 Hettingen – IKG Laucherttal Süd Innerin-
gen 
Wir begrüßen, dass die Fläche Hettingen – IKG 
Laucherttal Süd inzwischen entfallen ist. 

 Kenntnisnahme 

I.001 Anlage 4 437-111 Gammertingen – IKG Laucherttal Nord 
In unserer Stellungnahme von November 2019 hat-
ten wir den Regionalverband gebeten zu prüfen, in-
wieweit Innenentwicklungsmöglichkeiten einen re-
duzierten Zuschnitt des Vorranggebiets ermögli-
chen würden. Wir erinnern jedenfalls daran, in den 
nachgelagerten Verfahren negative Wirkungen auf 
den Biotopverbund ebenso wie Randeffekte auf be-
nachbarte Kernflächen gebührend zu berücksichti-
gen. 

Innenentwicklungspotenziale wurden bei 
der Ermittlung des Gewerbeflächenbe-
darfs bereits berücksichtigt.  
 
s. a. aktualisierte Einschätzungen Arten-
schutz/Natura-2000, Steckbrief Umwelt-
prüfung 

Kenntnisnahme 

I.001 Anlage 4 436-181 Leutkirch-Heidrain 
Aufgrund der vorangegangenen Nutzung als Ab-
baugebiet und der daraus resultierenden grund-
sätzlichen Nährstoffarmut und strukturellen Eigen-
schaften ist der Standort naturschutzfachlich beson-
ders interessant. Erfahrungsgemäß sind derartige 
Flächen regelmäßig Lebensstätte verschiedener Ar-
ten der Roten Listen (z. B. verschiedene mindes-
tens regional seltene Pflanzen-, Vogel-, Reptilien-, 
Amphibien-, Heuschrecken-, Laufkäfer-, Libellen 

s. Abwägung Umweltbericht, artenschutz-
rechtliche Einschätzung, fachgutachterli-
che Einschätzung, Steckbrief. 
Die Standortsuche im Rahmen des Ge-
werbeflächenentwicklungskonzepts hat 
keine vernünftigen Alternativflächen mit 
vergleichbarer Eignung ergeben. 
 

Keine Berücksichtigung 
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und Schmetterlingsarten) und weisen besondere Bi-
otopeigenschaften auf. 
Die vorgesehene Nutzung würde diese Eigenschaf-
ten zerstören und eine Beeinträchtigung für mög-
licherweise vorkommende relevante Arten (z. B. 
Zauneidechse, verschiedene Vogelarten (Neuntö-
ter, etc.), Amphibien (z. B. Kreuzkröte), etc.) dar-
stellen. Vorhabenbedingt kommt es zudem zu zu-
sätzlichen Emissionen von Nährstoffen und weite-
ren beeinträchtigenden Substanzen. Dies kann wie-
derum zu relevanten Beeinträchtigungen im nähe-
ren Umfeld gelegener naturschutzwichtiger Artvor-
kommen (z.B. Pechnelke) oder Biotope (z. B. an-
grenzende, bzw. nördlich der Projektfläche gele-
gene Offenbodenstrukturen mit Kleingewässern) 
führen. 
Durch die Lage im Außenbereich in einem ansons-
ten bislang wenig zerschnittenen Landschaftsaus-
schnitt wird zudem die grundsätzliche Eignung als 
Biotopverbundkorridor beeinträchtigt. Wandernde 
Tierarten können so diesen Landschaftsausschnitt 
nur noch eingeschränkt durchqueren und ausbrei-
tungsschwache Arten der freien Landschaft werden 
in Ihrer Verbreitung behindert. 
Sollte am Standort festgehalten werden, sind vo-
raussichtlich zunächst umfangreichere Prüfungen 
notwendig. Eine Entscheidung über eine Realisier-
barkeit kann erst mit Vorliegen weiterer Daten ge-
troffen werden. 
Es sollte die Prüfung alternativer Standorten vorge-
nommen werden. 

Siehe auch Kap. 7.3.6 des Umweltbe-
richts. 

I.001 Anlage 4 436-171 Kißlegg Interkommunales Gewerbegebiet 
Waltershofen (IKOWA) 
Das Gebiet befindet sich in einem Offenlandkorridor 
auf + / topografisch wenig strukturierter Fläche zwi-
schen verschiedenen Waldflächen. Erfahrungsge-
mäß stellt das Vorhabengebiet damit in einer an-

An dem Standort wurden bereits jahrelang 
umfangreiche Prüfungen vorgenommen. 
S. Biotoptypenkartierungen IBL 2019  
Fauna Erhebungen AGTP 2009-2019 
Artenschutzbeitrag AGTP 2012 
Unterlagen Zielabweichungsverfahren 
USIP 2015 

Keine Berücksichtigung 
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sonsten stärker reliefierten Landschaft ein grund-
sätzlich wichtiges Rast-, Nahrungs- und Wanderha-
bitat für verschiedene Greifvogelarten, Arten der Of-
fenlandschaft und Fledermäuse dar und kann damit 
eine besondere Rolle für deren Erhalt spielen. Auch 
ist der Standort grundsätzlich als Bruthabitat für z. 
B. Feldlerche geeignet, weshalb eine artenschutz-
fachliche Beeinträchtigung durch das Vorhaben 
möglich erscheint. 
Durch die vorhabenbedingte großflächige Versiege-
lung besteht grundsätzlich auch die Gefahr einer 
Beeinträchtigung der hydrologischen Verhältnisse 
und damit einer Schädigung der umliegenden 
Moorgebiete. Dies kann zu einer dauerhaften Be-
einträchtigung relevanter Biotope, Lebensraumty-
pen und Arten führen. 
Sollte am Standort festgehalten werden, müssten 
voraussichtlich umfangreiche Prüfungen vorgenom-
men werden. Über die Möglichkeiten zur Umset-
zung kann erst mit Vorliegen weiterer Daten ent-
schieden werden. 

s.a. Abwägung Umweltbericht, arten-
schutzrechtliche Einschätzung 
 
Die Standortsuche im Rahmen des Ge-
werbeflächenentwicklungskonzepts hat 
keine vernünftigen Alternativflächen mit 
vergleichbarer Eignung ergeben. 
Eine regionalbedeutsame Erweiterung 
(Orientierungswert > 10 ha) des Standorts 
Zaisenhofen ist aufgrund der Topographie 
(Steillagen, v.a. im Osten und Westen), 
Freiraum-Festlegungen des Regional-
plans (im Süden und Westen) sowie be-
stehender Bebauung (im Norden) nicht 
möglich. 

I.001 Anlage 4 436-151 Fronreute – Blitzenreute 
Unsere Anmerkungen aus der vorangegangen Stel-
lungnahme wurden leider nicht ausreichend berück-
sichtigt: 
... 
Hinzu kommt die Problematik des möglichen Nähr-
stoffeintrags in den äußerst wertvollen Schutzge-
bietskomplex (Naturschutzgebiete „Bibersee“, „Dor-
nacher Ried mit Häckler Ried, Häckler Weiher und 
Buchsee“, „Vorsee-Wegenried“, „Schreckensee“, 
FFH-Gebiet „Feuchtgebiete um Altshausen“, Vogel-
schutzgebiet „Blitzenreuter Seenplatte mit Altshau-
ser Weiher“) in unmittelbarer Nachbarschaft. Es 
handelt sich um trophisch äußerst sensible Gebiete, 
mit Vorkommen mehrerer, hochgradig gefährdeter 
Tier- und Pflanzenarten, von denen einige sogar ihr 
einziges Vorkommen in Baden-Württemberg hier 

Eine Auswertung der Windsituation des 
Standorts, um abschätzen zu können, wie 
häufig im Jahresverlauf aufgrund der 
Windrichtung von einer Verdriftung der 
Emissionen des geplanten Gewerbege-
biets in die nördlich angrenzenden, hoch-
sensiblen Bereiche auszugehen ist, kann 
auf der Ebene des Regionalplans nicht 
geleistet werden. 
 
Ebenso kann die Abschätzung der Stick-
stoffeinträge in empfindliche Lebensraum-
typen des näheren und weiteren Umfelds 
auf Regionalplanebene nicht geleistet 
werden.  
 
Der Regionalverband ist weiterhin der 

Keine Berücksichtigung 
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haben. Gerade Moorlebensräume reagieren extrem 
empfindlich auf Nährstoffeinträge. 
In Anlage 1 zum Umweltbericht heißt unter Fron-
reute–Blitzenreute (Nr. 436-151): 
„Weitere potenziell mittelbare Wirkprozesse/Wirkun-
gen lassen sich auf regionalplanerischer Ebene bei 
weitgehend fehlender Konkretisierung einzelner 
Vorhaben in aller Regel nicht ausreichend abschät-
zen. Dies betrifft etwa … Stickstoffeinträge in emp-
findliche Lebensraumtypen des näheren und weite-
ren Umfelds. Diesbezüglich kann lediglich auf die 
Prüfung in nachgelagerte Planungsebenen verwie-
sen werden“ 
Die Höhere Naturschutzbehörde ist hier anderer 
Auffassung: Schon zum jetzigen Zeitpunkt kann 
und sollte eine Auswertung der Windsituation des 
Standorts erfolgen, um abschätzen zu können, wie 
häufig im Jahresverlauf aufgrund der Windrichtung 
von einer Verdriftung der Emissionen des geplanten 
Gewerbegebiets in die nördlich angrenzenden, 
hochsensiblen Bereiche auszugehen ist. 
Auch die Frage nach der Notwendigkeit der Aus-
weisung eines VRG an dieser Stelle, wenn nur 5 
km entfernt ein anderes, dreimal so großes VRG für 
Industrie und Gewerbe geplant ist (436-141 Baien-
furt-Baindt – Niederbiegen/Schachen), bleibt weiter-
hin offen. 

Auffassung, dass diesbezüglich lediglich 
auf die Prüfung in nachgelagerte Pla-
nungsebenen verwiesen werden kann. 

I.001 Anlage 4 436-141 Baienfurt-Baindt – Niederbiegen/Schachen 
Die Höhere Naturschutzbehörde verweist auf die 
Ausführungen zu Streuobstbeständen an anderer 
Stelle dieser Stellungnahme und bittet den Regio-
nalverband, die neuen, gesetzlichen Vorgaben zu 
berücksichtigen und den Streuobstbestand aus 
dem VRG herauszunehmen. 

Nach § 33 a des Gesetzes zur Änderung 
des Naturschutzgesetzes und des Lan-
deskulturgesetzes sind Streuobstbe-
stände mit einer Mindestfläche von 1.500 
qm zu erhalten, wenn die Erhaltung im 
überwiegend öffentlichen Interesse liegt. 
Dies ist insbesondere dann gegeben, 
wenn der Streuobstbestand für die Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushalts oder 
für den Erhalt der Artenvielfalt von we-
sentlicher Bedeutung ist. 

Keine Berücksichtigung 
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Der beschriebene Sachverhalt wird im 
Rahmen der vertieften Umweltprüfung be-
wertet (Schutzgut Tiere, Pflanzen und bio-
logische Vielfalt). Aufgrund des Planungs-
maßstabs von 1: 50.000 werden im Regi-
onalplan jedoch nur größere Flächen ab 
ca. 0,5-1,0 ha berücksichtigt, da kleinere 
Flächen in der Raumnutzungskarte nicht 
darstellbar sind (Planunschärfe). Wann 
genau diese Planunschärfe vorliegt und 
ab welcher Größe Streuobstbestände im 
Rahmen der Regionalplanung zu berück-
sichtigen sind, hängt stets vom konkreten 
Einzelfall ab. Die Bewertung dieses Streu-
obstbestandes sollte auf der nachgelager-
ten Planungsebene erfolgen. 
 
Sollte die Erhaltung eines größeren Streu-
obstbestandes im überwiegend öffentli-
chen Interesse liegen, käme dies im Rah-
men der raumordnerischen Gesamtbe-
wertung des Vorranggebiets zum Tragen 
und würde zur Rücknahme der betroffe-
nen Fläche aus dem Vorranggebiet füh-
ren. 
Dies ist im vorliegenden Fall jedoch nicht 
gegeben. 

I.001 Anlage 4 436-531 Bad Wurzach Brugg (Standortalternative) 
Das vorgesehene Gebiet liegt wiederum weitab von 
bestehenden, größeren Siedlungsstrukturen und ist 
grundsätzlich in einer Kulisse für Arten offener 
Strukturen verortet. 
Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der Lage und 
der bestehenden Eigenschaften in den nachgeord-
neten Verfahren ggf. weitreichende artenschutz-
rechtliche Konflikte grundsätzlich möglich erschei-
nen. 

Vorwiegend aufgrund der gegenüber 
Standort 436-182 geringeren Vorbelas-
tung nicht als Vorranggebiet berücksich-
tigt. 

Kenntnisnahme 
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Durch die Entfernung zu bestehenden größeren inf-
rastrukturellen Einheiten steht die Entwicklung die-
ses Standorts grundsätzlich den Landeszielen der 
Verbesserung der Situation im Biotopverbund und 
der Stärkung der Biodiversität entgegen. Es sollte 
daher auf alternative Möglichkeiten im Randbereich 
bestehender Siedlungsgebiete geprüft werden. 

I.001 Anlage 4 435-711 Tettnang – Tettnang Nordwest 
Unser Hinweis aus der vorangegangenen Stellung-
nahme wurde leider nicht aufgenommen, weswe-
gen wir ihn nochmals wiederholen: Eine Beeinträch-
tigung des nördlich angrenzenden Biotops ist wahr-
scheinlich und sollte in die Abwägung miteinfließen. 

Im Steckbrief des Umweltberichtes ist da-
rauf bereits Bezug genommen worden, s. 
S. 36 (Anlagen): BV (Land BW) Kernflä-
che und Kernraum feucht angrenzend 
Dieser Punkt ist somit bereits in die Abwä-
gung mit eingeflossen. 

Keine Berücksichtigung 

I.001 Anlage 4 436-122 Bad Waldsee – Wasserstall 
Auch wenn zwischenzeitlich Abstand zum ur-
sprünglich unmittelbar an das Vorhabengebiet an-
grenzende FND genommen wurde, ist der Standort 
naturschutzfachlich generell ungünstig gelegen und 
eine Beeinträchtigung von gemeinten Schutzgütern 
des Naturschutzes scheint weiterhin möglich. In 
den nördlich angrenzenden Flächen sind kartierte 
Vorkommen des streng geschützten Frauenschuhs 
gelegen und in den Gewässern des FND kommt die 
streng geschützte Amphibienart Kleiner Wasser-
frosch (Rana lessonae) vor. Vorhabenbedingt 
kommt es zu einer Erhöhung der Nährstoffeinträge 
in die Lebensstätten gemeinter Arten und in die 
Feuchtbiotope des FND. Zudem scheint eine Beein-
trächtigung der standörtlichen Hydrologie möglich, 
was zu einer Verschlechterung der Biotopeigen-
schaften und einer Schädigung der Qualität als Le-
bensstätte streng geschützter Arten führen kann. 
Es ist weiterhin anzumerken, dass das bestehende 
FND nur im nördlichen Teil als Vorrangfläche für 
Naturschutz und Landschaftspflege vorgesehen ist. 
Dies sollte korrigiert werden. 

Das Gebiet wurde angepasst: Eine direkte 
Betroffenheit der FFH-Flächen wurde da-
mit vermieden. Eine fachgutachterliche 
Einschätzung bestätigt die Unbedenklich-
keit auf vorliegender Planungsebene. 
s. a. aktualisierte Einschätzungen Arten-
schutz/Natura-2000, Steckbrief Umwelt-
prüfung, fachgutachterliche Einschätzung 
Das flächenhafte Naturdenkmal ist kom-
plett als Gebiet für besondere Waldfunkti-
onen geschützt. 

Keine Berücksichtigung 
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Aufgrund einer möglichen und sogar wahrscheinli-
chen Beeinträchtigung verschiedener Schutzgüter 
sollte weiter nach Alternativen für diesen Standort 
gesucht werden. 

I.001 Anlage 4 437-191 Sigmaringen-Interkommunaler Gewerbe/ 
Industriepark Graf-Stauffenberg 
In Übereinstimmung mit der Unteren Naturschutz-
behörde sehen wir die Ausgleichbarkeit der Ein-
griffe angesichts der großflächigen Planungen in ei-
nem bisher sehr extensiv genutzten Landschafts-
ausschnitt kritisch. Auch wenn die Höhere Natur-
schutzbehörde die Eignung des Standortübungs-
platzes als Naturschutzgebiet gegenüber einem An-
trag des LNV (2017) verneint hat, kann der Fläche 
angesichts der vorhandenen Strukturen und der 
Großflächigkeit ein bedeutendes Biotopbildungspo-
tenzial bescheinigt werden (vgl. Raumnutzungskon-
zept Standortübungsplatz Stauffenberg-Kaserne, 
BIMA 2015). Eine Nutzung als Industrie und Gewer-
bepark, zumindest im vorgesehenen Flächenum-
fang, ist nicht wünschenswert. 

In Zusammenarbeit mit dem Gutachter 
wurde festgestellt: Auf Grund der aktuell 
vorliegenden Unterlagen besteht kein klar 
abzugrenzender Verdachtsfall für arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände. 
Falls sich jedoch konkrete Erkenntnisse in 
nachgelagerten Verfahren, z.B. über Vor-
kommen des Br. Langohres im alten Ge-
bäudebestand ergeben würden, sind je-
doch auch größere artenschutzfachliche 
Konflikte zu erwarten. 

Keine Berücksichtigung 

I.001 Anlage 4 436-501 Amtzell-Wangen – Herfatz 
In großer Nähe zum Gebiet befindet sich das FFH-
Gebiet „Obere Argen mit Seitentälern“ mit gemein-
ten Lebensstätten und Lebensraumtypen in großer 
Nähe zum Vorhabengebiet. In kürzerer Distanz be-
finden sich erfasste Einheiten der prioritären LRT 
7220* (Kalksinterquelle) und 91E0* (Auenwälder 
mit Erle, Esche, Weide), sowie der Lebensraumty-
pen 9130 (Waldmeister-Buchenwald) und LRT 
3260 (Fließgewässer mit flutender Wasservegeta-
tion). Ebenfalls in kurzer Distanz sind erfasste Le-
bensstätten der streng geschützten Arten Groppe 
und Strömer, sowie, aufgrund der vorliegenden Ha-
bitat Eigenschaften erfahrungsgemäß weitere rele-
vante Arten. Insbesondere störungsempfindliche 

Richtig, 436-501 wurde aus der Flächen-
kulisse entnommen.  
436-101 wurde belassen. Eine direkte Be-
troffenheit der FFH-Flächen wurde damit 
vermieden. Eine fachgutachterliche Ein-
schätzung bestätigt die Unbedenklichkeit 
auf vorliegender Planungsebene. 

Kenntnisnahme 
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Vogelarten, wie z. B. verschiedene Spechte (Grau-
specht, Schwarzspecht, Buntspecht, Kleinspecht), 
verschiedene Greifvögel (Sperber, Habicht, Mäuse-
bussard), Eulen (Waldohreule, Waldkauz) und wei-
tere relevante Arten (z. B. Gänsesäger) kommen lo-
kal regelmäßig in derartigen Strukturen vor. Vorha-
benbedingt ist eine Schädigung der festgestellten 
Schutzgüter nicht auszuschließen. 
Durch bau- und betriebsbedingte stoffliche Einträge 
scheint beispielsweise eine Beeinträchtigung der 
prioritären Lebensraumtypen und nährstoffsensib-
len 7220* und 91E0* möglich. Aus vorhabenbeding-
ten Veränderungen im lokalen hydrologischen Ge-
füge kann eine zusätzliche Schädigung der nahelie-
genden Einheit des prioritären LRT 7220* resultie-
ren. Bau-, Anlagen- und betriebsbedingt kommt es 
zu Störungen der lokalen Avifauna und von weite-
ren Tierarten und durch die geplante bauliche In-
stallation am Oberrand des Argentals ist eine Be-
einträchtigung des Bereichs als funktionale Lebens-
stätte für streng geschützte Fledermäuse denkbar. 
Aufgrund der voraussichtlich erheblichen Beein-
trächtigung verschiedener Schutzgüter sollte das 
Vorhaben geprüft und alternative Standorte in Er-
wägung gezogen werden. Nach gegenwärtigem 
Stand scheint eine Realisierung mit größeren Prob-
lemen verbunden zu sein. Entsprechend heißt es in 
den Anlagen für das Gebiet: „Der Standort ist unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprü-
fung als Vorranggebiet ungeeignet“ 

I.001 Anlage 4 435-161 Überlingen Andelshofen 
Die Höhere Naturschutzbehörde verweist auf die 
Ausführungen zu Streuobstbeständen an anderer 
Stelle dieser Stellungnahme und bittet den Regio-
nalverband, die neuen, gesetzlichen Vorgaben zu 
berücksichtigen und den Streuobstbestand aus 
dem VRG herauszunehmen. 

Nach § 33 a des Gesetzes zur Änderung 
des Naturschutzgesetzes und des Lan-
deskulturgesetzes sind Streuobstbe-
stände mit einer Mindestfläche von 1.500 
qm zu erhalten, wenn die Erhaltung im 
überwiegend öffentlichen Interesse liegt. 
Dies ist insbesondere dann gegeben, 

Keine Berücksichtigung 



   
    

856 
 

wenn der Streuobstbestand für die Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushalts oder 
für den Erhalt der Artenvielfalt von we-
sentlicher Bedeutung ist. 
 
Der beschriebene Sachverhalt wird im 
Rahmen der vertieften Umweltprüfung be-
wertet (Schutzgut Tiere, Pflanzen und bio-
logische Vielfalt). Aufgrund des Planungs-
maßstabs von 1: 50.000 werden im Regi-
onalplan jedoch nur größere Flächen ab 
ca. 0,5-1,0 ha berücksichtigt, da kleinere 
Flächen in der Raumnutzungskarte nicht 
darstellbar sind (Planunschärfe). Wann 
genau diese Planunschärfe vorliegt und 
ab welcher Größe Streuobstbestände im 
Rahmen der Regionalplanung zu berück-
sichtigen sind, hängt stets vom konkreten 
Einzelfall ab. Die Bewertung kleinerer 
Streuobstbestände erfolgt auf der nachge-
lagerten Planungsebene. 
 
Sollte die Erhaltung eines größeren Streu-
obstbestandes im überwiegend öffentli-
chen Interesse liegen, käme dies im Rah-
men der raumordnerischen Gesamtbe-
wertung des Vorranggebiets zum Tragen 
und würde zur Rücknahme der betroffe-
nen Fläche aus dem Vorranggebiet füh-
ren. 
 
Dies ist im vorliegenden Fall jedoch nicht 
gegeben. 

I.001 Anlage 4 435-121 Meckenbeuren – Ehrlosen-Erweiterung 
Die Höhere Naturschutzbehörde begrüßt die Her-
ausnahme der ursprünglich überplanten Gebiets-
teile des FFH-Gebiets „Schussenbecken mit Tobel-
wäldern südlich Blitzenreute“.  

Die Flächen sind in der Raumnutzungs-
karte festgelegt. Der Planungsmaßstab ist 
1:50.000. 1mm entspricht 50m in der Na-
tur. Daraus resultiert die Planunschärfe. 

Kenntnisnahme 
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In Anlage 1 des Umweltberichts heißt es: „Nach 
derzeitigem Kenntnisstand sind aufgrund der jewei-
ligen Entfernung und der gegebenen Strukturen bei 
Berücksichtigung der Abstände zu den Gräben 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.“ 
Jedoch ist leider an keiner Stelle ersichtlich, wie 
groß die angesprochenen Abstände zu den als 
FFH-Gebiet geschützten Gräben sind. 

Wie weit die Abstände konkret sein müs-
sen wird in den nachgelagerten Verfahren 
entschieden werden. 

I.001 Anlage 4 435-101 Friedrichshafen – Hirschlatt 
Hier hat die Höhere Naturschutzbehörde inzwi-
schen Kenntnis vom Vorkommen von mindestens 
sechs streng geschützten Fledermausarten im di-
rekt südöstlich angrenzenden Waldgebiet („großes 
Moos“). Zudem sind im weiteren Umfeld Wochen-
stuben von sieben weiteren Fledermausarten be-
kannt. Es muss davon ausgegangen werden, dass 
zumindest ein Teil der Arten die überplanten Flä-
chen zum Nahrungserwerb aufsucht. Wie essentiell 
diese Flächen für die vorkommenden Fledermäuse 
sind, müsste auch auf Ebene der Regionalplanung 
zumindest überschlägig fachgutachterlich beleuch-
tet werden. Bisher sind die Fledermausvorkommen 
nicht in die Abwägung eingeflossen, was nachzuho-
len ist (vgl. auch Anlage 3, Wirkfaktoren zur Bewer-
tung der Schutzgüter für Schwerpunkte des Woh-
nungsbaus (Z) und Schwerpunkte für Industrie und 
Gewerbe (Z), Punkt „Artenschutz“). 
Die Höhere Naturschutzbehörde rät daher zu einer 
zumindest überschlägigen fachgutachterlichen Be-
trachtung des Gebietes hinsichtlich des Artenschut-
zes, so wie dies auch für andere Gebiete im Rah-
men der „Einschätzung des Konfliktpotenzials der 
geplanten Vorranggebiete für Industrie und Ge-
werbe sowie Vorranggebiete für den Wohnungsbau 
hinsichtlich Arten und Gebietsschutz“ erfolgt ist. 

Aufgrund der Habitat Ausstattung (vorwie-
gend Intensivobst, zur Hälfte unter Hagel-
netzen, sehr wenige Altbäume, die zudem 
erhalten werden können) kann auf der 
vorliegenden Planungsebene nicht davon 
ausgegangen werden, dass der Teille-
bensraum des geplanten Gewerbegebie-
tes ein essentieller Nahrungsraum für die 
genannten Fledermausvorkommen dar-
stellt. Zudem stehen vergleichbare Offen-
landflächen in der Umgebung in ausrei-
chendem Umfang zur Verfügung. 
Weiterhin bestehen auf nachgelagerten 
Planungsebene diverse Möglichkeiten 
verbleibende Beeinträchtigungen durch 
Anpassungsmaßnahmen oder durch 
Strukturverbesserungen zu beheben 
(s.u.).  
Insofern ist auch nicht von erheblichen 
Beeinträchtigungen für die vorkommen-
den FFH-Arten (Anhang IV) auszugehen. 
Auf Regionalplanebene ist vielmehr davon 
auszugehen, dass durch vorgezogene 
CEF-oder FCS Maßnahmen eine Kom-
pensation erreicht werden kann.  
Es bestehen keine Ausschlussgründe auf 
vorliegender Planungsebene. Dies wurde 
auch nach Rücksprache mit dem Fach-
gutachter so bestätigt, der die örtlichen 
Verhältnisse sehr gut kennt. 

Teilweise Berücksichti-
gung 
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Folgende Minimierungsmaßnahmen soll-
ten im Rahmen der nachgelagerten Ver-
fahren geprüft werden: 
-Durchdachtes Beleuchtungsmanagement 
mit Abschirmung angrenzender Flächen 
vor Lichtemissionen (z.B. hohe Vegetati-
onsstrukturen insbesondere im Hinblick 
auf die Bechstein Fledermaus) 
-Aufwertung von Habitat Strukturen im 
räumlich funktionalen Umfeld  
-Nutzungsextensivierung, Förderung des 
Strukturreichtums 
-Langfristige Sicherung von Habitat Be-
standteilen (Sicherung von Bäumen, die 
Quartierfunktion für Fledermäuse über-
nehmen können, licht- und barrierefrei) 
-Einsatz heimischer Gehölze innerhalb 
der Gewerbegebietserweiterung 
-Erhalt eines Nahrungskorridors westlich 
der K7726 bis zum Waldgebiet Dornach 
 
Der Umweltbericht wird diesbezüglich er-
gänzt. 

I.001 Anlage 4 437-701 Bad Saulgau Kessel 
Wir weisen erneut darauf hin, dass die Fläche zum 
Teil im LSG „Landschaftsteil bei der Frauenkapelle“ 
liegt und zugleich Kernfläche des Biotopverbunds 
mittlerer Standorte ist (s. Luftbildausschnitt rechts). 
Die überarbeitete Karte Nord sowie der Steckbrief 
(s. Luftbildausschnitt links) lässt keine Rücknahme 
der Fläche erkennen. Wir bitten den Regionalver-
band daher nochmals zu prüfen, ob diese Teilfläche 
als Vorranggebiet Wohnungsbau unter diesen Vo-
raussetzungen weiterverfolgt werden soll. 

Da sich die im Landschaftsschutzgebiet 
befindliche Teilfläche größtenteils nicht 
von der derzeitigen landwirtschaftlichen 
Nutzung des restlichen Schwerpunkts für 
den Wohnungsbaus unterscheidet und es 
sich bei den Vorranggebieten des Regio-
nalplans grundsätzlich um gebietsscharfe 
und nicht parzellenscharfe Festlegungen 
handelt, wird der Umgang mit den schüt-
zenswerten Flächen auf die nachgela-
gerte Planungsebene abgeschichtet. 

Keine Berücksichtigung 

I.001 Anlage 4 436-731 Wangen i.A. – Nieraz 
Die Flächenwahl fällt auf den Außenbereich und 

Der beschriebenen Sachverhalte werden 
im Rahmen der vertieften Umweltprüfung 

Kenntnisnahme 
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liegt zumindest teilweise auf Moorböden. Zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt kann ohne das Vorliegen 
konkreter Planungsunterlagen und entsprechender 
Untersuchungsergebnisse eine mögliche Betroffen-
heit höherer Schutzgüter nicht festgestellt werden. 
Es ist jedoch zu bedenken, dass das Vorhabenge-
biet sich in unmittelbarer Nähe zu einem bestehen-
den Streuobstgebiet befindet. Durch das Vorhaben 
werden die Biotopeigenschaften und Eigenschaften 
als Lebensstätte vieler Tierarten beeinträchtigt. Im 
Falle einer Ausweisung als Bebauungsgebiet ist 
mindestens mit artenschutzfachlichen Vorbehalten 
zu rechnen. 

bewertet (Schutzgut Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt). Die Bewertung be-
nachbarter Streuobstbestände erfolgt auf 
der nachgelagerten Planungsebene. 

I.001 Anlage 4 436-701 Isny Brunnen Wiesen 
Im Vorhabengebiet und unmittelbar angrenzend be-
finden sich verschiedene geschützte Biotope, die 
sich durch eine besondere Nährstoffempfindlichkeit 
und durch eine große Artenvielfalt auszeichnen. 
Insbesondere die südlich angrenzenden Streuwie-
sen und naturnahen Gewässerstrukturen sind na-
turschutzfachlich von großer Bedeutung. Gemäß 
der Roten Liste der Biotoptypen Deutschlands 
(Finck et al., 2017) werden Streuwiesen als „von 
der vollständigen Vernichtung“ bedroht eingestuft. 
Entsprechend ist der Erhaltungszustand als Le-
bensraumtyp 6410 von innerhalb Natura 2000 – lie-
genden Einheiten als „ungünstig – schlecht“ bewer-
tet. Es ist davon auszugehen, dass die naturschutz-
fachlich bedeutenden Schutzgüter, i.B. die Streu-
wiesen durch das Vorhaben beeinträchtigt werden 
und ein langfristiger Erhalt der kartierten Biotopei-
genschaften und Eigenschaften als Lebensstätte 
naturschutzbedeutender Arten nicht möglich ist. 
Durch vorhabenbedingte stoffliche Immissionen 
verändern sich die strukturellen Eigenschaften und 
die Artzusammensetzung der Biotopflächen. Durch 
i. B. Katzen aus dem geplanten Bebauungsgebiet 
erhöht sich der Prädationsdruck auf in den Flächen 

Diese Anregungen müssen auf den nach-
folgenden Planungsebenen Beachtung 
finden. Im Umweltbericht wurden bereits 
einige Hinweise gegeben. 
Weitere potenziell mittelbare Wirkpro-
zesse/Wirkungen lassen sich auf regional-
planerischer Ebene bei weitgehend feh-
lender Konkretisierung einzelner Vorha-
ben in aller Regel nicht ausreichend ab-
schätzen. Dies betrifft etwa Auswirkungen 
auf den Wasserhaushalt, die Salzbelas-
tung infolge der Gebietsentwässerung so-
wie Stickstoffeinträge in empfindliche Le-
bensraumtypen des näheren und weiteren 
Umfelds. Diesbezüglich kann lediglich auf 
die Prüfung in nachgelagerte Planungs-
ebenen verwiesen werden (insbesondere 
die Notwendigkeit einer FFH-Vorprüfung 
bzw. FFH-VP nach einer Konkretisierung 
im Einzelfall). Bei Wohngebieten wird von 
deutlich geringeren Immissionen als bei 
Gewerbegebieten ausgegangen. 

Keine Berücksichtigung 
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vorkommende Tierarten. 
Die Fläche liegt zudem teilweise auf Moorboden 
(Niedermoortorf). Durch das Vorhaben kommt es zu 
einer weiteren hydrologischen und mechanischen 
Schädigung der organischen Bodeneigenschaften, 
was zur Emission erheblicher Mengen Treibhaus-
gase und von Stickstoffverbindungen führt. Dadurch 
ist das Vorhaben als stark klima- und umweltschä-
digend anzusehen. 
In den Anlagen zur Fortschreibung des Regional-
plan heißt es daher: „Das Vorhaben führt zu einer 
besonders erheblichen oder zu mehreren erhebli-
chen Beeinträchtigungen von Schutzgütern“ 
Wir bitten den Regionalverband erneut zu prüfen, 
ob Flächenoptionen in Innen- und Randbereichen 
angemessen berücksichtigt wurden. Hierzu weisen 
wir auf Standortpotenziale nördlich des NSG Schä-
chele im Stadtgebiet sowie im bestehenden Misch-
gebiet im Osten der Stadt hin. 

I.001 Anlage 4 Hinzu kommt für das Gebiet 435-722 Überlingen – 
Nordöstlich Hildegardring, dass ein Streuobstbe-
stand von ca. 1 ha Größe betroffen ist, der aufgrund 
der veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen 
(siehe Ausführungen an anderer Stelle dieser Stel-
lungnahme), nach Auffassung der höheren Natur-
schutzbehörde nicht überplant werden sollte. 
Zusätzlich zur Biotopverbund-Thematik ist für die 
beiden Gebiete auch erhebliches Konfliktpotenzial 
hinsichtlich des Artenschutzes zu erwarten, bis hin 
zu möglicherweise notwendig werdenden arten-
schutzrechtlichen Ausnahmeprüfungen, wie im 
Fachgutachten zur „Einschätzung des Konfliktpo-
tenzials der geplanten Vorranggebiete für Industrie 
und Gewerbe sowie Vorranggebiete für den Woh-
nungsbau hinsichtlich Arten und Gebietsschutz“ 
nachgelesen werden kann 

Die betreffende Fläche ist ein sehr locke-
rer Verbund von Bäumen. 
Nach § 33 a des Gesetzes zur Änderung 
des Naturschutzgesetzes und des Lan-
deskulturgesetzes sind Streuobstbe-
stände mit einer Mindestfläche von 1.500 
qm zu erhalten, wenn die Erhaltung im 
überwiegend öffentlichen Interesse liegt. 
Dies ist insbesondere dann gegeben, 
wenn der Streuobstbestand für die Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushalts oder 
für den Erhalt der Artenvielfalt von we-
sentlicher Bedeutung ist. 
 
Der beschriebene Sachverhalt wird im 
Rahmen der vertieften Umweltprüfung be-
wertet (Schutzgut Tiere, Pflanzen und bio-
logische Vielfalt). Aufgrund des Planungs-

Keine Berücksichtigung 
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maßstabs von 1: 50.000 werden im Regi-
onalplan jedoch nur größere Flächen ab 
ca. 0,5-1,0 ha berücksichtigt, da kleinere 
Flächen in der Raumnutzungskarte nicht 
darstellbar sind (Planunschärfe). Wann 
genau diese Planunschärfe vorliegt und 
ab welcher Größe Streuobstbestände im 
Rahmen der Regionalplanung zu berück-
sichtigen sind, hängt stets vom konkreten 
Einzelfall ab. Die Bewertung dieses Streu-
obstbestandes sollte auf der nachgelager-
ten Planungsebene erfolgen. 
 
Sollte die Erhaltung eines größeren Streu-
obstbestandes im überwiegend öffentli-
chen Interesse liegen, käme dies im Rah-
men der raumordnerischen Gesamtbe-
wertung des Vorranggebiets zum Tragen 
und würde zur Rücknahme der betroffe-
nen Fläche aus dem Vorranggebiet füh-
ren. 
Dies ist im vorliegenden Fall jedoch nicht 
gegeben. 

I.001 Anlage 4 435-721 Überlingen – Flinkern und 435-722 Über-
lingen – Nordöstlich Hildegardring 
Wir bekräftigen nochmals unseren Hinweis aus der 
vorangegangenen Stellungnahme: Bei Beanspru-
chung beider Gebiete fallen zwei der wichtigsten 
Teilgebiete des Biotopverbunds mittlerer Standorte 
in diesem Bereich auf einmal weg. Der nördlich von 
Überlingen verlaufende, momentan noch vorhan-
dene Verbundkorridor mittlerer Standorte wird 
dadurch in seiner Funktionalität mindestens erheb-
lich eingeschränkt. Eine Zerschneidungswirkung ist 
sehr wahrscheinlich. 
In der Begründung der Plansätze heißt es auf Seite 
B57: 
„Ein eigenständiger Biotopverbund von mittleren 

Die beiden Flächen wurden fachgut-
achterlich geprüft. Demnach können Teil-
funktionen des Biotopverbunds prognos-
tisch über Erhaltung und Optimierung von 
Flächen im Siedlungs- und dessen Rand-
bereich auffangbar sein. 
 
Nach TRAUTNER & FÖRTH (2017) ist für 
die Region Bodensee-Oberschwaben 
"aus den vorliegenden Daten und Ein-
schätzungen zur Fauna … keine wesentli-
che Konkretisierung und Priorisierung der 
Verbundraumkulisse im Offenland mittel 
zu erwarten (…). Am ehesten ist davon 
auszugehen, dass Kernflächen und ggf. 

Keine Berücksichtigung 
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Standorten des Offenlandes lässt sich zumindest 
auf regionaler Ebene nicht umsetzen. Dies liegt un-
ter anderem daran, dass die für die Sicherung 
durch einen regionalen Biotopverbund grundsätz-
lich geeigneten mittleren Standorte sehr verstreut in 
der Region liegen und teilweise sehr kleinteilig sind, 
beispielsweise bei Streuobstwiesen, sodass sie 
durch die nur für den Maßstab 1:50.000 rechtskräf-
tige Raumnutzungskarte des Regionalplans nicht 
planungsrechtlich gesichert werden können.“ 
Während das für große Bereiche des Verbandge-
biets zutreffen mag, gilt dies sicherlich nicht für das 
westliche Bodenseegebiet, wo eine höhere Dichte 
an mittleren Standorten des Biotopverbunds vor-
handen ist. Gerade hier könnten und sollten daher 
die Flächen des Biotopverbunds mittlerer Standorte 
als Vorrangflächen für Naturschutz und Land-
schaftspflege gesichert werden. 
Dies gilt umso mehr, da aus Tabelle U8 auf Seite 
65 des Umweltberichts hervorgeht, dass Kern-
räume und Kernflächen des Biotopverbundes „Of-
fenland mittlerer Standorte“ im Vergleich zu den 
Kernräumen und Kernflächen feuchter und trocke-
ner Standorte auch prozentual (nicht nur hinsicht-
lich der reinen Flächenausdehnung) deutlich unter-
repräsentiert sind. Gerade im Bereich der Flächen 
mittlerer Standorte sind also die Bemühungen zu in-
tensivieren, vorhandene Flächen als Vorrangge-
biete für besondere Nutzungen im Freiraum zu si-
chern. 

Verbundraumkulissen des Offenlandes 
mittel im räumlich engen Konnex mit 
Kernflächen oder neu zu entwickelnden 
Flächen der trockenen oder feuchten 
Standorte eine höhere Bedeutung aufwei-
sen oder entwickeln können." Ein solcher 
enger räumlicher Konnex ist vielfach bei 
den FFH-Lebensraumtypen "Magere 
Flachland- und Berg-Mähwiesen", teil-
weise aber auch bei einzelnen Streuobst-
gebieten gegeben, so dass diese Flächen 
im Rahmen der Verbundsysteme "Offen-
land trocken" (Abb. 4) oder "Offenland 
feucht" berücksichtigt werden. Die Aus-
weisung eines eigenständigen Verbund-
systems für mittlere Standorte erschien 
regionsweit und auch im vorliegenden Fall 
für nicht sinnvoll. 
 
Entsprechend der Einschätzung und 
Empfehlung des Gutachters hat der Regi-
onalverband regionale Schwerpunkte des 
mittleren Biotopverbunds nicht als eigen-
ständige Gebietskulisse geführt, sondern 
sie im Zusammenhang mit den Gebieten 
des Feucht- und Trockenbiotopverbunds 
berücksichtigt. Auf diese Weise sind im-
merhin etwa die Hälfte aller Kernflächen 
des mittleren Verbundes in unserer Ver-
bundgebietskulisse enthalten - so auch 
große Teile im westlichen Uferbereich des 
Bodensees, insbesondere bei Sipplingen, 
aber auch bei Bonndorf oder Billafingen.  
 
Weitere Flächen, insbesondere die in-
nerörtlichen und siedlungsnahen, können 
auch noch auf der Ebene der kommuna-
len Bauleitplanung berücksichtigt werden. 
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Flächen, die nicht als VRG NL berück-
sichtigt, sind im westlichen Bodenseekreis 
zudem in der Grünzug/Grünzäsur-Kulisse 
enthalten (s. Karte). Insgesamt sind hier 
nahezu alle mittleren Biotopflächen (Kern-
flächen/-räume des mittleren Offenland-
verbunds des Landes sowie FFH-Mähwie-
sen, Stand 2019) durch eine Freiraum-
festlegung gesichert. Ausnahme bilden 
nur die Gebiete in Überlingen mit den be-
treffenden Wohnungsbauschwerpunkten. 

I.001 Anlage 4 436-182 Leutkirch Riedlings 
Das Vorhabengebiet befindet sich in räumlich gro-
ßer Nähe (ca. 30 Meter Abstand) zu gemeinten Le-
bensstätten streng geschützter Arten (Biber, 
Groppe, Steinbeißer) und gemeinter Lebensraumty-
pen von gemeinschaftlichem Interesse (LRT 3260 
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation) im 
FFH-Gebiet „Feuchtgebiete bei Waldburg und Kiß-
legg“. 
Bau und betriebsbedingt ist bei dem Vorhaben von 
einer erheblichen Beeinträchtigung der gemeinten 
Flächen des FFH-Gebiets und der Schutzgüter, i. B. 
durch stoffliche Einträge, akustische Störungen und 
Lichteinfall auszugehen. 
Das Vorhabengebiet erstreckt sich teilweise auf 
kartierte Biotopflächen und die angrenzenden Flä-
chen weisen vielfach Biotopeigenschaften auf. 
Diese sind grundsätzlich als Lebensstätte für eine 
Vielzahl relevanter Tierarten geeignet sowie als sol-
che voraussichtlich auch realisiert. Es ist davon 
auszugehen, dass dort und im näheren Umfeld ver-
schiedene relevante Vogelarten (z. B. Grauspecht), 
verschiedene Libellen- und Amphibienarten in den 
angrenzenden feuchten Strukturen vorkommen, die 
durch das Vorhaben beeinträchtigt werden können. 
Unmittelbar angrenzend an die Vorhabenfläche 

Das Gebiet wurde bereits angepasst. 
Auf Grund der bestehenden Nutzungen ist 
die Einschätzung des Regierungspräsidi-
ums bezüglich der Ausprägung der Bio-
tope und geeigneter Lebensräume auf 
nachgelagerten Ebenen zu prüfen.  
Eine Beeinträchtigung der Gewässerle-
bensgemeinschaften ist auf alle Fälle ver-
tieft zu untersuchen. Ob die bestehenden 
Nutzungen mit den rechtlichen Vorgaben 
einhergehen muss ebenfalls geprüft wer-
den. 
Aktuell besteht kein Anlass, dass die Pla-
nung zu einer Verschlechterung führen 
wird. Geeignete Maßnahmen zur Minimie-
rung können ergriffen werden, die vermut-
lich sogar eine Verbesserung des status 
quo bewirken können. 
Niedermoor und Anmoorgleyflächen wur-
den bewusst aus der Planungskulisse 
herausgehalten. 

Keine Berücksichtigung 
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grenzt eine größere Niedermoor-Torffläche an. Be-
dingt durch vorhabenbedingte stoffliche Einträge 
und Veränderungen der Hydrologie ist von einer 
verstärkten Mineralisierung der organischen Böden 
auszugehen, wodurch erhebliche Mengen klima-
schädigender Gase und umweltschädlicher Nähr-
stoffe (i. B. Nitrat) freigesetzt werden. 
Eine vollständige technische Vermeidung der o. g. 
Beeinträchtigungen ist erfahrungsgemäß nicht mög-
lich, sodass eine Schädigung relevanter Schutzgü-
ter gegenwärtig als mindestens möglich erscheint. 
Aufgrund der voraussichtlich erheblichen Auswir-
kungen auf verschiedene Schutzgüter sollte das 
Vorhaben geprüft und alternative Standorte im un-
mittelbaren Randbereich bestehender Siedlungs-
strukturen in Erwägung gezogen werden. 

I.001 Anlage 4 437-161 Meßkirch – Industriepark Nördlicher Bo-
densee 
Nach den Unterlagen zu TOP 2.3 der Sitzung der 
Verbandsversammlung am 23. Oktober 2020 hat 
sich das Vorranggebiet von 41,6 auf 27,5 ha ver-
kleinert. S. 12: "An den Standorten Meßkirch und 
Sigmaringen wurden die bisherigen Vorranggebiete 
verkleinert und gleichzeitig um neue Flächen an an-
derer Stelle erweitert (siehe Anlagen 3 und 4)“. 
Die Kartenanlage stellt hier eine großflächige 
„Rücknahme“ dar (s. rote Signatur linker Kartenaus-
schnitt). Dies ist nicht verständlich: Das Google-
Luftbild rechts (Abruf 20.1.21) zeigt, dass Teile der 
Flächen offenbar parallel zum Regionalplanentwurf 
bereits durch Infrastruktur beansprucht und für die 
Gewerbeflächennutzung vorbereitet werden. Zu-
sätzlich greifen die Erweiterungsflächen nach Sü-
den in Richtung der ökologisch hochwertigen Met-
tenbachniederung vor (vgl. unsere diesbezüglich. 
Stellungnahme von 2019). Durch die summarische 
Beanspruchung erwarten wir überdies übereinstim-

In den Umweltprüfungen wird die Fläche 
als 437-162 geführt.  
Im Artenschutzfachlichen Beitrag wird auf-
geführt: 
"Bei der Alternative 1 wird die Einhaltung 
eines größeren Abstands zur 
Vermeidung erheblicher Störwirkungen 
auf den Feuchtbereich im Süden empfoh-
len (kann sich auf nachgelagerter Pla-
nungsebene als zwingend erweisen; s. 
orange gefärbte Fläche, fachgutachterli-
che Einschätzung im Steckbrief). Auf vor-
liegender Planungsebene aber ansonsten 
keine Ausschlussgründe für das Gesamt-
gebiet erkennbar bzw. nahe liegend." 
Trotzdem wurde fachgutachterlich festge-
stellt, dass diese Fläche nicht genehmi-
gungsfähig ist und dies in nachgelagerten 
Verfahren dezidierter beurteilt werden 
kann. 
Der Regionalverband passte danach die 

Keine Berücksichtigung 
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mend mit der Unteren Naturschutzbehörde arten-
schutzrechtliche Probleme hinsichtlich der Aus-
gleichsmöglichkeiten für betroffene Feldvögel. 
... 
Nach inzwischen vorliegenden Informationen der 
Unteren Naturschutzbehörde ist der zu erwartende 
Verlust an nachgewiesenen Brutrevieren für die 
Feldlerche innerhalb der betroffenen Population 
möglicherweise nicht ausgleichbar. Wir weisen da-
rauf hin, dass der Höheren Naturschutzbehörde in 
diesem Fall die Grundlage fehlen würde, eine Aus-
nahme nach § 45 BNatSchG zu erteilen. Die Regel-
vermutung der Regionalplanung, Verbotstatbe-
stände könnten durch geeignete Maßnahmen in je-
dem Fall vermieden werden (s.o.), erscheint an die-
ser Stelle nicht haltbar. 
… 

Planung an und entfernte die in dem Gut-
achten (437-564 (1)) als rot markierte Flä-
che. Ebenso wurde ca. 2/3 der orange 
markierten Fläche aus der Planung ge-
nommen. Damit wurden die Belange 
sachgerecht abgewogen. 

II.159, 
II.163, 

II.212 

Anlage 4 Schreiben W2K 
II. Vorranggebiet für Industrie und Gewerbe „Vogt -
Ost Erweiterung" 
Der Planentwurf der ersten Anhörungsrunde sah 
östlich von Vogt als Erweiterung des dort bestehen-
den Gewerbegebietes die Ausweisung eines Vor-
ranggebietes für Industrie und Gewerbe vor (ID 
436-201: „Vogt Ost - Erweiterung"). Dieses Vor-
ranggebiet wurde vollständig gestrichen. Der Plan-
entwurf der aktuellen zweiten Anhörungsrunde sieht 
im Bereich der Waldfläche nunmehr ein Vorrangge-
biet für besondere Waldfunktionen vor. 
Der Regionalverband stützt die Streichung des Vor-
ranggebietes für Industrie und Gewerbe auf die 
Stellungnahme des Regierungspräsidiums Tübin-
gen, wonach erhebliche Teile des Vorranggebietes 
im Erholungswald (Stufe lb und 2) sowie auf Moor-
böden liegen. Ergänzend dazu verweist der Regio-
nalverband auf die naturschutzfachliche Begutach-
tung des Büros Trautner, nach der ein Teil des Ge-
bietes wegen Konflikts mit den Schutzzielen eines 

Unabhängig von der rechtlichen Bin-
dungswirkung der Einstufung als Erho-
lungswald im Rahmen der Waldfunktio-
nenkartierung ist die fachliche Bewertung 
der Forstbehörden in den Abwägungspro-
zess einzubeziehen. Dies trifft sowohl auf 
den Regionalplan als auch auf Landesent-
wicklungsplan (PS 5.3.5 (Z)) zu. Eine 
Überprüfung von Bewertungen der Fach-
behörden an Einzelstandorten ist auf der 
Ebene der Regionalplanung nicht leistbar. 
 
Darüber hinaus ist die Festlegung der 
Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe 
im regionsweiten Gesamtkontext zu se-
hen. Im Zuge des ersten Anhörungsver-
fahrens zur Regionalplanfortschreibung 
wurden Anregungen zur sparsameren 
Flächeninanspruchnahme aufgegriffen 
und die Gesamtfläche der Schwerpunkte 
für Industrie und Gewerbe in der Region 

Keine Berücksichtigung 
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FFH Gebietes zwingend auszuschließen sei und 
die Herausnahme einer anderen Teilfläche auf-
grund von naturschutzfachlichen Entwicklungspo-
tenzialen empfohlen werde. 
Die Gemeinde hat die Gründe, die nach Auffassung 
des Regionalverbandes gegen die Aufnahme des 
Vorranggebietes sprechen, geprüft. Man ist davon 
überzeugt, dass das Vorranggebiet nicht zwingend 
auszuschließen ist. Allenfalls ist auf Ebene der 
Raumordnung eine Reduktion des Gebietes veran-
lasst. 
… 
Aus Sicht der Gemeinde Vogt liegen jedoch nach 
den auf Ebene der Regionalplanung vorliegenden 
aktuellen Erkenntnissen keine Gründe vor, die ei-
nen vollständigen Ausschluss des Vorranggebietes 
erfordern. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die vom 
Regierungspräsidium Tübingen vorgetragenen Be-
denken (2.1) als auch hinsichtlich der vom Fachgut-
achter ermittelten naturschutzfachlichen Konfliktpo-
tenziale (2.2). 

reduziert. Die raumordnerische Gesamt-
bewertung hat somit ebenfalls dazu bei-
getragen, den Standort Vogt bzw. Teilflä-
chen davon nicht mehr als Schwerpunkt 
für Industrie und Gewerbe festzulegen. 
 
Auf kommunaler Ebene besteht jedoch 
die Möglichkeit einer bedarfsgerechten 
Gewerbeflächenentwicklung auf Teilflä-
chen des ursprünglich geplanten Schwer-
punkts für Industrie und Gewerbe im Rah-
men der Bauleitplanung. Fragen zur Ver-
kehrsführung wären ebenfalls auf der 
kommunalen Ebene zu klären. 
 
Im 7.2.1 Natura 2000-Vorprüfung wird im 
Umweltbericht die Vorgehensweise des 
Regionalverbandes dargelegt. 
"Im Hinblick auf potenziell erhebliche 
Lichtauswirkungen steht die Ausstattung 
des Umfelds mit möglichen oder erwarte-
ten Vorkommen entsprechend lichtsensib-
ler Arten, insbesondere charakteristischer 
Arten von Lebensraumtypen des Anhangs 
I der FFH-Richtlinie (s. Tab. U20) bzw. 
potenzieller Habitate der Anhang II-Arten 
innerhalb der Natura 2000-Gebietskulisse, 
im Fokus." Der lichtsensible LRT-Typ 
Pfeifengraswiesen liegt in einer Distanz  
Die rot gekennzeichnete Fläche (in Ein-
gangsabbildung) ist zum aus- reichend si-
cheren Schutz charakteristischer lichtsen-
sibler Arten maßgeblicher Lebensraumty-
pen des eng benachbarten Natura 2000-
Gebiets (u. a. Pfeifengraswiesen lt. Bio-
topkartierung) zwingend auszuschließen. 
Diese Beurteilung gilt auch unter ggf. auf 
späterer Planungsebene konkretisierba-
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ren technischen Vermeidungs- oder Min-
derungsmaßnahmen für ein Gewerbege-
biet. 
Weiterhin folgt der Regionalverband der 
Empfehlung des Gutachters zur Heraus-
nahme der orange gefärbten Fläche. Dies 
geschieht auf Grund der besonders er-
heblichen Beeinträchtigung der Schutzgü-
ter Mensch (Erholungswald) und Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt (Lebens-
raumschutz -Naturschutz). Die natur-
schutzfachlichen Entwicklungspotenziale 
sind kein alleiniges Kriterium, die Summe 
der entgegenstehenden Belange ist hier 
entscheidend. 
In den Steckbriefen erfolgt die raumordne-
rische Gesamtbewertung: 
"Aufgrund der besonders erheblichen Be-
einträchtigung von zwei Schutzgütern 
(Mensch sowie Tiere, Pflanzen und biolo-
gische Vielfalt) nicht als Vorranggebiet ge-
eignet. Kommunale Gewerbeflächen Ent-
wicklung auf Teilflächen möglich.  
An dieser Abwägung hat sich bis heute 
nichts geändert. 

II.159, 
II.163, 

II.212 

Anlage 4 2.2 Naturschutzfachliche Konfliktpotenziale 
2.2.1 Verträglichkeit mit FFH-Gebiet „Feuchtgebiete 
bei Waldburg und Kißlegg" 
Der Fachgutachter kommt in seiner Bewertung des 
Konfliktpotenzials mit dem besonderen Artenschutz 
und Natura 2000 - Gebieten zum Ergebnis, dass 
eine nördlich an die L 325 angrenzende Fläche 
zum ausreichend sicheren Schutz charakteristi-
scher lichtsensibler Arten maßgeblicher Lebens-
raumtypen des südlich gelegenen FFH-Gebiets 
„Feuchtgebiete bei Waldburg und Kißlegg" auszu-
schließen ist. Eine FFR-Vorprüfung findet nicht 
statt, da sich nach Auffassung des Fachgutachters 

Im 7.2.1 Natura 2000-Vorprüfung wird im 
Umweltbericht die Vorgehensweise des 
Regionalverbandes dargelegt. 
"Im Hinblick auf potenziell erhebliche 
Lichtauswirkungen steht die Ausstattung 
des Umfelds mit möglichen oder erwarte-
ten Vorkommen entsprechend lichtsensib-
ler Arten, insbesondere charakteristischer 
Arten von Lebensraumtypen des Anhangs 
I der FFH-Richtlinie (s. Tab. U20) bzw. 
potenzieller Habitate der Anhang II-Arten 
innerhalb der Natura 2000-Gebietskulisse, 
im Fokus." Der lichtsensible LRT-Typ 

Keine Berücksichtigung 
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wohl bereits „auf den ersten Blick" feststellen lasse, 
dass die Verwirklichung eines Gewerbegebietes ge-
eignet ist, das Natura 2000 - Gebiet erheblich zu 
beeinträchtigen. 
Die Gemeinde teilt diese vom Gutachter als „sum-
marisch" bezeichnete Einschätzung nicht: 
Das FFH-Gebiet 8224-311 „Feuchtgebiete bei 
Waldburg und Kißlegg" liegt mindestens ca. 200 m 
vom Vorranggebiet entfernt. Der Managementplan 
zu diesem FFH-Gebiet vom 12.10.2020, den der 
Fachgutachter bei seiner Begutachtung möglicher-
weise noch nicht zur Verfügung hatte, bestätigt die 
Einschätzung des Fachgutachters zur Existenz des 
LRT Pfeifengraswiesen im FFH-Gebiet. Dieser Le-
bensraumtyp kann für viele Insektenarten ein wich-
tiger Lebensraum darstellen. 
Entgegen der Einschätzung des Fachgutachters 
kann jedoch nicht bereits auf Ebene der Regional-
planung davon ausgegangen werden, dass ein Ge-
werbegebiet geeignet ist, das FFH Gebiet in seinen 
für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maß-
geblichen Bestandteilen erheblich zu beeinträchti-
gen. Selbst wenn eine erhebliche Beeinträchtigung 
vorliegt, kann das Verbot des § 34 Abs. 2 
BNatSchG abgewendet werden, indem geeignete 
Vermeidungsmaßnahmen vorgesehen werden, die 
das Gefährdungspotenzial unter der Erheblichkeits-
schwelle senken, sodass das Vorhaben gebietsver-
träglich ist. Entgegen der Auffassung des Fachgut-
achters existieren durchaus Vermeidungsmaßnah-
men, die auf der nachgelagerten Ebene der Bauleit-
planung eine Verträglichkeit herstellen können. 
Lichtemissionen eines Gewerbegebiets können in 
Richtung des FFH-Gebiets wirksam minimiert wer-
den. Denkbar und geeignet wären etwa ein Maß-
nahmenbündel (Festsetzung eines Gehölzstreifens 
entlang der L 325, keine dauerhafte nächtliche Be-
leuchtung, Verwendung insektenfreundlicher 

Pfeifengraswiesen liegt in einer Distanz  
Die rot gekennzeichnete Fläche (in Ein-
gangsabbildung) ist zum aus- reichend si-
cheren Schutz charakteristischer lichtsen-
sibler Arten maßgeblicher Lebensraumty-
pen des eng benachbarten Natura 2000-
Gebiets (u. a. Pfeifengraswiesen lt. Bio-
topkartierung) zwingend auszuschließen. 
Diese Beurteilung gilt auch unter ggf. auf 
späterer Planungsebene konkretisierba-
ren technischen Vermeidungs- oder Min-
derungsmaßnahmen für ein Gewerbege-
biet. 
Weiterhin folgt der Regionalverband der 
Empfehlung des Gutachters zur Heraus-
nahme der orange gefärbten Fläche. Dies 
geschieht auf Grund der besonders er-
heblichen Beeinträchtigung der Schutzgü-
ter Mensch (Erholungswald) und Tiere, 
Pflanzen und biologische Vielfalt (Lebens-
raumschutz -Naturschutz). Die natur-
schutzfachlichen Entwicklungspotenziale 
sind kein alleiniges Kriterium, die Summe 
der entgegenstehenden Belange ist hier 
entscheidend. 
In den Steckbriefen erfolgt die raumordne-
rische Gesamtbewertung: 
"Aufgrund der besonders erheblichen Be-
einträchtigung von zwei Schutzgütern 
(Mensch sowie Tiere, Pflanzen und biolo-
gische Vielfalt) nicht als Vorranggebiet ge-
eignet. Kommunale Gewerbeflächen Ent-
wicklung auf Teilflächen möglich.  
An dieser Abwägung hat sich bis heute 
nichts geändert. 
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Leuchtmittel, ausschließlich Abstrahlung zum Bo-
den und nicht nach oben oder in den Landschafts-
raum). 
Im Hinblick auf die vom Gutachter angeführten wei-
teren Wirkfaktoren wie Lärm und Stickstoffeinträge 
ist es mittlerweile ständige Praxis, dem durch ent-
sprechende Kontingentierung in Bebauungsplänen 
Rechnung zu tragen. 
2.2.2 Sonstige naturschutzfachliche Restriktionen 
Im Weiteren stellt der Fachgutachter selbst klar, 
dass ein im Steckbrief orange gefärbter Teil des 
Waldes nicht zwingend auf Regionalplanebene 
ausgeschlossen werden muss. Der Fachgutachter 
empfiehlt dennoch die Herausnahme dieser Fläche 
aufgrund von „naturschutzfachlichen Entwicklungs-
potenzialen". Eine Erwiderung ist der Gemeinde lei-
der nicht möglich, da diese Entwicklungspotenziale 
nicht näher erläutert werden. Sofern dies so bleibt, 
liegt darin bereits ein dokumentierter Fehler in der 
Ermittlung der abwägungserheblichen Belange. 

II.301_1 Anlage 4 VRG-lndustrie/Gewerbe „Leutkirch - Riedlings" (Nr. 
436-182): Vorkommen von Neuntöter und Goldam-
mer sind bekannt. Ein Habitat Potential für die 
Bachmuschel liegt im angrenzenden Fließgewässer 
vor. 

Vorkommen von Neuntöter und Goldam-
mer wird in den Anlagen zum Umweltbe-
richt ergänzt, ebenso das Habitat Poten-
zial für die Bachmuschel. 

Berücksichtigung 

II.302 Anlage 4 Aus Sicht des Naturschutzes wird auf den Flächen-
verbrauch hingewiesen. Die naturschutzfachlichen 
Prüfungen für den Regionalverband zeigen für ver-
schiedene Flächen, die als Entwicklungsflächen 
vorgesehen sind, Konflikte, die auf den folgenden 
Planungsebenen der Flächennutzungsplanung und 
Bebauungsplanung jeweils abgearbeitet und bewäl-
tigt werden müssen. 

 Kenntnisnahme 

II.302 Anlage 4 1. Herbertingen - Interkommunaler Gewerbe- und 
Industriepark Standort Ost, Mitte und West 

Zur Präzisierung des Sachverhalts wird 
jedoch die Begründung zu PS 2.6.0 und 

Kenntnisnahme 
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Auf Grundlage der 1. Anhörung wurde inzwischen, 
bezogen auf das direkt angrenzende Naturschutz-
gebiet und dem dortigen Schutzziel „Großer Brach-
vogel", ein Konzept erarbeitet, auf dessen Grund-
lage die vorhandenen Artenschutzkonflikte auf den 
nächsten Planungsebenen abgearbeitet werden 
müssen. Neben dem großen Brachvogel können je 
nach Ausgestaltung der vorgesehenen Industrie- 
und Gewerbeflächen in diesem Gebiet auch andere 
Offenlandbrüter und Artengruppen von dem Vorha-
ben großflächig beeinträchtigt sein. 
Erst nach Vorliegen der umfassenden Erhebungen 
und Bewertungen, die im Rahmen der Flächennut-
zungs- und Bauleitplanungen durchzuführen sind, 
kann abgesehen werden, ob sich mit den vorliegen-
den Überlegungen zum Ausgleich die Konflikte aus-
reichend ausräumen lassen. 

2.6.1 wie folgt ergänzt: 
 
„Die Standorte in Herbertingen und Ho-
hentengen sind aufgrund von naturschutz-
fachlichen Restriktionen nur dann in der 
vorgesehenen Größe umsetzbar, wenn 
entsprechende Ausgleichsmaßnahmen 
auf der nachgelagerten Planungsebene 
durchgeführt werden. Insbesondere ist 
darzulegen, wie die Beeinträchtigungen 
durch Gegensteuerungsmaßnahmen an 
anderen Stellen im Randbereich des Na-
turschutzgebiets und Aufwertungsmaß-
nahmen innerhalb des Naturschutzgebiets 
ausgeglichen werden können. Mögliche 
Änderungen der Gebietsabgrenzungen 
können erst nach weiteren vertiefenden 
Untersuchungen im Zuge der Bauleitpla-
nung abschließend beurteilt werden 
(siehe Umweltbericht).“ 
 
Darüber hinaus wird der Anhang des Um-
weltberichts (Steckbriefe) beim Schutzgut 
„Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt“ 
(Minimierungsmaßnahmen) und der 
raumordnerischen Gesamtbewertung 
diesbezüglich präzisiert. 

II.302 Anlage 4 2. Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark 
Graf-Stauffenberg 
Dem Vorhaben werden in dem, den Planungen zu-
grundeliegenden Steckbrief besonders erhebliche 
Beeinträchtigungen mehrerer naturschutzfachlicher 
Schutzgüter attestiert. Dennoch wird es in der regi-
onalplanerischen Gesamtbetrachtung als geeigne-
tes Vorranggebiet für Industrie- und Gewerbe ein-
gestuft. 
Erfahrungsgemäß stellen Truppenübungsplätze in 
Deutschland oft artenreiche Lebensräume dar, da 

In Zusammenarbeit mit dem Gutachter 
wurde festgestellt: Auf Grund der aktuell 
vorliegenden Unterlagen besteht kein klar 
abzugrenzender Verdachtsfall für arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände. 
Falls sich jedoch konkrete Erkenntnisse in 
nachgelagerten Verfahren, z.B. über Vor-
kommen des Br. Langohres im alten Ge-

Kenntnisnahme 
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in solchen Gebieten über Jahrzehnte hinweg keine 
intensive Landwirtschaft betrieben wurde und auch 
sonstige anthropogene Einflüsse/Störungen klein 
waren und sind. 
Erste laufende Datenerhebungen zu Fauna und 
Flora im Gebiet bestätigen, dass sich auch hier ent-
sprechend artenreiche Lebensräume entwickelt ha-
ben. Aufgrund der Wertigkeit weist die untere Na-
turschutzbehörde darauf hin, dass der naturschutz-
fachliche Ausgleichsbedarf, der im Rahmen der 
Bauleitplanung nach einer entsprechenden Unter-
suchungstiefe umrissen werden kann, sehr groß 
werden dürfte. 

bäudebestand ergeben würden, sind je-
doch auch größere artenschutzfachliche 
Konflikte zu erwarten. 

II.302 Anlage 4 3. Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark 
Nördlicher Bodensee 
Erste Erhebungen in diesem Gebiet, die im Zusam-
menhang mit den bereits laufenden Flächennut-
zungsplanungen und Bebauungsplanungen inzwi-
schen schon durchgeführt wurden, weisen neben 
anderen artenschutzfachlichen Herausforderungen 
(z. B. zu den Amphibien) eine hohe Population von 
Feldlerchen auf, die im Zuge der weiteren Fortfüh-
rung der Planungen näher untersucht werden muss 
und die dann auch unter Heranziehung geeigneter 
Flächen im Umfeld einen hohen Ausgleichsbedarf 
erforderlich machen wird. 

437-162, Meßkirch Nördlicher Bodensee: 
In den Umweltprüfungen wird die Fläche 
als 437-162 geführt.  
Im Artenschutzfachlichen Beitrag wird auf-
geführt: 
"Bei der Alternative 1 wird die Einhaltung 
eines größeren Abstands zur 
Vermeidung erheblicher Störwirkungen 
auf den Feuchtbereich im Süden empfoh-
len (kann sich auf nachgelagerter Pla-
nungsebene als zwingend erweisen; s. 
orange gefärbte Fläche, fachgutachterli-
che Einschätzung im Steckbrief). Auf vor-
liegender Planungsebene aber ansonsten 
keine Ausschlussgründe für das Gesamt-
gebiet erkennbar bzw. nahe liegend." 
Trotzdem wurde fachgutachterlich festge-
stellt, dass diese Fläche nicht genehmi-
gungsfähig ist und dies in nachgelagerten 
Verfahren dezidierter beurteilt werden 
kann. 
Der Regionalverband passte danach die 
Planung an und entfernte die in dem Gut-
achten (437-564 (1)) als rot markierte Flä-
che. Ebenso wurde ca. 2/3 der orange 

Kenntnisnahme 
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markierten Fläche aus der Planung ge-
nommen. Damit wurden die Belange 
sachgerecht abgewogen. Der Vorwurf 
dass Verbotstatbestände durch geeignete 
Maßnahmen in jedem Fall vermieden wer-
den erscheint hier nicht angemessen. 

II.801, 
IV.0013, 
IV.0038, 
IV.0060 

Anlage 4 Das RP Tübingen weist ist seiner Stellungnahme 
vom 27.11.20219 auf die große Bedeutung dieser 
Fläche im Biotopverbund trockener Standorte und 
auf die Konflikte mit angrenzenden Schutzgebieten 
hin 

s. a. aktualisierte Einschätzungen Arten-
schutz/Natura-2000, Steckbrief Umwelt-
prüfung 

Keine Berücksichtigung 

II.801, 
IV.0013, 
IV.0038, 
IV.0060 

Anlage 4 Interkommunales Gewerbegebiet Graf-Stauffenberg 
in Sigmaringen (437-191) 
In dem Gebiet befinden sich eine Reihe ökologisch 
sehr wertvoller Flächen. Neben einem kartierten Bi-
otop sind es heute selten gewordene Magerstand-
orte und Mischwaldbestände. Letztere bestehen 
zum Teil aus alten Bäumen und einen hohen Tot-
holzanteil. Sie sind ein wichtiger Lebensraum für 
viele Vogelarten. Gerade die offenen Magerstand-
orte mit den eingestreuten Wäldern machen dieses 
Gebiet zu einem seltenen und wertvollen Lebens-
raum. 
Wir schlagen vor, die als Gewerbegebiet vorgese-
hene Fläche von 62 ha beträchtlich zu verkleinern 
und den südlichen Teil als Vorranggebiet für Natur-
schutz und Landschaftspflege auszuweisen. 

s.a. Abwägung bei I.001, RP-Tübingen 
und II.302, LRA-Sigmaringen 

Keine Berücksichtigung 

II.801, 
IV.0013, 
IV.0038, 
IV.0060 

Anlage 4 Gewerbe und Industriegebiet Herbertingen-Ost 
(437-121 
Auch vom Regierungspräsidium Tübingen wird in 
der Stellungnahme vom 27.11.2019 darauf hinge-
wiesen dass die Flächenausweisung an Schutzge-
biete grenzt und der Standort eingehend geprüft 

s.a. Abwägung bei I.001, RP-Tübingen Keine Berücksichtigung 
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werden muss bevor eine Ausweisung erfolgen kann 
(S. 20) 

II.801, 
IV.0013, 
IV.0038, 
IV.0060 

Anlage 4 Gewerbe- und Industriepark Hohentengen (437-
141) 
Auch vom Regierungspräsidium Tübingen wird in 
der Stellungnahme vom 27.11.2019 darauf hinge-
wiesen dass die Flächenausweisung an Schutzge-
biete grenzt und der Standort eingehend geprüft 
werden muss bevor eine Ausweisung erfolgen kann 
(S. 20) 

s.a. Abwägung bei I.001, RP-Tübingen Keine Berücksichtigung 

II.801, 
IV.0013, 
IV.0038, 
IV.0060 

Anlage 4 Tettnang-Bürgermoos (435-152) 
Wir lehnen das geplante Vorranggebiet trotzdem 
ab. 
Begründung: 
Das geplante Vorranggebiet für Industrie und Ge-
werbe in TT-Bürgermoos liegt in einer großen Bio-
topverbundfläche feuchter Standorte und würde 
größere Kernräume zerstören (s. LUBW-Karte un-
ten), die zudem als Verbindung zum FFH-Gebiet 
Schussental wichtig ist. Das FFH- Gebiet reicht ent-
lang der Gräben und Bäche bis hierher. 
In den Tümpeln nördlich der Straße (oberhalb 
von...weid im Ortsnamen Pfingstweid der LUBW-
Karte) leben Biber (s. Fotos). Das geplante Gewer-
begebiet würde ihre Wanderung entlang der Grä-
ben und Bäche von und zur Schussen sehr er-
schweren, wenn nicht gar verhindern. Die Grünzä-
sur ist dafür nicht ausreichend. 
Die Bäche und Gräben sind zwar als Vorrangge-
biete für Naturschutz gekennzeichnet, aber wenn 
sie wie geplant bzw. teilweise jetzt schon direkt am 
bebauten Gebiet entlang verlaufen, sind sie als 
Wanderweg für Tiere (z.B. Biber) entwertet 

Das Vorkommen des Bibers an den dorti-
gen Gräben oder die Nutzung als Lebens-
raum ist dem Regionalverband unbekannt 
und wurde bei Besprechungen mit der 
UNB bisher auch nicht vorgebracht.  
Auch in den Stellungnahmen der Fachbe-
hörden gab es keinerlei Hinweise dieser 
Art.  
Daher wird dieser Aspekt aktuell auch 
nicht berücksichtigt. 
s. Umweltbericht: 
1. Datenblätter zur Natura 2000-Vorprü-
fung Vorranggebiete Schwerpunkte des 
Wohnungsbaus 
2. Datenblätter zur artenschutzfachlichen 
Einschätzung Vorranggebiete Schwer-
punkte des Wohnungsbaus (Z) und 
Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe 
(Z) 
3. Standort-Steckbriefe für Schwerpunkte 
des Wohnungsbaus (Z) und 
Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe 
(Z) 
Falls es tatsächlich einen Begründung für 
die Annahme gibt, dass die Gräben einen 
relevanten Lebensraum geschützter Arten 

Keine Berücksichtigung 
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darstellen sollten weiterführende Untersu-
chungen in nachgelagerten Ebenen die-
sen Aspekt im Auge behalten. 

II.801, 
IV.0013, 
IV.0038, 
IV.0060 

Anlage 4 Friedrichshafen-Hirschlatt (435-101) 
Diese Flächenausweisung steht im erheblichen 
Konflikt mit dem Artenschutz. Sie ist abzulehnen 
Begründung: 
Das geplante Gewerbegebiet bei Hirschlatt zer-
schneidet den Biotopverbund feuchter Standorte. 
Es vernichtet die kleinen Kernflächen/Kernräume 
und geschützten Biotope in der Mitte. Dadurch iso-
liert es den Kernraum mit Kernflächen südöstlich 
von Hirschlatt, die dann nur noch über einen 
1000m–Suchraum mit anderen ähnlichen Biotopen 
verbunden wären, was nur eine äußerst schwache 
Verbindung ist. 
Der Regionalplanentwurf betont selbst die Wichtig-
keit des Biotopverbundes: „Die Erhaltung und Ent-
wicklung eines regional und ü überregional wirksa-
men Biotopverbunds im Offenland ist Zielsetzung 
der Vorranggebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege. Daher sind neben den naturschutz-
fachlich hochwertigen Kernräumen des Biotopver-
bunds auch die für die Entwicklung eines möglichst 
kohärenten Biotopverbunds bedeutsamen verbin-
denden Räume vor konkurrierenden Raumnutzun-
gen zu sichern.“ (S. B 58) 
Es muss dringend geprüft werden, ob Brutplätze 
vom Kiebitz oder Feldlerche vorkommen, wie sie 
auf der anderen Seite (östlich vom Wald) immer 
wieder gefunden wurden. Deshalb ist hier eine lü-
ckenlose mindestens einjährige Untersuchung not-
wendig. Zudem ist eine Überprüfung der rastenden 
Vogelarten im Frühjahr und Herbst notwendig. 
Regelmäßige Beobachtungen bisher: Ortolan, Feld-
lerchen, Pieperarten, Neuntöter, Goldammer, etc. 
Zudem gibt es an verschiedenen Stellen auch Zau-
neidechsenvorkommen usw. 

Relevante Artenvorkommen sind bekannt 
bzw. zu erwarten, aber eine 
Vermeidung von Verbotstatbeständen ist 
mittels funktionserhaltender 
Maßnahmen (CEF) bzw. unter Einbezug 
von FCS-Maßnahmen zu 
unterstellen. 
s. Umweltbericht: 
1. Datenblätter zur Natura 2000-Vorprü-
fung Vorranggebiete Schwerpunkte des 
Wohnungsbaus 
2. Datenblätter zur artenschutzfachlichen 
Einschätzung Vorranggebiete Schwer-
punkte des Wohnungsbaus (Z) und 
Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe 
(Z) 
3. Standort-Steckbriefe für Schwerpunkte 
des Wohnungsbaus (Z) und 
Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe 
(Z) 
 
s.a. Abwägung bei I.001, RP-Tübingen 

Keine Berücksichtigung 
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Außerdem liegen in unmittelbarer Nähe mehrere 
kartierte Waldbiotope, die durch Bau und Betrieb 
des Industriegebietes beeinträchtigt werden (Stö-
rung der Fauna durch Lärm, Licht usw.). 
Hier und in den anderen Wäldern im Umfeld kom-
men zahlreiche Arten der Roten Listen und streng 
geschützten Arten vor: Fledermäuse, Haselmaus, 
Vögel. Gerade auf die Brutvogelarten kann ein sol-
ches Gewerbegebiet mit seinen Wirkfaktoren er-
hebliche Auswirkungen haben: Lärm, Scheuchwir-
kung usw. 
Vorkommen: Rot- und Schwarzmilan, Baumfalke, 
Waldohreule, Waldkauz, Pirol, Mittelspecht, 
Schwarzspecht, Grün- und Grauspecht, 

II.801, 
IV.0013, 
IV.0038, 
IV.0060 

Anlage 4 Kißlegg-Waltershofen IKOWA (436 -171) 
Zur naturschutzfachlichen Bedeutung des vermeint-
lich biotoparmen Teilraums am Standort IKOWA als 
Puffer- und Ausgleichsraum sei schließlich auf die 
nachgewiesene beträchtliche Raumnutzung dieses 
Bereiches durch gefährdete und geschützte Arten 
bzw. Artengruppen aus angrenzenden Schutzge-
bieten hingewiesen (z. B. nennenswerter Nachweis 
aquatischer Insekten an Lichtfallen im Gebiet, Gro-
ßes Mausohr / FFH-Anh. II, etc.). 
IKOWA liegt Luftlinie etwa 4500 Meter vom Bun-
deswildweg nahe des Argensee Rieds entfernt. Mit 
der Grünbrücke über die A96 wurde dieser bedeu-
tenden Biotopvernetzungsnotwenigkeit ent-
lang/über die A96 Rechnung getragen. Zur vollen 
Entfaltung der Wirksamkeit dieser millionenteuren 
Maßnahme ist eine Anbindung in südliche Richtung 
über das geplante IKOWA-Gelände hin zum Arris-
riedermoos dringend weiterhin offen zu halten. Dies 
wurde auch im REMOKO-Projekt bzgl. der Schwer-
punkts-Zielart des Landkreises "Kreuzotter", die im 
Arrisriedermoos als isolierte Population vorkommt 
festgestellt. Die Biotopvernetzung wächst in ihrer 
Bedeutung und Notwendigkeit beständig durch die 

An dem Standort wurden bereits jahrelang 
umfangreiche Prüfungen vorgenommen. 
S. Biotoptypenkartierungen IBL 2019  
Fauna Erhebungen AGTP 2009-2019 
Artenschutzbeitrag AGTP 2012 
Unterlagen Zielabweichungsverfahren 
USIP 2015 
s.a. Abwägung Umweltbericht, arten-
schutzrechtliche Einschätzung 
 
Die Standortsuche im Rahmen des Ge-
werbeflächenentwicklungskonzepts hat 
keine vernünftigen Alternativflächen mit 
vergleichbarer Eignung ergeben. 
Eine regionalbedeutsame Erweiterung 
(Orientierungswert > 10 ha) des Standorts 
Zaisenhofen ist aufgrund der Topographie 
(Steillagen, v.a. im Osten und Westen), 
Freiraum-Festlegungen des Regional-
plans (im Süden und Westen) sowie be-
stehender Bebauung (im Norden) nicht 
möglich. 

Keine Berücksichtigung 
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Zerschneidung von Lebensräumen und dem zu er-
wartenden Wanderungsdruck zur Anpassung, die 
der Klimawandel erzwingt. 

II.801, 
IV.0013, 
IV.0038, 
IV.0060 

Anlage 4 Überlingen-Flinkern (435-721) 
Diese geplante Baufläche lehnen wir ab. 
Begründung: Diese Fläche am Rande der bisheri-
gen Wohnbebauung ist ein reich strukturiertes 
Landschaftselement, wie es in und um Überlingen 
nur noch im Gebiet St. Leonhard vorkommt: Klein 
gegliederte Bewirtschaftungsformen (Acker, Wie-
sen) in hügeligem Gelände durchsetzt von Feldge-
hölzen und Hecken, Gräben, Wasserläufen und Ge-
ländeeinschnitten. Die Wiesen und Wegeraine sind 
beste Standorte für Wildkräuter, Wildblumen und 
Lebensraum für Kleintiere, insbesondere Insekten. 
Angesichts der schwindenden Artenvielfalt und 
auch des Biodiversitätsgesetzes der Landesregie-
rung, wäre es unverantwortlich, in diesem Gebiet 
eine Wohnbebauung zuzulassen. Außerdem hat 
sich diese Landschaft als herausragendes Naher-
holungsgebiet entwickelt. Laut Umweltbericht ist 
dieser Standort nur bedingt geeignet (s. 42 ff). 
Das Regierungspräsidium Tübingen schreibt dazu 
in seiner Stellungnahme vom 27.11.2019: Bei Be-
anspruchung beider Gebiete fallen zwei der wich-
tigsten Teilgebiete des Biotopverbunds mittlerer 
Standorte in diesem Bereich auf einmal weg. Der 
nördlich von Überlingen verlaufende, momentan 
noch vorhandene Verbundkorridor mittlerer Stand-
orte wird dadurch in seiner Funktionalität mindes-
tens erheblich eingeschränkt. Eine Zerschneidungs-
wirkung ist sehr wahrscheinlich 

Die Fläche wurde fachgutachterlich ge-
prüft. Demnach können Teilfunktionen 
des Biotopverbunds prognostisch über Er-
haltung und Optimierung von Flächen im 
Siedlungs- und dessen Randbereich auf-
fangbar sein. 
 
Nach TRAUTNER & FÖRTH (2017) ist für 
die Region Bodensee-Oberschwaben 
"aus den vorliegenden Daten und Ein-
schätzungen zur Fauna … keine wesentli-
che Konkretisierung und Priorisierung der 
Verbundraumkulisse im Offenland mittel 
zu erwarten (…). Am ehesten ist davon 
auszugehen, dass Kernflächen und ggf. 
Verbundraumkulissen des Offenlandes 
mittel im räumlich engen Konnex mit 
Kernflächen oder neu zu entwickelnden 
Flächen der trockenen oder feuchten 
Standorte eine höhere Bedeutung aufwei-
sen oder entwickeln können." Ein solcher 
enger räumlicher Konnex ist vielfach bei 
den FFH-Lebensraumtypen "Magere 
Flachland- und Berg-Mähwiesen", teil-
weise aber auch bei einzelnen Streuobst-
gebieten gegeben, so dass diese Flächen 
im Rahmen der Verbundsysteme "Offen-
land trocken" (Abb. 4) oder "Offenland 
feucht" berücksichtigt werden. Die Aus-
weisung eines eigenständigen Verbund-
systems für mittlere Standorte erschien 
regionsweit und auch im vorliegenden Fall 
für nicht sinnvoll. 
 
Entsprechend der Einschätzung und 

Keine Berücksichtigung 
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Empfehlung des Gutachters hat der Regi-
onalverband regionale Schwerpunkte des 
mittleren Biotopverbunds nicht als eigen-
ständige Gebietskulisse geführt, sondern 
sie im Zusammenhang mit den Gebieten 
des Feucht- und Trockenbiotopverbunds 
berücksichtigt. Auf diese Weise sind im-
merhin etwa die Hälfte aller Kernflächen 
des mittleren Verbundes in unserer Ver-
bundgebietskulisse enthalten - so auch 
große Teile im westlichen Uferbereich des 
Bodensees, insbesondere bei Sipplingen, 
aber auch bei Bonndorf oder Billafingen.  
 
Weitere Flächen, insbesondere die in-
nerörtlichen und siedlungsnahen, können 
auch noch auf der Ebene der kommuna-
len Bauleitplanung berücksichtigt werden. 
 
Flächen, die nicht als VRG NL berück-
sichtigt, sind im westlichen Bodenseekreis 
zudem in der Grünzug/Grünzäsur-Kulisse 
enthalten (s. Karte). Insgesamt sind hier 
nahezu alle mittleren Biotopflächen (Kern-
flächen/-räume des mittleren Offenland-
verbunds des Landes sowie FFH-Mähwie-
sen, Stand 2019) durch eine Freiraum-
festlegung gesichert. Ausnahme bilden 
nur die Gebiete in Überlingen mit den bei-
den Wohnungsbauschwerpunkten. 

II.801, 
IV.0013, 
IV.0038, 
IV.0060 

Anlage 4 Das geplante Vorranggebiet für Wohnungsbau im 
Nord-Westen von Jettenhausen reicht bis in die Bi-
otopverbundflächen mittlerer und feuchter Stand-
orte, die durch die B31 neu sowieso schon in Mitlei-
denschaft gezogen werden. Auf der Fläche liegen 
heute größere Mähwiesen, die um Friedrichshafen 
herum eher selten sind, deshalb sind sie für den 
o.g. Biotopverbund wichtig. 

Die kartierten Mähwiesen liegen außer-
halb der Flächenkulisse. 
Der größte Teil der Festlegung wird real 
als Sonderkulturen genutzt. 
S. Umweltbericht: 
ggf. wertgebende Arten im Wald und 
Waldrand 

Keine Berücksichtigung 
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… 
Das geplante Gebiet stößt außerdem an einen 
schön gestuften Waldrand, der bei den Bauarbeiten 
sicher zerstört würde. Im angrenzenden Wald wur-
den bei einer kurzen Begehung schon 2 Schwarz-
spechte festgestellt (einer gesehen, ein weiterer ge-
hört). Die hier lebenden Tiere mussten bereits mit 
der Bundesstraße erhebliche Auswirkungen erlei-
den: 
Verlust von Brutstätten, zum Beispiel für Neuntöter 
u.a., aber auch für die jagenden auf Offenland an-
gewiesenen Arten, wie Schleiereule, Rotmilan, 
Schwarzmilan, Turmfalke, Waldohreule, Waldkauz, 
Pirol, Grau- und Grünspecht und mehr. Hier würde 
sich auch die Bebauung der Wiesen negativ auswir-
ken. Zwar sind große Flächen Intensivobst-Anla-
gen, aber es geht um die Zwischenflächen (z.B. 
brüten dort Neuntöter) und um die benachbarten 
nördlichen Wald- und Offenlandflächen, die bisher 
unbelastet sind (bis auf die Straße) und dann we-
gen Lichtemissionen usw. weiter Druck bekommen. 
In dem Gebiet wurden in der Senke auch schon 
Laubfrösche beobachtet. Zu erwarten sind auch 
Zauneidechsen. 

-Auf Grund benachbarter Streuobstge-
biete sind weitere wertgebende -Arten je-
doch nicht auszuschließen und daher auf 
Genehmigungsebene 
entsprechend zu prüfen. 

II.801, 
IV.0013, 
IV.0038, 
IV.0060 

Anlage 4 Aulendorf-Nord (436-751) 
Diese Flächenausweisung ist geplant mit 15 ha, sie 
muss aus Gründen des Arten- und Biotopschutzes 
auf ca. 9 ha verkleinert werden – um das nördliche 
Drittel. 
Begründung: 
Die nördliche Sukzessionsfläche zeigt Ruderal- und 
Pionierwald-Charakter. Sie ist Trittstein, Lebens-
raum und Nahrungshabitat für div. Vogelarten, 
Kleinsäuger, Insekten, Reptilien, Amphibien und 
evtl. auch für Fledermäuse. Im örtlichen Biotopver-
bund nimmt das Areal mit dem angrenzenden Mühl-
bach eine wichtige ökologische Funktion ein. Eine 

Auf vorliegender Planungsebene aber 
keine Ausschlussgründe erkennbar bzw. 
nahe liegend. 
s. Umweltbericht: 
1. Datenblätter zur Natura 2000-Vorprü-
fung Vorranggebiete Schwerpunkte des 
Wohnungsbaus 
2. Datenblätter zur artenschutzfachlichen 
Einschätzung Vorranggebiete Schwer-
punkte des Wohnungsbaus (Z) und 
Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe 
(Z) 
3. Standort-Steckbriefe für Schwerpunkte 
des Wohnungsbaus (Z) und 

Keine Berücksichtigung 
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Überbauung ist aufgrund artenschutzrechtlicher Be-
lange (§44) abzulehnen. 

Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe 
(Z) 
4.Fachgutachterliche Einschätzung, 
Steckbrief 

II.801, 
IV.0013, 
IV.0038, 
IV.0060 

Anlage 4 Ravensburg-Sickenried (436-271) 
Laut Umweltbericht (S. 47 ff) ist dieser Standort mit 
erheblichen Beeinträchtigung der Schutzgüter 
Mensch (Wohnen, Naherholung), biologische Viel-
falt (Artenschutz, Biotopverbund), Boden (wichtige 
Funktionen und hohe Qualität) und Wasser (Über-
flutungsfläche HQ100) verbunden. Insbesondere 
beim Schutzgut „Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt“ ist laut Umweltbericht keine Minimierungs-
maßnahme möglich. 
... 
Fazit: Deshalb sollte diese Fläche halbiert werden. 
Westlich der B 30 sollten keine Bauflächen ausge-
wiesen werden. 

s. Umweltbericht - Minimierungsmaßnah-
men: 
Abstand zu Furtwiesenbach, Südlicher 
Hüttenbergbach und Lauteracher Bach 
wahren 
Gemäß dem derzeitigen Kenntnisstand 
gibt es keine Hinweise auf 
wertgebende Arten auf der Fläche / im 
Umfeld des Vorranggebiets. Auf Grund 
des angrenzenden Furtwiesenbaches und 
anderer Kleingewässer mit Begleitvegeta-
tion sowie angrenzender Streuobstgebiete 
sind wertgebende Arten jedoch nicht aus-
zuschließen und auf Genehmigungs-
ebene 
entsprechend zu prüfen. 

Keine Berücksichtigung 

II.801, 
IV.0013, 
IV.0038, 
IV.0060 

Anlage 4 Meßkirch Industriepark Nördlicher Bodensee (437-
161) 
Die geplante Flächenausweisung muss so erfolgen, 
dass im Süden ein ausreichend breiter Puffer zum 
angrenzenden Schutzgebiet verbleibt. Die Bauflä-
chen sind deshalb entsprechend zu verkleinern. 
Begründung: Um den Amphibien-Wanderkorridor 
im Süden der Flächenausweisung zu sichern, Be-
einträchtigen im Wasserhaushalt der angrenzenden 
Feuchtgebiete und eine Lichtverschmutzung durch 
die nächtliche Beleuchtung der Gewerbeflächen in 
die angrenzenden Naturschutzflächen hinein zu 
vermeiden halten wir eine große, bis zu 200 Meter 
breite Ausgleichsfläche zwischen Südrand Indust-
riegebiert und Naturdenkmal Birkenloch für erfor-
derlich Auch das Regierungspräsidium Tübingen 

In den Umweltprüfungen wird die Fläche 
als 437-162 geführt.  
Im Artenschutzfachlichen Beitrag wird auf-
geführt: 
"Bei der Alternative 1 wird die Einhaltung 
eines größeren Abstands zur 
Vermeidung erheblicher Störwirkungen 
auf den Feuchtbereich im Süden empfoh-
len (kann sich auf nachgelagerter Pla-
nungsebene als zwingend erweisen; s. 
orange gefärbte Fläche, fachgutachterli-
che Einschätzung im Steckbrief). Auf vor-
liegender Planungsebene aber ansonsten 
keine Ausschlussgründe für das Gesamt-
gebiet erkennbar bzw. nahe liegend." 

Keine Berücksichtigung 



   
    

880 
 

weist in seiner Stellungnahme vom 27.11.2019 auf 
die Bedeutung des Biotopverbunds am Südrand 
der Flächenausweisung hin. 
Würdigung der für den Naturschutz bedeutenden 
Flächen: 
Das an die zu überplanende Fläche angrenzende 
ND Birkenloch ist das größte Feuchtbiotop der Ge-
markung Meßkirch. Wesentlicher Schutzzweck ist 
es, das Feuchtbiotop mit seinen Quellhängen zu 
schützen. Auf relativ kleiner Fläche ist eine große 
floristische Artenvielfalt vorhanden, wobei verschie-
dene Pflanzenarten vorkommen, die vom Ausster-
ben bedroht sind. (Verordnung zum Naturdenkmal 
des Landratsamtes Sigmaringen vom 6.2.1995). 
Die Existenz des Feuchtgebietes ist durch die Zer-
störung des Wasserhaushaltes gefährdet. Ein geo-
technisches Gutachten zur Baugrundbeurteilung 
weist wasserführende Schichten in Tiefen von 
1,30m bis 3,60m nach. Das erklärt die Entstehung 
des Hangquellmoores. Die Unterbrechung der 
Schichten durch Tiefbaumaßnahmen gefährdet den 
Wasserhaushalt des ND. Ebenso die geplante 
Oberflächenversiegelung und Ableitung des Ober-
flächenwassers. Eine genauere Untersuchung des 
Wasserhaushaltes ist dringend erforderlich. 
Zu den einzelnen Arten: Vögel: 
Eine durch ein Büro beauftragte Erhebung ergab 48 
Vogelarten, davon 34 als Brutvögel. Beispielhaft 
das Vorkommen von Neuntöter, Schwarzkehlchen, 
Goldammer, Eisvogel. 
Nahrungsgrundlage bildet unter anderem auch das 
Planungsgebiet. Amphibien: 
z.B. Grasfrosch, Teichfrosch, Erdkröte, Laubfrosch, 
Feuersalamander (Einzelfund) nutzen das Pla-
nungsgebiet als Wanderkorridor. 
Reptilien: 
z.B. Bergeidechse, Blindschleiche und Ringelnatter 
nutzen das ND und seine Umgebung als Lebens-
raum. 

Trotzdem wurde fachgutachterlich festge-
stellt, dass diese Fläche nicht genehmi-
gungsfähig ist und dies in nachgelagerten 
Verfahren dezidierter beurteilt werden 
kann. 
Der Regionalverband passte danach die 
Planung an und entfernte die in dem Gut-
achten (437-564 (1)) als rot markierte Flä-
che. Ebenso wurde ca. 2/3 der orange 
markierten Fläche aus der Planung ge-
nommen. Damit wurden die Belange 
sachgerecht abgewogen. 
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Insekten: 
Erwähnen möchten wir ein großes Vorkommen des 
Randring-Perlmutterfalters. Er wird im Landeszielar-
tenkonzept geführt. 
Durch das geplante Industriegebiet ist er in doppel-
ter Hinsicht gefährdet: seine Wirtspflanze ist ein 
Feuchtgebietsbewohner, seine Raupen fressen 
nachts, durch Lichtemissionen dürfte deshalb die 
Fortpflanzung gefährdet sein. Für weitere zahlrei-
che gefährdete Insektenarten wie Libellen, Laufkä-
fer und Heuschrecken bieten die Streuwiesen, 
Flachmoorbereiche und bachbegleitende Flora ei-
nen wichtigen Lebensraum. Die Lichtemissionen 
durch Betrieb und Verkehr werden die Insekten aus 
dem ND abziehen und verenden lassen. Neben der 
direkten tödlichen Wirkung auf die Insekten entzieht 
dies auch den Vögeln, Amphibien und Fledermäu-
sen die Nahrungsgrundlage. 
Fledermäuse und Kleinsäuger: 
Eine von uns veranlasste Detektion an einem Tag 
erfasste das Vorkommen von Zwergfledermäusen. 
Flora: 
An Pflanzen sollen erwähnt sein: Orchideen, 
Kriechweide, Teufelsabbiss, Wollgras, viele ver-
schiedene Seggen und Binsen. Es handelt sich um 
Relikte einer alpinen Flora, die sich durch die be-
sondere Geländeformation mit Kaltluftansammlung 
erhalten hat. Durch eine Bebauung wird das Klein-
klima im ND verändert. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das ND 
und sein Einzugsgebiet durch die Überplanung ge-
fährdet ist, so durch den Entzug des Wassers, 
durch Licht- und Lärmemission, Veränderung des 
Kleinklimas sowie durch die Gefahr der Ein-
schwemmung von Fremdstoffen. 
Die grün angelegte Fläche muss als Ausgleichsflä-
che bzw. Vorrangfläche für Naturschutz ausgewie-
sen werden und von jeder Bebauung, auch Tiefbau 
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ausgenommen werden. Damit rückt das Industrie-
gebiet 200m vom ND Birkenloch ab. Dies wurde 
vom Büro Senner so vorgeschlagen und auch vom 
RP bislang unterstützt. 

II.801, 
IV.0013, 
IV.0038, 
IV.0060 

Anlage 4 Die im Entwurf (Umweltbericht, Anlage 5: Standort-
Steckbriefe, S.116-118) dargestellte Fläche für ein 
Industrie- und Gewerbegebiet bedeutet bei Bebau-
ung die Zerstörung von 
1. Biotop Nr.181234367020 (Eschengehölz westlich 
von Schachen: 0,1868 ha) der Offenlandbiotop-Kar-
tierung - Anlage: gg. Baindt-Schachen...:rot mar-
kierte Fläche 
2. Biotop Nr. 181234360446 (Ententeich: 0,0259 ha 
mit nach BNatSchG geschütztem Röhricht und 
Großseggenried) der Offenlandbiotop-Kartierung - 
Anlage: gg.baindt.schachen...: T2 
3. einer ca. 2,5 ha großen Streuobstwiese - Anlage: 
gg. baindt.schachen...: gelb umrandet 
4. eines Tümpels, der möglicherweise Fortpflan-
zungsstätte von Amphibien ist. Anlage: gg. 
baindt.schachen...: T1. 
Zu 1 und 2: Nach § 30 BNatSchG (zuletzt geändert: 
19.6.2020) sind in „gesetzlich geschützten Bioto-
pen“ Handlungen, die zu einer Zerstörung oder ei-
ner sonstigen erheblichen Beeinträchtigung führen 
können, verboten. Diese Verbote gelten auch für 
weitere, in den Ländern gesetzlich geschützte, Bio-
tope. In Baden-Württemberg werden nach §33 (6) 
NatSchG-BW gesetzlich geschützte Biotope von 
der Landesanstalt für Umwelt erfasst und in Listen 
und Karten mit deklaratorischer Bedeutung einge-
tragen (hier: Offenland- Biotopkartierung) 
zu 3: Gemäß NatSchG-BW (zuletzt geändert: 
23.7.2020) § 33a ist es geboten, Streuobstbe-
stände ab 1500 m2 zu erhalten. 
Zu 4: Gemäß BNatSchG ist es „verboten, Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der 
besonders geschützten Arten... zu zerstören. 

Beeinträchtigung hochwertiger Lebens-
räume bzw. potenzieller Lebensstätten 
wertgebender Arten sind berücksichtigt 
worden. Diverse Vermeidungs- und Min-
derungsmaßnahmen 
auch technischer Art sind jedoch voraus-
sichtlich 
erforderlich (Lichtreduktion, ggf. techni-
sche Amphibienschutzmaßnahmen, ggf. 
zusätzliche Abstandszonen, Auswei-
sungszonen störungsarmes Gewerbe). (s. 
Umweltbericht, Anlagen) 
Nach § 33 a des Gesetzes zur Änderung 
des Naturschutzgesetzes und des Lan-
deskulturgesetzes sind Streuobstbe-
stände mit einer Mindestfläche von 1.500 
qm zu erhalten, wenn die Erhaltung im 
überwiegend öffentlichen Interesse liegt. 
Dies ist insbesondere dann gegeben, 
wenn der Streuobstbestand für die Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushalts oder 
für den Erhalt der Artenvielfalt von we-
sentlicher Bedeutung ist. 
 
Der beschriebene Sachverhalt wird im 
Rahmen der vertieften Umweltprüfung be-
wertet (Schutzgut Tiere, Pflanzen und bio-
logische Vielfalt). Aufgrund des Planungs-
maßstabs von 1: 50.000 werden im Regi-
onalplan jedoch nur größere Flächen ab 
ca. 0,5-1,0 ha berücksichtigt, da kleinere 
Flächen in der Raumnutzungskarte nicht 
darstellbar sind (Planunschärfe). Wann 
genau diese Planunschärfe vorliegt und 

Keine Berücksichtigung 
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Daher empfehlen wir,  
a. das Areal der Streuobstwiese (mit Tümpel T1), 
das Eschengehölz einschließend, bis zu Bundes-
straße 30, das dortige (nordwestlich liegende) Ge-
hölz mit einbeziehend, als Grünzäsur auszuweisen. 
Anlage: gg.baindt.schachen... : rot umrandet 
b. den Ententeich (T2) zu erhalten und in die 
Grünzäsur oder das Gewerbegebiet zu integrieren. 
c. Am Nordrand des gepl. Gewerbegebietes den 
Mindestabstand von 50 m vom angrenzenden FFH-
Gebiet (Sulzmoosbach) einzuhalten. 

ab welcher Größe Streuobstbestände im 
Rahmen der Regionalplanung zu berück-
sichtigen sind, hängt stets vom konkreten 
Einzelfall ab. Die Bewertung dieses Streu-
obstbestandes sollte auf der nachgelager-
ten Planungsebene erfolgen. 
 
Sollte die Erhaltung eines größeren Streu-
obstbestandes im überwiegend öffentli-
chen Interesse liegen, käme dies im Rah-
men der raumordnerischen Gesamtbe-
wertung des Vorranggebiets zum Tragen 
und würde zur Rücknahme der betroffe-
nen Fläche aus dem Vorranggebiet füh-
ren. 
Dies ist im vorliegenden Fall jedoch nicht 
gegeben. 

II.801, 
IV.0013, 
IV.0038, 
IV.0060 

Anlage 4 Der Überbauung im gepl. Ausmaß stehen Belange 
des Biotop-und Artenschutzes entgegen. Ökolo-
gisch hochwertige Lebensräume und Trittsteine in-
nerhalb der Feldflur werden isoliert und abgedrängt 
und durch zusätzliche Kulissenwirkung in ihrer 
Funktion erheblich  
beeinträchtigt, was einen Artenrückgang zur Folge 
hat. Eine Überbauung ist aufgrund artenschutz-
rechtlicher Belange (§44) abzulehnen. 
Hinweis: 
Bereits im benachbarten südl. GE Unterrauhen wur-
den Belange des Biotop- und Artenschutzes im 
Zuge der Erweiterung erheblich beeinträchtigt. Des-
halb muss beim GIO eine Flächenreduzierung bzw. 
Freihaltung vor Bebauung erfolgen. 

Die kommunalen Planungen zur Schlie-
ßung der Lücke sind noch nicht verbind-
lich, aber durch ein eingeleitetes FNP-Än-
derungsverfahren und ein BPlan-Verfah-
ren konkret.  
 
Eine Prüfung bzgl. eines anderen Zu-
schnitts des Vorranggebiets ist bereits im 
Vorfeld erfolgt. Dabei wurden insbeson-
dere naturschutzfachliche Aspekte einbe-
zogen. In einem Abstimmungsgespräch 
mit Vertretern des Landratsamts Ravens-
burg sowie einem Vertreter des von den 
Kommunen beauftragten Büros LARS 
consult wurde vereinbart, dass sich die 
Abgrenzung des Vorranggebiets an den 
Planungen des Zweckverbandes für den 
geplanten Interkommunalen Gewerbe- 
und Industriepark Oberschwaben der Ge-
meinden Altshausen, Aulendorf, Bad 

Keine Berücksichtigung 
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Saulgau und Boms orientiert. Unüber-
windbare Restriktionen hinsichtlich natur-
schutzfachlicher Belange wurden von den 
Vertretern des Landratsamtes Ravens-
burg nicht gesehen. Es wurde jedoch da-
rauf hingewiesen, dass vertiefte arten-
schutzrechtliche Untersuchungen im Rah-
men der nachgelagerten Verfahren erfor-
derlich sind. Insbesondere konnten eine 
signifikante Gefährdung des bekannten 
Feldlerchen-Lebensraums im betroffenen 
Gebiet und damit verbundene CEF-Maß-
nahmen (dauerhafte Sicherung der ökolo-
gischen Funktion) nicht ausgeschlossen 
werden. 
 
In der artenschutzfachlichen Einschät-
zung wurden die genannten Belange sehr 
wohl erkannt und in die Abwägung einge-
stellt: 
Relevante Artenvorkommen sind bekannt 
bzw. zu erwarten, aber eine Vermeidung 
von Verbotstatbeständen ist mittels funkti-
onserhaltender Maßnahmen (CEF) bzw. 
unter Einbezug von FCS-Maßnahmen zu 
unterstellen. 
Artenpotenzial/nachgewiesene Arten (un-
terstrichen): 
Feldlerche (mehrere revieranzeigende 
Männchen im Ackerbereich), Zwergtau-
cher (Weiher), Kleinspecht, Quartiere von 
Fledermausarten (Gehöft und Waldrand-
bereich), Laubfrosch, Kammmolch, Gras-
frosch, Ringelnatter, Zauneidechse 
(Randbereiche Wald, Gehöft, Straße); 
Nachtkerzenschwärmer (Randbereich Ge-
höft, Feuchtgebiete), Prüfbedarf im arten-
schutzfachlichen/-rechtlichen Kontext vor 
allem bezüglich Brutvogelarten der Äcker 
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(Feldlerche ) und Feuchtgebiete/Waldrän-
der, Rastvogelarten (Komplex 
Äcker/Feuchtgebiete) sowie Amphibien; 
zudem pot. Lichtauswirkungen auf wert-
gebende und sensible Artenbestände der 
Stillgewässer/Feuchtgebiete. Im Kontext 
mit benachbartem Gehöft ggf. Relevanz 
von Fledermausbeständen (Quartiersitua-
tion, Transferrouten v. a. Richtung 
Feuchtgebiete und Wald). 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnah-
men auch technischer Art vorauss. erfor-
derlich (Lichtreduktion, Amphibienschutz, 
Reduktion Kulissenwirkung in Randberei-
chen). Umsetzung funktionserhaltender 
Maßnahmen in Ackergebieten des Umfel-
des mit weiterer Flächeninanspruch-
nahme wird als erforderlich eingeschätzt 
(prognostisch besteht hierfür noch Poten-
zial im weiteren räumlichen Zusammen-
hang). Teilgebiet im mittleren Norden mit 
deutlich höheren Konfliktpotenzial, Einhal-
tung größeren Abstands zur Vermeidung 
erheblicher Störwirkungen nach Norden 
empfohlen (kann sich auf nachgelagerter 
Planungsebene als zwingend erweisen) 
(s.a. fachgutachterliche Einschätzung, 
Steckbrief) 

II.801, 
IV.0013, 
IV.0038, 
IV.0060 

Anlage 4 Weingarten-Riedhof (436-741) 
Zum Artenschutz (Vogel-Rastgebiet): 
In den letzten Jahren wurden auf dem Areal 27 Vo-
gelarten festgestellt, die auf das offene Land spezi-
alisiert sind. Es handelt sich dabei überwiegend um 
rastende Zugvögel und Nahrungsgäste. 18 dieser 
Arten sind besonders schützenswert. Dies spricht 
für die Beibehaltung des Regionalen Grünzuges. 

s. Umweltbericht: 
Relevante Artenvorkommen sind bekannt 
bzw. zu erwarten, aber eine 
Vermeidung von Verbotstatbeständen ist 
mittels funktionserhaltender 
Maßnahmen (CEF) bzw. unter Einbezug 
von FCS-Maßnahmen zu 
unterstellen. 
Artenvorkommen: s. Vogelliste LNV mit 

Keine Berücksichtigung 
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Sollte eine Bebauung der Fläche erfolgen, werden 
diese Vogelarten auf Dauer vertrieben. 

18 wertgebenden Vogelarten (Beobach-
tungen z.T. älteren Datums Prüfbedarf im 
artenschutzfachlichen/-rechtlichen Kon-
text vor allem bezüglich 
Brutvogelarten 
Auf Grund der Scherzach und des Rebba-
ches und anderer Kleingewässer mit Be-
gleitvegetation sowie Obstflächen und 
Gehölzsäumen sind weitere wertgebende 
Arten nicht auszuschließen und daher auf 
Genehmigungsebene entsprechend zu 
prüfen. 

II.151 Anlage 9 Falls die Abbaugebiete südlich der Landesstraße in 
Betrieb gehen sollten, sollte die bestehende Aufbe-
reitungsanlage im nördlichen Teil zukünftig in das 
südliche Abbaugebiet verlagert werden, um den 
Ouerungsverkehr auf der Landesstraße 317 zu mi-
nimieren. 

Der Hinweis wird bereits im Umweltbericht 
bei den Gebieten 436-177 und 436-178 
aufgeführt. 

Kenntnisnahme 

II.301_1 Anlage 9 VRG-Abbau „Kiesgrube Schlier-Oberankenreute" 
(Nr. 436-176 bis 178): Im Umfeld wurden unserseits 
aktuelle Amphibienerfassungen vorgenommen und 
ein Vorkommen der streng geschützten Gelbbauch-
unke (Bombina variegata) nachgewiesen. 

Das Vorkommen der Gelbbauchunke 
(Bombina variegata) im Umfeld wird an 
den 3 Standorten in den Anlagen des Um-
weltberichts nachgetragen. 

Berücksichtigung 

II.301_1 Anlage 9 VRG-Abbau „Kiesgrube Wagenhart" (Nr. 436-129 
bis 436-132): Im Zuge der nahgelegenen Windkraft-
planung zeichnet sich ab, dass ein Rotmilandichte-
zentrum mit ca. 15-20 Rotmilanhorsten im 3,3 km 
Radius und Brutreviere des Wespenbussards vor-
liegen.  
Dies gilt ebenso für die VRG-Sicherung „Kiesgrube 
Hoßkirch Hüttenreute" (Nr. 436- 128), wobei hier 
mittlerweile noch ein Brutnachweis des Neuntöters 
östlich und westlich der bestehenden Kiesab-
baustätte bekannt wurde. 

Vertiefte artenschutzrechtliche Untersu-
chungen finden auf Genehmigungsebene 
statt. 
Das Vorkommen des Rotmilan-Dichte-
zentrums steht zunächst nicht im Wider-
spruch zu einem geplanten Kiesabbau, 
außer wenn durch den Kiesabbau direkt 
artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
ausgelöst würden. Dies ist der Stellung-
nahme aber nicht zu entnehmen. Die be-
kannten Arten der bisherigen Verfahren 
wurde nicht alle aufgeführt. (s. Anlagen 

Keine Berücksichtigung 
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Datenblätter zur artenschutzfachlichen 
Einschätzung) 
Im Falle des Sicherungsgebietes bei Hoß-
kirch sind die benachbarten Hinweise auf 
Brutreviere aktuell nicht von Relevanz, zu-
dem wurde bereits auf die Hecken nord-
östlich Hoßkirch hingewiesen. 

II.301_1 Anlage 9 VRG-Abbau Kiesgrube Amtzell-Grenis (Nr. 436-
179): Am angrenzenden Felder See ist ein Vorkom-
men der streng geschützten Großen Moosjungfer 
(Leucorrhinia pectoralis) bekannt. 

Das benachbarte Vorkommen der Großen 
Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) wird 
am Standort 436-179 in den Anlagen des 
Umweltberichts nachgetragen. 

Berücksichtigung 

II.301_1 Anlage 9 Die Aussage im Steckbrief zum VRG-Abbau „Kies-
grube Amtzell-Grenis" (Nr. 436-179) „LSG Jungmo-
ränenlandschaft zwischen Amtzell und Vogt (Er-
laubnisvorbehalt kann in Übereinstimmung mit 
Fachbehörde erteilt werden)" kann nicht nachvoll-
zogen werden und sollte gestrichen werden. Eine 
Erlaubnis wird im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens geprüft und ggf. erteilt. 

Am 22.12.2016 wurde von beteiligten Ver-
tretern des Landratsamtes eine Befreiung 
von dem Verbot, das Landschaftsbild 
nachteilig zu ändern in einer gemeinsa-
men Behördenbesprechung in Aussicht 
gestellt. Gegen diese geplante Erweite-
rung wurden seitens des Landratsamtes 
bisher auch keine Einwendungen erho-
ben. 
Der Satz (Erlaubnisvorbehalt kann in 
Übereinstimmung mit Fachbehörde erteilt 
werden) wird trotzdem gestrichen, da die 
Fachbehörde noch keine endgültige Prü-
fung durchgeführt hat. 

Berücksichtigung 

II.301_1 Anlage 9 Wir beabsichtigen, falls dies rechtlich möglich sein 
sollte, ein Landschaftsschutzgebiet „Waldburger 
Rücken und Wolfegger Hügelland" auszuweisen. 
Das VRG-Abbau „Kiesgrube Im Grund Vogt" (Nr. 
436-180) liegt im Untersuchungsgebiet. Es muss 
damit gerechnet werden, dass sich aus der entspre-
chenden Schutzverordnung möglicherweise auch 
die Unzulässigkeit eines Kiesabbaus ergeben 
könnte. Auch kann es im Vorgriff dazu zu einer 

 
Kenntnisnahme 
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einstweiligen Sicherstellung nach § 26 NatSchG 
kommen. 

II.509 Anlage 9 Mineralische Rohstoffe 
Nachfolgend werden ausschließlich die den Stel-
lungnahmen vom 30.10.2018 (Az. 2424 // 18-
05602) und vom 25.11.2019 (2424 // 19-06600) an-
geführten Punkte aufgegriffen. Eine erneute Prü-
fung der Standort-Steckbriefe im Umweltbericht in 
Hinblick auf die Plausibilität von Ergänzungen er-
folgte nicht. Die Richtigkeit dieser Angaben liegt im 
Verantwortungsbereich des Regionalverbands. 

 
Kenntnisnahme 

II.509 Anlage 9 • VRG Abbau 435-185 (RG 8323-14; Kiesgrube 
Tettnang-Tannau (Prestenberg-Vorderreute) 
In die Rubrik „Rohstoff“ wurde entsprechend dem 
Hinweis des LGRB aufgenommen, dass im Tro-
ckenabbau vornehmlich Sand gewinnbar ist. 
• VBG Sicherung 437-203 (RG 7921-6; Kies- und 
Sandgrube Mengen-Rosna) Der Eignungsnachweis 
wurde entsprechend dem Hinweis des LGRB geän-
dert. 
• VBG-Sicherung 436-151 (RG 8124-4; Kiesgrube 
Baindt) 
Der Eignungsnachweis wurde entsprechend dem 
Hinweis des LGRB geändert. 

 
Kenntnisnahme 

II.509 Anlage 9 • VRG Abbau 435-136 (RG 8120-2; ehem. Kgr. 
Überlingen-Bonndorf) 
Der Hinweis des LGRB auf die geringe Rohstoff-
qualität im VRG Abbau, wo wahrscheinlich vorwie-
gend schluffige, nur lagenweise schwach kiesige 
(Fein)Sande anstehen, wurde in der Gebietscharak-
teristik des Standortsteckbriefs unter „Rohstoff“ be-
rücksichtigt. 
Das als Eignungsnachweis angeführte rohstoffgeo-
logische Gutachten von R + U Dr. Bliedtner (2001) 
bezieht sich vorrangig auf die Flurstücke 254 und 

s. Abwägung 1. Offenlage (Diese gilt un-
vermindert fort) 
Das Gutachten v on Gutachten von R + U 
Dr. Bliedtner (2001) wird als Eignungs-
nachweis aus dem Umweltbericht ent-
nommen 

Berücksichtigung 
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255/2. Abgesehen von der SE-Ecke war das Gebiet 
435-136 (NW-Teile der Flurstücke 550,551 und 
552) nicht Gegenstand dieses Gutachtens. Es kann 
daher nicht als Eignungsnachweis für das geplante 
vorranggebiet Abbau verwendet werden. 
Die LGRB-Beurteilung des Plangebiets als regional 
nicht bedeutsam hat weiterhin Bestand. Es wurde 
aufgrund der minderen Rohstoffqualität nicht in der 
Karte der mineralischen Rohstoffe von Baden-Würt-
temberg 1: 50 000 (KMR 50), Blatt L8120 Stockach, 
als Rohstoffvorkommen ausgewiesen. 

II.509 Anlage 9 • VRG Abbau 435-182, VRG Sicherung 435-183 
und VBG Sicherung 436-184 (RG 8323-10; Kies-
grube Tettnang Tannau (Prestenberg)) 
Dem Hinweis des LGRB wurde in den Standort-
steckbriefen für die Gebiete 435-182 und 435-183 
unter „Umweltzustand und Bewertung der Umwelt-
auswirkungen auf die Schutzgüter/Fläche/Minimie-
rungsmöglichkeiten“ mit folgender Ausführung teil-
weise Rechnung getragen: „Nur ein kombinierter 
Trocken-/Nassabbau rechtfertigt aufgrund der ge-
ringen Mächtigkeiten und des ansonsten schlech-
ten Flächenverhältnisses die Verhältnismäßigkeit 
des Abbaus. 
Es wird empfohlen, diesen Satz wie folgt zu präzi-
sieren: Nur ein kombinierter Trocken-/Nassabbau 
rechtfertigt aufgrund der geringen Kiesmächtigkeit 
und bei Mitgewinnung der im Liegenden folgenden 
Feinsande wegen des ansonsten schlechten Flä-
chenverhältnisses die Verhältnismäßigkeit des Ab-
baus. 
Zudem sollte in der Gebietscharakteristik des 
Standortsteckbriefs unter „Rohstoff“ ausdrücklich 
auf diese Feinsande hingewiesen werden. 

Der Regionalverband sieht hier keinen 
Änderungsbedarf 

Kenntnisnahme 

III.051 Anlage 9 Die Formulierung „Es wird von Verbesserungen für 
die Zukunft ausgegangen, erheblich negativ für den 

Im Tettnanger Wald wird durch die Rück-
gabe von Rekultivierungsflächen und die 

Kenntnisnahme 
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andauernden Entzug von Erholungsflächen“ ist 
missverständlich. Soll hierunter verstanden werden, 
dass die möglicherweise erwartete, erhebliche Be-
einträchtigung der Erholungsflächen (durch den be-
reits genehmigten Abbau) für die Zukunft wieder 
abgemildert werden kann? Wir bitten um Klarstel-
lung der Formulierung. 

Neuordnung der Erholungswege von ei-
ner Verbesserung für die Erholungssitua-
tion gegenüber dem status quo ausge-
gangen. Nichts desto trotz werden Flä-
chen des genehmigten Nassabbaus noch 
lange Zeit der Erholung nicht zugänglich 
sein. 

III.051 Anlage 9 Der Entfall des Gebietes ist nicht nachvollziehbar. 
Wir bitten um erneute Prüfung der Abwägung und 
verweisen hierzu auf unsere Stellungnahme in der 
ersten Offenlage sowie die Stellungnahmen des be-
troffenen Unternehmens. 

s. Stellungnahme 1. Anhörung Rohstoffe 
und damalige Abwägung 

Kenntnisnahme 

III.051 Anlage 9 Der letzte Satz zur Beeinträchtigung des Schutz-
guts Mensch ist zu streichen. Er ist nicht ausrei-
chend spezifisch. Darüber hinaus wurde der Prü-
fungsrahmen nach § 15 ROG im ROV überschritten 
und Vorgaben eingefordert die nicht der Ebene der 
Raumverträglichkeitsprüfung entsprechen. Daher 
ist ein Rückgriff hierauf und die Adaption auf die un-
schärfere Regionalplanungsebene nicht haltbar. 

Das Genehmigungsverfahren ist mittler-
weile abgeschlossen. Eine Überschrei-
tung des Prüfungsrahmen nach § 15 
ROG, die rechtlich festgestellt wurde, ist 
dem Regionalverband nicht bekannt. 
Abwägungsrelevante Belange wurden in 
die Abwägungsvorgänge und Entschei-
dungsprozesse mit einbezogen, unabhän-
gig davon das das Ergebnis des Raum-
ordnungsverfahrens keine unmittelbare 
Rechtswirkung gegenüber den Trägerin-
nen des Vorhabens und gegenüber Ein-
zelnen entfaltet. Die festgelegten Maßga-
ben haben zum Ziel, die Auswirkungen 
des Vorhabens so weit als möglich zu ver-
meiden bzw. zu minimieren. 
Die Umsetzung dieser Maßgaben wird 
weiterhin als Grundlage für diese Bewer-
tung gesehen. 

Keine Berücksichtigung 

III.051 Anlage 9 Angesichts der sachlich richtigen Darstellungen zur 
Beeinträchtigung des Schutzgutes Mensch ist die 
Bewertung als „besonders erhebliche Beeinträchti-

Zunächst müssen die Minimierungsmög-
lichkeiten auch umgesetzt werden. Eine 
Restunsicherheit beim Ausbau des Feld-
weges auf Grund der Eigentumsfragen 

Keine Berücksichtigung 
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gung“ nicht nachvollziehbar. Wir bitten um entspre-
chende Anpassung, zumal die Minimierungsmög-
lichkeiten die Beeinträchtigung weitgehend reduzie-
ren. 

bleibt bestehen. Daher wird die Bewer-
tung auch nicht angepasst. 

III.051 Anlage 9 Die Bewertung beim Schutzgut „Kultur- und Sach-
güter“ als erhebliche Beeinträchtigung ist ange-
sichts der attestierten geringen Sichtbarkeit von 
Mosisgreut und die geringe Beeinträchtigung von 
regionalbedeutsamen Kulturdenkmalen nicht 
schlüssig. Wir bitten um entsprechende Anpassung 
der Bewertung. 

Das eigentliche Abbaugebiet weist zwar 
eine geringe Beeinträchtigung betreffend 
Sichtbarkeit auf. Angesichts der indirekten 
Folgen (s.a. Stellungnahme Landesdenk-
malamt, 1. Anhörung Rohstoffe) gibt es 
aber eine Beeinträchtigung durch die be-
stehenden Anlagen als Vorbelastung. Die-
ser Aspekt wird im Umweltbericht ergänzt. 
Die Bewertung wird beibehalten. 

Teilweise Berücksichti-
gung 

III.051 Anlage 9 Der letzte Satz zu den Minimierungsmöglichkeiten 
für das Schutzgut Mensch ist zu streichen. Es wird 
hier eine Bedingung angeführt, die nicht im Ein-
flussbereich des Unternehmens liegt. Stattdessen 
können andere Minimierungsmöglichkeiten wie die 
genannten verkehrslenkenden Maßnahmen im Ge-
nehmigungsverfahren zum Schutz der Bevölkerung 
in der Ortschaft ergriffen werden, die das Unterneh-
men beeinflussen und gestalten kann. 

Diese Bedingung liegt sehr wohl im Ein-
flussbereich des Unternehmens. Der Ab-
bau in 437-124 hat ja schon begonnen. 
Ohne Berücksichtigung dieser Minimie-
rung könnte das Ergebnis der Umweltprü-
fung ggf. negativer ausfallen. 

Keine Berücksichtigung 

II.521 5.7 Zum Umweltbericht: "In Kap 5.7. Umweltaspekt 
(„Kultur- und Sachgüter“, Seite 53f.) wird auf die 
s.g. regional bedeutsamen Kulturdenkmale einge-
gangen. Hier zeigt die fruchtbare Zusammenarbeit 
zwischen Regionalverband und dem Landesamt für 
Denkmalpflege Erfolg, denn in einer ganzen Reihe 
von Abstimmungsrunden konnten wir gemeinsam 
diejenige Kulturdenkmal definieren, die aufgrund 
z.B. ihrer historischen Bedeutung sowie oft auch 
aufgrund ihrer Fernwirksamkeit eine regionale Be-
deutsamkeit ausprägen. Aussagekräftig ist hier 
auch die Darstellung der Bereich mit besonders ho-
her Dichte regional bedeutsamer Kulturdenkmale, 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 
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denn hier handelt es sich gleichzeitig auch um 
wichtige Ausschnitte der historischen Kulturland-
schaft." 

I.000 
I.001 

7.3.2 „Im Umweltbericht bzw. den Steckbriefen zu 
Schwerpunkten für den Wohnungsbau sowie In-
dustrie- und Gewerbe werden weiterhin Ausführun-
gen zu kumulativen Wirkungen mit anderen Festle-
gungen, z.B. VRG für den Rohstoffabbau, vermisst. 
Es findet sich lediglich ein Hinweis, dass benach-
bart eine andere Nutzung vorgesehen sei. Ob und 
wie sich diese auf die Beurteilung im Steckbrief 
auswirkt, ist hingegen nicht ersichtlich. Entspre-
chende Hinweise in unseren Stellungnahmen wur-
den nicht aufgegriffen. Ohne Kenntnis dieser Kumu-
lationswirkungen ist aus unserer Sicht eine sachge-
rechte Abwägung kaum möglich.“ 

In Abschnitt 7.3.2 des Umweltberichts 
heißt es: 

„In die raumordnerische Gesamtbewer-
tung fließen neben dem Ergebnis der Um-
weltprüfung (s.o.) weitere negative und 
positive Umweltauswirkungen sowie 
standortbezogene Eignungskriterien ein. 
Über die Beeinträchtigung der Schutzgü-
ter hinaus ergeben sich negative Effekte 
vor allem aufgrund von kumulativen Effek-
ten durch eine räumliche Konzentration 
mehrerer Vorranggebiete (z.B. Gewerbe 
und Rohstoffabbau) sowie durch eine feh-
lende Anbindung an den Siedlungsbe-
stand.“ 

In den Steckbriefen des Umweltberichts 
wurde der Begriff „Kumulative Effekte“ bei 
einer räumlichen Konzentration mehrerer 
Vorranggebiete (z.B. Gewerbe und Roh-
stoffabbau) in der raumordnerischen Ge-
samtbewertung ergänzt. 

 

Teilweise Berücksichti-
gung 

I.001 7.3.6 Zum Umweltbericht: Im Zusammenhang mit der Un-
tersuchung von Alternativstandorten wird angeregt 
zu prüfen, „ob Flächenoptionen in Innen- und Rand-
bereichen von einzelnen Siedlungsflächen ange-
messen berücksichtigt wurden.  (…) Insgesamt 
scheint es weiterhin bedenklich, dass im vorliegen-
den Entwurf viele Vorhaben weitab bestehender 
Siedlungsinfrastruktur geplant sind.“ 

In Abschnitt 7.3.6 des Umweltberichts 
wird die Prüfung von anderweitigen Pla-
nungsmöglichkeiten (Alternativenprüfung) 
behandelt.  

Ergänzend wird auf die Beschreibung des 
Planungskonzepts zur Standortfindung in 
Abschnitt 7.1.2 des Umweltberichts sowie 

Keine Berücksichtigung 
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auf die Abwägung zum Zielabweichungs-
verfahren (Plansätze 3.3.6 und 3.1.9 LEP)  
verwiesen. 

 

 

II.521 Anlage 4 Zu Anlage 4 des Umweltberichts: 

"Im Zuge der Bewertung der Umweltauswirkungen 
auf die Schutzgüter wurden bei allen Vorranggebie-
ten auch die Kultur- und Sachgüter einbezogen, 
insbesondere die regional bedeutsamen Kultur-
denkmale. So wird beispielsweise für das VRG 
Wohnungsbau in Überlingen-Flinkern (Nr. 435-721) 
die mögliche erhebliche Beeinträchtigung des 
Schutzgutes Altstadt Überlingen (mit städtebauli-
chen Dominanten) benannt, und auch daher das 
Gebiet in der Gesamtbewertung nur als bedingt ge-
eignet dargestellt. Dies zeigt exemplarisch, dass bei 
der Darstellung die VRG´s die denkmalfachliche 
Belange berücksichtigt sind. Weitere denkmalfachli-
che Anmerkungen dazu sind demnach in der Regel 
nicht erforderlich. Wir gehen davon aus, dass diese 
Flächen – sollten die Planungen konkreter werden 
– uns über die entsprechenden Bauleitplanverfah-
ren erneut zur Anhörung vorgelegt werden. Den 
Trägern der Planungen sind dann einerseits die 
grundsätzlichen denkmalfachlichen Belange über 
diese Regionalplanfortschreibung bereits bekannt, 
sie können und sollten also schon in die unverbind-
liche Bauleitplanung einfließen. Andererseits hängt 
es vielfach erst von der konkreteren Planung ab, ob 
und inwieweit die Erheblichkeit einer Beeinträchti-
gung denkmalfachliche Belange gegeben ist. Dabei 
stellen die Flächen für Industrie und Gewerbe auf-
grund ihrer baulichen Besonderheiten gegenüber 
den Wohnbauflächen grundsätzlich eine potentiell 
größere Beeinträchtigung für Kulturgüter dar. Aus 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 
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den genannten Gründen ist eine weitergehende 
denkmalfachliche Überprüfung der einzelnen 
VRG´s jedoch nicht erforderlich." 

I.001 Anlage 4 Zu Anlage 4 des Umweltberichts:  

„Wir gehen davon aus, dass die in den Steckbriefen 
aufgeführten Standortalternativen nicht im Regio-
nalplan berücksichtigt werden. So ist es ja auch auf 
Seite 131 des Umweltberichts dargestellt. Daher 
nehmen wir zu den Standortalternativen nicht Stel-
lung. Sollte sich daran später etwas ändern, erbit-
ten wir die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt 
Stellung nehmen zu dürfen.“ 

Es wird darum gebeten, den Schwerpunkt für In-
dustrie und Gewerbe in Kressbronn als Standortal-
ternative zu streichen. 

Die Standortalternativen bleiben wie in 
Abschnitt 7.3.7 des Umweltberichts be-
schrieben im Rahmen der Regionalplan-
Fortschreibung unberücksichtigt. 

Eine Streichung einzelner Standorte bei 
den Strandortalternativen ist aus Sicht 
des Regionalverbandes weder notwendig 
noch sinnvoll, da das Ergebnis der Alter-
nativenprüfung dokumentiert sein sollte. 

Kenntnisnahme 

I.001 Anlage 4 Zu Anlage 4 des Umweltberichts: 

Einige Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe lie-
gen in Zone III von Wasserschutzgebieten. Indust-
riegebiete in diesen Gebieten stellen ein hohes Ge-
fährdungspotenzial dar. Denkbar sind allenfalls Ge-
werbegebiete. Auf mögliche Nutzungseinschrän-
kungen für nachgelagerte Planungen sollte hinge-
wiesen werden. 

Die Entscheidung der Nutzungsform (In-
dustrie oder Gewerbe) in den Schwer-
punkten für Industrie und Gewerbe obliegt 
der Bauleitplanung. Der Hinweis, dass bei 
Standorten in Wasserschutzgebieten ein 
Nachweis der Unbedenklichkeit der Nut-
zung zu erbringen ist, ist bereits in den 
Steckbriefen im Umweltbericht bei den Mi-
nimierungsmaßnahmen vermerkt. 

Kenntnisnahme 

I.000 
I.001 

Anlage 4 Zu Anlage 4 des Umweltberichts: 

Mit Blick auf PS 3.1.9 Z LEP sollten die Karten in 
den Steckbriefen des Umweltberichts durch Dar-
stellungen planungsbeeinflussender Faktoren 
(Schutzgebiete, FNP) ergänzt werden. 

Aufgrund der Vielzahl der planungsbeein-
flussenden Faktoren wird auf eine diesbe-
zügliche Darstellung verzichtet. Die Kar-
ten dienen lediglich zur räumlichen Veror-
tung der Vorranggebiete. 

 

Keine Berücksichtigung 

I.000 4 Im Umweltbericht werden die voraussichtlichen er-
heblichen Auswirkungen des Regionalplans auf die 

Eine Überprüfung der Zitationen wurde 
entsprechend der Anregung durchgeführt 

Berücksichtigung 
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Schutzgüter nach § 9 Abs. 1 ROG (alt) ermittelt, be-
schrieben und bewertet. In Kapitel 4 erfolgt die Dar-
stellung der relevanten Umweltziele und ihrer Be-
rücksichtigung in der Planung. Das Ministerium für 
Landesentwicklung und Wohnen bittet zu prüfen, 
ob die jeweiligen Gesetze richtig zitiert wurden. Bei-
spielhaft kann angeführt werden, dass das aktuelle 
Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in Baden-
Württemberg nicht mehr über einen § 4 Abs. 1 ver-
fügt. An dieser Stelle ist wohl eher § 4 S. 1 gemeint. 
Im Übrigen sollte auch bei den weiteren wiederge-
geben gesetzlichen Regelungen präziser – nach 
Paragraph, Absatz, Satz - zitiert werden. 

 

Weiterhin wird empfohlen, die jeweiligen gesetzli-
chen Regelungen auf ihre Aktualität hin zu prüfen. 

und die notwendigen Aktualisierungen 
wurden vorgenommen. 

I.001 4.1 "Die Anregungen des Referates 52 bei der ersten 
Anhörung wurden nur teilweise in den Umweltbe-
richt übernommen. Es wird darum gebeten, folgen-
den Text in den Umweltbericht zu übernehmen: „Als 
Hauptziel wird im Umweltplan Baden-Württemberg 
2007 das Erreichen der erweiterten Vorgaben der 
Wasserrahmenrichtlinie genannt. Dazu wird diese 
EG-Richtlinie konsequent umgesetzt. Insbesondere 
wirkt das Land darauf hin, dass in den Wasserein-
zugsgebieten die ökologische Funktionsfähigkeit für 
alle nach der Wasserrahmenrichtlinie zu betrachte-
ten Komponenten hergestellt wird und die diffusen 
Schadstoffeinträge in das Grundwasser und die 
Oberflächengewässer reduziert werden. Trotz zahl-
reicher und umfangreicher Maßnahmen konnten 
abweichend vom Ziel des Umweltplans der gute 
ökologische und chemische Zustand der Gewässer 
in Baden-Württemberg bis 2015 nicht flächende-
ckend erreicht werden. Nun soll der gute Zustand 
bis zum Jahr 2027 erreicht werden“. 

Der Text wurde im Umweltbericht entspre-
chend der Anregung sinngemäß ergänzt.  

 

Berücksichtigung 
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I.001 5.2 "Auf Seite 33 des Umweltberichts heißt es: 
„Schwerpunkte der Offenlandbiotope mittlerer 
Standorte (Karte 10) sind nur im Donautal östlich 
Scheer (Nr. 2101) und am östlichen Bodenseeufer 
(Nr. 1101) zu erkennen.“ 

Hier stimmt die Nummer nicht mit der Gebietsbe-
zeichnung überein. Entweder muss es „westliches 
Bodenseeufer (Nr. 1101)“ oder östliches Bodensee-
ufer (Nr. 1104)“ heißen. Oder es sind beide Berei-
che gemeint." 

Der Umweltbericht wird entsprechend der 
Anregung redaktionell angepasst. 

Berücksichtigung 

II.521 5.7 "Zum Umweltbericht In Kap 5.7. Umweltaspekt 
(„Kultur- und Sachgüter“, Seite 53f.) wird auf die 
s.g. regional bedeutsamen Kulturdenkmale einge-
gangen. Hier zeigt die fruchtbare Zusammenarbeit 
zwischen Regionalverband und dem Landesamt für 
Denkmalpflege Erfolg, denn in einer ganzen Reihe 
von Abstimmungsrunden konnten wir gemeinsam 
diejenige Kulturdenkmal definieren, die aufgrund 
z.B. ihrer historischen Bedeutung sowie oft auch 
aufgrund ihrer Fernwirksamkeit eine regionale Be-
deutsamkeit ausprägen. Aussagekräftig ist hier 
auch die Darstellung der Bereich mit besonders ho-
her Dichte regional bedeutsamer Kulturdenkmale, 
denn hier handelt es sich gleichzeitig auch um 
wichtige Ausschnitte der historischen Kulturland-
schaft." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 

II.302 5.2 "Im Hinblick auf die nun im ganzen Land in der Um-
setzung begriffene Biotopverbundplanung wird an-
geregt, die Terminologie im Umweltbericht (Textteil) 
des Regionalplans mit der Terminologie des Lan-
des abzugleichen. Letztendlich muss deutlich wer-
den, dass der im Regionalplan ausgewiesene Bio-
topverbund nicht gleichzusetzen ist mit dem Fach-
plan „Biotopverbund" des Landes, der nun auch 

Es wird ein Fachbeitrag zur Landschafts-
rahmenplanung erstellt, der öffentlich zu-
gänglich ist und die Unterschiede zwi-
schen dem Regionalen Biotopverbund 
und dem Fachplan landesweiter Bio-
topverbund erläutert. Damit wird die Anre-
gung sinngemäß berücksichtigt. 

Berücksichtigung 
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über die Mitwirkung der unteren Naturschutzbehör-
den mit umgesetzt werden soll. In den Karten zum 
aktuellen Umweltzustand (Indikator „Biotopflächen-
anteil Offenland" (N1)) ist neben dem „Anteil der 
Kernflächen des landesweiten Biotopverbunds an 
der Gesamtfläche " auch die vermeintliche „Kernflä-
che des landesweiten Biotopverbunds" für alle drei 
Anspruchstypen des Offenlands dargestellt (Karte 
9, 10, 11; S. 37 ff .). Hier sollte hervorgehoben wer-
den, dass es sich nicht um die im „Fachplan landes-
weiter Biotopverbund" dargestellte Flächenabgren-
zung handelt, welche für die kommunale Biotopver-
bundplanung  relevant ist. Unter anderem in den 
Tabellen U2 (S. 35) , U7 (S. 64) und U8 (S. 65) wird 
die Terminologie von Trautner benutzt , um den Re-
gionalen Biotopverbund anzusprechen (RBV) . In 
Tabelle U 2 wird die Kulisse „Fließgewässer/Auen" 
parallel zum „Offenland feuchter Standorte" geführt; 
in der Tabelle U7 und U8 taucht die Kategorie „Bio-
topverbund feuchter Standorte" (RBV) nicht mehr 
auf und in der Tabelle U8 umfasst die RBV-Kulisse 
„Gewässer, Moore, Auen" den „Landesbiotopver-
bund feuchter Standorte" . Es sollte im Umweltbe-
richt (unter 5.2) dringend zur Klarstellung deutlicher 
auf die 2 räumlichen Ebenen des Biotopverbunds 
(landesweit/regional) und ihre Kategorien hingewie-
sen werden." 

Zudem wird auch den Fachbeitrag in Na-
turschutzInfo (z.B. Sitzungsvorlage zu 
TOP 2.1, PA am 27.6.2018) hingewiesen 
https://www.rvbo.de/Sitzungen/Sitzungen-
2018-1/Planungsausschuss/27-Juni-2018-
1400-Uhr-1-1  

Sonstige Anregungen 

Az. Nr.  Anregung Erläuterung des Abwägungsvor-
schlags 

Abwägungsvorschlag 

I.000  „Gem. § 7 Abs. 2 S. 1 ROG sind bei der Aufstellung 
der Raumordnungspläne die öffentlichen und priva-

Die in der Stellungnahme des MLW be-
schriebenen drei Verfahrensschritte bei 
der Abwägungen werden wie folgt umge-
setzt: 

Kenntnisnahme 

https://www.rvbo.de/Sitzungen/Sitzungen-2018-1/Planungsausschuss/27-Juni-2018-1400-Uhr-1-1
https://www.rvbo.de/Sitzungen/Sitzungen-2018-1/Planungsausschuss/27-Juni-2018-1400-Uhr-1-1
https://www.rvbo.de/Sitzungen/Sitzungen-2018-1/Planungsausschuss/27-Juni-2018-1400-Uhr-1-1
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ten Belange, soweit sie auf der jeweiligen Pla-
nungsebene erkennbar und von Bedeutung sind, 
gegeneinander und untereinander abzuwägen. 

Die Abwägung besteht regelmäßig aus drei ver-
schiedenen Verfahrensschritten: Der Zusammen-
stellung des beachtlichen Abwägungsmaterials, sei-
ner Bewertung und der abschließenden Abwägung 
im engeren Sinne, dem Ausgleich der verschiede-
nen beachtlichen Belange untereinander.“ 

(…) 

„Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichtes 
sind alle Belange abwägungsrelevant, die mehr als 
geringwertig, schutzwürdig, nicht mit einem Makel 
behaftet und für den Planer erkennbar sind 
(BVerwG, Beschl. vom 10. Febr. 2016 – 4 BN 
37.15, Rn. 9.). Dabei wird grundsätzlich das Bedürf-
nis nach Typisierung in der Raumordnung von der 
Rechtsprechung anerkannt. Das Abwägungsmate-
rial muss mithin nicht so kleinteilig zusammenge-
stellt zu werden wie auf den nachgeordneten Pla-
nungsebenen, es sei denn, kleinteilige private Be-
lange wären dann auch auf der nachfolgenden Pla-
nungs- oder Zulassungsebene nicht mehr zu prüfen 
(Beschl. vom 10. Febr. 2016 – 4 BN 37.15, Rn. 9). 
Dies bedeutet etwa, dass die Regionalplanung 
nicht für jedes einzelne Grundstück die Folgen der 
Festlegung ermitteln muss, sondern eine größere 
räumliche Einheit wählen darf. Allerdings muss das 
notwendige Abwägungsmaterial von der Tendenz 
her eher weit abgegrenzt werden. 

Demnach besteht grundsätzlich die Möglichkeit ei-
ner vorbereitenden Ausscheidung all derjenigen In-
formationen, die für die Abwägungsentscheidung im 
konkreten Fall ersichtlich nicht von Bedeutung sind 
(BVerwG, 4 BN 23.13, Rn. 10) 

(1) Zusammenstellung des beachtlichen 
Abwägungsmaterials: 
Alle eingegangenen Stellungnahmen 
wurden allen Gremiumsmitgliedern 
vorgelegt. Eine Synopse der Behand-
lung der Anregungen wurde erstellt 
und ebenfalls allen Gremiumsmitglie-
dern vorgelegt. 

(2) Bewertung des beachtlichen Abwä-
gungsmaterials: 
Die Bewertung erfolgt im Rahmen der 
Gremiensitzungen unter Berücksichti-
gung der Sitzungsvorlagen, der Vor-
träge / Präsentationen und des in 
Punkt (1) genannten Abwägungsma-
terials. Die Gremiumsmitglieder ha-
ben die Möglichkeit weitere, über die 
Synopse hinausgehende, Belange der 
Originalstellungnahmen einzubringen. 

(3) Abschließende Abwägung im engeren 
Sinne, dem Ausgleich der verschiede-
nen beachtlichen Belange untereinan-
der: 
Die abschließende Abwägung erfolgt 
durch die aus den Punkten (1) und (2) 
resultierenden Gremienbeschlüsse. 
Das Ergebnis der Abwägung ist dem 
Regionalplan-Fortschreibungsentwurf 
zu entnehmen, der die Grundlage für 
den Satzungsbeschluss bildet. 
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Das MLW weist jedoch ausdrücklich darauf hin, 
dass das Trennen von abwägungsrelevanten und 
nicht abwägungsrelevanten Belangen fehleranfällig 
ist. Sollte in die Abwägung der öffentlichen Belange 
und privaten Interessen nicht eingestellt werden, 
was nach Lage der Dinge in sie eingestellt werden 
musste, liegt ein Abwägungsdefizit vor. 

Insbesondere lässt sich die fehlende Abwägungs-
beachtlichkeit eines Belangs nicht daraus ableiten, 
dass die Anregung im Ergebnis nicht zu einer Än-
derung des Planentwurfs geführt hat (vgl. Ausfüh-
rungen des Regionalverbands auf Seite 2 zu TOP 
2.3 der Unterlagen zur Verbandsversammlung vom 
23. Oktober 2020). Die Zusammenstellung des Ab-
wägungsmaterials ist klar vom Abwägungsergebnis 
zu unterscheiden. Es ist regelmäßig davon auszu-
gehen, dass auch Belange abwägungsrelevant sein 
können, die nicht zu einer Änderung des Planent-
wurfs geführt haben bzw. führen. 

Das über das Vorabausscheiden hinaus vorgenom-
mene Zusammenfassen und „Vereinheitlichen“ von 
eingegangen Belangen verstärkt diese Situation 
weiter und kann zu Abwägungsfehlern führen. 
Hierzu gehören auch die oben angeführten unzu-
treffenden oder auch unzureichenden Zusammen-
fassungen von Belangen und Interessen oder ihre 
fehlerhafte Zuordnung zu den Trägern öffentlicher 
Belange. 

Bei der Zusammenstellung des Abwägungsmateri-
als sind die oben genannten Grundsätze zu beach-
ten. Das Ministerium für Landesentwicklung und 
Wohnen empfiehlt dem Regionalverband vor die-
sem Hintergrund eindringlich, die Abwägung im 
Sinne einer klassischen Synopse vorzunehmen, die 
alle eingegangen Stellungnahmen und Belange 
aufnimmt und bewertet. Dies erleichtert dem Regio-
nalverband darüber hinaus auch die gem. § 12 Abs. 
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4 Satz 1 LplG vorzunehmenden Ergebnismitteilung 
über die Prüfung der Stellungnahmen von Perso-
nen des Privatrechts.“ 

II.300  "Große Viehställe, welche die Grenzen für eine Ge-
nehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzge-
setz oder nach dem Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung überschreiten, dürfen seit dem 
Jahr 2013 nur genehmigt werden, wenn die Ge-
meinde dafür die bauplanungsrechtlichen Voraus-
setzungen schafft." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen 

Kenntnisnahme 

II.301_1  "Der Generalwildwegeplan wurde, wie ausführlich 
in der Begründung dargelegt, bei der Aufstellung 
des regionalen Biotopverbundkonzepts berücksich-
tigt. Für den Landkreis Ravensburg liegt darüber 
hinaus ein Konzept zur lokalen Biotopvernetzung 
vor (Fachplanung „Lokale Wildtierkorridore" v. 
01.12.2015). Der Hinweis, dass diese Fachplanung 
bei der kommunalen Bauleitplanung bzw. Grünord-
nung zu berücksichtigen ist, sollte daher im ent-
sprechenden Plansatz aufgenommen werden." 

Die Aufnahme lokaler Konzepte und 
Fachplanungen in kommunale Land-
schafts- und Bauleitpläne liegt außerhalb 
der Zuständigkeit der Regionalplanung. 
Aus Sicht des Regionalverbands ist es 
daher nicht erforderlich, im Regionalplan 
auf die Aufnahme lokaler Konzepte und 
Fachplanungen im Regionalplan hinzu-
weisen. Dies ist Aufgabe der zuständigen 
Genehmigungsbehörden.  

Keine Berücksichtigung 

II.302  "Bebauung in Regionalen Grünzügen , Grünzäsu-
ren und Vorranggebieten für Naturschutz und Land-
schaftspflege Gemäß PS 3. 1.1 Z (2) sind Regio-
nale Grünzüge gemäß PS 3. 1.2 Z (2) Grünzäsuren 
und gemäß PS 3.2 .1 Z (2) Vorranggebiete für Na-
turschutz und Landschaftspflege von Bebauung 
freizuhalten. Die Errichtung raumbedeutsamer bau-
licher Anlagen ist grundsätzlich nicht zulässig. Nicht 
raumbedeutsame bauliche Anlagen sind von dieser 
Regelung nicht betroffen. Dazu zählen laut des 
zweiten Anhörungsentwurfs beispielsweise nicht 
raumbedeutsame land- und forstwirtschaftliche Vor-
haben im Außenbereich, die gemäß § 35 BauGB 
privilegiert sind. Raumbedeutsame Anlagen/Bau-
vorhaben der Landwirtschaft können demnach nur 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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ausnahmsweise nach einer Prüfung von Standortal-
ternativen zugelassen werden. Der Fachbereich 
Landwirtschaft bewertet dies als eine unangemes-
sene Einschränkung der sogenannten Privilegie-
rung von landwirtschaftlichen Bauvorhaben im Au-
ßenbereich. Weiterhin sieht der Fachbereich Land-
wirtschaft die Belange der Raumordnung im BauGB 
in ausreichendem Umfang berücksichtigt. Wir regen 
daher wie beim ersten Anhörungsentwurf an, auf 
die Restriktionen für landwirtschaftliche Betriebe im 
Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB einschließlich 
der von der Privilegierung mitgezogenen gewerbli-
chen Nebenbetriebe sowie der privilegiert zulässi-
gen Biogasanlagen nach § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB 
zu verzichten . Der Fachbereich Landwirtschaft 
sieht die Raumbedeutsamkeit von Vorhaben allen-
falls dann erreicht, wenn sie gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 
4 BauGB keinem land- und forstwirtschaftlichen Be-
trieb nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB dienen und der 
UVP-Pflicht nach dem Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) unterliegen. Anlage 1 
des UVPG gibt konkrete Größenverhältnisse zur 
UVP-Pflicht vor." 

II.309  "Wir haben folgende sonstige Bedenken: Das Land-
wirtschaftsamt Balingen sieht den Wegfall der Vor-
ranggebiete für die Landwirtschaft gegenüber dem 
Regionalplan 1996 kritisch. Leistungsfähige Pro-
duktionsflächen für die Landwirtschaft sowie die 
besten landwirtschaftlichen Standorte sollen über 
die Ausweisung der Regionalen Grünzüge/Grünzä-
suren gesichert werden. In den Gebieten Harthau-
sen - Veringenstadt - Hettingen - Neufra und 
Nusplingen - Heinstetten - Schwenningen werden 
leistungsfähige Produktionsflächen für die Landwirt-
schaft so nicht gesichert" (Anmerkung: dieser Teil 
der Stellungnahme fehlte in den zugesendeten Un-
terlagen und wurde telefonisch besprochen) 

Die Anregungen werden nicht berücksich-
tigt und es wird auf die Anlagen 2 und 7 
zur Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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II.801  "Zunächst ist dennoch kritisch anzumerken, dass 
im neuen System so manche Schutzgebietsfläche 
fehlt. Es wurde bereits in unserer Stellungnahme 
zur 1. Offenlegung gefordert, Natura-2000-Gebiete 
und Naturschutzgebiete vollständig in die Freihalte-
räume der versch. Kategorien (Grünzüge, Grünzä-
suren, Vorranggebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege) einzubeziehen. Schutzgebiete unter-
liegen zwar selbstverständlich ihrem eigenen 
Schutzregime, jedoch ist das System von Freihalte-
räumen im Regionalplan zum einen inkonsistent 
und schwer anwendbar, wenn es diese Dinge nicht 
integriert sind" 

Im Rahmen der Gesamtfortschreibung 
des Regionalplans wurden die Festlegun-
gen der regionalen Freiraumstruktur einer 
grundlegenden und umfassenden Bewer-
tung unterzogen und wurden neu abge-
grenzt. Daher sind die Festlegungen des 
Regionalplans 1996 mit denen des Anhö-
rungsentwurfs 2020 nicht ohne weiteres 
vergleichbar. Bei der Berücksichtigung 
von Schutzgebieten nach dem Natur-
schutzrecht, wie Naturschutzgebieten, 
FFH-Gebieten, Vogelschutzgebieten o.ä. 
im Regionalplan Bodensee-Oberschwa-
ben Anhörungsentwurf 2020 sind alle 
Festlegungen der regionalen Freiraum-
struktur des Regionalplan Anhörungsent-
wurf 2020 gemäß Kap. 3.1 und 3.2 zu be-
trachten. Der Regionalverband Bodensee-
Oberschwaben sichert nach §22 Abs. 4 
NatSchG Baden-Württemberg den lan-
desweiten Biotopverbund im Regional-
plan. Dies geschieht durch die Festlegung 
von Vorranggebieten für Naturschutz und 
Landschaftspflege sowie von Vorrangge-
bieten für besondere Waldfunktionen. Ein 
großer Anteil der in der Anregung ge-
nannten Schutzgebiete ist bereits über die 
Vorranggebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege sowie die Vorranggebiete 
für besondere Waldfunktionen berücksich-
tigt, s. Umweltbericht zum Regionalplan 
S. 65. Landschaftsschutzgebiete werden 
zudem auch durch Regionale Grünzüge 
und Grünzäsuren gesichert. In der Raum-
nutzungskarte zum Anhörungsentwurf des 
Regionalplans 2019 haben Landschafts-
schutzgebiete insgesamt (dienende und 
nicht dienende Bestandteile) eine deutlich 

Kenntnisnahme 
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geringere Berücksichtigung durch Festle-
gungen der regionalen Freiraumstruktur 
erfahren. Dies wurde in Rahmen der Be-
arbeitung der Stellungnahmen des ersten 
Anhörungsverfahrens geändert, indem die 
Abgrenzungen der Regionalen Grünzüge 
an die Abgrenzungen der Landschafts-
schutzgebiete in der Raumnutzungskarte 
zum Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020 angepasst wurden. 

III.046+III.
047 

 "Allgemein gilt: Bei der Fortschreibung handelt es 
sich wie stets um überfachliche Planung mit lang-
fristiger Vorprägung des Planungsgeschehens vor 
Ort. Insofern sind diese Zielvorgaben entsprechend 
in allen weiteren Planungen zu berücksichtigen. 
Was auffällt ist, dass Landwirtschaft immer nur im 
Hinblick auf die „besten" landwirtschaftlichen Stand-
orte, um die Sicherung hochwertiger landwirtschaft-
licher Standorte Erwähnung findet - nicht aber im 
Hinblick auf eine stets notwendige Standortentwick-
lung landwirtschaftlicher Betriebe. Land- und forst-
wirtschaftliche Betriebe bilden sowohl für die Sied-
lungsstruktur als auch für die Erhaltung und Pflege 
der Kulturlandschaft gewichtige raumstrukturelle 
Elemente. Deshalb soll die Land- und Forstwirt-
schaft auch in Zukunft in ihrer Bedeutung für die 
Nahrungs- und Rohstoffproduktion in angemesse-
nem - d.h. in ausreichendem Umfang - erhalten 
werden: Im Landesentwicklungsplan findet sich im-
mer der Grundsatz, die Land- und Forstwirtschaft 
als leistungsfähigen Wirtschaftszweig zu erhalten 
und in ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu stärken - ins-
besondere ertragreiche Böden sind zu sichern. Es 
ist daher auch in der Fortschreibung sicherzustel-
len, dass den landwirtschaftlichen Belangen ent-
sprechender Freiraum eingeräumt wird. Landwirt-
schaft als öffentlicher Belang wird durch alle Pläne 
und Programme berührt, deren Wirkung sich in der 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf die Anlagen 2 
und 7 zur Synopse (https://www.rvbo.de 
Rubrik: Planung/Fortschreibung-Regional-
plan, Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 
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freien Landschaft entfaltet und die Landwirtschaft 
direkt oder indirekt tangiert. Letztlich sind nur wett-
bewerbsfähige und marktorientiert wirtschaftende 
landwirtschaftliche Betriebe auch langfristig in der 
Lage, die Kulturlandschaft zu pflegen, Arbeitsplätze 
im ländlichen Raum zu sichern und eine nachhal-
tige, regionale und sichere Lebensmittelproduktion 
zu garantieren. Die Begrenztheit des Angebots 
hochwertiger landwirtschaftlicher Böden muss er-
kannt und unter Vorsorgegesichtspunkten gewährt 
und die Schutzbedürftigkeit für die Flächen mit be-
sonders guten, aber auch allgemein ertragreichen 
natürlichen Erzeugungsbedingungen erkannt wer-
den." 

III.046-
1_1 

 "Die Rebflächenkennzeichnung sollte in dem neuen 
Regionalplan aktualisiert werden. In den Bereichen 
Hundsrücken, Bächler und Braigge sind keine Reb-
flächen eingetragen." 

Es gibt im Regionalplan Anhörungsent-
wurf 2020 keine eigenständige Kenn-
zeichnung für Rebflächen. Ebenso gibt es 
im rechtskräftigen Regionalplan 1996 
keine Kennzeichnung für Rebflächen. 

Kenntnisnahme 

III.048-1  "in den letzten Tagen erreichen uns zunehmend be-
sorgte Anrufe von Hopfenbaubetrieben zum Regio-
nalplan zweiter Teil. Wir lehnen jegliche Ein- und 
Beschränkungen von landwirtschaftlichen (Hop-
fen)Produktionsflächen ab, die die Produktion und 
Nutzung von bestehenden Hopfenflächen ein-
schränken, beschränken oder verbieten würden 
eine Umwidmung und/oder Veränderung von An-
baukulturen und Bewirtschaftungsformen untersa-
gen würden Ein- und Beschränkungen bei der Be-
wirtschaftung generell bedeuten Regressforderun-
gen von Hopfenhandelsunternehmen bedeuten 
würden, aufgrund langjähriger Hopfenlieferkon-
trakte, nicht selten bis zu 10 Jahre in die Zukunft." 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men und es wird auf die Anlage 2 zur Sy-
nopse (https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. Zudem 
wurde die Begründung zum Regionalplan 
angepasst, um zu verdeutlichen, dass der 
Regionalplan in die Nutzung landwirt-
schaftlicher Flächen und zugehöriger 
technischer Einrichtungen nicht eingreift. 

Kenntnisnahme 
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III.050  "Freilandphotovoltaikanlagen: Der Berufsverband 
hat hier eine eindeutig ablehnende Haltung. land-
wirtschaftliche Nutzflächen (Agrarflächen) sollten 
nicht für PV Anlagen herangezogen werden, so-
lange genügend Dachflächen zur Verfügung ste-
hen, auch wenn dies mehr Aufwand bedeutet. Ein 
Flächenverlust in dieser Größenordnung hat Aus-
wirkungen auf die regionale Landwirtschaft und 
kann ggf. zu Existenzbedrohungen einzelner land-
wirtschaftlicher Betriebe führen und zu erheblichen 
Verwerfungen auf dem Pachtmarkt." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf Anlage 5 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 

III.051 3.1, 3.2 "Kap. 3.1.1. Z2, Kap. 3.2.1 Z2 und Kap. 3.2.2 Z2: 
Innerhalb dieser Gebiete wird die Gewinnung ober-
flächennaher Rohstoffe im Regionalplan ausge-
schlossen. Für angrenzende Rohstoffgewinnungs-
stätten und deren Vorranggebiete ergeben sich un-
ter Beibehalt dieses Plansatzes keine Möglichkeiten 
mehr für Ausformungen oder zielkonforme Erweite-
rungen. Wir geben zu bedenken, dass viele Stand-
orte hiervon betroffen sind, denen jegliche Flexibili-
tät genommen wird, die tatsächliche Betroffenheit 
des jeweiligen Schutzziels im Rahmen eines Ge-
nehmigungsverfahrens zu prüfen. Wir schlagen da-
her mit Nachdruck vor, die o.a. Plansätze in den 
drei Kapiteln ersatzlos zu streichen.  Die Frage ei-
ner Zulassung der Rohstoffgewinnung in entspre-
chenden Flächen würde dann auf die Ebene des 
Genehmigungsverfahrens verlagert und könnte dort 
einzelfallspezifisch behandelt werden. Fachlich ist 
dies gerechtfertigt, da sich Abbaustätten und Flä-
chen für den Naturschutz, für Grünzüge oder be-
sondere Waldfunktionen eben gerade nicht grund-
sätzlich ausschließen. So wird an anderen Stellen 
des Regionalplans auf die Möglichkeit eines positi-
ven Beitrags von Abbaustätten für den Naturschutz 
hingewiesen und es werden Vorgaben formuliert, 

Der Regionalplan widmet sich gemäß § 7 
Abs. 3 ROG ausschließlich der Zulässig-
keit raumbedeutsamer Planungen, Maß-
nahmen, Funktionen und Nutzungen (s. 
Erläuterungen zum Regionalplan, S. 2). 
Der Regionalplan entfaltet keine Steue-
rungswirkung gegenüber nicht raumbe-
deutsamen baulichen Vorhaben. Nicht 
raumbedeutsame Vorhaben sind somit in 
Regionalen Grünzügen, Grünzäsuren, 
Vorranggebieten für Naturschutz und 
Landschaftspflege sowie Vorranggebieten 
für besondere Waldfunktionen zulässig. 
Der Begriff der Raumbedeutsamkeit wird 
in § 3 Nr. 6 ROG definiert. Gemäß PS 
3.1.1 Z (2) PS 3.2.1 Z (2) und PS 3.2.2 Z 
(2) Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 
sind Veränderungen der Geländeoberflä-
che in Vorranggebieten für besondere 
Freiraumfunktionen (Abgrabung, Auf-
schüttung) außerhalb der im Regionalplan 
für die Gewinnung oberflächennaher Roh-
stoffe festgelegten Gebiete ausgeschlos-
sen, da über die im Regionalplan ausge-
wiesenen Standorte die Deckung des re-
gionalen Bedarfs gesichert wird (siehe 

Keine Berücksichtigung 
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wie die aktive Abbaustelle im Sinne des Naturschut-
zes zu gestalten ist. In Bezug auf Waldflächen 
könnten sich durch abbaubedingte Eingriffe und de-
ren Rekultivierung weiterhin kompensatorische 
Möglichkeiten zur positiven Aufwertung oder Um-
wandlung von Wäldern ergeben. Hilfsweise könnte 
eine Aufnahme der Rohstoffgewinnung in die Aus-
nahmeregelungen der jeweiligen Plansätze Z3 der 
o.a. Kapitel vorgenommen werden, so dass ein be-
sonderes Begründungserfordernis eingefordert 
wird. Im Übrigen sehen wir dies im Sinne einer 
Gleichbehandlung grundsätzlich im Außenbereich 
privilegierter Vorhaben als zwingend geboten an, 
zumal die Rohstoffgewinnung als einzige dieser 
Nutzungen in absehbarer Zeit reversibel, sprich 
durch Rekultivierung oder Renaturierung, die durch 
die Plansätze zu schützende Nutzung wieder her-
gestellt werden kann. Dies gilt nicht nur für die Roh-
stoffgewinnung selbst, sondern auch die Erschlie-
ßungs- und Werksanlagen. Die Formulierungen in 
den jeweiligen Begründungen sind entsprechend 
anzupassen. Kap. 3.1.1. Z3, Kap. 3.2.1 Z3 und 
Kap. 3.2.2 Z3:  Sollte der Anregung zu Kap. 3.1.1. 
Z2, Kap. 3.2.1 Z2 und Kap. 3.2.2 Z2 nicht oder nur 
der hilfsweise formulierten Anregung gefolgt wer-
den, ist aus unserer Sicht die Aufnahme eines wei-
teren Punktes für die ausnahmsweise Zulässigkeit 
erforderlich: Für die Erschließung sowie für Werks-
anlagen und sonstige bauliche Anlagen für die 
standortgebundene Gewinnung von Rohstoffen. 
Diese baulichen Maßnahmen nehmen Teil an der 
planungsrechtlichen Privilegierung der Rohstoffge-
winnung im Außenbereich und sind räumlich i.d.R. 
nicht trennbar. Da die Vorranggebiete häufig von 
Regionalen Grünzügen, Gebieten für Naturschutz 
und Landschaftspflege sowie Gebieten für beson-
dere Waldfunktionen umgeben sind, ist deren Inan-
spruchnahme i.d.R. unumgänglich. Dies sollte nicht 
nur in der Begründung erwähnt werden, sondern 

Plansatz 3.5).  
Bereits bestehende Genehmigungen, Be-
triebsanlagen und Rekultivierungsziele 
bleiben von den Festlegungen unberührt. 
Zudem können notwendige Anlagen zur 
Erschließung von geplanten Rohstoffab-
baustellen (in der Regel Vorranggebiete 
für den Abbau oberflächennaher minerali-
scher Rohstoffe) nach einer Prüfung des 
Einzelfalls gemäß PS 3.1.1 Z (3), PS 
3.2.1 Z (3) und 3.2.2 Z (3) ausnahms-
weise zugelassen werden. 
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als Plansatz festgelegt werden, um Unsicherheiten 
in der Auslegung und dadurch möglicherweise er-
wachsende Zielabweichungsverfahren zu vermei-
den. Diese von der Privilegierung mitgezogenen 
Anlagen wären somit gegenüber den bereits ge-
nannten Ausnahmetatbeständen nicht benachtei-
ligt, sondern gleichberechtigt." 

IV.0138 Sonstiges der von Ihnen offengelegte Regionalplan beinhaltet 
keine zukunftsfähigen Vorgaben zum Thema Wald, 
Wasser, Klima und Ressourcen, ich erhebe Ein-
wand! Auch im Namen der zukunftsfähigen Genera-
tionen muss unbedingt etwas passieren! Es gibt 
nichts Heilsameres und zukunftsfaehigeres, des-
halb schuetzenswerteres als einen intakten Wald, 
das wird in der jetzigen und kommenden Zeit umso 
wichtiger! Ausserdem muss der Ausbeute ein strik-
tes Ende gesetzt werden, es ist unsere Aufgabe, 
uns für den Erhalt unserer (intakten) Natur einzu-
setzen! 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf die Anlage 1 
und 8 zur Synopse, Abwägung Klima, 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 

IV.0014 Sonstige „Einbeziehung meines Grundstückes XXX Gemar-
kung lmmenstaad in den Regionalplan zur touristi-
schen Nutzung. Aufgrund des landwirtschaftlichen 
Strukturwandel 's sehe ich es als notwendigen den 
Blick in die Zukunft zu richten. 
Wir  stellen uns vor, auf diesem Grundstück ver-
schiedene eingeschossige Ferienhäuser  zu errich-
ten und an Urlauber zu vermieten. 
Eines dieser Gebäude soll als Betriebsleiterge-
bäude  genutzt werden. 
Weil das Grundsstück XXX direkt angrenzt, sehen 
wir es  als Ergänzung des  touristischen Angebotes“  

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. Es wird darauf hingewiesen, dass 
der Regionalplan keine Festlegungen zur 
touristischen Nutzung trifft. 

Kenntnisnahme 

IV.0137 Sonstige "Seit Jahren stelle ich als engagierter Ornithologe 
fest, dass die auf landwirtschaftliche Nutzflächen 
angewiesenen Tierarten im Landkreis Ravensburg 
einen langfristig negativen Bestandstrend aufwei-

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 
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sen. Beispielhaft möchte ich erwähnen,dass Brach-
vögel und Rebhühner bei uns bereits ausgestorben 
sind (kein gesicherter Brutnachweis mehr), Kiebitze 
kurz vor dem Aussterben sind und selbst früher 
häufige Arten, wie z.B. die Feldlerche, dramatische 
Bestandseinbußen zeigen. 
Diese Beobachtungen werden von zahlreichen 
Fachleuten bestätigt und wurden durch zahllose 
Kartierungen belegt. Die zunehmende Inanspruch-
nahme landwirtschaftlicher Nutzflächen ist neben 
der Nutzungsintensivierung ursächlich für diese Be-
standsrückgänge. Leider ist die Fortschreibung des 
Regionalplanes nicht geeignet, die Schutzziele für 
die genannten Arten zu erfüllen. Vielmehr gehe ich 
davon aus, dass eine weitergehende Flächenver-
siegelung und Nutzungsänderung landwirtschaftli-
cher Nutzflächen, wie sie in der Fortschreibung vor-
gesehen ist, zu einer Verschärfung der prekären Si-
tuation führen wird." 

IV.0137 Sonstige "Ich fordere sie daher auf, in der Fortschreibung 
des Regionalplanes in geeignetem Umfang eine 
Flächennutzung vorzusehen, die stabile Bestände 
von Tierarten der landwirtschaftlichen Flächen er-
möglichen.Als konkrete Maßnahmen schlage ich 
vor: 
Per Saldo keine weiteren  Reduzierungen  landwirt-
schaftlicher  Nutzflächen, 
Einplanung geeigneter Flächen, die eine stabile Be-
standsentwicklung ermöglichen (z.B. für Lerchen-
fenster, Anlage von Hecken und Streuobstwiesen, 
Gewässerrenaturierungen, etc.)." 

Im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 
wird erstmalig in Baden-Württemberg ein 
regionaler Biotopverbund rechtsverbind-
lich festgelegt. Dieser erstreckt sich ge-
mäß den Vorgaben des Biodiversitätstär-
kungsgesetztes über 15 % (15,9 %) der 
Offenlandfläche über Vorranggebiete für 
Naturschutz und Landschaftspflege. Auf 
diesen Flächen sind gemäß PS 3.2.0 und 
3.2.1 Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020 alle Vorhaben unzulässig, die zu er-
heblichen Beeinträchtigungen der Le-
bensbedingungen naturschutzfachlich be-
deutsamer Arten, der Qualität ihrer Le-
bensräume und der Funktionalität des Bi-
otopverbunds führen können (PS 3.2.1 Z 
(2)). Zudem sichert der Regionalplan An-
hörungsentwurf 2020 über Regionale 

Kenntnisnahme 
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Grünzüge die regional besten landwirt-
schaftlichen Standorte vor Bebauung (PS 
3.1.1). Der Regionalplan kann allerdings 
keine Vorgaben zur Nutzung der landwirt-
schaftlichen Flächen machen, z.B. dem 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder 
der Intensität der Bewirtschaftung. Dies 
liegt nicht in der Steuerungskompetenz 
des Regionalplans, für diese Aufgaben 
sind andere Planungs- und Genehmi-
gungsbehörden zuständig. Durch die 
Festlegung von Vorranggebieten für In-
dustrie und Gewerbe sowie Vorranggebie-
ten für den Wohnungsbau wird auf einem 
Teil der landwirtschaftlichen Flächen einer 
siedlungsbezogenen Nutzung der Vorrang 
eingeräumt. Die Festlegung dieser Vor-
ranggebiete ist Ergebnis eines umfassen-
den Abwägungsprozess, bei dem die Be-
lange der Schaffung von Wohnraum und 
Flächen für Industrie und Gewerbe ge-
genüber den Belangen der Sicherung 
landwirtschaftlicher Flächen für diese Flä-
chen durch den Regionalverband höher 
gewichtet wurden.  Es wird darauf hinge-
wiesen, dass auf diesen Flächen der Nut-
zung durch Wohnungsbau, Industrie und / 
oder Gewerbe zwar der Vorrang einge-
räumt wird, für die aktuelle Inanspruch-
nahme dieser Flächen sind jedoch nach-
folgende Verfahren auf Ebene der Bauleit-
plaung erforderlich, auf der die Belange 
des Artenschutzes wie viele andere Be-
lange nochmals gesondert geprüft wer-
den. Ebenso Aufgabe nachgelagerter Pla-
nungsebenen ist die Erstellung geeigneter 
Ausgleichskonzepte, um die Eingriffe 
durch entsprechende Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen zu minimieren 
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IV.0200  "Im Gegensatz zum Regionalplanentwurf von 1996 
weist die nun vorliegende Gesamtfortschreibung 
keine gesondert ausgewiesenen Vorranggebiete für 
die Landwirtschaft aus und ist auch aus diesem 
Grund unserer Auffassung nach nicht rechtskon-
form in der Abwägung aller Schutzgüter." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf Anlage 7 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 

F4, 
IV.0169 

 "a) Sie ermöglichen die Zerstörung von 60 ha des 
für den Klimaschutz so wichtigen Waldbodens. Der 
Waldboden selber bewirkt dieselben Klimaschutz-
funktionen wie der Baumbestand. Dazuhin ist der 
Waldboden ein wichtiger Wasserspeicher, der die 
Bäume mit Wasser auch in Trockenzeiten versorgt 
und somit für eine Klimaverbesserung sorgt. " 

Durch die Vorrang- und Sicherungsge-
biete für den Abbau oberflächennaher 
Rohstoffe im Altdorfer Wald werden in Zu-
kunft stets ca. 0,2% der Waldfläche offen 
liegen, das sind ca. 18 ha von 8200 ha, 
da im Rahmen des Rohstoffabbaus eine 
sukzessive Rekultivierung erfolgt. Wäh-
rend des Rohstoffabbaus bleibt ein Teil 
der Bodenfunktionen durchgehend erhal-
ten (u.a. Puffer- und Filterfunktion), wäh-
rend ein Teil der Bodenfunktionen beein-
trächtigt wird. Alle Bodenfunktionen wer-
den im Zuge der Rekultivierung wieder 
hergestellt, sodass davon ausgegangen 
werden kann, dass nur auf 0,2% der 
Waldfläche die Bodenfunktionen beein-
trächtigt werden. 

Kenntnisnahme 

II.178  "Es wird in dem Zusammenhang deshalb angeregt, 
im Regionalplan künftig konkret festzulegen, ab 
welcher Größenordnung ein Vorhaben in jedem Fall 
raumbedeutsam ist. Hierbei handelt es sich zwar 
um einen unbestimmten Rechtsbegriff. Es wird aber 
angeregt, dies anhand einer typisierten Betrach-
tungsweise vorzunehmen. Die Ausführungen der 
Rechtsprechung helfen hierzu nicht wirklich weiter, 
da immer auf den konkreten Einzelfall abgestellt 
wird. Beispielsweise führt das Bundesverwaltungs-
gericht aus, dass ein raumbedeutsames Vorhaben 
vorliege, wenn durch es die räumliche Entwicklung 
oder Funktion eines Gebiets beeinflusst wird 

Der Begriff der Raumbedeutsamkeit wird 
in § 3 Nr. 6 ROG definiert. Danach sind 
raumbedeutsame Maßnahmen Vorhaben 
und sonstige Maßnahmen, durch die 
Raum in Anspruch genommen oder die 
räumliche Entwicklung oder Funktion ei-
nes Gebietes beeinflusst wird. Erforderlich 
ist, dass das Vorhaben aufgrund seiner 
Größe oder der von ihm ausgehenden 
Emissionen mit überörtlichen Auswirkun-
gen verbunden ist, die über den unmittel-
baren Nahbereich hinausgehen. Aller-

Keine Berücksichtigung 
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(BVerwG, Urt. v. 13.3.2003 - 4 C 4.02). Daraus 
lässt sich zwar weiter ableiten, dass zusätzliche Vo-
raussetzung für das Vorliegen von Raumbedeut-
samkeit ist, dass vom Vorhaben wegen dessen 
Größe Auswirkungen hervorgehen müssen, die 
über den unmittelbaren Nahbereich hinausgehen 
(z. B. VGH Mannheim, Beschl. v. 24.07.2001 - 8 S 
1306/01). Welche Vorhaben hiervon im Einzelfall 
betroffen sind, ist weiter fraglich. Es bleibt in dem 
Zusammenhang also weiter offen, welche Maß-
stäbe an die Prüfung des Einzelfalls für ein raumbe-
deutsames Vorhaben gestellt werden. Es bleibt bei-
spielsweise offen, ob es zur weiteren rechtlichen 
Beurteilung der planungsrechtlichen Zulässigkeit ei-
nes naturschutzfachlichen Gutachtens oder einer 
substantiierten Stellungnahme der Fachbehörde 
(Naturschutzamtes) bedarf." 

dings ist die Entscheidung, ob eine bauli-
che Anlage bzw. ein bauliches Vorhaben 
raumbedeutsam ist, tatsächlich stets vom 
Einzelfall abhängig. Es können daher 
keine pauschalen Werte in den Regional-
plan aufgenommen werden. Dieses Vor-
gehen ist im Vorfeld mit anderen Regio-
nalverbänden in Baden-Württemberg so 
abgestimmt worden. 

II.182  "Auch muss der Erhalt der landwirtschaftlichen Flä-
chen, bei einer evtl. Abwägung gegenüber entge-
genstehenden Nutzungen und den daraus resultie-
renden Einschränkungen für die landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung, eine besondere Gewichtung (eben 
dieser landwirtschaftlich genutzten Flächen) erhal-
ten. Dies sowohl im Vorranggebiet für Naturschutz 
und Landschaftspflege, als auch in anderen Vor-
ranggebieten." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf Anlage 2 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 

II.801, 
IV.0131 

 "Weiterhin müssen übergreifende landesweite, 
auch in der Rechtsprechung mittlerweile bedeut-
same Raumordnungskategorien des Landesent-
wicklungsplanes im Regionalplan gewürdigt und 
dargestellt werden (insbesondere in vorliegendem 
Zusammenhang die „landesweit bedeutsamen na-
turnahen Landschaftsräume“ nach LEP 2002, PS 
5.1.2). Eine explizite inhaltliche bzw. planerische 
Bezugnahme hierauf ist unerlässlich. Dies ist im 
bisherigen Entwurf völlig unterblieben." 

Aufgabe des Regionalplans ist nach § 11 
Abs. 2 LplG unter anderem die Konkreti-
sierung des Landesentwicklungsplans. 
Maßgebend für die Landschaftsplanung 
auf regionaler Ebene ist die Karte V des 
LEP 2002, die im Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020 übernommen und kon-
kretisiert (ausgeformt und ergänzt) wurde. 
Dabei wurden insbesondere aktuelle Da-

Keine Berücksichtigung 



   
    

912 
 

tengrundlagen bei der Ausformung heran-
gezogen. Die landesweit bedeutsamen 
naturnahen Landschaftsräume nach PS 
5.1.2 LEP 2002 sind damit berücksichtigt 
und aus Sicht des Regionalverbands an-
gemessen gewürdigt. Ein expliziter Bezug 
im Regionalplan selbst ist aus Sicht des 
Regionalverbands nicht erforderlich. 

II.801  "a) Wolfegg/ Bad Waldsee – Moränerücken Alttann 
Im Gutachten Biotopverbund Teil 2 von Trautner 
2017 fehlt bei der Wald- und Biotopverbundkarte 7 
die Aufführung des Moränenrückens östlich von 
Bad Waldsee, der sich vom Altdorfer Wald über die 
Wälder nördlich von Wolfegg, östlich an Alttann, 
dem Gaishauser Ried, Roßberg und an Bad Wald-
see vorbei nach Norden zieht, in den Bereich des 
Regionalverbands Donau-Iller hinein, wo sich je ein 
bewaldeter Höhenrücken östlich und westlich von 
Oberessendorf befindet. Ebenso fehlt dieser Morä-
nenrücken in der Raumnutzungskarte. Wir bitten 
um Ergänzung!" 

Es wird darauf hingewiesen, dass das 
Gutachten Biotopverbund (Trautner) nicht 
Gegenstand der Anhörung ist. Aus der 
Anregung ist nicht klar ersichtlich, in wel-
cher Form das genannte Gebiet in der 
Raumnutzungskarte ergänzt werden soll. 

Kenntnisnahme 

III.046 + 
III.047 

 "In unserer multifunktionalen regionalen Freiraum-
struktur müssen insbesondere landwirtschaftliche 
Bauvorhaben (Neubau) sowie Aus- und Umbau von 
landwirtschaftlichen Gebäuden und baulichen Anla-
gen möglich bleiben." 

In der Begründung zu PS 3.2.1 Regional-
plan Anhörungsentwurf 2020 heißt es: 
"Raumbedeutsame bauliche Anlagen der 
Land- und Forstwirtschaft sind ausnahms-
weise zulässig, wenn diese mit dem 
Zweck des Schutzes des Biotopverbunds 
vereinbar sind und außerhalb des Vor-
ranggebiets nachweislich keine vernünfti-
gen Alternativen vorhanden sind." Zudem 
weisen wir auf die Erläuterungen zum Re-
gionalplan bezüglich Raumbedeutsamkeit 
hin (S. 2 Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020) Es wird auf Anlage 2 zur Synopse 

Kenntnisnahme 
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(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

III.104  "In dem ausgewiesenen Gebiet befinden sich Brun-
nen und Wasserentnahmestellen aus der Argen die 
Wasserrechtlich genehmigt sind. Der Fortbestand 
der Wasser Entnahme ist für uns existenziell! Wir 
bitten um Berücksichtigung." 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt, es 
wird auf Anlage 2 zur Sy-
nopse(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verweisen. 

Keine Berücksichtigung 

III.104  "wir bitten Sie daher belastbares Kartenmaterial für 
das Gebiet 1205 inklusive der Flächen der Gemar-
kung Kressbronn, der Beregnungsgemeinschaft 
Kressbronn sowie des Wasserverbandes: Oberdorf 
zur Verfügung zu stellen." 

Der Stellungnahme kann keine konkrete 
Anregung entnommen werden. Das Ge-
biet 1205 kann nicht zugeordnet werden. 
Es wird auf Folgendes hingewiesen: Die 
Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen 
Flächen bei einer an den Standort ange-
passten, ordnungsgemäßen Nutzung 
nach der guten fachlichen Praxis ist in 
den Vorranggebieten für Naturschutz und 
Landschaftspflege (PS 3.2.1), in den Re-
gionalen Grünzügen (PS 3.1.1) sowie in 
den Grünzäsuren (PS 3.1.2) Regionalplan 
Anhörungsentwurf 2020 ausnahmslos zu-
lässig. Es liegt nicht im Ermessen des Re-
gionalverbands, Vorgaben zu land- und 
forstwirtschaftlichen Nutzungsformen und 
-intensitäten zu machen. Ein Konflikt zwi-
schen der Bewirtschaftung als Sonderkul-
turflächen und der Ausweisung als Vor-
ranggebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege, Regionale Grünzüge und 
Grünzäsuren ist aus Sicht des Regional-
verbands nicht erkennbar. Die regional-
planerischen Festlegungen wirken sich 
nicht auf Wasserentnahmen aus. Es wird 
in diesem Zusammenhang auf Anlage 2 
zur Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 

Kenntnisnahme 
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Anlagen zur Synopse) verwiesen und es 
wird darauf hingewiesen, dass der Regio-
nalplan gebietsscharf ist. 

F4, 
IV.0169 

 "Als Grundsatz Ihrer Regionalplanung führen Sie 
unter Pkt1 G(2) S. 3 aus: 

„Die räumliche Entwicklung soll sich verstärkt an 
den Erfordernissen des Klimawandels ausrichten. 
Den klimabedingten Belastungen und Risiken für 
den Menschen soll, insbesondere in den klimakriti-
schen Teilräumen der Region, durch geeignete Vor-
sorge- und Anpassungsstrategien Rechnung getra-
gen werden.” 

Diesen Ansprüchen an einen klimagerechten Regi-
onalplan sind lobenswert, Sie setzen ihn allerdings 
in keiner Weise konsequent um. Vielmehr ist Ihr 
Regionalplan in Teilbereichen klimaschädlich!! " 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf Anlage 1 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 

F7  " (3) Dem regionalen Charakter der Region Boden-
see-Oberschwaben entsprechend sollen in den eis-
zeitlich geprägten Landschaftsräumen die (Gewäs-
ser, …-) Lebensräume erhalten und vernetzt wer-
den. Ergänzend zu diesen Grundsätzen sind dann 
Ihre weiteren Erläuterungen in Pkt. 3.21 und 3.2.2 
im Einzelnen dargestellt. Dagegen wende ich ein, 
dass Sie Ihren eigenen, vorgenannten Grundsätzen 
und Zielen in der Umsetzung des Regionalplans 
nicht nachkommen! 

Begründung: 

Landschaftlich geprägt wird der Altdorfer Wald, das 
nach dem Schwarzwald zweitgrößte zusammen-
hängende Waldgebiets Baden-Württembergs, 
durch geomorphologische Besonderheiten des 
Waldburger Rückens, der durch Eis und Schmelz-
wasser aus der Vergletscherungszeit stammt und 

Zur geologischen Struktur des Altdorfer 
Rückens hat das LGRB festgestellt: "Es 
kann nicht von einer "Einzigartigkeit" der 
geomorphologischen Strukturen im Be-
reich des geplanten Vorranggebiets für 
Rohstoffe ausgegangen werden.“ Es han-
delt sich hier um einen Eingriff in den 
zweiten Moränenwall an einem ehemali-
gen Gletscherausflussbereich, in dessen 
Durchbruch in der Endmoräne auch die 
Straßenführung der L 317 liegt. Der Regi-
onalverband hat im Rahmen der Fort-
schreibung des Regionalplanes die Flä-
che abgegrenzt und in dieser Form den 
zweiten Wall der äußeren Jungendmo-
räne als landschaftsverträglich bzw. wie-
derherstellbar eingestuft. Das Vorhaben 
ist in den Wald eingebunden und stellt ei-

Kenntnisnahme 
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noch weitgehend unberührte Erscheinungsformen – 
geschützt vom Waldbewuchs – aufweist. 

Zu dieser einmaligen geomorphologischen Beson-
derheit des Waldburger Rückens verweise ich auf 
Dr. H. Seyfried „Der Südwesten im digitalen Gelän-
demodell“ (1. Auflage 2019 inbes. auf S. 307 ff und 
die Erläuterungen von Dr. Schad in seinem – Ihnen 
vorliegenden – Gutachten I.M.E.S für den Wasser-
zweckverband Baindt-Baienfurt vom 30.9.2019 auf 
S. 11 ff. und S. 66 ff. " 

nen lokalen Eingriff in die bestehende Ge-
ländeformation dar. Es handelt sich um 
keinen Eingriff an besonders exponierter 
Lage. 

s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) 

F12, 
IV.0169 

 "Auf den Erhalt der natürlichen Bodens weist das 
Umweltministerium Baden-Württemberg in der 
„Strategie zur Anpassung an den Klimawandel in 
Baden-Württemberg“ unter 3.3.1. (S. 45) hin: Böden 
erfüllen im Naturhaushalt und für den Menschen 
eine Vielzahl von Funktionen. Eingriffe durch Men-
schen und weitere Umwelteinwirkungen können 
ihre Zusammensetzung und Eigenschaften verän-
dern bis hin zur völligen Zerstörung. Gleichzeitig 
sind Böden – in menschlichen Zeiträumen – nicht 
vermehrbar. Im Sinn des Bundes-Bodenschutzge-
setzes erfüllt der Boden folgende Funktionen: 

1. Natürliche Funktionen als 

- Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, 
Tiere, Pflanzen, Bodenorganismen, 

- Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit 
seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen, 

- Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffli-
che Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puffer- und 
Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere 
auch zum Schutz des Grundwassers. 

In der Umwelt nehmen Böden eine zentrale Stel-
lung ein und stehen in wechselseitiger Beziehung 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Die Problematik ist dem Re-
gionalverband bekannt. 

Kenntnisnahme 
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mit dem Klima. Zwischen der Atmosphäre und Bö-
den findet ein Austausch von Spurengasen wie bei-
spielsweise Kohlendioxid statt. Je nach Bedingun-
gen kann Kohlenstoff im 

Bodenhumus oder in Torf gespeichert oder wieder 
in die Atmosphäre freigesetzt werden. In Fachkrei-
sen wird deshalb die Ergänzung der Klimaschutz-
funktion des Bodens im Bundesbodenschutzgesetz 
diskutiert, da sie bisher nicht gesetzlich verankert 
ist. 

Auf die Bedeutung des Erhalts von Böden weisen 
auch die Ausführungen der Heinrich Böll Stiftung 
hin: https://www.boell.de/de/2018/11/28/boeden-
sind-nicht-nur Kohlenstoff Speicher „Landwirtschaft 
und Klimawandel sind eng miteinander verknüpft, 
und Böden enorme Kohlenstoffspeicher. ...... Bö-
den, Wälder und Ozeane sind wichtige Speicher 
von Treibhausgasen wie Kohlenstoff, Methan und 
Lachgas – sogenannte Senken. Böden enthalten 
mehr Kohlenstoff als alle Pflanzen und die Atmo-
sphäre zusammen." 

IV.0173  "Schutz des Waldburger Rückens Der Altdorfer 
Wald ist von einer einmaligen geomorphologischen 
Besonderheit. Ich verweise auf Dr. H. Seyfried „Der 
Südwesten im digitalen Geländemodell" (1. Auflage 
2019 insbes. auf S. 307 ff und die Erläuterungen 
von Dr. Schad in seinem - Ihnen vorliegenden - 
Gutachten l.M.E.S für den Wasserzweckverband 
Baindt-Baienfurt vom 30.9.2019 auf S. 11ff. und S. 
66 ff. Seine Schutzwürdigkeit ist vom Kreistag 
Ravensburg unbestritten anerkannt! Durch den ge-
planten Kiesabbau wird genau einer der    Morä-
nenzüge    des    Waldburger     Rückens    unwi-
derruflich    zerstört.    Durch    die Moränenhügel-
landschaft im vorgesehenen Abbaugebiet, wäre es 
notwendig, Erdmaterial von teilweise bis zu ca. 100 

Zur geologischen Struktur des Altdorfer 
Rückens hat das LGRB festgestellt: "Es 
kann nicht von einer "Einzigartigkeit" der 
geomorphologischen Strukturen im Be-
reich des geplanten Vorranggebiets für 
Rohstoffe ausgegangen werden.“ Es han-
delt sich hier um einen Eingriff in den 
zweiten Moränenwall an einem ehemali-
gen Gletscherausflussbereich, in dessen 
Durchbruch in der Endmoräne auch die 
Straßenführung der L 317 liegt. Der Regi-
onalverband hat im Rahmen der Fort-
schreibung des Regionalplanes die Flä-
che abgegrenzt und in dieser Form den 

Kenntnisnahme 

https://www.boell.de/de/2018/11/28/boeden-sind-nicht-nur
https://www.boell.de/de/2018/11/28/boeden-sind-nicht-nur
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m (!) abzubauen, um eine einheitliche Abbausohle 
bei etwa 640 - 650 NN zu erreichen. Weder die 
Rohstoffkarten des LGRB noch der Gutachter Dr. 
Schad (a.a.O. S 71) gehen jedoch von einem be-
sonderen Kiesvorkommen aus. Warum wollen Sie 
also das Risiko eingehen und einen nicht mehr zu 
behebenden Schaden verursachen? Liegen doch 
wieder nur wirtschaftliche Interessen im Vorder-
grund? 

zweiten Wall der äußeren Jungendmo-
räne als landschaftsverträglich bzw. wie-
derherstellbar eingestuft. Das Vorhaben 
ist in den Wald eingebunden und stellt ei-
nen lokalen Eingriff in die bestehende Ge-
ländeformation dar. Es handelt sich um 
keinen Eingriff an besonders exponierter 
Lage. s. Anlage 8 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) 

IV.0169  "Schutz des Waldburger Rückens Der Altdorfer 
Wald ist von einer einmaligen geomorphologischen 
Besonderheit. Ich verweise auf Dr. H. Seyfried „Der 
Südwesten im digitalen Geländemodell" (1. Auflage 
2019 insbes. auf S. 307 ff und die Erläuterungen 
von Dr. Schad in seinem - Ihnen vorliegenden - 
Gutachten l.M.E.S für den Wasserzweckverband 
Baindt-Baienfurt vom 30.9.2019 auf S. 11ff. und S. 
66 ff. Seine Schutzwürdigkeit ist vom Kreistag 
Ravensburg unbestritten anerkannt! Durch den ge-
planten Kiesabbau wird genau einer der    Morä-
nenzüge des Waldburger Rückens unwiderruflich 
zerstört. Durch die Moränenhügellandschaft im vor-
gesehenen Abbaugebiet, wäre es notwendig, Erd-
material von teilweise bis zu ca. 100 m (!) abzu-
bauen, um eine einheitliche Abbausohle bei etwa 
640 - 650 NN zu erreichen. Im Übrigen gehen we-
der Rohstoffkarten des LGRB noch Gutachter Dr. 
Schad (a.a.O. S 71) von einem besonderen Kies-
vorkommen aus. Ich fordere Sie auf, im Bereich des 
Waldburger Rückens (Vogt/Grund und Schller/Un-
terankenreute) keine Vorrang- oder Sicherungsge-
biete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe 
vorzusehen und diese Gebiete im Bereich des 

Zur geologischen Struktur des Altdorfer 
Rückens hat das LGRB festgestellt: "Es 
kann nicht von einer "Einzigartigkeit" der 
geomorphologischen Strukturen im Be-
reich des geplanten Vorranggebiets für 
Rohstoffe ausgegangen werden.“ Es han-
delt sich hier um einen Eingriff in den zwei-
ten Moränenwall an einem ehemaligen 
Gletscherausflussbereich, in dessen 
Durchbruch in der Endmoräne auch die 
Straßenführung der L 317 liegt. Der Regi-
onalverband hat im Rahmen der Fort-
schreibung des Regionalplanes die Fläche 
abgegrenzt und in dieser Form den zwei-
ten Wall der äußeren Jungendmoräne als 
landschaftsverträglich bzw. wiederherstell-
bar eingestuft. Das Vorhaben ist in den 
Wald eingebunden und stellt einen lokalen 
Eingriff in die bestehende Geländeforma-
tion dar. Es handelt sich um keinen Eingriff 
an besonders exponierter Lage. s. Anlage 
8 zur Synopse (https://www.rvbo.de 
Rubrik: Planung/Fortschreibung-Regional-
plan, Anlagen zur Synopse) 

Kenntnisnahme 
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Waldburger Rückens als Vorranggebiet für beson-
dere Waldfunktionen oder als Grünzüge auszuwei-
sen! " 

F10, 
IV.0166 

 "Regionalplan und Klimaschutz - Umweltziele 

Im offengelegten Umweltbericht zur Fortschreibung 
des Regionalplans verweisen Sie auf Seite 17 auf 
das Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in 
Baden-Württemberg (=BW) als einen Ihrer Pla-
nungsgrundsätze. 

In diesem Gesetz sind in § 4 die vom Land BW an-
gestrebten Klimaziele definiert: Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um 
mindestens 42%. 

Dieses Klimaziel ist zwar erst im Oktober 2020 ver-
abschiedet worden, ist aber durch die am 8.10.2020 
vom EU-Parlament gefassten Beschlüsse bereits 
überholt: 

Hiernach sollen die Nettoemissionen bis 2030 um 
60 % reduziert werden! 

Die EU-Kommission schlägt im Dezember 2020 
vor, die Zielvorgabe für die Verringerung der Treib-
hausgasemissionen bis zum Jahr 2030 (Emissio-
nen und Abbau) auf mindestens 55 % gegenüber 
dem Stand von 1990 anzuheben! 

Die Kommission wird die Vorschläge bis Juni 2021 
vorlegen. 

Das Klimagesetz Baden-Württemberg und der sich 
hierauf beziehende offengelegte Regionalplan hin-
ken weit hinter den durch die EU vorgeschriebenen 
Reduzierungsziele her. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf Anlage 1 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 
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Der Regionalplan verstößt somit, bevor er verab-
schiedet wird bereits gegen EU-Vorschriften und 
kann deshalb so nicht in Kraft treten! 

Sie belegen nicht konkret, wie sich Ihre Planungs-
massnahmen auf die Klimavorgaben des Landes 
BW mit 42 %, geschweige denn auf 60 % des EU-
Parlaments auswirken. 

Diese Ziele - das ist allgemeiner Wissenstand – 
muss Ihre Planung gerecht werden, damit unsere 
Kinder in Oberschwaben eine klimaerträgliche Zu-
kunft zum Leben haben. 

Wir fordern 

- Mehr Vorrangflächen für Natur-, Boden- 
und Wasserschutz und nachhaltige Landwirtschaft 
(C02-Speicher und Sauerstoff-Produktion) 

- Erhalt und Erweiterung der Grünzüge (Alt-
dorfer Wald, Schussen- und Argenauen, Salemer 
Grünzug…) 

- den Regionalplan nochmals auf die neuen 
Klimaziele der EU hin zu überarbeiten! " 

F9, 
IV.0166 

 "Maximal 1,5 Grad Erderwärmung bis zur Jahrtau-
sendwende, dieses Limit wurde 2015 von fast allen 
Regierungen der Welt beim Klimagipfel in Paris be-
schlossen. 

Sowohl auf EU -, Bundes- als auch Länderebene 
wurde das Ziel stets bekräftigt. 

Erreichbar ist das nur, wenn man den CO2 Ausstoß 
auf jährlich 2 Tonnen pro Person begrenzt. Jeder 
Oberschwabe ist aktuell mit durchschnittlich 9 bis 
10 Tonnen dabei. Bleibt das so, dann wird die 1,5 
Grad- Grenze bereits in weniger als 10 Jahren ge-
rissen. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf Anlage 1 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 
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Der Regionalplan kommt den Anforderungen, wel-
che die Klimaveränderungen mit sich bringt, nicht 
nach: 

§ 4 des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg 
schreibt vor: „…. die Gesamtsumme der Treibhaus-
gasemissionen in Baden-Württemberg im Vergleich 
zu den Gesamtemissionen des Jahres 1990 
………… bis zum Jahr 2030 um mindestens 42 
Prozent verringert werden.“ 

Wie werden die Klimaschutzvorgaben gem. EU-
Parlament (vom 8.10.2020) und Kommission (De-
zember 2020) mit 60 % bzw. 55 % erreicht? 

 

Aus dem Regionalplan ist das nicht ersichtlich und 
nachvollziehbar! 

Der Regionalverband verweigert jedoch seine Mit-
arbeit an staatlichen Vorgaben mit den Worten von 
Hr. Franke: Wir würden furchtbar gerne mehr Kli-
maschutz einbauen, aber es gibt leider! Leider 
keine Gesetze dazu! (Aussage in einer öffentlichen 
Sitzung) 

Hier sind Nachbesserungen notwendig, um die von 
der EU vorgegebenen Klima-Ziele zu erreichen. 

Der Regionalplan muss vor allem folgende Grunds-
ätze stärker beachten: 

Mehr Vorrangflächen für Natur-, Boden- und Was-
serschutz und nachhaltige Landwirtschaft, C02- 
Speicher und Sauerstoffproduktion-Produktion 

Erhalt und Erweiterung der Grünzüge (Altdorfer 
Wald, Schussen- und Argenauen, Salemer Grün-
zug…) 

Klimafreundliche Bauleitplanung muss festgeschrie-
ben werden. Eine Beschränkung der Wohn- und 
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Gewerbebauflächen muss erfolgen. Höhere raum-
ordnerische Orientierungswerte sind festzulegen, 
anstatt immer mehr Bauflächen nach 13b zuzulas-
sen. 

Nachhaltige Reduzierung von Flächenverbrauch für 
Gewerbe-, Siedlungs-, Verkehrs- und Rohstoffab-
bauzwecke 

ausreichend Flächen für klimafreundliche, erneuer-
bare Energien sind zu planen! 

eine echte Verkehrswende ist notwendig - mehr 
ÖPNV, regional wie überregional und mehr Fahr-
radverkehr" 

F20, 
IV.0013 

 "Was genau hat der Regionalplan mit Klimaschutz 
zu tun? Sehr viel: 

Die Raumplanung kann die Senken für klimawirk-
same Gase schützen. Senken sind die Flächen, die 
C02 binden können - im Humus, in Moorböden, in 
Holz usw. Die Flächen, die der neue Regionalplan 
aktuell bebauen will, speichern bei vorsichtiger 
Schätzung eine knappe halbe Million t C021, die 
Flächen für den Straßenbau noch gar nicht mitge-
rechnet. Wenn diese Flächen bebaut werden, müs-
sen wir das freigesetzte C02 zusätzlich noch ein-
sparen. 

Vor kurzem hat eine Bundestagspetition der Archi-
tects4Future für eine umfassende Bau-Wende die 
erste Hürde genommen. Darin erklären die Archi-
tekten, dass Bau und Unterhalt von Gebäuden in 
Deutschland etwa 40% des C02 -Ausstoßes aus-
machen. Beispielsweise entstehen bei der Produk-
tion von Zement große Mengen von Kohlendioxid, 
jüngsten Statistiken zufolge verursacht die Zemen-
therstellung in Deutschland fünf Prozent der C02-
Emissionen (Quelle 3). Der billige Kies aus unserer 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf Anlage 1 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 
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Region wird zum Großteil in Nachbarländer expor-
tiert, die im eigenen Land ihre Natur und ihre Res-
sourcen anhand einer Abgabe auf den Abbau scho-
nen. 

Im Regionalplan werden außerdem Verkehrspro-
jekte festgelegt. Dabei gibt es bisher einen deutli-
chen Überhang an Straßenbauprojekten. Der moto-
risierte Individualverkehr ist sehr stark klimaschäd-
lich. Regionalplanung steuert auch die Siedlungs-
struktur. Die kann z.B. die Kfz- Fahrleistung mini-
mieren, den Energieverbrauch senken, wenn mög-
lichst dicht gebaut wird. Die Raumplanung legt zu-
dem die Flächen fest, die für erneuerbare Energien 
genutzt werden können: Windräder, Photovoltaik, 
Wasserkraft und Energie aus Biomasse. (…) 

Mehr Vorrangflächen für Natur-, Boden- und Was-
serschutz und nachhaltige Landwirtschaft  

Erhalt und Erweiterung der Grünzüge (Altdorfer 
Wald, Schussen- und Argenauen, 

Salemer Grünzug...) " 

F14  "Landschaftsrahmenplan 

Es fehlt weiterhin der vom Gesetzgeber geforderte 
Landschaftsrahmenplan. Dies ist ein gesetzlicher 
Formfehler. " 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf Anlage 3 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 

IV.0166  "Es fehlt weiterhin  der vom Gesetzgeber geforderte  
Landschaftsrahmenplan. In Baden-Württemberg  
wurden  die ersten  Landschaftsrahmenpläne  
1975/76 in Kraft gesetzt.  Heute - 45 Jahre danach - 
hat der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben  
immer noch nicht die gesetzliche Vorgabe des Bun-
desnaturschutzgesetzes  erfüllt. Laut BNatSchG § 9 
sind vollständige Angaben  über den vorhandenen 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf Anlage 3 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 
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und zu erwartenden Zustand der gesetzlichen 
Schutzgüter  (§ 1) zu machen, eine Konfliktanalyse 
durchzuführen  und Entwicklungsziele für  die 
Schutzgüter zu erarbeiten. Aus den Einzelzielen ist 
eine schlüssige Zielkonzeption zu erarbeiten, d. h. 
die Einzelziele sind gegeneinander  abzuwägen  
und ggf. sind Prioritäten zu setzen. Die Ziele sind 
bei der Regionalplanung zu beachten und Abwei-
chungen  zu begründen (§ 9 (5) BNatSchG). Die 
nach §10 Abs.2 zwingende Aufstellung eines Land-
schaftsrahmenplans bildet hiermit einen wesentli-
chen Teil zur räumlichen Konkretisierung der Ziele 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 

Der Landschaftsrahmenplan hätte im Vorfeld, als 
Grundlage der Gesamtplanung, erstellt werden 
müssen um die Landschaftsfunktionen in ihrer Ge-
samtheit darzulegen. Dem schafft auch das Argu-
ment, dass gewisse Umweltprüfungen durchgeführt 
wurden, keine Abhilfe. 

Die Ergebnisse der FFH- Vorabprüfung, der Prü-
fung auf Schutzgüter und der artenschutzfachlichen 
Prüfung, des Klimagutachtens etc. stehen zunächst 
für sich. Daraus müssten im Vorfeld, in einer Art 
Gesamtschau, Konsequenzen gezogen werden 
und Handlungen abgeleitet werden, die dann der 
Regionalplanung räumlich konkretisiert zugrunde 
liegen. 

Wenn immer nur im Laufe zur Regionalplan-Erstel-
lung Teilbereiche aufgegriffen  und ausgearbeitet 
werden, so wie im Regionalverband Bodensee-
Oberschwaben  geschehen,  öffnet das die Türen 
für eine völlige Beliebigkeit der Darstellung  und Be-
wertung der Schutzgüter, die durch die Gesamt-
schau des Landschaftsrahmenplans  eben verhin-
dert  werden  sollte! Das bedeutet: solange keine 
eigenständige Landschaftsrahmenplanung mit ei-
nem abgestimmten Gesamtkonzept vorliegt, fehlt 
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die wichtigste Abwägungsgrundlage. Da der Land-
schaftsrahmenplan erst durch die Übernahme in die 
Regionalplanung seine Rechtsgültigkeit erhält, er-
scheint eine Aufstellung  nach der  Fortschreibung 
widersinnig. Die Erstellung des Landschaftsrah-
menplans  ist eine der Kernaufgaben der Regional-
planung, weshalb wir der Ansicht sind, dass das 
Fehlen die Rechtsgültigkeit der Fortschreibung in-
frage stellt." 

F22  "Hiermit erhebe ich termingerecht Einspruch gegen 
die geplante Fortschreibung des Regionalplans in 
Kapitel 3.2.1 Fakt: Der überarbeitete Regionalplan 
weist in der Gemeinde Meckenbeuren eine Fläche 
von weiteren ca. 100 ha als Vorranggebiete für Na-
tur- und Landschaftsschutz aus. Gleichzeitig wer-
den generell keine Vorranggebiete für Landwirt-
schaft mehr ausgewiesen, die landwirtschaftlichen 
Flächen werden lt. H. Franke in den Regionalen 
Grünzügen und Grünzäsuren „eingeordnet" und 
hiermit definiert. Dennoch haben andere Regional-
verbände bei der Fortschreibung weiterhin die Vor-
ranggebiete für Landwirtschaft ausgewiesen. z.B. 
unsere Nachbar- Regionalverbände " 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf Anlage 7 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 

I.001  "Der Regionalplan soll den Bodenseeuferplan hin-
sichtlich seiner landseitigen Geltung ablösen. In der 
Fortschreibung konnten keine nachteiligen Verän-
derungen landseitig festgestellt werden. Seeseitig 
behält der Bodenseeuferplan aus dem Jahr 1984 
seine Gültigkeit. Wir haben keine Einwände gegen 
die Planung." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 

I.001  "Leitbild unserer Stellungnahme zum Regionalplan-
entwurf ist die Frage, ob der nun vorliegende 2. An-
hörungsentwurf dazu beitragen kann, die spezifi-
schen Besonderheiten der Region – Siedlungs-

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 
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druck, attraktive Landschaft, intensive Landwirt-
schaft, gewachsene Siedlungsstrukturen – mit den 
Anforderungen an eine nachhaltige, bedarfs- und 
klimagerechte und ökologische Entwicklung in Ein-
klang zu bringen. Gegenüber dem ersten Entwurf 
wurden die Plansätze deutlich konkretisiert und mit 
Blick auf einen sparsamen Umgang mit den natürli-
chen Ressourcen geschärft. Insbe- sondere das 
Thema „sparsamer Umgang mit Fläche“ wurde in 
der Ausformulierung der Plansätze deutlich gestrafft 
und dem Primat der Innenentwicklung wesentlich 
mehr Ausdruck verliehen." 

I.001  "Aus Sicht des Regierungspräsidiums hat der 2. 
Anhörungsentwurf deutlich an Zielgerichtetheit ge-
wonnen, das zugrundeliegende Gesamtkonzept tritt 
nun deutlicher zu Tage. Allerdings bestehen weiter-
hin Mängel mit Blick auf die potentiell mögliche Flä-
cheninanspruchnahme und zielgerichtete Steue-
rung der Wohnbauentwicklung sowie einen ange-
messenen Schutz des Freiraums und seiner Funkti-
onen gerade in den Teilräumen mit hohem Sied-
lungsdruck, aber im Hinblick auf die Landwirtschaft 
nicht nur dort." 

Die Ausführungen werdend zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 

II.139 3.1, 3.2 "3. Die Gemeinde lehnt die Doppelbelegung der 
landwirtschaftlichen Kulturflächen mit Grünzäsuren, 
welche die Landwirtschaft und die Landnutzung si-
chern und gleichzeitig als Vorrangflächen für Natur-
schutz und Biotopverbünde dienen sollen, ab. Die 
Gefahr, dass hierbei nicht nur auf freiwillige Umset-
zung der Biotopvernetzung gesetzt wird und die Bi-
otopvernetzung mit Zwangsmaßnahmen durchge-
setzt wird, wird als zu groß angesehen. Als Pla-
nungsraum für die Biotopvernetzung soll die ganze 
Gemeindefläche zur Verfügung stehen, andernfalls 
scheint die Umsetzung des Biodiversitätsstärkungs-

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf Anlage 2 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 
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gesetzes gefährdet. Die vorhandenen Sonderkul-
turflächen und landwirtschaftlichen Flächen dürfen 
durch Zwangsmaßnahmen nicht in ihrer Nutzung 
und ihrem Status, dem landwirtschaftlichen Betrieb 
zu dienen, beschnitten werden. Es ist darauf zu 
achten, dass die Freiwilligkeit der Biotopauswei-
sung gewährleistet ist. In den landwirtschaftlichen 
Gebieten muss die Beregnung der Kulturen, die 
Speicherung und Wasserentnahme aus den Ge-
wässern grundsätzlich möglich bleiben. Dies gilt 
auch für den Schutz der landwirtschaftlichen Pro-
duktion vor Umwelteinflüssen und Wetterereignis-
sen (z. B. Windschutz, Abdriftnetze). Die bauliche 
Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe muss 
ebenfalls weiterhin möglich sein, auch wenn die 
Ausrichtung des Betriebes geändert wird." 

II.143  "für das Entgegenkommen in Bezug auf die ge-
werbliche Erweiterungsfläche der Fa.XXX möchte 
ich mich nochmals recht herzlich bei Ihnen bedan-
ken. Es freut mich sehr und ich bin Ihnen sehr 
dankbar dafür, dass die notwendige gewerbliche 
Erweiterungsfläche der Fa. Blickle im Entwurf für 
die 2. Anhörung Berücksichtigung fand. Dies ist so-
wohl für die Fa. Blickle und in der Folge auch für 
uns als Gemeinde Neutra von existenzieller Bedeu-
tung. Dennoch müssen wir nach Beratung und ein-
stimmiger Beschlussfassung im Gemeinderat da-
rauf hinweisen, dass die anderen wichtigen Anlie-
gen der Gemeinde Neutra, die wir in unserer ersten 
Stellungnahme ebenfalls angeführt hatten, keine 
Berücksichtigung fanden. Neutra ist gemäß Regio-
nalplan dem „Ländlichen Raum im engeren Sinn" 
(Kapitel 2.1 .3 des Textteils des Regionalplanent-
wurfs) zugeordnet. Der Ländliche Raum soll so ent-
wickelt werden, dass günstige Wohnstandortbedin-
gungen ressourcenschonend genutzt, ausrei-
chende und attraktive Arbeitsplatzbedingungen und 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Aus Sicht des Regionalver-
bands ermöglichen die Festlegungen des 
Regionalplans Anhörungsentwurf 2020 
ausreichend Entwicklungsmöglichkeiten 
für die Gemeinde im Rahmen der kommu-
nalen Planungshoheit. 

Kenntnisnahme 
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Bildungs- und Versorgungsangebote in angemes-
sener Nähe zum Wohnort bereitgehalten werden. 
Grundvoraussetzung hierfür ist aus unserer Sicht, 
dass Möglichkeiten der kommunalen Eigenentwick-
lung geschaffen bzw. erhalten bleiben, insbeson-
dere in Bezug auf Schaffung von Wohnstandorten. 
Innerorts sind die wenigen noch verbliebenen Bau-
lücken in privater Hand und stehen für Bauwillige 
leider nicht zur Verfügung. Die Gemeinde Neutra 
kann Bauwilligen derzeit nur noch einen einzigen 
innerörtlichen Bauplatz (Baulücke durch Abbruch 
eines ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebs) 
zum Kauf anbieten. Im Bereich des Friedhofs wer-
den in diesem Jahr sechs Bauplätze erschlossen, 
die dann für Bauwillige ausgeschrieben werden 
können. Im Baugebiet Deißlesberg läuft derzeit 
ebenfalls noch ein Bebauungsplanverfahren, mit 
dem zwei weitere Bauplätze geschaffen werden 
sollen. Für diese Bauplätze am Friedhof und im 
Baugebiet Deißlesberg gibt es aktuell mehr als dop-
pelt so viele Interessenten, wie Plätze zur Verfü-
gung stehen. Dies zeigt den großen Bedarf an Bau-
land. Im weiteren Planungsschritt stehen im rechts-
kräftigen Flächennutzungsplan mit den Wohnbau-
flächen W l (0,46 ha) und W2 (0,93 ha) nur noch 
geringe Erweiterungsflächen für eine zukünftige 
Wohnbebauung zur Verfügung. Der zukünftige 
Wohnraumbedarf kann für die Laufzeit des neuen 
Regionalplans damit bei Weitem nicht abgedeckt 
werden." 

II.148  "b) Die Gemeinde Riedhausen ist jüngste Ge-
meinde Baden-Württembergs. Die vielen Kinder 
von heute wollen morgen bauen. Es muss weiterhin 
in der Gemeinde Riedhausen die Möglichkeit ge-
ben, sich städtebaulich zu entwickeln. Die Ge-
meinde Riedhausen benötigt auch in Zukunft Neu-
baugebiete für den privaten Wohnungsbau. Diese 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Aus Sicht des Regionalver-
bands ermöglichen die Festlegungen des 
Regionalplans Anhörungsentwurf 2020 
ausreichend Entwicklungsmöglichkeiten 
für die Gemeinde im Rahmen der kommu-
nalen Planungshoheit. 

Kenntnisnahme 
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Siedlungsentwicklung darf durch den Regionalplan 
weder gehemmt noch verboten werden.“ 

II.161  "Die Belange des Klimaschutzes sind auf der Basis 
des Pariser Abkommens und der nationalen Vorga-
ben vom Regionalplan zu berücksichtigen und si-
cher zu stellen." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Es wird auf Anlage 1 zur Sy-
nopse (https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 

II.169 3.1, 3.2 "Es wird begrüßt, dass im Textteil zum Entwurf eine 
Klarstellung zur Betroffenheit der Landwirtschaft 
und mögliche Nutzungseinschränkungen infolge 
der Ausweisung von Grünzügen und Grünzäsuren 
erfolgen. Hilfreich ist hier aus unserer Sicht die 
Überarbeitung der Ausnahmeregelungen, die klarer 
herausstellt, dass die Errichtung landwirtschaftlich 
privilegierter baulicher Anlagen in Regionalen Grün-
zügen und Vorranggebieten für Natur und Land-
schaftspflege möglich ist und Einschränkungen der 
Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen 
generell nicht bestehen." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 

II.170  "Letztlich schränken aber dennoch eine Vielzahl 
von neuen vor allem naturschutzrechtliche und öko-
logische Vorgaben mit neuen Vorranggebietsfest-
setzungen im Regionalplan die mittelfristige städte-
bauliche Entwicklung unserer Stadt als Unterzent-
rum, insbesondere in der Tallage des Laucherttal in 
den beiden Stadtteilen Mariaberg und Bronnen so-
wie insbesondere rund um die Kernstadt Gammert-
ingen, erheblich ein. Gerade unserer Stadt ist durch 
einen anhaltenden Konversionsprozess einer über-
regional tätigen großen Komplexeinrichtung der Be-
hinderten- und Jugendhilfe (Mariaberg e.V.} am 
zentralen Standtorf im Stadtteil Mariaberg mit leider 
noch immer anhaltenden und nicht unerheblichen 
Einwohnerrückgängen besonders strukturell betrof-
fen. Trotz vieler positiver Ansätze zur Stabilisierung 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Aus Sicht des Regionalver-
bands ermöglichen die Festlegungen des 
Regionalplans Anhörungsentwurf 2020 
ausreichend Entwicklungsmöglichkeiten 
für die Stadt im Rahmen der kommunalen 
Planungshoheit. 

Kenntnisnahme 
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der Einwohner-, Wirtschafts- und Strukturentwick-
lung mit inzwischen rund 2.500 sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsplätzen vor Ort und einer 
außergewöhnlich positiven Ein- und Auspend-
lerstruktur, ist das Unterzentrum Gammertingen 
nach wie vor sehr Dienstleistungs- und Soziallastig 
ausgerichtet. Andererseits beeinflussen noch immer 
die früheren erheblichen Bevölkerungszuwachse in 
Folge des Zuzuges von überwiegend älteren Bevöl-
kerungsgruppen (vor allem aus den benachbarten 
nördlichen städtischen Regionen des Landes oder 
durch Migrationswellen aus Osteuropa) trotz inzwi-
schen erheblich gestiegener Geburtenzahlen einen 
nach wie vor anhaltenden, wenn auch geringer ge-
wordenen, Sterbeüberhang bzw. Bevölkerungsver-
lust." 

II.182  "In der Fortschreibung des Regionalplans sind die 
Themen „Energie" und „Klima" neben den bisheri-
gen Themen gleichwertig aufzunehmen und zu be-
handeln." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf Anlage 1 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme  

II.186  "In der Fortschreibung des Regionalplans sind die 
Themen „Energie" und „Klima" neben den bisheri-
gen Themen gleichwertig aufzunehmen und zu be-
handeln.  Nachdem das Land Baden-Württemberg 
ein Klimaschutzgesetz verabschiedet hat, sollten 
die Themen Energie und Klima auch bereits in den 
Bauleitplänen Eingang finden, um nicht nachgela-
gert Auswirkungen, die durch Nicht-Berücksichti-
gung der Themen entstehen, bekämpfen zu müs-
sen. Hier gilt es, schon frühzeitig mögliche Auswir-
kungen auf die Energieversorgung und das Klima 
zu berücksichtigen. " 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf Anlage 1 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme  
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II.203  Unterstützung der Stellungnahmen der Gemeinden 
Gammertingen, Hettingen und Neufra 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf die Behand-
lung der Anregungen zu Az. II.170 (Gam-
mertingen), II.171 (Hettingen) und II. 143 
(Neufra) verwiesen. 

Kenntnisnahme 

II.301_1  " Wir empfehlen daher, eine Ausnahme-Regelung 
nach § 6 ROG aufzunehmen , dass alle Bebau-
ungspläne, die bis zum Datum der Wirksamkeit des 
Regionalplans bereits in Kraft getreten sind, von der 
rückwirkenden Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 
BauGB ausgenommen werden" 

Im Rahmen der Fortschreibung des Regi-
onalplans inkl. Anhörungsverfahren wurde 
jeder Gemeinde Gelegenheit gegeben, zu 
prüfen, ob die Festlegungen des Regio-
nalplan-Entwurfs im Einklang mit bauleit-
planerischen Festsetzungen stehen. Be-
bauungspläne, die in der Anhörung ge-
nannt wurden und im Widerspruch zu den 
Festlegungen des Regionalplan-Entwurfs 
standen, wurden berücksichtigt, wenn die-
ses vom Planungskonzept her vertretbar 
war. Die Aufnahme einer Ausnahmerege-
lung, wie in der Anregung genannt, in den 
Regionalplan erfolgt daher nicht. 

Keine Berücksichtigung 

II.301_1  "S. 2 Begriff „nicht parzellenscharf ". Im Text wird 
ausgeführt, dass eine Maßstabsänderung der ver-
bindlichen Raumnutzungskarte (1:50.000) zur 
Feinabgrenzung von Planungen nicht zulässig ist. 
Um künftigen Diskussionen vorzubeugen, bitten wir 
um Klarstellung, dass damit ein Puffer von 1 mm 
(Spielraum von 50 m) von den Gemeinden bei den 
Bebauungsplänen durchaus in die Abwägung ein-
gestellt werden darf." 

Der Ausformungsspielraum der regional-
planerischen Festlegungen bewegt sich 
im Rahmen der Darstellungsgenauigkeit 
des Plans. Was im Regionalplan im Maß-
stab 1:50.000 nicht mehr erkennbar ist, 
liegt im Bereich des Ausformungsspiel-
raums. Durch diesen Ausformungsspiel-
raum werden kleinräumige Arrondierun-
gen bestehender Siedlungskörper ermög-
licht. In der Regel liegt die Grenze der Er-
kennbarkeit bei 1 mm auf der Karte, d.h. 
50 m in der Wirklichkeit. Allerdings kann 
es auch zu Abweichungen kommen. So 
kann bei raumordnerisch sensiblen Berei-
chen (z.B. bereits ausgeformte Grünzä-
sur) der Ausformungsspielraum geringer 
sein und bei gröberen Festlegungen (z.B. 

Keine Berücksichtigung 
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Regionalen Grünzügen) größer. Die Fest-
stellung, ob ein geplantes Vorhaben in 
den Ausformungsspielraum fällt, ist also 
immer eine Einzelfallentscheidung. Aus 
Rechtssicherheitsgründen wurde die kon-
krete Handhabung des Ausformungsspiel-
raums im Übrigen auch mit anderen Regi-
onalverbänden abgestimmt, Die pau-
schale Festlegung eines „Spielraums“ auf-
grund des Ausformungsspielraums ist 
nicht möglich. 

II.309  "Der Zollernalbkreis ist durch die Fortschreibung 
des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben nur 
randlich betroffen. Die Darstellung der Ausgangssi-
tuation, der Rechtslage und der Regionalplanung 
ist fachlich richtig erfolgt und nicht zu beanstanden. 
Dies gilt auch für die Darstellung der Ziele der vor-
gesehenen Fortschreibung sowie für die Ausarbei-
tung des Umweltberichts. Auf die direkt in den 
Nachbarkreisen betroffenen naturschutz- und arten-
schutzfachlichen Aspekte wird in dieser Stellung-
nahme nicht näher eingegangen." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 

II.521  "Die Anhörung zur Fortschreibung des Regional-
plans soll genutzt werden, um konkret auf die be-
sondere Wertigkeit der Heuneburg und ihrer Umge-
bung hinzuweisen. Wir bitten nachfolgenden Ab-
satz, der bereits im Regionalplan Donau-Iller veran-
kert ist, in den des RV Bodensee-Oberschwaben zu 
übernehmen, damit bei zukünftig geplanten Maß-
nahmen die Belange des Denkmalschutzes in die-
sem Bereich besonders berücksichtigt werden kön-
nen. „Einen besonderen Stellenwert innerhalb der 
Altsiedellandschaft nimmt die Heuneburg hoch über 
der Donau im Bereich der Kreisgrenze zwischen Bi-
berach und Sigmaringen ein. Ihre Geschichte reicht 
von der Jungsteinzeit bis in das hohe Mittelalter. In 

Auf dem Gebiet der Heuneburg sind im 
Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 ein 
Regionaler Grünzug und ein Vorrangge-
biet für Naturschutz und Landschafts-
pflege festgelegt. Dadurch wird die Wer-
tigkeit der Heuneburg aus Sicht des Regi-
onalverbands ausreichend gewürdigt. Da 
dem Regionalplan-Entwurf Bodensee-
Oberschwaben andere Planungsgrundla-
gen zugrunde liegen als dem Regional-
plan-Entwurf Donau-Iller ist es aus Sicht 
des Regionalverbands nicht sinnvoll, den 
in der Anregung genannten Absatz in den 

Keine Berücksichtigung 
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keltischer Zeit (6./5.Jh.v.Chr.) war die Heuneburg 
ein regionales Herrschaftszentrum mit Handelsbe-
ziehungen über die Alpen bis in den Mittelmeer-
raum“ (D. Krausse, I.Kretschmer, L. Hansen, M. 
Fernandez-Götz, Die Heuneburg – keltischer Fürs-
tensitz an der oberen Donau. Führer zu archäologi-
schen Denkmälern in Baden-Württemberg 28, 
2015)." 

Regionalplan zu übernehmen. Beispiels-
weise fehlt für das Gebiet Bodensee-
Oberschwaben ein Gutachten zu den für 
den Regionalplan bedeutsamen Denkma-
len, während in der Region Donau-Iller ein 
solches Gutachten vorhanden ist. 

II.521  "Die Landschaft an der Oberen Donau südlich von 
Riedlingen und der Bodenseeraum gehören zu den 
ältesten dauerhaft besiedelten Gebieten zwischen 
der Schwäbischen Alb und dem Bodensee. Zahlrei-
che Kulturdenkmale wie die Pfahlbaustationen, 
jung- stein-, bronze- und eisenzeitliche Siedlungen, 
Grabhügel und keltische Viereckschanzen, aber 
auch mittelalterliche Burgstellen erinnern daran. 
Siehe hierzu: Archäologisches Landesmuseum Ba-
den-Württemberg (Hrsg.), 4.000 Jahre Pfahlbauten. 
Begleitband zur großen Landesausstellung Baden-
Württemberg 2016, Ostfildern 2016. – E.E. Weber 
(Hrsg.), Die Vor- und Frühgeschichte im Land- 
Kreis Sigmaringen. Heimatkundliche Schriftenreihe 
des Landkreises Sigmaringen, Band 13, Meßkirch 
2016." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 

II.521  "Die Heuneburg sowie die in der unmittelbaren Um-
gebung gelegene Grabhügelgruppe am Bettelbühl 
und einzelne Grabhügel wie die Baumburg sowie 
der Lehenbühl sind Kulturdenkmale von besonderer 
Bedeutung gem. § 12 DSchG. Eine entsprechende 
Karte mit den Kulturdenkmalen wird nachgereicht. 
Zusammen mit der zeitgleichen Außensiedlung um 
die Heuneburg und weiteren Grabhügelgruppen ist 
dieser Bereich für die Nominierung zur Tentativliste 
Deutschlands für das UNESCO-Welterbe vorgese-
hen. Bereits seit 2011 sind Pfahlbausiedlungen am 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 
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Bodensee bei Bodman, Sipplingen und Unteruhl-
dingen, aber auch südlich von Schussenried im 
Olzreuter Ried und am Federsee im Kreis Biberach 
in die UNESCO-Welterbeliste eingetragen. Nach 
den gesetzlichen Bestimmungen sind Kulturdenk-
male solche, die den Denkmalbegriff des Gesetzes 
erfüllen, also Sachen, Sachgesamtheiten und Teile 
von Sachen, an deren Erhaltung aus wissenschaftli-
chen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen 
Gründen ein öffentliches Erhaltungsinteresse be-
steht. Die Denkmaleigenschaft bedarf dabei keines 
feststellenden Verwaltungsaktes; vielmehr ergibt 
sich die Denkmaleigenschaft kraft Gesetzes. Archä-
ologische Denkmale sind dabei grundsätzlich un-
verändert an Ort und Stelle zu belassen. Sollte dies 
ausnahmsweise nicht möglich sein, sind diese mit 
ihrem Fund- zusammenhang dokumentiert zu erfor-
schen und zu bergen auf Kosten des Vorhabenträ-
gers. Denkmale von besonderer Bedeutung genie-
ßen darüber hinaus Umgebungsschutz (vgl. § 15 
Abs. 3 DSchG), d.h. das prägende Umfeld, wie (be-
wusste) Freiflächen oder Sichtachsen von und zu 
dem Denkmal dürfen nur insoweit geändert werden, 
als dies zu keiner Beeinträchtigung des Denkmals 
führt. Der zu schützende Umgebungsbereich kann 
im Einzelfall auch mehrere Kilometer umfassen. Bei 
(UNESCO) Welterbestätten ist der Schutz und die 
Schutzverpflichtung aufgrund völkerrechtlicher Ver-
pflichtungen, die auch in BW Geltung haben, noch 
weitergehender, was von Seiten der UNESCO auch 
kontrolliert wird und im Falle eines Eingriffs auch 
zur Aufhebung des UNESCO-Welterbestatus füh-
ren kann. Eingriffe in das Denkmal oder dessen 
Umgebung werden dort besonders sensibel wahr-
genommen, da es sich um Eingriffe in das kulturelle 
Erbe der Menschheit handelt." 
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II.521  "Auf Grund der hohen Wertigkeit von Welterbestät-
ten sind Beeinträchtigungen des Erscheinungsbil-
des und des weitreichenden Umgebungsschutzes 
um das jeweilige Welterbe, einschließlich der 
Sichtachsen zu entsprechenden archäologischen 
Kulturdenkmalen gravierend und möglichst zu ver-
meiden. In Deutschland gibt es aktuell nur 46 sol-
cher Stätten. Besonders die Windenergieanlagen 
können durch Ihre enorme Höhe den visuellen Ein-
druck der umliegenden Landschaft sowie des Denk-
mals durch eine technische Überprägung massiv 
beeinträchtigen." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Der Regionalverband sieht 
die Teilfortschreibung des Kapitels Ener-
gie in Anschluss an die Gesamtfortschrei-
bung vor und wird dort die Auswirkungen 
von Windenergieanlagen auf andere Be-
lange, u.a. von Kulturdenkmalen, prüfen. 

Kenntnisnahme 

II.521  "Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Liste der 
Kulturdenkmale eine Momentaufnahme widerspie-
gelt, die sich aufgrund neuer Erkenntnisse laufend 
ändern kann und stetig fortgeschrieben wird." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 

II.574  "vielen Dank für die Beteiligung an der Fortschrei-
bung des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben 
im Rahmen der zweiten Anhörung. Der Zweckver-
band Bodensee-Wasserversorgung plant den Aus- 
und Neubau der Förder- und Aufbereitungsanlagen 
in Sipplingen am Bodensee (Projekt Zukunfts-
quelle). Außerdem steht mittelfristig ein Ausbau der 
nach Norden führenden Transportleitungen an (Pro-
jekt Lebensader). Hierbei bestehen Überlegungen, 
die bestehende Transportleitung vom Sipplinger 
Berg in Richtung Sigmaringen langfristig durch eine 
weitere Transportleitung zu parallelisieren. Dies 
wird in Teilabschnitten erfolgen. Von einem Durch-
messer - orientierend am heutigen Bestand - von 
1.600 mm ist auszugehen. Dementsprechend müs-
sen Abstände zur Bestandsleitung von 8 m und 
Schutzstreifen von mindestens 10 m jeweils 5 m 
rechts und links der Leitungsachse eingehalten 
werden. Diese entsprechen den fachtechnischen 
Vorgaben (DVGW-Arbeitsblattes W 400-1). Beide 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 
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Großvorhaben liegen in Räumen, in denen der Re-
gionalplanentwurf in großem Umfang regionale 
Grünzüge und Vorranggebiete für Naturschutz und 
Landschaftspflege und für besondere Waldfunktio-
nen vorsieht. Wie wir bereits in unserer Stellung-
nahme im Rahmen der ersten Beteiligungsrunde 
ausgeführt haben, muss vermieden werden, dass 
der Regionalplan diese Vorhaben behindert. Die im 
zweiten Entwurf der Regionalplanänderung gegen-
über dem ersten Entwurf vorgenommenen Ände-
rungen sind zum Teil zu begrüßen. Wir sehen aber 
im Hinblick auf die oben dargestellten Großvorha-
ben weiteren Änderungsbedarf: " 

II.575  "Mit Schreiben vom 30. Dezember 2020 haben Sie 
den Entwurf zur Fortschreibung des Regionalplans 
mit der Bitte um Prüfung übersandt, ob die Zielfest-
legungen konkrete Planungen und Maßnahmen der 
Bundeswehr behindern. Hierzu teile ich mit: Die 
Planungshoheit der genutzten Flächen obliegt aus-
schließlich der Bundeswehr. Liegenschaften der 
Bundeswehr im Planungsgebiet des genannten Re-
gionalplans dürfen nichtüberplant werden und sind 
entsprechend im Regionalplan auszuweisen (§ 2 
(2) Nr. 7 ROG). Die Stellungnahme des Bundes-
amts für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleis-
tungen der Bundeswehr gegenüber dem regionalen 
Planungsverband Bodensee-Oberschwaben vom 
3.2.2021 in dieser Angelegenheit füge ich bei. (...) 
Mit Schreiben vom 12. Dezember baten Sie um 
Stellungnahme im Rahmen der zweiten Anhörung 
zum Entwurf der Fortschreibung des Regionalplans 
Bodensee-Oberschwaben (...) Grundsätzlich beste-
hen gegen die genannte Fortschreibung des Regio-
nalplans seitens der Bundeswehr als Träger öffent-
licher Belange keine Bedenken zu den Änderungen 
im vorgelegten Entwurf. Auf mögliche Betroffenhei-
ten der Bundeswehr im genannten Planungsbe-
reich habe ich bereits in meiner Stellungnahme vom 

Die Liegenschaften der Bundeswehr wur-
den als nachrichtliche Übernahme in die 
Raumnutzungskarte zum Regionalplan 
Anhörungsentwurf 2020 aufgenommen. 
Aus Sicht des Regionalverbands steht die 
Überlagerung von Vorranggebieten für 
Naturschutz und Landschaftspflege in kei-
nem Konflikt zu den Liegenschaften der 
Bundeswehr. Es wird auf §5 Abs. 1 ROG 
verwiesen.  

Kenntnisnahme 
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25.09.2019 hingewiesen und dass sich daraus ent-
stehende Interessenskonflikte erst in den nachfol-
genden konkreteren Genehmigungsverfahren ab-
schließend geprüft und bewertet werden können 
(...) Ich bitte Sie, mir das Abwägungsergebnis und 
die rechtskräftige Fortschreibung des Regional-
plans Bodensee Oberschwaben unter Angabe mei-
nes Zeichens: V-131-19-ROG zukommen zu las-
sen." 

II.617  "Das Klimagutachten sowie die Klimafibel sind un-
serer Einschätzung nach sehr alte Quellen aus den 
Jahren 2009/2010. Es stellt sich daher die grund-
sätzliche Frage, inwieweit die damaligen Untersu-
chungen und Ergebnisse die heutigen Kenntnisse 
zum Thema Klimawandel widerspiegeln und inwie-
fern aus den damaligen Ergebnissen Handlungsbe-
darfe für die nächsten 20-30 Jahre abgeleitet wer-
den können." 

Die zentralen Ergebnisse dieses Klima-
gutachtens sind grundsätzlich bis heute 
gültig und haben maßgeblich Eingang in 
die Festlegungen des Regionalplans ge-
funden, beispielsweise durch die Festle-
gung von Regionalen Grünzügen und 
Grünzäsuren in Gebieten, welche unter 
anderem der Aufrechterhaltung des klima-
tisch und lufthygienisch bedeutsamen 
Luftaustauschs dienen (siehe Begründung 
zu PS 3.1.0 und Umweltbericht zum Regi-
onalplan Anhörungsentwurf 2020).. Im 
Anschluss an die laufende Gesamtfort-
schreibung des Regionalplans ist die Teil-
fortschreibung des Kapitels Energie vor-
gesehen. Im Rahmen dieser Teilfort-
schreibung wird geprüft werden, ob die 
Daten aus dem Klimagutachten und der 
Klimafibel (teilweise) einer Aktualisierung 
bedürfen. Zum Zeitpunkt der 2. Anhörung 
der Gesamtfortschreibung ist hierzu noch 
keine Aussage möglich.  

Kenntnisnahme  

II.801  "Die Vorgehensweise der Planung dieser Bestand-
teile des Regionalplanes muss trotz Vorliegen des 
Fachgutachtens (Büro ATP J. Trautner, 2017) kri-
tisch hinterfragt werden. Es war im Juli 2018 von 
der Verbandsversammlung beschlossen worden, 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf Anlage 3 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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dass die Bausteine des künftigen Landschaftsrah-
menplanes vollständig in das Kapitel Freiraum ein-
fließen sollen. Damit würde der Landschaftsrah-
menplan vollumfänglich verbindlich gemacht. An-
hand der nunmehr vorliegenden Unterlagen zeigt 
sich jedoch, dass sich die Grundlagen des Land-
schaftsrahmenplanes noch sehr vorläufig und 
bruchstückhaft darstellen. Die Abarbeitung erfolgt 
tatsächlich aus unserer Sicht in falscher Reihen-
folge. Um die Vorgaben des Landesplanungsgeset-
zes und die Vorgaben des Landesentwicklungspla-
nes realisieren zu können, müsste der Regionalplan 
auf den Erkenntnissen eines sorgfältig erstellten 
Landschaftsrahmenplans aufbauen. Die Entwick-
lung der Fachgrundlagen für einen Landschaftsrah-
menplan und damit für das System einer regionalen 
Freiraumstruktur hinkt hinter der sonstigen Planung 
und dem Fortgang des Verfahrens zur Fortschrei-
bung des Regionalplanes hinterher. Dies kann kei-
nesfalls akzeptiert werden! Die Erarbeitung eines 
fachlich fundierten Landschaftsrahmenplanes muss 
vor Festlegung des Entwurfs des neuen Regional-
planes erfolgen. Der Regionalverband wird aufge-
fordert, diesen Mangel schnellst möglich vor Ab-
schluss der Fortschreibung durch eine vertiefende 
Bearbeitung der Planungsgrundlagen zu beheben." 

II.801  "Klimaschutz: Es ist bedauerlich, dass von der Lan-
desebene keine Vorgaben für den Klimaschutz in 
der Regionalplanung gemacht werden. Dabei muss 
doch auch die Regionalplanung die Klimaziele aus 
den internationalen Vereinbarungen (Paris, 2015) 
unterstützen. Wie ein Gutachten der S4F zeigt, wer-
den die THG-Kontingente bei einem „weiter so“ in 
unserer Region bereits in 5 Jahren aufgebraucht 
sein. "Die Festlegungen im Regionalplanentwurf 
sind aus wissenschaftlicher Sicht nicht dazu geeig-
net, die politischen Ziele im Klimaschutz zu errei-
chen. Das verbleibende CO2e-Budget der Region, 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf Anlage 1 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen.  

Kenntnisnahme 
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das die Einhaltung des 1,5 °C-Ziels ermöglichen 
würde, wird vermutlich 2025 aufgebraucht sein. Das 
angenommene vom Regionalverband entwickelte 
Wachstumsszenario führt gegenüber dem Status 
quo sogar noch zu einem zusätzlichen Ausstoß von 
ca. 3 Mio. t CO2e bis 2050. Der Planentwurf erfüllt 
weder die selbst gesteckten Klimaschutzziele der 
Region noch die internationalen Verpflichtungen 
Deutschlands zur Reduktion der Treibhausgas- 
Emissionen." (Quelle: S4F – 2021, S.1)" 

II.801  "Wir wissen, dass viele politischen Vorgaben und 
Ziele nicht in Gesetze gegossen sind und keine kla-
ren Vorgaben für die Planung gemacht werden. 
Das wissen und beklagen auch viele, die sich mit 
Planung beschäftigen. Aber es hindert uns niemand 
daran, Dinge zu tun, die wir als notwendig erachten. 
Man darf besser sein, als es das Gesetz erlaubt! 
Nachhaltig denken – lokal handeln." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 

II.801  "Wir vermissen beim Planentwurf das Herunterbre-
chen der Klimaschutzziele (Pariser Klimaschutzab-
kommen, EU-Parlament, Bundesregierung) und der 
Zeile zur Reduzierung des Flächenverbrauchs auf 
die regionale Ebene. 
Um nachhaltig zu leben, müssen wir nämlich un-
sere Verbräuche mindestens halbieren – das gilt 
sowohl für den Flächenverbrauch, Energiever-
brauch und den Verbrauch an Rohstoffen. Derzeit 
verbraucht Deutschland drei Erden – wir haben 
aber nur eine! 
Rechnet man das 30 ha-Ziel der Bundesregierung 
zur Flächeninanspruchnahme auf die Region Bo-
densee-Oberschwaben herunter, so ergibt sich fol-
gendes Bild: 
 Anzahl Einwohner Ziel ha/d ha im Zeitraum 2020-
2035 
BRD 83.100.000 30 164.250 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf Anlage 1 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 
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RVBO 633.743 0,23 1.253 
Im Regionalplanentwurf dürfte also der Flächenver-
brauch über alles (d.h. Siedlungsflächen, Gewerbe-
flächen und Flächen für Straßenbauvorhaben und 
andere Verkehrsinfrastrukturen) in der Summe 
1.253 ha nicht übersteigen, um eine nachhaltige 
und den Klimaschutzzielen angemessene Entwick-
lung festzulegen. 
Insgesamt (Regionalplan + kommunale Planungen) 
wird der Wohnbauflächenbedarf für die Region Bo-
densee-Oberschwaben mit ca. 1.000 ha definiert, 
für Industrie und Gewerbe wird ein Bedarf von ca. 
1.200 ha angenommen. Zu diesen 2.200 ha kom-
men zusätzlich 12 geplante Straßenbau-Projekte, 
die mit zusammen mindestens 300 ha ebenfalls in 
die Flächenbilanz eingerechnet werden müssen. 
Mit diesen Plänen und Vorgaben positioniert sich 
die Region Bodensee-Oberschwaben weit über 
dem Doppelten des 30 ha- Zieles der Bundesregie-
rung. 
(Quelle: Scientists for Future - Gutachten Januar 
2021, S.15 ) 
2 Fortschreibung des Regionalplans Bodensee-
Oberschwaben Regionale Infrastruktur – Verkehr 
(Kap. 4.1), Beschluss der Verbandsversammlung 
am 23. Oktober 2020, S. 3. 
Für die Planungen in der Region – und damit auch 
für den Regionalplan - bedeutet dies, dass die ge-
planten Bauflächen deutlich verringert werden müs-
sen. Dazu machen wir im folgenden Kapitel unserer 
Stellungnahme konkrete Vorschläge und begrün-
den diese. 
Die Naturschutzverbände sehen große Flächenpo-
tentiale im Bestand, die es vorrangig zu nutzen gilt. 
Im aktuellen Mikrozensus wird zum Beispiel auf den 
großen Leerstand von Wohnungen hingewiesen 
(Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg“, 
Heft 7/2017, S.40). Leider gibt es dazu keine top-
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aktuellen Zahlen und auch wenig konkrete Aktivitä-
ten der Kommunen (Flächenmanager*innen, die Ei-
gentümer*innen konkret ansprechen und Angebote 
machen, um den Bestand zu aktivieren und an den 
Immobilien-Markt zu bringen. 
Dazu kommen große Möglichkeiten zur Innenent-
wicklung, wie die Martinshöfe in Weingarten oder 
das Bezner-Areal in Ravensburg zeigen. Wenn 
dann noch Dachflächen von Wohnhäusern, Gewer-
behallen und Parkhäusern sowie Parkplätze zur 
Energie-Gewinnung genutzt werden, brauchen wir 
weniger landwirtschaftliche Flächen und Wälder für 
Fotovoltaik, Bioenergie und Windkraftwerke. 
Relevanz der Ziele des Klimaschutzes für den Regi-
onalplan 
Klimaschutzziele sind relevant für die Erstellung ei-
nes Regionalplans. Das geht aus § 11 Abs. 5 LplG 
hervor. Hier findet sich folgender Passus: „(5) Der 
Regionalplan soll auch diejenigen Festlegungen zu 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
von öffentlichen Stellen (...) enthalten, die zur Auf-
nahme in den Regionalplan geeignet und zur Koor-
dinierung von Raumansprüchen erforderlich sind 
und die durch Ziele und Grundsätze der Raumord-
nung gesichert werden können. Hierzu gehören (...) 
insbesondere (…) die raumbedeutsamen Erforder-
nisse und Maßnahmen des (...) integrierten Ener-
gie- und Klimaschutzkonzeptes und der Anpas-
sungsstrategie nach den Vorschriften des Klima-
schutzgesetzes Baden- Württemberg.“ 
Klimaschutzziele sind zur Koordinierung von Raum-
ansprüchen erforderlich, denn wenn es nicht ge-
lingt, die international vereinbarten Klimaschutzziele 
zu erfüllen, sind schon mittelfristig schwere Schä-
den für die Region zu erwarten. Ziele und Grunds-
ätze der Raumordnung können und müssen einen 
Beitrag dazu leisten, die Zielerreichung im Klima-
schutz zu sichern. 
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Dabei handelt es sich konkret um folgende, gesetz-
lich festgelegte Ziele: „Unter Berücksichtigung der 
internationalen, europäischen und nationalen Kli-
maschutzziele und –maßnahmen soll die Gesamt-
summe der Treibhausgasemissionen in Baden-
Württemberg im Vergleich zu den Gesamtemissio-
nen des Jahres 1990 bis zum Jahr 2020 um min-
destens 25 Prozent und bis zum Jahr 2030 um min-
destens 42 Prozent verringert werden. Bis zum Jahr 
2050 wird eine Minderung um 90 Prozent ange-
strebt im Vergleich zu den Gesamtemissionen des 
Jahres 1990.“ (§ 4 KlimaSchG). Für das Zwischen-
ziel 2030 ist sogar zu überlegen, ob nicht die Fest-
legungen im Klimaschutzgesetz des Bundes als hö-
herrangiges Recht zu werten sind („Bis zum Zieljahr 
2030 gilt eine Minderungsquote von mindestens 55 
Prozent.“, § 3, Abs. 1 KSG). 
Das in § 11, Abs. 5 LplG aufgeführte Integrierte 
Energie- und Klimaschutzkonzept IEKK von 2014 
enthält Ziele und Maßnahmen aus dem Bereich der 
Raumordnung: Eine verkehrs- vermeidende Sied-
lungs- und Verkehrsplanung kann Wege vermeiden 
und verkürzen –und somit CO2-Emissionen einspa-
ren. Leitbild ist die „Stadt der kurzen Wege“ bzw. 
„Region der kurzen Wege“. Als Maßnahme wird 
dazu genannt: „Reduktion der Ausweisung neuer 
Siedlungsflächen und Stärkung der Innenentwick-
lung in Städten und Gemeinden.“ 
Das entspricht genau den Forderungen, die bspw. 
von den Naturschutzverbänden in der ersten Ausle-
gung des Regionalplanentwurfs geäußert wurden. 
Aus unserer Sicht ist es vom rechtlichen Rahmen 
her gerechtfertigt und inhaltlich geboten, im Regio-
nalplanentwurf mit höheren Dichtewerten im Wohn-
bau und geringeren Neuausweisungen von Bauflä-
chen zu operieren, um eine stärkere Innenentwick-
lung und Verdichtung zu erzwingen. 
Mangelhafte raumplanerische Steuerung im Hin-
blick auf die oben o.g. Erfordernisse 
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Um die aus sachlichen Gründen notwendigen und 
aufgrund nationaler Gesetzgebung und internatio-
naler Verträge verbindlichen Ziele im Klimaschutz 
zu erreichen, sind in der Region Bodensee-Ober-
schwaben deutlich stärkere Bemühungen zur Ein-
sparung von Treibhaus- gasen notwendig, als bis-
her unternommen wurden. Das zeigt im Detail die 
Analyse der 
„Scientists for Future Ravensburg“. 
Der Regionalplan beinhaltet Festlegungen zu 
Raum- und Siedlungsstrukturen, die für die CO2e-
Emissionen der Region relevant sind. Aus den pla-
nerischen Festlegungen im Regional- plan müssen 
die Einsparbemühungen wesentlich deutlicher er-
kennbar werden. Vor allem die geplanten Zu-
wächse an Wohn- und Gewerbeflächen und die mit 
einer Bebauung einher- gehenden zusätzlichen 
CO2e- Emissionen sind mit den gesetzlich festge-
legten Klimaschutz- zielen von Bund und Land Ba-
den-Württemberg nicht vereinbar. Sie widerspre-
chen auch den selbst gesetzten Zielen der Land-
kreise Ravensburg und Bodenseekreis. 
 Konkret wird folgendes bemängelt: 
• Der Entwurf rechnet mit einem Wohnbauflächen-
bedarf von 1.200 ha, der deutlich zu hoch ange-
setzt ist. Ein wesentlicher Teil dieses Bedarf wird 
aus der Berechnung einer fiktiven Wohnflächenzu-
nahme pro Kopf abgeleitet, die weder mit dem Kli-
maschutz vereinbar ist noch tatsächlich in den letz-
ten Jahren stattgefunden hat. Mit den Bedarfszah-
len gibt der Planentwurf jedoch den Städten und 
Gemeinden die Begründung zur weiteren starken 
Bautätigkeit an die Hand. 
Der Entwurf enthält deutlich zu geringe Vorgaben 
zur Wohndichte (EW/ha), die nicht den Anforderun-
gen des Klimaschutzes entsprechen. Hier ist ein 
Abrücken von den Zahlen im Hinweispapier des Mi-
nisteriums geboten, anders können die Klima-
schutzziele nicht erreicht werden. 
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Der Entwurf berücksichtigt die Potentiale der Innen-
entwicklung zu wenig. Es fehlt eine detaillierte und 
nachvollziehbare Quantifizierung dieser Potentiale. 
Es wird auch nicht berücksichtigt, dass der pro 
Kopf- Verbrauch an Siedlungsfläche in der Region 
Bodensee-Oberschwaben im landesweiten Durch-
schnitt sowieso schon sehr hoch ist. 
Der Planentwurf eröffnet im Planteil allen Gemein-
den zusätzliche Möglichkeiten, im vereinfachten 
Verfahren neue Baugebiete am Siedlungsrand aus-
zuweisen, ohne mit dem Regionalplan in Konflikt zu 
kommen, da an der jeweiligen Siedlungsgrenze Flä-
chen bestehen, für die der Plan keine Festlegungen 
zur Flächennutzung trifft. Damit ermöglicht er den 
Gemeinden die zusätzlichen Ausweisungen von 
Baugebieten in erheblichem Umfang. Diese Flä-
chenpotentiale wurden bisher nicht einmal quantifi-
ziert. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Regi-
onalplanentwurf in dieser Form nicht den Erforder-
nissen der gesetzlich festgelegten Klimaschutzziele 
entspricht." 

III.048+III.
049 

 "Letztlich geht der Planentwurf einen gänzlich an-
deren Weg. Dies wird nicht zuletzt auch durch die 
Ausweisung von Vorranggebieten für Naturschutz- 
und Landschaftspflege auch auf landwirtschaftlich 
genutzten Flächen deutlich. Dies hat zur Folge, 
dass zu befürchten ist, dass landwirtschaftliche Pro-
duktionsflächen, die in diesem Vorranggebiete lie-
gen, innerhalb der Freiraumstruktur zukünftig ver-
mehrt mit einer Verschiebung der Inanspruch-
nahme weg von der originär landwirtschaftlichen 
Produktion hin zu einer immer extensiveren Nut-
zung gedrängt werden können. Für diejenigen Be-
triebe, die mit landwirtschaftlichen Flächen betrof-
fen sind, könnte sich dies zu einer wesentlichen Be-
nachteiligung durch die Hintertür auswirken. Dabei 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 
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ist uns sehr wohl bewusst, dass durch den Planent-
wurf landwirtschaftliche Bauvorhaben und die Be-
wirtschaftung im Grundsatz nicht beeinträchtigt wer-
den. Gerade in Bezug auf die Bewirtschaftung hat 
die jüngste Vergangenheit aber gezeigt, dass sei-
tens der Verwaltung und Naturschutzverbänden 
solche Ansätze gerne als Einfallstor für weiterge-
hende konkrete Einschränkungen genutzt werden. 
Wir fordern daher, dass landwirtschaftlich genutzte 
Flächen aus diesem Vorranggebiet herausgenom-
men werden. Hilfsweise fordern wir im Planentwurf 
ein ausdrückliches Bekenntnis dafür, dass durch 
die Ausweisung landwirtschaftliche Baumaßnah-
men inklusive landwirtschaftsnahe Gewerbebe-
triebe nicht beeinträchtigt sind und vor allem die 
landwirtschaftliche Bewirtschaftung nicht einge-
schränkt wird. Dies muss vor allem auch im Hinblick 
auf die Neuanlage von Anlagen des Erwerbsobst-
baues, Hagelnetze, andere Schutzsysteme, Hop-
fengärten sowie Maßnahmen der Bewässerung gel-
ten. Gerade in dieser Hinsicht sind unsere Land-
wirtsfamilien derzeit in Sorge. Zur Verdeutlichung 
sei auf das Verordnungsverfahren zur Festlegung 
der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
(FFH-VO) im Jahre 2018 verwiesen. Im Zuge die-
ses Verfahrens wurde unseren Landwirten (nach 
damaliger Rechtslage korrekt) zugesichert, dass die 
bisherige landwirtschaftliche Nutzung dadurch nicht 
tangiert wird. Die jüngsten Bestrebungen des BMU 
in Sachen Insektenschutzpaket haben aber gezeigt, 
dass die im Jahr 2018 Parzellen scharf ausgewie-
senen FFH-Flächen seitens der Politik schnell für 
ein weitest gehendes Verbot von Pflanzenschutz-
mitteln, auf die unsere Betriebe angewiesen sind, 
herangezogen werden können. Daher sind die ak-
tuellen Bedenken vieler vom Vorranggebiet für Na-
turschutz und Landschaftspflege betroffener Land-
wirte nachvollziehbar. Gerne sind wir auch bereit, 
unsere Bedenken und Anregungen mit Ihnen Herr 
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Franke sowie Vertreter der Verbandsversammlung 
persönlich zu bereden." 

II.801  "Die Naturschutzverbände sehen große Flächenpo-
tentiale im Bestand, die es vorrangig zu nutzen gilt. 
Im aktuellen Mikrozensus wird zum Beispiel auf den 
großen Leerstand von Wohnungen hingewiesen 
(Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg“, 
Heft 7/2017, S.40). Leider gibt es dazu keine top-
aktuellen Zahlen und auch wenig konkrete Aktivitä-
ten der Kommunen (Flächenmanager*innen, die Ei-
gentümer*innen konkret ansprechen und Angebote 
machen, um den Bestand zu aktivieren und an den 
Immobilien-Markt zu bringen. Dazu kommen große 
Möglichkeiten zur Innenentwicklung, wie die Mar-
tinshöfe in Weingarten oder das Bezner-Areal in 
Ravensburg zeigen. Wenn dann noch Dachflächen 
von Wohnhäusern, Gewerbehallen und Parkhäu-
sern sowie Parkplätze zur Energie-Gewinnung ge-
nutzt werden, brauchen wir weniger landwirtschaftli-
che Flächen und Wälder für Fotovoltaik, Bioenergie 
und Windkraftwerke." 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. Auch der Regionalverband 
befürwortet die Nutzung von Flächenpo-
tenzialen im Bestand sowie die Nutzung 
bestehender baulicher Anlagen für die re-
generative Stromerzeugung, s. 2.4.0 Z 
(2), 2.4.0 N (3), 2.4.0 G (4), 2.4.0 G (5) 
sowie PS 2.6.0 G (4) Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020) 

Kenntnisnahme 

II.801  "Das bisherige System von Freihalteräumen (Regi-
onalplan 1996) orientierte sich an Schutzgebieten 
(NSG, Landschaftsschutzgebiet etc.), geplanten 
Schutzgebieten und anderen schutzbedürftigen 
Teilräumen, die Gebiete waren diskret abgegrenzt, 
benannt und im Text explizit begründet, auch in Be-
zug auf absehbare Belastungen und Risiken bzw. 
deren Vermeidung. Es ist zwar ausdrücklich anzu-
erkennen, dass nunmehr der Anspruch verfolgt 
wird, die Freihaltebereiche systematischer nach 
funktionalen Kriterien zu entwickeln. Nunmehr wird 
ein „Signaturkontinuum von Freihalteräumen“ vor-
geschlagen, für das nach verschiedenen Katego-
rien etliche Datengrundlagen räumlich verschnitten 
wurden (insbesondere Biotopverbund, Gewässer, 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 



   
    

946 
 

Moorflächen etc.). Dem könnte grundsätzlich zuge-
stimmt werden, wie bereits in der Stellungnahme 
zur 1. Offenlegung betont wurde" 

III.050  "1.1 Überdies verweisen wir auf unsere Stellung-
nahme vom 06.11.2019 nebst Ergänzung vom sel-
ben Tag auf die wir ebenfalls vollumfänglich verwei-
sen und hiermit nochmals einbringen wollen. (…) 2. 
Ausweisung von Schutzgebieten: Wir fordern von 
einer weiteren Ausweisung von Schutzgebieten ab-
zusehen. Die Ausweisung von Schutzgebieten, 
egal welcher Art, hat für die Landwirtschaft völlig 
unvorhersehbare und damit völlig unkalkulierbare 
Auswirkungen. Dies wurde am Beispiel des Volks-
begehrens Artenschutz - „Rettet die Bienen" beson-
ders deutlich. Ein wesentlicher Anspruch des Volks-
begehrens Artenschutz - „Rettet die Bienen" war 
ein gesetzliches Verbot von Pflanzenschutzmitteln 
in Schutzgebieten. Allgemein durch „Volksbegeh-
ren" und daraus basierenden „Volksabstimmungen" 
können Gesetze direkt vom Volk verabschiedet 
werden. Dieser Umstand zeigt auf, dass Anknüp-
fungspunkt für bestimme Verbote gerade „Schutz-
gebiete" sind. Der Berufsverband spricht sich des-
halb entschieden gegen die Ausweisung neuer 
Schutzgebiete aus. Die Wettbewerbsfähigkeit unse-
rer regionalen Landwirtschaft soll erhalten bleiben. 
Die Existenzfähigkeit der landwirtschaftlichen Be-
triebe darf nicht gefährdet werden." 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Keine Berücksichtigung 

III.050  "1. Zunächst verweisen wir auf die Stellungnahme 
des Landesbauernverbands in Baden-Württemberg 
e.V. vom 23.02 .2021, die wir vollumfänglich über-
nehmen und uns zu Eigen machen und hiermit ein-
bringen." 

Der Verweis wird zur Kenntnis genommen 
und es wird auf die Behandlung der Stel-
lungnahme mit dem Az. III.046+III.047 so-
wie auf die Anlagen 2 und 7 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 



   
    

947 
 

III.050_1  "Unsere Stellungnahme vom 25 .02.2021 soll auch 
von jedem Einzelnen der nachfolgend genannten 
landwirtschaftlichen Betriebsleiter als erhoben gel-
ten: XXX“ 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf die Behand-
lung der Anregungen zu Az. III.050 sowie 
auf die Anlagen 2 und 7 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme  

III.092-2, 
IV.0013 

 "Ablehnung der Planungen aufgrund des fehlenden 
Landschaftsrahmenplans Das Unterlassen der 
Landschaftsrahmenplanung hat zur Konsequenz, 
dass im Prozess zur Fortschreibung des Regional-
plans weder eine ausreichende Konfliktanalyse 
noch eine schlüssige Zielkonzeption für die Schutz-
güter durchgeführt wurde.“ 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf Anlage 3 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 

III.092-3, 
IV.0013 

 "Ein weiteres äußerst kritisches Thema , das im Re-
gionalplan gemäß dessen Definition ausgewiesen 
werden müsste, sind die allumspannenden Hagel-
schutznetze, siehe folgendes Satellitenbild am Bei-
spiel Gemarkung Kippenhausen. Dazu fehlt vom 
Regionalverband eine Stellungnahme. Der Bund für 
Umwelt- und Naturschutz Deutschland, hier die 
BUND Ortsgruppe lmmenstaad, sieht in dieser 
„Landschaftsvernetzung " keine Biotopvernetzung, 
sondern im Hinblick auf die Klimaveränderung eine 
ökonomische Maßnahme um ggf. einen Verlust der 
Erträge zu vermeiden- mit all den daraus folgenden 
katastrophalen ökologischen Konsequenzen. Fol-
gender Gedankengang sei in diesem Zusammen-
hang erlaubt: Der Ausbau von Windkraftanlagen 
scheitet häufig daran, dass Greifvögel gefährdet 
werden könnten- welches ist der Einfluss der Ha-
gelschutznetze auf die Population der Greifvögel?" 

Die Bewirtschaftung der landwirtschaftli-
chen Flächen ist in den Regionalen Grün-
zügen, den Grünzäsuren sowie den Vor-
ranggebieten für Naturschutz und Land-
schaftspflege ausnahmslos zulässig. Es 
liegt nicht im Ermessen des Regionalver-
bands, Vorgaben zu land- und forstwirt-
schaftlichen Nutzungsformen und -intensi-
täten zu machen (s. auch Begründung zu 
PS 3.1.1 und PS 3.2.1 Regionalplan An-
hörungsentwurf 2020). Dies gilt auch für 
technische Anlagen, die für die Bewirt-
schaftung der Flächen erforderlich sind, 
z.B. Hopfengärten, Bewässerungssys-
teme und Hagelnetze. Diese technischen 
Anlagen stellen keine baulichen Anlagen 
dar und der Regionalplan hat keine Steu-
erungskompetenz bezüglich der Errich-
tung und des Betriebs solcher Anlagen.  

Kenntnisnahme 
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III.092-3, 
IV.0013, 
II.801 

 "Der Bodenseeuferplan 1984 ist noch immer ein 
Teilregionalplan zu dem jetzt im 2. Entwurf vorlie-
genden Regionalplanes zu sein. Da stellt sich die 
Frage, dass im Bereich lmmenstaad Schiffsanleger 
ein langer Uferbereich ohne Schutzstatus ausge-
wiesen ist. (siehe folgenden Kartenausschnitt aus 
dem Bodenseeuferplan 1984). Gerade dieser Ufer-
bereich ist häufig im Winter Aufenthaltsort und Nah-
rungsquelle für hunderte von Seevögeln. 
Außerdem stellt sich die Frage, welches die zeitli-
chen Ziele einer Uferrenaturierung in diesem Be-
reich sind. Limnologische Gutachten weisen darauf 
hin, dass diese Bausünden aus der Vergangenheit 
durch Renaturierung des Ufers verbessert werden 
müssen. Initiativen zu einer Renaturierung sind 
nicht aus lmmenstaad zu erwarten, sondern müs-
sen von Landesseite im öffentlichen Interesse erfol-
gen. Der Schutzstatus II (nächstes Bild aus dem 
Bodenseeuferplan) muss entlang des lmmen-
staader Ufers durchgezogen werden." 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Bo-
denseeuferplan 1984 nicht Bestandteil 
des 2. Anhörungsverfahrens zur Gesamt-
fortschreibung des Regionalplans Boden-
see-Oberschwaben ist. Es können nur 
Aussagen zum Regionalplan Anhörungs-
entwurf 2020 getroffen werden. Aus Sicht 
des Regionalverbands wird mit dem Regi-
onalplan Anhörungsentwurf 2020 die en-
gere Uferzone des Bodensees so weit wie 
möglich gesichert. Wir weisen darauf hin, 
dass siedlungsbezogene Festlegungen 
rechtsgültiger Flächennutzungspläne und 
Bebauungspläne grundsätzlich nicht mit 
Regionalen Grünzügen und Grünzäsuren 
überlagert werden können, da es sich bei 
regionalen Grünzügen und Grünzäsuren 
um Instrumente zur Sicherung des Frei-
raums handelt. Bei dem allergrößten Teil 
des engeren Bodenseeufers liegen dort, 
wo in der Raumnutzungskarte keine Regi-
onalen Grünzüge und Grünzäsuren fest-
gelegt sind, Festlegungen rechtsgültiger 
Flächennutzungspläne und Bebauungs-
pläne vor. Der Immenstaader Schiffsanle-
ger ist bereits baulich überprägt, sodass 
diese auch nicht als Grünzäsur festgelegt 
wurde im Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020.  

Kenntnisnahme  

IV.0030 Sonstige „Es ist höchste Zeit dass man sich einfach wehrt. 
Es kann nicht sein, dass man das Klima wirklich 
nicht beachtet. So ist auch das "falsch" gebaute 
Materialwirtschaft-Zentrum  der MTU bzw. RRPS in 
FN-Kluftern zu sehen. Und sieht man die positive 
Seite beim letzten Hochwasser, wie sich das Natur-
schutzgebiet  in Markdorf-Leimbach ausgewirkt hat, 
so kann man erkennen, dass der Mensch eben 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 
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doch Rücksicht nehmen muss wie sich die Natur 
gestaltet hat. Und man darf die jüngsten  "Finger-
zeige" mit den Hangrutschen durchaus nicht außen 
vorlassen,  sondern sie durchaus mahnend zur 
Kenntnis nehmen. 

IV.0030 Sonstige Regionalplan und Klimaschutz - Umweltziele Im of-
fengelegten Umweltbericht zur Fortschreibung des 
Regionalplans verweisen Sie auf Seite 17 auf das 
Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in Baden-
Württemberg (=BW) als einen Ihrer Planungsgrund-
sätze. In diesem Gesetz sind in § 4 die vom Land 
BW angestrebten Klimaziele definiert : Reduzierung 
der Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um 
mindestens 42%. Dieses Klimaziel ist zwar erst im 
Oktober 2020 verabschiedet worden, ist aber durch 
die am 8.10.2020 vom EU-Parlament gefassten Be-
schlüsse bereits überholt: Hiernach sollen die Net-
toemissionen bis 2030 um 60 % reduziert werden! 
Die EU-Kommission schlägt im Dezember 2020 
vor, die Zielvorgabe für die Verringerung der Treib-
hausgasemissionen bis zum Jahr 2030 (Emissio-
nen und Abbau) auf mindestens 55 % gegenüber 
dem Stand von 1990 anzuheben! Die Kommission 
wird die Vorschläge bis Juni 2021 vorlegen. Das 
Klimagesetz Baden-Württemberg und der sich hie-
rauf beziehende offengelegte Regionalplan hinken 
weit hinter den durch die EU vorgeschriebenen Re-
duzierungsziele her. Der Regionalplan verstösst so-
mit, bevor er verabschiedet wird bereits gegen EU-
Vorschriften und kann deshalb so nicht in Kraft tre-
ten! Sie belegen nicht konkret, wie sich Ihre Pla-
nungsmassnahmen auf die Klimavorgaben des 
Landes BW mit 42 %, geschweige denn auf 60 % 
des EU-Parlaments auswirken. Diese Ziele - das ist 
allgemeiner Wissenstand - muss Ihre Planung ge-
recht werden, damit unsere Kinder in Oberschwa-
ben eine klimaerträgliche Zukunft zum Leben ha-
ben. Wir fordern Mehr Vorrangflächen für Natur-, 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genomen und es wird auf Anlage 1 zur 
Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 
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Boden- und Wasserschutz  und nachhaltige Land-
wirtschaft (C02-Speicher und Sauerstoff-Produk-
tion) Erhalt und Erweiterung der Grünzüge (Altdor-
fer Wald, Schussen- und Argenauen, Salemer 
Grünzug „.) den Regionalplan nochmals auf die 
neuen Klimaziele der EU hin zu überarbeiten! 

IV.0205  "Im Mai 2016 war von uns die Anfrage beim Land-
ratsamt Bodenseekreis, Umweltamt bezüglich An-
bau XXX Die Genehmigung zum Errichten des 
Hopfengartens erhielten wir am XXX (siehe An-
lage). Im Herbst wurde der Hopfengarten nach den 
detaillierten Vorgaben von XXX (!!!!) errichtet. Des-
wegen sind die Anbau-, Pacht- und Lieferverträge 
langfristig bis zum Jahr 2035 geschlossen worden. 
Die geplante Schutzgebiets-Ausweisung ist durch 
die Nutzungsbeschränkungen eine wirtschaftliche 
Enteignung, was zu Ernteausfällen führt. Außerdem 
sind wir gegenüber der Eigentümerin zur vollen 
Pachtzahlung verpflichtet, ebenso Berufsgenossen-
schaft und Sozialversicherungsbeiträge. Dies be-
trifft ca. 25 % unserer Hopfenfläche und ist somit für 
unseren Betrieb existenzgefährdend. 

Aus oben genannten Gründen ist die Ausweisung 
auf den Parzellen restlos zu streichen. wie Sie mit 
Schreiben vom XXX mitteilen beabsichtigen Sie auf 
XXX einen Hopfengarten zu errichten. Der südliche 
Teil des XXX ist als Naturschutzgebiet „Argen"" 
ausgewiesen. Es handelt sich hier insbesondere 
um die Fläche des argenbegleitenden Bewuchses 
(Auwald). Der nördlich angrenzende Teil des Flur-
stücks befindet sich im Landschaftsschutzgebiet. 
Bereich des Naturschutzgebietes ist die Errichtung 
eines Hopfengartens nicht erlaubt. Hierfür müsste 
ja auch die Bepflanzung beseitigt werden. Wir ge-
hen davon aus, dass der Hopfengarten außerhalb 
dieses Bereichs angelegt werden soll. Nach § 6 der 

Es wird darauf hingewiesen, dass Natur-
schutzgebiete nach § 23 BNatSchG etwas 
anderes sind als Vorranggebiete für Na-
turschutz und Landschaftspflege gemäß 
Regionalplan Anhörungsentwurf 2020. 
Zur Erläuterung wird auf Anlage 2 der Sy-
nopse (https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 
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Landschaftsschutzgebietsverordnung vom 16. De-
zember 1997 ist die Nutzung im Rahmen einer ord-
nungsgemäßen Bewirtschaftung landwirtschaftli-
cher Grundstücke, einschließlich der Sonderkultu-
ren, zulässig. 

Insofern bestehen gegenüber der Errichtung des 
Hopfengartens im Bereich außerhalb des Natur-
schutzgebietes keine Bedenken. Dabei ist folgen-
des zu beachten: 

1. Es ist ein ausreichender Abstand zum Natur-
schutzgebiet einzuhalten (auch mit Hopfenschlau-
dern). 

2. Die Abstandsauflagen der jeweiligen PSM-An-
wendung zu Gewässern und zu Nicht Zielflächen 
sind zwingend zu beachten. 

3. Die eingesetzte abdriftmindernde Technik ist ge-
genüber dem Landwirtschaftsamt darzulegen und 
von diesem zu bestätigen. 

4. Die eingesetzten Mittel und die Abstandsaufla-
gen der -UNB zu benennen. neue Mittel hinzu, ist 
die Liste zu ergänzen." 

II.301_1 3.1, 3.2 "Durch die Festsetzungen unter PS 3.1.1, 3.2.1. 
und 3.2 .2 wird eine Erweiterung in diese Vorrang-
gebiete jedoch systematisch ausgeschlossen. (...) 
Es wird daher vorgeschlagen, dass die Formulie-
rung der Ausschlusskriterien in den PS 3.2.1 und 
3.2.2 dahingehend abgeändert wird, dass bei Ein-
treten von Zielkonflikten eine Abwägung der unter-
schiedlichen Ziele gegeneinander vorzunehmen ist. 
Ebenfalls sollte die Abwägung der Zielkonflikte im 
Regionalen Grünzug noch ergänzt werden." 

Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Festlegungen des Regionalplans nur für 
raumbedeutsame Planungen und Maß-
nahmen gelten (s. Erläuterungen zum Re-
gionalplan Anhörungsentwurf 2020). In 
Regionalen Grünzügen ist die Erweite-
rung von Deponien sowie baulicher Anla-
gen der Abfallbehandlung grundsätzlich 
ausnahmsweise zulässig (vgl. PS 3.1.1 Z 
(3) Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020). Zu den Voraussetzungen zur Ertei-
lung einer Ausnahme wird auf den PS 

Keine Berücksichtigung 
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3.1.1 Z (3) und die zugehörige die Be-
gründung zu PS 3.1.1 verwiesen. Diese 
Voraussetzungen zur Erteilung einer Aus-
nahme sind erforderlich, um die Schutz-
ziele der Regionalen Grünzüge nach PS 
3.1.0 zu erfüllen. Bei Vorranggebieten für 
besondere Nutzungen im Freiraum (s. PS 
3.2.0, 3.2.1 und 3.2.2 Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020) wird die Nutzung 
durch Deponien oder bauliche Anlagen 
der Abfallbehandlung als nicht vereinbar 
mit den Schutzzwecken der Vorrangge-
biete für besondere Nutzungen im Frei-
raum erachtet. Daher hat sich der Regio-
nalverband bewusst dafür entschieden, 
hier keine Vorhaben und Planungen der 
Abfallwirtschaft zuzulassen, auch nicht in 
Ausnahmefällen. Als Ziele der Raumord-
nung sind die Vorranggebiete für beson-
dere Nutzungen im Freiraum sowie die 
Regionalen Grünzüge auch keiner Abwä-
gung zugänglich. Vorranggebiete sind ge-
mäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 ROG Gebiete, die 
für bestimmte raumbedeutsame Funktio-
nen oder Nutzungen vorgesehen sind und 
andere raumbedeutsame Funktionen oder 
Nutzungen in diesem Gebiet ausschlie-
ßen, soweit diese mit den vorrangigen 
Funktionen oder Nutzungen nicht verein-
bar sind. Es ist also zu prüfen, ob eine 
vorgesehene Nutzung mit dem Schutz-
zweck eines Vorranggebiets vereinbar ist. 
Ein Vorranggebiet hat den Charakter ei-
nes Ziels der Raumordnung im Sinne von 
§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG; es ist damit endgül-
tig abgewogen und lässt dem Adressaten 
keinen diesbezüglichen Entscheidungs-
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spielraum, wohl aber einen Ausformungs-
spielraum auf den Ebenen der Regional- 
und Bauleitplanung. 

II.300 3.1, 3.2, 4.3.0 "Anstelle der oben zitierten Begründung schlagen 
wir vor, dass im Falle von Zielkonflikten in den un-
terschiedlichen Vorranggebieten eine Abwägung 
der verschiedenen Ziele vorgenommen werden soll, 
was ohnehin bei Genehmigungsverfahren erforder-
lich ist.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Festlegungen des Regionalplans nur für 
raumbedeutsame Planungen und Maß-
nahmen gelten (s. Erläuterungen zum Re-
gionalplan Anhörungsentwurf 2020). In 
Regionalen Grünzügen ist die Erweite-
rung von Deponien sowie baulicher Anla-
gen der Abfallbehandlung grundsätzlich 
ausnahmsweise zulässig (vgl. PS 3.1.1 Z 
(3) Regionalplan Anhörungsentwurf 
2020). Zu den Voraussetzungen zur Ertei-
lung einer Ausnahme wird auf den PS 
3.1.1 Z (3) und die zugehörige die Be-
gründung zu PS 3.1.1 verwiesen. Diese 
Voraussetzungen zur Erteilung einer Aus-
nahme sind erforderlich, um die Schutz-
ziele der Regionalen Grünzüge nach PS 
3.1.0 zu erfüllen. Bei Vorranggebieten für 
besondere Nutzungen im Freiraum (s. PS 
3.2.0, 3.2.1 und 3.2.2 Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020) wird die Nutzung 
durch Deponien oder bauliche Anlagen 
der Abfallbehandlung als nicht vereinbar 
mit den Schutzzwecken der Vorrangge-
biete für besondere Nutzungen im Frei-
raum erachtet. Daher hat sich der Regio-
nalverband bewusst dafür entschieden, 
hier keine Vorhaben und Planungen der 
Abfallwirtschaft zuzulassen, auch nicht in 
Ausnahmefällen. Als Ziele der Raumord-
nung sind die Vorranggebiete für beson-
dere Nutzungen im Freiraum sowie die 
Regionalen Grünzüge auch keiner Abwä-
gung zugänglich. Vorranggebiete sind ge-
mäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 ROG Gebiete, die 

Keine Berücksichtigung 
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für bestimmte raumbedeutsame Funktio-
nen oder Nutzungen vorgesehen sind und 
andere raumbedeutsame Funktionen oder 
Nutzungen in diesem Gebiet ausschlie-
ßen, soweit diese mit den vorrangigen 
Funktionen oder Nutzungen nicht verein-
bar sind. Es ist also zu prüfen, ob eine 
vorgesehene Nutzung mit dem Schutz-
zweck eines Vorranggebiets vereinbar ist. 
Ein Vorranggebiet hat den Charakter ei-
nes Ziels der Raumordnung im Sinne von 
§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG; es ist damit endgül-
tig abgewogen und lässt dem Adressaten 
keinen diesbezüglichen Entscheidungs-
spielraum, wohl aber einen Ausformungs-
spielraum auf den Ebenen der Regional- 
und Bauleitplanung. 

I.000 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1 "Um die ausnahmsweise zulässigen raumbedeutsa-
men baulichen Anlagen näher zu definieren wird 
auf den Seiten B 51, B 52, B 55 und B 58 auf die § 
29 Abs. 1 BauGB, § 34 BauGB u. § 35 Abs. 1 und 4 
BauGB Bezug genommen. Diese Aussagen sollten 
auf Richtigkeit geprüft werden. Das RP Tübingen 
hat dies in seiner Stellungnahme ausführlich darge-
legt. Eine Überprüfung und Richtigstellung ist von 
Bedeutung, um einerseits den Umfang der Ausnah-
men klarzustellen und andererseits Diskrepanzen 
zwischen den Plansätzen und der Begründung zu 
vermeiden. " 

Die Begründung wird entsprechend der 
Anregung auf Richtigkeit überprüft und an 
den erforderlichen Stellen angepasst. 

Berücksichtigung  

I.000 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 
3.2.2 

"Übergreifende Anmerkungen zu den Plansätzen 
3.1.1, 3.1.2, 3.2.1 und 3.2.2 

Die in den Plansätzen festgelegten Ausnahmerege-
lungen und die dazu getroffenen Ausführungen in 
der Begründung stimmen oftmals nicht vollständig 
überein. Hier ist insbesondere auf den jeweiligen 
Wortlaut zu achten, der mit den Formulierungen der 

Die Begründung wird entsprechend der 
Anregung auf die Plansätze abschließend 
abgestimmt. 

Berücksichtigung 
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Plansätze vorgegeben wird. Das RP Tübingen hat 
in seiner Stellungnahme vom 15. März 2021 an vie-
len Stellen auf vorhandene Diskrepanzen aufmerk-
sam gemacht (z.B. S. 25 bis 27 der Stellungnahme 
des RP). Die oberste Raumordnungs- und Landes-
planungsbehörde bittet darum, die Plansätze und 
ihre Begründung abschließend aufeinander abzu-
stimmen. " 

I.000  "Die oberste Raumordnungs- und Landesplanungs-
behörde hat in ihrer Stellungnahme vom 2. Juni 
2020 darum gebeten, zu prüfen, ob mit Blick auf die 
noch ausstehende Fortschreibung des Kapitels 4.2. 
Energie nicht auch bei VRGen eine ausnahms-
weise Zulässigkeit von WE oder FF-PVA zugelas-
sen werden könnte. Ob dieser Belang voll-ständig 
Eingang in die Planung gefunden hat, ist unklar. In 
der bisherigen Darstellung unserer Stellungnahme 
wird dieser Belang nur verkürzt und unter auf die al-
leinige Bezugnahme der FF-PVA wiedergegeben 
und bewertet. Wir bitten um Einstellung in die Ab-
wägung und eingehende Bewertung unserer Stel-
lungnahme. " 

Der in der Anregung formulierte Belang 
wird in die Abwägung folgendermaßen 
eingestellt:  

 

(1) Ausnahmeregelung für regionalbe-
deutsame Windenergieanlagen: Regio-
nale Grünzüge und Grünzäsuren sind 
gem. PS 3.1.1 (2) und PS 3.1.2 (2) von 
Bebauung freizuhalten. Damit sind inner-
halb dieser Vorranggebiete auch keine 
Windenergieanlagen zulässig, da für 
diese keine Ausnahmeregelung getroffen 
wird. Aus der Sicht des Regionalverban-
des ist eine solche Ausnahmeregelung 
weder begründet noch erforderlich. Wie 
anhand der beiliegenden Übersichtskar-
ten gezeigt werden kann, überlagern au-
ßerhalb des Allgäus Regionale Grünzüge 
und Grünzäsuren höchstens in Randbe-
reichen windhöffige Gebiete nach dem 
Windatlas von 2019 (mittlere gekappte 
Windleistungsdichte ab 215 W/m²). Trotz 
der günstigeren Windverhältnisse im süd-
lichen Teil des württembergischen Allgäus 
ergeben sich auch hier kaum nutzbare 
Potenzialflächen, da der ausgeprägte 
Streusiedlungscharakter kaum Windener-

Berücksichtigung 
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gienutzung zulässt (zu geringe Mindest-
abstände zwischen Wohnbebauung und 
Windenergieanlagen). Nur der Höhenzug 
der Adelegg scheint auf den ersten Blick 
für eine Windenergienutzung geeignet. 
Die Errichtung von Windenergieanlagen in 
diesem Gebiet kann jedoch wegen der 
geltenden naturschutzrechtlichen Auswei-
sungen (LSG, FFH) und des Vorkommens 
windkraftrelevanter Vogelarten mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen wer-
den. Große Teile der Regionalen Grün-
züge und Grünzäsuren dienen aber auch 
der Bewahrung der traditionellen Kultur- 
und Naturlandschaft des Bodenseeufer-
bereichs (PS 1.2 (2) i.V.m. PS 6.2.4 LEP 
2002) und sowie weiterer Landschafts-
räume von herausragender Vielfalt, Ei-
genart und Schönheit (PS 3.1.0 (2)), wie 
dem Tal der Oberen Donau, dem Schmei-
ental oder der Jungmoränenlandschaft 
des südlichen Allgäus mit der Adelegg. 
Angesichts des in diesen Räumen nur ge-
ringen nutzbaren Windpotenzials (s.o.) ist 
die Freihaltung dieser traditionellen Natur- 
und Kulturlandschaft von landschaftsprä-
genden Windenergieanlagen gerechtfer-
tigt, zumal der Nutzung der Windenergie-
nutzung in anderen Teilen substanziell 
Raum gegeben wird. So lässt außerhalb 
der Grünzuggebietskulisse eine entspre-
chende Ausnahmeregelung in Vorrangge-
bieten für besondere Freiraumnutzungen 
die Errichtung von Windenergieanlagen 
zu (PS 3.2.1 (3) und PS 3.2.2 (3)). Im Ge-
gensatz zu Freiflächensolaranlagen bean-
spruchen Windenergieanlagen vergleichs-
weise wenig Bodenfläche, so dass Wind-



   
    

957 
 

energieanlagen außerhalb von Kernflä-
chen bzw. Kernräumen des Biotopver-
bunds in Vorranggebieten für besondere 
Freiraumnutzungen zugelassen werden, 
vorausgesetzt die Funktionsfähigkeit des 
Biotopverbunds wird nicht beeinträchtigt 
und es entstehen keine Konflikte mit wind-
kraftrelevanten Tierarten. 

Insbesondere die großen zusammenhän-
genden Waldflächen der Region sind in 
besonderem Maße zur Nutzung von 
Windenergie geeignet, da sie i.d.R. aus-
reichenden Abstand zur Wohnbebauung 
ermöglichen. Auch die Erholungsfunktion 
ist in den seltensten Fällen durch Wind-
energieanlagen beeinträchtigt, da diese 
innerhalb des Waldes kaum wahrnehmbar 
sind. 

Soweit sich keine naturschutzfachlich be-
gründeten Konflikte ergeben (z.B. Wan-
nenbühl im Altdorfer Wald, Adelegg), sind 
die größeren Waldgebiete der Region die 
potenziellen Standorte zur Nutzung von 
Windenergie.  

 

(2) Ausnahmeregelung für regionalbe-
deutsame Freiflächensolaranlagen: Frei-
flächensolaranlagen sind in Regionalen 
Grünzügen unter bestimmten Vorausset-
zungen zulässig (PS 3.1.1 

(4)). Demgegenüber sind Grünzäsuren 
aufgrund ihrer geringen Größe und/oder 
ihrer seenahen Lage (Schutz der engeren 
Uferzone des Bodensees gem. PS 3.1.1 
(2) und PS 3.1.2 (2)) von weiterer Bebau-
ung konsequent freizuhalten. Ebenfalls 
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unzulässig ist die Errichtung von Freiflä-
chensolaranlagen in Vorranggebieten für 
besondere Nutzungen im Freiraum. In 
Vorranggebieten für besondere Waldfunk-
tion (PS 3.2.2) ist dies alleine schon in der 
hierzu notwendigen dauerhaften Waldum-
wandlung begründet, die dem Waldbio-
topverbund sowie der Erholungsfunktion 
des Waldes schon aus grundsätzlichen 
Erwägungen entgegensteht. Außerdem 
schließt die Schattenwirkung des Waldes 
eine sinnvolle Nutzung der Solarenergie 
in der Regel aus. In Vorranggebieten für 
Naturschutz und Landschaftspflege ste-
hen oft konkrete naturschutzfachliche 
Gründe der Errichtung von Freiflächenso-
laranlagen entgegen (z.B. Einschränkun-
gen der Wanderung größerer Wildtiere 
aufgrund einer Einzäunung der Anlage, 
Beeinflussung der Reproduktion von Was-
serinsekten in Feuchtgebieten, störende 
Wirkung in Wiesenbrütergebieten). Auch 
wenn in Folge einer Extensivierung der 
landwirtschaftlichen Bodennutzung auf 
FF-SA-Standorten die Errichtung von 
Freiflächensolaranlagen im Einzelfall auch 
positive Effekte auf Flora und Fauna ha-
ben kann (vgl. Stellungnahme des RPT, 
Az. I.001), so ist die Naturschutz und 
Landschaftspflege von Bebauung alleine 
schon durch die Zielsetzung des Lan-
desnaturschutzgesetzes begründet. Gem. 
§ 22 (1) sind bis zum Jahr 2030 mindes-
tens 15 % des Offenlandes für den Bio-
topverbund zu sichern. Diese Zielsetzung 
wird mit der planungsrechtlichen Siche-
rung von 15,9 % der Regionsfläche über 
Vorranggebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege erfüllt, wenn sichergestellt 
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ist, dass diese Flächen nicht durch Be-
bauung in ihrer Verbundfunktion beein-
trächtigt werden. Inwieweit innerhalb die-
ser Gebiete im Einzelfall auch Freiflä-
chensolaranlagen zugelassen werden 
können, lässt sich fachlich qualifiziert nur 
im Rahmen eines stringenten Gesamtkon-
zepts ermitteln und sollte daher im Zuge 
der Erstellung des Teilregionalplans "Er-
neuerbare Energien" behandelt werden. 
Soweit fachlich begründet und geeignet 
können hier Ausnahmestandorte für Frei-
flächensolaranlagen innerhalb von Vor-
ranggebieten für Naturschutz und Land-
schaftspflege als Vorbehaltsgebiete fest-
gelegt werden, die eine räumlich konkreti-
sierte Ausnahmeregelung erlauben. Die 
Tatsache, dass von den vom Planungs-
büro 365° im Rahmen einer Vorstudie 
zum Teilregionalplan 

"Erneuerbare Energien" ermittelten Poten-
zialflächen nur 1,2 % in Vorranggebieten 
für Naturschutz und Landschaftspflege lie-
gen, zeigt, dass die Nutzung dieser Ener-
gieform durch Vorranggebiete für Natur-
schutz und Landschaftspflege nicht sub-
stanziell eingeschränkt wird und damit 
eine Ausnahmeregelung für diese Gebiete 
nicht erforderlich ist. 

II.300  "Wir weisen darauf hin, dass parallel zu den in 
Karte 1 (Regionalverband Bodensee-Ober-schwa-
ben Gutachten Biotopverbund - Teil 2) aufgeführten 
Fließgewässern von der Ge-schäftsstelle Gewäs-
serökologie  (Regierungspräsidium Tübingen) im 
Rahmen der Landesstudie "Gewässerökologie  G ll 
O" die Gewässer II. Ordnung von ökologischer Be-
deutung er- fasst wurden. Wir schlagen vor, die in 

Das in der Anregung genannte Gutachten 
ist nicht Gegenstand des Anhörungsver-
fahrens. Die Anregung wird nicht berück-
sichtigt. 

Keine Berücksichtigung 
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der Landesstudie kartierten Fließgewässer darüber- 
hinausgehend für den Biotopverbund „Gewässer" 
einzupflegen. Die betroffenen Gewässer sind im 
Folgenden aufgelistet und können von der unteren 
Wasserbehörde oder der Geschäftsstelle Gewäs-
serökologie kartiert dargestellt werden." 

I.000  Das MLW als oberste Denkmalschutzbehörde tritt 
der Stellungnahme des Landesamtes für Denkmal-
pflege im Regierungspräsidium Stuttgart vom 25. 
Februar 2021 zur Gesamtfortschreibung des Regio-
nalplans Bodensee-Oberschwaben bei. 

Es wird auf die Stellungnahme des Lan-
desdenkmalamts vom 25.02.2021, incl. 
der Ergänzung vom 22.03.2021 verwie-
sen. 

Kenntnisnahme 

II.521  Zur „Fortschreibung der Windenergie 2012“: „Von 
den ursprünglich 24 zu prüfenden Vorranggebieten 
blieben nach der Abwägung nur acht als Vorrang-
gebiete bestehen. Im Bodenseeraum sind keine 
Vorranggebiete mehr ausgewiesen, sodass eine 
Gefährdung durch eine Beeinträchtigung des Wir-
kungsraumes der Pfahlbauten in dieser Hinsicht 
ausgeschlossen werden kann. Südöstlich der Heu-
neburg liegt bei Hohentengen ein Vorranggebiet 
(Birkhöfe) in ca. 10 km Entfernung, dessen Rotoren 
von der Heuneburg aus zu sehen sein dürften. Das-
selbe gilt für die beiden Vorranggebiete Steinbron-
nen und Atzenberger Höhe, die mit 5 bzw. 3,5 km 
Abstand sehr nah bei der Welterbestätte im Olzreu-
ter Ried liegen. Im Falle einer geplanten Errichtung 
von Windkraftanlagen müssen im Vorfeld eine 
Sichtbarkeitsanalyse sowie Visualisierungen erstellt 
werden, um eine Beeinträchtigung ausschließen zu 
können.“ 

Die Anregung bezieht sich auf den Teilre-
gionalplan Energie, der im Anschluss an 
die Regionalplan-Fortschreibung in einem 
separaten Verfahren behandelt wird. 

Kenntnisnahme 

II.411 
II.412 

 Es wird darum gebeten, für die Stadt Lindau die 
amtliche Bezeichnung Lindau (Bodensee) zu ver-
wenden. 

Die redaktionelle Änderung wurde in 
Plansätzen, Begründung und Struktur-
karte berücksichtigt. 

Berücksichtigung 
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II.645 
III.022 

 Es wird der Hinweis gegeben, dass durch den Teil-
regionalplan Energie ggf. Anpassungen am Regio-
nalplan vorzunehmen sind, um der Windkraft aus-
reichend Raum zu geben. Zudem bestehen grund-
sätzliche Bedenken hinsichtlich einer zeitlich ver-
setzten Teilfortschreibung Energie, da nicht uner-
hebliche Abhängigkeiten von den übrigen Festle-
gungen des Regionalplans gesehen werden. 

Die Notwendigkeit von möglichen Anpas-
sungen am Regionalplan wird im Zuge 
der Bearbeitung des Teilregionalplans 
Energie geprüft. Ggf. werden im Zuge des 
Verfahrens zum Teilregionalplan Energie 
Änderungen an den übrigen Festlegungen 
des Regionalplans vorgenommen. 

Kenntnisnahme 

II.594  Bei der Planung von Standorten für Windkraftanla-
gen sind Beeinträchtigungen der vom DWD betrie-
benen Messsysteme auszuschließen. 

Die Anregung bezieht sich auf den Teilre-
gionalplan Energie, der im Anschluss an 
die Regionalplan-Fortschreibung in einem 
separaten Verfahren behandelt wird. 

Kenntnisnahme 

II.164  Die Gemeinde Wolpertswende dankt „für die Her-
ausnahme der geplanten Windenergieanlagenstan-
dorte im Altdorfer Wald (genauer: Röschenwald)“ 
aus dem Regionalen Grünzug. 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 

IV.0013 
F9 F20  

 Es werden ausreichende Flächen für klimafreundli-
che, erneuerbare Energien gefordert. 

Die Anregung bezieht sich auf den Teilre-
gionalplan Energie, der im Anschluss an 
die Regionalplan-Fortschreibung in einem 
separaten Verfahren behandelt wird. 

Kenntnisnahme 

IV.0127   „Wie kann in einem doch windarmen Oberschwa-
ben im Röschenwald ein Windpark solchen Ausma-
ßes ausgewiesen werden. Keine Angst, ich habe 
nichts gegen erneuerbare Energie, bin bestimmt 
kein Gegner von Windkraft  usw… Wo ich aller-
dings ein Problem habe ist die Dimension. Schall, 
Schlagschatten usw. ist mir im Prinzip völlig Wurst. 
Man sieht doch an den immer höher werdenden 
Windräder in dem Gebiet das es eine ganz knappe 
Wirtschaftlichkeit wird. Damit da Prestige- bzw. 
Imageprojekte der WKBO entstehen können, da 
habe ich tatsächlich ein Problem.“ 

Die Anregung bezieht sich auf den Teilre-
gionalplan Energie, der im Anschluss an 
die Regionalplan-Fortschreibung in einem 
separaten Verfahren behandelt wird. 

Kenntnisnahme 
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II.617   „Aus Sicht der EnBW ist der Schutz von besonde-
ren Flächen (Naturschutz, Landwirtschaft,  Land-
schaftsbild, etc.) wichtig  und notwendig. Wir sehen 
aber auch, dass Baden-Württemberg  beim Ausbau 
von Photovoltaikanlagen (PVA) stagniert. Diese  
gegenläufigen  Interessen sollte  der  Regionalplan  
mit  einer  langfristigen Festlegung  entsprechend  
gewichten. Ohne die Planfestsetzungen der Teilfort-
schreibung zum Thema Energieinfrastruktur zu ken-
nen, ist eine Stellungnahme in Bezug auf die Pho-
tovoltaik daher nur bedingt möglich. Die Auswirkun-
gen  der jetzigen  Festsetzungen für die spätere 
Teilfortschreibung  und somit auch für den Ausbau 
der Photovoltaik in der Region Bodensee-Ober-
schwaben sind nicht in Gänze einzuschätzen. Da-
her ist auch nicht vollständig  ersichtlich, inwieweit 
den Zielen der  Landesregierung zum Ausbau der 
Photovoltaik  letztlich  Rechnung getragen wird.  

Im Folgenden gehen wir daher insbesondere auf 
die Bereiche ein, in denen Photovoltaik heute be-
reits Erwähnung findet bzw. die Bereiche, die dafür 
künftig relevant sein könnten.“ Dem Grundsatz 
2.6.0 (4) "folgen wir, geben jedoch zu bedenken, 
dass allein diese Flächen nicht ausreichen, um die 
Ziele der Landesregierung in diesem Bereich zu er- 
reichen. Da es sich hierbei „nur" um einen Grund-
satz handelt, bleibt es den Bauherren weiterhin 
selbst überlassen, ob eine Investition in eine Dach-
anlage getätigt werden sollte oder nicht. Zudem un-
terliegen Dachanlagen vielen v .a. baulichen Krite-
rien (Traglast des Dachs, Alter des Dachs, Ausrich-
tung des Dachs etc.), die erfüllt sein müssen. Dies 
ist nicht immer gegeben, weshalb der Ausbau allein 
an und auf Gebäuden vermutlich nicht zu realisie-
ren ist. Restflächen in Gewerbegebieten, bei denen 
keine Bebauung möglich ist (z.B. unterhalb von 
Stromtrassen) sollten weiterhin möglich sein. 

Die Anregung bezieht sich auf den Teilre-
gionalplan Energie, der im Anschluss an 
die Regionalplan-Fortschreibung in einem 
separaten Verfahren behandelt wird. 

Kenntnisnahme 
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Ebenso gilt dies für Brachflächen ehemaliger In-
dustriestandorte und anderen nicht-nutzbare Flä-
chen.“ 

(…) 

Auch der Ausbau von Windenergieanlagen bleibt 
deutlich hinter den selbstgesteckten Zielen sowie 
den notwendigen Ausbauzielen zurück. "Bereits seit 
Jahren stockt der Ausbau dieser Energieerzeu-
gungsform. Ein Grund für diesen stockenden Aus-
bau ist unter anderem die fehlende, rechtssichere 
Ausweisung von Flächen zur Windenergienutzung. 
Diese gegenläufigen Interessen sollte der Regional-
plan mit einer langfristigen Festlegung entspre-
chend gewichten. Ohne die Planfestsetzungen der 
Teilfortschreibung zum Thema Energieinfrastruktur 
zu kennen, ist eine Stellungnahme in Bezug auf die 
Windenergie daher nur bedingt möglich und wenig 
zielführend. Gerade die Auseinandersetzung mit 
kritischen lnfrastrukturprojekten, zu welchen Wind-
energieanlagen mit ihrer hohen Bedeutung zur 
nachhaltigen Energieversorgung dienen, erfordern 
ein durchdachtes, in sich schlüssiges und logisches 
Gesamtkonzept in der Raumplanung. Die Auswir-
kungen der jetzigen Festsetzungen für die spätere 
Teilfortschreibung und somit auch für den Ausbau 
der Windenergie in der Region Bodensee-Ober-
schwaben sind nicht in Gänze einzuschätzen. Da-
her ist auch nicht vollständig ersichtlich, inwieweit 
den Zielen der Landesregierung zum Ausbau der 
Windenergie letztlich Rechnung getragen wird, 
ohne die Ziele der Raumplanung in der Gesamtfort-
schreibung mit den Planfestsetzungen der Teilfort-
schreibung zum Thema Energieinfrastruktur zu ken-
nen. Ansonsten schließen wir uns den Stellungs-
nahmen des EnBW Fachbereichs „Photovoltaik" an, 
sofern dieser Auswirkungen auf Planungen von 
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Photovoltaikanlagen beschreibt die analog für 
Windenergievorhaben gelten könnten.“ 

IV.0093  „Die verantwortlichen Mitglieder im Regionalver-
band, zumeist Bürgermeister der Region, haben 
dort eine Verantwortung, die über die eigene Kom-
mune hinausgeht. Es geht nicht um die Frage, wie 
geht es meiner Kommune am besten, sondern wie 
leben wir in der Region in Zukunft nachhaltig. Das 
ist politische Weitsicht statt kommunaler Egoismus. 
Dafür sitzen sie in diesen überörtlichen Gremien. 
Wir bitten, ja wir fordern angesichts der sich ab-
zeichnenden Klima- und Artenkrisen, eine politische 
Handlungsweise, gerade von den Bürgermeistern, 
die nicht bei Lippenbekenntnissen stehen bleibt, 
sondern auf Zeit angemessene „Vorsorge“ erken-
nen lässt.“ 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Kenntnisnahme 

IV.0096  „Egal was der Deutsche sonst so macht auf dem 
Planteten, ein Thema steht immer ganz vorne. Wir 
müssen mit unserem winzigen Land und unseren 
83 Millionen Einwohnern die Welt retten. Wir dürfen 
keine Abgase mehr produzieren, wir müssen jeden 
Wirtschaftsflüchtling aufnehmen, wir sollen keine 
Einfamilienhäuser mehr bauen, weil sonst zu viel 
Fläche nicht optimal genutzt wird etc. Wenn man 
dann den Punkt 2 liest denkt man, man sei im fal-
schen Film. Anscheinend sind Österreich und 
Schweiz in manchen Umweltschutzbelangen stren-
ger und wollen ihre eigene Landschaft nicht zerstö-
ren. Hier springen wir dann in die Bresche und zer-
stören unsere Landschaft und Naherholungsge-
biete indem wir Kies abbauen, die man dort für 
Straßen, Häuser etc. benötigt. Hier ist der Umwelt-
gedanke dann nicht mehr wichtig. Dort werden 
dann sicher ein paar Tausend Bäume gefällt, die si-
cher nicht ganz wenig C02 aufnehmen und 02 ab-
geben. Wenn aber ein Privatmann einen einzelnen 

Die Anregung wird zur Kenntnis genom-
men. 

Bezüglich Kompensationsfragen wird u.a. 
auf REKO (https://www.rvbo.de/Pro-
jekte/Kompensationsflaechenmanage-
ment) verwiesen. 

Alle vorgesehenen Fristen im Zuge des 
Regionalplan-Fortschreibungsverfahrens 
wurden eingehalten. 

Kenntnisnahme 
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Baum auf seinem Grundstück fällen will, kommt si-
cher jemand, der die Wichtigkeit dieses einen Bau-
mes hervorhebt und die Fällung verhindert. Dass ist 
nicht nur Bigott, sondern lässt mich hier deutlich 
aussprechen, dass hier ein Problem mit der Compli-
ance vermutet werden kann und irgendjemand sehr 
weit seine Taschen aufmacht um sie sich füllen zu 
lassen. Abgesehen davon sind wir hier ja wieder bei 
den Problemen von Punkt 1. Wir erhöhen die 
Menge des Schwerlastverkehrs ohne ausreichende 
Infrastruktur. Diese schweren Lastwagen machen 
die Straßen, die alle bezahlen schneller kaputt und 
da solch ein Unternehmen kaum Arbeitsplätze 
schafft, wird dadurch nicht viel für die Allgemeinheit 
an Gewinn herausspringen. Das wird nur der Fall 
sein für die Eigentümer des Unternehmens und die 
"geschmirrten" Politiker und Beamten, die dies alles 
genehmigen. Sie können mir hier Unterstellen, dass 
ich hier Unterstellungen mache, die ich nicht bele-
gen kann. Aber das ist mit egal, weil es für mich 
keine andere logische Erklärung für dieses Vorge-
hen gibt.“ 

(…) 

„Nach Corona werden wir erst einmal ein immenses 
Problem bekommen, da viele Unternehmen pleite 
gehen werden. Ob die Arbeitslosen dann hier blei-
ben oder wegziehen wird sich zeigen. Aber es wird 
auf jeden Fall viel weniger Geld zur Verfügung ste-
hen, dass die Bürger für Neubauten etc. nutzen 
könne. Bis der jetzige Stand wieder erreicht wird 
werden wir erst einmal kaum Zuzug haben und da-
nach werden die Zahlen sicher niederiger ausfallen, 
da durch KI und Automatisierung  weniger Arbeits-
plätze entstehen, als das alle hoffen. Daher werden 
wir vielleicht nur 1000 Hektar versiegeln und trotz-
dem 500 Hektar für Rohstoffabbau zerstören. Das 
Verhältnis ist dann ziemlich schlecht (2:1 statt 5:1). 
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Wo sind den eigentlich die Kompensationsmaßnah-
men . Wenn ich ein Haus baue, zahle ich einen 
nicht unerheblichen Betrag um den Schaden an an-
derer Stelle auf Ausgleichsflächen zu kompensie-
ren. Wo und wie und von wem sollen denn die 500 
Hektar kompensiert werden? Was sehr auffällig ist, 
ist die Tatsache, dass der gesamte Planentwuf an-
scheinend vom 25.1.21 bis 26.02 .21 zur Einsicht 
ausliegt. Warum bekommt man diese Information 
dann erst durch Sie oder die vermuteten Umwelt-
schützer gerade einmal 5 Tage vor Ablauf der 
Frist?. Auch dies wieder ein Beispiel für das Ge-
mauschel, dass in unserem Land vorherrscht. Über 
solche Dinge müsste man automatisch per Bürger-
informationsschreiben rechtzeitig und automatisch 
unterichtet werden. Dies wäre aber natürlich Gift für 
die deutsche Vetternwirtschaft. Mir soll kein Mensch 
sagen, dass völlig von der Realität entkoppelte Be-
amte und Politiker zur Lösungen kommen, die den 
Menschen in unserem Land wirklich etwas bringen.“ 

II.623  Abstimmung bei Planungen, 

Hinweis zu Ausweisung von Wohnen im direkten 
Nahbereich von Höchstspannungsfreileitung 

Die Anregung ist nachvollziehbar. Bei der 
Ausweisung der regionalbedeutsamen 
Schwerpunkte des Wohnungsbaus als 
Vorranggebiete ist darauf geachtet wor-
den, entsprechende Konflikte zu vermei-
den. Auf Ebene der kommunalen Bauleit-
planung besitzt der Regionalverband je-
doch keine Regelungskompetenz. Ent-
sprechende Modifizierungsmöglichkeiten 
sind daher auf der nachgelagerten Pla-
nungsebene zu prüfen. 

Kenntnisnahme 

II.636  „(…) bitten wir, die im Übersichtsplan dargestellten 
in Betrieb befindlichen Kabelschutzrohranlagen der 
GasLINE mbH & Co.KG im Verfahren zu berück-
sichtigen. (…) Die Auflagen und Hinweise sind 

 Kenntnisnahme 
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zwingend bei allen Maßnahmen im Bereich und / o-
der in der Nähe der Kabelschutzrohranlagen zu be-
achten. Weitere Anregungen entnehmen Sie bitte 
auch dem beiliegenden Merkblatt der GasLINE 
GmbH & Co. KG.“ 

II.661  „Innerhalb des Geltungsbereiches des Regional-
plans sind verschiedene Gashochdruckleitungen 
und Anschlussleitungen mit Telekommunikationska-
beln (Betriebszubehör), unseres Unternehmens so-
wie des Zweckverbandes Gasversorgung Ober-
schwaben (GVO) verlegt. Von den nachfolgend auf-
geführten ausgewiesenen Flächen (VRG) wären wir 
weiterhin mit unseren Anlagen u. Leitungen betrof-
fen: (…) Desweiteren sind zumindest mehrere Nä-
herungen (siehe Übersichtspläne) zu unseren Anla-
gen erkennbar. Gegen die räumliche Festlegung 
auf Regionalplanebene werden keine Bedenken 
vorgebracht.“ 

 Kenntnisnahme 

II.586  Hinweis auf mögliche Konflikte durch die Planungen 
zu den Vorhaben Nr. 25 und 40. 

Der Regionalverband ist als Träger öffent-
licher Belange beim Vorhaben Nr. 25 
(Höchstspannungsleitung Punkt Wullens-
tetten - Punkt Niederwangen) beteiligt 
worden und hat keine Anregungen oder 
Bedenken vorgebracht. Für das Vorhaben 
Nr. 40 (Höchstspannungsleitung Punkt 
Neuravensburg - Bundesgrenze (Öster-
reich)) liegt bei der Bundesnetzagentur 
noch kein Antrag auf Bundesfachplanung 
vor. Wie richtig vermutet wird, fallen die 
Maßnahmen zur Realisierung der beiden 
Vorhaben unter die formulierten Ausnah-
men zur Zulässigkeit von standortgebun-
denen baulichen Anlagen der technischen 
Infrastruktur. Der Regionalverband wird 
sich in den weiteren Verfahrensschritten, 

Kenntnisnahme 
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insbesondere im Rahmen des Anhörungs-
verfahrens, mit Stellungnahmen in das 
Planfeststellungsverfahren einbringen. 
Die für das Vorhaben Nr. 25 und Vorha-
ben Nr. 40 zuständige Vorhabenträgerin 
Amprion GmbH wurde nach § 12 Abs. 2 
LplG beteiligt. 

II.124  „Durch die im Gemeindegebiet Grünkraut verlaufen-
den 220-/ 380 kV-Hochspannungsfreileitungen der 
Amprion GmbH ist der Hauptort Grünkraut in seiner 
Entwicklung darüber hinaus ebenso stark einge-
schränkt. Da in der jüngeren Vergangenheit um-
fangreiche Investitionen in die Instandhaltung und 
Renovierung dieser Leitungen getätigt wurden, ist 
diesbezüglich auch in mittelfristiger Zukunft keine 
Änderung des Trassenverlaufs aus ökonomischer 
Sicht zu erwarten.“ 

 Kenntnisnahme 

II.634  „Gegen die Fortschreibung des Regionalplanes ha-
ben wir keine Bedenken vorzubringen. Dennoch 
dürfen wir Folgendes anmerken: Im Gebiet des Re-
gionalplanes Regionalverbands Bodensee-Ober-
schwaben bestehen verschiedene Versorgungsan-
lagen der Netze BW GmbH. (…) Der Bestand und 
Betrieb unserer Versorgungsanlagen sind zu ge-
währleisten. Gegebenenfalls sind frühzeitig mit uns 
mögliche Maßnahmen der Anlagensicherung bzw. -
verlegung zu erörtern. Da aus Sicht der Netze BW 
keine Veranlassung besteht, die Leitungstrassen zu 
verlegen, sind alle Kosten, die mit der detaillierten 
Prüfung und einer eventuellen Realisierung der 
Baumaßnahme einhergehen, vom Veranlasser zu 
tragen. (…) Bestehende Abstandsflächen zwischen 
den vorhandenen Hochspannungsleitungen und 
Baugebieten sind möglichst beizubehalten.“ 

 Kenntnisnahme 
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II.617  „In einigen Geltungsbereichen befinden sich Anla-
gen der Netze BW GmbH. Wir gehen davon aus, 
dass diese Anlagen in ihrer derzeitigen Lage beste-
hen bleiben können. Wenn Sicherungs- oder Ände-
rungsmaßnahmen notwendig sind, dann rechnen 
wir die Kosten nach den bestehenden Verträgen 
ab. Generell ist vor Beginn der Bauarbeiten vom 
ausführenden Bauunternehmen über die im Gel-
tungsbereich befindlichen Kabel unbedingt eine ak-
tuelle Kabelauskunft einzuholen: (…) Wir bitten Sie, 
uns am weiteren Verfahren und bei konkreten Bau-
maßnahmen erneut zu beteiligen.“ 

 Kenntnisnahme 

II.182  "Zusätzlich fordert die Stadt Tettnang die Über-
nahme der schutzbedürftigen Bereiche für die 
Landwirtschaft aus dem Regionalplan 1996, als 
Vorranggebiete für die Landwirtschaft, in der Fort-
schreibung des Regionalplanes."  

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf Anlage 7 zu Synopse ver-
wiesen. 

keine Berücksichtigung 
der Anregung 

IV.0091 Sonstiges anbei meine Stellungnahme  und gleichzeitigen 
Einspruch bezüglich folgender Themen im o.g. Ent-
wurf des Regionalplan  Bodensee-Oberschwaben: 
1.) Vorhandene Betriebsstandorte im Bereich von 
Regionalen Grünzüge und Grünzäsuren müssen 
unter Bestandschutz gestellt und die Betriebsflä-
chen „herausgenommen" und entsprechend kartiert 
werden. 2.)  In Herbertingen wird ein Großteil der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche u.a. zwischen 
der Donau und der Bahnlinie als „Vorranggebiet für 
Naturschutz und Landschaftspflege" ausgewiesen. 
Diese Flächen überlagern sich bereits mit „Grünzü-
gen". Dies stellt für uns einen Widerspruch dar: 
Zum einen sollen durch den „Grünzüge" landwirt-
schaftliche Produktionsflächen gesichert werden, 
zum einen werden durch die „Vorranggebiete für 
Naturschutz und Landschaftspflege" die Belange 
von Arten und Biotopschutz in den Vordergrund ge-
stellt. Die aktuelle Gesetzeslage ist sehr ungewiss, 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2  zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. 

keine Berücksichtigung   



   
    

970 
 

ob auf diesen Flächen weiterhin eine ökonomische 
Bewirtschaftung nach der anerkannten fachlichen 
Praxis möglich sein wird. Eine Ausweisung in dem 
genannten Bereich ist bezüglich mehreren Punkten 
nicht zuzustimmen:  Im Hinblick auf die unklare Ent-
wicklung der Gesetzeslage bezüglich dem Eck-
punktepapier (und weiteren Initiativen) ist bereits 
eine mögliche Entwertung der landwirtschaftlichen 
Produktionsflächen abzusehen. Die zusätzlichen 
Folgen eines „Vorranggebiet für Naturschutz und 
Landschaftspflege" ist derzeit nicht absehbar. Die 
Gefahr besteht, dass dies zu einer noch nicht ab-
schätzbaren Wertminderung von Privatbesitz zur 
Folge hat. In diesem Zusammenhang ist auch zu 
nennen, dass entsprechende ausgewiesene Ge-
biete bei Beleihungen von Kreditinstituten nicht o-
der nur bedingt an- erkannt werden und zu einem 
schlechteren „Rating" des Betriebes bzw. der Pri-
vatperson führt. Im Falle von Verpachtungen verrin-
gern sich die Pachteinnahmen der Verpächter. 
Durch eine mögliche Umwidmung in der Zukunft 
der dargestellten „Vorranggebiete für Naturschutz 
und Landschaftspflege" zu Naturschutzgebieten 
(o.ä.) wird in der Gemarkung Herbertingen ein gro-
ßer Teil der landwirtschaftlich genutzten Fläche be-
nachteiligt. Dies führt zu einer deutlich höheren Flä-
chenkonkurrenz auf der restlichen Gemarkung, die 
dann höchstwahrscheinlich noch intensiver Bewirt-
schaftet werden muss. Die in Herbertingen ausge-
wiesene Fläche für der Belange von Naturschutz 
(u.a. Vorranggebiete für Naturschutz und Land-
schaftspflege) entspricht deutlich mehr als der vom 
Land Baden-Württemberg geforderten 15 % und 
benachteiligt somit einen Großteil von Grundstücks-
eigentümern ohne gesetzliche Grundlage. Eine 
Grundlage für die aufgezeigte Fläche ist weder 
nachvollziehbar noch in anderen Kartierungen vom 
Land so vorgesehen. Hervorzuheben ist auch, dass 
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beispielsweise dieses Schutzgebiet zukünftig ge-
plante Industriegebiete nicht betrifft und diese expli-
zit ausgespart werden. Im Gegenzug wer- den sehr 
große zusammenhängende Flächen als „Vorrang-
gebiet für Naturschutz und Landschaftspflege" auf 
Kosten anderer Grundstücksbesitzer ausgewiesen.  
Aus der dargestellte Kartierung kann - insbeson-
dere in den Randbereichen - nicht exakt festgestellt 
werden, welche Flurstücke von den dargestellten 
Gebieten betroffen sind und welche nicht. Daher 
muss aus meiner Sicht das „Vorranggebiete für Na-
turschutz und Landschaftspflege" auf der Gemar-
kung Herbertingen maximal auf bereits vorhandene 
kartierten Flächen des Kartendienstes LUBW (siehe 
Biotopverbund)  reduziert werden. Alles andere 
wäre eine große Benachteiligung der Grundstücks-
eigentümer, da wir hier auf der Gemarkung weit 
über das doppelte der geforderten 15 Prozent erfül-
len müssten. Ich bitte um Vorlage dieser Stellung-
nahme ebenfalls bei allen Mitglieder der Verbands-
versammlung Eine Mitteilung des Ergebnisses der 
Prüfung der Stellungnahme  können Sie mir an die 
o.g. Adresse zusenden. 

IV.0028 Sonstiges Mein Name ist XX und ich bin 19 Jahre alt. Ich ma-
che eine Ausbildung zum Landwirt. Zuhause haben 
wir einen kleinen Obstbaubetrieb mit 6h. Wenn ich 
mit meiner Ausbildung fertig bin will ich diesen Be-
trieb weiter führen. Es macht mir sehr viel Spaß mit 
der Natur zu Arbeiten. Es gibt nur 1 großes Prob-
lem!!!! knapp 3 Hektar von unserer Betriebsfläche 
sind  in ihrer Karte eingezeichnet. Wie soll ich dann 
mit 3 Hektar Obstbau Fläche noch Wirtschaften 
können???? Der Boden ist unser Kapital ohne ihn 
können wir nicht Arbeiten und nicht überleben. 
Pacht Fläche ist Teuer die Großen können sie gut 
bezahlen und wir kleinen sterben weg. Ihr alle soll-
tet mal 1 Jahr von der Landwirtschaft Leben oder 
Arbeiten und nicht immer noch mehr Gesetze uns 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf Anlagen 2 
und 7 zur Synopse (https://www.rvbo.de 
Rubrik: Planung/Fortschreibung-Regional-
plan, Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 
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auf den Tisch knallen. Nimmt doch uns gleich alles 
weg und imponiert Äpfel oder Kirschen aus dem 
Ausland wo es diese Auflagen gar nicht gibt...... 
Wollt ihr uns Bauern in Deutschland noch 
????????? Würde mich über eine Stellungnahme 
freuen!“ 

IV.0017_3 Sonstiges „Aufgrund des vorgelegten Kartenmaterials ist es 
uns nicht möglich einen konkreten Einspruch einzu-
legen. Wir tun dies pauschal in der Sache. Eine  
Auswirkung der Planung auf jede Parzelle muss 
aus unserer Sicht gegeben sein. Eine detaillierte 
Belastung der Grundstücke durch Schutzmaßnah-
men ist nicht ersichtlich, da die Abgrenzung fehlt. 
Der Vorrang der verschiedenen Schutzzwecke 
muss in die Belastung der Grundstücke mit einflie-
ßen. Vorrangflächen der Landwirtschaft müssen 
aus dem Plan ersichtlich sein. Gibt es bei Grenzer-
tragslagen (Bodenpunkte) noch die Genehmigung 
der Bewässerung aus der Argen? Werden neue 
Naturschutzgebiete entschädigt und wer legt das 
fest? Wie werden überplante Gebiete zukünftig 
landwirtschaftlich genutzt? Ist die Weiternutzung mit 
landwirtschaftlichen und gärtnerischen Kulturen, 
egal welcher wirtschaftsweise auch für zukünftige 
Generationen möglich? Eine zukünftige Einschrän-
kung und Wertminderung unserer Grundstücke ist 
jetzt und in Zukunft immer entschädigungspflichtig. 
Wir bitten Sie daher belastbares Kartenmaterial für 
das Gebiet 1205 inklusive der Flächen der Gemar-
kung Kressbronn, der Beregnungsgemeinschaft 
Kressbronn sowie des Wasserverbandes Oberdorf 
zur Verfügung zu stellen.  Nutzen Sie hierzu viel-
leicht die FIONA-Karten des Landratsamtes FN um 
eine genaue Abgrenzung der einzelnen sich über-
schneidenden Schutzmaßnahmen aufzuzeigen. Ein 
Vorher-Nachher der neuen Planung muss ersicht-
lich sein. Vielen Dank für Ihre Bemühungen, geben 
Sie uns Bescheid, wenn Sie das Kartenmaterial zur 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass der Regionalplan 
nur im Maßstab 1:50.000 rechtsverbind-
lich ist.  

keine Berücksichtigung   
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Verfügung haben, um den Einspruch weiter zu prä-
zisieren.“ 

IV.0017_2 Sonstiges „Aufgrund des vorgelegten Kartenmaterials ist es 
uns nicht möglich einen konkreten Einspruch einzu-
legen. Wir tun dies pauschal in der Sache. Eine  
Auswirkung der Planung auf jede Parzelle muss 
aus unserer Sicht gegeben sein. Eine detaillierte 
Belastung der Grundstücke durch Schutzmaßnah-
men ist nicht ersichtlich, da die Abgrenzung fehlt. 
Der Vorrang der verschiedenen Schutzzwecke 
muss in die Belastung der Grundstücke mit einflie-
ßen. Vorrangflächen der Landwirtschaft müssen 
aus dem Plan ersichtlich sein. Gibt es bei Grenzer-
tragslagen (Bodenpunkte) noch die Genehmigung 
der Bewässerung aus der Argen? Werden neue 
Naturschutzgebiete entschädigt und wer legt das 
fest? Wie werden überplante Gebiete zukünftig 
landwirtschaftlich genutzt? Ist die Weiternutzung mit 
landwirtschaftlichen und gärtnerischen Kulturen, 
egal welcher wirtschaftsweise auch für zukünftige 
Generationen möglich? Eine zukünftige Einschrän-
kung und Wertminderung unserer Grundstücke ist 
jetzt und in Zukunft immer entschädigungspflichtig. 
Wir bitten Sie daher belastbares Kartenmaterial für 
das Gebiet 1205 inklusive der Flächen der Gemar-
kung Kressbronn, der Beregnungsgemeinschaft 
Kressbronn sowie des Wasserverbandes Oberdorf 
zur Verfügung zu stellen.  Nutzen Sie hierzu viel-
leicht die FIONA-Karten des Landratsamtes FN um 
eine genaue Abgrenzung der einzelnen sich über-
schneidenden Schutzmaßnahmen aufzuzeigen. Ein 
Vorher-Nachher der neuen Planung muss ersicht-
lich sein. Vielen Dank für Ihre Bemühungen, geben 
Sie uns Bescheid, wenn Sie das Kartenmaterial zur 
Verfügung haben, um den Einspruch weiter zu prä-
zisieren.“ 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass der Regionalplan 
nur im Maßstab 1:50.000 rechtsverbind-
lich ist.  

keine Berücksichtigung   
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IV.0017 Sonstiges „Aufgrund des vorgelegten Kartenmaterials ist es 
uns nicht möglich einen konkreten Einspruch einzu-
legen. Wir tun dies pauschal in der Sache. Eine  
Auswirkung der Planung auf jede Parzelle muss 
aus unserer Sicht gegeben sein. Eine detaillierte 
Belastung der Grundstücke durch Schutzmaßnah-
men ist nicht ersichtlich, da die Abgrenzung fehlt. 
Der Vorrang der verschiedenen Schutzzwecke 
muss in die Belastung der Grundstücke mit einflie-
ßen. Vorrangflächen der Landwirtschaft müssen 
aus dem Plan ersichtlich sein. Gibt es bei Grenzer-
tragslagen (Bodenpunkte) noch die Genehmigung 
der Bewässerung aus der Argen? Werden neue 
Naturschutzgebiete entschädigt und wer legt das 
fest? Wie werden überplante Gebiete zukünftig 
landwirtschaftlich genutzt? Ist die Weiternutzung mit 
landwirtschaftlichen und gärtnerischen Kulturen, 
egal welcher wirtschaftsweise auch für zukünftige 
Generationen möglich? Eine zukünftige Einschrän-
kung und Wertminderung unserer Grundstücke ist 
jetzt und in Zukunft immer entschädigungspflichtig. 
Wir bitten Sie daher belastbares Kartenmaterial für 
das Gebiet 1205 inklusive der Flächen der Gemar-
kung Kressbronn, der Beregnungsgemeinschaft 
Kressbronn sowie des Wasserverbandes Oberdorf 
zur Verfügung zu stellen.  Nutzen Sie hierzu viel-
leicht die FIONA-Karten des Landratsamtes FN um 
eine genaue Abgrenzung der einzelnen sich über-
schneidenden Schutzmaßnahmen aufzuzeigen. Ein 
Vorher-Nachher der neuen Planung muss ersicht-
lich sein. Vielen Dank für Ihre Bemühungen, geben 
Sie uns Bescheid, wenn Sie das Kartenmaterial zur 
Verfügung haben, um den Einspruch weiter zu prä-
zisieren.“ 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt 
und es wird auf die Anlage 2 zur Synopse 
(https://www.rvbo.de Rubrik: Pla-
nung/Fortschreibung-Regionalplan, Anla-
gen zur Synopse) verwiesen. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass der Regionalplan 
nur im Maßstab 1:50.000 rechtsverbind-
lich ist.  

keine Berücksichtigung   

IV.0073 Sonstige „Zur weiteren Begründung wird auf die Argumentati-
onen in der Sitzung des Ortschaftsrates Langnau 
und dessen Beschlussfassung vom  03.02.2021 
verwiesen, die im Folgenden dargestellt wird . (...) 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 
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Der Ortschaftsrat Langnau hat am 23 .02.2021 zum 
TOP 5: Tagesordnungspunkt 5 „Fortschreibung des 
Regionalplans Bodensee-Oberschwaben Beteili-
gungsverfahren gern. § 10 As. 1 ROG alt i.V. m. 
§12 Abs . 2LplG" einstimmig beschlossen: Beweis: 
Beschluss des Ortschaftsrates  Langnau vom  
23.02 .2021,  in Kopie als Anlage 01 Die Entschei-
dung gründet sich u.a. darauf, gemäß dem Plansatz 
3. 1.9 des Landesentwicklungsplan  2002 sich 
Siedlungsentwicklungen  vorrangig  am  Bestand  
auszurichten  haben.  Bauliche Verdichtungen, 
Baulücken,   Baulandreserven   und   Arrondierun-
gen sind   zu nutzen, Brach -, Konversions- und Alt-
lastenflächen sind neuen Nutzungen zuzuführen“ 

IV.0073 Sonstige „Wohl als Ausgleich für diesen Flächenfraß werden 
dann an anderen Stellen exzessive Einschränkun-
gen bei landwirtschaftlich genutzten Flächen ge-
macht  unter  der Festlegung des Vorrangs für regi-
onale  Grünzüge  und  Grünzäsuren  sowie  des 
Vorrangs für Naturschutz und Landschaftspflege . 
Dies wird speziell festgestellt entlang von Gewäs-
sern. Dies ist bei Einschränkungen im Argental in 
ganz besonderem Umfang festzustellen (vgl. 
Raumnutzungskarte Süd). Die dortigen seit jeher 
landwirtschaftlich genutzten Flächen sind auch aus-
weislich der Feststellungen im Regionalplan „beste 
landwirtschaftliche Standorte" (vgl. Plansatz 3.1.0 
(2) und Plansatz 3.1 .1 (4); S. 47 ff). Für das Argen-
tal bedeutet dies , dass eine Festlegung wie folgt 
statuiert ist: Bereich   mit  sehr   guten   landwirt-
schaftlichen   Standorten   (Vorrangflur   1   nach  
der digitalen   Flächenbilanz) Bereich mit guten 
landwirtschaftlichen Standorten (Vorrangflur II) und 
einem hohen Anteil an Sonderkulturen. Diese Flä-
chen und Böden sind weitgehend eben und für eine 
auskömmliche landwirtschaftliche Nutzung, insbe-
sondere Hopfen- und Obstgärten bestens geeignet. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 
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Diese Flächen sind auf Dauer für eine landwirt-
schaftliche Nutzung auf der Grundlage der guten 
fachlichen  Praxis vorzubehalten und von planeri-
schen Einschränkungen freizuhalten.“ 

IV.0073 Sonstiges „Dies entspricht den Zielsetzungen des Landesent-
wicklungsplans aus dem Jahr 2002 . Dort findet 
sich sogar unter Planansatz 5.3.2„ dass für  eine  
landwirtschaftliche Nutzung gut geeignete Böden 
und  Standorte, die eine ökonomisch und ökolo-
gisch effiziente Produktion ermöglichen, als zent-
rale Produktionsgrundlage geschont werden sollen. 
Diese Standorte dürfen nur in unabweisbarem not-
wendigem Umfang für andere Nutzungen vorgese-
hen werden. 
Weshalb diese Zielsetzungen nun in Wegfall gera-
ten sollen, ist nicht verständlich und nicht akzepta-
bel.  
Nicht akzeptabel ist auch die angebliche bloße 
„Umbenennung", die keine Umbenennung ist, son-
dern eine weitreichende neue Einschränkung . 
„Schutzbedürftig" ist eine andere Kategorie wie 
„Vorranggebiet" .“  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf die Anlage 2 
zur Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 

IV.0073 Sonstiges „Der Ortschaftsrat Langnau hat mit seiner Be-
schlussfassung klargemacht, dass die Landwirt-
schaft im Argental von Wichtigkeit und von Bedeu-
tung ist und ihr und den von ihnen bewirtschafteten  
hochwertigen  Flächen  landwirtschaftlicher  Vor-
rang einzuräumen ist. Verdeckten faktischen Beein-
trächtigungen darf kein Vorschub gewährt werden, 
ebenso wenig einer stillen und schleichenden Ent-
eignung.“ 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen. 

Kenntnisnahme 

IV.0073 Sonstiges „Im LEP 2020 wurde als unmissverständliches Ziel 
definiert,  dass  Böden  mit besonderer Bedeutung 
für den Naturhaushalt und die Landwirtschaft sind 
auf das Unvermeidbare zu beschränken sind, dass 
in Abweichung  des Vorgenannten  nun im Regio-
nalplanentwurf  unter Plansatz 2.4. 0 Nr. 3 (vgl. S. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis 
genommen und es wird auf die Anlage 2 
zur Synopse (https://www.rvbo.de Rubrik: 
Planung/Fortschreibung-Regionalplan, 
Anlagen zur Synopse) verwiesen. 

Kenntnisnahme 
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11) dieses Ziel entfällt. Diese Änderungen sind 
nicht akzeptabel und wird auch vom Ortschaftsrat 
Langnau einstimmig nicht als akzeptabel erachtet. 
Es geht nicht an, dass es in der Region kein Ziel 
mehr sein soll und nicht mehr als oberstes Prinzip 
gelten soll, dass mit Grund und Boden sparsam 
umzugehen ist, und diese Vorgabe auch nicht mehr 
im Regionalplan als Ziel definiert werden soll.  Fak-
tisch stellt damit der geplante Flächenverbrauch für 
Wohnbau, Industrie, Verkehr und Rohstoffabbau 
puren Flächenfraß dar und beeinträchtigt Natur, 
Landwirtschaft und Biodiversität in nicht akzeptabler 
Weise. Die vorgesehenen Fraß-Flächen sind zu re-
duzieren Selbst Kommunen wehren sich gegen die-
ses Übermaß, indem sie beispielsweise die Auswei-
sung von Flächen ablehnen.“ 
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Anlagen zur Synopse 
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Anlage 1 

Abwägung der Anregungen zum Thema Klimaschutz und Klimawandelanpassung 
1. Aktenzeichen der Anregungen 

II.161 
II.182 
II.186 
II.801 

IV.0013 
IV.0018 
IV.0022 
IV.0026 
IV.0027 
IV.0030 
IV.0063 
IV.0079 
IV.0080 
IV.0084 
IV.0084_1 
IV.0093 
IV.0110 
IV.0113 
IV.0115 
IV.0116 
IV.0117 
IV.0118 
 

IV.0121 
IV.0123 
IV.0124 
IV.0125 
IV.0138 
IV.0153 
IV.0154 
IV.0155 
IV.0156 
IV.0157 
IV.0158 
IV.0159 
IV.0161 
IV.0162 
IV.0164 
IV.0166 
IV.0167 
IV.0169 
IV.0178 
IV.19_0012 
IV.19_0013 
IV.0200 
IV.9_001 

F4 
F9 
F10 
F20 

2. Zusammenfassung der Anregungen  

Kapitelübergreifende Anregungen 

• Die Belange des Klimaschutzes sind auf der Basis des Pariser Abkommens und der nationalen Vorgaben vom Regionalplan zu berücksich-
tigen und sicher zu stellen. 
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• Forderung, das am 17.09.2020 vorgelegte und vorgeschlagene Klimaziel der EU (Reduktion der Treibhausgasemissionen der EU bis 2030 
gegenüber 1990 um mind. 55 % im Regionalplan einzuhalten 

• Forderung, die Ziele zur Reduktion der Treibhausgasemissionen gem. § 13 KSG BW zu berücksichtigenden Belange zu ermitteln 

• S4F, Landesnaturschutzverband und weitere: „Die Festlegungen im Regionalplanentwurf sind aus wissenschaftlicher Sicht nicht dazu ge-
eignet, die politischen Ziele im Klimaschutz zu erreichen. Der bisher beschrittene CO2e-Reduktionspfad ist bei weitem nicht geeignet, die 
Ziele im Klimaschutz zu erreichen. Das verbleibende CO2e-Budget zur Einhaltung des 1,5 °C-Ziels wird vermutlich 2025 aufgebraucht 
sein. Das angenommene vom Regionalverband entwickelte Wachstumsszenario führt gegenüber dem Status quo zu einem zusätzlichen 
Ausstoß von ca. 3 Mio. t CO2e bis 2050 und entfernt die Region weiter vom 1,5 °C-Ziel.: Regionalplan führt in seiner jetzigen Ausgestal-
tung zu einem „Weiter so“, bei dem in der Region BO die Treibhausgas-Kontingente in bereits 5 Jahren aufgebraucht sein werden“ 

• Forderung einer Quantifizierung im Regionalplan-Entwurf, wie die Klimaschutzziele erreicht werden sollen 

• In der Fortschreibung des Regionalplans sind die Themen „Energie" und „Klima" neben den bisherigen Themen  gleichwertig  aufzuneh-
men  und zu behandeln. 

• Ergebnisse der Umweltprüfung sind in Sachen Klimaschutz und Klimawandelanpassung nicht ausreichend: „Was Sie nun auf S. 153 unter 
Pkt 8.3.7 Umweltbericht als Ergebnisse der vertieften Umweltprüfung darstellen ist ein klimapolitisches Armutszeugnis und verstößt unse-
rer Meinung nach gegen gesetzliche Vorgaben! Wir fordern, dass die grundsätzliche Darstellungen und Erläuterungen zu den Auswirkun-
gen des Regionalplans bezüglich der aktuell gültigen gesetzlichen Klimavorgaben auch in die Stufe 1 der Umweltprüfung gehören.“ 

Anregungen zu einzelnen Plankapiteln 

Kapitel 1 -  Grundsätze und Ziele für die räumliche Ordnung und Entwicklung der Region 
• Umwandlung von PS 1.1 G (4) in ein Ziel der Raumordnung 

Kapitel 2 – Regionale Siedlungsstruktur 
• Potenziale der Innenentwicklung werden im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 zu wenig ermittelt und berücksichtigt 

• Geplante Zuwächse an Wohn- und Gewerbeflächen und die mit einer Bebauung einhergehenden zusätzlichen CO2e- Emissionen sind mit 
den gesetzlich festgelegten Klimaschutzzielen von Bund und Land Baden-Württemberg nicht vereinbar. 

• Der im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 prognostizierte Wohnbauflächenbedarf ist zu hoch angesetzt 

• Mindest-Bruttowohndichten sind im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020  zu gering angesetzt 
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Kapitel 3 – Regionale Freiraumstruktur 
• Zu viele Möglichkeiten für Gemeinden, (im vereinfachten Verfahren) neue Baugebiete am Siedlungsrand auszuweisen im Regionalplan 

Anhörungsentwurf 2020 aufgrund von „weißen Flächen“ 

• Forderung nach mehr Vorrangflächen für Natur-, Boden- und Wasserschutz und nachhaltige Landwirtschaft, dem Erhalt und der Erweite-
rung der Grünzüge 

3. Erläuterung der Abwägung der kapitelübergreifenden Anregungen 

Berücksichtigung von Klimaschutzzielen (Bund, Land, EU) im Regionalplan: 

Jede zusätzliche Neuinanspruchnahme von Flächen, z.B. für Wohn- und Gewerbegebietsentwicklungen sorgte in der Vergangenheit in der Regel 
für zusätzlichen CO2-Ausstoß. Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens bzw. das Klimaschutzgesetz des Bundes zu erreichen, sollte jede neue 
Wohnraum- und Gewerbegebietsentwicklung klimaneutral und nachhaltig gestaltet werden. Gleichzeitig sollte der gesamte Gebäudebestand durch 
Sanierungen etc. klimaneutral gemacht werden. Diese Aufgaben liegen größtenteils in kommunaler Hand, denn neben dem Klimaschutz hat auch 
die kommunale Selbstverwaltungshoheit gemäß Artikel 28 Abs. 2 GG und Art. 71 Abs. 1 Landesverfassung Verfassungsrang. Der Regionalplan 
kann daher nur sehr eingeschränkte Vorgaben machen. Aus Sicht des Regionalverbands ist das Erreichen der Klimaschutzziele auch mit dem 
vorliegenden Regionalplan-Entwurf möglich, wenn zukünftig alle Neubebauungen (Wohnen, Gewerbe, Industrie) weitgehend ressourcenschonend 
und klimaneutral entwickelt werden.  

Die Inhalte der Regionalpläne sind in § 11 Landesplanungsgesetz (LplG) Baden-Württemberg abschließend aufgezählt. In § 11 Abs. 2 heißt es:  

„(2) Der Regionalplan konkretisiert die Grundsätze der Raumordnung nach § 2 des Raumordnungsgesetzes und die Grundsätze des Landesent-
wicklungsplans und der fachlichen Entwicklungspläne. Bei der Konkretisierung der Grundsätze nach § 2 Absatz 2 Nummer 6 Satz 7 und 8 des 
Raumordnungsgesetzes sind die Vorgaben des Klimaschutzgesetzes für Baden-Württemberg ergänzend zu berücksichtigen. Der Regional-plan 
formt diese Grundsätze und die Ziele der Raumordnung des Landesentwicklungsplans und der fachlichen Entwicklungspläne räumlich und sach-
lich aus. Dies gilt nicht für das Ziel der Raumordnung Plansatz 4.2.7 (Windkraft) des Landesentwicklungsplans 2002 Baden-Württemberg.“ 

In § 11 Abs. 5 LplG heißt es:  

"(5) Der Regionalplan soll auch diejenigen Festlegungen zu raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen von öffentlichen Stellen (...) enthalten, 
die zur Aufnahme in den Regionalplan geeignet und zur Koordinierung von Raumansprüchen erforderlich sind und die durch Ziele und Grundsätze 



   
    

982 
 

der Raumordnung gesichert werden können.  Hierzu gehören (...) insbesondere (…)  die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen des 
(...) integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes und der Anpassungsstrategie nach den Vorschriften des Klimaschutzgesetzes Baden- Würt-
temberg." 

Somit sind in den Regionalplänen die Vorgaben des Klimaschutzgesetzes für Baden-Württemberg ergänzend zu berücksichtigen.  
In der Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums über die Aufstellung von Regionalplänen und die Verwendung von Planzeichen (VwV 
Regionalpläne) heißt es zur Begründung von Regionalplänen:  
 
„4.6 (2) Die klimaschutzbezogenen Festlegungen nach §11 Abs. 3 Satz 2 Nr. 11 und 12 LplG sollen nach §11 Abs. 8 Satz 2 LplG anhand konzep-
tioneller Überlegungen unter Berücksichtigung der regionalen Potentiale für die Nutzung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz begründet 
werden. Die besondere Notwendigkeit einer konzeptionellen Gesamtbetrachtung der klimaschutzbezogenen Festlegungen resultiert aus den durch 
die Klimaschutzziele sowie die Energiewende notwendig werdenden erheblichen strukturellen Veränderungen für Energieversorgung und Infra-
struktur.“ 
 
Unter Punkt 5 dieser Anlage zur Synopse ist dargestellt, welche Plansätze im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 Aspekte des Klimaschutzes 
und der Klimawandelanpassung aufgreifen und in wie fern dadurch aus Sicht des Regionalverbands die Belange des Klimaschutzes auf regional-
planerischer Ebene ausreichend abgearbeitet wurden.  
 
Übergeordnete Rechtsnormen: Nach dem Gesetz zur Weiterentwicklung des Klimaschutzes in Baden-Württemberg soll der Ausstoß an Treibhaus-
gasen in Baden-Württemberg bis 2030 um 42 % reduziert werden (Vergleichsjahr: 1990). Dieses Reduktionsziel entspricht nicht dem Pariser Ab-
kommen von 2015, welches darauf abzielt, den Anstieg der globalen Temperatur deutlich unter 2 Grad zu begrenzen, möglichst einen Anstieg um 
mehr als 1,5 Grad zu vermeiden. Eine rechtliche Grundlage, wie eine Beachtung des Pariser Klimaabkommens im 2. Anhörungsentwurf Regional-
plan Bodensee-Oberschwaben 2020 erfolgen soll, liegt damit nicht vor.  
 
Bei den Klimazielen der Europäischen Union wird im Übrigen auf Folgendes hingewiesen:  Bei dem am 17.09.2020 vorgelegten Vorschlag der EU-
Kommission zu den Klimazielen der EU (Reduktion der Treibhausgasemissionen der EU bis 2030 gegenüber 1990 um mind. 55 %) handelt es 
sich um einen Vorschlag, der nicht den Charakter einer Rechtsnorm hat. Erst, wenn diese Vorschläge als Rechtsakt erlassen werden, handelt es 
sich um eine verbindlich zu beachtende Vorgabe der Europäischen Union auf nationaler Ebene. Diese liegt zum Zeitpunkt der Erstellung dieser 
Anlage zur Synopse noch nicht vor. Ein Verstoß des Regionalplan-Entwurfs gegen EU-Vorschriften liegt daher nicht vor.  
 
Mit seinem Urteil vom 29.04.2021 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass Klimaschutz Verfassungsrang besitzt und dass die Bun-
desregierung in Sachen Klimaschutz nachbessern muss. Am 12.05.2021 hat das Bundeskabinett das neue Klimaschutzgesetz verabschiedet. 
Dieses sieht vor, den Ausstoß von Treibhausgasen in Deutschland von 2030 im Vergleich zu 1990 um 65 % zu reduzieren. Dieses Reduktionsziel 
ist höher als das vom Landtag Baden-Württemberg am 14.10.2020 beschlossene Gesetz zur Weiterentwicklung des Klimaschutzes in Baden-
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Württemberg, welches eine Reduktion des Ausstoßes an Treibhausgasen um 42 % bis 2030 vorsieht. Allerdings ist derzeit noch nicht absehbar, 
welche Konsequenzen diese neuen Reduktionsziele für die Ebene der Regionalplanung gegebenenfalls haben werden. Notwendig wäre, dass die 
der Regionalplanung zur Verfügung stehenden Instrumente angepasst und abgeändert werden, damit die Regionalplanung das Erreichen der 
Klimaschutzziele besser unterstützen kann (z.B. Vorranggebiete für die Nutzung der Solarenergie). 
 
Aufgrund obiger Erläuterungen wird der Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 den Klimazielen der EU und der Bundesrepublik aus Sicht des Re-
gionalverbands ausreichend gerecht. Es wird auf die bereits beschlossene, im Anschluss an die laufende Gesamtfortschreibung anstehende Teil-
fortschreibung „Erneuerbare Energien“ hingewiesen, in welcher die Voraussetzungen zum Ausbau der erneuerbaren Energien zum Erreichen der 
Klimaschutzziele geschaffen werden sollen. Die konkrete Umsetzung der Klimaschutzziele auf Ebene der Bauleitplanung obliegt den Kommunen.  
 

Zur Aussage, wonach der Regionalplan zu einem zusätzlichen Ausstoß von ca. 3 Mio. t CO 2 bis 2050 führt:  

Die Aussage der S4F, dass der Regionalplan "zu einem zusätzlichen Ausstoß von ca. 3 Mio. t CO 2 bis 2050 führt“, ist aus Sicht des Regionalver-
bands nicht nachvollziehbar. Grundsätzlich schafft der Regionalplan ausschließlich die Voraussetzungen für bestimmte Raumnutzungen. Es erfol-
gen bei Vorhaben der Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung sowie des Rohstoffabbaus stets noch nachfolgende Planungs- und Genehmigungs-
verfahren, in denen die Belange von Klimaschutz und Klimawandel weitgehend berücksichtigt werden müssen. Der Zeitraum bis 2050 geht deut-
lich über den Planungszeitraum des Regionalplans bis 2035 hinaus. Erfahrungsgemäß können wegen mangelnder Grundstücksverfügbarkeit oder 
weiterer entgegenstehender Belange, die erst auf den nächsten Planungsebenen erkannt werden, nicht alle im Regionalplan gesicherten Vorrang-
gebiete für den Wohnungsbau sowie Vorranggebiete für Industrie und Gewerbe umgesetzt werden. Und schließlich ist wegen verschärfter rechtli-
cher Vorgaben davon auszugehen, dass zukünftig immer stärker klimaneutral gebaut und die Mobilität zunehmend klimagerecht erfolgen wird.  

Zur Quantifizierung von Klimaschutzzielen im Regionalplan: 

Der Regionalplan ist kein Klimaschutzkonzept, sondern ein Entwicklungskonzept für die zukünftige räumliche Entwicklung einer Region und ein 
Instrument zur Sicherung und Ordnung von Raumnutzungen. Die VwV Regionalpläne sieht kein eigenes Kapitel zum Klimaschutz oder zur Klima-
wandelanpassung für Regionalpläne vor. Vielmehr können diese Themen als Querschnittsthemen betrachtet werden, die durch Festlegungen in 
nahezu jedem Kapitel des Regionalplans aufgegriffen werden. Die Festlegungen eines Regionalplans gemäß § 11 LplG sowie VwV Regionalpläne 
sind aber nicht dazu geeignet, das Erreichen von Klimaschutzzielen zu quantifizieren. Dies liegt daran, dass der Regionalplan nur Gebiete für 
bestimmte Nutzungen sichert, nicht aber Details ihrer Nutzung vorgibt. Es gibt sehr viele Faktoren, die das Erreichen der Klimaschutzziele beein-
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flussen können, und nur ein sehr kleiner Teil davon kann im Regionalplan gesteuert werden. Eine Quantifizierung der Klimaschutzziele im Regio-
nalplan würde bedeuten, dass Vorgaben bis hinein in die Ebene der Bauleitplanung der Gemeinden gemacht werden müssten, und das wäre mit 
der verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltungshoheit nicht vereinbar. Deswegen haben auch andere Regionalverbände bei 
ihren aktuellen Regionalplänen (z.T. Entwurfsfassungen) ebenfalls auf eine Quantifizierung der Klimaschutzziele verzichtet (vgl. Anhörungsentwurf 
Regionalplan Mittlerer Oberrhein, rechtskräftiger Regionalplan Südlicher Oberrhein, Anhörungsentwurf Regionalplan Donau-Iler). 

Im Rahmen des Regionalplanungsverfahrens ist ferner grundsätzlich eine strategische Umweltprüfung (SUP) durchzuführen. In deren Rahmen 
sind auch die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen des konkreten Regionalplans auf das Klima zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu 
beschreiben und zu bewerten. Im Rahmen der SUP zum Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 erfolgte eine gesamthafte Prognose der Entwick-
lung des Schutzguts „Klima und Luft“ bei Durch- und bei Nichtdurchführung der Planung (Kap. 6 Umweltbericht). Diese kommt zum Ergebnis, dass 
gegenüber dem derzeit rechtsgültigen Regionalplan 1996 im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 dem Schutzgut Klima und Luft besser Rech-
nung getragen wird. Ebenso erfolgt im Umweltbericht eine vertiefte Prüfung der voraussichtlichen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima bezüg-
lich der Schwerpunkte des Wohnungsbaus, der Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe (Kap. 7, Anlagen) sowie der Vorranggebiete für den 
Abbau und die Sicherung oberflächennaher Rohstoffe (Kap. 8, Anlagen). Relevant für die vertiefte Umweltprüfung des Schutzguts Klima und Luft 
ist die Beeinträchtigung von Kalt- und Frischluftleitbahnen, die Beeinträchtigung von Kalt- und Frischluftentstehungsgebieten, der Verlust von Flä-
chen mit der Funktion Klimaschutzwald sowie die Beeinträchtigung der Luftqualität.  

Zudem ist dem Regionalplan gemäß § 11 Abs. 3 ROG und § 2a Abs. 6 Nr. 1 LplG  eine zusammenfassende Erklärung beizufügen, insbesondere 
über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Aufstellungsverfahren 
berücksichtigt wurden. Die zusammenfassende Erklärung wird zum Planungsausschuss am 16.06.2021 vorgelegt und enthält unter anderem eine 
qualitative Darstellung, wie die Aspekte Klimaschutz und Klimawandelanpassung im Regionalplan-Entwurf berücksichtigt wurden.  

Grundsätzlich schafft der Regionalplan ausschließlich die Voraussetzungen für bestimmte Raumnutzungen, es erfolgen bei Vorhaben der Sied-
lungs- und Infrastrukturentwicklung sowie des Rohstoffabbaus stets noch nachfolgende Planungs- und Genehmigungsverfahren, in denen die 
Belange von Klimaschutz und Klimawandel berücksichtigt werden müssen. 

Forderung, die Themen „Energie" und „Klima" neben den bisherigen Themen  gleichwertig aufzunehmen und zu behandeln 
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Der Regionalplan ist kein Klimaschutzkonzept, sondern ein Entwicklungskonzept für die zukünftige räumliche Entwicklung einer Region und ein 
Instrument zur Sicherung und Ordnung von Raumnutzungen. Die wesentlichen Aufgaben der Regionalpläne sind: 1. Die Ordnung von Raumnut-
zungen und die frühzeitige Lösung von Raumnutzungskonflikten; 2. Die Sicherung von Raumfunktionen gegenüber anderen Nutzungsansprüchen; 
3. Die Funktion als Entwicklungskonzept für zukünftige räumliche Entwicklung der Region (Priebs 2018, Handwörterbuch der Stadt- und Raument-
wicklung 2018). Nach § 11 LplG sind in den Regionalplänen die Vorgaben des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg (KSG BW) ergänzend zu 
berücksichtigen. Dies korrespondiert mit § 2 Satz 2 KSG BW, wonach die Belange des Klimaschutzes in der Ausgestaltung des Gesetzes in die 
Abwägung einzustellen sind. Das heißt, die Belange des Klimaschutzes und die sonstigen öffentlichen und privaten Belange sind gegeneinander 
und untereinander abzuwägen. Die VwV Regionalpläne sieht kein eigenes Kapitel zum Klimaschutz oder zur Klimawandelanpassung für Regio-
nalpläne vor. Allerdings ist unter Kapitel 4.2 Energie folgendes Unterkapitel vorgesehen: „4.2.2 Erneuerbare Energien, insbesondere Gebiete für 
Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen“. Dieses Kapitel wird der Regionalverband direkt in Anschluss an die laufende Gesamtfort-
schreibung erarbeiten (Aufstellungsbeschluss Verbandsversammlung 18.12.2020). Die Themen Klimaschutz und Klimawandelanpassung können 
daher Querschnittsthemen betrachtet werden, die durch Festlegungen in nahezu jedem Kapitel des Regionalplans aufgegriffen werden. Es wird 
darauf hingewiesen, dass dies bei anderen Regionalplänen in Baden-Württemberg genauso ist. Als Beispiele sind die in Aufstellung befindlichen 
Regionalpläne der Planungsregionen Donau-Iller und Mittlerer Oberrhein zu nennen sowie der rechtskräftige Regionalplan der Planungsregion 
Südlicher Oberrhein. Auch in diesen Regionalplan(-entwürfen) ist außer einem Kapitel zur Versorgung mit (erneuerbaren) Energien kein eigenes 
Kapitel für Klimaschutz und Klimawandelanpassung vorgesehen, sondern die Belange des Klimaschutzes und der Klimawandelanpassung sind 
als Querschnittsthema an mehreren Stellen im Regionalplan abgehandelt. Unter 5. wird in dieser Anlage zur Synopse aufgezeigt, wo überall im 
Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 Aspekte des Klimaschutzes und der Klimawandelanpassung berücksichtigt werden. 

Zur Aussage, dass die Ergebnisse der Umweltprüfung sind in Sachen Klimaschutz und Klimawandelanpassung nicht ausreichend 
seien: 

Im Rahmen des Regionalplanungsverfahrens ist eine strategische Umweltprüfung (SUP) durchzuführen. In deren Rahmen sind auch die voraus-
sichtlichen erheblichen Auswirkungen des konkreten Regionalplans auf das Klima zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu 
bewerten. Im Rahmen der SUP zum Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 erfolgte eine gesamthafte Prognose der Entwicklung des Schutzguts 
„Klima und Luft“ bei Durch- und bei Nichtdurchführung der Planung (Kap. 6 Umweltbericht). Diese kommt zum Ergebnis, dass gegenüber dem 
derzeit rechtsgültigen Regionalplan 1996 im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 dem Schutzgut Klima und Luft besser Rechnung getragen wird. 
Ebenso erfolgt im Umweltbericht eine vertiefte Prüfung der voraussichtlichen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima bezüglich der Schwerpunkte 
des Wohnungsbaus, der Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe (Kap. 7, Anlagen) sowie der Vorranggebiete für den Abbau und die Sicherung 
oberflächennaher Rohstoffe (Kap. 8, Anlagen). Relevant für die vertiefte Umweltprüfung des Schutzguts Klima und Luft ist die Beeinträchtigung 
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von Kalt- und Frischluftleitbahnen, die Beeinträchtigung von Kalt- und Frischluftentstehungsgebieten, der Verlust von Flächen mit der Funktion 
Klimaschutzwald sowie die Beeinträchtigung der Luftqualität. Aus Sicht des Regionalverbands wird die Umweltprüfung den gesetzlichen Anforde-
rungen gerecht. Zudem ist dem Regionalplan gemäß § 11 Abs. 3 ROG und § 2a Abs. 6 Nr. 1 LplG  eine zusammenfassende Erklärung beizufü-
gen, insbesondere über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Auf-
stellungsverfahren berücksichtigt wurden. Die zusammenfassende Erklärung wird zum Planungsausschuss am 16.06.2021 vorgelegt und enthält 
unter anderem eine qualitative Darstellung, wie die Aspekte Klimaschutz und Klimawandelanpassung im Regionalplan-Entwurf berücksichtigt wur-
den.  

Aus Sicht des Regionalverbands ist dieses Vorgaben unter Berücksichtigung der Steuerungskompetenz der Regionalplanung ausreichend, um 
den Aspekten Klimaschutz und Klimawandelanpassung Rechnung zu tragen.  

4. Erläuterung der Abwägung der Anregungen zu den einzelnen Plankapiteln 

Zur Forderung nach der Umwandlung von PS 1.1 G (4) in ein Ziel der Raumordnung 

Eine Umwandlung dieses Grundsatzes der Raumordnung PS 1.1 G (4) Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 in ein Ziel der Raumordnung ist aus 
Sicht des Regionalverbands nicht möglich, weil der Grundsatz nicht die Kriterien eines Ziels der Raumordnung erfüllt. Es ist keine für ein Ziel der 
Raumordnung ausreichende räumliche und sachliche Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit gegeben (§ 3 Nr. 2 ROG). Auch ist diese Formulierung 
als Grundsatz der Raumordnung einer Abwägung zugänglich, was bei einem Ziel der Raumordnung nicht der Fall ist; dieses müsste abschließend 
abgewogen sein. Aber auch Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimawandelanpassung sind mit anderen Belangen abzuwägen, beispiels-
weise bei der Errichtung von Windenergieanlagen in naturschutzfachlich sensiblen Gebieten. Die Festlegung als Ziel der Raumordnung ist aber 
aus Sicht des Regionalverbands auch nicht notwendig, da  eine Konkretisierung dieses Grundsatzes der Raumordnung in Form von Zielen der 
Raumordnung im gesamten Regionalplan erfolgt. 

Zum Hinweis, Potenziale der Innenentwicklung würden im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 zu wenig ermittelt und berücksichtigt 

Mehrere Einwender*innen bemängeln, dass eine detaillierte und quantifizierte Ermittlung der Innentwicklungspotenziale im Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020 fehlt. Dazu nimmt der Regionalverband wie folgt Stellung: Im Rahmen der Berechnung des prognostizierten zukünftigen Flä-
chenbedarfs für den Wohnungsbau und für Industrie und Gewerbe wurden kommunale bauplanungsrechtlich gesicherte Potenzialflächen, ein-
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schließlich der Innenentwicklungspotenziale, gemäß der Begründung des Regionalplans durch die Auswertung der rechtskräftigen Flächennut-
zungspläne ermittelt. Eine weitergehende, detaillierte Erhebung der Innenentwicklungspotenziale ist nicht erfolgt. Aus Sicht des Regionalverbands 
ist dieses Vorgehen für die Ebene der Regionalplanung angemessen. 

Zur Anregung, geplante Zuwächse an Wohn- und Gewerbeflächen und die mit einer Bebauung einhergehenden zusätzlichen CO2e- 
Emissionen seien mit den gesetzlich festgelegten Klimaschutzzielen von Bund und Land Baden-Württemberg nicht vereinbar 

Manche Einwender*innen bemängeln, dass die Orientierungswerte für den Wohnbauflächenbedarf und den Gewerbeflächenbedarf sowie der 
prognostizierte Bedarf an Rohstoffen zu einer zu hohen Flächenneuinanspruchnahme führen, welche das 30-ha-Ziel der Bundesregierung deutlich 
übersteigt und nicht mit den Klimaschutzzielen vereinbar sei. Gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 5 und 6 LplG sind im Regionalplan Schwerpunkte des Woh-
nungsbaus und Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen festzulegen, soweit es für die Entwicklung und Ordnung 
der räumlichen Struktur der Region erforderlich ist. Sowohl die Notwendigkeit der Festlegungen, als auch die in der Laufzeit des Regionalplans 
prognostizierten Flächenbedarfe sind im Regionalplanentwurf dokumentiert. Auf eine möglichst sparsame Flächeninanspruchnahme wird durch 
eine Vielzahl von Plansätzen des Regionalplanentwurfs hingewirkt, beispielsweise durch die Ziele zur Einwohnerdichte, die im Verdichtungsraum 
der Region über den Landeswerten liegen, und zur Nutzung vorhandener und verfügbarer Flächenpotenziale vor der Inanspruchnahme zusätzli-
cher Außenbereichsflächen. Die Vorgehensweise entspricht somit den gesetzlichen Vorgaben einer bedarfsgerechten Siedlungsentwicklung. Dar-
über hinaus sind konkrete Ziele für eine sparsame Flächeninanspruchnahme festgelegt. Aus Sicht des Regionalverbands ist diese Vorgehens-
weise ausreichend, um eine sparsame Flächenneuinanspruchnahme zu erreichen. Grundsätzlich schafft der Regionalplan ausschließlich die Vo-
raussetzungen für bestimmte Raumnutzungen, es erfolgen bei Vorhaben der Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung sowie des Rohstoffabbaus 
stets noch nachfolgende Planungs- und Genehmigungsverfahren, in denen die Belange von Klimaschutz und Klimawandel berücksichtigt werden 
müssen. 

Zur Anregung, der im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 prognostizierte Wohnbauflächenbedarf sei zu hoch angesetzt 

Mehrere Einwender*innen bemängeln, dass der im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 prognostizierte Wohnbauflächenbedarf zu hoch ange-
setzt und mit den Klimaschutzzielen nicht vereinbar sei. Der Wohnflächenbedarf basiert unter anderem auf der Wohnflächenbedarfsprognose, die 
dem Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 zugrunde liegt. In der überarbeiteten Begründung zu PS 2.4.1 wird die Vorgehensweise zur Ermittlung 
des Wohnbauflächenbedarfs ausführlich erläutert. Die Vorgehensweise ist aus Sicht des Regionalverbands maßvoll und vertretbar. Die Prognose 
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liegt auf gleichem Niveau wie diejenigen von Bund und Land. Grundsätzlich schafft der Regionalplan ausschließlich die Voraussetzungen für be-
stimmte Raumnutzungen, es erfolgen bei Vorhaben der Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung sowie des Rohstoffabbaus stets noch nachfol-
gende Planungs- und Genehmigungsverfahren, in denen die Belange von Klimaschutz und Klimawandel berücksichtigt werden müssen. 

Zur Anregung, die Mindest-Bruttowohndichten seien im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020  zu gering angesetzt 

Mehrere Einwender*innen (u.a. S4F, Landesnaturschutzverband, Private) bemängeln, dass die im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 festge-
legten Mindest-Bruttowohndichten in PS 2.4.1 Z (5) und Z (6) zu niedrig angelegt seien und fordern höhere Mindest-Bruttowohndichten, auch zum 
Erreichen der Klimaschutzziele. Dazu nimmt der Regionalverband wie folgt Stellung: Die Mindest-Bruttowohnbaudichten liegen deutlich über den 
bestehenden baulichen Dichten in der Region Bodensee-Oberschwaben und ermöglichen so eine bauliche Verdichtung.  In der Begründung zu PS 
2.4.1 Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 (S. B25 und B26) ist dargelegt, wie die Mindest-Bruttowohndichtewerte zustande gekommen sind. 
Diese Werte sind das Ergebnis eines umfassenden Abwägungsprozesses und aus Sicht des Regionalverbands maßvoll und vertretbar.  

Zur Anregung, es gebe zu viele Möglichkeiten für Gemeinden, (im vereinfachten Verfahren) neue Baugebiete am Siedlungsrand auszu-
weisen im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 aufgrund von „weißen Flächen“ 

Mehrere Einwender*innen bemängeln, dass um bestehende Orte und Ortsteile herum zu viele Flächen seien, welche nicht mit Festlegungen der 
Regionalen Freiraumstruktur überlagert sind und damit für eine Siedlungsentwicklung uneingeschränkt zur Verfügung stünden und dadurch den 
Gemeinden die Ausweisung zusätzlicher Baugebiete im erheblichen Umfang ermöglicht würde. Diese Anregung wird auch im Sinne des Klima-
schutzes vorgebracht. Die genannten Flächen, welche nicht mit Festlegungen der Regionalen Freiraumstruktur überlagert sind, sichern die im 
Grundgesetz garantierte Planungshoheit der Gemeinden. Eine Inanspruchnahme dieser Flächen durch die Gemeinden ist aber nicht ohne weite-
res möglich (siehe Plansätze zu Kapitel 2.4 – 2.6, insbesondere die PS 2.4.1 Z (4), PS 2.4.1 Z (9), PS 2.5.0 Z (3) und PS 2.6.0 Z (5)). In der Land-
tagsdrucksache 16/10010 heißt es: „Trifft der Regionalplan für einzelne Gebiete keine Festlegungen, ist dies grundsätzlich nicht zu beanstanden. 
Der regionalplanerisch unbeplante Bereich bedeutet noch kein Präjudiz für die Ausweisung weiterer Siedlungsflächen. Es bedeutet lediglich, dass 
der jeweiligen Gemeinde bei Planungen in diesem Bereich keine Gebietsfestlegungen des Regionalplans entgegenstehen. Sie muss sich bei ent-
sprechenden Planungen allerdings an die gesetzlichen Bestimmungen halten. Eine zentrale Vorgabe ist dabei die in § 1 a Absatz 2 Satz 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) geregelte sog. Bodenschutzklausel, nach der die planende Gemeinde mit Grund und Boden sparsam und schonend umzuge-
hen hat und – zusammengefasst – Bodenversiegelungen mit Blick auf den Vorrang der Innenentwicklung vor Außenentwicklung auf das notwen-
dige Maß zu begrenzen hat. Daneben sollen gem. § 1 a Absatz 2 Satz 2 BauGB u. a. landwirtschaftlich genutzte Flächen nur im notwendigen 
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Umfang umgenutzt werden (sog. Umwidmungssperrklausel). Bei der Ausübung ihrer Planungshoheit, also konkret bei der Aufstellung von Bauleit-
plänen, müssen die Gemeinden im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Abwägung nicht nur diese Vorgaben, sondern sämtliche von der 
Planung berührte öffentliche (und private) Belange gerecht gegeneinander und untereinander abwägen. Zudem haben die Städte und Gemeinden 
in nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsverfahren die Ziele des Klimaschutzes und der Klimawandelanpassung aufzugreifen“. 

Forderung nach mehr Vorrangflächen für Natur-, Boden- und Wasserschutz und nachhaltige Landwirtschaft, dem Erhalt und der Erwei-
terung der Grünzüge 

Im rechtsgültigen Regionalplan 1996 gibt es auf 55,6% der Fläche der Region Bodensee-Oberschwaben freiraumbezogene Festlegungen zur 
regionalen Freiraumstruktur (ohne Rohstoffabbau) (s. Umweltbericht zum Regionalplan, S. 62). Im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 gibt es 
auf 57% der Fläche der Region Bodensee-Oberschwaben freiraumbezogene Festlegungen zur regionalen Freiraumstruktur (ohne Rohstoffe).  

Im Rahmen der Gesamtfortschreibung wurden alle Freiraumfestlegungen einer genauen Überprüfung unterzogen. Zwar belegen die landschafts-
raumbezogenen Analysen (s. auch Umweltbericht der Gesamtplan-Fortschreibung), dass sich seit der letzten Regionalplanfortschreibung im Jahre 
1996 an der grundsätzlichen Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit dieses Raums nichts geändert hat, die Abgrenzung der freiraumschützen-
den Festlegungen, insbesondere die der Regionalen Grünzüge, jedoch in vielen Fällen nicht mehr den heutigen Erkenntnissen zu den Freiraum-
funktionen (z.B. Luftaustausch, Biotopverbund, landwirtschaftliche Standorteignung), der aktuellen Nutzungssituation oder dem künftigen Sied-
lungsflächenbedarf entspricht. Daher erfolgte im Prozess der Gesamtfortschreibung eine Neuabgrenzung. 

Die Festlegung von Regionalen Grünzügen, Grünzäsuren, Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege, Vorranggebieten für beson-
dere Waldfunktionen sowie Vorranggebieten zur Sicherung von Wasservorkommen erfolgte auf Basis bestimmter Kriterien und nicht mit dem Ziel, 
einen möglichst großen Flächenanteil der Region mit diesen Festlegungen zu überlagern. Beispielsweise wurden Vorranggebiete zur Sicherung 
von Wasservorkommen nur dort festgelegt, wo noch keine rechtlich festgesetzten oder in Verfahren befindlichen oder fachtechnisch abgegrenzten 
Wasserschutzgebiete bestehen. Da seit der Verbindlicherklärung des Regionalplans 1996 die meisten der seinerzeit ausgewiesenen Sicherungs-
gebiete zwischenzeitlich als Wasserschutzgebiete fachrechtlich festgesetzt worden sind, erfolgt im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 nur eine 
ergänzende Sicherung von Grundwasservorkommen (s. Begründung zum Regionalplan Anhörungsentwurf 2020). Vorranggebiete für Naturschutz 
und Landschaftspflege werden im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 dort festgelegt, wo es zur Sicherung des regionalen Biotopverbunds im 
Offenland erforderlich ist. Durch die Festlegung von Gebieten für besondere Nutzungen im Freiraum, zu denen Vorranggebiete für Naturschutz 
und Landschaftspflege gehören, erfüllt der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben den seit 2015 bestehenden landesweiten Auftrag, den 



   
    

990 
 

Biotopverbund im Rahmen der Regionalpläne planungsrechtlich zu sichern (§22 Abs. 3 NatSchG). Zudem besteht nach dem neuen Biodiversitäts-
stärkungsgesetz das Ziel, den Biotopverbund bis zum Jahr 2030 auf mindestens 15 % Offenland der Landesfläche auszubauen. Im Regionalplan 
Anhörungsentwurf 2020 werden auf 15,9 % der Regionsfläche Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege festgelegt ist, sodass der 
Auftrag des neuen Biodiversitätsstärkungsgesetz erfüllt wird. Für die Festlegungen der regionalen Freiraumstruktur im Regionalplan Anhörungs-
entwurf 2020 wurden alle Belange sorgfältig gegeneinander und untereinander abgewogen. Aus Sicht des Regionalverbands ist der Flächenanteil 
der Festlegungen der regionalen Freiraumstruktur an der Regionsfläche ausreichend.  

5. Plansätze zu Klimaschutz und Klimawandelanpassung im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 
Klimaschutz  
Im Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg 2020 heißt es unter § 4: „Unter Berücksichtigung der internationalen, europäischen und nationalen 
Klimaschutzziele und -maßnahmen soll die Gesamtsumme der Treibhausgasemissionen in Baden-Württemberg im Vergleich zu den Gesamtemis-
sionen des Jahres 1990 bis zum Jahr 2020 um mindestens 25 Prozent und bis zum Jahr 2030 um mindestens 42 Prozent verringert werden.“ 
Regionalpläne können zum Klimaschutz insbesondere folgendermaßen beitragen:  
 

a. Sie können Siedlungsstrukturen unterstützen, die eine sparsame Energienutzung befördern. 
b. Sie können zum Erhalt natürlicher Senken zur Einlagerung klimaschädlicher Stoffe beitragen. 
c. Sie können wichtige Voraussetzungen für den Ausbau erneuerbarer Energien schaffen, insbesondere Windkraftanlagen und Freiflächen-

Solarenergieanlagen. 
 
Dies geschieht im Anhörungsentwurf Regionalplan Bodensee-Oberschwaben 2020 auf folgende Weise: 
 

a) Förderung energiesparender Siedlungsstrukturen 
 
Zur Förderung energiesparender Siedlungsstrukturen tragen unter anderem die zentralen Orte (PS 2.2), die Siedlungsbereiche (PS 2.4.2), die 
Plansätze zur Förderung der Innenentwicklung, zur effizienten Flächennutzung und zur Kopplung von Wohnen und Arbeiten (siehe unten) bei. Sie 
helfen, die Siedlungsentwicklung auf geeignete Gebiete zu konzentrieren. Außerdem können Städte und Gemeinden nicht ohne weiteres neue 
Flächen auf der „grünen Wiese“ in Anspruch nehmen. Wenn Städte und Gemeinden über die bestehenden und verfügbaren Flächenreserven der 
Bauleitplanung sowie die im Regionalplan enthaltenen Vorranggebiete für den Wohnungsbau sowie Vorranggebiete für Industrie und Gewerbe 
hinaus weitere Flächen für Wohnen und Gewerbe in Anspruch nehmen wollen, ist ein Bedarfsnachweis zu erbringen (vgl. PS 2.5.0 Z (3) und PS 
2.6.0 Z (5) Regionalplan Anhörungsentwurf 2020). Darüber hinaus bewirken die als Ziel der Raumordnung festgelegten Mindest-Bruttowohndich-
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ten im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 eine dichtere Bebauung als es bislang der Fall ist (vgl. PS 2.4.1 Z (5) sowie PS 2.4.1 Z (6) Regional-
plan Anhörungsentwurf 2020).  Die Vorranggebiete für zentrenrelevante Einzelhandelsgroßprojekte tragen zu einer Reduktion von Verkehr bei, da 
sie zentrenrelevante Sortimente in zentralen, gut mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln erreichbaren Lagen bündeln. Beim Rohstoffabbau (Kap. 
3.5 Regionalplan Anhörungsentwurf 2020) wird darauf geachtet, dass Kiese und Sande vorrangig dort abgebaut werden, wo die Lkws und Laster 
keine langen Entfernungen zwischen Abbau, Weiterverarbeitung und Verbrauch zurücklegen müssen (s. Begründung zu PS 5.2.1, LEP 2002). 
 
Im Folgenden sind beispielhafte Plansätze aufgeführt, mit denen der Regionalplan energiesparende Siedlungsstrukturen fördert: 

 
Kapitel 2.4 - Siedlungsentwicklung 
 
PS 2.4.0 Z (2) 
„Die Flächeninanspruchnahme ist durch die Aktivierung innerörtlicher Potenziale (Baulücken / Nachverdichtung, Brach- / Konversionsflächen, 
Flächenrecycling) sowie durch eine flächeneffiziente Nutzung und angemessen verdichtete Bauweise zu verringern.“ 
 
PS 2.4.0 Z (3) 
„Die Siedlungsentwicklung ist vorrangig am Bestand auszurichten. Dazu sind Möglichkeiten der Verdichtung und Arrondierung zu nutzen, Baulü-
cken und Baulandreserven zu berücksichtigen sowie Brach-, Konversions- und Altlastenflächen neuen Nutzungen zuzuführen. Die Inanspruch-
nahme von Böden mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt und die Landwirtschaft ist auf das Unvermeidbare zu beschränken (PS 3.1.9, 
LEP 2002).“ 
 
PS 2.4.0 G (5) 
„Bei der Erschließung neuer Bauflächen sind Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung zu berücksichtigen. Eine energieeffiziente 
Bauweise und der Einsatz erneuerbarer Energien soll gefördert werden. Darüber hinaus sollen die Belange des Denkmalschutzes sowie des Na-
tur- und Landschaftsschutzes berücksichtigt werden.“ 
 
PS 2.4.1 Z (4) 
„Unbebaute Flächen der regionalbedeutsamen Schwerpunkte des Wohnungsbaus sowie bauplanungsrechtlich gesicherte, aber noch nicht be-
baute Wohnbauflächen und aktivierbare Flächenpotenziale im unbeplanten Innenbereich (Baulücken, Konversionsflächen) sind im Rahmen der 
Flächennutzungsplanung vom ermittelten Flächenbedarf abzuziehen. Örtlich bedingte Besonderheiten können zu einem höheren oder geringeren 
Bedarf führen.“ 
 
PS 2.4.1 Z (9) 
„Unbebaute Flächen der regionalbedeutsamen Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe sowie bauplanungsrechtlich gesicherte, aber noch nicht 
bebaute Gewerbeflächen und aktivierbare Flächenpotenziale im unbeplanten Innenbereich (Baulücken, Konversionsflächen) sind im Rahmen der 
Flächennutzungsplanung vom ermittelten Flächenbedarf abzuziehen. 
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PS 2.4.1 Z (5)  
„Zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch neue Wohnbauflächen sind bei allen Neubebauungen in regionalbedeutsamen Wohnungs-
bauschwerpunkten folgende Werte der Mindest-Bruttowohndichte einzuhalten…“ 
 
PS 2.4.1 Z (6) 
„Zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch neue Wohnbauflächen sind bei allen Neubebauungen außerhalb von regionalbedeutsamen 
Wohnungsbauschwerpunkten folgende Werte der Mindest-Bruttowohndichte einzuhalten:…“ 
 
PS 2.5.0 Z (3) 
„Die regionalbedeutsamen Schwerpunkte des Wohnungsbaus sowie bauplanungsrechtlich 
gesicherte, aber noch nicht bebaute Wohnbauflächen und aktivierbare Flächenpotenziale im unbeplanten Innenbereich (Baulücken, Konversions-
flächen) sind im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung vor der Inanspruchnahme zusätzlicher unverbauter Flächen im Außenbereich zu nut-
zen.“ 
 
PS 2.5.1 G (4) 
Vorhandene Bausubstanz soll soweit möglich zur Schaffung von Wohnraum ausgebaut und erweitert werden. Eine Mobilisierung von Leerständen 
ist anzustreben. 
 
PS 2.6.0 Z (3) 
„Die Erschließung und die Belegung der Flächen haben so zu erfolgen, dass eine hochwertige und intensive Nutzung des Geländes gewährleistet 
ist.“ 
 
PS 2.6.0 G (4) 
„Zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und der Umweltbelastung sollen bei der Erschließung und Belegung der Schwerpunkte für Indust-
rie und Gewerbe mehrgeschossige Gebäude, Parkhäuser statt ebenerdiger Großparkplätze sowie Solarenergieanlagen auf Großdächern gewerb-
licher Gebäude und Parkplatzüberdachungen zum Einsatz kommen.“ 
 
PS 2.6.0 Z (5)  
„Die regionalbedeutsamen Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe sowie bauplanungsrechtlich gesicherte, aber noch nicht bebaute Gewerbeflä-
chen und aktivierbare Flächenpotenziale im unbeplanten Innenbereich (Baulücken, Konversionsflächen) sind im Rahmen der kommunalen Bauleit-
planung vor der 
Inanspruchnahme zusätzlicher unverbauter Flächen im Außenbereich zu nutzen.“ 
 
Weitere Plansätze tragen zu energiesparenden Siedlungsstrukturen bei; es wird auf den Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 verwiesen. 
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Aus Sicht des Regionalverbands tragen die Festlegungen zur regionalen Siedlungsstruktur ausreichend zum Erreichen der Klimaschutzziele bei. 
Durch die im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 formulierten Ziele der Raumordnung, welche in den nachfolgenden Planungsebenen zu beach-
ten sind, wird eine bauliche Verdichtung, eine sparsame Flächeninanspruchnahme und eine Beschränkung und räumliche Konzentration der Sied-
lungsentwicklung ermöglicht. 
 

b) Erhalt natürlicher Senken zur Einlagerung klimaschädlicher Stoffe 
Die Sicherung natürlicher Kohlenstoffsenken erfolgt im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 über Festlegungen zur Regionalen Freiraumstruktur. 
Insbesondere die Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (PS 3.2.1), die Vorranggebiete für besondere Waldfunktionen (PS 3.2.2) 
und die Regionalen Grünzüge sichern Moore, Wälder und landwirtschaftliche Flächen als wichtige Kohlenstoffsenken und -speicher vor anderen 
Raumnutzungen. So sichert der Regionalplan-Entwurf 2020 fast 95% der Moorflächen in der Region vor anderen Raumnutzungen, die mit dem 
Moorschutz nicht vereinbar sind (s. Umweltbericht zum Regionalplan Anhörungsentwurf 2020). Es wird verwiesen auf PS 3.2.0 Z (5) Regionalplan 
Anhörungsentwurf 2020 und die zugehörige Begründung. Auf 24,2% der Regionsfläche  sind Vorranggebiete für besondere Waldfunktionen fest-
gelegt; diese sichern die Funktion des Waldes als Kohlenstoffsenke. 96,3 % der Fläche des Altdorfer Waldes (82 qkm) sind als Vorranggebiete für 
besondere Freiraumfunktionen vor entgegenstehenden Nutzungen gesichert.  

c) Schaffung von Voraussetzungen für den Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere Windkraftanlagen und Freiflächen-Solarenergiean-
lagen 

Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien wird sich der Regionalverband nach Abschluss der laufenden Gesamtfortschreibung im Rahmen des 
Teilregionalplans Energie detailliert befassen. Die vorbereitenden Arbeiten laufen in der Verbandsverwaltung bereits. Darin sollen u.a. die räumli-
chen Voraussetzungen für einen substanziellen Ausbau erneuerbarer Energieträger geschaffen werden. Aufgrund des Koalitionsvertrags der 
neuen Landesregierung und den darin enthaltenen Ausbauzielen für erneuerbare Energien besteht die Möglichkeit, dass die den Regionalverbän-
den zur Verfügung stehenden Steuerungsinstrumente zum Ausbau erneuerbarer Energien noch angepasst werden. Mögliche Wechselwirkungen 
mit den Festlegungen der aktuellen Regionalplanfortschreibung werden im Rahmen der Teilfortschreibung von der Verbandsverwaltung geprüft. 
Im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 wird durch die ausnahmsweise Zulässigkeit von Windkraftanlagen in Vorranggebieten für besondere 
Waldfunktionen (PS 3.2.2 Z(3)) und Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege (PS 3.2.1 Z(3)) sowie die ausnahmsweise Zulässig-
keit von Freiflächen-Solarenergieanlagen in Regionalen Grünzügen (PS 3.1.1 Z(4)) der Nutzung erneuerbarer Energien auch mit der aktuellen 
Gesamtfortschreibung substanziell Raum eingeräumt. PS 2.6.0 G (4) unterstützt die Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen auf Dachflä-
chen und auf Parkplätzen gemäß § 8a und § 8b Klimaschutzgesetz BW. 
 
Klimawandelanpassung 
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Im Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg 2020 heißt es unter § 4 a: „Die unvermeidbaren Auswirkungen des Klimawandels sind im Rahmen 
einer landesweiten Anpassungsstrategie durch vorsorgende Anpassungsmaßnahmen zu begrenzen.“ 
 
Die Regionalplanung kann zur Klimawandelanpassung folgendermaßen beitragen:  
 

a. Sie können Tier- und Pflanzenarten unterstützen, die ihren Lebensraum aufgrund des Klimawandels verlagern müssen.  
b. Sie können den vorbeugenden Hochwasserschutz unterstützen, da aufgrund des Klimawandels in Zukunft mit mehr Hochwasserereignis-

sen zu rechnen ist.  
c. Sie können dazu beitragen, für das Siedlungsklima relevante, klimatisch wertvolle Bereiche zu sichern. Dazu gehören Kaltluft- sowie 

Frischluftentstehungsgebiete. 
 
Dies geschieht im Anhörungsentwurf Regionalplan Bodensee-Oberschwaben 2020 auf folgende Weise: 

a) Unterstützung von Tier- und Pflanzenarten bei Lebensraumverlagerungen 

Durch die Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege (PS 3.2.1) und die Vorranggebiete für besondere Waldfunktionen (PS 3.2.2) wird 
der regionale Biotopverbund im Regionalplan verbindlich festgelegt. Dadurch werden bestehende Lebensräume vernetzt und der Austausch und 
die Wanderung von Tier- und Pflanzenarten werden ermöglicht. 
 
So heißt es beispielsweise in PS 3.2.0 G (1): 
 
„Der regionale Biotopverbund soll der dauerhaften Sicherung der Populationen wild lebender Tiere (Fauna) und Pflanzen (Flora) einschließlich 
ihrer Lebens-stätten (Habitate), Lebensräume (Biotope) und Lebensgemeinschaften (Biozönosen) sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und 
Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen in der Region dienen.“ 
 
Für Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege heißt es in PS 3.2.1 Z (2): 
„In den Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege haben die Belange des Arten- und Biotopschutzes sowie des Biotopverbundes 
Vorrang vor konkurrierenden Raumnutzungen. Ausgeschlossen sind daher alle Vorhaben und Planungen, die zu erheblichen Beeinträchtigungen 
der Lebensbedingungen naturschutzfachlich bedeutsamer Arten, der Qualität ihrer Lebensräume und der Funktionalität des Biotopverbunds führen 
können. Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege sind von Bebauung freizuhalten. Darüber hinaus sind außerhalb der im Regional-
plan für die Gewinnung oberflächen-naher Rohstoffe festgelegten Gebiete Veränderungen der Geländeoberfläche durch Abgrabung oder Auf-
schüttung ausgeschlossen.“ 
 
Für Vorranggebiete für besondere Waldfunktionen heißt es in PS 3.2.2 Z (2): 
„In den Vorranggebieten für besondere Waldfunktionen hat die Erhaltung bzw. Entwicklung eines naturnahen Waldbestandes Vorrang vor anderen 
Nutzungsansprüchen. Ausgeschlossen sind daher alle Vorhaben und Planungen, die dieser Zielsetzung entgegenstehen. Darüber hinaus sind 
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außerhalb der im Regionalplan für die Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe festgelegten Gebiete Veränderungen der Geländeoberfläche durch 
Abgrabung oder Aufschüttung ausgeschlossen.“ 
 

b) Sicherung von Gebieten für den vorbeugenden Hochwasserschutz 

Die Sicherung von Gebieten für den vorbeugenden Hochwasserschutz erfolgt durch die Ausweisung von Regionalen Grünzügen (PS 3.1.1), 
Grünzäsuren (PS 3.1.2), Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege (PS 3.2.1) sowie Vorranggebieten für besondere Waldfunktionen 
(PS 3.2.2). Zudem sind im Kapitel 3.4 die wesentlichen Ziele und Grundsätze für den vorbeugenden Hochwasserschutz enthalten. So heißt es in 
PS 3.4.0 Z (1):  

 
„Regionale Grünzüge und Grünzäsuren als Vorranggebiete (PS 3.1.0 (2) und PS 3.1.0 (3)) sowie Vorranggebiete für besondere Nutzungen im 
Freiraum (PS 3.2.0 (5)) werden auch zur Sicherung und Rückgewinnung natürlicher Überschwemmungsflächen, zur Risikovorsorge in potenziell 
überflutungsgefährdeten Bereichen sowie zum Rückhalt des Wassers in seinen Einzugsbereichen festgelegt ausgewiesen, sodass durch sie der 
vorbeugende Hochwasserschutz gewährleistet ist.“  
In PS 3.4.0 Z (2) heißt es:  
„Durch die Festlegung von Regionalen Grünzügen und Grünzäsuren als Vor-ranggebiete sowie die Festlegung von Vorranggebieten für beson-
dere Nutzungen im Freiraum in hochwassergefährdeten Bereichen werden die Belange des Hochwasserschutzes gesichert: Erstens dienen sie 
der Vermeidung zusätzlicher Schadensrisiken, der Erhaltung und Aktivierung natürlicher Überschwemmungsflächen und der Sicherung von Frei-
räumen für Maßnahmen der Gewässer-entwicklung und Auenrenaturierung. Zweitens sind Regionale Grünzüge gem. PS 3.1.1 (2), Grünzäsuren 
gem. PS 3.1.2 (2), Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege gem. PS 3.2.1 (2) und Vorranggebiete für besondere Waldfunktionen 
gem. PS 3.2.2 (2) grundsätzlich von weiterer Bebauung frei-zuhalten. Drittens dienen sie der Sicherung von Flächen für Anlagen und Maßnahmen 
des vorbeugenden Hochwasserschutzes.“ 

 
Auf die weiteren Ausführungen zu Gebieten für den vorbeugenden Hochwasserschutz in den PS 3.1.0 Z (3), 3.2.0 Z (5), 3.4.0 sowie die zugehöri-
gen Begründungen zu den Plansätzen wird verwiesen. 
 

c) Sicherung von Luftaustauschkorridoren 

Die rechtsverbindliche Sicherung von Luftaustauschkorridoren in klimakritischen Gebieten erfolgt durch die Festlegung Regionaler Grünzüge und 
Grünzäsuren, welche als Ziele der Raumordnung zwingend zu beachten sind. Diese Luftaustauschkorridore basieren auf dem Klimagutachten von 
Schwab (2009) „Regionale Klimaanalyse Bodensee-Oberschwaben. - Gutachten des Fachbereichs Geographie der Pädagogischen Hochschule 
Weingarten“. Es wird auf den PS 3.1.0 Z (3) hingewiesen, auf die zugehörige Begründung und den Umweltbericht (S. S. 50f.). 
 
Weitere klimarelevante Festlegungen im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 

(Nur Auswahl!) 
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Kapitel 1 – Grundsätze und Ziele für die räumliche Ordnung und Entwicklung der Region 

PS 1.1 G (4):  

„Die räumliche Entwicklung soll sich verstärkt an den Erfordernissen des Klimawandels ausrichten. Den klimabedingten Belastungen und Risiken 
für den Menschen soll, insbesondere in den klimakritischen Teilräumen der Region, durch geeignete Vorsorge- und Anpassungsstrategien Rech-
nung getragen werden. Soweit keine Widersprüche zu anderen Schutz- und Nutzungsinteressen bestehen, soll die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien gefördert werden.“ 

Kapitel 2 – Regionale Siedlungsstruktur 

PS 2.4.0 G (5): 

„Bei der Erschließung neuer Bauflächen sind Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung zu berücksichtigen. Eine energieeffiziente 
Bauweise und der Einsatz erneuerbarer Energien soll gefördert werden. Darüber hinaus sollen die Belange des Denkmalschutzes sowie des Na-
tur- und Landschaftsschutzes berücksichtigt werden.“ 

 

PS 2.4.0 N (6) 

„Die Siedlungsentwicklung ist durch kleinräumige Zuordnungen von Raumnutzungen, insbesondere der Funktionen Wohnen und Arbeiten, so zu 
gestalten, dass verkehrsbedingte Belastungen zurückgehen und zusätzlicher motorisierter Verkehr möglichst vermieden wird.“ 

 

Im Bereich großflächiger Einzelhandel: 

 

PS 2.7.0 N (7): Integrationsgebot 

„Einzelhandelsgroßprojekte sollen vorrangig an städtebaulich integrierten Standorten ausgewiesen, errichtet oder erweitert werden. Für nicht-
zentrenrelevante Warensortimente kommen auch städtebauliche Randlagen in Frage (PS 3.3.7.2, LEP 2002).“ Durch die integrierte Lage wird der 
Verkehr reduziert und es werden Wege verkürzt. 
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PS 2.7.1 Z (1) 

„Einzelhandelsgroßprojekte mit zentrenrelevanten Sortimenten (siehe Sortimentsliste in der Begründung) sind nur in den in der Raumnutzungs-
karte festgelegten Vorranggebieten für zentrenrelevante Einzelhandelsgroßprojekte auszuweisen, zu errichten und zu erweitern.“ 

Kapitel 3- Regionale Freiraumstruktur 

PS 3.2.0 G (5) „Moorgebiete und regelmäßig überschwemmte Flussauen innerhalb der Gebiete für besondere Nutzungen im Freiraum sind auch 
aus Gründen des Moorschutzes bzw. des vorbeugenden Hochwasserschutzes von konkurrierenden Raumnutzungen frei-zuhalten. In allen Gebie-
ten für besondere Nutzungen im Freiraum sind bei Planungen und Maßnahmen die Belange des Bodenschutzes und die Sicherung der natürli-
chen Boden-funktionen zu beachten. Ebenfalls zu beachten ist der Erhalt natürlicher Überschwemmungs- und Retentionsräume sowie die Siche-
rung potenziell überflutungsgefährdeter Bereiche.“ 

PS 3.2.2 Z (3) „Unter der Voraussetzung, dass keine Kernflächen bzw. Kernräume des Biotopverbundsystems in Anspruch genommen werden, 
die Zweckbestimmung der Vorranggebiete nach PS 3.2.0 und PS 3.2.2 (1) nachweislich nicht gefährdet ist und keine weiteren Festlegungen des 
Regionalplans entgegenstehen, ist in Vorranggebieten für besondere Waldfunktionen die Umwandlung des Waldbestandes in eine andere Art der 
Landnutzung (Waldumwandlung) nur zulässig“ 

- (…) zur Errichtung von Windenergieanlagen,(…). “ 

PS 3.4.0 G (4) „Maßnahmen zur Verbesserung und zum Erhalt der natürlichen Retention sollen baulichen Maßnahmen des Hochwasserschutzes 
vorgezogen werden. Es sollen alle Möglichkeiten der natürlichen Retention ausgeschöpft werden, bevor bauliche Maß-nahmen des technischen 
Hochwasserschutzes zum Tragen kommen.“ 

PS 3.5.0 G (9) „Im Hinblick auf die Nichtregenerierbarkeit der mineralischen Rohstoffe soll ein sparsamer und verantwortungsvoller Umgang mit 
den in der Region vorkommenden oberflächennahen, nicht erneuerbaren Bodenschätzen angestrebt werden. So weitgehend wie technisch mög-
lich und wirtschaftlich vertretbar sollen Primärrohstoffe durch wieder-aufbereitete Materialien ersetzt werden. Auch anfallender Erdaushub aus 
Baumaßnah-men soll so weit wie technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar wiedergewonnen und als Ersatz für Primärrohstoffe verwendet 
werden.“ 
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PS 3.5.0 V (10) „Bei öffentlichen und privaten Ausschreibungen soll eine Substitution der Primärrohstoffe durch Recyclingprodukte angestrebt 
werden. Recycling- und Substitutionsmöglichkeiten sollen voll ausgeschöpft werden. Insbesondere soll hochwertiges Material nicht für Zwecke 
verwendet werden, zu denen Material mit geringeren Qualitäts-anforderungen verwendbar wäre.“ 

Maßvolle Bedarfsprognose: Der Bedarf wird anhand einer langjährigen Datenreihe (25 Jahre) berechnet und nivelliert damit kurzfristige Schwan-
kungen. Die Grundstücksverfügbarkeit führt zu keinen Zuschlägen und die Lagerstätten geologischen Zuschläge sind differenziert betrachtet, so 
dass man deutlich unter den empfohlenen Zuschlägen nach dem Rohstoffsicherungskonzept bleibt, im Schnitt 13% statt 50%. Insgesamt führt 
dies zu 10% geringeren Flächenausweisungen im Vergleich Teilregionalplan Rohstoffe von 2003 zur aktuellen Fortschreibung, obwohl dieser 
damals nur für 15 Jahre und nicht für 20 Jahre ausgelegt war.  

Gemäß Kapitel 6.2.1 Umweltbericht  zum Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 soll die regionale Flächeninanspruchnahme im Rahmen der Ab-
bautätigkeit beim Abbau von Rohstoffen reduziert werden. Zur Minimierung der Verkehrsmengen wird ein möglichst optimales Netz an Rohstoffab-
baustandorten möglichst nahe der Verbrauchsschwerpunkte angestrebt. Zudem ist die Erschöpfung bestehender Abbaustellen dem Neuauf-
schluss neuer Lagerstätten vorzuziehen. Auch dies führt zu einer Reduktion von Verkehrsmengen. Es wird darauf hingewiesen, dass sich der 
Bedarf an Rohstoffen sich nicht durch eine künstliche Verknappung regionalplanerisch gesicherter Flächen alleine reduzieren lässt, da der Roh-
stoffbedarf v.a. nachfragegesteuert (Entwicklung im Bausektor) ist und eine Verknappung der geförderten Rohstoffmengen in der Region Boden-
see-Oberschwaben zu einer Verlagerung in andere Regionen und längeren Verkehrswegen führen würde. Es wird zudem darauf hingewiesen, 
dass die Erzielung einer höheren Akzeptanz von Recycling-Baustoffen Aufgabe der Gesetzgebung ist und vom Markt (z.B. Preise für Recycling-
Baustoffen) abhängt. Es liegt nicht in der Steuerungskompetenz des Regionalplans, hierzu Festlegungen zu treffen. Insgesamt werden Gesichts-
punkte des Klimaschutzes im Kapitel 3.5. des Regionalplans aus Sicht des Regionalverbands ausreichend berücksichtigt.   

 

Kapitel 4 – regionale Infrastruktur 

 

PS 4.1.0 G (2) 

„Durch die stärkere Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen Siedlungsentwicklung und Verkehr im Sinne einer integrierten Siedlungs- 
und Verkehrsplanung sollen die verkehrsbedingten Belastungen verringert und eine umweltverträgliche Mobilität gefördert werden.“ 
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PS 4.1.0 G (3) 

„Im Sinne einer umweltverträglichen Mobilität soll der Anteil der umweltfreundlichen Verkehrsträger und Mobilitätsangebote am gesamten Perso-
nen- und Güterverkehr gesteigert werden…“ 

 

PS 4.1.2 G (1) 

„Das in der Raumnutzungskarte dargestellte regionalbedeutsame Schienennetz soll sowohl für den Personen- als auch für den Güterverkehr in 
seiner Leistungsfähigkeit durch bauliche und betriebliche Maßnahmen so weiterentwickelt werden, dass alle für die Entwicklung der Region be-
deutsamen Verbindungs- und Erschließungsfunktionen sowohl für den Regional- als auch Fernverkehr erfüllt werden können.“ 

 

PS 4.1.2 Z (2) 

„Für die Anlage eines zusätzlichen Gleises werden im Verlauf der nachgenannten Strecken bzw. in den Abschnitten Freihaltetrassen für den 
Schienenverkehr festgelegt. Die Trassen sind in der Raumnutzungskarte als „Freihaltetrasse für den Schienenverkehr (Ausbau)“ dargestellt. 
Raumbedeutsame Nutzungen oder Maßnahmen, die einem Ausbau und dem anschließenden Betrieb entgegenstehen, sind nicht zulässig. 

- Allgäubahn ((Bayerische) (Memmingen)-Leutkirch-Kißlegg-Wangen-(Lindau)) 

- Bodenseegürtelbahn ((Radolfzell)-Überlingen-Friedrichshafen-(Lindau)) 

- Donaubahn ((Ulm)-Herbertingen-Mengen-Sigmaringen-(Tuttlingen))“ 

 

PS 4.1.2 V (3) 

„Es wird vorgeschlagen, folgende regionalbedeutsame Schienenprojekte in der Region umzusetzen: 

- Allgäubahn ((Württembergisch) Aulendorf-Kißlegg): Elektrifizierung 
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- Bodenseegürtelbahn ((Radolfzell)-Überlingen-Friedrichshafen): Elektrifizierung 

- Donaubahn ((Ulm)-Herbertingen-Mengen-Sigmaringen-(Tuttlingen)): Elektrifizierung 

- Killertalbahn ((Hechingen)-Gammertingen): Elektrifizierung 

- Zollernbahn ((Tübingen-Albstadt)-Sigmaringen-Herbertingen-Aulendorf): Abschnittsweiser zweigleisiger Ausbau  
  und Elektrifizierung 

- Sigmaringen-Gammertingen-(Hechingen): Abschnittsweiser zweigleisiger Ausbau und Elektrifizierung 

- Ablachtalbahn: Mengen-Krauchenwies-Meßkirch-(Schwackenreute-Stahringen): Vollständige Reaktivierung.“ 

 

PS 4.1.2 V (4) 

„Die Schienenstrecken  

- Altshausen-Ostrach-Pfullendorf, 

- Gammertingen-(Engstingen),  

- Roßberg-Bad Wurzach und  

- Sigmaringendorf-Bingen-Hanfertal 

sind entsprechend ihrer Bedeutung für den Personen- und Güterverkehr zu erhalten und angemessen auszubauen.“ 

PS 4.1.7 V (3) 

„Es wird vorgeschlagen, die Strecke Friedrichshafen-Meckenbeuren-Ravensburg-Weingarten-Baienfurt-Baindt als Radschnellverbindung zu entwi-
ckeln und umzusetzen.“ 

Aus Sicht des Regionalverbands wird durch diese Festlegungen im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 eine nachhaltige, klimafreundliche Ver-
kehrswende gefördert. 
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Mit diesen und weiteren Festlegungen sind im Anhörungsentwurf Regionalplan 2020 sowie im Umweltbericht und in der zusammenfassenden 
Erklärung die Themen Klimaschutz und Klimawandelanpassung aus Sicht des Regionalverbands ausreichend berücksichtigt.  
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Anlage 2 

Abwägung von Anregungen zu den Themen Einschränkungen für die Landwirtschaft durch Festlegungen der regionalen Freiraumstruk-
tur, privilegiertes Bauen der Land- und Forstwirtschaft und des Gartenbaus innerhalb der Festlegungen usw. 

1. Aktenzeichen der Anregungen 

I.001 
II.103 
II.105 
II.123 
II.139 
II.140 
II.142 
II.146 
II.164 
II.166 
II.171 
II.182 
II.300 
II.301_1 
II.302 
II.309 
II.527 
II.140 
III.046 
III.046-1 
III.047 
III.048 
III.048-1, III.048-1_1 
III.049 
III.050 
III.104 

F22 
IV.0012 
IV.0015 
IV.0017 
IV.0017_2 
IV.0017_3 
IV.0028 
IV.0034 
IV.0035 
IV.0037 
IV.0041 
IV.0042 
IV.0043 
IV.0044 
IV.0045 
IV.0046 
IV.0057 
IV.0058 
IV.0064 
IV.0065 
IV.0066 
IV.0069 
IV.0070 

 

IV.0072 
IV.0073 
IV.0076 
IV.0081 
IV.0082 
IV.0089 
IV.0090 
IV.0091 
IV.0097 
IV.0098 
IV.0099 
IV.0100 
IV.0101 
IV.0102 
IV.0103 
IV.0104 
IV.0105 
 

IV.0106 
IV.0107 
IV.0108 
IV.0109 
IV.0126 
IV.0127 
IV.0128 
IV.0133 
IV.0140 
IV.0141 
IV.0142 
IV.0143 
IV.0144 
IV.0146 
IV.0147 
IV.0148 
IV.0149 
IV.0150 
IV.0165 
IV.0202 
IV.0203 
IV.0205 

2. Zusammenfassung der Anregungen  
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• Forderung, einzelne landwirtschaftliche Flächen aus Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege herauszunehmen, um Bewirtschaf-
tung dieser Flächen nicht zu gefährden 

• Bitte um Herausnahme einer Fläche aus Regionalem Grünzug, Grünzäsur, Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege wegen be-
stehender Hofstelle, Stallungen, bewirtschafteten Flächen o.ä., um Bewirtschaftung sowie Errichtung baulicher Anlagen nicht zu gefährden 

• Die aktiven landwirtschaftlichen Hofstellen, die durch die Planung des Regionalverbades betroffen sind, brauchen Standortsicherheit für Ihre 
Zukunft. Hierbei darf die Vereinbarkeit mit dem Biotopverbund keinen negativen Einfluss haben, vielmehr muss das rechtswirksame Institut der 
landwirtschaftlichen Privilegierung uneingeschränkt  erhalten bleiben." 

• „Ordnungsgemäße Nutzung nach der guten fachlichen Praxis“ (Begründung Regionalplan Anhörungsentwurf 2020) nicht definiert genug 

• Befürchtung, dass die Festlegung von Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege mit Nachteilen für die landwirtschaftliche Nut-
zung einhergeht 

• Anregung, Voraussetzungen für Zulässigkeit baulicher Anlagen der Land- und Forstwirtschaft seien in Regionalen Grünzügen, Grünzäsuren, 
Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege zu streng (PS 3.1.1 Z (3), 3.1.2 Z(3) und PS 3.2.1 Z (3)): (Bedingung der Standortge-
bundenheit, des Fehlens zumutbarer Planungsalternativen, dass Schutzzwecke nicht beeinträchtigt werden dürfen); Forderung, Bedingung der 
Prüfung von Planungsalternativen bzw. der Standortgebundenheit zu streichen 

• Forderug, bauliche Vorhaben der Landwirtschaft und des Gartenbaus müssen in regionalen Grünzügen, Grünzäsuren, Vorranggebieten für 
Naturschutz und Landschaftspflege weiter möglich sein 

• Befürchtung, das Festlegung von Regionalen Grünzügen, Grünzäsuren, Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege mit Ein-
schränkungen bei der Bewirtschaftung und Nutzung der Flächen einhergeht 

• Befürchtung von zu starken Einschränkungen in Regionalen Grünzügen, Grünzäsuren, Vorranggebieten für Naturschutz und Landschafts-
pflege für bauliche Anlagen der Landwirtschaft und des Gartenbaus generell, die aber, z.B. wegen Emissionen, auf den Außenbereich ange-
wiesen sind 

• Anregung, dass Zulässigkeit von baulichen Vorhaben des Gartenbaus (§ 35 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) in Regionalen Grünzügen, Grünzäsuren, 
Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege unklar sei 

• Aussage, Überlagerung von Regionalen Grünzügen und Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege stelle im Sinne der Landwirt-
schaft einen Widerspruch dar 
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• Hinweis auf Strukturwandel der Landwirtschaft (Anpassung der landwirtschaftlichen Produktion an veränderte gesellschaftliche Rahmenbedin-
gungen wie z.B. ein höheres Platzangebot sowie Ausläufe in der Tierhaltung sowie angemessene Kapazitätserweiterungen)  Plansätze im 
Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 müssen dem Rechnung tragen und die Anpassung landwirtschaftlicher Betriebe an den Strukturwandel 
ermöglichen 

• Hinweis auf Notwendigkeit des Erhalts der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft in der Region, auf deren Bedeutung für die Kulturland-
schaft sowie für die Ernährungssicherheit in der Bevölkerung  

• Befürchtung, dass für die Bewirtschaftung der lw. Flächen notwendige technische Einrichtungen eingeschränkt werden könnten (Hagelschutz-
netze, Bewässerungssysteme, Zäune, Hopfenstangen etc.) 

• Bitte um Zusage, dass bauliche Vorhaben der Landwirtschaft grundsätzlich nicht raumbedeutsam sind 

• Forderung, dass zukünftige Weiterentwicklung von Betrieben der Landwirtschaft und des Gartenbaus durch Regionalplan nicht eingeschränkt 
wird 

• Missverständnis, dass sich Ausnahmen nach PS 3.1.1 Z (3), PS 3.1.2 Z (3), PS 3.2.1 Z (3) Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 nur auf nicht 
raumbedeutsame Vorhaben beziehen würden 

• Behauptung, es sei nicht rechtmäßig, aus schutzbedürftigen Bereichen für Naturschutz und Landschaftspflege gem. Regionalplan 1996 Vor-
ranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege zu machen 

• Bitte um Zusendung von detaillierterem Kartenmaterial, Raumnutzungskarte vom Regionalplan nicht ausreichend 

• Forderung nach Ausnahmeregelung, dass auch gewerbliche Vorhaben möglich sind, wenn sie im Zusammenhang mit einem landwirtschaftli-
chen oder ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb stehen 

• Annahme, Raumbedeutsamkeit bei baulichen Vorhaben der Landwirtschaft sei erst bei UVP-Pflicht erreicht 

• Aussage, durch Vorranggebiete für den Wohnungsbau sowie für Industrie und Gewerbe würde den landwirtschaftlichen Betriebe zu viel Fläche 
verloren gehen, auch für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

3. Erläuterung der Abwägung der Anregungen 

Der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit und der Existenzfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe ist auch Anliegen des Regionalverbands Bodensee-
Oberschwaben. Der Regionalverband ist sich bewusst, dass die Landwirtschaft einen elementaren Beitrag für den Erhalt der Kulturlandschaft und 
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die Ernährungssicherheit der Bevölkerung liefert. Im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 wird land-wirtschaftlichen Belangen durch die Festle-
gung von Regionalen Grünzügen und Grünzäsuren (PS 3.1.0, PS 3.1.1, PS 3.1.2) und Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege 
(PS 3.2.1) aus Sicht des Regionalverbands ausreichend Rechnung getragen. Einer weitergehenden Berücksichtigung landwirtschaftlicher Belange 
darf es daher aus Sicht des Regionalverbands nicht.  

Der Regionalplan ist im Maßstab 1:50.000 rechtskräftig. Da der Maßstab der verbindlichen Raumnutzungskarte 1:50.000 beträgt, besitzen die 
Festlegungen des Regionalplans eine gewisse räumliche Unschärfe. Die verwendeten Flächen, Symbole, Linien und Schraffuren bezeichnen nur 
den räumlichen Bereich, der für die weitere Ausformung der regionalplanerischen Zielsetzungen vorgesehen ist. Eine Maßstabsänderung zur 
"Feinabgrenzung" von Planungen ist nicht zulässig. Daher ist auch die Zusendung von Kartenmaterial mit größerem Maßstab nicht  möglich. Die 
Regionalplanung ist nicht parzellenscharf. Innerhalb der Planunschärfe trifft der Regionalplan generell keine Festlegungen. 

Die Festlegungen im Regionalplan gelten nur, wenn Ziele und Grundsätze der Raumordnung betroffen sind. Ziele und Grundsätze der Raumord-
nung sind unter bestimmten Voraussetzungen betroffen. Der Regionalplan widmet sich gemäß § 7 Abs. 3 ROG ausschließlich der Zulässigkeit 
raumbedeutsamer Planungen, Maßnahmen, Funktionen und Nutzungen (s. Erläuterungen zum Regionalplan, S. 2).  Der Regionalplan entfaltet 
keine Steuerungswirkung gegenüber nicht raumbedeutsamen baulichen Vorhaben im Außenbereich. Nicht raumbedeutsame Vorhaben sind somit 
in Regionalen Grünzügen, Grünzäsuren, Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege sowie Vorranggebieten für besondere Waldfunk-
tionen ausnahmslos zulässig. Der Begriff der Raumbedeutsamkeit wird in § 3 Nr. 6 ROG definiert. Danach sind raumbedeutsame Maßnahmen 
Vorhaben und sonstige Maßnahmen, durch die Raum in Anspruch genommen oder die räumliche Entwicklung oder Funktion eines Gebietes be-
einflusst wird. Erforderlich ist, dass das Vorhaben aufgrund seiner Größe oder der von ihm ausgehenden Emissionen mit überörtlichen Auswirkun-
gen verbunden ist, die über den unmittelbaren Nahbereich hinausgehen. Allerdings ist die Entscheidung, ob eine bauliche Anlage bzw. ein bauli-
ches Vorhaben raumbedeutsam ist, stets vom Einzelfall abhängig. Es können daher keine pauschalen Werte in den Regionalplan aufgenommen 
werden.  Dieses Vorgehen ist im Vorfeld mit anderen Regionalverbänden in Baden-Württemberg so abgestimmt worden. Zudem ist die Beurteilung 
der Raumbedeutsamkeit eines Vorhabens unabhängig von einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung. Die meisten baulichen Anlagen der Land- und Forstwirtschaft sowie des Gartenbaus sind als nicht raum-
bedeutsam einzustufen. Regionale Grünzüge, Grünzäsuren sowie Vorranggebiete für besondere Nutzungen im Freiraum können bestehende 
landwirtschaftliche Gehöfte und Betriebsstandorte überlagern, wenn Sie dem § 35 BauGB zugeordnet werden können. Dies steht in keinem Wider-
spruch zueinander. Es besteht Bestandsschutz. Nicht raumbedeutsame bauliche Maßnahmen sind ausnahmslos zulässig. Die meisten baulichen 
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Vorhaben der Land- und Forstwirtschaft sind als nicht raumbedeutsam einzustufen. Eine Einschränkung würde sich nur bei Anlagen mit Raumbe-
deutsamkeit ergeben, d.h. i.d.R. großen Betriebseinrichtungen, deren Standorte nicht an die lokalen Produktionsflächen gebunden sind. 

Die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen  in den Regionalen Grünzügen, den Grünzäsuren sowie den Vorranggebieten für Natur-
schutz und Landschaftspflege wird über die Festlegungen des Regionalplans nicht eingeschränkt. Dies ist weder regionalpolitisch gewollt, noch 
existieren hierfür die rechtlichen Voraussetzungen. Es liegt nicht im Ermessen des Regionalplans, Vorgaben zu land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzungsformen und -intensitäten zu machen (s. auch Begründung zu PS 3.1.1 und PS 3.2.1 Regionalplan Anhörungsentwurf 2020). Entspre-
chend der Anregungen im Rahmen der Anhörung zur 2. Offenlage des Regionalplans wurden die Begründungen zu PS 3.1.0, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.0, 
und 3.2.1 ergänzt und es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass durch die Festlegung von Regionalen Grünzügen, Grünzäsuren sowie Vor-
ranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege die landwirtschaftliche Bewirtschaftung nicht beeinträchtigt wird. Dies gilt auch für technische 
Anlagen, die für die Bewirtschaftung der Flächen erforderlich sind, z.B. Hopfengärten, Hagelnetze und Bewässerungssysteme. Es liegt nicht im 
Ermessen des Regionalplans, hier Vorgaben zu machen. Es wird auf die Begründung zum Regionalplan verwiesen. Dem Regionalverband ist 
bewusst, dass Bewässerungssysteme unter anderem der Anpassung der Landwirtschaft an die Folgen des Klimawandels dienen. Unter diesem 
Aspekt ist aus Sicht des Regionalverbands die Formulierung in der Begründung bezüglich der „guten fachlichen Praxis“ ausreichend. 

Die Festlegungen des Regionalplans haben keine Auswirkungen auf in zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Regionalplans sonstige ausgeübte 
rechtmäßige Nutzungen sowie bestehende öffentlich-rechtlich begründete Rechte. Es gilt Bestandsschutz. 

Bei den Festlegungen des Regionalplans (Regionale Grünzüge, Grünzäsuren, Vorranggebiete, Vorbehaltsgebiete) handelt es sich nicht um 
Schutzgebiete, sondern um Vorrang- und Vorbehaltsgebiete gemäß § 8 Abs. 7 ROG). Die Festlegung von Schutzgebieten ist Aufgabe der jeweils 
zuständigen Fachplanung, nicht der Regionalplanung. 

Zur Zulässigkeit baulicher Anlagen der Land- und Forstwirtschaft in Regionalen Grünzügen, Grünzäsuren, Vorranggebieten für Naturschutz und 
Landschaftspflege sowie Vorranggebieten für besondere Waldfunktionen: Nicht raumbedeutsame bauliche Anlagen bzw. Vorhaben innerhalb des 
Ausformungsspielraums. Umbauten sowie der Abriss und Neubau von im Außenbereich privilegierten Gebäuden der Landwirtschaft, der Forstwirt-
schaft oder des Gartenbaus sind in Regionalen Grünzügen, Grünzäsuren, Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege und Vorrang-
gebieten für besondere Waldfunktionen immer und ausnahmslos zulässig. Dazu gehören auch Gewerbebetriebe, die vom Betrieb der Landwirt-
schaft / der Forstwirtschaft / des Gartenbaus mitgezogen werden oder sich diesem unterordnen, beispielsweise Gebäude für den Verkauf von 
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selbst erzeugten Obst oder Landschaftsgärtnereien. Die meisten baulichen Vorhaben der Land- und Forstwirtschaft sind als nicht raumbedeutsam 
einzustufen. 

Zu den Festlegungen im Einzelnen: 

Zu Regionalen Grünzügen (PS 3.1.1 Regionalplan Anhörungsentwurf 2020):  

Regionale Grünzüge werden im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 aus verschiedenen Gründen ausgewiesen, die dem PS 3.1.0 Z (2) zu ent-
nehmen sind. Im Rahmen der Gesamtfortschreibung des Regionalplans wurden die Regionalen Grünzüge auf Basis einer fachlichen Beurteilung 
neu abgegrenzt und können somit von den Regionalen Grünzügen gemäß Regionalplan 1996 abweichen. Die als Regionale Grünzüge ausgewie-
senen Flächen können bereits von anderen Schutzgebietsfestlegungen (z.B. Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Wasserschutzge-
biete) überlagert sein und sind unabhängig von anderen gesetzlichen Festlegungen (z.B. Festlegungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz). Unter 
anderem werden Regionale Grünzüge gemäß PS 3.1.0 Z (2) Regionalplan Anhörungsentwurf 2019 gerade zur Sicherung leistungsfähiger Produk-
tionsflächen für die Landwirtschaft festgelegt. 

In PS 3.1.1 Z (3) ist aufgeführt, dass der Neubau raumbedeutsamer standortgebundener baulicher Anlagen der Land- und Forstwirtschaft in Regi-
onalen Grünzügen grundsätzlich ausnahmsweise zulässig ist. Darunter fallen raumbedeutsame Vorhaben, die dem § 35 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
BauGB zugeordnet werden können (s. Begründung zum Regionalplan).  
 
Diese Ausnahme für bauliche Anlagen der Land- und Forstwirtschaft in Regionalen Grünzügen ist an drei Voraussetzungen geknüpft. Die erste 
Voraussetzung ist, dass außerhalb der Grünzüge keine zumutbaren Planungsalternativen bestehen. In der Begründung  zum Regionalplan Anhö-
rungsentwurf 2020 ist erläutert, wann Planungsalternativen als unzumutbar angesehen werden können. Eine Unzumutbarkeit kann vorliegen, 
wenn Alternativen beispielsweise aus rechtlichen oder technischen Gründen oder aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht realisierbar sind. Als 
Nachweis, dass zumutbare Planungsalternativen bei einem Vorhaben fehlen, ist schlüssig zu erläutern, ob und welche Planungsalternativen ge-
prüft wurden und warum diese als nicht zumutbar erachtet werden. Die zweite Voraussetzung ist, dass die Schutzziele der Regionalen Grünzüge 
nach PS 3.1.0 Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 nicht beeinträchtigt werden. Auch hier ist in der Begründung zum Regionalplan Anhörungs-
entwurf 2020 erläutert, wann eine Beeinträchtigung der Schutzziele vorliegt. Eine Beeinträchtigung der Schutzziele liegt dann vor, wenn sie die 
Grundzüge der Planung berühren. Die dritte Voraussetzung ist, dass das raumbedeutsame Vorhaben standortgebunden ist. Bauliche Anlagen der 
Land- und Forstwirtschaft sind standortgebunden, wenn sie auf einen bestimmten Standort angewiesen sind, weil dieser die für das Vorhaben 
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notwendigen Voraussetzungen bietet. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Zuordnung einer baulichen Anlage der Landwirtschaft zu 
einer bestehenden Hofstelle zweckmäßig ist.  

Die Genehmigungsentscheidung für Bauvorhaben der Land- und Forstwirtschaft trifft die zuständige Bauordnungsbehörde auf Grundlage prüffähi-
ger Bauantragsunterlagen unter Beachtung der Festlegungen des Regionalplans. Dies umfasst auch eine Prüfung, ob die o.g. Ausnahmevoraus-
setzungen gegeben sind. 
 
Zu Grünzäsuren (PS 3.1.2 Regionalplan Anhörungsentwurf 2020): 
Grünzäsuren dienen der Sicherung schmaler Freiflächen von wenigen hundert Metern Breite. Es handelt sich um verbliebene Freiflächen zwi-
schen bestehender Bebauung, die vor weiterer Bebauung freizuhalten sind. Am Bodenseeufer sind die Grünzäsuren zudem dazu da, das engere 
Bodenseeufer von weiterer Bebauung freizuhalten und damit das Ziel 6.2.4 (Z) des Landesentwicklungsplans 2002 zu unterstützen. Grünzäsuren 
werden in der Region Bodensee-Oberschwaben in sehr geringem Umfang festgelegt und kommen lediglich am Bodenseeufer im größeren Um-
fang vor. Zusätzliche Betriebsgebäude würden daher fast immer die Funktionsfähigkeit der Grünzäsuren und damit die Grundzüge der Planung in 
Frage stellen. Allerdings liegen in der Region nur in sehr wenigen Fällen landwirtschaftliche oder gartenbauliche Betriebe ausschließlich in 
Grünzäsuren, so dass das Konfliktpotenzial ausgesprochen gering ist.  

In Grünzäsuren ist aus oben genannten Gründen, anders als in Regionalen Grünzügen und Vorranggebieten für Naturschutz und Landschafts-
pflege, die Errichtung neuer, raumbedeutsamer baulicher Anlagen der Land- und Forstwirtschaft gemäß PS 3.1.2 Z (2) und Z (3) Regionalplan 
Anhörungsentwurf 2020 nicht zulässig. 
 
In PS 3.1.2 Z (3) ist aufgeführt, dass raumbedeutsame Aus- und Umbauten sowie die gleichartige Neuerrichtung von standortgebundenen bauli-
chen Anlagen der Land- und Forstwirtschaft in Grünzäsuren ausnahmsweise zulässig sind. Darunter fallen raumbedeutsame Vorhaben, die dem § 
35 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB zugeordnet werden können (s. Begründung zum Regionalplan). Was unter „gleichartig“ zu verstehen ist, wird in der 
neuen Begründung zum Regionalplan-Entwurf beschrieben. 
 
Bezüglich der Voraussetzungen für die Ausnahmen wird auf die Ausführungen zu Regionalen Grünzügen verwiesen.  
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Die Genehmigungsentscheidung für Bauvorhaben der Land- und Forstwirtschaft trifft die zuständige Bauordnungsbehörde auf Grundlage prüffähi-
ger Bauantragsunterlagen unter Beachtung der Festlegungen des Regionalplans. Dies umfasst auch eine Prüfung, ob die o.g. Ausnahmevoraus-
setzungen gegeben sind. 
 
Zu Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege (PS 3.2.1 Regionalplan Anhörungsentwurf 2020):  
Durch die Festlegung von Gebieten für besondere Nutzungen im Freiraum, zu denen Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege gehö-
ren, erfüllt der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben den seit 2015 bestehenden landesweiten Auftrag, den Biotopverbund im Rahmen der 
Regionalpläne planungsrechtlich zu sichern (§22 Abs. 3 NatSchG). Zudem besteht nach dem neuen Biodiversitätsstärkungsgesetz das Ziel, den 
Biotopverbund bis zum Jahr 2030 auf mindestens 15% Offenland der Landesfläche auszubauen. Da sich die Regionalplanung in erster Linie an 
die nachfolgende Bauleitplanung wendet, ist das primäre Ziel, diese Gebiete von Bebauung freizuhalten, um so dauerhaft die Voraussetzungen für 
die Entwicklung eines landesweiten bzw. europäischen Biotopverbundsystems zu gewährleisten. Dieses Ziel von 15% gilt für ganz Baden-Würt-
temberg. Aufgrund der hohen Bedeutung einzelner Landschaftsräume für den Biotopverbund kann in einzelnen Gemeinden der Anteil der durch 
Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege überlagerten Flächen auch über 15% der Gemeindefläche liegen. Der Regionalverband 
Bodensee-Oberschwaben setzt als erster Regionalverband Baden-Württembergs einen Regionalen Biotopverbund im Regionalplan auf Basis des 
Fachplans landesweiter Biotopverbund rechtsverbindlich um. Die Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege sind das rechtsverbindli-
che Instrument für die Sicherung des Regionalen Biotopverbunds im Offenland. Die Vorranggebiete für besondere Waldfunktionen sind das 
rechtsverbindliche Instrument zur Sicherung des Regionalen Biotopverbunds im Wald. Im Rahmen der Gesamtfortschreibung wurde zur Erfüllung 
dieses Auftrags ein eigenständiger regionaler Biotopverbund entwickelt und mit dieser Grundlage wurden die Vorranggebiete für Naturschutz und 
Landschaftspflege neu abgegrenzt. Dieser Abgrenzung liegen andere Kriterien zugrunde als der Abgrenzung von schutzbedürftigen Bereichen für 
Naturschutz und Landschaftspflege, welche im Regionalplan 1996 als Ziele der Raumordnung festgelegt sind und, genau wie die Vorranggebiete 
für Naturschutz und Landschaftspflege im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020, Vorranggebiete gemäß §7 Abs. 3 Nr. 1 ROG darstellen. Die 
Festlegung von Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege stellt keine Vorstufe für Landschaftsschutzgebiete dar, sondern dient der 
Sicherung des regionalen Biotopverbunds. Die Festlegung von Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege ist völlig unabhängig von 
der Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten. Bei den Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege handelt sich auch nicht um 
Schutzgebiete im Sinne des Naturschutzrechts. Die Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege sind nicht zwingend deckungsgleich 
mit anderen Schutzgebietsfestlegungen und es können sowohl Mineralböden als auch Böden mit einem hohen Anteil organischer Substanz vorlie-
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gen. Es werden bei der Festlegung der Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege auch keine flurstücksscharfen Abgrenzungen ge-
troffen, da der Regionalplan nicht parzellenscharf ist. Der regionale Biotopverbund besteht aus Kernflächen, Kernräumen, Verbundflächen und 
Verbundachsen. Neben der Sicherung der Kernflächen und Kernräume ist auch die Sicherung der Verbundräume und Verbundachsen wichtig, um 
den Austausch und die Wanderung von Tier- und Pflanzenarten zu ermöglichen.  
 
In PS 3.2.1 Z (3) ist aufgeführt, dass raumbedeutsame standortgebundene bauliche Anlagen der Land- und Forstwirtschaft in Vorranggebieten für 
Naturschutz und Landschaftspflege ausnahmsweise zulässig sind. Darunter fallen raumbedeutsame Vorhaben, die dem § 35 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
BauGB zugeordnet werden können (s. Begründung zum Regionalplan).  
 
Diese Ausnahme für raumbedeutsame bauliche Anlagen der Land- und Forstwirtschaft in Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege 
ist an drei Voraussetzungen geknüpft. Erstens dürfen keine Kernflächen bzw. Kernräume des Regionalen Biotopverbunds in Anspruch genommen 
werden. Die Kernflächen und Kernräume des Regionalen Biotopverbunds sind in der Begründung zu PS 3.2 auf einer Karte dargestellt (Maßstab 
1:275.000). Darüber hinaus befindet sich auf der Homepage des Regionalverbands eine interaktive Karte zur Raumstruktur, welche die Kernflä-
chen und Kernräume des Regionalen Biotopverbunds enthält (Maßstab 1:50.000). Die Kernflächen und Kernräume des Regionalen Biotopver-
bunds sind von raumbedeutsamen baulichen Anlagen freizuhalten, wenn diese die Funktionsfähigkeit des Regionalen Biotopverbunds beeinträch-
tigen, weil diese aufgrund ihrer wertvollen Habitate für Tier- und Pflanzenarten elementar für die Etablierung des Regionalen Biotopverbunds sind. 
Bei den Kernflächen und Kernräumen des regionalen Biotopverbunds handelt es sich beispielsweise um die Kernflächen des landesweiten Bio-
topverbunds (offen, mittel, feucht), die Gewässerrandbereiche der prioritären Fließgewässer nach der Wasserrahmenrichtlinie (Stand: 2019) und 
im Wald um Waldbiotope und Wildtierkorridore nach dem Generalwildwegeplan. Die Kernflächen und Kernräume sind daher in vielen Fällen de-
ckungsgleich mit den Kernflächen und Kernräumen aus dem landesweiten Fachplan „Biotopverbund“. Zudem liegen hier häufig weitere Schutztat-
bestände vor, z.B. handelt es ich um Biotopen nach §30 BNatSchG, Schutzgebiete des Naturschutzrechts wie Naturschutzgebiete und FFH-Ge-
biete. Daher ist auch aufgrund fachplanerischer Restriktionen auf diesen Flächen zu erwarten, dass einem privilegierten Vorhaben im Außenbe-
reich entgegenstehen, s. § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB. 
 
Die zweite Voraussetzung ist, dass die Zweckbestimmung der Vorranggebiete nicht gefährdet ist. Die Zweckbestimmung ist in PS 3.2.1 Z (2) defi-
niert und umfasst die Belange des Arten- und Biotopschutzes, d.h. die Lebensbedingungen naturschutzfachlich bedeutsamer Arten, die Qualität 
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ihrer Lebensräume und die Funktionalität des Biotopverbunds. Zudem umfasst die Zweckbestimmung die Sicherung und Verbesserung von Ver-
netzungskorridoren bei ausnahmsweise zulässigen Planungen und Maßnahmen im Regionalen Biotopverbund. Bezüglich der dritten Vorausset-
zung, der Standortgebundenheit, gilt wie in Regionalen Grünzügen, dass bauliche Anlagen der Land- und Forstwirtschaft standortgebunden sind, 
wenn sie auf einen bestimmten Standort angewiesen sind, weil dieser die für das Vorhaben notwendigen Voraussetzungen bietet. Dies ist bei-
spielsweise dann der Fall, wenn die Zuordnung einer baulichen Anlage der Landwirtschaft zu einer bestehenden Hofstelle zweckmäßig ist. 
 
Die Genehmigungsentscheidung für Bauvorhaben der Land- und Forstwirtschaft trifft die zuständige Bauordnungsbehörde auf Grundlage prüffähi-
ger Bauantragsunterlagen unter Beachtung der Festlegungen des Regionalplans. Dies umfasst auch eine Prüfung, ob die o.g. Ausnahmevoraus-
setzungen gegeben sind. 
 
Aus Sicht des Regionalverbands ist damit die Festlegung von Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege zur Sicherung des regiona-
len Biotopverbunds mit der Bewirtschaftung durch die Landwirtschaft sowie der landwirtschaftlichen Privilegierung vereinbar. 
 
Es wird ergänzend darauf hingewiesen, dass aus der Festlegung von Regionalen Grünzügen, Grünzäsuren, Vorranggebieten für Naturschutz und 
Landschaftspflege sowie Vorranggebieten für besondere Waldfunktionen keinerlei rechtliche Verpflichtungen einhergehen, in diesen Gebieten 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzuführen bzw. diese als Kompensationsflächen für anderweitige Planungen und Maßnahmen zu nutzen.  
Bei Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege soll neben den ohnehin schon naturschutzrechtlich gesicherten Flächen (NSG, FFH-
Gebiete, geschützte Biotope) des Biotopverbunds die Sicherung der potenziellen Verbundflächen/-räume über Vorranggebiete für Naturschutz und 
Landschafts-pflege gewährleisten, dass in diesen Gebieten Biotopverbundmaßnahmen auch langfristig realisiert werden können, ohne dass künf-
tige Baugebiete oder großflächige Solarparks dieser Entwicklung entgegenstehen. Nach geltendem Recht beruhen solche Maßnahmen auf dem 
Prinzip der Freiwilligkeit, d.h. ohne Zustimmung und Entschädigung der betroffenen Eigentümer wer-den die regionalplanerischen Festlegungen 
zu keiner Änderung der Landbewirtschaftung führen. 
 
Bezüglich der Überlagerung von Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege und Regionalen Grünzügen: 
 
Aus Sicht des Regionalverbands stellt die Überlagerung von Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege und Regionalen Grünzügen 
keinen Widerspruch dar. Dies liegt daran, dass sowohl Regionale Grünzüge als auch Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege von 
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Bebauung freizuhalten sind und damit der Sicherung der regionalen Freiraumstruktur dienen. Zudem gehen mit der Festlegung von Vorranggebie-
ten für Naturschutz und Landschaftspflege keine Einschränkungen für die landwirtschaftliche Nutzung einher (s. o.) und auch raumbedeutsame 
bauliche Anlagen der Land- und Forstwirtschaft sind grundsätzlich ausnahmsweise zulässig. Naturschutz und Landwirtschaft schließen sich nicht 
grundsätzlich aus. Im Gegenteil: Die meisten naturschutzfachlich bedeutsamen Flächen wären ohne Landwirtschaft erst gar nicht entstanden und 
könnten nicht dauerhaft fortbestehen. Hier gilt es vielmehr bei der Entwicklung der Biotopverbundsysteme, die richtige Balance zwischen der Be-
wirtschaftung landwirtschaftlich genutzter Flächen und den naturschutzfachlich wünschenswerten Verbundmaßnahmen zu finden. 
 
Bezüglich der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen für Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe sowie Schwerpunkte des Wohnungs-
baus („Flächenverbrauch“):  
 
Gemäß §11Abs. 3 Nr. 5 und 6 Landesplanungsgesetz BW (LplG) sind in den Regionalplänen regionalbedeutsame Schwerpunkte für Industrie, 
Gewerbe und Dienstleistungen sowie Schwerpunkte des Wohnungsbaus festzulegen. Die Festlegung von Vorranggebieten für Industrie und Ge-
werbe sowie Vorranggebieten für den Wohnungsbau gemäß Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 dient der Deckung des prognostizierten Be-
darfs an Flächen für Industrie und Gewerbe sowie den Wohnungsbau im voraussichtlichen Gültigkeitszeitraum des Regionalplans. Wichtigster 
Grundsatz bei der Deckung dieses Bedarfs ist der schonende und sparsame Umgang mit Grund und Boden (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG). Als nachricht-
liche Übernahme ist der PS 3.1.9, des LEP 2002 in den Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 nach PS 2.4.0 N (3) aufgenommen, nachdem die 
Siedlungsentwicklung vorrangig am Bestand auszurichten ist, Möglichkeiten der Verdichtung und Arrondierung zu nutzen sind, Baulücken und 
Baulandreserven zu berücksichtigen sowie Brach-, Konversions- und Altlastenflächen neuen Nutzungen zuzuführen sind. Die Inanspruchnahme 
von Böden mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt und die Landwirtschaft ist auf das Unvermeidbare zu beschränken. Dieses Ziel des 
Landesentwicklungsplans ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in der Region Bodensee-Oberschwaben zu beachten. 
 
Diese weiteren Festlegungen des Regionalplans Anhörungsentwurf 2020 dienen dem sparsamen und schonenden Umgang mit der Fläche: 
 
- Festlegung von Mindest-Bruttowohndichten sowohl für innerhalb als auch außerhalb der Schwerpunkte des Wohnungsbaus (PS 2.4.1 Z (5) 

und Z (6)).  
 

- Gemäß PS 2.5.0 Z (3) sind die regionalbedeutsamen Schwerpunkte des Wohnungsbaus sowie bauplanungsrechtlich gesicherte, aber noch 
nicht bebaute Wohnbauflächen und aktivierbare Flächenpotenziale im unbeplanten Innenbereich (Baulücken, Konversionsflächen) im Rahmen 
der kommunalen Bauleitplanung vor der Inanspruchnahme zusätzlicher unverbauter Flächen im Außenbereich zu nutzen. 
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- Gemäß PS 2.6.0 Z (5) sind die regionalbedeutsamen Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe sowie bauplanungsrechtlich gesicherte, aber 

noch nicht bebaute Gewerbeflächen und 
- aktivierbare Flächenpotenziale im unbeplanten Innenbereich (Baulücken, Konversionsflächen) im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung 

vor der Inanspruchnahme zusätzlicher unverbauter Flächen im Außenbereich zu nutzen. 
 
Die Festlegung der regionalbedeutsamen Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen sowie Schwerpunkte des Wohnungsbaus ist  
das Ergebnis eines sorgfältigen Abwägungsprozesses, bei dem für die betroffenen Flächen die Belange der regionalplanerischen Sicherung von 
Flächen für Industrie und Gewerbe sowie des Wohnungsbaus aus Sicht des Regionalverbands höher zu gewichten sind als der Belang der Siche-
rung landwirtschaftlicher Flächen in den betroffenen Gebieten. Die regionalbedeutsamen Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistun-
gen sowie Schwerpunkte des Wohnungsbaus sind aus Sicht des Regionalverbands erforderlich, um den Bedarf an Flächen für den Wohnungs-
bau, Industrie und Gewerbe zu decken. Aus Sicht des Regionalverbands verbleiben jedoch außerhalb der Vorranggebiete für Industrie und Ge-
werbe sowie der Vorranggebiete für den Wohnungsbau ausreichend Flächen für die Landwirtschaft erhalten. Es wird darauf hingewiesen, dass 
gerade in den Regionalen Grünzügen, Grünzäsuren sowie Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege keine Bebauung zulässig ist, 
d.h. auch keine Siedlungsentwicklung, und diese häufig landwirtschaftlich genutzten Flächen daher vor einer Inanspruchnahme für Siedlungs- und 
Verkehrszwecke und für den Rohstoffabbau, geschützt sind. 
 
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass alle Festlegungen des Regionalplans nur für raumbedeutsame Vorhaben gelten.  
 
Insgesamt sieht der Regionalverband es aufgrund der obigen Erläuterungen nicht als erforderlich an, Regionale Grünzüge, Grünzäsuren sowie 
Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege zum Zwecke der landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung (inkl. Gar-
tenbau) oder der Errichtung baulicher Anlagen gemäß §35 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB zurück zu nehmen. Aus Sicht des Regionalverbands besteht 
kein Widerspruch zwischen der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung und der Festlegungen Regionale Grünzüge, Grünzäsuren sowie Vorrangge-
biete für Naturschutz und Landschaftspflege im Regionalplan Anhörungsentwurf 2020.  
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Anlage 3 

Abwägung von Anregungen zum Thema Landschaftsrahmenplan 
1. Aktenzeichen der Anregungen 

II.801 
III.092-2 
IV.0040 
IV.0056 
IV.0080 
IV.0084, IV.0084_1 
IV.0131 
IV.0158 
IV.0166 
IV.0167 
F14 

 
2. Zusammenfassung der Anregungen 

• Erstellung Landschaftsrahmenplan muss vor Gesamtfortschreibung erfolgen 
• Regionalplan muss auf Grundlage eines sorgfältig erstellten Landschaftsrahmenplan aufbauen 
• Regionalplan braucht zugrunde liegenden Landschaftsrahmenplan, um seine Aufgabe erfüllen zu können 
• Aufgrund des fehlenden Landschaftsrahmenplans sind die Datengrundlagen für den Regionalplan nicht ausreichend 
• Landschaftsrahmenplan soll noch vor Abschluss der Gesamtfortschreibung erstellt werden 

 
3. Erläuterung der Abwägung der Anregungen 

Die Verbandsverwaltung teilt die Auffassung der Naturschutzverbände und einiger Privatpersonen nicht, dass der Fortschreibung des Regional-
plans 1996 die formelle Aufstellung eines Landschaftsrahmenplans hätte vorausgehen müssen. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass die Erar-
beitung des Planentwurfs vorbereitend und parallel durch verschiedene Aktivitäten der Landschaftsrahmenplanung begleitet wurde (z.B. Klimagut-
achten, Biotopverbundkonzept). So konnte sichergestellt werden, dass sowohl die Festlegungen zur Regionalen Freiraumstruktur als auch die 
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Inhalte der anderen Plankapitel hinsichtlich der Belange von Natur und Landschaft fachlich qualifiziert und zeitlich aktuell bearbeitet wurden. In 
diesem Zusammenhang sei auch der vorliegende Umweltbericht erwähnt. 

Diese Sichtweise der Verbandsverwaltung wird von der Landesregierung geteilt, die hierzu in der Landtagsdrucksache 16/10010 ausführt: 
„Das Vorliegen eines Landschaftsrahmenplans ist keine zwingende Voraussetzung bei der Fortschreibung eines Regionalplans. Der Planungsträ-
ger hat vielmehr ein Wahlrecht, im Rahmen der Fortschreibung des Regionalplans den Landschaftsrahmenplan mit fortzuschreiben bzw. Festle-
gungen eines bestehenden Landschaftsrahmenplans in die Abwägung zu übernehmen oder die Belange von Natur und Landschaft im Rahmen 
der Umweltprüfung zu ermitteln und fachlich zu bewerten. Für das Verbandsgebiet des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben wurde bis-
lang kein Landschaftsrahmenplan erstellt. Allerdings war das Regierungspräsidium Tübingen als zuständige Höhere Naturschutzbehörde an der 
Fortschreibung des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben intensiv beteiligt. Nach Auffassung der Höheren Naturschutzbehörde berücksichtigt 
die Fortschreibung des Regionalplans sämtliche aus naturschutzfachlicher Sicht notwendigen Grundlagen, die ein eigenständiger Landschaftsrah-
menplan bereitstellen würde.“  
 
Über das Instrument der Landschaftsrahmenplanung werden die Planungs- und Entwicklungsaufgaben des Verbandes ständig fachlich begleitet. 
So werden durch den Betrieb eines umfassenden und ständig aktualisierten digitalen Planungsinformationssystems die notwendigen land-
schaftsökologischen Planungsdaten bereit gehalten und durch gezielte Analysen und Plankonzepte die erforderlichen Fachbeiträge zu den Festle-
gungen des Regionalplans geliefert. Die abschließende Bearbeitung des Landschaftsrahmenplans (u.a. Erarbeitung eines Maßnahmenplans) wird 
nach Abschluss der Regionalplanfortschreibung erfolgen. Mit der Bearbeitungsfolge "Regionalplan - Landschaftsrahmenplan" konnte die Ausarbei-
tung des Regionalplanentwurfs beschleunigt werden, ohne auf eine angemessene Berücksichtigung der relevanten Umweltbelange zu verzichten. 
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Anlage 4 

Abwägung von Anregungen zum Thema Steuerungswirkung der Regionalen Grünzüge und Grünzäsuren („zu viele weiße Flächen“) 
1. Aktenzeichen der Anregungen 

I.001 
IV.0018 
III.092-2 
II.801 
II.804-1 
IV.0040 
IV.0056 
IV.008  
IV.0013 
II.186  
IV.0080 

2. Zusammenfassung der Anregungen  

In ihrer Stellungnahme vom 15.03.2021 kritisiert das Regierungspräsidium Tübingen die zu geringe Steuerungswirkung der Regionalen Grünzüge 
und Grünzäsuren. Hierzu wird ausgeführt. "Obwohl die Plansätze konkretisiert und geschärft wurden, erfüllen die Festlegungen zum Freiraum-
schutz in ihrer räumlichen Ausformung weiterhin nicht ihre Funktion, als Komplementär die Siedlungsentwicklung zu steuern. Wenn überhaupt 
wurden Regionale Grünzüge / Grünzäsuren nur kleinräumig im Siedlungsumfeld erweitert, in sehr viel größerem Umfang jedoch zurückgenom-
men. Eine Unterstützung des Gesamtkonzepts ist weiterhin kaum zu erkennen (S. 4)." Weitere Ausführungen hierzu erfolgen auf S. 20ff der Stel-
lungnahme. 

Naturschutzverbände sowie einige Privatpersonen fordern ebenfalls ein "Mehr" an Regionalen Grünzügen / Grünzäsuren sowie an sonstigen frei-
raumschützenden Festlegungen. Vor allem wird bemängelt, dass es um bestehende Ortslagen zu große Entwicklungsflächen gebe, die nicht mit 
Festlegungen zur Regionalen Freiraumstruktur belegt seien und damit für eine Siedlungsentwicklung uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Es 
wird beanstandet, dass dadurch den Städten und Gemeinden die Ausweisung zusätzlicher Baugebiete in erheblichem Umfang ermöglicht würde. 
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Wortlaut der Stellungnahme des Regierungspräsidiums Tübingen:  

"Leider nicht nachgeschärft wurde die Funktion der Regionalen Grünzüge/Grünzäsuren als Steuerungsinstrumente für die Siedlungsentwicklung. 
Weiterhin sind umfangreiche „weiße Flächen“ um kleinste Siedlungsbereiche vorgesehen, die so nicht nachvollziehbar sind. Aus Sicht der höheren 
Raumordnungsbehörde bestehen damit weiterhin erhebliche Bedenken gegen die Ausformung der Regionalen Grünzüge/Grünzäsuren. […] Ob-
wohl die Plansätze konkretisiert und geschärft wurden, erfüllen die Festlegungen zum Freiraumschutz in ihrer räumlichen Ausformung weiterhin 
nicht ihre Funktion, als Komplementär die Siedlungsentwicklung zu steuern. Wenn überhaupt wurden Regionale Grünzüge/Grünzäsuren nur klein-
räumig im Siedlungsumfeld erweitert, in sehr viel größerem Umfang jedoch zurückgenommen. Eine Unterstützung des Gesamtkonzepts ist weiter-
hin kaum zu erkennen. […] Bereits in der Begründung zu PS 3.1.0 (S. B47) wird auch die – nach Ansicht des Regionalverbands eingeschränkte - 
Steuerungsfunktion der Regionalen Grünzüge und Grünzäsuren für die Siedlungsentwicklung erwähnt. Gerade die mangelnde Umsetzung dieser 
Steuerungsfunktion wurde in unserer Stellungnahme zum 1. Anhörungsentwurf bemängelt. Im nun vorliegenden Entwurf wurden keine nennens-
werten Nach-besserungen bei der Ausgestaltung der Regionalen Grünzüge vorgenommen. Im Gegenteil wurden – bei kursorischer Durchsicht – in 
mehr Fällen Regionale Grünzüge/ Grünzäsuren zurückgenommen als zur Steuerung der Siedlungsentwicklung ergänzt. Insbesondere werden im 
neuen Entwurf eine Vielzahl von Lücken im Freiraumverbund für landwirtschaftliche Ansiedlungen oder kleine Splittersiedlungen eröffnet. 

 Eine Begründung hierfür erfolgt nicht. Lediglich in den Unterlagen zur Verbandsversammlung am 23.10.2020 wird dazu ausgeführt7, dass „Stadt- 
und Gemeindeteile, welche einen Ortsteil mit einem klaren Bebauungszusammenhang darstellen, also planungsrechtlich nach § 30, § 34 oder 
nach § 35 Abs. 6 BauGB zu bewerten sind, bewusst von Regionalen Grünzügen und Grünzäsuren freigestellt“ würden. Soweit es sich um Gebiete 
im beplanten oder unbeplanten Innenbereich (§§ 30 und 34 BauGB) handelt, kann dies nachvollzogen werden, soweit die Bereiche mit anderen 
Zielen der Raumordnung (z.B. Anbindegebot nach PS 3.1.9 LEP) vereinbar und bebaut sind. 

Hingegen sind Gebiete innerhalb einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB (Außenbereichssatzungen) weiterhin planungsrechtlich dem Außenbe-
reich zuzurechnen. Eine Umwandlung dieser Bereiche in Innenbereich ist damit gerade nicht verbunden. Die Freistellung der Siedlungssplitter von 
den Regelungen in den Regionalen Grünzügen/Grünzäsuren ist damit in keinster Weise nachvollziehbar, zumal für diese Bereiche weiterhin gilt, 
dass die Anwendbarkeit raumordnerischer Erfordernisse auf raum- bedeutsame Maßnahmen und Planungen begrenzt ist. Nach unseren Unterla-
gen sind diese Freistellungen auch nicht auf Gebiete beschränkt, für welche bereits eine Außenbereichssatzung erlassen wurde. Auch geht die 
höhere Raumordnungsbehörde nicht davon aus, dass der Regionalverband in den freigestellten Bereichen geprüft hat, ob die Voraussetzungen 
für eine Außenbereichssatzung nach § 35 Abs. 6 BauGB vorliegen. Die fraglichen Bereiche werden aufgrund der Vielzahl hier nicht aufgelistet, 
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können aber gerne besprochen werden. Vor dem konzeptionellen Hintergrund der Regionalen Grünzüge/Grünzäsuren bestehen daher erhebliche 
Bedenken gegen diese Vorgehensweise. 

Mit Blick auf bestehende Siedlungsbereiche ist nicht ersichtlich, dass hier in nennenswertem Umfang zugunsten einer Unterstützung der in Kapitel 
2 festgelegten Siedlungsentwicklung nachgesteuert worden wäre. Als Beispiel sei hier die Siedlung Schussenreute (Gemeinde Eriskirch) genannt. 
Für den eigentlichen Siedlungsbereich besteht eine Satzung, die im Regionalplanentwurf freigehaltene „weiße Fläche“ geht aber über den Gel-
tungsbereich dieser Satzung weit hinaus, obwohl die Siedlung aufgrund ihrer abgesetzten Lage kaum für eine weitere Entwicklung (soll in die 
Hauptorte gelenkt werden) in Frage kommen dürfte. Auch hier wird auf eine Aufzählung weiterer Beispiele verzichtet, die ebenfalls gerne bespro-
chen werden können. Mit Blick auf die Ausformung der Regionalen Grünzüge und Grünzäsuren bestehen daher weiterhin erhebliche Bedenken 
der höheren Raumordnungsbehörde.“ 

3. Erläuterung der Abwägung der Anregungen 

Zunächst ist festzuhalten, dass im Rahmen der Behandlung der Anregungen nach dem ersten Beteiligungsverfahren, die Fläche der Regionalen 
Grünzüge / Grünzäsuren im Planentwurf von 2020 (1.207,6 km²) gegenüber 2019 (1.157,7 km²) um 49,9 km² vergrößert wurde. Davon wurden, vor 
allem aufgrund von Anregungen der kommunalen Planungsträger, 9,9 km² zurückgenommen und an anderer Stelle die Regionalen Grünzüge / 
Grünzäsuren um insgesamt 59,8 km² vergrößert. Die Vergrößerung ist unter anderem auf die Anregung des Landratsamts Bodenseekreis zurück-
zuführen, die Kongruenz zwischen den rechtskräftigen Landschaftsschutzgebieten und den Freiraumfestlegungen des Regionalplans zu erhöhen 
(z.B. Siedlungsumfeld von Daisendorf). Im Einzelfall wurden aber auch, den Anregungen der Naturschutzverbände folgend, Kernflächen des mitt-
leren Biotopverbunds (z.B. Bermatingen) sowie Randgebiete von FFH-Gebieten (z.B. Eriskirch) in siedlungsnaher Lage in die Regionalen Grün-
züge / Grünzäsuren aufgenommen. 

Aus Sicht des Regionalverbands führt die im zweiten Beteiligungsverfahren vorgestellte Gebietskulisse der Regionalen Grünzüge und Grünzäsu-
ren unter Abwägung aller Belange zu einem insgesamt ausgewogenen Verhältnis zwischen kommunalen Planungs- und Entwicklungsmöglichkei-
ten ("kommunale Planungshoheit") und überörtlich begründetem Freiraumschutz. Vor diesem Hintergrund erscheint auch die Freistellung von 
kleineren Siedlungsstrukturen im Außenbereich (Weiler ab ca. fünf Wohngebäuden) planerisch geboten. Diese Bereiche sollen der kommunalen 
Bauleitplanung ebenso zugänglich gemacht werden wie "weißen Ringe" um die größeren Ortslagen. 

Eine Inanspruchnahme dieser „weißen Flächen“ durch die Städte und Gemeinden der Region ist nicht ohne weiteres möglich (siehe Plansätze zu 
Kapitel 2.4 – 2.6, insbesondere die PS 2.4.1 Z (4), PS 2.4.1 Z (9), PS 2.5.0 Z (3) und PS 2.6.0 Z (5)).  
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Den in einigen Stellungnahmen geäußerten Befürchtungen, dass ohne eine restriktive regionalplanerische Sicherung der Siedlungsränder ein 
ungezügeltes Siedlungswachstum entstehen würde, tritt auch die Landesregierung in der Landtagsdrucksache 16/10010 vom 09.03.2021 entge-
gen, in dem sie ausführt:  

"Trifft der Regionalplan für einzelne Gebiete keine Festlegungen, ist dies grundsätzlich nicht zu beanstanden. Der regionalplanerisch unbeplante 
Bereich bedeutet noch kein Präjudiz für die Ausweisung weiterer Siedlungsflächen. Es bedeutet lediglich, dass der jeweiligen Gemeinde bei Pla-
nungen in diesem Bereich keine Gebietsfestlegungen des Regionalplans entgegenstehen. Sie muss sich bei entsprechenden Planungen aller-
dings an die gesetzlichen Bestimmungen halten. Eine zentrale Vorgabe ist dabei die in § 1 a Absatz 2 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) geregelte 
sog. Bodenschutzklausel, nach der die planende Gemeinde mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen hat und – zusammenge-
fasst – Bodenversiegelungen mit Blick auf den Vorrang der Innenentwicklung vor Außenentwicklung auf das notwendige Maß zu begrenzen hat. 
Daneben sollen gem. § 1 a Absatz 2 Satz 2 BauGB u. a. landwirtschaftlich genutzte Flächen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden (sog. 
Umwidmungssperrklausel). Bei der Ausübung ihrer Planungshoheit, also konkret bei der Aufstellung von Bauleitplänen, müssen die Gemeinden im 
Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Abwägung nicht nur diese Vorgaben, sondern sämtliche von der Planung berührte öffentliche (und pri-
vate) Belange gerecht gegeneinander und untereinander abwägen.“ 

Für eine stärkere Steuerungswirkung durch Regionale Grünzüge und Grünzäsuren besteht also aus Sicht des Regionalverbands keine Veranlas-
sung.  
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Anlage 5 

Abwägung von Anregungen zum PS 3.1.1 Z (4) (Freiflächen-Solarenergieanlagen in Regionalen Grünzügen)  
1. Aktenzeichen der Anregungen 

I.001, 
III.046 
III.046-1,  
III.047 
III.048 
III.049 
III.050 

2. Zusammenfassung der Anregungen  

Ausnahme für Freiflächen-Solarenergieanlagen in Regionalen Grünzügen gemäß PS 3.1.1 Z (4) Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 geht zu 
weit, da nicht nur die regional besten landwirtschaftlichen Standorte, sondern auch weitere landwirtschaftliche Flächen, z.B. Vorrangflur II, vor der 
Inanspruchnahme durch Freiflächen-Solarenergieanlagen gesichert werden sollten. 

Zudem sollten anstatt landwirtschaftlicher Flächen Dachflächen für PV-Anlagen genutzt werden. 

Beispiel Regierungspräsidium Tübingen:   

"Gerade im Hinblick auf einen wie oben dargestellten unzureichenden Schutz landwirtschaftlicher Flächen ist es in keiner Weise nachvollziehbar, 
dass für Freiflächen-Solaranlagen eine Prüfung von Standortalternativen außerhalb der Regionalen Grünzüge nicht erforderlich ist. Eine Standort-
gebundenheit dieser Vorhaben ist regelmäßig zu verneinen, was im vorherigen Entwurf auch bestätigt wurde. Die Raumbedeutsamkeit von Freiflä-
chen-Solaranlagen dürfte darüber hinaus regelmäßig weit über der von baulichen Anlagen der Landwirtschaft liegen. Erstere nehmen regelmäßig 
Flächen von mehr als 10 ha in Anspruch, die allermeisten baulichen Anlagen der Landwirtschaft dürften dahingegen weniger als 1 ha beanspru-
chen. Die weitgehende Ausnahme für Solar-Freiflächenanlagen in Regionalen Grünzügen ist geeignet, den Druck auf agrarstrukturell besonders 
hochwertige Flächen (große, zusammenhängende Schläge) im Landkreis Ravensburg und Sigmaringen (die ausnahmslos nicht als beste landwirt-
schaftliche Standorte in der Fachkarte gekennzeichnet sind) erheblich zu verstärken, und widerspricht dem formulierten Ziel der Regionalplanung, 
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hochwertige landwirtschaftliche Flächen über Regionale Grünzüge verstärkt zu schützen. Vielmehr bleiben damit landwirtschaftliche Flächen in der 
gesamten Region mit Ausnahme der allerbesten Standorte (fast ausschließlich im Bodenseekreis) ohne jeglichen Schutz." 

3. Erläuterung der Abwägung der Anregungen  

Die Regelung in PS 3.1.1 Z (4) Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 ist aus Sicht des Regionalverbands erforderlich, da die aktuelle Klimakrise 
ein zügiges Handeln erfordert und die Voraussetzungen für den Ausbau erneuerbarer Energien geschaffen werden müssen, auch im Hinblick auf 
§ 4 Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg und das aktuelle Bundesverfassungsgerichts-Urteil zum bundesweiten Klimaschutzgesetz. Auch aus 
Sicht des Regionalverbands sollten Solarenergieanlagen bevorzugt auf Dächern und Fassaden installiert werden, siehe auch PS 2.6.0 G (4) Regi-
onalplan Anhörungsentwurf 2020. Durch die Ausnahmeregelung nach PS 3.1.1 Z (4) Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 werden Freiflächen-
Solarenergieanlagen, darunter auch Agrophotovoltaikanlagen, in bestimmten Bereichen innerhalb der Regionalen Grünzüge ermöglicht. Die Rege-
lung in PS 3.1.1 Z (4) Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 ist aus Sicht des Regionalverbands maßvoll und vertretbar. In Grünzäsuren (PS 
3.1.2), Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege (PS 3.2.1) und Vorranggebieten für besondere Waldfunktionen (PS 3.2.2) ist die 
Errichtung von Freiflächen-Solarenergieanlagen hingegen nicht zulässig. Die bauleitplanerische Festsetzung von Flächen für Freiflächen-Solar-
energieanlagen ist Aufgabe der kommunalen Bauleitplanung. 
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Anlage 6 

Abwägung von Anregungen zur Rücknahme des Regionalen Grünzugs zugunsten des Vorranggebiets für Industrie und Gewerbe Salem 
1. Aktenzeichen der Anregungen 

F14 
III.092-2 
IV.0013 
IV.0056 
IV.0110 
IV.0113 
IV.0115 
IV.0116 
 

IV.0117 
IV.0118 
IV.0121 
IV.0155 
IV.0157 
IV.0158 
IV.0159 
 

IV.0161 
IV.0162 
IV.0166 
IV.0167 
IV.0200 
 

 
2. Zusammenfassung der Anregungen 

Kritik daran, dass Regionaler Grünzug wegen Vorranggebiet für Industrie und Gewerbe Salem aufgehoben wurde, Beschränkung bei der Kritik auf 
Funktion des Regionalen Grünzugs auf Kaltluftbahn 

Beispiel für häufige Anregungen: 

„Nach sorgfältiger Sichtung der vom Regionalverband in die Offenlage gebrachten Unterlagen, kann die Aufhebung des regionalen Grünzugs nicht 
nachvollzogen werden. Alle Gründe, die 1996 zur Ausweisung des Grünzugs führten, haben bis heute nicht an Bedeutung verloren. Vielmehr ha-
ben sie vor dem Hintergrund der Erwärmung durch den Klimawandel mit seinen Folgen auf die Umwelt, an Bedeutung gewonnen. Dies bedeutet, 
dass der Grad der Verantwortung im Umgang mit diesen Schutzgütern enorm gestiegen ist.“ 

"Klimatische Situation Salemer Becken 
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Laut Klimafibel und Klimagutachten des RVBO handelt es sich bei dem durch den Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe tangierten  Gebietsaus-
weisung um eine Frischluftschneise. Daher wurde das Gebiet seinerzeit auch einstimmig im Regionalverband und im Gemeinderat als schützens-
werter  Grünzug ausgewiesen. Während Regionalverbandsdirektor Wilfried Franke nicht müde wird, darauf hinzuweisen, wie kritisch die Durchlüf-
tung des Schussentals ist, wird im Abwägungsprozess für das VRG Salem der negative klimatische Einfluss offensichtlich nicht berücksichtigt. Wie 
kann dieser Grünzug nun aufgehoben werden, ohne dass neuere Gutachten plausibel belegen, warum der Schutzstatus entfallen kann? Wir sind 
der Überzeugung, dass diese kleinräumlichen klimatischen Gegebenheiten in der heutigen Zeit der Klimaerwärmung mehr benötigt werden denn 
je . Gerade der klimatisch höchst sensible Bodenseeraum bedarf eines Schutzes! Zitat aus der Klimafibel des Regionalverbandes Bodensee-Ober-
schwaben 2010 „Größere Beckenlandschaften  im südlichen Teil des Untersuchungsgebietes,  die sich zum Bodensee hin öffnen, zeigen boden-
nah nach Süden gerichtete Kaltluftbewegungen. Beobachtet wurden solche Talabwinde in bzw. aus Beckenlandschaften  heraus ... im Salemer 
Becken. Trotz der Kaltluftbewegungen müssen solche Beckenlandschaften  aber auch als Kaltluftsammelgebiete angesehen werden. ( Seite 29 ) 
Vorgeschlagen wurde, in solchen Bereichen keine Emittenten anzusiedeln, die Flächen frei zu halten damit die Entstehungsgebiete der Kaltluft 
erhalten bleiben und die Vermeidung von Strömungshindemissen um die Luftbewegungen nicht zu bremsen Zusammenfassend sei gesagt, dass 
die Grünzüge zwischen den bestehenden Siedlungsflächen als Belüftungsschneisen dienen „Unter der Annahme eines sich fortsetzenden Klima-
wandels ist davon auszugehen, dass die bereits jetzt in der Region Bodensee- Oberschwaben auftretenden Belastungssituationen,  insbesondere 
die sommerliche Wärmebelastung, in den kommenden Jahrzehnten eher noch zunehmen werden." 

3. Erläuterung der Abwägung der Anregungen 

Gemäß §11 Abs. 3 LplG ist es Aufgabe der Regionalplanung, Festlegungen zur anzustrebenden Siedlungsstruktur, zur anzustrebenden Freiraum-
struktur und zu den zu sichernden Standorten und Trassen für die Infrastruktur einer Region zu treffen. Somit ist es sowohl Aufgabe der Regional-
planung, Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen (§11 Abs. 3 Nr. 5) als auch Regionale Grünzüge und Grünzäsu-
ren (§11 Abs. 3 Nr. 7) festzulegen. Die Rücknahme des Regionalen Grünzugs im genannten Bereich zugunsten eines Vorranggebiets für Industrie 
und Gewerbe ist das Ergebnis eines Abwägungsprozesses, in dem alle öffentlichen und privaten Belange sorgfältig gegeneinander und unterei-
nander abgewogen wurden. Im Ergebnis der Abwägung überwiegen die Belange der Siedlungsentwicklung und der Befriedigung des voraussichtli-
chen Bedarfs an Gewerbe- und Industrieflächen gegenüber den Belangen des Freiraumschutzes, u.a. dem Erhalt des Luftaustauschkorridors.  

Die Rücknahme des Regionalen Grünzugs ist aus Sicht des Regionalverbands auch aus folgenden Gründen vertretbar: Die Abgrenzung der Regi-
onalen Grünzüge folgt einer völligen Neukonzeption gegenüber dem Regionalplan 1996, welche zahlreiche neuere fachliche Erkenntnisse einbe-
zieht. So auch das i.A. des RVBO erstellte Klimagutachten. Dieses zeigt deutlich, dass das Salemer Becken an dieser Stelle einen sehr breiten 
Luftstrom ermöglicht und dass diese dem Talverlauf folgen. Eine gewisse Barrierewirkung ist an der genannten Stelle bereits heute durch das 
bestehende Gewerbegebiet zwischen Mimmenhausen und Neufrach gegeben. Eine nennenswerte Verstärkung dieses Effekts ist jedoch aufgrund 
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der primären Strömungsrichtung voraussichtlich nicht zu erwarten. Wegen der Breite des Beckens verbleibt weiterhin ein ausgedehnter Luftaus-
tauschkorridor westlich Mimmenhausen, der für eine Belüftung der Ortslage Buggensegel sorgt. 

Daher wurde der Regionale Grünzug gemäß des Regionalplans 1996 zugunsten des Vorranggebiets für Industrie und Gewerbe gemäß Regional-
plan Anhörungsentwurf 2020 zurückgenommen. Zur Prüfung von Planungsalternativen wird auf die Steckbriefe im Umweltbericht verwiesen.  
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Anlage 7 

Abwägung von Anregungen mit der Forderung nach Vorranggebieten für die Landwirtschaft und mit der Forderung nach der Integration 
weiterer landwirtschaftlicher Flächen in die regional besten landwirtschaftlichen Standorte (z.B. Vorrangflur II) 

1. Aktenzeichen der Anregungen 

F22 
I.001 
II.182 
II.300 
II.301_1 
II.302 
II.309 
III.046 
III.047 

III.046-1 
III.048 
III.049 
IV.0028 
IV.0035 
IV.0037 
IV.0041 
IV.0070 

 
IV.0133 
IV.0167 
IV.0200 
IV.0080 

 

2. Zusammenfassung der Anregungen  

• Kritik daran, dass Regionalplan Anhörungsentwurf 2020 keine Vorranggebiete für die Landwirtschaft mehr festlegt; Forderung nach Vor-
ranggebieten für die Landwirtschaft 

• Verzicht auf Vorranggebiete für die Landwirtschaft gehe nicht mit den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Abwägung einher 

• Anregung, für außerhalb von Regionalen Grünzügen und Grünzäsuren liegenden hochwertigen landwirtschaftlichen Produktionsflächen 
einen Schutzstatus zu formulieren 

• Skala, was die besten Produktionsflächen der Landwirtschaft sind, verschiebe sich mit jedem Verlust minderwertiger Flächen weiter nach 
oben 

• „Aus unserer Sicht gebietet dies allerdings, wie im bisher geltenden Regionalplan, Vorranggebiete   für   Landwirtschaft  zur  Sicherung  der  
landwirtschaftlichen   Flächen auszuweisen.    Letztlich    würde    dadurch    auch   dem    bindenden     Auftrag   des Landesentwicklungs-
planes  Rechnung  getragen  werden  (LEP  BaWü   - Planansätze 5.3.2 und 5.3.3). Einen sozusagen mitgezogener Schutz der landwirt-
schaftlichen Produktionsflächen mit anderen Nutzungen des Freiraumes durch regionale  Grünzüge und Grünzäsuren  erachten wir nicht 
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als ausreichend. Dieser Planansatz ist sicherlich gut gemeint. Er verkennt aus unserer Sicht allerding s, dass es auch innerhalb der Frei-
raumstruktur konkurrierende Nutzungsarten gibt.“ 

• Stellungnahme des Regierungspräsidium Tübingen: "Für den ökonomischen Landbau sind die hochwertigen Flächen der Vorrangflur von 
besonderer Bedeutung, und für diesen unbedingt vorzubehalten. Aus landwirtschaftlich fachlicher Sicht sind Standorte der Vor- rangflur 
Stufe I grundsätzlich als landwirtschaftliche Vorranggebiete und der Vorrangflur Stufe II als landwirtschaftliche Vorbehaltsgebiete darzustel-
len, um agrarstruktrelle Belange im Rahmen der Regionalplanung ausreichend zu berücksichtigen“ 

• Stellungnahme des Regierungspräsidium Tübingen: "Im Rahmen der Gesamtfortschreibung zur Regionalplanung wurden lediglich die 
Flächen der Vorrangflur Stufe I (sehr gute Böden und Sonderkulturflächen), welche fast ausnahmslos im Bodenseekreis zu verorten sind, 
in die Regionalen Grünzüge einbe-zogen, Flächen der Vorrangflur Stufe II blieben weitgehend unberücksichtigt, obwohl aufgrund der ver-
änderten Rahmenbedingungen diese insbesondere in Regionen mit einem hohen Viehbesatz von zunehmender Bedeutung für den ökono-
mischen Land- bau sind. Dementsprechend genießen insbesondere im Landkreis Sigmaringen sowie bis auf die Sonderkulturflächen im 
Kreis Ravensburg agrarstrukturell bedeutende Flächen keinen Schutz, der Notwendigkeit der Sicherung dieser Flächen für den ökonomi-
schen Landbau trägt die Regionalplanung keine Rechnung. Da aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen zunehmend konkurrierende 
Nutzungsansprüche an den Freiraum entstehen (insbesondere großflächige Freiflächensolaranlagen), ist der Schutz agrarstrukturell be-
deutender Standorte auch in Bereichen, in denen der Siedlungsdruck weniger ausgeprägt ist als im Bodenseeraum, wichtiger denn je. Der 
Er- halt von diesen agrarstrukturell bedeutenden Standorten ist insbesondere in Räumen mit einer ausgeprägten Tierhaltung, wie sie im 
Landkreis Ravensburg (Viehdichte ungefähr doppelt so hoch wie im Landesdurchschnitt, in etlichen Gemeinden des Allgäus noch deutlich 
höher) und auch im südöstlichen Bereich des Landkreises Sigma- ringen vorherrscht, von besonderer Bedeutung. Das Vorhalten dieser 
Flächen für die produktive Landwirtschaft ist insbesondere im Hinblick auf den Erhalt einer bodengebundenen Tierhaltung und der Vermei-
dung negativer Umweltwirkungen erforderlich und gesellschaftlich geboten. Dementsprechend ist es aus regional übergeordneter landwirt-
schaftlich fachlicher Sicht nicht mehr ausreichend, den Freiraumschutz (hier über Regionale Grünzüge) allein auf Standorte der Vorrangflur 
Stufe I zu begrenzen. Vielmehr ist dieser auf agrarstrukturell bedeutende Flächen, somit insbesondere in Räumen mit hoher Viehdichte 
und einer hohen Flächennachfrage auf die Flächen der Vorrangflur Stufe II auszudehnen, wie es in etlichen anderen Regionalplanungen 
erfolgt." ..."Da von der üblichen Klassifizierung der Wirtschaftsfunktionenkarte der Flurbilanz abgewichen wurde, ist die Darstellung miss-
verständlich und suggeriert einen weitgehenden Schutz landwirtschaftlich hochwertiger Flächen in der Region, obwohl die landbauwürdi-
gen Flächen der Vorrangflur Stufe II tatsächlich überwiegend keinen Schutz genießen. Insofern ist die Begründung zu Plansatz 3.1.0, dass 
die Sicherung hochwertiger landwirtschaftlicher Standorte bei der Ausweisung im Vordergrund steht, wenig aussagekräftig. Aus landwirt-
schaftlich fachlicher Sicht wird angeregt, als agrarstrukturelle Fachkarte die Wirtschaftsfunktionenkarte der Digitalen Flurbilanz mit der Dar-
stellung der Vorrangfluren Stufe I und II und Grenzfluren für die Gesamtregion zu verwenden." 

• Regierungspräsidium Tübingen: „In ihrer Funktion für den Erhalt leistungsfähiger landwirtschaftlicher Produktionsflächen wurden die Regio-
nalen Grünzüge/Grünzäsuren nun auf die gesamte Region ausgedehnt. Allerdings reduziert sich dieser Schutz auf die landwirtschaftlich 
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besten Standorte und die Sonderkulturflächen. Eine Begründung, weshalb Bereiche mit einem hohen landwirtschaftlichen Flächendruck, 
aber möglicherweise keinen Spitzenwerten in der Bodenproduktivität nicht weiter beachtet werden, bleibt der Regionalplanentwurf indes-
sen schuldig. Insoweit stellt sich weiterhin die Frage, ob die Belange der Landwirtschaft im nun vorliegenden Entwurf als Bestandteil der 
Regionalen Grün-züge/Grünzäsuren ausreichend Berücksichtigung finden.“ 

• Regierungspräsidium Tübingen: Mit Blick auf die Stellungnahme der Landwirtschaftsabteilung unter V. dieser Stellungnahme wird ferner 
um Prüfung gebeten, ob dem Schutz der besten landwirtschaftlichen Flächen mit der Festlegung von Flächen der Vorrangflur Stufe I und 
den Sonderkulturflächen tatsächlich ausreichend Beachtung eingeräumt ist. Es ist zu hinter- fragen, ob zumindest teilräumlich nicht auch 
Flächen der Vorrangflur Stufe II vor weiterer Inanspruchnahme durch konkurrierende Nutzungen geschützt werden müssen, gerade in 
Gebieten mit hohem landwirtschaftlichem Nutzungsdruck, z.B. durch eine hohe Viehdichte oder viele Biogasanlagen. 

• Regierungspräsidium Tübingen zur Übernahme von Daten aus der digitalen Flurbilanz: "Die Unterlagen zum Regionalplan wurden zur 
besseren Beurteilung und Berücksichtigung agrarstruktureller Belange, insbesondere bezüglich der Zulässigkeit von Freiflächensolaranla-
gen innerhalb Regionaler Grünzüge, um eine Fachkarte ergänzt, in welcher die „Gebiete mit den besten landwirtschaftlichen Standorten“ 
dargestellt werden. Laut Legende sind Gebiete mit sehr guten landwirtschaftlichen Standorten (Vorrangflur 1) sowie Gebiete mit guten 
landwirtschaftlichen Standorten und einem hohen Sonderkulturanteil jeweils eingefärbt, womit ein gewisser Bezug zur Digitalen Flurbilanz 
hergestellt wird. Es wird jedoch nicht die auf agrarstrukturellen Faktoren beruhende Darstellung der Vorrangfluren I und II sowie Grenzflu-
ren der Wirtschaftsfunktionenkarte verwendet (obwohl diese für das Gesamtgebiet der Regionalplanung zur Verfügung steht), sondern eine 
veränderte Darstellung gewählt. Somit ist die Fachkarte zur Berücksichtigung agrarstruktureller Belange nur bedingt geeignet. Bei einem 
groben Abgleich mit der Wirtschaftsfunktionenkarte der Digitalen Flurbilanz ist festzustellen, dass in weiten Teilen Flächen, die in der Wirt-
schaftsfunktionenkarte der Vorrangflur Stufe I zugeordnet werden, in der Fachkarte nicht als solche dargestellt sind, sondern als Gebiete 
mit guten landwirtschaftlichen Standorten und einem hohen Sonderkulturanteil. Da von der üblichen Klassifizierung der Wirtschaftsfunktio-
nenkarte der Flurbilanz abgewichen wurde, ist die Darstellung missverständlich und suggeriert einen weitgehenden Schutz landwirtschaft-
lich hochwertiger Flächen in der Region, obwohl die landbauwürdigen Flächen der Vorrangflur Stufe II tatsächlich überwiegend keinen 
Schutz genießen. Insofern ist die Begründung zu Plansatz 3.1.0, dass die Sicherung hochwertiger landwirtschaftlicher Standorte bei der 
Ausweisung im Vordergrund steht, wenig aussagekräftig.  Aus landwirtschaftlich fachlicher Sicht wird angeregt, als agrarstrukturelle Fach-
karte die Wirtschaftsfunktionenkarte der Digitalen Flurbilanz mit der Darstellung der Vorrangfluren Stufe I und II und Grenzfluren für die 
Gesamtregion zu verwenden.“ 

3. Erläuterung der Abwägung der Anregungen 

Die Erforderlichkeit eigenständiger Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft wurde seitens der Verbandsverwaltung nochmals inten-
siv geprüft. Dabei kommt die Verwaltung zu dem Schluss, dass die Notwendigkeit, hochwertige landwirtschaftliche Standorte zu sichern, wegen 
der erheblichen Nutzungskonkurrenz vor allem in den Gebieten mit besonderem Siedlungsdruck gegeben ist. Neben den Erzeugungsgebieten mit 
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einem hohen Anteil an Vorrangfluren der Stufe I (Quelle: Wirtschaftsfunktionenkarte der LEL) sind in diesem Zusammenhang vor allem die Son-
derkulturgebiete des Bodenseeraums von Bedeutung. Dieser gehört bundesweit zu einem der wichtigsten Hopfen- und Obstanbaugebiete. 

Da die Nutzungskonkurrenz gegenüber der Landwirtschaft insbesondere durch verstärkte Siedlungstätigkeit gegeben ist, ist die Sicherung hoch-
wertiger landwirtschaftlicher Standorte über Regionale Grünzüge und Grünzäsuren das geeignete Instrument. Auch wird die damit abgedeckte 
Gebietskulisse für ausreichend erachtet. Die seitens des Regierungspräsidiums Tübingen neu entstandene Nutzungskonkurrenz durch Freiflä-
chensolaranlagen kann ebenfalls kein Grund für die Festlegung von Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft außerhalb der bisher 
berücksichtigten Gebietskulisse sein. Eine Festlegung von Vorranggebieten ergäbe nur Sinn, wenn man sie mit einer Ausschlusswirkung für bauli-
che und damit auch für Freiflächensolaranlagen ausstatten würde. Dies ist jedoch alleine schon aus Klimaschutzgründen in Frage zu stellen. Die 
Festlegung von Vorbehaltsgebieten hingegen würde nur bedeuten, dass bei den Standorten mit Vorrangfluren Stufe II die Belange der Landwirt-
schaft bei der Abwägung besonders zu berücksichtigen sind. Diese Notwendigkeit besteht aber ohnehin. Insofern ergibt sich kein besonderes 
Erfordernis für die Regionalplanung, aktiv zu werden (s. auch Landtagsdrucksache 16/10010 vom 09.03.2021, Nr. 3). 

Der Anregung des Regierungspräsidiums Tübingen, der Begründung zu PS 3.1.0 statt der vorhandenen Begründungskarte die komplette Wirt-
schaftsfunktionenkarte der LEL zu verwenden, soll ebenfalls nicht berücksichtigt werden. Die Begründungskarte hat den Zweck, die landwirtschaft-
lichen Standorte aufzuzeigen, die für die in PS.3.2.1 (4) fixierte Ausnahmeregelung zur Zulässigkeit von Freiflächensolaranlagen nicht in Frage 
kommen. Zudem ist die reine Übernahme der Wirtschaftsfunktionenkarte der LEL nicht unproblematisch, da insbesondere zwischen den Landkrei-
sen der Region Bewertungsunterschiede zu Tage treten, die auf unterschiedlichen Bewertungen der einzelnen Landwirtschaftsämter beruhen und 
zu einer unterschiedlichen Zuordnung der ursprünglichen Vorrangflurgebiete Stufe 1 nach der digitale Flächenbilanz (Vorstufe der Wirtschaftsfunk-
tionenkarte) führen. Diese Bewertungsunterschiede, insbesondere im Übergang zwischen dem Bodenseekreis und dem Landkreis Ravensburg 
können fachlich nicht nachvollzogen werden. Die Verbandsverwaltung hat daher auf der Grundlage der Basisdaten der LEL eine eigene Auswer-
tung vorgenommen, die zudem die besondere Sonderkultursituation der Region berücksichtigt. 
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Anlage 8 

Abwägung der Anregungen zum Thema Festlegungen für den Abbau und zur Sicherung oberflächennaher Rohstoffe im Bereich des 
Altdorfer Waldes 

1. Aktenzeichen der Anregungen 
 

Hinweise:  

In der folgenden Abwägung wird immer der Abwägungsvorschlag 
„Keine Berücksichtigung“ verwandt, weil die Anregungen darauf ab-
zielen Flächen als Vorrangfestlegung für den Abbau in der Raum-
nutzungskarte zu streichen. 

Auch die zusätzlich zu den Formblättern vorgebrachten handschrift-
lichen Ergänzungen werden über die vorliegende Anlage 8 mit ab-
gewogen.  

Die Formblätter mit handschriftlichen Ergänzungen haben eigene 
Aktenzeichen bekommen. Eine Liste mit den entsprechenden Zu-
ordnungen der Formblätter und zugehöriger Aktenzeichen befindet 
sich am Ende der Synopse. 

 

 

2. Abwägung der Anregungen mit Erläuterung 
 

 

II.106 
II.107 
II.107_1 
II.151 
II.159 
II.161 
II.163 
II.182 
II.187 
II.208 
II.212 
II.301 
II.801 
III.010 
III.025 
III.034 
III.092-1 
III.092-4 

 

IV.0002 
IV.0003 
IV.0004 
IV.0008 
IV.0009 
IV.0010 
IV.0013 
IV.0016 
IV.0019 
IV.0024 
IV.0024_1 
IV.0025 
IV.0038 
IV.0040 
IV.0047 
IV.0054 
IV.0060 
IV.0061 
IV.0062 
IV.0071 
IV.0079 
IV.0083 
 

IV.0088 
IV.0124 
IV.0135 
IV.0136 
IV.0139 
IV.0145 
IV.0152 
IV.0153 
IV.0154 
IV.0155 
IV.0156 
IV.0168 
IV.0169 
IV.0170 
IV.0171 
IV.0172 
IV.0173 
IV.0174 
IV.0175 
IV.0176 
 

IV.0177 
IV.0178 
IV.0179 
IV.0180 
IV.0181 
IV.0182 
IV.0183 
IV.0184 
IV.0185 
IV.0186 
IV.0187 
IV.0188 
IV.0189 
IV.0190 
IV.0191 
IV.0192 
IV.0193 
IV.0194 
IV.0195 
IV.0196 
 

IV.0197 
IV.0198 
IV.0201 
F1 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 
F7 
F8 
F12 
F19 
F20 
F21 
F24 
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Kap. 3.2.2 Vorranggebiete für besondere Waldfunktionen  
(insbesondere Bezug im Zusammenhang mit dem Gebiet: 436-180, Im Grund, Schlier-Oberankenreute (436-177, 436-178), Humpiß-
wald bei Baindt (436-149, 436-150) 

 
Zusammenfassung der Anregungen Erläuterung des Abwägungsvorschlags Abwä-

gungs-
vor-
schlag 

Regionaler Biotopverbund (Festlegung 
der südöstlichen Fläche als VRG Na-
turschutz und Landschaftspflege), 
Flora und Fauna, biologische Vielfalt, 
Klimaschutz: 
(Behandlung der Anregung am 9.10.2020, 
PA Horgenzell) 
 
Es wird bemängelt, dass der Schutz von 
Natur, Tieren und Pflanzen und dessen 
Verbund an Lebensräumen (Biotopver-
bund) nicht ausreichend berücksichtigt 
wird und die aktuelle qualitative Bedeu-
tung des Altdorfer Waldes verkannt wird. 
Ein Teil der Anreger fordert, den Altdorfer 
Wald komplett zu erhalten und die ge-
samte Fläche des Altdorfer Waldes als 
Regionalen Grünzug bzw. Vorranggebiet 
für besondere Waldfunktionen auszuwei-
sen, um die Waldfunktionen kohärent er-
füllen zu können. Weitere Forderungen 
betreffen die Bewahrung der Funktion des 
Altdorfer Waldes für den Biotopverbund 

Zur Festlegung der gesamten Fläche des Altdorfer Walds als Regionaler Grünzug bzw. 
als Vorranggebiet für besondere Waldfunktionen sowie zur generellen Bewahrung der 
Funktion des Altdorfer Walds für den Biotopverbund und die Vernetzung von Lebensräu-
men lässt sich Folgendes festhalten: Innerhalb von Waldgebieten werden im Anhörungs-
entwurf Regionalplan 2019 zur Vernetzung von Waldlebensräumen, zur Sicherung von 
Wildtierkorridoren und zur Erhaltung der Erholungsqualität des Waldes Vorranggebiete 
für besondere Waldfunktionen planungsrechtlich gesichert. Vorranggebiete für Natur-
schutz und Landschaftspflege erstrecken sich auf Flächen außerhalb von den Wäldern 
und schützen auch die Gewässer der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) durch einen 50m 
breiten Korridor. Betreffend der Festlegung der Fläche als Vorranggebiet für besondere 
Waldfunktionen kann angeführt werden, dass nahezu der gesamte Altdorfer Wald als 
Vorranggebiet für besondere Waldfunktionen festgelegt wird. Teilweise wird er randlich 
auch noch von Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege flankiert. Zudem 
ist ein großer Teil als Regionaler Grünzug festgelegt. Der Altdorfer Wald wird also insge-
samt sehr großflächig unter Schutz gestellt. Damit zeigt sich auch, dass der Regionalver-
band die vielfältigen Funktionen des Altdorfer Waldes erkannt hat und fast den komplet-
ten Altdorfer Wald unter Schutz gestellt hat. 
Bilanz der Flächenfestlegungen im Landschaftsraum Altdorfer Wald - 81,9 km² (100%), 
davon: 
- Regionaler Grünzug - 46,0 km² (56,2%) 
- VRG für besondere Nutzungen im Freiraum - 78,9 km² (96,3%) 
- VRG zur Sicherung von Grundwasservorkommen - 8,5 km² (10,4%) 
- Summe aller VRG nach Verschneidung - 79,9 km³ (98 %) 

Keine 
Berück-
sichti-
gung 
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im Hinblick auf seine besonderen Wald-
funktionen, die Vernetzung von Lebens-
räumen, Sicherung des Wildtierkorridors, 
Schutz eines Bannwaldes oder die Be-
wahrung der Funktion des Altdorfer Walds 
für den Klimaschutz (Sauerstoffproduk-
tion, CO2 Speicher, Schutz des Waldbo-
dens), Kaltluftentstehungsort und Durch-
lüftung des mittleren Schussenbeckens. 
 
Alle zum Kiesabbau vorgesehenen Ge-
biete, also Vogt - Im Grund, Schlier – 
Oberankenreute und Baindt - Humpiß-
wald sollen als Vorranggebiete für beson-
dere Waldfunktionen oder als Grünzug im 
aktuellen Regionalplan ausgewiesen wer-
den. 

Die geplanten Festlegungen für den Rohstoffabbau greifen nur randlich in den Altdorfer 
Wald ein. Bereiche mit hoher Biotopqualität werden bewusst nicht in Anspruch genom-
men. Die in Anspruch genommenen Flächen für einen geplanten Rohstoffabbau sind in 
der Größenrelation überschaubar (ca. 34,5 ha von 8200 ha entspricht ca. 0,4 % der Flä-
che des Altdorfer Waldes für die nächsten 20 Jahre). In Summe wird lediglich an drei 
Stellen dem Rohstoffabbau auf kleineren Flächen der Vorrang eingeräumt. Ein Standort 
kommt zu den beiden schon langjährig betriebenen Standorten hinzu. Die in Abbau be-
findlichen Flächen werden sich nur um ca. 10 ha erhöhen und über die Zeit in der 
Summe ca. 0,3% der Gesamtfläche des Waldes betragen, da die Rekultivierung ständig 
nachgezogen wird. Dadurch bleibt auch die (Nah-) erholungsfunktion (s.u.) bzw. der Frei-
zeitwert des Altdorfer Waldes dauerhaft erhalten, insbesondere da keine prominenten Er-
holungswege betroffen sind. Dieses Vorgehen ist aus Sicht des Regionalverbandes maß-
voll und vertretbar.  
Die geplanten Abbaustandorte wurden fachgutachterlich überprüft und optimiert, so dass 
die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Altdorfer Waldes nicht gefährdet wird. Der Kie-
sabbau findet nur temporär statt. Durch anschließende (in der Regel forstliche) Rekulti-
vierung sind die Einflüsse bezüglich verminderter O2 Produktion bzw. CO2 Speicher rela-
tiv gering (s.a. Landnutzung, Waldanteil). Zudem gibt es Möglichkeiten für eine Renatu-
rierung/Rekultivierung im naturschutzfachlichen Sinne mit der Entwicklung von artenrei-
chen Trittsteinen für den Biotopverbund in Form von feuchten, trockenen oder Rohboden-
standorten. Durch eine strukturelle Vielfalt in Waldbeständen wird generell eine hohe Bio-
diversität gefördert. 1ha Wald weist im Übrigen ca. 700 Bäume auf. Klimaschutz kann 
nicht bedeuten, auf die komplette Holznutzung zu verzichten. Letztlich sollen ja auch mi-
neralische Baustoffe durch Holz ersetzt werden. Die Klimaschutzfunktion des Altdorfer 
Waldes bleibt in seiner Gesamtheit erhalten.  
Die Wildtierkorridore liegen jeweils in einer Entfernung > 500 m zu den geplanten Abbau-
standorten. Der Altdorfer Wald bietet zudem auch außerhalb dieser Korridore genügend 
Raum für Wanderungsbewegungen diverser Arten. 
Der Bannwald Füremoos bei Vogt liegt ca. 1,2 km von dem geplanten Abbaugebiet ent-
fernt. Hier werden keinerlei Beeinträchtigungen erwartet. 
Auf regionalplanerischer Ebene liegen keine Ausschlussgründe bezüglich des Arten-
schutzrechtes vor. Weiterführende Untersuchungen und die Frage nach Ausgleichsmög-
lichkeiten des Eingriffes werden demnach zu einem späteren Zeitpunkt im etwaigen fach-
rechtlichen Zulassungsverfahren durchgeführt.  
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Nach der Rekultivierungskonzeption des Vorhabenträgers soll durch eine Wiederverfül-
lung der Abbaustelle das Landschaftsbild wiederhergestellt werden. Eine zeitweilige, im 
Verhältnis kleinflächige, Inanspruchnahme im Altdorfer Wald kann auch die anderen 
Waldfunktionen gesamthaft nicht in Frage stellen. Die Flächeninanspruchnahme des Kie-
sabbaus bleibt über die Jahre in der Region nahezu konstant. Rekultivierte Flächen wer-
den der Natur oder der Land- oder der Forstwirtschaft wieder zurückgegeben. Viele ehe-
malige Kiesgruben haben sich zu Hotspots der Biodiversität entwickelt (s.a. Naturschutz-
strategie Baden-Württemberg oder auch Kooperation NABU/ISTE). Es kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass der Kiesabbau eine dauerhaft schädigende Wirkung für die 
Waldfunktionen bedeutet. Auch die ehemaligen Abbaustandorte bei Schlier nördlich der 
L317 tragen erwiesenermaßen wieder zur Förderung der Biodiversität bei.  
Bezüglich Klimaschutz lässt sich festhalten: „Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten 
und verbrauchernahen Versorgung mit oberflächennahen Rohstoffen ist eine zentrale 
Aufgabe der Landes- und Regionalplanung“ (LEP Kap. 5.2) und ist somit ein wichtiges 
Planungsziel. Die Kiesindustrie ist eine bedarfsdeckende Industrie, keine bedarfswe-
ckende. Einige Rohstoffstandorte laufen aus und an vielen Standorten gibt es auch kein 
Potenzial mehr für Sicherungsgebiete. Der regionale Bedarf bestimmt sich primär aus der 
Nachfrage der Region (Wohnungs- und Gewerbebau, Infrastruktur, Trassen) und angren-
zender Regionen. Daher müssen notwendigerweise in einigen Fällen Festlegungen in 
Gebieten ohne vorherigen Rohstoffabbau getroffen werden (Neuaufschlüsse), um den 
tatsächlich vorhandenen Bedarf zu decken. Dies ist immerhin an 13 Stellen der Fall und 
nicht nur in "Grund". Ein flächendeckendes, möglichst gleichmäßiges Netz an Rohstoff-
standorten würde den größten Beitrag zum Klimaschutz leisten, da die Verkehrswege 
verringert werden würden. Ansonsten bleibt nur eine Reduktion des Bedarfes, sei es 
durch Verzicht auf Bautätigkeiten oder den Einsatz alternativer Baustoffe. 

Biodiversität, Naturschutzstrategie: 
Insbesondere um den Kiesabbau mach-
bar zu machen werden jeweils nicht nur 
die auf der Fläche stehenden Bäume und 
Pflanzen, sondern auch die dort lebenden 
Tiere, endgültig von diesen Flächen ver-
bannt. Die Vernichtung dieses Lebens-
raums ist für die dort lebenden Pflanzen 
und Tiere nicht mehr reparabel. Die in 

Zitat aus Naturschutzstrategie Baden-Württemberg (2014): 
„Steinbrüche, Baggerseen und Kiesgruben stellen über das ganze Land verteilte „Tritt-
steinbiotope“, „Rückzugsgebiete“ und „Reserveflächen“ für die biologische Vielfalt dar. 
Durch die dynamische Veränderung der Flächen in Folge des Abbaus, die vielfach eine 
natürlich Dynamik initiiert bzw. nach sich zieht, entstehen auf offenen Böden horizontale 
und vertikale, trockene und feuchte Sonderstandorte, die zahlreichen besonders gefähr-
deten und daher streng geschützten Tier- und Pflanzenarten als Lebensraum dienen. In 
Abbaustätten entwickeln sich Biotopstrukturen, die in der dicht besiedelten und intensiv 
genutzten sonstigen Kulturlandschaft nicht vorkommen. Besonders vor dem Hintergrund 
fehlender Flächen für natürlich-dynamische Prozesse und für klimabedingt zuwandernde 

Keine 
Berück-
sichti-
gung 



   
    

1033 
 

Umweltprüfungen als „Lösungen" vorzu-
nehmenden Ausgleichmaßnahmen sind 
doch nur Papierlösungen  und ohne Aus-
wirkungen auf den vernichteten Lebens-
raum der dort „entfernten" Pflanzen und 
Tiere! Diese Ausgleichsmaßnahmen  brin-
gen die „Entfernten" nicht wieder zurück! 
 

Arten kommt einer Integration von Abbaustätten in eine Naturschutzkonzeption hohe Be-
deutung zu. 
Die vielfältigen Potenziale sowohl renaturierter als auch im Betrieb befindlicher Ab-
baustätten für die Erhaltung und Entwicklung der biologischen Vielfalt werden seitens des 
Naturschutzes bis heute vielfach unterschätzt und nicht im Zusammenhang mit einem ge-
zielten Biodiversitäts- Managements gesehen.“ 
… 
Ziel der Naturschutzstrategie: 
„Abbaustätten in den Biotopverbund einbeziehen. Neben ihrem überdurchschnittlichen 
Vorkommen an seltenen und gefährdeten Arten von Pionierstandorten und nährstoffar-
men Lebensräumen stellen die über das ganze Land verteilten Abbaustätten speziell vor 
dem Hintergrund des Klimawandels und der damit verbundenen Artenverschiebungen 
wichtige Trittsteine und Ausbreitungsinseln für Tier- und Pflanzenarten dar. 
Unstrittig ist, dass die Rohstoffbranche eine besondere Verantwortung für Schutz und Er-
haltung der Biodiversität in den Abbaustätten besitzt.“ 
 

Landnutzung, Waldanteil: Der Regional-
plan lässt an vielen Stellen, insbesondere 
aber bei der Festlegung von Kiesabbau-
gebieten, zu, dass in Waldgebiete einge-
griffen wird. Das konterkariert doch eine 
nachhaltige Daseinsvorsorge und wider-
spricht den geltenden Grundsätzen der 
Raumordnung. 
 

Die Landwirtschaft in Baden-Württemberg bewirtschaftete im Jahr 2019 45,1 % der Lan-
desfläche, der Wald beanspruchte 37,8% der Landesfläche. Seit 1996 hat die landwirt-
schaftliche Fläche um 2,3 abgenommen, der Waldanteil hat sich dagegen um 0,3% er-
höht. (s. StaLa Regionaldaten) Damit ist erkennbar, dass die Entwicklung der Siedlungs- 
und Verkehrsflächen vorwiegend zu Lasten der Landwirtschaft realisiert werden.  
Der Anteil der Kiesabbauflächen Offenland/ Wald in der aktuellen Regionalplanfortschrei-
bung ist nahezu gleich. 
In Forstgebieten wird beim Abbau in der Regel nur eine "befristete Waldumwandlung" 
nach § 9 und 11 LWaldG genehmigt. Diese Rechtsgrundlage, der sogenannten forst-
rechtliche Ausgleich, sichert dem Forst einen hohen Grad an Walderhaltung zu. Es kann 
nicht davon ausgegangen werden, dass der Wald in der Region übermäßig beansprucht 
wird, bzw. dass grundsätzlich überproportionale Beeinträchtigungen durch die Rohstoff-
planung ausgelöst werden. 

Keine 
Berück-
sichti-
gung 

Bisherige Ausschlussgebiete (Teilregi-
onalplan Rohstoffe, 2003), vgl. Kap. 
6.2.6 Ausschlussgebiete (Umweltbe-
richt, 2. Anhörung) 

Die Neuabgrenzung der regionalen Grünzüge und weiterer Festlegungen im Bereich 
Freiraum und Siedlung erfolgte parallel zur Festlegung der Gebiete für den Abbau und 
zur Sicherung oberflächennaher Rohstoffe, um die Vereinbarkeit aller Festlegungen zu 
gewährleisten. Damit werden auch die rechtskräftigen Festlegungen aus dem Regional-
plan von 1996 und dem Teilregionalplan Oberflächennahe Rohstoffe von 2003 abgelöst, 

Keine 
Berück-
sichti-
gung 
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die den aktuellen Festlegungen zum Thema Oberflächennahe Rohstoffe zum Teil entge-
genstehen. Somit erfolgt gesamthaft eine Abwägung des Vorrangs für den Abbau Ober-
flächennaher Rohstoffe bzw. eines Vorrangs für die Sicherung von Rohstoffvorkommen 
mit anderen Belangen wie Erholung, Naturschutz, Waldfunktionen, 
Grundwasservorsorge, Boden- und Klimaschutz, Siedlungsentwicklung und weiteren frei-
raumschützenden Belangen. Zudem wurden auch weitere Erfordernisse der 
Raumordnung, wie die des Landesentwicklungsplans, mit in die Abwägung einbezogen. 
Die Ausschlussgebiete nach § 11 Abs. 7 LplG für die regional bedeutsame Rohstoffge-
winnung werden aus raumordnerischer Sicht im vorliegenden Plan demnach über die 
Festlegungen zur Regionalen Freiraumstruktur (s.o.) gesteuert. Explizit festgelegte Aus-
schlussgebiete werden aus diesem Grund bei der Fortschreibung entfallen. In Regiona-
len Grünzügen (PS 3.1.1), Grünzäsuren (PS 3.1.2), Vorranggebieten für Naturschutz und 
Landschaftspflege (PS 3.2.1), Vorranggebieten für besondere Waldfunktionen (PS 3.2.2) 
sowie Vorranggebieten zur Sicherung von Wasservorkommen (PS 3.3.1) ist kein Roh-
stoffabbau zulässig, weil diese Festlegungen des Regionalplans dem Rohstoffabbau ent-
gegenstehen (s.a. Begründung zu PS 3.5.1) (Tab. U13). Außerhalb dieser Festlegungen 
gilt die Einzelfallprüfung wie in dem Kapitel zur Regionalbedeutsamkeit beschrieben. 
Hierbei ist zu bedenken, dass beispielsweise die Schutzbedürftigen Bereiche für die 
Forstwirtschaft des Regionalplans von 1996 auch aus Gründen der forstlichen Produktion 
festgelegt wurden. Ein Rohstoffabbau konnte in diesen Bereichen jedoch meist mit einem 
Zielabweichungsverfahren erreicht werden. Die Flächenanteile bezüglich einer Aus-
schlusswirkung für den Abbau von Rohstoffen sind also nicht einfach vergleichbar. 

 
 
 
 
 
Kap. 3.3.1 Gebiete zur Sicherung von Wasservorkommen  
(Wasserschutzgebiete Weißenbronnen, Damoos, Fohrenösch-Spinnenhirn, Mühlenreute insbesondere im Zusammenhang mit dem 
Gebiet: 436-180, Im Grund) 

 
Grundwasser Sicherung: 
Der Altdorfer Wald wird als ein bedeutsamer 
Trinkwasserspeicher für die gesamte Region 
gesehen. Der Schutz sollte erweitert werden 

Im Rahmen der Regionalplanfortschreibung erfolgt nur noch eine ergänzende Siche-
rung der Wasservorkommen, bei der vor allem die qualitativ hochwertigen und quanti-
tativ ergiebigen Vorkommen als Vorranggebiete ausgewiesen werden. Die sonstige Si-
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und zumindest das Gebiet des geplanten 
Abbaus soll als Vorranggebiet für die Siche-
rung von Wasservorkommen bzw. als Vorbe-
haltsgebiet für die Sicherung von Wasservor-
kommen ausgewiesen werden. Andere wol-
len die Fläche westlich von Grund als Gebiet 
zur Sicherung von Wasservorkommen im 
Regionalplan festlegen, um dem raumordne-
rischen Belang der Trinkwasserversorgung 
genügend Rechnung zu tragen. Es wird eine 
zukünftig mögliche Wasserknappheit be-
fürchtet und daher werden noch mehr Flä-
chen für den Grundwasserschutz gefordert. 
 

cherung der Wasservorkommen erfolgt durch das Fachrecht und die fachtechnisch ab-
gegrenzten Wasserschutzgebiete. Ein zusätzlicher Schutz durch eine regionalplaneri-
sche Sicherung ist in diesen Fällen nicht mehr notwendig. Auch geplante Wasser-
schutzgebiete, wie die Erweiterung des Schutzgebietes bei Weißenbronnen, werden 
bei hydrologischen Untersuchungen und Genehmigungsverfahren zum Kiesabbau be-
reits berücksichtigt.  
Am 5.10.2017 erfolgte in einer großen Besprechung mit den unteren und den höheren 
Wasserbehörden eine finale Abstimmung über die Kulisse der Vorranggebiete und 
Vorbehaltsgebiete für die Sicherung von Wasservorkommen. Damit kommt der Regio-
nalverband Bodensee-Oberschwaben dieser ihm zugewiesenen Aufgabe durch die 
Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten zur Sicherung von Wasservorkom-
men nach. Dies gilt generell und im Besonderen auch für die Wasserschutzgebiete: 
Weißenbronnen, Damoos, Fohrenösch-Spinnenhirn. Dem Regionalverband wird in der 
Petitionsschrift 16/3485 (04.02.2021) Folgendes im Zusammenhang mit der Festle-
gung von Grundwasservorkommen gemäß Landesentwicklungsplan explizit beschei-
nigt:“ Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben kommt dieser ihm zugewiese-
nen Aufgabe durch die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten zur Siche-
rung von Wasservorkommen nach.“ Wie oben bereits dargestellt wird das geplante 
Abbaugebiet bereits von den Fachbehörden behandelt, als ob es in einer WSG-Zone 
III liegen würde. Von der hydrologischen Bewertung macht es keinen Unterschied, ob 
das Gebiet in  einer WSG-Zone III oder in einem Vorbehaltsgebiet für die Sicherung 
von Grundwasservorkommen liegt. 
Laut Landratsamt Ravensburg verbraucht der Landkreis RV ca. 20 Mio.m³/Jahr an 
Trinkwasser. Zusammen mit den vom Regionalverband geplanten Potenzialen von 14 
Mio. m³ und weiteren bisher ungenutzten Reserven gibt es ca. 40 Mio.m³/Jahr an zu-
sätzlich möglichen Förderpotenzialen zu den bislang genutzten. Damit werden im 
Kreis Ravensburg bereits die doppelte Menge der bislang jährlich genutzten Mengen 
zusätzlich an  nutzungswürdigen Vorkommen gesichert. Zudem ist Ravensburg in der 
komfortablen Situation, dass das komplette Trinkwasserdargebot nicht aufbereitet wer-
den muss. Das Wasser bei Grund bleibt auch trotzdem nutzbar. 
Die zuständigen Fachbehörden sehen im Beteiligungsverfahren gemäß ihren abgege-
benen Stellungnahmen eine grundsätzliche Vereinbarkeit der Fortschreibung des Ka-
pitels Rohstoffe mit den Zielen des Grundwasserschutzes bzw. des Schutzes örtlicher 
Trinkwasservorkommen. 
Fazit:  
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1. Es gibt keinerlei Anlass zur Befürchtung, dass ein ordnungsgemäßer Kiesabbau 
zu Beeinträchtigungen führt. 

2. „Grund“ wird behandelt, als ob es in Zone III eines Wasserschutzgebietes liegen 
würde. Damit müssen hydrogeologische Untersuchungen in den Genehmigungs-
verfahren jede Gefährdung ausschließen. 

3. In der Region werden weit über den regionalen Bedarf hinaus wertvolle Grund-
wasserreserven geschützt. Ein Wassermangel ist nicht zu befürchten. 

4. In der Drucksache 16_9746 des Landtags Baden-Württemberg zur Petition 
16/3485 ist betreffend Plansatz 4.3.1 des Landesentwicklungsplans (LEP) zur 
Ausweisung von Bereichen zur Sicherung von Wasservorkommen eindeutig fest-
gehalten: „Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben kommt dieser ihm zu-
gewiesenen Aufgabe durch die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten 
zur Sicherung von Wasservorkommen nach.  

5. Die sonstige Sicherung der Wasservorkommen erfolgt durch das Fachrecht und 
die fachtechnisch abgegrenzten Wasserschutzgebiete.“  

 
 
Kap. 3.5.1 Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher mineralischer Rohstoffe  
(insbesondere Bezug auf das Gebiet: 436-180, Im Grund) 

 
Rohstoffgeologische Eignung: 
Das vom Zweckverband in Auftrag gege-
bene Gutachten unterstellt dem Standort „Im 
Grund“ eine mangelnde Abbauwürdigkeit. 

Zwei Einschätzungen des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Freiburg 
(Fachbehörde) belegen die Abbauwürdigkeit des sehr gut erkundeten Rohstoffvorkom-
mens „Im Grund“ mit Bohrungen innerhalb des Gebietes. Demnach kann an dem ge-
planten Standort in einer für das Jungmoränenland großen Mächtigkeit raumsparend 
und im Trockenabbau abgebaut werden.  
Die Materialqualität entspricht anderen bekannten Vorkommen und kann sehr gut ver-
arbeitet werden. 

Keine 
Berück-
sichti-
gung 

Bedarf: 
Der Regionalverband plant mit überproporti-
onalen Bedarfsannahmen. Das 2,5 fache 
des Bedarfs der Region würde ausgewiesen 
werden. Der Regionalverband dürfe nur 
noch für die eigene Region planen, die Men-
gen müssten auf die Hälfte reduziert werden. 
 

Der Bedarf an Kiesen und Sanden aus der Region ist primär abhängig von der Ent-
wicklung im Hochbau (privat und öffentlich) und im Tiefbau (Neubaumaßnahmen, Sa-
nierung, Ersatzbeschaffung), dem Verhalten der öffentlichen Hand (in den Bereichen 
Umweltschutz, Infrastruktur und Verkehr) und der Nachfrage aus umliegenden Räu-
men, die aus der Region mitversorgt werden. Als verlässlichstes Instrument für eine 
Prognose des zukünftigen Bedarfes wird eine lineare Fortschreibung der langjährigen 
durchschnittlichen Rohförderung (s. a. Empfehlung LGRB) erachtet. Die Daten über 
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die Rohförderung in der Region wurden vom Landesamt für Geologie Rohstoffe und 
Bergbau (LGRB) erhoben und seit 1992 bereitgestellt. 
Der Regionalverband hat bewusst keine möglichen Steigerungsraten des Baugewer-
bes mit eingerechnet, sondern sich bereits 2015 für eine lineare Fortschreibung ent-
schlossen. D.h. es wird mit einem Mittelwert der Rohförderung gerechnet und darauf 
begründet sich auch das Planungskonzept. Wie auch dem neuesten Rohstoffbericht 
des LGRB zu entnehmen ist, ist Oberschwaben neben der Rheinregion aus geologi-
schen Gründen die Gegend mit den meisten Vorkommen an Kiesen und Sanden und 
damit auch für andere Regionen verantwortlich.  
Der Industrieverband Steine und Erden legt in seiner Stellungnahme folgendes dar: 
”Nach §11 Abs. 3 LPIG erfolgen Festlegungen im Regionalplan u.a. nur, soweit es für 
die Entwicklung und Ordnung der räumlichen Struktur der Region (Regionalbedeut-
samkeit) erforderlich ist. Die Erforderlichkeit von Vorranggebieten  für Rohstoffabbau 
und -sicherung wird mit Hilfe einer Bedarfsprognose ermittelt. Die regionalplanerische  
Festlegung stellt die prognostizierte Bedarfsdeckung planerisch sicher. Die festgeleg-
ten Gebiete sollen die am Markt benötigte Bedarfsdeckungsmenge im Planungszeit-
raum repräsentieren. Hierfür werden die Fördermengen eines längerfristigen Zeit-
raums für den Planungshorizont abgeschätzt. Durch die Zugrundelegung dieser 
Durchschnittsmengen werden konjunkturelle Schwankungen bei der Dimensionierung 
der Gebiete ausgeblendet. Dies führt dazu, dass die der Planung zugrunde gelegten 
Mengen von 9 Mio. Tonnen pro Jahr unter den derzeitigen Fördermengen liegen, wel-
che die Entwicklung der Baukonjunktur, insbesondere am Wohnungsbau,  widerspie-
geln. Die Fördermengen der letzten Jahre der Gewinnungsstätten in der Region Bo-
densee-Oberschwaben zeigen, dass angesichts der anstehenden Bauaufgaben mittel-
fristig nicht mit einer Unterschreitung  des der Planung zugrunde gelegten Bedarfs von 
9 Mio. t zu rechnen ist. Demnach stellen die Fördermengen an mineralischen Rohstof-
fen der letzten fünf Jahre (2016 9,6 Mio. t, 2017 10,1 Mio. t (LGRB), 2018 10,2 Mio. t,  
2019: 10,2 Mio. t, 2020: 9,8 Mio. t (ISTE, für 2020 vorläufig) wieder in etwa das Niveau 
um die Jahrtausendwende dar, erreichen aber nicht den Umfang der frühen 1990er 
Jahre von über 11 Mio. t. Der Tiefpunkt der Fördermenge wurde im Jahr 2005 erreicht. 
Es wird somit deutlich, dass die Retrospektive, welche der Bedarfsberechnung zu-
grunde gelegt ist, konjunkturelle Höhen und Tiefen einschließt und, bei Einbeziehung 
der jüngeren Vergangenheit, höhere Bedarfsmengen ergeben würde. Auch vor diesem 
Hintergrund wird deutlich, dass die Gesellschaft dringend auf alle im 2. Entwurf enthal-
tenen Vorranggebiete für Rohstoffabbau und -Sicherung zwingend angewiesen ist.“ 
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Während die Landkreise Sigmaringen und Ravensburg regionsintern zur Versorgung 
des Bodenseekreises mit Kiesen und Sanden beitragen, ist der Landkreis Sigmarin-
gen aufgrund seiner vielfältigen Lagerstättenvorkommen aber auch aufgrund seiner 
geographischen Lage zu Räumen, die über ein nur geringes Potenzial an Kiesen und 
Sanden verfügen, einem besonderen  Abbaudruck unterworfen. Darüber hinaus wird 
der westliche Landkreis Ravensburg teilweise ebenfalls aus dem Landkreis Sigmarin-
gen mitversorgt, während aus dem östlichen Landkreis Ravensburg Rohstoffe nach 
Bayern geliefert werden. Insgesamt produziert die Region ca. das 1,8 fache des eige-
nen Bedarfs. Der größte Überschuss geht in Regionen, die fast nur Kalkvorkommen 
haben wie z.B. Neckar-Alb. Ca. 8-10% gehen in den Export nach Vorarlberg und in die 
Schweiz (s. Außenhandelsstatistik Statistische Landesämter BW und BY sowie IHK 
Studie 2017).  
Nach Österreich, hier wohl primär Vorarlberg, wurden aus ganz Baden-Württemberg in 
den letzten 10 Jahren zwischen 30.000 t und 480.000 t aus ganz Baden-Württemberg 
exportiert. Im Mittel beträgt die Ausfuhr von Baden-Württemberg nach Österreich 
200.000 t (2010-2020, StaLa 2021). In Summe mit dem Exportanteil aus Bayern wird 
95% des deutschen Exports nach Österreich erklärt. Der Export ist in den letzten 12 
Jahren relativ konstant geblieben, die Anteile Baden-Württembergs und Bayerns vari-
ieren aber stark. 
In diesem Zusammenhang ist aber immer mit zu bedenken, dass die Region Boden-
see-Oberschwaben von vielen anderen Rohstoffen keine eigenen Vorkommen hat und 
fast vollständig auf die Versorgung von außerhalb angewiesen ist. Dies betrifft vor Al-
lem Zementrohstoffe, Gipse, Naturwerksteine, Sandsteine, Salze, Sulfatsteine, Phos-
phordüngemittel, Weißkalke, metallische Erze und im besonderen Maße auch Ener-
gierohstoffe wie Kohle, Öl und Gase sowie viele andere spezielle Stoffe in geringerem 
Umfang. Selbst die Ziegeleiprodukte kommen mangels eigener Hersteller nur noch zu 
ca. 10 % aus der eigenen Region. 
"Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und verbrauchernahen Versorgung mit 
oberflächennahen Rohstoffen ist eine zentrale Aufgabe der Landes- und Regionalpla-
nung“ (LEP Kap. 5.2) und ist somit das übergeordnete, gesetzlich festgelegte, Pla-
nungsziel.  Die Kiesindustrie ist eine bedarfsdeckende Industrie, keine bedarfswe-
ckende.  Einige Rohstoffstandorte laufen aus und an vielen Standorten gibt es auch 
kein Potenzial mehr für Sicherungsgebiete. Der regionale Bedarf bestimmt sich primär 
aus der Nachfrage der Region und angrenzender Regionen. Daher müssen notwendi-
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gerweise immer wieder Festlegungen in Gebieten ohne vorherigen Rohstoffabbau ge-
troffen werden (Neuaufschlüsse), um den tatsächlich vorhandenen Bedarf zu decken. 
Dies ist immerhin an 13 Stellen der Fall und nicht nur in Grund. Trotzdem hat sich der 
Konzentrationsprozess immer weiter fortgesetzt. D.h. es fallen mehr Standorte weg, 
als neue hinzukommen.  
Die Belange der einzelnen Schutzgüter werden in die Abwägung mit einbezogen und 
mit ihrem jeweiligen Gewicht gegeneinander abgewogen.   
Unabhängig von der Versorgung der Anlagen in Grenis, ist der Standort Grund für die 
Deckung des langfristigen Bedarfs notwendig. Eine Beschränkung des Abbaus aus-
schließlich auf bestehende Standorte kann die Versorgung für die Zukunft mit benötig-
ten Baurohstoffen nicht langfristig sicherstellen. Zudem ist eine möglichst dezentrale 
Verteilung der Standorte in der Region mit einer räumlich möglichst nahen Anbindung 
an die Achse des Hauptverbrauchs (Baindt-Baienfurt-Weingarten-Ravensburg-Me-
ckenbeuren-Tettnang-Friedrichshafen) anzustreben. Grundsätzlich verbleiben drei 
Viertel der abgebauten Rohstoffe in einem Umkreis von 35 km. Die Verkehrsbelastung 
wäre noch größer, müssten die Rohstoffe aus anderen Regionen importiert werden (s. 
IHK Studie 2017) bzw. wenn das Netz an Abbaustandorten weitere Lücken aufweisen 
würde. 

Wirtschaft und Export: 
Das Wirtschaften mit den Kiesvorkommen 
sei nicht nachhaltig und würde zu unverhält-
nismäßig günstigen Preisen ins benachbarte 
Ausland exportiert. 
 

Der regionale Bedarf bestimmt sich primär aus der Nachfrage der Region und angren-
zender Regionen. Eine rechtlich bindende Vorgabe, dass das abgebaute Material in 
der Region verwendet werden muss, gibt es nicht. Zudem hat der Regionalverband 
keinerlei Kompetenz so eine Vorgabe zu erlassen. Eine Beschränkung der Kiesförde-
rung auf die regionale Eigenversorgung würde eine Absatzsteuerung darstellen, die 
der marktwirtschaftlichen Grundordnung der Bundesrepublik widersprechen würde. 
Dies gilt auch für die Frage eines möglichen Exports des abgebauten Materials. Vor 
dem Hintergrund des § 1 Absatz 1 Außenwirtschaftsgesetz ist es nicht möglich, die 
Kiesproduktion hinsichtlich der mengenmäßigen Verteilung auf die Region und einen 
Exportanteil zu beschränken. 
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Versorgungssicherheit, Privilegierung 
Außenbereich 
Der geplante Abbau würde den Grundsätzen 
der Landesplanung zuwider laufen. Der Re-
gionalverband sollte das Verfahren einstel-
len. 

Die Regionalpläne haben als zentrale Aufgabe die Entwicklung der Region (Boden-
seekreis, Kreise Ravensburg und Sigmaringen) zu steuern. Diese Aufgabe erfolgt in 
einem, dem Raumumgriff angepassten Plan im Maßstab 1:50.000. Eine zentrale Auf-
gabe des Regionalverbandes besteht darin, die langfristige Versorgungssicherheit der 
Volkswirtschaft mit Rohstoffen zu gewährleisten. Dies geschieht im Rahmen der pla-
nerischen Ordnung des Freiraums, also außerhalb der Siedlungen und Ortslagen. Auf 
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Grund der Basis von fachlichen Erkenntnissen des Landesamtes für Geologie, Roh-
stoffe und Bergbau (LGRB) werden geeignete Standorte für den Abbau planerisch be-
stimmt und ausgewiesen. Aufgrund der Standortgebundenheit von Rohstoffen gehö-
ren die Abbauvorhaben im Sinne des § 35 Abs.1, Nr.3 BauGB zu den privilegierten 
Vorhaben im Außenbereich.  

Erhebung einer angemessenen Umwelt-
abgabe: 
Forderung nach einem Beschluss des Land-
tags zur Erhebung einer angemessenen Um-
weltabgabe (mind. 2 Euro) pro geförderter 
Tonne Rohmaterial an Kies und Sand, die 
den betroffenen Gemeinden für Umwelt-
schutzmaßnahmen und sozialen Wohnungs-
bau zusteht 
 

Der Regionalverband hat in dieser Richtung keine Zuständigkeit und hatte das Thema 
bereits Mitte 2019 an das Land BW, Wirtschaftsministerium, weitergeleitet. 
In der Drucksache 16 /9746 des Landtags Baden-Württemberg zur  Petition 16/3485 
wurde der Sachverhalt zur Forderung einer Umweltabgabe folgendermaßen gewür-
digt: 
„Eine nachhaltige Sicherung und Nutzung von oberflächennahen Rohstoffen garantiert 
die Versorgungssicherheit für Wirtschaft und Verbraucher mit hochwertigen Baustoffen 
und trägt somit maßgeblich zum wirtschaftlichen Wohlstand des Landes bei. Bei der 
nachhaltigen Steuerung des Abbaus und der Sicherung von oberflächennahen Roh-
stoffen, der auch das vorliegende Regionalplanverfahren dient, ist die Einführung einer 
Rohstoffabgabe zur Steuerung von Rohstoffströmen ein derzeit verstärkt in der Öffent-
lichkeit stehendes Thema, das mit komplexen rechtlichen und tatsächlichen Fragestel-
lungen verbunden ist und einer intensiven Prüfung und politischen Diskussion bedarf. 
Das derzeit gültige Naturschutzrecht des Bundes- und des Landes sieht eine Abgabe 
für den Abbau von Rohstoffen nicht vor.  
Bekannt ist diese Naturschutzabgabe unter anderem aus dem österreichischen Vorarl-
berg. Gemäß § 13 des österreichischen Gesetzes über Naturschutz und Landschafts-
entwicklung (LGBl Nr. 22/1997) ist in Vorarlberg zur Entrichtung einer Naturschutzab-
gabe verpflichtet, wer Steine, Sand, Kies sowie Schuttmaterial aller Art in einer Bo-
denabbauanlage abbaut oder aus Gewässern entnimmt. Die Abgabensätze der Natur-
schutzabgabe betragen laut Mitteilungsblatt für Kies-, Sand- und Schottergewinnende 
sowie Steinbruchbetreibende des Amts der Vorarlberger Landesregierung vom 20. 
Dezember 2018 seit dem 1. Januar 2019: 38 Cent pro Tonne Steine und 77 Cent pro 
Tonne Sand, Kies und Schuttmaterial aller Art. Mit der Naturschutzabgabe sollen die 
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftsentwicklung in den vom Abbau oder der 
Entnahme betroffenen Gemeinden gefördert werden (35 Prozent), der Rest fällt dem 
Naturschutzfonds mit einer gleichlautenden Aufgabenstellung zu (§§ 12 und 10).  
Die in der Petition geforderten „mind. 2 Euro“ pro geförderter Tonne Rohmaterial an 
Kies und Sand übersteigen die Abgabe in Vorarlberg deutlich. Insbesondere vor dem 
sehr heterogenen Preisspektrum für Sande und Kiese in der Bodensee-Region stellt 

Keine 
Berück-
sichti-
gung 



   
    

1041 
 

sich die Frage, welche Höhe eine Abgabe haben müsste, um im Inland vertretbar zu 
sein und andererseits hiermit verbundene Kiesexporte zu steuern. Bedenkt man, das 
gemessen an der gesamten Produktionsmenge mineralischer Rohstoffe die Exportan-
teile für Baden-Württemberg im Durchschnitt der letzten Jahre bei etwa acht Prozent 
lagen, würde die Einführung einer Rohstoffabgabe vermutlich dazu führen, dass über-
wiegend die Abnehmer auf dem heimischen Markt diese Mehrkosten zu tragen hätten. 
Dies würde voraussichtlich auch zu einer Verteuerung des Bauens in Baden-Württem-
berg führen. Im Übrigen würde eine kommunale Rohstoffabgabe das Risiko einer Zer-
splitterung der Abgabenlandschaft und einer Wettbewerbsverzerrung in sich bergen.“ 

Substitution des Primärbedarfs durch Re-
cycling: Die Bedarfsmenge müsste nach 
unten korrigiert werden, da große Teile 
durch vermehrtes Recycling ersetzt werden 
könnten. 
. 
 

Ressourceneffizienz, Recycling und Substitution sind in der Bauwirtschaft im Sinne 
der Nachhaltigkeit zu steigern. Der Einsatz von Primärrohstoffen ist möglichst auf das 
technische Mindestmaß zu beschränken, der Einsatz von Sekundärrohstoffen hat – 
soweit technisch und ökologisch geeignet und wirtschaftlich vertretbar – Vorrang vor 
dem Einsatz von Primärrohstoffen (aus Entwurf Rohstoffsicherungskonzept). (s.a. 
analog, G (9) und V (10)) des Fortschreibungsentwurfs. 
 
Bauschutt, Straßenaufbruch und anderen Bau- und Abbruchabfälle werden bereits zu 
ca. 94% verwertet und – nach Ausschleusung ungeeigneter Bestandteile – im Stra-
ßen- und Wegebau, im sonstigen Erdbau, in Asphaltmischanlagen oder als Betonzu-
schlagstoff verwertet. Mineralische Bauabfälle sollen, so weit wie ökologisch sinnvoll 
und wirtschaftlich vertretbar, verstärkt als sekundäre Rohstoffe eingesetzt werden. Mi-
neralische Bauabfälle sollen vor Allem in den Ballungsräumen in noch größerem Maße 
einer Wiederverwertung zugeführt werden. Transportentfernungen können durch den 
Wiedereinsatz dieser mineralischen Bauabfälle verringert werden. 
Die Substitution von Primärrohstoffen ist aus dieser ersten Säule ist insgesamt aber 
kaum steigerbar, ein höherwertiges Recycling ist allerdings aber anzustreben. 
 
Die weitere stoffliche Verwertung von geeigneten (steinigen) Bodenaushubmassen 
bietet ein größeres Potenzial. Der größte Teil wird lediglich für die Verfüllung von über-
tägigen Abbaustätten zur Rekultivierung eingesetzt. Bei sehr lehm- und tonhaltigen 
Böden wird sich eine Waschung kaum lohnen, zudem bleibt sehr feinkörniges Material 
übrig, das schlecht an anderer Stelle eingebaut werden kann. Aus steinigen Boden-
restmassen könnte durch geeignete Maßnahmen wie etwa die Weiterentwicklung der 
Aufbereitungstechnik noch mineralische Rohstoffe entnommen werden. Zudem sollte 
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sämtliches Bodenmaterial, das zum Wiedereinbau geeignet ist, direkt auf den Baustel-
len belassen werden, um Transporte zu reduzieren. (s. a. Erlass VM, 11.02.2020) 
Durch Verfüllungen von Gruben, Brüchen und Tagebauen soll die ursprüngliche Ge-
ländeform aus der Zeit vor dem Rohstoffabbau wiederhergestellt werden. Die Wieder-
herstellung der ursprünglichen Bodenfunktion hat insbesondere für den Boden- und 
Grundwasserschutz eine große Bedeutung. 
Die Substitution von Primärrohstoffen ist aus dieser zweiten Säule ist steigerbar, aller-
dings nur dort sinnvoll wo die Gesamt-Ökobilanz stimmt. Verkehrswege können durch 
ein Belassen des Bodenmaterials vor Ort und durch ein gutes Netz an übertägigen Ab-
baustätten mit Möglichkeiten zur Verfüllung reduziert werden. 
Die dritte Säule der Substitution von Primärrohstoffen kann durch nachwachsende 
Rohstoffe, wie z.B. Holz oder andere Stoffe und Reduzierung von Beton z.B. durch 
Hohlkörpern erfolgen. Hierbei ist jedoch auch eine Ökobilanzierung von Bauvorhaben 
über den gesamten Lebenszyklus und die anschließende Wiederverwertung mit zu be-
achten.  (s.a. Holzbau Offensive, Land BW 2018).  
Insgesamt muss sowohl das Angebot als auch die Nachfrage nach Recycling-Baustof-
fen gesteigert und damit ein Markt für sie geschaffen werden um Primärrohstoffe we-
sentlich zu reduzieren. Dies kann aktuell nicht seriös prognostiziert werden, wird sich 
aber hoffentlich in der Zukunft in einem geringeren Bedarf niederschlagen. Die bisher 
recycelten Mengen fließen bereits wieder in den Stoffkreislauf zurück und decken etwa 
10% des Gesamtbedarfes ab. Dadurch werden die Primärressourcen bereits ge-
schont. Momentan wird allerdings weiterhin deutlich mehr Bausubstanz hinzugebaut 
als abgebaut.  

Grundwasserschutz:  
In verschiedenen Anregungen wird die Be-
fürchtung geäußert, dass durch den geplan-
ten Kiesabbau eine Beeinträchtigung der im 
Altdorfer Wald vorkommenden Quellen, bzw. 
der Wasserschutzgebiete, insbes. Weißen-
bronnen, Damoos oder  Fohrenösch-Spin-
nenhirn stattfinden könnte. 
Es gibt Bedenken hinsichtlich einer Minde-
rung der Trinkwasserqualität bzw. die An-
nahme einer generellen Gefährdungssitua-
tion der Trinkwasservorkommen im Altdorfer 

Grundsätzlich sind dazu folgende Punkte anzumerken:  
1. Sollte es irgendeinen Verdacht geben, dass der Kiesabbau die Trinkwasserversor-
gung gefährdet, dann ist er nicht genehmigungsfähig. 
2. Die Fachbehörden des Landes Baden-Württemberg und des Landkreises Ravens-
burg haben den Fall geprüft und sehen auf Ebene der Regionalplanung keinerlei An-
lass für eine Gefährdung des Grundwassers. 
3. Der Schutz des Grundwassers ist obligatorisch. Die hydrogeologischen Belange 
werden im Zuge des Genehmigungsverfahrens weiter detailliert geprüft. Wenn es 
nach weiteren Prüfungen durch die Fachbehörden Bedenken gibt, ist eine Genehmi-
gung ausgeschlossen. 
4. Aktuell werten die Fachbehörden den Fall so, als ob das Gebiet bereits rechtlich 
und de facto in einer Wasserschutzgebietszone (WSG) III liegen würde. Trockenabbau 
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Wald. Die Festlegung eines Vorranggebietes 
für den Abbau bei Grund sollte erst getroffen 
werden, wenn die Ergebnisse der Untersu-
chung zur Ausdehnung des zukünftigen 
Wasserschutzgebietes vorliegen. 

ist in dieser WSG-Zone III allerdings nach landeseinheitlicher fachlicher Einschätzung 
vertretbar, wenn ein ausreichender Abstand zum Grundwasser verbleibt. Landesweit 
liegen ca. 70 % der Kies- und Sandgewinnungsstellen in WSG-Zone III. In der Region 
und darüber hinaus (s.a. Drucksache 14/1114, 2007 Landtag BW) gab es bislang 
keine Fälle einer Trinkwassergefährdung durch Kiesabbau. Aus diesen Gründen wer-
den auch laut Aussagen der fachlich qualifizierten höheren und der unteren Wasser-
behörden für einen Trockenabbau, nach gegenwärtigem Erkenntnisstand, keine Prob-
leme gesehen. Grundsätzlich sehen die zuständigen Fachbehörden also eine Verein-
barkeit des geplanten Abbaus mit den Zielen des Grundwasserschutzes bzw. des 
Schutzes örtlicher Trinkwasservorkommen als gegeben an.  
Diese Vereinbarkeit wird in den nachgelagerten Genehmigungsverfahren durch wei-
tere hydrologische Untersuchungen noch vertiefter überprüft werden. 
5. Das LGRB als zuständige hydrologische Fachbehörde stellt fest: „Eine Ausdehnung 
der vorhandenen Engeren Wasserschutzgebietszonen (WSG Zone II Weißenbronnen 
oder Damoos) in den fraglichen Bereich ist auch nach dem Gutachten der l.M.E.S. 
GmbH (2019) nicht zu erwarten.“ 
6. Falls die Wasserschutzgebietszone im Falle von Weißenbronnen rechtskräftig er-
weitert wird werden die Ge- und Verbote sowie die Handlungsbeschränkungen für die 
jeweiligen Schutzzonen bzw. für das gesamte Wasserschutzgebiet in dieser Schutzge-
bietsverordnung durch das Landratsamt verbindlich fixiert.  
7. Die Belange einer sicheren Trinkwasserversorgung wurden in dem Verfahren der 
Regionalplanfortschreibung nach aktueller Rechtslage und allgemeiner wissenschaftli-
cher Praxis auf der vorliegenden Planungsebene, berücksichtigt. Es besteht kein An-
lass zur Befürchtung einer Trinkwassergefährdung. 
8. Im Rahmen der 1. Anhörung zum Kap. Rohstoffe wurden diese Belange bereits ab-
gewogen und den Einwendern detailliert dargelegt. Auch durch das mittlerweile fertig-
gestellte Gutachten des Zweckverbandes Baienfurt-Baindt haben sich keine neuen Er-
kenntnisse der Gestalt ergeben, dass ein Kiesabbau eine Gefährdung darstellen 
würde. Dies haben die fachlich zuständigen Wasserbehörden des Landes Baden-
Württemberg bestätigt. 
9. Im Mai 2020 wurde in einer Besprechung seitens der Fachbehörden und dem 
Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt das Zwischengutachten des LGRB 
zum Gutachten I.M.E.S. besprochen. Um die hydrogeologische Situation zunächst ein-
mal richtig zu verstehen wurden weitere Untersuchungen, nämlich Altersbestimmun-
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gen des Grundwassers sowie tiefere Bohrungen auf die Basis des Quartärs als not-
wendig erachtet. Es wurde von Allen Beteiligten festgestellt, dass der enthaltene Kie-
sabbau bei Vogt-Grund die Wasserversorgung nach den bisherigen Ergebnissen mit 
höchster Wahrscheinlichkeit nicht gefährdet. Damit steht aus wasserwirtschaftlicher 
Sicht einem Kiesabbau auf dieser Planungsebene nichts entgegen. 
Weitere Ergebnisse oder Untersuchungen konnten dem Regionalverband seit dem 
letzten Jahr nicht mehr vorgelegt werden. 

Naturschutz, Schutzgebiete, Berücksich-
tigung seltener Arten:  
Von diversen Seiten werden Befürchtungen 
geäußert, dass artenschutzrechtliche Beein-
trächtigungen auftreten könnten. Die Unter-
suchungen müssten detaillierter erfolgen. 
Nicht nur die Fauna sondern auch Flora und 
Funga müssten detailliert untersucht werden. 

Auf der Ebene der Regionalplanung erscheinen potenzielle Konflikte mit dem Arten-
schutzrecht für die Festlegungen zu den Gebieten für den Abbau und zur Sicherung in 
Abstimmung mit den Fachbehörden und unter Hinzuziehung eines Gutachters als 
grundsätzlich beherrschbar. Der Regionalverband ist auf systematische, regionsweit 
erhobene und verfügbare Daten oder Hinweise von Fachbehörden angewiesen. Ver-
tiefte Untersuchungen und Detailplanungen sowie eine abschließende artenschutz-
rechtliche Verträglichkeitsprüfung werden Gegenstand der jeweiligen Genehmigungs-
verfahren sein. Im gesamten Planungsprozess wurden sowohl standortübergreifende 
Alternativen im Gesamtraum geprüft als auch standortbezogene alternative Abgren-
zungen. Daher konnten im Planungsprozess sowohl potenzielle Flächen oder Teilflä-
chen entfallen, die nach Ansicht der Fachbehörden oder des Regionalverbandes mög-
licherweise aus Artenschutzgründen nicht genehmigungsfähig gewesen wären, als 
auch durch Gebietsverschiebung oder -verkleinerung hinsichtlich ihrer Umweltwirkun-
gen optimiert werden. Anregungen der Fachbehörden wurden im Zuge des Planungs-
prozesses berücksichtigt. Es gab keine Hinweise der Fachbehörden, die die geplanten 
Festlegungen aus Sicht des Naturschutzes und auf der aktuellen Planungsebene für 
nicht genehmigungsfähig halten würden. 
Auf Grund der Strukturen oder der bekannten Datenlage liegen in den geplanten Fest-
legungen z.T. Hinweise für planungsrelevante Arten vor. Häufig bedingen sich diese 
Arten jedoch aus der Tatsache eines benachbarten Rohstoffabbaus. D.h. häufig ist ein 
Management dieser Arten im Zuge des fortschreitenden Abbaus von Nöten. Ohne ein 
kontinuierliches Angebot von beispielweise Rohböden, Kleingewässern, Steilwänden 
etc. würden auch diese Vorkommen im Zuge der natürlichen Sukzession wieder ver-
schwinden. 
Somit wird prognostisch davon ausgegangen, dass das Eintreten artenschutzrechtli-
cher Verbotstatbestände zwar möglich ist, dieses jedoch durch entsprechende Mini-
mierungsmaßnahmen vermeidbar ist. Funktionserhaltende Maßnahmen (CEF – conti-
nuous ecological functionality - measures, Maßnahmen für die dauerhafte ökologische 
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Funktion) sind voraussichtlich möglich oder verbleibende Tatbestände beschränken 
sich in der Regel auf weiter verbreitete, maßnahmenseitig gut zu managende Arten, 
bei denen zumindest eine Ausnahme unter Einbezug von FCS-Maßnahmen (favorable 
conservation status, Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes) denkbar 
sind. In diesen Fällen muss nun auf Genehmigungsebene eine intensivere Auseinan-
dersetzung mit Thema spezieller Artenschutz erfolgen. Dazu sind gegebenenfalls zu-
sätzliche Untersuchungen, vgl. § 2a Abs. 2 LplG (inkl. Anlage 1 LplG) und § 9 ROG 
notwendig. Zudem kann es mögliche Nutzungseinschränkungen geben. Detailliertere 
Untersuchungen sind auf der vorliegenden Planungsebene nicht leistbar. 

Bodenschutz/Rekultivierung:  
Der Waldboden ist ein wichtiger Wasserspei-
cher und hat die gleichen Klimaschutzfunkti-
onen wie der Baumbestand. 

Rekultivierung bedeutet, dass man die Kiesgruben wieder kulturfähig macht, sei es für 
landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche Kulturen. Dafür benötigt man in der Tat in 
der Regel Erdaushub. Renaturierung bedeutet, dass man das Gebiet im Rahmen der 
Rekultivierung mit entsprechenden ökologischen Ausgleichsmaßnahmen gestaltet.  
Für die Rekultivierung und Auffüllung darf nur unbelasteter Erdaushub, das ist natür-
lich anstehendes oder bereits verwendetes aber nicht verunreinigtes Erdmaterial, und 
für den Füllkörper auch Felsmaterial verwendet werden. Es gilt grundsätzlich das Ver-
schlechterungsverbot. Nachweise für die Unbedenklichkeit und Herkunft des zugefah-
renen Erdmaterials sind nach dem Formular „Herkunftsnachweise“ zu führen und in 
einem Betriebsbuch abzulegen. Das Landratsamt und die Forstverwaltung kontrollie-
ren in diesem Fall die Vorgaben. In geringer Entfernung bei Oberankenreute nördlich 
der Landesstraße sind solche forstlichen Rekultivierungen im Altdorfer Wald realisiert. 
Im bisherigen Verfahren ist von einer Wiederverfüllung mit anschließender forstwirt-
schaftlicher Nutzung auszugehen, da ansonsten eine dauerhafte Waldumwandlung 
vorzusehen wäre. Insofern werden im Zuge der Rekultivierungsphase die Waldfunktio-
nen und die Funktionsfähigkeit der Böden sukzessive wieder hergestellt. 
Rekultivierung und Folgenutzung ist nicht Gegenstand der Regionalplanung sondern 
wird im Rahmen nachgelagerter Verfahren geplant. Im Falle "Grund" kann die Wieder-
herstellung des Landschaftsbildes durch eine geeignete Verfüllung eine Option sein. 
Die Ausgestaltung obliegt dem Genehmigungsverfahren. 
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Der Verlust von Boden bzw. Filterschich-
ten führt zu einer Trinkwassergefähr-
dung: 
In einigen Stellungnahmen wird die Befürch-
tung geäußert, der Verlust von Filterschich-

Die Grundwasservorkommen im Altdorfer Wald sind, nach Ansicht der Fachbehörden, 
kein einheitlicher Wasserkörper.  
Das aktuell ca. 300ha große WSG Weißenbronnen wurde Ende 2007 festgesetzt. Laut 
IMES Gutachten würde sich die Zone III des Wasserschutzgebietes Weißenbronnen 
auf ca. 850ha vergrößern. Dann würde "Grund" im Bereich der WSG-Zone III zu liegen 
kommen. Wenn dort 10ha an Deckschichten temporär entfallen würden, wären das ca. 
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ten würde dem Boden ein Großteil der Spei-
cher- und Filterfunktionen berauben und 
dadurch das Grundwasser gefährden. 
 

1,2% der Gesamtfläche und daher nicht von erheblicher Bedeutung. Die Fläche würde 
niemals vollständig und in Teilen auch nur temporär bis zur Wiederverfüllung geöffnet 
sein. Dieser Verlust an Filterschichten ist also im Verhältnis zur Gesamtfläche relativ 
gering. Zudem weisen Kiesschichten eine geringere Filterwirkung auf als feinkörnigere 
Böden. Im Zuge der Rekultivierung werden neue Filterschichten durch unbelastete Bö-
den wieder aufgebaut. 
Erst in der Genehmigungsentscheidung über einen Trockenabbau werden auch der 
ordnungsgemäße Abbau und die Rekultivierung geregelt. Durch Nebenbestimmungen 
sind konkrete Vorgaben formuliert, die vom Unternehmer genau einzuhalten sind. Da-
mit die Rekultivierung bzw. Planerfüllung gesichert ist, wird durch den Unternehmer 
eine Sicherheitsleistung in Form einer Bankbürgschaft mit 25.000€ je angefangener 
Hektar Abbaufläche hinterlegt. In der Genehmigung sind außerdem die fortlaufenden 
Dokumentationspflichten, das Monitoring und Vorsorgemaßnahmen festgeschrieben. 
Diese werden angepasst an den konkreten Standort formuliert und sind z.B.  
- Herstellung und Erhalt von Grundwassermessstellen und regelmäßige Messungen, 
um Veränderungen frühzeitig erkennen zu können  
- regelmäßige Beprobung der Grundwasserqualität in den Grundwassermessstellen 
 Einmal im Jahr sind die Grundwassermessstellen zu beproben (ggfls. kürzeres Inter-
vall) und die Probenentnahmen durch ein Fachlabor untersuchen zu lassen  
- ggf. limnologische Untersuchungen im Einzelfall  
- Monitoring Berichte über den ökologischen Zustand der Flächen  
- Vorgaben an die Herstellung des Wiederverfüllkörpers und an den Aufbau eines 
durchwurzelbaren Unter- und Oberbodens  
Der Abbau und die Rekultivierung müssen vom Unternehmer dokumentiert werden 
und werden vom Landratsamt, Bau- und Umweltamt, regelmäßig überprüft. 

Landschaftsbild,  Geomorphologie: 
Die Einzigartigkeit dieses Endmoränenwalls 
wird immer wieder hervorgehoben. Erhebli-
che Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
werden befürchtet. Einer der Moränenzüge 
des Waldburger Rückens würde unwiderruf-
lich zerstört werden. 

Zur geologischen Struktur des Altdorfer Rückens hat das LGRB festgestellt: „Es kann 
nicht von einer „Einzigartigkeit" der geomorphologischen Strukturen im Bereich des 
geplanten Vorranggebiets für Rohstoffe ausgegangen werden.“ Es handelt sich hier 
um einen Eingriff in den zweiten Moränenwall an einem ehemaligen Gletscheraus-
flussbereich, in dessen Durchbruch in der Endmoräne auch die Straßenführung der L 
317 liegt. Der Regionalverband hat im Rahmen der Fortschreibung des Regionalpla-
nes die Fläche abgegrenzt und in dieser Form den zweiten Wall der äußeren Jun-
gendmoräne als landschaftsverträglich eingestuft. Das Vorhaben ist in den Wald ein-
gebunden und stellt einen lokalen Eingriff in die bestehende Geländeformation dar. Es 
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handelt sich um keinen Eingriff an besonders exponierter Lage. Zudem ist die Gelän-
deformation durch Auffüllung wiederherstellbar. 

Landschaftsschutzgebiet: 
Der Altdorfer Wald soll in seiner Gesamtflä-
che per Rechtsverordnung als Landschafts-
schutzgebiet nach § 26 BNatSchG ausge-
wiesen werden. Die Notwendigkeit der Un-
terschutzstellung des betroffenen Gebietes 
wird mit der naturschutzfachlichen Wertigkeit 
und der akuten Gefahr durch den geplanten 
Kiesabbau begründet. 

Für die Ausweisung eines Landschaftsschutzgebietes nach § 26 BNatSchG ist die un-
tere Naturschutzbehörde sachlich zuständig (§ 23 Absatz 4 Naturschutzgesetz 
[NatSchG]). Im vorliegenden Fall ist das Landratsamt Ravensburg für den Erlass einer 
Schutzgebietsverordnung örtlich zuständig (§ 23 Absatz 8 NatSchG).  
Derzeit findet eine Prüfung durch die untere Naturschutzbehörde statt, ob die Auswei-
sung eines Landschaftsschutzgebiets für den Altdorfer Wald oder in Teilen in Betracht 
kommt. In nahezu allen bestehenden Landschaftsschutzgebieten in der Region ist Kie-
sabbau mit einem Erlaubnisvorbehalt möglich. 
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Naherholung: 
Viele Anregungen im Rahmen der Öffentlich-
keitsbeteiligung befürchten den Verlust an 
Raum für die Naherholung. 

Dem Belang der Naherholung ist im nachfolgenden Genehmigungsverfahren für den 
Kiesabbau bei Grund / Vogt weiter Beachtung beizumessen. Durch das Plangebiet 
führen allerdings keine Wander- oder Radwege, da kein Anschluss an das bestehende 
Wandernetz gegeben ist. In der neueren Kartierung der FVA wird das Gebiet in Teilbe-
reichen als Erholungswald Stufe II klassifiziert. Die Naherholungsfunktion der Land-
schaft wird zwar teilräumlich gemindert, es verbleiben jedoch ausreichend große weit-
gehend ungestörte Flächen. Die jeweils in Anspruch genommenen Flächen für einen 
geplanten Rohstoffabbau sind in der Größenrelation überschaubar (ca. 35 ha von 
8200 ha entspricht ca. 0,4 % der Fläche des Altdorfer Waldes). In Summe wird ledig-
lich an drei Stellen dem Rohstoffabbau auf kleineren Flächen der Vorrang eingeräumt. 
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Pachtvertrag, Unternehmer Interessen: 
Die im Eigentum des Landes Baden-Würt-
temberg stehenden Flächen seien bereits 
verpachtet, der Regionalverband würde auf 
Grund von Unternehmer Interessen handeln, 
eine sachgerechte und umfassende Abwä-
gung wird nicht durchgeführt 

Der rein spekulative Abschluss von Vorverträgen zwischen Unternehmern und Landei-
gentümer war zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Flächenkulisse kein abwägungser-
heblicher Belang für die Festlegung des Regionalverbandes. Der Regionalverband 
prüft zunächst die Eignung und dann die Raumnutzungskonflikte und stellt diese Be-
lange und ggf. weitere öffentliche und private Belange in die Abwägung eingestellt 
werden. Schließlich legt er, unabhängig von der Verfügbarkeit, geeignete Flächen fest, 
die seinem gesetzlichen Versorgungsauftrag (s. LEP Kap. 5.2)  gerecht werden. 
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Verfahrensablauf: 
Es wurde bemängelt, dass der Regionalver-
band sich nicht an die gesetzlichen Vorga-
ben gehalten habe und dass das Verfahren 
insgesamt nicht transparent sei. 

Der Regionalverband hat sich bei seinem Verfahren an die gesetzlichen Vorgaben ge-
halten. Dies wird auch in der Petition 16/3485 so festgestellt. In einem zweiten Offen-
lageverfahren gab es erneut die Möglichkeit zur Stellungnahme. Über die eingegange-
nen Bedenken und die weiteren Verfahrensschritte wird die Verbandsversammlung in 
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 ihrer neuen Zusammensetzung entscheiden. Die zeitliche Abfolge entspricht der übli-
chen, nicht zu beanstandenden Vorgehensweise. 

Wertverlust von Immobilien/Grundstü-
cken,  Grund-/Gebäudeschäden:  
Es wird eine Entwertung von Eigentum be-
fürchtet. 
 

Ziel der Regionalplanung ist die raumordnerische Sicherung von Flächen für den ge-
genwärtigen oder künftigen Abbau von oberflächennahen Rohstoffen. Gegenstand der 
Regionalplanung sind Flächen, nicht konkrete Vorhaben. Die Festlegungen des Regio-
nalplans ersetzen nicht das für Abbauvorhaben erforderliche Genehmigungsverfahren. 
Konkrete Schutzmaßnahmen und etwaige Entschädigungsfragen fallen nicht in die 
Regelungskompetenz des Regionalplans.  
Die Auswirkungen eines Plans auf den Verkehrswert stellen nur dann unmittelbar ei-
nen eigenständigen Abwägungsbelang dar, soweit sie das überplante Grundstück 
selbst betreffen (BVerwG, Beschluss vom 13.11.1997, Az. 4 B 195/97).  
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Kap. 3.5.1 Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher mineralischer Rohstoffe  
(insbesondere Bezug auf die Gebiete: 436-179 Felder See bei Grenis und 436-180, Im Grund) 

 

Alternativenprüfung „Grenis“: 
Im Vorfeld zur Festlegung einer Erweiterung 
für den Standort Grenis wurden vor Ort etli-
che Alternativen geprüft. Dies geschah auch 
in Zusammenarbeit mit den Fachbehörden. 4 
„vernünftige“ Alternativen wurden näher un-
tersucht.  

Von den geprüften Alternativen schienen am Standort Grenis nur zwei realisierbar. 
Erstens die mittlerweile genehmigte Tieferlegung der Abbausohle im Nassabbau 
und zweitens die Erweiterung im Nordwesten in Richtung Felder See. Der Erlaub-
nisvorbehalt eines Abbaus im dortigen Landschaftsschutzgebiet kann in Überein-
stimmung allen beteiligten Fachbehörden an dieser Stelle erteilt werden. Der ver-
bleibende See sollte in Form und Gestalt dem Landschaftsbild (s. Felder See) an-
gepasst werden. Zwei weitere geprüfte Alternativen in der Umgebung von Grenis 
schienen jedoch nicht realisierbar, s. Anhang Umweltbericht zum Regionalplan, 
Steckbriefe zu 436-181 und 436-182. Diese beiden Gebiete führen in Bezug auf 
das Landschaftsbild zu besonders erheblich negativen Umweltauswirkungen unter 
anderem auf Grund der hohen Wirksamkeit bezüglich des Landschaftsbildes der 
äußeren Endmoräne. Dahingegen wird die Wirksamkeit im Bereich der inneren 
Endmoräne als deutlich geringer eingeschätzt und daher auch um eine Stufe bes-
ser bewertet. Zudem liegen die Alternativgebiete sehr siedlungsnah und bieten nur 
eine geringe Rohstoffergiebigkeit. Weitere Alternativen schienen im Vorfeld schon 
als nicht „vernünftig“ und wurden daher nicht weiter verfolgt. 
In einer weiteren Alternativenprüfung mit Bürgermeistern und Landratsamt wurden 
noch weitere Alternativen bei Grenis geprüft. Auch die Flächen bei Feld und 
Teuringer Wieser weisen sehr hohe Raumnutzungskonflikte auf, so dass diese Flä-
chen aus der Alternativenprüfung ausschieden. 

Keine Be-
rücksichti-
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Alternativenprüfung „Im Grund“: 
6 Kommunen schlagen vor in bereits vorhan-
denen Abbaugebieten Vorbehaltsgebiete 
(gemeint sind wahrscheinlich) Vorrangge-
biete zur Sicherung in Vorranggebiete für 
den Abbau umzuwandeln. In Frage kommen 
Gebiete bei Molpertshaus-Mennisweiler,  
Baindt und Grenis und bei Knollengraben. 
Damit soll ein unnötiger Neuaufschluss ver-
hindert werden.  
(s. Schreiben vom 29.09.2020) 

Im Hinblick auf den Standort Grund muss der ganze Regionalplanfortschreibungs-
prozess mit seiner gesamträumlichen Abwägung als Alternativenprüfung verstan-
den werden. Unabhängig davon gab es auch für den Standort Grenis im Rahmen 
eines Raumordnungsverfahrens und auch im Regionalplanfortschreibungsprozess 
2016/2017 diverse Alternativenprüfungen, die allerdings nur teilweise Flächen mit 
vertretbaren Raumnutzungskonflikten ergaben (s.o.). 
Zusätzlich erfolgte im Rahmen der aktuellen Abwägung (2021) nochmals eine Al-
ternativenprüfung im räumlichen Umfeld. Darin waren die 6 Bürgermeister-/innen 
und das Landratsamt Ravensburg eingebunden. 

Keine Be-
rücksichti-
gung 
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Im Ergebnis hat sich dabei gezeigt, dass es im räumlichen Umfeld keinen alternati-
ven Einzelstandort gibt, der "Vogt-Grund" gleichwertig oder gleichrangig hinsicht-
lich der Rohstoffmenge und weiterer Kriterien ersetzen könnte. Grundsätzlich nicht 
ausgeschlossen erschien allerdings, aus mehreren alternativen Standorten (4) in 
Summe auf die benötigten Mengen von ca. 3 - 4 Mio. m³ zu kommen. 
Allerdings führen auch die favorisierten Alternativstandorte zu starken Raumnut-
zungskonflikten und Belastungen.  
Die 4 alternativen Standorte, die sich die beteiligten Bürgermeister-/innen vorstel-
len könnten, führen in Summe z.B. zu einem mehr als doppelt so hohen Land-
schaftsverbrauch, der Waldanteil wäre höher, die Fahrwege länger, etc. Jeder die-
ser Standorte wurde nach einheitlichen Kriterien bewertet. Das Ergebnis ist im De-
tail den jeweiligen Vorberichten zum Planungsausschuss am 16.06.2021 und der 
Verbandsversammlung am 25.06.2021 zu entnehmen. 
 
Zusammenfassende Ergebnisse der erneuten Alternativenprüfung unter Einbezug 
der 6 Bürgermeister/innen und des Landratsamtes.  
1. Es gibt keine rechtlichen Bedenken gegen den Standort Grund (s.a. Gutachten 
Dr. Finger). Insbesondere gibt es weder seitens des LGRB noch der Wasserbehör-
den Hinweise auf eine Gefährdung des Grundwassers. 
2. Die 4 Alternativstandorte im räumlichen Umfeld, die zusammen die gleiche Roh-
stoffmenge ergeben könnten wie Grund, schneiden in Summe deutlich schlechter 
ab als Grund. 

Asphaltmischanlage: 
Die Auswirkungen und Folgen des Standor-
tes der Asphaltmischanlage würden die 
Nachbarschaft mit Immissionen negativ be-
einträchtigen. 
  

Die Asphaltmischanlage in Amtzell-Grenis ist im Besitz einer Genehmigung durch 
das Landratsamt Ravensburg. Das Landratsamt versichert, dass die Vorschriften 
zum Betrieb eingehalten werden. 
 

Keine Be-
rücksichti-
gung 

Satellitenkonzept: 
Die anderweitige Zufuhr von Kies soll den 
Fortbestand der Asphaltmischanlage si-
chern. Das sogenannte Satellitenkonzept sei 
nicht zulässig. 

An zahlreichen Standorten zur Rohstoffaufbereitung werden ergänzend Teilmen-
gen bestimmter Qualitäten/Fraktionen auch zugefahren. Soweit dies eine be-
stimmte Größenordnung nicht übersteigt, ist dies gemäß ständiger Rechtsprechung 
zulässig. Unabhängig davon dient der Standort Grund der Gesamtversorgung der 
ganzen Raumschaft. Eine Verarbeitung der Rohstoffmengen kann auch an ande-
ren Standorten erfolgen. In der Abwägung ist lediglich auf die Realität in Form des 
derzeit bestehenden Pachtvertrages zwischen einem potenziellen Vorhabenträger, 

Keine Be-
rücksichti-
gung 
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dessen vorgebrachte Interessen auch in die Abwägung eingestellt werden müssen, 
und dem Land Baden-Württemberg als Grundstückseigentümer Bezug genommen 
worden. 
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Kap. 3.5.1 Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher mineralischer Rohstoffe  
(insbesondere Bezug auf die Gebiete: 436-180, Grund, 436-176, 436-177, 436-178 bei Oberankenreute, Altdorfer Wald) 

 

Hydrologische Beeinflussung Felder See 
und Umgebung, Auswirkungen auf den 
angrenzenden Waldbestand 
Es werden Auswirkungen auf den Felder 
See, angrenzende Wasservorkommen und 
Moorbiotope sowie auf Lebensstätten beson-
ders naturschutzbedeutender Arten. 

Die Belange der einzelnen Schutzgüter werden für die Fläche 436-179 i im Um-
weltbericht, in der Natura 2000-Vorprüfung und in der artenschutzfachlichen Ein-
schätzung in einer der Regionalplanungsebene angemessenen Bearbeitungstiefe 
behandelt.  
Der Felder See, vom LRT Dystropher See liegt in einer Entfernung von ca. 150m-
200m westlich des Vorhabengebiets. Eine Beeinträchtigung dieser Flächen u. a. 
durch Lärm- oder Staubimmissionen bzw. durch verkehrsbedingte Störungen ist 
nicht zwingend anzunehmen. Dies, sowie weitere bau-, betriebs- und/oder anlage-
bedingte Wirkungen oder  Wirkprozesse/Wirkungen lassen sich auf regionalplaneri-
scher Ebene bei weitgehend fehlender Konkretisierung einzelner Vorhaben in aller 
Regel nicht ausreichend abschätzen. Dies betrifft etwa Auswirkungen auf den Was-
serhaushalt, die Salzbelastung infolge der Gebietsentwässerung und Immissionen 
von Staub und Lärm in empfindliche Lebensraumtypen des näheren und weiteren 
Umfelds. Diesbezüglich kann lediglich auf die Prüfung in nachgelagerten Planungs-
ebenen verwiesen werden (insbesondere die Notwendigkeit einer FFH-Verträglich-
keitsprüfung nach einer Konkretisierung im Einzelfall).  In diesem Fall wird aller-
dings davon ausgegangen, dass eine ausreichende Vermeidung/Minderung der 
Beeinträchtigungen möglich sein wird. 
In einer Voruntersuchung wurde gutachterlich bereits festgestellt: Hydrogeologi-
sche Auswirkungen auf 170 m oberstromig entfernten Felder See und 160 m lateral 
gelegenes Biotop „Nassgebiet bei Stadels“ sind nicht zu erkennen. Im Rahmen der 
nachgelagerten Genehmigungsverfahren werden detaillierte Untersuchungen in 
Bezug auf weitere hydrologische, naturschutzrechtliche oder immissionsschutz-
rechtliche Belange betreffend des Gebietes Felder-See durchgeführt und berück-
sichtigt. 

Keine Be-
rücksichti-
gung 

Verkehr: 
In einigen Stellungnahmen wird die Befürch-
tung geäußert, dass durch den Abtransport 
der Rohstoffe ein erhöhtes Lkw-Aufkommen 
zu erwarten sei. Die Verkehrssicherheit und 
die Luftqualität könnte negativ beeinträchtigt 

Grundsätzlich handelt es sich bei den für den Abtransport relevanten Straßen (u.a. 
L 317, L 323, L 324, L 325 und L 326) entsprechend ihrer straßenrechtlichen Ein-
teilung, Widmung und Verkehrsfunktion um regional bedeutsame Verkehrsverbin-
dungen. Das regional bedeutsame Straßennetz ist im Regelfall dafür ausgelegt, 
den Transportverkehr aufzunehmen. Von Seiten der zuständigen Verkehrsbehörde 
des Kreises sind keine Hinweise bzgl. der Erhöhung des innerörtlichen Verkehres 

Keine Be-
rücksichti-
gung 
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werden würden. Der Durchfahrtsverkehr 
durch die Gemeinde Wolfegg oder auch der 
Abtransport auf der L317, auch in Zusam-
menhang mit dem Abbau bei Oberanken-
reute könnte eine kumulative Wirkung auch 
im Zusammenhang mit Lärmbelästigungen 
für Jahrzehnte entfalten. Neue Straßen und 
Zufahrtswege müssten gebaut werden. Be-
stehende Ortsdurchfahrten seien für den Be-
gegnungsverkehr nicht ausgelegt. 

bzw. der Überlastung des Straßennetzes durch die Maßnahme an uns herangetra-
gen worden. Wie dem Umweltbericht zu entnehmen ist, wurden die potenziellen 
verkehrlichen Auswirkungen untersucht und in die Abwägung eingestellt. Durch 
den favorisierten Ausbau eines Feldweges um den Ortsteil Grund herum kann das 
übergeordnete Straßennetz angebunden werden. 
Konkrete Verkehrskonzepte bzw. verkehrliche Maßnahmen können aufgrund der 
bestehenden planerischen Unschärfe auf regionalplanerischer Ebene nicht erstellt 
werden und sind erst auf der nachgelagerten Planungsebene bzw. im Rahmen ei-
nes Genehmigungsverfahrens erforderlich. Da die regelmäßige Abfuhr auf der 
L317 nicht erwartet wird sind auch  Kumulationswirkungen zwischen dem beste-
henden Abbau und dem geplanten Vorranggebiet Abbau bei Grund nicht zu erwar-
ten.  
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Liste Aktenzeichen Formblätter mit Zusätzen 

Hinweis zur Liste: Die Formblätter mit handschriftlichen Ergänzungen haben eigene Aktenzeichen bekommen. In Anlage 8 werden sowohl die 
Formblätter als auch die zusätzlich zu den Formblättern vorgebrachten handschriftlichen Ergänzungen abgewogen. 

Nr. Formblatt Zugehörige Aktenzeichen bei handschriftlichen Ergänzungen 
F1 IV.1_001 

IV.1_002 
IV.1_003 
IV.1_004 

F2 IV.2_001 
IV.2_002 
IV.2_017 
IV.2_018 

F3 IV.3_001 
IV.3_013 

F6 IV.6_001 
F9 IV.9_001 
F11 IV.11_001 
F15 IV.15_001 
F19 IV.19_0001, IV.19_0002, IV.19_0003, IV.19_0004, IV.19_0005 

IV.19_0006, IV.19_0007, IV.19_0008, IV.19_0009, IV.19_0010 
IV.19_0011, IV.19_0012, IV.19_0013, IV.19_0014, IV.19_0015 
IV.19_0016, IV.19_0017, IV.19_0018 

F21 IV.21_001 
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